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I.

Das japaniſche Handelsredt.

Von

Herrn Profeſſor Dr. Paul Rehme in Berlin .

I.

Einleitung.

Eine der bedeutſamſten Folgen der Reſtauration des

japaniſchen Kaiſerthumes im Jahre 1867 liegt auf juriſtiſchem

Gebiete. Es iſt die Kodifikation des Rechtes in Japan.

Was insbeſondere das Privatrecht anlangt, ſo wurde bereits

im Jahre 1875 von der Regierung eine Kommiſſion mit der

Aufgabe betraut, das allgemeine bürgerliche Gewohnheitsrecht

zuſammenzuſtellen. Ihre Mitglieder wurden in die einzelnen

Provinzen und Bezirke geſandt, um an Ort und Stelle durch

Befragung der Ortsvorſteher und anderer angeſehener Leute

die Rechtsgebräuche zu erkunden . Die ſo entſtandenen

Weisthümer wurden ſyſtematiſch geordnet und gedruckt. Von

einer anderen Kommiſſion wurde im Jahre 1883 auf dem

ſelben Wege das Handelsgewohnheitsrecht erforſcht und auf

gezeichnet. Endlich wurden geſammelt Entſcheidungen des

höchſten Gerichtshofes , Verordnungen und Verfügungen

privatrechtlichen Inhaltes . Das Alles geſchah zur Vor

bereitung eines Bürgerlichen und eines Handelsgeſezbuches.

Zeitſdrift für Handelsredot. BD . LI . 1



2 Rehme : Tas japaniſche Sandelbrecht.

Es iſt erfreulich , daß man es unternommen hat, die

drei Sammlungen in engliſcher Ueberſeßung zu veröffent

lichen ). Aus einem doppelten Grunde iſt für uns jener

Vorgang 2) intereſſant: einmal , weil man offenbar an die

Kodifikation des nationalen Rechtes oder mindeſtens an

eine Kodifikation auf nationaler Grundlage dachte ; ſodann ,

weil das Verfahren ähnlich iſt einem in unſerer eigenen

Vorzeit angeratenen , in jener Zeit, als man nach einem

Heilmittel für die unſägliche Rechtszerriſſenheit ſann . Wir

meinen Nicolaus Cuſanus, der im Jahre 1433 dem

Basler Konzil in einerDenkſchrift ,De concordantia catholica “

den Vorſchlag unterbreitete, die Landesgebräuche durch die

provinciarum judices aufzeichnen zu laſſen , ſie zu prüfen

und möglichſt in gemeine Gewohnheiten umzuwandeln *) .

Einen Erfolg hat des Cuſanus Vorſchlag nicht gehabt.

Aber auch jene japaniſchen Arbeiten haben praktiſch keine

Früchte getragen . Das Ergebniß der auf die Verbeſſerung

des Rechtszuſtandes gerichteten Beſtrebungen war in beiden

Ländern das gleiche: fremdes Recht wurde rezipirt. Freilich

Mittel und Wege der Rezeption, ihr Hauptgrund und ihr

Umfang das Alles war hüben anders als drüben : bei

uns Gewohnheit, in Japan Gefeßgebung, und zwar äußerlich

felbſtändige Geſeßgebung ; bei uns der bis ins Aeußerſte

getriebene Rechtspartikularismus, in Japan die Ueberzeugung,

daß das nationale Recht innerlich nicht geeignet wäre für

1 ) Materials for the study of private law in old Japan . Edited ,

with notes and an introduction , by John Henry Wig

more. Das Wert iſt noch unvollendet. Erſchienen ſind von den

in Ausſicht genommenen acht Theilen bisher nur parts I, II , III

section 1 , V (Tokyo 1892). Insbeſondere fehlt leider noch der

4. Theil, der die Handel @ gebräuche enthalten ſoll. Immerhin findet

fich auch in den bereits veröffentlichten Abſchnitten manches Han:

delsrechtliche. Vgl. über das Wert Mehme in dieſer Zeitſchrift

Bd. XLIII S. 394 ff.

2) Vgl. über den Vorgang Wigmore a. a . D. I p. 6.

3 ) Vgl . Siegel , Deutſche Rechtsgeſchichte 43 ( 3. Auflage, 1895,

S. 119 f.) .
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ein Volk, das durchaus in den Kreis der modernen Kultur

völker einzutreten wünſcht; bei uns ein ganzes fremdes Recht,

in Japan im Weſentlichen nur das Recht einzelner großer,

keineswegs den geſammten Rechtsſtoff erſchöpfender fremder

Geſeßbücher , und auch dieſes keineswegs vollſtändig und

ohne Modifikationen. Für eine dem Umfange nach derartig

beſchränkte Rezeption durch Gefeßgebung hat Japan Vorbilder

gehabt : man denke nur an die Verbreitung, die auf dieſem

Wege das Recht des Code de commerce gefunden hat.

Große Gefahren birgt auf jeden Fall das Aufgeben des

nationalen Rechtes, gleichviel ob fremdes Recht in complexu

oder in geringerem Umfange aufgenommen wird . Denn

da cht iſt etwas Anderes als ein Gewand , das man

beliebig wechſelt. Die Deutſchen haben ihre Erfahrungen

gemacht und machen ſie noch Tag für Tag ; daher die fort

ſchreitende Rückkehr zum nationalen Rechte. Werden Japan

die böſen Erfahrungen erſpart bleiben ? Die Deutſchen

werden es aufrichtig wünſchen , haben ſie doch alle Ver

anlaſſung , ſich von ihrem Standpunkte aus der Rezeption

fremden Rechtes in Japan zu freuen.

Denn das in Japan rezipirte fremde Privatrecht iſt

zum weitaus größten Theile nichts Anderes als das Recht

des Deutſchen Reiches. Hauptquelle des japaniſchen Bürger

lichen Geſeßbuches iſt der zweite Entwurf unſeres Bürger

lichen Geſekbuches , wenn auch mancherlei aus dem fran

zöſiſchen , engliſchen und italieniſchen Rechte übernommen

worden iſt 4 ). Das japaniſche Handelsgeſekbuch iſt dagegen,

wenn man von der Regelung des Wechſelrechtes abſieht,

einfach zu bezeichnen als eine Bearbeitung des Algemeinen

4 ) Gine deutſche Heberfeßung hat fönholm veröffentlicht : Das

Bürgerliche Gefeßbuch für Japan, I. Bd. (Allgemeiner Theil und

Sachenrecht), Tokyo 1896 (Selbſtverlag des Verfaſſers. Zu haben :

Hoßberg'iche Sofbuchhandlung in Leipzig ) ; II. Bd. ( Forderunge:

recht), Tokyo 1896 ( ebenda ) ; III. Bd. (Familien- und Erbrecht),

Totyo 1898 (Selbſtrerlag des Verfaffere. Zu haben : Max Rößler

in Bremen).
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Deutſchen Handelsgeſezbuches ; allerdings iſt das neue deutſche

Handelsgeſeßbuch ( ſelbſt oder in ſeinen Entwürfen ) benußt

und anderen Rechten der Einfluß nicht gänzlich verſagt

worden.

Schon in den achtziger Jahren hatte die japaniſche Re

gierung Profeſſor Rößler mit der Ausarbeitung des Ent

wurfes eines Handelsgeſeßbuches beauftragt . Das daraufhin

zu Stande gebrachte Werk lehnt ſich ſtark an das deutſche

Recht an und berückſichtigt das einheimiſche Handelsgewohn

heitsrecht faſt gar nicht. Es wurde von einem Ausſchuſſe

japaniſcher Juriſten nicht unweſentlich umgearbeitet und in

der neuen Geſtalt nebſt einem Einführungsgeſeße am 7. Auguſt

1890 als Geſeß mit Kraft vom 1. Januar 1891 an verkündet.

Fedoch erging es dem Geſeße wie einſt dem preußiſchen

Landrechte: in Folge mannigfachen und lauten Wider

ſpruches wurde es wieder zurückgezogen. Nach einer noch

maligen Reviſion wurden ſodann die Theile über die

Handelsgeſellſchaften , den Wechſel, den Check und den

Konkurs als beſonderes Geſeß am 1. Juli 1893 in Kraft

geſept 5) . Im Uebrigen blieb das bisherige Gewohnheitsrecht

in Geltung . Im Jahre 1898 wurde endlich von der Re

gierung der Volksvertretung ein neuer Entwurf vorgelegt,

der die Profeſſoren K. U me und K. Okamo , ſowie den

Rath im Juſtizminiſterium R. Tanabe zu Verfaſſern hat “) .

Mit geringen Aenderungen iſt derſelbe am 16. Juni 1899 in

!

5) Der Inhalt dieſes Gefeßes iſt nach einer Einleitung über ſeine

Vorgeſchichte ſyſtematiſch dargeſtellt worden von Rönholm , Japa

niſches Handelsrecht, enthaltend fonkursrecht, Handelégeſellſchaftës

recht und Wechſelrecht , Tokyo 1895 , Selbſtverlag des Verfaffers.

( Abdruck auf den „Mittheilungen der Deutſchen Geſellſchaft für

Natur- und Völkerkunde Oſtaſieng “.) Vgl. darüber Rehme in

dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII S. 125 ff. - In deutſcher Ueber

feßung iſt das Gefeß erſchienen in der Borchard t'ichen Samm

lung der Handelsgeſeße des Erdballs, Nachtrag III, 1896 .

6) Lönholm hat dieſen Entwurf in deutſcher , engliſcher und frans

zöfiſcher Ueberſeßung veröffentlicht. Vgl. darüber Rehme in

dieſer Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 596 ff.
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Kraft getreten ’) und zugleich mit ihm ein Einführungsgeſek .

Inzwiſchen ſind mehrere neue Verordnungen ergangene) .

Ueber das Handelsrecht des neuen japaniſchen Handels

geſekbuches ſoll im Folgenden berichtet werden. Wir ver

hehlen uns nicht das Mißliche, das dieſes Beginnen für den

der japaniſchen Sprache Unkundigen ") hat . Es liegt auf

der Hand , daß ſelbſt die beſte Ueberſeßung gerade eines

Geſekes nur einen ſchwachen Erſaß für den Originaltert zu

bieten vermag. Die Ueberſeßungen Lönholm's , auf die

wir angewieſen ſind , leiden noch dazu an zahlreichen

Ungenauigkeiten. In Betracht kommen eine Ueberſeßung

des Handelsgeſeßbuches und ſeines Einführungsgeſeķes ins

Deutſche 10), ſowie Ueberſeßungen des Entwurfes des Handels

geſeßbuches von 1898 ins Engliſche11) und ins Fran

zöſiſche12 ). Mit Rückſicht auf die ſehr geringen Aenderungen,

die der Entwurf erfahren hat , ehe er Geſeß wurde , können

ſehr wohl ſeine Ueberſeßungen ins Engliſche und Franzöſiſche

herangezogen werden . Dagegen iſt ſeine Ueberſeßung ins

7) Der Druckfehler bei Reyßner in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX

S. 346, wo der 1. Funi angegeben iſt, ſei hiermit berichtigt.

8) Einige derſelben erwähnt ReyBner a. a . D.

9 ) Aus dieſem Grunde können wir die etwaige Spezialgeſeßgebung

und Literatur gar nicht berückſichtigen.

10) Japaniſches Handelsgeſeßbuch nebſt Einführungsgeſez . Ueberfekt

von Dr. Ludwig lönholm , Profeſſor an der Kaiſerl. Univer

ſität Tokyo. Selbſtverlag des Verfaſſere . Bremen, Max Nößler ;

Tokyo und Yokohama, Maruya & Co. (Ohne Fahrzahl.)

11 ) The commercial code of Japan . Translated by Ludwig

Lönholm . Bremen , Max Nössler ; Tokyo, Maruya & Co .;

Yokohama , Shanghai, Hongkong & Singapore, Kelly & Walsh

Lim . (Ohne Fahrzahl.)

12) Code de commerce de l'empire du Japon . Projet voté par

la chambre des pairs. Traduction par Ludwig Lönholm.

Tokyo & Yokohama : Maruya & Co. Paris : Librairie de la

Société du Recueil Général des Lois et des Arrêts. (Ohne

Fahrzahl.) - Eine engliſche oder eine franzöſiſche Heberfeßung des

bandelégeſebuches ſelbſt von Lönholm iſt im deutidhen Buch

handel nicht bekannt.
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Deutſche 13) in Folge der deutſchen Ueberſeßung des Gefeßes

felbſt für die Feſtſtellung des geltenden Rechtes im Alge

meinen überflüſſig geworden . Der Entwurf des Einführungs

geſeķes liegt in einer Lönholm'ſchen Ueberſeßung nicht

vor . Daß Lönholm's Arbeiten in der That ungenau ſind,

ergibt ſich aus der an zahlreichen Stellen auffallenden

Abweichung der drei Uebertragungen von einander, die

offenbar nicht in Aenderungen des Entwurfes ,begründet ſind .

Die Abweichung betrifft nicht bloß nebenſächliche Punkte,

ſondern iſt nicht ſelten derartig, daß durchaus nur eine der

Ueberſeßungen richtig ſein kann ; welche – das dermögen

wir freilich nicht mit Beſtimmtheit zu entſcheiden . Jedoch

ſpricht die Vermuthung dafür, daß die Ueberſeßung zutreffend

iſt, die zu dem beſten Ergebniſſe führt 14) . Immerhin iſt

mit der Möglichkeit zu rechnen , daß in manchen Fällen,

in denen wir abſprechende Kritik zu üben gezwungen ſind,

der Tadel nicht den Gefeßgeber , ſondern den

Ueberſeker trifft .

Eine abſprechende Kritik werden wir uns in der That

häufig nicht verſagen dürfen. Zwar theilt das Gefeßbuch

die Vorzüge ſeines Vorbildes , namentlich die kurze, leicht

verſtändliche Faſſung der Rechtsfäße, und iſt überhaupt mit

13) Entwurf des Fapaniſchen Sandelégefeßbuche, in der vom Oberhaus

angenommenen Form. Ueberſeßt von Ludwig lönholm.

Selbſtverlag des Berfafiers. Bremen : Mar Nöbler. Loſyo und

Yotohama: Maruya & Co. (Ohne Fahrzahl.)

14) Auch Drudjehler find in der Sonholmlichen Weberlegung des

Gefeßes häufig. Sie find am Schluſſe zum Theile berichtigt.

Wenn lönholm bei dieſer Gelegenheit ſagt : Die völlige Un:

bekanntſchaft der Seßer u. . w. mit der deutſchen Sprache macht

es faſt unmöglich , den Druck fehlerfrei zu halten , ' ſo ift zu bes

merken , daß die dort verbeſſerten Fehler (wie „können“ ſtatt

müffen" , , Auflagen " ftatt , Erſazbeträge", Beſtimmungshafen "o

ſtatt Löſchungshafen “) kaum in jener Unkenntniß der Seßer be:

gründet ſind. Uebrigens finden ſich in jenem Verzeichniſſe der

Drudfehler neue Fehler ; Zeile 4 von unten iſt zu leſen , 195 "

ſtatt „194 “ ; Zeile 3 von unten 29 “ ſtatt 20 ".
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Rückſicht auf die juriſtiſche Jugend der Japaner , wenn wir

ſo ſagen wollen , eine verhältniſmäßig anerkennenswerthe

Leiſtung. Auf der anderen Seite ſtehen aber , wenn wir

ganz von der möglichen Meinungsverſchiedenheit hinſichtlich

der Löſung der einzelnen legislativen Probleme abſehen,

zwei Mängel, die um ſo ſchwerer wiegen, als ſie leicht hätten

vermieden werden können : einmal hat man in manchen

Fällen Säße des deutſchen Rechtes, die man hat beibehalten

wollen , offenbar mißverſtanden und ſo ein ganz anderes

Recht geſchaffen , als man im Grunde genommen ſchaffen

wollte ; ſodann iſt man ſich in etlichen Punkten, in denen man

abſichtlich von dem deutſchen Rechte abgewichen iſt, der

Tragweite der neuen Beſtimmungen nicht voll bewußt ge

worden und hat ſo ein Recht geſeßt, das zu den abſonder

lichſten Konſequenzen führt. Beiſpiele für beide Mängel

follen im Verlaufe der Darſtellung beigebracht werden . Ueber

den Geiſt des Geſeßes iſt hier nichts weiter zu ſagen : es iſt

der Geiſt der Mutter, nicht ſelten freilich beeinträchtigt durch

Einwirkung von der Vaterſeite.

Das japaniſche Handelsgeſekbuch zerfällt in fünf Bücher;

dieſe ſind gegliedert in Abſchnitte, zahlreiche Abſchnitte wieder

um in beſondere Abtheilungen , dieſe manchmal in Unter:

abtheilungen . Es enthält im Ganzen 689 Artikel, die fort

laufend gezählt ſind. Das Einführungsgeſeg enthält 147

Artikel 15) .

Um zunächſt die Syſtematik des Handelsgeſekbuches in

ihren Grundlinien zu veranſchaulichen , laſſen wir die Ueber

ſchriften der Bücher und Abſchnitte folgen , wobei die Abſchnitte

durch Ziffern bezeichnet werden :

Erſtes Buch. Allgemeine Beſtimmungen. 1. Die An

wendung des Gefeßes. 2. Der Kaufmann . 3. Das Handels

regiſter. 4. Die Firma. 5. Die Handelsbücher. 6. Die

Handelsangeſtellten. 7. Der Handelsagent.

15) Das japaniſche Bürgerliche Gefeßbuch zerfällt in Paragraphen.
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Zweites Buch. Handelsgeſellſchaften 16) . 1. Alge

meine Beſtimmungen. 2. Die offene Handelsgeſellſchaft.

3. Die Kommanditgeſellſchaft. 4. Die Aktiengeſellſchaft.

5. Die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien. 6. Ausländiſche

Handelsgeſellſchaften . 7. Strafen .

Drittes Buch. Handelsgeſchäfte 17) . 1. Allgemeine

Beſtimmungen. 2. Der Rauf. 3. Laufende Rechnung.

4. Die ſtille Geſellſchaft. 5. Das Mäklergewerbe. 6. Das

Kommiſſionsgeſchäft. 7. Das Speditionegeſchäft. 8. Das

Frachtgeſchäft. 9. Die Verwahrung. 10. Die Verſicherung.

Viertes Buch. Der Wechſel. 1. Allgemeine Be

ſtimmungen . 2. Der gezogene Wechſel. 3. Der eigene

Wechſel. 4. Der Check.

Fünftes Buch. Seehandel. 1. Das Schiff und der

Reeder. 2. Die Schiffsbeſaßung. 3. Die Beförderung zur

See. 4. Seeſchaben. 5. Seeverſicherung. 6. Schiffs

gläubiger.

Man erkennt auf der einen Seite ſofort eine große

Uebereinſtimmung mit dem Syſteme des Algemeinen Deut

ſchen Handelsgeſekbuches, auf der anderen Seite Abweichungen

von dieſem, und zwar Abweichungen dreifacher Art. Erſtens

haben etliche Materien im japaniſchen Handelsgeſekbuche

eine Regelung erfahren, über die das A. D. HGB. ſchweigt:

abgeſehen vom Wechſelrechte, bei deſſen Aufnahme man dem

Code de commerce gefolgt iſt, die Agenten, die ausländiſchen

Þandelsgeſellſchaften , der Binnentransport von Perſonen, die

Verwahrung und die Binnenverſicherung. Zweitens fehlen

Beſtimmungen über einige der vom A. D. HGB. geregelten

Materien : über die Gelegenheitsgeſellſchaft, die Bodmerei

"

16) Lönholm ſagt in der deutſchen Ueberſeßung des Gefeßes : Die

Handelsgeſellſchaft “, in den engliſchen und franzöſiſchen Uebers

feßungen des Entwurfes von 1898 : „ Commercial companies“ ,

„ Des sociétés de commerce“ . Im Gefeße ſelbſt dürfte faum

jener logiſche Fehler ſtehen .

17) Lönholm ſagt : „Das Handelégeſchäft “, „Commercial trans

actions“, „ Des actes de commerce“. Vgl. Anm. 16 .

.



Rehme : Das japaniſche pandelsrecht. 9

ſowie die Bergung und Hilfeleiſtung in Seenoth . Drittens

haben einige Materien im japaniſchen Handelsgeſekbuche

einen anderen Plaß als im A. D. HOB. erhalten ; die

Kommanditgeſellſchaft auf Aktien nach der Aktiengeſellſchaft,

der Kontokorrentvertrag nach dem Kaufe, die ſtille Geſellſchaft

und das Mäklerrecht in dem Buche über die Handels

geſchäfte 18). Das Konkursrecht, das in dem Þandelsgeſek

buche vom Jahre 1893 ſeine Regelung gefunden hatte 19),

iſt aus dem neuen Gefeßbuche ausgeſchloſſen worden 20). Man

hat in dieſem Punkte alſo das Beiſpiel des Code de com

merce aufgegeben.

Wir ſchließen uns in der Darſtellung im Augemeinen

dem Syſteme des Gefeßes an ; namentlich werden aber der

Begriff der Handelsgeſchäfte, der Mäkler und die ſtille

Geſellſchaft an anderen Stellen als im Gefeße behandelt

werden. Die Beſtimmungen des Einführungsgeſeges ſollen

mit denen des Handelsgeſezbuches verarbeitet werden . Wir

bezeichnen von nun an das japaniſche Handelsgeſekbuch mit

I. HGB . , das Einführungsgeſeß dazu mit F. EG.

II .

Quellen und Anwendungegebiet des Handelsrechtes.

1. „In Handelsſachen kommt , ſoweit dieſes Geſek

keine Beſtimmungen enthält, das Handelsgewohnheitsrecht,

und , wenn ein Handelsgewohnheitsrecht nicht beſteht, das

Bürgerliche Gefeßbuch zur Anwendung" ſo beginnt das

1

18) Daß die Beſtimmungen über die Anwendung des Gefeßes nicht,

wie im A. D. HGB. , dem erſten Buche dorangeſtellt , ſondern in

daſſelbe eingeſchaltet find, und daß in Folge deffen das erſte Buch

eine andere, freilich nicht recht paſſende, Neberſchrift erhalten hat ,

iſt unweſentlich.

19) Vgl. oben S. 4.

20) Vgl. aber unten S. 11 .
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F. HOB. (Art . 1 ), faſt wörtlich wie das A. D. HGB. Daß

es ſtatt „wenn ein Handelsgewohnheitsrecht nicht beſteht“

heißen ſollte : wenn þandelsgewohnheitsrecht nicht beſteht,

oder : wenn ein Saß des Bandelsgewohnheitsrechtes nicht

beſteht, bedarf keiner Begründung 21) . Quellen des Handels

rechtes ſind nach jener Beſtimmung in erſter Linie das F.

HGB. und etwaige ſpätere Handelsgeſeße , wie man hinzu:

fügen muß, in zweiter Linie Handelsgewohnheit. Das Han

delsgewohnheitsrecht geht vor dem geſammten allgemeinen

bürgerlichen Rechte , wie ſtatt „ Bürgerliches Geſekbuch “ zu

ſagen iſt.

Durch das neue F. HGB. iſt das frühere Handelsrecht

jedoch nicht vollſtändig außer Kraft geſegt worden. Zunächſt

iſt nach Maßgabe des Grundſaßes der Nichtrückwirkung

das alte Recht in Kraft geblieben ( F. EG. Art. 1) 22).

Sodann haben die älteren Spezialgeſeße und -verordnungen

ihre Wirkſamkeit behalten ( F. EG. Art. 2) . Endlich wird

vorgeſchrieben : „Soweit ein beſonderes Gefeß oder Ver-:

ordnung beſtimmt, daß den Vorſchriften des früheren Han

delsgeſeßbuche nachgegangen werden ſolle , bleibt leßteres

auch nach dem Inkrafttreten des Handelsgeſeßbuchs in Wirk

ſamkeit“ (I. EG. Art. 3) . Dieſer Saß iſt nicht recht klar .

Er läßt die doppelte Auslegung zu : entweder ſollen in Zu

kunft Gefeße oder Verordnungen dem alten Handelsgeſeßbuche

wiederum Kraft verleihen können (das wäre , ſoweit ein

ſpäteres Geſek in Frage komint, ſelbſtverſtändlich ); oder es

ſind vor dem Inkrafttreten des neuen J. HGB. '& Gefeße

und Verordnungen dahin ergangen , daß auch nach dem

16. Juni 1899 Einiges aus dem alten Handelsgeſeßbuche in

21 ) In den beiden anderen Heberſeßungen wirb geſagt: „ if there is

no such customary law“ , à défaut de celui-ci “ (le droit

coutumier de commerce).

22) Bisweilen wird der Grundſat freilich durch Beſtiinmungen des

I. EG.:B durchbrochen. Umgekehrt wird jene Regel manchmal im

9. G. für ſpezielle Verhältniffe wiederholt. Sabe beider Arten

werden ſpäter gelegentlich angeführt werden .
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Kraft bleiben ſoll. Den Vorzug dürfte die zweite Auslegung

verdienen , ſchon mit Rückſicht auf den Wortlaut der Be:

ſtimmung. Es wird ſich hier um das Ronkursrecht des alten

Handelsgeſezbuches handeln 23) .

2. Anwendungsgebiet des Handelsrechtes ſind die Han

delsſachen , ein Begriff, der im J. HGB. ebenſo wenig be

ſtimmt wird wie im A. D. HOB. Indeſſen läßt fich doch

auch nach dem F. HGB. eine Begrenzung für den Begriff

gewinnen. Es iſt intereſſant, daß das japaniſche Recht hier

einen Mittelweg zwiſchen dem alten und dem neuen deut

ſchen Fandelsgeſekbuche eingeſchlagen hat. Das A. D. HGB.

betrachtet auf der einen Seite als Handelsſachen auch ge

wiſſe Thatbeſtände, an denen nur Nichtkaufleute betheiligt

find (die Rechtsverhältniſſe aus den abſoluten oder objektiven

Handelsgeſchäften ), und ſchließt auf der anderen Seite zwei

Arten von Thatbeſtänden aus, ohne Rückſicht auf den Cha

rakter der betheiligten Perſonen als Kaufmann oder Nicht

kaufmann , nämlich Rechtsverhältniſſe aus Verträgen über

unbewegliche Sachen und Veräußerungen der Handwerker in

ihrem Handwerksbetriebe (A. D. HOB. Art. 275 und 273

Abf. 3) . Das neue deutſche Handelsgeſekbuch zieht die

Grenzen theils enger , theils weiter : enger, indem an dem

Thatbeſtande ſtets ein Kaufmann betheiligt ſein muß, wenn

er ſich als Handelsſache darſtellen ſoll (denn die Kategorie

der abſoluten Handelsgeſchäfte hat es beſeitigt), weiter,

indem auch Rechtsverhältniſſe aus Verträgen über unbeweg

liche Sachen und Veräußerungen der Handwerker in ihrem

Handwerksbetriebe Handelsſachen ſein können . Das J. HGB .

kennt nun objektive Handelsgeſchäfte, hat dagegen die Art . 275

und 273 Abſ. 3 des A. D. HGB.'S nicht beibehalten 24) , fo

23) Vgl. oben S. 4 und S. 9 Anm. 20.

24) Unbewegliche Sachen werden ſogar ausdrüdlich als Gegenſtand

bon Sandel@ geſchäften genannt : 3.50B. Art . 263 Ziff. 1 , 264

Abſ. 1 Ziff. 1 ; ſiehe unten S. 12 f. 7. HGB. Art. 264 Abſ. 2

beſtimmt: Meine Handelsgeſchäfte ſind die Geſchäfte von Perſonen ,

welche lebiglich um lohn Sachen Herſtellen oder perſönliche Dienſte
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daß nach ihm Handelsſachen find alle Thatbeſtände, bei,

denen ein Kaufmann als ſolcher betheiligt iſt , und gewiſſe

Thatbeſtände, auch wenn bei ihnen nur Nichtkaufleute be

theiligt ſind.

Die wichtigſten, wenn auch nicht alleinigen Handelsſachen

ſind nach jedem Rechte die Rechtsverhältniſſe, die aus den

Rechtsgeſchäften des Handels , den Handelsgeſchäften , ent

ſtanden ſind. Der Begriff der Handelsgeſchäfte wird im

F: SOB. im Allgemeinen ſo beſtimmt wie im A.D. SGB.,

jedoch nicht ohne erhebliche Abweichungen in Einzelheiten .

Die Geſchäfte, die als Handelsgeſchäfte gelten ſollen , werden

aufgezählt, und zwar iſt die Aufzählung erſchöpfend.

Wie bereits hervorgehoben worden iſt, kennt das Geſek

Geſchäfte, die unter allen Umſtänden, auch wenn ſie vereinzelt

von einem Nichtkaufmanne abgeſchloſſen werden , Handels

geſchäfte ſind (abſolute , objektive Handelsgeſchäfte). Ihre

Arten werden anders beſtimmt als im A. D.HGB . Art.271 .

Zwar kehren Spekulationsanſchaffung, als deren Gegenſtand

freilich außer beweglichen Sachen und Werthpapieren unbe

wegliche Sachen genannt werden, und Spekulationsveräuße

rung wieder ; aber es find hinzugekommen Realiſationsver

äußerung und Realiſationsanſchaffung, ſowie Börſengeſchäfte

(nach dem Vorgange des öſterreichiſchen Rechtes) 25) und

,,Geſchäfte , welche Wechſel oder andere øandelspapiere be

treffen ", während die Uebernahme einer Verſicherung gegen

Prämie, die Uebernahme der Beförderung von Gütern oder

Reiſenden zur See und das Darleihen gegen Verbodmung

weggefallen ſind (F. HGB. Art . 263) .

Auch in der Aufzählung der Geſchäfte , die nur dann

Handelsgeſchäfte find , wenn ſie gewerbemäßig betrieben

leiſten .“ Der Nachdruck liegt in dieſer Vorſdrift , wie ſich auch

auß den beiden anderen Ueberfeßungen ergibt , auf den Worten :

„ lediglich um Lohn “ . Den Gegenſaß zu Lohn bildet der Preis,

den ſich der Sandwerker bei einer in ſeinem Handwerksbetriebe

vorgenommenen Veräußerung zahlen läßt ; fiehe auch unten S. 13 .

25 ) Deſterreichiſches Geſetz vom 1. April 1875 $ 14,
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werden (der ſubjektiven oder relativen Handelsgeſchäfte ), folgt

das I. HGB. nicht durchaus ſeinem Vorbilde : im Vergleiche

init dieſem (Art. 272 Abf. 1) vermehrt es ihre Zahl nicht

unerheblich. Es nennt nämlich als ſolche Geſchäfte: ,, 1. Ge

ſchäfte, welche auf den entgeltlichen Erwerb oder die Miethe

von beweglichen oder unbeweglichen Sachen zum Zwecke der

Vermiethung, oder auf die Vermiethung der in dieſer Weiſe

erworbenen oder gemietheten Sachen gerichtet ſind ; 2. Ge

ſchäfte, welche die Herſtellung oder Bearbeitung von Sachen

für Andere betreffen ; 3. Geſchäfte, welche die Lieferung von

Elektrizität oder Gas betreffen ; 4. Geſchäfte, welche die Be:

förderung 26) betreffen ; 5. die Uebernahme der Lieferung

von Arbeit oder Dienſten als Unternehmer ; 6. Geſchäfte,

welche Verlag, Druckerei und Photographie betreffen ; 7. Ge

ſchäfte der Pläße, die für den Verkehr von Gäſten ein :

gerichtet ſind ; 8. Geldwechſel- und andere Bankgeſchäfte ;

9. Verſicherung; 10. Uebernahme von Sachen zur Verwah

rung ; 11. die Geſchäfte der Mäkler und Vermittler ; 12. die

Uebernahme der Vertretung in Handelsgeſchäften“ (Art.264

Abſ. 1 ). -1 ) . Befremden muß es erregen , daß die in Ziff. 1

genannten Geſchäfte Handelsgeſchäfte ſein ſollen , daß alſo

die Zimmervermietherin ſowohl mit dem Hauswirthe als

auch mit ihrem Miether ein Handelsgeſchäft abſchließt. Daß

bei den in Ziff. 2 genannten Geſchäften das Erforderniß des

Hinausgehens des Gewerbebetriebes über den Umfang des

Handwerkes (A. D. HGB . Art . 272 46.1 Ziff. 2) nicht auf:

geſtellt iſt, entſpricht ganz der ſchon früher 27) hervorgehobenen

Behandlung der Handwerkergeſchäfte im japaniſchen Rechte.

Nicht unbedenklich dürfte es ſein, daß nach Ziff. 11 nicht nur

die Gewerbegeſchäfte der Handelsmäkler (in dieſem Sinne

26) Gemeint ſind die Tran @ portgeſchäfte. Dönholm überſieht bei

bem an fich löblichen Beſtreben , ſich deutſch auszudrüden , daß

Transport nicht ſchlechthin identiſch mit „ Beförderung“ iſt, viel:

mehr Beförderung von einem Orte nach einem anderen bedeutet ;

wer den Beamten befördert, transportirt ihn nicht.

27 ) Vgl. oben S. 11 und Anm. 24.
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braucht das J. HGB. das Wort „Mäkler“ ) 28 ), ſondern auch

diejenigen aller ſonſtigen 29) Vermittler Handelsgeſchäfte ſein

ſollen , ſo die Geſchäfte der Agenten , die nicht Vollmacht

haben , der Geſindedienſtvermittler , der Heirathsvermittler.

Da das F. HGB. Spezialvorſchriften nur für den Handels

mäklervertrag enthält, kommen auf die Gewerbegeſchäfte der

ſonſtigen Vermittler von den Normen dieſes Geſeķes nur

die wenigen allgemeinen Beſtimmungen über Handelsgeſchäfte

zur Anwendung und im Uebrigen , wenn nicht etwa ein

Spezialgeſek erlaſſen worden iſt, ſoweit Handelsgewohnheits

recht nicht beſteht, die allgemeinen obligationenrechtlichen

Vorſchriften des Bürgerlichen Geſekbuches. Mit der „ Ueber

nahme der Vertretung in Handelsgeſchäften “ in Ziff. 12 iſt

offenbar der Agenturvertrag ( ſofern der Agent Vollmacht hat),

aber auch das Kommiſſionsgeſchäft gemeint. Anderen Falls

würde dieſes ja troß ſeiner Regelung im Handelsgeſekbuche

gar nicht þandelsgeſchäft ſein . Die Ausdrudsweiſe iſt höchſt

inforrekt ; denn ,Vertreter " iſt auch im japaniſchen Rechte

nur , wer in fremdem Namen für fremde Rechnung kon

trahirt 30) ; der Kommiſſionär handelt aber auch nach dem

japaniſchen Rechte in eigenem Namen 31) .

Abgeſehen von den bisher betrachteten Grundgeſchäften

erkennt das I. HGB. Nebenhandelsgeſchäfte an . Die beiden

hierhin gehörenden Beſtimmungen des A. D. HGB.'S zieht

es in eine zuſammen , wobei allerdings ein Mißverſtändniß

untergelaufen ſein dürfte. Es verordnet nämlich : „ Ge

ſchäfte, welche ein Kaufmann für ſeinen Handelsbetrieb vor

nimmt, ſind Handelsgeſchäfte “ (Art. 265 Abſ. 1 ) . Nach dem

Wortlaute dieſer Beſtimmung, der uns mit Rückſicht auf die

N28) Vgl. 3. HOB. Art. 305 : Mäfler iſt , wer gewerbsmäßig die

Vermittlung von Handelégeſchäften zwiſchen anderen Perſonen bes

treibt. “

29) Das Wort „ ſonſtigen " oder ein ähnliches fehlt fonderbarer Weiſe

in dem Gefeße ; auch die Mäller find ja begrifflich Vermittler.

30 ) Vgl. Japaniſches Bürgerliches Gefeßbuch $ 99.

31) Vgl. 7. SGB. Art. 313 .
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Uebereinſtimmung der drei Ueberſeßungen 32) zweifellos zu

ſein ſcheint, wäre es für einen Kaufmann ein Handelsgeſchäft,

wenn er ſich einen Frack machen läßt oder ſich eine Droſchke

nimmt , um der Einladung des deutſchen Generalkonſuls zu

einem Diner folgen zu können , die er nur angenommen hat,

weil er bei dieſer Gelegenheit mit dem Vertreter eines Şam

burger Importhauſes eine werthvolle Verbindung anzuknüpfen

hofft. Das hat man doch wohl nicht beſtimmen wollen ,

vielmehr wollte man wohl kaum weiter gehen als das Vor

bild, nach dem die von einem Raufmanne im Betriebe ſeines

Handelsgewerbes vorgenommenen Geſchäfte Handelsgeſchäfte

find (A. D. HGB. Art. 272 Abſ. 2, 273 Abſ. 1 und 2) .

Im Zuſammenhange mit jener Vorſchrift ſteht die Ver

muthung : „ Bei den Geſchäften eines Kaufmanns wird im

Zweifel angenommen , daß er ſie für ſeinen Handelsbetrieb

vorgenommen habe“ (Art. 265 Abſ. 2) . Soll es in der

That ein Handelsgeſchäft ſein , wenn ein Kaufmann das

einzige Kind ſeines Hauptkonkurrenten heirathet, ſofern er

nicht rein ideale Beweggründe nachweiſen kann ? Auch hier

wird man nur verſehentlich von dem A. D. SOB. (Art . 274

Abf. 1) abgewichen ſein . Die Auslegung muß unſeres Ers

achtens in beiden Fällen ( I. HGB . Art. 265 Abſ. 1 und

Abf. 2) zu einem von dem Wortlaute abweichenden Ergeb

niſſe führen .

Man ſieht: der Umfang des Begriffes Handelsgeſchäfte

hat im japaniſchen Rechte im Vergleiche mit dem deutſchen

eine ganz außerordentliche Erweiterung erfahren . Gr iſt

auch größer als in allen anderen Rechten. Viel fehlt nicht

mehr an der Identifizirung des Handelsgewerbes mit dem Ge

werbe ſchlechthin . Dazu kommt die Kategorie der abſoluten

Handelsgeſchäfte. Sehr zahlreiche Thatbeſtände, die ſich nach

32) „Transactions made by a trader for the purposes of his

business are commercial transactions. “ ,Les actes d'un

commerçant faits en vue de son commerce sont des actes

de commerce. “
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den anderen Rechten als Sachen des allgemeinen bürgerlichen

Verkehres darſtellen , erſcheinen demnach im japaniſchen Rechte

als Handelsſachen und ſtehen als ſolche unter einem Spezial

rechte. Während die neueſte Tendenz der Entwickelung an

derer Rechte zweifellos auf eine Zurückdrängung des Handels

rechtes - freilich nicht ſelten im Sinne der Kommerzialiſirung

des allgemeinen bürgerlichen Rechtes geht , iſt der Gel

tungsumfang des allerjüngſten Handelsrechtes weiter als

berjenige aller älteren Rechte, - über alle Maßen weit .

In dieſem Punkte nimmt alſo Japan eine ganz eigenartige

Stellung ein .

Die bisher beſprochenen Vorſchriften über Handels

geſchäfte ſtehen ſämmtlich an der Spiße des 3. Buches.

Außer ihnen enthält das Geſeß noch zwei weitere diesbezüg

liche Beſtimmungen : „Wenn ein Geſchäft für einen Theil

ein Handelsgeſchäft iſt, ſo kommen die Beſtimmungen dieſes

Geſeßes für beide Theile zur Anwendung“ (Art. 3) 33) und

„Auf die Handelsgeſchäfte öffentlicher juriſtiſcher Perſonen

finden die Beſtimmungen dieſes Geſekes nur Anwendung,

wenn nicht durch Geſeß oder Verordnung etwas Anderes

beſtimmt iſt " (Art . 2 ) . Warum dieſe Säße nicht gleichfalls

am Anfange des 3. Buches, vielmehr in dem allererſten Ab:

ſchnitte über „die Anwendung des Geſekes“ ihren Plaß

gefunden haben , dem außer ihnen nur noch der bereits

erörterte 34) Art . 1 angehört , iſt nicht erſichtlich. Denn es

handelt ſich in ihnen ja nicht um die Anwendung des Han

delsgeſezbuches ſchlechthin, ſondern nur um die Vorſchriften

deſſelben über Handelsgeſchäfte 35) . Insbeſondere haben

33 ) Vgl. A. D. HOB. Art. 277 .

34) Siehe oben S. 91.

35 ) Man kann die Stelle, an der jene Beſtimmungen ſtehen , auch nicht

damit rechtfertigen , daß alles , was fich auf die Anwendung des

Gefeßes überhaupt bezieht, in den erſten Abſchnitt des erſten Buches

aufgenommen ſei . Denn zerſtreut im ganzen 3. HCB. finden ſich

Vorſchriften, durch die die Anwendung einzelner Beſtimmungen

auf gewiſſe Fälle verboten wird ; vgl. z . B. Art. 289 Abſ . 3 .
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öffentliche juriſtiſche Perſonen unter denſelben Vorausſeßungen

wie andere Perſonen Kaufmannseigenſchaft und damit die

Pflichten und Rechte der Kaufleute. Freilich wäre dies nicht

der Fall , wenn es in dem ſoeben angeführten Art . 2 ſtatt

„ Vandelsgeſchäfte“ heißen würde : Geſchäfte. Daraus würde

fich nämlich ergeben, daß die Geſchäfte öffentlicher juriſtiſcher

Perſonen nicht als Handelsgeſchäfte gelten . Und hieraus

wiederum würde folgen, daß öffentliche juriſtiſche Perſonen

unter keinen Umſtänden Kaufleute ſind. Denn der Begriff

Kaufmann iſt untrennbar von dem Begriffe Handelsgeſchäfte.

III .

Der Kaufmann und ſein Geſchäft.

find z .

1. „Raufmann im Sinne dieſes Geſeges iſt, wer ge

werbsmäßig im eigenen Namen Handelsgeſchäfte betreibt,“

verordnet das J.HGB. (Art . 4) . Aus den Erörterungen über

den Begriff der Handelsgeſchäfte 36) ergibt ſich, daß Kaufleute

B. die Geſindedienſtvermittler, die Heirathsvermittler,

die ſogenannten „Pferdeverleiher“, die Zimmervermiether,

zahlreiche Hauseigenthümer als ſolche. In die entſprechende

Legaldefinition des A. D. HGB.'S (Art. 4) hat man im

F. HOB . die Worte „in eigenem Namen“ eingeſchaltet wohl

mit Rückſicht auf eine ſpätere Beſtimmung deſſelben , in der

die Rede iſt von dem Falle, daß „ein Vormund für den Bes

vormundeten ein Handelsgewerbe betreibt“ (Art. 7 Abſ.1) 37) .

Bei dieſem Wortlaute würde man ohne jene Einſchaltung

vielleicht angenommen haben , daß der Vormund unter allen

Umſtänden als der Kaufmann zu betrachten ſei, niemals das

Mündel .

Die Eigenſchaft als Raufmann entſteht durch den Be

ginn des Geſchäftsbetriebes. Insbeſondere iſt Eintragung

36) Vgl. oben S. 12 if.

37) Vgl. ſogleich nachher.

Zeitſdrift für Gandelsrecht. BD. LI .
2
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deſſelben ins Handelsregiſter dazu nicht erforderlich 38). Für

gewiſſe Fälle iſt zwar eine Eintragung ins Handelsregiſter

vorgeſchrieben : wenn ein Minderjähriger oder eine Ehefrau

ein Handelsgewerbe betreibt, ſo muß “ dieſe Thatſache ein

getragen werden (F. HGB. Art . 5) ; ebenſo „ iſt“, wenn ein

Vormund für das Mündel ein Handelsgewerbe betreibt, dieſe

Thatſache einzutragen (F. HGB. Art . 7 Abſ. 1 ) 39) . Aber

troß der kategoriſchen Faſſung („muß“, „ iſt “) hat dieſe

Eintragung keine konſtitutive Wirkung. Denn es wird nicht

verordnet, daß die Eintragung vorzunehmen iſt, wenn jene

Perſonen ein Handelsgewerbe betreiben wollen ; vielmehr iſt

der thatſächlich ſchon ſtattfindende Betrieb , alſo die Eigen

ſchaft des Minderjährigen , der Ehefrau , des (das Gewerbe

in eigenem Namen betreibenden ) Vormundes als Raufmann,

nothwendige Vorausſeßung der Eintragung .

Was insbeſondere den minderjährigen Kaufmann be

trifft, ſo gilt er , nach einer allgemeinen Vorſchrift des

Bürgerlichen Geſekbuches (§ 6 Abſ.1 ), wenn ihm der Betrieb

eines Erwerbsgeſchäftes erlaubt worden iſt, in Bezug auf

dieſes als volljährig 49) . Wird das Gewerbe durch den Vor

#

38) Heber die Eintragung der Firma fiehe unten S. 28.

39) Vgl. für den Minderjährigen , die Ehefrau und den Vormund

F. EG . Art. 4 : „Wenn ein Minderjähriger, eine Ehefrau oder ein

Vormund feit der Zeit vor dem Infrafttreten des Handel@gefef =

buches ein Handelsgeſchäft betreibt , ſo muß dieſe Thatſache unter

Beobachtung der Beſtimmungen des Handelsgeſeßbuches im Handels

regiſter eingetragen werden ."

40) Vgl. eine Beſonderheit für die Betheiligung an Geſellſchaften in

9. HGB. Art. 6 : „ Wenn eine minderjährige Perſon oder eine

Ehefrau die Erlaubniß erhalten hat, fich als unbeſoräntt haftender

Geſellſchafter an einer Handelsgefellſchaft zu betheiligen , ſo gilt fie

in Beziehung auf den Geſchäftsbetrieb dieſer Geſellſchaft als voll

handlungsfähig. “ Vgl. dazu J. EG . Art. 5 : „ Eine minderjährige

Perſon oder eine Ehefrau , welche vor dem Infrafttreten des

Handelsgeſeßbuchs die Erlaubniß erhalten hat, unbeſchränkt haften:

der Geſellſchafter einer Handelégefellſchaft zu werden , wird vom

Tage des Inkrafttretens des Handelegefeßbuchs" (hinzuzufügen :

M
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mund betrieben, ſo hat eine Einſchränkung ſeiner Vertretungs

macht dem gutgläubigen Dritten gegenüber feine Wirkung

(I. HOB. Art . 7 Abſ. 2) 41) .

Für Handelsfrauen ſchlechthin enthält die japaniſche

Geſeßgebung keine Spezialbeſtimmungen, wohl aber für Ehe

frauen , die ein Handelsgewerbe betreiben . Abgeſehen von

der vorhin 42) angeführten Ordnungsvorſchrift (I. HOB.

Art. 5) greift hier das Bürgerliche Geſeßbuch (S$ 16, 15) ein

mit einigen Säßen, die für alle verheiratheten Gewerbefrauen

gelten . Darnach iſt die Eigenſchaft einer Ehefrau als

Þandelsfrau in die Willkür des Mannes geſtellt, indem dieſer

die ertheilte Erlaubniß, ein Handelsgewerbe zu betreiben, be

liebig „widerrufen oder einſchränken " kann ; der Widerruf

oder die Einſchränkung kann jedoch dem gutgläubigen Dritten

nicht entgegengeſeßt werden 43) . Eine Ehefrau aber, die mit

Erlaubniß ihres Mannes ein Handelsgewerbe betreibt, iſt mit

Bezug auf dieſes den ſonſtigen zahlreichen Beſchränkungen

der Handlungsfähigkeit der Ehefrauen + 4) nicht unterworfen 45).

Als Kaufleute gelten nach dem japaniſchen Rechte ohne

Weiteres auch die Handelsgeſellſchaften , da dieſe nach aus

drücklicher Beſtimmung des J. HGB'S (Art . 44 Abſ. 1 )

ſämmtlich juriſtiſche Perſonen ſind , und das „wer“ in der

N

N

an ) ,in Beziehung auf die Geſchäfte dieſer Fandelsgeſellſchaft als

doll handlungsfähig angeſehen . “

41 ) Vgl. F. EG. Art. 6 : „ Die Beſtimmungen des Art . 7 Abſ. 2 des

Kandelégefeßbuchs " ( zu leſen : Beſtimmung -, denn Art. 7 Abſ. 2

enthält nur die eine, oben angegebene Beſtimmung ) wfinden vom

Tage des Inkrafttretens des bandelsgefeßbuchs " ( hinzuzufügen :

an ) „auch Anwendung auf Beſchränkungen, welche der Vertretungs

befugniß des Vormundes vor dieſer Zeit hinzugefügt worden ſind ."

42) Vgl. oben S. 18.

43 ) Vgl. A. D. KGB. Art. 7 Abſ. 1 .

44) Vgl. darüber Japaniſches Bürgerliches Gefeßbuch $S 14, 17 , 18.

Jn gewiffen Beziehungen wird die Ehefrau ebenſo wie Taube,

Blinde und Stumme behandelt.

45) Eine Beſonderheit für die Betheiligung an Geſellſchaften vgl. in

F. HEB. Art . 6 ; vgl . dazu 3. EG. Art . 5 ( beide Artikel oben in

Anm. 40) . — Vgl. A. D. HOB. Art. 8 .
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früher angeführten Legaldefinition von Kaufmann 46) ſowohl

natürliche als auch juriſtiſche Perſonen in ſich begreift 47) .

Den Vollkaufleuten ſtehen auch im japaniſchen Rechte

gegenüber die Minderkaufleute , denen gewiſſe Inſtitute des

Handelsrechtes verſagt ſind. Minderkaufleute ſind nach dem

F. HGB. (Art. 8) die ſämmtlichen Kleinkaufleute , ſowie die

Sauſirer und Straßenhändler ohne Rückſicht auf den Um

fang ihres Gewerbes 48) . Die Arten werden alſo etwas

anders beſtimmt als im A. D. HGB. ( Art. 10) und auch

anders als im neuen deutſchen Handelsgeſekbuche (§ 4) . Den

Umfang des Begriffes Kleinkaufleute ſoll eine Kaiſerliche

Verordnung feſtſtellen ( 3. EG . Art . 7) 49) . Als die Inſtitute,

von denen die Minderkaufleute ausgeſchloſſen ſind, nennt das

I. HGB. (Art. 8) das Handelsregiſter, die Firma und die

Handelsbücher ; warum es, abweichend von ſeinem Vorbilde,

die Prokura hier nicht nennt, findet ſeine Erklärung in dem

( ſpäter zu betrachtenden) Weſen der Prokura des japaniſchen

Rechtes.

2. Ohne inneren Grund an einer anderen Stelle, im

Firmenrechte, enthält das F. HGB. einige Beſtimmungen

über die Veräußerung des Geſchäftes. Wohl um äußerlich

die Stelle zu rechtfertigen , hat man in dem erſten der hier

in Betracht kommenden beiden Artikel Art. 22) den Fall

46 ) F. HGB. Art. 4, oben S. 17 .

47) Daher war eine dem A. D. HGB. Art . 5 entſprechende Vorſchrift

überflüſſig.

48) Lönholm iſt die Bedeutung des Ausdruckes „Minderkaufleute "

(D. h . Raufleute minderen Rechte) unbekannt. Lönholm hält

ihn für identiſch mit Kleinkaufleute ! Sonſt hätte Pönholm die

petty traders der engliſchen und petits marchands der französ

fiſchen Ueberſeßung in der deutſchen Ueberſegung des Art. 8 des

F. HGB.'s und des Entwurfes von 1889 nicht als Minderkaufleute

bezeichnet: „ Auf diejenigen Perſonen, welche als Hauficer oder auf

der Straße Sachen kaufen oder verkaufen , ſowie auf Minderkauf

Leute finden die Beſtimmungen über Handelsregiſter, Firma und

Handelsbücher feine Anwendung . “

49 ) Lönholm ſagt auch hier Minderkaufleute “.

.
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.

geregelt, daß „das Handelsgewerbe zuſammen mit der Firma

übertragen “ wird , und in dem zweiten nichts Anderes ver

ordnet als : „Die Beſtimmungen des Art . 22 finden ent

ſprechende Anwendung , wenn das Handelsgewerbe allein

veräußert wird." ( Art. 23) . Von der entſprechenden An

wendung der für einen beſtimmten Thatbeſtand gegebenen

Vorſchriften auf einen anderen kann man nur ſprechen, wenn

dieſer Thatbeſtand jenem nicht ſchlechthin gleich behandelt

werden ſoll, es vielmehr darauf ankommen ſoll, zu ent

ſcheiden , inwieweit gleiche und inwieweit ungleiche Behand

lung ſtattzufinden hat . Von einer „entſprechenden“ An

wendung der Beſtimmungen über die Veräußerung des

Geſchäftes mit der Firma auf den Fall der Veräußerung

ohne Firma kann jedoch keine Rede ſein . Denn die Firma

ſpielt in jenen Vorſchriften nicht die geringſte Rolle ; es iſt

nichts Anderes möglich, als die Vorſchriften ſchlechthin, ohne

jede Abweichung , auch auf den zweiten Fall anzuwenden .

Statt „ entſprechende “ hätte es alſo in Art. 23 heißen müſſen

„auch“ , wenn man nach berühmten Muſtern durchaus von

jenem mechaniſchen , formelhaften Verfahren nicht laſſen wollte.

Der Art . 22 lautet :

„Wird das Bandelsgewerbe zuſammen mit der Firma

übertragen, ſo darf der Veräußerer, falls die Betheiligten 50)

nicht einen anderen Willen erklärt haben, in derſelben Stadt

oder demſelbenDorf 50 a) innerhalb zwanzig Jahren kein gleich :

artiges Gewerbe betreiben.

Wenn durch beſondere Vereinbarung beſtimmt iſt, daß der

Veräußerer kein gleichartiges bandelsgewerbe betreiben ſolle,

ſo hat dieſe Vereinbarung nur in demſelben Fu oder Ken 51)

50) Gemeint ſind offenbar die Parteien des Veräußerungsvertrages.

So heißt es denn auch in den anderen Ueberſeßungen : „ the

parties“ , les parties “ . Zu den Betheiligten " gehören noch

andere Perſonen, z. B. die Geſchäftsgläubiger.

50 a) Vgl. über die Ausdrüde „ Stadt “ und „Dorf “ F. EG. Art. 14.

51 ) Nach einer Anmerkung lönholm's zu Art. 22 werden Fu die

N
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und nur für einen dreißig Jahre nicht überſchreitenden Seit

raum rechtliche Wirkung.

Dhne Rückſicht auf die Beſtimmungen der lezten zwei

Abfäße darf der Veräußerer ein gleichartiges Handelsgewerbe

nicht betreiben , wenn er dabei mit der Abſicht unlauteren 52)

Wettbewerbs handelt 53) . "

Es wird die Frage aufgeworfen werden dürfen, ob man

mit dieſen Säßen nicht zu weit gegangen iſt.

3. Das Handelsregiſter hat im I. HOB. eine Regelung

erfahren, bei welcher der Fehler des A. D. HGB.'s vermieden

iſt, daß gewiſſe allgemeine Säße nicht von vorneherein als

ſolche gekennzeichnet ſind.

Das Handelsregiſter wird geführt bei den Gerichten.

Die Eintragungen ſind vorzunehmen in das bei dem Ge

richte der Handelsniederlaſſung geführte Handelsregiſter "

(I. SGB. Art . 9 ) – der Handelsniederlaſſung, auf die ſich

die Eintragung bezieht. Regelmäßig „müſſen die am Orte

der Hauptniederlaſſung einzutragenden Chatſachen auch am

Drte der Zweigniederlaſſung eingetragen werden“ (I. HGB.

Art. 10 )

Der Inhalt des Handelsregiſters iſt begrenzt : welche

Thatſachen einzutragen ſind , beſtimmt das I. HOB. , und

zwar finden ſich die entſprechenden Vorſchriften zerſtreut im

ganzen Geſeße . Es iſt intereſſant, daß an dieſen Stellen

durchweg nur von dem Eintragen oder Eingetragenſein

ſchlechthin die Rede iſt, ohne daß geſagt wird, daß die Ein

tragung im Handelsregiſter zu erfolgen hat oder erfolgt iſt.

Der Ausdruck ,, eintragen " bedeutet alſo im 3. HOB.: ins

Handelsregiſter eintragen . So erklärt ſich auch die Faſſung

des erſten Saßes in dein Abſchnitte des Geſekes über das

n

Verwaltungsbezirke von Tokyo , Kyoto und Djata genannt, während

Ken etwa dem deutſchen „ Regierungsbezirke “ entſpricht.

52) Lönholm ſagt „ungehörigen “ , in der franzöſiſchen Ueberſeßung

„ concurrence déloyale “. Der unlautere Wettbewerb wird auch

ſonſt im J. HGB. berücfichtigt; vgl. unten S. 29 .

58) Vgl. F. EG. Art . 16 mit einer nebenſächlichen Beſtimmung.
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nÞandelsregiſter : „Die Thatſachen, welche nach den Beſtim

mungen dieſes Gefeßes der Eintragung bedürfen , werden

auf Antrag der Betheiligten in das bei dem Gerichte der

Handelsniederlaſſung geführte Handelsregiſter eingetragen"

(Art. 9) 54) .

Aus dieſem Artikel ergibt ſich zugleich , daß die Ein

tragungen nicht von Amts wegen , ſondern nur auf Antrag

erfolgen. Das gilt auch von der Aenderung und der Löſchung

der Eintragungen 55) . In einigen Fällen könnte man aller

dings mit Rückricht auf den unklaren Wortlaut der betreffen

den Beſtimmung vielleicht zweifelhaft fein, ob die Eintragung

nicht von Amts wegen zu geſchehen hat, indem es dort nur

heißt, daß die Thatſache einzutragen iſt 56), nicht wie ſonſt,

daß gewiſſe Perſonen die Eintragung zu bewirken, die That

fache eintragen zu laſſen haben 57) . Indeſſen möchten wir

>

54) Darum ſtellen die Worte vin das Handelsregiſter“ in der deutſchen

Ueberſegung der Art. 5 , 7 Abſ.1 F.HOB.': (ſiehe oben S. 18)

wohl einen eigenmächtigen Zujas Bönholm's dar ; in den beiden

anderen Ueberſeßungen heißt es denn auch einfach : „ such fact

must be registered “, ,ce fait doit être enregistré " , abgeſehen

von der franzöſiſchen Ueberfeßung von Art . 7 Abſ. 1 , wo es ganz

ſinnlos heißt : „ Un tuteur, qui fait du commerce pour le

compte de la personne soumise à sa tutelle, doit enregistrer

ce fait. “

55 ) Vgl. 7. HOB. Art . 15 : Wenn in einer eingetragenen Thatſache

eine Aenderung eintritt, oder wenn die Thatſache aufhört, zu bes

ſtehen , ſo müffen die Betheiligten ohne Verzug die Aenderung oder

die Erlöſchung eintragen laſſen .“ Vgl. auch F. EG. Art. 9 :

Wenn in einer vor dem Inkrafttreten des Handelsgeſezbuchs ein

getretenen “ (es for wohl heißen : eingetragenen) „ Thatſache eine

Veränderung eintritt, oder wenn dieſe Thatſache aufhört, zu beſtehen,

ohne daß die Aenderung oder das Aufhören vor dem Intrafttreten

des bandelegeſebuche eingetragen worden iſt , ſo muß die Eins

tragung “ (es iſt wohl hinzuzufügen : der Aenderung oder des Auf

hörens) unverzüglich nach dem Infrafttreten des Handelsgeſeßbuchs

bewirft werden . “

56) Vgl. z . B. F. HGB. Art. 5 , 7 Ab . 1 (oben S. 18) , 53 .

57) Vgl. z. B. F. HGB. Art. 51 , 52 (wo freilich die drei Ueber :

feßungen wieder nicht übereinſtimmen ).

11

1
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dieſe Folgerung nicht ziehen. Das Antragsprinzip iſt durch

die Zuläſſigkeit von Ordnungsſtrafen zweds Herbeiführung

des Antrages modifizirt 58) .

Den Saß , daß das Handelsregiſter öffentlich iſt, hat

das I. HGB. nicht ausgeſprochen . Iſt darin eine Abweichung

vom A. D. HGB. (Art . 12 Abſ. 2) zu erblicken ? Es muß

als eine Ausnahme von der Regel erſcheinen , wenn ein von

einer Behörde geführtes Buch Jedermann zur Einſicht offen

ſteht. Darum wird man im Allgemeinen ein ſolches Buch

als öffentlich nur dann betrachten dürfen , wenn ihm dieſer

Charakter ausdrücklich verliehen iſt. Im J. HGB . iſt nun

vorgeſchrieben : „Das Gericht hat die eingetragenen That

ſachen ohne Verzug öffentlich bekannt zu machen “ (Art . 11) ;

,Eine eintragsbedürftige Thatſache kann einem gutgläubigen

Dritten vor ihrer Eintragung und öffentlichen Bekanntmachung

nicht entgegen gelegt werden . Das Gleiche gilt auch noch

nach dieſem Zeitpunkt , wenn der Dritte die Thatſache aus

einem gerechten Grunde nicht gekannt hat“ (Art . 12) ; „Eine

Eintragung kann einem Dritten auch entgegen geſegt werden,

wenn ſie mit der öffentlichen Bekanntmachung nicht überein

ſtimmt“ (Art. 14) 59) . Wollte man aus den beiden erſten

Artikeln (Art . 11 und 12) darauf ſchließen , daß der maß

gebende Akt die Bekanntmachung iſt, daß ſich die Vermuthung

für das Bekanntſein der durch das Regiſtergericht beurkun

deten Thatſachen und für das Nichtbekanntſein der nicht

beurkundeten an die Bekanntmachung knüpft , daß die Ein :

tragung alſo nichts weiter iſt als eine ( freilich durchaus

nothwendige) Vorausſeßung der Bekanntmachung, ſo würde

man die beiden Artikel ganz in Einklang gebracht haben

mit der Annahme , daß das Handelsregiſter in Japan nicht

öffentlich iſt. Aber, abgeſehen davon , daß man nach dem

Wortlaute zu jener Folgerung nicht gezwungen iſt, würde

58) Vgl. F. SGB. Art. 261 Ziff. 1 .

59 ) Den dazwiſchen ſtehenden Art. 13 , auf den es hier nicht antommt,

ſiehe nachher Anm. 62.
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man ſo keine rechte Erklärung haben für den dritten vorhin

angeführten Artikel (Art. 14) . Denn wenn es in ihm heißt,

daß eine Eintragung einem Dritten auch entgegen geſegt

werden kann, wenn ſie mit der öffentlichen Bekanntmachung

nicht übereinſtimmt, ſo iſt damit zugleich geſagt , daß eine

Eintragung einem Dritten entgegen geſeßt werden kann,

wenn ſie mit der Bekanntmachung übereinſtimmt; mit an

deren Worten : die eingetragene Thatſache als ſolche gilt

als bekannt , auf die Eintragung , nicht auf die Bekannt

machung hat man ſich zu berufen , und bei einem Wider

ſpruche zwiſchen Eintragung und Bekanntmachung iſt maß

gebend die Eintragung . Das iſt aber nur möglich , wenn

das Vandelsregiſter öffentlich iſt. Mit dem nicht öffentlichen

Charakter des Regiſters könnte man den Art. 14 nur mit

Hilfe einer höchſt gekünſtelten Auslegung in Einklang bringen :

man müßte zunächſt das Wort „ auch “ als unlogiſch oder

verſehentlich hineingerathen ſtreichen und ſodann den Fall zu

Grunde legen, daß man zufällig von dem Inhalte der Ein

tragung Kenntniß erlangt hat . Dieſe Interpretation wäre

aber doch wohl mehr als gewagt . Dazu kommt, daß in den

ſämmtlichen zahlreichen Stellen des J. HGB.'S , in denen

von dem Handelsregiſter die Rede iſt, abgeſehen von den

vorhin angeführten Art. 11 und 12 , nur der Eintragung

Erwähnung geſchieht, nie der Bekanntmachung, ſei es , daß

die Beurkundung einer beſtimmten Thatſache 60), ſei es, daß

eine Reaktion auf die Veränderung oder auf das Aufhören

einer beurkundeten Thatſache 61) oder ſonſt etwas 62) por:

60) Vgl. z . B. F. HGB. Art. 5, 7 Ab . 1 ( ſiehe oben S. 18) , 51

Abſ. 1 , 2 und 3.

61) Vgl. z. B. F. HGB. Art. 15 ( ſiehe oben Anm . 55) .

62) Vgl. z. B. 3. HGP. Art. 13 : „ Wenn eine am Orte einer Zweig:

niederlaffung einzutragende Thatſache nicht eingetragen iſt, fo

kommen die Beſtimmungen des Art. 12 nur auf die in dieſer

Zweigniederlaffung vorgenommenen Geſchäfte zur Anwendung . “

9. EG . Art . 8 : „ Eine Eintragung in das bandelsregiſter, welche

vor dem Infrafttreten des Handelsgeſezbuchs unter Beobachtung
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geſchrieben wird . Nach alledem iſt man gezwungen an:

zunehmen , daß das japaniſche Þandelsregiſter troß dem

Schweigen des Geſekes über dieſen wichtigen Punkt ein

öffentliches Regiſter iſt. Sollte jedoch dieſe Annahme nicht

zutreffen , ſo müßte die Regelung , die das Inſtitut im I.

HGB. gefunden hat, als gänzlich mißlungen bezeichnet wer

ben, weil ihm die Grundlage, auf der das vorbildliche deutſche

Inſtitut aufgebaut iſt, fehlen würde.

4. Wie bei der Normirung des Handelsregiſters fehlt

im Firmenrechte des I. HGB.'S einer der oberſten Leitfäße

der deutſchen Vorlage. Während uns aber das Schweigen

des Geſekes dort nicht hindert , die Geltung des Saßes zu

behaupten , zwingt es uns hier zu dem entgegengeſekten

Schluſſe: der Grundſaß des Firmenzwanges in dem Sinne,

daß jeder Vollkaufmann eine Firma führen muß (Minder

kaufleute ſind, wie ſchon bemerkt worden iſt 63) , von dem

Inſtitute ausgeſchloſſen ), läßt ſich aus den firmenrechtlichen

Beſtimmungen des J. HGB.'s in keiner Weiſe ableiten . Am

eheſten könnte man noch als Beweismittel für die gegen:

theilige Anſicht anführen die erſte jener Vorſchriften: „ Ein

Kaufmann kann ſeinen Familiennamen oder ſeinen vollen

Namen oder eine andere Benennung als Firma führen"

(Art. 16) , indem man ſagte , daß fich doch der Kaufmann

in ſeinem Handelsgewerbe irgend einer Bezeichnung ſeiner

Perſon bedienen müſſe, daß eine andere als die drei in dieſem

Artikel aufgeführten Möglichkeiten nicht vorhanden ſei , daß

alſo jeder Kaufmann ſich einer dieſer drei Bezeichnungen

bedienen , mithin eine Firma führen müſſe. Indeſſen würde

man bei dieſer Argumentation überſehen, daß es ſich bei der

Firma zwar nicht um einen durchaus unwandelbaren , aber

doch um einen bis auf Weiteres ein für allemal in der Form

ganz genau feſtſtehenden Namen handelt , während es dem

der Beſtimmungen des früheren Rechtes vorgenommen worden iſt,

hat diefelbe Wirkung , wie eine in Gemäßheit der Beſtimmungen

des Handelsgeſeßbuchs bewirkte Eintragung . “

63) Vgl. oben S. 20.
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.

jenigen, der eine Firma nicht hat, freiſteht, ſich bei Geſchäfts

abſchlüſſen heute mit ſeinem „Familiennamen", morgen mit

ſeinem „ vollen Namen“, übermorgen durch „eine andere

Benennung“ zu bezeichnen - wäre er ein Kaufmann , ſo

könnte man in keinem dieſer drei Fälle von einer Firma

ſprechen . Man darf in jenem Artikel alſo nicht mehr finden.

als die Erlaubniß für Kaufleute, eine Firma zu führen .

Aber nicht nur im Sinne des Gegenſaßes zum Firmen

zwange iſt die Firmenfreiheit im japaniſchen Rechte anerkannt,

vielmehr auch im Sinne der Formfreiheit, überläßt es doch

der ſoeben angeführte Artikel (Art. 16) durch die Worte

,,oder eine andere Benennung“ vollkommen dem Belieben

des Kaufmannes, der ſich zur Annahme einer Firma ent

ſchloſſen hat, wie er dieſe geſtalten will: er kann eine reine

Sachfirma wählen , er kann eine Firma wählen , die den

thatſächlichen Verhältniſſen nicht entſpricht bas

Prinzip der Firmenwahrheit iſt hier nicht anerkannt . In

zwei Punkten beſteht jedoch eine Einſchränkung der ſonſt

grenzenloſen Willkür in der Formung einer neuen (urſprüng

lichen ) Firma : „Die Firma einer Þandelsgeſellſchaft muß

je nach ihrer Art das Wort: gomeikwaisha, goshikwaisha,

kabushikikwaisha oder kabushikigoshikwaisha enthalten"

(J. HGB . Art. 17) 64) , und dadurch angeben, daß es ſich um

eine offene Handelsgeſellſchaft, eine Kommanditgeſellſchaft,

eine Aktiengeſellſchaft oder eine Kommanditgeſellſchaft auf

Aktien handelt ; und : „ Wenn eine Handelsgeſellſchaft nicht

vorhanden iſt, ſo darf in der Firma ein Wort, welches das

64) Vgl. 3. HGB. Art . 11 : Wenn der Firmenname einer offenen

Handelsgeſellſchaft , deren Errichtung vor dem Infrafttreten des

Handelégefeßbuchs erfolgt iſt , nicht das Wort gomeikwaisha

enthält , ſo muß die Geſellſchaft ihn innerhalb drei Monaten nach

dem Inkrafttreten des Sandelégeſekbuche lo ändern , daß er den

Vorſchriften des Art. 17 des Handelsgeſeßbucha entſpricht, und

muß die Eintragung dieſer Aenderung bewirten " (es folgt eine

Strafvorſchrift ). Mit „Firmenname" bezeichnet lönholm die

Firma (shamei) des Gefeßes vom Jahre 1893 ; die Firma des

3.HOB.'s heißt in dieſem shogo .
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Vorhandenſein einer ſolchen andeutet, nicht gebraucht werden“

(I. HOB. Art. 18 Abſ . 1 Saß 1) . Die Uebertretung der

legten Vorſchrift iſt ſogar mit Geldſtrafe bedroht 65) .

Die Firma iſt übertragbar ; ob nur mit dem Geſchäfte,

für das ſie geführt wurde, iſt — anders als im A. D. HGB.

(Art. 23) – im J. HGB. nicht geſagt . Es ergibt ſich aber

doch wohl ſchon aus dem Begriffe der Firma als des Namens,

deſſen ſich der Kaufmann für ſein Handelsgewerbe be

dient, daß fie für ſich nicht übertragen werden kann . Auch

hier iſt aber die Willkür eingeſchränkt inſofern, als es unter

Androhung einer Geldſtrafe nach Erwerb des Geſchäftes

einer Geſellſchaft durch einen Einzelkaufmann verboten iſt,

in der Firma einen das Vorhandenſein eines Geſellſchafts

verhältniſſes andeutenden Zuſaß zu gebrauchen (I. HGB.

Art. 18 Abſ. 1 Saß 2 und Abſ. 2) 66) . In dieſem Punkte

iſt das ſonſt ſo milde japaniſche Firmenrecht ſogar ſtrenger

als das deutſche 67) .

Die Eintragung der Firma ins Handelsregiſter iſt erlaubt,

nicht dagegen, wie im A. D. HOB. (Art . 22) vorgeſchrieben 68) .

Iſt aber eine Eintragung erfolgt , ſo ſoll dieſe dem that

ſächlichen Verhältniſſe entſprechen : „ Wenn derjenige , für

welchen eine Firma eingetragen iſt, dieſelbe nicht weiterführt

oder verändert , ohne die Eintragung dieſer Thatſache zu

beantragen , ſo kann jeder Intereſſent bei dem Gericht die

Löſchung der Eintragung verlangen“ (F. HOB. Art. 24 Abſ.1 ) ;

erhebt jener binnen einer ihm durch das Gericht geſekten

65) Vgl. F. HGB. Art . 18 Abj . 2 . F. EG. Art. 12 verordnet :

„ Die Beſtimmungen des Art. 18 des Handelsgeſeßbuchs finden

keine Anwendung auf eine Firma, welche ſchon vor dem nkraft:

treten des Handelsgeſezbuch : geführt worden iſt.“

66) Vgl. auch F. EG . Art . 12 (oben Anm. 65).

67) Vgl. A. D. HGB. Art. 22.

68) Es findet fich weder die ausbrüdliche Vorſchrift, daß die Firma

einzutragen iſt, noch eine Beſtimmung, die nur bei Geltung dieſes

Saßes verſtändlich wäre ; als eine ſolche Beftimmung tann auch

nicht betrachtet werden J. CG. Art. 11 ( vund muß die Eintragung

dieſer Aenderung bewirfen “ , oben Anm . 64) .1
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Friſt nicht Widerſpruch , ſo hat das Gericht die Eintragung

zu löſchen (a . a . D. Abſ . 2) .

Hinſichtlich der Bedeutung der Firmeneintragung hat

man ſich dem A. D. HOB. (Art. 20, 27) darin angeſchloſſen,

daß durch die Eintragung der Firmenſchuß 69) begründet wird .

Im Einzelnen iſt indeſſen der Firmenſchuß im japaniſchen

Rechte anders ausgeſtaltet worden als im deutſchen : er

iſt dort theils ſchwächer, theils ſtärker als hier. Einmal iſt

die anderweitige Eintragung einer ſchon in derſelben Stadt

oder in demſelben Dorfe eingetragenen Firma verboten, und

ſodann iſt die bloße Führung einer der eingetragenen gleichen

oder auch nur ähnlichen Firma ? ) verboten, beides aber nur

mit beſtimmten Maßgaben. Das erſte Verbot beſteht nur,

wenn die neue Eintragung für ein gleichartiges Gewerbe

beantragt wird (I. HGB. Art. 19) 71), das zweite richtet ſich

nur gegen die Führung einer für einen Anderen eingetragenen

oder einer dieſer ähnlichen Firma „zu dem Zwecke unlaute

ren72) Wettbewerbes“ ; für den unlauteren Wettbewerb ſpricht

aber eine geſegliche Vermuthung, wenn jemand die für einen

Anderen eingetragene Firma in derſelben Stadt oder in

demſelben Dorfe für ein gleichartiges Handelsgewerbe führt

( F. HOB. Art . 20) 73) . In beiden Fällen wird der Firmen

169) Vgl. übrigens F. EG. Art. 10 : „Der Firmenname “ ( ſiehe oben

Anm. 64) meiner Sandelsgeſellſchaft, deren Errichtung vor dem

Inkrafttreten des Handelsgeſezbuchs eingetragen worden iſt, hat

dieſelbe Wirkſamkeit wie eine unter Beobachtung der Beſtimmungen

des Handelegelegbuchs eingetragene Firma . "

70) Vgl. für Deutſchland das Reichegeles zur Betämpfung des un:

lauteren Wettbewerbes vom 27. Mai 1896, § 8 .

71 ) Vgl. dazu 3. GG . Art. 13 A6.1: „Die Beſtimmungen des Art . 19

des Handelsgeſebuch finden teine Anwendung auf eine Firma,

welche ſchon vor dem Infrafttreten des früheren Handelsgeſezbucha

geführt worden iſt ;" ferner 3. EG. Art. 14 mit einer Erklärung

der Ausdrücke „Stadt“ und „Dorf “ .

72 ) Vgl. oben Anm. 52 .

73) F. HGB. Art. 20 Ab . 1 ſiehe unten Anm. 74. Vgl. dazu

9. EG. Art. 13 Abſ. 2 : ,. Wer nach dem Infrafttreten des
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ſchuß durchgeführt auf verſchiedene Weiſe : im erſten geſchieht

es von Amts wegen , indem das Regiſtergericht den auf die

Eintragung gerichteten Antrag ablehnt ; im zweiten findet ein

Einſchreiten von Amts wegen nicht ſtatt, iſt es vielmehr

Sache des Verleşten, Unterlaſſung der Führung der Firma

oder Schadenserſaß oder beides 74) zu verlangen .

Auch für die Uebertragung einer Firma iſt die Ein

tragung ins þandelsregiſter von Bedeutung , indem die

Uebertragung einem Dritten nur entgegengeſeßt werden

kann, wenn ſie (die Uebertragung) eingetragen iſt (I. HOB.

Art . 21 ) 75) .

5. Die Pflichten , die das I. HGB. unter der Ueber

ſchrift „Die Handelsbücher “ dem Vollkaufmanne76) auferlegt,

ſind im Weſentlichen die gleichen wie die nach dem A.D.HGB.

(Art . 28 ff.) beſtehenden .

Der Einzelkaufmann hat bei der Etablierung , die

Handelsgeſellſchaft „zur Zeit der Eintragung ihrer Errichtung "

ins Handelsregiſter ein Inventar des geſammten Vermögens

aufzunehmen und die Bilanz zu ziehen . Der Raufmann hat

weiter beide alljährlich zu erneuern ? ). Die vom A. D.HGB.

(Art. 29 Abſ.2) bei größeren Waarenlagern gewährte Mög

lichkeit der zweijährlichen Endentur erkennt das J. HOB.

Handelsgeſezbuch : ſeine Firma eintragen laſſen hat , kann die in

Art. 20 des Handelégefeßbuchs vorgeſehenen Rechte nicht geltend

machen gegen denjenigen , der dieſelbe oder eine ähnliche Firma

jeit der Zeit vor dem Infrafttreten des früheren Handelégefeßbuchs

geführt hat ; " ferner F. GG. Art. 15 mit beſonderen Vorſchriften

für Loſyo und Djafa und Art. 14 (oben Anm 50 a) .

74) Vgl . den Wortlaut von F. HGB. Art. 20 Abſ. 1 : „ Derjenige,

deſſen Firma in das Handelsregiſter eingetragen iſt , kann jedem

Anderen gegenüber , der zu dem Zwecke unlauteren Wettbewerbes

die gleiche oder eine ähnliche Firma führt , verlangen , daß er die

Führung dieſer Firma unterlaffe. Der Anſpruch auf Schadenas

erſaß wird hierdurch nicht berührt. “

75 ) Die engliſche und die franzöſiſche Ueberſeßung find flarer als die

deutſche.

76) Siehe oben S. 20.

77) Vgl. 9. D. HGB. Art. 29 Abſ . 1 und 3 .

#



Rehme : Das japaniſche bandelsrecht. 31

nicht nur nicht an, ſondern läßt unter Umſtänden ſogar eine

Verſchärfung jener Pflicht eintreten : Handelsgeſellſchaften

müſſen bei jeder Gewinndertheilung innerhalb des Geſchäfts

jahres Inventar unb Bilanz errichten . Inventare und

Bilanzen müſſen in ein beſonderes Buch eingetragen wer

den , was im deutſchen Rechte 78) nicht vorgeſchrieben iſt.

(I. HGB . Art . 26 und 27.) Abgeſehen von dieſem Buche

iſt es dem Kaufmanne überlaſſen , was für Þandelsbücher

er führen will; insbeſondere iſt ein Briefkopirbuch , anders

als nach dem A. D. HOB. , nicht obligatoriſch. Das S.

HOB . begnügt ſich mit der Beſtimmung: „ Der Kaufmann

muß Bücher führen , und in dieſe ſeine täglichen Geſchäfte,

ſowie alle ſein Vermögen beeinfluſſenden Umſtände genau

und deutlich eintragen“ (Art. 25 Abſ. 1 Saß 1) 79) ; „ſeine

täglichen Geſchäfte " ſoll wohl bedeuten : täglich ſeine Ge

ſchäfte; ſonſt hätte das Wort „ täglich “ keinen Sinn. Er

leichtert wird die Erfüllung jener Pflicht dadurch , daß die

häuslichen Ausgaben 80) nur mit einer monatlichen Geſammt

ſumme und im Kleinverkaufe die Einnahmen nur nach dem

täglichen Geſammtbetrage angegeben zu werden brauchen

( J.HGB. Art. 25 Abſ.1 Sag 2 und Abſ.2) . Die ſämmtlichen

Handelsbücher, ſowie der kaufmänniſche Briefwechſel müſſen

zehn Jahre lang aufbewahrt werden ( I. HOB. Art . 28) 81) .

Die detaillierten Vorſchriften des A. D. HGB.'S (Art . 32)

über die Form , in der die Aufzeichnungen zu machen ſind,

hat das F. HOB. nicht aufgenommen ; es beſtimmt nur, daß

die Eintragungen , deutlich " ſein müſſen 82) .

6. Einer der Hauptvorzüge des A. D. HOB.'S iſt die

78) Vgl. A. D. HGB. Art. 30 Abſ. 2.

79) Vgl. A. D. HGB. Art. 28 Ab . 1 .

80) Lönholm ſagt der häusliche Aufwand“ .

81 ) Vgl. dazu F. EG . Art. 17 : Die Beſtimmungen des Art . 28 des

Handelßgefeßbuchs finden auch Anwendung auf Handelsbücher,

welche vor dem Infrafttreten des Sandelēgeleştuche angefangen

worden ſind.“ Vgl. A. D. HGB. Art. 33.

82) Vgl. F. HGB. Art. 25 Ab . 1 Saß 1 ( ſiehe oben im Texte) .
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ſcharfe Scheidung der äußeren und der inneren Beziehungen

der vom Prinzipale in ſeinem Handelsgewerbe beſtellten

Hilfsperſonen. Dieſe Scheidung tritt zu Tage in dem 5 .

und 6. Titel des erſten Buches , von denen jener „von den

Prokuriſten und Handlungsbevollmächtigten “ , dieſer „ von

den Handlungsgehülfen“ überſchrieben iſt; in dem 5. Titel

wird lediglich geregelt die Stellung der Prokuriſten und

Handlungsbevollmächtigten als ſolcher , d . h . ihre Stellung

nach außen ; denn der Prokuriſt und der Handlungsbevoll

mächtigte als ſolcher iſt nichts weiter als Stellvertreter,

Prokura und Sandlungsvollmacht ſind nur nach außen in

Betracht kommende Inſtitute; in dem 6. Titel wird dagegen

geregelt das Verhältniß zwiſchen Prinzipal und Handlungss

gehilfen. Es iſt möglich und bildet wohl die Regel , daß

eine und dieſelbe Perſon (nach außen) Prokuriſt oder

Handlungsbevollmächtigter und (nach innen) Handlungsgehilfe

iſt. Dann kommen auf die Beziehungen dieſer Perſon zu

Dritten die Beſtimmungen des 5. Titels zur Anwendung,

auf ihre Beziehungen zum Prinzipale die des 6. Titels .

Es iſt aber nicht nöthig, daß der Prokuriſt und der Handlungs

bevollmächtigte zugleich Handlungsgehilfe ſeines Vollmacht

gebers ift: er kann zu dem Prinzipale in einem andersartigen

Dienſtverhältniſſe ſtehen , z . B. in einem Geſindedienſt

verhältniſſe oder in einem Mandatsverhältniſſe oder in einem

Verhältniſſe, das überhaupt oder theilweiſe nicht obligatoriſcher

Natur iſt – in allen dieſen Fällen kommen auf ihn die-

Säße des 6. Titels nicht zur Anwendung. Immer aber

ſtehen Prokuriſten und Handlungsbevollmächtigte in einem

Abhängigkeitsverhältniſſe zu dem Kaufmanne : er iſt ſtets ihr

Prinzipal . Mit Rückſicht auf die ſoeben berührte verſchiedene

Geſtalt des Abhängigkeitsverhältniſſes hat der Geſeßgeber

die Regeln des 5. Titels nicht unter die Ueberſchrift gebracht:

Stellung der in einem Handelsgewerbe beſtellten Hilfs

perſonen nach außen, und die des 6. Titels nicht unter die

Ueberſchrift: Stellung der in einem Handelsgewerbe beſtellten

( kaufınänniſchen ) Hilfsperſonen nach innen .
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I

Auch das I. HGB. ſcheidet ſcharf zwiſchen den äußeren

und den inneren Beziehungen ſolcher Perſonen . Allerdings

weicht es ſchon inſofern von einem Vorbilde ab, als es nur

jene (unter der Ueberſchrift „Die Handelsangeſtellten “) regelt

und in unmittelbarem Anſchluſſe an die betreffenden Vor

ſchriften mit Bezug auf dieſe ſagt : ,, Durch die Beſtimmungen

dieſes Abſchnitts wird die Anwendung der Beſtimmungen

des Bürgerlichen Geſekbuchs auf das zwiſchen Geſchäfts

herrn 83) und Handelsangeſtellten entſtehende 84) Dienſtver

hältniß nicht berührt" (Art. 35) . Mit Rückſicht auf das

ſoeben Ausgeführte iſt der Ausdruck „ Dienſtverhältniß “ als

ungenau zu bezeichnen 8 5); es hätte heißen müſſen : Ab

hängigkeitsverhältniß , oder einfach : Verhältniß . Aus dem

ſelben Grunde iſt der Ausdruck „ Handelsangeſtellte “ nicht

für alle Fälle zutreffend; denn eine Anſtellung braucht nicht

erfolgt zu ſein ; z. B. iſt der Freund , den der Kaufmann

vorübergehend zum Vertreter in ſeinem Handelsgewerbe be:

ſtellt hat, möglicher Weiſe nicht ſein Angeſtellter.

Þat ſich das I. HOB. in der Syſtematik hier grund

fäßlich dem A. D. HOB. angeſchloſſen , ſo geſtaltet es die

Vollmachten anders als dieſes aus . Es nennt als Voll

mächtige, die in einem Handelsgewerbe beſtellt ſind, „Proku:

riſten “ , „Banto“ und „Handlungsgehilfen" .

Der Prokuriſt des J. HGB.'886) iſt keineswegs , auch

abgeſehen von etwaigen Abweichungen im Einzelnen, identiſch

n

83) Lönholm überſieht wohl , daß Geſchäftsherr in der Rechte.

ſprache etwas Anderes bedeutet als Prinzipal , der offenbar hier

gemeint iſt.

84) Es fou wohl heißen : „ beſtehende ". In den anderen Heberlegungen

iſt geſagt: „ arising ", aber les relations entre le principal et

les employés ".

85) Das gilt übrigens auch vom A. D. HGB. Art. 54 Abſ. 1 .

86) Vgl. 9. EG. Art. 18 : Die auf Prokuriſten bezüglichen Beſtim

mungen “ (es fehlt : des Handelsgeſeßbuche ) „ finden von dem In:

kraftreten des Handelsgeſezbucha an auch auf ,daimunin an:

wendung ".

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI .
3



34 Rehme : Das japaniſche Handelsrecht.

mit dem Prokuriſten des A. D. HOB.'S . Er ſteht vielmehr

zwiſchen dem Prokuriſten und dem Generalhandlungsbevoll

mächtigten des deutſchen Rechtes. Das F. HGB. beſtimmt

nämlich : „Der Raufmann fann einen Prokuriſten für den

Betrieb ſeines Handelsgewerbes in der Hauptniederlaſſung

oder einer Zweigniederlaſſung anſtellen 87) " (Art. 29), und :

„ Der Prokuriſt iſt befugt, an Stelle des Geſchäftsherrn 88)

alle auf deſſen Gewerbe bezüglichen gerichtlichen oder außer

gerichtlichen Handlungen vorzunehmen“ (Art. 30 Abſ. 1 ) 89) .

Die Prokura ermächtigt alſo nicht wie im deutſchen Rechte

zu den Rechtshandlungen , die der Betrieb irgend eines

Handelsgewerbes mit ſich bringen kann (A. D. HGB. Art . 42

Abſ . 1 ) , ſondern nur zu ſolchen Rechtshandlungen , die der

Betrieb des konkreten Gewerbes , in dem der Prokuriſt be

ſtellt iſt, mit ſich bringt , ohne daß es wie beim General

handlungsbevollmächtigten des deutſchen Rechtes (A.D. HOB.

Art . 47 Abſ. 1 ) nöthig iſt, daß die Handlung gewöhnlich

in dem Gewerbe vorkommt. Der Prokuriſt eines Buch

händlers iſt alſo nicht zum Ankaufe von Getreide ermächtigt,

wohl aber der Prokuriſt eines in einem Dorfe etablirten

Materialwaarenhändlers zum Ankaufe einer ganzen Schiffs

ladung Kaffee. Insbeſondere iſt der Prokuriſt nach aus

drücklicher Geſeßesvorſchrift ermächtigt zur Beſtellung und

Entlaſſung von „ Banto “, „ Handlungsgehilfen “ und „ ſonſtigen

Angeſtellten “ (I. HOB. Art . 30 Abſ . 2) , aber auch zum

Eingehen von Wechſelverbindlichkeiten , zur Aufnahme von

Darlehen und zur Prozeßführung % ), nicht dagegen zur

Uebertragung ſeiner Vollmacht auf einen Anderen . Ein

ſchränkungen des geſeglichen Uinfanges der Prokura können

dem gutgläubigen Dritten nicht entgegengeſegt werden (I.

.

87) Es muß heißen : beſtellen ; fiehe oben S. 33 .

88) Vgl. oben Anm. 83.

89) Vgl. J. EG. Art . 19 , durch den die Beſtimmung auf ältere Ver

hältniffe erſtreckt wird .

90) Den Art. 42 Abſ. 2 , 47 Abſ. 2 A. D. HGB.'S entſprechende Be

ſtimmungen fehlen im 3. HOB.

.
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HGB. Art. 30 Abſ. 3) : darin wird die Prokura des

japaniſchen Rechtes der Handlungsvollmacht des deutſchen

gleich behandelt. Einer Einſchränkung gedenkt das Geſek

ſchon ſelbſt: der Prokuriſt kann ausſchließlich für eine

Zweigniederlaſſung beſtellt werden 91) . Auf der anderen

Seite iſt der für die deutſche Prokura geltende Saß (A. D.

HOB. Art. 45) übernommen, daß der Prinzipal die Ertheilung

und das Erlöſchen der Vollmacht zur Eintragung ins Handels

regiſter anzumelden hat (I. HGB . Art . 31) . Es iſt bem

Prokuriſten verboten , wie im A. D. HGB. (Art. 56) dem

Prokuriſten und dem Handlungsbevollmächtigten , ohne Ein

willigung des Prinzipales für eigene Rechnung oder für

Rechnung eines Dritten Handelsgeſchäfte zu machen ; aber

auch unbeſchränkt haftendes Mitglied einer Handelsgeſellſchaft

darf er ohne dieſe Einwilligung nicht ſein : die Nothwendigkeit

dieſes Zuſaßes, mit dem das J. HGB . über das A. D. HOB.

nicht hinausgeht , ergab ſich aus der Konſtruktion der

japaniſchen Handelsgeſellſchaften als juriſtiſche Perſonen 92) .

Eine Rechtsfolge der Uebertretung iſt nur für das erſte

Verbot aufgeſtellt: der Prinzipal hat das Eintrittsrecht, das

aber erliſcht, wenn es nicht binnen zwei Wochen ſeit Er

langung der Kenntniß von dem Geſchäfte geltend gemacht

wird , ſowie wenn ſeit Vornahme des Geſchäftes ein Jahr

vergangen iſt (F. HOB. Art. 32) 98) .

Für die beiden anderen Vollmächtigen beſtimmt das

I. HGB.:

,,Der Raufmann kann einen Banto oder ? :) Handlungs

gehilfen für gewiſſe Arten von Angelegenheiten oder für

einzelne beſtimmte Angelegenheiten ſeines Handelsgewerbes

beſtellen,

91) Vgl. F. FGB. Art. 29 ( ſiehe oben S. 34).

92) Vgl. icon oben S. 19.

93 ) Vgl. über die Rüdwirkung der Beſtimmungen 3. EG. Art . 20 .

94) Hier fehlt einen ", wie ſich aus der engliſchen und franzöſiſchen

Ueberſeßung ergibt ; ſiehe auch Abſ. 2 des Artikels.
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I

Der Banto und der Handlungsgehilfe ſind berechtigt,

alle Handlungen in Beziehung auf die Angelegenheiten, mit

deren Beſorgung ſie betraut ſind, vorzunehmen “ (Art. 33) .

Wer denkt hierbei nicht an die im A. D. HOB. Art . 47

dem Generalhandlungsbevollmächtigten gegenübergeſtellten

anderweitigen Handlungsbevollmächtigten , die „zu einer be

ſtimmten Art von Geſchäften “ oder „zu einzelnen Geſchäften"

ermächtigt ſind ? Man wird den japaniſchen Saß ebenſo

wie den deutſchen auslegen müſſen, obgleich dort die Faſſung

jedenfalls in der deutſchen Ueberſeßung95) noch unglücklicher

iſt als hier . Man wird alſo nicht ſagen dürfen , daß die

Beſtellung „für einzelne beſtimmte Angelegenheiten“ ſchlechthin

die Bevollmächtigung zum Abſchluſſe eines konkreten Rechts

geſchäftes 96) iſt, daß es ſich vielmehr auch hier um einen

Kreis von Geſchäften handelt, der freilich kleiner iſt als der

durch die Worte „ gewiſſe Arten von Angelegenheiten“ be:

zeichnete. Inſoweit bilden die in Art. 33 I. HOB.'S auf

geführten Vollmächtigen eine einheitliche Gruppe neben dem

Prokuriſten. Es wird ſich daher eine gemeinſame Bezeichnung

für beide empfehlen ; gegen „ Handlungsbevollmächtigte “ oder

(ſprachlich beſſer) „ Þandlungsvollmächtige“ ließe ſich wohl

kaum etwas einwenden , obgleich die Grenzlinie zwiſchen

Prokura und Handlungsvollmacht im japaniſchen Rechte eine

andere wäre als im deutſchen .

Unklar bleibt aber , wodurch ſich beide Þandlungs

vollmächtigen in dieſem Sinne , „Vanto“ und „Handlungs

gehilfen“, von einander unterſcheiden. Das japaniſche Wort

,,Banto“ hat Lönholm nicht übertragen : es werde in den

95) Die anderen Weberfeßungen des Art. 33 A6.1 7. GOB.'s lauten :

„ A trader may appoint a hanto or a clerk for particular

parts of, or for single matters relating to his business. “

„ Le commerçant peut nommer un fondé de pouvoir ou

un commis pour la gestion d'une branche de ses affaires

ou la gestion d'affaires particulières relatives à son

merce. “

96) Vgl. insbeſondere A. D. HGB. Art. 298 .

com
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(

japaniſchen Vertragshäfen auch von Fremden allgemein ge

braucht 97) . Soll nun das zweite „oder“ in der angeführten

Vorſchrift (7.HGB . Art. 33 Abſ . 1) die Bedeutung von ,,be

ziehungsweiſe“ haben, ſo daß ein „Banto“ für den größeren

Kreis von Angelegenheiten, ein „Handlungsgehilfe“ für den

kleineren beſtellt wird ? Oder kann man einen Banto " für

den kleineren wie für den größeren Kreis beſtellen , ebenſo

einen „ bandlungsgehilfen " ? Und gelten, wenn dies zutrifft,

für beide verſchiedene gewohnheitsrechtliche Säße , oder ſteht

nur der „Handlungsgehilfe“ zu dem Prinzipale in einem

wahren Dienſtverhältniſſe, der „Banto" dagegen in einem

Abhängigkeitsverhältniſſe, das kein Dienſtverhältniß iſt ?

Das Leßte hat wohl die größte Wahrſcheinlichkeit für ſich ,

da nur dann der Ausdruck „ Handlungsgehilfe“ ( „ clerk “,

, commis “ in den anderen Ueberſeßungen) zu verſtehen wäre,

ohne ein Mißverſtändniß annehmen zu müſſen . Nach außen

wäre dann freilich die Eigenſchaft eines Vollmächtigen als

Banto oder als Handlungsgehilfe ohne Bedeutung , wie es

nach außen ja auch gleichgiltig iſt, ob der Prokuriſt Handlungs

gehilfe iſt oder nicht.

Von dem Prokuriſten unterſcheiden ſich die Handlungs

vollmächtigen (Banto und Handlungsgehilfen), abgeſehen von

dem geringeren Umfange ihrer Vollmacht, dadurch , daß

ihre Eintragung ins Þandelsregiſter nicht vorgeſchrieben iſt,

und daß für ſie als ſolche auffallender Weiſe das Verbot

nicht beſteht, ohne Einwilligung des Prinzipals für eigene

Rechnung oder für Rechnung eines Dritten Handelsgeſchäfte

zu machen oder ſich als unbeſchränkt haftendes Mitglied an

einer Handelsgeſellſchaft zu bethätigen .

Außer der Prokura und der Handlungsvollmacht kann

der Kaufmann eine gewöhnliche Spezialvollmacht ertheilen ,

auch den Angeſtellten , die nicht Handlungsgehilfen ſind;

97) Lönholm in einer Anmerkung zu Art. 30, wo auch geſagt

wird , daß das Wort etwa dem deutſchen Handlungebevollmäch:

tigten " entſpreche.

.
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jedoch wird nie vermuthet , daß dieſe eine ſolche Vollmacht

haben . Das beſagt der Saß : „Andere Angeſtellte als

Prokuriſten , Banto und Handlungsgehilfen gelten nicht als

befugt, für den Geſchäftsherrn 98) Rechtsgeſchäfte vorzu

nehmen “ (I. HGB . Art. 34 ).

98) Vgl. oben Anm . 83.

(Schluß folgt .)



II .

Der Eigenthumsübergang bei verſendeten Saden .

Von

Herrn Profeſſor Dr. Richard Schröder in Heidelberg .

Vor dem Bürgerlichen Geſeßbuch galten in Deutſchland

hinſichtlich der Uebertragung des Eigenthums an verſendeten

Sachen drei verſchiedene Syſteme. Nach dem franzöſiſchen

Recht (Code civil, Bad. Landr. Art. 1138 Abſ. 2 ) geht das

Eigenthum ſchon durch den Veräußerungsvertrag auf den

Erwerber über ; nur wenn der bisherige Eigenthümer die

bereits veräußerte, aber noch nicht übergebene Sache ander

weitig noch einmal veräußert, geht der zweite Erwerber,

wofern er guten Glaubens und die Sache ihm übergeben

iſt, dem erſten vor ( 1141) . Die Frage, wann im Falle

einer Verſendung die Uebergabe vollzogen ſei , wird in der

franzöſiſchen Geſeßgebung nicht berührt, ſie iſt alſo nach dem

römiſchen Recht zu entſcheiden . Nach dieſem kommt es in

jedem einzelnen Falle darauf an , als weſſen Stellvertreter

der Ueberbringer anzuſehen iſt; vertritt er den Veräußerer,

ſo wird der Erwerber erſt Eigenthümer , wenn die Paare

an ihn abgeliefert wird ; vertritt der Ueberbringer aber den

Erwerber, ſo vollzieht ſich der Eigenthumsübergang ſchon

mit der Aufgabe der Sache zur Beförderung . In beiden
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Fällen wird vorausgeſeßt , daß Veräußerer und Erwerber

über den Eigenthumsübergang einig ſind; wenn der Em :

pfänger die abgelieferte Waare dem Abſender zur Dispoſition

ſtellt, ſo fehlt es an dieſer Einigung .

Abweichend iſt der Standpunkt des fächſiſchen Rechts ,

das den Ueberbringer ſtets als den Stellvertreter des Ers

werbers behandelt , wofern die Sache in der von legterem

beſtimmten Art zur Verſendung übergeben worden iſt:

„Werden Sachen überſendet und hat der Empfänger der

ſelben die Art der Ueberſendung beſtimmt, ſo erwirbt er den

Befiß der Sachen , ſobald ſie in der von ihm beſtimmten

Art zur Verſendung übergeben worden ſind “ (Sächſ. B. GB.

§ 204) ?) . Noch darüber hinaus geht das preußiſche und

das öſterreichiſche Recht, indem beide die Vertretung des

Erwerbers durch den Ueberbringer ſelbſt dann annehmen ,

wenn der Erwerber dem Veräußerer die Art der Ver

ſendung überlaſſen hat ?) . Damit verbindet ſich dann

Art . 344 des alten SGB.'S : ,, at der Räufer über die Art

der Ueberſendung nichts beſtimmt, ſo gilt der Verkäufer für

beauftragt, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Raufmann's

1) Ebenſo eine Entſcheidung des Oberappellationgerichts zu Celle

von 1864 (in dieſer Zeitſchrift Bd. IX S. 363). Gerade ent:

gegengeſeßt beſtimmt der Entwurf des Schweizeriſchen Civilgeſek

buches (Vorentwurf des Eidgenöff. Juſtiz- und Polizeidepartements

vom Jahre 1900 Art. 965 A6 . 2) : „ Der Frachtjührer und der

Bote find mangels anderer Abrede als Vertreter des Gebers der

Sache anzuſehen. "

2) Ang. LR. I , 11 $$ 128 F.: „ Unter Abweſenden iſt die Uebergabe

beweglicher Sachen vollzogen , fobald die Sache dem Bevollmächs

tigten des Käufers aufgehändigt oder auf die Poſt gegeben oder

bem Fuhrmanne oder Schiffer überliefert worden . Doch muß die

Uebermadung entweder nach der Anweiſung des Räufere geſchehen

oder von dieſem die Art derſelben dem Gutbefinden des Verkäufers

ausdrüdlich oder ſtillſchweigend überlaſſen worden ſein . “ Deſterr.

BGB. 429 : „ In der Regel werden überſchickte Sachen erſt

tann für übergeben gehalten, wenn ſie der Uebernehmer erhält ; es

wäre denn , daß dieſer die Heberichidungsart felbſt beſtimmt oder

genehmiget hätte . "
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die Beſtimmung ſtatt des Käufers zu treffen, insbeſondere auch

die Perſon zu beſtimmen , durch welche der Transport der

Waare beſorgt oder ausgeführt werden ſoll . "

Der erſte Entwurf des Bürgerlichen Gefeßbuches ($ 801 )

begnügte ſich damit , die entſprechende Anwendung der

für den Vertragsabſchluß durch einen Vertreter geltenden

Beſtimmungen anzuordnen, ſchloß fich alſo durchaus an das

frühere gemeine Recht an . Die in das Bürgerliche Geſek

buch übergegangenen Vorſchriften über den Erfüllungsort

($ 230, B. GB. $ 269), den Uebergang der Gefahr (8 465,

B. GB. § 447) und die Koſten der Verſendung (8 466 ,

B. GB. § 448) beziehen ſich nur auf das obligatoriſche

Rechtsverhältniß und laſſen die Frage nach dem Uebergang

des dinglichen Rechts unberührt.

Das Bürgerliche Geſekbuch hat dieſe Frage durch die

Beſtimmungen über den Beſikdiener und den Beſißmittler

in völlig befriedigender Weiſe zur Erledigung gebracht. Der

Beſikdiener iſt nur die Hand des Beſigherrn (B. GB. 855) .

Uebergibt der Veräußerer ſeinem Beſikdiener die Sache zur

Beförderung an den Erwerber, ſo bleibt er bis zur Ab

lieferung an den legteren Beſißer der Sache; erſt mit der

Ablieferung iſt die Sache übergeben. Wird der Transport

dagegen durch einen Beſikdiener des Erwerbers beſorgt , ſo

vollzieht ſich die Uebergabe an den Erwerber ſchon bei der

Abholung, alſo mit der Aufgabe der Sache zur Beförderung.

Dasſelbe iſt der Fall, wenn die Sache durch einen von dem

Erwerber geſchickten Boten abgeholt wird ; der Bote iſt hier

Beſikmittler des Empfängers (B. GB. § 868) . Erfolgt

dagegen die Verſendung durch den Veräußerer , und dies

wird als die Regel zu betrachten ſein , ſo behält der Ab

ſender den mittelbaren Eigenbeſiß bis zur Ablieferung der

Sache an den Empfänger (B. GB. § 929), es ſei denn, daß

er ſeinen Anſpruch auf die Herausgabe der Sache ſchon

vorher an den Erwerber abgetreten hätte . In dieſem Falle

volzieht ſich die Uebergabe und der Eigenthumsübergang

ſchon mit der Abtretung des Anſpruches (B. GB. $$ 870,931 ) .
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Bei Poſtſendungen jeder Art behält der Abſender

das alleinige Verfügungsrecht bis zur Ablieferung an den

Empfänger , die Poſt betrachtet ſich alſo ausſchließlich als

Beſikmittlerin des Abſenders und erſt mit der Aushändigung

der Sendung an den Adreſſaten geht das Eigenthum auf

dieſen über 8 ). Die Aushändigung der Begleitadreſſe oder3

des Ablieferungsſcheins ſteht der Ablieferung der dazu ge

hörigen Sendung gleich 4) .

Durchaus anders geſtaltet ſich die Sache bei Fracht

gütern ") , und hier wieder verſchieden , je nachdem die

Auflieferung auf einfachen Frachtbrief, oder unter Ertheilung

eines Frachtbriefduplikates oder gegen Konnoſſement (Lade

chein) erfolgt iſt. Hat der Frachtführer oder Verfrachter

einen Ladeſch ein oder ein Konnoiſement ausgeſtellt, ſo

darf er „ einer Anweiſung des Abſenders, das Gut anzuhalten,

zurückzugeben oder an einen anderen als den durch den

Ladeſchein legitimirten Empfänger auszuliefern,“ nur gegen

Rückgabe des Scheins Folge leiſten (HGB. § 447 Abſ. 3 ).

Hat der Abſender den Schein dem zum Empfange Legiti

mirten ausgehändigt , ſo hat dieſer „ ſchon vor der Ankunft

des Gutes am Ablieferungsorte die Rechte, welche dem

Abſender in Anſehung der Verfügung über das Gut zuſtehen ,

.

I

3) Vgl . Poſtordnung für das Deutſche Reich vom 11. Juni 1892

$ 35 : „Der Abſender einer Poſtſendung kann dieſelbe zurücknehmen

oder deren Aufſchrift ändern laſſen , ſo lange die Sendung dem

Empfänger noch nicht ausgehändigt ift. " Die gleiche Beſtimmung

gilt für den Weltpoſtverein vom 15. Juni 1897 nach Art. 9 des

Hauptvertrages, fowie nach den Nebenverträgen über Werthjendungen

(Art. 8) und Padete (Art. 10) . So weit keine beſonderen Bes

denken , insbeſondere keine Gegenanweiſungen des Abſenders vor:

liegen , kann die Aushändigung einer Sendung an einen fich gehörig

ausweiſenden Empfänger auch an einem Unterwegsorte erfolgen .

Vgl . Poſtordnung $ 36.

4) Poſtordnung § 43 .

5) Die Grundfäße vom Frachtgeſchäft kommen auch bei der Fracht

flößerei in Anwendung . Steht der Floßführer aber im Dienſt des

Floßeigenthümers , jo iſt er als deſjen Beſitdiener anzuſehen.

|
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wenn ein Ladeſchein nicht ausgeſtellt iſt “ (HGB . § 447

A61, 2 ) und nach Ankunft des Gutes darf dasſelbe nur an

ihn, gegen Rückgabe des Scheins, abgeliefert werden (HGB.

§ 447 Abſ. 1 , SS 448 , 645 , 650) . Die Uebergabe des

Ronnoſſements oder Ladeſcheins an den darin benannten oder

durch Indoſſament bezeichneten Empfänger bedeutet demnach

die Abtretung des Anſpruches auf Herausgabe des Gutes,

der Empfänger erlangt dadurch den mittelbaren Beſiß und

das Eigenthum (B. GB. $$ 870 , 931) in derſelben Weiſe,

als ob ihm das Gut ſelbſt übergeben wäre (HOB. SS 450,

647) 6) .

Iſt das Gut ohne Ladeſchein (Konnoſſement) mit ein

fachem Frachtbrief aufgegeben worden , ſo behält der

Abſender , ſolange das Gut noch unterwegs iſt, die freie

Verfügung über dasſelbe und der Frachtführer hat aus :

ſchließlich ſeinen Anweiſungen zu folgen , während der

Empfänger auf bloße Anordnungen zur Sicherſtellung des

Gutes beſchränkt iſt (HOB. SS 433, 434 ). Der Abſender

iſt demnach mittelbarer Eigenbeſißer, der Frachtführer als

ſein Beſißmittler unmittelbarer Beſiger (B. GB. § 868) .

Dies ändert ſich während der Reiſe nur, wenn der Abſender

den Frachtführer zur Auslieferung des Gutes vor deſſen

Ankunft am Beſtimmungsorte ermächtigt hat (HGB . § 434,

Saß 2) . Auch nachdem das Gut den Beſtimmungsort erreicht

hat, behält der Abſender zunächſt noch den mittelbaren Beſiß

und das Verfügungsrecht, aber auf Grund des in dem

Frachtvertrag enthaltenen Verſprechens der Leiſtung an einen

Dritten kann der Empfänger nunmehr in eigenem Namen

die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen den

Frachtführer geltend machen (HGB . § 435. B. GB. § 328) .

6) Ganz ebenſo bei Lagerſcheinen, aber nur wenn dieſelben an Order

ausgeſtellt und indoffitt find (HOB. 424 ). Dieſelbe Beſchräns

kung galt nach dem alten HGB. Art . 649 für Ronnoffemente;

dagegen war ſie für die Ladeſcheine der Binnenſchiffer ſchon durch

das Binnenſchiffahrtsgeſeß von 1895 & 72 in Wegfall gekommen .
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Sobald er die Klage angeſtellt oder der Frachtführer ihm

den Frachtbrief ausgehändigt hat ?), iſt das Verfügungsrecht

des Abſenders erloſchen und auf den Empfänger über:

gegangen (HGB . $ 433 Abſ.2) . Nunmehr gilt der Anſpruch

des Abſenders auf Herausgabe des Gutes als an den Em

pfänger abgetreten , der Einpfänger hat den mittelbaren

Eigenbeſiß und damit das Eigenthum erlangt , auch wenn

das Gut ſelbſt noch nicht an ihn abgeliefert iſt 8) .

Handelt es ſich um eine Verſendung mit der Eiſen

bahn und hat ſich der Abſender ein Frachtbriefduplikat

(oder einen dasſelbe im Reichsverkehr erſeßenden Auf

nahmeſchein) geben laſſen , ſo kann er die dem Abſender

zuſtehenden Verfügungsrechte nur unter Vorlegung des Dupli

kates ausüben 9) . Hat er das Duplikat dem Empfänger

zugeſtellt, ſo kann er nur noch mit dieſem gemeinſam ver

fügen , das Gut befindet ſich im mittelbaren Mitbeſiß des

Abſenders und des Duplikatinhabers . Eine Verpfändung

des Gutes würde auf dieſem Wege möglich ſein (B.GB.

§ 1206), dagegen genügt die bloße Einräumung des mittel

baren Mitbeſißes nicht zur Eigenthumsübertragung. Das

Frachtbriefduplikat hat nur die Bedeutung eines unerläßlichen

Legitimationspapiers für den Abſender, begründet aber nicht,

wie Ladeſchein und Konnoſſement, einen ſelbſtändigen Anſpruch

auf die Herausgabe des Gutes 10) .

Der Eigenthumsübergang durch Uebertragung des mittel

baren Eigenbeſißes wird in allen hier erörterten Fällen

unwirkſam, wenn über den Empfänger, bevor das Gut ſelbſt

ſeine oder ſeines Stellvertreters Gewahrjam gelangt war,

der Konkurs eröffnet iſt und der Abſender als Verkäufer

I

2

-

7) Hauptbeiſpiel, wenn das Gut noch unter Zollverſchluß ſteht.

8) Stellt er hinterher das abgelieferte Gut zur Dispoſition , ſo gilt

das oben (S. 40) Bemerkte.

9) Eiſenbahnverkehrlordnung vom 26. Oktober 1899 & 64 Abſ. 1 , 2 ;

Internationales Uebereinkommen vom 14. Oktober 1890 Art. 15.

10 ) Vgl. Eiſenbahnverfehrsordnung $ 54 A6.6 ; 3nternationales Uebers

einkommen Art . 8 .
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oder Einkaufskommiſſionär wegen des noch nicht vollſtändig

bezahlten Kaufpreiſes das Verfolgungsrecht (right of

stoppage in transitu) geltend macht 11) . Die Verpflichtungen

des Frachtführers aus dem Frachtvertrag bleiben unberührt,

aber der dem Gemeinſchuldner zuſtehende Anſpruch auf

Herausgabe des Gutes wird zu Gunſten des bisherigen

Eigenthümers mit Beſchlag belegt, ſo daß ſein Ausſonderungs

recht auch nicht durch die nach der Konkurseröffnung erfolgte

Ablieferung des Gutes an den Empfänger beeinträchtigt

werden kann . Nur wenn der Konkursverwalter Vollzahlung

leiſtet, iſt der Ausſonderungsanſpruch zurückzuweiſen (Ronk.

Dron . § 44 Ab . 2, § 17) . Als ein bloßes Reſiduum des

römiſchen Rechtsſaßes von der Suspenſion des Eigenthums

überganges bei Nichtzahlung des Kaufpreiſes darf man das

Verfolgungsrecht, wenn es auch in Anlehnung an dieſen

Saß entſtanden ſein mag, nicht auffaſſen. Wenn es ſich

um eine einfache Vindikation handelte 12), ſo wäre nicht ab

zuſehen , warum die vor der Konkurseröffnung an den Ge

meinſchuldner abgelieferten Güter derſelben nicht ebenfalls

unterliegen . Aber eben hier verſagt das Verfolgungsrecht,

von demſelben betroffen wird alſo nur der Herausgabe:

anſpruch des Empfängers , ſei es auf Grund des Fracht:

vertrages , oder auf Grund der Aushändigung des Fracht

briefes, der Begleitadreſſe, des Poſtablieferungsſcheins, oder

auf Grund eines in den Händen des Empfängers befindlichen

Konnoſſements oder Ladeſcheins. Der Herausgabeanſpruch

eines redlichen Dritten, dem der Empfänger das Konnoſſement

indoſſirt hat, wird von dem Verfolgungsrecht nicht ergriffen 13 ) .

Wir haben demnach in dem Verfolgungsrecht eine Erweiterung

11) Vgl. Konkursordnung § 44 ; Kohler , Konkursrecht S. 170 ff.

12) Reiner Eigenthumsanſpruch, aber fein Verfolgungsrecht liegt vor,

wenn der Gemeinſchuldner die empfangene Waare zur Dispoſition

geſtellt hat. Vgl. Entich. des RG.'3 VIII S. 86 ff.

13) Vgl. Entſch. des RG.'S XXXII S. 19 ff.; dieſe Zeitſchrift Bd. XIX

S. 561 ff. Anders bei der Seſſion eines Rektakonnoſſements , da

hier nur die Rechte des Empfängers übertragen werden .

1
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bei verſendeten Sachen .

1

der dem Abſender nach Frachtrecht zuſtehenden Verfügungs

gewalt zu ſehen . Eben darum kommt es nicht bei Plaß.,

ſondern nur bei Diſtanzgeſchäften zur Anwendung. Hat der

Verkäufer die Waare einem von dem Käufer beauftragten

Spediteur zur Beſorgung der Verſendung übergeben, ſo ſteht

ihm das Verfolgungsrecht nicht zu, während es andererſeits

nicht darauf ankommt, ob der Verkäufer ſelbſt oder ein von

ihm beauftragter Spediteur die Verſendung beſorgt hat 14) .

14) Vgl. Entſch. des RG.'S XXVII S. 87. Hier fallen die dem

Spediteur als Abſender zuſtehenden Verfügungerechte aus dem

Frachtvertrag und das Verfolgungsrecht ſeines Rommittenten aus:

einander .

1

1

1



III.

Zur Lehre vom Miteigenthum und der geſammten Hand

nach deutſchem Reichsrecht.

Von

Herrn Gerichtsafeffor Dr. Ernſt Joerges in Roſtock

(Schluß.) * )

Sorbemerkung.

Der auf die Erforſchung der konſtruktiven Seite des

Miteigenthums gerichteten Tendenz dieſer Arbeit entſpricht

es , daß die Lehre von der Verwaltung und Vertretung

des Gemeinſchaftsvermögens, der Vertheilung von Gewinn

und Verluſt, ſowie die Lehre von der Theilung einer ſelb

ſtändigen Erörterung nicht unterzogen werden . Es mag

daher geſtattet ſein, unmittelbar von den im vorigen Bande

dieſer Zeitſchrift geſchehenen Erörterungen auf die rechtliche

Konſtruktion des Miteigenthums ſelbſt überzugehen .

*) Den erſten Theil dieſer Abhandlung ſiehe Bd. XLIX S. 140

bis 227 .
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III . Die rechtliche Natur des Miteigenthums.

§ 12 .

I. Das freie Miteigenthum.

-

Das Geſek hat ſich, wie die Faſſung des § 1008 darthut

und in den Vorarbeiten ) beſtätigt wird , bewußt der hier

auch für das gemeine Recht vertretenen Auffaſſung ange

ſchloſſen , wonach beim Miteigenthum das Recht ſelbſt getheilt

iſt. Die Bruchtheile ſind nicht Theile der Sache auch

nicht gedachte, noch Theile des Werthes , ſondern vielmehr

Theile des Eigenthumsrechtes 2) . Beſonders ſcharf, vielleicht

zu ſcharf, iſt dieſe Auffaſſung beim Miteigenthum an Grund:

ſtücken durchgeführt. Die als ſolche der Eintragung fähige

Eigenthumsquote *) iſt mit Hypotheken , Keallaſten , Grund

ſchulden , Rentenſchulden 4) belaſtbar. Die Belaſtung der

Quote erhält ſich auch dann als ſolche, wenn die Mit

eigenthumsquoten ſich vereinigen 5) .

.

1 ) Motive Bd. III S. 434, 438 .

2) So auch die herrſchende Anſicht. Vgl. 3. B. Endemann , Ein:

führung Bd. II S. 271. Dernburg , Bürgerliches Recht Bd. III

S. 182. Matthiaß , Lehrbuch Bd. II S. 82. Krüdmann,

Inſtitutionen S. 256.

3) § 48 G.D.

4) S$ 1106, 1114, 1192, 1199 B. GB.'S. Die Zulaſſung dieſer

ſelbſtändigen Belaſtung der Quote ift icon vom logiſchen Stand

punkte aus recht bedenklich. Denn Objekt der Hypothel iſt nicht

das Eigenthumsrecht, ſondern die Sache: die Hypothet erhält fich

auch bei der Herrenloſigkeit der Sache. An der Sache beſtehen

aber keine belaſtbaren Quoten . Noch bedenklicher iſt ſie aber nach

ihrer praktiſchen Seite. Das Verhältniß der älteren Antheils:

hypothet zur jüngeren Hypothet am ganzen Grundſtück iſt nament:

lich bei der Zwangsverſteigerung des Antheils ($ 17 des Zwanga:

verſteigerungsgeſeßes) recht zweifelhaft. Ebenſo die Frage, ob und

wie bei der Antheilâverſteigerung Hypotheken am ganzen Grund

ſtüd zur Hebung kommen .

5) Vgl. § 864 Ab . 2 CPO.



Joergeb : Zur Lehre vom Miteigenthum. 49

Als Eigenthümer ſtehen auch dem Miteigenthümer die

Anſprüche aus dem Eigenthum zu und zwar als Eigenthümer

der ganzen Sache auch hinſichtlich der ganzen Sache ). Denn

Miteigenthum iſt, wie wir geſehen haben , Eigenthum der

ganzen Sache zu einem Bruchtheil. Der Miteigenthümer

hat daher auch den Anſpruch auf Herausgabe hinſichtlich der

ganzen Sache. Da derſelbe Anſpruch auch den übrigen Mit

eigenthümern zuſteht, kann er die Herausgabe nur nach Maß

gabe des § 432 B. GB.'S begehren "). Es dürfte übrigens

– troß Fehlens einer ausdrücklichen geſeblichen Regelung –

kaum einem Zweifel unterliegen , daß dem Miteigenthümer

daneben auch die Klage auf Zulaſſung zum Mitbeſiß gegen

den Miteigenthum behauptenden Alleinbeſißer zuſteht. Denn

es kann unter Umſtänden für ihn ohne jegliches Intereſſe

ſein, den Streit um das Recht der übrigen Miteigenthümer

auf eigene Koſten auszufechten .

Aus der Theilung des Rechtes ergibt ſich auch, daß die

theilbaren an das Eigenthum ſich knüpfenden Rechte und

Verpflichtungen getheilt ſind unter den Miteigenthümern nach

Verhältniß ihrer Antheile 8 ).

Zur Uebertragung der Miteigenthumsquote an einem

Grundſtück bedarf es nach SS 873, 925 B. GB.'8 der Auf

6) § 1011 B. GB.'S.

7) Dieſe Regelung erſcheint gegenüber der in F. 6 Dig. VI 1 de r. v.

(vgl. den erſten Theil dieſer Abhandlung § 2 Anm. 9) als die

logiſch richtigere. Wenn aus der Quellenentſcheidung was

allerdings nicht ganz zweifellos iſt — abgeleitet werden muß , daß

nach römiſchem Recht dem Miteigenthümer nur die vindicatio

partis zuſtand, ſo iſt bei dieſer Regelung im römiſchen Recht über

ſehen , daß die vindicatio nicht auf Herausgabe des Eigenthums,

fondern des Befißes geht, leşteres aber eine untheilbare Hands

lung iſt.

8) Nach § 420 B. GB.'8 greift Ropftheilung nur im Zweifel "

Plaß, d. h . wenn das unterliegende Recht @verhältniß nicht auf eine

andere Art der Theilung hinweiſt. Im Falle, daß die Schuld

auß gemeinſchaftlichem Vertrage entſtanden iſt, greift allerdings

§ 427 B. GB.'S ein .

Zeitſchrift für Handelsredt. Bd . LI. 4

17
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laſſung und Umſchreibung im Grundbuch demgemäß iſt

auch zur Uebertragung des Miteigenthums an beweglichen

Sachen die Ueberlaſſung des Mitbeſiges erforderlich, an die

ſich (ebenſo wie bei Grundſtücken an die Eintragung die

Wirkungen des öffentlichen Glaubens) hier die des Grund

ſaßes „Žand wahre Hand “ knüpfen 9) . Auf die aus dem

Gemeinſchaftsverhältniß erwachſenen perſönlichen Anſprüche

bezieht ſich dies freilich nicht 19). Die Rechtsquote iſt ferner,10

wie ſie die Höhe des obligatoriſchen Anſpruches auf einen

Theil der Früchte beſlimmt 11 ), auch für das dingliche

Rechtsverhältniß an denſelben als maßgebend zu erachten 12) .

Sie iſt auch für das Maß der Verwaltungsbefugniſſe ent

fcheidend 13) .

Aus der Bruchtheilung des Rechtes beim Miteigenthum

iſt zu folgern, daß Miteigenthümer eines Grundſtücke für die

auf daſſelbe gelegten Reallaſten perſönlich nur nach Ver

9) $ 948 Entw. I beſtimmte ausdrüdlich : „Die Uebertragung und

Belaſtung des Antheils eines Miteigenthümers beſtimmen ſich nach

den für die Hebertragung des Eigenthums an der gemeinſchaftlichen

Sache und deren Belaſtung geltenden Vorſchriften . “ In der Kom

miſſion für die zweite Leſung wurde dieſer Saß al felbſtber:

ſtändlich geſtrichen. Prot. Nr. 208 Bd. I S. 276.

10) Vgl. jedoch § 1010 B.GB.'S. Bei beweglichen Sachen würden

anderenfalls die Vorſchriften der $$ 755 , 756 illuſoriſch werden.

Der Erwerber einer Quote muß hier eben von vornherein damit

rechnen , daß derartige Verpflichtungen möglicher Weiſe beſtehen .

Vgl . Rommiſſionsprotokolle Bd. II S. 155 .

11 ) $ 743 B. GB.'S. Unter „ Antheil " iſt hier nicht der WerthantheilN

(Kapitalfonto) zu verſtehen, ſondern der Rechteantheil. Die Ver:

gütung für die Auslagen iſt durch die Vorſchrift des § 256 B. GB.'S

geſichert ; ein Einfluß derſelben auf die Gewinnquote würde hier

zu Unbilligkeiten führen . Das gleiche kapitaliſtiſche Prinzip gilt

auch bei den Geſellſchaftsformen , welche eine Verpflichtung der

einzelnen Gefellſchafter zur Thätigkeit für die Geſellſchaft nicht

kennen ; ſpeziell bei der Rhederei .

12) Weil dieſer Erwerb fich auf Grund des Rechts an der Hauptſache

vollzieht .

13) § 745 Abj. 1 B. GB.'S.

1
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hältniß ihrer Antheile haften. Denn der Rechtsgrund der

perſönlichen Verpflichtung iſt das Eigenthum am belaſteten

Grundſtück; dieſes Eigenthum ſteht aber jedem Miteigen

thümer nur zu einem Bruchtheil zu 14) .

Das freie Miteigenthum iſt alſo ein wirklich getheiltes

Eigenthumsrecht jedes Theilhabers an der ganzen Sache.

Die Veräußerlichkeit des Antheils iſt eſſentiell und kann nicht

ausgeſchloſſen werden 15).

§ 13 .

II. Das gebundene Miteigenthum 16).

Die Frage nach dem Weſen des gebundenen Mit

eigenthums gipfelt darin, ob die Gebundenheit der Antheile

nur eine beſondere Erſcheinungsform des gemeinſchaftlichen

Eigenthums iſt, oder ob es ſich hier um ein vom freien

Miteigenthum dogmatiſch grundverſchiedenes Rechtsinſtitut

handelt. Es fragt fich , ob troß ihrer Gebundenheit Mit

eigenthumsantheile , wenn auch in erſter Linie latenten

Charakters , vorhanden ſind , ober ob der äußeren Bindung

14) Anders natürlich bei der ſachlichen Haftung, da hier die ungetheilte

Sache, nicht das getheilte Eigenthumsrecht, Haftung@objekt iſt.

Hieraus erklärt ſich auch die Beſtimmung des § 1108 Abſ. 2

B. GB.'S. Im Falle der Realtheilung des Grundſtücks entſteht

eine dingliche Solidarobligation. Es muß hier auch eine perſön:

liche Geſamıntſchuld entſtehen , da Eigenthumrecht und Sache hier

fongruiren . Anders beim Miteigenthum, wo das Eigenthumsrecht

getheilt, die Sache ungetheilt iſt. Abweichend Dernburg , Lehrs

buch Bd. II S. 000.

15) § 137 B. GB.'s. Natürlich kann aus einer derartigen Verein

barung auf das Vorliegen eines Geſellſchaftsverhältniffes geſchloſſen

werden.

16) Neber die Bezeichnung gebundenes Miteigenthum " vgl. 8 9

Anm. 145. – Der Gegenſa Miteigenthum “ und „Eigenthum

zur geſammten Sand" exiſtirt vom Standpunkt des heutigen Rechts

nicht mehr, da auch die „ Gemeinſchaft “ des Bürgerlichen Gefeß=

buchs unter dem Einfluß der Rechtsgedanken der geſammten Hand

ſteht. (Gegen Nagler, Sachi. Arch. Bd. X S. 731.)

-

11
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eine innere in dem Sinne eines ungetheilt zuſtehenden Ge

meinſchaftsrechtes entſpricht.

Wenn man an die dogmatiſche Erörterung dieſer Frage

von dem Standpunkt des neuen Reichsrechtes herantritt, hat

man dieſelbe, ſoll ſie zu klaren Reſultaten führen, von jeder

Beimiſchung rechtspolitiſcher wie rechtshiſtoriſcher Geſichts

punkte ſtrenge frei zu erhalten. Es handelt ſich um die

Darlegung des inneren Zuſammenhanges des geltenden

Rechtsſyſtems, um eine Zurücführung ſeiner einzelnen Säße

auf höhere begriffliche Einheiten . Vom Standpunkte des

Rechtshiſtorikers wie des Rechtspolitikers erſcheint aber das

bürgerliche wie Handelsrecht als ein kunſtvoll aus Steinen

verſchiedener Provenienz verbundenes Moſaikbild, jenem als

eine Verſchmelzung urſprünglich germaniſcher, römiſcher und

franzöſiſcher Rechtsgedanken , dieſem als das Produkt ſich

kreuzender Zweckmäßigkeitserwägungen , die man für unſer

Gebiet mit den Schlagworten des Individual- und Sozial

rechts kennzeichnen kann 17).

Die dogmatiſche Erfaſſung des bürgerlichen Rechts hat

davon auszugehen , daß wir in dem neuen , am 1. Januar 1900

in Kraft tretenden Recht ein einheitliches Syſtem beſißen .

Als eine innere Einheit, nicht eine Summe von Rechtsſäßen

kann dieſes aber lediglich aus der hiſtoriſchen Geneſis der

einzelnen Beſtimmungen und ihrer bisherigen dogmatiſchen

Bedeutung nicht ausreichend verſtanden werden . Vielmehr

17) Hiermit foll der ſonſtigen Berechtigung dieſer Betrachtungsweiſen

durchaus nicht Abbruch gethan werden . Namentlich das zugleich

glänzende und tiefgehende Wert Gierte's , Die Genoſſenſchafts:

theorie “ , iſt auch für eine richtige dogmatiſche Auffaſſung des

Bürgerlichen Geſeßbuches unentbehrlich , indem viele Lüden der

Beſtimmungen des bürgerlichen Rechtes — wie . B. die Succeſſion

in den Geſellſchaftsantheil aus dem bisherigen Rechtszuſtand

zu ergänzen ſind , der gerade hier ſeine eingehendſte Darſtellung

gefunden hat. Nur die rein theoretiſchen Ronſtruktionen find für

das neue Recht nicht direkt verwerthbar, infofern fie des ſyſtema:

tiſchen Zuſammenhanges mit dem ganzen Syſteme des legteren

entbehren.
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gilt es hier oft , dem veränderten Standpunkt entſprechend,

den neuen Moſt in neue Schläuche zu faſſen. Handelte es

fich früher für den Germaniſten darum , gegenüber einer

romaniſtiſch ſchematiſirenden Rechtstheorie den inneren Zus

ſammenhang der nationalen Elemente unſeres Rechtes klar

zu legen und dieſe durch die Hervorhebung der ihnen zu

Grunde liegenden allgemeinen Gedanken zu ſtärken , ſo iſt

die dogmatiſche Aufgabe jeßt eine weſentlich veränderte. Der

Gegenſaß des römiſchen und deutſchen Rechts iſt jeßt gefallen ;

nunmehr gilt es , die romaniſtiſchen und germaniſtiſchen

Elemente des neuen Rechts zu einer inneren dogmatiſchen

Einheit zu verarbeiten 18) .

Als herrſchend iſt heute wohl die Auffaſſung zu be

trachten , welche in den Fällen der techniſch ſogenannten

geſammten Hand eine materielle Rechtsgemeinſchaft dergeſtalt

erblidt, daß eine Quotentheilung im Sinne von Bruchtheilen

des Rechtes nicht exiſtirt. Soweit „Antheile“ angenommen

werden, bezeichnen ſie nur die wirthſchaftliche Betheiligung am

Geſellſchaftsvermögen. Dieſe Anſicht hat den unleugbaren

Vorzug, daß nach ihr Erſcheinung und Weſen des gebundenen

Miteigenthums übereinſtimmen , und daß ihr die Vermögens

einheit nicht lediglich etwas Formales , ſondern ein Begriff

von materieller Wahrheit iſt 19) .

.

18) Vgl. Nagler , Die geſammte Sand im Geſellſchaftsrechte (im

Sächſ. Arch. Bd. X S. 719) , deſſen Reſultate fich in weſentlichen

Punkten mit denen dieſer bereits im Jahre 1899 auch im vor:

liegenden Theile abgeſchloſſenen Arbeit decken.

19) Für die offene Handelsgeſellſchaft des bisherigen Rechtes und für

die Fälle des gebundenen Miteigenthums im neuen Recht wird

dieſe Anficht unter Anderem vertreten von Gierfe , Genoſſenſchaftsa

theorie S. 497. Staub 6. Aufl. § 120 Anm. 7. Behrend,

Handelsrecht § 66 S. 470. Hergenhahn S. 84. Fr. Endes

mann , Einführung Bd. II S. 270. Gareiß - Fuchsberger

S. 248 Anm. 135. b. Hahn § 13 ad Art. 110 S. 455. Dern:

burg , Preuß. Privatrecht Bd. II S. 656. Małower 12. Aufl.

$ 105 S. 186 Nr. 2. Rudorff ad § 105 S. 56. Boyens,

„ Geſellſchaft " in „ Gutachten aus dem Anwaltſtand “ S. 1059.
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Dieſe Auffaſſung geräth jedoch ohne Weiteres mit dem

ganzen Syſtem des Bürgerlichen Geſeßbuches in Schwierig

keiten. Nach ihr kann das Rechtsverhältniß nur ſo gedacht

werden , daß jedem Theilhaber das volle Eigenthum in

solidum zuſteht oder aber ſo , daß keinem Theilhaber für

ſich das Eigenthum zuſteht, ſondern nur den Geſammthändern

in ihrer Vereinigung .

Wenn nun auch das Bürgerliche Geſeßbuch nicht wie

das römiſche Recht ausdrücklich den Grundſaß aufſtellt:

Dominium plurium in solidum esse non potest , ſo ver

bietet er ſich doch als Konſequenz aus dem Eigenthumsbegriff

des Geſeßes . Denn $ 903 des Gefeßes beſtimmt: Der

Eigenthümer kann , ſoweit nicht das Geſet oder Rechte

Dritter entgegen ſtehen , mit der Sache nach Belieben ver

fahren, und Andere von jeder Einwirkung ausſchließen. Da

unter , Dritten " nur Nichteigenthümer verſtanden ſein können ,

da ferner „ Geſeß “ die Eigenthumsbeſchränkungen im öffent

lichen Intereſſe find 20), ſteht, ſoweit dieſe beiden Einſchrän

kungen nicht in Frage kommen, dem Volleigenthümer das

ausſchließliche, unbeſchränkte Verfügungsrecht über die Sache

zu . Gerade dies aber iſt es , was ein mehrfaches Voll

eigenthum an derſelben Sache verbietet . Die Sache liegt

d. B uchka , Bürgerliches Gefeßbuch 3. Aufl. S. 147. Schroeder,

Vorträge II S. 17 ; Beiträge zur Lehre vom Miteigenthum S. 37 .

Neumann , Handaufgabe zum Bürgerlichen Gefeßbuch ad $ 719 .

Reaſ Bd. I S. 329 ff., bel . S. 348. fachenburg , Vors

träge III S. 418. Meisner , Recht der Schuldverhältniſſe S. 229

ad & 705. Philler , Vorleſungen S. 229. Bunjen , Zeit:

ichrift für Civilprozeß XXVI S. 230. Dertmann , Kommentar

S. 451 .

Darüber, daß rechtshiſtoriſch die Geſammte Sand" nur mit

der Frage der Verfügungsfreiheit über die Quoten zu thun

hat , vgl. Cohn , Gemeinderſchaft und Hausgenoſſenſchaft in der

Zeitichrift für bergl. Recht &wiſſenſchaft XVI S. 1. Þeusler,

Inſtitutionen S. 251. Stobbe lehmann Bd . II S. 299 ff.

20) Beſonders auch $$ 226, 904 B. GB.3. Vgl. hierzu Endemann

BS . II S. 262.

8
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hier anders wie bei der Geſammtgläubigerſchaft. Denn hier

liegt nur eine ſelbſtändige Vollegitimation Dritten , dem

Schuldner , gegenüber vor ; irgendwelche unmittelbaren

Rechtsbeziehungen dem anderen Gläubiger gegenüber werden

hierdurch aber nicht erzeugt 21) , denn das Forderungsrecht

iſt lediglich eine Rechtsbeziehung zwiſchen Gläubiger und

Schuldner. Außerdem ſteht auch hier nicht ein Forderungs

recht Mehreren ungetheilt zu, ſondern Mehreren ſtehen mehrere

auf ein Ziel gerichtete Forderungsrechte ſelbſtändig zu , ſo

daß nur durch die Einheit des Zieles gewiſſe gemeinſchaftliche

Beziehungen erzeugt werden 22) .

Außerdem erklärt dieſe Auffaſſung nicht, was ſie er

klären will. Denn die Eigenart des Geſammthandverhält

niſſes beſteht gerade in dem Ausſchluß der individuellen

Verfügungsgewalt, die obige Konſtruktion führt aber gerade

zu einer ſolchen 23) .

Der äußeren Erſcheinung des gebundenen Miteigenthums

würde nur die Auffaſſung entſprechen, daß beim gebundenen

Miteigenthum der Einzelne überhaupt nicht Eigenthümer iſt,

daß vielmehr das Eigenthum der Sache nur den ſämmtlichen

Miteigenthümern in ihrer Verbundenheit zuſteht. Hier wäre

aber Subjekt des Eigenthums eine Geſammtheit phyſiſcher

Perſonen , welche andererſeits doch keine ſelbſtändige Per

ſönlichkeit darſtellt, eine Zwiſchenbildung zwiſchen phyſiſcher

.

21 ) Vgl. Theil I Anm. 132 a. Natürlich beſtehen wohl immer Rechts:

beziehungen unter den Gläubigern bezw . Schuldnern , welche für

das innere Verhältniß die Berechtigung bezw. Verpflichtung ents

ſprechend reduziren . Dieſen internen Beziehungen trägt das B.GB.

in SS 426, 430 Rechnung. Dieſe antheilige Berechtigung und

Verpflichtung nach Innen beruht aber nicht auf der Thatſache der

Geſammtgläubigerſchaft beztv . Geſammtíchuldnerſchaft, ſondern auf

bem zu Grunde liegenden Rechtsverhältniß , für welches SS 426 ,

430 nur eine Vermuthung aufſtellen . Vgl. die zutreffenden Aus

führungen in Dernburg , Pandekten 4. Aufl. § 73 S. 202.

22) Vgl. Theil I Anm. 132 a .

23) Wenn Jedem das Ganze gehört , muß er auch nach Außen wirts

jam über das Ganze rechtlich verfügen können.
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1

1

und juriſtiſcher Perſon 24) . Man kann nicht ſagen, daß eine

ſolche Zwiſchenbildung direkt unmöglich wäre 25) , aber in

Ermangelung einer ausdrücklichen Statuirung darf man ſie

nur dann als gegeben annehmen , wenn alle anderen Kon

ſtruktionsverſuche verſagen . Dies iſt ein Gebot der juriſtiſchen

Dekonomie .

Hierzu kommt , daß im Syſteme des Reichsrechtes

die techniſch ſogenannte „ Geſammte Hand" kein Inſtitut von

allgemeiner Bedeutung iſt, ſondern eine für beſtimmte Fälle

theilweiſe aus rein praktiſchen Gründen getroffene Normirung.

Aus dieſem Grunde iſt es doppelt mißlich, zu Gunſten dieſer

Rechtsverhältniſſe prinzipielle , tief greifende Abweichungen

vom ſonſtigen Syſtem des Bürgerlichen Geſeßbuches anzu

nehmen , denn dann gewinnen dieſe Rechtsverhältniſſe den

Charakter von dogmatiſch iſolirten Inſtituten . Sie ſind

dann nicht organiſche Glieder, ſondern geradezu Fremdkörper

im Bau des bürgerlichen Rechtes 26) .

Außerdem gibt es eine Reihe von Geſekesnormen und

praktiſchen Konſtellationen, aus denen ſich ergibt, daß freies

1

24 ) Dies iſt die herrſchende Auffaſſung. Vgl. namentlich Gierte

S. 343 : „ Subjekt iſt hier in der That eine verbundene Perſonens

mehrheit.“ Stobbe in der Zeitſchrift für Rechtsgeſchichte S. 219 :

„Die verſchiedenen Perſonen verbinden ſich nicht zu einem neuen

Hechtaſubjekt, ſondern, indem die Schranken ihrer Individualität

als aufgehoben erſcheinen , fließen fie in ein Rechtsſubjekt zuſam

men. “ Staub 4. Aufl. S. 156. Endemann BD. II S. 270

( ohne das juriſtiſch Bedenkliche diefer Anſicht zu verkennen . Vgl.

Anm. 5 eod .) . Małower S. 186.

25) Sie iſt ſogar als die Auffaſſung des mittelalterlichen Rechts an

zuſehen. Dies ergibt ſchon die Symbolik bei Begründung des Ver :

hältniſſes, vgl. bomeyer , Sip. II 2 S. 457. Zu beachten iſt

aber, daß die Konſtruktionen des deutſchen Mittelalters prinzipiell

bei der äußeren Erſcheinung des Verhältniffes ſtehen bleiben , was

ſchon die regelmäßige Verwendung von Bildern zeigt.

26) Anders wäre es , wenn das Bürgerliche Gefeßbuch fich prinzipiell

den von Gierte in feinen Perſonengemeinſchaften " aufgeſtellten

Forderungen angeſchloffen hätte. Vgl. auch die Ausführungen

Nagler's S. 718 ff :

1

1

1

1
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und gebundenes Miteigenthum nicht prinzipiell verſchiedene

Rechtsinſtitute ſein können 27).

Man nehme zunächſt folgendes Beiſpiel: zwei Perſonen

erhalten zuſammen ein Pferd geſchenkt. Sie ſind dann

Miteigenthümer, jeder im Zweifel zur Hälfte. Da beide

Miteigenthümer eine Sommerreiſe machen wollen , beſchließen

ſie, das Pferd in der Zwiſchenzeit derart zu verwerthen, daß

fie es auf 1 Monat einem Pferdeverleiher vermiethen . Hier

durch verpflichten ſie ſich gegenſeitig die Erreichung eines

gemeinſamen Zweckes , nämlich die wirthſchaftliche Verwerthung

des Pferdes während ihrer Abweſenheit , in der durch den

Vertrag beſtimmten Weiſe , nämlich durch Vermiethung zu

fördern . Oder zwei Studenten erhalten von einem Dheim

3 þundertmarkſcheine zuſammen geſchenkt und beſchließen ,

dafür eine gemeinſchaftliche Reiſe zu machen. Auch hier

liegt ein anfänglich freies Miteigenthum vor, zu dein ein

Geſellſchaftsvertrag hinzutritt. Es hat nun nichts Be:

fremdendes, daß für die Dauer dieſes Vertrages die Eigen

thumsantheile dinglich gebunden ſind. Denn hierin liegt

nur eine nach außen hin wirkſame Realiſirung der durch

den Vertrag geſchaffenen Rechtsbeziehungen 28) . Schwerlich

aber iſt anzunehmen , daß durch einen derartigen Vertrag

von möglicher Weiſe vorübergehender Natur eine prinzipielle

Veränderung in der rechtlichen Zuſtändigkeit dergeſtalt ein

treten ſollte, daß die einzelnen Miteigenthümer ihres Eigen

thumsrechtes völlig erpropriirt würden 29) . Und eine ſolche

27 ) Auf die flüffigen Grenzen zwiſchen Gemeinſchaft und Geſellſchaft

weift namentlich v. Biebe , Sachenrechtl. Erörtungen S. 134, hin.

28) In der Widmung der Miteigenthumsantheile zu einem gemeinſamen

Zweck liegt die Uebernahme der Verpflichtung , dem Zweck wider:

ſtreitende individuelle Verfügungen zu unterlaſſen.

29) Die gegen die juriſtiſche Perſönlichkeit der offenen Handelsgeſellſchaft

gerichtete Bemerkung Dernburg's , Preuß . Privatrecht Bd. II

S. 660 Anm. 5 : „ Schon an ſich iſt die Anſicht unnatürlich, daß

der Kaufmann, welcher einen Aſſocié in ſein Geſchäft nimmt, auf

hören fol, Eigenthümer feines Geſchäftsvermögens zu ſein , “ trifft

mutatis mutandis auch hier zu.

.
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Expropriation würde nach der hier reprobirten Auffaſſung

doch zweifellos vorliegen , obwohl die äußere Erſcheinung des

Rechtsverhältniſſes, namentlich wenn man die rein praktiſche

Seite betrachtet, nur unerheblich modifizirt wäre. Denn

abgeſehen von der Rhederei iſt die Veräußerung einer Mit

eigenthumsquote eine derartige Anomalie im wirthſchaftlichen

Leben , daß man faſt ſagen kann , ſie kommt kaum por 30) .

Auf der andern Seite verwandelt ſich das Geſellſchafts

vermögen im Falle der Auflöſung bis zur beſchafften Auf

theilung in freies, gemeinſchaftliches Vermögen im techniſchen

Sinn. Denn das Geſeß zählt in 88 727 Abſ. 2 S. 3 , 728,

729 und 730 kaſuiſtiſch auf , in welchen Beziehungen die

Geſellſchaft troß ihrer Auflöſung als fortbeſtehend gilt. Es

heißt nun in § 730 Abſ . 2 , daß die Geſellſchaft hinſichtlich

der Erhaltung und Verwaltung des Gemeinſchaftsvermögens

inſoweit als fortbeſtehend gilt , ſoweit der Zweck der Ge

fellſchaft es erfordert. Dies will beſagen : An ſich ver

wandelt ſich mit dem Eintreten der Auflöſungsthatſache das

„ Geſellſchaftsvermögen " in „ Gemeinſchaftliches Vermögen",

aber das Lektere wird hinſichtlich ſeiner Erhaltung und

Verwaltung in beſtimmten Beziehungen noch als Geſellſchafts

vermögen behandelt. Wie weit dieſe Behandlung Plaß greift,

beſtimmt ſich nach den Umſtänden des Einzelfalls. Während

Ž. B. eine Veräußerung der Quote an einzelnen Sachen

möglicher Weiſe gleichgiltig ſein kann, da hierdurch wegen der

dinglichen Wirkung der Verträge der Gemeinſchafter für die

Auseinanderſeßung die Verſilberung nicht gehindert wird,

kann ſolches ſehr wohl bei einer dinglichen Belaſtung der

Quote der Fal ſein . Denn da die dingliche Belaſtung auf

den Käufer mit übergeht, kann ſie ſich im Einzelfall für die

30) Vgl. hierzu die Ausführungen in den Kommiſſionsprotokollen

(167. Sißung S. 155) : Zum Gegenſtande des Verkehrs eigne

ſich aber der Antheil eines Theilhabers an einem gemeinſchaftlichen

Gegenſtande ſeiner Natur nach nicht; ein ſolcher Antheil ſei ein

illiquides Vermögensſtüd , welches ſtets eine Auseinanderſeßung

erforderlich mache."
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Veräußerung ſehr ſtörend erweiſen. Es kann ſich hier ſomit

ein relativ gebundenes Miteigenthum entwickeln , deſſen Ge

bundenheit dazu je nach den Umſtänden des einzelnen Falles

eine durchaus verſchiedene ſein kann. Hinzu kommt , daß

nach der Auffaſſung des Geſekes ſelbſt ein Gemeinſchafts

vermögen im engeren Sinne, oder richtiger ein Kompler von

Rechtsgemeinſchaften vorliegt, welcher theilweiſe wie ein Ge

fellſchaftsvermögen rechtlich behandelt wird 31) .

Bei der Rhederei liegt eine in mancher Beziehung

ähnliche Zwiſchenbildung vor. Hier iſt die Schiffspart, d . h .

ſachenrechtlich der Eigenthumsantheil an den ſämmtlichen

zum Schiffsvermögen gehörenden körperlichen Sachen ver

äußerlich, während die Verfügung über den Antheil an den

Sachen als einzelnen gebunden iſt. Der gleichen Erſcheinung

begegnen wir in § 2033 B.GB.'s bei der Erbengemeinſchaft.

Hier heißt es :

„Jeder Miterbe kann über ſeinen Antheil am Nachlaß

verfügen .

Ueber ſeinen Antheil an den einzelnen Nachlaßgegen

ſtänden kann ein Miterbe nicht verfügen .“

Wir haben geſehen , daß es genau genommen ein Recht

am Antheil, am Nachlaß als ſolchen nicht gibt, daß daſſelbe

vielmehr nichts iſt als die Summe der Rechte an den einzelnen

Nachlaßgegenſtänden 32). Somit beſteht auch hier Verfügungs
3

V

31) Anders bei der ehelichen Gütergemeinſchaft. Hier heißt es in

$ 1471 Ab. 2 : Bis zur (sc. beſchafften ) Auſeinanderſeßung

gelten für das Geſammtgut die Vorſchriften des § 1442; 8 1442

ſtellt das Prinzip der Unveräußerlich feit der Antheile auf. “

32) Anders freilich die preußiſche Auffaſſung der Erbengemeinſchaft.

Vgl. Ed , Vorträge S. 42. Hachenburg Bd. III S. 418.

Förſter -Eccius Bd. III S. 314. Entich. des Ob.Trib . XXXV

S. 352. Entſch. des RG.'s in CS. IX S. 272-276.

Vgl. auch Dernburg , Preuß. Privatrecht 4.Aufl. Bd. III

S. 693, ſowie die Entſch. des Kammergerichts in „ Rechtſprechung

der Oberlandesgerichte" BD. I S. 2616.

Wenn auch das Bürgerliche Gefeßbuch praktiſch die preußiſche

Erbengemeinſchaft übernommen hat , ſo darf man doch nicht die
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freiheit über die Geſammtheit der dem Einzelnen zuſtehenden

Sachenrechte, Verfügungsunfreiheit bezüglich der einzelnen.

Hier wie im vorhergehenden Fall iſt ferner der der Ver

fügung unterliegende Antheil eine Rechtsquote, keine Werth

quote . Es wird endlich über eine vorhandene Rechtsquote

verfügt, nicht erſt durch die Verfügung eine Rechtsquote

konſtituirt. Es iſt aber nicht denkbar und logiſch unmöglich ,

daß die Summe der Rechte in anderer Weiſe zuſtehen ſoll

wie jedes einzelne in Verbindung mit den andern die Summe

ausmachende Recht. Daß es ſich aber um eine Summe, nicht

um eine ſelbſtändige innere Einheit handelt, iſt oben in § 9

meines Erachtens zur Genüge dargethan worden . Denkbar

iſt aber ſehr wohl, daß eine Verfügungsgebundenheit bezüglich

der einzelnen Rechte vorhanden iſt.

Die Erbengemeinſchaft weiſt ſodann ein intereſſantes

Beiſpiel der Verwandelung des gebundenen in freies Mit

eigenthum im $ 2047 B.GB.'8 auf 35) . Hier heißt es :

„Der nach der Berichtigung der Nachlaßverbindlichkeiten

verbleibende Ueberſchuß gebührt den Erben nach Verhältniß

ihrer Erbtheile.

Schriftſtücke, die ſich auf die perſönlichen Verhältniſſe

des Erblaſſers, auf deſſen Familie oder auf den ganzen

Nachlaß beziehen, bleiben gemeinſchaftlich .“

Da nach der Liquidation der Rechtsgrund der Erben

gemeinſchaft fortgefallen iſt, auch Nachlaßgegenſtände im

Sinne des § 2033 Abſ . 2 nicht mehr vorhanden ſind , tritt

bis zur Auſtheilung des Ueberſchuſſes und bezüglich der zum

Nachlaß gehörenden Urkunden auch nachher freies Miteigen

Konſtruktionen des Aug. Landrechts auf das neue Recht übertragen .

Das B.GB. muß aus ſeinem eigenen inneren Zuſammenhang

konſtruirt werden. Vgl. Wendt im Archiv für civiliſt. Praxis

Bd. IXC S. 425 ff. Sohler , daſelbſt Bd. XCI S. 189.

33) Vgl. oben § 9. Wegen der inneren Verwandtſchaft der Frage

nach den Antheilen mit der der ſogenannten objektiven Einheit des

Geſellſchaftsvermögens war es nicht zu umgehen , daß theilweiſe

dieſelben Argumente herangezogen wurden.



Joerges : Zur Behre vom Miteigenthum . 61

thum ein. Es iſt nun ſchwer begreiflich, daß durch den rein

faktiſchen Akt der Auftheilung des Nachlaſſes eine funda

mentale Aenderung in den rechtlichen Beziehungen derjenigen

Nachlaßgegenſtände hervorgerufen wird, welche von der Auf

theilung fraft Rechtsvorſchrift gar nicht ergriffen werden .

Ganz anders iſt es aber, wenn man die Rechtslage lediglich

unter dem Geſichtspunkt des Wegfalls einer Verfügungs

beſchränkung auffaßt .

Daß die Gebundenheit der Verfügung nur eine Quali

fikation der rechtlichen Erſcheinung iſt und nicht das Weſen

der Zuſtändigkeit tangirt, zeigt uns im bürgerlichen Recht

die Rechtslage der zum Geſellſchaftsvermögen gehörenden

Forderungen und die der quoad usum inferirten Objekte 34) .

Da die Geſellſchaft des Bürgerlichen Gefeßbuches weder Namen

noch Firma beſikt, ſtehen die zum Geſellſchaftsvermögen ge

hörenden Forderungen nach außen den Geſellſchaftern als

einzelnen, ſei es nun insgeſammt oder nach Antheilen, zu.

Und trofdem beſteht eine Gebundenheit , die unmittelbare

Wirkungen Dritten gegenüber äußert. Wenn ferner Sachen

quoad usum in das Geſellſchaftsvermögen inſerirt werden,

ſo werden ſie hinſichtlich des Gebrauchs gemäß § 718 B.GB.'S

gemeinſchaftliches Vermögen der Geſellſchafter und unterliegen

daher auch der Verfügungsgebundenheit des § 719. Hieraus

erhellt , daß die nach außen hin wirkſame Verfügungs

gebundenheit überhaupt keine beſondere Form des gemein

ſchaftlichen Eigenthums darſtellt; ſie iſt nur eine acceſſoriſche

Qualität, die an ſich verſchiedenen Rechtsverhältniſſen hinzu

treten kann . Das Weſen der ſogenannten geſammten Hand

beſteht alſo — und dies iſt der richtige Rern der Laſtig'ſchen

Anſicht 35) in einer Einheitlichkeit der Dispoſitionsgewalt,

nicht in einer Beſonderheit der rechtlichen Zuſtändigkeit.

Nach der hier reprobirten Auffaſſung würde endlich

eine ganz eigenartige Form der ſachenrechtlichen Zuſtändigkeit

34) Vgl. hierzu Theil I ad Anm. 221 ff.

35) In Endemann's Handbuch Bd. I § 78 S. 331–342.
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vorliegen, für die jede Baſis in dem ſachenrechtlichen Theile

des Geſeges fehlt, die daher geradezu in der Luft ſchwebt.

Nach unſerer Auffaſſung haben wir in den Beſtimmungen

des Geſekes über das Miteigenthum den gemeinſchaftlichen ,

fich nach verſchiedenen Richtungen veräſtelnden Stamm

ein Ergebniß, das vom äſtethiſchen Standpunkt der Geſeßes

technik entſchieden den Vorzug verdient. Wenn auch vielleicht

die ſachenrechtlichen Beſtimmungen des Gefeßes über das

Miteigenthum in erſter Linie auf das verfügungsfreie Mit

eigenthum zugeſchnitten ſind 36) , ſo ſind ſie doch keineswegs

auf das gebundene unanwendbar .

Zunächſt iſt zu beachten , daß in den SS 1008 ff. die

Verfügungsfreiheit nicht als Eſſentiale des „Miteigenthums

nach Bruchtheilen “ aufgeſtellt iſt. Wenn ferner der $ 1008

B.GB.'s beſtimmt: „Steht das Eigenthum an einer Sache

Mehreren nach Bruchtheilen zu , ſo gelten die Vorſchriften

der 88 1009—1011," ſo legt dieſe Beſtimmung allerdings die

Vermuthung nahe, daß an den Gegenſaß zu einem nicht nach

Bruchtheilen zuſtehenden Eigenthum , auf das die citirten

Vorſchriften keine Anwendung finden ſollten , gedacht iſt.

Endes würde man dann dem Geſeß den Vorwurf nicht

erſparen können , daß es den Schwerpunkt der Definition

auf etwas Unſichtbares gelegt hätte, anſtatt ſich an das klare

und ſcharfe Kriterium der Veräußerlichkeit der Bruchtheile

zu halten 37) . Daher iſt die Auffaſſung , daß das Geſek

mit dem Zuſaß „ nach Bruchtheilen “ die einzig mögliche Art

36) Nach dem Entwurf I waren ſie ausdrücklich für unanwendbar er:

flärt, indem hier die Bruchtheilung für die Geſammthandverhältniſſe

negirt wurde (vgl . § 1344). Bei der in zweiter Leſung veränderten

Faſſung des Gefeßes iſt die Rechtelage in dieſer Beziehung eine

andere geworden .

37) Auch bei der Regaldefinition des $ 1344 Entw . I beſtand dieſer

Vorwurf, wenn auch nicht mit gleicher Schwere. Anders wie hier

anſcheinend Kommiſſion &protokolle 137. Sißung II S. 432. Es

iſt jedoch zu beachten, daß dieſe Erörterung vor der Berathung des

Miteigenthums ſtattfand.
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der Zuſtändigkeit deſſelben Eigenthums an Mehrere bezeichnen

wil, jedenfalls nicht unmöglich .

Die Beſtimmung des $ 1009, welcher die Belaſtbarkeit

der gemeinſchaftlichen Sache zu Gunſten eines Miteigen

thümers ftatuirt, iſt an ſich auf das gebundene Miteigenthum

ohne Weiteres anwendbar, wie einer beſonderen Ausführung

nicht bedarf. Ob der $ 1010 , welcher die Wirkſamkeit der

perſönlichen Rechtsbeziehungen gegenüber den Singular

ſucceſſoren von der Eintragung in das Grundbuch abhängig

macht, auch beim gebundenen Miteigenthum anwendbar iſt,

entſcheidet ſich danach, ob die Unveräußerlichkeit der Quoten

rechte beim gebundenen Miteigenthum zwingenden oder

dispoſitiven Rechtes iſt, was erſt unten erörtert werden kann .

Wenn der § 1011 endlich beſtimmt:

,, Jeder Miteigenthümer kann die Anſprüche aus dem

Eigenthum in Anſehung der ganzen Sache geltend

machen , den Anſpruch der Herausgabe jedoch nur nach

Maßgabe des § 432",

ſo gilt dies ebenfalls beim gebundenen Miteigenthum ,

inſoweit dem Miteigenthümer die Vertretungsmacht zuſteht;

die Anwendung dieſer Beſtimmung wird durch das perſonen

rechtliche Verhältniß alſo lediglich modifizirt, ohne aufgehoben

zu werden.

Von der anderen Seite iſt zu beachten , daß der erſte

Entwurf das Vorhandenſein von Bruchtheilen beim ge

bundenen Miteigenthum ausdrücklich verneinte , und daß in

den Kommiſſionsberathungen zur zweiten Leſung in gleichem

Sinne Anträge geſtellt waren 38) . Anſtatt deſſen39) hat das

38) Vgl. z . B. Rommiſſionsprotokolle 137. Sißung VI S. 433 und

396. Sißung, Antrag Nr. 2 , II S. 426. Boyens , Gutachten

S. 1059.

39) Rommiffionsprotofolle 137. Sißung II S. 433. „ Bei der Faſſung

der Beſtimmungen werde es darauf ankommen, einerſeits eine Ents

ſcheidung der wiſſenſchaftlichen Frage nach dem Wefen der ges

ſammten Hand zu vermeiden und andererſeits das Prinzip ſelbſt

möglichſt deutlich und verſtändlich hinzuſtellen ."
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Geſeß eine angeblich neutrale Faſſung gewählt , welche aber

thatſächlich poſitiv für die Annahme von Bruchtheilen ſpricht.

Während es in § 747 B. GB.'s bezüglich der Gemeinſchaft

heißt :

„Jeder Theilhaber kann über ſeinen Antheil ver

fügen,“

heißt es in dem korreſpondirenden § 719 hinſichtlich der

Geſellſchaft:

Ein Gellſchafter kann nicht über ſeinen Antheil

am Geſellſchaftsvermögen und den einzelnen dazu ge

hörigen Gegenſtänden verfügen" .

Da das Wort Antheil im $ 747 ebenſo wie z . B.

in den 88 743, 745 — ſynonym mit ,,Bruchtheil “ gebraucht iſt,

muß ſolches auch bezüglich des „Antheils" an den einzelnen

Gegenſtänden in § 719 B.GB.'s der Fall ſein . Hieraus

kann man folgern , daß das Geſeß ſelbſt freilich möglicher

Weiſe ohne die Abſicht zu haben und in für die Wiſſenſchaft

unverbindlicher Weiſe fich für das Vorhandenſein von Bruch

theilen an den zum Geſellſchaftsvermögen gehörenden Sachen

ausgeſprochen habe.

Da endlich für die Einführung des ſogenannten Ge

fammthandprinzips weſentlich praktiſche Geſichtspunkte maß

gebend waren 40) , ſchmiegt ſich die Konſtruktion dem geſeka

geberiſchen Gedanken am beſten an, welcher die theoretiſche

Eigenart deſſelben lediglich in dem dinglich wirkſamen Aus

ſchluſſe der Verfügungsgewalt erblickt.

Wir kommen alſo zu dem Reſultat, daß bei der Geſell

ſchaft des bürgerlichen wie denen des Handelsrechts , der

Gütergemeinſchaft und ihren Nebenformen und der Gemein

ſchaft der Miterben hinſichtlich der zur Gemeinſchaft gehörigen

körperlichen Sachen ein Miteigenthum nach Bruchtheilen be

ſteht, das ſich vom Miteigenthum der „Gemeinſchafter“ im

engeren Sinne nur durch die hier vorhandene, dort fehlende

Veräußerlichkeit der Bruchtheile unterſcheidet. Und zwar ſind

40) Vgl . die Rommiſſionsprotokolle 137. Sißung , 397. Sigung.



Joerges : Zur Lehre vom Miteigenthum. 65

.es Bruchtheile des Rechtes , nicht bloße unfaßbare „ Werth

antheile“, die den Miteigenthümern zuſtehen 41) .

Die Frage, worin die Bruchtheile des Rechtes beſtehen,

iſt bisher namentlich für die offene Handelsgeſellſchaft unter

ſucht worden , und es mag daher auch die nachfolgende

Erörterung in erſter Linie an das Recht der offenen þandels

geſellſchaft anknüpfen .

Laband 42) , Adler43) und früher auch Cofack 4 4)

haben bei der Ermittlung der Quotenrechte die Partizipations

konten 45) der Geſellſchafter zu Grunde gelegt . Dieſer Aus

gangspunkt erſcheint von vornherein bedenklich. Denn die

Miteigenthumsantheile beziehen ſich auf die einzelnen Aktiv

beſtandtheile des Geſellſchaftsvermögens und haben mit den

geſellſchaftlichen Verbindlichkeiten der Socii gegen einander

begrifflich nichts gemein . Es umfaſſen aber die Konten auch

die Forderungen und Schulden aus dem Geſellſchaftsverhält

niß und geben , wie Endemann 46) treffend bemerkt , den

Werthantheil der Geſellſchafter am Geſellſchaftsvermögen als

Werthkompler wieder. Dieſer wird aber weſentlich durch die

auf den Antheilen laſtenden Verbindlichkeiten beeinflußt 47) .

M

41 ) Gierte , Genoſſenſchaftstheorie S. 497, ichreibt den Geſellſchaftern

bloße Werthantheile“ zu . Dieſe Auffaſſung ergibt ſich als noth :

wendige Folge der Annahme der objektiven Einheit des Sonder:

vermögens : an einem Vermögen ganzen als ſolchem können that :

fächlich nur Werths, nicht Rechtsantheile beſtehen. Vgl. hierzu

Kohler im Archiv für civiliſt. Praxis Bd. XCI S. 155 ff.

42) Dieſe Zeitſchrift Bd. XXXI S. 43 ff. Vgl. dazu beſondere

Staub 3. und 4. Aufl. S. 156 .

43) Zur Entwidelungslehre und Dogmatik des Geſellſchaftsrecht: S. 90.

Vgl. dazu Staub S. 155, bef. Anm . 1 .

44) Þandelérecht 3. Aufl. S. 555. Vgl. dazu Adler bei Hold

heim VI S. 20. Ueber die neuere Auffaſſung Cofa d’s 4. Aufl.

S. 535 vgl. unten ad Unm. 34 .

45 ) Die eingehendſte Erörterung über das juriſtiſche Weſen der Partis

zipationskonten bei Staub 3. und 4. Aufl. S. 178 § 5, Zuſaß

ad Art. 106.

46) Handelsrecht § 42 S. 204 .

47) Die Partizipationskonten fönnen daher nur, wenn es ſich um eine

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI . 5
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Außerdem ſpricht vom Standpunkt des neuen Rechts gegen

eine derartige Berechnung , daß , wenn man Quotenrechte

annimmt, das Prinzip ihrer Berechnung bei der Geſellſchaft

des bürgerlichen Rechts und den Geſellſchaften des Handels

rechts prinzipiell das gleiche ſein muß wegen der großen

inneren Verwandtſchaft dieſer Rechtsinſtitute. Bei der Ge

ſellſchaft des bürgerlichen Rechts iſt aber eine Berechnung

nach den Partizipationskonten ſchon beswegen nicht durch

führbar, weil ſolche bei dieſer nicht zu eriſtiren brauchen 48) .

Im Einzelnen berechnet Laband die Antheile der Ge

jellſchafter am Geſellſchaftsvermögen rein aus dem Verhält=

niſſe der Konten zum Geſammtvermögen der Geſellſchaft.

Dieſe Berechnung verſagt, wenn die Konten der Geſellſchafter

oder eines Geſellſchafters gleich Null ſind oder gar negative

Größen aufweiſen . Für den Fall , daß alle Geſellſchafter.

Paſſivſalden haben, verſagt auch die Berechnung Renaud'8 49) ,

welcher, im Uebrigen auf Laband fußend, den Geſellſchaftern

mit Paſſivſaldo oder ohne Aktivſaldo „das materielle Mit

eigenthum abſpricht und nur eine formelle Gebundenheit

beſtehen läßt“ .

Adler erkennt den Fehler der bisherigen Theorien

darin , daß ſie die Geſellſchaftspaſſiven bei der Berechnung

des Antheils mit berückſichtigen , verwechſelt aber Geſellſchafts

paſſiven und Paſſiven der Geſellſchafter gegenüber der Ge

ſellſchaft. Er ſagt : Der aliquante Antheil eines Geſell

ſchafters an den Aktiven ſei offenbar gleich der Sumine, um

11

Berechnung der Werth betheiligung handelt, grundleglich gemacht

werden . Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Anołe , „ Das

Recht der Geſellſchaft" in Fiſcher's Abhandlungen S. 92 ff.

48 ) Weil hier eine kaufmänniſche Buchführung nicht erforderlich iſt.

49) S. 232—235. Cofad ließ früher, wenn ein Geſellſchafter einen

Paſſivjaldo hatte, ſeinen Antheil = 0 fein ; wenn alle Geſellſchafter

Paſſivfalden aufwieſen , berechnete er nach den Gewinnantheilen .

Aehnlich wie laband auch Schroeder, Miteigenthum S. 23 ff.

Er läßt die Geſellſchafter zunächſt mit ihrer bilanzmäßigen Ge :

chäftseinlage, darüber hinaus nach Kopitheilen betheiligt fein.

-
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To ſei die Quote pta
,

.

welche, wenn keine Aktiven da wären , ſein Vermögen ſich

verringerte. Wenn aber keine Aktiven da wären, würde ſein

Konto einen Paſſivſaldo ( p ) aufweiſen. Bei Vorhandenſein

von Aktiven wieſe es einen Aktiv- oder einen kleineren Paſſiv

ſaldo (p1) auf. Im erſteren Falle würde das Vermögen

um + a , im zweiten um p -p ? vergrößert . Dieſes ſeien

die aliquanten Theile. Sei die Summe der Aktiven = A,

ober
p - pi

je nachdem ein
A A

Aktiv- oder Paſſivſaldo vorliege .

Zunächſt braucht das Konto eines Geſellſchafters , wie

Staub 50) treffend bemerkt, beim Mangel von Aktiven

durchaus keinen Paſſivſaldo aufzuweiſen . A und B gehenB

3. B. eine offene Handelsgeſellſchaft ein mit der Vereinbarung

gleicher Verluſtbetheiligung. A ſchießt 1000 ein , B leiſtet

nur Dienſte. Die 1000 gehen verloren , ſo daß Aktiva nicht

da ſind. Dann würde A trobem ein Aktivkonto in Höhe

von 500 haben. Sodann braucht bei Vorhandenſein von

Aktiven der Saldo eines Geſellſchafters durchaus nicht größer

zu ſein , als wenn keine Aktiven da wären. Denn eine Zu

nahme der Aktiven bedeutet eine Vermögensvermehrung nur

dann, wenn ſie nicht von einer gleichen Zunahme der Paſ

fiven begleitet iſt. Eine Einwirkung auf das Konto äußert

fie eben nur, wenn und ſo weit ſie ſich als Gewinn darſtellt,

und übt auch ſo keinen ausſchließlichen und nothwendig be

ſtimmenden Einfluß auf die Ausgeſtaltung des Konto, ſondern

bildete nur einen der die Höhe derſelben in ihrer Vereinigung

beſtimmenden Faktoren.

Die mangelhaften Ergebniſſe dieſer Theorien beſtätigen

die bereits aus allgemeinen Erwägungen aufgeſtellte Be

hauptung , daß die wandelbaren Partizipationskonten einen

brauchbaren Ausgangspunkt für die Löſung der Quotenfrage

nicht gewähren 51) . Eine Theilung nach Höhe der anfäng

50) 3. und 4. Aufl. S. 155 Anm . 1.

51 ) Ueber die verſchiedenen fonft fich bietenden Berechnungsarten vgl.
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lichen Einlagen entſpricht zunächſt dem faktiſchen Verhältniß

oft nicht, da für die gegenſeitige Werthung der Geſellſchafter

nicht dieſe allein entſcheidend iſt, vielmehr die geringere

Einlage hier oft durch die größere Geſchäftskenntniß und

Geſchäftsthätigkeit aufgewogen wird ; ſie verſagt zudem

ganz, wenn ein Geſellſchafter überhaupt keine Kapitaleinlage

macht; eine Theilung nach der Verluſtbetheiligung verſagt,

wenn ein Geſellſchafter überhaupt nicht am Verluſt be

theiligt iſt.

Ueberhaupt kann ein brauchbarer Maßſtab für die Bes

meſſung der Quoten nur in der in dem Geſellſchaftsvertrage

ſich offenbarenden gegenſeitigen Werthung der Geſellſchafter

gefunden werden . Denn die Größe der Miteigenthumsquoten,

welche die Geſellſchafter am Geſellſchaftsvermögen ſich gegen

ſeitig einräumen, richtet ſich nach dem Geſellſchaftsvertrage,

auf dem ſie ja ausſchließlich beruht . Wenn nun dieſer, was

bei der offenen Handelsgeſellſchaft immer der Fall ſein wird,

keine ausdrückliche Beſtimmung über die Höhe der Quoten

enthält , ſo iſt aus ſeinem übrigen Inhalt zu ermeſſen , in

welchem Verhältniß er die Betheiligung der Geſellſchafter

bewerthet.

Hierfür ergibt ſich aber ein zuverläſſiger Maßſtab in der

den einzelnen Geſellſchaftern eingeräumten Gewinnbetheiligung.

Dieſer Maßſtab kann nicht verſagen, denn am Gewinn muß

jeder Geſellſchafter betheiligt ſein. Die Gewinnabſicht iſt

ferner das eigentliche Ziel jeder Handelsgeſellſchaft und nur

das gewonnene Vermögen erſcheint wirthſchaftlich als

das eigentliche freie Geſellſchaftsvermögen , indem dem in

ferirten Geſellſchaftsvermögen das Forderungsrecht auf Rück

b. Hahn 3. Aufl., Vorbem. ad Art. 110. Die Arbeit Kohler's

im Archiv für civiliſt. Praxis Bd. XCI S. 155 ff. konnte nicht

mehr berückſichtigt werden.

Weil dieſe Berechnungen nicht zutreffend find , braucht man

allerdings nicht auf eine Berechnung überhaupt zu verzichten, wie

3. B. Knoke S. 94. Auch Nagler S. 733 ſcheint auf dieſem

Standpunkt zu ſtehen .

1
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gabe der Einlage beziehungsweiſe ihres Werthes gegenüber

ſteht 52).

Außer Anſaß muß hierbei die Prioritätsdividende des

§ 121 HGB.'s bleiben . Abgeſehen davon, daß die Quoten

dann einen ſchwer berechenbaren veränderlichen Bruch dar

ſtellen , nimmt die Prioritätsdividende wirthſchaftlich eine

andere Stellung ein wie der Gewinn im engeren Sinne ;

eine Stellung, welche namentlich im alten Þandelsgeſezbuch

dadurch in ihrer Beſonderheit ſcharf hervortrat, als hier die

Zuſchreibung von Zinſen ohne Rückſicht auf das Vorhanden

ſein eines Ueberſchuſſes erfolgte. Nach altem Handelsrecht

hatte der Zinsanſpruch zweifellos den Charakter einer Ver

gütung für die Kapitalsüberlaſſung. Ein Gleichgewicht von

52) Dies Ergebniß entſpricht der natürlichen Auffaſſung. Ein Rauf

mann, gefragt, rzu wie viel er an einer Geſellſchaft betheiligt ſei“

(nicht mit wie viel er fich betheiligt habe " ) , wird ſtets ants

worten, zur Hälfte, zu einem Drittel, je nach der ihm eingeräumten

Gewinnquote. Da ſonach dieſe Berechnung mit dem praktiſchen

Verhältniß übereinſtimmt, kann man ihr nicht den Vorwurf der

Willkür machen (jo noch neueſtens Makower 12. Aufl. S. 186).

Die Bemeſſung der Antheile nach den Gewinnquoten wurde bereits

vom OLG. Stettin in ſeiner vom Reichsgericht (Entſch. in CS.

Bd. XXX S. 151) allerdings aufgehobenen Entſcheidung vertreten.

Neuerdings iſt ſie von Cojad 4. Aufl. S. 535 und von R. leh:

mann in ſeinem und Ring's Rommentar S. 219 unabhängig

von einander aufgeſtellt. Anoke I. c . hat dieſelbe leider nicht

berücfichtigt.

Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, mag ſchon hier ausdrüd:

lich hervorgehoben werden , daß ich die Gewinnbetheiligung nicht

als nothwendig identiſch mit der Quotenberechnung anſehe, ſondern

nur als ein vorzügliches Erkenntnißmittel für dieſelbe. ES

ſteht nichts entgegen , daß die Geſellſchafter – was freilich nicht

leicht vorkommen wird abweichend disponiren.

Falls das gegenſeitige Verhältniß der Gewinnbetheiligung

nicht ohne Weiteres klar erhellit (z. B. A bezieht vorweg 5 Prozent

jeiner Einlage, der Reſt geht zu gleichen Theilen), muß richterliche

Abſchäßung Plaß greifen.

Bei den güterrechtlichen Gemeinſchaftsverhältniſſen iſt der

Rüdſchluß auf den Miteigenthumsantheil durch den Vertheilungs

modus bei der Auſeinanderſeßung gegeben.

1

-
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Gewinn und Verluſt war erſt vorhanden , wenn nicht nur

das vorhandene Kapital intakt war , ſondern wenn dieſes

auch einen ſolchen Ertrag abgeworfen hatte , welchen ein

Kapital bei normaler ſicherer Anlage ohne beſondere Thätig

keit des Beſißers abzuwerfen im Stande iſt. Erſt was

hierüber hinaus erübrigt wurde , kam nach dem Syſtem des

Gefeßes à conto der Thätigkeit der Geſellſchafter 53) .

Mit dieſem Geſichtspunkt ging theilweiſe parallel der,

daß das Geſellſchaftsvermögen vermöge der daſſelbe er

ſchöpfenden Konten der Geſellſchafter formell für die Geſell

ſchaft als fremdes Vermögen erſcheint. Für den , welcher

mit fremdem Vermögen arbeitet, liegt aber ein Gewinn

überall erſt dann vor , wenn er über den üblichen Zinsfuß

hinaus etwas erübrigt hat. Praktiſch liegt in dieſer Art

der Gewinnberechnung eine Prämie nicht nur für den Ge

ſellſchafter, welcher mehr inferirt, als auch für den, welcher

ſein Konto weniger durch Abhebungen ſchwächt und dadurch

der Geſellſchaft Vermögen entzieht.

Die abweichende Normirung im revidirten Handelsgeſeka

buch, welches an Stelle der Zinſen eine Prioritätsdividende

eingeführt hat, beruht, wie die diesbezüglichen Ausführungen

der Denkſchrift 54) zeigen , weniger auf einer prinzipiellen

Veränderung des Geſichtspunktes als auf praktiſchen Er

wägungen der Billigkeit. Sie will die im Syſtem des alten

Geſeßes liegende unbillige Bevorzugung des kapitalkräftigeren

mit hoher Vermögenseinlage betheiligten Geſellſchafters ver

meiden und durch ihre Abänderung dem auf Gemeinſchaft

lichkeit von Gewinn und Verluſt gerichteten Weſen der

Erwerbsgeſellſchaft gerechter werden. In Folge deſſen dürfen

wir auch nach neuem Bandelsrecht den oben ausgeführten

53) Natürlich foll hiermit nicht behauptet werden , daß es ſich um

Zinſen im juriſtiſchen Sinne handelte. Vgl. bagegen . Sahn

S. 360 SS 3 ff. Endemann , Handelsrecht S. 184. – Fier

handelt es nur ſich um die wirthſchaftliche Seite des Verhältniffes.

Vgl. hierzu Cojad 4. Aufl. S. 552.

54) Dentichrift S. 94, 95.
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Geſichtspunkt für die Gewährung der Prioritätsdividende

überhaupt als maßgebend erachten 55) .

Hierdurch rechtfertigt es ſich, wenn wir bei der offenen

Handelsgeſellſchaft die Quoten des Miteigenthums in dem

Maßſtab der Betheiligung am Gewinn als ſolcher erblicken .

Durch die Vereinigung des Geſellſchaftsvermögens unter der

Firma , die Partizipationskonten der Geſellſchafter , ſowie

endlich durch die unterſchiedeloſe Solidarhaft der Geſellſchafter

für die Geſellſchaftsverbindlichkeiten ſind die Miteigenthums:

antheile während des Beſtehens der Geſellſchaft allerdings

jeder praktiſchen Wirkſamkeit beraubt. Bei der Liquidation

der Geſellſchaft treten ſie jedoch wieder zu Tage. Das Geſe

beſtimmt in dieſer Beziehung in den SS 154 und 155, daß

die Liquidatoren eine Anfangs- und Schlußbilanz aufzuſtellen

haben und daß die Vertheilung des überſchüſſigen Vermögens

nach Maßgabe der Konten der Schlußbilanz geſchieht. Wenn

die den effektiv erzielten Betrag des Liquidationserlöſes an

gebende Schlußbilanz einen Mehrbetrag über die Anfangs

bilanz aufweiſt , ſo wird dieſer eventuell abzüglich der

Prioritätsdividende 56) — den Konten der Geſellſchafter nach

Maßgabe der Gewinnvertheilung zugeſchrieben. Nun handelt

es ſich hierbei in den ſeltenſten Fällen um wirklichen Gewinn,

um eine während der Liquidation eingetretene effektive Ver

mögensvermehrung . Vielmehr wird ſich praktiſch dieſer

Liquidationsgewinn auf eine frühere zu vorſichtige Bilanz

ziehung , auf zu große Abſchreibungen der früheren Jahre

zurückführen. Thatſächlich wird alſo unter der Form des

Gewinns durch die Konten früher nicht erſchöpftes Miteigen

55) Ob die juriſtiſche Struktur der „Prioritätsdividende “ hierdurch

eine andere geworden iſt, als die der „Zinſen“ war, wie Coſad

a. a . D. (4. Aufl .) S. 552 annimmt, fann dahingeſtellt bleiben,

da die entſcheidenden Geſichtspunkte auf anderem Gebiete liegen .

56) Die Frage , ob eine Prioritätsdividende auch während der Liqui:

dationszeit berechnet wird , iſt zweifelhaft. Dafür iſt Cofad

S.565. Małower ad § 155 II 1. Anders K. Lehmann und

Ring S. 33f. Die Frage fartn für uns auf ſich beruhen bleiben .

1
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thum vertheilt. Somit werden hier die ſonſt verſchleierten

Miteigenthumsquoten ſichtbar und treten in dieſen Gewinn

quoten hervor.

Dieſer Zuſammenhang zwiſchen Gewinnantheilen und

Miteigenthumsquoten zeigt ſich in umgekehrter Weiſe bei der

Rhederei. Hier erfolgt die Gewinnvertheilung nach Verhält:

niß der in der Schiffspart ſich darſtellenden Eigenthums

antheile. Bei beiden Rechtsinſtituten liegt gleichermaßen ein

Geſellſchaftsverhältniß vor , nur daß bei der Rhederei das

ſachenrechtliche Gemeinſchaftsverhältniß ſchärfer in den Vorder

grund tritt. Aus der hier klar vorliegenden Uebereinſtimmung

der ſichtbaren Eigenthumsquoten mit den Gewinnquoten

dürfen wir daher ebenfalls einen Rückſchluß auf die unſicht

baren Eigenthumsquoten bei der offenen Handelsgeſellſchaft

wagen.

Der gleiche Schluß von den Gewinnquoten auf die

Miteigenthumsquoten läßt ſich auch bei der Geſellſchaft des

bürgerlichen Rechtes machen . Wenn dieſe auch in vielen

Fällen nicht auf Gewinnerzielung gerichtet iſt, ſo iſt doch

eine Vermögensvermehrung auch hier begrifflich nicht aus

geſchloſſen und man kann auch hier annehmen , daß die

Antheile der Geſellſchafter an der Vermehrung des Geſell

fchaftsvermögens die gleichen ſind wie am vorhandenen Ge :

fellſchaftsvermögen. Die Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts

ſteht hierdurch in Parallele mit der Gemeinſchaft , mit der

fie fich praktiſch nahe berühren kann 57) . Es wird oft ſchwer

fein, zu ſagen, ob eine vertragsmäßige Regulirung der Ver

waltungsbefugniſſe der Gemeinſchafter vorliegt, oder ein auf

gemeinſchaftliches Zuſammenwirken zu einem beſtimmten Ziele

gerichteter Vertrag, und häufig wird ſich an eine vorhandene

Gemeinſchaft ein Geſellſchaftsvertrag anſchließen. A und B

beſchließen z . B. ein ihnen gemeinſchaftlich zuſtehendes Haus

auf die Dauer von zwei Jahren zu vermiethen . Wenn nun

A Eigenthümer des Hauſes zu zwei Dritteln , B zu einem

5

57) Vgl. oben ad Anm . 28.
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Drittel iſt, ſo verſteht es fich auch ohne ausdrückliche Abrede

von ſelbſt, daß von dem in Folge dieſes Geſellſchaftsvertrages

gemachten Gewinn A zwei Drittel und B ein Drittel bezieht

und daß die früheren Gemeinſchaftsquoten wie die bei der

Gemeinſchaft ſtattgefundene Betheiligung am Fruchtertrag

auch für das Geſellſchaftsverhältniß fortwirken. Dies Ver

hältniß der Wechſelwirkung von Eigenthums- und Gewinn

quote läßt bei Unerkennbarkeit der erſteren ihre Berechnung

aus der Leşteren als zuläſſig erſcheinen.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß bei der offenen Handels

geſellſchaft wie der Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts dieſe

Berechnung der Eigenthumsquoten aus den Gewinnquoten

nur dispoſitiven Charakter beſigt und daß ausdrücklich wie

ſtillfchweigend keine andere Feſtſeßung der Eigenthumsquoten

getroffen werden kann .

Auch bei den übrigen Formen des gebundenen Mit

eigenthums ergeben ſich die Antheile aus den Gewinnquoten

und dem Theilungsmodus bei der Auseinanderſeßung. Bei

der ehelichen Gütergemeinſchaft und ihren Nebenformen be

ſteht er in halbſcheidlicher Theilung ; bei der fortgeſekten

Gütergemeinſchaft wirken hierbei nach Maßgabe der $$ 1483

und 1485 erbrechtliche Geſichtspunkte ein . Bei der Erben

gemeinſchaft beſtimmen ſich die Antheile nach der Größe der

Erbtheile.

Dieſe Antheile beim gebundenen Miteigenthum ſind

allerdings während des Beſtehens der Gebundenheit nicht

von erheblicher praktiſcher Bedeutung. Aber in jeder Bes

ziehung unpraktiſch ſind ſie doch nicht.

Zunächſt rücken durch die Annahme von Quotenrechten

die das Verfügungsrecht der Miteigenthümer über die Quote

negirenden Geſekesbeſtimmungen in das richtige Licht.

Leugnet man das Vorhandenſein von Quotenrechten , ſo

haben jene Beſtimmungen den Rechtscharakter von nothwendig

zwingenden , weil aus der Eigenart des Verhältniſſes fich

unmittelbar ergebenden Vorſchriften . Denn wo keine Quoten

vorhanden ſind, kann auch nicht über Quoten verfügt werden ;
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hier können vielinehr höchſtens durch die Verfügung bisher

nicht vorhandene Quoten konſtituirt werden 58) .

Nach unſerer Auffaſſung handelt es ſich um bloße Zweck

mäßigkeitsbeſtimmungen , welche – ſo weit nicht beſondere

Gründe dagegen ſprechen vertragsmäßiger Modifikation

fähig ſind, wenigſtens inſoweit, als das Miteigenthum über

haupt auf vertragsmäßiger Baſis beruht, alſo bei der offenen

Handelsgeſellſchaft und bei der Geſellſchaft des bürgerlichen

Rechts.

Eine ſolche Modifikation iſt nun in doppelter Weiſe

theoretiſch denkbar. Entweder läßt der Geſellſchaftsvertrag

zu, daß der Geſellſchafter, analog der Rhederei, ſeinen Geſell

ſchaftsantheil als ganzen veräußert, dergeſtalt, daß der Er

werber in die ganze durch das Geſellſchaftsverhältniß gegebene

Rechtsſtellung des Veräußerers Dritten wie Mitgeſellſchaftern

gegenüber eintritt. Oder es würde dem Geſellſchafter im

Geſellſchaftsvertrage freigeſtellt, ſeinen Antheil an einzelnen

zum Geſellſchaftsvermögen gehörenden Vermögensſtücken zu

veräußern .

Erſtere Beſtimmung, welche in der geſeßlichen Normi

rung der Rhederei wie der Erbengemeinſchaft ihr Analogon

findet, iſt unbedenklich für zuläſſig zu erachten . Sie wird

praktiſch freilich nur bei Antheilen von Geſellſchaftern vor

kommen , welche von der Geſchäftsführung ausgeſchloſſen ſind

oder bei korporativ organiſirten Geſellſchaften. Hier , wo

ohnehin der Geſichtspunkt der Kapitalvereinigung vorwiegt,

kann eine derartige Veräußerlichkeit der Antheile und die

dadurch geſchaffene Möglichkeit ihrer Realiſirung unter Fort

beſtand der Geſellſchaft ſogar erheblichen praktiſchen Bedürf

58) Allerdinge wird auch von folchen, welche Quotenrechte negiren, die

Möglichkeit der Begründung einer römiſchen Societät angenommen .

So bon pland S. 456. Endemann , Bürgerliches Gefeßbuch

BD . V S. 818, 3. Hierin dürfte eine Infonſequenz liegen . Vgl.

übrigens die folgenden Ausführungen. Etwas hiervon völlig Vers

ſchiedenes ift, daß auch heute eine Gefelichaft ohne Geſellſchafts :

vermögen vorkommen kann (vgl. 3. B. SS 335 ff. HGB.'s).
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niſſen entſprechen 59) . Handelsgeſellſchaften dieſer Art würden

ſich als Uebergangsformen zur Aktiengeſellſchaft darſtellen.

Intereſſen der Gläubiger würden durch eine derartige Ver

äußerung nicht verlegt , da das körperliche Geſellſchaftsver

mögen hierbei intakt bleibt, und bei der Handelsgeſellſchaft

für die Ausſcheidenden die fünfjährige Verjährung der Ge

ſellſchaftsſchulden Plaß greift.

Anders ſteht es allerdings mit der Beſtimmung, daß

das Quotenrecht an den einzelnen zum Geſellſchaftsvermögen

gehörenden Sachen veräußerlich ſein ſolle 60) . Eine ſolche

Feftfeßung wird praktiſch kaum vorkommen . Bei der offenen

Handelsgeſellſchaft dürfte ſie wegen der hierin liegenden Ge

fährdung des Abſonderungsrechtes der Geſellſchaftsgläubiger

unzuläſſig ſein . Aber auch bei der Geſellſchaft des bürger:

lichen Rechtes 61) iſt die Zuläſſigkeit einer derartigen Ver

tragsbeſtimmung nicht zweifellos 62) . Denn durch den Ge

fellſchaftsvertrag wird die Verpflichtung der Geſellſchafter

begründet , ſich jeder Verfügung über Geſellſchaftsgut zu

enthalten, welche dem gemeinſchaftlichen Zwecke zuwiderlauft.

Die Veräußerung des Antheils an einzelnen zum Geſell

fchaftsvermögen gehörenden Gegenſtänden wird aber regel

mäßig ſchon wegen der hierdurch ſich ergebenden Komplizirung

der Verhältniſſe dem Geſellſchaftszwecke hinderlich ſein . Sie

würde ſomit regelmäßig im Widerſpruch mit dem Zwecke der

Geſellſchaft ſtehen .

Sollte ausnahmsweiſe dieſe Erwägung in Folge der

beſonderen Natur des Geſellſchaftsverhältniſſes nicht Plaß

59) Sie kommt thatſächlich auch heute vor bei Vereinen ohne perſön:

lichen Zuſammenhang der Mitglieder, wo der Verein den Mitgliedern

für ihren Beitrag ein vermögenswerthes Aequivalent gewährt, z. B.

bei Konzertvereinen. Vgl. Staub 6. Aufl. S. 389 3uſ. 2.

60) Dieſen Fall icheinen Bland und Endemann (Anm. 58 oben)

im Auge zu haben.

61) Fals überhaupt ein Geſellſchaftsvermögen und nicht lediglich eine

ſogenannte „ Innengeſellſchaft" borliegt.

62) Die folgenden Erwägungen treffen allerdings mehr die praktiſche

wie die juriſtiſche Möglichkeit einer derartigen Vereinbarung.
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greifen , ſo iſt eine Gewährung der Verfügungsmacht über

die Quote im Geſellſchaftsvertrage hinſichtlich aller oder be

ſtimmter Gegenſtände für zuläſſig zu erachten 63) .

Es bedarf kaum der Hervorhebung, daß die im Gefeße

in verſchiedener Form fich wiederholende Faſſung : ,, Ein

Geſellſchafter 2. kann nicht . . . verfügen" 64 ), der hier

vertretenen Auffaſſung nicht entgegenſteht. Denn das Wort

„kann“ kennzeichnet nur die Dinglichkeit der Gebundenheit,

macht die Norm aber nicht zu einer zwingenden .

Die Annahme der Quotentheilung iſt ferner von prak

tiſcher Bedeutung bei der Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts

für die Frage der Haftung der Geſellſchafter für die un

mittelbar aus dinglichem Rechtsgrunde erwachſenen Geſell

ſchaftsverbindlichkeiten . Der Geſellſchaftsvertrag als ſolcher

hat für die Haftung der Geſellſchafter für die Geſellſchafts

verbindlichkeiten nach bürgerlichen Recht keine Bedeutung.

Lektere bemißt ſich lediglich nach der ſpeziellen Eigenart des

in Frage ſtehenden Schuldverhältniſſes. Mithin gilt auch

hier , ſo weit es ſich nicht um eine gemeinſchaftliche Ver

tragsverbindlichkeit handelt , nach § 420 B. GB.'S die im

Zweifel Plaß greifende Vermuthung der Kopftheilung der Ver

bindlichkeit. Würden bei der Geſellſchaft Antheile an den

einzelnen zum Geſellſchaftsvermögen gehörenden Sachen nicht

beſtehen, ſo müßte man wegen der ungetheilten Zuſtändigkeit

des Eigenthums an den Gegenſtänden des Geſellſchaftsver

mögens zur Annahme der Solidarhaft für die unmittelbar

an das Eigenthum geknüpften Verbindlichkeiten gelangen.

Iſt das Recht aber nach Quoten getheilt , ſo ſind auch

I

1

63 ) Das Geſammthandprinzip iſt eben weiter nichts als eine vollkommene

Verwirklichung des Geſellſchaftevertrages. Die ganze Streitfrage

hat bei der regelmäßigen praktiſchen Underäußerlichkeit der Ans

theilsrechte wenig Bedeutung , um ſo weniger , als auch der Er

werber wegen § 746 B. GB.'s den „ Antheil “ an einzelnen zum

Geſellſchaftsvermögen gehörenden Gegenſtänden nicht gegen die

Intereſſen der Geſellſchaft verwerthen könnte.

64) SS 719, 1442, 2033 .
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-

die an die ſachenrechtliche Rechtsgemeinſchaft geknüpften Ver

bindlichkeiten in gleicher Weiſe getheilt , wenn anders die

oben für das freie Miteigenthum dargelegten Erwägungen

richtig ſind. Wenn es ſich – und dies wird regelmäßig

der Fall ſein - um Grundſtücke handelt , welche zum Ge:

ſellſchaftsvermögen gehören, ſo iſt daher zur Offenkundigkeit

des Verhältniſſes die Eintragung der Quoten in das Grund

buch zu erfordern . Der § 48 der Grundbuchordnung ſteht

dieſer Auffaſſung nicht entgegen . Hier heißt es :

„ Soll ein Recht für Mehrere gemeinſchaftlich ein

getragen werden, ſo ſoll die Eintragung in der Weiſe

erfolgen , daß entweder die Antheile der Berechtigten

in Bruchtheilen angegeben werden , oder das für die

Gemeinſchaft maßgebende Rechtsverhältniß bezeich

net wird . "

Zur Bezeichnung des Rechtsverhältniſſes genügt nun,

wenigſtens bei der Geſellſchaft, zweifellos nicht die allgemeine

Angabe des Rechtsinſtitutes. Auch die Beſtimmungen des

Geſellſchaftsvertrages über die Verfügungsmacht der Geſell

ſchafter müſſen , ſo weit ſolche von der allgemeinen Norm

der Gemeinſamkeit der Vertretung abweichen , angegeben

werden . Unter Bezeichnung des „ Rechtsverhältniſſes “ iſt

daher zu verſtehen : das für die Gemeinſchaft maßgebende

individuelle Rechtsverhältniß muß mit derartiger Genauigkeit

bezeichnet werden, wie es die Zwede des Grundbuchs erfor

dern 65). Mithin ſind auch , wenigſtens bei der Geſellſchaft

.
?

-

V

-

65 ) Anders allerdings die — ſo weit mir bekannt geworden – ges

ſamte Literatur und Praxis. Auch Nagler S. 738 hat weil

der von ihm vertretenen Idee des „ ideellen Antheils " nicht genauer

nachgehend dieſe Konſequenz nicht gezogen. Zuzugeben iſt

übrigens, daß man auf Grund der Erwägung, daß mit dem Worte

des § 48 GD. „ Rechtsverhältniß “ nur der allgemeine Cha

rakter des Rechtsverhältniſſes gemeint fei , auch zu einem ent

gegengeſeßten Reſultate gelangen kann. Die Motive zum Entwurf

der GO. S. 63 können deswegen nicht zur Widerlegung der hier

vertretenen Anſicht verwandt werden , weil ſie auf der das Vors
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des bürgerlichen Rechts , die Bruchtheile der Geſellſchafter

anzugeben , ſo weit auf dem Grundſtück Laſten ruhen oder

inſoweit die Bruchtheilung anderweit, z . B. durch Einräumung

der individuellen Verfügungsgewalt über das Antheilsrecht,

von praktiſcher Bedeutung wird. Die Worte „Antheile in

Bruchtheilen “ und „ Rechtsverhältniß “ ſtehen alſo nicht in

ausſchließendem Gegenſaß zu einander.

Die Bruchtheilung des Rechtes beim gebundenen Mit

eigenthum wird weiter von rechtlicher Bedeutung 66) für die

Frage der Stempelpflicht von Verträgen 67) , durch welche

Geſellſchafts- 2c . Vermögen in das Privatvermögen eines

Geſellſchafters übertragen wird , vorausgeſeßt , daß die be

treffenden Stempelgeſeße den Eigenthumsübergang und nicht

den Uebergang von einem Vermögen in das andere beſteuern.

Wenn erſteres der Fall iſt, muß bei der Annahme der Zu

ſtändigkeit ohne Bruchtheile der Stempel entweder vom ganzen

Grundſtückswerth entrichtet werden , oder aber es braucht

überhaupt keine Abgabe erlegt zu werden , je nachdem man

annimmt, daß nur allen Geſellſchaftern in ihrer Vereinigung

oder jedem für ſich das volle Eigenthum zuſteht. Nach der

hier vertretenen Auffaſſung braucht der Stempel nur von

den Quoten der anderen Geſellſchafter entrichtet zu werden,

ein Reſultat, welches der Gerechtigkeit entſchieden mehr ent

ſpricht. Vor Allem bei der Erbengemeinſchaft würde es be

fremdend wirken , wenn Jemand , der zu drei Vierteln viel

leicht Erbe iſt und ein Grundſtück aus dem Nachlaſſe über

nimmt, hierfür die volle Abgabe vom ganzen Grundſtücswerth

entrichten müßte.

Kann die Quote beim gebundenen Miteigenthum durch

handenſein von Bruchtheilen bei der ehelichen Gütergemeinſchaft

negirenden Anſicht des Entwurfs I beruhen.

66) Ueber die Bedeutung der Kontroverſe für das Strafrecht vergleiche

einerſeits Gierte , Genoſſenſchaftstheorie S. 519 , andererſeits

Nagler S. 748. Vgl. auch Entich. des RG. ' & in Strafſachen

BD. XXVII S. 11 ff.

67) Vgl . diesbezüglich Nagler S. 744 .
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I
1

.

Parteidispoſition veräußerlich gemacht werden , ſo muß auch

ihre dingliche Belaſtung frei ſtehen . Das Geſeß beſtimmt

in dieſer Beziehung :

,,Ein Bruchtheil eines Grundſtücks kann mit einer

Hypothek ( Grundſchuld , Reallaft) nur belaſtet werden,

wenn er in dem Antheil eines Miteigenthümers ſteht."

Nach der Erklärung der Motive 68) ſoll hiermit nur

beim freien Miteigenthum die Belaſtbarkeit des Antheils zu

gelaſſen werden . Allein abgeſehen davon , daß nicht die

Motive, ſondern das Geſek bindend iſt, iſt zu erwägen, daß

der Entwurf erſter Leſung das Vorhandenſein von Bruch

theilen beim gebundenen Miteigenthum überhaupt leugnete,

während das Geſet das Weſen des gebundenen Miteigen

thums in den Ausſchluß der Verfügungsgewalt über die

Bruchtheile ſeßt. Nunmehr iſt unter Miteigenthum im Sinne

des Geſekes auch das gebundene Miteigenthum zu verſtehen .

Die praktiſche Bedeutung dieſer Frage iſt freilich ſehr gering .

Inſoweit endlich durch Vertrag in zuläſſiger Weiſe die

Veräußerlichkeit der Quote ftatuirt iſt , muß man ſie auch

für dergeſtalt ſelbſtändig pfändbar erklären, daß dem Pfän

dungsgläubiger nicht bloß das Betreiben der Auseinander

feßung, ſondern auch der Verkauf des Antheils frei ſteht.

Zum Schluß mag noch ein Blick auf die rechtliche

Natur der ſich beim gebundenen Miteigenthum findenden

Akkreszenz geworfen werden . Wenn man, die Quotentheilung

des Rechtes leugnend , das Eigenthum am Geſellſchafts : 2c .

Vermögen den Theilhabern in ihrer Verbundenheit zuſchreibt,

ſtellt ſich die Akkreszenz ſachenrechtlich als ein Subjektswechſel

dar , nicht als eine Konſolidation . Denn nach dieſer Auf

faſſung iſt nicht die Summe der Geſellſchafter, ſondern ihre

.

68) Motive Bd. III S. 638. Auf die logiſchen Bedenken , die dieſer

Antheilsbelaſtung entgegen ftehen , iſt bereits oben Anm . 4 hins

gewieſen worden . Es iſt übrigens zu beachten , daß die Belaſtung

des Antheils an einem Grundſtück regelmäßig der Verfügungs

gebundenheit widerſprechen würde. Es handelt ſich hier nur darum,

daß dieſelbe formal als ſolche nidit unzuläſſig ift.
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zu einer neuen Einheit vereinigte Geſammtheit Subjekt des

Eigenthums . Durch das Ausſcheiden einer Perſon wird

aber dieſe Geſammtheit eine andere ; in gleicher Weiſe durch

das Hinzutreten einer neuen . Von unſerem Standpunkte

liegt nur ein fich Ausdehnen der Bruchtheile auf den nun

mehr frei werdenden Theil des gemeinſchaftlichen Vermögens

vor, beziehungsweiſe im umgekehrten Falle - bei Neueintritt

eines Geſellſchafters eine Verkleinerung der Bruchtheile.

Dieſe tritt ein in Folge einer Rückwirkung der perſonen

rechtlichen , das ganze Vermögen umfaſſenden Gemeinſchaft.

-

Schlußwort.

Das Reſultat unſerer Erörterungen können wir hiernach

in folgenden Säßen zuſammenfaſſen.

Auch das Reichsrecht kennt wie das römiſche Recht als

gemeinſchaftlich nur das einzelne Rechtsobjekt, nicht aber

einen Vermögensinbegriff als ſolchen. Die Gemeinſchaftlich

keit des Rechtsobjekts ſtellt ſich juriſtiſch dar als Bruchtheilung

des Rechtes ; das Recht iſt getheilt, der Gegenſtand gemein

ſchaftlich. Denn jedes Theilrecht erſtreckt ſich auf den ganzen

Gegenſtand.

So weit herrſcht Uebereinſtimmung zwiſchen dem Rechte

des Römerreichs und Deutſchlands.

Während aber das römiſche Recht die rechtliche Objekts

gemeinſchaft , das natürliche Abhängigkeitsverhältniß der

Theilrechte nur inſoweit würdigt , als es hieraus Verpflich

tungsverhältniſſe der Theilhaber gegen einander entſtehen

läßt , gewährt das neue Reichsrecht je nach der Lage des

Einzelfalles mit verſchiedener Stärke dem thatſächlichen Ver

hältniß eine objektive , über die bloße Verpflichtung der

Theilhaber hinausgehende Berückſichtigung.

1. Nach römiſchem Recht entſtehen die Gemeinſchafts

verpflichtungen zwar aus der fachlichen Rechtsgemeinſchaft;

aber einmal entſtanden , verlaſſen ſie ihren Urſprungsort,
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indem ſie zu rein perſönlichen Verpflichtungen werden . Ihre

Herkunft verrathen fie nur dadurch, daß ſie gelegentlich der

Theilung zu berückſichtigen ſind.

Nach deutſchem Recht entſtehen ſie nicht nur aus der

Sphäre des Gemeinſchaftsverhältniſſes, ſondern ſie haften

auch an ihm ; freilich mit verſchiedener Stärke. Bei beſon

ders intenſiver Ausgeſtaltung der Perſonengemeinſchaft ſind

ſie der ſelbſtändigen Auslöſung aus ihrer Entſtehungsſphäre

überhaupt unfähig (Geſellſchaft, Gütergemeinſchaft ); anderen

falls erweiſen ſie ſich im Falle einer Succeſſion in beſtimmter

Weiſe auch den Singularſucceſſoren der Theilhaber gegenüber

wirkſam . Am vollſtändigſten gilt dies von den die Benußung

und Verwaltung des Gemeinſchaftsobjekts regulirenden Maß

nahmen, in welche der Erwerber vollſtändig ſuccedirt. Mit

Rückſicht auf dieſe aus allgemeinen obligationenrechtlichen

Grundſäßen nicht zu erklärende Verbundenheit der an das

Miteigenthumsverhältniß ſich knüpfenden perſönlichen Rechts

beziehungen mit ihrem ſachenrechtlichen Entſtehungsgrund

haben wir den Antheil des Theilhabers als ein „Sonder

vermögen“ bezeichnet.

2. Ueberall, wo nicht der reine Zufall, ſondern menſch

licher Wille der Vater der Objektsgemeinſchaft iſt, wird dieſe

praktiſch nicht ein einzelnes , ſondern eine Reihe von einem

einheitlichen Zwecke gewidmeten Objekten umfaſſen. Das

römiſche Recht wird auch hier dem praktiſchen Bedürfniß nur

durch Statuierung von obligatoriſchen Beziehungen gerecht.

Anders unſer modernes , praktiſch durchaus von germani

ſchem , gemeinſchaftsfreundlichen Geiſte getragenes Recht. Die

obligatoriſche Zweckwidmung empfängt ihre objektive Reali

firung dadurch , daß jede zweckwidrige Individualverfügung

mit dinglicher Wirkung ausgeſchloſſen wird. Jede zw ed

widrige Verfügung wird ausgeſchloſſen, d . h . zunächſt jede

Verfügung über das Theilhaberrecht an einzelnen Sachen ,

wodurch dieſe dem Gemeinſchaftszwecke entfremdet werden

könnten. Ob die Verfügung über den Antheil im Ganzen

zuläſſig oder ausgeſchloſſen iſt, hängt von dem Grade ab,

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI. 6
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in welchem das Gemeinſchaftsverhältniß auf die individuelle

Perſönlichkeit der Theilhaber zugeſchnitten iſt.

Andererſeits wird das Recht dem durch die einheitliche

Zwedſaßung geſchaffenen Zuſammenhang der Gemeinſchafts

objekte unter einander , dem natürlichen Zuſammenſchluſſe

derſelben zu einem Vermögen in allen Fällen dadurch ges

recht, daß es ohne Rüdficht auf die individuelle Rechtsnatur

der einzelnen Gemeinſchaftsobjekte die Verfügungsgewalt

darüber nach einheitlichen Grundſäßen regelt. Außerdem

läßt es im Einzelnen, freilich mit verſchiedener Stärke, eine

einheitliche Succeſſion in die ganze Vermögensgemeinſchaft

zu . Aus dieſem Grunde haben wir ſie als gemeinſchaftliches

Sondervermögen bezeichnet.

Da alle Normen, durch welche unſer neues Recht, ab

weichend vom römiſchen , ein Gemeinſchaftsrecht, nicht nur

ein Recht der Gemeinſchafter geſchaffen hat , Ausflüſſe des

deutſchrechtlichen Geſammthandgedankens ſind, haben wir es

vermieden , eine einzelne beſondere Ausgeſtaltung deſſelben

ſpeziell als Eigenthum zur geſammten Hand zu bezeichnen .



IV.

Das Differenzgeſchäft im engliſchen Recht.

Von

Herrn $. Wittmaad, Reichsgerichtsrath a . D. in Leipzig .

Nach dem engliſchen Common law , wie ſolches von

den Gerichten aufgefaßt wurde , waren Spiel- und Wett

verträge verbindlich, ſo daß die Erfüllung derſelben durch

Anrufung der Gerichte erzwungen werden konnte , inſofern

es ſich nicht um einen Fall handelte , für welchen ein be

ſonderes , das gemeine Recht abänderndes Geſeß erlaſſen

war. In Beziehung auf die Börſengeſchäfte ordnete die Sir

John Barnard's -Akte aus dem Jahre 1733 (7 Geo II c . 8)

an , daß alle Verträge, die auf Zahlung von Differenzen

gerichtet ſeien, oder bei denen es ſich um Optionen handelte,

geſekwidrig ( illegal) ſeien , und daß Klagen aus derartigen

Forderungen nicht erhoben werden dürften , auch die geleiſteten

Zahlungen zurückgefordert werden könnten . Die Gerichte

beſchränkten aber dieſes Geſeß auf Verträge über engliſche

Fonds und bezogen es nicht auf ſolche über ausländiſche

Fonds , Schuldverſchreibungen oder Antheilſcheine engliſcher

Aktiengeſellſchaften und Schuldverſchreibungen der unter eng

liſcher Oberherrſchaft ſtehenden Länder.

An die Stelle der früheren Geſeße iſt jeßt die im Jahre

1845 erlaſſene Akte „ to amend the law concerning games
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and wagerings “ (sect. 18 of 8 and 9 Vict . c. 109) getreten .

Dieſes Geſek beſtimmt: „ Alle Spiel- und Wettverträge, ſeien

ſie mündlich oder ſchriftlich geſchloſſen , ſind null und nichtig

(null and void) . Bei keinem Gericht darf eine Klage an

gebracht oder verfolgt werden , welche auf eine Geldſumme

oder eine Werthſache gerichtet iſt, die in einem Spiel ge

wonnen ſein ſoll, oder die bei jemandem hinterlegt iſt, um

den Eintritt des Ereigniſſes , über welches gewettet wurde,

abzuwarten ."

Die Gerichte wandten dieſes Geſeß nicht auf das Ver

hältniß zwiſchen dem Vermittler, welcher Spielverträge oder

Wetten für einen Anderen abſchloß , und dem Auftraggeber

an . Solches ließ ſich rechtfertigen bei den Börſengeſchäften,

die der Makler (broker) mit dem Bankier oder Kaufmann

( jobber) im Auftrage eines Anderen abſchloß. Ging der

Auftrag dahin , daß der Makler wirkliche Kaufverträge ab :

ſchließen ſollte , ſo wurde dieſer durch Ausführung deſſelben

verpflichtet, die Verträge zu erfüllen oder für die Erfüllung

zu ſorgen . Der Auftraggeber hatte ihn ſchadlos zu halten,

auch wenn ſeine Abſicht darauf gerichtet geweſen war , daß

ein ſolches Arrangement getroffen werden ſollte, daß er nur

Kursdifferenzen zu zahlen oder zu empfangen habe . Man

ging aber weiter und gewährte auch dem Agenten , welcher

wirkliche Wetten für einen Anderen geſchloſſen und die ver

lorenen Beträge bezahlt hatte , einen Anſpruch auf Erſaß .

Im Jahre 1884 klagte ein Kommiſſionär für Wetten auf

Pferderennen (turf commission -agent), welcher im Auftrage

eines Viktualienhändlers in eigenem Namen Wetten auf

Pferderennen gemacht und die verlorenen Summen dem

Auftrage entſprechend bezahlt hatte , obgleich der Auftrag

inzwiſchen widerrufen worden war , gegen den Auftraggeber

auf Erſat (Read v . Anderson ) ) . Die Queen's Bench

Division of the High Court of Justice erkannte den Anſpruch

als begründet an . Der Court of Appeal beſtätigte dieſes

1 ) Law Reports . Queen's Bench Division , Bd. XIII S. 779 .
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Urtheil, allerdings unter abweichender Meinung des Master's

of the Rolls 2 ) .

Die Begründung führte aus : Der Auftrag des Beklagten

an den Kläger ſei auf Grund des herrſchenden Geſchäfts

gebrauchs ertheilt ; nach dieſem Gebrauche habe der Kläger,

wie dem Beklagten bekannt, die Zahlung der verlorenen

Wetten nicht unterlaſſen können ; wenn gleich eine rechtliche

Verpflichtung dazu nicht beſtanden habe, ſo würde Kläger

doch ſeine Stellung und ſeine Kunden verloren haben, wenn

er ſich geweigert hätte , die verlorenen Wetten zu zahlen ;

danach müſſe angenommen werden , daß der Beklagte bei

Ertheilung des Auftrags, die verlorenen Beträge zu zahlen ,

auf einen Widerruf deſſelben verzichtet habe .

Unter Berufung auf dieſes Urtheil wurde dann ſogar

der Verſuch gemacht , einen Agenten auf Schadenserſak

in Anſpruch zu nehmen , weil er den Auftrag , für den

Kläger eine Wette zu ſchließen , auszuführen unterlaſſen

habe (Cohen v . Kittel ) . Die Klage wurde indeſſen ab

wieſen , wobei der Richter in dem Urtheile ſehr entſchieden

feine Mißbilligung des Urtheils des Court of Appeal in der

Sache Read v. Anderson ausſprach.

Dieſe Verhältniſſe führten zu einer Ergänzung des

Gefeßes von 1845. Ein Geſeß aus dem Jahre 1892

(55 and 56 Vict. c. 9) fügte Folgendes hinzu : „Ein Ver

ſprechen , ſei es mündlich oder ſchriftlich gegeben , an einen

Anderen einen Geldbetrag zu zahlen , welchen derſelbe mit

Beziehung auf einen durch das die Spiel- und Wettverträge

betreffende Geſeß von 1845 für null und nichtig erklärten

Vertrag gezahlt hat , oder einen Geldbetrag als Proviſion,

Gebühren, Belohnung oder aus anderen Gründen für Dienſte,

die mit Beziehung auf einen derartigen Vertrag geleiſtet

ſind , zu zahlen , iſt null und nichtig. Es iſt nicht geI

2) Wertheim , Wörterbuch des Engliſchen Rechts, im Wort Chan

cellor, S. 117.

3) Law Reports. Queen's Bench Division , Bd. XXII S. 680.
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ſtattet, hieraus eine Klage auf Zahlung einer Geldſumme

anzuſtellen . “

Dieſe Gefeße enthalten die Beſtimmungen , wonach es

zu entſcheiden iſt, ob ein Börſengeſchäft als Spiel ungültig

ift. Das Geſek von 1892 bezieht ſich insbeſondere auf die

Anſprüche des Maklers (broker ).

Die Anwendung des Gefeßes von 1845 auf Börſen

geſchäfte kam zuerſt im Jahre 1851 zur gerichtlichen Er

örterung ( in der Sache Grizewood v. Blaine 4) .

Der Kläger, welcher Mitglied der Fondsbörſe war und

aus dem Handel mit Werthpapieren ein Gewerbe machte

( jobber ), hatte 450 Stück Aktien verſchiedener Eiſenbahn

geſellſchaften für einen Preis von zuſammen ca. 8800 Pfd .

Sterl. von dem Beklagten durch Vermittlung eines Maklers

unter der Abrede gekauft , daß die Lieferung und Zahlung

des Kaufpreiſes am 13. September 1850 erfolgen ſollten.

Inzwiſchen ſtiegen die Aktien erheblich im Kurſe. Beklagter

hatte keine von den verkauften Aktien in ſeinem Beſiße.

Die Parteien ſchloſſen nun am 11. September 1850 einen

Vertrag , wonach der Kläger eine gleiche Anzahl gleicher

Aktien an den Beklagten zum damaligen Kurſe verkaufte.

Die Abrechnung ergab ein Guthaben von ungefähr 1100 Pfd .

Sterl. für den Kläger. Um die Zahlung dieſes Betrages

handelte es ſich in dem Prozeſſe. Die erwähnten Geſchäfte

waren nicht die einzigen, die unter den Parteien ſtattgefunden

hatten ; ſelbige hatten vielmehr ſchon verſchiedene ähnliche

Verträge mit einander geſchloſſen. Die Sache wurde von

dem Court of Common Pleas unter Mitwirkung von Ges

ſchworenen verhandelt. In der richterlichen Belehrung, welche

den Geſchworenen ertheilt wurde, wurde bemerkt : ,,Es fragt

fich , ob überhaupt ein Kaufvertrag vorliegt , oder ob die

Vereinbarung nicht eine bloße Wette über die künftigen

Preiſe der Güter war . Wenn kein Kontrahent zu kaufen

oder zu verkaufen beabſichtigte, ſo war es kein Kaufvertrag,

4) Dewey , A Treatise on Contracts for future Delivery, S. 31 .
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ſondern nur ein Spielvertrag, und die Beweiserhebung gibt

mehr als genügende Anhaltspunkte für die Annahme, daß

kein reeller Vertrag vorliegt. “ Die Geſchworenen nahmen

an , daß es ſich um ein Spiel gehandelt habe ; die Klage

wurde demgemäß abgewieſen .

Dieſes Urtheil iſt als ein ſogenannter leading case 5)

vielfach in Bezug genommen. Es ſcheint zweifelhaft , ob

daſſelbe mit der ſpäteren Rechtſprechung in Uebereinſtimmung

ſteht. Da der Kläger Mitglied der Fondsbörſe war , ſo

werden die Verträge unter den Parteien auf Grund der

Regeln und Gebräuche der Börſe geſchloſſen ſein . Danach

ſcheint aber ein formeller Anſpruch auf Erfüllung begründet

geweſen zu ſein , wenn auch die Kontrahenten davon aus

gegangen ſein mögen , daß keiner von ihnen einen ſolchen

Anſpruch erheben werde. Der Richter Cotton bemerkt.

hierüber in der Sache Thacker v. Hardy 6) : „ Man muß

beachten , daß in der Sache Grizewood v. Blaine die Ge

ſchworenen auch zu einem anderen Wahrſpruch hätten gelangen

können, und ich glaube, daß, ſoviel mir von dem Geſchäfts

gange auf der Fondsbörſe bekannt iſt, das Verdikt in dieſer

Sache ſich nicht leicht rechtfertigen läßt . “

Der ſchottiſche Court of Sessions ſprach im Jahre 1857

in einem Prozeſſe zwiſchen einem Makler und deſſen Auftrag

geber aus, daß, wenn Jemand Effekten verkaufen oder kaufen

laſſe , die er nicht beſißt oder nicht abnehmen will, indem

es vielmehr ſeine Abſicht ſei , auf das Steigen oder Fallen

des Kurſes zu ſpekuliren , die Verträge nicht ſchon deßhalb

für ungültig angeſehen werden könnten ; es ſei vielmehr für

den Thatbeſtand des Spiels im geſeblichen Sinne erforderlich ,

daß beide Kontrahenten die Abſicht hätten, daß nur Schein

fäufe geſchloſſen werden ſollten , und daß die Lieferung und

die Abnahme der Effekten nicht verlangt werden dürften ") .

/

5) Law Reports. Queen's Bench Division, Bd. IV S. 496 .

6) Wertheim a. a . D. im Wort care.

7 ) Brodhurst , Law and Practice of the Stock Exchange,

S. 174.
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Im Jahre 1861 hatte der Gerichtshof für Konkurs

ſachen über die Anwendung des Gefeßes von 1845 auf

Börſengeſchäfte zu entſcheiden) . Die betheiligten Perſonen,

der Gemeinſchuldner Morgan und die beiden Gläubiger,

welche aus mit ihm gemachten Börſengeſchäften Forderungen

herleiteten , Phillips und Marnham, waren ſämmtlich

Mitglieder der Fondsbörſe ; ihre Geſchäfte wurden alſo unter

den Regeln und Gebräuchen der Fondsbörſe geſchloſſen. Es

handelte ſich um Geſchäfte über ausländiſche Aktien . Für

derartige Verträge gab es nach den Börſenregeln monatlich

zwei Liquidationstage. An dieſen ſollten die Kaufverträge

über ſolche Papiere abgewickelt werden ; der Käufer war

verpflichtet, die gekauften Papiere an dem erſten Liquidations

tage nach dem Abſchluß des Geſchäfts abzunehmen , wenn

nicht eine Vereinbarung über eine Prolongation getroffen

wurde. Ebenfalls hatte der Verkäufer die Papiere zu dieſem

Tage zu liefern .

Ein an der Börſe gebräuchliches Geſchäft war ferner,

daß ein Mitglied einem anderen Darlehen gegen Verpfändung

von Effekten oder gegen Deponirung ſolcher Papiere bei dem

Darlehensgeber gab . Solche Darlehen waren an dem

nächſten Liquidationstage mit Zinſen zurückzuzahlen , wenn

nicht eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Die Dar

lehen pflegten zu dem vollen Kurswerthe der verpfändeten

oder hinterlegten Papiere gegeben zu werden . Wurde ein

Darlehen an dem nächſten Liquidationstage nicht zurückbezahlt,

ſondern erneuert, prolongirt, ſo wurde, wenn der Kurs in

zwiſchen gefallen war, die Differenz nebſt Zinſen von dem

Darlehensempfäng
er

dem Geber zurückgezahlt. Umgekehrt,

war der Kurs inzwiſchen geſtiegen , ſo zahlte der Darlehens

geber dem Empfänger die Differenz zu . Die Höhe des

Darlehens entſprach alſo an jedem Liquidationstage regel

mäßig dem jeweiligen Kurswerthe der verpfändeten oder

hinterlegten Papiere.

8) Law Journal Reports Bd. XXXIX , Bankruptcy S. 1 .
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Blieb der Käufer an einem Liquidationstage mit der

Abnahme der gekauften Effekten und der Zahlung des Kauf

preiſes im Rückſtand, ſo war der Verkäufer, wenn nicht eine

Verſchiebung der Erfüllung des Vertrags vereinbart wurde,

berechtigt, über die Effekten zu verfügen oder ſelbſt ſie zum

Tageskurſe in Anrechnung auf den Kaufpreis zu übernehmen .

Der Käufer blieb für den Fehlbetrag verhaftet. Andererſeits

hatte der Verkäufer ihm den Ueberſchuß über den Kaufpreis

auszuzahlen . Erfüllte ein Mitglied der Börſe an einem

Liquidationstage ſeine Verpflichtungen nicht, ſo konnte er

von einer hierfür niedergeſeßten Börſenkommiſſion für fallit

erklärt werden. Verfügte der Verkäufer nach einer ſolchen

Falliterklärung des Käufers nicht innerhalb einer beſtimmten

Friſt, die, wenn nicht durch Vertrag hierüber etwas vereinbart

war , drei Tage betrug , über die verkauften Effekten , ſo

hatte er dieſelben für den vom Börſenbeamten feſtgeſekten

Tageskurs zu behalten und den Betrag auf das Kaufgeld

anzurechnen. Aehnlich, wie bei dem Verkaufe, wurde es bei

dem Beleihen von Papieren gehalten . Blieb der Schuldner

an einem Liquidationstage mit der Zahlung im Verzug , ſo

konnte der Darlehensgeber die Papiere zur Deckung ſeiner

Forderung verkaufen oder ſelbſt ſie zum Tageskurſe über

nehmen. Aehnlich, wie der Verkäufer, hatte der Darlehens

geber , wenn der Schuldner für fallit erklärt wurde , die

beliehenen Papiere zum Tageskurs zu übernehmen, wenn er

ſelbige nicht in der gleichen Friſt, wie beim Kaufvertrage,

für Rechnung des Schuldners verkaufte.

Phillips hatte dem Gemeinſchuldner am 13. November

1858 gegen Deponirung von 100 Luremburger Eiſenbahn

aktien ein mit 6 Prozent verzinsliches baares Darlehen von

775 Pfd . Sterl. , dem vollen Kurswerthe der Aktien, gegeben .

Das Darlehen wurde nicht zurückbezahlt, ſondern an den

Liquidationstagen erneuert , indem nach dem Steigen oder

Fallen des Kurſes die Kursdifferenz zurückgezahlt oder zu

gezählt wurde, ſo daß der Betrag deſſelben an jedem Liqui

dationstage dem jeweiligen Kurswerth der beliehenen Effekten

.
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gleich war. An dem Liquidationstage vom 30. April 1859

betrug das Darlehen 625 Pid . Sterl. an Kapital außer den

Zinſen . Am 28. ſelbigen Monats war der Schuldner für

fallit erklärt. Phillips übernahm die beliehenen Effekten

zum Tageskurſe ; es verblieb ihm danach ein Guthaben von

ungefähr 176 Pfd. Sterl. Im Juni 1859 wurde gegen den

Schuldner der Konkurs erkannt. Phillips meldete ſein

Guthaben bei dem Konkurſe an. Die Vertreter der Maſſe

wandten ein, daß es ſich bei der Geſchäftsverbindung zwiſchen

Phillips und dem Gemeinſchuldner thatſächlich um Wetten

über das Steigen und Fallen des Kurſes gehandelt habe ;

der Darlehensvertrag ſei nur geſchloſſen , um das Spiel zu

verdecken . Der Commissioner in bankruptcy hielt den Ein

wand für begründet. Auf die Appellation des Gläubigers

änderte der Gerichtshof für Konkursſachen die Entſcheidung

ab und erkannte das Liquidat als gerechtfertigt an . Der

Gerichtshof legte namentlich darauf Gewicht, daß ein voll

ſtändiges bona fide- Darlehen gegeben worden ſei , daß die

Papiere bei dem Darlehensgeber deponirt und die Zinſen

und die Differenzen an den Liquidationstagen bezahlt ſeien ;

nach den Börſenregeln ſei es nothwendig geweſen, an jedem

Liquidationstage das Geſchäft abzuwickeln oder zu erneuern ;

hier ſei es erneuert worden ; dann ſei es natürlich, daß die

Differenzen gegenſeitig gezahlt ſeien ; es ſei ein Darlehen zu

dem jedesmaligen Kurſe der Papiere geſchloſſen worden ;

Kläger habe in keinem Falle mehr erhalten ſollen , als den

von ihm hingegebenen Betrag und die Zinſen hierfür ; ſeien

die Papiere gefallen , ſo habe der Schuldner einen Theil

des Darlehens zurückgezahlt, ſeien ſie geſtiegen , ſo ſei das

Darlehen vergrößert ; derartige Darlehen ſeien an der

Börſe üblich ; die Rontrahenten hätten die Option gehabt,

an jedem Liquidationstage die Abwicklung des Geſchäfts zu

verlangen .

Marnham hatte am 27. März 1858 dem Gemein:

ſchuldner 100 kanadiſche Eiſenbahnaktien zu 11 Pfd. 10 Schill.

Sterling das Stück verkauft. Nach den Börſenregeln waren
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dieſe Aktien am nächſten Liquidationstage zu liefern und

abzunehmen , wenn nicht die Erfüllung des Vertrages bis

zum folgenden Liquidationstage durch Vereinbarung unter

den Parteien verſchoben wurde . Jede Partei war berechtigt,

an den Liquidationstagen Erfüllung des Vertrags zu ver

langen. Thatſächlich erfolgte eine Erfüllung nicht, ſondern

es fand an den Liquidationstagen eine Prolongation ſtatt,

wobei die Kontrahenten ſich gegenſeitig die Differenzen aus

zahlten. Nachdem der Käufer für fallit erklärt war, über

nahm der Verkäufer die verkauften Aktien zum Tageskurſe.

Die Abrechnung ergab ein Guthaben von ungefähr 142 Pid .

Sterl . für den Verkäufer , welches derſelbe im Konkurſe

liquidirte. Auch in dieſem Falle wurde der Einwand er

hoben, daß es ſich um ein Spiel gehandelt habe , und auch

hier erkannte der Commissioner in bankruptcy den Einwand

als begründet an . Der Gerichtshof für Konkursſachen gab

indeſſen, ebenſo wie in dem Fall Phillips , der Appellation

des Gläubigers ſtatt und verwarf den gegen das Liquidat

erhobenen Einwand. Das Urtheil wurde von einem Richter

in folgender Weiſe begründet : Läge nichts weiter vor , als

die eben angeführten Umſtände, ſo würde die Entſcheidung

angeſichts des Urtheils in der Sache Grizewood v. Blaine

erheblichen Zweifeln unterliegen ; es komme aber noch in

Betracht, daß die Dividenden, welche in der Zwiſchenzeit auf

die Aktien ausgezahlt worden ſeien, dem Käufer angerechnet

ſeien , und daß der Kläger am 2. Auguſt 1858 20 Stück

von den verkauften Aktien von dem Käufer zurückgekauft

und den Preis hierfür demſelben gutgeſchrieben habe; die

Auszahlung der Dividenden an den Käufer hätte für ſich

allein vielleicht eine Aenderung in der Sachlage nicht herbei

führen können, da dieſer Umſtand nicht ausſchließe, daß der

Vertrag fingirt und nur beſtimmt geweſen ſei, die Zahlung

von Differenzen zu decken, aber der Zurückkauf von 20 Aktien

und die Zahlung des Preiſes für dieſelben ſei mit einer

ſolchen Auffaſſung unverträglich und drücke dem Vertrage

den Stempel eines reellen Kaufes auf .
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Der Gerichtshof ſtand alſo auf dem Standpunkt, daß

der Umſtand , daß die beiden Kontrahenten wirkliche Er

füllung des Vertrags durch Lieferung und Abnahme zu

verlangen berechtigt waren , für ſich allein nicht ausreiche,

um darzuthun , daß es ſich um einen wirklichen Kauf und

nicht um ein Spiel gehandelt habe. Als ausſchlaggebend

für die Entſcheidung wurde angeſehen, daß von den verkauften

100 Aktien vor Abwicklung des Geſchäftes 20 von dem

urſprünglichen Verkäufer zurückgekauft worden ſeien . Es

iſt nicht recht erſichtlich, wie dem Umſtande, daß die Speku

lation, die ſich urſprünglich auf 100 Aktien erſtreckte, auf 80

reducirt wurde , eine entſcheidende Bedeutung für die Frage

beigelegt werden konnte, ob der Kauf ernſtlich gemeint oder es

auf ein Spiel abgeſehen geweſen ſei . Man möchte annehmen,

daß der Gerichtshof ſich mehr von einem billigen Ermeſſen ,

als von einer klaren Auffaſſung über den Begriff des Spiels

hat ſeiten laſſen. Auffallend iſt es auch , daß der Fall

Phillips überhaupt zu Zweifeln hat Anlaß geben können .

Hier war ein baares Darlehen auf Werthpapiere gegeben,

allerdings mit der Beſonderheit , daß die Höhe deſſelben an

jedem Liquidationstage nach dem jeweiligen Kurswerthe der

verpfändeten Papiere geregelt wurde . Der Darlehensgeber

konnte aber durch das Steigen und Fallen des Kurſes nichts

lukriren und, von dem Falle der Inſolvenz des Darlehens

empfängers abgeſehen , nichts verlieren , ſein Profit beſtand

lediglich in den Zinſen . Demnach nahm der Commissioner

an, daß ein Spiel vorliege . Dabei wurde allerdings davon

ausgegangen , daß das Geld zum Ankaufe der zu ver

pfändenden Papiere hingegeben worden ſei, aber nicht etwa

davon, daß Phillips die Papiere ſelbſt dem Gemeinſchuldner

geliefert habe .

Im Jahre 1878 kamen zwei im Weſentlichen gleiche

Fälle zur Entſcheidung. Beide gelangten vor den Court of

Appeal. Es handelte ſich um Anſprüche eines Maklers gegen

den Prinzipal , in Bezug auf welche jeßt die Beſtimmungen

des Geſeßes vom Jahre 1892 gelten . Beklagter bediente fich
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des Klägers zur Vermittlung von Spekulationsgeſchäften an

der Fondsbörſe . Er war , wie dem leßteren bekannt, ein

Spekulant. Kläger war Makler und Mitglied der Fonds

börſe . Er hatte je nach den Umſtänden für den Beklagten

Papiere zu kaufen oder zu verkaufen und ſpäter entſprechende

Wiederverkäufe oder Wiederkäufe abzuſchließen . Es war dies

die einzige Art und Weiſe , wie Kläger für den Beklagten

an der Fondsbörſe ſpekuliren konnte . Kläger ſchloß dem

ihin ertheilten Auftrage gemäß für den Beklagten Käufe

und Verkäufe, ſowie demnächſt die entſprechenden Deckungs

geſchäfte ab . Der Beklagte hatte nie die Abſicht, die vom

Kläger für ihn verkauften Papiere zu liefern, oder die ge

kauften Papiere abzunehmen ; er erwartete, daß ſolches nicht

von ihm verlangt werde, wußte aber, daß der Mitkontrahent

berechtigt ſei , aus den Verträgen , welche Kläger auf ſeine

Rechnung ſchloß, Lieferung oder Abnahme zu verlangen .

Beklagter nahin das in dieſem Rechte des Mitkontrahenten

für ihn liegende Riſiko auf fich , indem er erwartete , der

Kläger werde die Sache ſo arrangiren , daß thatſächlich nur

die Kursdifferenzen gezahlt werden würden. Solte dem

Kläger ein derartiges Arrangement nicht gelingen , ſo war

der Beklagte nicht im Stande, durch Abnahme der gekauften

Papiere oder durch Lieferung der verkauften die für ſeine

Rechnung geſchloſſenen Verträge zu erfüllen. Dem Kläger

war dies alles wohlbekannt .

In beiden Rechtsſtreitigkeiten wurde der Einwand er

hoben, daß Spielverträge vorlägen, indeſſen für unbegründet

erklärt.

Der erſte Fall (Cooper v. Neil) wurde unter Zuziehung

von Geſchworenen verhandelt . Die Geſchworenen ſprachen

aus , daß Zeitgeſchäfte (time- bargains) vorlägen . Der

Richter Brettº) bemerkte in der Begründung ſeines Votums

im Urtheil des Court of Appeal hierüber Folgendes : Wenn

dem ſo wäre, müßte der Beklagte obſiegen ; Kläger verlange

9) Brodhurſt a . a . D. S. 178 .
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Erſaß für Zahlungen , die er auf Grund der für den Be

klagten übernommenen Verpflichtungen geleiſtet habe ; habe

Kläger von dem Beklagten den Auftrag erhalten, Zeitgeſchäfte

zu ſchließen und dieſen Auftrag nicht ausgeführt , ſo habe

er ſelbſtverſtändlich den erhobenen Anſpruch nicht; habe er

den Auftrag ausgeführt, ſo ſei er nach dem Gefeße von 1845

nicht verpflichtet geweſen, aus dieſen Geſchäften Zahlung zu

leiſten , er könne alſo von dem Beklagten auch nicht Erſak

von Zahlungen verlangen , die er auf Grund einer für ihn

übernommenen Verpflichtung geleiſtet habe . Der Gerichtshof

nahm aber an , daß der Wahrſpruch der Geſchworenen auf

einer unrichtigen Auffaſſung der Zeugenausſagen beruhe .

In dieſer Beziehung wurde ausgeführt : Unter Zeitgeſchäften

würden nur ſolche Verträge verſtanden, die ſich dem Anſchein

nach als Kauf und Verkauf darſtellten , bei welchen aber die

Kontrahenten darüber einverſtanden ſeien , daß nur ein An

ſpruch auf Zahlung von Kursdifferenzen und kein Anſpruch

auf Erfüllung entſtehen ſolle.

Ueber den Begriff des Zeitgeſchäfts ſprach der Richter

Lindley in der Begründung des erſtinſtanzlichen Urtheils

in der zweiten Sache (Thacker v . Hardy 10) Folgendes aus :

„Ein wirkliches Zeitgeſchäft kommt, wie ich glaube, ſehr ſelten

vor. Das, was man Zeitgeſchäft nennt, iſt in der That das

Reſultat zweier verſchiedener vollſtändig geſekmäßiger Kauf

verträge, nämlich eines Vertrages , wonach man fauft und

verkauft, und eines zweiten Vertrages, wonach der erſte nicht

zur Ausführung gelangen ſoll. Nur dann , wenn der erſte

Kaufvertrag unter dem Einverſtändniß geſchloſſen iſt, daß

er nicht zur Ausführung gelangen ſoll, liegt ein Zeitgeſchäft

in dem Sinne eines erzwingbare Anſprüche nicht begründen

den Vertrages por . Solche Geſchäfte ſind ſehr ſelten .

Dieſes wird nach meiner Auffaſſung auch durch die Erklärung

der Zeugen beſtätigt, daß es ſolche Dinge, wie Zeitgeſchäfte,

an der Fondsbörſe nicht gebe . "

10) Law Reports . Queen's Bench Division Bd. IV S. 685.
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In dem Falle Thacker v. Hardy wurde der Anſpruch

des Maklers in beiden Inſtanzen , ſowohl von der Queen's

Bench Division of the High Court of Justice, als von

dem Court of Appeal als begründet angeſehen. Der Richter

Lindley bemerkte in dem Urtheil der Queen's Bench

Division : Es ſei anerkannt, daß das Gefeß von 1845 auch

auf Börſengeſchäfte Anwendung finde, nämlich wenn ver

einbart worden ſei, daß der Käufer und der Verkäufer nur

verpflichtet ſein ſollten , die Kursdifferenzen zu zahlen ; eine

ſolche Vereinbarung liege hier nicht vor ; nach der Ueberein

kunft unter den Parteien habe Kläger reelle Kaufverträge

mit Bankiers ( jobbers) für Rechnung des Beklagten ſchließen

müſſen ; der Kläger habe ſolches gethan und habe aus dieſen

Verträgen in Anſpruch genommen werden können ; der Ver:

treter könne von dem Auftraggeber Schadloshaltung für die

in Folge des Auftrags übernommenen Verbindlichkeiten ver

langen, wenn der Auftrag nicht ungeſeßlich geweſen, oder die

Verbindlichkeiten nicht durch ein geſeßwidriges Verhalten des

Vertreters ſelbſt oder durch ein Verſehen deſſelben entſtanden

ſeien ; würde der Abſchluß der dem Kläger von dem Be

klagten aufgetragenen Geſchäfte als Spiel oder Wette anzu

ſehen und Spiel und Wette geſekwidrig ſein , ſo würde

allerdings hierdurch auch dasjenige, was der Kläger zur

Förderung des geſekwidrigen Verhaltens gethan habe, affizirt

werden und ein Anſpruch deſſelben auf Schadloshaltung nicht

entſtanden ſein ; es ſei aber durch gerichtliches Urtheil an

erkannt, daß Spiel- und Wettverträge, wenngleich aus ihnen

nicht auf Erfüllung geklagt werden könne, nicht gefeßwidrig

( illegal) ſeien ; insbeſondere ſtehe es nach gerichtlichem Urtheil

feſt, daß die Zahlung einer Spielſchuld für einen Anderen

eine genügende causa für die Ausſtellung eines Wechſels

bilde , und daß , wenn jemand einem Anderen den Auftrag

ertheile, eine Spielſchuld zu bezahlen , der Auftraggeber für

eine ſolche Zahlung Erſaß leiſten müſſe; ferner ſei entſchieden,

daß in dem Auftrage , eine Wette zu ſchließen , zugleich der

Auftrag enthalten ſei , im Falle des Verluſtes Zahlung zu
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leiſten ; danach könne nicht angenommen werden , daß das

Geſek von 1845 den Anſpruch des Klägers ausſchließe; nun

ſei von Seiten des Beklagten geltend gemacht, das Spiel ſei ſo

verderblich, daß es aus Rückſichten des öffentlichen Intereſſes

auch unabhängig von dem Gefeße von 1845 als geſekwidrig

angeſehen werden müſſe; es könne allerdings als unzweifel

haft angeſehen werden , daß der Beklagte ein tolkühner

Spekulant geweſen ſei , und daß der Kläger dieſes gewußt

habe, daraus folge aber nicht, daß dasjenige, was ſie gethan

hätten, geſekwidrig geweſen ſei ; in einem gewiſſen Sinne ſeien

beide Spieler geweſen, aber man dürfe fich durch eine ſolche

Bezeichnung nicht irre führen laſſen ; nach dem common law

ſei das Spiel nicht verboten geweſen , es hätten beſondere

geſeßliche Vorſchriften gegen daſſelbe erlaſſen werden müſſen ;

danach laſſe ſich nicht behaupten, daß das Vertragsverhältniß

unter den Parteien geſeßwidrig geweſen ſei , oder daß die

vom Kläger geſchloſſenen Käufe und Verkäufe in Verfolgung

oder zur Erreichung eines geſekwidrigen Zweckes geſchloſſen

ſeien ; wenn angeführt ſei , ein Vertrag , welcher als nichtig

angeſehen werden müſſe, könne nicht den Grund eines ſtill

ſchweigenden Erſaßverſprechens enthalten , ſo genüge zur

Widerlegung dieſes Einwandes die Bemerkung , daß eine

Verpflichtung zur Schadloshaltung immer entſtehe, wenn

jemand ſich der Vermittlung eines Anderen zur Ausführung

einer Handlung, wodurch derſelbe ſich haftbar macht, bediene,

und daß Beklagter den Kläger ermächtigt habe , durch Ein

gehung von Kaufverträgen Verbindlichkeiten für ſeine Rech

nung zu übernehmen .

Auf die Appellation des Beklagten beſtätigte der Court

of Appeal das Urtheil der Queen's Bench Division ,

Lord Bramwell motivirte ſein Votum in folgender

Weiſe: Der Makler habe aus den mit den Bankiers ge

ſchloſſenen Geſchäften auf Abnahme bezw . Lieferung in

Anſpruch genommen werden können ; bei Abſchluß der Ge:

fchäfte hätten keine Umſtände vorgelegen , aus denen die

Bankiers hätten entnehmen können, ob die Verträge bona fide
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zur Rapitalsanlage oder zu Spekulationszwecken geſchloſſen

würden ; es feien wirkliche Kaufverträge geſchloſſen , wenn

auch beim Herannahen des Erfüllungstermins ein anderer

Vertrag dem urſprünglichen hätte ſubſtituirt werden können ;

nun ſei von Seiten des Beklagten behauptet, daß, wenn auch

die Bankiers berechtigt geweſen ſein möchten , die Erfüllung

der Verträge wider den Beklagten zu erzwingen, der Vertrag

unter den Parteien doch dahin gegangen ſei , daß , obgleich

der Kläger Kaufverträge für den Beklagten ſchließen ſollte,

lekterer doch nicht verpflichtet ſein ſollte, Zahlung für die

angekauften Effekten zu leiſten , ſondern daß Kläger die Sache

ſo hätte arrangiren ſollen, daß von dem Beklagten niemals

verlangt werde, daß er die gekauften Papiere abnehme und

bezahle ; ſelbſt wenn der Vertrag , was zweifelhaft ſei , ſo

verſtanden werden müſſe, würde er nicht als Spiel unter

das Gefeß von 1845 fallen , denn der Auftraggeber habe

doch immer Lieferung der durch den Kläger gekauften Papiere

verlangen und ſie zum Zweck der Kapitalanlage behalten

können ; ohne Zweifel komme es häufig vor , daß, wenn

Effekten zum Zwecke der Spekulation angekauft würden ,

ſolche bei dem Fallen des Kurſes von dem Käufer ab:

genommen und behalten würden , auch könne der Fall ein

treten, daß es dem Makler nicht möglich ſei, die angekauften

Papiere wieder zu verkaufen , z . B. wenn er beauftragt

geweſen ſei, Aktien einer inſolventen Bank zu kaufen ; dem:

nach komme ein ſolcher Vertrag thatſächlich darauf hinaus,

daß der Auftraggeber verpflichtet ſei, die Papiere abzunehmen,

bezw . zu liefern , daß aber der Makler übernommen habe,

ſich zu bemühen , ihn von dieſer Verbindlichkeit durch einen

anderen Kaufvertrag wieder zu befreien ; in einem ſolchen

Vertrage liege kein Spiel oder Wette ; der Makler habe kein

Intereſſe an den Effekten , ihn gehe es nichts an , ob der

Kurs ſteige oder falle; folle ein Vertrag unter das Geſeß

wider Spiel und Wetten von 1845 fallen , ſo müſſe das

Reſultat beide Kontrahenten affiziren ; in dem vorliegenden

Falle habe der Makler nicht geſpielt oder gewettet .

Zeitſchrift für øandelsrecht. Bd . LI . 7

I



98 Wittmaad : Daß Differenzgeſchäft im engliſchen Recht.

Die beiden anderen Richter traten im Weſentlichen den

Ausführungen ihres Kollegen bei. Der Richter Brett be

zog ſich darauf, daß er bereits in der Sache Cooper v. Neil

ausgeſprochen habe , ein Vertrag der vorliegenden Art ſei

nicht als ein Spiel im Sinne des Geſeßes von 1845 auf:

zufaſſen ; die in Frage ſtehenden Verträge fielen nicht unter

den Begriff des Zeitgeſchäfts im eigentlichen Sinne , in

Beziehung auf welchen er der Anſicht des Richters erſter

Inſtanz beitrat .

Vor dem ſchottiſchen Court of Sessions kam im Jahre

1890 ein Fall zur Entſcheidung, in welchem die Parteien

nicht Mitglieder der Fondsbörſe waren, den Verträgen unter

denſelben alſo nicht die Regeln und Gebräuche der Börſe zu

Grunde lagen ( Shaw v . Caledonian Railway Co.) 11) . Einer

von den beiden Beklagten machte über das Vertragsverhält

niß unter den Parteien folgende eidliche Angaben : Es ſei

niemals beabſichtigt geweſen , und er habe auch keine ſolche

Beſtimmung des Vertrags gebilligt, daß die den Gegenſtand

des dem Anſchein nach vorliegenden Kaufvertrags bildenden

Effekten geliefert werden ſollten, denn er habe nur in Bezug

auf Zahlung von Differenzen kontrahirt ; er habe bei dem

Kläger auf deſſen Verlangen Effektencertifikate zur Sicherung

für die Differenzen, welche er ſchuldig werden könnte, depo

nirt und eine Uebertragungsurkunde, in welcher jede Angabe

über die verpfändeten Effekten gefehlt habe, in Blanko unter

ſchrieben . Die Beklagten machten geltend, daß die Verträge,

welche in dieſer Weiſe in der Zeit vom Herbſt 1886 bis

zum Juni 1887 geſchloſſen worden ſeien, als Spiel angeſehen

werden müßten. Der Gerichtshof trat dieſer Auffaſſung

nicht bei ; er ſprach in ſeinem Urtheil Folgendes aus : „Die

hier zur Anwendung kommende Regel geht dahin, daß, wenn

es ſich klar erweiſt, daß die Verträge und Geſchäfte nur die

Zahlung von Kursdifferenzen zum Gegenſtand haben und in

keinem Sinne reelle Geſchäfte ſein ſollen , ſie als Spiel an

1

11) Brodhurſt a. a . D. S. 184.
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geſehen werden müſſen . Hieran kann es auch nichts ändern ,

daß unter den Parteien Schriftſtücke ausgetauſcht werden,

in denen die Verträge als Kaufverträge bezeichnet ſind, wenn

die Parteien beabſichtigen , daß dadurch lediglich der wahre

Charakter des Geſchäftes verſchleiert werden und die Schrift

ſtüdke keine rechtliche Bedeutung haben ſollen . Andererſeits

können aber Vereinbarungen , die als Kaufverträge über

Fonds, Aktien oder Waaren in der Weiſe geſchloſſen werden,

daß für den einen Theil eine rechtliche Verpflichtung zur

Lieferung , für den anderen eine ſolche zur Abnahme entſteht,

nicht als Spielverträge aufgefaßt werden, da ſie nicht ledig

lich auf Zahlung von Differenzen gerichtet ſind; wenn beide

Kontrahenten oder einer von ihnen aus dem Vertrage auf

Lieferung oder Abnahme oder auf Zahlung des Kaufpreiſes

klagen kann , dann trägt die Vereinbarung das Gepräge

eines reellen Vertrags an ſich . "

Der Gerichtshof muß danach auch gegenüber der er

wähnten eidlichen Erklärung des einen Beklagten angenommen

haben , daß mindeſtens einer der kontrahenten formell be

rechtigt geweſen ſei , auf wirkliche Erfüllung der Verträge

zu klagen .

Derſelbe Gerichtshof entſchied im folgenden Jahre einen

ähnlichen Rechtsfall (Lowenfeld v. Howart) 12) in gleicher

Weiſe. In der von einem Richter gegebenen Begründung

des Urtheils findet ſich folgende Ausführung : „ Ich bezweifele

nicht, daß der Kaufmann, welcher in ſolchen Effekten handelt,

ſeine Lage ſehr wohl kennt und ſehr wohl weiß , daß der

Vertrag über Kursdifferenzen geſekwidrig iſt. Eine Noth

wendigkeit , eine ſolche Uebereinkunft mit dem Käufer zu

ſchließen , war in den Umſtänden des Falls in keiner Weiſe

vorhanden . Andererſeits bezweifele ich nicht, daß es dem

Beklagten vollkommen bekannt war , daß der Kläger that

ſächlich nur über Differenzen mit ihm handeln wollte, und

daß die Parteien erwarteten , daß die Geſchäfte ſich ſo ab

.

12) Brodhurſt a . a . D. S. 186 .
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wickeln würden . Solches iſt aber bei weitem nicht ausreichend,

um die Geſchäfte als Spiel erſcheinen zu laſſen . Der Partei,

welche zugeben muß , daß der Vertrag , ſo , wie er vorliegt,

eine derartige Uebereinkunft nicht zeigt , liegt es ob , einen

anderen Vertrag oder eine andere bindende Erklärung nach

zuweiſen, wodurch beide Kontrahenten verhindert werden, ſich

auf den urſprünglichen Vertrag zu berufen ... Ich meine,

eine Schwierigkeit liegt darin , daß der Kaufmann im All

gemeinen kein Intereſſe daran hat, in welcher Weiſe die

Abwicklung der Kaufgeſchäfte erfolgt. Es iſt ihm vollſtändig

gleichgiltig, ob die Rechnung durch einen Wiederverkauf oder

durch Lieferung der gekauften Effekten beglichen wird, weil,

wenn der Kunde Lieferung der Effekten wünſcht, der Makler

ſich dieſelben nur auf dem Markte zu dem Tageskurſe zu

verſchaffen braucht; es iſt daher von vornherein ſehr unwahr

ſcheinlich, daß ein Kaufmann fich auf eine derartige ſubſidiäre

Uebereinkunft einlaſſen ſollte, die bei der eventuellen Ah

wicklung für ihn von keinem Nußen ſein , ihn aber der

Gefahr ausſeßen würde , den Vertrag als geſekwidrig bei

Seite geſekt zu ſehen, wenn es ſich herausſtellen ſollte, daß

derſelbe für ihn vortheilhaft geworden ... Ich kann nicht

umhin , zu erklären , daß , was ſolche Fondsbörſengeſchäfte

anlangt, die in dem gewöhnlichen Geſchäftsbetriebe geſchloſſen

werden , die Unterſcheidung zwiſchen Verträgen über Diffe

renzen und reellen Kontrakten von rein theoretiſchem Intereſſe

iſt , und daß fie thatſächlich den Fondsſpekulanten kein

brauchbares Mittel gewährt , ſich von ihren Verpflichtungen

zu befreien . "

Im Jahre 1892 kam vor der Queen's Bench Division

folgender Rechtsfall zur Entſcheidung (Universal Stock

Exchange Stevens) 13) : Ein Geiſtlicher und ſeine beiden

Töchter, die Beklagten, waren von der klagenden Geſellſchaft

durch Zuſendung von wöchentlichen Börſenberichten und einer

Broſchüre zu Börſenſpekulationen verleitet . Sie hatten ſich

13) Law Times Reports 1892, S. 612.
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mit den ihnen von der Klägerin mitgetheilten gedruckten

Geſchäftsbedingungen durch Unterſchrift derſelben einverſtanden

erklärt. In dieſen Bedingungen fanden ſich insbeſondere

folgende Beſtimmungen : „Die Geſellſchaft tritt bei allen

Verträgen als Selbſtkontrahent ( jobber) und niemals als

Makler oder Vertreter (broker oder agent) auf . Es iſt von

großer Wichtigkeit, daß der Kunde ſich den Unterſchied

zwiſchen einem Kontrahenten in eigenem Namen und für

eigene Rechnung und einem Makler oder Vertreter klar macht.

Die Geſellſchaft iſt bereit, ihm dieſes, ſo weit es vernünftiger

Weiſe geſchehen kann, zu erklären . Es iſt eine unumgänga

liche Bedingung für die Gewährung eines Rontokorrents,

daß der Kunde fich zuvor hierüber Klarheit verſchafft und

anerkennt , daß er die Geſchäftsbedingungen der Geſellſchaft

und die Art und Weiſe ihrer Geſchäftsführung verſtanden

hat. Ale Kaufverträge, die von der Geſellſchaft geſchloſſen

werden, ſind bona fide Verträge und auf wirkliche Lieferung

am Liquidationstage gerichtet. Die verkauften oder gekauften

Effekten ſind zu liefern oder abzunehmen . Die von der

Geſellſchaft geſchloſſenen Verträge ſind keine Spiel- oder

Wettverträge ; alle Kaufverträge ſind an den im Kontrakte

angegebenen Liquidationstagen zu erfüllen . Sollte ein Runde

die Erfüllung eines Kaufvertrags aufſchieben wollen , ſo kann

er ſich wegen einer ſolchen Verſchiebung (Prolongation) bis

zu einem künftigen Termin mit der Geſellſchaft verſtändigen .

Die Geſellſchaft, welche immer bereit iſt, an den urſprünglich

beſtimmten Tagen zu erfüllen , kann aber die Verſchiebung

nach em Belieben ablehnen . Die Geſellſchaft berechnet für

die Prolongation nur die üblichen Zinſen oder, wenn ſolches

abgemacht wird, einen feſten Zinsſaß von 4 Prozent jährlich

von dem Kaufpreiſe für die Zeit vom Tage des Kaufvertrags

bis zur Erfüllung, aber keine Proviſion oder ſonſtige Speſen .

Der Käufer erhält die Dividenden , die inzwiſchen fällig

werden, und trägt die Koſten der Uebertragung der Effekten.

Die Geſellſchaft behält ſich vor , die Ausführung von Auf

trägen abzulehnen . In einem ſolchen Falle macht ſie dem
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Kunden auf ihre Koſten ſo bald als möglich eine Mittheilung

von der Weigerung. Die Erfüllung aller Räufe und Ver

käufe findet am Mittag der feſtgeſeşten Liquidationstage

in dem Büreau der Geſellſchaft oder auf andere Weiſe, wie

vereinbart werden kann , ſtatt. Die Kunden haben mindeſtens

7 Tage vor dem Liquidationstage der Geſellſchaft eine ſchrift

liche Anzeige darüber zu machen , wie ſie es mit den von

ihnen gekauften oder verkauften Werthpapieren zu halten

wünſchen , welche ſie liefern oder abnehmen oder prolongiren

wollen . Im Falle die Papiere, deren Lieferung fie verlangen,

einen wirklichen Werth von mehr als 2500 Pfd . Sterl . haben ,

müſſen ſie auf Verlangen der Geſellſchaft einen Bankier als

Bürgen ſtellen oder eine andere der Geſellſchaft genehme

Sicherheit dafür geben, daß der Kaufpreis am Liquidations

tage bezahlt wird . Im Falle die Papiere, welche ſie zu

liefern beabſichtigen , einen wirklichen Werth von mehr als

2500 Pid. Sterl. haben, haben ſie innerhalb derſelben Friſt

die Perſon , welche die Lieferung bewirken ſoll, anzugeben

und angemeſſene Sicherheit dafür zu leiſten, daß die Lieferung

wirklich erfolgen wird, oder die Dokumente bei dem Bankier

der Geſellſchaft oder bei einer anderen von ihr genehmigten

Perſon zu deponiren .“

Die Beklagten machten im erſten Quartal 1890 mit

der Klägerin Geſchäfte zu einem Belaufe von 37775 Pfo .

Sterl.

Im Januar 1890 hatten die Beklagten der Klägerin auf

deren Verlangen ein Depot, beſtehend aus einer fünfprozen

tigen Eiſenbahnobligation über 1200 Pfd . Sterl. gegeben, und

im März deponirten ſie eine zweite derartige Obligation über

1000 Pfd . Sterl . Am 21. März 1890 ſchloß die Geſellſchaft

das Kontokorrent, wozu ſie nach den Geſchäftsbedingungen be

fugt war . Sie verlangte dann von den Beklagten Abnahme

der von denſelben gekauften Werthpapiere gegen Zahlung des

Kaufpreiſes von 39000 Pfd . Sterl . Die Beklagten weigerten

fich, die Papiere abzunehmen ; Klägerin faufte ſie zu dem

damaligen Kurſe von ihnen zurück. Die ſchließliche Ab.

!
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, .

rechnung ergab für die Klägerin ein Guthaben von 4500 Pfd .

Sterl . oder von 1800 Pfd . Sterl . nach Abzug des Werthes

des Depots. Klägerin klagte dieſen Betrag ein . Die Bes

klagten machten den Einwand, daß es ſich bei den anſcheinen

den Raufverträgen thatſächlich nur um Spiel oder Wetten

über die Kursdifferenzen gehandelt habe . Der Gerichtshof

verwarf dieſen Einwand aus folgenden Gründen : Die Be

weisaufnahme habe keine Umſtände ergeben , aus denen

hervorgehe, daß die ſchriftlichen Bedingungen nicht maßgebend

oder bindend für die Parteien ſein ſollten , oder daß dieſe

Bedingungen thatſächlich illuſoriſch geweſen und nur gemacht

ſeien, um einen Spiel- oder Wettvertrag zu verdecken ; ohne

Zweifel ſeien die Parteien davon ausgegangen, daß wirkliche

Lieferung der Effekten, von beſonderen Umſtänden abgeſehen,

nicht ſtattfinden würde, aber die Verträge ſeien thatſächlich

Räufe und Verkäufe der Effekten und nicht Wett- oder

Spielverträge geweſen , und dies ungeachtet deſſen , daß die

Parteien gedacht haben möchten, daß im Ganzen die Verträge

im Laufe der Zeit lediglich auf die Zahlung von Differenzen

hinauslaufen würden .

Das entſcheidende Gewicht wird alſo darauf gelegt, daß

formell Abnahme und Lieferung der gekauften Effekten gegen

Zahlung des Kaufpreiſes verlangt werden konnte . Auf den

übrigen Inhalt der eigenthümlichen Geſchäftsbedingungen,

die in ſo auffallender Weiſe den reellen Charakter der von

der klagenden Geſellſchaft abgeſchloſſenen Kaufverträge betonen

(qui s'excuse s'accuse) , ſowie darauf , daß die Beklagten,

ſoweit erſichtlich, überhaupt nicht im Stande waren , die

Kaufverträge, die ſie geſchloſſen hatten , zu erfüllen , wird

nicht eingegangen. Es war dieſes auch nicht erforderlich,

da es nach der Anſicht des Gerichtshofs nur darauf ankam,

ob rechtlich Erfüllung der Verträge verlangt werden konnte,

und die Geſchäftsbedingungen Beſtimmungen enthielten , die

ſolches in unzweideutiger Weiſe ausſprachen .
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Im Jahre 1895 hatte der höchſte Gerichtshof für die

Rolonien , the Privy Council , ſich mit unſerer Frage zu be

ſchäftigen (in der Sache Forget v. Ostigny) 14) .

Kläger war Mitglied der Fondsbörſe in Montreal, Be

klagter Commis in einem Bankgeſchäft mit einem jährlichen

Gehalt von 900—1000 Dollars. Die Geſchäftsverbindung

zwiſchen den Parteien fing im Dezember 1882 an , indem

damals der Kläger im Auftrage des Beklagten 25 Aktien

der Montrealer Straßeneiſenbahn kaufte . Später kaufte der

Kläger noch weitere Aktien dieſer Bahn , ſowie anderer

Unternehmungen für den Beklagten. Der Kaufpreis , zu:

züglich 1 Prozent, wurde dem Beklagten vom Kläger debitirt .

Die angekauften Aktien wurden von Zeit zu Zeit wieder

verkauft und der Erlös nach Abrechnung der Proviſion von

1 Prozent dem Beklagten gutgeſchrieben. Wenn der Ankauf

von Aktien ſtattfinden ſollte, zahlte der Beklagte dem Kläger

einen geringen Theil des Kaufpreiſes. So zahlte er 62 1/2

Dollars vor dem erſten Kaufe ein . Die angekauften Aktien

wurden immer von den Verkäufern dem Kläger geliefert und

der Kaufpreis bezahlt. Die hierzu erforderlichen Geldmittel

lieh der Kläger bei einer Bank unter Verpfändung der ge

kauften Aktien, die Anleihen erfolgten aber nicht ſpeziell für

die Geſchäfte des Beklagten, ſondern für verſchiedene Kunden

des Klägers gemeinſchaftlich. Es wurde für dieſe unter

Verpfändung ihrer Effekten eine Geſammtſumme geliehen,

ohne daß die für die einzelnen Kunden beſtimmten Beträge

dabei unterſchieden wurden . Kläger berechnete dem Beklagten

für die auf deſſen Rechnung geliehenen Gelder 1 Prozent

mehr, als er ſelbſt der Bank zahlen mußte. Wenn inzwiſchen

Dividenden auf die angekauften Aktien gezahlt wurden , ſo

verrechnete Kläger ſelbige den Beklagten. Kläger hatte aus

dieſer Geſchäftsführung ein Guthaben von 1925 Dollars und

klagte daſſelbe ein . Die Vertheidigung des Beklagten beſtand

in der Behauptung, daß es ſich um ein Spiel gehandelt

14) Law Reports Appeal Cases 1895, S. 318 .
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habe . Die in Betracht kommende geſebliche Vorſchrift findet

fich in dem Artikel 1924 des Bürgerlichen Geſeßbuche für

Niederkanada, welcher im Anſchluß an die Artikel 1965 bis

1967 des früher in Kanada geltenden franzöſiſchen code

civil beſtimmte: „Aus einem Spiel oder einer Wette kann

nicht auf Zahlung einer Geldſumme oder Leiſtung eines

anderen Gegenſtandes geklagt werden . “ Im Jahre 1888

wurde in Kanada ein Gefeß zur Beſeitigung der ſogenannten

bucket shops (Geſchäfte, die nicht bona fide von Leuten,

die nicht Mitglieder der Börſe waren , betrieben wurden)

erlaſſen , worin angeordnet iſt: „ Wer in der Abſicht, aus

dem Steigen oder Fallen des Preiſes einen Gewinn zu ziehen,

über Antheilſcheine oder Schuldverſchreibungen von Aktien

oder anderen Geſellſchaften, Güter oder Waaren einen Vertrag.

oder Vereinbarung ſchließt, welcher ſich als ein Kaufvertrag

über die erwähnten Gegenſtände darſtellt, während eine

Lieferung oder Abnahme der verkauften oder gekauften Gegen

ſtände nicht ſtattfinden ſoll, macht ſich eines Vergehens

ſchuldig.“ Dabei iſt die Beſtimmung hinzugefügt, daß dieſe

Vorſchrift keine Anwendung finde, wenn dem Makler des.

Käufers für dieſen die gekauften Sachen geliefert worden

ſeien, mögen dieſelben auch von ihm für den vorgeſchoſſenen

Kaufpreis zurückbehalten oder verpfändet werden .

Der zu entſcheidende Fall lag vor Erlaſſung dieſes Ge

feßes , aber auch abgeſehen hiervon war das Geſeß ſeinem

Inhalt nach nicht anwendbar.

Die beiden erſten Inſtanzen hatten die Klage abgewieſen,

indem ſie annahmen, daß die Geſchäfte, welche zwiſchen den

Parteien geſchloſſen waren , unter den Artikel 1927 des.

Bürgerlichen Geſekbuchs fielen . Der Privy Council dagegen

erklärte den Einwand , daß es ſich um ein Spiel handele,

für unbegründet und verurtheilte demgemäß den Beklagten

aus folgenden Gründen : Beklagter habe ſich der Vermittlung

des Klägers zur Abſchließung von Kaufverträgen bedient;

die von dem Kläger abgeſchloſſenen Kaufverträge , welche

unzweifelhaft innerhalb der Grenzen des ihm vom Beklagten

1
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ertheilten Auftrags gelegen hätten, ſeien ſicherlich keine Spiel-,

ſondern wirkliche Kaufverträge geweſen ; die Effekten, die den

Gegenſtand der Kaufverträge gebildet hätten , ſeien geliefert

und bezahlt worden ; Kläger habe, da er die Verträge im

Auftrag des Beklagten geſchloſſen habe , einen Anſpruch

auf Erſaß ſeiner nothwendigen Auslagen ; dagegen habe er

keinen Profit aus den Verträgen von dem Beklagten haben

follen ; Kläger habe von dem Steigen und Fallen des Kurſes

keinen Gewinn oder Verluſt haben können , er habe nur einen

Anſpruch auf die beſtimmte Proviſion gehabt ; es würde ein

Mißbrauch des Ausdrucks ſein , wenn man ſolche Verträge

als Spiel oder Wette bezeichnen wollte ; in den beiden erſten

Inſtanzen ſei beſonders darauf Gewicht gelegt , daß dem

Kläger bekannt geweſen ſei, Beklagter ſei Commis in einem

Bankgeſchäft mit geringem Gehalt und beſiße nur unbedeu

tende Mittel , Kläger habe daher wiſſen müſſen , daß der

Beklagte es nicht auf die Anlegung von Kapitalien abgeſehen,

ſondern habe ſpielen wollen , Beklagter habe auch nie Liefe

rung der für ihn gekauften Aktien verlangt oder erhalten,

der Kaufpreis ſei durch die vom Kläger aufgenommenen

Anleihen beſchafft, Beklagter ſei ſelbſt nicht in der Lage ge

weſen, den ganzen Kaufpreis anzuſchaffen, ſondern habe nur

einen kleinen Theil deſſelben einbezahlt ; hiergegen ſei zu

bemerken : es möge richtig ſein , daß es dem Kläger nicht

entgangen ſei , daß der Beklagte nicht beabſichtigte , die ge

kauften Aktien zu behalten , ſondern , wenn , wie er hoffte,

der Kurs ſteigen werde, ſie wieder verkaufen wollte, daß ſein

Zweck nicht Kapitalanlage, ſondern Spekulation geweſen ſei ;

derartige Geſchäfte habe man oft als Spiel an der Börje

bezeichnet; ein Vertrag könne aber nicht ſchon deshalb als

Spiel angeſehen werden, weil er zu Spekulationszweden ge

fchloſſen ſei ; es ſei ein legitimes Handelsgeſchäft, eine Waare

in der Erwartung einer Preisſteigerung anzukaufen mit der

Abſicht, durch den Wiederverkauf einen Gewinn zu machen ;

ſolche Geſchäfte kämen alle Tage im Handel vor ; der

rechtliche Charakter des Geſchäfts bleibe der gleiche, wie be
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ſchaffen auch die Sache ſein möge , ob ſie in einer Ladung

Weizen oder in den Antheilen einer Aktiengeſellſchaft beſtehe;

auch würden ſolche Räufe und Verkäufe nicht dadurch zum

Spiel, daß der Käufer nicht die Mittel beſiße, den Raufpreis

zu bezahlen , ſondern das erforderliche Geld zum großen

Theil durch Anleihen ſich verſchaffen müſſe; auch ſolche Ge

ſchäfte fämen im Handelsverkehr tagtäglich vor , 3. B. ein

Kaufmann , welcher den Preis für eine Schiffsladung zu

zahlen habe, bevor er die Waaren wieder verkaufe, verſchaffe

ſich das Geld durch Verpfändung des Konnoſſements ; viel

Gewicht ſei darauf gelegt , daß die Lieferung der gekauften

Aktien weder verlangt noch angeboten worden ſei ; die

Frage, ob es beabſichtigt worden ſei, einen Vertrag nach den

fich zunächſt aus demſelben ergebenden Verpflichtungen zu

erfüllen , ſei ohne Zweifel erheblich, wenn es ſich darum

handele, ob ein reeller Vertrag oder ein Spiel vorliege, das

unter dem Deckmantel eines Handelsgeſchäftes habe ſtatt

finden ſollen ; es ſei aber nicht zweifelhaft , daß , wenn ein

reeller Vertrag geſchloſſen und von dem Makler für den

Prinzipal zur Ausführung gebracht ſei, die Lieferung an den

Vermittler als ſolche an den Prinzipal angeſehen werden

müſſe; die hierauf bezügliche Vorſchrift des Geſeßes von 1888

ſei ſelbſtverſtändlich und , wie angenommen werden müſſe,

nur der Vorſicht halber aufgenommen ; in dem gegenwärtigen

Falle habe der Beklagte jederzeit gegen Zahlung des Gut

habens des Klägers die Auslieferung der gekauften Effekten

verlangen können ; er habe die Dividenden erhalten , eine

etwaige Kursſteigerung wäre ihm zu Gute gekommen, ebenſo

wie er den durch das Fallen des Kurſes entſtandenen Schaden

tragen müſſe; es ſei nicht nöthig , zu unterſuchen , ob der

Kläger, wenn er die Werthpapiere ſeiner Kunden zuſammen

für ein gemeinſchaftliches Anlehen verpfändet habe , anſtatt

für den Beklagten auf ſeine Effekten ein beſonderes Darlehen

aufzunehmen, ſich innerhalb der Grenzen des ihm ertheilten

Auftrags gehalten habe , denn dieſes ſei nicht erheblich für

die Frage , ob ein Spiel vorliege ; die Entſcheidungen der

,
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I

engliſchen Gerichte über die Anwendung des Geſeßes von 1845

könnten ſelbſtverſtändlich für die Auslegung des kanadiſchen

Rechts keine maßgebende Bedeutung haben , ſie ſeien aber,

da der Wortlaut des engliſchen Geſekes von der Beſtimmung

des Bürgerlichen Geſeßbuchs nicht weſentlich abweiche, immer

hin doch von Werth. Þierauf wurde zur Unterſtüßung der

obigen Auslegung des kanadiſchen Gefeßbuches auf die Aus

führungen in den Urtheilen in der Sache Thacker v . Hardy

verwieſen.

Ein fernerer einſchlagender Fall findet ſich in den Sachen

Strachan v . Universal Stock Exchange Limited . Kläger

war ein penſionirter Offizier, Beklagte eine Aktiengeſellſchaft,

die den Handel mit Werthpapieren betrieb ( jobber). Die

Beklagte ſtellte über jedes Geſchäft eine Schlußnote aus,

auf welcher ſich ihre gedruckten Geſchäftsbedingungen be

fanden . Dieſe ſtehen mit den oben in der Sache Universal

Stock Exchange Limited v. Stevens angegebenen in Ueberein

ſtimmung , Klägerin in dem erſten Falle ſcheint mit der

Beklagten in dem gegenwärtigen identiſch zu ſein. Die

einzige Abweichung in den Bedingungen beſteht in der

Beſtimmung über die an die Geſellſchaft zu entrichtenden

Zinſen, indem in dem gegenwärtigen Fall ein feſter Zinsſaß,

von 5 Prozent ausbedungen wurde. Die Geſchäfte unter

den Parteien begannen im September 1893. Kläger gab

der Beklagten zur Sicherung für ihre Anſprüche aus den

mit ihr zu ſchließenden Geſchäften verſchiedene Aktien in

Depot, über deren Werth nähere Angaben nicht gemacht ſind.

Außerdem zahlte er ihr im Februar 1894 3000 Pid. Sterl.

baar zur Sicherung ein . Die Geſchäfte unter den Parteien

erreichten einen großen Umfang ; ſie beliefen ſich auf eine

Summe von ca. 3000000 Pid . Sterl. Am 25. April 1894

theilte Kläger der Beklagten mit , daß ſie ſein Kontokorrent

ſchließen möge. Er erhob unmittelbar nachher zwei Klagen :

eine auf Zurückgabe der deponirten Aktien und eine andere

auf Zurückerſtattung der eingezahlten 3000 Pid . Sterl . Die

erſte Klage wurde vor der Queen's Bench Division unter
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Mitwirkung von Geſchworenen verhandelt 15) . Kläger machte

geltend , daß es ſich bei den Geſchäften um Spielverträge

gehandelt habe ; Beklagte beſtritt dieſes und verlangte , daß

ihr die deponirten Aktien gelaſſen würden , uin ſich daraus

für ihre Anſprüche aus den mit dem Kläger geſchloſſenen

Geſchäften zu decken . Sie machte ferner noch geltend, daß,

auch wenn Spielverträge vorgelegen hätten , der Anſpruch

auf Zurückgabe des Depots nach dem Geſeß von 1845 un

begründet ſei , indem danach eine Klage auf Auszahlung

desjenigen , was zur Sicherung des Gewinns aus einem

Spiel hinterlegt ſei, nicht ſtatthaft ſei .

Der Richter gab in der Belehrung der Geſchworenen

folgende Ausführung : „Die zu entſcheidende Frage iſt, ob

die Geſchäfte reelle Kaufverträge über Effekten oder Spiel

verträge waren , welche in der Zahlung von Differenzen

endigen ſollten. Jemand begibt ſich zu einem Makler und

beauftragt denſelben , eine beliebige Anzahl von Effekten zu

kaufen oder zu verkaufen . Das kann in den Augen des

Käufers oder Verkäufers ein Spiel ſein oder nicht; wenn er

beabſichtigt, ſeine Kapitalien in den Effekten anzulegen , zu

deren Ankauf er den Auftrag ertheilt, ſo iſt dies ohne Zweifel

ein vollkommen reelles und legitimes Geſchäft; wenn er da

gegen die gekauften Effekten wieder verkaufen will, bevor

der Abrechnungstag herankommt, ſo kann dies in ſeinen

Augen eine Spieloperation ſein, aber es iſt nicht nothwendig

ein Spielvertrag , ſoweit es ſich um den Makler handelt.

Damit ein Spielvertrag im Sinne des Gefeßes vorliege,

muß der Vertrag nach der Abſicht beider Kontrahenten ein

Spiel ſein ſollen .“ Nachdem der Richter dann auf das

Ergebniß der Beweiserhebung und auf die Geſchäfts

bedingungen eingegangen war , fügte er hinzu : „War un

geachtet der ſcheinbar dem Vertragsverhältniß zu Grunde

liegenden Geſchäftsbedingungen ein geheimes Einverſtändniß

unter den Parteien vorhanden, daß die Lieferung der gekauften

15) Law Reports. Queen's Bench Division 1895, Bd . II S. 329 ff.
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Effekten niemals verlangt werden und ſtattfinden , daß viel

mehr nur Differenzen gezahlt werden ſollten ? Wenn dieſes

geheime Einverſtändniß vorhanden war , ſo iſt der Kläger

berechtigt, ſein Depot zurück zu verlangen ; anders, wenn ein

ſolches geheimes Einverſtändniß nicht vorhanden war . "

Die Geſchworenen ſprachen aus , daß der ganze Ge

ſchäftsverkehr unter den Parteien ein Spiel geweſen ſei .

Darauf verurtheilte der Richter erſter Inſtanz die Beklagte

zur Herausgabe der dem Kläger gehörigen Aktien . Die Be

klagte legte Berufung ein . Zur Begründung wurde angeführt :

Es ſei dafür , daß die Verträge unter den Parteien als

Spiel anzuſehen ſeien, kein ausreichender Beweis vorhanden

geweſen, um den Geſchworenen eine hierauf gerichtete Frage

vorzulegen. Außerdem wurde Verleßung des Gefeßes gerügt.

Der Court of Appeal verwarf einſtimmig die Berufung.

Es wurde angenommen, daß ausreichender Beweis vorhanden

geweſen ſei , um den Wahrſpruch der Geſchworenen als ge

rechtfertigt erſcheinen zu laſſen. Bezüglich der Rechtsfrage

führte Lord Eſher Folgendes aus : Die von der Beklagten

in Bezug genommene Beſtimmung des Geſekes betreffe

Fälle, in denen die deponirten Summen oder Werthſachen

mit dem Eintritt des Ereigniſſes , über welches gewettet

worden ſei , unmittelbar in das Eigenthum des Gewinners

übergehen ſollten ; dieſe Vorausſeßung des Geſeķes ſei nicht

vorhanden , wenn , wie hier, Werthpapiere hingegeben ſeien,

um zur Sicherheit für etwaige Anſprüche aus den Wetten

zu dienen , denn hier erfolge nicht unmittelbar mit Eintritt

des ſtreitigen Ereigniſſes der Uebergang der deponirten Gegen

ſtände in das Eigenthum des Gewinners ; es ſei vielmehr

außerdem erforderlich , daß der Gegner den Vertrag nicht

erfülle und keinen Schadenserſaß leiſte; aber auch wenn man

annehmen wolle, daß das Geſeß auf den vorliegenden Fall

anwendbar ſei , ſo halte er den Einwand der Beklagten für

unbegründet, denn der Aufbewahrungsvertrag ſei von der

Partei, welche das Depoſitum machte, zu einer Zeit annullirt,

als die deponirten Gegenſtände noch intakt waren ; der
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Deponent ſei berechtigt, das Depoſitum zu annuliren und

Rückgabe deſſelben zu verlangen .

Ein zweiter Richter, Smith , begründete ſein Votum

folgendermaßen : Nach ſeiner Meinung habe die fragliche

Geſegesvorſchrift den Fall im Auge, daß Jemand den Einſaß

einer Wette (stake) bei einem Anderen (stake-holder) zur

Aufbewahrung hinterlege, um den Ausgang der Wette ab

zuwarten, vorausgeſeßt, daß ein Widerruf des Auftrags nicht

ſtattfinde ; dagegen betreffe ſelbige nicht den Fall, in welchem

Werthgegenſtände zur Sicherung etwaiger Anſprüche aus

einer Wette übergeben ſeien ; hier finde keine Hinterlegung

ſtatt, um den Ausgang der Wette abzuwarten ; wenn dieſes

aber auch nicht richtig ſein ſollte, ſo würde trokdem der

Einwand der Beklagten nicht begründet ſein , denn es ſei

auch bei den Hinterlegungen , die gemacht worden ſeien, um

den Ausgang der Wette abzuwarten , dem Hinterleger ge

ſtattet, rechtzeitig die Hinterlegung zurück zu nehmen ; Kläger

habe durch die Anſtellung der Klage die Hinterlegung annul

lirt ; damals ſeien die Aktien noch unverändert im Beſige

des Klägers geweſen , namentlich habe eine Aneignung der

ſelben durch die Beklagte bis dahin nicht ſtattgefunden ;

Kläger würde demnach auch dann zur Zurückforderung berechtigt

ſein , wenn es ſich um ein Depot im Sinne des Geſekes

von 1845 handelte .

Die Beklagte appellirte gegen das Urtheil des Court

of Appeal an das House of Lords 16) . Dieſes verwarf

aber einſtimmig das Rechtsmittel. Beklagte hatte insbeſondere

vorgebracht, daß die Rechtsbelehrung, welche der Richter erſter

Inſtanz den Geſchworenen ertheilt hatte , eine irrthümliche

ſei . In dieſer Beziehung wurde von den Mitgliedern des

Gerichtshofs bemerkt, daß die Rechtsbelehrung jedenfalls nicht

zu ungünſtig für die Beklagte geweſen ſei, daß vielmehr ein

Zweifel nur etwa darüber beſtehen könne , ob ſie nicht zu

ungünſtig für den anderen Theil geweſen .

16) Law Reports. House of Lords 1896, S. 166 ff.
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In Bezug auf den Angriff, daß das Urtheil der Ge

ſchworenen auf ungenügendem Beweiſe beruhe , führte Lord

Halsbury aus :

Man würde der Beweisfrage nicht gerecht werden,

wenn man die einzelnen Theile des Geſchäftsverhältniſſes

unter den Parteien für ſich allein und unabhängig von den

übrigen prüfe , man müſſe die Geſchäftsverbindung in ihrer

Geſammtheit in Betracht ziehen ; wenn er auf das Beweis

material im Ganzen fehe , ſo könne er ſich des Eindrucks

nicht erwehren, als ob in dem vorliegenden Falle ein Spieler

es darauf angelegt habe , in ſolcher Weiſe zu ſpielen , daß

er ſich den Beſtimmungen des Geſeßes entziehe ; ob folches

wirklich der Fall ſei , ſei nicht zu entſcheiden , denn es liege

hierüber der Wahrſpruch der Geſchworenen vor ; jedenfalls

laſſe ſich aber nicht behaupten , daß dieſer Wahrſpruch auf

ungenügendem Beweiſe beruhe, wenn man auf die Ueber

einkunft im Ganzen, d . h . auf die Geſchäftsbedingungen fehe,

auf Grund deren die Verträge geſchloſſen worden ſeien ; er

wolle nicht zu viel Gewicht auf einzelne in den Geſchäfts

bedingungen enthaltene Beſtimmungen, namentlich nicht dar

auf legen , daß ausdrücklich bemerkt werde , die Verkäufe

follten nicht Spielverträge, ſondern reelle Geſchäfte ſein ; be

trachte man aber die Bedingungen ſelbſt, ſo ſcheine der ganze

Plan derſelben dahin zu gehen , den Anſchein zu erregen ,

daß reelle Verträge vorlägen , und doch ſei die darin feſt

geſepte Zahlung von 5 Prozent Zinſen hiermit nicht vereinbar,5

denn man wiſſe nicht, wofür ſolche Zinſen bezahlt werden

ſollten , wenn reelle Geſchäfte vorlägen ; er würde daher zu

demſelben Reſultat kommen, wie die Geſchworenen, indeſſen

komme es hierauf nicht an .

Lord Herſchell fügte noch Folgendes hinzu :

Die Ausführungen der Vertreter der Beklagten fämen

darauf hinaus, daß, wenn zwei Perſonen mit einander ſpielen

und ſich dabei die Sicherheit verſchaffen wollten , die Zahlung

des Gegners auf gerichtlichem Wege erzwingen zu können,

ſie die Gerichte in die Nothwendigkeit verſeßen könnten , dem
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Gewinner den Gewinn zuzuſprechen, indem ſie nur in ihren

Vertrag eine Beſtimmung aufzunehmen brauchten , wonach

unter gewiſſen Eventualitäten die Waaren geliefert und ab

genommen werden ſollten , obgleich Niemand von ihnen an

die Möglichkeit einer ſolchen Eventualität dächte ; der Stand

punkt der Vertreter der Beklagten würde in der That dahin

führen , daß es genüge, um ein Geſchäft klagbar zu machen,

wenn in die Vertragsbedingungen zur Verdeckung des Spiels

die Beſtimmung aufgenommen würde , daß Lieferung ver

langt werden könnte ; dieſer Saß unterliege doch erheblichen

Bedenken.

Zugleich mit der oben erwähnten Klage ſtellte der

Kläger eine zweite Klage auf Zurückzahlung der hinterlegten

3000 Pfd. Sterl . gegen die Beklagte an 17) . Dieſe 3000 Pfd.

Sterl. waren im Februar 1894 der Beklagten von dem

Kläger übergeben, und zwar 2000 Pfd . Sterl. am 10. und

1000 Pft . Sterl. am 27. Februar. In den von der Be

klagten ausgeſtellten Empfangsbeſcheinigungen war angegeben,

daß die Beträge zur Deckung ( cover) für etwaige Anſprüche

der Beklagten aus den Geſchäften mit dem Kläger hinterlegt

ſeien . Die Beklagte ſtellte dem Kläger alle drei Monate

eine Abrechnung aus. In der erſten nach der Hinterlegung

der 3000 Prd . Sterl. dem Kläger übergebenen Abrechnung

waren die hinterlegten Summen als Debetpoſten der Be

klagten unter den Daten der Einzahlung aufgeführt. Dieſe

Abrechnung ergab ein Guthaben des Klägers von 2413 Pfd.

Sterl . 587 Pfd . Sterl. waren alſo von den eingezahlten

3000 Pfd . Sterl. verbraucht und fehlten an der von der

Beklagten verlangten Deckung. Am 8. März zahlte der

Kläger einen entſprechenden Betrag wieder ein, ſo daß nun

die Deckung von 3000 Bfd . Sterl . wieder vollſtändig vor

handen war. Die Geſchäfte unter den Parteien wurden

fortgeſeßt, bis Kläger am 25. April verlangte, daß die Be

klagte ſein Kontokorrent ſchließen möge. Am 26. April

17) Law Reports. Queen's Bench Division 1895 , S. 697 .
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wurde die Klage auf Zurückzahlung der 3000 Pfd . Sterl .

angeſtellt. Die ſchließliche Abrechnung, die am 22. Juni

aufgemacht wurde , ergab , daß die 3000 Pfd . Sterl . zur

Dedung der Schulden des Klägers an die Beklagte nicht

ausreichten. Von den 3000 Pfd . Sterl . waren, worauf vom

Kläger Gewicht gelegt wurde , bis zum Tage der Schluß

rechnung Zinſen für den Kläger berechnet.

Die Queen's Bench Division wies die Klage auf Zu

rückzahlung der 3000 Pfd. Sterl. zurück. Der Richter war

der Anſicht, daß die ganze Summe bereits vor Anſtellung

der Klage in das Eigenthum der Beklagten übergegangen ſei .

Kläger appellirte. Der Court of Appeal beſtätigte aber

einſtimmig das Urtheil erſter Inſtanz. Die Richter des

Court of Appeal nahmen auf ein Urtheil aus dem Jahre

1855 Bezug, deſſen Ausführungen ſie beiſtimmten .

Ein Buchmacher, welcher ein Wettbureau hielt und

Wetten für Pferderennen machte, ließ ſich von den Perſonen,

mit welchen er Wetten ſchloß, zur Sicherung für den Fall,

daß dieſe die Wetten verlieren ſollten, ein Gelddepot geben .

Als er ſtarb , waren die Verhältniſſe aus den von ihm

gemachten Wetten nicht ſämmtlich abgewickelt. Seine Wittwe

und Teſtamentsvollſtrecerin zahlte nun in den Fällen , in

welchen ſich die Wetten bei ſeinen Lebzeiten zu ſeinen Un

gunſten entſchieden hatten , die verlorenen Beträge aus und

gab die Depots zurück. Sie gab ebenfalls die Depots zurück,

wo die Wetten zur Zeit des Todes noch unentſchieden waren .

Bei der Auseinanderſeßung mit der Erbmaſſe wurde ent

ſchieden , daß in den leßteren Fällen die Herausgabe der

Depots mit Recht erfolgt ſei, da die Wetten mit dem Tode

des einen Theiles aufgehoben ſeien . Dagegen wurde aus

geſprochen, daß die Beträge, welche an diejenigen ausgezahlt

ſeien , die die Wetten bei Lebzeiten des Buchmachers gewonnen

hätten , der Maſſe nicht angerechnet werden dürften ; nach

dem Geſeße von 1845 könnte nicht bloß dasjenige , was

durch eine Wette gewonnen ſei, nicht gefordert werden, ſon

dern auch dasjenige , was bei einem der wettenden Theile
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hinterlegt ſei, um den Ausgang der Wette abzuwarten, nicht

zurückgefordert werden ; eine rechtliche Verpflichtung zur

Zahlung der gewonnenen Beträge und zur Zurückgabe der

hinterlegten Summen habe eben ſo wenig für den Nachlaß

wie für den Buchmacher ſelbſt beſtanden.

Lord Eſber führte in ſeinem Votum noch Folgen

des aus :

Er ſei, ſo ſehr es ihm auch widerſtrebe, ſolches auszu

ſprechen , zu der Anſicht gelangt, daß nach dem Geſeße von

1845 Gelddepots in Fällen der fraglichen Art ähnlich , wie

wenn Wetten über Kursdifferenzen geſchloſſen ſeien , nicht

zurückgefordert werden könnten , ſelbſt dann nicht, wenn die

Wetten gewonnen würden, der Deponent alſo keine Zahlung

zu machen habe ; zwar ſei erkannt worden, daß, ſo lange die

Wette noch unentſchieden ſei, ein Rücktritt geſtattet ſei und

das Depot zurückgefordert werden könne; dieſe Entſcheidungen

enthielten nach ſeiner Anſicht eine dem klaren Wortlaute des

Geſekes von 1845 widerſprechende Einſchränkung deſſelben ;

jedenfalls könne es aber nicht geſtattet ſein, weiter zu gehen

und eine Zurückforderung der hinterlegten Summen auch

dann für ſtatthaft zu erklären , wenn die Wetten bereits

entſchieden ſeien ; von dem Falle werde abgeſehen, in welchem

die Hinterlegung bei einem Dritten ſtattgefunden habe ; der

richtige Sinn des Geſeßes von 1845 ſei , daß ein ſolches

Depot, wie das vorliegende, wenn die Wette entſchieden ſei,

nicht zurückgefordert werden könne, möge die Wette verloren

oder gewonnen ſein .

Der Richter Kay wies in ſeinem Votum die von dem

Vertreter des Klägers aufgeſtellte Anſicht zurück , daß das

Geſeß von 1845 fich nur auf den Fall beziehe , wenn die

Hinterlegung bei einer dritten , nicht an dem Spiele oder

der Wette betheiligten Perſon ſtattgefunden habe ; eine ſolche

Auslegung ſtehe mit dem Wortlaut und Sinn des Geſekes,

welches von Spiel und Wetten abſchrecken wolle, in Wider

ſpruch ; es ſei gebräuchlich geweſen , daß bei einer Wette

Geld eben ſo wohl bei einem der beiden wettenden Theile,
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namentlich wenn er ein Buchmacher war, wie bei einer

dritten Perſon hinterlegt wurde ; von dem Kläger ſei geltend

gemacht, daß er von dem Vertrage zurückgetreten ſei, bevor

das Geld in das Eigenthum der Beklagten übergegangen

fei ; nun ſei allerdings anerkannt , daß , wenn ein Rücktritt

von der Wette ſtattfinde, das hinterlegte Geld aufhöre , zu

dem Zweck hinterlegt zu ſein , um den Ausgang der Wette

abzuwarten, und daß der Deponent es zurückverlangen könne ;

in dem vorliegenden Fall ſei aber der Rüdtritt des Klägers

nicht rechtzeitig erfolgt ; er habe die Klage erſt angebracht,

nachdem die 3000 Pfd. Sterl. durch ſeine Verluſte vollſtändig

abſorbirt geweſen ſeien, und er habe aus der Art und Weiſe,

wie die Rechnungen ausgeſtellt wurden , gewußt , daß die

3000 Pid . Sterl. ſo behandelt werden würden, als ob ſie in

das Eigenthum der Beklagten übergegangen ſeien ; wenn dem

Kläger wirklich Zinſen von den 3000 Pfd . Sterl . bis zum

Tage der Schlußrechnung kreditirt ſein ſollten , ſo könne

dies nur als ein frrthum angeſehen werden.

Der dritte Richter des Gerichtshofes, Smith , ging

ebenfalls von der Anſicht aus, daß, wenn einer der wetten

den Theile zurücktrete, bevor die hinterlegte Geldſumme in

das Eigenthum des anderen Theiles übergegangen ſei, möge

die Hinterlegung bei dem leßteren oder bei einem Dritten

ſtattgefunden haben, das Depot zurückgefordert werden könne,

ſonſt ſei eine Zurückforderung nicht zuläſſig; in dem vor

liegenden Falle habe der Richter erſter Inſtanz mit Recht

angenommen , daß, da die Beklagte dem Kläger von Zeit zu

Zeit Rechnungen ausgeſtellt habe , die hinterlegte Summe,

ſo weit der Kläger in Verluſt gerathen ſei, verbraucht worden

ſei , und daß die 3000 Pfd . Sterl . zur Zeit des Rücktritts

vollſtändig abſorbirt geweſen ſeien , ja nicht einmal aus

gereicht hätten, um den Verluſt des Klägers zu decken .

Der legte hier einſchlagende Fall kam im Jahre 1899

(in re Gieve) 18) zur Verhandlung. Es handelte ſich um.

/

18) Times Law Reports 1899 , S. 251 .
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einen Anſpruch an eine Konkursmaſſe. Ein Kommiſſionär

in Mancheſter, welcher nur ein unbedeutendes Geſchäft hatte,

liquidirte auf Grund von Geſchäften über Fonds und Aktien,

die er mit dem Gemeinſchuldner gemacht hatte , 195 Pfd.

Sterl. als Saldo einer Rechnung über Ankäufe von Effekten,

die in der Zeit vom 31. März bis 23. September 1897

ſtattgefunden hatten, ſowie ca. 2100 Pid . Sterl . als Schadens

erſaß wegen Nichtlieferung von 300 und 100 Canadian

Pacific shares, die Profitent am 31. Mai und 3. Juni 1897

vom Gemeinſchuldner gekauft, und deren Lieferung er am

7. Dezember ſelbigen Jahres verlangt habe . Die Form, in

welcher die Kontrakte geſchloſſen wurden, war folgende : Als

Ueberſchrift befand ſich auf der Urkunde der Name des

Profitenten , der als Fonds- und Aktienhändler bezeichnet

war. Wo der Gemeinſchuldner verkaufen wollte , hieß es :

„ Ich verkaufe Ihnen" u.ſ. w. Dann folgte die Bemerkung :

„plus 1/8, wenn die Effekten abgenommen werden . “ Ferner

war beſtimmt, daß der Vertrag auf Grund der nachſtehenden

Bedingungen geſchloſſen werde : „Alle Verträge über Fonds

und Aktien hören ohne weitere Mittheilung auf, ſo bald die

Deckung erſchöpft iſt, ſo daß die Haft des Spekulanten hier:

auf beſchränkt wird , wenn nicht das Gegentheil vereinbart

wird . Die Effekten müſſen , wenn nicht die Geſchäftsver

bindung vor dem Liquidationstage geſchloſſen iſt, entweder

an dieſem Tage abgenommen werden , oder es muß eine

Prolongation bis zum nächſten Liquidationstage ſtattfinden .

Wenn die Reports und Deports nicht beſonders regulirt

werden, ſo wird die Deckung um den Betrag geſteigert oder

vermindert. Es iſt zu bemerken , daß ich bereit bin , die

Effekten , auf welche ſich dieſer Vertrag bezieht , zu liefern,

aber ich verlange Zahlung an dem erſten Liquidationstage

für die Papiere, die ich den Kunden zu liefern habe. "

In dem Prozeſſe ſtand hauptſächlich die Giltigkeit des

Kaufvertrages über die Canadian Pacific shares in Frage .

Es wurde ermittelt , daß der Profitent nicht, wie ſolches

nach den Vertragsbedingungen geſchehen ſollte , am erſten



118 Wittmaad : Das Differenzgeſchäft im engliſchen Recht.

Liquidationstage Zahlung geleiſtet habe , und daß er über

haupt nicht in der Lage ſei , ohne eine Anleihe zu machen,

den Kaufpreis für die shares zahlen zu können . Weiter

wurde erwieſen , daß er während einer beträchtlichen Zeit

Geſchäfte mit dem Gemeinſchuldner gemacht hatte, daß aber

vor dem Ankaufe der Canadian Pacific shares dieſe Geſchäfte

ſehr geringfügig geweſen waren, und daß niemals während

der ganzen Dauer der Geſchäftsverbindung eine Abnahme

oder Lieferung der gekauften oder verkauften Effekten ſtatt

gefunden hatte.

Der Registrar nahm danach an, daß die Anſprüche des

Profitenten auf Spielverträgen beruhten , und wies ſelbige

zurück. Dagegen trug das Gericht, ungeachtet der, wie das

ſelbe anerkannte , vorliegenden Verdachtsgründe , Bedenken,

es als erwieſen anzuſehen, daß die Geſchäfte, um welche es

fich handelte , nicht wirkliche Kaufverträge geweſen , ſondern

daß die angeblichen Kaufverträge nur ein Spiel um die

Kursdifferenzen hätten verdecken ſollen ; daſſelbe wollte dem

gemäß die Anmeldung zulaſſen . Der Konkursverwalter

appellirte gegen dieſe Entſcheidung und der Court of Appeal

gab dem Rechtsmittel ſtatt.

Lord Lindley begründete das Urtheil folgender

maßen :

Wenn es bei der Geſchäftsverbindung zwiſchen dem

Profitenten und dem Gemeinſchuldner nur auf Zahlung von

Kursdifferenzen abgeſehen geweſen ſei , ſo liege ein Spiel

por ; nach ſeiner Auffaſſung ergebe fich aus dem Saße in

den Geſchäftsbedingungen : „plus 1/8, wenn die Effekten ab

genommen werden," beinahe mit Beſtimmtheit, daß die Ron

trahenten nicht daran gedacht hätten, daß die den Gegenſtand

der Kaufverträge bildenden Effekten abgenommen werden

würden , und daß der Käufer nicht verpflichtet ſein ſollte,

dieſelben abzunehmen, wenn er ſich nicht hierfür entſchied ;

es ſei – wie er annehme – die Abſicht der Kontrahenten

geweſen , ſich nach den Vertragsbedingungen zu verhalten ;

es habe aber in Wirklichkeit kein Kaufvertrag vorgelegen ;
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wenn gleich der Ausdruck Deckung nicht als beweiſend an

geſehen werden könne, ſo ſei doch der wahre Sinn der Ver

tragsbedingungen, daß der Vertrag auf Zahlung von Kurs

differenzen gehe init der Modifikation , daß der Verkäufer

zur Lieferung bereit ſei , wenn der Käufer das zuſäßliche

Achtel zahlen wolle; in dem Falle Universal Stock Exchange

v . Strachan ſei geltend gemacht, daß , wenn es bei einem

Vertrage auf Zahlung von Differenzen abgeſehen ſei, einem

Kontrahenten aber die Befugniß zuſtehe, dadurch daß er

Lieferung verlange , den Vertrag in einen Kaufvertrag zu

verwandeln , dann kein Spielvertrag vorliege ; dieſe Aus

führung beruhe auf den Urtheilen in Sachen Universal Stock

Exchange v. Stevens und Shaw v. Caledonian Railway

Company ; ſie ſei aber von dem House of Lords gemiß

billigt; aus dem Urtheile des leßteren ergebe ſich, daß, wenn

ein Vertrag über Kursdifferenzen geſchloſſen und demſelben

eine Beſtimmung hinzugefügt ſei , wodurch dem Käufer die

Dption ertheilt werde , zu kaufen , nichts deſto weniger ein

Spiel vorliege .

Ein zweiter Richter, Lord Rigby), bemerkte :

Nach ſeiner Anſicht habe die Beſtimmung , daß der

Käufer Lieferung gegen Zahlung des feſtgeſegten Kaufpreiſes

und eines Zuſchlages von einem Achtel verlangen könne, den

Zweck gehabt , den Gerichshof über den wahren Charakter

des Geſchäftes zu täuſchen .

Der dritte Richter, Lord Vaughan Williams , fügte

hinzu :

Er habe gewiſſe Bedenken dagegen, auszuſprechen , daß

der Vertrag ſeinem Inhalte nach ein Spielvertrag ſei ; er

ziehe es vor, ſein Urtheil darauf zu ſtüßen , daß ein geheimes

Einverſtändniß unter den Parteien vorhanden geweſen ſei,

wonach es fich nur um Zahlung von Differenzen handeln,

und wonach thatſächlich keine Lieferung und Abnahme der

gekauften Papiere ſtattfinden ſollte.

In Bezug auf die Wirkung der Spielverträge und der

.
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Wetten findet ſich in einem Urtheile aus dem Jahre 1874 19)

folgende Bemerkung:

,, Das Gefeß von 1845 behandelt die gewöhnlichen Wetten

als Vorgänge von neutralem Charakter, die zwar nicht er

muthigt werden , aber andererſeits auch nicht durchaus ver

boten werden ſollen . Die in einer gewöhnlichen Wette ver

lorene Summe bleibt eine Ehrenſchuld , der zwar jeder

rechtliche Schuß entzogen , die aber nicht für geſekwidrig

erklärt iſt. "

Danach kann die zur Berichtigung einer Spiel- oder

Wettſchuld gezahlte Summe nicht zurüdgefordert werden ;

auch kann ein Darlehen, welches nach eingetretenem Verluſte

zur Zahlung einer Spiel- oder Wettſchuld gegeben wird,

zurückverlangt werden . Es iſt ferner anerkannt, daß, wenn

Jemand , der im Spiel von einem Anderen gewonnen hat,

demſelben bona fide für allgemeine Zwecke ein Darlehen

gibt, er dieſes Darlehen unverkürzt zurückfordern kann, auch

wenn der Darlehensempfänger die Spielſchuld aus dem ge

liehenen Gelde bezahlt hat . Anders würde allerdings die

Sache liegen , wenn bei Hingabe des Darlehens eine ſolche

Bezahlung einer Spielſchuld oder Wette abgemacht ſein ſollte.

Hiernach läßt fich annehmen , wenn gleich ein gerichtliches

Urtheil hierüber nicht vorliegt, daß auch Geld , welches be

wußter Weiſe zum Spiel geliehen wird, zurückgefordert werden

kann , vorausgeſeßt , daß der Darlehensgeber kein Intereſſe

an der Bezahlung des Spielverluſtes hat 20) .

Vor dem Gefeße von 1892 wurde angenommen , daß

der Auftrag , für einen Anderen zu wetten oder zu ſpielen ,

zugleich den Auftrag enthielt, die Summe, welche etwa ver

loren werden möchte, zu bezahlen , und daß , wenn wirklich

eine ſolche Zahlung geleiſtet war , von dem Auftraggeber

Erſaß verlangt werden konnte. Dies iſt durch das Geſeß

von 1892 geändert . Man ſcheint anzunehmen , daß nach

I

.

19) Law Reports. Court of Queen's Bench Bd. X S. 109.

20) Brodhurſt a. a . D. S. 196.
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dieſem Geſek derjenige, welcher eine Spielſchuld oder Wette

für einen Anderen in deſſen Auftrag bezahlt hat, ſelbſt dann

keinen Erſaß verlangen kann , wenn er nicht gewußt hat,

daß die im Auftrage bezahlte Schuld aus einem Spiel oder

einer Wette herrühre.

In einem im Jahre 1893 vor der Queen's Bench

Division verhandelten Falle (Tatam v. Reeve) 21) hatte der

Kläger von dem Beklagten den Auftrag erhalten , für ihn

verlorene Wetten zu zahlen , und den Auftrag ausgeführt.

Seine Klage auf Erſaß wurde zurückgewieſen. Der eine

Richter, Lord Cobridge , bemerkte : „Handelte es ſich um

einen Fall, in welchem Jemand durch Täuſchung in einer

Angelegenheit , von welcher er nichts wußte , zur Zahlung

beſtimmt worden wäre , ſo wäre es allerdings zu beklagen,

daß wir zu dem Reſultate gelangen , daß er keinen Erſak

verlangen kann , aber in dieſem Falle glaube ich, daß der

Kläger ſehr wohl wußte , um was es fich handelte." Ein

anderer Richter, Wills , bemerkte : „ Ich glaube nicht, daß

es darauf ankommt, ob der Kläger wußte, daß die Zahlungen ,

die er machte, Zahlungen für Wetten ſeien, weil, wenn die

Zahlungen thatſächlich mit Rücficht auf Wetten geleiſtet ſind,

der Fall dem Wortlaute nach unter das Geſek fält. In

dem vorliegenden Falle bezweifle ich aber nicht, daß der

Kläger wußte, das Geld wurde für Wetten bezahlt ."

Wenn jemand für einen Anderen geſpielt oder gewettet,

die Wette gewonnen und den Betrag ausgezahlt erhalten

hat, ſo iſt dem Auftraggeber nicht verwehrt, auf Auszahlung

des Gewinnes zu klagen.

Bezüglich der die Hinterlegung des Einſaßes betreffen :

den Vorſchriften des Geſekes von 1845 wird angenommen,

daß hierdurch nur demjenigen , welcher gewonnen hat , eine

Klage auf Auszahlung des Einſaßes gegen den dritten De

poſitar (stake-holder) und den anderen Theil, welcher ver

loren hat, abgeſchnitten iſt. Kein Theil iſt verhindert, den

21 ) Law Reports . Queen's Bench Division 1893, BD. I S. 44 ff.
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dem stake-holder ertheilten Auftrag zu widerrufen, ſo lange

das Geld nicht an den gewinnenden Theil ausbezahlt iſt.

In dem Falle des Widerrufes kann er den deponirten Be

trag zurückfordern 22) .

Wir haben aus dem Falle Strachan v. Universal Stock

Exchange Company geſehen, daß, wenn der Einſaß bei der

anderen an dem Spiel oder der Wette betheiligten Partei

hinterlegt iſt, der Rüdtritt und die Zurückforderung dem

deponirenden Theile ſo lange geſtattet iſt , bis eine Aneig

nung des Einſaßes ſeitens des gewinnenden Theiles ſtatt

gefunden hat . Man wird danach wohl annehmen müſſen,

daß, wenn Werthpapiere zur Deckung des etwaigen Spiel

verluſtes bei dem anderen Theil hinterlegt ſind, die Zurück

forderung ausgeſchloſſen iſt, wenn die Werthpapiere verkauft

und der Erlös auf den Spielgewinn verrechnet iſt, oder der

gewinnende Theil, falls ihm die Berechtigung zuſteht, ſelbſt

die Werthpapiere zum Tageskurſe fich angeeignet hat.

Brodhurſt zieht in ſeinem im Jahre 1895 erſchienenen

Werke: , The Law and Practice of the Stock Exchange",

aus den gerichtlichen Entſcheidungen folgendes Reſultat 23) :

,,Wenn bei einem der äußeren Form nach vorliegenden

Kaufvertrage kein Theil zur Zeit des Vertragsabſchluſſes

einen reellen Vertrag einzugehen beabſichtigt, ſondern beide

zu dieſem Zeitpunkte nur die Abwicklung durch Zahlung von

Differenzen beabſichtigen und im Auge haben , ſo liegt ein

Spiel vor . Wenn aber die Möglichkeit einer effektiven

Lieferung der Werthpapiere nur von einem der beiden kon

trahirenden Theile ins Auge gefaßt iſt, dann iſt ein reeller

Kaufvertrag vorhanden, auch wenn thatſächlich eine Lieferung

nicht ſtattfindet, auch keiner der Kontrahenten erwartet, daß

er aufgefordert wird, die gekauften Werthpapiere abzunehmen

oder zu liefern . Hierbei ſind allerdings das Urtheil des

House of Lords in der Sache Strachan v. Universal Stock

22) Law Reports. Queen's Bench Division 1895, Bd . II S. 334.

23) S. 173 .
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Exchange Company, welches aber nicht weſentlich von dem

Urtheil des Court of Appeal abweicht, und das Urtheil des

Court of Appeal aus den Jahre 1899 noch nicht berück

ſichtigt.

Die engliſche Judikatur ſteht in Bezug auf den Begriff

des Differenzgeſchäftes im Weſentlichen auf dem Standpunkt,

welchen das Reichsoberhandelsgericht und das Reichsgericht

in der erſten Zeit ſeines Beſtehens eingenommen haben .

Danach kommt, wie dies insbeſondere in der Sache Thacker

v. Hardy ausgeſprochen iſt, ein Differenzgeſchäft an der

Effektenbörſe, wo die Verträge nach den herrſchenden Ujancen

geſchloſſen werden, ſo gut wie gar nicht vor .

Wenn die engliſchen Gerichte eine gewiſſe Abneigung

dagegen zeigen , den Differenzeinwand gegen Anſprüche aus

Börſengeſchäften zuzulaſſen , ſo darf man deshalb nicht bei

ihnen eine Vorliebe für die Börſe und die Operationen an

derſelben vorausſeßen. Im Gegentheil , es fehlt nicht an

Ausſprüchen in den Urtheilen, welche die Art und Weiſe des

Geſchäftsbetriebes, wie er an der Börſe ſtattfindet, mißbilligen.

Fener Umſtand hängt vielmehr mit der in England herr

fchenden Auffaſſung zuſammen, daß das Recht auf den Ver

kehr Rückſicht zu nehmen und demſelben Sicherheit zu ge

währen habe. Der Verkehr muß ſich auf das Recht verlaſſen

können . Es darf nicht vorkommen, daß ein Geſchäftsmann ,

der in gutem Glauben einen Vertrag abgeſchloſſen hat und

guten Grund hatte , anzunehmen , daß ein ſolcher Vertrag

klagbar ſei, nachher, wenn er in die Lage kommt, gerichtliche

Hilfe in Anſpruch zu nehmen, ſich getäuſcht ſieht. Deshalb

iſt man nicht geneigt, Verbotsgeſeße über den ſich aus dem

Wortlaut ergebenden Sinn auszudehnen , weil eine Handlung

in fraudem legis vorliege , wie denn auch bei uns früher

als Grundſaß angeſehen wurde , Verbotsgeſeße ſtrikte zu

interpretiren . Man überläßt die Weiterentwicklung des

Rechts der Gefeßgebung . Das Geſeß von 1845 wurde auf

das Verhältniß zwiſchen dem Auftraggeber und dem Ver:

mittler nicht angewandt . Den Gerichten können die Be
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denken, die gegen eine ſolche ſtrikte Auslegung des Geſekes

vorlagen, und die namentlich dann hervortraten , wenn Je

mand im Auftrage eines Anderen Geſchäfte geſchloſſen hatte,

die unzweifelhaft als Spiel oder Wetten anzuſehen waren,

nicht entgangen ſein . Hätte man aber das Geſeß auf der

artige Fälle angewandt , ſo hätte Jemand , der in gutem

Glauben für einen Anderen gewettet und die verlorene Wette

bezahlt hätte, ohne ſeine Schuld zu Schaden kommen können .

Es mußte daher der Geſeßgebung vorbehalten bleiben, hier

eine Aenderung zu ſchaffen . Allerdings wäre es bequemer

geweſen , wenn die Gerichte den Weg eingeſchlagen hätten ,

den die Gefeßgebung im Jahre 1892 betrat ; aber es iſt

ein großer Unterſchied , ob ein neuer Rechtsgrundſaß durch

die Gerichte oder durch die Geſeßgebung aufgeſtellt wird .

Im erſteren Falle wird er auch auf Fälle angewandt , die

fich ereigneten , bevor er bekannt war, alſo bevor die Be

völkerung in der Lage war , fich danach zu richten. Im

Leşteren Falle dagegen fehlt ihm die rückwirkende Kraft.

Das Publikum hat es ſich ſelbſt zuzuſchreiben, wenn es das

Geſeß unbeachtet läßt und dadurch zu Schaden kommt. Das

neue Geſeß von 1892 bietet hierfür ein Beiſpiel. Es wurde

der Verſuch gemacht, einem in früherer Zeit entſtandenen

Anſpruch eines Agenten auf Erſaß der Auslagen für eine

verlorene Wette mit der Berufung auf dieſes Geſeß zu be

gegnen . Die Queen's Bench Division erklärte in einem

Urtheil vom 31. Oktober 1892 24) den Einwand für un

begründet, weil die Thatſachen vor Erlaß des Geſekes ein

getreten waren.

Eine Abweichung von der früheren Rechtſprechung ſcheint

in den beiden neueſten zur Entſcheidung gelangten Fällen

( Strachan v. Universal Stock Exchange Company und in

re Gieve) , in denen angenommen wurde, daß das Geſchäfts

verhältniß Spiel geweſen ſei , ſtattgefunden zu haben . In

beiden Fällen war keiner der Kontrahenten Mitglied der

24) Law Reports. Queen's Bench Division 1893 , BD. I S. 41 .
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Effektenbörſe, die ſtreitigen Geſchäfte waren zwiſchen ſoge

nannten outsiders geſchloſſen . Die Urtheile enthalten danach

keine Rechtsgrundfäße für die Verträge, die auf Grund der

Uſancen an der Börſe geſchloſſen werden ; für dieſe müſſen

die früheren Urtheile maßgebend bleiben . In England gilt

die Kegel, daß ein Gericht an die von ihm ſelbft in früheren

Urtheilen und an die von anderen ihm im Inſtanzenzuge

gleichſtehenden Gerichte ausgeſprochenen Grundfäße gebunden

iſt und nicht davon wieder abweichen darf. Das frühere

Urtheil iſt maßgebend , authority, wovon die beiläufigen

Bemerkungen der Richter in den Urtheilen , dicta , die nur

eine wiſſenſchaftliche Bedeutung haben, unterſchieden werden.

Stellt es ſich heraus, daß die Urtheile der Gerichte mit den

Anſchauungen der Bevölkerung oder mit den ſozialen oder

kommerziellen Bedürfniſſen in Widerſpruch gerathen ſind, ſo

kann eine Korrektur nur im Wege der Gefeßgebung eintreten .

Die Gerichte ſind nicht befugt , von den früher von ihnen

aufgeſtellten Grundſäßen abzuweichen , auch wenn ſie ſie als

unrichtig erkennen. Auch dieſe Auffaſſung hängt damit zu :

ſammen , daß auf die Bedürfniſſe des Verkehrs Rückſicht

genommen werden ſoll. Der Verkehr muß fich auf die Ur

theile der Gerichte verlaſſen fönnen, wenn er mit Sicherheit

operiren ſoll. Jemand, der auf Grund der in einem rechts

kräftigen Urtheile eines Gerichts ausgeſprochenen Grundfäße

ein klagbares Recht erworben haben würde , darf von dem

Rechte nicht im Stich gelaſſen werden . Der Begriff des

nicht klagbaren Termingeſchäfts iſt unter Anderem von dem

Court of Appeal feſtgeſtellt. Auch wenn das House of

Lords befugt ſein ſollte, hiervon abzugehen, wird es folches

ſchwerlich thun , denn es iſt, wie nicht ſelten in Ilrtheilen

der Gerichte bemerkt wird , ausgeſchloſſen , ein früheres Ur

theil in Frage zu ſtellen , wenn daſſelbe weit zurückliegt .

Die beiden neueſten Urtheile haben überhaupt keine

prinzipielle Bedeutung . In dem Falle Strachan v. Uni

versal Stock Exchange Company wurde ein Verdikt der

Geſchworenen 'angefochten , weil es an einem genügenden

.



126 Wittmaad : Das Differenzgeſchäft im engliſchen Recht.

Beweis für daſſelbe fehlen ſollte. Die Gerichte ſtanden alſo

der Sache anders gegenüber , als wenn ſie ſelbſtändig über

die Thatfrage zu entſcheiden gehabt hätten . Der Spekulant

war hier ein penſionirter Offizier und hatte in wenigen

Monaten Geſchäfte zum Belaufe von 60 Millionen Mark

mit der gegneriſchen Bankfirma gemacht. Es iſt erklärlich,

daß die Gerichte in einem ſolchen Falle wenig geneigt waren,

das Verdikt der Geſchworenen, wonach ein Spiel unter den

Parteien ſtattgefunden haben ſollte, bei Seite zu ſeßen . Lord

Halsbury bemerkte im Eingang ſeines Urtheils ausdrück

lich , die Sache komme unter ſolchen Umſtänden an das

House of Lords , daß es unnöthig ſei , ſie ausführlich zu

erörtern oder ſie zu behandeln , als ob ein neuer Rechtsſaß

in Frage ſtehe.

Lord Herſchell äußerte in Bezug auf eine von dem

Anwalt vertretene Anſicht, wonach , wenn nach den Be

dingungen eines Vertrages nur unter gewiſſen Umſtänden

eine Verpflichtung zur Uebertragung von Eigenthum von

einem der kontrahirenden Theile auf den anderen begründet

werde, der Vertrag nicht als Spiel angeſehen werden könne,

welches auch im Uebrigen ſein Inhalt ſein möge, und wenn

gleich keiner der Kontrahenten daran denke , daß jene Be

ſtimmung jemals verwirklicht werden ſolle: Er würde ſich,

bevor er einer ſolchen Anſicht beitreten fönne , die Sache

noch überlegen müſſen . Er verhielt ſich alſo zu jener An

ficht nicht beſtimmt ablehnend .

In Sachen Gieve wurde von zwei Richtern das Haupt

gewicht darauf gelegt , daß nach den Vertragsbedingungen

im Falle der effektiven Lieferung ein Zuſchlag zu dem Kauf

preis gezahlt werden ſollte. Eine ſolche Beſtimmung findet

ſich in den Börſenuſancen nicht. Der dritte Richter trug

überdies Bedenken , dieſem Grunde beizuſtimmen ; er ſtüşte

ſein Urtheil darauf, daß ein ſtillſchweigendes Einverſtändniß

unter den Kontrahenten beſtanden habe , wonach es ſich bei

ihren Geſchäften nur um Zahlung von Differenzen handeln

follte.

é 4
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In Frankreich iſt durch ein Geſeß vom 28. März

1885 beſtimmt , daß alle Zeitgeſchäfte über öffentliche und

andere Werthpapiere und alle Lieferungsverträge über Lebens

mittel und Waaren als geſeßmäßig anerkannt werden ſollen ,

und daß Niemand fich den daraus entſtandenen Verpflich

tungen durch Berufung auf Artikel 1965 des code civil

entziehen könne, auch wenn die Abwicklung nur durch Zah

lung von Differenzen erfolge. Als ein Spiel wird aber ein

Zeitgeſchäft dann angeſehen , wenn die Kontrahenten bei

Eingehung deſſelben eine Abwicklung durch Zahlung von

Differenzen ſchriftlich abmachen 25) .

25) Traité de droit commercial par Lyon - Caen et Renault,

3. édition , Bd. III S. 136. (Vgl. Mittermaier in dieſer

Zeitſchrift Bd. XXXII S. 512 ff. – D. Red.)



Rechtsquellen.

I.

Comité maritime international.

Von

Herrn Juſtizrath Boyens in Leipzig .

Im Anſchluß an die in Bd. XLVIII S. 172 gemachten

Mittheilungen über die Arbeiten des comité maritime inter

national wird im Folgenden über den weiteren Verlauf dieſer

Arbeiten berichtet :

Die Konferenz in London fand im Juli 1899

ſtatt. Es nahmen an derſelben Delegirte von Einzelvereinen

folgender Staaten Theil:

England, Deutſchland, Frankreich, Italien, Hol

land , Belgien , Dänemark und der Vereinigten

Staaten von Nordamerika.

Von der urſprünglichen Tagesordnung (ſiehe dieſe

Zeitſchrift Bd. XLVIIIS. 180, 181) wurden nur folgende

verhandelt :

1. Anſprüche der beſchädigten Intereſſen im

Fall eines durch beiderſeitiges Verſchulden

herbeigeführten Zuſammenſtoßes von

Schiffen.

Auf der Konferenz zu Antwerpen war bereits be

ſchloſſen , zu empfehlen, daß jedes der ſchuldigen Schiffe für



Comité maritime international . 129

den an den Schiffen ſelbſt angerichteten Schaden nach

Verhältniß der Größe ſeines Verſchuldens antheilsweiſe

haften fole . Es war auch die überwiegende Meinung dafür

vorhanden , daß daſſelbe Prinzip gegenüber den beſchädigten

Ladungseignern und gegenüber beſchädigten Perſonen

und deren Hinterbliebenen gelten müſſe. Es wurde jedoch ,

da man über die Modalitäten ſich damals noch nicht verſtän

digen konnte, dieſe Frage noch nicht endgiltig erledigt .

Auf der Ronferenz zu london wurde nunmehr der

gedachte Antwerpener Beſchluß in Betreff der Schäden an

den Schiffen ſelbſt im Falle eines Zuſammenſtoßes aus

beiderſeitigem Verſchulden nochmals beſtätigt, und es wurden

weiter folgende Säße einſtimmig angenommen :

a ) , Der Grundſaß verhältniſmäßiger Haftbar

keit der Schiffe iſt auch auf Schaden an der Ladung

und jeden anderen Sachſchaden anwendbar, ein

Solidaranſpruch gegen jedes der betheiligten Schiffe
iſt ausgeſchloſſen .

b) „In Betreff der Beweislaſt gilt nachſtehende Regel :

Wird das Schiff, welches die Gegenſtände an Bord

hatte, auf Grund des Transportvertrages verklagt,

jo muß es entweder eine befreiende Vertragsklauſel

oder Schuld des anderen Schiffes ſowie deren Grad

nachweiſen. Wird das Schiff, welches die Gegen

ſtände nicht an Bord hatte, verklagt , ſo muß der

Kläger ein verurſachendes Verſchulden dieſes Schiffes

nachweiſen, wogegen dem leşteren es obliegt, nach:

zuweiſen , ob und in welchem Maße Mitſchuld des

anderen Schiffes vorhanden geweſen iſt. "

Lektere Beſtimmung entſpricht den Vorſchlägen , welche

für den Fall der Ablehnung einer Solidarhaft ſchon in

Antwerpen von deutſcher Seite vertreten wurden .

Sind dieſelben Kläger nicht in der Lage, beide Schiffe

vor demſelben Gericht belangen zu können, müſſen ſie ſomit

jedes der beiden Schiffe bei verſchiedenen Gerichten der

klagen , ſo ergeben ſich , wenn dieſe Gerichte außerdem ver

ſchiedenen Ländern angehören , bei Befolgung vorſtehender

Regeln erhebliche praktiſche Schwierigkeiten, weil das Reſultat

des einen Prozeſſes nicht für den anderen Prozeß bindend

iſt. Wird z. B. bei einer Kolliſion eines deutſchen und eines

engliſchen Schiffes jedes der beiden Schiffe in ſeiner

Heimath verklagt, und ſpricht das deutſche Gericht das deutſche

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI. 9
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Schiff nur zu einem Viertel ſchuldig, ſo iſt das engliſche

Gericht nicht verpflichtet, nunmehr das engliſche Schiff zu

drei Vierteln ſchuldig zu ſprechen . Gelangt es zu der Ueber

zeugung , daß daſſelbe überhaupt nicht oder nur zur Hälfte

ſchuldig ſei, ſo fehlt es der Ladung an jedem Mittel, ihren

vollen Schaden zu erhalten . Hält dagegen das engliſche

Gericht das engliſche Schiff für ſo ſchuldig, daß es auf eine

höhere Quote als drei Vierteln verurtheilt, ſo würde es ſich

ereignen können, daß der klagenden Ladung zuſammen mehr

als 100 Prozent ihres Schadens zugeſprochen werden.

Die Beſchlüſſe laſſen dieſe Schwierigkeiten beſtehen, ohne

einen Verſuch der Löſung zu machen. Streitverkündungen

können hier nichts helfen, weil dieſelben keine internationale

Wirkung haben, es empfiehlt ſich auch nicht, ausnahmsweiſe

hier eine ſolche eintreten zu laſſen und dadurch die Schiffe

ihrem ordentlichen Richter zu entziehen , wie de Valroger

in einer Protokollanlage namens der franzöſiſchen Vereini

gung vorſchlug. Es wäre z . B. im obigen Fall nicht zu

billigen , wenn das deutſche Schiff auf Streitverkündigung

ohne jeden weiteren Grund der Zuſtändigkeit engliſcher Ge

richte gezwungen würde, ſich dieſen zu geſtellen.

In der That werden aber dieſe Schwierigkeiten bei

Schaden an der Ladung regelmäßig dadurch gehoben,

durch die jeßt üblichen Konnoſſementsklauſeln der Rheder

des Schiffes, welches die Ladung an Bord hat, ſich von der

Haftung für Verſchulden der Seeleute frei zeichnet, ſo daß

in Wahrheit nur ein Anſpruch der Ladung gegen das andere

Schiff beſteht . Es iſt vollkommen gerechtfertigt, daß dieſer

Anſpruch von vornherein auf eine dem Maß des Verſchuldens

dieſes Schiffes entſprechende Quote beſchränkt wird , da

dieſem nicht wohl ein Regreß gegen das transportirende

Schiff, das ſich in giltiger Weiſe frei gezeichnet hat, zu

gebilligt werden könnte. Ebenſo fällt jede Schwierigkeit dann

fort , wenn bei dem Zuſammenſtoß das eine Schiff unter

gegangen iſt, ein perſönlicher Anſpruch gegen deſſen Rheder

aber nicht vorhanden iſt, alſo überhaupt nur ein Anſpruch

gegen das andere Schiff allein möglich iſt .

Wo dagegen an ſich ein Anſpruch gegen beide Schiffe

möglich wäre, z. B. weil die Mitſchuld des transportirenden

Schiffs in einer mangelhaften Einrichtung des Schiffes be

gründet iſt, auf welche die Freizeichnung nicht wirkt, wird

man den von der Konferenz angenommenen Grundſaß des

Ausſchluſſes der Solidarhaft auf den Fall beſchränken müſſen,



Comité maritime international . 131

daß entweder die beiden Schiffe vor demſelben Gerichte

belangt werden oder doch vor Gerichten deſſelben Landes

auch eine Klage gegen das andere Schiff zuläſſig iſt, z. B.

weil es dort unter Ärreſt liegt. In den leßtgedachten Fällen

könnte durch das Mittel der Streitverkündung das zuerſt

angerufene Gericht auch das anoere Schiff vor ſein Forum

ziehen und das Maß der beiderſeitigen Schuld endgiltig

Feſtſtellen. Wo hiernach noch Solidarhaft bliebe, müßte den

Schiffen unter einander der Regreß nach dem Maß ihrer

Schuld zuſtehen.

Der Beſchluß der Konferenz bezieht ſich nicht auf An

ſprüche für Tödtung oder Verlegung von Perſonen . Hier

bliebé es alſo bei der auch nach den fremden Rechten an:

erkannten Solidarhaft der Schiffe. Eben deshalb wäre auch

hier in dem vorher erwähnten Umfange die Verbindlichkeit

der Schiffe zum Regreß unter einander feſtzuſtellen .

2. In Betreff der Haftbarkeit der Rheder wurde die

Frage geſtellt wie folgt :

Sollen die Rheder perſönlich haften,

wenn ja , joll dieſe Saftung begrenzt ſein

und bis zu welchem Maß ? oder ſoll die

Haftung der Rheder auf Schiff und Fracht

beſchränkt ſein ?

Obwohl die geſtellte Frage allgemein lautet, beſchränkte

fich die Erörterung doch nur auf die Haftung der Rheder

für Schäden , die während der Seereiſen entweder den

an Bord des eigenen Schiffs befindlichen Sachen oder Perſonen

oder anderen Sachen oder Perſonen in Folge fehlerhafter

Schiffsführung zugefügt werden . Man ging hierbei von

den zeitigen Beſtimmungen des engliſchen Rechts aus , das

eine Beſchränkung der Haftung der Rheder für ſonſtige

Anſprüche aus den von ihnen ſelbſt oder dem Schiffer ab

geſchloſſenen Verträgen oder aus ſonſtigen Rechtshandlungen

des Schiffers (wie z . B. der Zeichnung der Konnoſſemente)

nicht kennt. Das engliſche Recht geht von einer perſön

lichen Saftung der Rheder für Schäden aus, es beſchränkt

dieſelbe auf 8 Pib. Sterl. ( bei Sachſchäden ), beziehentlich

15 Pfd. Sterl. (bei Perſonalſchäden ) pro Tonne. Die Be

ſchränkung bezieht ſich aber nur auf Schäden an Schiffen

und darauf befindlichen Sachen oder Perſonen , alſo nicht

auf Schäden , die durch Anrennen an landfeſte Gegenſtände,
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1

wie z. B. Brücken , Bollwerke und dergl. , entſtehen . Dieſe

perſönliche Haftung wird in England von den Rhedern als

brückend empfunden , weil ſie dadurch gezwungen werden

können , auch im Fal des Verluſtes oder erheblicher Be

ſchädigung der Schiffe aus der Verſicherungsſumme oder

ihrem Landvermögen noch einen Theil zur Dedung von

Schäden anderer Schiffe oder deren Ladung zu opfern, wenn

ihr Schiff als das ſchuldige dieſe Schäden verurſacht hat.

Ándererſeits genießen ſie die Vortheile aus der Beſchränkung

auf beſtimmte Summen für den Fall, daß der Werth ihrer

Schiffe zur Zeit der Inanſpruchnahnie die legteren überſteigt,

nur in England, nicht in allen anderen Ländern , fie

werden dort durchweg zur Deckung von Schäden mit dem

ganzen Werth von Schiff und Fracht herangezogen. Die

nicht engliſchen Rheder fühlen ebenfals den Druck aus der

Ungleichheit der Geſeße : ſie werden in England nach eng

liſchem Recht herangezogen , wenn man ihrer dort habhaft

werden kann (ſo erſt vor Kurzem die franzöſiſche Rhederei

des untergegangenen Dampfers „ Bourgogne“ ), in allen an

deren Ländern mit Schiff und Fracht. Alle Rheder find

daher gezwungen , wenn ſie ſich völlig ficher fühlen wollen,

neben der gewöhnlichen Cascoverſicherung noch eine beſondere

Haftpflichtverſicherung zu nehmen . Aus dieſen Gründen iſt

unter den Rhedern allgemein das Beſtreben vorhanden,

die ſchädliche Ungleichheit der Geſeke zu beſeitigen . Die eng

liſchen Juriſten halten feſt an dem engliſchen Syſtem ; ſie

halten es für ungerecht, daß den Rhedern die Verſicherungs

ſummen im Falle des Untergangs ihrer Schiffe verbleiben,

auch wenn leßtere in Schuld waren . Die engliſchen Rheder

möchten dagegen das fontinentale Syſtem annehmen , aber

ſie erklären ſich trojdem nicht unbedingt dafür , ſondern ſie

möchten die Wahl haben, entweder nach dem einen oder dem

anderen Syſteme zu haften , je nachdem ihnen dieſes oder

jenes im Einzelfalle günſtiger iſt. Von deutſcher Seite wurde

dagegen betont, daß das öffentliche Intereſſe es erfordere,

daß die Rheder unter allen Umſtänden mit dem vollen

Werthe des Schiffes und der Fracht haften müßten . Die

großen Schiffe, welche den kleinen den Rang abliefen, müßten

im Schadensfall nach dem Grundſaß : cujus commodum ejus

etiam est periculum denn auch die ihrem höheren Werthe

entſprechende Haftbarkeit ungeſchmälert tragen .

Von Seiten der engliſchen Rheder wurde ſchließlich ein

Kompromiß folgenden Wortlauts vorgeſchlagen :
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,, Die Konferenz empfiehlt zur Annahme die fol

gende Regel in Fällen des Verluſtes oder der Be

ſchädigung ſchwimmender oder landfeſter (afloat or

ashore) Sachwerthe, die in Folge fehlerhafter Schiffs

führung ( improper navigation) eintreten : -
Der

Rheder hat die Wahl ſich von ſeiner Verbindlichkeit

zu befreien , entweder a ) durch Aufgabe von Schiff

und Fracht ) oder b) durch Bezahlung einer nach

dem Tonnengehalt berechneten Geldſumme. Dieſer

Beſchluß bezieht ſich nicht auf Anſprüche für Verluſte

an Leben oder für Beſchädigungen von Perſonen .“

Ueber dieſe Reſolution wurde nach Nationen abgeſtimmt .

Die Engländer nahmen dieſelbe mit 10 gegen 4 Stimmen

an, die Minorität beſtand aus den Juriſten , darunter dem

Vorſißenden Sir Phillimore , Mitglied des High Court of

Justice . Von den übrigen Nationen ſtimmten die Ver

einigten Staaten von Nordamerika (die nur durch ein Mit

glied vertreten waren) dagegen, alle anderen dafür.

Der Beſchluß nimmt Perſonalſchäden aus , in Betreff

dieſes wünſchen die engliſchen Rheder zwar auch eine Aende

rung ihres Rechts, aber ſie nehmen an , daß in dieſer Be

ziehung jeder Verſuch einer Aenderung ausſichtslos ſein würde.

Die unbeſtimmte Faſſung der Reſolution ,,durch Be

zahlung einer nach dem Tonnengehalt berechneten Geldſumme“

läßt die Auslegung zu, daß dieſe Summe gemäß dem vollen

Durchſchnittswerthe der Schiffe in gutem Zuſtand zu fixiren ,

auch der Verſchiedenheit der Werthe in den verſchiedenen

Ländern Rechnung tragend, in dem einen Land anders als

in dem anderen feſtgeſtellt werden könne ?) . Die Reſolution

hat auch den Vorſchlag, daß für große Schiffe eine Marimal

.

1 ) Nach Erklärung des Antragſtellers ſoll damit nur allgemein das
Syftem ber nicht engliſchen Gefeße bezeichnet ſein und die Wahl

zwiſchen den verſchiedenen Arten des leßteren offen bleiben.

2) Nach den Erklärungen der engliſchenRheder entſprechen die dort

gefeßlichen 8 Pid. Sterl. reſp. 15 Pfd. Sterl. pro Tonne den

jebigen realen Werthen in keiner Weiſe. Segelſchiffe haben einen

Werth von höchſtens 2-3 Pfd. Sterl. pro Tonne , die großen

modernen Dampfer einen Werth von weit mehr als 15 Pfd.Sterl.

pro Tonne. Es fommt vor, daß man , um der höheren Hafts

pflicht zu entgehen , derſucht, Schiffe im Ausland regiſtriren zu

Caffen . Auch bildet man häufig in England Aktiengeſellſchaften ,

denen nur ein Schiff gehört, um de facto die Haftbarkeit auf

ein Schiff zu beſchränken . Jedoch bleibt in folchem Falle doch

immer die Verſicherungsſumme als weiteres Saftungeobjekt.
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,

grenze, für Schiffe geringeren Werthes eine Minimalgrenze

der Haftung feſtzuſeßen ſei, nicht aufgenommen ?) .

Die kontinentalen Vertreter ſtimmten für die Reſolution,

um der engliſchen Bewegung, die ſich dem kontinentalen

Standpunkt nähert , einen vorläufigen Stüßpunkt zu geben.

Denn die große Unbeſtimmtheit namentlich auch darüber, ob

eine Beſchränkung der Rhederhaftung auch bei rechtsgeſchäft

lichen Anſprüchen beſtehen, ob ſolchen Falls eine Konkurrenz

dieſer Anſprüche mit Schadensanſprüchen zuläſſig und wie

dann die Rangordnung dieſer Anſprüche zu geſtalten , mußte

noch eingehende neue Erörterungen nöthig machen .

Die Hoffnung, daß die engliſchen Geſeßgeber durch die

Reſolution einen Impuls zur Aenderung des engliſchen

Rechtes im Sinne derſelben empfangen werden, hat ſich bis

jeßt nicht erfüllt.

Es wurde von mehreren ſeitens der Rheder beeinflußten

Mitglieder des engliſchen Unterhauſes im vorigen Jahr ein

Geſeßentwurf vorgelegt , welcher aus zwei Theilen beſtand,

indem vorgeſchlagen wurde :

1. die beſtehende Haftungsbeſchränkung auf Schäden an

landfeſten Gegenſtänden ( Brücken , Bollwerken u.ſ...)

auszudehnen ,

2. im Falle des Zuſammenſtoßes britiſcher Schiffe mit

fremden Schiffen den Rhedern ſowohl jener wie

dieſer das Recht zu geben , entweder Schiff und

Fracht zu abandoniren oder 8 reſp . 15 Pfd . Sterl.

pro Tonne zu bezahlen .

Die Antragſteller mußten jedoch Nr. 2 ſofort fallen

laſſen, da die law officers of the crown dieſem Theil un

bedingt ihre Unterſtüßung verſagten . Auch Nr. 1 traf auf

Widerſtand der Dockgeſellſchaften , die erklärten , daß , wenn

die Rheder für den Schaden , der von den Schiffen an den

Docks (Hafenbaſſins) angerichtet würde, nur beſchränkt haften

wollten , auch ſie ihre Haftbarkeit , gegenüber den Rhedern

und Ladungsintereſſenten , entſprechend beſchränken wollten .

Es iſt dann von beiden Häuſern des Parlaments troß

Oppoſition der Regierung ein Geſeßentwurf im Juli v . J.

in der That angenommen , der

a ) die beſchränkte Haftpflicht der Rheder auf Schaden

an landfeſten Gegenſtänden ausdehnt,

1 ) Dieſen Vorſchlag hatte im Laufe der Verhandlung Mr. Douglas

Dwen gemacht.
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b) aber auch eine beſchränkte Haftung der Dodgeſell

ſchaften einführt und zwar beſchränkt auf8 Pfd. Sterl .

pro Tonne des größten Schiffes , welches in den

leßten 5 Jahren vor einem Unfall in dem Dock oder

Hafen verkehrt hat.

Eine weitere Konferenz des comité hat dann im

Oktober vorigen Jahres in Paris ſtattgefunden. Auf dieſer

Konferenz wurde zunächſt nochmals das Thema der Haftbar

keit der Rheder behandelt. Die Beſchlüſſe lauteten :

Die von dem Kongreß zu London beſchloſſene Beſchrän:

kung der Haftung der Rheder ſoll anwendbar ſein :

1. bei Schäden , die Deichen , Kajen und anderen feſten

Gegenſtänden zugefügt werden,

2. auf Verträge, auch wenn dieſelben von dem Rheder

geſchloſſen ſind , ſobald deren Ausführung zu den

Dienſtobliegenheiten des Schiffers gehört, ohne Unter

ſchied ob die Nichterfüllung der Verträge von einer

Perſon der Schiffsbeſaßung verſchuldet iſt oder nicht,

3. die Beſchränkung der Haftung ſoll ſich nicht auf

die Heuerforderungen des Schiffers und der Schiffs

mannſchaft erſtrecken .

Die Konferenz beſchäftigte ſich dann hauptſächlich mit

Fragen betreffend die Bergung und Hilfeleiſtung in Seenoth

ſowiedie Pflicht zur gegenſeitigen Hilfeleiſtung von Schiffen.

Die Konferenz faßte in dieſer Beziehung folgende Be

ſchlüſſe:

A. Bergung und Hilfeleiſtung.

1. Es empfiehlt ſich , die Bergung und Hilfeleiſtung

in den Geſeßen der verſchiedenen Länder einheitlich

zu regeln .

2. Es empfiehlt ſich nicht , geſeßlich einen Unterſchied

zwiſchen Bergung und Hilfeleiſtung zu machen .

Im Fall der Hilfeleiſtung (assistance), ſei die

ſelbe freiwillig oder obligatoriſch, kann ein Lohn

gefordert werden .

Es kann kein Lohn gefordert werden , wenn die

geleiſtete Thätigkeit ohne Erfolg bleibt.

Der Schleppſchiffer hat nur dann Anſpruch auf

Lohn für Hilfeleiſtung an das von ihm geſchleppte
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Schiff: 1. wenn er in keiner Weiſe dazu beigetragen

hat , durch ſein Verſchulden das Schiff in Gefahr

zu bringen ; und 2. wenn er außerordentliche Dienſte

geleiſtet hat , die unter keinen Umſtänden als Er

füllung des Schleppvertrages angeſehen werden

können .

Der Lootſe und die Schiffsbeſaßung haben keinen

Anſpruch auf Hilfslohn, auch nicht für außerordent:

liche Anſtrengungen und Arbeiten , ſoweit dieſelben

in den Grenzen ihrer Dienſtverträge bleiben .

Hilfslohn kann auch dann gefordert werden ,

wenn Hilfe von einem Schiff geleiſtet wird, welches

demſelben Rheder gehört, wie das Schiff, welchem

Hilfe geleiſtet wurde.

Wer troß Verbots des Schiffers bei den Hilfs

arbeiten mit thätig war, hat jedes Recht auf einen

Lohn verwirft.

3. Bei Feſtſeßung des Lohns ſind hauptſächlich zu be

rückſichtigen : in erſter Linie die Anſtrengungen , die

Verdienſte und Erfolge der Hilfeleiſtenden ; in zweiter

Linie : die Gefahr , in der das Schiff ſich befand ,

welchem Hilfe geleiſtet wurde ; in dritter Linie: der

Werth der geretteten Gegenſtände, abzüglich der

Koſten .

Der Richter darf nie einen beſtimmten Theil der

geretteten Gegenſtände und nie eine Quote ihres

Werthes als Lohn feſtſeßen .

4. Es ſchuldet den Lohn der Rheder des Schiffs rück

ſichtlich des geretteten Schiffs und der Fracht;

der Ladungseigenthümer rückſichtlich der bewahrten

Ladung.

Die geretteten Perſonen ſchulden keinen Lohn ,

aber die Retter von Menſchen haben das Recht der

Theilnahme an dem Lohn der Retter von Sachen.

5. Der Lohn wird dem Rheder, dem Schiffer und

der Mannſchaft in einem von dem Richter zu be

ſtimmenden Verhältniß geſchuldet.

6. Jeder Vertrag , der den Lohn feſtzuſeßen bezweckt,

kann, wenn derſelbe von den in Gefahr befindlichen

Perſonen während der Seenoth geſchloſſen wurde,

in ſeinen Wirkungen von dem Richter ermäßigt

werden .
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B. Pflicht zur Hilfeleiſtung.

1. Schiffe find bei einem Zuſammenſtoß geſeßlich zur

gegenſeitigen Hilfeleiſtung , ſoweit ſolche den Üm

ſtänden nach möglich, verpflichtet.

2. Es empfiehlt ſich nicht, dieſe Pflicht auf andere Fälle

als den des Zuſammenſtoßes auszudehnen .

3. Eine Vermuthung der Schuld iſt an die Unterlaſſung

der Hilfeleiſtung nicht zu knüpfen ; es iſt in den

Strafgeſeßen gegen die Uebertreter der Vorſchrift

Strafe zu beſtimmen.

Der Rheder iſt nicht civilrechtlich wegen Ver

leßung der Vorſchrift ſeitens des Schiffers haftbar .

Schließlich wurde ein Ausſchuß gewählt , der den Bes

ſchlüſſen der Konferenzen zu Antwerpen, London und Paris

gemäß den Entwurf eines internationalen Vertrages oder

Gefeßes ausarbeiten ſoll.

Nähere Beſprechung der Pariſer Beſchlüſſe wird vor

behalten .

Die nächſte Konferenz wird vorausſichtlich in dieſem

Jahr in Hamburg ſtattfinden.

II.

Geſeke etr. des Deutſchen Reids.

1. Reichsſchuldenordnung ). Bom 19. März 1900.

( Reichs-Gefeßblatt 1900 Nr. 11 S. 129.)

$ 1 .

Die Bereitſtellung der außerordentlichen, im Wege des

Kredits zu beſchaffenden Geldmittel, welche in dem Reichs

1 ) Das Geſet bezweckt - ſchon im Intereſſe der Ueberſichtlichkeit –

eine Zuſammenſtellung der über die Aufnahme und Verwaltung .
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haushaltsplane zur Beſtreitung einmaliger Ausgaben für

Zwecke der Reichsverwaltung vorgeſehen ſind , erfolgt auf

Grund einer geſeßlichen Ermächtigung des Reichskanzlers bis

zur Höhe der bewilligten Summe in dem zu ihrer Beſchaffung

erforderlichen Rennbetrage durch Aufnahme einer verzins

lichen Anleihe oder durch Ausgabe von Schaßanweiſungen ").

Ueber die Ausführung des die Ermächtigung ertheilenden

Gefeßes hat der Reichskanzler dem Reichstage bei deſſen

nächſter Zuſammenkunft Rechenſchaft abzulegen.

Die Ermächtigung des Reichskanzlers, zur vorübergehen:

den Verſtärkung der ordentlichen Betriebsmittel der Reichs

Hauptkaſſe nach Bedarf Schaßanweiſungen auszugeben , hat

gleichfalls durch Geſeß zu erfolgen .

§ 2 .

Die Beſtimmung darüber, zu welcher Zeit, durch welche

Stelle und in welchen Beträgen Schuldverſchreibungen der

verzinslichen Anleihe ausgegeben werden ſollen , ſteht, ſoweit

nicht in der im § 1 Abſ. 1 vorgeſehenen Ermächtigung ein

Anderes vorgeſchrieben iſt, dem Reichskanzler zu . Das Gleiche

gilt von der Beſtimmung des Zinsſages , der Kündigungs

bedingungen und des Rurjes , zu welchem die Ausgabe er:

folgen ſoll.

$ 3 .

Die Schuldverſchreibungen nebſt den dazu gehörenden

Zinsſcheinen und Erneuerungsſcheinen werden von der Reichs

ſchuldenverwaltung ausgeſtellt.

$ 4 .

Die Giltigkeit der Unterzeichnung der auf den Inhaber

lautenden Schuldverſchreibungen, Zinsſcheine und Erneuerungs

ſcheine hängt davon ab, daß dieſelben vorſchriftsmäßig aus

gefertigt ſind. Der Aufnahme dieſer Beſtimmung in die

Urkunde bedarf es nicht .

der Reichschulden beſtehenden , in zahlreichen Gefeßen zerſtreuten

Beſtimmungen , zugleich unter Berüdſichtigung der nicht ohne

Weiteres auf die Reichsſchulden anwendbaren Vorſchriften des

Bürgerlichen Gefeßbuches und der Civilprozeßordnung. Vgl. die

Anmerkungen zu dem Gefeß in Dr. R. Koch , Präſident des

Reichsbanf-Direktoriums, Reichsgefeßgebung über Münzweſen und

Notenbanken , Papiergeld , Prämienpapiere und Reichsſchulden.

4. Aufl. S. 400 ff. Berlin 1900, J. Guttentag. R.

1 ) Vgl. SS 7 ff. des Gefeßes.
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I

Die Ausfertigung erfolgt bei den Schuldverſchreibungen

durch eigenhändige Unterzeichnung des Vermerkes „ Xus

gefertigt“ ſeitens des damit beauftragten Beamten, bei Zins

ſcheinen und Erneuerungsſcheinen durch Aufdruck eines den

Reichsadler enthaltenden Trockenſtempels " ).

§ 5 .

Die Tilgung der Anleihe geſchieht in der Weiſe , daß

die durch den Haushaltsplan dazu beſtimmten Mittel zum

Ankauf einer entſprechenden Anzahl von Schuldverſchreibungen
verwendet werden .

Die durch beſondere Gefeße angeordnete Verminderung

der Schuld durch Abſeßung vom Anleiheold iſt einer Tilgung

gleich zu achten .

$ 6 .

Dem Reiche bleibt das Recht vorbehalten, die im Um

laufe befindlichen Schuldverſchreibungen insgeſammt oder in

angemeſſenen Theilbeträgen zur Einlöſung gegen Baar

zahlung des Nennbetrags binnen einer geſeßlich feſtzuſeßenden

Friſt zu kündigen .

Den Inhabern der Schuldverſchreibungen ſteht ein

Kündigungsrecht gegen das Reich nicht zu .

§ 7 .

Die Beſtimmung darüber, zu welcher Zeit und in welchen

Beträgen Schaßanweiſungen ausgegeben werden ſollen , ſteht,

ſoweit nicht in den im § 1 vorgeſehenen Ermächtigungen ein

Anderes vorgeſchrieben iſt, dem Reichskanzler zu . Das Gleiche

gilt von der Beſtimmung des Zinsſaßes und der Umlaufs

zeit; der Fälligkeitstermin iſt in den Schaßanweiſungen an

zugeben .

Innerhalb der Umlaufszeit kann nach Anordnung des

Reichskanzlers der Betrag der Schaßanweiſungen wiederholt,

jedoch nur zur Deckung der in den Verkehr gelangten Schak

anweiſungen ausgegeben werden .

Die Umlaufszeit der zur vorübergehenden Verſtärkung

der ordentlichen Betriebsmittel der Reichs-Hauptkaſſe be

1 ) Die Vorſchrift des § 4 iſt neu und dient zur Unterſcheidung

bloßer Formulare von den ausgefertigten Schuldurlunden. Sie

beruht auf Art. 100 Nr. 1 des Einf.Gefeßes zum Bürgerlichen

Gefeßbuch (vgl. B.GB. § 793 Abſ. 2 ). Ebenſo Preuß . Ausf.Gefeß

zum Bürgerlichen Geſebuch Art. 17 $ 1 . R.
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ſtimmten Schaßanweiſungen darf den Zeitraum von ſechs

Monaten nach dem Ablaufe des betreffenden Rechnungsjahrs

nicht überſchreiten .

Die Schaßanweiſungen werden von der Reichsſchulden

verwaltung ausgeſtellt; auf die Ausfertigung finden die Vor

ſchriften des § 4 Anwendung. Die Ausgabe der Schaf

anweiſungen wird durch die Reichskaſſe bewirkt.

§ 8.

Die für die Verzinſung und Tilgung der Anleihe ſowie

für die Verzinſung und Einlöſung der Schaßanweiſungen

erforderlichen Beträge müſſen der Reichsſchuldenverwaltung

zur Verfallzeit aus den bereiteſten Einkünften des Reichs zur

Verfügung geſtellt werden .

Welche Theile der Anleihe getilgt werden ſollen , be:

ſtimmt in Ermangelung beſonderer geſeßlicher Vorſchriften

der Reichskanzler.

$ 9 .

Die Verwaltung der Reichsanleihe verbleibt bis auf

Weiteres der Preußiſchen Hauptverwaltung der Staatsſchulden

unter der Bezeichnung „ Reichsſchuldenverwaltung “. Für

die Verwaltung ſind die Vorſchriften des preußiſchen Geſeßes

vom 24. Februar 1850 (Geſeß: Samml. S. 57) maßgebend .

Die ſich aus § 6 des genannten Gefeßes ergebende unbedingte

Verantwortlichkeit der Reichsſchuldenverwaltung erſtreckt ſich

auch darauf, daß eine Umwandlung der Schuldverſchreibungen

nur auf Grund eines fie anordnenden oder zulaſſenden e

ſeßes und nach Bewilligung der erforderlichen Mittel vor

genommen wird 1) .

§ 10 .

Die obere Leitung ſteht dem Reichskanzler zu , ſoweit

dies mit der der Reichsſchuldenverwaltung beigelegten Un

abhängigkeit vereinbar iſt.

$ 11 .

Der Präſident und die Mitglieder der Preußiſchen Haupt

verwaltung der Staatsſchulden haben zu Protokoll zu erklären,

daß ſie den von ihnen gemäß § 9 des preußiſchen Geſekes

vom 24. Februar 1850 und § 1 des preußiſchen Geſekes

1

1

1 ) Zu vergleichen hierzu R. Roch in dem oben S. 137 Anm . 1

citirten Werke S. 406. R.
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vom 29. Januar 1879 (Geſek-Samml. S. 10) geleiſteten

Eid auch für die durch bundes- oder reichsgeſeßliche Be

ſtimmungen ihnen übertragene Verwaltung der Reichsſchulden

als maßgebend anerkennen.

Das Protokoll iſt dem Bundesrath und dem Reichstage

vorzulegen.

$ 12 .

Die Geſchäfte der im $ 1 des preußiſchen Geſekes vom

24. Februar 1850 bezeichneten Staatsſchulden -Kommiſſion

werden von einer Reichschulden -Kommiſſion wahrgenommen .

Die Reichsſchulden -Kommiſſion beſteht aus ſechs Bevoll

mächtigten oder ſtellvertretenden Bevollmächtigten zum Bundes

rath , und zwar aus dem jedesmaligen Vorſißenden des Aus

ſchuſſes für das Rechnungsweſen oder einem Stellvertreter

des Vorſißenden und fünf Mitgliedern des Ausſchuſſes, ſowie

aus ſechs Mitgliedern des Reichstags und bis zur Errichtung

einer eigenen Rechnungsbehörde für das Reich aus dem Chef

präſidenten der preußiſchen Ober-Rechnungskammer in ſeiner

gleichzeitigen Eigenſchaft als Chefpräſident des Rechnungshofs

für das Deutſche Reich; der Chefpräſident iſt für die durch

dieſes Geſeß ihm vorläufig übertragenen Verpflichtungen be

ſonders zu beeidigen .

$ 13 .

Der Bundesrath wählt jährlich aus den Mitgliedern des

Ausſchuſſes für das Rechnungsweſen die der Reichsſchulden :

Kommiſſion hinzutretenden Mitglieder. Die aus dem Reichs

tage zu entſendenden Mitglieder der Rommiſſion werden von

dieſem mit Stimmenmehrheit für die Dauer der Legislatur

periode gewählt.

Scheidet vor dem Ablaufe der im Abſ. 1 beſtimmten

Friſten ein Mitglied der Kommiſſion aus dem Bundesrath

oder dem Reichstag aus, ſo endigt damit auch ſeine Mit

gliedſchaft in der Kommiſſion .

Die Verpflichtung der nach A6.1, 2 ausſcheidenden

Mitglieder erliſcht jedoch erſt mit dem Eintritt ihrer Nach

folger in die Kommiſſion .

S 14 .

Den Vorſitz in der Rommiſſion führt der Vorſigende

des Ausſchuſſes des Bundesraths für das Rechnungsweſen

oder ſein Stellvertreter , im Falle ihrer Verhinderung ein
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anderes dem Bundesrath angehörendes Mitglied der Kom

miffion.

Die Beſchlüſſe der Kommiſſion werden nach Stimmen :

mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme

des Vorſißenden.

Zu einem Beſchluß iſt die Anweſenheit von mindeſtens

fünf Mitgliedern erforderlich.

§ 15 .

Die Reichsſchulden -Kommiſſion hat dem Bundesrath und

dem Reichstage gegenüber dieſelben Verpflichtungen , welche

der preußiſchen Staatsſchulden -Kommiſſion den beiden Häuſern

des preußiſchen Landtags gegenüber obliegen .

§ 16 .

Wird der Reichsſchuldenverwaltung der Verluſt einer

Schuldverſchreibung oder Schaßanweiſung von dem bis

herigen Inhaber mit der Behauptung angezeigt , daß die

Schuldurkunde vernichtet ſei, ſo hat ihm auf ſeinen Antrag

die Reichsſchuldenverwaltung eine neue Schuldverſchreibung

oder Schaßanweiſung zu ertheilen , falls ſie die Vernichtung

der Urkunde für nachgewieſen erachtet. Die Koſten hat der

bisherige Inhaber zu tragen und vorzuſchießen.

Iſt ein Zinsſchein abhanden gekommen oder vernichtet,

ſo iſt der im $ 804 Abſ. 1 des Bürgerlichen Geſekbuchs

beſtimmte Anſpruch ausgeſchloſſen , ohne daß es der Aus

ſchließung in dem Scheine bedarf.

Behauptet der bisherige Inhaber eines Zinsſcheins, daß

der Schein vernichtet ſei, ſo finden die Vorſchriften des Abſ. 1

Anwendung.

§ 17 .

Für das Aufgebotsverfahre
n zum Zwecke der Kraft

loserklärung einer auf den Inhaber lautenden Schuldver

ſchreibung oder Schaßanweiſung iſt dasjenige Amtsgericht

ausſchließlich zuſtändig, in deſſen Bezirke die Reichsſchulden

verwaltung ihren Siß hat.

Durch Anordnung des Reichskanzlers kann die An

wendung der Vorſchrift des Abſ. 1 für einzelne Theile der

Anleihe im voraus ausgeſchloſſen werden . Ueber sie Aus

führung einer ſolchen Anordnung hat der Reichskanzler dem

Reichstage, wenn dieſer verſammelt iſt, ſofort, anderenfalls

bei deſſen nächſter Zuſammenkunft Rechenſchaft abzulegen .
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$ 18 .

Soll eine Schuldverſchreibung oder Schaßanweiſung für

kraftlos erklärt werden, ſo muß dieöffentliche Bekanntmachung

des Aufgebots und des Ausſchlußurtheils , unbeſchadet der

Vorſchriften der $$ 1009 , 1017 der Civilprozeßordnung,

auch durch einmalige Einrüdung in eine in Hamburg , eine

in Leipzig , eine in Frankfurt a . M. und eine in München

erſcheinende Zeitung erfolgen ; die Beſtimmung und die Ver

öffentlichung dieſer Zeitungen im Deutſchen Reichsanzeiger

ſind jährlich durch den Reichskanzler zu veranlaſſen.

$ 19 .

Die Reichsſchuldenverwaltung hat jährlich amtliche Liſten

der im abgelaufenen Rechnungsjahre für fraftlos erklärten

Schuldverſchreibungen und Schaßanweiſungen durch den

Deutſchen Reichsanzeiger und die im § 18 bezeichneten Blätter

ſowie durch Aushang auf der Börſe in Berlin und den

Börſen der im $ 18 bezeichneten Orte zu veröffentlichen .

Die Reichsſchuldenverwaltung kann noch andere Ver

öffentlichungen veranlaſſen.

$ 20 .

Dieſes Gefeß tritt mit dem Tage der Verkündigung in

Kraft. Der $ 6 des Gefeßes vom 9. November 1867 (Bundes

Gefeßbl . S. 157) und das Gefeß vom 12. Mai 1873 (Reichs

Gefeßbl . S. 91 ) ſowie der § 3 des Geſeßes vom 23. Februar

1876 (Reichs- Geſeßbl. S. 24) treten außer Kraft.

Im § 16 Abſ. 2 des Bankgeſeßes vom 14. März 18751)

( Reichs - Geſekbl. S. 177 ) werden die Worte : ,,welcher zu

dieſem Zwecke ein vom Kaiſer ernanntes Mitglied hinzutritt“

geſtrichen.

Die nach Maßgabe des § 3 des Geſekes vom 23. Februar

1876 gewählten Mitglieder der Reichsſchulden -Kommiſſion

ſowie das auf Grund des § 16 des Geſekes vom 14. März

1875 vom Kaiſer ernannte Mitglied werden für die Zeit,

für welche ſie gewählt oder ernannt ſind , vollberechtigte

Mitglieder der Kommiſſion.

$ 21 .

Von dem Inkrafttreten dieſes Geſeßes an gelten für

die vorher ausgeſtellten , auf den Inhaber lautenden Schuld

1 ) In dieſer Zeit chrift Bd. XXI S. 221, Bd. L S. 221 .
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verſchreibungen, Zinsſcheine und Schaßanweiſungen die Vor

ſchriften der SS 798 bis 802, 805 und des § 806 Saß 1

des Bürgerlichen Geſeßbuchs, die Vorſchriften der Civilprozeß

ordnung über das Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Kraft

loserklärung einer abhanden gekommenen oder vernichteten

Urkunde ſowie die Vorſchriften der SS 17 bis 19 dieſes

Gefeßes .

Den vor dem Inkrafttreten dieſes Geſekes ausgeſtellten

Schuldverſchreibungen , Zinsſcheinen und Schaßanweiſungen

ſtehen diejenigen Schuldverſchreibungen , Zinsſcheine und

Schaßanweiſungen gleich, welche nach dieſer Zeit auf Grund

einer früheren geſeblichen Ermächtigung ausgegeben werden .

$ 22.

Ein vor dem Inkrafttreten dieſes Geſekes anhängiges

gerichtliches Aufgebotsverfa
hren

zum Zwecke der Kraftlos

erklärung einer der im § 21 Abſ. 1 bezeichneten Schuld

verſchreibungen und Schaßanweiſun
gen

iſt nach den bisherigen

Geſeßen zu erledigen. Nach dieſen Gefeßen beſtimmen ſich

auch die Wirkungen des Verfahrens und der Entſcheidung.

2. Das Reichsſtempelgeſeß vom 14. Juni 1900.

( Reichs-Gefeßblatt 1900 Nr. 11 S. 260 ff.)

Das Reichsſtempelgeſek vom 27. April 1894 iſt Bd . XLIV

S. 146 ff. dieſer Zeitſchrift abgedruckt und ſind daſelbſt die

früheren Gefeße vermerkt. Dieſes Geſek hat durch das Reichs

geleß vom 14. Juni 1900 ( Reichs - .Bl. Nr. 21 S. 260) eine

vollſtändige Umgeſtaltung namentlich im Tarif erfahren und

wurde daſelbſt im Art . 9 der Reichskanzler ermächtigt, die

Faſſung des Reichsſtempelgeſeßes , welche ſich aus den Ab

änderungsgeſeßen und aus dem Erlaſſe des Şandelsgeſeks

buches für das Deutſche Reich ergibt, in einer fortlaufenden

Nummernfolge der Abſchnitte und Paragraphen mit dem Datum

des neuen Gefeßes durch das Reichs - Geſekblatt bekannt zu

machen. Dies iſt geſchehen durch Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 14. Juni 1900 (Reichs -G.Bl. Nr.21 S. 275 ff.).

Nachſtehend folgt das Reichsſtempelgeſeß in dieſer Faſſung

nebſt Tarif . R.
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I. Aktien, Kuçe, Renten- und Schuldverſchreibungen .

(Tarifnummer 1 bis 3.)

§ 1 .

Die Verpflichtung zur Entrichtung der unter Nummer 1

bis 3 des anliegenden Tarifs bezeichneten Stempelabgabe

wird erfüllt durch Zahlung des Abgabebetrags an eine zu

ſtändige Steuerſtelle , welche auf dem vorzulegenden Werth

papiere Reichsſtempelmarken zum entſprechenden Betrage

zu verwenden oder die Aufdrüdung des Stempels zu ver

anlaſſen hat.

In welchen Fällen und unter welchen Bedingungen

der Verpflichtung zur Verſteuerung durch rechtzeitige Ver

wendungvon Stempelmarken ohne amtliche Mitwirkung einer

Steuerſtelle genügt werden kann, beſtimmt der Bundesrath .

§ 2 .

Ausländiſche Werthpapiere, welche durch ein im Ausland

abgeſchloſſenes Geſchäft von einem zur Zeit des Geſchäfts

abſchluſſes im Inlande wohnhaften Kontrahenten angeſchafft

ſind und ihm aus dem Ausland überſandt oder von ihm oder

einem Vertreter aus dem Ausland abgeholt werden, ſind von

dem Erwerber binnen vierzehn Tagen nach der Einbringung

der Werthpapiere in das Inland zur Verſteuerung anzumelden .

Wer dieſes unterläßt oder wer Werthpapiere der unter den

Tarifnummern 1 bis 3 bezeichneten Art im Inland ausgibt,

veräußert, verpfändet oder ein anderes Geſchäft unter Lebenden

damit macht oder Zahlung darauf leiſtet, bevor die Ver

pflichtung zur Verſteuerung erfüllt oder den Rontrolvorſchriften

des Bundesraths genügt iſt, verfällt in eine Geldſtrafe, welche

dem fünfundzwanzigfachen Betrage der hinterzogenen Abgabe

gleichkommt, mindeſtens aber zwanzig Mark für jedes Werth

papier beträgt.

Die Strafen treffen beſonders und zum vollen Betrage

Jeden, der als Kontrahent oder in anderer Eigenſchaft an

der Ausgabe,Veräußerung, Verpfändung oder an demſonſtigen

Geſchäfte Theil genommen hat.

Dieſelben Perſonen ſind für die Entrichtung der Steuer

ſolidariſch verhaftet.

§ 3 .

Bevor ſtempelpflichtige inländiſche Werthpapiere zur

Zeichnung aufgelegt werden, oder zu weiteren Einzahlungen

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI . 10
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auf ſolche aufgefordert wird , hat der Emittent hiervon der

zuſtändigen Steuerſtelle unter Angabe der Zahl, der Gattung

und des Nennwerths der Stücke oder des Betrags der zu

leiſtenden Einzahlungen nach Maßgabe eines von dem Bundes

rathe zu beſtimmenden Formulars Anzeige zu erſtatten.

Die Zuwiderhandlung gegen dieſe Vorſchrift zieht Geld

ſtrafe im Betrage von fünfzig bis fünfhundert Mark nach ſich.

§ 4 .

Die der Reichsſtempelſteuer unterworfenen Werthpapiere

unterliegen in den einzelnen Bundesſtaaten keiner weiteren

Stempelabgabe (Tare, Sportel 2c . ) .

Auch iſt von der Umſchreibung ſolcher Werthpapiere in

den Büchern und Regiſtern der Geſellſchaft 2c . , ſowie von

den auf die Werthpapiere ſelbſt geſeßten Uebertragungs

vermerken ( Indoſſamenten, Ceſſionen 2c .) eine Abgabe nicht

zu entrichten .

Im Uebrigen, insbeſondere hinſichtlich der Urkunden über

Eintragungen in demHypothekenbuche (Grundbuche), bleiben

die landesgeſeßlichen Vorſchriften unberührt.

$ 5 .

Bezüglich der vor dem 1. Juli 1900 ausgegebenen in

ländiſchen und mit dem Reichsſtempel verſehenen ausländi :

ſchen Werthpapiere bewendet es bei den bisherigen Vor

ſchriften. Daſſelbe gilt für die nach dem genannten Zeit

punkt ausgegebenen inländiſchen Werthpapiere in Anſehung

der vorher geleiſteten Zahlungen.

Werthpapiere, welche lediglich zum Zwecke des Um

tauſches , das heißt behufs Erneuerung der Urkunde ohne

Veränderung des urſprünglichen Rechtsverhältniſſes, ausgeſtellt

worden ſind, bleiben ſteuerfrei, wenn die zum Umtauſche ge

langenden Stücke ordnungsmäßig verſteuert oder ſteuerfrei

ſind und den vom Bundesrathe zu erlaſſenden Kontrolvor:

ſchriften genügt worden iſt.

II. Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte.

(Tarifnummer 4.)

§ 6 .

Die unter Tarifnummer 4 angeordnete Abgabe iſt von

allen im Inland abgeſchloſſenen Geſchäften der bezeichneten

Art zu erheben .
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Im Ausland abgeſchloſſene Geſchäfte unterliegen der

Abgabe, wenn beide Rontrahenten im Inlande wohnhaft

find; iſt nur der eine Kontrahent im Inlande wohnhaft, ſo

iſt die Abgabe nur im halben Betrage zu entrichten . Bei

kaufmänniſchen Firmen entſcheidet für die Frage des Wohn

orts der Siß der Handelsniederlaſſung, welche das Geſchäft

abgeſchloſſen hat .

Als im Auslande abgeſchloſſen gelten auch ſolche Ge

ſchäfte, welche durch briefliche oder telegraphiſche Korreſpon

denz zwiſchen einem Orte des Inlandes und einem Drte des

Auslandes zu Stande gekommen ſind.

$ 7 .

Bedingte Geſchäfte gelten in Betreff der Abgabepflicht

als unbedingte . Iſt einem Kontrahenten ein Wahlrecht ein

geräumt, oder die Befugniß , innerhalb beſtimmter Grenzen

den Umfang der Lieferung zu beſtimmen , ſo wird die Åb :

gabe nach dem höchſtmöglichen Werthe des Gegenſtandes des

Geſchäfts berechnet.

gede Verabredung, durch welche die Erfüllung des Ge

ſchäfte unter veränderten Vertragsbeſtimmungen oder gegen

Entgelt unter denſelben Vertragsbeſtimmungen auf einen

ſpäteren Termin verſchoben wird , gilt als neues abgabe

pflichtiges Geſchäft.

Iſt das Geſchäft von einem Rommiſſionär (8 383 des

Handelsgeſekbuchs ) abgeſchloſſen, ſo iſt die Abgabe ſowohl für

das Geſchäft zwiſchen dem Kommiſſionär und dem Dritten,

als auch für das Abwickelungsgeſchäft zwiſchen dem Kom

miſſionär und dem Kommittenten zu entrichten, ſofern nicht

die Beſtimmung des § 11 Abſ. 2 eintritt.

Geſchäfte, welche vorbehaltlich der Aufgabe („an Auf

gabe“) abgeſchloſſen werden , ſind abgabepflichtig. Die Be

zeichnung des definitiven Gegenkontrahenten (die Aufgabe)

iſt ſteuerfrei, wenn dieſelbe ſpäteſtens am folgenden Werk

tage gemacht wird ; wird dieſelbe ſpäter gemacht, ſo gilt ſie

als ein neues abgabepflichtiges Geſchäft.

§ 8 .

Zur Entrichtung der Abgabe iſt zunächſt verpflichtet:

1. wenn das Geſchäft durch einen im Inlande wohn

haften Vermittler abgeſchloſſen iſt, dieſer,

anderenfalls :
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2. wenn nur einer der Kontrahenten im Inlande wohn

haft iſt, dieſer,

3. wenn von den Kontrahenten nur der eine ein im

Inlande wohnhafter nach $ 38 des Handelsgeſebuchs

zur Führung von Handelsbüchern verpflichteter Kauf

mann iſt, der leştere,

4. wenn es ſich um das Abwickelungsgeſchäft zwiſchen

dem Kommiſſionär und dem Rommittenten handelt

(§ 7 Abſ. 3), der Kommiſſionär,

5. in allen übrigen Fällen der Veräußerer.

Die im Inlande wohnhaften Vermittler und die Ron:

trahenten haften für die Abgabe als Geſammtſchuldner, in

deſſen iſt bei Geſchäften , für welche die Abgabe nur im halben

Betrage zu entrichten (8 6 Abſ. 2), der nicht im Fnlande

wohnhafte Kontrahent für die Entrichtung der Abgabe nicht

verhaftet.

Der Vermittler iſt berechtigt, den Erſaß der entrichteten

Abgabe von jedem für die Abgabe verhafteten Kontrahenten

zu fordern .

$ 9 .

Der zur Entrichtung der Abgabe zunächſt Verpflichtete

hat über das abgabepflichtige Geſchäft am Tage des Ge

ſchäftsabſchluſſes eine Schlußnote auszuſtellen , welche den

Namen und den Wohnort des Vermittlers und der Kontra

henten , den Gegenſtand und die Bedingungen des Geſchäfts,

insbeſondere den Preis ſowie die Zeit der Lieferung er

geben muß. Die Unterſchrift des Ausſtellers iſt nicht er

forderlich.

Die Schlußnote iſt doppelt auf einem vorher geſtempelten

oder mit den erforderlichen Stempelmarken zu verſehenden

Formular auszuſtellen, von dem je eine Hälfte für jeden

der beiden Kontrahenten beſtimmt iſt. Späteſtens am dritten

Tage nach dem Tage des Geſchäftsabſchluſſes hat der Aus

ſteller der Schlußnote die nicht für ihn beſtimmte Hälfte

der legteren , wenn derſelbe die Schlußnote aber als Ver

mittler ausgeſtellt hat (S8 Ziffer 1 ) , deren beide Hälften

abzuſenden .

Vermittler haben dieſe Abſendung und den verwendeten

Stempelbetrag in ihren Geſchäftsbüchern zu vermerken .

Der zur Entrichtung der Abgabe zunächſt Verpflichtete

darf unverſteuerte Schlußnoten über das abgabepflichtige

Geſchäft nicht ausſtellen und aus der Hand geben.
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$ 10 .

Iſt einem für die Entrichtung der Abgabe verhafteten

Kontrahenten (§ 8 Abſ. 2) eine zu niedrig verſteuerte Schluß

note zugeſtellt worden , ſo hat derſelbe binnen vierzehn Tagen

nach dem Tage des Geſchäftsabſchluſſes den fehlenden Stempel

betrag auf der Schlußnote nachträglich zu verwenden ; iſt

einem ſolchen Kontrahenten eine verſteuerte Schlußnote über

haupt nicht zugegangen , ſo hat derſelbe ſeinerſeits binnen

der bezeichneten Friſt nach Maßgabe der im $ 9 Abſ . 1 und 2

gegebenen Beſtimmungen zu verfahren .

Sind bei einem durch einen Vermittler abgeſchloſſenen

Geſchäfte (S8 Ziffer 1) zwei derartige Kontrahenten be

theiligt , ſo hat jeder von ihnen nur die Hälfte des auf der

zugeſtellten Schlußnote fehlenden Betrags nachträglich zu ver

wenden , im Falle des Nichteinganges der Schlußnote aber

zu der von ihm auszuſtellenden Schlußnote nur die Hälfte

des tarifmäßigen Stempels zu verwenden .

Die nach den vorſtehenden Beſtimmungen mangels des

Empfanges der Schlußnote entrichtete Abgabe iſt zurück

zuerſtatten , wenn nachgewieſen wird , daß der zunächſt Ver

pflichtete die ihm nach § 9 obliegenden Verpflichtungen recht

zeitig erfüllt hat . Die Entſcheidung erfolgt im Verwaltungs

wege.

$ 11 .

Eine Schlußnote kann mehrere abgabepflichtige Geſchäfte

umfaſſen, inſofern legtere demſelben Steuerſaße unterliegen

und an demſelben Tage und unter denſelben Kontrahenten,

welche in gleicher Eigenſchaft gehandelt haben, abgeſchloſſen

worden ſind. Die Abgabe iſt in dieſem Falle von dem Ge:

ſammtwerthe der Geſchäfte zu berechnen .

Wird bei Kommiſſionsgeſchäften für einen auswärtigen

Kommittenten , welcher ſeinerſeits als Kommiſſionär eines

Dritten handelt, die Schlußnote mit dem Zuſaße „in Kom

miſſion “ ausgeſtellt, ſo bleibt das Abwickelungsgeſchäft zwiſchen

ihm und ſeinem Rommittenten von der Abgabe befreit, wenn

er die Schlußnote mit dem Vermerke verſieht, daß fich eine

verſteuerte, über denſelben Betrag oder dieſelbe Menge und

denſelben Preis lautende Schlußnote mit zu bezeichnender

Nummer ( 14) in ſeinen Händen befindet.

Umfaßt eine Schlußnote ein Kaufgeſchäft und gleich

zeitig ein zu einer ſpäteren Zeit zu erfüllendes Rückauf

geſchäft über in der Tarifnummer 4 bezeichnete Gegenſtände
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1

.

derſelben Art und in demſelben Betrage beziehungsweiſe der

ſelben Menge ( Report-, Deport-, Koſtgeſchäft), ſo iſt die Ab

gabe nur für das dem Werthe nach höhere dieſer beiden

Geſchäfte zu berechnen.

§ 12 .

Führt der Kommiſſionär an demſelben Tage eine Ein

kaufskommiſſion und eine Verkaufskommiſſion über Werth

papiere derſelben Gattung durch Eintritt als Selbſtkontra

hent aus, ſo iſt für jedes der beiden Geſchäfte, inſoweit ſie

ſich ausgleichen, neben der tarifmäßigen Abgabe eine weitere

Abgabe in Höhe der Hälfte des Tarifjaßes zu entrichten , es

ſei denn , daß der Kommiſſionär zur Deckung eines der

beiden Aufträge ein abgabepflichtiges Geſchäft mit einem

Dritten abgeſchloſſen hat . Die Beſtimmungen über die Er

hebung der weiteren Abgabe und über die zur Sicherung

dieſer Erhebung erforderlichen Maßregeln, insbeſondere über

die Art der Buchführung, werden vom Bundesrathe getroffen.

$ 13.

Tauſchgeſchäfte, bei welchen verſchiedene Abſchnitte oder

Stücke mit verſchiedenen Zinsterminen von Werthpapieren

derſelben Gattung ohne anderweite Gegenleiſtung Zug um

Zug ausgetauſcht werden , ſind ſteuerfrei.

Uneigentliche Leihgeſchäfte, d . 5. ſolche, bei denen der

Empfänger befugt iſt, an Stelle der empfangenen Werth

papiere andere Stücke gleicher Gattung zurückzugeben, bleiben

ſteuerfrei, wenn dieſe Geſchäfte ohne Ausbedingung oder

Gewährung eines Leihgeldes , Entgelts, Aufgeldes oder einer

ſonſtigen Leiſtung und unter Feſtſegung einer Friſt von

längſtens einer Woche für die Rüdlieferung der Werthpapiere

abgeſchloſſen werden . Die darüber auszufertigenden Schluß

noten müſſen dieſe Feſtſeßung ſowie den Vermerk „Unentgelt

liches Leihgeſchäft“ enthalten .

$ 14 .

Die Schlußnoten ſind nach der Zeitfolge numerirt von

denjenigen Anſtalten und Perſonen , welche gewerbsmäßig

abgabepflichtige Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte be

treiben oder vermitteln , fünf Jahre lang, von anderen Per

ſonen ein Jahr lang aufzubewahren .

$ 15.

Iſt bei dem Abſchluß eines abgabepflichti
gen Geſchäfts

zwiſchen zwei Kontrahenten, welche nicht nach § 38 des Handels
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1

geſekbuchs zur Führung von Şandelsbüchern verpflichtet ſind,

eine beiderſeits unterſchriebene Vertragsurkunde aufgeſtellt

worden, ſo bleiben die SS 8, 9, 10, 11 , 14 außer Anwen

dung . Die Rontrahenten ſind verpflichtet,die Vertragsurkunde

binnen vierzehn Tagen nach dem Geſchäftsabſchluſſe der

Steuerbehörde zur Abſtempelung vorzulegen ; dieſe Ver

pflichtung erſtreckt ſich bei Geſchäften, für welche die Abgabe

nur im halben Betrage zu erheben iſt (§ 6 Abſ. 2) , nicht

auf den nicht im Inlande wohnhaften Kontrahenten .

$ 16.

Bei Geſchäften, für welche eine rechtzeitige Berechnung

der Steuer nicht möglich iſt, bleibt die Beſteuerung unter

den vom Bundesrathe feſtzuſeßenden Maßgaben ſo lange

ausgeſeßt, bis die Berechnung möglich wird. Der Bundes

rath beſtimmt ferner , unter welchen Umſtänden außerhalb

dieſes Falles, insbeſondere bei im Ausland abgeſchloſſenen

Geſchäften, eine andere Friſt zur Ausſtellung der Schlußnoten

eintreten kann .

$ 17 .

Nach der näheren Beſtimmung des Bundesrathes dürfen

Stempelzeichen zur Entrichtung der in der Tarifnummer 4

angeordneten Abgabe auf Kredit verabfolgt werden .

§ 18 .

Geſchäfte, welche nach Tarifnummer 4 abgabepflichtig

find, oder auf welche die Vorſchrift unter ,,Befreiungen “ zu

dieſer Tarifnummer Anwendung findet, ſowie Schriftſtücke

über ſolche Geſchäfte ſind in den einzelnen Bundesſtaaten

keinen Stempelabgabe
n

( Taxen , Sporteln 2c . ) unterworfen .

Werden dieſe Schriftſtücke indeſſen gerichtlich oder notariell

aufgenommen oder beglaubigt , ſo unterliegen ſie, neben der

in Tarifnumme
r
4 für das Geſchäft vorgeſchrieben

en
Abgabe,

ben in den Landesgeſeßen für gerichtliche oder notarielle Auf

nahmen und Beglaubigunge
n
etwa vorgeſchriebene

n
Stempeln

(Taren, Sporteln 2c . ) .

§ 19 .

Wer den Vorſchriften im § 9 Abſ. 1 und 2 , 8 10

Abſ. 1 und 2 und § 15 zuwiderhandelt oder eine Schlußnote

wahrheitswidrig mit dem im § 11 Abſ. 2 oder § 13 be

zeichneten Vermerke verſieht, oder im Falle der Tarifnummer 4a

behufs Erlangung einer Steuerermäßigung unrichtige Nach
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weiſe vorlegt , hat eine Geldſtrafe verwirkt, welche dem fünfzig

fachen Betrage der hinterzogenen Abgabe oder der beanſpruchten

Steuerermäßigunggleichkommt, mindeſtens aber zwanzig Mark

beträgt.

Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht feſt

geſtellt werden, ſo tritt ſtatt der vorſtehend beſtimmtenStrafe

eine Geldſtrafe von zwanzig bis fünftauſend Mark ein .

§ 20 .

Wer, nachdem er auf Grund des $ 19 beſtraft worden,

von Neuem den dortſelbſt bezeichneten Vorſchriften zuwider

handelt, hat neben der im $ 19 vorgeſehenen Strafe eine

Geldſtrafe von einhundertfünfz
ig

bis fünftauſend Mark ver

wirft .

Dieſe Rückfallsſtrafe tritt ein ohne Rückſicht darauf, ob

die frühere Beſtrafung in demſelben oder in einem anderen

Bundesſtaat erfolgt iſt. Sie iſt verwirkt, auch wenn die frühere

Strafe nur theilweiſe entrichtet oder ganz oder theilweiſe er

laſſen iſt.

Dieſelbe iſt ausgeſchloſſen , wenn ſeit der Entrichtung

oder dem Erlaſſe der leßten Strafe bis zur Begehung der

neuen Zuwiderhandlung fünf Jahre verfloſſen ſind .

§ 21 .

Wer gegen die Vorſchriften im § 9 Abſ . 3 und § 14

verſtößt, iſtmit Geldſtrafe von drei Mark bis fünftauſend Mark

zu beſtrafen.

III. Spiel und Wette.

(Tarifnummer 5.)

§ 22 .

Wer im Bundesgebiete Lotterien und Ausſpielungen ver

anſtalten will,hat die Stempelabgabe für die geſammte plan

mäßige Anzahl der Looſe oder Ausweiſe über Spieleinlagen

im Voraus zu entrichten .

Inwieweit Ausſpielungen , bei welchen keine Spielaus

weiſe ausgegeben werden, zur Steuer heranzuziehen ſind, iſt

vom Bundesrathe zu beſtimmen, und öffentlich bekannt zu

machen.

$ 23 .

Den Spieleinlagen ſtehen im Sinne der Tarifnummer 5

die Wetteinfäße bei öffentlich veranſtalteten Rennen und

ähnlichen öffentlichen Veranſtaltungen gleich.



Gefeße ac. des Deutſchen Reichs. 153

Wer im Inlande ſolche Wetteinſäße entgegennimmt, iſt

verpflichtet, verſteuerte Ausweiſe hierüber auszuſtellen.

$ 24 .

Vor der Entrichtung der Abgabe darf ohne Genehmigung

der zuſtändigen Steuerſtelle mit dem Loosabſaße nicht be

gonnen werden . Die Genehmigung kann von vorgängiger

Sicherſtellung der Abgabe abhängig gemacht werden.

$ 25 .

Wer ausländiſche looje oder Ausweiſe über Spiel

einlagen in das Bundesgebiet einführt oder daſelbſt empfängt,

hat dieſelben , bevor mit dem Vertriebe begonnen wird , ſpäte

ſtens binnen drei Tagen nach dem Tage der Einführung

oder des Empfanges der zuſtändigen Behörde anzumelden

und davon die Stempelabgabe zu entrichten .

Den ausländiſchen Looſen oder Ausweiſen über Spiel

einlagen ſtehen Ausweiſe über Einſäße bei ausländiſchen

Wettunternehmungen für öffentlich veranſtaltete Rennen und

ähnliche öffentliche Veranſtaltungen gleich. Wer, ohne ſolche

Ausweiſe vom Ausland einzuführen , Wetten der bezeichneten

Art vermittelt, iſt, ſofern er dieſe Vermittelung gewerbs

mäßig betreibt , verpflichtet, verſteuerte Ausweiſe über die

Wetteinjäße auszuſtellen.

Gewerbsmäßige Vermittler von Wetten der vorbezeich

neten ſowie der im § 23 bezeichneten Art unterſtehen der

Aufſicht der Steuerbehörden nach näherer Beſtimmung des

Bundesraths .

$ 26 .

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelabgabe

wird erfüllt durch Zahlung des Abgabebetrags bei der zu

ſtändigen Behörde.

Ob und in welcher Weiſe eine Verwendung von Stempel

zeichen ſtattzufinden hat, beſtimmt der Bundesrath.

§ 27 .

Die Nichterfüllung der in den SS 22, 23, 24 und 25

bezeichneten Verpflichtungen wird mit einer dem fünffachen

Betrage der hinterzogenen Abgabe gleichkommenden Geld

ſtrafe geahndet. Dieſelbe iſt jedoch gegen den Unternehmer

inländiſcher Lotterien oder Ausſpielungen ſowie gegen Jeden ,

welcher den Vertrieb ausländiſcher Looſe oder Ausweiſe über
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.

Ausſpielungen im Bundesgebiete beſorgt, nicht unter dem

Betrage von zweihundertundfünfzig Mark feſtzuſeßen.

Iſt die Zahl der abgeſeßten Looſe oder die Geſammt

höhe der Wetteinſäße nicht zu ermitteln , ſo tritt Geldſtrafe

von zweihundertundfünfzig bis fünftauſend Mark ein .

§ 28.

Ein Anſpruch auf Rückerſtattung des eingezahlten Ab

gabebetrags iſt ausgeſchloſſen; eine ſolche kann von der oberſten

Landesfinanzbehörde nur dann zugeſtanden werden , wenn

eine beabſichtigte Ausſpielung erweislich nicht zu Stande ge
kommen iſt.

§ 29 .

Die 88 22 bis 28 leiden auf Staatslotterien deutſcher

Bundesſtaaten keine Anwendung.

Die Stempelſteuer für die Looſe der legteren wird durch

die Lotterieverwaltung eingezogen und in einer Summe für

die Geſammtzahl der von ihr abgeſekten Looſe zur Reichs

kaſſe abgeführt.

Eine Abſtempelung der Looſe findet nicht ſtatt.

S 30.

Looſe 2c. inländiſcher Unternehmungen , für welche vor

dem 1. Juli 1900 die obrigkeitliche Erlaubniß ertheilt iſt,

unterliegen , ſofern die Ziehung der Looſe vor dem 1. Januar

1902 beendet iſt , ber Reichsſtempelabgabe nur nach Maß

gabe der bisherigen Beſtimmungen .

Ausländiſche Looſe, welche vor dem 1. Juli 1900 ein

geführt, auch binnen drei Tagen nach demſelben angemeldet

ſind,und die Looſe von Staatslotterien, deren Ausgabe auch

nur für eine Klaſſe bereits vor dieſem Zeitpunkte begonnen

hat, unterliegen , ſofern die Ziehung der Looſe vor dem 1. Januar

1901 beendet iſt, der Reichsſtempelabgabe nur nach Maßgabe

der bisherigen Beſtimmungen.

Für das Wetten an Totaliſatoren auf inländiſchen Renn

pläßen finden die bisherigen Beſtimmungen bis zum 1. Januar

1901 Anwendung.

$ 31 .

Deffentliche Ausſpielungen, Verlooſungen und Lotterien ,

für welche die Reichsſtempelabgabe zu entrichten iſt , unter

liegen in den einzelnen Bundesſtaaten keiner weiteren Stempel

abgabe (Tare, Sportel 2c . ) .
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IV. Schiffsfrachturkunden.

(Tarifnummer 6.)

§ 32 .

Die Beförderung von Güternim Schiffsverkehre zwiſchen

inländiſchen und ausländiſchen Seehäfen oder zwiſchen in:

ländiſchen Flußhäfen und ausländiſchen Seehäfen darf nur

erfolgen , wenn eine Urkunde der im Tarife bezeichneten Art

ausgeſtellt wird . Die Ablieferung von Gütern, die im Schiffs

verkehre vom Auslande nach dem Inlande befördert ſind, darf

nur erfolgen , wenn eine Úrkunde der bezeichneten Art aus:
gehändigt wird .

Auf den Poſtverkehr und die Beförderung des Gepäcs

der Reiſenden finden dieſe Vorſchriften keine Anwendung .

§ 33 .

Die Verpflichtung zur Entrichtung der unter Nummer 6

des Tarifs bezeichneten Stempelabgabe liegt bei Urkunden,

welche im Inland ausgeſtellt werden, dem Ablader, bei den

im Ausland ausgeſtelten Urkunden dem Empfänger der

Sendung ob .

$ 34 .

Wird eine Urkunde der bezeichneten Art im Inland aus

geſtellt, ſo iſt die Abgabe von einer Abſchrift zu entrichten,

die dem Rheder auszuhändigen, oder, falls dieſem ſelbſt die

Verpflichtung zur Entrichtung der Abgabe obliegt , von ihm

zurückzubehalten iſt.

ħat der Rheder ſeine Niederlaſſung im Auslande , ſo

tritt an ſeine Stelle der inländiſche Vertreter .

$ 35 .

Die Abgabe muß entrichtet werden bei im Inland aus :

geſtellten Schriftſtücken, bevor die Aushändigung der Urkunde

durch den Ablader erfolgt, bei im Ausland ausgeſtellten binnen

drei Tagen, nachdem die Urkunde in den Beſit des Empfängers

der Sendung gelangt iſt. Die Schriftſtücke, von welchen die

Abgabe zu entrichten iſt, ſind während der Dauer eines Jahres

aufzubewahren .

$ 36 .

Iſt die Entrichtung der Abgabe von den dazu verpflich

teten Perſonen unterlaſſen worden , ſo iſt ſie von jedem

ferneren Inhaber des nicht geſtempelten Schriftſtücks binnen

fo
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drei Tagen nach dem Tage des Empfanges und jedenfalls

vor der weiteren Aushändigung des Schriftſtücks zu bewirken .

$ 37.

Die im § 32 gedachte Verpflichtung wird erfüllt durch

Verwendung von Vordrucken , die vor dem Gebrauche vor

ſchriftsmäßig abgeſtempelt find , oder von Stempelmarken

nach näherer Anordnung des Bundesraths.

Dem Bundesrathe ſteht auch die Beſtimmung darüber

zu , ob und in welchen Fällen die Entrichtung der Abgabe

ohne Verwendung von Stempelzeichen erfolgen darf.

8 38.

Die Nichterfüllung der Steuerpflicht wird mit einer Geld

ſtrafe beſtraft, welche dem fünfundzwanzigfachen Betrage der

vorenthaltenen Abgabe gleichkommt, mindeſtens aber zwanzig

Mark beträgt.

Dieſe Strafe trifft beſonders und zum vollen Betrage

Jeden , der die ihm obliegendeVerpflichtung zur Entrichtung

der Abgabe nicht rechtzeitig erfüllt .

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher der Vorſchrift

des § 32 zuwider Güter befördert oder ausliefert, ohne daß

eine der vorgeſchriebenen Urkunden ausgeſtellt oder aus

gehändigt wird .

Kann der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht feſt

geſtellt werden, ſo tritt ſtatt der im Abſ. 1 gedachten Strafe

eine Geldſtrafe von zwanzig bis fünftauſend Mark ein .

$ 39 .

Wer die Beförderung von Gütern als Gewerbe betreibt,

hat, wenn er nach erfolgter Beſtrafung auf Grund des § 38

von Neuem derdort bezeichneten Vorſchrift zuwiderhandelt,

neben der Strafe des § 38 die im $ 20 vorgeſehene Rück

fallsſtrafe verwirkt.

§ 40 .

Enthält ein Schriftſtück außer der Beurkundung eines

Frachtvertrages noch eine andere , einer landesgeſeßlichen

Stempelabgabe unterliegende Beurkundung , ſo finden die

landesgeſeblichen Vorſchriften neben den Beſtimmungen dieſes

Geſeßes Anwendung.

Im Uebrigen unterliegen die Schriftſtüde feiner weiteren

Stempelabgabe (Tare, Sportel 2c . ) in den einzelnen Bundes:

ſtaaten .
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V. Allgemeine Beſtimmungen.

$ 41 .

Der Bundesrath erläßt die Anordnungen wegen der

Anfertigung und des Vertriebs der nach Maßgabe dieſes

Gefeßes zu verwendenden Stempelmarken und geſtempelten

Formulare ſowie die Vorſchriften über die Form der Schluß

noten und über die Art der Verwendung der Marken . Er

ſtellt die Bedingungen feſt, unter welchen für verdorbene

Marken und Formulare ſowie für Stempel auf verdorbenen

Werthpapieren Erſtattung zuläſſig iſt.

§ 42 .

Stempelmarken , welche nicht in der vorgeſchriebene
n

Weiſe verwendet worden ſind , werden als nicht verwendet

angeſehen .

$ 43.

In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung

der in dieſem Geſeße feſtgeſtellten Abgaben iſt der Rechts

weg zuläſſig. Die Klage iſt bei Verluſt des Klagerechts

binnen fechs Monaten nach erfolgter Beitreibung oder mit

Vorbehalt geleiſteter Zahlung zu erheben . Für die Berech :

nung dieſer Friſt ſind die Beſtimmungen der Civilprozeß :

ordnung maßgebend. Zuſtändig find ohne Rückſicht auf den

Werth des Streitgegenſtandes die Landgerichte. Soweit bei

denſelben Kammern für Handelsſachen beſtehen , gehört der

Rechtsſtreit vor dieſe. Die Reviſion ſowie die Beſchwerde

gegen Entſcheidungen der Oberlandesgerichte geht an das

Reichsgericht.

§ 44 .

Zuwiderhandlun
gen

gegen die Vorſchriften dieſes Ge

feßes oder gegen die zu deffen Ausführung erlaſſenen Vor

ſchriften, die imGefeße mit keiner beſonderen Strafe belegt

ſind, ziehen eine Ordnungsſtrafe bis zu einhundertfünfz
ig

Mark

nach ſich.

Dieſelbe Strafe tritt ein, wenn in den Fällen der SS 3,

19 , 27 und 38 aus den Umſtänden ſich ergibt, daß eine

Steuerhinterziehung nicht hat verübt werden können oder

nicht beabſichtigt worden iſt.

$ 45.

Die auf Grund dieſes Geſeßes zu verhängenden Strafen

ſind bei Genoſſenſchaften und Äktiengeſellſchaften gegen die
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Vorſtandsmitglieder, bei Kommanditgeſellſchaften gegen die

perſönlich haftenden Geſellſchafter, bei offenen Handelsgeſell

ſchaften gegen die Geſellſchafter nur im einmaligen Betrage,

jedoch unter Haftbarkeit jedes einzelnen als Geſammtſchuldner

feſtzuſeßen. Ebenſo iſt in anderen Fällen zu verfahren , in

denen bei einem Geſchäfte mehrere Perſonen als Vertreter

deſſelben Kontrahentenoder als gemeinſchaftliche Kontrahenten

betheiligt ſind.

Auf die Verhängung der im § 20 vorgeſchriebenen Rück

fallsſtrafe finden dieſe Beſtimmungen keine Anwendung.

$ 46.

Hinſichtlich des adminiſtrativen Strafverfahrens wegen

der Zuwiderhandlungen gegen dieſes Geſek, der Strafmilde

rung und des Erlaſſes der Strafe im Gnadenwege, der Voll

ſtređung der Strafe ſowie der Verjährung der Strafverfolgung

finden die Vorſchriften in § 17 Šaß 1, $S 18 und19 des

Gefeßes vom 10. Juni 1869, betreffend die Wechſelſtempel

ſteuer, ſinngemäße Anwendung. Die auf Grund des gegen

wärtigen Geſeßes erkannten Geldſtrafen fallen dem Fiskus

desjenigen Staates zu , von deſſen Behörden die Strafent

ſcheidung erlaſſen iſt.

§ 47 .

Die Verwandlung einer Geldſtrafe, zu deren Zahlung

der Verpflichtete unvermögend iſt, in eine Freiheitsſtrafe findet

nicht ſtatt. Auch darf zur Beitreibung von Geldſtrafen ohne

Zuſtimmung des Verurtheilten , wenn dieſer ein Deutſcher

iſt, kein Grundſtück ſubhaſtirt werden .

§ 48 .

Unter den in dieſem Geſeß erwähnten Behörden und

Beamten ſind, ſoweit das Geſeß nichts Anderes beſtimmt, die

betreffenden Landesbehörden und Landesbeamten verſtanden .

Welche dieſer Behörden und Beamten die in dem Geſek

als zuſtändig bezeichneten ſind, beſtimmen , ſofern das Geſek

nichts Anderes verfügt, die Landesregierungen .

Den Leßteren liegt auch die Kontrole über die betreffenden

Behörden und Beamten ob.

!

§ 49 .

Die in den einzelnen Bundesſtaaten mit der Beaufſichti

gung des Stempelweſens beauftragten Behörden und Beamten

haben die ihnen obliegenden Verpflichtungen mit den gleichen
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$ 50.

Befugniſſen , wie ſie ihnen hinſichtlich der nach den Landes

geſeßen zu entrichtenden Stempelabgaben zuſtehen , auch hinſicht

lich der in dieſem Geſeße beſtimmten Abgaben wahrzunehmen .

Der Prüfung in Bezug auf die Abgabenentrichtung

unterliegen alle diejenigen , welche abgabepflichtige Geſchäfte

der unter Nummer 4 des Tarifs bezeichneten Art oder die

Beförderung von Gütern im Schiffsverkehre (Nummer 6 des

Tarifs) gewerbsmäßig betreiben oder vermitteln .

Den revidirenden Beamten ſind alle bezüglichen Schrift:

ſtücke und erforderlichen Falles auch die Geſchäftsbücher zur

Einſicht vorzulegen .

Von anderen als den im Abſaß 2 bezeichneten Perſonen

kann die Steuerdirektivbehörde die Einreichung der auf be

ſtimmt zu bezeichnende abgabepflichtige Geſchäfte bezüglichen

Schriftſtücke verlangen .

Außerdem haben die Reichsbehörden, die Behörden und

Beamten der Bundesſtaaten und Kommunen, die von Handels

vorſtänden eingeſegten Sachverſtändigenkommiſſionen und

Schiedsgerichte, ſowie die Notare die Verpflichtung, die Be

ſteuerung der ihnen vorkommenden Urkunden zu prüfen und

die zu ihrer Kenntniß gelangenden Zuwiderhandlungen gegen

dieſes Geſetze bei der zuſtändigen Behörde zur Anzeige zu

bringen.

$ 51 .

Der Bundesrath ordnet an , in welchen Fällen bei

adminiſtrativen Straffeſtſeßung
en

Sachverſtändig
e

zu hören

ſind ; ſolche ſind, wo Handelsvorſtä
nde

beſtehen , von dieſen

zu bezeichnen .

Die Handelsvorſtände können unter Berückſichtigung der

beſonderen Verhältniſſe und Gewohnheiten ihres Bezirkes zum

Zwecke der Durchführung des Geſeßes und Sicherung der

Entrichtung der Abgaben reglementariſche Anordnungen er:

laſſen ; leştere bedürfen der Zuſtimmung der Landesregie

rungen .

§ 52.

Bezüglich der Vollſtreckbarkeit und des Vollſtreckungs

verfahrens werden die Reichsſtempelabgab
en

den Landes

abgaben gleichgeachtet.

$ 53 .

Die Raſſen des Reichs ſind von der Entrichtung der

durch dieſes Geſeß unter Tarifnummer 1 , 2, 3 angeordneten

Abgaben befreit.
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Andere ſubjektive Befreiungen finden, ſoweit nicht aus

drücklich Ausnahmen angeordnet ſind, nicht ſtatt.

Wegen der Entſchädigung für die Aufhebung ſolcher Be

freiungen, welche etwa auf läſtigen Privatrechtstiteln beruhen,

ſowie wegen der Erſtattung der von ſolchen Berechtigten

entrichteten Stempelbeträge kommen die entſprechenden Be

ſtimmungen des Gefeßes , betreffend die Wechſelſtempelſteuer

(§ 26 Abſ. 2 bis 4), zur Anwendung .

$ 54 .

Jedem Bundesſtaate wird von der jährlichen Einnahme,

welche in ſeinem Gebiete aus dem Verkaufe von Stempel

marken oder geſtempelten Blankets oder durch baare Ein

zahlung von Reichsſtempelabgaben erzielt wird , mit Aus

nahme der Steuer von Looſen der Staatslotterien , der Be

trag von 2 pCt . aus der Reichskaſſe gewährt .

§ 55 .

Der Ertrag der Abgaben fließt nach Abzug

1. der auf dem Geſet oder auf allgemeinen Ver

waltungsvorſchriften beruhenden Steuererlaſſe und

Steuererſtattungen,

2. der nach Vorſchrift des § 54 zu berechnenden Er

hebungs- und Verwaltungskoſten

in die Reichskaſſe und iſt den einzelnen Bundesſtaaten nach

dem Maßſtabe der Bevölkerung, mit welcher ſie zu den Matri

kularbeiträgen herangezogen werden , zu überweiſen.

VI. Uebergangs- und Schluſbeſtimmungen.

$ 56 .

Inſoweit für das Rechnungsjahr 1900 die Erträge an

Reichsſtempela
bgaben das Etats-Soll der Ueberweiſunge

n

aus den leßteren überſteigen , iſt der Ueberſchuß zur Ver

ſtärkung der Betriebsmittel der Reichskaſſe zurückzuhalten.

S 57 .

Dieſes Geſek tritt gleichzeitig mit dem zu erlaſſenden

Gefeße betreffend die Deutſche Flotte, am 1. Juli 1900 in

Kraft .

Für das Gebiet der Inſel Helgoland wird der Zeit :

punkt des Inkrafttretens des Gefeßes durch Kaiſerliche Ver:

ordnung unter Zuſtimmung des Bundesraths feſtgeſeßt.
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Steuerja
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a
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f
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•
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Berechnung

der

Stempel abgabe.

1

Aktien, Kure, Renten- und

Schuldverſchreibungen.

a. Enländiſche Aktien, Aktienan:

theilsſcheine und Reichsbant:

antheilscheine ſowie Interima:

ſcheine über Einzahlungen auf

dieſe Werthpapiere .. 2

b. Ausländiſche Aktien und Aktien :

antheileicheine, wenn ſie im In

land ausgehändigt, veräußert,

verpfändet oder wenn daſelbſt

andere Geſchäfte unter Leben :

den damit gemacht oder Zah:

lungen darauf geleiſtet werden ,

unter der gleichen Vorausfeßung

auch Interim ſcheine über Eins

zahlungen auf dieſe Werth.

papiere 1212

Die Abgabe iſt von jedem

Stücke nureinmal zu entrichten.

bom Nennwerthe , bei

Interimsſcheinen und

nicht voll gezahlten

Namengaktien vom

Betrage der beſchei

nigten Einzahlungen,

und zwar :

zu la in Abſtufun

gen von 2 Mark,

zu 1h in Abſtufun

gen von 24/2 Mark

für je 100 Marf oder

für einen Bruchtheil

diefes Betrage. Bei

inländiſchen Aktien 2c.

erfolgt die Verſteutes

rung zuzüglich des

Betrage, zu welchem

fie höher , als der

Nennwerth lautet ,

ausgegeben werden.

Der nachweislich

verſteuerte Betrag der

Interimsſcheine wird

auf den Betrag der

demnächſt etwa zu ver

ſteuernden Aktien 2c.

angerechnet. Das

Gleiche gilt von dem

verſteuerten Betrage

nicht voll gezahlter

Aktien bei ſpäteren

Ginzahlungen .

Ausländiſche Werthe

werden nachden Vor:

ichriften wegen Er:

hebung des Wechſels

ſtempels umgerechnet.

Zeitſchrift für sandelsrecht. Bd . LI . 11
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Steuerfaß

vom
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a
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. Gegenſtand

der

Beſteuerung.
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t
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u
ſ
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d

.

M
a
r
f

. P
f
e
n
n
i
g

.

!

1 50

(1) c. Antheileſcheine gewerkſchaftlich
betriebener Bergwerke (Kure,

Kurſcheine)

Außerdem für alle nach dem

1. Juli 1900 auf Werthe der

angegebenen Art ausgeſchriebe:

nen Einzahlungen, ſoweit ſolche

nicht zur Dedung von Betriebs

verluſten dienen oder zur Erhal

tung des Betriebs in ſeinem

bisherigen Umfange beſtimmt

find und verwendet werden

Zur Entrichtung des Stem :

pels für die nach dem 1. Juli

1900 ausgeſchriebenen Einzah

lungen iſt die Gewerkſchaft ver

pflichtet , und zwar ſpäteſtens

zwei Wochen nach dem von der

Gewerkſchaftsvertretung feſtges

feten Einzahlungstermine.

1

Berechnung

der

Stempelabgabe.

von jeder einzelnen Ur
funde.

vom Betrage der Ein

zahlung, und zwar

in Abſtufungen von

1 Mart für je 100

Mark oder einen

Bruchtheil dieſes Be.

trage.

Befreit ſind :

Inländiſche Aftien und At:

tienantheilsſcheine ſowie In

terimsſcheine über Einzahlungen

auf dieſe Werthpapiere , ſofern

fie von Aftiengeſellſchaften auss

gegeben werden , welche nach der

Entſcheidung des Bundesraths

ausſchließlich gemeinnüßigen

Zwecken dienen , den zur Ver:

theilung gelangenden Rein

gewinn jakungsmäßig auf eine

höchſtens vierprozentige Ver

zinſung der Kapitaleinlagen

beſchränken , auch bei Aus

Loojungen oder fürden Fall der

Auflöjung nicht mehr als den

Nennwerth ihrer Antheile zu :

fichern und bei der Auflöſung

den etwaigen Reſt des Gefelt

ſchaftsvermögens für gemein

nüßige Zwecke beſtimmen.

Die von folchen Aktiengeſell

ſchaften beabſichtigten Verans
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Steuerfaß

vomL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Gegenſtand

ber

Beſteuerung H
u
n
d
e
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t
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a
u
ſ
e
n
d

.

M
a
r
f

.

P
f
e
n
n
i
g

.

( 2) ſtaltungen müſſen auch für die

minder begüterten Volksklaffen

beſtimmt ſein .

6

6

2 a. Inländiſche für den Handele :

derkehr beſtimmte Renten- und

Schuldverſchreibungen (auch

Partialobligationen ), ſofern fie

nicht unter Nummer 3 fallen ,

Interimsſcheine über Einzah:

lungen auf dieſe Werthpapiere

b . Renten- und Schuldverſchrei:

bungen ausländiſcher Staaten

und Eiſenbahngeſellſchaften,

wenn ſie im Inland außge

händigt, veräußert , berpfändet

oder wenn dafelbft andere Ge

fchäfte unter Lebenden damit

gemacht oder Zahlungen darauf

geleiſtet werden , unter der

gleichen Vorausſeßung auch

Interimsſcheine über Einzah:

lungen auf dieſe Werthpapiere

Berechnung

der

Stempelabgabe.

Die Abgabe iſt von jedem

Stücke nur einmalzu entrichten.

c. Renten- und Schuldverſchrei:

bungen ausländiſcher Korpora:

tionen, Aktiengeſellſchaften oder

induſtrieller Unternehmungen

und fonftige für den Handela:

verkehr beſtimmte ausländiſche

Renten- und Schuldverſchrei

bungen , ſofern ſie nicht unter 2 b

fallen , wenn ſie im Inland

ausgehändigt, veräußert , ver:

pfändet oderwenn daſelbſt andere

Geſchäfte unter Lebenden damit

gemacht oder Zahlungen darauf

geleiſtet werden , unter der

gleichen Vorausſeßung auch

Interimsſcheine über Einzah:

lungen auf dieſe Werthpapiere || 1

Die Abgabe iſt von jedem

Stücke nur einmal zu ent:

richten.

vom Nennwerthe, bei

Interimsſcheinen vom

Betrage der beſchei:

nigten Einzahlungen,

und zwar :

zu 2 a und bin

Abſtufungen von

60 Pfennig,

zu 2c in Abſtufun

gen von 1 Mark

für je 100 Mark oder

einen Bruchtheil die

fes Betrags .

Der nachweislich

verſteuerte Betrag der

Interimsſcheine wird

auf den Betrag der

demnächſt etwa zu ver

ſteuernden Rentenver:

ſchreibungen 2. an :

gerechnet.

Iſt der Kapital:

werth von Renten

verſchreibungen aus

dieſen felbſt nicht er:

ſichtlich , ſo gilt als

folcher der 25fache

Betrag der einjährigen

Rente.

Ausländiſche Werthe

werden nach den Vor:

ſchriften wegen Er:

hebung des Wechſel:

ſtempels umgerechnet.
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Steuerjat

vom
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der

Beſteuerung

1
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( 2 ) Befreit ſind:

1 ) Renten- und Schuldberſchrei

bungen des Reichs und der

Bundesſtaaten ſowie In:

terimsſcheine über Einzah:

lungen auf dieſe Werth:

papiere ;

2) die auf Grund des Reiche:

gejekes vom 8. Juni 1871

abgeſtempelten ausländiſchen

Inhaberpapiere mit Prä:

mien .

Anmerkung zu Tarif

nummer 1 und 2.

Der Aushändigung auslän

diſcher Werthpapiere im Inlande

wird es gleichgeachtet , wenn

ſolche Werthpapiere,welche durch

ein im Ausland abgeſchloſſenes

Geſchäft von einem zur Zeit

des Geſchäftsabſchluſſes im In :

Yande wohnhaften Kontrahenten

angeſchafft ſind, dieſem aus dem

Ausland überfandt oder von

ihm oder einem Vertreter aus

dem Ausland abgeholt werden .

Genußicheine oder ähnliche

zum Bezug eines Antheils an

dem Gewinn einer Aktienunter:

nehmung berechtigende Werth :

papiere , ſofern ſie fich nicht

als Aktien oder Aktienantheils

ſcheine ( Tarifnummer 1) oder

als Renten- oder Schuldver

ſchreibungen ( Tarifnummer 2 )

darſtellen , unterliegen einer

feſten Abgabe, die für

a. ſolche, welche als Erſatz an

Stelle erloſchener Aftien

ausgegeben werden ...

b. alle übrigen, und zwar

1. inländiſche ..

2. ausländiſche

beträgt .

-
-

-

50

Berechnung

der

Stempelabgabe.

von jeder einzelnen Ur

kunde.

1
1

15

20

-
-
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Berechnung

ber

Stempelabgabe.

( 2) Vor dem 1. Juli 1900 aus:

gegebene Genußſcheine werden

nach den bisherigen Beſtim

mungen beſteuert.

3 Inländiſche auf den Inhaber laus

tende und auf Grund ſtaatlicher

Genehmigung ausgegebeneRen:

ten- und Schuldverſchreibungen

der Kommunalverbände und

Kommunen, der Korporationen

ländlicher oder ſtädtiſcherGrund:

befißer, der Grundkredit- und

Hypothekenbanken oder der

Eiſenbahngeſellſchaften ſowie

Interimsſcheine über Einzah

lungen auf dieſe Werthpapiere – 2

vom Nennwerthe bezw.

vom Betrage der be

cheinigten Einzah

lungennach Maßgabe

der Vorſchriften für

die Abgabenberech

nung bei inländiſchen

Werthpapieren der

unter " Ni, 2 bezeich

neten Art, und zwar

in Abſtufungen von

20 Pfennig für je

100 Mark oder einen

Bruchtheil dieſes Bes

tragé.

-

| 2/10

2/10

Kauf- und ſonſtige An

ſchaffungsgeſchäfte.

4 a. Kauf-und ſonſtigeAnſchaffungs

geſchäfte über :

1) ausländiſche Banknoten,

auốländiſches Papiergeld,

ausländiſche Geldſorten ..

2) Werthpapiere der unter

Nummer 2 a , 2 b und 3 des

Tarifs bezeicheten Art...

3) Antheile von bergrechtlichen

Gewerkſchaften oder die dar:

über ausgeſtellten Urkunden

(Kurſcheine, Bezugsſcheine,

Abtretungsſcheine : .

4) fonſtige Werthpapiere der

-

1
-

unter 1 bis 3 des Tarifs

bezeichneten Art einſchließe

lich der Genußſcheine...

Den Kauf- und ſonſtigen

Anſchaffungsgeſchäften ſteht

gleich die bei Errichtung

einer Aktiengeſellſchaft oder

Kommanditgeſellſchaft auf |

3/10

1
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Steuerjat
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Berechnung

der

Stempelabgabe.

( 4 ) Aftien erfolgende Zutheilung

der Aktien auf Grund vor:

hergehender Zeichnung, die

bei Errichtung einer Aktien:

geſellſchaft ſtattfindende

Uebernahme der Aktien durch

die Gründer und die Aus

reichung von Werthpapieren

an den erſten Erwerber.

Ermäßigung.

Hat ein Kontrahent nach:

weißlich im Arbitrageverkehr

unter die Tarifnummer 4a 1 ,

2 und 4 fallende Gegenſtände

derſelben Gattung im Inlande

gefauft und im Auslande ver

kauft oder umgekehrt, oder an

dem einen Börſenplaße des

Auslandes gekauft und an dem

anderen verkauft , fo ermäßigt

fich die Stempelabgabe von

jedem diefer Geſchäfte, foweit

deren Werthbeträge fich decken ,

zu Gunſten dieſes Kontrahenten

für die unter Tarifnummer 4 a

1 und 2 fallenden Gegenſtände

um ein Zwanzigſtel und für

die unter Tarifnummer 4a 4

fallenden Gegenſtände um ein

Zehntel vom Tauſend , wenn

die beiden einander gegenüber:

ſtehenden Geſchäfte zu feſten

Kurſen an demſelben oder an

zwei unmittelbar aufeinander

folgenden Börſentagen abges

ſchloſſen ſind. Es macht keinen

Unterſchied, ob der Kontrahent

die Geſchäfte im Auslande ſelbſt

oder durch eine Metaverbindung

abgeſchloſſen hat .

Unter den gleichen Voraus

feßungen tritt die Steuerermäßi

gung (um ein Zwanzigſtel vom

Taufend) ein , wenn An- und

vom Werthe des Gegen:

ftandes des Geſchäfts,

und zwar in Ab:

ſtufungen von

zu 4 a 1 und 2 :

0,20 Mark,

zu 4 a 3 :

1,00 Mart,

zu 4a 4 :

0,30 Mark,

zu 4b :

0,40 Mart

für je 1000 Mark

oder einen Bruchtheil

dieſes Betrags.

Der Werth des

Gegenſtandes wird

nach dem vereinbarten

Kauf- oder Lieferungs:

preiſe, fonſt durch den

mittleren Börſen- oder .

Marktpreis am Tage

des Abſchluſſes bes
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(4 ) Verkäufen von ausländiſchen

Banknoten oder ausländiſchem
Papiergelde Geſchäfte über Kons

tanten oder Wechſel gegenüber:

ſtehen.

Eine einmalige, längſtens

halbmonatliche Prolongation

im Auslande abgeſchloſſener

Geſchäfte dieſer Art bleibt ſteuer

frei.

Die Geſchäfte find zunächſt

nach dem vollen Betrage zu

verſteuern . Der Bundesrath

erläßt die näheren Vorſchriften

darüber, auf Grund welcher

Nachweiſe die Erſtattung des

zu viel verwendeten Stempels

erfolgt.

b. Kauf- und ſonſtige Anſchaf

fung @geſchäfte , welche unter

Zugrundelegung von Ujancen

einer Börſe geſchloſſen werden

(Lokos, Zeit , Firs, Termins,

Prämien 2. Geſchäfte), über

Mengen von Waaren, die börfen :

mäßig gehandelt werden 410

- -

Berechnung

der

Stempel abgabe.

ſtimmt . Die zu den

Werthpapieren gehör

rigen Zins- und Ge:

winnantheilsſcheine

bleiben bei Berech

nung der Abgabe

außer Betracht.

Auáländiſche Werthe

find nach den or:

ſchriften wegen Ers

hebung des Wechſels

ſtempels umzurechnen .

Als börſenmäßig gehandelt

gelten diejenigen Waaren , für

welche an der Börſe , deren

Ujancen für das Geſchäft maß

gebend find, Terminpreiſe notirt

werden , und bei Waaren , in

denen der Börſenterminhandel

unterſagt iſt ($ 50 Abſ.1 und3

des Börſengefeßes vom 22. Juni

1896 ), diejenigen , für welche

an der in Betracht kommenden

. Börje Preiſe für Zeitgeſchäfte

notirt werden.

Befreiungen .

Die vorbeſtimmte Abgabe

wird nicht erhoben :

1) falls die Waaren , welche

Gegenſtand eines nach Num
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Steuerfaş
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(4 ).

1

mer 4b ſtempelpflichtigen

Geſchäfts find , von einem

der Vertragichließenden im

Inland erzeugt oder her:

geſtellt find ;

2) für die Ausreichung der von

den Pfandbriefinſtituten und

Hypothefenbanken ausgege:

benen , auf den Inhaber

lautenden Schuldverfchreis

bungen als Darlehensvaluta

an den kreditnehmenden

Grundbeſiker ;

3) für ſogenannte Rontant

geſchäfte über die unter

Nummer 4a 1 bezeichneten

Gegenſtände fowie über uns

gemünzte: Gold oder Silber.

AsRontantgeſchäfte gel:

ten folche Geſchäfte, welche

vertragêmäßig durch Liefe:

rung des Gegenſtandes fei

tens des Verpflichteten an

dem Tage des Geſchäfts

abſchluſſes zu erfüllen find;

4) von den zur Verſicherung

von Werthpapieren gegen

Verlooſung geſchloſſenen Ge

ſchäften , unbeſchadet der

Stempelpflicht der nach er

folgter Verlooſung ftatt

findenden Kauf- oder ſonſti

gen Anſchaffung geſchäfte.

Lotterielooſe.

Stempelabgabe.

5 Soole öffentlicher Lotterien ſowie

Ausweiſe über Spieleinlagen

bei öffentlich veranſtalteten Uus:

ſpielungen von Geld- oder an :

deren Gewinnen :

a, inländiſche

b. ausländiſche

bei inländiſchen Roojen

vom planmäßigen

Preiſe (Nennwerthe)

jämmtlicher Looſe oder

Ausweiſe mit Aus:

ſchluß des auf

Reichsſtempelabgabe

20

25

1
1
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(5) Vefreit ſind :

Looſe der von den zuſtän

digen Behörden genehmigten

Ausſpielungen und Lotterien ,

ſofern der Geſammtpreis der

Looſe einer Ausſpielung die

Summe von einhundert Marf

und bei Ausſpielungen zu aus

ſchließlich mildthätigen Zwecken

die Summe von fünfundzwanig

Mart nicht überſteigt.

Schiffsfrachturkunden.

Konnofjemente und Frachtbriefe

im Schiff & derfehre zwiſchen in :

ländiſchen und ausländiſchen

Seehäfen oder zwiſchen inlän

diſchen Flußhäfen und aus:

ländiſchen Seehafen, ſofern fie

im Inland ausgeſtellt oder be:

huſs Empfangnahme oder Ab

lieferung der darin bezeichneten

Sendung im Inlande borgelegt

oder auêgehändigt werden

Im Verkehre zwiſchen in

ländiſchen Hafenpläßen und

ausländiſchen Hafenpläßen der

Nord- und Oſtſee, des Ranals

oder der Norwegiſchen Küſte

ausgeſtellte , vorgelegte oder

ausgehändigte Konnoſjemente

und Frachtbriefe

1

Berechnung

der

Stempelabgabe.

entfallenden Betrags ;

bei ausländiſchen Love

ſen von dem Preiſe

der einzelnen Looſe

in Abſtufungen von

1 Mart für je 4 Mart

oder einen Bruchtheil

des Betrags.

von der einzelnen Ur
kunde.

Der Betrag iſt für jede

Sendung nur einmal

zu entrichten.

10
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3. Ausführungsbeſtimmungen zum Wechſelſtempelſteuergeſeķe.

Vom 8. März 1901.

(Centralblatt für das Deutſche Reich Nr. 11 vom 12. März 1901 S. 69.)

!

Das Wechſelſtempelſteuergeſeß vom 10. Juni 1869 iſt

in dieſer Zeitſchrift Bd. XIV S. 332 abgedruckt. Dazu

Bekanntmachung des Kanzlers des Norddeutſchen Bundes vom

13. Dezember 1869 ( Zeitſchrift Bd . XV S. 65). Bekannt:

machung des Bundesraths vom 23. Juni 1871 ( Zeitſchrift

Bd. XVII S. 147) . Bekanntmachung des Reichskanzlers

vom 23. Juni 1871 (Zeitſchrift Bd. XVII S. 535) . Be

kanntmachung des Reichskanzlers vom 11. Juli 1873 (Zeit:

ſchrift Bd . XIX S. 182) . Bekanntmachung des Bundesraths

vom 16. Juli 1881 ( Zeitſchrift Bd. XXVII S. 456) .

In ſeiner Sißung vom 8. März 1901 hat der Bundes

rath den nachſtehenden, die früheren mehrfach abändernden

Ausführungsbeſtimmungen die Genehmigung ertheilt. K.

Zu § 3 des Gefeßes.

Umrechnung fremder Währungen.

1. Behufs Umrechnung der in einer anderen als der

Reichswährung ausgedrückten Summen ſind für die nach

ſtehenden Währungen die dabei bemerkten Mittelwerthe all

gemein zu Grunde zu legen :

1 Pfund Sterling 20,40 Mark

1 Frank, Lira , Peſeta (Gold), Lëu,
Finniſche Mari 0,80

1 Deſterreichiſcher Gulden ( Gold) 2,00

1 Deſterreichiſcher Gulden (Währung) 1,70

1 Deſterreichiſch -Ungariſche Krone 0,85

1 Gulden Holländiſcher Währung 1,70

1 Skandinaviſche Krone 1,125

1 alter Goldrubel 3,20

1 Rubel 2,16

1 alter Krebitrubel 2,16

1 Türkiſcher Piaſter . 0,18

1 Peſo (Gold) 4,00

1 Dollar 4,20

i1 alter Japaniſcher Gold -yen 4,20

1 Japaniſcher Yen 2,10

1 Deutſch-Oſtafrikaniſche oder Indiſche

Rupie 1,35

-

I

.

1
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Zu SS 13 und 14 des Geſeķes .

Art und Vertrieb der Stempelzei che n .

2. Zum Zwecke der Entrichtung der Abgabe werden

Stempelmarken über 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 1, 1,50,

2, 2,50, 3 , 3,50 , 4, 4,50, 5, 10 , 15, 20, 25, 30 und

50 Mark und geſtempelte Wechſelvordrucke (Blankets) über

0,10 Mark ausgegeben . Die Verwendung aus folchen Vor

drucken entfernter Stempelzeichen wird als eine Entrichtung

der Abgabe nicht angeſehen.

Die Marken haben die Form eines liegenden Rechtecks.

Im Betrage von 0,10 bis 0,50 Mark ſind ſie in grüner,

im Betrage von 1 bis 5 Mark in blauer Farbe hergeſtellt.

In der linken oberen Ede dieſer Marken befindet ſich ein

Schild mit dem Reichsadler , von welchem ſich nach rechts

ein in zwei Enden auslaufendes Band mit der Inſchrift:

,,Deutſcher Wechſel-Stempel “ zieht . Die Marken im Betrage

von 10 bis 50 Mark find in grüner und rother Farbe

hergeſtellt; ſie ſind mit dem Reichsadler und über dem

lekteren ſowie mehrfach am Rande mit der erwähnten In

ſchrift verſehen . Außer der in ſchwarzer Farbe hergeſtellten

Bezeichnung des Steuerbetrages und der entſprechenden

Wechſelſumme enthalten ſämmtliche Marken den Vordruck :

„ den " zur Anbringung des Entwerthungsvermerkes gleichfalls

in ſchwarzer Farbe.

Die Wechſelvordrucke tragen einen mit Verzierungen

umgebenen Stempel in grüner Farbe, welcher, abgeſehen von

bem fehlenden Vordrucke für den Entwerthungsvermerk, dem

Muſter der Wechſelſtempelmarken entſpricht.

3. Der Vertrieb der Wechſelſtempelmarken und geſtem

pelten Vordrucke erfolgt durch die Poſtanſtalten. Wechſel:

ſtempelmarken zum Werthe von 10 , 20 und 30 Pfennig

werden bei allen Poſtämtern und bei denjenigen ſonſtigen

Poſtſtellen , bei welchen ſich ein Bedürfniß hierfür heraus

ſtellt, verkauft . Die Verkaufsſtellen für Wechſelſtempelmarken

von höherem Werthe und für geſtempelte Vordrucke werden

nach den örtlichen Verhältniſſen beſtimmt und zur öffentlichen

Kenntniß gebracht.

Entwerthung der Marken .

4. Die Marken ſind auf der Rüceite der Urkunde und

zwar, wenn die Rüdſeite noch unbeſchrieben iſt, unmittelbar
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an einem Rande dieſer Seite, anderenfalls unmittelbar unter

dem leßten Vermerk ( Indoſſament 2c . ) auf einer mit Buch

ſtaben oder Ziffern nicht beſchriebenen oder bedruckten Stelle

aufzukleben .

Es iſt geſtattet, zur Entrichtung der Abgabe mehrere,

zuſammen den erforderlichen Betrag darſtellende, Wechſel

ſtempelmarken zu verwenden . Ferner iſt es zuläſſig, bei

Ausſtellung des Wechſels auf einein geſtempelten Vordruce

den an dem vollen geſeßlichen Betrage der Abgabe etwa noch

fehlenden Theil durch vorſchriftsmäßig auf der Rückſeite zu

verwendende Stempelmarken zu ergänzen .

Kommen zur Entrichtung der Abgabe mehrere Marken

zur Verwendung , ſo find ſie an dem gewählten Rande

zunächſt neben einander aufzufleben ; reicht der hierzu zur

Verfügung ſtehende Raum nicht mehr aus , ſo ſind die

weiteren Marken unmittelbar unter den bereits angebrachten

aufzukleben .

5. In jeder einzelnen der aufgeklebten Marken muß

Tag , Monat und Jahr der Verwendung der Marke auf

dem Wechſel, und zwar der Tag und das Jahr mit arabi

Ichen Ziffern, ber Monat mit Buchſtaben mittelſt deutlicher

Schriftzeichen ohne jede Auskraßung , Durchſtreichung oder

Ueberſchreibung an der durch den Vordruck bezeichneten Stelle

niedergeſchrieben werden . Auch kann der Verwendungsvermerk

auf der Marke ganz oder theilweiſe mittelſt der Schreibmaſchine

oder durch Stempelaufdruck hergeſtellt werden ; in dieſem

Falle braucht der Vermerk nicht an der durch den Vordruck

bezeichneten Stelle zu ſtehen .

Allgemein übliche und verſtändliche Abkürzungen der

Monatsbezeichnungen mit Buchſtaben ſowie die Weglaſſung

der beiden erſten Zahlen der Jahresbezeichnung ſind zuläſſig

(z . B. 29. Oktbr. 05 , 13. Sept. 13) . Auch iſt es geſtattet,

dem Verwendungsvermerke die Firma oder den Namen des

Verwendenden ganz oder theilweiſe hinzuzufügen .

Bei Verwendung eines geſtempelten Wechſelvordrucks

bedürfen nur die etwa aufgeklebten Ergänzungsmarken , nicht

auch der eingedruckte Werthſtempel der Entwerthung .

6. Das erſte inländiſche Indoſſament, welches auf die

Rückſeite eines Wechſels geſeßt wird, oder der erſte ſonſtige

inländiſche Vermerk iſt abgeſehen von dem Falle der

Steuerentrichtung durch Verwendung eines den ganzen ge

feßlich fälligen Betrag darſtellenden Wechſelvordrucks

1

-
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unterhalb der zur Entrichtung der Abgabe entwertheten

Wechſelſtempelmarken niederzuſchreiben , widrigenfalls die ' leß

tere dem Niederſchreiber dieſes Indoſſaments oder Vermerkes

und deſſen Nachmännern gegenüber als nicht verwendet gilt.

Es dürfen jedoch die Vermerke ,,ohne Proteſt ", ,,ohne Roſten "

neben der Marke niedergeſchrieben werden .

Dem inländiſchen Inhaber, welcher aus Verſehen ſein

Indoſſament auf den Wechſel geſekt hat , bevor er eine

Marke aufgeklebt hatte, iſt geſtattet, vor der Weitergabe des

Wechſels unter Durchſtreichung dieſes Indofſaments die er

forderlichen Marken unter dem leßteren aufzukleben .

7. Die Beſtimmung des § 14 des Geſeßes , wonach

nicht in der vorgeſchriebenen Weiſe verwendete Stempel

marken als nicht verwendet anzuſehen ſind , ſoll nicht eine

Doppelverſteuerung zur Folge haben, ſondern es ſoll dadurch

nur der Thatbeſtand einer nach § 15 zu abndenden Zu

widerhandlung feſtgeſtellt werden. Abgeſehen von der etwa

erforderlich werdenden Einleitung des Strafverfahrens bedarf

es daher nur einer nachträglichen Entwerthung der Stempel

marke durch Aufdruck des Amtsſtempels der Steuerbehörde.

Daſſelbe gilt für den Fall, daß die Marke an unrichtiger

Stelle aufgeklebt iſt. Die Beibringung neuer Stempelmarken

iſt nur dann zu fordern, wenn aus der unrichtigen Art der

Entwerthung der Stempelmarken , 3. B. aus der unrichtigen

Zeitangabe, die Möglichkeit fich ergibt , daß die Marken

ſchon früher zu einem anderen Wechſel gebraucht worden

ſind. Doch ſteht es in jedem Falle der unrichtigen Ent

werthung einer Marke dem ſpäteren Inhaber des Wechſels

frei, um ſich und ſeine Nachmänner vor den Folgen dieſer

Entwerthung zu ſchüßen , eine neue Marke vorſchriftsmäßig

zu verwenden .

Zu § 22 des Gefeßcs.

Abgaben erſtattung.

8. Für verdorbene Stempelmarken oder Vordrucke und

für Marken, mit welchen demnächſt verdorbene Schriftſtücke

verſehen ſind, kann Erſtattung beanſprucht werden , wenn

der Schaden mindeſtens eine Mark beträgt und wenn von

den Stempelzeichen oder den Schriftſtücken , zu welchen ſie

verwendet ſind , noch kein oder doch kein ſolcher Gebrauch

gemacht worden iſt, dem gegenüber durch die Erſtattung das

Steuerintereſſe gefährdet erſcheint . Es genügt , wenn der

I
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Werth der gleichzeitig zur Erſtattung vorgelegten Stempel

zeichen zuſammen eine Mark beträgt, und es kommt nicht

darauf an, ob die Beſchädigung der einzelnen Stempelzeichen

durch ein und daſſelbe Ereigniß veranlaßt oder auf ver

ſchiedene von einander unabhängige Verſehen oder Zufälle

zurückzuführen iſt.

9. Der Erſtattungsanſpruch iſt bei der Poſtanſtalt des

Bezirks innerhalb eines Monats, nachdem der Schaden dem

Berechtigten bekannt geworden iſt, unter Beifügung der ver

dorbenen Stempelzeichen und Schriftſtücke anzumelden. Ueber

die Anträge entſcheidet, falls ſie einem Poſtamt erſter oder

zweiter Klaſſe unterbreitet ſind, der Poſtamtsvorſteher. In

zweifelhaften Fällen ſowie allgemein ſeitens der übrigen Poſt

anſtalten iſt die Entſcheidung der in Siffer 12 genannten

Behörden einzuholen.

10. Die Friſt zur Geltendmachung des Erſtattungs

anſpruchs iſt auch dann als gewahrt anzuſehen , wenn die

Erſtattung bei einer nicht zuſtändigen Poſtanſtalt oder einer

Steuerſtelle beantragt worden iſt. Die Amtsſtellen haben in

dieſem Falle den Antrag der zuſtändigen Behörde ( Ziffer 9

Saß 1 ) zur Entſcheidung vorzulegen .

11. Eine baare Zurückzahlung der entrichteten Abgabe

findet nicht ſtatt ; die Erſtattung erfolgt vielmehr im Wege
des Umtauſches , und zwar werden in der Regel für ver

dorbene Vordrucke Vordrucke, für verdorbene Marken Marken

abgabefrei verabfolgt. Den Wünſchen des Antragſtellers

hinſichtlich des Betrages der einzelnen Stücke iſt thunlichſt
Rechnung zu tragen .

Die verdorbenen Stempelzeichen ſind in Gegenwart von

zwei Beamten zu vernichten.

12. Ueber Anträge auf Erſtattung zu Unrecht entrichteter

Abgabenbeträge entſcheiden im Reichspoſtgebiete die Ober

poſtdirektionen, in Bayern das Oberpoſtamt, in Württemberg

die Generaldirektion der Poſten und Telegraphen .

1

Zu § 24 des Geſeķes.

Steuerfreiheit der Poſt a n weiſungen .

13. Im Sinne der Vorſchrift im $ 24 Ziffer 1 des

Gejeßes werden als ein Play betrachtet die nachſtehend

aufgeführten Nachbarorte :
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Aachen und Burtſcheid,

Annaberg und Buchholz,

Aſchaffenburg und Damm ,

Berlin und die im Poſtverkehr als deſſen Nachbar

orte geltenden Ortſchaften ,

Vremerhaven, Geeſtemünde und Lehe,

Danzig , Langfuhr und Neufahrwaſſer,

Elberfeld und Barmen,

Hamburg, Altona und Wandsbek,

Hannover und Linden,

Mainz und Caſtel,

Mannheim , Ludwigshafen und Rheinau,

Nürnberg und Fürth,

Regensburg und Stadtamhof,

Saarbrücken und St. Johann,

Stuttgart und Cannſtatt,

Thorn und Moder,

Ulm und Neu -Ulm .

Uebergangs- und Schlußbeſtimmungen.

14. Die Beſtimmungen treten mit dem 1. April 1901

in Kraft .

Die der Beſchreibung in Ziffer 2 nicht entſprechenden

älteren Stempelzeichen dürfen noch bis zum 1. Oktober 1901

weiter verwendet werden. Nach dieſem Zeitpunkte iſt ihre

Verwendung nicht mehr zuläſſig, doch iſt es geſtattet , fie bis

zum 1. April 1902 bei den mit dem Verkaufe beauftragten

Poſtanſtalten gegen vorſchriftsmäßige Stempelzeichen umzu

tauſchen.

15. Der Reichskanzler iſt ermächtigt, wegen der An

fertigung und des Vertriebs der Stempelmarken und ge

ſtempelten Vordrucke ſowie wegen der Bedingungen , unter

welchen für verdorbene Stempelzeichen Erſtattung zuläſſig

iſt, anderweitige Anordnungen zu erlaſſen.
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III .

Ruffiſches Stempelfteuer -Reglement. Vom 10. Juni 1900.

Mitgetheilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Reyßner in Berlin .

Das am 10. Funi 1900 beſtätigte Stempelſteuerreglement

iſt nach einer in Nr. 8 der Geſekſammlung bekannt gegebenen

Verfügung des Finanzminiſters am 1. März (a . Št.) 1901

in Kraft getreten. Der Wortlaut des Reglements iſt ab

gedruckt: Deutſches Handels-Archiv , Zeitſchrift für Handel

und Gewerbe , herausgegeben im Reichsamt des Innern ;

Jahrgang 1901 S. 312 if.

,

Das erſte Kapitel enthält allgemeine Beſtiminungen. Es

gibt zwei Arten der Stempelſteuer: 1. die einfache , welche

in beſtimmter Höhe für jedes einzelne Dokument erhoben

wird , und 2. die proportionale , welche ſich nach der Höhe

der durch das betreffende Dokument repräſentirten Summe

richtet.

Das zweite Kapitel handelt von der einfachen Stempel

ſteuer. Dieſe wird in folgenden fünf verſchiedenen Beträgen

erhoben : 1 Nubel , 60 Kopeken , 15 Kopeken , 10 Kopeken

und 5 Kopeken . Die Fälle, in denen jeder dieſer Beträge

zi1 entrichten iſt , find einzeln im zweiten bis ſechſten Theil

aufgeführt.

Das dritte Kapitel enthält die proportionale Stempel:

ſteuer. Es gibt eine proportionale Stempelſteuer doppelter

Art : 1. die Wechſelgebühren und 2. die Aktengebühren in

zweierlei Graden , einem höheren und einem niederen. Die

Höhe der proportionalen Stempelſteuer wird für jedes Papier

nach der Summe beſtimmt, auf welche das Papier lautet .

Von Wichtigkeit iſt Art . 37. Bei der Ausgabe von zinstragen :

den Papieren (Art . 54) wird als ihre Summe entweder ihr

Nominalwerth betrachtet, oder der Preis , zu welchem ſie

in Umlauf geſetzt werden , je nachdem , welche Summe

höher iſt.

In Art . 44 ſind die Umrechnungsſäße angeführt, wenn

die Summen einer Afte oder eines Dokuments in finnländi

ſchem oder ausländiſchem Gelde angegeben ſind.
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Der zweite Theil dieſes Kapitels regelt die Wechſel

gebühren :

Art . 47 . Die Wechſelgebühren werden von den in

Art . 48 aufgezählten Akten und Dokumenten im Betrage

von je 15 Kopeken für jedes Hundert Rubel der Summe

dieſer Akten und Dokumente erhoben, wobei Bruchtheile von

Hundert als volles Hundert angeſehen werden .

Art . 48. Den in Art . 47 feſtgeſegten Gebühren unter

liegen folgende Aften und Dokumente, welche auf eine Summe

von mehr als fünfzig Rubel lauten: 1. Wechſel jeder Art

(auch Tratten), mit Einſchluß ſolcher Wechſel, welche außer

halb der Reichsgrenzen ausgeſtellt ſind und der Zahlung

unterliegen , jedoch als zeitweilige Zahlmittel im Reiche ver

wandt werden . 2. Darlehenbeſcheinigungen , Schuldſcheine,

von Schuldnern unterſchriebene Rechnungen und alle anderen

perſönlichen Schuldverſchreibungen , durch Verſaß von beweg

lichem Eigenthum (darunter auch Werthpapiere) ſichergeſtellte,

ſowie nicht ſichergeſtellte , mit Ausnahme der in Art . 13,

Punkt 25 erwähnten Schuldverſchreibungen; ferner Akten

über den Verſaß beweglichen Eigenthums, falls durch leßteres

nicht die Rückzahlung eines Darlehens , ſondern die Erfüllung

irgend einer anderen Verpflichtung (z. B. Zahlung auf Grund

eines Erekutionsſcheines 2c . ) ſichergeſtellt wird . 3. Vermerke,

betreffend die Friſtverlängerung oder Erneuerung des Dar:

lebens über die neunmonatige Friſt hinaus , auf den Ver

ſaficheinen, die von ſtaatlichen oder privaten Kreditinſtitutionen

beim Verſaß von Werthpapieren oder Waaren ausgeſtellt

werden . 4. Von den Acciſeverwaltungen ausgeſtellte Pfand

ſcheine zur Sicherſtellung von Acciſezahlungen, deren Friſt ver

längert iſt, und Zeugniſſe für den Empfang von Banderolen

auf Kredit. 5. Anweiſungen auf den St. Petersburger

Münzhof und Abſchriften aus den Abrechnungsbüchern, welche

den Goldinduſtrielen ausgefertigt werden . 6. Vorſchrei

bungen, welche den gegenſeitigen Kreditgeſellſchaften von ihren

Mitgliedern ausgeſtellt werden , – von der Summe , in,

deren Höhe jedes Mitglied für die Schulden der Geſell

ſchaft haftet, oder in deren Höhe ihm der Kredit eröffnet wird.

Art . 49 . Wird ein Wechſel in mehreren Duplikaten

im Reiche ausgeſtellt oder aus dem Auslande eingefandt, ſo

unterliegt jedes Duplikat für ſich den Gebühren , welche der

Wechſelſumme entſprechen . Ein Wechſelduplikat, das aus

ſchließlich zur Acceptation überſandt wird, unterliegt der

Zeitſdrift für Handelsredot. Bd . LI . 12
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Stempelſteuer nicht, wenn ſeine Rüdſeite derartig durch :

ſtrichen iſt, daß auf ihr kein Raum für Aufſchriften bleibt,

und wenn auf der Vorderſeite ein Vermerk darüber gemacht

iſt, daß der Wechſel nur zur Acceptation ausgeſtellt iſt.

Der dritte Theil enthält die Aftengebühren. Art . 50 :

Es gibt Aktengebühren von zweierlei Graden : 1. Höheren

Grades : a) von den Akten und Dokumenten , welche in

Art . 51 genannt ſind, – je 40 Kopeken von jedem þundert

Rubel bis zu Zehntauſend hinauf und je 1 Rubel von jedem

Tauſend Rubel über Zehntauſend hinaus, wobei Bruchtheile

von Hunderten und Tauſenden als volle Hunderte und

Tauſende gelten und b) von den in Art. 54 genannten

Werthpapieren je 4/10 Prozent von der Summe derſelben

(Art. 37). 2. Niederen Grades , von den in Art . 57 ge

nannten Akten und Dokumenten , - je 40 Kopefen von

jedem Tauſend Rubel der Aktenſumme, wobei Bruchtheile

von Tauſenden als volle Tauſende gerechnet werden .

Bezüglich der Aktengebühren höheren Grades von zing:

tragenden Papieren gelten folgende Beſtimmungen :

Art . 54. Den Aktengebühren in dem in Art. 50,

Punkt 1 , b feſtgeſeßten Grade unterliegen Aktien, Antheils

ſcheine, Obligationen und alle anderen Arten von zinstragen

den Papieren, welche im Reiche von landſchaftlichen, ſtädti

ſchen, ſtändiſchen und anderen öffentlichen Inſtitutionen, von

Sandels-, Induſtrie- und Kreditgeſellſchaften in Umlauf geſeßt

werden, ſowie auch die im Reiche cirkulirenden ausländiſchen

zinstragenden Papiere.

Art. 55. Wenn bei der Subſkription auf Aktien, Obli

gationen 2c . Interimsſcheine für den ſpäteren Empfang der

betreffenden Werthpapiere ausgefertigt werden , ſo werden

die Aktengebühren von dieſen temporären Beſcheinigungen

erhoben ; die Papiere ſelbſt unterliegen nicht mehr der Stempel

ſteuer.

Art . 56. Bei dem Umtauſch von Werthpapieren , für

welche die Stempelſteuer bereits entrichtet iſt, gegen nament

liche Papiere und umgekehrt (Art. 18, Punkt i ), ſowie beim

Umtauſch beſchädigter Papiere gegen neue und beim Um

tauſch von Papieren in Folge der Auslaſſung neuer Coupons

bogen (Art. 13 , Punkt 26) unterliegen die Werthpapiere

keiner nochmaligen Stempelgebühr.

Das vierte Kapitel zählt in den einzelnen Abſchnitten

die Fälle auf, in denen eine Befreiung von der Stempel
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ſteuer ſtattfindet. Erwähnt ſei aus Art . 69 Nr. 9 , daß

Checs von der Stempelſteuer befreit ſind.

Das fünfte Kapitel gibt die Art der Entrichtung der

Stempelſteuer an .

Art. 80. Die Entrichtung der Stempelſteuer für die

ihr unterliegenden Papiere, Akten und Dokumente wird aus

geführt: 1. Durch die Ausfertigung der Papiere, Akten und

Dokumente auf Stempelpapier (auf einem oder mehreren

Bogen), deſſen Werth der Höhe der Steuer entſpricht, welcher

die betreffenden Papiere, Akten und Dokumente unterliegen.

2. Durch die Hinzufügung von Stempelpapier zu Akten

und Dokumenten, welche auf einfachem Papier abgefaßt ſind,

oder auf Stempelpapier, deſſen Werth die Höhe der Gebühren

nicht erreicht. 3. Durch das Aufkleben von Stempelmarken

auf Aften und Dokumente , die auf gewöhnlichem Papier

abgefaßt ſind , oder auf Stempelpapier, deſſen Werth die

Höhe der Gebühren nicht erreicht. 4. Durch baares Geld .

Die Entrichtung der einfachen Stempelſteuer für Werth

papiere geſchieht, wie folgt :

Art. 107. Die Stempelſteuer auf innerhalb des Reiches

ausgelaſſene zinstragende Papiere , neue Couponbogen zu

ihnen, ſowie Interimsſcheine für den Empfang der zins

tragenden Papiere (Art. 13, Punkt 26 und Art . 54 und 55)

wird in baarem Gelbe erhoben , bevor die Papiere in Um

lauf geſeßt werden, und wird durch die Abſtempelung jedes

einzelnen Papiers beglaubigt. Auf Papiere , die von der

Steuer befreit ſind , wird ein beſonderer , dieſe Ausnahme

beſtätigender Stempel geſeßt.

Art . 108 . Bei der Beſteuerung von zinstragenden

Papieren , Couponbogen und Interimsſcheinen entfäït die

Éntrichtung der Steuer auf die Inſtitutionen , welche die

Papiere emittiren . Die von Aktien , Antheilſcheinen und den

dazu gehörigen Couponbogen erhobene Steuer kann von

den Geſellſchaften bei der Ausfertigung der genannten

Papiere an die Aktionäre und Theilhabervon legteren ein

kafſirt werden .

Art. 109. Eiſenbahngeſellſchaften , welchen ein Rein

gewinn garantirt iſt, oder an deren Reingewinn die Krone

Antheil hat, ſind verpflichtet: 1. Die Ausgaben für die Er

legung der Stempelſteuer auf ſo viele Jahre zu vertheilen,

als die Couponbogen ausgeſtellt ſind, und 2. der Krone die

auf Grund des vorigen Punktes verfriſtete Summe unter
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Verzinſung zu 5 Prozent in alljährlichen gleichen Raten

aus den Erploitationsmitteln zu zahlen , nicht ſpäter als

einen Monat nach dem Abſchluß der Abrechnung für das

jenige Jahr , für welches der verfriſtete Theil der Steuer

fällig war.

Art. 110 . Dem Finanzminiſter iſt es anheimgeſtellt,

auch anderen Geſellſchaften auf ihr Geſuch zu geſtatten , die

Stempelſteuer für neue Couponbogen zu Obligationen nach

den in Art . 109 aufgeſtellten Regeln zu leiſten .

Art. 111. Die Stempelſteuer für Werthpapiere, welche

im Auslande emittirt ſind und im Reiche eintreffen , wird

von den erſten Empfängern der Papiere bezahlt, nicht ſpäter

als ſieben Tage nach dem Empfange derſelben und jedenfalls

vor ihrer Uebergabe an andere Perſonen, und zwar entweder

in baarem Gelde unter Abſtempelung der Papiere nach den

in Art. 107 feſtgeſegten Regeln oder durch Stempelmarken,

welche vom Empfänger auf die erſte Seite jedes Papiers

geklebt und von ihm ſelbſt in folgender Weiſe getilgt werden :

1. durch ſeine durch die Marke hindurchgehende Namens

unterſchrift nebſt Angabe des Datums, und 2. durch die

kreuzweife Durchſtreichung des übrigen Theils der Marke,

wobei die Enden der Striche bis auf das Papier reichen

müſſen.

Für die im Reiche ausgeſtellten Wechſel wird die Ge

bühr ausſchließlich dadurch beglichen , daß die Wechſel auf

Steinpelpapier geſchrieben werden .

Art . 130. Für die außerhalb der Reichsgrenzen aus

gefertigten und indas Reich eingeſandten Dokumente aller Art,

welche der Stempelſteuer unterliegen , ſowie für Dokumente,

welche aus der Armee während eines Feldzuges oder von einem

Kriegsſchiffe während einer Kampagne eingeſandt werden,

entrichtet der erſte Empfänger, bevor er auf dem Dokument

irgend eine Aufſchrift über das Accept oder die Ceſſion des

Dokuments macht, und bevor er einen Proteſt einreicht oder

ſonſt eine Handlung auf Grund des Dokuments vollführt,

die Stempelſteuer in folgender Weiſe : 1. Durch Beifügung

von Stempelpapier oder Aufkleben von Stempelmarken ,

deren Werth der Höhe der Steuer entſpricht, auf Grund

von Art. 119, oder 2. durch Baarzahlung (Art. 131). (An

merkung : Für die in dieſem Artikel genannten Wechſel und

anderen Zahlungsverpflichtungen kann die Stempelſteuer durch
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das Aufkleben von Stempelmarken in beliebiger Höhe ent

richtet werden.)

Das ſechſte Kapitel enthält : Anfertigung, Aufbewahrung,

Verkauf und Vernichtung der Stempelwerthzeichen ; das

ſiebente Kapitel : die Aufſicht über die Befolgung des

Stempelſteuerreglements ; das achte : die Strafen für die Ver

Leßung des Stempelſteuerreglements ; das neunte: die Ge

ſchäftsordnung in Sachen der Verlegung des Stempelſteuer

reglements .

IV.

Die italieniſde Handelsgeſekgebung in den Jahren 1896

bis 1899).

Von

Herrn Dr. Arnaldo Bruſchettini, Profeſſor des Handelsrechts

an der königlichen Univerſität Meſſina.

1. Aenderung des Artikels 20 der Vollzugs:

verordnung zum Handelsgeſeßbuch.

Königliche Verordnung vom 30. Dezember 1897. Aende

rung der am 27. Dezember 1882 erlaſſenen Vollzugsver

ordnung zum Handelsgeſeßbuch. Der Art . 20 jener Ver

ordnung wird durch folgenden erſeßt:

Art. 20. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Com

mercio , udito il Ministro del Tesoro formerà le medie

delle quotazioni del Consolidato italiano da pubblicarsi

nella Gazzetta Ufficiale.

A tal uopo i presidenti dei sindacati delle Borse di

Bologna , Firenze, Genova , Livorno, Milano , Napoli,

Palermo, Roma , Torino e Venezia comunicheranno pun

1) Betreffend die Ueberſichten von 1890 vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLI

S. 198 ; 1891 und 1892 BD. XLII S. 169; 1893 Bd. XLIV

S. 131 ; 1894 Bd. XLV S. 197 ; 1895 Bd. XLVII S. 367.
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tualmente , con telegramma urgente , i corsi del Consoli

dato ai Ministeri anzidetti.

Il corso medio, prescritto nei modi indicati nel pre

sente articolo , serve per gli effetti previsti dalla legge

sul debito pubblico del Regno , semprechè non esista

patto speciale in contrario .

Le Camere di commercio che faranno listini debbono

trasmettere ai Ministeri di agricoltura , industria e com
mercio e del Tesoro giornalmente, con telegramma, i

prezzi fatti per tutti i tipi di Consolidato e per gli altri

valori di Stato o garantiti dallo Stato .

Tali listini saranno compilati secondo il modello che

sarà stabilito con decreto dei Ministri d'agricoltura , in
dustria e commercio e del Tesoro .

Dieſe neue Faſſung des Art . 20 der Vollzugsverordnung

zum Handelsgeſeßbuch unterſcheidet ſich von der früheren

dadurch, daß die mittleren Kurſe der italieniſchen konſolidirten

Anleihe nicht mehr von der Handelskammer zu Rom, ſondern

von dem Miniſterium des Akerbaus , Induſtrie und Handel

feſtzuſtellen ſind. Auch erfolgt jeßt die Feſtſtellung nach

Mittheilung nicht mehr ſämmtlicher Börjenporſtände des

Königreichs, ſondern nur nach jener der im neuen Artikel

angegebenen Börſen .

Neu iſt endlich die Beſtimmung der Abf. 4 und 5, die

dem Staate ermöglichen , beſtändige Auskunft zu erhalten

über die Kurſe der Werthpapiere, bei denen er intereſſirt ift.

2. Internationales Privatrecht.

Abkommen zur Regelung von Fragen des internationalen

Privatrechts. Vom 14. November 18961) . Einführungs

verordnung vom 14. Mai 1899 .

3. Handels verträge.

K. V. vom 6. Februar 1896. Verlängerung des pro

viſoriſchen Uebereinkommens in Handelsangelegenheiten mit

Bulgarien bis zum 31. Januar 1897.

1 ) Abgedruckt in dieſer Zeitſchrift Bd. XLIX S. 228 ff.
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Uebereinkommen zwiſchen Italien und Deſterreich-Ungarn

über die ſanitären Maßnahmen des Grenzverkehrs. K. V. vom

27. Februar 1896.

Handelsvertrag zwiſchen Stalien und Argentinien vom

1. Juni 1894 und 31. Januar 1895. Geſek vom 5. März 1896 .

Handels- und Schifffahrtsvertrag zwiſchen Italien und

Tunis. Gefeß vom 28. Januar 1897.

Suſaßübereinkommenzum Freundſchafts-, Handels- und

Schifffahrtsvertrag zwiſchen Stalien und Rolumbien vom

27. Oktober 1892 und 10. Auguſt 1894. §. V. vom 28. März

1897 .

Proviſoriſche Uebereinkunft zwiſchen Italien und Bul

garien in Handelsjachen . R. V. vom 1. April 1897. Seſek

vom 6. Februar 1898. R. V. vom 3. April 1898.

Uebereinkunft zwiſchen Italien und Griechenland vom

18. - 30. Dezember 1899 zur Regelung der Handels- und

Schifffahrtsbeziehungen. K. V. vom 30. Dezember 1899 .

4. Konſulate.

K. V. vom 6. Februar 1896. Das Konſulat zu

Shanghai ſoll mit einem Konſulatsbeamten zweiter Klaſſe

belegt werden (Art. 1) . Errichtung eines Konſulats in

Johannesburg mit dem Jurisdiktionsgebiete der Süd

afrikaniſchen Republik und des Freiſtaates Orange.

Konſularvertrag zwiſchen Italien und Argentinien.

K. V. vom 19. April 1896 .

K. V. vom 23. April 1896. Verlegung des Konſulats

von Duro Preto nach Juiz de Flora.

R. V. vom 23. April 1896. Verlegung des Konſulats

von Johannesburg nach Pretoria.

R. V. vom 7. Mai 1896. Errichtung eines Konſulats

in Denver mit Jurisdiktion in den Staaten Colorado und

Utah.

K. V. vom 10. Mai 1896. Aufhebung des Konſulats

zu Lagos (Guinea) .

K. V. vom 11. Juni 1896 . Veränderung in den

Jurisdiktionsgebieten der Konſulate zu Konſtantinopel und

Smyrna.

Konſularvertrag zwiſchen Stalien und Peru . K. V.

vom 21. Juni 1896.

R. V. vom 23. Juli 1896. Errichtung von Konſulaten

in Kairo, Chambery und Konſtantinopel.
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K. V. vom 11. Auguſt 1896. Aufhebung des Konſulats

zu Erzerum und Vereinigung ſeines Jurisdiktionsbezirks mit

demjenigen des Konſulats zu Trapezunt (Art. 1) . Errichtung

eines Konſulats zu Philippopel mit dem Jurisdiktions

gebiete Dſt-Rumeliens, das damit von dem Jurisdiftions

gebiete des Ronſulats zu Sofia getrennt wird (Art . 2 ) .

R. V. vom 27. September 1896. Verlegung des

Konſulats in Honduras von Tegucigalpa nach Amapala.

R. V. vom 22. November 1896. Veränderung in

den Jurisdiktionsgebieten der Konſulate zu Chambery und

Lyon .

R. V. vom 28. Januar 1897. Ronſularvertrag zwiſchen

Stalien und Tunis .

K. V. vom 29. April 1897. Verlegung des Konſulats

zu Managua nach Korinth .

K. V. vom 29. April 1897. Ausdehnung des Juris

diktionsgebietes des Konſulats zu Santander.

K. V. vom 5. Juni 1898. Errichtung eines Konſulats

zu Kiew (Rußland) .

R. V. vom 13. November 1898 . Errichtung eines

Konſulats in Bridgetown mit dem Jurisdiktionsgebiete der

Inſel Barbados.

K. V. vom 9. April 1899. Errichtung eines Konſulats

zu Lourenzo Marques mit dem Jurisdiktionsgebiete der

portugieſiſchen Beſißungen von Mozambique.

Å. V. vom 11. Juli 1899. Verlegung des Konſulats

in S. Salvador von Santa Ana zu S. Salvador.

5. Poſt und Telegraph .

K. V. vom 23. Juli 1896. Vertrag zwiſchen Italien

und England vom 11. Juli 1896 über Austauſch von Poſt

paketen .

Poſtvertrag vom 20. November 1895 zwiſchen Italien

und San Marino . Geſeß vom 3. Oktober 1896.

K. V. vom 20. Mai 1897. Telegraphen-Vertrag zwi

fchen Italien und Rumänien.

K. V. vom 3. April 1898. Uebereinkommen zwiſchen

Italien und Tunis vom 23. März 1898 betreffend das

Porto der Briefſendungen .

K. V. vom 15. Mai 1898. Vertrag zwiſchen Italien
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und Coſtarica vom 26. April 1898 über Austauſch von

Poſtpaketen .

K. V. vom 13. November 1898 zwiſchen Italien und

Montenegro über den Poſtdienſt.

K. V.vom 26. Januar 1899. Neuregelung des Perſonals

der Poſt- und Telegraphenverwaltung.

Weltpoſtübereinkommen zu Waſhington vom 15. Juni

1897. Geſeß vom 2. März 1899 und Vollzugsverordnung

vom 3. April 1899. Leştere enthält einige Aenderungen

zum Poſt-Reglement des Inlands, um es in Einklang zu

bringen mit dem internationalen Geſeße.

K. V. vom 12. November 1899. Sujagbeſtimmungen

zum Vertrag zwiſchen Italien und England vom 11.Juli 1896

(9. oben) .

R. V. vom 24. Dezember 1899 , wodurch die ganze

bisherige Poſtgeſeßgebung einheitlich zuſammengefaßt wird .

Ohne weſentliche Aenderung werden damit die Vorſchriften

der früheren Poſtgeſeße wiedergegeben ( 1. insbeſondere dieſe

Zeitſchrift Bd.XXXVIII S.157 ff. und Bd. XLI S. 179 f.).

K. V. vom 20. Mai 1897. Einführungsverordnung

zum Petersburger internationalenTelegraphenübereinkommen

vom 22. Juli 1875 nach den Ergebniſſen der Budapeſter

Reviſionskonferenz von 1896 .

R. V. vom 20. Mai 1897. Ausdehnung des inter

nationalen Reglements zum inländiſchen Telegraphenverkehr,

mit beſonderen Aenderungen und Zuſäßen .

6. Eiſenbahnen.

R. V. vom 8. Januar 1899. Beſtätigung einer Beilage

zum Reglement vom 31. Oktober 1873 über Polizei, Sicher

heit und Regelmäßigkeit des Eiſenbahnbetriebs.

Geſeß vom 21. Dezember 1899 betreffend die Polizei

vorſchriften über die Zugverſpätungen.

7. Schiffahrt.

K. V. vom 11. Januar 1896. Beſtätigung eines

neuen Reglements über den Leuchtfeuer- und Leucht

thurmdienſt (servizio dei fari e fanali). Das frühere

Reglement vom 27. Auguſt 1885 wird hiermit aufgehoben .
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K. V. vom 1. März 1896. Veränderungen zum Reglement

vom 9. Februar 1893 über die Verwaltung , Unterhaltung

und Verwahrung der dem Staatsvermögen gehörenden Be

gießungs- und als bewegende Kräfte dienenden Ranäle.

R.K. V. vom 3. Mai 1896. Beſtätigung der Statuten

für die Invalidenkaſſe der Kauffahrteiflotte zu Palermo .

Reglement zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der

Schiffe auf See. K. V. vom 13. Dezember 1896.

Geſeß vom 23. Juli 1896 über Prämien für Schiffsbau

und Schifffahrt, über Küſtenfahrt, Schifffahrtsgebühren und

über Zahlung von Beiträgen zur Invalidenkaſſe der Rauf

fahrteiflotte.

Dieſes Gefeß iſt wie das frühere vom 6. Dezember 1885

( Zeitſchr. XXXII S. 589 ff .) dem franzöſiſchen Beiſpiele

nachgebildet . Die wichtigſten Veränderungen beſtehen in

einer Erhöhung der Schiffsbau- und in einer Erniedrigung

der Schifffahrtsprämien . Auch war früher die Küſtenfahrt

auch ausländiſchen Flaggen bei voller Gegenſeitigkeit zu:

gelaſſen , aber nur innerhalb fünf Jahre. Art. 19 des ießigen

Geſeßes gewährt daſſelbe Recht ohne jedwede Zeiteinſchränkung.

Die Seegebühren ſind verändert . Durch königliche Verord

nung vom 27. Dezember 1896 wird ein Reglement beſtätigt

für die Ausführung des Geſekes .

R. V. vom 29. November 1896. Uebereinkommen vom

12. November 1896 zwiſchen Stalien und Dänemark über

gegenſeitige Anerkennung der Schiffsaiche.

K. V. vom 20. Mai 1897 über die zum Perſonentrans

port dienenden Schiffe. Dieſelbe erſeßt die Art . 28—37

desReglements über die hygieniſchen Maßregeln für See

fchifffahrt und Seehäfen vom 29. September 1895 und die

Art. 546-587 der Vollzugsverordnung zum Geſeßbuche

für die Handelsflotte und enthält die Vorſchriften über die

innere Einrichtung und den Zuſtand der zum Perſonentrans

port dienenden Schiffe, die Sanitäts- und Polizeimaßregeln

derſelben u . ſ. w .

Durch eine ſpätere R. V. vom 19. Oktober 1896 ſind

noch mehrere Aenderungen vorgenommen worden . Beide

ſind nachher durch K. V. vom 18. Januar 1899 einheitlich

zuſammengefaßt (testo unico) .

K. V. vom 2. Februar 1899. Aufhebung des Art . 38

Abf. c der Vollzugsverordnung zum Geſeßbuche für die

Handelsflotte.
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K. V. vom 31. Oktober 1899. Uebereinkommen vom

13. Oktober 1899 zwiſchen Italien und Belgien über gegen

ſeitige Anerkennung der Schiffsaiche.

8. Arbeiterverſicherung.

Gefeß über die Unfälle der Arbeiter beim Betriebe,

vom 17. März 1898 . Legge per gli infortuni degli

operai sul lavoro.

Dieſes, nach einer faſt zwanzigjährigen Vorgeſchichte,

endlich veröffentlichte Geſeß iſt hauptſächlich nach demdeutſchen

Muſter gebildet ). Die Grundgedanken, auf welchen es ruht,

find nämlich die der Betriebsgefahr undder Zwangsverſiche

tung. Das Geſeß zerfällt in vier Abſchnitte, deren der

erſte den Umfang ſeiner Anwendung, der zweite die Unfall

verhütungsvorſchriften , der dritte das Verſicherungsweſen und

die Verſicherungsverhältniſſe und der vierte die allgemeinen

Beſtimmungen behandelt.

Was den Umfang der Anwendung des gegenwärtigen

Geſekes betrifft, ſei zunächſt bemerkt, daß die Land- und

Forſtwirthſchaft und die Seeſchifffahrt ganz unberührt ge

blieben ſind .

Art . 1 und 2 beſtimmen, auf welche Arbeiter das Gefeß

Anwendung finden ſoll und bezw. wer als Arbeiter im Sinne

deſſelben anzunehmen iſt.

Die zu verſichernden Betriebe ſind in zwei Kategorien

getheilt; die erſte umfaßt die Steinbrüche, Bergwerke, Torf

gruben , Baugewerbe , Gas- , Elektrizitäts-, Telephonunter

nehmungen , Arſenale oder Schiffswerften , ſowie jene In

duſtrieen , die Sprengſtoffe erzeugen oder verwenden. Die

zweite dagegen umfaßt Bau oder Betrieb von Eiſenbahnen ,

Transportmitteln der Binnenſchifffahrt, Trambahnen auf

mechaniſcher Zugkraft , hydrauliſchen Arbeiten , Errichtung

und Ausbeſſerung von Hafen , Ranal- und Dammanlagen,

Brüden, Gallerieen und Straßen, und jenen Werkſtätten mit

Verwendung von Maſchinen. In den zur zweiten Kategorie

gehörenden Betrieben findet das Geſeß nur dann Anwendung,

wenn in denſelben mehr als fünf Arbeiter beſchäftigt werden .

11

1 ) Siehe darüber Bruſchettini, Die Arbeiterverſicherung in Jtalien,

in Ehrenzweig's Aſiekuranz:fahrbuch" XVIII. Jahrg .

I. Theil S.107–144, Wien 1897 ; 3 a cher, Die Arbeiterverſiche:

rung im Auslande, Heft VI S. 12 ff., Berlin 1899.
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Der zweite Abſchnitt ( Art. 3—5) betrifft die Unfall

verhütungsvorſchriften. Der Miniſter für Ackerbau, Handel

und Induſtrie hat auf Vorſchlag der Betriebsunternehmer

die entſprechenden Reglements (allgemeiner oder beſonderer

Art, je nachdem ſie für ſämmtliche oder für einzelne Betriebe

beſtinimt ſind ) zu formuliren und die Innehaltung derſelben

und der ſonſtigen vom Geſeße auferlegten Pflichten , auch

durch Inſpektionen , zu überwachen . Die Reglements und

deren Aenderungen werden durch königliche Verordnung nach

Begutachtung des Staatsrathes (Consiglio di Stato) ge

nehmigt. Die Inſpektionen werden von Staatsbamten, aber

hauptſächlich von techniſchem Perſonal der Unfallverhütungs

verbände und der Unfallverſicherungsgeſellſchaften auf Gegen

ſeitigkeit durchgeführt.

Der Verſicherung iſt der dritte Abſchnitt (Art . 6-18)

gewidmet. Außer den im Art . 1 bezeichneten Arbeitern

müſſen auch ſolche verſichert werden , die techniſche Dienſte

bei den außerhalb der Werkſtätten funktionirenden Dampf

keſfeln leiſten . Bei nicht fortdauernden Betrieben iſt aber

die Verſicherungspflicht nur auf die Dauer der Arbeit be

grenzt. Die Verſicherung hat auf Koſten des Betriebsunter

nehmers zu erfolgen und ſoll alle Unfälle, welche den Tod

oder körperliche Verlegungen von mehr als fünftägiger

Dauer zur Folge haben, umfaſſen.

Die Entſchädigungen ſind beſtimmt wie folgt : a ) im

Falle völliger dauernder Arbeitsunfähigkeit wird die Ent

fchädigung mit dem fünffachen Jahreslohn, jedoch nie geringer

als mit 3000 Lire, bemeſſen (als Jahreslohn gilt das Drei

hundertfache des Tageslohnes bis zum Höchſtbetrage von

2000 Lire, und der Tageslohn ergibt ſich , indem man den

geſammten Verdienſt des Arbeiters während der legten fünf

Arbeitswochen durch die Anzahl der wirklichen Arbeitstage

in derſelben Periode teilt) ; b) im Falle theilweiſer dauernder

Arbeitsunfähigkeit beträgt die Entſchädigung das Fünffache

jenes Arbeitsverdienſtes, um welchen der Jahresverdienſt

herabgemindert iſt oder herabgemindert werden kann; c) im

Falle völliger zeitweiliger Arbeitsunfähigkeit iſt die Ent

chädigung eine tägliche und wird der Hälfte des durchichnitt

lichen Arbeitsverdienſtes entſprechen ; ſie wird während der

ganzen Dauer der Arbeitsunfähigkeit vom Beginn des ſechſten

Tages ab (vgl . Art. 7 ) gezahlt ; d ) im Falle theilweiſer zeit

weiliger Arbeitsunfähigkeit iſt die Entſchädigung der Hälfte

der Verminderung gleich, die der durchichnittliche Arbeits
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verdienſt durch die Arbeitsunfähigkeit erleidet ; ſie wird wie

im vorigen Falle gezahlt; e) im Todesfalle beträgt die

Entſchädigung den fünffachen Jahresverdienſt und wird nach

den Beſtimmungen des bürgerlichen Geſeßbuches den teſta

mentariſchen oder geſeblichen Erben gezahlt . Vertrags

beſtimmungen, welche dieſen Vorſchriften entgegenſtehen, ſind

nichtig . Die Entſchädigungen ſollen binnen drei Monaten

nach Eintritt des Unfalles feſtgelegt und gezahlt werden, ſie

ſind weder pfändbar noch abtretbar und verjähren binnen

Jahresfriſt nach Eintritt des Unfalles. Binnen zwei Jahren

aber nach demſelben Zeitpunkte iſt dem Arbeiter und der

Verſicherungsanſtalt geſtattet, die Reviſion der Gutachten über

die Arbeitsfähigkeit zu verlangen, um die urſprüngliche Feſt

ſtellung der Entſchädigung zu verändern angeſichts des ge

änderten phyſiſchen Zuſtandes des Arbeiters oder in Folge

einer genaueren Würdigung deſſelben.

Ueber Entſchädigungsſtreitigkeiten im Falle zeitweiliger

Arbeitsunfähigkeit und bis zum Betrage von 200 Lire ent

ſcheidet das Gewerbegericht 1) endgiltig und in deſſen Ermange

lung der Amtsrichter. In allen übrigen Fällen entſcheidet das

ordentliche Gericht nach den allgemeinen Vorſchriften der Zu

ſtändigkeit und der Prozeßordnung.

In der Regel iſt die Wahl der Verſicherungsanſtalt

frei, jedoch für Staats-, Provinzial- und Kommunalbetriebe

hat die Verſicherung bei der durch Geſeß vom 8. Juli 1883

errichteten Nationalen Unfallverſicherungskaſſe?) zu erfolgen .

Unter beſonderen Bedingungen ſind von der Verſicherungs

pflicht befreit : a ) der Staat für die Arbeiter ſeiner Anſtalten ,

denen durch Spezialgeſeke Unfallentſchädigungen zugewieſen

find; b ) die Unternehmer, die auf eigene Koſten beſondere

vom Staate anerkannte Kaſſen gegründet haben oder gründen

werden ; c) die Unternehmer, die Verbände zur gegenſeitigen

Verſicherung bilden ; d ) die Eiſenbahngeſellſchaften.

1 ) Die Gewerbegerichte (Collegi dei probiviri), die
zugleich als Einigungsämnter zwiſchen Induſtriellen und Arbeitern

oder zwiſchen den Arbeitern ſelbſt dienen , ſind durch Gefeß vom

15. Juni 1893 in Italien eingeführt worden (vgl . dieje Zeit:

ſchrift Bd. XLIV S. 145). Eine kgl. Verordnung vom 26. April

1894 beſtätigt das Reglement zur Ausführung des obengenannten

Geießes ( vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLV S. 209).

2) Ueber die Organiſation der Nationalen Unfallverſides

rungsfaſie ssa Nazionale di Assicurazione),

über die Arten der Verſicherung bei derſelben , deren Gefeßgebung

und Ergebniſſe fiehe Bruſchettini a . a . D. S. 108–113 .
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Leßterer Abſchnitt (Art. 19—28) enthält allgemeine

und Uebergangsvorſchriften. Binnen einem Monat nach

Inkrafttretung des Gefeßes haben die Unternehmer bem

Präfekten der Provinz die Natur ihres Betriebes und die

Zahl ihrer Arbeiter anzumelden und binnen einem anderen

Monat haben ſie den Verſicherungsvertrag abzuſchließen.

Für neue Betriebe und für etwaige ſpätere Aenderungen

in der Zahl der Arbeiter ſind die Anmeldungen und die

Verſicherungen innerhalb zehn Tage nach dem Beginn des

Betriebes und bezw . nach der Aenderung zu thun. Am Ende

jedes Monats hat der Präfekt ein Verzeichniß der in der :

ſelben Zeitperiode abgeſchloſſenen Verträge einzuſenden .

Uebertretungen dieſes Gefeßes find mit Geldſtrafen bedroht,

deren Betrag wird an dieDepoſiten- und Darlehenskaſſe 1)

hinterlegt und vom Miniſterium für Aderbau, Induſtrie und

Handel verwendet wie folgt : a) zur Unterſtüßung ſolcher

Arbeiter , die wegen Zahlungsunfähigkeit der Şaftpflichtigen

keine Entſchädigung erlangen fonnten, ſolcher Hilfsvereine,

die die Fürſorge für die erſten fünf Krankheitstage der Un

fallverlegten unternehmen , und ſolcher Geſellſchaften und

Anſtalten , die die ärztliche Hilfeleiſtung der Unfallverlegten

gewähren ; b) zur Einſeßung von Prämien zu Gunſten der

Erfinder von neuen Einrichtungen zur Unfallverhütung .

Die Internehmer, welche die geſeßlichen Verpflichtungen

erfüllt haben, ſind von der civilrechtlichen Haftpflicht befreit.

Deſſen ungeachtet bleiben ſie auch civilrechtlich haftbar, wenn

die Handlung, auf welche der Unfall zurüdzuführen iſt, ein

öffentlicher Anklage unterliegendes Vergehen darſtellt und

das bezügliche Strafurtheil die Schuld des Unternehmers oder

derjenigen , für die lekterer nach den Beſtimmungen des

bürgerlichen Geſeßbuches einzuſtehen hat , feſtſtellt ). Auch

in ſolchen Fällen haben die Verſicherungsanſtalten die Ent:

ſchädigung zu zahlen ; das Regreßrecht auf Erſaß iſt aber

1 ) Die Depojiten : und Darlehenstaſie (Cassa dei de

positi e prestiti) wurde durch Geſetz vom 17. Mai 1863

errichtet (Ausführung@verordnung vom 9. Dezember 1875). Vgl.
unten Nr. 12.

2 ) Vgl. Bruſchettini, Die Haftpflicht des Arbeitgeberg nach dem

italieniſchen Gefeß vom 17. März 1898, in der „ Defterreichiſchen

Verſicherung8.3 eitung“ BD . XXVI Nr. 25 und 26, Wien

1899, und Der Begriff der Culpa nach dem italieniſchen Arbeiter:

berſicherung &gefeße in ,ajieturanz: Jahrbuch" XXII . Fahr:

gang 1. Theil S. 145 ff. , Wien 1901.

:
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ihnen gegen die civilrechtlich haftenden Perſonen zugeſichert.

Daſſelbe Regreßrecht ſteht ihnen zu gegen den verlegten

Arbeiter , wenn er den Unfall vorſäßlich herbeigeführt hat.

K. V. vom 25. September 1898. Reglement zur Aus

führung des Gefeßes vom 17. März 1898 über die Ünfälle

der Arbeiter beim Betriebe.

Dieſes — etwas zu ſehr auf Einzelheiten eingehende -

Reglement zerfällt in zehn Abſchnitte . Der erſte (Art. 1-10)

enthält allgemeine Beſtimmungen , meiſtens zur Erklärung

einiger im Gefeße verwendeten Bezeichnungen. Der zweite

( Art. 11-24 ) betrifft die Anmeldungen der Betriebe und

der Verſicherungsverträge; der dritte (Art . 25—41) die

Privatkaſſen und Verſicherungsverbände auf Gegenſeitigkeit;

der vierte (Art. 42—50) beſchäftigt ſich mit der Vermehrung,

Freigebung und Wiedererſeßung der Rautionen der Privat

kaſſen und der Verſicherungsverbände auf Gegenſeitigkeit.

Fünfter Abſchnitt ( Art. 51–53) iſt der Nationalkaſſe für

Arbeiterunfallverſicherung und ſechſter Art. 54–63) ben

Privatverſicherungsgeſellſchaften gewidmet. Die Anzeigen

der Unfälle und die bezüglichen Unterſuchungen ſind im

ſiebenten Abſchnitte (Art. 64—72) berückſichtigt, während im

achten (Art . 73–87) die Feſtſtellung und Zahlung der Ent

ſchädigungen und im neunten (Art . 88–99) die Beſichtigungen

und Feſtſtellung von Zuwiderhandlungen und Strafen ge

regelt ſind. Legterer (X.) Abſchnitt enthält Uebergangs

beſtimmungen.

K. V. vom 18. Juni 1898 No. 230. Allgemeines

Reglement zur Verhütung der Unfälle bei ſolchen Betrieben ,

auf welche das Geſeß vom 17. März 1898 Anwendung

findet.

R. V. vom 18. Juni 1898 Nr. 231. Reglement zur

Verhütung der Unfälle bei Bergwerken und Stein

brüchen .

K. V. vom 18. Juni 1898 Nr. 232. Reglement zur

Verhütung der Unfälle bei Betrieben und Gewerben, welche

Sprengſtoffe erzeugen oder verwenden .

Geſeß vom 17. Juli 1898. Errichtung der National

kaſſe für Alters- und Invaliditätsverſicherung der Arbeiter 1) .

11 ) Vorgeſchichte, Beſprechung und Ueberſeßung dieſes Gefeßes in

Zacher a . a . D. S. 29 ff. und 108 ff.
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K. V. vom 18. Juni 1899 Nr. 286 . Statut ber

Nationalkaſſe für Alters- und Invaliditätsverſicherung der

Arbeiter.

R. V. .vom 18. Juni 1899 Nr. 299. Techniſches

Reglement der Nationalkaſſe für Alters- und Invaliditätsver

ſicherung der Arbeiter. Dieſes Reglement betrifft die innere

Rechnungsführung der Nationalkaſſe und insbeſondere die

Bildung und Liquidation der perſönlichen Konten und die

Zahlung der Leibrenten .

9. Bodenkreditbanken.

Gefeß vom 4. Juni 1896. Veränderungen zu den Ge

ſeßen vom 22. Februar 1885 *), 17. Juli 1890, 6. Mai 1891

und 8. Auguſt 18952) über die Bodenkreditbanken .

K. . vom 30. Juli 1896. Die Sparkaſſen zu Mai

land und Bologna , die St. Paul-Stiftung zu Turin und

der Monte dei Paschi zu Siena ſind ermächtigt zur Gewäh

rung von Bodenkredit im ganzen Königreich.

Geſeß vom 30. Januar 1898 und königl. Verordnung

vom 26. Februar 1899. Beſtimmungen über die Liquidation

des Banco di San Spirito zu Rom und die Errichtung

der neuen Bodenkreditanſtalt für Sardinien .

10. Landwirthſchaftlicher Kredit.

K. V. vom 27. Dezember 1896. Durch Geſeß vom

23. Januar 1887 über landwirthſchaftlichen Kredit3) wurden

die allgemeinen Kreditanſtalten , die Erwerbs- und Wirth

ſchaftsgenoſſenſchaften und die Sparkaſſen zur Ausgabe von

Pfandbriefen ermächtigt an die Stelle der älteren nach Maß

gabe des aufgehobenen Geſekes vom 21. Juni 1869 aus

gegebenen Pfandicheine, die binnen zehn Jahren außer Kurs

geſeßt werden ſollten (Art . 40 Abſ. 1 des Geſeßes von 1887) .

Solche Friſt wird durch vorliegende Verordnung bis zum

31. Dezember 1901 verlängert .

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXXII S. 592.

2) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVII S. 372 .

3) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXXV S. 459 und indbef . S. 462 f.
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11. Sparkaſſen.

K. V. vom 21. Januar 1897. Ausführliches Reglement

zum Sparkaſſengeſeß vom 15. Juli 1888 1). Das frühere

Reglement vom 4. April 1889 2) wird aufgehoben und neue

Beſtimmungen , insbeſondere über die liquidation der

Sparkaſſen, gegeben.

R. V. vom 22. Juli 1897. Veränderung zum Art. 50

Abf. 3 des Reglements vom 21. Januar 1897, betreffend

die Veröffentlichung der Rechnungsabſchlüſſe der Spar

kaſſen .

Gefeß vom 17. Juli 1898. Veränderungen zu den

Art. 15 und 25 des Sparkaſſengefeges vom 15. Juli 1888 .

K. V. vom 3. November 1898. Aufhebung der königl.

Verordnung vom 22. Juli 1897 (1. oben) und Wiederher

ſtellung des Art . 50 Abſ. 3 des Reglements vom 21. Januar

1897 nach der urſprünglichen Faſſung.

R. V. vom 13. November 1898. Veränderung zum

Art . 11 des Reglements vom 21. Januar 1897. Die

Mitglieder des Provinzverwaltungsausſchuſſes (Giunta Pro

vinciale Amministrativa) ſind aus der Verwaltung der

Sparkaſſen ausgeſchloſſen nur im Falle, daß leştere unter

deren Ueberwachung unterworfen ſind.

12. Emiſſionsbanken , Banknoten und

Papiergeld.

K. V. vom 16. April 1896. Durch dieſe Verordnung

iſt die königliche Genehmigung gemäß Art. 1 des Gefeßes

vom 10. Auguſt 1893 über die Neuordnung der Emiſſions

banken ) dem Statut der Bank von ftalien ertheilt .

Geſeß vom 11. Juni 1896 über die Hinterlegungs

und Darlehenskaſſe (Cassa dei depositi e prestiti), ent

haltend Beſtimmungen, über die Umwandlung und Gewäh.

rung der Darlehen und den Geſchäftsbereich der Anſtalt.

K. V. vom 30. Oktober 1896 betreffend Herſtellung, Er

faß und Aufbewahrung der Banknoten .

R. V. poin 26. November 1896. Reglement zur Aus

führung des Gefeßes vom 11. Juni 1896 über die Hinter

legungs- und Darlehenskaſſe ( . oben) .

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd . XXXVII S. 180 .

2) Vgl . dieſe Zeitſchrift BD. XXXVIII S. 164.

3 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLIV S. 133 .

Zeitſõhrift für Handelsrecht. Bd . LI. 13
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I

Geſetz vom 17. Januar 1897. Vorläufige Anwendung

von vier königl. Verordnungen vom 6. Dezember 1896, ent

haltend Beſtimmungen, um den Umlauf der Banknoten

der Bank von Italien, Neapel und Sizilien zu ſchüßen und

zu beſchränken und um die Liquidation des dieſen Banken

gehörenden unbeweglichen Vermögens zu erleichtern. Art . 10

der Beilage D zu dieſem Geſeße betrifft die Abrechnungs

ſtellen. Hierdurch , in Abweichung des Art . 4 Abſ. 2–7

des Geſeßes vom 10. Auguſt 1893, wird den Handels

kammern , welche den Betrieb der Abrechnungsſtellen über

nommen haben, geſtattet, ſolchen Betrieb den Emiſſionsbanken

zu übertragen. Zu dieſem Zwecke iſt aber die Genehmigung

der Regierung erforderlich, und der Betrieb ſeitens der

Emiſſionsbanken erfolgt unter Ueberwachung und Verantwort:

lichkeit der übertragenden Handelskammer.

K. V. dom 22. April 1897. Beſonderes Reglement

für die Bank von Sizilien .

Geſeß vom 8. Juli 1897. Aenderungen zu den Ge

ſeßen vom 27. Mai 1875 über Poſtſparkaſſen und vom

17. Mai 1863 über þinterlegungs- und Darlehenskaſſen .

Art . 1—4 beziehen ſich auf die erſteren und ordnen die

Errichtung eines Reſervefonds an . Art . 5-8 betreffen das

gegen die lekteren .

Von beſonderer Bedeutung iſt Art . 5, kraft deſſen ſind

die ģinterlegungs- und Darlehenskaſſen berechtigt, Effekten

Lombardgeſchäfte (ſiehe Cohn in Endemann's Handbuch

Bd. III S. 853 Anm . 161 ) mit in- und ausländiſchen Kredit

anſtalten abzuſchließen.

Durch Art. 7 und 8 iſt auch ein ſtändiger Verwaltungs

rath errichtet und eine Verwahrungsgebühr eingeführt.

Gefeß vom 3. März 1898. Endgiltige Anwendung mit

einigen Veränderungen der durch Geſez vom 17. Januar 1897

(ſiehe oben) gebilligten Beſtimmungen über Papiergeld

umlauf.

Geſeß vom 24. April 1898. Errichtung einer ſelb

ſtändigen Abtheilung bei der Hinterlegungs- und Darlehens

kaſſe mit eigener Verwaltung zur Gewährung von Kommunal

und Provinzialkredit.

K. V. vom 15. Mai 1898. Reglement zur Ausfüh

rung des vorigen Gefeßes .

K. V. vom 14. Juli 1898. Genehmigung eines neuen
Statuts für die Bank von Stalien , nach Maßgabe des

Art . 1 des Geſeßes vom 10. Auguſt 1893 (ſiehe oben) .
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K. V. vom 21. Dezember 1898. Verlängerung des

Legalkurjes der von den Emiſſionsbanken ausgegebenen

Banknoten bis zum 31. Dezember 1900.

K. V. vom 31. Dezember 1899. Reglement für die

Neuordnung der Verwaltung der Hinterlegungs- und Dar

lehenskaſſe.

13. Mün ze.

Gefeß vom 2. Januar 1898. Beſtätigung des am

29. Oktober 1897 zwiſchen Italien , Frankreich , Griechen

land , Belgien und der Schweiz geſchloſſenen Zuſaßüberein

kommens, durch welches der Beitrag der Scheidemünze ver

mehrt wurde bis zu 30 Millionen für Stalien , 6 für Belgien,

130 für Frankreich und ſeine Kolonien , 3 für die Schweiz.

Geſeß vom 8. Januar 1899. Beſtätigung des am

15. März 1898 zwiſchen Italien , Frankreich , Griechenland,

Belgien und der Schweiz geſchloſſenen Zuſakprotokolls zum

Münzvertrage vom 15. November 1893 , betreffend die

ſogenannte Nationaliſirung der Silberſcheidemünze (Nazio

nalizzazione degli spezzati d'argento) .

Gefeß vom 16. Februar 1899. Außerkursſeßung der

nach Maßgabe der königl. Verordnungen vom 4. Auguſt 18931)

und 21. Februar 1894 2) ausgegebenen Kaſſenſcheine.

K. V. vom 19. Februar 1899 Nr. 55, betreffend die

Erportation der italieniſchen Silberſcheidemünze.

R. V. vom 19. Februar 1899 Nr . 54. Zur Zahlung

der Eingangszölle wird die Einnahme von italieniſchen

Silberſcheidemünzen bis zu 5 Lire beſchränkt.

R. V. vom 19. Juli 1899 betreffend die Losmachung

und den Umlauf der Silberſcheidemünze zu 1 und 2 Lire.

14. Maße und Gewichte.

K. V. vom 20. Februar 1896. Aenderung zu den

Art. 101 , 108 und 109 des Reglements vom 7. November 1890

über die Prüfung der werthvollen Metalle.

R. V. vom 9. Juli 1896. Aenderungen zum Reglement

vom 24. März 1892 für Herſtellung von Maßen, Gewichten

und Inſtrumenten zum Meſſen und Wiegen .

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLIV S. 144.

2) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd . XLV S. 206.
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K. V.vom 1. Auguſt 1896. Verzeichniß der der periodi

ſchen Prüfung von Maßen und Gewichten unter

worfenen Perſonen .

K. V. vom 13. Februar 1898. Art . 108 des Reglements

vom 7. November 1890 über die Prüfung der werth

pollen Metalle wird noch einmal verändert (1. oben ).

K. V. vom 15. Dezember 1898. Weitere Veränderungen

zum Reglement vom 24. März 1892 für Şerſtellung

von Maßen, Gewichten u . ſ . w. (ſiehe oben ).

15. Fabrik- und Handelsmarken.

K. V. vom 22. März 1896. Uebereinkommen vom

1. und 3. März 1896 zwiſchen Italien und Luremburg

über den gegenſeitigen Schuß der Fabrik- und Handels

marken.

16. Urheberrecht.

R. V. vom 21. November 1897. Pariſer Erklärung

und Zuſaßübereinkommen vom 4. Mai 18961) zur Berner

internationalen Vereinigung vom 9. September 1886 ?) zum
Schuß des Urheberrechts an Schrift- und Kunſtwerken.

17. Zölle , Steuern , Stempel u. A.

K. V. vom 26. Januar 1896 Nr. 20 , wodurch die

geſammte zollgefeßgebung, als legge doganale, ein

heitlich zuſammengeſtellt wird .

K. V. vom 26. Januar 1896 Nr. 44 betreffend die

Steuern über Verſicherungs- und Leibrentenver

träge .

K. V. vom 26. Januar 1896 Nr. 69 zur Ausführung

der vorigen Verordnung .

K. V. vom 13. Februar Nr. 40 über Zollwächter.

K. V. vom 13. Februar Nr. 65. Reglement zur Aus:

führung des durch königl. Verordnung vom 26. Januar 1896

Nr. 20 zuſammengeſtellten Zollgeſeß es .

1 ) Abgedrudt in dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII S. 382 ff.

2) Veröffentlicht im Reichs-Geſekblatt 1887 S. 493 ff.
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R. V. vom 20. Mai 1897, wodurch in Folge des Ge

feßes vom 26. Juli 1896 die Gelege über Enregistrement

einheitlich, als testo unico, zuſammengeſtellt werden .

K. V. vom 4. Juli 1897, wodurch in Folge des Geſeßes

vom 26. Juli 1891 ſämmtliche Geſeße über Stempel ein

heitlich , als testo unico, zuſammengeſtellt werden.

Der Wechſelſtempel, deſſen Umgehung (ſofern er

unter Umſtänden nicht rechtzeitig nachgeholt wird) das Papier

wechſelrechtlich wirkungslos macht (Art. 45 Abſ. 2) , beträgt

nach Art. 4 :

bei Wechſelſumme bis 100 Lire 10 Sent.

100 bis 200 Lire 20

200 300 30

300 600 60

600 1000 1 Lire

1000 2000 2

und" für jedes folgende angefangene Tauſend' 1 Lire weiter .

Beträgt die Friſt mehr als 6 Monate , ſo verdoppelt

ſich der Stempel.

Den wie oben beſtimmten Prozentualſteuern wird die

feſte Quittungsſteuer hinzugefügt.

Der Rechtsſaß, daß die Anwendung des Stempelpapiers

eines der weſentlichen Erforderniſſe des Wechſels bildet, iſt

ſeit lange im italieniſchen Wechſelrechte eingebürgert (vgl.

Stempelgeſeß vom 13. September 1874 , Art. 42) . Die

völlig oder nur theilweiſe verſäumte Stempellöſung macht,

wie oben bemerkt, das Papier wechſelrechtlich wirkungslos ;

die Wirkung der etwa beſtehenden civil- oder handelsrecht

lichen Obligation bleibt aber unberührt (Art . 254 des ita

lieniſchen Handelsgeſekbuches ). Somit iſt die Strenge des

Rechtsſaßes gemildert.

Der italieniſche Geſeßgeber hält den Stempel als ein

weſentliches Erforderniß des Wechſels, um den Fiskus zu

ſchüßen gegen den eingebürgerten Gebrauch, die Wechſel auf
gewöhnlichem Papier auszuſtellen. Aber die angedrohte

Strafe der Wechſelungiltigkeit iſt auch im Intereſſe des Ver

kehrs vortheilhaft. Sie dient nämlich als ein erfolgreicher

Schuß gegen die willkürlichen Veränderungen und Ver

fälſchungen der Wechſelſumme und der Verfallzeit.

K. V. vom 23. Dezember 1897. Reglement zur Aus

führung der durch königl. Verordnung vom 20. Mai 1897

verſchmolzenen Enregiſtrementgeſeße.



198 Rechtquellen.

Geſeß vom 7. April 1898 , wodurch die Steuer über

Darlehen gegen Pfand von Gütern oder Werthpapieren

verändert wird .

K. V. vom 27. April 1899. Reglement zur Ausführung

des vorigen Geſeges .

18. Einfuhrverbote und Einfuhrbeſchränkungen.

R. V. vom 5. April 1896. Aenderungen zur Aus

führungsverordnung vom 6. Januar 1895 über das aus:

ſchließliche Recht des Staates auf Salz und Tabak.

Andere Verordnungen betreffend die Erhöhung oder die

Aenderung des Tabaktarifes.

V.

Der ungariſdhe Geſek - Artikel XXIII „Ueber die land:

wirthſchaftlichen und gewerblichen Genoſſenſchaften“ vom

Jahre 1898.

Von

Herrn Dr. Leopold Horvát , Advokat in Budapeſt.

1.

-

Die Genoſſenſchaftsſache gerieth in Ungarn durch die

unvollkommene Regelung der Genoſſenſchaften im Handels

geſezbuch (G.A. XXXVII vom Jahre 1875) welches in

ſeinem Titel XI die erſte und einzige Regelung der Rechts:

verhältniſſe der Genoſſenſchaften in Ungarn enthält – auf

falſche Wege , was noch dadurch verſchärft wurde , daß die

Mangelhaftigkeit der auf die Kontrolle Bezug habenden Maß

regeln und die Lauheit der thatſächlichen Kontrolle piele

Mißbräuche zur Folge hatte, welche die geſunde Entwicklung

der Genoſſenſchaften in großem Maße ſchädigte.

Die ungariſche Regierung hielt es daher für ihre Pflicht,
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die Reform des Genoſſenſchaftsweſens in Angriff zu nehmen ,

zu welchem Zwecke der königlich ungariſche Juſtizminiſter

Deſider v. Szilágyi im Jahre 1893 den damaligen Pro

feſſor an der Univerſität Budapeſt , gegenwärtigen Staats

ſekretär im königlich ungar . Handelsminiſterium , Dr. Franz

Nagy ), mit der Ausarbeitung eines Genoſſenſchaftsgeſeßes

beauftragte. Dieſer Entwurf jedoch, beſtehend aus 106 Para

graphen , nebſt eingehendſter Begründung, welcher im Jahre

1894 veröffentlicht wurde, kam nicht zur Verhandlung.

Unter veränderter Grundlage beauftragte dann im Jahre

1897 der damalige Juſtizminiſter Alexander Erdélyi

den Profeſſor Dr. Nagy mit der Ausarbeitung eines neuen

Entwurfes . Nach Vorberathung im Abgeordneten- und im

Magnatenhauſe erlangte dieſer Geſeßentwurf die königliche

Genehmigung am 11. Juli 1898.

Das neue Geſeß wurde am 16. Juli 1898 als Ge

ſeßesartikel XXIII vom Jahre 1898 „ Ueber die landwirth

ſchaftlichen und gewerblichen Kreditgenoſſenſchaften “ promul

girt. Mit dem 31. Juli 1898 iſt die Gefeßeskraft ein :

getreten .

II.

Das neue Genoſſenſchaftsgeſe hat keine allgemeine

Giltigkeit, weil

a) es nur auf die landwirthſchaftlichen und gewerblichen

Genoſſenſchaften Bezug hat, obwohl es den Begriff derſelben

nicht angibt und hierdurch einen ziemlich weiten Rahmen

bietet. Man kann behaupten , daß es ſich nur auf ſolche

Genoſſenſchaften nicht bezieht, welche ausſchließlich im Dienſte

von nicht landwirtſchaftlichen und gewerblichen Intereſſen

ſtehen .

Nach ſeinem Titel nimmt das neue Geſeß zwar nur

auf landwirthſchaftliche und gewerbliche Kreditgenoſſenſchaften

Bezug, doch geſtattet der § 81 auch anderen Genoſſenſchaften ,

fich nach den Beſtimmungen des neuen Geſeßes zu gründen,

und ſo iſt von dieſem Standpunkte aus ſeine Giltigkeit nicht

eingeſchränkt.

b) Das neue Geſeß iſt nicht zwingend , ſondern es ſtellt

den ſich neu gründenden bezw . (da laut $ 46 die vor dem

1 ) Unſeren hochgeehrten langjährigen Mitarbeiter an der Zeitſchrift.

Vgl. Bd. XXX S. 162 ; B. XXXI S. 162 ; Bd. XXXVII S. 130 ;

BD. XL S. 429. ( D. Red.)
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neuen Geſeße gegründeten Genoſſenſchaften ſich nach den

Beſtimmungen des neuen Geſeßes umändern können) den

ſchon beſtehenden Genoſſenſchaften frei, fich gemäß der Ver

fügungen des Geſebesartikels XXIII vom Jahre 1898 neu

umzugeſtalten ), oder auch weiterhin ausſchließlich im Sinne

der Beſtimmungen des Handelsgeſeßes zu wirken oder ſich

zu konſtituiren.

Das Geſeß fichert den Genoſſenſchaften, welche ſich laut

demſelben bilden oder umgeſtalten , wenn ſie auch der Zentral

kreditgenoſſenſchaft beitreten (in dieſelbe können nur im Sinne

des neuen Geſeßes gegründete oder umgeänderte Genoſſen :

ſchaften eintreten ), verſchiedene Begünſtigungen (Steuer-,

Stempel- und Gebührenfreiheit, 47) und übt auf dieſe

Weiſe ſowie dadurch, daß es die Erreichung der dem — durch-

das Geſeß gleichzeitig ins Leben gerufenen — Zentralinſtitut

gebotenen reichen Geldquellen in Ausſicht ſtellt, zur Annahme

feiner Beſtimmungen einen ſanften Druck aus.

Der G.A. XXIII vom Jahre 1898 iſt außerdem keine

ſelbſtändige Gefeßesſchöpfung, da er ſelbſt im Kreiſe ſeiner

Giltigkeit eigentlich nur eine Novelle zu dem Theil I. Tit. XI

des bandelsgeſeßbuchs (SS 233—257 Genoſſenſchaften ) iſt.

Die erwähnten Paragraphen des Handelsgeſekes ſind näm

lich mit den im neuen Geſeke beſtimmten Abänderungen

auch weiterhin anzuwenden ( § 1) ?).

Troßdem iſt das neue Genoſſenſchaftsgeſeß von größter

Wichtigkeit und zwar einerſeits deshalb , weil es ſolche Be

ſtimmungen enthält, welche die vorgeſchrittenſten Errungen

ſchaften der Wiſſenſchaft und Praxis , daher zur Regeneri

rung des Genoſſenſchaftslebens ſehr geeignet ſind, anderer

ſeits wieder deshalb, weil bei der Schaffung dieſes Geſekes

der Wunſch geäußert wurde , daß gelegentlich der Reviſion

des Handelsgeſebes die allgemeine Regelung der Genoſſen

ſchaft den Prinzipien des G.N. XXIII vom Jahre 1898 ent

ſprechend geſchehe.

,

1 ) Die nach den Beſtimmungen des neuen Gefeßes einmal ſchon ges

gründeten oder umgeſtalteten Genoſſenſchaften fönnen natürlich ſich

dem Handelégeſeke gemäß nicht mehr wieder umgeſtalten .

2) Nämlich bei den Genoſſenſchaften , welche ſich laut dem neuen Ges

feze konſtituirten (für diejenigen , welche ſich auf Grund des

Handelégeſekes fonſtituiren, bleibt ausſchließlich dieſes maßgebend).
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III.

Das neue Geſet beſteht aus 2 Titeln und 83 Para:

graphen . Der erſte Titel lautet: Die landwirthſchaftlichen

und gewerblichen Kreditgenoſſenſchaften, der zweite : Landes

zentralkreditgenoſſenſchaft.

Der erſte Titel, welcher von den auf die zu errichtenden

oder umgeſtalteten Genoſſenſchaften Bezug habenden Beſtim

mungen handelt, beſteht aus 6 Abſchnitten :

I. Errichtung der landwirthſchaftlichen und gewerblichen

Kreditgenoſſenſchaften (S$ 2–7) .

II. Rechtsverhältniſſe der Genoſſenſchaften (SS 8—24) .

III . Generalverſammlung (SS 25-29) .

IV. Vorſtand und Aufſichtsrath (8 $ 30—38) .

V. Auflöſung (SS 39-45) .

VI. Vermiſchte Beſtimmungen (SS 46—47) .

Der zweite Titel, in welchem Beſtimmungen über die

Landeszentralgenoſſenſchaft und über das Verhältniß der in

dieſelbe eintretenden Genoſſenſchaften enthalten ſind, beſteht

aus 5 Abſchnitten :

I. Errichtung der Landeszentralgenoſſenſchaft (88 48

bis 50) .

II. Rechtsverhältniſſe der Genoſſen (SS 51–65).

III. Organiſation und Aufſicht (SS 66-69).

IV. Emiſſion von Obligationen (SS 70—77) .

V. Staatliche Begünſtigungen und vermiſchte Beſtim

mungen (SS 78–83) .

IV.

Schon das Syſtem des Geſekes läßt darauf ſchließen ,

welche Prinzipien darin dominiren, weil im Titel I in erſter

Reihe in der Organiſirung und in der Geſchäftsführung der

einzelnen Genoſſenſchaften gewiſſe Verſchärfungen, einewirk

ſamere Ausführung der Kontrolle eingeführt wird, während

im Titel II hauptſächlich die Modalitäten der materiellen

Unterſtüßung feſtgeſtellt werden .

Von dieſen zwei Grundlagen ausgehend , werden nach :

ſtehend in erſter Reihe diejenigen Verſchärfungen ausgeführt,

welche den Zweck haben , das zielgerechte Wirken der Ge

noſſenſchaften zu ſichern.

1. Die auf die einzelnen Genoſſenſchaften Bezug haben

den Verſchärfungen offenbaren ſich eines Theils in der Stei



202 Rechtêquellen .

gerung der Kontrolle, anderes Theils darin , daß ein Plaza

greifen der Dividendenpolitik erſchwert und die wahren Ge

noſſenſchaftsprinzipien , wie z . B. das Zuſaminenwirken auf

Grund der Gegenſeitigkeit immer ſtärker ausgedrückt werden .

a) So verlangt gleich der § 1 bei der Konſtituirung

der Genoſſenſchaften die Intervention einer Behörde oder

einer öffentlichen Anſtalt , wodurch die Kontrolle der Ein

haltung der auf die Konſtituirung Bezug habenden Beſtim

mungen möglich wird .

Der $ 25 ermächtigt ein Zehntel der Genoſſen , die

Einberufung der Generalverſammlung zu verlangen . Ent:

ſpricht die Direktion dieſem Verlangen nicht, wird die

Generalverſammlung vom Firmenregiſtergerichte einberufen.

Der § 28 macht dem Regiſtergerichte zur Pflicht, die

Protokolle unverzüglich zu prüfen . Iſt die Einberufung

oder ein Beſchluß mit dem Gefeße oder den Statuten im

Widerſpruche , muß das Regiſtergericht dieſelben binnen

15 Tagen außer Kraft feßen und die Genoſſenſchaft zur

Erbringung eines neuen Beſchluſſes anweiſen .

Außerdem hat jeder Genoſie das Recht, binnen 15 Tagen

vom Tage der Generalverſammlung an die Aufhebung eines

folchen Beſchluſſes zu verlangen, wobei er das Recht behält,

gegen die Genoſſenſchaft klagbar zu werden oder Einwen

dungen zu erheben, wenn er an ſeinen Rechten Abbruch er

leidet. Dieſes Recht verjährt in 3 Jahren (S 29) .

Der Vorſtand der Genoſſenſchaft beſteht aus 3 Mit

gliedern . Mitglieder des Vorſtandes können nur unbeſchol

tene (wegen aus Gewinnſucht begangenen Verbrechen nicht

beſtrafte) ungariſche Staatsbürger, die leſen und ſchreiben

können und in vermögensrechtlicher Hinſicht keinem Mangel

unterliegen (d . h .über ihr Vermögen frei verfügen können) .

Bei der Aufſtellung der Bilanz ſtellt § 33 ſtrenge Ver

fügungen auf.

Der § 34 verleiht denjenigen Genoſſen , welche durch

den Vorſtand Schaden erlitten , auch dann Klagerecht be

treffs des Schadenerſazanſpruches , wenn ihr Schaden im

Schaden der Genoſſenſchaft inne begriffen iſt , vorausgeſeßt,

daß die Generalverſammlung den Antrag auf Anſtrengung

der Klage abweiſt.

Die Direktion kann mit der Leitung der Genoſſenſchafts

angelegenheit mit Ausnahme eines Prokuriſten einen

ſolchen können die Genoſſenſchaften ähnlich dem deutſchen

Geſeße überhaupt nicht beſtellen Jedermann betrauen,
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doch iſt ſie für das Vorgehen derſelben perſönlich haftbar

(8 35) .

Die Aufſichtsräthe dürfen mit den Vorſtandsmitgliedern

weder verwandt noch verſchwägert ſein , außerdem beziehen

ſich auch die Beſtimmungen der SS 30 , 31 und 34 auf ſie

( $ 36).

Den Aufſichtsräten ſteht es frei, einzeln oder korporativ

an den Sißungen des Vorſtandes Theil zu nehmen und wann

immer Aufklärungen zu verlangen . Die Bücher und laſſen

müſſen von ihnen vierteljährlich geprüft werden (8 37) .

Die vorhergehende Zuſtimmung des Aufſichtsrathes iſt

nöthig , wenn Vorſtands- oder Aufſichtsrathmitgliedern Kredit

bewilligt oder eine von denſelben der Genoſſenſchaft gegen:

über gebotene Bürgſchaft angenommen werden ſoll. Iſt die

Genoſſenſchaft Mitglied der Zentralkreditgenoſſenſchaft (ſiehe

unten ), ſo muß auch die Erlaubniß des Vorſtandes deſſelben

eingeholt werden (§ 38) .

Bei der Auflöſung legt das Geſeß das Hauptgewicht

darauf, den einzelnen Mitgliedern unverhältniſmäßigen und

plößlich angeſtrengten Klageanſprüchen gegenüber Garan

tien zu bieten . Mit dem Konkursfalle werde ich mich ſpäter

beſchäftigen .

Diejenigen Genoſſenſchaften , welche in den Verband der

Landeszentralkreditgenoſſenſchaft eingetreten ſind, ſtehen außer

den obigen Kontrollemaßregeln noch unter beſonderer Auf

ſicht derſelben. (Vgl. § 38.)

Zu dieſem Aufſichtsrechte der Zentralkreditgenoſſenſchaft

gehört, daß ſie in den Vorſtand der zum Verband gehörigen

Genoſſenſchaften je ein Mitglied ernennen kann (§ 56), daß

ſie das Recht hat, die Geſchäftsgebarung dieſer Genoſſen

ſchaften zu kontrolliren und zu beaufſichtigen (8 57) , daß

der Zentralvorſtand von jenen Generalverſammlungen, welche

zur Verhandlung der Unterlaſſungen oder der Mißbräuche

des Vorſtandes vom Aufſichtsrate einberufen worden ſind,

bei Zeiten verſtändigt werden muß, ja ſogar , daß er den

ſtrafbaren Vorſtand oder einzelne Mitglieder deſſelben vom

Amte ſuspendiren und betreffs der Interimsgeſchäftsleitung

verfügen kann .

Dieſe Genoſſenſchaften dürfen ihre Statuten nur mit

Genehmigung des Vorſtandes der Zentralkreditgenoſſenſchaft

ändern (S 58 ) und werden auch die Geſchäftsbedingungen

von dieſem feſtgeſtellt (Genehmigung der Annahme von Spar
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,

einlagen , das Maß und die Modalitäten derſelben ; Dar

Lehen von dritten Perſonen 2c. $ 59) .

Eine weitere Kontrolle bezw . ein weiteres Einmiſchungs

recht wird dem Vorſtande der Zentralfreditgenoſſenſchaft

durch den § 61 verliehen (bezüglich der Anordnung der

Liquidation ), durch § 62 (bei der Vereinigung mit einer

anderen Genoſſenſchaft), durch S 63 ( falls die Bedingungen

der Konkurseröffnung vorhanden ſind) und § 67 (welcher

behufs Kontrolle die Aufſtellung von Vertretungen geſtattet).

Die Zentralkreditgenoſſenſchaft ſelbſt ſteht außer der

Kontrolle des Aufſichtsrathes theils unter dem Einfluſſe der

Regierung, da ihr Präſident vom König , und die 2 Vize

präſidenten , ſowie von 12 Mitgliedern 2 Direktionsräthe von

der Regierung ernannt werden – § 66 — ( auch in den

Aufſichtsrath ernennt die Regierung ein Mitglied), theils iſt

ſie der Aufſicht und der Kontrolle der Regierung unterworfen ,

inſofern nämlich der Finanzminiſter zur Zentralkreditgenoſſen

ſchaft einen mit Vetorecht verſehenen Regierungskommiſſär

ernennen kann (S 68) , auch bedürfen die Statuten , ſowie

die Abänderungen derſelben der Genehmigung des Finanz

miniſters (8 69) .

Dieſer ſtarke Einfluß der Regierung iſt jedoch nur ein

zeitweiliger, ſolange die Zentralkreditgenoſſenſchaft die un

mittelbare finanzielle Unterſtüßung der Regierung in Anſpruch

nimmt. Sobald die Genoſſenſchaft dieſe nicht benöthigt, fällt

der Einfluß der Regierung in Folge der Rüdfzahlung der

Stammantheile (8 51 ) um ein Bedeutendes.

b) Außer der Kontrolle der Geſchäftsleitung und Ge

ſchäftsgebarung enthält das neue Genoſſenſchaftsgeſeß viele

Beſtimmungen , welche darauf abzielen , daß die Genoſſen

ſchaften ihren Grundideen, der Gemeinſchaftlichkeit und Selbſt

loſigkeit getreu thätig ſein ſollen.

So 3. B. können die auf Grund des neuen Gefeßes

errichteten Genoſſenſchaften keine Filialen errichten und ihre

Wirkung über ihren Bezirk hinaus nicht verbreiten . Hierüber

beſteht nur im Intereſſe kleinerer Nachbargemeinden eine

Ausnahme (S 7 ). Die Genoſſenſchaften können ihr Geſchäft

auf Nichtgenoſſen nicht ausbreiten ?). Die Genoſſenſchaften

dürfen nur ſolche großjährige und im vollen Beſiße ihrer

Rechtsfähigkeit ſtehenden Perſonen (auch juriſtiſche Perſonen)

1 ) Eine Ausnahme beſteht nur betreffs der Annahme und Anlegung

von Spareinlagen, ſowie der Aufnahme von Darlehen (§ 4 ).
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in die Reihe der Genoſſen aufnehmen , die im Genoſſenſchafts

bezirke wohnen (8 8) . Die Geſchäftsantheile ſind auf den

Namen des betreffenden Genoſſen auszuſtellen (S 11) und

find nach dieſen keine Zinſen zu zahlen . Als Dividende

darf auch höchſtens 5 Prozent ( 13) zur Auftheilung ge

langen , wenn vom Reingewinn nach Abzug der auf den

Reſervefond zu verwendenden 10 Prozent ſo viel übrig bleibt

(8 12 ). Die Dividende iſt im Verhältniſſe der am Jahres

anfang konſtatirbaren Einzahlungen zu vertheilen, kommt

jedoch nur dann zur Auszahlung, wenn der Geſchäftsantheil

gänzlich einbezahlt iſt. Auch der die fünfprozentige Divi

bende überſchreitende Gewinn muß zur Dotirung des Reſerve

fonds verwendet werden (§ 13) .

Die Bezüge des Vorſtandes dürfen insgeſammt 10 Pro

zent des Nettoeinkommens nicht überſteigen ( 30) ; dies gilt

auch bezüglich des Aufſichtsrathes (8 36 ).

Der Austritt kann nach wenigſtens vierwöchentlicher,

höchſtens ſechsmonatlicher vorheriger ſchriftlichen oder münd

lichen Kündigung erfolgen , über welche, falls dieſelbe vom

Vorſtande nicht anerkannt wird, beim Gemeindevorſtand eine

Beſtätigung eingeholt werden kann (S 18) .

Ein Genoſſe kann nur aus den in den Statuten feſtgeſekten

Gründen und durch ein Votum der Zweibrittelmajorität des

Vorſtandes, ſowie mit Zuſtimmung des Aufſichtsrathes aus:

geſchloſſen werden (§ 19). Der Austritt iſt bei der Be

zeichnung des Motivs ins Genoſſenſchaftsregiſter einzutragen

($ 20) . Die Rechtsfolgen des Austrittes gleichen denen

des deutſchen Geſekes .

Die Generalverſammlung iſt — falls die Statuten keine

abweichende Verfügung enthalten – nur bei Anweſenheit

eines Vierteltheiles der Genoſſen beſchlußfähig (S 27).

Wichtig iſt die im § 41 enthaltene Verfügung. Die

liquidirten Genoſſenſchaften ſind nämlich verpflichtet, jenen

Gemeinden, in deren Bezirk ſie thätig waren, aus dem nach

der Begleichung der Stammantheilſcheine verbleibenden Res

ſervefond 50 Prozent zu Gunſten des Armenfonds zu geben .

Hiermit will das Geſeß den mit dem angewachſenen Reſerve

fond getriebenen Mißbräuchen ein Ende machen .

Da dieſe Prinzipien auch für die Zentralkreditgenoſſen

ſchaft Geltung haben, achtet das Geſet ſtreng darauf, daß

durch ſeine Beſtimmungen dieſe Prinzipien auch hier vor

herrſchen ſollen .
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So ſind vom Reingewinn der Zentralkreditgenoſſenſchaft

in erſter Reihe 10 Prozent auf den Reſervefond und ſogar

weitere 10 Prozent auf den beſonderen Garantiefond der

Obligationen ( ſiehe unten) zu verwenden und kann nur die

verbleibende Summe, aber auch die bloß bis zur Höhe des

feſtgeſtellten Maximums zur Auſtheilung gelangen . Von

dem Reſte fann nämlich nach den Stammantheilen höchſtens

eine 40prozentige und nach den Geſchäftsantheilen der ordent

lichen Mitglieder (den zum Verband gehörigen Genoſſen

ſchaften) auch nur höchſtens eine vierprozentige 1) Dividende

bezahlt werden ?) . Die noch verbleibende Summe wird in

einem beſtimmten Verhältniß zwiſchen dem Reſerve- und dem

beſonderen Garantiefond getheilt (S 55) .

Dies ſind in den Hauptzügen jene Verfügungen , welche

darauf hinzielen, die Genoſſenſchaften in ihrer richtigen Bahn

zu erhalten.

2. Das Geſeß begnügte ſich jedodh ganz richtig nicht

mit Verſchärfungen und Beſtimmungen , ſondern es ſorgte

auch für eine entſprechende Unterſtüßung und zwar nach

dem weder der Kraft der auf die Genoſſenſchaften Angewie

ſenen, noch der Unterſtüßung der Geſellſchaftskreiſe allein zn

vertrauen war — für ſtaatliche Unterſtüßung..

Dieſe Unterſtüßung erfolgt aber auf ſolche Weiſe, daß

das Prinzip der genoſſenſchaftlichen Selbſthilfe womöglich

keine Einbuße erleide :) .

Der Staat gibt übrigens das Geld nicht direkt den

einzelnen Genoſſenſchaften , auch wird das Geld nicht durch

ſtaatliche Funktionäre oder Inſtitute verwaltet , ſondern das

Geſeß rief ein Landesfinanzinſtitut, die Landeszentralkredit

genoſſenſchaft, ins Leben , welcher der Staat durch Ueber

nahme einer größeren Zahl von Geſchäftsantheilen, ſo auch

durch Verleihung wichtiger Begünſtigungen, wie endlich— wenn

auch im verhältnißmäßig kleineren Maßſtabe – durch direkte

Geldhilfe Unterſtüßung angedeihen läßt, damit ſie die Kredit

bedürfniſſe der zum Verband gehörigen Genoſſenſchaften nach

Möglichkeit befriedigen könne.

-

-

1 ) An dem Vermögen und den Einkünften der Zentralkreditgenoſſens

ſchaft haben die Gründungśmitglieder überhaupt keinen Theil
( $ 51 ).

2) Inſoferne nämlich der Antheil gänzlich einbezahlt iſt ($ 54).

3) Der Zentralkreditgenoſſenſchaft iſt es nämlich ermöglicht, die vom

Staate gezeichneten Geſchäftsantheile wieder einzulöſen .
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So erhielt der Finanzminiſter die Ermächtigung, Stamm

antheile im Werthe einer Million Kronen anzukaufen und

von den Schankregalobligationen (Mobilvermögen des Staates)

3 Millionen der Zentralkreditgenoſſenſchaft behufs Errichtung

bezw . Erhöhung des beſonderen Garantiefonds in ihr Eigen

thum zu übergeben ). Weiters kann der Miniſter zu den

Gründungs-, den erſten Organiſirungs- und den Betriebs

koſten , ſolange die leßteren aus den Einkünften der Ge

noſſenſchaft nicht beſtritten werden können, 100000 Kronen

beiſteuern (8 78) ; überdies wurde die Zentralkreditgenoſſen

ſchaft von den Staats- und Gemeindeſteuern befreit und ge

nießt ſie auch perſönliche Stempel- und Gebühren-, ſowie

Portofreiheit (S 79) .

Der Miniſter des Innern fann im Vereine mit dem

Finanzminiſter es einzelnen Gemeinden erlauben, ihre Kapi

talien ſowohl in Antheilſcheinen der in ihrem Bezirke thätigen

Genoſſenſchaft, als auch der Zentralgenoſſenſchaft und in

den von leßterer zur Ausgabe gelangenden Obligationen an

zulegen (8 80) .

Außer dieſen ſtaatlichen Unterſtüßungen und Begünſti

gungen beſißt die Zentralkreditgenoſſenſchaft an den Antheil

ſcheinen , welche von den ordentlichen Mitgliedern den zum

Verbande fich anſchließenden Genoſſenſchaften gezeichnet

werden , und an den Stammantheilen , welche von den

gründenden Mitgliedern 2) der Zentralgenoſſenſchaft (d . i .

die Unterſtüßung der Geſellſchaftskreiſe) gezeichnet werden,

eine weitere Geldquelle (S 51) .

Nebſt dieſen iſt die größte Quelle die Emiſſion von

Obligationen. Die Landeszentralkreditgenoſſenſchaft hat näm

lich die Berechtigung, auf Grund ſolcher Darlehensforderungen ,

welche die Genoſſenſchaften kraft einer ſchriftlichen Schuld

erklärung von ihren Mitgliedern zu fordern haben und welche

bei Zahlungsbürgſchaft der betreffenden Genoſſenſchaft auf

die Zentrale übertragen wurden , verzinsliche und im Ver

loſungswege zu tilgende Obligationen auszugeben (S 70) .

Der Geſamminominalwerth der zur Ausgabe gelangenden

1 ) Im Falle der Auflöſung erhält das Aerar nach Befriedigung der

Gläubiger dieſe Obligationen zurück.

2) Jedermann fann Gründungsmitglied ſein , wenn er einen Stamm:

antheilſchein ( im Nominalwerth von 1000 Kronen) gezeichnet hat

und ſeine ſchriftliche Erklärung vom Vorſtande zur Kenntniß ge:

nommen wird (Statuten der Zentralfreditgenoſſenſchaft § 10) .
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Obligationen darf jedoch nicht jenen Kapitalienbetrag über

ſteigen , welcher von den zum Verbande gehörigen Genoſſen

ſchaften auf die Zentrale übertragen wird (8 71) .

Zur Sicherung dieſer Obligationen dient das Stamm

kapital (Geſchäftsantheile) und der beſondere Garantiefond ,

zu dem wenigſtens 3 Millionen Kronen zu verwenden ſind

(878) und welcher durch den zu beſtimmenden Theil des

fahresgewinnes (ſiehe oben § 55) vergrößert werden muß

( 72 ) .

Der geſammte Nominalwerth der Obligationen darf das

Zehnfache des Garantiefonds nicht überſteigen.

Die Emiſſion der Obligationen iſt noch von anderen

Kautelen abhängig gemacht '), und ſchließlich macht der $ 75

dem Regierungskommiſſär ( ſiehe oben $ 68) zur Pflicht, auf

die ſtrenge Einhaltung dieſer Verfügungen zu achten .

Auch zur Sicherung der Kapitalsſtärke der Zentralkredit

genoſſenſchaft enthält das neue Geſeß wichtige Beſtimmungen.

So erleichtert es den Nachweis und die Vollſtreckbarkeit der

Forderungen des Zentralinſtitutes (SS 76 und 77) , ſo hat

daſſelbe gegen die in den Verband gehörige Genoſſenſchaft

im Konkurs- oder Exekutionsfalle das Recht, ſich aus dem

ganzen beweglichen Vermögen der Genoſſenſchaft bis zur

Höhe ihrer Forderung vor jeder keine geſeßliche Priorität

genießenden Forderung befriedigen zu können . Es ſteht in

dieſem Falle der Zentrale das Recht zu, ſich aus den wenn

und zu welchem Zwecke immer in ihren Beſi gelangten

Geldern , Wechſeln und Werthpapieren ohne Rückſicht auf

irgendwelche Eigenthums- oder Prioritätsanſprüche und ohne

gerichtliche Bevollmächtigung oder Intervention auf der ihr

geeignetſten Weiſe zu befriedigen (865) .

Daſſelbe Motiv leitete die Geſeßgebung, als fie auch

den zum Verbande der Zentralkreditgenoſſenſchaft gehörigen

Genoſſenſchaften bis zur þöhe ihrer den eigenen Mitgliedern

gegenüber beſtehenden Forderungen dieſes Vorrecht einräumte

(S 23).

Behufs Zerſtreuung der Beſorgniſſe des Kaufmannſtandes

enthält das Geſeß an dieſer Stelle die Beſchränkung , daß

den einzelnen zum Verbande gehörigen Genoſſenſchaften das

1

1) Einige Verfügungen des G.A. XXXII vom Jahre 1897 , Ueber

die Verſicherung einiger von vaterländiichen Geldinſtituten auê

gegebenen Obligationen“ , beziehen ſich auch auf dieſelbe.



Horvát : Das ungariſche Genoffenſchaftsgefes. 209

Vorrecht nur ſolchen Gläubigern gegenüber gebührt , deren

Forderung nach der Eintragung des Schuldners in das Ge

noſſenſchaftsregiſter entſtanden iſt. Im Intereſſe der außer

den Genoſſenſchaften ſtehenden Gläubiger macht das Geſek

dem § 23 gegenüber noch eine Konzeſſion und zwar im $ 24,

laut welchem die Namensliſte der Genoſſen im Genoſſenſchafts

lokale von Jedermann beſichtigt werden kann . Auch hat die

Genoſſenſchaft die Pflicht, die Schuldſumme der einzelnen

Mitglieder auf Wunſch Jedermann mitzutheilen.

Mit dieſen Verfügungen bezweckt das Geſeß, es ſo weit

zu bringen , daß die Zentralkreditgenoſſenſchaft eine ſtarke

und ſichere Anlage für das Geld der einzelnen Genoſſen

ſchaften biete , damit auch dieſe ihren Mitgliedern in Folge

dieſer Unterſtüßung billigen Kredit gewähren können .

V.

Außer den bisher hervorgehobenen Beſtimmungen ent

hält der 6.A. XXIII vom Jahre 1898 auch Neuerungen be

züglich der Deckung der Verluſte , der Haftpflicht der Ge

noſſen , der Rechte und der Pflichten der ausſcheidenden

Mitglieder und auch bezüglich des Konkurſes .

1. Der Verluſt muß in erſter Reihe aus dem Reſerve

fonds gedeckt werden und nur im Falle, daß dieſer nicht hin

reicht, iſt derſelbe im Verhältniſſe der Gewinnauftheilung

( ſiehe oben $ 13) auf die einzelnen Mitglieder zu repartiren .

Der auf dieſe Weiſe feſtgeſtellte Betrag iſt am Jahresſchluſſe

von den einzelnen Geſchäftsantheilen abzuziehen . Wäre je :

doch der Verluſt auf dieſe Weiſe nicht zu decken, müſſen die

weiteren Einzahlungen und die Gewinne der ſpäteren Jahre

zur Tilgung der aus dem Verluſte entſtandenen Schulden

verwendet werden . Im leßteren Falle überläßt das Geſek

es dem Gefallen der Generalverſammlung, ſtatt der erwähnten

Deckung von den Genoſſen eine bis zur nochmaligen Höhe

des Nominalwerthes der Geſchäftsantheile reichende Einzahlung

zu fordern. Jedoch berührt dieſe Einzahlung die Haftpflicht

der Genoſſen (ſiehe weiter unten) nicht (8 14 ).

2. Die Haftpflicht der Genoſſen wird vom Geſepe in

vier Richtungen abgeändert :

a ) Das Maß der Haftpflicht der Genoſſen wird mit dem

fünffachen Betrage des Nennwerthes der Geſchäftsantheile

feſtgeſtellt. Das Geſeß läßt es jedoch zu, daß in den Statuten

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LI .
14
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-

die Haftpflicht bis zur zehnfachen Höhet) ausgedehnt werden

könne ($ 15). Das neue Geſep kennt daher nur Genoſſen

ſchaften mit beſchränkter Haftung ?) .

b) Bezüglich der Art, wie die Haftpflicht geltend ge

macht werde, wird der Einzelangriff gegen die Genoſſen durch

das neue Geſek gänzlich beſeitigt. Die Forderungen der

Genoſſenſchaftsgläubiger können nämlich laut § 16 von den

Genoſſen nur im Wege des Konkursverfahrens (SS42- 45)

eingebracht werden und nur , wenn die Genoſſenſchaft iin

Konkurs iſt :) . Gegen die einzelnen Mitglieder jedoch können

die in den Konkurs angemeldeten oder nicht angemeldeten

Forderungen weder im Wege einer beſonderen Klage, noch

mittelft Einwendung geltend gemacht werden (§ 16 ).

c) Bezüglich derDauer der Haftpflicht verfügt der $ 17

Alinea 1 mit Beſchränkung der bisherigen Verfügungen das

hin , daß der ausgeſchiedene Genoſſe oder deſſen Erbe nur

dann mit den verbliebenen Genoſſen in gleicher Weiſe haftbar

iſt, wenn binnen 6 Monaten von dem Schluſſe jenes Ge

ſchäftsjahres, in welchem der Genoſſe aus der Genoſſenſchaft

fchied , gegen dieſe der Konkurs eröffnet wurde.

d ) Bezüglich des Gegenſtandes der Haftpflicht verfügt

der § 17 Alinea 2 hingegen inſoferne erweiternd, als der

Umſtand , ob die Schuld der Genoſſenſchaft vor oder nach

dem Austritt entſtand, feinen Unterſchied macht.

3. Bezüglich der Rechte und Pflichten der ausgetretenen

Genoſſen verfügen die SS 21 und 22. Nach denſelben können

die ausgetretenen Genoſſen die Auszahlung ihrer Geſchäfts

antheile nach 6 Monaten vom Schluſſe des Geſchäftsjahres

gerechnet beanſpruchen. Löſte fich jedoch die Genoſſenſchaft

während dieſer Zeit auf, kann die Auszahlung nur anläß

lich der Vertheilung des Genoſſenſchaftsvermögens beanſprucht

werden (§ 22) 4).

:

1 ) Die Haftpflicht der ordentlichen Mitglieder der Zentralkredits

genoſſenſchaft fann nur eine fünffache ſein ($ 54) ; die Gründungs

mitglieder hingegen haften nur bis zur Höhe des Stammgeſchäftes

antheils (8 51).

2) Eine Ausnahme gibt es nur für die umgeſtalteten Genoſſenſchaften,

welche dasbisherige Maß der Haftpflicht auch weiterhin beibehalten

können (8 46 ), alſo eventuell als Genoſſenſchaften mit unbeſchränkter

Haftung thätig ſein können, da das Handelégefeß beide Kategorien
fennt .

3) Die Bedinglichkeit der Haftpflicht iſt daher geblieben .

4) Die Zentralfreditgenoſſenſchaft wurde ermächtigt, betreffs der Auss
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Blieb der ausgetretene Genoſſe der Genoſſenſchaft ſchuldig,

kann die Genoſſenſchaft noch vor Verfal Rekompenſations

recht üben († 21 ) und die ſofortige Begleichung der etwa

noch verbleibenden Forderung binnen der oben erwähnten

6 Monate fordern (S 22) ?) .

4. Im Konkursfalle der Genoſſenſchaft iſt im Weſent

lichen dem deutſchen Genoſſenſchaftsgeſeß ähnlich ſofort nach

Fertigſtellung der Bilanz eine Vorſchußberechnung anzufer

tigen , in welcher bei Weglaſſung der offenbar zahlungs

unfähigen Genoſſen feſtzuſtellen iſt, wie viel von dem Ver

mögensmangel im Verhältniſſe der Geſchäftsantheile auf

jeden Genoſſen entfällt.

Gegen dieſe Vorſchußberechnung, welche veröffentlicht

wird, kann jeder Genoſſe innerhalb 2 Wochen ſeine Erinne

rungen machen. Mit Berückſichtigung derſelben erklärt ſo :

dann das Konkursgericht nach endgiltiger Feſtſtellung ?) dieſe

Vorſchußberechnung für volſtredbar. Dieſe wird den Ge

noſſen mitgetheilt , welche binnen 15 Tagen bei ſonſtiger

Erekution Zahlung zu leiſten haben (8 42 ).

In dem Fale , daß die Eintreibung der berechneten

Beiträge binnen 6 Monaten den ſich ergebenden Mangel

nicht deckt oder wenn während des Konkursverfahrens fich

ein weiterer Fehlbetrag ergeben ſollte, iſt nach denſelben

Regeln eine Zuſaßberechnung anzufertigen , aus welcher die

zahlungsunfähigen Genoſſen wegzulaſſen ſind. Dieſe Berech

nung iſt ſo oft zu wiederholen, bis die Schulden der Ge

noſſenſchaft gedeckt ſind oder die Haftpflicht der Genoſſen

erſchöpft iſt ( § 43) .

Die etwaigen Ueberzahlungen werden den einzelnen Ge

noſſen im Verhältniſſe ihrer Einzahlungen zurückerſtattet

( $ 44) .

zahlung der Geſchäftsantheile in ihren Statuten zu verfügen

(855 ).

1 ) Die Zentralkreditgenoſſenſchaft iſt berechtigt, von der aus dem

Verbande auftretenden Genoſſenſchaft fofortige Zahlung oder

Sicherſtellung zu verlangen (S 64) .

2) Gegen dieſe Berechnung gibt es fein Rechtfmittel . Die Genoffen

haben jedoch das Recht, die auf ſie bezügliche Feſtſtellung mittelft

einer gegen den Konkursverwalter gerichteten Klage anzufechten.

Bis zur Entſcheidung dieſes Prozeſſes iſt der Vorſchuß gerichtlich

zu deponiren ( 45 ).
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VI.

-

Dies ſind die erwähnenswerthen Beſtimmungen des neuen

ungariſchen Genoſſenſchaftsgeſeßes, aus welchen erſichtlich iſt,

daß dieſes, wenn auch bei ſeiner Schaffung die ausländiſche

und beſonders die deutſche Genoſſenſchaftsgeſeßgebung in

Betracht gezogen wurde, dennoch eine beachtenswerthe Šelb

ſtändigkeit, ja bei vielen Beſtimmungen — hauptſächlich bei

den auf die Zentralkreditgenoſſenſchaft Bezug nehmenden

einen Zug der Originalität und Neuheit beſigt.

Bei Würdigung dieſes neuen ungariſchen Genoſſen

ſchaftsgeſeges ſei noch beſonders hervorgehoben , daß auch

ſeine Faſſung mit beachtenswerther techniſcher Vollkommen

heit erfolgte . Das Geſet iſt überaus gedrungen und den

noch klar und leicht verſtändlich, was eben bei einem Ge:

noſſenſchaftsgeſeße einen nicht genug ſchäßbaren Vortheil

bietet .

Die Schaffung des Geſeßartikels XXIII vom Jahre 1898

iſt nicht nur als eine gelungene Arbeit der ungariſchen

Rodifizirung, ſondern auch vomStandpunkte der Entwiclung

der ungariſchen Genoſſenſchaftsſache als eine bedeutungsvolle

Thatſache zu betrachten.

VI.

Die Ungariſche Handelsgeſebgebung in den Jahren 1896

bis 1900 ?).

Von

Herrn Dr. Béla Lévy , Advokat in Budapeſt.

I. Handelsverträge.

Geſep-Artikel XIX vom Jahre 1897. Handelsvertrag

mit Bulgarien .

1 ) Abgeſchloſſen am 31. Dezember 1900. Vgl. die Berichte in

diejer Zeitſchrift Bd. XXXIS. 162; Bd . XXXVII S. 130 ;

Bd . XL S. 429 ; Bd. XLIV S. 485 ff.
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G.A. XXXII vom Jahre 1898. Handelsvertrag mit

Japan.

8.A. XXI vom Jahre 1900. Vertrag mit Spanien

über den gegenſeitigen Schuß der Erfindungen , Waaren

zeichen und Muſter.

II. Gefeße über das Zoll- und þandelsbündniß

mit Oeſterreich.

G.A. I vom Jahre 1898 enthält die proviſoriſche Rege

lung des Zoll- und Bankweſens ; 6.A. IV. vom Jahre 1899

verlängert die Geltung dieſes Gefeßes .

G.A. XXX vom Jahre 1899 regelt das Zoll- und

Handelsbündniß, ſowie die mit demſelben im Zuſammenhange

ſtehenden Angelegenheiten bis Ende 1907 .

G.A. XVI vom Jahre 1899 enthält die Abänderung

des gemeinſamenZolltarifes .

6.A. XXXIX vom Jahre 1899 modifizirt den die

gegenſeitige Zulaſſung der Verſicherungsgeſelſchaften be

treffenden § 8 des G.A. XXII vom Jahre 1878 : es wird

beſtimmt, daß die in einem der beiden Staaten der Mon

archie anſäſſigen Verſicherungsgeſellſchaften , wenn ſie in dem

anderen Staate eine Zweigniederlaſſung errichten wollen, ſich

ſämmtlichen Beſtimmungen unterwerfen müſſen , welche auf

derartige einheimiſche Unternehmungen Anwendung finden ,

namentlich ſind ſie gehalten, den Betrieb ihrer Zweignieder

laſſung derart einzurichten, wie es das Gefeß des betreffen

den Staates von den einheimiſchen Verſicherungsgeſellſchaften

verlangt , und müſſen die diesbezüglichen Weiſungen der

Aufſichtsbehörde ſtets befolgen.

III . Geld und Bankweſen.

G.A. XXXII vom Jahre 1899 über die Prägung von

Fünf-Kronenſtücken in Silber. G.A. XXXIII d. I. enthält

das diesbezügliche Uebereinkommen mit Deſterreich .

6.4. XXXI, XXXIV und XXXV vom Jahre 1899

enthalten die Konventionen mit der Regierung Deſterreichs

bezüglich der Einlöſung der Staatsnoten (gemeinſamen

ſchwebenden Staatsſchuld )unter Mitwirkung der Deſterreichiſch

Ungariſchen Bank .

G.Å. XXXVI vom Jahre 1899 verfügt die obligatoriſche

Rechnung in der Kronenwährung vom 1. Januar 1900.
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G.A. XXXVII vom Jahre 1899 erſtreckt das Privilegium

der Deſterreichiſch -Ungariſchen Bank bis zum 31. Dezember

1910 mit weſentlicher Umgeſtaltung des Bankſtatutes .

6.A. XXXVIII vom Jahre 1899 regelt die Rück

zahlung der Staatsſchuld von 80 Millionen Gulden an die

Bank 1) .

6.A. VIII vom Jahre 1898 verfügt die Erhöhung

des Reſervefonds der Poſtſparkaſſe, ſowie des Höchſtbetrages

der verzingbaren Einlagen .

IV. Schifffahrt.

G.A. IX vom Jahre 1898 reformirt die Hafengebühren,

6.A. VIII deſſelben Jahres enthält die Neuordnung des

Verhältniſſes zu Deſterreich bezüglich der Verrechnung der

Hafengebühren .

V. Induſtrie und Handel.

G.A. XLIX vom Jahre 1899 beſtimmt das Maß der

den einheimiſchen Induſtrieunternehmungen zu gewährenden

ſtaatlichen Begünſtigungen für die Zeit vom 1. Januar 1900

bis 31. Dezember 1909.

G.A. XI vom Jahre 1900 führt die Effektenumſaß

ſteuer ( Börſenſteuer) ein ; das Gefeß ftimmt in ſeinen Grund

beſtimmungen mit dem öſterreichiſchen Geſeße vom 9. März

1897 vielfach überein .

G.A. XXV vom Jahre 1900 (Novelle zu § 50 des

Gewerbegeſeķes ; G.A. XVII vom Jahre 1884) verbietet

dem Gewerbetreibenden bezw . dem Kaufmann, außerhalb des

Ortes ſeiner Niederlaſſung perſönlich oder durch Bevoll

mächtigte Beſtellungen zu ſammeln. Dieſes Verbot erſtredt

ſich nicht: 1. auf das Sammeln von Beſtellungen bei ſolchen

Gewerbetreibenden ( Raufleuten ), zu deren Gewerbe die Feil

haltung oder die Konſumtion der betreffenden Waare gehört ;

2. auf die durch einen Beauftragten erfolgende Uebernahme

oder Effektuirung einer direkt an den Gewerbetreibenden (Kauf

mann) gerichteten Beſtellung; 3. auf den Vertrieb von Kunſt

1 ) Vgl. über dieſe, ſowie über die übereinſtimmenden Gefeße Deſter:

reichs die Zuſammenſtellung von Calligaris, Die neuen Valuta:

und Bankgefeße (Wien 1900 , Man ); ferner dieſe Zeitſchrift

Bd . XLIX S. 299 ff.
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und Schriftwerken . Der Handelsminiſter kann im Verord:

nungswege weitere Ausnahmen bewilligen .

Das Zuwiderhandeln wird als Uebertretung mit Þaſt

bis zur Dauer eines Monates und einer Geldſtrafe im Be

trage von 20 bis 600 Kronen beſtraft. Im Wiederholungs:

falle kann dem Uebertretenden auch das erlaubte Sammeln

von Beſtellungen und zwar auf die Dauer eines Jahres

unterſagt werden .

Das Geſeß tritt am 1. Juli 1901 in Kraft .

VI. Handelsgeſellſchaften.

6.A. XXIII vom fahre 1898 über die land:

wirthſchaftlichen und gewerblichen Kredit:

genoſſenſchaften ) .

6.A. XI vom Jahre 1898 gewährt dem „ Landesboden

kreditinſtitut der Kleingrundbeſißer ſämmtliche Privilegien, die

der ungariſchen Bodenkreditanſtalt zuſtehen.

VII. Werth papiere.

6.A. V vom Jahre 1896 (über die Rekonſtruktion der

von der Phylorera perwüſteten Weingärten ) gewährt dem

Finanzinſtitut, welches ſich zur Gewährung von Weinbau

rekonſtruktionsdarlehen im Geſammtbetrage von mindeſtens

50 Millionen Kronen verpflichtet (dies iſt die ungariſche

Agrar- und Rentenbank-A.-G.), das Recht zur Emiſſion von

Obligationen, welche Steuer- und Gebührenfreiheit genießen,

zur Anlage von Mündelgeldern , ſowie zu Sicherſtellungen

geeignet ſind. Zu der Sicherſtellung dieſer Obligationen

dient die Geſammtheit der Darlehensforderungen. Die

Forderungen ſelbſt gehen im Falle der Befriedigung aus

den Pfandobjekten (den Weingärten ) ſämmtlichen nichtprivi

legirten Hypothekargläubigern vor. Nöthigenfalls werden

ſie vom Staate nach Art der Steuer eingezogen .

G.A. XXXII vom Jahre 1897 über die Sicherſtellung

gewiſſer Obligationen der einheimiſchen Finanzinſtitute (Aktien

geſellſchaften und Genojjenſchaften ).

Vor dieſem Geſeke waren abgeſehen von den Boden :

ameliorations Obligationen der Bodenkreditanſtalt und den

oben erwähnten Weinbau-Obligationen - nur die Pfand :

1 ) Vgl. hierüber den ausführlichen Bericht oben S. 198 ff.
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briefe bezüglich ihrer Emiſſion und Sicherſtellung gejeßlich

geregelt. Die größeren Hypothekarinſtitute befaßten ſich

jedoch ſeit Jahren neben ihrem Hypothekengeſchäfte mit der

Gewährung von Darlehen gegen andere Sicherheiten und

emittirten auf Grund dieſer Darlehen den Pfandbriefen

ähnliche Obligationen . Bei der Bedeutung dieſer Papiere

war ihre geſeßliche Regelung unvermeidlich.

Das Geleg umſchreibt die Forderungen , welche zur

Grundlage der Emiſſion derartiger Obligationen benügt wer

den können . Zu erwähnen find als die bedeutendſten : die

Darlehen an den Staat oder an eine Körperſchaft des öffent

lichen Rechts, die zur Ausſchreibung von Steuern berechtigt

iſt; weiter die von der emittirenden Geſellſchaft erworbenen

oder lombardirten Prioritäten einheimiſcher Bahngeſellſchaften.

Die Obligationen müſſen mindeſtens auf 100 Kronen lauten .

Das Inſtitut hat einen Sicherſtellungsfonds zu bilden,

welcher 5 Prozent der im Umlaufe befindlichen Obligationen ,

mindeſtens aber 3, bezw . — falls dies Inſtitut mehrere Kate:

gorien dieſer Obligationen emittirt – 6 Millionen Kronen

zu betragen hat. Dieſer Sicherſtellungsfonds iſt, ähnlich wie

der von Pfandbriefen , in den durch das Gefeß beſtimmten

Werthen anzulegen . Außerdem iſt die Geſammtheit der

Forderungen bezw . Appoints, auf deren Grund die Emiſſion

erfolgte, zur Befriedigung der Beſißer der Obligationen feſt

gelegt .

Die den Beſtimmungen des Geſekes gemäß emittierten

Obligationen ſind ſteuerfrei, ferner zur Anlage von Mündel

geldern und Rautionen u . 1. w . geeignet.



Rechtsſprüche.

I.

Beſdhlüſſe des Kammergerichts, I. Civil-Senat “),

betreffend das Handelsregiſter.

Mitgetheilt von

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyfner in Berlin .

(Anmerkungen von Dr. Reyßner.)

1. Ausſeßung der Verfügung in Handelsregiſterſachen .

Beſch I u ß vom 18. März 1901 . Fahrbuch der Ent:

cheidungen des Kammergericht 2) in Sachen der freis

willigen Gerichtsbarkeit, in Koſten :, Stempel- und

Strafſachen, herausgegeben von Reinhold fohow , Geheimer

Oberjuſtizrath, und viftor Ring, Kammergericht&rath. Neue Folge
BD. II S. A 240.

* 3). Das Regiſtergericht kann in einem Falle,

in welchem ein zur Eintragung angemeldeter

1

1 ) Auf Grund des Reichsgeſeßes über die Angelegenheiten der freis

willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 iſt für Preußen die

Entſcheidung über das Rechtsmittel der weiteren Beſchwerde durch

das Preußiſche Gefeß über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom

21. September 1899, Art. 7 , dem Rammergericht überwieſen.

2) Dieſes Jahrbuch iſt in dieſer Zeitſchrift BD. XLIX S. 642 an:

gezeigt.

3) Die mit einem Stern bezeichneten Faſſungen ſind aus dem Jahr

buch wörtlich übernommen.
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Beſchluß der Generalverſammlung einer Aktien:

geſellſchaft im Prozeßwege als ungiltig ange

fochten iſt, die Verfügung über die Eintragung

des Beſchluſſes gemäß dem § 127 des Reichsgef.

über die freiw. Gerichtsbarkeit bis zur Erledi:

gung des Prozeſſes nur mit der in der Entſchei:

dung zu begründenden Erwägung ausſeßen , daß

nach dem Streitſtoffe berechtigte Zweifel an der

Giltigkeit des Beſchluſſes beſtänden und daß die

alsbaldige Eintragung weſentliche Intereſſen

verleßen könnte.

* Die Verfügung über die Eintragung des

angemeldeten Erſaßes des alleinigen Vorſtehers

einer Aktiengeſellſchaft durch eine andere Perſon

kann , da inſoweit eine fofortige ſachliche Ent

ſcheidung geboten iſt, überhaupt nicht auf Grund

des $ 127 a. a . D. ausgeſeßt werden .

RG. Freiw . Gbft. § 127. KGB. § 234.

Anmerkung. Der $ 127 des Reichsgeſeßes über die

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit:

„ Das Regiſtergericht kann , wenn eine von ihm zu

erlaſſende Verfügung von der Beurtheilung eines ſtrei

tigen Rechtsverhältniſſes abhängig iſt, die Verfügung

ausſeßen , bis das Verhältniß im Wege des Rechts

ſtreites entſchieden iſt. Es kann, wenn der Rechtsſtreit

nicht anhängig iſt, einem der Betheiligten eine Friſt

zur Erhebung der Klage beſtimmen “

hat mit der „ Beurtheilung eines ſonſtigen Rechtsverhältniſſes “

(vgl. CPO. § 148) die Abgrenzung der Vertagungsbefugniß

wenig geſichert. Mit Beiſpielen ( Denkſchrift S. 70 ; Dorner,

Kommentar zum RG. Freiw . Gbkt . S. 464) iſt hierbei wenig

geholfen . Weitgreifend wird die Befugniß des Regiſter

richters, wenn er, wie nach § 12 ihm zuſtändig, zu Beweis

erhebungen ſich veranlaßt findet (Wellſtein , Kommentar

zum RG . Freiw . Gbkt . S. 115). Einen Angriff, dem ſtrei

tigen Rechtsgeſchäft einen beſtimmten, für den Regiſterrichter

haltbaren Inhalt zu geben , habe ich in den Kommentaren

nicht gefunden. Wenn Rausniß in ſeinem Kommentar

S.448 ſagt : es müſſen mehrere Betheiligte vorhanden ſein,

zwiſchen dieſen Betheiligten muß ein Rechtsverhältniß , für

welches an und für ſich der Rechtsweg zuläſſig iſt, ſtreitig
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I

1

ſein , ſo iſt damit wenig gefördert. Das Rechtsverhältniß

bleibt in ſeiner unbegrenzten Weite (Endemann, Lehrbuch

des Bürgerl. Rechts 5. Äufl. Bd. I S. 27) . „Das Recht"

Jahrg. 1901 S. 262 entnimmt aus dem Urth . der 2.Kammer

für Handelsf. des Landgerichts I Berlin vom 11. April 1901

folgenden Saß :

,, Die dem Regiſtergericht in dem vorgenannten Ge

feße eingeräumte Befugniß zur Ausſeßung einer Ver

fügung greift nicht Plaß bezüglich der Eintragung der

Kapitalserhöhung einer Aktiengeſellſchaft, deren Aus

ſegung beantragt iſt von einem Zeichner der neuen

Aktien , welcher durch irrthümliche Angaben über den

Stand der Geſellſchaft zur Zeichnung veranlaßt ſein

und ſolche im Klagewege anfechten will. "

Die Begründung lautet dahin :

,, Die in dem in Rebe ſtehenden Falle dem Regiſter

richter obliegende Prüfung des Eintragungsantrages

aus § 285 HOB.'s erſtreckt ſich nicht auf die civil

rechtliche Giltigkeit der zur Durchführung der Kapitals

erhöhung erfolgten Aktienzeichnungen , und das Aus

feßungsrecht reicht nur ſo weit, wie das Prüfungsrecht

des Richters. Für erſteres iſt jedenfalls kein Raum,

wenn ſo wichtige Intereſſen auf dem Spiele ſtehen,

wie bei der rechtzeitigen Eintragung der Erhöhung des

Grundkapitals der Aktiengeſellſchaft (SS 287, 281

Nr. 4 HOV.'8) ."

Einen Anhalt für ſeine Ausſeßungsbefugniß wird der

mit großer Machtvom Geſeße ausgeſtattete Regiſterrichter

hierin gewiß nicht finden. Wenn man die frühere Geſchäfts

lage des Regiſterrichters betrachtet (Rudorff, Vorſchriften

über die Führung des Handelsregiſters S. 286 ff. ; Schulge

Görliß . Die Führung der Handelsregiſter S.63 ff.), ſo

ergibt ſich , wodurch der aufmerkſame Geſeßgeber angeregt

wurde. Ein die Thätigkeit des Regiſterrichters und die an

ihn zu ſtellenden Anſprüche ſicherndes Gefeß iſt nicht ent

ſtanden . Von weſentlicher Bedenklichkeit wird dies, daß die

von dem Willen und Entſchluß des Regiſterrichters immer

hin zunächſt allein abhängigen Eintragungen nicht lediglich

beurkundend, ſondern auch rechtsbegründend ſind . Wie ſich

der § 127 durcharbeiten wird, iſt abzuwarten . In den

Fällen der SS 142 ff. des RG. Freiw. Gbkt . iſt die Ver

tagungsbefugniß anderweit erledigt . Möchte die Ver
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tagungsbefugniß nicht über die beurkundende Kraft der Ein

tragung hinaus verwerthet werden .

Dr. Keyßner .

2. Entſcheidung auf die Beſchwerde in einer Handelsſache

durch Civilkammer ſtatt durch Kammer für Handelsſachen.

Beſchluß vom 18./25. Juni 1900. - Fahrbuch N. F. Bd. I

S. A 123.

* Hat über die Beſchwerde in einer Handels

fache bei einem Landgericht, bei dem eine Kammer

für Handelsſachen beſteht , eine Civilkammer
entſchieden , ſo unterliegt der durch weitere Be

ich werde angefochtene Beſchluß der Aufhebung

wegen nicht vorſchriftsmäßiger Belegung des

Beſchwerdegerichts, auch wenn die weitere Be:

ichwerde dieſe Gefeßesverleßung nicht beſonders

rügt.

RG. Freim.Gökt. SS 30, 27 ; OPD. $ 551 Nr. 1 ; GUG. $ 109 Abſ. 1 .

3. Eintragung der Firma von Handwerkern in das

Handelsregiſter.

Beſchluß vom 10. Dezember 1900 ). - Fahrbuch Neue1

Folge Bd. II S. A 68 ff.

1. Auch für einen an ſich dem Handwerke zus

zurechnenden Gewerbebetrieb muß , wenn die

Vorausſegungen des § 2 HG B.'s gegeben ſind,

der Unternehmer die Eintragung einer Firma

herbeiführen .

2. Die Verpflichtung des Unternehmers, ge

mäß § 2 HO B.'s eine Firma eintragen zu laſſen,

kann nur auf Grund der Feſtſtellung angenommen

werden , daß das Unternehmen nicht allein nach

ſeinem Umfange, ſondern auch nach ſeiner Art

einen in Kaufmänniſcher Weiſe eingerichteten

Geſchäftsbetrieb erfordert . Unter dieſem Ge

ſichtspunkte iſt möglicher Weiſe ein Handwerker,

1 ) Vergleiche den in Sachverhalt und Begründung übereinſtimmenden
Beſchluß des Kammergerichts vom 20. November 1900. Mits

getheilt : Blätter für Rechtspflege 1901 S. 18 .
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defien Geſchäftsbetrieb ſich troſ bedeutenden

Umfangs in einfachen Formen vollzieht , nicht

eintragungspflichtig.

SOB. SS 2 , 4.

.

Das Amtsgericht zu P. forderte den Hofſchlächtermeiſter

M. durch eine Verfügung auf, ſeine Firma zur Eintragung in

das Handelsregiſter anzumelden . M. erhob Einſpruch und

machte geltend: er ſei Handwerker, auch erfordere ſein Be

trieb weder nach Art noch nach Umfang kaufmänniſche Ein

richtungen . Das Amtsgericht verwarf den Einſpruch. Das

Landgerichthob auf ſofortige Beſchwerde des M. den Be

ſchluß des Amtsgerichts auf. Der gegen den Beſchluß von

der Handelskammer zu P. eingelegten weiteren Beſchwerde

iſt ſtattgegeben.

In den Gründen heißt es : Wenn M. die Auffaſſung

vertritt, daß er wegen ſeiner Eigenſchaft als Handwerker

ſchlechthin von der Verpflichtung befreit ſei, für ſein Gewerbe

eine Firma in das Handelsregiſter eintragen zu laſſen , ſo

fann dem nicht beigepflichtet werden . Die Beſtimmung des

§ 4 HOB.'s kann nicht außer dem Zuſammenhange mit

den ſonſtigen Vorſchriften des Geſekes verwerthet werden .

Ihre Tragweite wird durch die dem $ 4 vorhergehenden

Normen des Handelsgeſekbuche, insbeſondere durch § 2

näher beſtimmt. Aus dem Zuſammenhange der SS 1–4

HGB.'s iſt herzuleiten, daß auch der Handwerker, wenn ſein

Betrieb die Vorausſeßungen des § 2 erfüllt, dem Regiſter

zwang unterliegt. Die unzweideutige Tendenz des § 2 iſt

für jeden Gewerbetreibenden , deſſen Unternehmen nach Art

und Umfang eine kaufmänniſche Organiſation nöthig macht,

mit der aus § 3 ſich ergebenden Beſchränkung , die Eigen

ſchaft als regiſterpflichtiger Vollkaufmann zu begründen. Es

foll hierbei nicht darauf ankommen, was der Gegenſtand des

Gewerbes iſt, vielmehr lediglich die Betriebsart und der Be

triebsumfang entſcheiden. Gegenüber dieſer ganz allgemeinen

Vorſchrift erſcheint eine Auslegung des § 4 dahin ausge

ſchloſſen , daß ein Handwerker auch dann von dein Regiſter

zwange befreit iſt, wenn er ſein Gewerbe in einer Art und

in einem Umfange betreibt, die nach begründeter Auffaſſung

des geſchäftlichen Verkehrs ' eine kaufmänniſche Ordnung be

dingen. Die Vorſchrift des § 4 behält deſſen ungeachtet

ihre weſentliche Bedeutung . Der Handwerker iſt durch ſie

für den Fall des Nichtvorliegens der Vorausſeßungen des
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§ 2 von den Vorſchriften über Firmen 2. ausgenommen ,

denen er nach ſonſtigen Grundſäßen, namentlich zufolge des

$ 1 Abſ . 2 Nr. 1 mangels einer Sonderbeſtimmung unter

fallen würde. Der mögliche Einwand, daß, wenn dem Hand

werker nur im Falle eines Kleingewerbebetriebes die Eigen

ſchaft eines Minderkaufmanns zugeſtanden werden ſollte, es

der Hervorhebung der Handwerker neben den Kleingewerbe

treibenden im $ 4 nicht bedurft hätte , greift nicht durch.

Denn für die Anwendung des § 2 genügt nicht, daß das

Unternehmen ſeines Umfangs wegen eine kaufmänniſche

Ordnung verlangt . Der § 2 ſtelt vielmehr als zweites

ſelbſtändiges Erforderniß auf , daß der Betrieb auch ſeiner

Art nach kaufmänniſche Einrichtungen bedingt . Es kann ſehr

wohl ſein, daß der Betrieb eines Handwerkers tro bedeutenden

Umfangs, alſo , obſchon die Vorausſeßungen des Kleingewerbes

nicht vorliegen , dennoch wegen ſeiner Art dem durch den § 2

begründeten Regiſterzwange nicht unterworfen iſt.

Für die Feſtſtellung des Umfanges eines gewerblichen

Unternehmens müſſen ſämmtliche Umſtände herangezogen

werden, welche einen Rüdichluß auf die Bedeutung des Be:

triebes im geſchäftlichen Leben zulaſſen . Insbeſondere wird

hierbei zu beachten ſein , wie das Anlage- und Betriebs

kapital des Unternehmens ſich ſtellt, welche Menſchen-,

Maſchinen- und ſonſtige Kräfte in ihm Verwendung finden ,

welche Räumlichkeiten für die Lagerung, Þerrichtung und Ver

werthung der Waare zur Verfügung ſtehen , welche Ausgaben

für Anſchaffungen und Löhne gemacht werden, wie hoch die

Einnahmen und der Gewinn ſind , welchen Betrag die Ges

werbeſteuer ausmacht u . 1. w . Nur auf Grund von Er:

hebungen , die alle dieſe und ähnliche Thatſachen klar:

ſtellen , kann zu einer zuverläſſigen Beantwortung der Fragen

gelangt werden, ob der Betrieb ein ſolcher iſt, daß ſein Um

fang für ſich betrachtet, kaufmänniſche Einrichtungen recht

fertigen würde . Für die Anwendung des § 2 HOB.'s ſtellt

aber das Geſet das weitere Erforderniß auf, daß die kauf

männiſchen Einrichtungen ſowohl durch die Art als auch

durch den Umfang des Unternehmens bedingt werden . Die

in der Literatur vertretene Anſicht, wonach das „ nach Art“

ignorirt und der $ 2 ſchlechtweg auf ein ſolches Gewerbe

unternehmen bezogen werden ſoll, deſſen Umfang eine kauf

männiſche Einrichtung erfordert oder welches mit anderen

Worten einen ſo erheblichen quantitativen Inhalt hat, daß

ſein ordnungsmäßiger Betrieb eine kaufmänniſche Einrichtung
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nöthig macht (Staub , HOB. 6. und 7. Aufl. S. 63 f. )

kann nicht für richtig erachtet werden . Es geht nicht an ,.

zur Vereinfachung der Begriffsbeſtimmung das ausdrüdliche

geſeßliche Erforderniß, daßdas Unternehmen auch nach „Art"

eine kaufmänniſche Ordnung nothwendig machen muß , in

Fortfall zu bringen 1). Gerade bei Betrieben , welche dem

Þandwerk angehören, iſt es ſehr wohl denkbar, daß ein Unter

nehmen troß erheblicher Bedeutung ſeiner ganzen Anlage nach

ſo einfach und durchſichtig iſt, daß ſich ſpezifiſche kaufmänniſche

Einrichtungen für daſſelbe völlig erübrigen . Die kaufmänni

ichen Einrichtungen, von denen vor Allem die kaufmänniſche

Buchführung, die periodiſche Auſſtellung von Inventar und

Bilanz, die Zurückbehaltung von Abſchriften der abgeſandten

und die Aufbewahrungder empfangenen Geſchäftsbriefe, ſowie

die dadurch mit veranlaßte Beſchäftigung eines kaufmänniſch

geſchulten Perſonals in Betracht kommen , ſeßen offenbar

einen komplizirten geſchäftlichen Organismus voraus. Ein

ſolcher wird wiederum vornehmlich durch die nur allmähliche

Anbahnung und Abwidlung geſchäftlicher Beziehungen mit

einem größeren Kreiſe von Lieferanten , Kunden und ſonſtigen

Betheiligten , insbeſondere auch durch die Inanſpruchnahme

und Gewährung von Kredit unter Wechſelverkehr 2c. be

dingt.

(Die Sache wurde zu anderweiterer Erörterung und

Entſcheidung an das Landgericht zurückgewieſen, da die Vor

ſchriften des $ 12 RG . Freiw . Gbkt . nicht beobachtet waren. )

4. Eintragung eines nicht rechtsfähigen Konſumvereins in

das Handelsregiſter.

Beſchluß vom 17. Dezember 1900. Fahrb. N. F. B. II

S. A 75 .

Die Eintragung eines nicht rechtsfähigen

Konſumvereins in das ♡ andelsregiſter kann
dann nicht durd) Ordnungsſtrafen erzwungen

werden , wenn dem Geſchäftsbetriebe des Ver

eins das Merkmal der Gewerbsmäßigkeit fehlt.

Die Gewerbsmäßigkeit des Betriebes folgt nicht

daraus , daß der nur die billige Beſchaffung

1 ) 3u vergleichen Sehmann : Ring , Rommentar zum Handels:

geſeßbuch zu § 2 Nr. 5 S.31 .
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von Waaren für den perſönlichen und Baus

haltsbedarfder Mitglieder bezwecende Verein

aus dem jährlichen Geſchäftsgewinne den Mit

gliedern , die Waaren entnommen haben, eine

Dividende nach dem Verhältniſſe der von ihnen

für dieſe Waaren bezahlten Preiſe gewährt.

HGB. SS 1 , 2 , 105 .

Aus der Begründung : Die für die Eintragung des

Konſumvereins in das Handelsregiſter überhaupt zu berück

ſichtigenden Vorſchriften des Handelsgeſezbuchs ſeßen überall

eine Gewerbemäßigkeit des einzutragenden Betriebs voraus.

Denn nach § 1 HOB.'8 iſt Kaufmann nur, wer ein Handels:

gewerbe betreibt, und der $ 2 ebenda ſtellt nur ein gewerb

liches Unternehmen , das nach Art und Umfang einen kauf

männiſchen Geſchäftsbetrieb erfordert , auch wenn es nicht

den Betrieb von Grundhandelsgeſchäften zum Gegenſtande

hat , als Handelsgewerbe hin . Wie das Reichsgericht, Ent:

cheidungen in Civ.S. BP. XXXVIII S. 20, in vollkommener,
Uebereinſtimmung mit der älteren Rechtſprechung und mit der

Rechtswiſſenſchaftausgeführt hat, gehört zur Gewerbemäßigkeit

eines Geſchäftsbetriebs, daß die Abſicht beſteht, aus der

einen Kompler von Geſchäften umfaſſenden Thätigkeit eine
dauernde Einnahmequelle zu machen. Eine ſolche Abſicht

liegt aber hier erſichtlich nicht vor. Der Verein verfolgt

nach § 1 des Statuts ausſchließlich den Zweck, ſeinen Mit

gliedern gute und unverfälſchte Waaren für ihren eigenen

Bedarf zu möglichſt billigen Preiſen gegen Baarzahlung zu

beſchaffen. Auch die Dividende hat hier nicht die Bedeutung

einer Einnahmequelle für die Mitglieder. Dieſelbe wird

jedem einzelnen Mitgliede nach der aus dem Kontobuche fich

ergebenden Summe bezahlt , für die das Mitglied von dem

Vereine Waaren bezogen hat . Hiernach ſtellt ſich aber die

Dividende nicht als eine den Mitgliedern aus einem Handel

zufließende Einnahme, ſondern als Rückzahlung eines Theiles

des von ihnen für die Waaren entrichteten Preiſes dar. In

Wahrheit wird alſo mittelſt der Dividende der von den Mit

gliedern gezahlte Preis auf denjenigen Betrag zurückgeführt,

der zu zahlen geweſen wäre, wenn gleich im Anfang eine

richtige Schäßung der aus dem Preisaufſchlag zu berichtigen :

den Únkoſten 20. ſtattgefunden hätte .
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5. Eintragung einer von einem Arzt geleiteten Kranken

Heilanſtalt in das Handelsregiſter.

Beichluß vom 14. Januar 1901 . - Das Recht, Jahrg . 1901

S. 203.

* iſt der Betrieb einer Krankenheilanſtalt

Selbſtzweck, hat alſo der Arzt die Abſicht, gerade

aus der Gewährung von Aufenthalt und Unterhalt

gegen Entgelt Gewinn zu ziehen , und ſtellt die

ärztliche Thätigkeit ſich nur als ein , wenn auch

weſentliches Glied in der Rette derjenigen Einrich

tungen dar, welche in ihrer Zuſammenfaſſung als

Anſtaltsbetrieb Gewinn abwerfen ſollen , ſo muß

das Vorhandenſein eines gewerblichen Unternehmens

anerkannt werden und die Anſtaltsfirma iſt zur

Eintragung in das Handelsregiſter anzumelden.

ŞUB. & 2 .

.

Gerade in Bezug auf die Anwendung des § 2 des

Handelsgeſeßbuchs iſt in der Denkſchrift hierzu bemerkt: „ Der
:

Ausdruck gewerbliches Unternehmen braucht im Geſeß nicht

näher erläutert zu werden ; ſchon vermöge der Bedeutung,

welche ihm nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zukommt,

genügt es , um die Ausübung der Kunſt, der Rechtsanwalt

ſchaft, des ärztlichen Berufs u . 1. w . auszuſchließen " (Hahn

Mudgan S. 197) . Auch in der einſchlägigen handelsrecht

lichen Literatur wird zumeiſt angenommen , daß der Beruf

des Arztes nicht als Gewerbe im Sinne des Handelsgeſekbuchs

gelten könne (vgl. Düringer-Hachenburg Bd. I S. 27,

Lehmann S. 4, Staub 6. und 7. Auflage Bd.I S. 44) .

Nach allen dieſen Zeugniſſen kann es keinem begründeten

Zweifel unterliegen, daß nach dem allgemeinen Sprach

gebrauche die Berufáthätigkeit des Arztes nicht ein Gewerbe

darſtellt, und daß , da dieſer Sprachgebrauch für die Aus

legung des § 2 HOB.'8 entſcheidet, die Ausübung dieſer

Thätigkeit nicht die Begriffsmerkmale des gewerblichen Unter

nehmens im Sinne des § 2 erfüllt . Allerdings gilt alles

dies nur von der Ausübung des ärztlichen Berufes als

ſolchen . Iſt dagegen mit ihr der Betrieb einer Heilanſtalt

verbunden, ſo kann darin ſehr wohl ein Gewerbebetrieb ge

funden werden . Für die Abgrenzung iſt entſcheidend , ob

der Betrieb der Anſtalt ſelbſtändiges Mittel zur Erzielung

Zeitſchrift für yandelsrecht. BD . LI .
15
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einer dauernden Einnahmequelle iſt oder ob der Anſtalts

betrieb ſich lediglich als Mittel dem Zwecke unterordnet, die,

wenn auch mit Gewinnbezug verbundene, Ausübung der

ärztlichen Berufsthätigkeit zu ermöglichen oder zu fördern .

Im erſteren Falle liegt ein Gewerbebetrieb vor, im lekteren

nicht. Danach iſt das Moment der Gewerbsmäßigkeit jeden

falls dann nicht gegeben, wenn der Arzt eine Privatkranken

anſtalt lediglich für Lehrzwecke oder zur eigenen Fortbildung.

oder für wiſſenſchaftliche Unterſuchungen hält . Aber auch

in denjenigen Fällen, in welchen der Arzt mit dem Betriebe

ſolcher Anſtalt nur bezweckt, die ſachgemäße Ausübung ſeiner

ärztlichen Thätigkeit zu ſichern, ohne daß die Abſicht beſteht,

aus dem Anſtaltebetrieb als ſolchen Gewinn zu ziehen, kann

ein Gewerbebetrieb nicht angenommen werden. Ueberall iſt

hier das die Gewerbsmäßigkeit ausſchließende Moment, daß

der Arzt, wenn er auch wie jeder, der einer gewinnbringenden

Beſchäftigung nachgeht, Geld verdienen will, dies doch nur

mittels Feiner Berufsthätigkeit als Arzt und nicht als An

ſtaltsunternehmer thun will.

6. Eintragung der Firma eines für ein Kind fraft elterlicher

Gewalt begründeten Erwerbsgeſchäfts.

Beſchluß vom 6. Juni 1900. – Zahrb. N. F. BD. I S. A 160.

Beginnt der Vater oder die Mutter kraft

elterlicher Gewalt ein neues Erwerbsgeſchäft im

Namen des Kindes , ſo kann die Eintragung der

für das Geſchäft angenommenen Firma in das

Þandelsregiſter nicht auf Grund des § 1645 des

B.GB.'s mangels Genehmigung des Vormund

ſchaftsgerichts abgelehnt werden.

HGB. § 15. B.GB. § 1645 .

Mit „ foll“ ſei im § 1645 B.GB.'s nur eine Ordnungs

vorſchrift gekennzeichnet . Es ſei unbedenklich anzunehmen,
daß der Vater oder die Mutter als Inhaber der elterlichert

Gewalt ein Erwerbsgeſchäft im Namen des Kindes auch ohne

Genehmigung des Vormundſchaftsgerichte in wirkſamer Weiſe
begründen können . Sei dies aber der Fall , ſo fönne auch

der Regiſterrichter nicht die Befugniß haben, die Eintragung

der Firma eines von dem Inhaber der elterlichen Gewalt
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für das Kind errichteten Erwerbsgeſchäfts in das Handels

regiſter unter dem Geſichtspunkte zu beanſtanden, daß die

Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts gemäß § 1645

HGB.'s nicht erlangt ſei . —

7. Firmenzuſäße.

Beſchluß vom 2. Juni 1900. – fahrb. N. F. BD. I S. A 267.. .

1. Der Einzelkaufmann kann ſeiner Firma

auch dann einen Zuſatz beifügen, wenn dies

nicht zur Unterſcheidung der Firma von einer

an demſelben Orte oder in derſelben Gemeinde

beſtehenden und eingetragenen gleichen oder

ähnlichen Firma erforderlich iſt.

2. Als Firmazuſäße ſind Phantaſiebezeich

nungen wie ,,Phönix" nicht ausgeſchloſſen.

HGB. SS 17 , 18 .

Anmerkung. Ob ein Zuſaß zur Firma , ein Firma

beſtandtheil, in Rede iſt, hängt davon ab , ob mit ſolchem

Zuſaß auch die Unterſchrift abgegeben wird . HGB. § 17.

So kann zum Beiſpiel ,,billig und gut" (v . Þahn , Rommentar

zu Art . 16 HGB.'s) und dergleichen nicht als Firmazuſaß an

geſehen werden, denn der Kaufmann zeichnet ſeinen Vor- und

Familiennamen nicht mit ſolchem Zuſaß. Es liegt in ſolchen

Fällen eine durch § 8 des Reichsgeſeßes zur Bekämpfung

des unlauteren Wettbewerbes vom 1. Juni 1896 geſchüßte

„beſondere Bezeichnung eines Erwerbsgeſchäftes " vor . Eine

Eintragung in das bandelsregiſter kommt nicht in Frage .

Dr. Keyßner.

8. Beweiskraft von Zeugniſſen aus dem Handelsregiſter im

Grundbuchverkehr.

Beichluß vom 14. Mai 1900. - Jahrbuch N. F. BD.IS. A 179 .

Zeugniſſe aus dem Dandelsregiſter über die

Vertretung &macht eines Gejellſchafters bei der

offenen Handelsgeſellſchaft dürfen vom Grundbuch

richter nicht ſchlechthin deshalb beanſtandet werden,

weil ſie älter ſind , als die von dem Geſellſchafter

abgegebene Erklärung; vielmehr iſt unter Berück
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ſichtigung aller Umſtände des Falles darüber zu

befinden, ob die Vertretungsmacht für die Zeit der

Abgabe der Erklärung als dargethan zu erachten iſt.

4GB. 9. Or. Drbn. & 33.

Anmerkung. Im nicht amtlichen Theil des Preußiſchen

Juſtizminiſterialblattes 1899 Nr. 16 S. 117 befindet fich

eine Erörterung „ über die Nothwendigkeit der Beibringung

von Nachweiſen aus dem Handelsregiſter in Prozeſſen und

im Mahnverfahren ". Im Handelsſtande war die Roſtſpielig

keit der beglaubigten Abſchriften , Auszüge und Beſcheini

gungen aus dem Handelsregiſter nach § 76 des Preußiſchen

Gerichtskoſtengeſekes vom 29. Juni 1895 beſchwerend empfun

den worden.

Es iſt die Frage erörtert , ob CPD. $ 54 ( ießt $ 56)

die Beibringung bezüglicher Handelsregiſterurkunden erfordere.

Durch Auskünfte der Gerichte und aus der Literatur iſt

feſtgeſtellt , daß eine Uebereinſtimmung und Gleichmäßigkeit

nicht beſtehe . Inzwiſchen darf die Praris der Gerichtshöfe

dahin angegeben werden , daß beim Erfordern einer Partei

die Beibringung der Urkunde abzuverlangen iſt; anderweit iſt

die Gerichtskundigkeit maßgebend, wobei auch eine überein

ſtimmende Parteierklärung nicht unbeachtſam iſt. In An

betracht, daß „auch für das neue Recht an dem Grundſaße

feſtzuhalten iſt, daß durch die Beſcheinigung des Handels

gerichts der Nachweis der Vertretungsbefugniß nur für den

Zeitpunkt der Ausſtellung der Zeugniſſe geführt wird“ (Noak

in Buſch's Archiv Bd. IV S. 212 ; Reyßner ebendaſ ..

Bd . XI S. 193 ; Jahrbuch der Entſcheidungen des Kammer

gerichts Bd. II S. 69 ff.; Dernburg -Hinrichs, Preuß.Hypo

thefenrecht Abth. 1 S. 330 ; Turnau , Grundbuchordnung

5. Aufl. BS. II S. 203 Anm. 6 ) war die Beſtimmung in

dem Preußiſchen Gerichtskoſtengeſeß vom 25. Juni 1895 in

der Faſſungvom 6. Oktober 1898 (Ausgabe von Dr.Siméon,

Berlin 1900 , 3. Guttentag) $ 74 Abſ. 3 ſehr erfreulich :

für Beſcheinigungen , daß bezüglich des Gegenſtandes einer

Eintragung weitere Eintragungen nicht vorhanden ſind oder

daß eine beſtimmte Eintragung nicht erfolgt iſt, ſowie für die

wiederholte Ertheilung einer Beſcheinigung, einer Abſchrift oder

eines Auszugs wird eine Gebühr von 1 Mark erhoben ."

Das Kammergericht, welches den Grundſaß, daß durch

die Beſcheinigung des Regiſtergerichts der Nachweis der Ver

tretungsbefugniß an ſich nur für den Zeitpunkt der Ausſtel
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lung des Zeugniſſes geführt werde, ausdrücklich anerkennt,

ſchließt ſeine Begründung mit folgendem Saß : „ Erſt wenn

der Grundbuchrichter nach allen gebotenen Erwägungen ge

gründeten Anlaß hat , den für das Fortbeſtehen der Ver

tretungsbefugniß von vornherein ſprechenden Umſtänden die

Berückſichtigung zu verſagen und das Fortbeſtehen dieſer Ver

tretungsbefugniß zu bezweifeln , darf er das ältere Zeugniß

aus dem Handelsregiſter als nicht beweiskräftig ablehnen .

Es grundſäßlich, weil es älter iſt, abzulehnen, verſtößt gegen
das Geſep ."

Der vom Kammergericht zum Ausdruck gebrachte Saß

und der damit an den Grundbuchrichter geſtellte Anſpruch dürfte

weſentlichen Bedenken unterliegen ; es darf der Standpunkt

vertreten werden , daß der Grundbuchrichter, welcher auf die

ihm vorgelegten Urkunden hin zu beurkunden hat, einen

urkundlichen Beweis erfordern kann oder ſogar muß. Eine

außerhalb der Urkunden mögliche Forſchung aufzuerlegen

und darauf eine thatſächliche Beurtheilung zu gründen, möchte

die Stellung des Grundbuchrichters verändern . Wie ſehr

der Grundbuchrichter von eigener Beurtheilung befreit bleiben

fol, dürfte § 36 der GBD. ergeben, woſelbſt troß vorhandenen

Teſtaments ein Erbſchein verlangt werden kann . Durch die

Ermäßigung der Koſten für die Beſtätigung des fortdauern

den , früher beurkundeten Zuſtandes des Handelsregiſters

wird die Zweifelsfrage für die zahlungspflichtige Partei fich

erleichtern . Dr. Reyßner.

-

*

9. Zeidhnung für eine offene Handelsgeſellſchaft im

Grundbuchverkehre.

Beichluß vom 12. November 1900. Jahrbuch N. F. Bd. II
S. A 103.

3m Grundbuchverkehre genügt es , wenn die

zu einer Eintragung erforderliche Erklärung einer

offenen Handelsgeſellſchaft von einem vertretungs

berechtigten Geſellſchafter mit der Firma der Ge

ſellſchaft gezeichnet und dieſe Zeichnung als von

jenem Geſellſchafter herrührend öffentlich beglau

bigt iſt.

Gr.B Drbn. & 29. B.GB. & 129.RG. Freit . Ghet. § 183.

Für den Kaufmann iſt ſeine Firma der Name , unter

dem er im Handel ſeine Geſchäfte betreibt und die Unter



230 Rechtsſprüche.

ſchrift abgibt (HGB. § 17). Das Gleiche gilt nach HGB. § 6

für die offene Handelsgeſellſchaft. Da dieſe aber unter ihrer

Firma ihre Unterſchrift nur in der Weiſe abgeben kann ,

daß für die Geſellſchaft ein vertretungsberechtigter Geſell

ſchafter oder eine Mehrheit ſolcher Geſellſchafter handelt

(KOB. SS 124 ,125 ), ſo muß, wenn nicht der § 17 HOB.'S

für die offene Handelsgeſellſchaft bedeutungslos ſein ſoll, der

zur Vertretung ermächtigte Geſellſchafter damit auch ermächtigt

ſein , ſich in dieſer Eigenſchaft des Handelsnamens der Ge

fellſchaft zu bedienen. Indem er dergeſtalt mit der Firma.

der Geſellſchaft zeichnet, gebraucht er den ihm als Vertreter

der leßteren zukommenden Namen und gibt durch deſſen

Gebrauch ohne Weiteres zu erkennen, daß er in Angelegen

heiten der Geſellſchaft die Unterſchrift abgebe . Ein Grund,

noch den bürgerlichen Namen zu fordern , iſt nicht erſichtlich.

Weſentlich iſt nur für die Rechtsgiltigkeit der Erklärung,

daß fie in der angegebenen Weiſe von dem mit Vertretungs

macht ausgerüſteten Geſellſchafter unterzeichnet iſt.
-

10. Erwerb und Fortführung eines Handelsgeſchäfte mit

Firmenrecht durch eine Aktiengeſellſchaft. Eintragung einer

Zweigniederlaſſung.

Beſchluß vom 20. März 1900.– Fahrbuch N. F. BOI S. A 36 ..

* 1 . Eine Aktiengeſellſchaft kann nicht als fn

haberin eines von ihr erworbenen Handelsgeſchäfts,

das unter ſeiner bisherigen , von der Firma der

Aktiengeſellſchaft abweichenden Firma als ſelbſtän

dige Niederlaſſung fortgeführt werden ſoll, in das

Handelsregiſter eingetragen werden.

2. Die Eintragung der Zweigniederlaſſung

einer Aktiengeſellichaft erfordert nicht die Vor

eintragung im Handelsregiſter der Hauptnieder

laſſung . Dorthin iſt nach Eintragung der Zweig

niederlaſſung hiervon Nachricht zu geben.

HOB. $ 182 Abſ. 2 Ziff. 1 , § 13 Abj. 2. RG. Freiw. Obkt . $ 131 .

Anmerkung. Zu vergleichen dagegen Key ßner in

dieſer Zeitſchrift Bd. XXI S. 410 ff.: „Fortführung der

von dem Vorſtande einer Aktiengeſellſchaft , oder einem der

Handelsgeſellſchafter für die Geſellſchaft erworbenen Firma.
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Firmenzeichnung. Mehrere Firmen . " RDHG . Bd. XX

8. 34 f. — Es erſcheint nicht unbedenklich , einer Aktien

geſellſchaft den Erwerb eines Handelsgeſchäftes mit Firmen

recht zu verjagen ; es muß die Möglichkeit offen gehalten

werden, daß das erworbene Geſchäft mit deſſen Firma wieder

veräußert wird ; anderweit wird durch eine Formenſtrenge ein

Werthuntergang hervorgerufen. Wenn inzwiſchen die ers

worbene Firmaüberhaupt nicht oder nur ſchwerfällig gezeichnet

werden kann, ſo darf das nicht zu einem Hinderniß für Er

haltung der Firma geſteigert werden .

Dr. Keyßner.

11. Anforderungen im Geſellſchaftsvertrage , betreffend die

Eigenſchaften des Erwerbers der Namensaktien. Neben

leiſtungen. Fortdauer der für den Erwerb der Namensaktien

geſtellten Anforderungen während des Aktienbeſites. Per

tragsſtrafen. Kaduzirung der Aktien.

Beſchluß vom 21. Februar 1901 . Rechtſprechung der

Oberlande gerichte Bd. II S. 232.

1. Die Aktiengeſellſchaft kann in ihrem Geſell

ſchaftsvertrage für den Erwerb ihrer Namensaktien

gewiſſe Vorausſeßungen erfordern, wie den Nach:

weis der Zugehörigkeit zu einem beſtimmten Verein

und von der Erfüllung die Eintragung in das

Aktienbuch abhängig machen .

2. Die nach § 212 HGB.'s zuläſſigen Neben

Leiſtungen ſind auf Gegenſtände zur Befriedigung

unzweifelhafter Bedürfniſſe einzelner Produktions

zweige beſchränkt und iſt die Auferlegung anderer

Verpflichtungen ausgeſchloſſen.

3. Als eine unzuläſſige Nebenleiſtung iſt es zu

erachten , von den Aktionären zu verlangen , wäh

rend der Dauer ihres Aktienbeſißes Mitglied eines

beſtimmten Vereins zu bleiben ).

1) Wenn es zuläffig iſt , daß in dem Geſellſchaftsvertrage von dem

Namensaktionär beſtimmte Eigenſchaften erfordert werden, ſo dürfte

es auch nicht ausgeſchloffen ſein, den Fortbeſtand zu bedingen und

für den Fortfall Beſtimmung zu treffen. Db derartige perſönliche

Eigenſchaften als Nebenleiſtungen aufzufaffen ſeien, darf als

zweifelhaft bezeichnet werden.

Dr. ReyBner.
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4. Die nach § 212 Abſ. 2 GB.'s zuläſſigen

Vertragsſtrafen umfaſſen nicht auch die Kaduzirung
der Aktien.

HGR. SS 182, 212, 222.

12. Bauzinſen bei Erhöhung des Grundkapitals einer

Aktiengeſellſchaft.

Beichluß vom 19. Februar 1900. Fahrbuch N. F. Bd. I

S. A 40.

* Bei Erhöhung des Grundkapitals einer

Aktiengeſellſchaft können für die neuen Aktien

feſte Zinſen auch nicht für einen Uebergangs

zeitraum bis zur Betriebsfertigkeit der mit dem

neuen Kapital beſtimmungsgemäß herzuſtellen:

den Anlage bedungen werden.

HGB. Art . 217 Abſ. 2, § 215 Abſ. 2 .

Anmerkung. Die ſogenannten Bauzinſen führen ſich

bereits auf das PreußiſcheGeſeß über die Aktiengeſeúſchaften

vom 3. November 1843 $ 17 zurück. Dort heißt es : ,,Die

Stipulation von Zinſen zu beſtimmter Höhe iſt nur für den

jenigen im Statut anzugebenden Zeitraum zuläſſig, welchen
die Vorbereitung des Unternehmens bis zum Anfang des

vollen Betriebes erfordert.“ Von hier aus gelangte die Be

ſtimmung in den Entwurf eines Handelsgeſekbuches für die

Preußiſchen Staaten Art. 179. Nachdem in den Abfäßen 1

und 2 eine Zinszuſage an die Aktionäre verboten und aus:

ſchließlich auf eine Gewinnvertheilung verwieſen iſt, heißt es
im Abſ . 3 :

„ Jedoch können für den in dem Geſellſchaftsvertrage

anzugebenden Zeitraum , welchen die Vorbereitung des

Unternehmens bis zum Anfange des vollen Betriebes

erfordert, den Aktionären Zinſen von beſtimmter Höhe

bedungen werden."

In der Begründung iſt zur Rechtfertigung deſſen geſagt:

„ Es fällt einzelnen Aktionären ſchwer, bis zu dem oft erſt

nach längerer Zeit beginnenden vollen Betriebe des Unter

nehmens jeden Ertrag ihrer Einlage zu entbehren , und es

wird das Zuſtandekommen mancher im öffentlichen Intereſſe

wünſchenswerthen Aktienunternehmungen erſchwert, wenn das

/
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1

Geſeß nicht geſtattet, bis zu dieſem Zeitpunkte Zinſen auszu

bedingen. '

Die Beſtimmung gelangte in das allgemeine Deutſche

Handelsgeſekbuch Art. 217 § 2 .

In Erinnerung ſei gebracht, wie anfänglich bei Eiſen

bahnaktienunternehmungen die Zuſicherung von Zinſen als

ſelbſtverſtändlich angenommen wurde. So heißt es in Statut

der Berlin :Potsdamer Eiſenbahngeſellſchaft A.-G., beſtätigt

am 23. September 1837 (Amtsblatt der Regierung Pots

dam, 1837, Beilage zu Stück 41 ) :

,, Die Zinſen für das Aktienkapital werden vom Tage

der geleiſteten Zahlung ab mit 5 Prozentjährlich und

zwar zunächſt im erſten Monat März nach Eröffnung

der Bahn für die bis zum Ablaufe des leßtvergangenen

Kalenderjahres verfloſſene Zeit, ſpäter aber in dem

jedesmaligen Monat März für das verfloſſene Kalender

jahr in Berlin durch Verfügung der Direktion aus

gezahlt . “

Für die Zinsfoupons, deren 60 Stück den Aktien beis

gefügt waren, iſt folgendes Formular angegeben :

„Inhaber dieſes empfängt im Monat März 18 ..

für das derfloſſene Kalenderjahr die Zinſen der oben:

genannten über 200 Thaler lautenden Aktie mit .

aus der Geſellſchaftskaſſe.“

Im $ 14 des Statuts iſt dann darüber hinaus eine

Dividendenvertheilung vorgeſehen . Weitere Beiſpiele beſtimm

ter Zinszuſage weiſen zahlreiche ältere Eiſenbahnſtatuten nach

(Reyßner, ,,Aktienzinſen , Dividende , Bauzinſen , Bilanz

in Buſch's Archiv Bd. XXXII S. 99 ff.). Die Trennung

zwiſchen Zinſen und Dividende gelangte erſt allmählich zum

Bewußtſein . Den Beginn macht das Statut der Magdeburg

Halberſtädter Eiſenbahn -Geſellſchaft (Allerh. beſtätigt am

23. September 1841 , Geſ.-Samml. 1841 S. 58 ff.). Nach

$ 3 a . a. D. wurde dem Aktionär eine Originalaktie mit

einer für die Dauer der Bauzeit ausreichenden Anzahl Zins

koupons“ ausgehändigt.ausgehändigt. Es beſagt dann $ 17 :

„Wenn die Eiſenbahn vollſtändig beendigt und in

Betrieb geſeßt iſt , ſo hört die regelmäßige Verzinſung

von 4 Prozent auf und es wird von dem jährlichen

Reinertrage derſelben eine von der Geſellſchaft zu be

ſtimmende Summe... zu einem Reſervefonds ge

ſammelt ... Der jährlich verbleibende Reſt des Rein
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ertrages wird mit Vermeiðung unbequemer Brüchtheile

als Dividende unter die Aktionäre vertheilt.“

Eine Begrenzung der Bauzeit findet ſich weder in der

Adh. Beſtätigungsurkunde noch in den Statuten . Reines:

wegs wurde dieſe Trennung zwiſchen Zinſen und Dividende

aber fortan feſtgehalten ; es finden ſich aus ſpäterer Zeit

noch beſtimmte Zinszuſagen, ſo namentlich noch in dem am
27. Oktober 1843 Allerh . beſtätigten Statut der Nieder

ſchleſiſch -Märkiſchen Eiſenbahngeſellſchaft (Reyßner a . a . D.

S. 108), was inſofern erſtaunlich iſt, als bereits am 9. No

vember 1843 das oben angeführte Preußiſche Aktiengeſek

vergangen war, deſſen § 17 vollſtändig dahin lautet :

„Die Geſellſchaft darf das ſtatutenmäßige Grund

kapital durch Rückzahlung an die Aktionäre nicht ver

kleinern . "

„Die Stipulation von Zinſen zu beſtimmter Höhe

iſt nur für denjenigen im Statute anzugebenden Zeit

raum zuläſſig , welchen die Vorbereitung des Unter

nehmens bis zum Anfange des pollen Betriebes er

fordert. Von lekterem Zeitpunkt an darf unter die

Aktionäre, ſei es in Form von Zinſen oder Dividenden,

ein Mehreres, als nach den Jahresabſchlüſſen ſich an

Ueberſchuß ergibt, nicht vertheilt werden ."

Hiermit begann nun die Zeit der Bauzinſen , welche

bei Eiſenbahnaktiengeſellſchaften von beſonderer Bedeutung

wurde und in den Statuten dieſer Geſellſchaften verfolgt

werden kann (Reyßner in Buch's Archiv Bd. XXXII

S. 114 ff .). Schwankend iſt die Verwerthung des voran

geführten S 17 des Aktiengeſeßes , indem bald für die Zeit

der Bauzinszahlung eine feſte Zeitgrenze angegeben, bald hier:

von gänzlich abgeſehen wurde. Das Reichsoberhandelsgericht

entſchied ſich Anfangs dafür , daß es einer feſten Zeit

begrenzung nicht bedürfe (Entſcheidung des Reichsoberhandels

gerichts Bd. XIII S. 128 ff.), was von der Rechtswiſſen

ſchaft bekämpft wurde (vergleiche die diesbezügliche Literatur,

angeführt in Entſcheidungen des Reichsoberhandelsgerichts

Bd. XXII S. 18), wogegen in den Gerichtshöfen , wie dies

ſelbſt bei Entſcheidung wichtigſter Rechtsfragen vorkommt, ohne

ſtets weitere Durchprüfung eine Nachfolge — das Wort Ünter

ordnung ſei vermieden – in der Entſcheidung des ober

ſten Gerichtshofes ſtattfand . Das Reichsoberhandelsgericht

nahm die Nachprüfung der angefochtenen Entſcheidung rechts

/
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wiſſenſchaftlich ſelbſt vor und gelangte in dem Plenarbeſchluß

vom 17. April 1877 (Entſcheidung des Reichsoberhandels

gerichts Bd. XXII S. 12 ff.) zu dem Ausſpruch :

Der Art. 217 Abſ. 2 des allgemeinen Deutſchen

Handelsgeſekbuches erfordert zur Giltigkeit der Aus

bedingung von Bauzinſen beſtimmter Höhe , daß der

Zeitraum der Vorbereitung des Unternehmens in dem

Geſellſchaftsvertrage feſt beſtimmt iſt.

Zwingend hierfür mußte die Erwägung ſein , daß ohne

ſolche feſte Zeitbegrenzung nicht zu veranſchlagen war , mit

welchem Zinsbetrage im höchſten Maßedas Unternehmen belaſtet

werden könne (Buch, Archiv Bp . VIII S. 411, B8. XXXII

S. 133 ; Keyßner, Bilanz, Erneuerungsfonds u . f.w . S. 24,

Aktiengeſellſchaften S. 264, Deutſches Handelsblatt 1877

S. 177; Wiener, Gutachten zur Reform des Aktiengeſeßes

S. 27). Das neue Handelsgeſekbuch hat daraufhin den § 215

(früher Art. 217) Abſ. 2 wie folgt gefaßt :

,, Für den Zeitraum , welchen die Vorbereitung des

Unternehmens bis zum Anfange des vollen Betriebes

erfordert, können den Aktionären Zinſen von beſtimmter

Höhe bedungen werden ; der Geſellſchaftsvertrag muß

den Zeitpunkt bezeichnen , in welchem die Entrichtung

von Zinſen aufhört."

Das neue Handelsgeſeßbuch hat damit das, was Recht

(prechung und Rechtswiſſenſchaft als Inhalt des Geſeßes er

kannt hatten , zum Geſeßesinhalt erhoben. Eine Thätigkeit,

die der Gefeßgeber mehrfach im Handelsgeſezbuch geſchickt

entwickelt hat .

In Buſch's Archiv für Theorie und Praris des allge:

meinen deutſchen Handelsrechts ød. VIII S. 406 ff. habe ich

(1866) die Frage erörtert : Sind die den Aktionären auf

die Zeit der Vorbereitung des Unternehmens bis zum An

fange des vollen Betriebes ſtatutenmäßig gezahlten Zinſen

aus dem Gewinne zu ergänzen, bevor eine Dividende gezahlt

werden kann ? “ Es iſt dort bereits für die zeitlich feſte Be

grenzung der Bauzinſen eingetreten ; anlangend die Beant

wortung der geſtellten Frage feien folgende Abſäße hierher

übernommen :

Eine Aktiengeſellſchaft mit einem Stammkapital von

100000 Thaler enthält in ihren Statuten folgende Bes

ſtimmungen :

a) Das Kapital wird ſofort voll eingezahlt ;
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b) die Aktionäre erhalten bis zur Betriebseröffnung

und längſtens während eines Jahres von der Ein

zahlung ab gerechnet 4 Prozent Zinſen. Art. 217

Abſ. 2 allgemeines Deutſches Handelsgeſekbuch.

Nun erfolgt die Betriebseröffnung gerade ein Jahr nach

der Kapitalseinzahlung und iſt den Aktionären an Zinſen

4000 Thaler gezahlt, während die 96 000 Thaler, aus denen

inzwiſchen ein Zinsgenuß durch Anlegung nicht hat erzielt

werden können , in den zur Unternehmung erforderlichen

Baulichkeiten verwendet ſind. Im anderen Betriebsjahr er:

gibt ſich darauf ein Gewinn von 4000 Thaler, welchen die

Aktionäre als Dividende beanſpruchen , während von anderer

Seite behauptet wird , daß der Betrag zur Ergänzung des

geminderten Rapitals zu verwenden ſei.

Dränge dieſe leßtere Anſicht durch , ſo ſpringt ins

Auge, daß die Frage , wann die Aktionäre keine Zinſen er

halten ſollen, nur eine Zeitfrage wäre. Während der Ein

richtung des Unternehmens, wo das Kapital noch keinen

Nußenabgeworfen hat, können ſich die Aktionäre aus den be

dungenen Zinſen nähren ; fpäter müſſen ſie dieſe Zinſen aber

wieder herausgeben , oder erhalten , was daſſelbe iſt, keine

Dividende, obwohl folche verdient ift.

Es liefe dies gegen die guten Gründe des Gefeßes auf

eine Täuſchung der Aktionäre hinaus ; durch ſofortige Zu

ficherung der Zinſen werden ſie zur Aktienzeichnung bewogen,

verlockt; wogegen ſie nachher das Empfangene , wie ihnen

nicht gehörig oder mit Unrecht gezahlt , wieder abbüßen

müſſen.

Zur weiteren Beweisführung erwäge man folgendes.

Beiſpiel :

Ein kapitalsloſer Bauunternehmer fauft am 1. April

ein Grundſtück für 1000 Thaler, errichtet auf demſelben ein

Haus, in welches er am 1. Juli 2500 Thaler und ebenſoviel

am 1. Oktober, 1. Januar und 1. April verwendet hat, mit

welchem Tage es nunmehr nußbar geworden iſt und Mieth

zins trägt. Macht alsdann der Bauunternehmer ſeine Koſten

rechnung auf, ſo ergibt dieſelbe nicht nur die Kapitalien von

1000 und viermal 2500 Thaler, zuſammen alſo 11000 Thaler,

ſondern es treten hierzu die Zinſen , welche er für dieſe

Kapitalien hat geben müſſen, alſo

a) von 1000 Thlr . auf 1 Jahr

à 5 % 50 Thlr . Sgr. — Pf.
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b) von 2500 Thlr. auf 3/4 Jahr

à 5 % 93 Thlr . 22 Sgr. 6 Pf.

c) von 2500 Thlr. auf 1/2 Jahr
à 5 % 62 Thlr . 15 Sgr. Pf.

d) von 2500 Thlr . auf 1/4 Jahr

à 5 % 31 Thlr. 7 Sgr. 6 Pf.

237 Thlr. 15 Sgr. — Pf.. PF

Der Koſtenpreis iſt mithin

unter Hinzurechnung des

Kapitals von 11000 Thlr.

11 237 Thlr . 15 Sgr. - Pf.

Das Haus nebſt Grund und Boden ſtellt ihm dieſen

Werth dar und muß dieſen Werth haben , wenn das Bau

unternehmen nicht ein verfehltes war ; wie denn auch unter

gewöhnlichen Verhältniſſen eine Tare des vollendeten Ganzen

nach gemeinem Werth den Koſtenpreis erreichen , ja über
ſteigen wird .

Es ergibt ſich hieraus , daß die gezahlten Zinſen nicht

als untergegangen in das Verluſtkonto zu ſchreiben ſind,

daß vielmehr durch die Vollendung des Unternehmens Rapital

und Arbeit bereits wertherzeugend waren.

War ein anderer Bauunternehmer in der günſtigeren

Lage, unter ſonſt gleichen Verhältniſſen ein Haus zu bauen,

zu dem ihm ein wohlthätiger Sonderling die erforderlichen

Kapitalien bis zur Vollendung des Baues zinsfrei hergab , ſo

ſtellt ſich allerdings der Koſtenpreis um 237 Thlr. 15 Sgr.

niedriger ; die Werthe beider Häuſer ſind aber dieſelben, das

Ergebniß davon iſt, daß dieſes bereits von 550 Thaler Mieth

zins ab zum Ueberſchuß gelangt , jenes dagegen erſt von

etwa 562 Thaler ab .

Dehnt man die vorgedachten Beiſpiele auf Aktiengeſell

ſchaften aus und nimmt zwei gleichartige Unternehmungen

an, von denen in den Statuten der einen ein Zinsverſprechen

nach Art. 217 Abſ. 2 des Handelsgeſekbuchs enthalten iſt,

während in denen der anderen ein ſolches fehlt , ſo braucht

jene ein größeres Kapital als die lektere und zwar ( wenn

man von interimiſtiſchen Rapitalsanlagen abſieht) ein um

den Betrag der zu zahlenden Zinſen höheres .

Der Beſiß iſt bei beiden Aktiengeſellſchaften derſelbe,

doch haben die Aktien der lekteren , geringer an Zahl,

höheren Werth , weil ſie den durch die Vollendung des

Ganzen erzielten Werth nicht in Zinſenform herausgenom
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.men , ſondern als gemeinſchaftliches Kapitalsvermögen be

laſſen haben .

3ſt ſonach ein das Kapital deckender Werth vorhanden ,

ſo liegt keine theilweiſe Rücfzahlung des Kapitals vor,

vielmehr iſt die Sache dahin aufzufaſſen, daß bei Gründung

der Geſellſchaft die Werthserzeugung durch die Vollendung

des Unternehmens im Voraus veranſchlagt und ſo weit als

reichend den Aktionären als ſogenannte Zinſen gewährt

wurde.

Die beſprochene Frage iſt in meiner Schrift ,, Die Aktien

geſellſchaften und die Kommanditgeſellſchaften auf Aktien "

(Berlin 1873) ebenfalls erörtert (S. 263) und iſt entwickelt:

Grundſäßlich ſei von den erſten den Aktionären der Eiſen

bahnbaugeſellſchaften gewährten Bauzinſen bis zum allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſekbuch die Geſekeslage unverändert ge

blieben . Die Geſeßgebung habe nur den vorgefundenen

Rechtsbeſtand in ſich aufgenommen. Es ſei eine falſche An

ſicht, daß in den Bauzinſen eine Grundkapitalsrückzahlung

liege ; wäre dies der Fall, dann müßte die Bilanz bei Bes

triebseröffnung einen Fehlbetrag ergeben in Höhe der ge

währten Zinſen . Dieſer Fehlbetrag müßte erſt wieder auf

gearbeitet werden , bevor den Aktionären aus den Erträgen

ein Zins gezahlt werden könnte. Die Aktionäre würden

alſo mit dem Zinsverſprechen getäuſcht, indem ihnen ver

ſchwiegen wird , daß ihnen die gezahlten Zinſen ſpäter an

der Dividende wieder abgezogen werden ſollen.

Bewirkte ſolche Verzinſung unbedingt eine Minderung

des Grundkapitals, ſo müßte aus dem ſpäteren Gewinn

deſſelben durchaus in Höhe der gezahlten Zinſen wiederum

aufgeſpart werden , bevor eine Gewinnvertheilung erfolgen

fönnte. Die Sache liefe dann auf eine Täuſchung hinaus.

Behufs Anlockung zur Aktienzeichnung und Abnahme der

Aktien wird ein Ertrag , Zinsgenuß , verſprochen , auch zeit

weilig gezahlt ; nachdem die Aktionäre eingefangen worden ,

wird ihnen das Gezahlte wieder abgezogen .

In denjenigen Unternehmungsfällen, in denen nach dem

Gegenſtande des Unternehmens überhaupt eine Bauzinszahlung

zuläſſig iſt – es ſeien hier namentlich die Eiſenbahnunter

nehmungen, Bauten von Fabriken ins Auge gefaßt — ſtellt

das vollendete Ganze den Werth des aufgewendeten Kapitals

und der Zinſen dar. (Vgl . die weitere ausführliche Begrün
dung Keyfner's in Bufch's Archiv Bd. VIII S. 409.) Daß

dies thatſächlich berechtigt iſt , wird durch die im Handels:
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geſeßbuch alter und neuer Faſſung aufgeſtellten Bilanz

grundfäße dargethan . Es heißt $ 261 (Art. 239 b , 185)

Ziff. 3 :

Anlagen und ſonſtige Gegenſtände, die nicht zur

Weiterveräußerung, vielmehr dauernd zum Geſchäfts

betriebe der Geſellſchaft beſtimmt ſind, dürfen

311 dem Anſchaffungs- oder Herſtellungszins angeſept

werden ..."

Wie das Reichsgericht die Zinſen des verbauten Kapitals

in dem hergeſtellten Bau vorhanden findet und danach die

Bilanzirung anerkennt , iſt aus Bolze BD. VI Nr. 643,

Juriſtiſche Wochenſchrift 1888 S. 245, Keyßner -Simon,

Aktiengeſellſchaft 5. Aufl. S. 131 , Simon , Bilanzen 2. Aufl..

S. 377 ff. weiter zu erſehen . Die Gewährung von Bau

zinſen hat ſonach ſeine ſichere ſolide Grundlage.

Das Kammergericht hat durch den in der Ueberſchrift

zum Ausdruck gebrachten Saß ohne einen im Gefeßeswort

enthaltenen Zwang einen Bauzins bei Grundkapitalserhöhung

behufs Erweiterungsbauten und dergleichen verſagen zu müſſen

gemeint .

Die Breslauer Straßeneiſenbahngeſellſchaft hatte ihr bis :

heriges Grundkapital von 2000000 Mark um 4500000 Mark

erhöht behufs Betriebserweiterung und bei der Grundkapi

talserhöhung beſtimmt:

Die neuen Aktionäre erhalten für die Zeit vom

1. Juni 1900 bis leßten Dezember 1901 , jedoch keinen

falls über den Beginn des volen Betriebes hinaus eine

Verzinſung von 4 Prozent ...'

Die Eintragung deſſen in das Handelsregiſter wurde

verſagt und iſt das Kammergericht als höchſte Inſtanz laut

Beſchluß vom 19. Februar 1900 zur Zurückweiſung der

Beſchwerde gelangt.

Ich glaube dem entgegentreten zu follen . Haben die

Geſeßgebungen Bauzinſen überhaupt als zuläſſig zugeſtan

den , ſo liegt kein zwingender Grund vor, bei der Grund

kapitalserhöhung, welche zu Erweiterungsbauten verwendet

wird, eine Erſchwerung eintreten zu laſſen und dem Geſeße

einen in demſelben nicht enthaltenen Inhalt zu geben . –

Dieſelben Gründe, welche für das Grundunternehmen die

Gewährung von Bauzinſen rechtfertigen durften , die Werths

berechnung, welche für dieſelbe angelegt iſt , können gleich

mäßig für die Verzinſung der Grundkapitalserhöhung an

11
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gerufen werden . Namentlich für die Erweiterungsbauten von

Kleinbahnen und Straßenbahnen wird der Bauzins fich wie

bei den erſten Bauten , ſo bei Erweiterungen wirthſchaftlich

werthvoll erweiſen .

Hat die Eiſenbahngeſellſchaft mit einem Grundkapital

von 2000000 Mark bisher die Strecke A-B gebaut und

betrieben , erweitert ſie den Bau und den Betrieb auf die

Stredke B-X und erhöht zu dieſem Zweck das Grundkapital

um 4500000 Mark, ſo entwickeln ſich hier die Rechtsver

hältniſſe durchaus ebenmäßig, wie bei der Geſellſchafts

gründung mit 2000 000 Mark. Es iſt kein Unterſchied nach

weisbar.

Man könnte vielleicht meinen , die Frage der Zuläſſig

keit der Bauzinſen bei Grundkapitalserhöhung ſei eine neue.

Das iſt nicht der Fall. Eine Einſichtnahme der Preußiſchen

Geſekſammlung ergibt, daß den Eiſenbahnaktiengeſellſchaften

bei Erweiterungsbauten für das erhöhte Grundkapital in den

Allerh. genehmigten Statuten die Zuſicherung und Zahlung

von Bauzinſen gewährt worden iſt. Als Beiſpiele ſeien hier

angeführt :

1. Rechte Oder-Uferbahn Eiſenbahngeſellſchaft. Statut

vom 13. November 1865 (6.-S. 1865 S. 1102) .

5 Prozent Bauzinſen, namentlich auch für das erhöhte

Grundkapital. SS 4 , 21 .

2. Þeffiſche Nordbahngeſellſchaft. Im Nachtragsſtatut

vom 18. Februar 1867 (G.-S. S. 368) iſt die Ver

zinſung des erhöhten Grundkapitals feſtgeſeßt.
3. Thüringiſche Eiſenbahngeſellſchaft. In den Nach

tragsſtatuten vom 8. Juni 1867 ( 6.-S. 1867

S. 732) und 23. März 1868 (6.-S. 1868 S. 561)

iſt die Verzinſung des erhöhten Grundkapitals mit

5 bezw . 41/2 vom Kundert feſtgelegt.

4. Berlin - Potsdan-Magdeburger Eiſenbahn. Nachtrags

ſtatut vom 14. Dezember 1868 (C.-S. 1869 S. 94) .

Für drei verſchiedene Erweiterungsbauten wird dem

erhöhten Grundkapital von 12000000 Thaler ein

Bauzins von 5 vom Hundert zugeſtanden.

Wenn geſagt worden iſt, es würde von R. und F. Eſſer,

Die Aktiengeſellſchaften 2. Aufl. S. 61 , Pinner, Das

Deutſche Aktienrecht S. 103, p . Völderndorff , Kommentar

zum Aktiengeſek vom 18. Juli 1884 S. 533 [ießt noch Keyß

ner-Simon , Aktiengeſellſchaften 5. Aufl. zu § 215 Anm . 3 ]

ohne weitere Begründung die Zuläſſigkeit von Bauzinſen bei
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Grundkapitalserhöhung bewilligt, ſo bedurfte es bei den in

der Preußiſchen Geſekſammlung vorfindlichen Fällen der

vermißten Begründung nicht weiter. Allerdings hat das

Kammergericht als höchſter Gerichtshof für Preußen den

oben mitgetheilten Saß zunächſt feſtgelegt; es darf aber

nicht für ausgeſchloſſen erachtet werden, daß in einem

zweiten Fall zu einer anderen Entſcheidung gelangt wird,

wie damals auch das Reichsoberhandelsgericht ſeine Anſicht

über die Zeitdauer der zuläſſigen Bauzinſe im Plenarbeſchluß

vom 17. April 1877 berichtigt hat . Auch in anderen deuts

ſchen Staaten wird die Frage zur Entſcheidung gebracht

werden. Es wird die Hoffnung ausgeſprochen, daß folgen

der Saß zur allgemeinen Anerkennung gelangt :

Bei Grundkapitalserhöhung zur Erweiterung des

beſtehenden oder Herſtellung eines neuen Unternehmens

können für die neuen Aktien Zinſen von beſtimmter

Höhe mit feſter Zeitbegrenzung, welche den Anfang

des vollen Betriebes nicht überſchreiten darf, bedungen

werden.

Daß man ſich bei Grundkapitalserhöhungen auch ohne

Bauzinſen anderweit behelfen kann , bemerkt Nießer , Die

Neuerungen im deutſchen Aktienrecht S. 98 Anm. 2 , und

gibt dafür Wege an , die leicht vermehrt werden können .

Den Kommanditgeſellſchaften auf Aktien des alten þandels

geſeßbuches war die Gewährung von Bauzinſen verſagt,

denn dem Art . 197 Abſ. 2 war der Nachſaß entſprechend

dem Art. 217 A65. 2 nicht angefügt . Jeßt greift für die

Kommanditgeſellſchaften auf Aktien der $ 320 461.3 HGB.'S

Plaß und damit iſt nach § 215 Abſ . 2 auch für dieſe Aktien

geſellſchaften die Zuſage und Gewährung von Bauzinſen

ſtatthaft. Dr. Reyßner.

13. Geſchäftsbetrieb einer Hypothekenbank. Vertretung einer

Aktiengeſellſchaft durch das cinzige Vorſtandsmitglied und

einen Prokuriſten .

Beidhluß vom 5. April 1900. - Jahrbuch N. F. BD. I S. A 30 .

* 1. Eine vor dem 1. Januar 1900 als Aktien

geſellſchaft entſtandene Hypothekenbank , zu deren

Wirkungskreis nach dem Geſellſchaftsvertrag auch

die kommiſſion &weiſe Emiſſion von Aktien und

Zeitſchrift für Sandelsrecht. BD. LI . 16
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Obligationen im Intereſſe landwirthichaftlicher

und gewerblicher Unternehmungen gehörte , kann

unter der Şerrſchaft des Hypothekenbankgefeßes

vom 13. Juli 1899 1) nicht in Erweiterung dieſer

Beſtimmung ihren Wirkungskreis auf die kommif

fionsweiſe Emiſſion von Aktien und Obligationen

im Allgemeinen erſtrecken.

* 2 . In dem Geſellſchaftsvertrag einer Aktien

geſellſchaft kann nicht beſtimmt werden , daß , wenn

der Vorſtand nur aus einer Perſon beſteht, zu

Willenserklärungen für die Geſellſchaft die

Mitwirkung dieſes Vorſtandsmitgliedes und eines

Prokuriſten erforderlich iſt.

HGB. SS 231 , 232 , 235. Hypothefenbankgeſeß vom 13. Juli 1899

SS 5 , 46.

In der Begründung heißt es : ,, Da das Handelsregiſter

weſentlich der Aufgabe dient, die Rechtsverhältniſſe der in

demſelben eingetragenen Firmen für dritte Perſonen klarzu

ſtellen, kann nur eine ſolche Beſtimmung über die Vertretungs

befugniß des Vorſtandes für eintragungsfähig erachtet werden,

welche Dritten gegenüber wirkſam iſt. Die hier beanſtandete

Beſtimmung entbehrt Dritten gegenüber der Wirkſamkeit.“

Anmerkung. Wäre alſo die Eintragung vom Regiſter

richter erfolgt, ſo hätte der allein handelnde oder zeichnende

Vorſtand die Geſellſchaft verpflichtet, ſich jedoch perſönlich der

Geſellſchaft verantwortlich gemacht (HOB. § 235) . Das

Gleiche gilt, wenn die Eintragung nicht erfolgt war . Wäre

im Geſellſchaftsvertrage der einzige Geſellſchafter mit einem

Prokuriſten verbunden , ſo würde der Regiſterrichter die Ein

tragung der Aktiengeſellſchaft überhaupt abzulehnen haben ,

weil es an einem zuläſſigen Vorſtande fehlte (HGB. $ 182

Abſ . 4) . Die Eintragung der Geſellſchaft und des Vorſtands

unter Fortlaſſung der Beſchränkung etwa mit Rückſicht auf

§ 235 Abſ. 2 , weil dieſelbe nur nach innen wirkt , wäre

nicht ſtatthaft. Dr. Feyßner.

1 ) In dieſer Zeitſchrift BD. XLIX S. 250 ff. Dazu die Bes

ſprechungen der Aufgaben dieſes Gefeßes in Bd. XLIX S. 626
und BD. L S. 299.
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14. Beſtellung eines Mitgliedes des Aufſichtsrathes einer

Aktiengeſellſchaft zum Stellvertreter eines verſtorbenen

Vorſtandsmitgliedes.

Beichluß vom 7. Mai 1900. Fahrbuch N. F. Bd. I S. A 164.

* Der Aufſichtsrath einer Aktiengeſellſchaft kann

für einen im Voraus begrenzten Zeitraum ) eines

jeiner Mitglieder zum Stellvertreter auch eines

verſtorbenen Mitgliedes ) des Vorſtandes beſtellen .

HGB. § 248 Abſ. 2.

15. Vertretung des Geſchäftsführers einer Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung durch ein Mitglied des Aufſichts

rathes.

Beſchluß vom 12. Februar 1900. Jahrbuch N. F. BS. I

S. A 49.

Iſt bei einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung nach dem Geſellſchaftsvertrag ein Auf

ſichtsrath zu beſtellen , ſo kann im Geſellſchafts

vertrag auch beſtimmt werden , daß die Mitglieder

des Aufſichtsrathes Stellvertreter des Geſchäfts

führers ſind .

HGB. § 248 Abf. 1 und 2.

In dem Geſellſchaftsvertrage war beſtimmt: „ Im

Falle weitergehender Behinderung des Geſchäftsführers wird

derſelbe durch ein Mitglied des Aufſichtsraths vertreten .

Dieſe Vertretung gilt Dritten gegenüber unbedingt.“ Dieſe

Beſtimmung iſt dem Art. 225 a ( S 248) HOB.'S nachgebildet.

Beachtenswerth iſt der Schlußſaß, womit bemerklich gemacht

iſt, daß die Thatſache der Vertretung entſcheidend iſt für

1 ) Die zeitliche Begrenzung iſt eine Anweiſung für die Beſchlußfaſſung

des Aufſichtsrathes ; mit dem Beſchluß und der Annahmeerklärung

iſt die Beſtellung zum Vorſtandsmitgliede vollzogen , gleichviel ob

die Eintragung zum Handelsregiſter erfolgt oder nicht. Eine Zeit :

beſchränkung darf der Regiſterrichter nicht eintragen ; iſt dies ge

ſchehen , ſo iſt der Vermerk wirkungslos. KeyBner :Simon,

Kommentar zum Aktiengeſek (5. Aufl.) zu § 248 Anm. 5. Vgl .

auch Nr. 15.

2) Ebenſo ReyBner : Simon , Kommentar zum Aktiengefep (5.Aufl.)

zu § 248 Unm. 4.
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den Dritten , unabhängig von der Frage der Verhinderung.

Vgl. Nr. 14 und Reyßner -Simon, Aktiengeſellſchaften

5. Aufl. zu § 248 Anm . 4 .

16. Unſtatthaftigkeit eines Borſtandes für die Zweignieder

laſſung einer Aktiengeſellſchaft.

Beidhluß vom 18. April 1900. — Jahrbuch N. F. BD.I S. A 69.

* Ein Vorſtand für eine Zweigniederlaſſung

einer Aktiengeſellſchaft iſt im Gefeß nicht aner

kannt 1) . Die Bezeichnung als Mitglied eines

ſolchen Vorſtandes fällt danach unter feinen

Rechtsbegriff.

HGB. SS 201 , 231 ff.

17. Eintragung der einem Vorſtandsmitgliede einer Aktien

geſellſchaft vou dieſer beigelegten Bezeichnung als „ General

direktor “ .

Beſchluß vom 6. Juni 1900. – Jahrbuch N. F. BD . I S.A 269.-

* Wenn ſeitens einer Aktiengeſellſchaft einem

Mitgliede ihres Vorſtandes der Titel als General

direktor beigelegt wird, ſo kann die Eintragung

dieſer Bezeichnung in das andelsregiſter nicht

verlangt werden.

AGB. 234 Abſ. 1. Aug. Verfügung über die Führung des Handels

regiſters vom 7. November1899 $ 32 Nr. 4 und 6. Juſtiz -Miniſterial:
Blatt 1899 S. 313.

3

18. Volmachtsertheilung ſeitens des Vorſtandes einer

Aktiengeſellſchaft.

Bechluß vom 28. Februar 1900. - Jahrb. N. F. B.IS. A 74.

1. Die Vollmacht zur Vornahme beſtimmter

Geſchäfte für eine mit einer Geſammtvertretung

verſehene Aktiengeſellſchaft iſt vom Vorſtande in

:

1 ) Lehmann :Ring, Kommentar zum Handelégefeßbuch zu § 231

Anm. 5 . Reyßner: Simon , Kommentar zum Aktiengeſek

(5. Aufl.) zu § 231 Anm. 5.
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der für die Geſammtvertretung erforderlichen Zahl

von Mitgliedern zu ertheilen .

2. Soll einem Vorſtandsmitgliede bei e

ſammtvertretung, z . B. durch zwei Mitglieder , eine

Vollmacht ertheilt werden , ſo genügt nicht die

Vollmachtsertheilung ſeitens des einen Vorſtands

mitgliedes und die Annahmeerklärung ſeitens des

anderen Mitgliedes ; es fehlt hier an der Willens

erklärung des vertretungsberechtigten Vorſtandes.

3. An der Ertheilung der Vollmacht kann als

Mitglied der Geſammtvertretung auch der zu Be

vollmächtigende theilnehmen , was namentlich beim

Vorhandenſein von nur zwei Mitgliedern in Ge

ſammtvertretung zuläſſig iſt ).

HGB. § 232.

S

Die Aktiengeſellſchaft F. Bergbauaktiengeſellſchaft hat

nach ihren Saßungen zwei Vorſtandsmitglieder mit Geſammt

vertretung, S. und B. Behufs Vornahme beſtimmter Geſchäfte

in Grundbuchſachen hatte S. dem B. notarielle Vollmacht

ertheilt. Die von B. daraufhin geſtellten Anträge waren

abgelehnt, weil die Vollmacht nicht die vorgeſchriebene Mit

wirkung des zweiten Vorſtandsmitgliedes erſeße. Die weitere

Beſchwerde wurde vom Kammergericht zurückgewieſen . In

den Gründen heißt es : Die Sagungen der beſchwerdeführen

den Aktiengeſellſchaft regeln die Vertretungsbefugniß der Vor

ſtandsmitglieder im Sinne der Geſammt-(Kollektiv-)vertretung

(Art. 229 Abſ. 1 und § 232 Abſ. 1 HGB.'S) . Sollen ihre

Þandlungen als Handlungen der Geſellſchaft gelten, ſo

müſſen ſie auf dem einſtimmigen , wenn ſchon nicht gleich

zeitigen Zuſammenwirken aller Mitglieder beruhen . ( Vgl.

Rieſenfeld in Gruchot, Beiträge Bd. XXXIX S. 774, ins

beſondere S. 783.) Die Vollmacht, die der eine Direktor

dem anderenzum Abſchluſſe von Erwerbsverträgen in beſtimmten

Grenzen ertheilt hat , ſtellt keine Mitwirkung zu dem dem

nächſt von dieſem innerhalb des Rahmens der Vollmacht

thatſächlich abgeſchloſſenen Geſchäfte dar.

1) Vgl. Nr. 19.
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19. Bevollmächtigung eines der Mitglieder des Vorſtandes

einer Genoſſenſchaft.

Beſchluß vom 28. Januar 1901 . Fahrbud N. F. Bd. II

S. A 106 .

* Wird von den kollektiv vertretungsberech

tigten Mitgliedern des Vorſtandes einer einge

tragenen Genoſſenſchaft einem Vorſtandsmitgliede

Vollmacht zu beſtimmten Geſchäften ertheilt , ſo

in uß der Vollmachtsempfänger mitwirken , falls

ohne ihn der Vorſtand nicht vertretungsberechtigt

wäre. Dagegen iſt, von beſonderen ſtatutariſchen

Beſtimmungen abgeſehen , eine ſolche Mitwirkung

rechtlich unwirkſam und unbeachtlich, falls außer

dem Vollmach tsempfänger noch die erforderliche

Anzahl von kollektiv vertretungsberechtigten Vor

ſtandsmitgliedern vorhanden iſt .

Genoſſenſchaftsgefe bom 20. Mai 1898 SS 24, 25, 42, 45 .

B.GB. § 181 .

( Der Zuſammenhang mit der vorſtehenden Nummer iſt

erſichtlich .)

Die eingetragene Genoſſenſchaft mit geſeßlich erzwunge

ner Geſainmtvertretung durch zwei Mitglieder des Vorſtandes

(Genoſſenſch . Geſ. $$ 24, 25) hatte einen aus drei Mitgliedern

beſtehenden Vorſtand. Die dem Vorſtandsmitgliede R. er:

theilte Vollmacht zur Vornahme beſtimmter Arten von Grund

buchgeſchäften (Genoſſenſch.Gef.§ 42) trug nur die Unter

ſchriften des R. und des zweiten Vorſtandsmitgliedes S.

Die von R. auf Grund der ihm ertheilten Vollmacht ab

gegebene Erklärung wurde für die Eintragung in das Grund

buch nicht für ausreichend erklärt .

In der Begründung heißt es :

Wenn eine Mitwirkung des Vollmachtsempfängers bei

der Vollmachtsertheilung auch für ſelbſtverſtändlich und zu

läſſig erachtet werden muß , ſobald der Geſellſchaftsvorſtand

nur aus zwei kollektiv vertretungsberechtigten Perſonen be

ſteht oder ſtatutmäßig nur in ſeiner höheren Geſammtzahl

vertretungsberechtigt iſt , ſo iſt es (aus in der Sache ſelbſt

liegenden Gründen) doch für ausgeſchloſſen zu erachten, daß

zwei als ſolche vertretungsberechtigte Vorſtandsmitglieder ohne

Zuziehung des vorhandenen dritten gleichberechtigten Vor

ſtandsmitgliedes oder eines der mehreren noch vorhandenen



Rechtſprüche. 247

gleichberechtigten Vorſtandsmitglieder einem von ihnen die

alleinige Vertretungsbefugniß im Wege der Vollmachts

ertheilung übertragen . Für die Auslegung des maßgebenden

Genoſſenſchaftsſtatuts iſt in Fällen dieſer Art bis zum Be

weiſe des Gegentheils davon auszugehen, daß wegen des

Vorhandenſeins zweier oder mehrerer weiteren zur Vertretung

der Genoſſenſchaft ausreichenden Vorſtandsmitglieder jedem

Mitgliede die Vertretung in denjenigen Angelegenheiten nicht

mit zuſteht, in welchen dieſes Mitglied neben der Genoſſen

ſchaft betheiligt iſt. Es rechtfertigt ſich eine ſolche Auslegung

ſchon durch die Erwägung , daß die im Statut und Gefeße

vorgeſchriebene Kollektivvertretung durch mehrere Vorſtands

mitglieder geradezu auf thunlichſte Verhinderung eigen:

mächtiger und eigennüßiger Maßnahmen der einzelnen Vor:

ſtandsmitglieder abzielt und daß bei anderer þandhabung

der Verdacht einer abſichtlichen Umgehung des Statuts, wie

ihn das Landgericht beſonders hervorhebt, faum jemals von

der Hand gewieſen werden könnte . "

Im gegenwärtigen Falle ſteht einer Berückſichtigung der

Vollmacht vom 5. November 1900 aber außerdem noch die

Vorſchrift des § 181 B.GB.'s entgegen , nach welcher ein

Vertreter der Genoſſenſchaft in deren Namen mit ſich ſelbſt

ein Rechtsgeſchäft, welches nicht ausſchließlich in der Erfüllung

einer Verbindlichkeit beſteht, nicht abſchließen kann . Der Um

ſtand, daß R. im Beſiße der Vollmacht vom 5. November 1900

ſich befindet und dieſe zum Abſchluſſe von Geſchäften für

die Genoſſenſchaft dauernd benugt, bedingt die Annahme, daß

die Vollmachtsertheilung in Verfolg eines für die Genoſſen

ichaft gegebenen und von R. angenommenen Auftrags, alſo

im Wege der Abſchließung eines Rechtsgeſchäfts zwiſchen der

Genoſſenſchaft und R., erfolgen ſollte und erfolgt iſt. Die

Vorausſeßungen des S 181 B.OB.'s find hiernach gegeben ,

die Vollmacht vom 5. November 1900 erweiſt ſich mithin

wegen der Mitwirkung des Bevollmächtigten bei der Voll

machtsertheilung als rechtsunwirkſam und unbeachtlich .

Anmerfung. Hiernach dürfte im Sinne des I. Civil

Senats des Kammergerichts der in der vorigen Nummer

unter 3. als Inhalt des Beſchluſſes vom 25. Februar 1900

angenommene Saß auf den Fal einzuſchränken ſein , daß

der Vollmachtsträger bei der Ertheilung der Vollmacht nur
mitwirken darf , wenn anderweit bei feſtgelegter Gejammt

vertretung eine Willenserklärung des Vorſtandes nicht her
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ſtellbar iſt. Mir ſcheint ſolche Verſchiedenheit nicht zutreffend .

Man könnte die Mitwirkung des Vollmachtsträgers zur Voll:

machtsertheilung durchaus ausſchließen und ſich dabei auf

$ 181 BGB.'s berufen, eine Ausnahme für den Fall, daß

nur eine vertretungsberechtigte Zahl von Vorſtandsmitgliedern

vorhanden iſt, ſei es nach dem Geſellſchaftsvertrage oder

nach dem derzeitigen Zuſtand, ſcheint mir nichts zu rechtfertigen.

Ich entſcheide mich für den Saß, wie er in der vorigen

Nummer unter 3. gefaßt iſt.

Dr. Keyßner.

20. Bilanz einer eingetragenen Genoſſenſchaft.

Beſchluß vom 5. März 1900. – Fahrbuch N. F. BD. I S. A 60.

Die Bilanz einer eingetragenen Genoſſenſchaft,

die von dem Vorſtand zu veröffentlichen und deren

Bekanntmachung dem Regiſtergericht einzureichen

iſt , darf nicht aus einer bloßen Gegenüberſtellung

des Werthes des Aktivvermögens und des Betrages

der Paſſiva in je einer einzigen Summe mit An

gabe des Gewinnes oder Verluſtes beſtehen , muß

vielmehr die einzelnen Beſtandtheile der Aktiva

und der Paſſiva in einer die Ueberſicht des Ver:

mögensſtandes ermöglichenden Weiſe erſehen laſſen.

Eine dieſem Erforderniſie nicht entſprechende Be

kanntmachung der ſogenannten Bilanz berechtigt

das Regiſtergericht zum Einſchreiten mit Ordnungs

ſtrafen.

Genoſſenſchaft&gejeß vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898 $ 33 Abſ. 2, $ 38

Abſ. 1 , SS 48, 160 Abſ. 1. SGB. S$ 39, 40 Abſ. 2, SS 261 , 265.

.

Der Genoſſenſchaftsvorſtand des „H.'er Darlehenskaſſen

vereins, eingetragene Genoſſenſchaft mit unbeſchränkter Haft

pflicht“, überreichte dem Amtsgericht eine Numiner des Rand :

wirthſchaftlichen Genoſſenſchaftsblattes als Beleg für die

Bekanntmachung der Bilanz . Dieſe Nummer enthält unter

der Ueberſchrift „Bilanzen pro 1898“ eine Tabelle mit den

Spalten : Firma des Vereins, Aktiva, Paſſiva, Gewinn, Ver

luſt, Stiftungsfonds, Reſervefonds, Unterſchriften der Vereins

vorſteher bezw . der Vorſtandsmitglieder. In dieſe Tabelle

war unter Anderem der $ . 'er Darlehenskaſſenverein ein

getragen und hinſichtlich deſſelben als Aktiva 13 060.80 Mark,
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als Paſſiva 13 074.97 Mark, als Verluſt 14.17 Mark an

gegeben, die Spalten : Gewinn, Stiftungsfonds und Reſerve

fonds aber unausgefüllt gelaſſen. Dieſe veröffentlichte Zu

ſammenſtellung wurde nicht als eine dem Geſeß entſprechende

Bilanz angeſehen .

In den Gründen wird ausgeführt : Nur durch Vor

legung einer Veröffentlichung, die eine Bilanz im Sinne des.

Geleges ausweiſt, wird von dem Vorſtand der durch § 31

($ 33) GG. begründeten Einrichtungspflicht genügt . Das

Genoſſenſchaftsgeſeß, das für die Genoſſenſchaften alljährliche

Bilanzirung vorſchreibt , enthält keine Beſtimmung des Be

griffs der Bilanz. Da im Álgemeinen nach § 17 GG . die

Genoſſenſchaften als Kaufleuteim Sinne des Handelsgeſek

buchs gelten , ſind auch für ſie die Vorſchriften des Handels

geſezbuchs über die Bilanzender Kaufleute maßgebend. Nach

dem im Weſentlichen übereinſtimmenden Art. 29 des früheren

und § 39 des ießigen Handelsgeſeßbuches iſt die Bilanz

geſeßlich als ein das Verhältniß des Vermögens und der

Schulden darſtellender Abſchluß erklärt . Bilanzund Inventar

ſind von dem Gefeß keineswegs in einen Gegenſaß zu ein

andergebracht.Beide Aufſtellungen ſind vielmehr Ver
zeichniſſe des Vermögens und der Schulden des Kaufmanns.

Nach dem Geſeß iſt das unterſcheidende Merkmal, daß fich

aus der Bilanz das Verhältniß der aufgeführten Vermögens

gegenſtände und Schulden ergeben muß, während das In

ventar eine derartige Vergleichung nicht zu bieten hat . Das.

Reichsgericht hat mit Recht als klares Ergebniß des Art. 29

HOB.'S bezeichnet, daß die Bilanz nichts Anderes ſei , als

eine Zuſammenſtellung des aus dem Inventar ſich ergeben

den Standes der Aktiva und Paſſiva mit Firirung des aus

ihrer Vergleichung ſich ergebenden Reſultats, und daß auch

die Bilanz für ſich allein und unabhängig von anderen Ur

kunden und Büchern eine Ueberſicht über das Verhältniß

des Vermögens und der Schulden bezw . über den jeweiligen

Vermögensſtand gewähren müſſe (Entſcheidung in Straf=

fachen Bd . XV S. 174) . Nach dem in dem maßgebenden

Punkte mit dem bisherigen Recht (Art. 31 Abſ. 1) überein

ſtimmenden $ 40 Abſ. 2 HGB.'s find bei der Aufſtellung des

Inventars und der Bilanz ſämmtliche Vermögensgegenſtände

und Schulden nach ihrem näher bezeichneten Werth anzuſeßen .

Damit iſt zum unzweideutigen Ausdruck gebracht , daß auch

die Bilanz die Vermögensgegenſtände und die Schulden des

Kaufmanns zu enthalten hat. Die in $ 261 HGB.'s für die
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Aktiengeſellſchaften gegebenen Beſtimmungen , welche zur Aus

führung der grundſäßlich anzuwendenden allgemeinen Vor

ſchrift in § 40 HGB.'s ergangen ſind, ſtellen außer Zweifel,

daß die Bilanz nicht aus einer bloßen Ziffernzuſammenſtellung

beſtehen darf , daß vielmehr in ihr mindeſtens ſummariſch

angegeben werden muß, durch welche Vermögensgegenſtände

die Aktiva und durch welche Einzelpoſten die Paſſiva gebildet

werden Die Bilanz iſt insbeſondere mittels der Vorſchrift

über Gewinn- und Verluſtangabe als eine Aufſtellung gekenn

zeichnet , die ſämmtliche Aktiva und ſämmtliche Paſſiva der :

geſtalt enthalten muß, daß aus ihrer Vergleichung der Gewinn

oder der Verluſt hervorgeht ?) .

21. Verlangen der Minderheit in der Generalverſammlung

einer Aktiengeſellſchaft auf Geltendmachung von Gründungs

und anderen Anſprüchen.

Beſchluß vom 2. Juli 1900. – Jahrbud N. F. BD. I S. A 167 .

1. Das in der Generalverſammlung einer

Aktiengeſellſchaft zu ſtellende Verlangen einer

Minderheit auf Geltendmachung von Anſprüchen

der Geſellſchaft aus der Gründung oder Geſchäfts

führung muß als ſolches beſonders und unzw ei

deutig erklärt ſein ; es wird nicht durch Antrag auf

einen im Sinne der Geltendmachung lautenden

Generalverſammlungsbeſchluß oder durch Stimmen

für ſolchen Antrag erſeßt .

* 2. Die Bezeichnung von Perſonen , die zu

Prozeßvertretern behufs Führung des von der

Minderheit verlangten Rechtsſtreites durch das

Regiſtergericht ernannt werden ſollen , kann nur

ſeitens derjenigen Minderheit erfolgen , welche

das gedachte Verlangen in der Generalverſamm

lung geſtellt hat.

HGB. SS 268, 269 .

M

1

1 ) Vgl. Beſchluß des Kammergerichts vom 14. November 1892. Jahrb.

der Entſcheidungen des Kammergerichts, herausgeg . don Fohow,

B. XII S. 25. Staub, Kommentar zum Handelégefeßbuch (6 .

und 7. Aufl.) § 265 Anm. 2. Lehmann : Ring , Kommentar

zum Handelsgeſeßbuch § 235 Anm. 1. Pinner, Das deutiche

Attienrecht S.230. Effer, Aktiengeſellſchaft (2. Aufl.) S. 169.

Steyßner Simon , Aktiengeſellſchaft (5.Aufl .) zu $ 265 Anm . 3.

:

3
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22. Anſprüche der Aktiengeſellſchaft aus der Gründung.

Geltendmachung durch eine Minderheit der Aktionäre. Be

nennung eines Vertreters. Sechsmonatiger Aktienbeſig. Nicht

zuſtändigkeit des Regiſterrichters zur Prüfung des Aktien

beſißes und fachlichen Begründung des Anſpruches.

Beichluß vom 12. November 1900. - Fahrb. 9. F. Bd. IIN.

S. A 80; auch Rechtſprechung der Oberlandesgerichte Bd. II
S. 228.

1. Die Frage , in welchem Umfange der Aktien :

geſellſchaft Anſprüche aus der Gründung erwachſen

ſind , iſt ausſchließlich nach dem Rechte zu ent

ſcheiden , das zur Zeit der Entſtehung dieſes An

ſpruches galt .

2. Wenn nach Art. 223 26.1 HGB'S eine

Minderheit der Aktionäre , deren Antheile den

fünften Theil des Grundkapitals darſtellen , das

Klagerecht gegen die Gründer aus Anſprüchen der

Geſellſchaft zuſtand und nach § 268 HOB'S ein

ſolches Recht bereits den Aktionären , deren An

theile den zehnten Theil des Grundkapitals aus:

machen , gewährt wird , ſo gilt dieſe Beſtimmung

fortan auch für diejenigen Aktiengeſellſchaften,

welche vor dem 1. Januar 1900 in das Handels

regiſter eingetragen worden ſind .

3. Wenn die Minderheit , gemäß § 268 Abſ . 2

Saß 2 HOB.'8 , zur Klage ſchreiten will, ſo iſt nicht

erforderlich, daß die Benennung des Vertreters

bereits in der Generalverſammlung erfolgt ; es

genügt , wenn dies dem Regiſterrichter gegenüber

geſchieht.

4. Dem Regiſterrichter liegt nicht eine Prüfung

der Prozeßvorausſeßungen des § 269 HGB'S OS

betreffend den Beſiß der Aktien mindeſtens ſechs

Monate von der Generalverſammlung zurück

gerechnet. Dieſe Glaubhaftmachung iſt im Prozeß

zu prüfen.

5. Der Regiſterrichter iſt nicht dafür zuſtändig,

die behaupteten Anſprüche der Geſellichaft einer

fachlichen Prüfung zu unterziehen. Wenn damit

der Geſellſchaft durch die Klageerhebung ſchwere

Nachtheile und namentlich Koſtenverluſte drohen,

.
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ſo möchte das legislatoriſch zu berückſichtigen ſein;

im Beſchwerdeverfahren kann hierauf keine Rück

ſicht genommen werden.

HGB. S$ 268, 269.

23. Betheiligung der Mitglieder einer eingetragenen

Genoſſenſchaft durch mehrere Geſchäftsantheile.

Beſchluß vom 2. April 1900. Jahrb. N. F. BD. I S. A 53.

* Ift in dem Statut einer eingetragenen Ge

noſſenſchaft mit beſchränkter Haftpflicht die

Betheiligung des Genoſſen auf mehrere Geſchäfts

antheile geſtattet, fo fann ſowohl ein neu bei:

tretender als auch ein bereits eingetragener

Genoſſe gleichzeitig zur Betheiligung auf mehrere

weitere Geſchäftsantheile zugelaſſen werden, fo

fern ſämmtliche in Betracht kommenden Geſchäfts

antheile , mit Ausnahme des leßten , voll be

zahlt ſind .

Genoffenſchaftegeſeß vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898 8 7 Ziff. 2 , $ 15

Abſ. 1-3, $$ 119, 126, 134 Ab. 1, $$ 135, 136 , 137 übf. 1-3;

Bundesrathabekanntmachung betreffend die Führung des Genoſſenſchaftss

regiſters vom 1. Juli 1899 $ 30 Åb. 3.

.

-

24. Regiſtrirung der Verlegung des Sites einer

eingetragenen Genoſſenſchaft.

Beichluß vom 28. Januar 1901 . Fahrb. N. F. Bd. II

S. A 266.

* Beſchließt die Generalverſammlung einer

eingetragenen Genoſſenſchaft die Verlegung

ihres ſtatutariſchen Sißes nach einem außerhalb

des Bezirkes des bisherigen Regiſtergerichts bes

findlichen Orte , ſo iſt dieſer Beſchluß behufs

Þerbeiführung ſeiner Rechtswirkſamkeit in das

Genoſſenſchaftsregiſter des alten Sißes einzu:

tragen, und erliſcht mit dieſer Eintragung die

Z uſt ändigkeit des bisherigen Regiſtergerichts

für die Regiſterführung betreffe des Sißes. Für

die demnächſtige Eintragung der Genoſſenſchaft
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in das Regiſter des neuen Sißes iſt nicht eine

förmliche Anmeldung, insbeſondere nicht nach

den Regeln für die erſte Eintragung der Ge

noſſenſchaft, ſondern nur ein Antrag auf Ueber

nahme der Genoſſenſchaft in das Regiſter ſeitens

des Vorſtandes in der für ſeine Willenserklä

rungen allgemein vorgeſchriebenen Form erfor:

derlich ; das Regiſtergerichthat ſich die Unterlagen

für die Eintragung durch Benehmen mit dem

bisherigen Regiſtergerichte zu beſchaffen.

Genoſſenſchaftsgeſetz vom 1. Mai 1889/20. Mai 1898 $$ 10, 11 ,

16 und 157 .



Literatur.

I. Encyklopädie der Rechtswiſſenſchaft, her:

ausgegeben von Dr. Karl Birkmeyer , Profeſſor

der Rechte in München. gr. 8. ( 1344 S.) Berlin

1901, D. Häring .

1890 war die 5. Auflage des von Franz v . Holßendorff heraue :

gegebenen Werkes erſchienen . Das Werf, dem ein Rechtslexikon (3. Aufl.

Leipzig 1881 , Dunder u . Humblot) beigefügt war , hat durch ſeine Ber:

breitung im In- und Auslande dargethan , daß es erforderlich war.

Die Tüchtigkeit ſeines Inhalts war durch die in dem bearbeiteten Gebiet

durch andere Werke hervorragenden Rechtsgelehrten bereits geſichert, es ſeien

die Namen Bruns , Þernice , Brunner , Mertel , d. Solßendorff,

Behrend , v . Bar , Mandry genannt. Bei mannigfacher und zwar

tief eingreifender Aenderung der Gefeßgebung war eine neue Encyklopädie

nothwendig. Es iſt dankenswerth , daß Herausgeber und Verleger es

unternommen haben , ein folches Werk in die Erſcheinung zu fördern,

welches den gegenwärtigen Rechtszuſtand in den verſchiedenen Gebieten

von bewährten Kräften in ficherem Inhalt und gediegener Form darſtellt.

Die einzelnen Gebiete find bearbeitet :

I. Einführung in die Rechtswiſſenſchaft. Von G. Grueber.

11. Das Privatrecht.

1. Römiſche Rechtegeſchichte und Syſtem des römiſchen Privatrechte.

Von P. Jörs.

2. Deutſche Rechtsgeſchichte und Grundzüge des deutſchen Privat:

rechts. Von H. D. Lehmann .

3. Deutſches bürgerliches Recht ( Bürgerliches Gefeßbuch nebſt reichs.

und landesrechtlichen Ergänzungen) in eingehender dogmengeſchi

licher Entwidlung . Von Fr. Bernhöft.
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4. Handelss, Wechſels und Seerecht. Von H. D. Rehmann .

5. Ronkursrecht mit Konkursprozeb. Von Fr. Hellmann.

III. Da8 öffentliche Recht.

1. Staats- und Verwaltungsrecht. Von Åd . Arndt.

2. Kirchenrecht. Von . Hindiue.

3. Strafrecht. Von K. Birkmeyer.

4. Strafprozeßrecht. Von K. v. Bilienthal.

5. Civilprozeßrecht. Von Fr. Stein.

IV . Das europäiſche Völkerrecht. Von Fr. b. Liszt.

Es ergibt ſich hieraus, daß von v. Qolgendorff's einftigen Mits

arbeitern nur noch Paul Hinichius, der inzwiſchen durch einen vors

zeitigen Tod der Wiſſenſchaft des Kirchenrechts verloren iſt, am neuen

Werf bet heiligt iſt. Es darf freudig verſichert werden , daß die neuen Bes

arbeiter ihre Herrſchaft in den übernommenen Gebieten nach Form und

Inhalt bewährt haben. Dem vielbeſchäftigten , an den Gerichtshöfen

thätigen Juriſten iſt in dem Wert ein Hilf &mittel geboten, durch welches

er fich in Gebieten, in welchen fich ſeine Arbeitsthätigkeit nicht unmittels

bar bewegt, einen zuverläſſigen Ueberblick und eine Grundlage zu weiteren

Ermittelungen verſchaffen kann , wozu die Literaturnachweiſe vortrefflich

geeignet ſind.

Weit über dieſen Kreis hinaus foli die Encyklopädie in den bürger

lichen Kreifen Verbreitung finden und dem bedächtigen Staatebürger Aus:

kunft geben, damit er vorbereitet eintreten kann als Mitglied berathender

und beſchließender Verſammlungen. Auch hiermit foll die Wirkung des

Werkes nicht ſeinen Abſchluß finden ; es möge im Auslande über Stand

der Rechtētiffenſchaft im Reich auftlärend zur Bearbeitung gleichartiger

Werte anregen . Ich denke hierbei namentlich an England.

Dr. Reyner.

II. W. Nothnagel. Beſchränkte Haftung . Eine

handelsrechtliche Studie. 8. (160 S.) Wien 1900,

A. Hölder.

Die vorliegende , als Habilitationsſchrift geplante , nach dem Tode

des begabten Verfaffers von zwei Freunden deffelben, Dr. Mathias und

Profeffor Duſchinety , herauêgegebene Arbeit nahm nach dem Vorwort

ihren Ausgangepunkt von Studien über die deutſche Geſelichaft mit bes

ſchränkter Haftung . Unter Verwerthung zumal des befannten Ehrens

berg'ichen Werfos über die beſchränkte Haftung des Schuldners nach Sees
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und Handelsrecht ſucht Nothnagel in den einzelnen Gebieten des

Handel@ recht : die Fälle der Beſchränkung des wirthichaftlichen Rifito's aus

einer Obligation aneinanderzureihen “. Doch wird das ſo wichtige Sees

recht ganz ausgeſchieden und auch für das Handelsrecht iſt die Durch:

führung der Auſgabe eine wenig konſequente. Behandelt ſind die beſchränkte

Haftung des Roinmanditiften (S: 32—75), die Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung (S. 76 -97) , die Genoſſenſchaften (S. 98—117) und die Bes

ſchränkungen der Schadenerſaßverpflichtungen im Transportrecht (S. 118

bis 144 ). In einer hiſtoriſchen Einleitung (S. 1–31) und in einem

Schlußfapitel (S. 145-160) werden einleitende und zuſammenfaſſende

Geſichtspunkte allgemeiner Natur aufgeſtellt.

Die Schrift legt Zeugniß von einer vielverſprechenden Begabung

des Verfaſſer zumal mit Hinſicht auf die Verwerthung wirthichaftlicher

Verhältniffe ab. Ale ein Fortſchritt gegenüber dem Buche Ehrenberg's

darf fie aber faum bezeichnet werden. Die eigentlichſte Form der bes

ſchränkten Haftung mit einem Sondergute kommt in ihr überhaupt nicht

zur Sprache und auch die Haftung bis zu beſtimmter Werthhöhe (die jog .

perſönlich beſchränkte Haftung) wird nur für den Kommanditiſten aus:

führlich beſprochen. Der Fall der Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

gehört eigentlich nicht hierher , wenigſtens nicht mit mehr Recht, als der

der Aktiengeſellſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Attien, von denen

der Verfaſſer aber nicht handeln will. Denn hier haftet ja nur die

juriſtiſche Perfon und die Einlageberpflichtung iſt eine lediglich interne.

Die Bimitirung der Schadenerſaßverpflichtung im Tranêportrecht endlich

hat nur wirthſchaftliche, nicht juriſtiſche Berührungspunkte mit den obigen

Fällen, wie der Verfaſſer dann noch andere Fälle hätte heranziehen können,

2. B. den des B.GB.'S § 702. So iſt das Problem nicht erſchöpfend

und auch nicht einmal folgerichtig behandelt. Der Unterſchied zwiſchen

Schuld und Haftung hätte auch unter Beranziehung der neueren germaniſti:

ſchen Unterſuchungen von Amira , Puntidhart u. A. vertiefend ents

wickelt werden müſſen . Nicht minder hätte ſich eine terminologiſche Unters

ſuchung neuerer Gefeße, zumal des Bandelsgefeßbuchs und Bürgerlichen

Gefeßbuch über den Ausbrud baftung" bernothwendigt.

Im Uebrigen iſt der Schrift Klarheit des Ausdruds und Gefällig.

feit der Darſtellung nachzurühmen . Es iſt zu bedauern , daß dem Vers

faſſer ein traurige Geſchid verwehrt hat, fich voll auêzureifen.

Roftod. Rarl Lehmann.

. .

M

.
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III. Gutachten der Aelteſten der Kaufmannſchaft

von Berlin über Gebräuche im Handels

verkehr. Im Auftrage des Aelteſten - Kollegiums

herausgegeben von Heinrich Dove , Landgerichts

rath a. D. , und Dr. Max Apt , Gerichtsaſſeſſor

a . D., Syndici der Korporation der Kaufmannſchaft

von Berlin. 2. (Schluß-) Heft. 8. (S. VII — XII

und 119–362 .) Berlin 1900 , Karl Heymann's

Verlag.

Dem erſten in dieſer Zeitſchrift (Bb . XLVIII S. 375 ff.) an

gezeigten Befte der obbezeichneten Sammlung iſt raſch das zweite (Schluß.)

Heft gefolgt. Es ſchließt fich inhaltlich an das erſte Heft an und bringt

zunächſt im Anſchluß an den leßten Abſchnitt des 1. Heftes (IV. Erfül:

lung der Zahlungsverbindlichkeit) unter der Aufſchrift , V. Wechſelverkehr"

einige Gutachten über Begleichung von Rechnungsbeträgen durch Tratten

ziehung, die dahin lauten, daß hierzu ftels die Zuſtimmung des Schuld:

nere ( Räufers, Traſjaten ) nothwendig iſt. In eben dieſem Abichnitte wird

auch der Ausdruck „ übliche Spelen “ bei ſolchen Geſchäftsabſchlüſſen dahin

erklärt, daß darunter im faufmänniſchen Verkehr in der Regel nur die

Wechſelſtempel und die etwaigen Domizilprovifionen und Provifionen für

Einholung des Accepts verſtanden “ werden (S. 124 Nr. 7), und werden

ferner Bankrimeffen " als ſolche Wechſel erklärt , die von dem Nehmer

bei einer Bank oder einem Bankhauſe diskontirt werden können“ (S. 124

Nr. 8 ).

Die im folgenden (VI .) Abidhnitte enthaltenen Gutachten betreffen

die Erfüllung der Lieferungspflicht im Allgemeinen und zwar zunächſt

einzelne Terminbezeichnungen , wie Beſtellung auf Abruf (S. 127 Nr. 1 ) ,

Abforderung nach Wahl – als gleich bedeutend mit „Abnahme nach Bes

darf " (S. 127 Nr. 2), nzur Abnahme bis Ende des Jahres“ (S. 127

Nr. 3 ), Anfang eines Monate bei Lieferung von Landesprodukten, z. B.

Getreide und Spiritus (S. 128 Nr. 4), „ Lieferung 15. Februar, 15. März,

15. April" bei Schuhwaaren ( ebenda Nr. 5) , Lieferung Januar bis

Ende Mai“ bei Mehlverkäufen (ebenda Nr. 6), ſodann die Friſten für

die Mängelrüge (S. 130 ff.), und zwar ſpeziell im Mehls (Nr. 7 , 8),

Butter- (Nr. 9 , 10, 12, 13), Käſes (Nr. 11, 12, 14, 15, 16), Schmalz:

(Nr. 12 ) und Delhandel (Nr. 17), im Beringelleinhandel (Nr. 18), Eier:

(Nr. 19) und Holzhandel (Nr. 20), bei weld ' legterem unterſchieden wird

zwiſchen den im Waſſer liegenden Floßhölzern einſchließlich der etwaigen

Auflaſt , dann den bearbeiteten , auf dem Lande liegenden Hölzern und

endlich einzelnen Kahnladungen.

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LI. 17

-

.

.
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Der nächſte (VII.) Abſchnitt (S. 137 ff .) enthält Gutachten über

die Rechtsverhältniſſe betreffend die Verpadung der Waaren (Emballagen,

Aiſten, Fäffer, Säcke zc .) . Sie betreffen insbeſondere die Pflicht zur Rüds

gabe bezw . Rüdnahme von Emballagen im Allgemeinen (Nr. 5 , 6, 12, 13 ,

15, 16, 17 , 18 ), dann die Friſt zur Rüdſendung (Nr. 1 , 2 , 3, 4, 8, 9,

10, 11 ) beyto. die Folgen der Nichteinhaltung der Friſt (Nr. 3, 4 , 5 , 9,

10) , die Tragung der Koſten der Rückſendung (Nr. 5 , 7 , 8 , 19 ) , den

Begriff Emballage" bei Sendungen der chemiſchen Induſtrie (Nr. 13),

das Leihgeld (Nr. 14). Die die erwähnten Fragen ſpeziell rückſichtlich der

Säde behandelnden Gutachten find abgeſondert zuſammengeſtellt (S. 148 ff.

Nr. 20—33 ). Zwei Gutachten dieſes Abſchnittes ſtellen feſt die Berechnung

des Preiſes „Brutto für Netto " bei Handel mit Marmelade (S. 155

Nr. 34) und mit Tapeten (ebenda Nr. 35) . Den Schluß des Abſchnittes

bilden Gutachten betreffend die Feſtſtellung des Gewichtes , insbeſondere

bei Bahnſendung , und betreffend Gewichtsdifferenzen (S. 156 ff. Nr. 36

bis 42) .

3m VIII. Abſchnitte ber borliegenden Sammlung find Gutachten

des Aelteſtenkollegiums über die Spedition zuſammengeſtellt und zwar nicht

nur in Prozeſſen abgegebene Gutachten (S. 161 ff. Nr. 2 , 13 , 20 , 21 ,

22 , 31 ) , ſondern auch gelegentlich von Verhandlungen zwiſchen Spedis

teuren und ſonſtigen Verkehrsintereffenten erſtattete Gutachten (S. 161 ff.

Nr. 1 , 3 bis einſchl. 12, Nr. 14 bis einſchl. 19, Nr. 23 bis einſchl. 30) .

Dieſe Gutachten betreffen theils die Pflichten des Spediteurs bei Wahl

der Verſendungsart (Nr. 1—5), bezüglich der Zahlung der auf dem Gute

liegenden oder für daſſelbe noch entſtehenden Spelen (Nr. 6-11) , ſowie

ſonſtige Pflichten des Spediteurs als Transportunternehmer (Nr. 12-31),

wobei insbeſondere die Frage der Verſicherung (Nr. 14, 15), der aftung

(Nr. 15, 19, 20, 21 , 26, 27, 28, 29, 31 ), der Sammelladung (Nr. 22)

und die Pflichten des Spediteurs bezüglich der in ſeinem Gewahrſam bes

findlichen Güter (Nr. 23–31) zur Erörterung gelangen .

Im nächſten (IX .) Abſchnitte folgen 28 Gutachten zum Binnens

ſchiffahrtsrecht, welche insbeſondere die Löſchbereitſchaft , die Löſch und

Liegezeit, die Ausladeſtelle, die Ueberliegegelder und das Uſergeld (Nr. I

bis 13 ) , die Rechtsverhältniſſe betreffend die Ablieferung der Ladung

(Nr. 14—23) , die Erklärung des Ausdrudes „ cif " (Nr. 24) und einige

Gebührens, Koſten- und Proviſionsfragen (Nr. 25—28) behandeln.

In den Abſchnitten X bis einſchl. XVIII find Gutachten über ver:

chiedene Rechtfragen (insbeſondere Erfüllungsort, Zahlungsfriſt, Lieferung ,

Schiedsgericht, verſchiedene Vermerke und Klauſeln) in einzelnen Geſchäfts

zweigen (Handel mit Butter , Käſe , Fett , Eiſen , Getreide , Holz , Rohre,

Leder, Mehl, Stärke, Wein, Spirituoſen ) abgedruct .

Als Anhang find die Geſchäftsbedingungen und Reglemente für den

Berliner Butters, Margarines, Käfe:, Speifefetts und Schmalzhandel, die

1
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Bedingungen für den Berliner Eiere , Holz- , Kolonialwaarens , Leder-,

Textilinduſtriewaaren-, Wäſches und Ziegelſteinhandel und Reglements

rücffichtlich der Intereſſenvertretung der betreffenden Berliner Händler

beigegeben .

Ein ausführliches Sachregiſter über beide einen Band bildende

Hefte der Sammlung erleichtert den Gebrauch derſelben weſentlich.

Die Heſprechung des zweiten Heftes der vorliegenden Sammlung fann

nicht geſchloſſen werden, ohne auf einen bereits bei Anzeige des erſten Heftes

der Sammlung in dieſer Zeitſchrift (BD. XLVIII S. 376) berührten Punkt

ausführlicher zurüdzukommen .

Schon bei Anzeige des erſten Heftes der Sammlung (a . a . D.

S. 376) wurde hervorgehoben, daß in den Gutachten die Worte Handels

gebrauch ", „ Geſchäftsgebrauch “, „ Ulſance “ und ähnliche ſynonym gebraucht

werden ; es wurde auch ſchon damals betont , daß unter dem Worte

„ Handelsgebrauch “ in den Gutachten keineswegs das Gewohnheitsrecht

(im Sinne des Art. 1 des alten HGB.'s) verſtanden wird , ſondern daß

auch hiermit nichts anderes bezeichnet werden ſoll, als die im Handels:

berkehr geltenden Gewohnheiten und Gebrauche (Ujancen ) im Sinne des

$ 346 SGB.' (Art. 279 altes SGB. ) als Mittel zur Interpretation und

Ergänzung des Parteiwillens. Hiernach iſt, wie ſchon bei Beſprechung

des erſten Heftes (a. a . D. S. 376) betont wurde , in erſter Linie der er:

fennbare Wille der Parteien maßgebend . Nur wenn dieſer nicht flar iſt

und nicht erforſcht werden kann, oder wenn die Partei ihren Willen gar

nicht ausgeſprochen hat und wenn nichts vereinbart wurde, iſt anzunehmen,

daß die Partei fich den an dem betreffenden Orte im Handelsverkehr gel

tenden Gewohnheiten und Gebräuchen (Ujancen) (S 346 HGB.'s, Art . 279

altes HGB.) unterwerfen wil ; denn wenn die Partei dies nicht gewollt

hätte, hätte fie es nicht unterlaſſen, ihren Willen deutlich zu erkennen zu

geben und eine Vereinbarung zu treffen . So iſt es auch in den Guts

achten oft auêgeſprochen (vgl. S. 127 Nr. 3 , S. 139 ff. Nr . 1 , 6, 7, 9,

10, 16, S. 204 Nr. 11) . Fieraus ergibt ſich aber auch, daß der Geſchäfts

gebrauch im Sinne des § 346 HGB.'3 (Art. 279 altes HGB.) nur dann

Berüdrichtigung finden darf, wenn eine Renntniß von demſelben auf Seite

der vertragſchließenden Parteien feſtſteht oder nach Lage der Verhältniſſe

als feſtſtehend angenommen werden kann (0.Hahn , Romm. Z. HGB. II ,

Art. 279 § 2 Note 4 , Reyßner in Gruch ot's Beitr. XII S. 582),

und daß ein Jrrthum in dieſer Beziehung nur ein error facti iſt, während

der Handelsgebrauch im Sinne des Art. 1 des alten HGB.'S nicht lex

contractus, ſondern lex, ein Rechtsſaß iſt, und das Geſchäft beherrſcht,

unabhängig von der Renntniß der Parteien , und ein Irrthum in dieſer

Beziehung ein error iuris ift (Reyßner a . a. D. ) . „ Einzelne Geſchäfts:

gebräuche find fähig zu Handelégebrauchen emporzuwachſen ; der Nebergang

entzieht ſich wie das Geheimniß des Werdens der Beobachtung; und da

1

1



260 Literatur .

.

I

!

1

dieſer Uebergang fich im Kaufmann ſelbſt bewerkſtelligt“, ſo iſt gerade

der Kaufmann am befangenſten in der Beurtheilung (Reyßner a. a . D.

S. 582) . Und nicht minder ſchwierig als die Beobachtung ſelbſt iſt, wie

steyBner a. a . D. ausführt, auch die Darſtellung, Formulirung des

Beobachteten, und mit Recht bezeichnet es Keyßner a. a . D. als die ge

wichtige Aufgabe der Syndici der Kollegien der Kaufleute , abzuwägen,

ob die Beobachtung eine unbefangene geweſen ſei , und aus dem Beobach :

teten ben rechtlichen Kern zu entnehmen und entſprechend zu faſſen ( vgl.

Ihering , Geiſt des röm. R. I S. 15) . Es würde ſich daher empfehlen,

Ausbrüde, die ihrer techniſchen Bedeutung nach ganz Verſchiedenes bezeichnen ,

nicht ſynonym zu gebrauchen. Reyßner (a. a . O.) hebt mit Recht hers

vor , daß der ſynonyme Gebrauch der Ausdrücke Handelsgebrauch “,

Ujance", Geſchäftegebrauch nur allzuſehr dazu angethan iſt, das Ver:

idziedenartige und getrennt zu haltende als gleich erſcheinen zu laſſen und

Vertvirrung hervorzubringen und zu befördern ," zumal der Kaufmann

„mit dem Ausdrude Handelégebrauch , Usance ſchnell bei der Hand ift

und ſich durch dieſe Worte zu helfen ſucht, wo es ihm an Gründen für

die Auffaſſung und Entwidlung eines Rechtsverhältniffes fehlt “ (Heyßner

a. a . D. S. 581) . Und hierauf wird fich wohl auch eine nicht geringe

Zahl der irrthümlichen Erkundungen von Handelégebräuchen ſowohl durch

einzelne Kaufleute als in den Pareres der Körperſchaften, die doch immer

wieder auf der Anſicht des Einzelnen beruhen , zurüdführen laſſen "

(Reyßner a. a. D. S. 582) . Für die hier in Betracht kommenden Ge:

bräuche und Gewohnheiten ( Ujancen) im Sinne des § 346 HGB.'S

(Art. 279 altes HGB.) wäre im Gegenſaß zu den Handelsgebräuchen als

Handel@ gewohnheiterecht an dem Ausdrude , Geſchäft&gebrauch " feſtzuhalten ,

wie dies ReyBner a . a. D. S. 581 vorgeſchlagen hat (zuſtimmenda

v . Hahn , Rommentar I Art. 1 $ 15 Note 30). Voran muß hier aller

dinge die Wiſſenſchaft, Gefeßgebung und Rechtſprechung gehen ; und wenn

dieſe Handelsgebrauch gleich Sandelégewohnheitsrecht und Geſchäftegebrauch

ſtreng auseinanderhalten , dann wird , wie Seyßner a. a . D. S. 582

ausführt, pauch der Raufmann, der ſich nicht lediglich von dem nach Ge:

winn arbeitenden Krämergeiſte beherrſchen läßt , ſondern ſich zum freien

Beurtheiler faufmänniſcher Rechtsverhältniſſe erheben , zur Erkundung von

Geſchäfts- und Handelsgebrauch aus feinem Handelêverkehr brauchbar

machen und zum Handelsrichter eigenſchaften will, nach einem gleichen

Ziele zu ſtreben haben" .

Durch dieſe Bemerkungen ſoll aber das Verdienſt der Herau@geber

der vorliegenden mit ſo großem Fleiße und ganz beſonderer Umſicht vers

anſtalteten Sammlung , die dem Richter, wie dem Kaufmanne in gleicher

Weiſe willkommen und werthvolt fein wird , nicht geſchmälert werden,

ſondern nur einem gerade durch die vorliegende Sammlung angeregten

Wunſche, der etwa bei Fortſeßung derſelben Berückſichtigung finden

.
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könnte , Ausdruck verliehen und eine Gebrauchsanweiſung der zwei vor

liegenden Hefte gegeben werden , wie dies ja die Herausgeber ſelbſt im

Vorworte zum erſten Hefte zu thun für nothwendig erachteten, um Miß

verſtändniſſen und Errthümern vorzubeugen.

Zum Schluſſe ſoll auch hier der bereits bei Beſprechung des erſten

Heftes in dieſer Zeitſchrift (a . a. D. S. 378) außgeſprochene Wunſch wieder

holt werden, daß die vorliegende Sammlung, welcher weitere Fortfeßungen

ſeitens des Berliner Aelteſtenkollegiums folgen mögen, auch anderen Wandelé

kammern und kaufmänniſchen Korporationen die Anregung gebe , die von

ihnen erſtatteten Gutachten über Gefchäftegebräuche in zuſammenfaſſender

Form zu veröffentlichen, wie dies nun auch ſeitens der Breslauer Handelés

fammer geſchehen iſt.

Wien , im Februar 1901 . Dr. Fr. Pollißer.

IV. Breslauer Handelsgebräuche. Gutachten der

Handelskammer zu Breslau über Gewohnheiten und

Gebräuche im Handelsverkehr. Im amtlichen Auf

trage der Handelskammer zu Breslau aus Anlaß

ihres .fünfzigjährigen Beſtehens .. bearbeitet von

Gerichtsaſſeſſor a . D. Dr. jur. Conrad Ernſt

Rieſenfeld , Syndikus der Handelskammer und

Börſe zu Breslau. 8. (XLVIII und 283 S.)

Breslau 1900, Kern's Verlag (Mar Müller ).

Dem von Dove und Apt unternommenen und jeßt zu Ende

geführten Sammelwerfe über Berliner Handelsgebräuche folgt ein

zweites über Breslauer Ujancen , veranlaßt durch das Jubiläum der

dortigen Handelskammer einerſeits , das Infrafttreten des neuen Handels:

geſezbuchs andererſeits . Dem Syndikus der Breslauer Handelskammer,

Dr. Rieſenfeld , einem den Leſern dieſer Zeitſchrift und dem weiteren

Publikum durch mannigfache Publikationen wohl befannten Schriftſteller,

wurde der amtliche Auftrag zu Theil , die Herausgabe der Gutachten

unter Prüfung ihrer Vereinbarkeit mit dem neuen Rechtszuſtand zu

übernehmen , derart , daß die Verantwortlichkeit für den Inhalt des

Buches im Uebrigen lediglich dem Autor zufallen folle. Der Verfaſſer

hat ſich mit löblichem Eifer und anerkennenswerther Gründlichkeit der

Arbeit unterzogen . Er hat nicht nur die Gutachten ſyitematiſch der
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Legalordnung entſprechend zuſammengeſtellt, fondern fie auch im Hinblid

auf das alte und neue Handelsgeſebuch erläutert, Zweifel aufgeworfen,

wo folche ihm begründet zu ſein ichienen, einen Vergleich mit auswärtigen

Handelsgebräuchen , zumal denen von Berlin , Frankfurt an der Ober,

Magdeburg angeſtellt, die Judikatur des Reichs-Oberhandelsgerichts und

des Reichsgerichts verwerthet und das ganze Werk mit einer Einleitung

über die Bedeutung und Geltung der Handelégebräuche unter der

Herrſchaft des früheren und des neuen Rechts verſehen , die die biêher

herrſchenden Anſichten forgfältig wiedergibt, freilich ohne die neueſten Urs

beiten von Danz , Stein u. A. zu berücfichtigen. Der Inhalt der

Breslauer Ujancen zeigt, was zu erwarten war, vielfache Uebereinſtimmung

mit den Berlinern. Daß die Tendenz zur Uniformirung andauern wird,

iſt nicht unwahrſcheinlich. Der Oſten der preußiſchen Monarchie iſt in

kaufmänniſcher Hinſicht heutigen Tages wohl verhältnißmäßig einheitlich

ausgeſtaltet. Die Hoffnung des Autors , daß ſein Buch über die Stadt

Breslau und Provinz Schleſien hinaus Benußung erfahren werde , iſt

daher wohl begründet , freilich von der Vorausſeßung abhängig , daß die

von ihm verzeichneten Uſancen ſich einer längeren Dauer zu erfreuen haben

werden. Ob dies der Fall ſein wird, läßt ſich ſchwer abſehen. Die neue

Stellung, die die Handelsujance auf manchen Gebieten erlangt hat, zumal

dem des Handelskaufes , des Dienſtvertrages zwiſchen Chef und Gehilfen ,

des Mäfler- und Kommiſſionsvertrages , dürfte im Laufe der Zeit doch

ihren Einfluß äußern . Wie der Verfaſſer im Vorwort mittheilt , folien

die vom 1. Januar ab erſtatteten Gutachten fortlaufend in den „Mit:

theilungen der Handelskammer zu Breslau“ abgedrudt werden und

ſo weit fie allgemeines Intereffe bieten – in gewiſſen Zeiträumen als

Nachträge zuſammengeſtellt werden, ein gewiß mit Beifall zu begrüßender

Gedanke.

zu wünſchen wäre vielleicht für eine etwaige Neuauflage, daß die

Zahl der Gutachten eingeſchränkt würde. Dies gilt vornehmlich von

folchen , die das Beſtehen eines behaupteten Handelsgebrauches verneinen,

in zweiter Linie aber auch von den rechtlich bedenklichen und den inhalt :

lich mit anderen übereinſtimmenden. Auch bei Eingehen ins Detail , wie

3. B. im Abſchnitt über die Zahlungsziele in den einzelnen Geſchäfts

zweigen, ließe ſich durch Zuſammendrängen Kaum erſparen und die Ueber:

ficht erleichtern .

Roſtod. Karl Lehmann.

1
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V. Handelsgebräuche im Getreides, Saaten-,

Dünger- und Futtermittelhandel an den

Hauptpläßen des Deutſchen Reiches. Zu

ſammengeſtellt von Dr. Th . Waage. 8. (158 S.)

Berlin (ohne Jahreszahl), Dr. Th . Waage.

Daß die Jahreszahl fehlt, iſt bedauerlich, da die Geſchäftsgebräuche,

welche Bezeichnung vorzuziehen iſt , nicht ſelten geändert werden. Die

Schrift ging im Februar ein und darf dies als die Erſcheinungs- und

Geltungszeit bezeichnet werden. Die Sammlung betrifft Berlin, Bremen,

Breslau, Danzig, Dresden, Erfurt, Balle a . d. S. , Samburg, Hannover,

Köln , Königsberg i. Pr. , Krefeld , Leipzig , Magdeburg , Mannheim ,

München , Neuß a . R., Stettin , Tharandt.

Reyßner.

VI. Alessandro Lattes. Il diritto consue

tudinario delle città Lombarde , con una

appendice di testi inediti . 8.8. (463 p.) Milano

1899, Ulrico Hoepli.

In den lombardiſchen Städten ſind während des Mittelalters viels

fach mehr oder minder umfaſſende Aufzeichnungen des 6cwohn

heitsrechtes entſtanden : angeſehene Juriſten wurden mit der Zuſammen:

ſtellung der gewohnheitsrechtlichen Säße betraut; unterſtüßt wurden ſie

durch erfahrene Laien , unter denen ſich auch Kaufleute befanden. Die

Sammlungen erhielten offiziellen Charakter durch Approbation ſeitens der

Stadtobrigkeit . Der Ronfirmation ſeitens einer höheren Autorität be :

durften ſie dazu an fich nicht, wenn ſie auch in der älteren Zeit ohne

höhere Sanktion nicht als vollwerthig betrachtet wurden (vgl. S. 57 ff.

des vorliegenden Werkes). Eine Reihe folcher Sammlungen iſt bereits

früher veröffentlicht worden , namentlich in den Monumenta historiae

patriae. Daher konnte fich lattes im Allgemeinen mit Berichten über

die Erkenntnißquellen des Rechtes der einzelnen Städte begnügen , von

denen auf dieſe Weiſe Cannobio, Lodi, Como, Novara, Piacenza, Cremona

und Mailand behandelt werden. Nur die Gewohnheiten von Brescia und

Bergamo find in einem Anhange edirt , die leßteren hier überhaupt zum

erſten Male.

Nach jenen quellengeſchichtlichen Erörterungen unterſucht der Ber:

faſſer das Gewohnheitsrecht ſelbſt in 8 Kapiteln , welche die

Ueberſchriften haben : il procedimento civile , diritto e procedura

1
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penale, diritto pubblico amministrativo, capacità giuridica , obbli

gazioni e contratti , diritto familiare, diritti sulle cose , diritto

feudale e signorile. Man ſieht dabei, daß das Gewohnheitsrecht in den

lombardiſchen Städten kaum eine geringere Bedeutung gehabt hat als in

den deutſchen . Es iſt ferner erfichtlich, wie das Gewohnheitsrecht in zahls

reichen Punkten in Gegenſatz zum römiſchen Rechte trat. Ungemein häufig

iſt es dann germaniſchen Rechtgedanken entſprungen ; nicht ſelten

iſt das, was als Gewohnheitsrecht auftritt, nichts Anderes als das Recht

der alten Langobardiſchen Quellen . Freilich iſt die Entwidlung in den

verſchiedenen Städten keineswegs die gleiche geweſen : hier hat fich das

römiſche Recht länger erhalten ale dort , und manchenorte iſt ſpäter

wiederum römiſches Recht zur Herrſchaft gelangt . Gerade in dem Nachs

weiſe des Kampfea zwiſchen römiſchen und germaniſchem Rechte liegt die

Hauptbedeutung des Buches . Und Niemand wird leugnen , daß in einem

ſolchen Werke eine werthvolle Bereicherung der Literatur zu erblicken iſt,

zumal wenn man erkennt , daß der Verfaſſer überall mit Sorgfalt und

unter Beherrſchung des Stoffes gearbeitet hat .

Was insbeſondere das Obligationenrecht anlangt , aus dem

allein mit Rüdſicht auf den Charakter dieſer Zeitſchrift einige Punkte

hervorgehoben werden ſollen , ſo haben fich allgemeine Säße (S. 195 ff.)

in der Gewohnheit nur in geringer Zahl entwicelt. Hier war und blieb

das römiſche Recht meiſt maßgebend. Sehr verbreitet war allerdings der

Abſchluß des Vertrages in der Form des germaniſchen Wettvertrages

(vadiatio) . Es iſt intereſſant, daß mit dem Geben der vadia faſt ſtets

die Verpfändung aller Güter und oft auch Bürgſchaftsleiſtung verbunden

war. Urkunden wurden trozdem häufig ausgeſtellt; ja in Lodi war nach

einem alten gewohnheitsrechtlichen Saße , der aber in den Statuten von

1390 nicht wiederkehrt , jede Partei zur Ausſtellung einer Urkunde 'ver

pflichtet, wenn die andere fie forderte und die Koſten trug. Aber auch

dann wurde eine vadia gegeben : feit der Mitte des 12. Jahrhunderts

braucht man in den Urkunden geradezu typiſch, ohne Rüdſicht auf die

Nationalität der Kontrahenten, „ promisit et guadiam dedit “ . Der

Grundſaß der freien Stellvertretung wird noch im liber consuetudinum

von Mailand , das überhaupt ftark romaniſtiſch iſt, aufbrüdlich abgelehnt;

dagegen war er anerkannt in Bergamo , Brescia , Cannobio und Como,

und im 14. Jahrhundert endlich auch in Mailand. Mitunter beſtand

gewohnheitsrechtlich die ſtrenge germaniſche Haftung des Bürgen ; ſie ging

ſpäter auch in manche Gefeße über. – Die Verjährungefriſt war in den

einzelnen Städten verſchieden begrenzt: ſie betrug 30 , 14 , 12 oder

10 Jahre. - Für den Kauf ſoll bemerkt werden , daß der Verkäufer für

heimliche Mängel der Sache haftete , wenn er ſich in böſem Glauben bes

fand . Beim Viehkaufe waren die Mängel , für die einzuſtehen war,

gewohnheitsrechtlich beſtimmt, und der Verkäufer hatte die Befugniß, mit

.
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dem Eide das Nichtvorhandenſein berſelben beim Vertragsſchluſſe zu be

weiſen (S. 207 ff .). Beim Darlehen betrug der gewöhnliche Zing:

fuß 10 Prozent. Das ſpätere kanoniſche Zinsverbot wurde vielfach ums

gangen. War Pfandſicherheit beſtellt, ſo fonnte der Darlehensgläubiger

die bewegliche Sache felbſtändig verkaufen unter der Verpflichtung zur

Herau gabe des Mehrerlöſes, vorausgefeßt Androhung und Ablauf eines

Monats nach dieſer (S. 219 ff.).

Berlin. Paul Rehme.

17

VII. Dr. Marcell Chlamtacz. Die rechtliche

Natur der Uebereignungsart durch Tra

dition im römiſchen Recht. 8. (198 S. , mit

einem ſyſtematiſchen Inhaltsverzeichniß und einem

Quellenverzeichniß .) Leipzig 1897, Franz Wagner.

„Der Eigenthumsübergang (durch Uebertragung) , “ ſagt Winds

ideid , „ fekt voraus einen Eigenthumsübertragungsvertrag . Diefer Ver :

trag bedarf einer gewiſſen Form. Dieſe Form iſt die Befißübergabe

(Tradition ) . " Gegen dieſe für das römiſche und gemeine Recht ſeit Dos

nellus bezw. Savigny herrſchende und Leider auch in das

Bürgerliche Gefeßbuch übergegangene Lehre wendet ſich im Weſentlichen

die obige Abhandlung, fich beſchränkend auf das rein römiſche Recht.

Mit großem Geſchick unterwirft im erſten Abſchnitt der Verfaſſer

die wichtigſten , beſonders don adolen , Julian , Gajus und Pau:

Ius herrührenden Quellenſtellen , auf denen die herrſchende Auffaſſung

baſiert, einer ſcharfen Kritik und ſucht nachzuweiſen, daß jene Ausſprüche

die Annahme der Vertragénatur des Uebereignungeaftes nicht nur nicht

rechtfertigen , ſondern ihr theilweiſe geradezu widerſprechen . Unterſtüßend

wird eine große Reihe anderer Stellen herangezogen , in denen der Wille

des Tradenten als für den Eigenthumsübergang entſcheidend hingeſtellt

wird. Auf Grund des einſchlägigen Quellenmaterials fommt dann der

Verfaſſer zu dem zwar nicht in ſeinen Grundzügen, wohl aber in ſeiner

Präziſion und Ausgeſtaltung neuen und ſympathiſchen Ergebniß : der

Uebereignungsaft durch Tradition iſt ein zuſammengeſektes Geſchäft, be

ſtehend aus zwei Hauptelementen, dem Raujalübereignungsmillen und dem

Befißerwerb ; diefer, nicht die Befiß übergabe , iſt unerläßliche Voraus :

feßung des Eigenthumscrwerbs.

Intereſſant und theilweiſe ſchlagend find die Proben , die der Ver:

faſſer auf die Vertragsnatur der Tradition im Vergleich zu ſeiner Auf

faſſung macht an den Grundſäken über den Fruchterwerb des Pächters,

über den Eigenthumserwerb durch Stellvertreter ſehr eingehende Er:

I
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1

örterung hat hierbei der bekannte Widerſpruch zwiſchen Ulpian in

D. de donat. 39. 5. 13 und Julian in D. de acqu . r, dom . 41. 1 .

37. 6 erfahren über den Frrthum in der Perſon des Tradenten oder

des Erwerbers und über die traditio in incertam personam .

Im zweiten nicht minder inhalt- und Lehrreichen Abſchnitt wird

das Verhältniß des Uebereignungswillens zur fogenannten justa causa

traditionis behandelt, das ja mit der Frage nach der juriſtiſchen Natur

des Traditionsaktes in engem Zuſammenhang ſteht. Daß auch hier das

einſchlägige Quellenmaterial eingehend und wiſſenſchaftlich geprüft wird,

und bei der Wichtigkeit der Materie und der Zahlloſigkeit der fie bezielens

den Streitfragen das Intereſſe des Leſers auf Schritt und Tritt in An

fpruch genommen wird und bei der Behandlungsart des Verfaſſers nie

erlahmt , foll nur angedeutet werden. Das Reſultat ſeiner Unterſuchung

ift: die causa traditionis iſt irgendwelche, vom objektiven Recht nicht

berpönte wirthidh aftliche Abficht, welche den Trabenten zur Vers

äußerung beſtimmt hat. Die Einigung der Parteien über die causa

iſt nur dann entſcheidend, wenn mangels Einigung über diefelbe der

objektive Beſtand des tradentifchen Hebereignung &willens (alſo : nicht auch

des Empfangswillens) nicht angenommen werden kann. Wann Leşteres

der Fall iſt, darüber entſcheidet Lebensſitte und Verkehrsanſchauung.

Im dritten Abſchnitt weiſt der Verfaſſer nach , daß die Sachübers

gabe oder der Befißerwerb nicht mit der herrſchenden Meinung als „Form“

des Uebereignung& aftes aufgefaßt werden dürfen. Der vierte Abſchnitt

endlich befaßt fich mit dem Veräußerungêgeſchäft im Stadium feines

Werbeprozeſſes.

Sind dieſe beiden Abſchnitte auch im Verhältniß zum Schwerpunkt

der ganzen Unterſuchung von geringerer Bedeutung als die zwei erſten

Abſchnitte, fo bringen doch auch ſie eine Fülle intereſſanteſter Fragen aus

der Traditionslehre zur Erörterung und zeugen, wie das ganze Buch, von

der wiſſenſchaftlichen Vertiefung des Verfaſſers in den bearbeiteten Stoff.

Roſtod. Dr. Rönnberg , Landgerichtsrath.

I

IT

VIII . Dr. Emanuel Adler in Prag . Civilrecht

liche Erörterungen zum Patentregiſter

nach dem Gefeße vom 11. Jänner 1897 .

8. ( 184 S.) Wien 1900 , Alfred Hölder , Uni

verſitäts-Buchhandlung. (Preis 3,20 Mark.)

Der Fluch eines von der Gefeßgebung vernachläſſigten Rechtsſtoffes

iſt nicht nur die Unmöglichteit, die in Rede ſtehenden Rechte zu ihrer
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vollen wirthichaftlichen Bedeutung zu entwideln , ſondern auch die That

ſache, daß die Wiſſenſchaft falt und theilnahmlos an ihm vorübergeht,

ohne ihm die gebührende Aufmerkjamkeit zu widmen und ſeinen Inhalt

mit den Gedanken des allgemeinen Rechtsſyſtems zu durchtränken oder zu

befruchten. Bis zur Emanation des neuen Öſterreichiſchen Patentgeſekes

vom 11. Januar 1897 hat das bſterreichiſche Patentrecht biefen Fluch

empfunden. Abgeſehen von dem trefflichen Werke des gegenwärtigen Prä :

ſidenten des Patentamts in Wien, Dr. 8. Bed Mannagetta, welches

als Vorläufer der Reformgefeßgebung zu betrachten iſt, gab es eine patent

rechtliche Wiffenſchaft in Deſterreich-Ungarn nur in Rubimenten. Erft

nachdem die Reformbeſtrebungen zum Erlaffe jenes weſentlich auf deutſcher

Grundlage beruhenden , dieſe Grundlage aber in wichtigen Punkten der:

beſſernden Gefeßes geführt haben, war für die wirthichaftliche Außnüßung

der ertheilten Patente wie für die Wiſſenſchaft auch in Deſterreich der

geeignete Boden geſchaffen. Alsbald regten fich auch die Gelehrten in

vertiefter Betrachtung des ihnen gebotenen Stoffes und eine der inters

effanteſten Studien auf dieſem Gebiete iſt uns im vorliegenden Buche ges

ſchenkt. Verfaffer behandelt die Rechtsſtellung des Patentregiſters nach

Öſterreichiſchem Rechte, dies aber in jo vollkommener und gründlicher Art,

daß die Monographie keineswegs nur für die öſterreichiſchen Verhältniſſe,

vielmehr für alle ausländiſchen Gefeßgebungen der Zukunft von Bedeutung

wird. Der literariſche Apparat iſt mit Vollſtändigkeit aufgeboten und

dabei namentlich die deutſche Wiſſenſchaft in weitgehendem Umfange bes

rüdfichtigt. Die deutſche Patentrolle hat im weſentlichen nur deklaratoriſche

Bedeutung und iſt für die Feſtſtellung der Rechte an dem Patente und

gegen den Patentinhaber nicht geſchaffen. Die Entwidlung drängt dazu,

die Rolle zu einem dem Grundbuche ähnlichen Inſtitut zu machen. Das

öſterreichiſche Patentregiſter iſt bereits in dieſer Weiſe ausgeſtaltet. Nach

dortigem Rechte werden das Recht aus dem Patente, die Pfandrechte und

ſonſtigen dinglichen Rechte erſt mit der Eintragung in das Regiſter er:

worben und Lizenzen gegen Dritte erſt mit der Eintragung wirkſam .

Es iſt ſofort erſichtlich , daß dieſe geſeßliche Regelung eine Fülle von

Rechtsfragen anregt , bei deren Beantwortung die Praxis auf die Mit:

wirkung der voranleuchtenden Wiſſenſchaft angewieſen iſt. Verfaſſer hat

fich dieſer Aufgabe mit beſtem Erfolge entledigt, was um jo mehr anzu

erkennen iſt , als die Behandlung des Rechtsſtoffe Gelegenheit bot , die

fundamentalen Fragen des Patentrechtsſyſtemes überhaupt, ſoweit fie

rechtlicher Natur find, fortgefeßt zu berühren.

Berlin. Dr. Damme.

1
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IX. Arnold Langen. Eigenthum 8 - Erwerb und

Verluſt bei kommiſſions geſchäften nach

dem Rechte des alten und des neuen Han:

delsgeſebuches. Habilitationsſchrift. 8. ( VIII

und 125 S.) Marburg 1900, Elwert'ſche Verlags

buchhandlung .

1

Den größeren Raum dieſer tüchtigen Arbeit nimmt die Darſtellung

des älteren Rechtezuſtandes ein, während die Behandlung des Rechtes des

neuen Handelsgeſeßbuches mehr als ein Anhang erſcheint, in dem auf die

grundlegenden Ausführungen des erſten Abſchnittes vertiefen wird. Ver:

faffer ſteht in der wichtigſten der zu erörternden Fragen (Eigenthums

erwerb bei der Einfaufakommiffion ) nicht völlig auf dem Standpunkte der

herrſchenden Auffaſſung, wenngleich er ſich dieſem mehr nähert , als ſein

Leßter Vorgänger in der literariſchen Behandlung , E. Jung. Auch

langen gilt es als Regel , daß der Einfaufskommiſſionär, und nicht

dirett der Rommittent , Eigenthümer der dem Rommiffionär übergebenen ,

von ihm angekauften Waaren und Werthpapiere wird. Aber abweichend

von der herrſchenden Auffaſſung läßt er , wenn beſondere Umſtände im

einzelnen Falle die Annahme eines anderen Willens beim Kommiſſionår

rechtfertigen , wie nach früherem ſo nach dem neuen Recht dem Rommit:

tenten direft Eigenthum erwerben , auch ohne daß dem Tradenten

gegenüber dies erklärt zu werden braucht. Denn dem Tra

denten fei es regelmäßig gleichgiltig, wer Eigenthümer der gekauften Sachen

werden ſolle, für ihn beſtehe ein Intereffe, gerade den Rommiffionär als

anderen Vertragstheil feſtzuhalten, nur nach der Seite des obligatoriſchen

Kaufvertrages , während die Hebergabe der Sache ihn nur ſeiner Verpflich

tungen aus dem Kaufvertrage entledigen ſolle und er unter gewöhnlichen

Umſtänden das Eigenthum demjenigen übertragen wolle, den der Empfänger,

d. h . der Kommiſſionär beſtimme. Darum genüge der Nachweis der dahin

zielenden Willensrichtung des Kommiſſionärs , um dem Kommittenten

Eigenthum an dem gekauften und dem Rommiſſionär tradirten Gut zu ver

ſchaffen, gleichgiltig ob der Kommiſſionär dem Tradenten feine Willens

richtung kundgegeben habe oder nicht. Habe freilich der Tradent den Willen

zu erkennen gegeben, nur dem Rommiffionär Eigenthum zu übertragen, ſo

nüße dem Kommiſſionär ſein innerlicher Wille, dem Rommittenten Eigenthum

zu erwerben nichts, der bloß innerliche Wille käme nicht in Betracht;

trete der Wille des Sommiſſionärs äußerlich in die Erſcheinung, ſo fehle

es an der Einigung über die Perſon des Erwerbers und gehe Eigenthum

nicht über . Auf § 164 Ab . 2 B.GB.'8 dürfe für die vorliegende Frage

kein Gewicht gelegt werden , er greife nur da ein , wo nach Abſicht der

Betheiligten eine individuell beſtimmte Perſon als Trägerin von Rechten

1

1
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und Pflichten in Frage komme. Ob dieſe Leştere Auffaſſung richtig iſt,

unterliegt erheblichem Zweifel, ihre folgerichtige Durchführung würde

meines Erachtens eine erhebliche Rechtsunſicherheit erzielen . An der Klar:

ſtellung des Eigenthum erwerbes find nicht bloß Rommiſfionăr und Roms

mittent , ſondern auch zahlreiche dritte Intereſſenten betheiligt, z . B. wenn

mehrere Einkaufêkommiſſionen , die ſich auf dieſelbe Art von Waaren bez

ziehen , von verſchiedenen Perſonen ertheilt find. Das Offenheit & prinzip

für den Eigenthumsübertragungsvertrag auszuſprechen , erfordert meines

Erachtens die Rechtsſicherheit. – Die Möglichkeit, den Rommittenten gegen

ſchädliche Folgen zu ſichern, iſt durch andere Beſtimmungen gegeben, man

denke außer an den Weg der Uebertragung durch constitutum pos

sessorium vor allem an B.GB. $ 181 , der hier praktiſch zu Ergebniſſen

führen kann, die noch über die langen's hinausgehen . Beſtimmungen ,

wie B.GB. § 1381 Saß 1 , erſcheinen als bewußte Ausnahmen von all:

gemeinen Grundfäßen (vgl. Pland zu 1381 Nr. 1 ) , beſtätigen alſo

eher die Grundauffaſſung des Gefeßes.

In den übrigen, ſorgfältig und eingehend behandelten Fragen wird

man ſich meiſt dem Verfaſſer anſchließen können . Die S. 17 Anm. 2 gegen

Strohal unternommene Polemik erſcheint mir begründet, man wird dem

Verfaſſer nach dem Wortlaut des § 392 (früheren Art. 368) auch darin

beitreten müſſen , daß dasjenige Forderungsrecht, deſſen Erwerb den Gegen

ſtand des Ausrichtung geſchäftes bildet , z . B. die Wechſelforderung , die

vom Kommiſſionär gefauft werden ſoll, gleich der Waare zu behandeln

iſt, alſo dem Aubſonderung recht des Rommittenten nur dann unterſteht,

wenn fie auf den Kommittenten von vornherein (indem der Kommiſſionår

als deſſen direkter Stellvertreter fungirt) oder nachträglich ( durch Uebers

tragung ſeitens des Rommiffionärs) übertragen iſt. $ 392 Abſ. 2 für fie

ſomit nicht in Betracht kommt. Das Reichsgericht ſteht , wie es ſcheint,

freilich auf dem entgegengeſeßten Standpunkt (BD. XLI Nr. 1 am Schluß),

allein es iſt nicht recht abzuſehen , warum ſich förperliche Sachen von

Werthpapieren und Forderungen mit Bezug auf die rechtliche Behandlung

in dieſem Punkte icheiben follen. Die entgegengefeßte Auffaſſung müßte

logiſch für in blanco indoffirte Orderpapiere und für Inhaberpapiere

den § 392 Abſ. 2 in gleicher Weiſe zur Anwendung bringen , was das

Depotgeſetz einfach überflüffig machen würde , praktiſch auch gar nicht

durchführbar wäre.

Daß die Rechtslage des Rommittenten im Falle des Konkurſes des

Ginkaufskommiffionärs trop des Depotgefeßes hierauß eine unverdient üble

fein fann , iſt leider angeſichts des geltenden Rechts nicht zu bezweifeln .

Sie wäre es auch, wenn man ſich auf den Standpunkt Langen's ſtellt,

weil auch von dieſem aus der Nachweiß, daß der Kommiſſionår den

Willen beſeffen habe, für den Kommittenten Eigenthum zu erwerben, ge

fordert werden müßte. Daß nicht, wie von mehreren Seiten angeregt
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wurde ) , in die Konkursordnung ein den Einkaufskommittenten beffer

ſtellender Satz nach dem Vorbilde des Ichweizeriſchen Obligationenrechts

Art. 399 eingeſtellt worden iſt , mag man bedauern . Die Härte des bes

ſtehenden Rechtszuſtandes wird die Praxis burch weitherzige Anwendung

der SS 181 und 930 des Bürgerlichen Gefeßbuches mildern können .

Roſtod.
Rarl Sehmann.

X. D. Kuſenberg. Die Rechtseigenart der

Aktien urkunde. 8. (70 S.) Straßburg 1900,

Verlag von Schleſier & Schweikhardt.

Die kleine Schrift erläutert in faßlicher Weiſe die rechtliche Natur

der Aktienurkunde ſowie die dem Beſißer der Aktie zuſtehenden Rechte und

obliegenden Verpflichtungert. Wiſſenſchaftliche Bedeutung befißt ſie nicht,

der Verfaſſer referirt im Weſentlichen aus Gedruďtem und Ungedrucktem

( aband's Vorleſungen) .

Roftod . Karl Lehmann.

16 .

XI. Handelsrechtliche Rechtſprechung 1900 bis

1901. Nach dem Syſtem der Geſeße bearbeitet und

zuſammengeſtellt von Emil Kaufmann , Rechts

anwalt in Magdeburg . (IV und 135 S.)

Hannover 1901 , Helwing'ſche Verlagsbuchhandlung.

(2,50 Mark.)

Unter zuverläffiger Angabe des Ortes der Entnahme find aus den

Entſcheidungen in vorfichtiger Faffung Sprudfäße gefördert. Eine brauch

bare Ergänzung für die Ausgaben des Handelégefepbuchs und ſeiner

Nebengefeße, welche die Rechtſprechung als den Urquell der Erläuterungen

verwerthen. KeyBner.

1 ) Vgl. Rieffer, Zur Reviſion des Handelsgefeßbuches I S. 81 ;

meine Beſprechung imArchiv für civiliſt. PrarisBd. LXXXVII

S. 334 ; Didel, Bemerkungen zu dem Entwurfe des neuen

Handelsgeſezbuches 1897 S. 110.
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XII. Dr. Karl Dickel, Gerichtsrath und a... Profeſſor

der Rechte zu Berlin und der Forſtakademie zu

Eberswalde . Rechtsfälle. Zum Gebrauche bei

juriſtiſchen Uebungen . Auszüge aus Prozeßakten

( juriſtiſche Klinik ). Zweite verbeſſerte und vermehrte

Auflage. kl. 8. ( X und 272 S.) Berlin 1901 ,

Franz Vahlen .

Das Titelblatt mit ſeiner Rennzeichnung als juriſtiſcher Alinit und

das Vorwort geben zu erkennen , wie Verfaſſer in der Nachfolge von

Stolzel's Schulung für die civiliſtiſche Praxis fich betegt . Die Doppel

ſtellung als Richter und Rechtslehrer gibt dem Verfaſſer die Möglichkeit,

ſtets neue Rechtsfälle anzuführen und zu Krankheitsbeobachtungen Gelegents

heit zu geben. Eine Wiederholung wird bei der Fülle des Stoffes ver

meidlich und den Zuhörern iſt nicht bereits aus Mittheilungen bekannt,

was für die heilbringende Behandlung berlangt wird. Die Drudlegung

der Fälle für die fliniſchen Vorträge erſcheint für das angeſtrebte Ziel

nicht förderlich, mögen auch neue Auflagen der Sammlung Neues bringen.

Oh dem gegenüber für die Zuhörer das vorbereitende Leſen u. 1. w . übers

wiegenden Vortheil bietet, wird Verfaſſer zu beobachten Gelegenheit gehabt

haben . Wo es Recytelehrern an dem Zufluß brauchbarer Rechtsfälle ges

bricht, wird die Sammlung willkommen ſein . Wenn im Vorwort (S. 7)

auf die hohe Bedeutung der guten Formulirung der Gide " (Eidesnors

mirung , Eidesfaſſung, CPO. § 420 ; Schmidt, Deuticher Civilprozeß

S. 456 ; Fitting , Der Reicha: Civilprozeß 9. und 10. Aufl. S. 291 )

hingewieſen wird, ſo ftellit fich damit der erfahrene Richter in den Vorder

grund. Daran ift folgende Bemerkung geknüpft :

Wie oft mag es vorkommen , daß eine Partei einen Eid deshalb

leiſtet, weil ſie fich ſagt , daß fie bei der orakelhaften Faſſung des Eides

niemals geſtraft werden könne ; der Prozeßgegner zeigt nach Leiſtung

des Eides den , der ihn geleiſtet hat , bei der Staatsanwaltſchaft an ; es

folgt lange Kriminalunterſuchung, zahlreiche Beamte, nicht minder Privats

perſonen, z . B. als Zeugen, werden dadurch in Mitleidenſchaft gezogen, der

Staateanwalt erhebt ſchließlich Antlage , die Straffammer eröffnet das

þauptverfahren, es folgt Schwurgerichtåverhandlung und - Freiſprechung,

ber Staat muß die oft recht erheblichen Koſten tragen ; die Freiſprechung

gibt vielleicht dem Angeklagten und manchem Anderen Veranlaſſung, bei

ſich bietender neuer Gelegenheit wiederum einen dunkel gefaßten Eid zu

Leiften. Schreitet der Staatsanwalt nicht ein , was unter Berüdſichtigung

der mit dem Schwurgerichte bei Meineid & progeffen gemachten Erfahrungen

leicht geſchehen kann , ſo werden einige der erwähnten Hebelſtände ver:

1

1
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1

mieden, andere dagegen, namentlich die Gefahr der Leiſtung weiterer Meins

eide, werden verſtärkt."

Es erſcheint zunächſt die Bezeichnung einer , orafelhaften Faſſung

des Eides “ unberechtigt, ferner iſt der Vorwurf gegen die Schwurgerichte

nicht am Plaß ; eß mangelt jedes Nachweiſes der gemachten Erfahrungen,

und dürfte nicht außer Betracht bleiben , daß dem gewiſſenhaften Geichwor:

nen durch die bedenkliche Eidesnorm das Schuldig verſagt wird. Keinega

wegs wird man den Gedanken anregen oder Raum geben dürfen , als

ſeien die Geſchworenen bei Anklagen wegen Meineides zurückhaltend. Ent :

gegentreten muß ich weiter der Anſicht, als feien mehrfach Fälle beobachtet,

in denen der Eid im Bewußtſein , in der Hoffnung oder Erwartung

geleiſtet wurde, daß bei der „ orafelhaften " Faſſung eine Beſtrafung nicht

erfolgen könne. Keineswegs iſt eine Meineidsbereitſchaft ſo verbreitet, wie

es aus den oben mitgetheilten Worten entnommen werden möchte. Fit

der Eid dunkel, ſo wird gewiſſenhaft das Wort in dem Sinne geſprochen,

wie der Schwörende von der Wahrheit überzeugt iſt. Nicht Sicherheit

vor der Meineidsanklage , ſondern Bewußtſein der Uebereinſtimmung der

Eidesworte mit der Wahrheitsüberzeugung läßt den Eid leiſten . Wenn

für dieſe Sachlage die Geſchworenen Verſtändniß haben , ſo darf dies

bei der Beobachtung der Wahrſprüche nicht überfehen werden .

Dr. ReyBner.

XIII . Die Ausführungsgeſeße zum Bürgerlichen

Gefeßbuche. Saminlung der von den Bundes

ſtaaten zur Ausführung des Bürgerlichen Gefeßbuchs

und ſeiner Nebengeſeße erlaſſenen Geſeße und mit

Gefeßeskraft verſehenen Verordnungen , herausgeg .

von Dr. $. Becher, Landgerichtsrath in München.

München 1901, F. Schweißer (Arthur Sellier ).

Die Sammlung iſt nach den deutſchen Gliedſtaaten in der ABC:

Folge geordnet und füllt zwei ſtarke Bände , in denen jedem Staat vom

anderen durch farbiges Blatt eine Scheidung und getrennte Seitenzahl

geſichert iſt. Ein räumlich kleines Sachregiſter (S. 19) bei dem maffen

haften Inhalt macht den Abſchluß. Nimmt man von den „ Abkürzungen "

zu ſeinem Vortheil genau Renntniß , ſo wird man fich überzeugen , daß

in den zutreffenden Kennworten unter Zuhilfenahme der Abkürzungen in

den zahlreichen Landesgeſeßen raſch das zur Vergleichung Erforderte ges

funden wird. Daß ohne dieſe Sammlung , welcher ein vortrefflicher Druck

und an Papier eine dauerhafte Ausſtattung gewährt iſt, ſich im deutſchen



Literatur. 273

Recht nicht zurechtgefunden werden kann, iſt bekannt. Ein Ergänzungsheft

bringt nachträglich verkündete Gefeße und berechtigt die Sammlung zum

Kuf der Vollſtändigkeit. Man erweitere alſo feine Bücherei durch die

Sammlung, anderenfalls find geſchäftshemmende und zeitraubende Wege

in die öffentlichen Bibliothetent unabweiblich.

ReyBner.

1

XIV . Das Preußiſche Ausführungsgeſeß zum

Bürgerlichen Gefeßbuch vom 20. September

1899 liegt bereits in einer Mehrzahl von Aus

gaben vor :

a) In der 3. Guttentag'ichen Verlagebuchhandlung,

Berlin , erſchien Textausgabe mit ausführlichem Sachregiſter:

Die Preußiſchen Ausführungsgeſeße zum

Bürgerlichen Geſeßbuch und den anderen

Reichsjuſtizgeſeßen nebſt den zugehörigen Ver

ordnungen , Miniſterialerlaſſen und Geſchäftsord

nungen . Nach den Materialien geordnet unter An

leitung von L. Buſch , Kammergerichtsrath. 8 .

(1096 S.)

Eine beſchränktere Sammlung, II . 8, umfaßt nur die Ausführunge

gefeße zuin Bürgerlichen Gefeßbuch , zum Gefeß betreffend Aenderungen

der Civilprozeßordnung , Zwangsverſteigerung und Zwangsverwaltung,

Grundbuchordnung, freiwillige Gerichtsbarkeit, Sandelsgefeßbuch.

Dr. P. Siméon hat in der Sammlung Preußiſcher Gefeße (Nr . 23 )

dem Ausführung &geſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuch eine Einleitung vorauss

geſchidt , welche den Zuſammenhang mit dem Bürgerlichen Gefeßbuche dar:

legt ; den einzelnen Artikeln find kurze Bemerkungen beigefügt.

b) Adolf şodler , Amtsrichter. 8. (440 S.)

Berlin 1900, H. W. Müller.

Landesgeſep und Reichegefet müſſen beherrſcht ſein, um für ein Auß:

führung& geſetz zum Bürgerlichen Geſekbuch ein für die Benupung fördern :

des Hilfsmittel zu gewähren. Verfaſſer hat die Begründung des Gefeß:

entwurfes und den Bericht der 15. Kommiſſion des Abgeordnetenhauſes

verwerthet, zwedmäßig einſchlägige Paragraphen des Bürgerlichen Geſek:

buches eingeſchaltet, wie z. B. zu Art . 17 ff. Schuldverſchreibungen auf

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LI . 18
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ben Inhaber ". Die zu Art . 18 gehörige Miniſterialberordnung vom 15. Des

zember 1899 iſt S. 429 abgedruckt. Es ſei auf dieſe Zeitſchrift BD. XLIX

S. 538 verwieſen. Mit Zuverläſſigkeit iſt zu den mannigfachen Beſtim :

mungen über „Güterſtand beſtehender Ehen“ (Art. 44-47 S. 145—271 )

Auskunft gegeben . Im Gebrauch iſt das Buch bewährt gefunden , was

ich auß eigener Benußung und erhaltener Auskunft bezeuge.

1 I

c) Dr. Joſeph Stranz und Stephan Gerhard,

Rechtsanwälte am Landgericht I Berlin . 8. (VIII

und 529 S.) Berlin 1900, Otto Liebmann.

Die Verfaffer haben den einzelnen , durch Ueberſchriften gekennzeich :

neten Abſchnitten gut geordnete Inhaltsangaben voraußgeſchidt, denen fich

dann die Gefeßebſtellen mit erläuternden Bemerkungen anſchließen . Als

Beiſpiel hierfür ſei die Vorbemerkung zu SS 73–76 angeführt , woſelbſt

S. 370 zutreffend geſagt iſt, daß die Vorſchriften über die Anlegung von

Mündelgeld in ihrer praktiſchen Tragweite weit über das Vormundſchafte:

recht hinaufgreifen ; denn ſie ſeien maßgebend, wowohl nach dem B.GB.

(8$ 234, 1079 , 1377) für den Ehemann, (S$ 1642, 1686, 1810 ) für

die Eltern , (§ 2119) für den Vorerben , als auch nach zahlreichen an:

beren reiche: und landesgeſeßlichen oder ftatutariſchen Beſtimmungen für

die Anlegung ſonſtiger Gelder, z . B. der Kranken-, der Unfalls, der In

validenverſicherung , bei Stiftungs- und Kirchengeldern u. 1. w. " An

geſchloſſen ſeien die zahlreichen einſchlägigen teſtamentariſchen Beſtima

mungen . Betreffend die Bedeutung „ öffentlicher Kreditanſtalt, die durch

Vereinigung von Grundbefißern gebildet iſt ", Art . 73 Abſ.2, Art . 74 Ziff. 3,

iſt bereits über die centrallandſchaftlichen Pfandbriefe (Allerh. Erlaß vom

21. Juni 1873) ein Streit entſtanden (vgl . Deutſche Juriſtenztg. 1900

Nr. 24 ; 1901 Nr. 4 , Nr. 8) . Es dürfte ſich die Geltung wie unter der

Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli 1875 auch unter dem neuen Recht

als zuſtändig ausweiſen.

In einem Anhange (S. 411–498) find dieſe landesgeſeßlichen

Beſtimmungen mit Erläuterungen abgedrudt, wozu fich S. 493 ein er :

gänzendes Verzeichniß findet, wodurch dem Buch für den Gebrauch eine

vielſeitig erwünſchte Selbſtändigkeit gegeben iſt. Ein Quellenregiſter und

ausgiebiges Sachregiſter macht den Abſchluß .

.

d) Dr. G. Cruſen , Amtsrichter, und G. Müller,

Amtsrichter. kl . 8. (266 S.) Berlin 1900,

Karl Heymann's Verlag .

Als Nr. 47 der in der genannten Verlagsbuchhandlung erſchienenen

„ Taſchengeſeßfammlung" haben die Verfaffer das Gefeß mit kurzen , dem

Þandgebrauch entſprechenden Bemerkungen verſehen.
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e) Dr. G. Cruſen, Amtsrichter, und G. Müller,

Amtsrichter, in Verbindung mit F. Hobrecht,

Regierungsrath. Theil I. 8. (352 S.) Berlin

1900, Karl Heymann's Verlag .

Dieſer Kommentar bildet einen Theil der das Bürgerl. GB. und ſeine

Nebengefeße umfaſſenden Sammlung , in welcher Lanbrichter Niedner:

Meiningen bas Einf.6 . zum BGB. , Prof. Gareis ben Allgemeinen Theil,

Profeffor Dertmann das Recht der Schuldverhältniſſe (angezeigt in dieſer

Zeitſchrift Bd. XLIX. S. 634) , Profeffor Biermann das Sachenrecht

(angezeigt in dieſer Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 367), Profeffor Fromms

hold das Erbrecht, Profeffor R. lehmann und Kammergerichtsrath

Ring das Sandelegelegbuch , Dr. G. Boljert (v. Sarwey) die Ron :

furlordnung und Dr. R. Schulbe - Görli (nachſtehend XV a) das

Reichegefeß über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bearbeitet

haben . Der bisher nur erſchienene erſte Theil des preußiſchen Ausführung.

gefeßes ſchließt ſich in ſeiner äußeren Geſtalt, der bewährten Anordnung

der Erläuterungen, der Rennzeichnung des in den Abſchnitten zu erwarten :

ben Inhalts durch verſchiedenartigen Druc ben bisher erſchienenen boll :

ſtändigen Kommentaren der Sammlung an, iſt aber bisher erſt bis Art. 41

Pfandleihgewerbe" erſchienen .

Dr. ReyBner.

.

XV. Reichsgeſetz über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17./20.

Mai 1898 .

In Bd . XLVIII S. 372 ff. find bereits einige mit erläuternden

Anmerkungen verſehene Au@gaben dieſes Gefeßes angezeigt ; inzwiſchen iſt

erſchienen :

a) R. Schulße- Görliß, Kammergerichtsrath. 8 .

( XIV und 416 S.) Berlin 1900 , Karl Hey

mann's Verlag .

Der Sammlung von Kommentaren zum Bürgerlichen Gefeßbuch und

ſeinen Nebengeſeßen , welche die obengenannte Verlagebuchhandlung vers

öffentlicht, iſt dieſe Arbeit eingereiht . En der gediegenen Ausſtattung ent

ſpricht dieſer Theil dem übrigen , ebenſo iſt die Anordnung die bewährte ;

kurze leitende Vorbemerkungen , ſodann Erläuterungen mit durch ſcharfen

Druď gekennzeichneter Inhaltsangabe. Daß auf alle einſchlägigen Vers

hältniſſe der Gliedſtaaten und deren Sondergefeße Rüdicht genommen ſei ,
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wird nicht beanſprucht werden können , möchte auch ichwerlich bei der

Mannigfaltigkeit eine Sicherheit gewähren , namentlich bei der Ergänzungss

und Ausführungsrichtung des § 200 ; bei allen Rommentaren ſchimmert das

engere Vaterland durch , wie vorliegend fich ſolches z. B. durch Hinweis

auf das Preußiſche Stempelgeſeß vom 31. Juli 1895 (S. 39) zu erkennen

gibt . Von erfreulicher Bedeutung iſt es namentlich bei dieſem Reichagefes,

wenn die Erläuterung von Männern bearbeitet wird , welche in den Ges

richträumen und in dem Verkehr mit den Parteien Beſcheid wiffent; was

dort berlangt wird, iſt in den Erläuterungen zu finden . Mit beſonderer

Aufmerkſamkeit iſt Abſchnitt 7 Handeldjachen " behandelt , wobei an des

Verfaffers Führung der bandels- und Muſterregiſter " ( Berlin 1893,

Franz Vahlen) erinnert ſei. Zu § 127 iſt einer Begrenzung des

„ ſtreitigen Rechtsverhältniſſes “ (vgl. oben S. 218) nicht näher getreten ; in

Anm. lc 46. 1 dürften dem Regiſterrichter Beiſpiele an die Hand ges

geben ſein . Wenn in Abſ. 2 auf die Fälle der SS 144 , 147 a. a . D.

verwieſen iſt, ſo dürfte daſelbſt bereits durch die gegebenen Friſten ges

holfen ſein.

Das Reichsgeſeß betreffend die freiwillige Gerichtsbarkeit und andere

Rechtsangelegenheiten in Heer und Marine bom 28. Mai 1901 iſt im

N.G.BI. 1901 Nr. 21 S. 185 ff. verkündet.

b) Adolf Weißler , Rechtsanwalt und Notar in

Halle a. S. 8. (V1 und 339 S.) Berlin 1900,

Otto Liebmann .

Verfaſſer [ deſſen Gefeßiammlung ( Preußiſches Archiv , Preußiſches

Landesprivatrecht) in dieſer Zeitſchrift Bd . XLVIII S. 380 ff. angezeigt

wurde und in muſtergiltiger Ausſtattung (C. G. M. Pfeffer , Leipzig)

fortgeführt wird] ſteht in ſeinen Erläuterungen gegen die ſonſtigen Aus.

gaben nicht zurück ; die Anordnung der Erläuterungen iſt nicht im Ans

ichluß an einzelne Gefeßeßworte hergeſtellt , ſondern ſachlich entwidelnd.

Durch Rennworte iſt den Abſchnitten eine Inhaltsangabe vorangeidhidt;

überall geben ſich Verfaſſer und Verleger als wohlerfahren in den Ge:

brauchsbedürfniſſen zu erkennen. Ergänzend zum Titelblatt ſei bemerkt ,

daß das preußiſche Geſetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (S. 241)

und die Verfügung des preußiſchen Juſtizminiſters vom 7. November 1899

über Ausführung des Handelsregiſters (S. 269) zum Abbrud gebracht find,

und in weiteren Anhängen die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom

1. Juli 1899 mit der bezüglichen Verfügung des preußiſchen Juſtijs

miniſters vom 8. November 1900 über Führung der Genoſſenſchaftsregiſter,

desgleichen Bekanntmachung vom 12. November 1898 nebſt Verfügung

vom 6. Mai 1899 , betreffend Vereins- und Güterrechtsregiſter, endlich

Bekanntmachung des Reichatanzlere zu § 25 des Flaggengeſeßeß, und Vers
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fügung des preußiſchen Juſtizminiſters vom 11. Dezember 1899 über die

Führung der Schifféregiſter.

Das Sachregiſter zeichnet fich durch Reichhaltigkeit aus.

8

Wie dem vorangezeigten Buch durch dieſen Inhalt der Anhänge

eine beſondere Brauchbarkeit für Preußen eröffnet iſt, ſo hat Amtégerichtes

rath ermann gaftrom . Berlin in ſeinem Formularbuch und No:

tariatørecht (F. Guttentag , angezeigt Bd. L S. 280 dieſer Zeitſchrift)

Cheil I, Notariaterecht", aus dem Reichegefes Abidin. 10, 11 und aus

dem preußiſchen Geſetz Abſchn. 4–8 mit erläuternden Anmerkungen der

öffentlicht ( 1899-1900 ).

ReyBner.

N 1

XVI. Das Preußiſche Gefeß über die freiwil

lige Gerichtsbarkeit vom 21. September

1899

hat bereits eine Reihe von Sonder bearbeitungen erfahren .

a) Hermann I aſtrow , Amtsgerichtsrath in

Berlin . Berlin 1900, F. Guttentag.

Der bekannten handlichen Ausgabe deutſcher Reichgefeße in grünem

Kattuneinband Nr. 46 (1. Aufl. Bd. XLVIII S. 373 dieſer Zeitſchrift)

iſt in der zweiten Auflage das preußiſche Gefeß angefügt. Angeſchloffen

find die in Verbindung ſtehenden Gefeßesſtellen aus Bürgerlichem Gefeß=

buch, Gerichtsverfaſſung& gefeß, Civilprozeßordnung nebſt preußiſchem Auß

führung & gefeße ; alle in Bezug ſtehenden Gefeße find ſomit zur band.

.

b) Georg Wellſtein , Oberlandesgerichtsrath. 8 .

( VI und 236 S.) Berlin 1900, H. W. Müller.

Entſprechend der BD. XLVIII S. 373 dieſer Zeitſchrift angezeigten

Ausgabe des Reichsgefeßes deffelben Verfaffers iſt das preußiſche Geſeß mit

Einſchaltung der im Anzug ſtehenden Gefeße in trefflicher Ausſtattung

mit jachgemäßen Erörterungen in Verbreitung und Gebrauch gelangt.

Abbrud des Reichsgefeßes (SS 1—34) iſt angeſchloſſen .

c) R. Schulße - Görliß , Kammergerichtsrath in

Berlin , und Dr. B. berned , Rechtsanwalt
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am Kammergericht. 8. (XXV und 443 S.)

Berlin, Karl Heymann's Verlag .

Wie der oben angezeigte Kommentar zum Reichsgefe für freiwillige

Gerichtsbarkeit von R. Schulße: Görliß , bildet der vorliegende einen Bes

ſtandtheil der Sey mannlichen Kommentarjammlung, womit die äußere

Ausſtattung und Anordnung gekennzeichnet iſt. In der Einleitung iſt

die Bedeutung des § 200 des Reichsgefeßes für freiwillige Gerichtsbarkeit für

die lande@gefeßgebung hervorgehoben ; es hat dies in der Landesgeſeßgebung

ſeinen Ausdruck dahin gefunden , daß zu dieſem Reichsgefeß nicht „Aus:

führung & gefeße“, ſondern ſelbſtändige umfaſſende Gefeße über die Angelegen:

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ergangen find. Tief eingreifend iſt

das Geſetz dadurch , daß die verſchiedenen Notariatsordnungen (Art. 144

Nr. 15-19) aufgehoben find. Einen Einblid in die Vorzeit gibt die

Vorbemerkung zu Abſchn. 6. Die Art. 79—103 können als die einheitliche

preußiſche Notariatsordnung bezeichnet werden , womit ſich eine Gleich.

heit fiir das Reich anbahnen möge.

Für die gleiche Rechtsgeſtaltung in Preußen iſt dadurch Sorge ge

tragen , daß auf Grund des Reichsgefeßes für freiwillige Gerichtsbarkeit

§ 199 und § 102 Reichs -Grundbuchordnung die Entſcheidung über das

Rechtsmittel der weiteren Beſchwerde in Art . 17 dem Rammergericht

überwieſen iſt (vgl. oben S. 217) . Dieſe Erhebung des Stammergericht:

zum höchſten Gerichtshofe ift – im Anſchluß an ſeine Geſchichte (vgl.

Dr. Þolfe , Geſchichte des Kammergerichts von Brandenburg:Preußen)-

nicht nur für dieſes Königreich von Bedeutung ; kraft ſeiner Entſcheidungen,

welche im Reiche Würdigung und Anerkennung finden, wird eine Rechts

gleichheit , welche von Gefeßes wegen noch nicht zu erreichen war, rechts:

wiſſenſchaftlich gefördert und vorbereitet.

ReyBner.

.

-

XVII. Das Reichsgefeß über die Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom

17. Mai 1898 und das Preußiſche Gefeß

über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom

21. September 1899 , erläutert von Julius

Rausnik , Rechtsanwalt in Berlin . 8. (VIII und

834 S.) Berlin 1900, Franz Vahlen .

Soll eine ausführliche und eingehende Darſtellung des Verfahrens

der freiwilligen Gerichtsbarkeit gegeben werden , fo iſt das in alleinigem
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Anſchluß an das Reichsgeſeß nicht möglich. Nur in Anſchluß an ein

beſtimmtes Landesrecht konnte das Verfahren bis ins Einzelne hinein

Lebendig geſchildert werden. Dabei kam für den Verfaſſer nur das

preußiſche Recht in Betracht (Vorwort) . Verfaffer hat die Erläuterung

des preußiſchen Gefeßes an die einzelnen Paragraphen des Reichsgefeßes

angeſchloſſen , womit ein einheitliches Ganzes hergeſtellt iſt. Nur für

den Abſchnitt 10 „ Gerichtliche und notarielle Urkunden “ ergab fich noth:

wendig eine Ausnahme. Das Reichsrecht ( vgl. S. 529) regelt nur die

Zuſtändigkeit für die Beurkundung von Rechtsgeſchäften und für die

Beglaubigung der Unterſchriften und Handzeichen (8 167) , das Ver

fahren bei der gerichtlichen und notariellen Beurkundung von Rechts

geſchäften (S$ 168-182) , der Beglaubigung von Unterſchriften und

Handzeichen (§ 183) , Zuſtändigkeit des Geſchwaderauditeurs ($ 184 ),

des Weiteren iſt reichsgeſeßlich geregelt das Verfahren betreffend die

Wechſelproteſte (WD. Art. 88) , die Errichtung von Teſtamenten und

Erbverträgen (BGB. SS 2229 ff.) , die gerichtliche oder notarielle Bes

urkundung von Beſchlüffen der Vollverſammlungen von Aktiengeſells

fchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien (HGB. SS 259, 320),

die Verſammlung der Befißer von Schuldverſchreibungen (Reichsgeſe

vom 4. Dezember 1899 betreffend die gemeinſamen Rechte der Befißer von

Schuldberſchreibungen § 9 (in dieſer Zeitſdrift BD . XLIX S. 525) .

Im Hebrigen iſt die Regelung der Landesgeſeßgebung überlaſſen ; die

ſelbe iſt in dem preußiſchen Geſetz Abſchnitt 4–6 erfolgt , auch wird

Art. 114 betreffend die Beurkundung von Geſindedienſtverträgen hierher

gerechnet werden können. Verfaffer hat ſachgemäß die Erläuterung

des preußiſchen Gefeßes Art. 31–103 an § 184 des Reichsgeſeges

angeſchloſſen. Die übrigen Artikel finden ſich S. 691 in einem Sonder:

abdruck. Zu beachten iſt , daß unter Aufhebung der bisherigen No

tariatsordnung Art. 144 die Art. 77–103 ſich über die Amtsſtellung

der Notare erſtreden , womit dann die allgemeine Verfügung des Juſtiz:

miniſters vom 21. Dezember 1899 betreffend das Notariat in Verbin:

bung ſteht. Abgedruckt S. 812 ff.

Für das Handelsrecht ſind von beſonderer Bedeutung Abſchnitt 7

Dandeldjachen “, SS 125-158 , womit Art. 29 , 30 des preußiſchen

Gefeßes in Verbindung ſtehen (S. 695). Da durch Art. 29 die

näheren Beſtimmungen über die Einrichtung und die Führung der

Handels- und Schiffsregiſter dem Juſtizminiſter überwieſen find, ſo hat

die allgemeine Verfügung vom 7. November 1899 S. 720 ff. Plaß ges

funden. Bemerkt ſei hierbei, daß der Klage über die Roſtſpieligkeit der

Abſchriften und Auszüge über die Eintragungen im Handelsregiſter,

3. B. Zeugniſſe über den Beſtand der Vorſtandsmitglieder einer Attiens

geſellſchaft, Prokuriſten u. j. w . durch $ 74 Abſ. 3 des preußiſchen Ges

richtskoſtengeſeßes in der Faſſung vom 6. Oktober 1899 ihre weſentliche

1
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Erledigung gefunden haben , indem für Zeugniſſe des unveränderten

Fortbeſtandes einer in einem Zeugniß bereits mit voller Gebühr bes

lafteten Beurkundung nur noch 1 Mark erhoben werden kann.

Der durch § 199 des Reichsgefeßes der Landesgeſeßgebung anheim

gegebenen Ermächtigung gemäß, die Entſcheidung über das Rechtsmittel

der weiteren Beſchwerde einem der mehreren Oberlande@ gerichte zu übers

weiſen, iſt in Preußen das Rammergericht (Preuß. Gefeß Art. 7 und 8

(S. 695]), in Bayern das oberſte Landesgericht München zuſtändig ( Bayer.

Ausf.G. zum B.GB. Art. 167 BD . XII).

Die Beurtheilung einer Arbeit wie der vorliegenden dürfte felten

auf Grund einer vollſtändigen Renntnißnahme erfolgen ; wenn ich mein

Urtheil ausſpreche, ſo geſchieht dies nach Durchleſung einer Reihe von

Erläuterungen und einer Prüfung der Vollſtändigkeit des gebotenen

Stoffes. In leşterer Beziehung habe ich feine Lüde entdeckt. Bequem

für den Gebrauch ſind die zur Erläuterung in Betracht kommenden Ges

feße abgedrudt, was erweitert iſt auf die in das Gebiet einſchlagenden

Gefeße (3. B. Preuß. Ausf.G. zum AGB. Art . 4 zu § 144 S. 484 ).

Die Erläuterungen geben ihren Inhalt überſichtlich durch ſcharfgedructe

vorangeſchidte Rennworte an , womit eine gute Anordnung des Stoffes

erſichtlich iſt. Das Schlußurtheil über einen Kommentar gibt der

Gebrauch und Verbrauch deſſelben , woraus die Anerkennung zu ent

nehmen iſt. In dieſer Beziehung kann aus den mir zur Kenntniß ge

langten Thatſachen zu dem Ergebniß gelangt werden, daß ſich der Rom

mentar als ein ſicherer und vollſtändiger bewährt hat.

Dr. ReyBner .

XVIII. P. Loed , Regierungsrath, Mitglied der Provinzial

Steuerdirektion und Vorſtand des Stempelſteuer

amtes in Berlin . Reich & -Stemp elgeſ eß

(Börſengeſek) vom 14. Juni 1900 mit den

Ausführungsbeſtimmungen , einem Auszug aus den

Gefeßesmaterialen und den Entſcheidungen der Ver

waltungsbehörden und des Reichsgerichts. Tert

ausgabe mit Anmerkungen , Tabellen und Regiſtern .

8. Aufl. kl . 8. (470 S.) Berlin 1901 , I. Gutten

tag (Mark 3.30 . )

Das Reichsgeſeß in ſeiner neuen Geſtalt iſt unter Anführung

ſeiner Vorgänger und der Abdrucksorte im vorliegenden Bande dieſer

Zeitſchrift S. 144 ff. mitgetheilt . Die achte Auflage zählt von der erſten
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Gefeßeßgeſtalt. Der Titel gibt den zuverläſſigen und in dieſem Umfang

vollſtändigen Inhalt an ; eine Beurtheilung gegen Geſetz oder Ent:

ſcheidung lag für die Benußung im Verkehr nicht im Plan.

Welchen Einfluß eine der Stempelfreiheit günſtige Entſcheidung

des Reichegerichte, wodurch die Frage :

Stellt die im Falle des Art. 209 d HGB.'S erfolgende

Uebernahme der Aktien einer zu errichtenden Aktiengeſellſchaft

durch die Gründer ein die übernommenen Aktien betreffendes

Rechtsgeſchäft im Sinne der Poſition 4 A ? des Tarifs zum

Reichsſtempelgeſeße vom 1. Juli 1881/29. Mai 1885 dar ?

verneint wurde, auf die ſpätere Gefeßgebung und die Steuererträge

gehabt hat , beweiſt die Einſchaltung in Tarif 4 , woſelbſt gegen die

Anficht des Reichsgerichts der Begriff des Anſchaffungsgeſchäftes mit

ſchneidiger Gefeßeskraft erweitert wurde (Entſch. des Reichsgerichts in

Civilſachen vom 30. Juni 1892 BD. XXXI S. 17 ) .

Vom ſelben Verfaffer iſt in derſelben Buchhandlung herausgegeben :

Das Preußiſche Stempelſteuergeſeß vom

31. Juli 1895 . Mit den geſammten Aus

führungsbeſtimmungen und vollſtändigen Tabellen .

Unter beſonderer Berückſichtigung der Entſchei

dungen der Verwaltungsbehörden und der Ge

richte. 5. verbeſſerte und umgearbeitete Auflage .

8. (425 S.) Berlin 1901 .(

Es dürfte in dem nach dem Titel Gebotenen keine Lücke nachweis

bar ſein, ſo daß man die Ausgabe für eine amtliche anrühmen könnte.

Ein weit umfaſſenderes Gebiet behandelt:

Ernſt þeinit , Rechtsanwalt und Notar in Berlin.

Kommentar zum Preußiſchen Stempel

gefet nebſt Tarif vom 31. Juli 1895 .

Mit Tabellen , den geſammten Ausführungs

beſtimmungen , dem Reichsſtempelgeſeß, dem Erb

ſchaftsſteuergeſetz und einem Anhange: Die den

Notaren als Amtsſtellen der Steuerverwaltung

zuſtehenden Befugniſſe und obliegenden Verpflich

tungen. 2. gänzlich umgearbeitete Auflage auf

der Grundlage des Bürgerlichen Rechts , ſeinen
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Nebengeſeßen und der preußiſchen Ausführungs

geſeße . Ler. -8 . (XI und 846 S.) Berlin 1901 ,

Otto Liebmann .

Die erſte Auflage dieſes Werkes iſt Bd. XLVIII S. 623 diefer

Zeitſchrift beſprochen . Verfaſſer hat ſich dem Gegenſtande , welcher

häufig von dem erſtrebten finanziellen Erfolge beherrſcht wird , wogegen

eine folgerechte Entwidelung nach den Begriffen und Saßungen anderer

Gefeße zurücftehen muß, mit erneutem Eifer gewidmet. Wenn die Ein :

bringung von Grundſtücken gegen Gewährung von Aktien feit dem

Urtheil der vereinigten Civilſenate des Reichsgerichts vom 8. Juli 1880

( Entſch. Bd . II S. 303 ff.) gegen Erhebung des Stempels von Rauf:

verträgen über inländiſche Grundſtücke mit 1 Prozent geſichert ge

blieben iſt, wie dies das Urtheil des Reichsgerichts VII. Civ.Sen. vom

29. Mai 1900 (Gruchot, Beiträge Bd. XLV S. 349) nachweiſt, und

auch vom Auflaffungsſtempel nicht ergriffen werden konnte (Heinit

S. 278 ff.), ſo hat zum Erſaß der Steuertarif unter Geſellſchafts:

verträgen " vorſichtig folgende Beſtimmung eingeſchoben :

„ Gefeliſchaftsverträge, wenn ſie betreffen das Einbringen

von nicht in Geld beſtehendem Vermögen in eine Aktiengeſells

ſchaft oder eine Kommanditgeſellſchaft auf Aktien bei Errichtung

derſelben oder in eine bereits beſtehende Geſellſchaft dieſer Art,

inſoweit zu dem eingebrachten Vermögen unbewegliche im In:

lande belegene Sachen oder dieſen gleichgeachtete Rechte gehören,

1 vom Hundert . “

Dieſe Tarifpoſition hatte Verfaſſer bereits in der Deutſchen Jur.:

3tg. 1898 S. 263 erörtert. Inzwiſchen iſt das Urtheil des Reichs

gerichts III . Civ.Sen. vom 5. Januar 1900 ( Entſch. des RG.'s in CS.

BO. XLV S. 100 ff .) ergangen, welches zu dem Ergebniß gelangt, daß

eine Erhebung dieſes landesgeſeßlichen Geſellſchaftsſtempels neben dem

Reichsſtempel für Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte ſtatthaft ſei .

Mit Schärfe wird S. 377 der dortigen Begründung in Uebereinſtimmung

mit Staub , Rommentar zum bandelegefeßbuch 7. Aufl. S. 348, ent :

gegen getreten. In der That dürfte dieſe Entſcheidung des III. Civil

Senats des Reichsgerichts mit dem Urtheil der vereinigten Civil -Senate

vom 8. Juli 1880 (Entſch. Bd . II S. 303) nicht in Einklang zu

bringen ſein .

Das Reichsſtempelgeſeß und das preußiſche Erbſchaftsſteuergeſet

vom 19. Mai 1891/31 . Juli 1895 find nur dem Wortlaut nach mit:

getheilt . Zu dem leßten Gefeß haben Dr. S düď und Dr. Grufen

( Berlin 1896, 9. 3. Heine's Verlag) einen vortrefflichen Kommentar

verfaßt, dem eine ſyſtematiſche Darſtellung des preußiſchen Erbſchafts:
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ſteuerrechts , eine Arbeit von rechtageſchichtlicher und Wirthichaftspoli

tiſcher Bedeutung, beigegeben iſt (S. 257—379) .

Daß der Feinig'iche Kommentar in der Zuverläffigkeit ſeiner

Berichte über Rechtſprechung und Entſcheidungen der Stempelſteuer:

behörden , ſowie in der prüfenden Beurtheilung derſelben – trotz des

ſpröden Stoffes —, namentlich aber auch in der Anordnung der Er:

läuterungen volle Anerkennung gefunden hat, ſei bezeugt. -

Hierher gehört noch :

Ø. Hummel , Geh. Oberfinanzrath und vortrag.

Kath im Finanzminiſterium , und F. Specht,

Kammergerichtsrath. Das Stempelſteuer

geſe vom 31. Juli 1895 , nebſt Ausfüh

rungsbeſtimmungen , Erbſchaftsſteuer, Wechſel

ſtempelſteuer und Reichsſtempelgeſeß. Kommentar

für den praktiſchen Gebrauch. 8. Berlin 1899,

J. Guttentag.

Der Kommentar iſt in feiten beiden Sieferungen zum Abſchluß

des Stempelſteuergeſekes gelangt. Es darf die Nachfolge des Tarifs,

der ſonſtigen Geſete u. f. w. , ſomit der Abſchluß des ganzen Werkes in

raſcher Folge in Ausſicht genommen werden.

Berlin. Dr. Reyner.

XIX . Theodor Cohn , Amtsrichter. Das Handels

und Genoſſenſchaftsregiſter, ſowie das Ver

fahren in Vereins- , Muſter- und Güter

rechts-Regiſterfachen . Mit Muſtern. Syſtema:

tiſch dargeſtellt. Dritte, völlig umgearbeitete und

vermehrte Auflage . 8. (528 S.) Berlin 1901,

Karl Heymann's Verlag .

In Vergeſſenheit iſt es gerathen, daß nach Aug. Preuß . Landrecht

Th. II Tit. 8 & 746 von den Gerichten ein Wechſelfähigkeitsregiſter zu

führen war, woſelbſt die Perſonen zu verzeichnen waren, welchen , wenn

nach den Gefeßen nicht bereits wechſelfähig, durch beſonderes Certifikat

(8 739 a. a . D.) die Wechſelfähigkeit ertheilt war. Es iſt mir nicht ge

Lungen, das Daſein eines ſolchen Wechſelfähigkeitsregiſters zu ermitteln . In

gleicher Weiſe ſpurlos dürften die Börjenregiſter für Waaren und für11
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Werthpapiere " ( Börſengeſetz vom 22. Juni 1896 $ 54, in dieſer Zeit:

ichrift Bd. XLVI S. 141 ; dazu Bekanntmachung vom 9. Oktober 1896,

ebendaſ. S. 178 ; dazu Bd. XLV S. 145 , Bd. XLIX S. 594 dieſer

Zeitſchrift) nicht verſchwinden , wenn ihnen auch die verdiente Vergeſſen :

heit, weil wirthſchaftlich verfehlt und für den Handelsverkehr hinderlich,

baldmöglichſt gewährt ſein möge.

Das durch das Allgemeine Deutſche Handelégefeßbuch Art. 12 ff.

angelegte und durch eine Reihe ſpäterer Gefeße vorbereitete Regiſter:

weſen hat bereits eine umfangreiche Literatur ; es fei hier, ohne auf die

Fülle der in Tages- und Fachblättern veröffentlichten Erörterungen

einzugehen , für das Handelsregiſter eine Zuſammenſtellung gegeben :

F. Spiller. Der Handelsrichter als Rommiffarius zur

Führung der Handelsregiſter u . 1. w . Berlin 1876,

Karl Heymann's Verlag.

Conſtantin Weber. Die Anmeldung der Firmen , Zeichen

und Muſter zum andelsregiſter. Köln 1873 , M. Du:

mont-Schauberg.

Dr. M. Fink. Die Vorſchriften des Reichsgeleges über die

Anmeldung zum Handelsregiſter u.ſ. w. Berlin 1880,

f. Guttentag.

Otto Rudorff. Die Vorſchriften über die Führung des

Handelsregiſtere. Sannover 1882, Karl Meyer (Guſt. Peters ).

A. Miller. Die Lehre von der Geſchäftsfirma. Bern 1884,

Robert Jerni (H. Röhler) .

W. Spaeing. Handelregiſter und Firmenrecht. Berlin

1884, Franz Bahlen .

Theodor Cohn. Das Handels- und Genoſſenſchaftsregiſter.

Berlin 1892, Karl Heymann's Verlag:

Dr. jur. L. Siegmund. Handbuch für die ſchweizeriſchen Hans

delsregiſterführer. Baſel 1892, Schweiz. Verlag &buchdruđerei.

R. Schulße :Görlig. Die Führung des Handels- und

Mufterregiſters. Berlin 1893, Franz Vahlen.

Der Verfaffer iſt, wie er im Vorwort zur erſten Auflage bemerkt,

in dem behandelten Gebiete thätig geweſen , was durchaus erforderlich

iſt, um ein richtiges Maß zwiſchen Form und Weſenheit inne zu halten.

Die Eintragungen in die Handelsregiſter, wo ſie nicht rechtsbegründend,

ſondern nur beurkundend ſind , ſollten nicht mit rechtswiſſenſchaftlicher

Gelehrſamkeit behandelt werden , ſondern der Regiſterrichter ſollte fich

ſtets bewußt bleiben , daß er lediglich im Dienſte des zu fichernden

Handelsverkehrs ſteht. Darauf beruht es , was zu S. 316 bemerkt ſei ,

daß das Erlöſchen einer Prokura gleichzeitig mit deren Eintragung im

Handelsregiſter eingetragen werden kann , und geſchäftskundig eingetragen

.

1

.
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wird, um den Geſchäftsherrn der Vortheile der Wirkung der Eintragung

und Bekanntmachung der Prokuraerledigung theilhaftig zu machen.

§ 15 Abſ . 2 SGB.'8 .

Die Umwandlung handelsrechtlicher Unternehmungsformen S. 31 ,

234 ff. hat inzwiſchen in dieſer Zeitſchrift BD. L S. 1 ff. eine eins

gehende Darlegung erfahren.

Der S. 104 ausgeſprochene Saß : „Als Ort [wo die Firma des

Einzelfaufmanns einzutragen fei] iſt derjenige geographiſche Bezirk an:

zuſehen, deffen Name gebräuchlich iſt, um auch in weiteren Areiſen das

Geſchäftsdomizil zu bezeichnen ", wird gegründet auf den Beſchluß des

Kammergerichts I. C.S. vom 12. November 1888 (Fohow , Jahrbuch

– nicht sohow :Süngel – BD. VIII S. 11 ) ; dort mag er für den–

beſonderen Fall feine Berechtigung haben . Die Berallgemeinerung muß

als bedenklich bezeichnet werden . Für die Bezeichnung des Zahlungs

ortes im Wechſel (Nollendorf-Str. Berlin , während ſie in Schöneberg

liegt) und die damit in Zuſammenhang ſtehende Aufnahme des Proteſtes

Mangels Zahlung hat das Reichsgericht, Entſch. in CS. Bd. XXXII

S. 114, der gebräuchlichen Bezeichnung Bedeutung beigelegt (dagegen

Rehbein , Alg . Deutſche Wechſelordnung 6. Äufl. S. 33) ; für den

Drt der Firmenanmeldung (HGB. & 29 , Art. 19) iſt jedenfalls eine

Gebräuchlichkeit ohne Einfluß. Verfaſſer dürfte dies auch $ 10 S. 79

richtig angegeben haben, ſo daß S. 114 nur eine zu Mißverſtändniſſen

Anlaß gebende Faſſung iſt.

S. 102 iſt auf die Angabe der Straße und Hausnummer , ſowie

des Geſchäftsganges bei der Anmeldung zum Handelsregiſter eingegangen.

Die Verfügung des Preußiſchen Juſtizminiſters vom 12. Juni 1900

( Fuſt.Min.BI. 1900 S. 439) hat hier die richtige Grenze gezogen.

S. 13 werden unter Bezugnahme auf Reichs -Grundbuchordnung

$ 33 die vom Gericht zu ertheilenden Vertretungszeugniſſe beſprochen

und auf die möglichen Bedenken bei Ausſchluß einzelner Gefellichafter

von der Vertretungsmacht ($ 125 26. 4, § 161 Abſ. 2. Ugl . Seh:

mann - Ring , Kommentar zum Handelsgeſeßbuch $ 9 Anm . 3) auf:

merkſam gemacht. Schwierigkeiten in der Praxis ſind zeither nicht

bekannt geworden , dürften auch bei gewandter Faſſung) kaum zu

befürchten fein .

Ueber die Beweiskraft der Zeugniſſe, betreffend den Zuſtand nach

der Ausſtellung, habe ich eine Bemerkung nicht gefunden ; es ſei auf

1

I

1 ) Für Preußen iſt $ 2 der allgemeinen Verfügung des Juſtiz

miniſters vom 7. November 1899 zu vergleichen ( Juſt.Min.BI.

1899 Nr. 41 S. 313. Reyßner :Simon , Aktiengeſellſchaft

5. Aufl . S.XII. Die Faſſung beſtimmt der Richter ; die Aus
fertigung erfolgt durch den Gerichtsſchreiber.
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S. 227 Dieſes Bandes der Zeitſchrift zu dem Beſchluß des Kammers

gerichts vom 14. Mai 1900 hingewieſen .

Der Verfaſſer, welcher ſyſtematiſch darſtellt, gibt damit zu erkennen,

daß er eine ſelbſtändige Anordnung vornehmen wird ; hierauf gründet

es fich, daß er das Handelsregiſter im Allgemeinen darlegt, SS 1-11 ,

und daran das Ordnungsſtrafverfahren des Regiſterrichters knüpft. Es

wird nunmehr der Anordnung des preußiſchen Handelsregiſters vom

7. November 1899 ( Fuſt.Min.Bl. 1899 Nr. 41 S. 313) in den Ab

theilungen A und B gefolgt, womit außer Zweifel geſtellt iſt, daß fich

die Darſtellung weſentlich mit den preußiſchen Einrichtungen befaßt.

Wenn dies auf dem Titelblatt nicht bemerklich gemacht iſt, ſo kann dies

damit gerechtfertigt werden , daß bei mannigfachen Verſchiedenheiten in

den landesgeſeßlichen Einrichtungen doch die Entwicelungen auf der

preußiſchen Grundlage nüßliche Verwerthung trok anderen Formen

bei grundfäßlich gleichem Inhalt – finden können.

Ein Anhang iſt in Abſchnitt I mit dem Prokurenweſen befaßt, in

Abſchnitt II mit inländiſchen Zweigniederlaſſungen von ausländiſchen

Hauptniederlaſſungen.

Geſondert werden behandelt bas Genoſſenſchaftsregiſter, das Vers

einsregiſter, das Muſterregiſter, das Güterrechtsregiſter.

Den Abſchluß (S. 439-509) machen Formulare nebſt Verfügungs

entwürfen. S. 510–517 find die preußiſchen Regiſterformulare abge

drudt. S. 518—536 bringt das unentbehrliche ABC-Regiſter.

Verfaſſer hat mit mühevoller Sorgfalt die von dem Regiſterweſen

betroffenen Rechtsverhältniſſe durchforſcht und aus denſelben dasjenige

vorgetragen , was die ordnungsmäßige Regiſterführung betrifft. Daß

hierbei nicht auf die Form beſchränkt werden konnte, wird Jedem , der

einmal mit dem Regiſterweſen befaßt geweſen iſt, befannt ſein .

Eine Kritik des preußiſchen Regiſterweſens iſt nicht unternommen ;

dagegen iſt die Sandhabe geboten , daß in ber feſtgelegten Form dass

jenige erreicht werde, wofür die Regiſter beſtimmt ſind.

Möge der Verfaſſer für ſeine Arbeit bei den preußiſchen Regiſter:

richtern feinen Dank finden.

Berlin. Dr. ReyBner.

XX. C. Kurg , Amtsgerichtsrath. Das gerichtliche

Regiſterweſen. Eine Sammlung der auf das

Handels-, Genoſſenſchafts-, Muſter-, Börſen-, Ver

eins-, Güterrechts- und Schiffsregiſter bezüglichen

geſeßlichen und inſtruktionellen Vorſchriften mit den
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amtlichen Muſterformularen und einem Anhange

nebſt Anmerkungen . 8. (360 S.) Berlin 1901 ,

A. W. Hayn's Erben .

Das Titelblatt gibt den Inhalt der vortrefflich in Papier, Druck

und Einband ausgeſtatteten Zuſammenſtellung an , wobei bemerkt wird ,

daß die lande @ geſeßlichen Beſtimmungen ſich auf Preußen beſchränken.

Dr. ReyBner.

XXI. Das Reichsgefeß über die Zwangsver

ſteigerung und die Zwangsverwaltung

vom 24. März 1897 (Faſſung vom 20. Mai

1898) nebſt dem Einführungsgeſeß und dem für

Preußen ergangenen Ausführungsgeſek vom 23. Sep

tember 1899 und Koſtenbeſtimmungen. Mit einem

ausführlichen Kommentar in Anmerkungen. Von

Dr. Paul Jaedel, Reichsgerichtsrath . 8. (IV

und 726 S.) Berlin 1901 , Verlag von Franz

Vahlen .

Verfaffer war bereits bewährter Kommentator der preußiſchen

Subhaſtationsordnung vom 16. März 1869 (1872 erſte Auflage, 1880

zweite Auflage) und des durch die Reichs- Civilprozeßordnung herbor :

gerufenen ausgleichenden Gefeßes vom 4. März 1879 (dritte Auflage

1882). Zu dem preußiſchen Geſetz vom 13. Juli 1883 erſchien ein

Rommentar in drei Auflagen (1883, 1885, 1893), Die Zwangsvolls

ſtredung in Immobilien“ . Derſelbe iſt in diejer Zeitſchrift Bd.XLIII

S. 454 angezeigt .

Der jest veröffentlichte Kommentar hat ſomit bereits eine Vor

geſchichte, welche erwarten ließ , daß der Verfaffer dasjenige, was er für

das preußiſche Geſetz geleiſtet hat, auch für das Reichegeleg bieten wird.

Wenn ſich an dem preußiſchen Gefeß vom 13. Juli 1883, wie Verfaffer

jagt , Theorie und Praxis geübt haben und dieſes die fichere Grundlage

des Reichågefeßes iſt, fo find doch die Eingriffe des Bürgerlichen Geſetz:

buchs und der Reichs-Grundbuchordnung ſo bedeutend, daß die Grundlage

des preußiſchen Kommentars , um ihn zu einem deutſchen zu geſtalten ,

einer vollſtändigen Umarbeitung bedurfte. Den Landesgeſeßgebungen

blieben einzelne Lüden auszufüllen. Dies iſt in Preußen durch das im

Titel benannte Ausführungsgeſeß u. f. w . geſchehen. Dieſen Beſtim
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mungen hat fich Verfaſſer vornehmlich zugewendet . Wenn damit der

Kommentar für Preußen unentbehrlich iſt, ſo wird er ſonſt im Reich

feine Bedeutung und Kraft dadurch beweiſen , daß fich landesgeſeßliche

Arbeiten durchaus an faedel aufranken .

Für das Gebiet des Handelsrechts jei auf Abſchnitt 2 Zwangs

verſteigerung von Schiffen im Wege der Zwangevollſtreckung " hin :

gewieſen (S. 534 ff.) , wofür S. 6 die Einleitung bildet . Zutreffend

iſt hervorgehoben , daß der Nachweis , das Schiff ſei nicht fegelfertig

(HGB. § 482), nicht zur Begründung des Antrages auf Zwangsver

ſteigerung gehört, ſondern als Einwand dem $ 766 der CPO . unter

ſteht. Für die in der Binnenſchiffahrt thätigen regiſtrirten Schiffe

kann ein Einwand behufe Vertagung der Zwangsverſteigerung nicht

erhoben werden .

Das Reichsgeſek hat die reiche Erbſchaft des preußiſchen Gefeßes

in dem Jaeckel’ichen Kommentar angetreten .

Angeſchloſſen jei :

Das Verfahren der Zwangsverſteigerung

nach dem Reichsgeſeße über die Zwangsverſteigerung

und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897

an einem Rechtsfall dargeſtellt von Fiſcher, Land

gerichtsrath in Gneſen . 2. Auflage . 8. (72 S.)

Berlin 1900, Franz Vahlen.

Dr. Reyner.

XXII. Des reports dans les bourses de valeurs

par Edgard Allic , docteur des sciences juri

diques et économiques etc. 8. (295 p . ) Paris(

1901 , V. Giard & E. Brière.

Das Reportgeſchäft bietet der wiſſenſchaftlichen Betrachtung eine

doppelte Seite dar : die wirthſchaftliche und die juriſtiſche; nur wer

beide zu würdigen verſteht, vermag die Lehre vom Reportgeſchäft bes

friedigend zu behandeln . Wenn auch in den franzöſiſchen Lehr- und

Handbüchern des Handelsrechtes, in den Spezialdarſtellungen des Börſens

rechtes das Reportgeſchäft mehr minder breit dargeſtellt iſt, Spezial

unterſuchungen der franzöſiſchen Rechtsgelehrten Buchère, Mollot,

Wahl , de Prat u . A. die Lehre entſchieden gefördert haben : eine

Monographie , wie ſie die deutſche Wiſſenſchaft in der viel zu wenig

I

1
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gewürdigten Schrift von Hans Müller befißt, hat der franzöſiſchen

Siteratur erſt Allir geliefert.

Drei Momente find es aber , welche die Arbeit auch für den deut:

ichen Leſer werthvoll erſcheinen laſſen ; zunächſt verſteht es Verfaffer

vortrefflich, das Reportgeſchäft ſo zu ſchildern, wie es faktiſch iſt: feine

Beiſpiele ſind nicht Schulbeiſpiele, ſondern dem Börſenleben entnommen ;

namentlich benußt der Autor das vorhandene Material, um zu zeigen,

wie ſich die Reportverhältniffe in kritiſchen Zeiten ( 1873, 1885) geſtal:

teten , und zieht daraus intereſſante Folgerungen. Ferner verwendet

Allir einen ſehr großen Literaturapparat, und zwar namentlich auch

die neueſten feit Müller's Buch erſchienenen Schriften , und endlich

betont Verfaſſer keineswegs einſeitig die franzöſiſchen Berhältniffe, fon :

dern beſchäftigt fich auch eingehend mit den Einrichtungen deutſcher

Börjen.

Die Arbeit zerfällt in zwei Hauptabſchnitte; im erſten : „Du

report au point de vue financier “ (S. 1-212) wird uns

volles Verſtändniß vom Weſen des Report verſchafft, und werden

namentlich jene Momente betont , welche ſpäter zur juriſtiſchen Ron

ſtruktion nöthig oder werthvoll find.

Report (als wirthſchaftliche Erſcheinung) iſt die Differenz zwiſchen

Raffapreis und Terminpreis : dies die grundlegende Definition unſeres

Autors. Geſchäfte, bei welchen Report oder Deport gezahlt wird, find

Reportgeſchäfte) , und deswegen wird auch die zweitheilung : direktes

und indirektes Reportgeſchäft aufrecht erhalten, wobei bezüglich des in

direkten Reportgeſchäftes richtig bemerkt wird (S. 23): „nous ne voyons

cependant aucun inconvénient à maintenir cette notion, tant qu'on

ne perd point de vue qu'il ne s'agit pas là d'une formation juri

dique originale , mais seulement du rapprochement de deux opé

rations déjà commes et juridiquement separées, dans le but d'obtenir

les effets du report. “ Das indirekte Reportgeſchäft wird weiterhin

nicht behandelt, ſondern ausſchließlich das direkte Reportgeſchäft, deſſen

Charakteriſtik nach Allix in vier Punkten liegt : 1. unité re ; 2. unité

persona ; 3. unité tempore ; 4. unité negotio ; wenn Verfaſſer ſagt

(S. 36) , leştere (die unité negotio) „résulte des trois caractères

precedents " , ſo betont er ichon hier die ſpäter (S. 269) bewieſene

juriſtiſche Einheitlichfeit der ganzen Operation .

Im JII. und IV. Kapitel wird geſchildert, wie das Reportgeſchäft

an den Börſen von Paris, London, Berlin und Wien geſchloſſen wird,

und erhellt daraus die Richtigkeit der Bemerkung über den Charakter

des Reportgeſchäftes (S. 64) : „ qui ne constitue pas par lui même une

1 ) Unter der Bezeichnung Reportgeſchäft werden ſtets auch die

Deportgeſchäfte mitverſtandent.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LI .
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spéculation , mais qui sert simplement d'auxiliaire à une spécu

lation déjà ouverte , womit von ſelbſt die noch immer ab und zu

auftretende Behauptung, das Reportgeſchäft ſei ein „ simple jeu" , zurüd :

gewieſen wird. Daß es auch Reportgeſchäfte gibt , welche ſich an keine

ichwebenden Operationen anſchließen, überſieht Verfaſſer.

Das V. Kapitel : Du prix des reports (S. 74–143) iſt haupt

fächlich für den Volkswirth von Intereſſe; daſſelbe gilt auch vom

VI. Kapitel (S. 144—182) , welches betitelt iſt: „Fonctions écono

miques des reports “ ; für den Juriſten iſt dieſes Kapitel nur inſofern

werthvoll, als ſolche Konſtruktionen, welche die bezeichneten Funktionen

nicht erklären (vorzüglich kommen der Kredit- und Prolongations:

zweck 1) in Betracht) von vorn herein auszuſcheiden ſind.

In einem Appendix zu dieſem Kapitel (S. 183-187) find einige

orientirende Bemerkungen über die Geſchichte des Report enthalten .

Das legte Rapitel diefes Abſchnittes : courtages et impôts“

(p. 188—202) vermittelt den Uebergang zum II . Haupttheil : „Du

report au point de vue juridique “ ; denn wenn für ein Ge

ſchäft eine Gebühr oder Umſakſteuer entrichtet werden ſoll, muß man

fich doch fragen : Welches iſt die juriſtiſche Natur des Geſchäfte ? In

welche Kategorie iſt es einzureihen ?

Nach einem kurzen Einleitungskapital (S. 202—211) werden dies

jenigen Theorien angeführt , welche das Reportgeſchäft als Darlehen

( prêt) auffaſſen. Allir führt – ohne eine zu der feinigen zu machen

nachſtehende Konſtruktionsverſuche an : Das Reportgeſchäft ein verzins

liches Darlehen (Iroplong, Bardejue), Gelddarlehen gegen Pfand

beſtellung , und zwar pignus regulare (Bozéria'n ) oder pignus

irregulare ; ferner die Theorie , es liege beim Reportgeſchäft ein Geld

darlehen mit pignus irregulare , beim Deportgeſchäft ein Effektendars

lehen mit irregulärer Geldverpfändung (Dfner) reſp. eine locatio

conductio irregularis vor (vgl. beris) ; endlich die Adler'iche Ans

ſicht ?), es ſei ein Gelddarlehen mit irregulärer Effektenverpfändung, und

zugleich ein Effektendarlehen mit irregulärer Geldverpfändung .

Al die vorangeführten Theorien werden furz kritiſirt und deren

Unzulänglichkeit bewieſen ; wobei ſich Verfaſſer freilich größtentheils auf

das beruft, was ſchon Müller vor ihm aus einander geſeßt hat. Neu

-

1

1 ) Die Abgrenzung gegenüber der Prolongation erfolgt ſchon im

I. Kapitel.

2) Deſſen Anſicht Verfaſſer nur als eine „ élaboration savante et

quintessenciée“ der Anſicht von Lyon ( France judiciaire t. VI;

Seitenzahl hier , wie auch ſonſt oft nicht angegeben ) betrachtet;

Lyon konſtruirte das Reportgeſchäft als „ prêt de choses fon

gibles contre un prêt de choses fongibles“ ; Müller kannte

fie offenbar nicht.
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ſind die Angriffe gegen alle Erklärungen , welche das pignus als pignus

irregulare auffaffen ; zunächſt erklärt der Autor den Begriff pignus

irregulare für ſehr problematiſch (S. 222) , und dann will er in & befon :

dere die bekannte Pfaff’iche Anſicht von der Natur des pignus irregu

lare über den Haufen werfen : „ Par malheur la théorie de Pfaff ne

se vérifie pas dans le report. En effet ... le créancier gagiste

non remboursé devrait exercer son droit d'exécution sur la créance

de sa contrepartie ( ! ). Or ce q'uil a le droit de faire vendre,

c'est la chose in genere dont il a été nanti, c'est un nombre égal

de titres analogues à ceux qui lui ont éte engagés. La preuve,

du reste , que le gage ne porte pas sur la créance du débiteur en

réclamation de son gage vis - à-vis du créancier, c'est que d'autres

créanciers de ce débiteur pourront saisir cette créance , sans que

le gage du créancier gagiste soit entamé “ (S. 238) . Ich glaubte

dieſe Stelle wörtlich anführen zu müſſen , weil ja dann jeder Leſer den

Trugſchluß des Verfaſſer : leicht erkennen wird. Eine Geſchäftsform ,

welche dem Darlehenszweď dient, iſt der bekannte contractus mohatrae,

welcher auch mehrfach zur Erklärung des Weſens des Reportgeſchäftes

herangezogen wurde , aber abſolut unzulänglich iſt ; unrichtig iſt die

Behauptung von Allix (S. 241 ) , de Prat vertrete dieſe Anſicht.

Dieſer Autor hat gleichzeitig , jedoch völlig unabhängig, dieſelbe Anſicht

wie Adler aufgeſtellt.

Fm X. Kapitel wird die „ Theorie de la subrogation " eingehend

beſprochen ; ſo geiſtreich dieſe Konſtruktion Thaller's auch iſt, hat ihr

noch Niemand zugeſtimmt, und auch Verfaſſer – ein Schüler des bes

kannten franzöſiſchen Rechtsgelehrten , erklärt ſie für unhaltbar (S. 252).

Im leßten Rapitel (S. 252—285) werden uns diejenigen Anſichten

vorgeführt , welche das Reportgeſchäft als einen eigenartigen Kaufver:

trag auffaffen ; wir finden hier die Theorie Bender's. Rauf mit

pactum de retroêmendo , mit der Verbeſſerung von Bozérian , es

handle fich um einen Kauf mit „ remeré obligatoire " ; dann die An

ficht Ihöl's : ein gewöhnlicher Rauf und ein wirthichaftlich zuſammens

hängender Kauf auf Zeit und Krebit ; befremdlicher Weiſe fehlt die

Theorie Grünhuts, es ſei ein Kauf und ein fimultan (uno actu)

abgeſchloſſener Rüdfauf. Allir billigt keine dieſer Anſichten , ſondern

betont, daß die beiden Käufe nicht nur wirthichaftlich , wie Thöl

meint, ſondern auch juriſtiſch innig zuſammenhängen und ſagt S. 267 :

„ Pour nous le report est un contrat unique et synthétique, présen

tant des particularités sui generis et dont la double vente est la

base . “ Dieſem feineswegs originellen Ergebniſſe wird man zuſtimmen

müſſen. Eine „particularité " des Reportgeſchäftes iſt z . B. die ſo :

genannte Nachdeckungsklauſel; die Grundnatur („ Lase “ ) als Kauf kommt

unter anderem darin zum Ausdruck , daß der Reporteur die in Report1
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genommene Stücke veräußern darf, reportirte Aktien ihm ein Stimmrecht

in der Generalverſammlung gewähren (ſofern nicht eine Spezialbeſtim

mung dies verbietet) , andererſeits aber diejenigen Geſellſchaften , welchen

ſtatutariſch der Erwerb eigener Aktien verboten iſt, auch nicht ſolche in

Report nehmen dürfen (S. 284) .

Wie die vorſtehende kurze Inhaltsangabe zur Genüge zeigt, bietet

die Schrift eine Fülle von zwar nicht neuen, aber doch ſehr intereſſanten

Darlegungen und muß als die gründlichſte Monographie über das

Reportgeſchäft bezeichnet werden.

Der elegante , fließende Styl wird zweifelsohne auch dazu beitragen ,

der Schrift, deren Brauchbarkeit durch eine ziemlich vollſtändige Literatur:

überſicht erhöht wird , in Streifen der Juriſten und Nationalökonomen

viele Beſer zu verſchaffen !

Wien , Dezember 1900 . Bruno Mayer.

XXIII . Congrès international des sociétés par

actions tenu à Paris du 8 au 12 Juin 1900 .

Compte rendu sténographique. 8. (XXXII et

590 p . ) Paris 1900, A. Rousseau, éditeur .

Mie im Jahre 1889 iſt im verfloſſenen Jahre in Verbindung mit

der Weltausſtellung ein internationaler Kongreß für Aktiengeſellſchafts:

recht zu Paris abgehalten worden, freilich unter nur ſchwacher Bethei

ligung ausländiſcher Juriſten. Deutſchland iſt weder offiziell noch in :

offiziell durch irgend einen Praktiker oder Theoretifer vertreten geweſen,

aber auch andere Staaten, mit vielleicht alleiniger Ausnahme von Belgien,

haben ihn nur ſpärlich beſchickt. Ob die Zeit für derartige Kongreſie

bereits gekommen iſt, mag zweifelhaft ſein . Noch find die Verſchieden :

heiten des Aktienrechts in den einzelnen Ländern oder den Weltrechts

gebieten zu große , als daß ſich eine erſprießliche Behandlung der in

Betracht kommenden Fragen in der kurzen Spanne Seit eines Ron:

greffes erwarten läßt. Ueber allgemeine, mehr oder weniger bekannte

Argumente vermag fich die Debatte kaum zu erheben. Eine beſſere Bez

lehrung erfährt der Einzelne aus dem Studium rechtsvergleichender

Werke, den Motiven zu Gefeßesvorſchlägen oder dgl. Die Lektüre des

ſtenographiſchen Berichtes zeigt denn auch , daß bewußt oder unbewußt

der Kongreß fich mehr mit der Reviſion des franzöſiſchen Aktienrechts

als der Aufſtellung allgemeiner Weltrechtsfäße beſchäftigt hat (vgl . z . B.

die Reſolutionen 7, 14) . Von den 25 Reſolutionen, die er gefaßt hat,
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iſt ein Theil in Deutſchland längſt erledigt , ſo Nr . 1 : „ Les sociétés

par actions doivent , quel qu'en soit l'objet, être soumises à

une reglementation , Nr. 2 : La loi doit exiger la souscription

intégrale du capital et un versement partiel sur les actions,

Nr. 3 : La loi doit déterminer ou minimum taux des actions,

Nr. 9 : La loi doit règlementer l'administration et la représen

tation des sociétés, Nr. 11 : La convocation d'une assemblée géné

rale peut être exigée par des actionnaires possédant un certain

nombre d'actions, représentant une partie notable du capital social

à déterminer par la loi nonobstant toute stipulation contraire des

statuts . Andere bewegen fich wenigſtens in ähnlicher Richtung, wie das

deutſche Recht, wenngleich fie das behördliche Eingreifen ablehnen , jo

Nr. 4 über die Nothwendigkeit der Regelung der Bewerthung von

Sacheinlagen , Nr. 5 über die Haftung von Proſpeftanten, Nr. 19, 20

über die Bekanntmachung der Ernennung und Abberufung von Vor

ſtänden und Auffichtsrathsmitgliedern , ſowie die Veröffentlichung der

Bilancen . Wieder andere ſtehen freilich auf gänzlich entgegengefeptem

Standpunkt, jo Nr . 12, welche die Nothwendigkeit der Beſtellung eines

Aufſichtsrathes verneint , Nr. 13 gewährt jedem Obligatär das Recht,

an der Generalverſammlung mit berathender Stimme theilzunehmen,

Nr. 17 verlangt , daß in jedem Lande ein Spezialblatt für die Ver

öffentlichungen der Aktiengeſellſchaften exiſtire , wie es bereits der Fall

in Italien und Schweden iſt (vgl. mein Recht ber AG. I 306). Eigen :

thümlich undwenig klar gefaßt iſt Nr . 16 : Le législateur doit donner,

en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de la société , aux

obligataires et autres créanciers réunis en assemblée générale, le

droit de consentir à la conversion de leurs obligations et créances

en actions privilégiées. Ueber den Gedanken läßt fich reden.

Fünf Refolutionen (Nr. 21—25) betreffen Fragen der Statutenkollifion.

Dem ſtenographiſchen Bericht ſind verſchiedene Beilagen beigegeben, die

Auffäße über einzelne Fragen des Programms enthalten, daneben auch

ein Bericht des Pariſer Advokaten Ladenbacher über die Reform

des Aktienrechts in Deutſchland und Deſterreich.

Roſtock Rarl Lehmann.

XXIV. Das Verhältniß des Namenrechts zum

Firmenrecht. Von Dr. jur. Th. Dlshauſen.

8. (108 S.) Berlin 1900, Franz Vahlen.

Nach einer kurzen Einleitung bezeichnet der Verfaſſer in dem erſten

Rapitel die Aufgabe, welche eine befriedigende Behandlung des Namens
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und Firmenrechts an die Rechtsordnung ſtellt, und die Löſung, welche

fie in dem franzöſiſchen, anglo -amerikaniſchen , Schweizer und italieniſchen

Recht gefunden hat. Ein Rückblick auf die Behandlung des Namen

rechts in Theorie und Praxis des gemeinen Rechts iſt eingeſchoben.

In dem zweiten Kapitel werden die beiden Rechte unter dauern

der Gegenüberſtellung im Anſchluß an die Normen des Bürgerlichen

Gefeßbuches und Handelsgeſezbuches in ihren Grundzügen entwickelt.

Die Literatur des In- und Auslandes und die Rechtsſprechung find

gründlich benußt und verarbeitet , alle Streitfragen behandelt. Die

Verſtändlichkeit würde bisweilen durch eine weniger ſchwerfällige Aus

drugsweiſe erhöht werden.

Der Verfaſſer geht davon aus , daß Name und Firma beſtimmt

find, ihren Träger aus dem Kreiſe der übrigen Menſchen hervorzuheben .

An einer genauen Bezeichnung der Menſchen und Perſonengeſammt:

heiten , welche handelnd auftreten , haben neben den Namensträgern auch

Geſellſchaft und Staat ein Intereſſe , dieſe , weil fie zur Durchführung

ihrer Aufgaben : Heranziehung zum Militärdienſt, Beſteuerung, Straf

vollſtreckung u.ſ.w. einer Ueberſicht über ihre Angehörigen, eines Mittels,

jeden einzelnen genau zu bezeichnen, bedürfen. Demgemäß find die eins

ſchlagenden Rechtsnormen theils öffentlichs, theils privatrechtlicher Natur.

Die Schrift beſchränkt ſich im Weſentlichen auf leştere , ſoweit fie im

Handelsgeſezbuch und Bürgerlichen Gefeßbuch enthalten ſind.

Der Verfaſſer bezeichnet die Rechte als ſubjektive Rechte der Träger,

indem er als ſubjektives Recht jeden Rechtsthatbeſtand anſieht, der mit

einer Civilklage geſchüßt iſt. Er verwirft die beſonders in der franzö

fiiden literatur häufige Charakterifirung als Eigenthum , da ein weſent

liches Merkmal dieſes Rechts : die freie Veräußerlichkeit hier fehlt

der Name iſt überhaupt nicht, die Firma nur mit dem Geſchäft ver:

äußerlich – , und führt gegen die Einordnung unter die Perſönlichkeits

und Individualrechte an , daß eine Verlegung des Rechts auf einen

Namen keine Verlegung der Perſönlichkeit, fondern des Rechtsguts

„ Name“ ſei . Im Rahmen der römiſchen Eintheilung der Rechte, aber

über deren Grenzen hinausgehend , bezeichnet er fie als Rechte an den

„ unkörperlichen Sachen “ „Name“ und „ Firma“ und faßt ſie als „ Per

fonenrechte" zuſammen . Dieſe werden im Syſtem den Sachenrechten

angegliedert .

Die begrifflichen Unterſchiede zwiſchen Namen und Firmenrecht

werden darin gefunden , daß jenes unveräußerlich und unvererblich ſei,

während dieſes unbeſchränkt vererbe und mit gewiſſen Beſchränkungen

auch veräußert werden könne. Das Firmenrecht könne ferner gegen jede

Verlegung , das Namenrecht nur gegen eine , das Intereſſe des Berech

tigten berührende Verlegung geltend gemacht werden . Hierin fieht der

Verfaſſer eine Beſtätigung des Ihering’ichen Saßes, daß die Rechts

-

1

1
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1
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ordnung nur ſo weit Regeln aufſtelle, als ichukbedürftige Intereffen

vorhanden ſeien.

Im erſten Kapitel vermißt man einen Ueberblick über das Firmen :

recht von dem Erlaß des alten Handelsgeſezbuches. Da das Recht des

Einzelkaufmanns auf eine Firma erſt im Laufe des 19. Jahrhunderts

anerkannt iſt, hätte fich vielleicht etwas zur Beurtheiluug der verſchie

denen Behandlung der Firma des Einzelkaufmanns und der Handels

geſellſchaften bei der Eintragung ins Grundbuch ergeben (S. 78). Bei

der Schlußzuſammenſtellung der Unterſchiede zwiſchen Firmen- und

Namenrecht hätte die Verſchiedenheit der Entſtehungs- und Erlöſchungs

gründe nicht unerwähnt bleiben ſollen. Sie find begriffliche Unter:

fcheidung @merkmale. Zweifelhaft iſt, ob man mit dem Verfaffer daffelbe

ſagen kann von dem Umſtand, daß bei der Klage aus dem Namenrecht

ein Intereſſe nachgewieſen werden muß , während bei der Firmenklage

dieſer Beweis nicht erfordert wird . Das Recht trägt durch dieſe

Regelung der größeren vermögensrechtlichen Bedeutung der Firma

Rechnung.

Wenn der Verfaſſer gegen die Unterordnung der Rechte unter die

Perſönlichkeitsrechte außer dem mitgetheilten Grunde noch anführt, mit

ihr ſei nichts gewonnen , da allgemeine Regeln für ſie nicht beſtänden

(S. 103) , jo läßt ſich derſelbe Einwand gegen ſeine Einordnung er:

heben. Unter die , Perſonenrechte“ würde auch das von Reyßner in

ſeiner Schrift: „Das Recht am eignen Bilde“ (Berlin , J. Guttentag,

1896) vertheidigte Recht fallen , wonach jeder Menſch nur mit ſeiner

Einwilligung abgebildet werden darf. Auch dieſes ſchüßt eine privat

rechtliche Beziehung , die von dem Vermögen des Berechtigten unab

hängig iſt ". Welche gemeinſamen Säße gelten von beiden Rechten ?

Nicht richtig ſcheint mir das Beſtreben , den § 12 B.GB.'S . ein:

ſchränkend auszulegen. Es iſt z . B. nicht hinreichend erklärt , weshalb

Jemand nicht dagegen follte einſchreiten können, daß ein anderer ſeinen

Fund oder ſeine Wirthichaft nach ihm benennt (S. 81). Gegen chika

nöje Alagen ſchüßt, daß der Kläger ſein Intereſſe an der Klage bar

thun muß, eventuell kann ſich der Beklagte auf § 226 berufen. Dieſen

Schuß hat auch der Dichter , der die Perſonen ſeiner Stücke mit land

läufigen Namen bezeichnet. Rarifirt er dagegen beſtimmte Perſonen

und benennt ſeine Schöpfung mit dem Namen des Urbilds, ſo verdient

er für dieſen Mangel an Taft keinen Schuß und es wäre unrecht, dem

Betroffenen, mit dem Verfaſſer, die Namenstlage zu derſagen. Ob der

Betroffene ſtets ſtrafrechtlichen Schuß genießt , iſt nicht unzweifelhaft.

Es braucht nicht immer die Abſicht zu beleidigen vorliegen .

Es gewinnt den Anſchein , als hätte der Verfaſſer, der an anderer

Stelle richtig einen Zuſammenhang zwiſchen Namen- und Familienrecht

ablehnt, bei der Entſcheidung der vorſtehenden Fälle ihn doch hinein
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ſpielen laſſen. Dies gilt auch für ſeine Behandlung des Pſeudonyms.

Dieſes iſt ein Name, denn es dient dazu, den Träger von den übrigen

Menſchen zu ſcheiden (anders der Verfaſſer S. 43 f.) Es kann aber

nach § 12 B.GV.'S nicht geſchüßt werden, da nicht zu erſehen iſt, wie

man ein Recht auf ein Pſeudonym haben ſollte. Praktiſch wird es hin:

länglich durch § 8 des Geſeßes über den unlauteren Wettbewerb

geſchüßt ( ſiehe oben ).

Die Hebertragbarkeit des Firmenrechts im Wege der Zwanges

vollſtreckung wird verneint (S. 67 ) , weil das Firmenrecht kein Ver:

mögensrecht oder vermögenswerthiger Anſpruch ſei und nicht ohne Ein

willigung des Firmeninhabers übertragen werden könne, wie aus S 22

KGB.'s folge, der zur Fortführung der Firma burch einen Dritten die

ausbrüdliche Einwilligung des bisherigen Inhabers fordert . Im Ron:

kurſe ſpißt fich die Frage dahin zu, ob der Konkursverwalter die Firma

ohne Einwilligung des Gemeinſchuldners veräußern darf. Auch dieſe

wird verneint (S. 69) . Dem Ergebniß dürfte im Gegenſaß zu den

BD. L S. 285 dieſer Zeitſchrift mitgetheilten Anſichten von Wolff

und Reyßner beizuſtimmen ſein ") .

Ob man die Firma wegen ihrer zweifelloſen Bedeutung für das

Vermögen ihres Trägers einen Vermögensgegenſtand, das Recht auf fie

ein Vermögensrecht nennen will , iſt gleichgiltig, weil mit dieſer Bes

zeichnung nichts über die Natur des Rechts gejagt iſt (anders anſcheinend

Wolff S. 2 feines Kommentars zur Konkursordnung, der daraus,

daß die Firma ein Vermögensgegenſtand fei, insbeſondere mit Rüdeficht

auf $ 25 KGB.'s , der an die Fortführung der Firma bei Uebernahme

eines Geſchäfts die Haftung für die Geſchäftsſchulden knüpft vgl.

die Beſtimmungen über is qui liti se obtutit bei der vindicatio

1

I

7

1

1) Die Bewerthung der Geſchäfte bezeichnung und der Firmaiſt vom

Reichsgericht 111. Civilſenat in den Urtheilen vom 19. Mai 1884

(Seufferts Archiv Bd. XLII Nr. 92) und 19. Oktober 1900

(Gruchot Bd.XLV S. 74) als Vermögensbeſtandtheilanerkannt.

Der Familienname des Geſchäftsinhabers wird Geſchäftsbezeich

nung, womit das Perſönlichkeitsrecht vom Namen in den Hinters

grund tritt . Allerdings iſt das Recht an der Firma in ſeinem

Rern kein Vermögensrecht, aber es entfaltet einen vermögens

rechtlichen Inhalt (Gierte, Deutſches Privatrecht BD. I S.725
$ 83) .

Dieſe Entfaltung ſchreitet fort; ohne die Firma wird das

Geſchäft nicht erworben : der Gemeiniduldner, welcher das Fir:

menrecht für fich behält, entzieht damit den Gläubigern einen

Vermögensbeſtandtheil. Wie die obenangeführten Urtheile des

Reichsgerichts ergeben , wird fich die jeßt noch angezweifelte

( Entſch. des Reichsgerichts in Civilſachen Bd. IX Š. 105 1. Č.S.

vom 4. April 1883) Anſicht durchfämpfen.

Renner.

.

1

1
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wohl folgern will , daß fie frei veräußerlich ſei ; ähnlich ReyBner ;

Erhaltung der Handel & geſellſchaften gegen die Auflöſungsgründe des

HGB. S. 10 f.). Es gibt Vermögensrechte und gegenſtände , die der

Zwangsvollſtredung nicht unterliegen, weil fie unlösbar mit der Perſon

des Berechtigten verknüpft ſind: vgl. z. B. die unübertragbaren For:

derungen . $ 851 CPO. Die Firma iſt bis zu einem gewiffen Grade

in dieſem Sinne höchſt perſönlich. Dies folgt unter anderem aus dem

vom Verfaſſer angezogenen $ 22 HGB.'S Dieſer ſoll nicht nur den die

Firmenwahrheit durchbrechenden Satz zum Ausdruck bringen , daß der

Geſchäftnachfolger unter Umſtänden die alte Firma fortführen dürfe, ſon

dern im Intereſſe des alten Firmenträgers die Fortführung der Firma

von der auâdrüdlichen Zuſtimmung des Berechtigten abhängig machen

(vgl. 8us , Protokolle I S. 29 f.) . Unter dieſen Verhältniſſen iſt der

vom Verfaffer a contrario gezogene Schluß , daß dieſe Zuſtimmung

nicht in der Zwangsvollſtreckung erſeßt werden könne , zwingend. Es

kann daher auch nicht der von KeyBner gemachten Unterſcheidung

beigepflichtet werden , nach der der Ronkursverwalter die Firma frei ver

äußern darf, wenn fie den Namen des Gemeinſchuldners nicht enthält,

während andernfalls deffen Zuſtimmung erforderlich fei. Wenn auch

zuzugeben iſt, daß im leßteren Fall das Intereſſe des Gemeinſchuldners

daran, daß ſeine Einwilligung erfordert werde, ungleich größer iſt, als

im erſteren, iſt doch auch in dieſem nicht immer der Handelsname voll

ſtändig von der Perſon des Inhabers gelöft ", da die Geſchäftswelt

Firmen- und Inhabernamen oft genug zu einer Vorſtellung verbindet.

Das Rennzeichen des ſubjektiden Rechts und der Zugehörigkeit

eines Anſpruchs zum Privatrecht mit dem Verfaſſer darin zu ſehen ,

daß dem Berechtigten eine Civiltlage zuſteht, iſt bedenklich . Dieſer

Maßſtab verſagt , ſobald es ſich darum handelt , ob ein thatſächlicher

Zuſtand einen Anſpruch ( 194 B.GB.'S) erzeugt , wo alfo in Er

manglung poſitiver Regelung auf allgemeine Grundfäße zurückgegriffen

werden muß. Daß mit der Rodifitation des Privatrechts diefe Fälle

felten geworden ſind, beweiſt nichts hiergegen ; daß fie noch vorkommen ,

beweiſt das oben erwähnte „ Recht am eignen Bilde “ .

Altona , Dezember 1900. Dr. C. Heinrici.

11

XXV. Das Recht des pſeudonyme unter befon

derer Berückſichtigung des Bürgerlichen

Gefeßbuchs und ausländiſchen Rechts..



298 Literatur.

MI

Von Dr. jur. Alfred Manes. 8 . (84 S.)

Göttingen 1899, Vandenhoeck & Ruprecht.

Es fehlt im geltenden deutſchen Recht an ausdrücklichen Normen

über Erwerb und Verluſt, Anwendung und Rechtsſchuß des Pſeudonyms.

Der Verfaſſer will zeigen , wie dieſe Lücke auszufüllen iſt , und dazu

beitragen , dem Recht am Pſeudonym allgemeine Anerkennung zu ver:

ſchaffen. Die Abhandlung iſt, ſoweit ſie das geltende Recht darſtellt –

weniger in dem knappen geſchichtlichen Abſchnitt – gründlich und klar .

Sehr zur Förderung des Verſtändniſſes wird das öſterreichiſche, französ

fiſche, italieniſche und Schweizer Redit herangezogen. Den Ergebniſſen ,

zu denen der Verfaſſer gelangt , kann jedoch in mehreren weſentlichen

Punkten nicht beigeſtimmt werden. Dieſer Umſtand und die wachſende

Bedeutung des Pſeudonyms im modernen Verkehr mögen die eingehens

dere Beſprechung rechtfertigen .

Die Erörterung geht von den Individualrechten , inébeſondere dem

durch § 12 B.GB.'s anerkannten Namenrecht aus, und kommt nach einer

Erläuterung des Begriffs Pſeudonym " und einem kurzen geſchichtlichen

Ueberblick über die Stellung des Pſeudonyms in der Entwicklung des

Namenrechts zur Darſtellung des geltenden Rechts.

Jede vom bürgerlichen Namen abweichende Benennung einer Per

fon iſt , von der Firma abgeſehen, (nach Mane %) ein Pſeudonym .

Dieſes ſol feinen Träger unter Verſchweigung ſeines bürgerlichen Namens

aus dem Kreiſe der übrigen Menſchen hervorheben. Auch das Anonym

wird als Pfeudonym angeſehen, obwohl es ſich von den übrigen Arten

des Pſeudonyms (Urhebernahme eines Künſtlers, Schriftſtellers, Erfin

ders , auch Inkognito und Kloſtername) dadurch unterſcheidet , daß es

dazu dient, ſeinen Träger zu verheimlichen, während jene eine beſtimmte

Perſon kennzeichnen ſollen . Das Pſeudonym iſt ein Perſonenname wie

der bürgerliche Name und die Firma (S. 5 f. ) . Gleichwohl iſt es dieſen

rechtlich nicht gleichzuſtellen ; vielmehr ſteht einer analogen Anwendung

der namen- und Firmenrechtlichen Vorſchriften die Verſchiedenheit des

3wedes entgegen . Das Pſeudonym bezeichnet eine Perſon in einzelnen

Beziehungen zur Außenwelt , nicht wie der bürgerliche Name in deren

Geſammtheit . Die Firma bezeichnet außer dem Inhaber auch das Ge:

ichäft (S. 7) und nimmt überdies durch den Regiſterzwang, dem fie

unterliegt, eine beſondere Stellung ein .

Dem Verwaltungsrecht und Strafrecht iſt das Pſeudonym fremd

(S. 23 ff.). Sein Anwendungegebiet iſt das Privatrecht. Hier iſt, nach

Manes , ein Recht am Pſeudonym anerkannt , da das Urheberrecht

Beſtimmungen über pſeudonyme Werke trifft. Aus dem Weſen des

Pſeudonyms als Perſonenname wird gefolgert, daß es durch einmaligen

Gebrauch erworben (S. 40) und durch Verzicht (S. 45) verloren wird .
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Für den Erwerb iſt weitere Vorausſeßung eine gewiſſe Originalität

der Erfindung. Es kann ſowohl einzelne Menſchen wie Perſonen:

geſammtheiten bezeichnen (S. 55 ) und darf im Privatverkehr in den

durch ſeine Beſtimmung gegebenen Schranken (nicht zur Wechſelzeich

nung) benußt werden (S. 41 ) . Durch translatives Geſchäft kann es

nicht übertragen werden und iſt unvererblich . Es wird geſchüßt nach

S$ 12 , 823 , 826 BGB.'S und § 8 dez Gefeßes zur Bekämpfung des

unlauteren Wettbewerbs. Der Schuß endet mit dem Tode des Trägers.

Beſonderen Schuß genießt das Pſeudonym des Induſtriellen nach § 14

des Reichsgefeßes zum Schuß der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894.

Pſeudonyme Schrift: und Kunſtwerke werden nach den Urheberrechts

gefeßen geſchüßt.

Als unbefriedigend bezeichnet der Verfaſſer den Rechtszuſtand in

folgenden drei Punkten :

1. Zur Zeit müſſe der Träger eines Pſeudonyms ſeinen wahren

Namen nennen , wenn er gegen Verlegungen ſeines Rechts einſchreiten

wolle. Damit würde der Rechtsſchuß in allen Fällen, wo es ſich darum

handele, den bürgerlichen Namen zu verſchweigen , hinfällig. Dem fei

etwa in der Weiſe abzuhelfen, daß der Verleger ähnlich wie den Nach

druck pſeudonymer Werke , auch die Verlegung des Pſeudonyms ver

folgen könne.

2. Der Schuß des Pſeudonyms müſſe über den Tod ſeines Trägers

hinaus fortdauern.

3. Pſeudonyme Werke müßten hinſichtlich des Urheberichußes den

nicht pſeudonymen gleichgeſtellt werden.

Wenn der Verfaſſer ausführt , es gäbe in Deutſchland ein Recht

am Pſeudonym , ſeit Deutſchland eine Urheberrechtsgeſeßgebung habe ,

jo joll das offenbar heißen : die Rechtsordnung müſſe ein ſchußbedürf

tiges und würdiges Recht , und zwar ein alle anderen ausſchließendes

Recht am Pſeudonym deshalb anerkennen , weil die Urheberrechtsgeſeke

den Begriff „pſeudonymes Wert“ verwenden (vgl . die Folgerungen,

welche Manes S. 47 , 51 Anm. 5 , 67 aus ſeiner Behauptung zieht) .

Daß dieſer Schluß richtig und nothwendig iſt, hätte nachgewieſen wer:

den müſſen . Es liegt hier ebenſo wie beim „ Recht am eignen Bilde“ .

Daraus, daß das Recht Photographien u . 1. w . in gewiſſer Weiſe vor

unbefugten Nachahmungen ſchüßt, kann man nicht ohne Weiteres folgern ,

daß es ein Recht am eigenen Bilde gibt. Auch iſt mit Dlshauſen

im Anſchluß an Rehbein (S.44 der nachſtehend beſprochenen Schrift)

dem Verfaffer entgegenzuhalten , daß in den Urheberrechtsgeſeßen nicht

„ das Pſeudonym als Name , ſondern das von demſelben losgelöſte

geiſtige Produkt geſchüßt werde “ .

Eingehende Auseinanderſeßungen führen den Verfaſſer zu dem

Schluß , daß ſowohl im § 12 , wie $8 8 und 14 cit . unter „Name"

.

1

1

n
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das Pſeudonym mitzuverſtehen ſei, einem Schluß, den er dahin erweitert :

alle privatrechtlichen Gefeße feien in dieſem Sinne auszulegen , ſoweit

fie nicht das Gegentheil beſagten . Die Ausführungen überzeugen , fos

weit ſie vom § 12 handeln ; bezüglich des § 8 iſt ſchon jeßt die herr

îchende Meinung derſelben Anſicht. Unrichtig iſt es aber, wenn weiter

geſchloſſen wird, man müſſe, wenn man dieſer Auslegung der $8 8 und 12

beiſtimme und das Pſeudonym ferner nach § 8 ſchüße , ihm auch den

Schuß nach $ 12 geben , da es ein offenbarer Widerſpruch ſei , eine

Befugniß , einen Namen zu führen " anzuerkennen , ein Recht" dazu

aber zu verneinen. Dem iſt mit Dls haufen (a. a . D. Anm. 86) zu

entgegnen , daß Befugniß und Recht nicht daſſelbe find , da erſtere nur

die Freiheit bedeutet , ber kein einengendes Verbot entgegenſteht. Bes

fugt fein “ iſt ein weiterer Begriff als „ ein Recht haben“ . ( Aehnliches

ſcheint Lobe in der ſyſtematiſchen Darſtellung des Rechts des unlauteren

Wettbewerbe, Leipzig 1896, anzunehmen ; S. 74 : „ nicht nur der Name,

zu beſſen Führung das Familien- und öffentliche Recht berechtigt, font

dern auch der angenommene wird geſchüßt.) Die Bedeutung dieſer

Unterſcheidung zeigt fich auch bei den Erörterungen über den Erwerb

des . Pſeudonyms : einmalige Bethätigung genügt nach Manes. Die

theilweiſe entgegengeſeßte Anſicht Opet's wird mit ſtichhaltigen Grün

den bekämpft. Werden nun auch die Anonyme (S. 8 und oben) durch

einmaligen Gebrauch erworben, mit anderen Worten , erhalte ich dadurch,

daß ich ſie einmal anwende, ein alle anderen ausſchließendes Recht auf

fie ? Gewiß nicht ; woran foll man aber erkennen , ob es fich um ein

ſolches Anonym oder ein wahres Pſeudonym handelt ? Ob der Name

alſo erworben iſt oder nicht ? Die begleitenden Umſtände werden nicht

immer , wie der Verfaſſer meint , einen zweifellojen Schluß zulaſſen .

Außer dem Gebrauch wird eine gewiffe Originalität zum Erwerb ge

fordert ( S. 39). Auch dieſes Merkmal iſt unbeſtimmt und führt zu

Schwierigkeiten. Und erwirbt man denn wirklich ein alle anderen aus

ſchließendes Recht ? Zwei Leute veröffentlichen zu gleicher Zeit zwei

Werke unter demſelben Pſeudonym ; oder der eine kurze Zeit nach dem

anderen , ganz unabhängig von ihm (S. 59). Wer iſt berechtigt ? Der

Verfaſſer löſt den Widerſtreit damit, daß er beiden ihr Pſeudonym mit

kleinen Zuſäßen beläßt . Nach allebem find die Grundlagen noch zu

ichwankend , um auf ihnen ein Recht am Pſeudonym aufzubauen .

Die angedeuteten Schwierigkeiten ſchwinden , fobald man den ſchüßt, der

zur Führung des Pſeudonyms , befugt“ iſt. Bei der Prüfung dieſer

Vorausſeßung kann der Richter im weiteſten Umfang Treu und Glauben

berückſichtigen ; er wird damit dem Geiſt des § 8 gerecht werden. Das

Gefeß zur Befämpfung des unlauteren Wettbewerbs will die Auswüchſe.

die die freie Konkurrenz zur Folge gehabt hat, bekämpfen, Jeden in dem,

was er eigener Thätigkeit und Arbeit verdankt, ſchüßen. Nicht darauf,

I 1
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ob Jemand juriſtiſch geſagt „ kein Recht hat “ , ſondern darauf , ob es

dem Verkehrsbedürfniß entſpricht, ihn zu ſchüßen, kommt es an. Hieran

iſt zu prüfen , ob Jemand befugt iſt, ein Pfeudonym zu führen oder

nicht. Will man dem nicht beitreten , ſo kann man das Pſeudonym

ebenſo wenig wie nach § 12 B.GB.'S (ſiehe oben) nach § 8 ſchüßen ,

ſondern muß fich mit dem Schuße des § 826 B.GB.'S begnügen (io

Rehbeint; – im Ergebniß wie hier : Rent , Das Reichsgeſe zum

Schuß der Waarenbezeichnungen 1897 S. 316 ) .

Auf S. 35 wird dem Inhaber eines bürgerlichen Namens die

Klage aus 12 B.GB.'S abgeſprochen, „wenn er bewußtermaßen ſeit Jahr

und Tag dazu gefchwiegen hat , daß ein anderer ſeinen Namen ale

Pſeudonym benußte “ ; in dieſem Falle ſei die Klage chikanös. Das iſt

bedenklich , da Fälle fehr wohl möglich ſind , wo der Aläger erſt nach

mehreren Jahren ein Intereſſe an der Klage hat ; er iſt z . B. genöthigt,

politiſch in die Deffentlichkeit zu treten und hat nun ein Intereſſe,

Verwechslungen mit Dritten zu vermeiden , auch wenn es ihm vorher

gleichgiltig war. Eine andere Frage iſt, ob und inwieweit fein Anſpruch

derjähren kann .

Daß die unbeglaubigte Unterzeichnung eines Wechſels mit einem

Pſeudonym feine wechſelmäßige Verpflichtung begründen follte, beruht

wohl auf einem Mißverſtändniß (S. 41). Wenn Art. 94 WD. Beglau

bigung der Unterzeichnung für die Fälle verlangt, daß die Unterſchrift

nicht mit dem „Namen“ , ſondern mit „ Kreuzen oder anderen Zeichen “

erfolgt, hat damit das Pfeudonym nicht als ein dem Kreuz entſprechen

des Zeichen hingeſtellt werden ſollen ; es iſt vielmehr nach der von dem

Verfaſſer an anderer Stelle betonten Regel unter dem „Namen“ mit

zubegreifen .

In den Anforderungen an das fünftige Recht geht der Verfaffer

wohl über das Bedürfniß hinaus. Es iſt zuzugeben, daß das Pfeudonym

eines Schriftſtellers u. f. w . gefchüßt werden muß , und zwar möglichſt

in einer Weiſe, daß der Verleşte feinen wahren Namen nicht zu nennen

braucht. Ein Bedürfniß dagegen , den Schuß über den Tod des Trägers

fortdauern zu laſſen , liegt nicht vor. Gegen Verwechslungen und

Benachtheiligungen können die Erben fich durch Veröffentlichung des

wahren Namens in der von Dpet angegebenen, von Manes S. 68 f.

zurüdgewieſenen Weiſe ſchüßen. Die Gleichſtellung pſeudonymer und

nicht pſeudonymer Werke hinſichtlich der urheberrechtlichen Schußfriſt

iſt kaum zu empfehlen , da dann die 30jährige Schußfriſt für die pſeudo:

nymen Werke an einem Dritten nicht bekannten Zeitpunkt, dem Todes :

tag des nicht bekannten Urhebere, beginnen würde .

Altona. Dr. 6. Heinrici .
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XXVI. Mar Schwabe. Die juriſtiſche Perſon und

das Mitgliedſchaftsrecht. 8. (48 S. ) Baſel

1900, Benno Schwabe'ſche Verlagsbuchhandlung.

I

Verfaſſer verſucht „ die juriſtiſche Perſon als das den modernen

korporativen Rechtsgebilden zu Grunde liegende Rechtsprinzip aufzuheben"

( S. 43). Die Stiftung iſt ihm Rechts o bieft , deren Eigenthümer

derjenige iſt, welcher laut Stiftungsurkunde das Eigenthum erwirbt,

eventuell bei bona vacantia der Staat (S. 47) . Bei den Körper:

ich aften find Rechtsſubjekte die Mitglieder als natürliche Perſonen,

das Vermögen gehört den Mitgliedern nach Quoten. Die Rechte und

Pflichten der Mitglieder beruhen auf einſeitigen Rechtsaften ( Eintritts :

erklärung ). Das Mitgliedſchaftsrecht iſt die Quelle aller Beziehungen

zwiſchen den Mitgliedern einer Korporation. Dem Mitgliedſchaftsrecht

liegt das Prinzip allſeitiger Verpflichtung mehrerer Perſonen zu

Grunde (S. 34) . Das Mitgliedſchafterecht wirkt regelmäßig gegen alle :

„ gegen ein Mitglied das Mitgliedſchaftsrecht verleßen iſt gleichbedeutend

mit einer Verleßung aller übrigen Mitglieder “ . „ Das einzelne Mits

glied flagt nicht gegen das einzelne Mitglied , ſondern gegen alle anderen

zuſammen“ (S. 35). „ Das einzelne Mitglied wird nicht vom einzelnen

Mitgliede belangt , ſondern von allen anderen Mitgliedern zuſammen,

weil es fraft Mitgliedſchaftsrechtes allen zuſammen verpflichtet iſt. “

„ Die Organe bilden Theile der Korporation ( aller Mitglieder), welche

für die Korporation (alle Mitglieder) beſtimmte Funktionen ausüben "

(S. 37), die Verantwortlichkeit der Organe gründet fich auf das Mits

gliedſchaftsrecht (S. 40) . Organ fönnen alſo an ſich nur Mitglieder

fein , es iſt irrationell, wenn Vorſtand ein Nichtmitglied wird (S. 38).

Dieſe Proben mögen genügen, um den Standpunkt des Verfaſſers

fennzuzeichnen . Weshalb der Verfaffer bei ſeiner Negation der juriſtiſchen

Perſon den einſeitigen Rechtsakt noch nöthig hat , will mir nicht recht

einleuchten . Die Auffaſſung, daß die Zeichnung Statusakt ſei, wie daß die

Entſtehung der Körperſchaft auf einem Geſammtaft beruhe, iſt ichlechters

dings auf der Baſis der Körperſchaftsidee entſtanden, leugnet man leştere,

ſo genügen die überkommenen Kategorien des dinglichen und obliga:

toriſchen Rechts, des obligatoriſchen Vertrages u . f. t . völlig. Wie fich

der Verfaffer das Mitgliedſchaftsrecht, das ja ſchon einem Worte nach

die aus der Zugehörigkeit zu einem ſozialen Ganzen reſultirenden Rechte

darſtellt, als aus individualiſtiſcher Willenserklärung ohne Unterwerfung

unter ein darüber ſtehendes Rechtsſubjekt herrührend näher denkt , iſt mit

nicht völlig klar . Er ſpielt mit dem Worte, das bald zur Bezeichnung

der Rechte der einzelnen Mitglieder, bald zur Bezeichnung ſeiner Pflichten ,

bald zum Ausdruck für das unter den Mitgliedern beſtehende Band oder
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für die Ausübung der Thätigkeit der Organe herhalten muß. – Die

Schrift iſt im Uebrigen nicht ohne Scharfſinn geſchrieben .

Roſt o d. Karl Lehmann.

XXVII. Eugen N. Wolff. Die Nebenleiſtungs

aktiengeſellſchaft des neuen Handels

gefeßbuchs [ in Feſtgabe der Rechtsanwaltſchaft

des Kammergerichts für Wilke S. 321–349] .

Der Verfaſſer hat fich durch ſeine Arbeiten über die Rüben

lieferungspflicht der Aktionäre (in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXII) als

kompetenter Beurtheiler des von ihm in obiger Abhandlung unterſuchten

Gegenſtandes erwieſen ; ſeinen Aeußerungen iſt demnach beſonderes Ges

wicht beizulegen . Die Schwierigkeiten , die $ 212 der Auslegung bietet ,

werden ſorgfältig erwogen. Daß dieſer Paragraph zu den formal und

inhaltlich gelungenen des ſonſt glüdlich redigirten Gefeßbuches gehört,

dürfte zu bezweifeln fein . Wohin er führen wird , iſt ſchwer abzuſehen.

Sollte insbeſondere die Praxis der Auslegung , die Wolff , wie uns

ſcheint, mit Recht bekämpft - daß nicht in Geld beſtehende Leiſtungen "

auch Dienſte ſein können -, Folge leiſten , ſo kämen wir zu einer Geſtal

tung, die vom volkswirthſchaftlichen Standpunkt ſtarke Bedenken erregen

müßte. Die Kapitaleinlage des Aktionärs kann zur Nebenſache, die

Dienſtleiſtung zur Hauptſache werden, die Geſellſchaft ſucht ihre Siche:

rung in hohen Konventionalſtrafen und deckt ſich durch Depots eine

Art Hörigkeitsverhältniß ichlimmſter Art. Aber auch , wenn man nur

an Naturalleiſtungen denkt , iſt die Gefahr der Ausbeutung der Be

ſtimmung durch Kartelle , auf die der Abgeordnete Träger hinwies,

beachtlich genug. Die Lektüre der Abhandlung iſt warm zu empfehlen.

Roſto d. Karl Lehmann.

-

XXVIII. Hermann Veit Simon. Die Vertretung

eigener und fremder Aktien in General

verſammlungen [in Feſtgabe der Rechtsanwalt

ſchaft des Rammergerichts für Wilke S. 257—299].

Eine vortreffliche Abhandlung , die nur bedauern läßt , daß der

Verfaſſer ſein Thema nicht weiter gefaßt und die Aktie überhaupt als

Gegenſtand rechtsgeſchäftlicher Vorgänge behandelt hat. Dieſes Gebiet
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harrt noch eines Bearbeiters . Die bisherigen Darſtellungen des Aktien:

rechtes gehen an ihm mit kurzen Worten vorüber . Freilich ſind die

Schwierigkeiten nicht minder groß als das Intereffe, welches der Gegen :

ftand einflößt, zumal bei rechtsvergleichender Unterſuchung. Welche

gute Ausbeute aber zu erwarten iſt, zeigt Simon's Abhandlung, deren

Reſultaten ich faſt durchweg beiſtimmen kann. Daß der Ehemann kraft

ſeines Verwaltungsrechtes am eingebrachten Gut die der Ehefrau zu:

ſtehenden Stimmrechte in der Generalverſammlung ausüben darf, nehme

auch ich mit Simon an. Eine Verfügung im Sinne vom Bürger

lichen Gefeßbuch liegt darin noch nicht. Kann fie nicht aber unter

Umſtänden darin liegen ? Man denke an Aufgabe von Sonderrechten .

Und jedenfalls wird er nicht in der Lage ſein , der Ehefrau neue Ver:

pflichtungen aufzubürden , wie etwa aus $ 276 KGB.' ) .

Roſtock Karl Lehmann.

1

XXIX. Hans Waldmann. Compensatio lucri

cum damno. 8. (112 S.) Roſtock 1900, Karl

Boldt .

Eingeleitet wird die Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde

mit einer Darlegung der Schadensberechnung abſtrakt oder Schadens

feſtſtellung fonkret ; in der Sache wird als Ergebniß hingeſtellt ,die

gegenſeitige Leiſtung der durch die Werthung aus einem und demſelben

zum Schadenserjaş verpflichtenden Verhalten erwachſenen Vortheile und

Nachtheile genommener Geldbeträge geſchieht zunächſt durch Aufrech :

nung ; fie iſt die Compensatio lucri cum damno “ . Für diejenigen

Fälle, wo Vortheil und Nachtheil nicht durch ein und dieſelbe Hand

lung bezw. Verhalten entſtanden ſind, wird die Aufrechnung grundfäß :

lich verworfen.

Den Abſchluß macht eine Erörterung von Quellenſtellen und ein:

ſchlägigen Beiſpielen , wobei auf die Stellungnahme des Bürgerlichen

Geſetzbuches eingegangen iſt (S. 69) .

Der Verfaſſer hat den Stoff gut angeſammelt und verwerthet .

Die weiland übliche Erhebung des Verfaſſers in die Mehrheit mit

,,wir“ , wie z . B. S. 29, 79, 94 und 106 , welche allmählich abkommt ,

hätte vermieden werden können.

Kreyßner.



Literatur. 305

XXX. Rieſenfeld , Dr. jur. , Syndikus der Handels

kammer zu Breslau . Die Anſtellung von

Handels- und Schiffahrts -Sachverſtändigen

- Handelschemiker, Probenehmer, Mejjer,

Wäger , Bücherreviſoren , Dispacheurs,

Schiffsfrachtgutbeſichtiger u . f . w . – durch

die amtlichen kaufmänniſchen Intereſſen:

vertretungen in Preußen. kl . 8. (XVI und

226 S.) Berlin 1901 , R. Gärtner's Verlagsbuch

handlung (Hermann Heyfelder ).

Nach dem Vorwort iſt die Abhandlung in Vorbereitung der im

Anhang abgedructen „ Vorſchrift für die von den amtlichen Handels:

vertretungen beeidigten und öffentlich angeſtellten Chemiker (Handel3

chemifer) " entſtanden und in der Halbmonatsſchrift , Chemiſche In

duſtrie “ XXIV Jahrgang 1901 Nr. 1–5 veröffentlicht. Wenn ſie ießt

durch einen Sonderabdruck einem erweiterten Leſerkreis zugänglich ge

macht wird, ſo iſt dies durchaus erwünſcht, weil der behandelte Gegen

ſtand weitgreifend von ausgedehnter und bisher noch wenig beachteter

Bedeutung iſt. Die Abhandlung hat ihre Grundlage in $$ 42 und 44

des preußiſchen Gefeßes über die Handelskammern vom 19. Auguſt 1897

(in dieſer Zeitſchrift BS . XLVII S. 392 ff.) , wonach die Handels

kammern und die Korporationen der Kaufmannſchaft befugt ſind, Dis:

pacheure und folche Gewerbetreibende der im § 36 der Gewerbeordnung

(in dieſem Bande der Zeitſchrift S. 220) bezeichneten Art , deren

Thätigkeit in das Gebiet des Fandels fällt , öffentlich anzuſtellen und

zu beeidigen .

Ein geſchichtlicher Rückblick ($ 1) gibt eine Entwickelung der Han:

delskammern , denen die älteren kaufmänniſchen Korporationen zur Seite

ſtehen, welche fich weſentlich dahin unterſcheiden , daß die erſteren nach

dem Handelskammergeſes Zwangegemeinſchaften find, während bei den

leşteren der Beitritt in das Belieben geſtellt iſt (S. 3 Anm. 3 ,

fensty , Geſek über die Handelskammern, Einleitung. Berlin 1897,

I. Guttentag). Es ergibt ſich dies aus einer Vergleichung des § 3 des

Gefeßes über die Handelskammern und § 1 der Verfaſſung der Korpo :

ration der Kaufmannſchaft von Berlin ( vgl. in dieſer Zeitſchrift

Bd . XLVII S. 428). Die Zeitbewegung iſt zur Zeit für eine Umge:

ſtaltung der Korporationen in Sandelskammern (8 44 des Gefeßes ) ,

deren Wirkungskreis ſonſt ein durchaus gleicher iſt. Es hat eine ſolche

its in Magdeburg und Altona (Kommerzkollegium ) ſtattgefunden.

Eingeſchaltet ſei hier , daß das Deutiche Handels-Archiv, Jahrg. 1901 ,

Zeitſchrift für Handelsredit. Bd . LI.

ន ៖
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Januarheft, ein Verzeichniß der im Deutſchen Reich beſtehenden Handels

kammern und kaufmänniſchen Korporationen nach dem Stande am An

fang des Jahres 1901 veröffentlicht hat.

Verfaſſer bearbeitet den Gegenſtand unter forgſamſter Heranziehung

aller in den Gefeßen zerſtreuten Beſtimmungen (CPD. $ 488 ; Reichs

geſetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom

17. Mai 1898 $ 164 ; Preußiſches Gefeß über freiwillige Gerichtsbarkeit

vom 21. Dezember 1899 Art. 34) in folgenden Abſchnitten : 1. Bedeutung

der Anſtellungsbefugniß. 2. Umfang der Anſtellungsbefugniß .

Es iſt hier auf die einzelnen Arten der Handelsfachverſtändigen

eingegangen, namentlich auf Diepacheure und Bücherreviſoren , und her:

vorgehoben , daß die Beſtellung von Reviſoren zur Prüfung des Her

ganges bei Gründung von Aktiengeſellſchaften (HGB. SS 93, 192) und

von Mäklern außerhalb des behandelten Gebietes liege (S. 61 , 62) .

Der Bedürfniſfrage iſt beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet (S. 65—84 ).

Abſchnitt 3 iſt mit der Ausübung der Anſtellungabefugniß befaßt

und zeigt folgende Unterabtheilungen : Vorausſeßungen der Anſtellung ;

Volziehung der Anſtellung; Wirkung der Anſtellung ( Ausübung in

fachlichen, räumlichen, zeitlichen Grenzen) ; das Aufſichtsrecht der an:

ſtellenden Körperſchaften ( Erlaß von Dienftvorichriften , Gebührenord :

nungen) .

Nachdem S. 196 hervorgehoben wird, daß den Handelsvertretungen

das Recht zur Handhabung einer Disziplinargewalt über die von ihnen

angeſtellten Handelsſachverſtändigen nicht zuſteht, iſt die Ueberwachung

der Geſchäftsführung eingehend erörtert unter Darlegung des Verfahrens

(Zurüdnahme der Beſtellung; Vorausſeßungen ; Verfahren ; Wirkungen).

Wenn hiermit der Gang , den Verfaffer genommen hat , und der

Inhalt ſeiner Abhandlung gekennzeichnet iſt , ſo darf nicht unterlaſſen

werden, hervorzuheben , welche Bedeutung eine ſyſtematiſche Anordnung

des Stoffes hat . Hierdurch iſt es dem umfichtigen Verfaſſer gelungen ,

den Stoff vollſtändig und überfichtlich zu entwideln . Ein ABC- Regiſter

wäre immerhin noch wünſchenswerth geweſen.

Die Abhandlung des im Rechtsgebiet, der Verwaltung und dem

Handelsverkehr erfahrenen und beſonders umſichtigen Verfaſſers wird

den Korporationen der Raufmannſchaft und den Handelskammern, ſowie

den ſich bewerbenden und beſtellten Sachverſtändigen ein werthvolles

Hand- und Lehrbuch ſein.

Berlin. Dr. Reyßner.

1
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XXXI. Die Gattungsfchuld. Von Dr. Walter Haver.

8. (121 S.) Berlin 1900, E. Ebering .

Die Schrift über die Gattungeduld iſt eine von der juriſtiſchen

Fakultät zu Berlin am 3. Auguſt 1899 gekrönte Preisarbeit. Sie

behandelt dieſe Schuld nach gemeinem Recht unter Berücfichtigung des

Bürgerlichen Gefeßbuchs. Der Verfaſſer entwickelt zuerſt in einem ali

gemeinen Theile die Grundfäße der Gattung@ſchuld und geht dann im

beſonderen Theile zur Behandlung der Anwendung dieſer Grund

fäße auf einige Rechtsgeſchäfte, namentlich den Kauf und das Ver :

mächtniß über.

Die Abhandlung gibt in knapper und klarer Form eine gute

Heberficht über die gemeinrechtlichen hier in Betracht kommenden Streit:

fragen. Anzuerkennen iſt namentlich die Art und Weiſe , in der der

Begriff der Gattungsſchuld entwickelt iſt. Bei der Behandlung der

Vorausſeßungen dieſer Schuld geht der Verfaffer von der Gold

ich mid t'ichen Auffaſſung aus , daß eine reine Gattungsſchuld überall

denkbar iſt, wo mehrere Individuen von annähernd gleicher Beſchaffen

heit vorkommen ; er will noch einen Schritt weitergehen und ſtellt den

Saß auf : die Gattungsſchuld ſei überall möglich, wo die Parteien das

Vorkommen mehrerer derartigen Individuen denken. Dies hätte einer

näheren Ausführung bedurft. Wahrſcheinlich wollte der Verfaſſer aus:

ſprechen , daß der Parteiwille diejenigen Merkmale beſtimmen kann , die

den Begriff der Gattung bilden .

Der in der Schrift enthaltenen Auslegung von Beſtimmungen

des Bürgerlichen Geſeßbuches kann nicht überall beigetreten werden.

Der Verfaſſer ſtellt feft : die Ronzentration der Schuld ſei im

Falle der Alternativobligation auf die Ausübung des Wahlrechts ($ 263

Abf. 2) , im Falle der Gattungsſchuld aber auf die Leiſtung abgeſtellt

($ 243 Abſ. 2 B.GB. S. 55). Unter Leiſtung iſt zu verſtehen , daß

der Schuldner bas zur Leiſtung ſeinerſeits Erforderliche gethan hat .

Der Verfaſſer fährt fort : die Wahlerklärung des Schuldners verpflichte

dieſen immer , berechtige ihn aber nicht. Dies hängt mit ſeiner An:

nahme zuſammen, daß Schuldner außer durch Konzentration nach § 243

Abſ. 2 durch Erklärung ſeiner Wahl gebunden ſei. Auf S. 52 iſt aus :

geführt, der $ 263 Abj. 1 (die Wahl erfolgt durch Erklärung dem

anderen Theil gegenüber) der über die Alternativſchuld handelt, fei für

die Gattungsichuld anwendbar. Dies iſt unrichtig. Eine einſeitige

Erklärung hat in Fällen, in denen ihr weder Gefeß noch Vertrag Wick:

famkeit beilegt, keine rechtserzeugende Bedeutung . Eine ſolche Wirkung

hat das Geſetz nicht der Wahlerklärung , ſondern dem Umſtande, daß

Schuldner ſeinerſeits das zur Leiſtung Erforderliche gethan hat , beis

gelegt. Hierzu gehört eine ausdrüdliche oder ſtillſchweigende Willens :

I
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erklärung des Schuldners. Die Wahlerklärung aber ohne hinzutoms

mende Handlungen hat keine Wirkung.

Weiter iſt zu bemerken : das Bürgerliche Geſezbuch untericheidet

ſeinen allgemeinen Beſtimmungen gemäß zwiſchen der Ronzentration

und dem Uebergang der Gefahr durch Uebergabe oder Annahmeverzug

des Gläubigers bei Realoblation (8 300 B.GB.'s) . Wenngleich der

Verfaſſer dieſen Unterſchied nicht verfennt ( vgl. S. 96) , hat er ihn nicht

immer genügend berücfichtigt. Er will 3. B. aus der Beſtimmung des

$ 447 Nr . 1 , die den Uebergang der Gefahr beim Diſtanzkauf mit der

Ueberſendung feſtſtellt, ein Anerkenntniß der Konzentrirung der Schuld

durch Zuſendung finden . Dem kann nicht beigetreten werden . Ron:

zentrirt iſt die Gattungsidhuld durch die Ueberſendung nach $ 243 Nr. 2 ,

ſie verwandelt fich hierdurch in eine Speciesſchuld und fällt deswegen

unter die Vorſchrift des § 447 Nr. 1 über den Uebergang der Gefahr.

Berlin. Schneider, Amtsgerichtsrath a . D.

1

XXXII. Vis major und Betriebsgefahr. Von

Dr. Erich Volkmar. 8. (94 S.) Berlin 1900,

E. Ebering .

Die Abhandlung beginnt mit einem hiſtoriſchen Theile. Der Ver:

faſſer zeigt, daß im älteren römiſchen Recht die Haftung für casus bis

zur vis major für verſchiedene Verträge feſtgelegt war, daß dieſe ſtrenge

Haftung aber nach Entwicklung des Culpabegriffe auf die nautae

caupones etc. beſchränkt wurde. Dann ſind die verſchiedenen Verſuche,

den Begriff der vis major feſtzuſtellen, erörtert ; die neuen Gefeße , die

die Haftpflicht des Unternehmers bis zur vis major ausdehnen , find

berücfichtigt.

Bei der eigenen Begriffsfeſtſtellung geht der Verfaſſer von der

vielfach vertretenen Anſicht aus, daß die geſeßliche Haftpflicht der Eiſen :

bahn bis zur vis major mit der Haftpflicht für die Betriebsgefahr zu :

ſammenfalle. Unger fagt : „Der Unternehmer muß für die Folgen des

Betriebes einſtehen und ſomit für jene Betriebsunfälle auffominen , deren

Entſtehungąurſache in dem Betrieb ſelbſt liegt (Innere Betriebsunfälle),

die aus der Schuld (im objektiven Sinne) des Betriebes entſtehen "

(S. 53) . Er lehnt aber die Verwerthung der Betriebsgefahr zur

Feſtſtellung des Begriffes bei der Haftung der Gaſtwirthe u. 1. w . ab .

Der Verfaſſer will dagegen die Betriebøgefahr auch in dieſen Fällen

maßgebend fein laſſen. Er ſagt S. 78 : , Der Unternehmer gewiſſer Bes

A

!

1
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1triebe (Beiſpiel : Gaſtwirtha: , Schiffahrts:, Eiſenbahnbetrieb) , die für

das Publikum, das fich ihnen anvertrauen muß (oder auch für Dritte) ,

mit beſtimmten Gefahren verknüpft ſind , muß für alle daraus hervor:

gehenden Unfälle dem Verleşten einſtehen , auch wenn es ganz unmög

lich war, den eingetretenen Schaden abzuwenden. Unfälle, die mit der

Eigenart des Betriebes in feinem urſächlichen Zuſammenhang ſtehen

(höhere Gewalt), braucht der Unternehmer nicht zu vertreten . "

Der Beweis für dieſe Behauptung iſt meines Erachtens nicht ge

liefert . Bei Eiſenbahnen und ähnlichen Unternehmungen war die Bes

triebøgefahr einer der gefeßgeberiſchen Gründe für Einführung der

ſtrengeren Haftung, ein ſolcher Grund war bei der Feſtſtellung der

Haftung der Gaſtwirthe u. 1. w . nicht vorhanden .

Jedenfalls ſind die Merkmale des Begriffs der höheren Gewalt

durch den Hinweis auf die Betriebsgefahr nicht erſchöpft. Der Ver

faſſer muß ſelbſt zugeben , daß ſeine Begriffsbeſtimmung für die Fälle

nicht anwendbar iſt, in denen die Unterlaſſung einer zur Erreichung

eines beſtimmten Erfolges nothwendigen Sandlung durch höhere Gewalt

entſchuldigt wird , wie bei der Reſtitution im Prozeß $ 233 CPD.,

bei der Verjährung § 203 B.GB. (S 1990 B.GB.).

Daß die Betriebsgefahr in einzelnen Fällen bei der Feſtſtellung,

ob höhere Gewalt vorliegt , berücffichtigt werden kann , iſt zuzugeben ,

zur allgemeinen Begriffsbeſtimmung iſt ſie nicht ausreichend.

Berlin. Sdneider , Amtsgerichtsrath a. D.

.

!

XXXIII. Die Schlüſſelgewalt der Ehefrau nach

bisherigem deutſchen Recht und Bürger

lichem Gefeßbuch. Von Dr. Kurt Roſen

feld . 8. Berlin 1900, E. Ebering .

Der Verfaſſer gibt eine Darſtellung der Schlüſſelgewalt der Ehe

frau . Er behandelt die juriſtiſche Natur, die Vorausſeßungen, den In

halt der Schlüſſelgewalt, die Schuldenhaftung und endlich die Beſchrän :

fung und Endigung dieſer Gewalt. Die Arbeit trägt mit anerkennens:

werthem Fleiß ein bedeutendes Material von geſeblichen Beſtimmungen

und Anſichten von Rechtslehrern über die Schlüſſelgewalt zuſammen .

Die Erklärung des § 1357 B.GB. ſchließt ſich im Weſentlichen an den

Plan d'ſchen Kommentar an. Die Darſtellung wäre überſichtlicher und

klarer geworden , wenn der Verfaſſer auf den Unterſchied des Verhält

niffes der Ehegatten unter einander und Dritten gegenüber, wie es durch

den Wortlaut des § 1357 geboten war, mehr Rückficht genommen hätte .

Berlin. Schneider, Amtsgerichtsrath a. D.
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XXXIV. Dr. Rudolf Blümner. Die Lehre vom bös

willigen Rechtsmißbrauch (Chikane) nach

gemeinem Recht und nach dem Recht des

Bürgerlichen Gefeßbuchs. (Heft III der von

Dr. Emil Ebering veröffentlichten Rechts- und

Staatswiſſenſchaftlichen Studien . ] 8. (203 S.)

Berlin 1900, E. Ebering.

Gegenſtand der Arbeit find im Weſentlichen die beiden Fragen ,

ob, beztv . wie das römiſche Recht und das Bürgerliche Gefeßbuch dem

böswilligen Rechtsmißbrauch entgegentreten , bezw . ihn betämpfen . An

einer größeren Zahl zum Theil ſehr eingehend beſprochener Quellen :

ſtellen verſucht der Verfaſſer nachzuweiſen , daß der gar nicht quellen :

mäßige Saz „qui jure suo utitur neminem la edit“ geradezu

falſch iſt , daß er höchſtens in der Form „ qui nemini facit

injuria m “ begründet iſt, und auch das nur in der Bedeutung: „Wo

ein Recht, kein Unrecht" (Delitt) , nicht aber tvo ein Recht, kein

Schade und keine Schadenserfaßpflicht " ( 1. S. 33 ) ; vielmehr wird die

Teştere verſchiedentlich in den Quellen , auch wenn eine Rechtsausübung

vorliegt, anerkannt, nur gründet fie ſich nicht auf Delikt ſondern auf

einen ausdrüdlichen geſeßlichen Titel, und wenn ſie nicht beſteht, ceffirt

fie , nicht weil der Sdädigende fein Recht ausgeübt , ſondern weil ein

beſonderer Grund zum Schadeneerſaß nicht vorliegt ( vgl. 3. B. S. 35).

Daß aber die Quellen einen ſolchen beſonderen Grund zur Schadens

erfaßpflicht in der ſogenannten chifanöfen Rechtsausübung finden , be :

ſtreitet der Verfaffer , wie er weiter überhaupt die herrſchende Auffaſ

fung , daß bereits in den Quellen von einem Rechtsmißbrauch und einem

darauf gegründeten Rechtsmittel die Rede ſei , bekämpft (vgl. z . B. S. 933

und S. 112) . Nach einem Rückblick auf die Geſchichte der Lehre vom

Chikaneverbot – bei welcher Gelegenheit die Frage , ob die exceptio

doli gen . der Abwehr der chifanöſen Rechtsausübung diene, erörtert und

verneint wird und den Stand der Judikatur wendet ſich der Ver:

faſſer dem Chikaneverbot des Bürgerlichen Gefeßbuches , zunächſt der

Entſtehung des § 226 BGB. und erſt hier dem Begriff des

böswilligen Rechtsmißbrauchs zu. Des weiteren unterſcheidet er im

Bürgerlichen Gefeßbuch zwei Syſteme der Bekämpfung chitanöſer Rechts :

ausübung , nämlich das der Vorbeugung , und zwar durch prin:

zipielle Begrenzung der Rechte (3. B. in SS 157 , 162 B.GB.) wie

durch eventuelle Begrenzung derſelben (z . B. in $S 320 Abſ. 2 , 459

Abſ. 1 , 498 Abſ. 2 B.GB.'3), und das Syſtem des Verbotes bös:

willigen Rechtsmißbrauchs in $ 226 BGB.'8 Der Bedeutung dieſes

Paragraphen ſind die legten 53 Seiten des Buches gewidmet , unter

I
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denen jedoch ein unverhältniſmäßig breiter und wenig fruchtbarer Ab:

dhnitt (45 Seiten) mit dem Begriffe der „ Ausübung der Rechte " fich

befaßt.

Roſto d . Dr. Rönnberg , Landgerichtsrath.

XXXV. Rechts- und Staatswiſſenſchaftliche Stu

dien. Veröffentlicht von Dr. Emil Ebering.

Heft IV. Der Anſpruch des Gläubigers auf die

Vortheile, die der Schuldner aus der geſchuldeten

Sache gezogen hat oder hätte ziehen können,

unter Berücfichtigung des Bürgerlichen Geſek

buche . Von Dr. Kurt Podewils.

Heft VII. Die gerichtliche Hinterlegung, insbeſondere

zum Zweck der Schuldbefreiung, nach gemeinem

Recht und Bürgerlichem Geſekbuch. Von Dr.

Paul Mühſam.

Berlin 1900, E. Ebering.

Beide Schriften, von denen die erſtgenannte ſeitens der juriſtiſchen

Fakultät zu Berlin mit dem k. Preiſe gekrönt worden , verfolgen den

Zweck , das Verſtändniß von Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeß

buches durch Darlegung der denſelben zu Grunde liegenden Lehren des

gemeinen Rechts zu fördern .

Die Erreichung dieſes Zweckes iſt der Mühja m'ichen Arbeit in

höherem Maße als der Bodewils'ichen gelungen . Während Bode

wils den weitaus größten Theil ſeiner Abhandlung einer Sonder

darſtellung des gemeinen Rechts widmet und die Vorſchriften des Bürger

lichen Geſezbuches nur in einem kurzen Anhange ſtreift, ſtellt Mühſam

die einzelnen Grundſäße des Bürgerlichen Gefeßbuches im Anſchluß an

die entſprechenden Säße des gemeinen Rechts dar und gibt fo für jede

einzelne Frage ein zuſammenhängendes und erſchöpfendes Bild der Rechts

entwicklung. Auch der Praktiker wird fich zur Aufklärung über die

ſchwierigen Fragen, die das Bürgerliche Geſeßbuch bezüglich des Hinter

legungsweſens bietet, mit Nußen der Mühja m'ſchen Schrift bedienen.

Wenn hiernach der unmittelbare Nußen , den die Podewils'iche

Schrift für die Praxis bietet , ein geringerer iſt , ſo bieten doch ſeine

gründlichen Unterſuchungen über das lucrum perceptum und das

I
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lucrum percipiendum eine werthvolle Grundlage für die Auslegung

der Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuches. — Es wäre erwünſcht,

daß Þodewils ſelbſt Gelegenheit fände, in einer beſonderen Abhand:

lung ſeine eingehenden Studien in den römiſchen Quellen für eine Dar

ſtellung des geltenden Rechts zu verwerthen.

Dr. Reinhard Salman , Landrichter in Oſtrowo.

XXXVI. Rudolph Eberſtadt. Der Urſprung des

Zunftweſens und die älteren Handwerker

verbände des Mittelalters. 8. (201 S.)

Leipzig 1900, Duncker & Humblot.

11

In der Univerſalgeſchichte des Handelsrechts unterſcheidet Gold

ichmidt S. 113 „ eine dreifache Ordnung in der geldwirthſchaftlichen

Organiſation der freien gewerblichen Arbeit “ zur Zeit des Mittelalters ,

nämlich den ſtaatérechtlichen Zuſammenſchluß der Bürger zur ſtädti

ichen Marktgenoſſenſchaft , die Organiſation des freien Handwerks in

den Zünften und die umfaſſenden monopoliſtiſchen Raufgilden“ . Bes

züglich der Entſtehung jedes dieſer wichtigen Inſtitute war der Alt

meiſter des Sandelsrechts offenbar der Anſicht, daß die Einzelforſchung

noch nicht genügend ſichere Ergebniſſe erreicht habe , daß „hier überall

noch genauer zu prüfen und zu fondern “ ſei, wie er es bezüglich einer

in dies Gebiet fallenden Frage auch ausdrüdlich erklärt . So begnügte

fich Goldid midt in Finficht auf die Zunftentſtehung mit der Bes

merkung, daß die Zünfte weder allein aus den Frohnhöfen, noch allein

aus freien Aſſociationen , insbeſondere religiöſen Brüderſchaften , noch

allein aus obrigkeitlichen Anordnungen hervorgegangen find. Auch die

wichtige Frage , ob der Zunftzwang fich allmählich gebildet habe , ließ

er ausdrücklich offen .

Zur Zeit der Drudlegung jener Partien des Goldich mid t'ſchen

Werkes ſtanden ſich bezüglich der Entſtehung des Zunftweſens weſents

lich zwei Anſichten gegenüber . Die eine nahm allmähliches Aufſteigen

der Handwerker von der Hörigkeit zur Freiheit an, mit dem gleichzeitig

ein Arbeiten für den Markt allmählich an Stelle des Arbeitens für den

Herrn getreten ſei ; die andere nahm an , daß die unfreien Arbeiter

mit einem Schlage zur Freiheit gelangt feien und das Zunftweſen

völlig felbſtändig ohne jede Anknüpfung an ältere Einrichtungen durch

freie Einung begründet hätten.
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Beide Anſichten vermochten aber die eigenthümliche Art der hand

werflichen Verbände , welche uns in den Urkunden des zwölften Jahr

hunderts entgegentreten , nicht zu erklären.

Einen ganz neuen Weg zur Löſung dieſer Fragen ſchlug die 1897

veröffentlichte Arbeit von Eberſtadt „ Magisterium und Fraternitas“

ein . Eberſtadt wies hier namentlich nach, daß der Organismus der

Zünfte aus dem „ Magisterium“ ſtammt, einem im 12. und 13. Jahr:

hundert nachweisbaren Inſtitute, das bisher nur gelegentlich in den

Lofalgeſchichten einzelner Drte geſchildert wurde , deſſen weite Verbreis

tung man aber noch nicht erkannt hatte. Dies „ Magisterium “ in

techniſchen Sinne mußte von der Geſchichte des Gewerberechts ebenſo

entdeckt werden, wie die des Handelsrechts die Rommenda und die Vor

läufer der modernen Präſentationspapiere entdeckt hat.

Die Anfichten Eberſtadt's wurden von einem der hervorragendſten

Renner der mittelalterlichen ſozialen Entwidlung, von Karl Theodor

von Inama - Sternegg , zur Grundlage der einſchlägigen Partien

ſeiner , Deutſchen Wirthidaftgeſchichte gemacht und auch von einem

Theile der Kritik , wenn auch mit vielen Vorbehalten , als ein weſent:

licher Fortſchritt in der Erkenntniß des mittelalterlichen Gewerberechts

bezeichnet. Andere Beurtheiler verhielten fich idroff ablehnend, wie es

übrigens bei einem Werke nicht anders zu erwarten war , das vielfach

vertretene Anſchauungen zum Theil in ſtrenger Form als haltlos erwies .

Eberſtadt veröffentlichte dann zwei neue Arbeiten über Geſchichte

des Gewerberechts, den ſehr gediegenen Aufjaş : „ Die Entwidlung der

Königsmeiſter im franzöſiſchen Zunftweſen" (Schmoller's Jahrb .

für Gefeßgebung Bd. XXXI S. 813-841) , und ein ſelbſtändiges

Buch : Das franzöſiſche Gewerberecht und die Schaffung ſtaatlicher

Gefeßgebung und Verwaltung in Frankreich vom 13. Jahrhundert bis

1581. “ Leşteres wurde in dieſer Zeitſchrift (BD . XLIX S. 611 ) von

einem außerordentlich zuſtändigen Kritifer , dem Würzburger Profeſſor

Ernſt Mayer , mit Recht als „ ein intereſſantes , und in vielen

Punkten werthvolles Buch“ bezeichnet.

Die neue Schrift Eberſta d t's behandelt unter dem Titel „ Der

Urſprung des Zunftweſens und die älteren Handwerkerverbände “ das

Thema feiner erſten Unterſuchung von Neuem. Obgleich fich fachliche

Richtigſtellungen nicht finden , kann das neue Buch doch als höchſt

dankenswerth bezeichnet werden . Es unterſcheidet ſich von dem früheren

jowohl durch Heranziehung vorher nicht behandelter Quellen , wie durch

eingehendere Betrachtung der benußten , wie auch durch weit größere

Klarheit der Darſtellung. Auch beſchäftigt ſich Eberſtadt in dem

neuen Werke theils im Laufe der Unterſuchung, theils in einem befon :

deren Abſchnitte Fritiſche Einwände und gegneriſche Meinungen" mit

den Ausführungen der Kritifer ſeine erſten Buches . Ein beſonderer

.
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Vorzug der neuen Unterſuchungen unſeres Autors iſt, daß die fragliche

Bedeutung jedes für das Thema wichtigen Worte: der einzelnen Rechts:

quellen aus dem Sprachgebrauche der betreffenden Urkunde und der

Stellung ermittelt wird , welche es in ihr hat. Vor allem wird aber

von Eberſtadt der vielfach begangene Fehler vermieden , daß die

Rechtsinſtitute, die uns mehrere Jahrhunderte hindurch unter derjelben

Bezeichnung entgegentreten , als konſtante und unwandelbare Begriffe

aufgefaßt werden , während fie fich noch in fortichreitender Entwidlung

befinden.

So bezeichnet Zunft urſprünglich Abrede , Vertrag und Verein

jeder Art, ohne Rückſicht auf die Berufsſtellung der darin verbundenen

Perſonen , die innere Gliederung und die Auffaſſung als beſonderes

Rechtsinſtitut. Dagegen bedeutet Zunft ſpäter eine mit eigenen Or:

ganen ausgeſtattete und mit Verband @ perſönlichkeit begabte Körperſchaft,

der die Selbſtverwaltung ihrer Angelegenheiten im weiteſten Sinne auf

getragen iſt.

Zünfte in dieſer techniſchen Bedeutung gibt es feit der erſten

Hälfte des 13. Jahrhunderts . Ihnen find aber ältere Handwerkerver :

bände vorangegangen , aus denen das Zunftweſen entſtanden iſt. Dieſe

zerfallen ihrer Form nach in die hofrechtlichen Aemter, die Magiſterien

und die Bruderſchaften. Die Aemter waren innerhalb einer Hofwirth

ſchaft beſtehende berufliche Abtheilungen, deren Angehörige gleiche hof

rechtliche Leiſtungen zu machen hatten und für die vielfach auch ein

beſonderer Gerichtsſtand geſchaffen wurde ; doch fehlte es dem hofrecht

lichen Amte an ſich an jeder inneren Gliederung . Im Laufe des

12. Jahrhunderts bilden ſich aber in vielen Orten Deutſchlands und

Frankreich dieſe Aemter in Magiſterien " im techniſchen Sinne um .

Das Magiſterium war ein die Handwerker deſſelben Berufs oder einiger

verwandter Berufszweige innerhalb einer Grundherrſchaft zuſammen

faffendes Amt , deſſen Angehörige beſtimmte gemeinjame Leiſtungen zu

machen hatten und einer beſonderen Gewerbeaufſicht und Gerichtsbarkeit

unterſtanden , die unter Mitwirkung von Handwerksgenoſſen geübt wurde.

Dieſe Handwerksgenoſſen , an deren Zuſtimmung der Inhaber des Ma:

giſterium oder der von ihm eingeſepte Vertreter , die ſelbſt das Hand :

wert nicht ausübten , bei der Urtheilsfällung gebunden waren , werden

als probi oder honesti homines bezeichnet, aus ihnen ſind die Zunft:

geſchworenen hervorgegangen . Wie ſeine Organe hat das mittelalter

liche Zunftwefen auch fein Recht aus den Magiſterien übernommen .

Bei Entſtehung der Zünfte ſpielen aber auch noch andere Verbände,

die ſogenannten Fraternitates , die Bruderſchaften von Angehörigen

deffelben Handwerts, eine wichtige Rolle. Dieſe Bruderſchaften beruhen

auf freiwilligem Zuſammenſchluſſe ihrer Mitglieder und verfolgen in

ber uns vorliegenden Ueberlieferung , die mit der erſten Hälfte des

11

!



Literatur, 315

12. Jahrhunderts beginnt , ſowohl religiöſe wie weltliche, namentlich

gewerbliche Zwecke. Sie erlangen dann durch Privilegien für ihre Ver:

abredungen bindende Kraft und werden zu Rorporationen des öffent

lichen Rechts , welche mit gewerberechtlichen Befugniſſen betraut ſind.

So findet ein unmittelbarer Uebergang von Magiſterien und

Bruderſchaften zu den Zünften ſtatt. Die Aemter hingegen wurden

zum Theil durch Bruderſchaften beſeitigt, die das Zunftrecht empfingen ;

zum anderen Theile ſind ſie ſpäter zu Zünften geworden.

Das Zunftweſen iſt alſo das Ergebniß einer allmählichen

Entwidlung. Auch geht das Aufſteigen ber hörigen Handwerker zur

Freiheit und das Arbeiten für den Markt durchaus nicht mit der Aus

bildung der Verbände unter den Handwerkern parallel ; vielmehr nimmt

ichon das mechaniſche grundherrliche Handwerkeramt sowohl den ſtädti

ichen Handwerker wie den von auswärts zugewanderten Freien in ſeine

Reihen auf. Die Beſeitigung der Hörigkeit der Handwerker geſchieht

durch Fixirung der Dienſte und ihre Verwandlung in Geldabgaben.

Auch der Zunftzwang endlich hat fich ganz allmählich und in verſchie

denen Formen ausgebildet. In ſeiner weiteſtgehenden Form, in der er

alle Gewerbetreibenden der betreffenden Art in die Zunft einbezieht,

wird er nur ſolchen Handwerkerſchaften verliehen , welche gemeinſame

vermögensrechtliche Leiſtungen zu machen haben.

So weit der Hauptinhalt des vorliegenden Buches, der nach meiner

Anſicht unanfechtbar iſt! Nur bei manchen mehr nebenſächlichen Fragen

werden Berichtigungen nothwendig ſein . So darf man z . B. nicht mit

Eberſtadt ſagen , daß die Bruderſchaft der Handwerker zunächſt ein

lediglich „ religiöſen Zweden dienender Verein“ geweſen ſei und dann

gewerbliche Intereffen aufgegriffen " habe (S. 21 , vgl . auch S. 23 , 25,

139) . In faſt jedem der 11 Fälle bruderſchaftlicher Verbände von

Handwerkern zwiſchen 1099 und 1226 , welche Eberſtadt S. 10 an

führt, find dieſe Verbände unzweifelhaft auch weltlichen, namentlich ge

werblichen Zwecken gewidmet. Ferner ſind die Namen jener Verbände

„ Bruderſchaft “ und „ Gilde " ſchon in weit früherer Zeit für Vereine

bezeugt , welche ſowohl kirchliche wie weltliche Zwecke verfolgen ?) .

Endlich liegt dem Jugendalter eines Volkes nichts ferner, als daß Jes

mand einer Vereinigung nur mit einem Theile feiner Individualität

angehört. Die mittelalterliche Genoſſenſchaft forderte – von wenigen

ſpäteren Ausnahmen abgeſehen den ganzen Menſchen und beſchränkte

fich nicht auf einzelne Zwecke ?) . Wenn in den Verbänden der Hand

.werker vor Entſtehung des Zunftweſens der kirchliche Zweck mehr als der

geſellige und gewerbliche hervorzutreten ſcheint, ſo liegt dies wohl in erſter

11
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1) Vgl. 3. B. Hegel, Städte und Gilden S. 1-4.

2) Vgl. Gierte, Genoſſenſchaftsrecht I nam . S. 226, 227 .
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Linie daran , daß unſere Nachrichten über jene Genoſſenſchaften in Ur

kunden beſtehen , welche größten Theils von geiſtlichen Fürſten , bezw.

einer geiſtlichen Korporation ausgeſtellt und ſämmtlich von geiſtlichen

Sdreibern verfaßt find.

Daß die Fraternitates und zwar nicht nur die aus Handwerks

genoſſen, ſondern ſogar die nur aus Geiſtlichen beſtehenden auch andere

als rein religiöſe Zwecke derfolgten , geht auch aus dem von Eber

ſtadt ſelbſt S. 191 Note 2 abgedruckten Konzilsbeſchluſſe hervor. Wenn

dieſer Beſchluß die Bruderſchaften auch der von ihnen geſchloſſenen eids

lichen Abſprachen wegen verdammt, ſo verbietet er doch nicht bloß leştere,

ſondern auch die Bruderſchaften ſelbſt, wie Pirenne behauptet, gegen

den Eberſtadt a. a . D. polemiſiret. Wenn auch das andere von

Pirenne angeführte Beiſpiel für dejjen Anſicht, daß die Kirche fic

den Verbindungen der Sandwerfer feindlich gezeigt habe, ſchlecht gewählt

iſt, ſo ſcheint mir doch die ganze Polemik darüber, ob die Kirche Freundin

oder Feindin der Bruderſchaften war , wenig fruchtbar, da die Wahr

heit hier offenbar in der Mitte liegt . Stellt man die Quellen zuſam

men , ſo ſieht man , daß der mittelalterliche Klerus der verſchiedenen

Orte und Jahrhunderte ſich zu dem Affoziationstriebe der Handwerker

ebenſo verſchieden geſtellt hat, wie man innerhalb des 19. Jahrhunderts

ein in den einzelnen Gegenden und Jahrzehnten verſchiedenes Verhalten

des Alerus gegenüber den Aſſoziation beſtrebungen im Arbeiterſtande

fonſtatiren kann . – 3rrthümlich beruft fich Eberſtadt auch S. 52

für eine an ſich richtige Behauptung auf das Privileg Karls des Großen

für Straßburg von 775. Dieſe Urkunde iſt eine Fälſchung des 18. Jahre

hunderts " ) .

Zum Schluſſe ſei hier noch auf die trefflichen Erörterungen

Eberſtad t’s über das erſte Straßburger Stadtrecht (S. 40—67), das

bekanntlich auch für die Geſchichte des Handelsrechts höchſt wichtig iſt,

ſowie auf ſeine Ausführungen über die viel beſprochene Wormſer Ur

kunde von ca. 1106 (S. 177—187) verwieſen. Nachdem Verfaſſer

ſchon in ſeinem früheren Buche gezeigt hatte , daß fie eine Fiſchmarkts :

ordnung iſt und darin die Zuſtimmung des Referenten ſowie diejenige

von Stieda und Bods empfangen hatte, hat Keutgen ſich bemüht,

durch jene Urkunde für 1106 eine Zunftbegründung feſtzuſtellen. Meines

-

1 ) Vgl . Bloch in Zeitſchr. für Geſch . des Oberrheins N. F. XII

S.47 ff., Breßlau im Neuen Archiv XXIII S. 279 und XXV
S. 68. S. 140 hätte Eberſtadt ſtatt „ Umkehrungen im .

öffentlichen Recht lieber Veränderungen “ oder „ Umwälzungen "

jagen ſollen. Endlich hätte S. 180 nicht von „ Schule“ geſprochen

werden ſollen , da dies den Anſchein erwedt, daß Eberſtadt

feine geſammten literariſchen Gegner als eine ſolche anſehe, wäh

rend ſie doch ſehr verſchiedenen Richtungen angehören .
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Erachtens kann nach den neuen Ausführungen Eberſt a dt's kein

Zweifel ſein , daß ſeine Auffaſſung die richtige iſt.

Der eigentlichen Unterſuchung folgt unter dem Namen Verzeichniß

der Abkürzungen eine Zuſammenſtellung der wichtigſten benuşten Lite

ratur , ſowie ein ſehr ſorgfältig gearbeitetes Wort- und Sachregiſter.

Auch bei Beſchäftigung mit anderen Fragen des mittelalterlichen Fan

dels- und Gewerberechtes als der von Eberſtadt zunächit behandelten,

dürfte eine Einſicht in jenes Regiſter und jodann in die von ihm an:

gegebenen Stellen oft Nußen bringen.

Berlin . Dr. Carl Roehne.

XXXVII. Elektrizität und Recht im Deutſchen

Reiche. Verſuch einer ſyſtematiſchen Darſtellung.

Von Alfred Wengler , Regierungsrath in

Leipzig . 8. (478 S. ) Leipzig 1900 , Duncker

& Humblot 1) .

11

Der Titel dieſes Buches verſpricht etwas mehr, als das Buch hält ;

denn die ſyſtematiſche Darſtellung, zu welcher hier der Verſuch gemacht

wird, erſtreckt ſich ſo überwiegend auf öffentlich - rechtliche Beſtimmungen,

daß dieſe Beſchränkung ſchon im Titel angedeutet werden ſollte. Die

wichtigſten privatrechtlichen Fragen , die faſt jeden Tag hier oder dort

zur Erörterung kommen , werden kaum geſtreift oder überhaupt nicht

berührt, während dem Konzeſſionêweſen ein auffallend breiter Raum

gewährt wird. Der Schwerpunkt des Buches liegt überhaupt nicht in

der theoretiſchen Erörterung von Rechtsfragen, ſondern Wengler gibt

vorwiegend eine Sammlung " ( S. 5) von Geſeßen, Verordnungen und

Rechtsſprüchen .

Der erſte Abſchnitt handelt vom rechtlichen Weſen der Elektrizität ,

ihrer Meſſung und der Prüfung der elektriſchen Meßgeräthe. Bezüglich

des rechtlichen Weſens der Elektrizität werden nur die bekannten höchſt:

inſtanzlichen Urtheile wiedergegeben und über die Streitfrage, ob Dieb :

ſtahl von Elektrizität möglich ſei , ſowie über deren vorläufige Erledigung

durch das Geſetz vom 19. April 1900 berichtet. Der Gegenſtand dürfte

damit faum erſchöpft ſein und hätte wohl eingehendere Würdigung

verdient . Während das rechtliche Weſen der Elektrizität auf 6 Seiten

abgehandelt wird, werden in den folgenden 3 Abſchnitten auf 111 Seiten

1 ) Vgl. die Beſprechungen in dieſer Zeitſchrift Bd . L S. 252 ff.
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das Telegraphen- und Telephonweſen, vor allem die Beſtimmungen über

die Führung der Leitungen behandelt. Vertragsabſchluß auf telegraphi:

ſchem oder telephoniſchem Wege, ſowie die Rechtsverhältniſſe zwiſchen

Telephonanſtalt und dem Benußer derſelben werden gar nicht erörtert ;

dagegen handelt ein beſonderer Abſchnitt von der „ Nußbarmachung der

Reichstelegraphenanlagen bei Unglücksfällen “. Der 6. Abſchnitt iſt der

Kranken- , Unfall: 2c . Verſicherung der Poſt- und Telegraphenbeamten

und Arbeiter gewidmet , für welche befondere Beſtimmungen , die fich

aus dem Weſen der Elektrizität ergäben , gewiß nicht nothwendig ſind.

Der 7. Abſchnitt handelt von der elektriſchen Araftübertragung.

Mit großer Ausführlichkeit werden hier die Beſtimmungen über die

elektriſchen Straßenbahnen wiedergegeben. In dieſer Zuſammenſtellung

liegt der Rern des Buchez. Mit ihr hat der Verfaſſer eine dankens:

werthe Aufgabe gelöſt, wenn auch durch eine mehr vergleichende Be

ſprechung der Beſtimmungen in den Bundesſtaaten weitere Geſichts

punkte hätten gewonnen werden können, und vor allem durch ausführ

lichere Bearbeitung des Regiſters die Nüglichkeit dieſes Abſchnittes für

die Praxis noch fich hätte ſteigern laſſen . In privatrechtlicher Hinſicht

tverden die Grundfäße über die Haftpflicht eingehend behandelt. Inters

eſſant iſt hier die Gegenüberſtellung dreier Oberlandesgerichtsurtheile :

Stuttgart, Naumburg und München, die wegen Schädigung durch die

Geleißanlage zu ganz verſchiedenen Ergebniffen gelangen . Die elektriſchen

Beleuchtungs- und Kraftanlagen , deren Rechtsverhältniſſe beſonders in

privatrechtlicher Beziehung äußerſt mannigfaltige find , – man bente

nur an die Beſtimmungen über Stromlieferung, Tarife , Stromentzug,

Mangel der Lieferung ?c . , werden kurz abgemacht, und auch der

öffentlich -rechtliche Theil iſt hier keineswegs vollſtändig. Şier hätten

wohl auch die zahlreichen Vorſchriften über Leitungsanlagen einen Platz

verdient. Leider ſind ja dieſe Vorſchriften noch nicht einheitlich für das

ganze Reich. Ein 8. Abſchnitt befaßt ſich mit der Arbeiterverſicherung

bei den elektriſchen Starkſtromanlagen.

Wenn das Wert auch auf Vollſtändigkeit feinen Anſpruch machen

kann und hoffentlich in ſpäteren Auflagen noch manche Lücke ausgefüllt

wird , ſo iſt es doch auch ſchon jeßt eine werthvolle Fundgrube für vieles

fonft zerſtreut liegende Material, das , früher zum großen Theil ſchwer

zugänglich, hier in überſichtlicher Form zum erſten Mal geboten wird.

Mannheim. Dr. Friedrich Fid.

.
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XXXVIII. Dr. 3. Liebmann. Kommentar zum Gefeß

betreffend die Geſellſchaften mit be

ſchränkter ☆ aftung. 4. Auflage . 8. (XII

und 216 S.) Berlin 1899 , Verlag von Otto

Liebmann . (Preis 4 Mark . ) 1)

.

Die 4. Auflage dieſes urſprünglich von dem inzwiſchen verſtor

benen Oberlandesgerichtsrath Hergenhahn verfaßten Kommentar:

ſtellt ſich , wie der Titel beſagt, in der That als eine vollſtändige Um

arbeitung dar. Dieſe Umarbeitung hat dem Buche in jeder Hinſicht,

wie ſich nicht verkennen läßt, zu großem Vortheile gereicht. Faſt gänz:

lich beſeitigt find die in der erſten Auflage fich findenden Auszüge aus

den Motiven des Gefeßentwurfs und überall durch felbſtändige Aus

führungen des Verfaſſere erjeßt. Die Anordnung des Stoffes innerhalb

der einzelnen Erläuterungen iſt eine durchaus ſyſtematiſche, was ſowohl

der Orientirung wie dem Verſtändniß ſehr zu Gute kommt. Dem

erſteren Zwecke dienen auch die Randbemerkungen , die in kurzen Stich

worten auf den weſentlichen Inhalt der einzelnen Erläuterungen hin

weiſen .

Der Verfaffer hat fowohl die Literatur , wie die Rechtſprechung

vollſtändig und erſchöpfend berücffichtigt und auch überall auf die Ein

wirkung des Bürgerlichen Gefeßbuches hingewieſen.

Wenn auch der Verfaſſer die Begründung für ſeine Anſichten

meiſt nur knapp gehalten hat , ſo iſt ſie doch immer ausreichend und

in den meiſten Fällen auch zutreffend.

Um auf Einzelheiten einzugehen , fei Folgendes hervorgehoben :

Wenn der Verfaſſer in Nr. 1 zu § 30 das Verbot zur Auszah

lung feſter Zinſen an die Gejellſchafter aus S 30 des Gefeßes folgert

und dabei auf meine in Nr. 1 zu § 29 meines Kommentars vertretene

gegentheilige Meinung hinweiſt, jo liegt dieſer Auffaſſung des Verfaſſers

entweder ein frrthum oder ein Mißverſtändniß zu Grunde. Ich habe

a . a . D. ausdrücklich darauf hingewiefen , daß es zuläffig iſt, die Zah

lung feſter Zinſen aus den Gewinnüberſchüſjen zuzufichern , ein

Sag , dem die Vorſchrift des $ 30 , der nur einer Schmälerung des

Stammkapitals entgegentritt , nicht im Wege ſteht. (Vgl. für die

von mir vertretene Anſicht auch Förtich , Kommentar zum Gefeß betr.

die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung Note 2 zu $ 30.)

1

Wenn liebmann in Nr. 6 zu § 35 im Anſchluß an die von

mir (S. 102 ff., 121 ff.) vertretene Anſicht ausführt, die Beſtellung des

1 ) Betreffend die weitere Literatur über dieſes Geſeß zu vergleichen

diejë Zeitſchrift BD . XLVI S. 343 und BD. XLVIII S. 382 .
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Geſchäftsführers und deſſen Verhältniß zur Geſellſchaft beruhe ſtets auf

einem Dienſtvertrage, ſo ſchießt er hierbei über das Ziel hinaus

und überſieht, daß , worauf ich ſchon in Nr. 1 zu § 38 meines Rom:

mentars hingewieſen , das Rechtsverhältniß des Geſchäftsführers zur

Geſellſchaft unter Umſtänden auch nach den Vorſchriften über den Ge:

fellſchaftsvertrag beurtheilt werden kann und muß . Man denke

3. B. an den in neuerer Zeit gar nicht ſeltenen Fall , daß zwei Per:

fonen eine Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung errichten und daß beide

Geſellſchafter als Geſchäftsführer der Geſellſchaft beſtellt werden . In

dieſem Falle iſt ihre Geſchäftsführerſtellung lediglich ein Ausfluß des

Geſellſchaftsverhältniſſes , und es fann zumal dann , wenn den Gefell

Ichaftern in ihrer Eigenſchaft als Geſchäftsführer irgend welcher befon :

dere Vortheil nicht zugeſichert iſt, von einem Dienſtvertrage im

Sinne der § 611 ff. B.GB.'S nicht die Rede fein.

Für verfehlt muß ich endlich diejenigen Ausführungen Lieb

man n's halten , mittelſt deren er in Nr. 3 zu § 58 darzuthun ſucht,

daß der Beſchluß über eine Herabſeßung des Stammkapitals zum Zwecke

der Beſeitigung einer Unterbilang nothwendig auch eine entſprechende

berabfeßung der Geſchäftsantheile, bezw . der Stammeinlagen enthalten

muß. Hierbei überträgt der Verfaſſer unberechtigter Weiſe aktienrecht:

liche Anſchauungen in das Gefeß ; denn es fann weder von einem

feſten , unveränderlichen Nennwerth der Stammeinlagen , noch der

Geſchäftsantheile im Sinne des Aktienrechts hier die Rede ſein . Wenn

der Verfaſſer auf die SS 50, 61 und 66 des Gefeßes verweiſt, in denen

Geſellſchaftern, deren Geſchäftsantheile zuſammen mindeſtens dem zehnten

Theile des Stammkapitals entſprechen, gewiſſe Befugniffe beigelegt ſind,

und wenn er hieraus den Schluß zieht , daß dieſe Geſchäftsantheile

rechneriſch nur in der Weiſe ermittelt werden können , daß ihr Nenn:

werth addirt wird , ſo enthält dieſe Behauptung eine „ petitio prin

cipii “ . Wird nämlich in dieſem Falle ein Stammkapital von z . B.

60,000 Mark , das ſich aus 60 Stammeinlagen zu je 1000 Mark zu:

ſammenfeßt , auf den Betrag von 30,000 Mark herabgeſeßt , ſo bilden

den zehnten Theil der Antheile am Stammkapital immer 6 Geſchäfts:

antheile, gleichviel, ob dieſe den urſprünglichen Werth von insgeſammt

6000 Mark oder einen ſolchen von insgeſammt 3000 Mart repräſen:

tiren. Auch iſt es unrichtig , wenn liebmann behauptet , in Folge

einer Herabſeßung des Stammkapitals würde nach der von mir ver

tretenen Anſicht in der Bilanz die Summe der auf ihrer früheren Höhe

verbleibenden Geſchäftsantheile mit dem Stammkapital nicht überein

ſtimmen . Dem gegenüber iſt darauf hinzuweiſen , daß weder die ein:

zelnen Geſchäftsantheile, noch die Stammeinlagen überhaupt in der

Bilanz zum Ausdruck kommen, daß vielmehr darin nur das geſammte

Stammkapital figurirt, und daſ überdies die Herabſeßung der

.
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Stammeinlagen bei eingetretener Unterbilanz ohne weiteres und ledig:

lich durch die wirthichaftliche Thatjache des geſchäftlichen Miß

erfolgs eintritt, ohne daß es hierzu irgend welcher rechtlichen Operationen

bedarf.

Die vorſtehenden Bemängelungen einzelner Anfichten des Verfaſſers

find nicht geeignet, den Werth des Buches irgendwie herabzufeßen , das

vielmehr allen Betheiligten zur Anſchaffung empfohlen werden kann.

Köln , Dezember 1900 . Neukamp.

XXXIX . Dr. jur. Johannes Lazarus , Gerichtsaſſeſſor.

Das Recht des Abzahlungsgeſchäftes nach

geltendem Recht und nach Bürgerlichem

Gefeßbuch. 8. ( 146 S.) Berlin 1898, Ver

lag von Otto Liebmann .

Dieſe Arbeit verdient ſchon deswegen eine eingehendere wohlwollende

Berücfichtigung, weil fie das in der Theorie bisher ſehr vernachläſſigte,

praktiſch ſehr wichtige Recht der Abzahlungsgeſchäfte eingehend und bis

ins Einzelne durchdacht behandelt . Sie dient weſentlich den Bedürf

niſſen der Praxis (vgl . in dieſer Beziehung die dankenswerthen, theore

tiſch ſtrenge genommen jedoch kaum hierher gehörigen Ausführungen

über die Unterſchrift von Formularen S. 115 ff.), erſchöpft jedoch auch

die in Betracht kommenden theoretiſchen Geſichtspunkte.

Die erſten drei Rapitel (S. 1-26) enthalten eine Erörterung

der Vorgeſchichte und der in Betracht kommenden wirthſchaftspolitiſchen

Geſichtspunkte. Im vierten Kapitel (S. 26—30) werden die für die

Auslegung des Gefeßes maßgebenden Grundfäße beſprochen . Mit Recht

geht der Verfaſſer davon aus, daß nur eine freie Auslegung den Inter

effen derjenigen, die der Gefeßgeber hat ſchüßen wollen, frommen kann,

daß eine ſolche deswegen geboten iſt, weil der Gefeßgeber beſtimmte

wirthſchaftliche Erfolge hat vereiteln , nicht nur beſtimmte Wege hierzu

hat verlegen wollen . In richtiger Anwendung dieſes Grundjages unter:

wirft der Verfaſſer in Kapitel 6 ( „ Der Begriff des Abzahlungsgeſchäftes "

S. 35—37) dem Gefeße, ſpeziell dem § 4 deſſelben, auch Verträge, bei

denen ein Rücktrittsrecht des Verkäufers nicht vorbehalten iſt. Dieſe

Auslegung , der allerdings die Motive des Geſeßes (vgl. Schmitt,

Reichsgeſe betreffend die Abzahlungsgeſchäfte S. 73) entgegen ſtehen ,

erſcheint um fo mehr als geboten, als die Ratenverfallsklauſel bei Ob

jekten von größerem Werthe oft faſt größere Härten haben kann , wie

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI . 21

1
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die Verwirkungsklauſel. Abzahlungshändler, welche mit relativ folventen

Käufern rechnen, feßen heute in ihren Formularen häufig ein Rüdtritts

recht des Verkäufers überhaupt nicht mehr feft. Theoretiſch iſt dieſe

Auffaſſung des Verfaſſers jedenfalls deswegen berechtigt, weil mit den

„wirthſchaftlichen Zwecken “ (§ 6 des Geſeßes) des Abzahlungskäufers

die lediglich eine Sicherung des Verkäufers enthaltende Verwirkungs:

flaufel nichts zu thun hat.

Es würde zu weit führen , den weiteren reichen Inhalt der Schrift

einer eingehenden Erörterung zu unterziehen .

Im Einzelnen kann man häufig Bedenken gegen die Aufſtellungen

des Verfaſſers nicht unterdrücken . So dürfte es zum Beiſpiel kaum

zutreffend ſein , wenn der Verfaſſer (S. 50 ) zur Geltendmachung des

Rüdtrittsrechts prinzipiell eine verſchuldete Verzögerung der Kauf

preiszahlung verlangt . Nicht ganz unbedenklich iſt auch die Auslegung,

welche der Verfaſſer dem § 5 des Gefeßes gibt , indem er gegen den

Wortlaut des Gefeßes ſchon in dem Begehren der Rüdgabe auf

Grund des Eigenthumsvorbehaltes einen Rüdtritt vom Vertrage fieht;

eine Auslegung , die allerdings in $ 455 B.GB.'S eine gewiſſe Stüße

findet. Der praktiſche Grund, den der Verfaſſer hierfür anführt , daß

anberen Falls der Verkäufer zunächſt unbedingt auf Rüdgabe klagen

fönnte, und erſt nach Vollſtreckung dieſes Urtheils zur Rückzahlung des

Empfangenen verpflichtet wäre , iſt kaum ganz zutreffend. Denn es

könnte auch ohnedies eine Verurtheilung zur Leiſtung Zug um Zug

erfolgen. Die Auffaſſung des Verfaſſers führt zu der bedenklichen

Folgerung , daß fie dem Käufer , ſo bald der Verkäufer einmal die

Rückgabe der Sache begehrt hat , ein ſelbſtändiges Klagerecht auf Rücks

zahlung der geleiſteten Beträge gibt.

Solche und ſonſtige Bedenken ſind natürlich nicht geeignet , dem

Werthe der ſorgfältig gearbeiteten Schrift irgend wie Abbruch zu thun .

Diefelbe kann nur warm empfohlen werden.

Rofto d . Dr. Joerges.

1

.

XL . A. F. Barth. Formulare für Kredit:

anſtalten , insbeſondere Sparkaſſen , Dar

lebens- oder Vorſchußkaſſen. 8. (153 S.)

Großenhain 1899, Buchdruckerei von Starke und

Sachſe.

Das Buch enthält mehr als ſein Titel verſpricht. Außer einer

großen - den Geſchäftsverkehr der Vorſchußfaſſen wohl im Weſentlichen



Literatur. 323

erſchöpfenden – Zahl von Formularen gibt es Erläuterungen der in

Frage ſtehenden Geſchäfte nach ihrer wirthſchaftlichen wie nach ihrer

rechtlichen Seite . Die rechtlichen Ausführungen beſchäftigen fich in

erſter Linie mit dem Immobiliarjachenrecht des Bürgerlichen Gefeßbucha

und mit dem Wechſelrecht. Sie ſind knapp und klar gehalten ; Ver

weiſungen auf ihrem Inhalte nach nicht angegebene Gefeßesſtellen kom:

men nur verhältnißmäßig felten vor. Manches iſt freilich nicht ganz

unbedenklich. So z. B. wenn es S. 131 oben vom Wechſelduplikat

heißt: ,So lange der Bezogene kein Eremplar des Wechſels acceptirt

hat, kann derſelbe jedes in Ordnung befindliche Eremplar durch Zahlung

der Wechſelſumme einlöſen , anderen Falls iſt die Zahlung abhängig

von der Beibringung des acceptirten Duplikats ." Nach Art . 67 der

Wechſelordnung dürfte dies nur zutreffen , wenn mehrere Exemplare

acceptirt find. Aehnliche juriſtiſche Ungenauigkeiten finden fich mehr :

fach. Jedoch ſind derartige Aleinigkeiten nicht geeignet , die ſonſtige

Brauchbarkeit des Buches herabzujeßen .

Roſtoc , Mai 1901 . Dr. Joerges.

1

I

1

XLI. 1. Rechtsgeleerd Magazijn , Tijdschrift voor

binnen- en buitenlandsche rechtsstudie, onder

redactie von H. L. Drucker en W. L. P.

A. Molengraaff. 18e en 19e Jaargang.

Haarlem 1899, 1900, De erven F. Bohn.

2. Themis , Verzameling van bijdragen tot

de kennis van het Publiek- en Privaatrecht ,

onder redactie van Hemskerk , de Pinto,

de Hartog e. a. 60e en 61e deel . ' s Gra

venhage 1899 en 1900, Gebroeders Belinfante.

Anläßlich meines Leşten Berichts in dieſer Zeitſchrift (Bd . L

S. 250 ff .) über die früheren Jahrgänge der beiden älteſten und an:

geſehenſten rechtswiſſenſchaftlichen Organe Hollands , welche fich ebenſo

einer vortrefflichen Leitung wie der Mitarbeit namhafter Juriſten des

In- und Auslandes erfreuen , iſt hervorgehoben worden , daß nicht

wenige der in denfelben enthaltenen Beiträge die volle Beachtung auch

der deutſchen Juriſtenwelt verdienen. Die gleiche Bemerkung iſt für

die gegenwärtig zur Beſprechung vorliegenden Bände zutreffend.

Das „Magazin" , Zeitſchrift für in- und ausländiſche Rechts:

1
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11

forſchung, bringt -- neben einer Reihe von Auffäßen, welche Bedeutung

nur für das Seimathland ihrer Verfaſſer haben , weil ſie ſpezifiſch

niederländiſche Rechtsſtoffe und Wirthſchaftsverhältniſſe zum Gegenſtande

haben diesmal namentlich drei Abhandlungen , welche über die

Grenzen Hollands hinaus Aufmerkſamkeit erwecken werden. Zunächſt

beſpricht der Breslauer Univerſitätsprofeſſor und Geheime Juſtizrath

Dr. Rudolf Seonhard in deutſcher Sprache Die Ergänzung des

Deutſchen Bürgerlichen Geſetzbuchs durch neuere Reich gefeße " (BD. XVIII

S. 515—542 und Bd. XIX S. 1—28) ; mit bekannter Meiſterſchaft

erläutert er in kurzen Zügen Inhalt und Richtung des Einführungs

geſeßes zum Bürgerlichen Geſetzbuch , ſowie die Grundbuchordnung, das

Geſetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die

Abänderungen der Reichsjuſtizgefeße einſchließlich der Ronkursordnung

und die Neuerungen im Handelsrecht in ihrem Verhältniſſe zum Bürger

lichen Gefeßbuch. Die bei aller Anappheit der Darſtellung erſchöpfenden

und ausgezeichnet informirenden Bemerkungen werden auch dem deutſchen

Juriſten die Einführung in das neue Recht erleichtern und manche

Belehrung gewähren. - Der Aufſa 2. E. Viffer's über , Einige

Rechtsfragen in Betreff der Meiſtbegünſtigungsklauſel in Handelsver

trägen “ (Bd . XIX S. 312 ff.) behandelt einen gerade jeßt , in der Aera

der Vorbereitung des Abſchluſſes neuer Handelsverträge, aktuellen Stoff

unter Verwerthung eines reichen internationalen Materials von der

juriſtiſchen Seite aus ; namentlich die geſchichtlichen Rückblide (a . a. D.

S. 316 ff.) und die Erörterungen über Umfang und Wirkung der

Klauſel (a . a . D. S. 326 ff.) dürfen auf allgemeine Anerkennung Ans

ſpruch erheben . – Endlich verdient die Fortſeßung der intereſſanten

„ Ueberſicht über die engliſche Geſeßgebung “ in den Jahren 1897 und

1898 (Bd. XVIII S. 43 ff. und S. 543 ff.) aus der Feder des Advokaten

M. van Regteren : Altena wiederum Hervorhebung. - Von dem

übrigen Inhalte der reichhaltigen Bände find die zahlreichen fachlichen

und gründlichen Beſprechungen deutſcher juriſtiſcher Werke , 3. B.

Biszt , Strafrecht; Ruland , Handelsbilanz ; Kaufmann , Rechts

fraft des internationalen Rechts ; Fortich , Vergleichende Darſtellung

des Code civil und des Bürgerlichen Gefeßbuchs ; Cohn , Das neue

bürgerliche Recht in Sprüchen ; Buchka Detker Lehmann,

Civilprozeßordnung , Ronkursordnung und Sandelégefeßbuch in alter

und neuer Geſtalt; Seuffert , Anarchismus und Strafrecht; Graße

hoff , Wechſelrecht der Araber u. 1. w . , fowie die umfangreichen A u s

züge aus einer großen Reihe in- und ausländiſcher Zeitſchriften aus :

zeichnend zu erwähnen.

Erheblich vielſeitiger im Inhalt iſt , Themis" , eine Sammlung

von Beiträgen zur Kenntniß des öffentlichen und privaten Rechts.

Indeſſen beſchäftigen ſich diesmal die Auffäße überwiegend mit Spezial

-

1 .

.
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fragen des niederländiſchen Rechts , welche dem Intereſſenkreiſe des

deutſchen Furiften fern liegen. Das Hauptſtück bildet eine ebenſo

warm empfundene, wie gründliche Denkſchrift des Advokaten F. A. Levy

zu Amſterdam über den Bildungsgang der Juriſten (Bd. LX S. 488

bis 722) , welche auch die deutſchen Studienverhältniſſe, mit denen Ver

faſſer eine bemerkenswerthe Vertrautheit zeigt , berückſichtigt , und auch

für Deutſchland viel Beherzigenswerthes enthält. Eine gleich wohl:

wollende wie eingehende Beſprechung wird den Bänden XLVIII und

XLIX dieſer Zeitſchrift zu Theil (BD.LX S. 765 ff., BD. LXI S. 392 ff.

und S. 624 ff.); das ihren Herausgebern gemachte Rompliment : „ Alles

zu beurtheilen iſt ſchwierig, aber Mancher wird in der Zeitſchrift mit

großer Befriedigung dennoch ſtets Etwas von bleibendem Werthe finden "

( S. 396) , kann der trefflich geleiteten ,Themis " mit Dank zurüdgegeben

werden.

Breslau. Handelskammerſyndikus Dr. Riefenfeld .

.

XLII. D. Lenel. Praktikum des bürgerlichen

Rechts. Praktiſche Rechtsfragen zum Gebrauch

bei Uebungen und Vorleſungen . 8. (VI und

175 S.) Leipzig 1901 , Bernhard Tauchniß.

Der Verfaſſer ſpricht ſich in dem Vorwort dahin aus , daß er es

von jeher zweckmäßig gefunden habe, die Uebungen nicht auf Anfertigung

und Beſprechung ſchriftlicher Arbeiten zu beſchränken, vielmehr daneben

noch eine größere Anzahl praktiſcher Fragen mündlich beantworten zu

Laſſen. Man könne im Lauf eines Semeſters nur eine verhältniſmäßig

kleine Anzahl von Rechtsfällen ſchriftlich behandeln laffen , die Aufgabe,

den Studierenden in die Kunſt der juriſtiſchen Konſtruktion einzuführen,

bedürfe eines reicheren Anſchauungsmaterials.

Dieſe Worte kann ich aus vollem Herzen unterſchreiben . Die

Konverſatorien und Praktiken, die wohl an der Univerſität Roſtock am

früheſten gepflegt worden find , find von der fegensreichſten Bedeutung

für den Studierenden. So nüßlich ſchriftliche Ausarbeitungen für die

ſtyliſtiſche Ausbildung fein mögen , Schärfe des Denkens und Schlag

fertigkeit werden ungleich mehr durch mündliche „Unterhaltungen“ , die

durch leichte, furze Fälle unterſtüßt werden , bei dem Studierenden zur

Ausbildung gebracht. Zu nicht bloß paſſivem Hören verurtheilt, ſon:

bern zum Mitberathen und nöthigen Falls die eigene Anſicht gegen den

Lehrer Vertheidigen aufgefordert , erringt der Student fich eigene Ur

1

1
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theilsfähigkeit und eigenes Vertrauen . Von bloßen Repetitorien müffen

die mündlichen Uebungen ſich durch die Verwendung zahlreicher kleiner

Fälle abheben , die nicht zu umfangreich und nicht zu ſchwer find, auch

mit der Jugend der Hörer rechnen .

Das kleine Büchelchen des bekannten Straßburger Romaniſten

verdient in dieſer Hinſicht alles Lob . Es hat den richtigen Ton ge

troffen. Die Fälle ſind kurz , meiſt leicht , und ſtets lehrreich. Sie

eignen ſich vortrefflich zur Unterſtüßung der theoretiſchen Ausführungen.

Das Werkchen kann auf das Beſte empfohlen werden.

Roſtock Karl Lehmann.

1

XLIII. Kurze Anzeigen eingegangener Werke , auf welche

ohne weitere Beſprechung aufmerkſam gemacht wird .

W. Goermann , Amtsrichter in Mühlheim i. E. Reichsrechtliche

Verjährung & tafel . 16 . (3 S.) Hannover 1901 , Hel :

wing'ſche Verlagsbuchhandlung. (0,50 Mark.)

R. Alftmann , Landgerichtsrath. Die Nebengefeße des Bürger

lichen Gefeßbuches und die Preußiſcheu Ausführungs

gefeße . Berlin 1900, Karl Heymann .

Dr. Þeinrich Brentano. Die Allgemeine Deutſche Wechſel:

ordnung nebſt den mit dem Wechſelverkehr zuſammenhängenden

Vorſchriften, insbeſondere dem Wechſelſtempelſteuergeſez und den

Vorſchriften über faufmänniſchen Anweiſungen. Mit erläutern

den Anmerkungen. 14. Auflage, neu bearbeitet von S. Merz:

bacher, Juſtizrath und Rechtsanwalt in Nürnberg . fl. 8 .

( 162 S. ) Nürnberg 1901 , Friedrich Rorn .

Dr. Karl Liebling . Das Handelsgefeßbuch in Frage

und Antwort. Ein Repetitorium zum Selbſtſtudium unter

beſonderer Berückſichtigung des Bürgerlichen Geſebuches und der

Nebengeſeze ſowie der Rechtſprechung. kl . 8. (346 S.) Berlin

1901 , Otto Liebmann. (4,50 Mark.)

Dr. Mar Rofenthal , Gerichtsajjefjor. Da & Genojienichaft -

gefeß. Handausgabe mit den ergänzenden Beſtimmungen an:

derer Gefeße, den Ausführungsbeſtimmungen, den Entſcheidungen

des Reichsgerichts und anderer hoher Gerichte und einem Sach :

regiſter . 2. Auflage . 8. ( VIII und 134 S.) Leipzig 1900,

Roßberg & Berger.

Friedrich Bonida b . Reichgefet , betreffend die Erwerbs:

und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften vom 1. Mai 1889
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1

1

in der Faſſung des gemäß Art. 13 Einf. Gef.'s zum Handels

gefeßbuch vom 10. Mai 1897 revidirten Textes. Bandausgabe

mit Erläuterungen und Sachregiſter. 8. (VIII und 134 S.)

München 1899, 3. Schweißer (Arthur Sellier ). (3 Mart.)

Bravogel, Amtsgerichtsrath , und Frydrychowicz , Amts:

gerichtsrath , Grundbuchrichter in Bromberg. Handbuch des

Grundbuchrechts , enthaltend die auf das materielle und

formelle Grundbuchrecht fich beziehenden Gefeße , Verordnungen

und Ausführungsbeſtimmungen , mit Anmerkungen . 8. (XII

und 509 S.) Berlin 1901 , Franz Vahlen.

D. Philler , Landgerichtspräſident a . D. andausgabe der

Deutſchen Grundbuch ordnung nebſt einer ſyſtematiſchen

Darſtellung des materiellen Liegenſchaftsrechts und den preußiſchen

Ausführung &beſtimmungen . Für die preußiſche Praxis bearbeitet .

8. (IV und 245 S.) Berlin 1901 , Otto Liebmann. (5 Mark.)

Dr. F. Rruje , Geheimer Oberregierungsrath und vortragender Rath

im fgl . preußiſchen Miniſterium des Innern. Das Standes

a mt. Handbuch für Standesbeamte nach der Miniſterialafte.

8. (XIV und 284 S.) Berlin 1900, Franz Vahlen .

U1lmann , Rechtsanwalt in Magdeburg. Das gejegliche eheliche

Güterrecht iu Deutſchland. 8. ( 195 S.) Berlin 1901 ,

Siemenroth & Troſchel.

D. Noelle , Landgerichtsrath, Mitglied des Hauſes der Abgeordneten.

Das Gefeß über die Fürforgeerziehung Minder

jähriger nebſt Ausführungsbeſtimmungen vom

18. Dezember 1900. Erläutert. kl . 8 . (X und 171 S.)

Berlin 1901 , Franz Vahlen . (3 Mark.)

Dr. Mar Schulpenftein , Oberlandesgerichtsrath , und Dr. Paul

Röhne , Amtsgerichtsrath. Das deutſche Vormundidhafts

recht und daß preußiſche Gefeß über die Fürſorge

erziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 nebſt

den dazu gehörigen preußiſchen Nebengeſeßen und allgemeinen

Verfügungen. 2. Auflage. kl. 8. (509 S.) Berlin 1901 ,

3. Guttentag . ( 3 Mart. )

Willenbücher, Geheimer Juſtizrath , Oberlandesgerichtsrath a . D.

Das Roften feftfeungsverfahren , die deutſche Ges

bührenordnung für Rechtsanwälte und die Landesa

gefeßlichen Vorſchriften über die Gebühren der

Rechtsanwälte in Preußen , Bayern , Sachſen,

Württemberg und Baden. 5. verbeſſerte Auflage . 8 .

(248 S.) Berlin 1900, H. W. Müller.

Dr. Paul Berz . Militär ſtrafgerichtsordnung nebſt Eins

führungsgeſetz und Geſet betreffend die Dienſtvergehen der

!
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I

richterlichen Militärbeamten und die unfreiwillige Verfeßung

derſelben in eine andere Stelle oder in den Ruheſtand. Text:

ausgabe mit Anmerkungen und Sachregiſter. kl. 8. ( 461 S.)

Berlin 1900, F. Guttentag. (3 Mark.)

Dr. Franz fremsti , Magiſtratsrath. Preußiſche Rommunal:

beamtengefeßgebung. Textausgabe mit Anmerkungen und

Sachregiſter. kl. 8. (452 S.) Berlin 1901 , f. Guttentag.

(3 Mart.)

Dr. Ernſt Löbe , kgl . ſächſ. Geh. Rath , 3011- und Steuerdirektor.

Das deutice 30llſtrafrecht. Die zolſtrafrechtlichen

Vorſchriften des Deutſchen Reicha, unter beſonderer Berücfichti:

gung ihrer Beziehungen zum Strafgeſezbuche und zur Straf:

prozeßordnung , ſowie der Rechtſprechung des Reichsgerichts er

läutert. 3. volſtändig neu bearbeitete Auflage . 8. (V und

316 S.) Leipzig 1901. (7,50 Mark.)

XLIV. Verlagskatalog von Ferdinand Enke

in Stuttgart. 1. Januar 1837 bis 1. Ja

nuar 1900.

In vortrefflicher äußerer Ausſtattung, wie ſolche allen in dieſem

Verlage erſcheinenden Werfen eigen iſt, weiſt der Katalog das wiſſen

ſchaftliche Wirken des Verlages während eines Zeitraums von dreiund

ſechzig Jahren nach. Umfang und Vielſeitigkeit find überraſchend.

Medizin, Thierheilkunde, Pharmazie, alle Zweige der Naturwiſſenſchaft,

chemiſche und phyſikaliſche Technik , Kulturgeſchichte, Nationalökonomie,

Staats- und Rechtswiſſenſchaft kennzeichnen das weite Gebiet der er:

folgreichen Thätigkeit. In der alphabetiſchen Ueberſicht find die hervor:

ragendſten Männer in den vorerwähnten Gebieten zu finden ; die

chronologiſche Ueberſicht weiſt erfreulich nach, wie wiſſenſchaftliche Zeit:

ſchriften aller Gebiete mit Fürſorge geleitet ſind. Die ſyſtematiſche

Ueberficht ergibt für Rechts- und Staatswiſſenſchaft (S. 268 ff.), welche

Bedeutung der Ferdinand Ente'iche Verlag in dieſem Gebiete fich

erworben hat.

Dr. ReyBner.

I



V.

Der Perfiderungsverein auf Gegenſeitigkeit

im Reichsgefeße über die privaten Verſicherungs

unternehmungen vom 12. Mai 1901.

Von

Herrn Reichsgerichtsrath Dr. Sievers in Leipzig.

Die rechtliche Ordnung und Ausgeſtaltung, die dem

Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit in dem im

November 1898 veröffentlichten amtlichen Entwurfe eines

Reichsgeſeßes über die privaten Verſicherungsunternehmungen

gegeben war , habe ich in Bd. XLVIII dieſer Zeitſchrift

(S. 521–589) einer Darſtellung und Beſprechung unter

zogen . Nachdem inzwiſchen das Gefeß ſelbſt ergangen und

unter dem Datum des 12. Mai 1901 im Reichsgeſeßblatte

(S. 139–173) veröffentlicht worden iſt, erſcheint es wünſcheng

werth , in Ergänzung jenes Aufſaßes kurz auf die Ab

weichungen hinzuweiſen , die die ſchließliche Faſſung des

Gefeßes gegenüber dem damals vorliegenden Entwurfe

aufzeigt.

Jener erſte, im Reichsamte des Innern ausgearbeitete

Entwurf hatte bekanntlich in der Fachpreſſe des Verſicherungs

weſens zum Theil, insbeſondere nach der öffentlich -rechtlichen

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI .
22
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und der verſicherungstechniſchen Seite hin, vielfache Angriffe

erfahren 1) .

In Folge dieſer und der fonſt bekannt gewordenen Be

urtheilungen iſt er zunächſt ſchon im Reichsamte des Innern

theilweiſe einer Umarbeitung unterzogen worden. Dieſer ab

geänderte Entwurf ?) wurde ſodann den Bundesregierungen

vorgelegt und gelangte im März 1900 an den Bundesrath .

Nachdem auch der Bundesrath noch einige Beſtimmungen

geändert hatte , wurde der Entwurf in dieſer ſeiner dritten

Faſſung am 14. November 1900 dem Reichstage vorgelegt .

Der Reichstag überwies ihn einer Kommiſſion von 21 Mit:

gliedern , die ihn in 26 Sißungen zwei Leſungen unterzog .

Der aus den Beſchlüſſen dieſer Kommiſſion (über deren

Berathungen ein gedruckter Bericht vorliegt) hervorgegangene

Entwurf wurde mit geringfügigen Aenderungen demnächſt

vom Reichstage angenommen und iſt inzwiſchen als Geſek

veröffentlicht worden %) .

Die Umgeſtaltungen, die der erſte Entwurf, wenn man

ihn mit dem endgiltigen Geſeßesterte vergleicht , hierdurch

erfahren hat, ſind im Ganzen nicht von großer Bedeutung .

Die Geſammtanlage und die Geſammtrichtung des Geſeßes iſt

durchweg dieſelbe geblieben . Der Ueberblick , den ich über

den ſonſtigen , öffentlich -rechtlichen Inhalt des Gefeßes

in der Einleitung meiner früheren Beſprechung gegeben habe,

trifft daher auch heute noch zu .

In dieſer Hinſicht ſind nur folgende Abweichungen an:

zumerken .

1. Während ſich nach dem Entwurfe die Vorſchriften

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XLVIII S. 521 ff.

2) Abgedruckt u. X. im Vereinsblatte für Deutſches Verſicherunge:

weſen 28. Jahrg. S. 107 ff.

3) Vgl. die ſtenographiſchen Berichte des Reichstags aus der Seſſion

1900–1901 , 10. , 82. , 83. , 84. und 86. Sißung und die dazu

gehörigen Drucfachen Nr . 5 ( Bundesrathavorlage), Nr. 244 (Rom =

miſſionsbericht ), Nr. 261—266 , Nr. 278-280 , Nr. 290 und

Nr. 298 .
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des Geſekes auf alle Zweige des Verſicherungsgeſchäftes

gleichmäßig erſtrecken ſollten 4 ) , iſt dies iegt nur inſoweit

beibehalten, als das Unternehmen in den Formen eines Ver

ficherungsvereins auf Gegenſeitigkeit betrieben wird. Da

gegen iſt für andere Formen des Unternehmens, insbeſondere

alſo für die Aktiengeſellſchaft, nunmehr einigen Zweigen des

Verſicherungsgeſchäftes eine Ausnahmeſtellung eingeräumt.

Es ſind dies die Transportverſicherung, die Rückverſicherung

und die Verſicherung gegen Kursverluſte. Unternehmungen,

die dieſe Geſchäftsarten zum Gegenſtande haben , bedürfen

nach § 116 des Geſeßes mit Ausnahme von Verſicherungs

vereinen auf Gegenſeitigkeit keiner Zulaſſung und unterliegen

keiner behördlichen Beaufſichtigung ihres Geſchäftsbetriebes .

Jedoch kann der Bundesrath anordnen, daß beſtimmte Vor

ſchriften des Geſekes auch auf ſolche Unternehmungen An

wendung finden.

2. Entgegen der dehnbareren Faſſung des Entwurfs 5) ſind

die Vorausſeßungen für die Verſagung der Erlaubniſ zum

Geſchäftsbetriebe ſchärfer formulirt worden . Nach § 7 des

Gefeßes darf dieſe Erlaubniß nur verſagt werden , wenn

a ) der Geſchäftsplan geſeblichen Vorſchriften zuwider

läuft ;

b) nach dem Geſchäftsplane die Intereſſen der Vers

ficherten nicht hinreichend gewahrt ſind oder die

dauernde Erfülbarkeit der aus den Verſicherungen

ſich ergebenden Verpflichtungen nicht genügend dar

gethan ift;

c) Thatſachen vorliegen , welche die Annahme recht

fertigen , daß ein den Gefeßen oder den guten

Sitten entſprechender Geſchäftsbetrieb nicht ſtatt

finden wird .

Auch iſt jeßt hinzugefügt, daß die Erlaubniß von der Stel

lung einer angemeſſenen Sicherheit abhängig gemacht werden

4) BS. XLVIII S. 526 dieſer Zeitſchrift.

5) BS. XVLIII S. 524.
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kann, wobei deren Zweck und die Bedingungen für die Rück

gabe feſtzuſtellen ſind.

3. Eine weſentliche Verbeſſerung hat das Gefeß dadurch

erfahren, daß bei allen wichtigeren Entſcheidungen des Auf

fichtsamts den Betheiligten ein Rechtsmittel theils ,,Re

kurs ", theils Beſchwerde " genannt eröffnet iſt. Ueber

die „ Beſchwerde“, die nur bei Strafandrohungen vorgeſehen

iſt, entſcheidet das Aufſichtsamt in ſeiner gewöhnlichen Be

ſeßung ; fie hat demnach nur die Bedeutung einer Gegen

vorſtellung. Der „Rekurs“ dagegen geht zwar auch an das

Aufſichtsamt; indes dürfen bei der Entſcheidung außer dem

Vorſißenden keine Perſonen mitwirken , die an der ange

fochtenen Verfügung theilgenommen haben , und außerdem

wird das Aufſichtsamt für die Entſcheidungen in Rekursſachen

um zwei Mitglieder , einen richterlichen Beamten und ein

Mitglied eines höchſten Verwaltungsgerichtshofes in einem

deutſchen Bundesſtaate, verſtärkt (SS 73–77) .

Was ſodann inſonderheit den Verſicherungsverein

auf Gegenſeitigkeit betrifft, ſo ſind bezüglich ſeiner die Be

ſtimmungen , die der erſte Entwurf vorſchlug, im Weſentlichen

unverändert in den endgiltigen Tert übergegangen . Dieſer

Theil des urſprünglichen Geſeßesvorſchlages , mit dem ſich

der Aufſaß in Bd. XLVIII dieſer Zeitſchrift des Näheren

befaßt, hatte ſich von Anfang an faſt allgemeiner Billigung

zu erfreuen und ſtand jedenfalls außerhalb des Intereſſen:

kampfes, der ſich um das Ob? und das Wie ? der Staats:

aufſicht und andere damit in Zuſammenhang ſtehende Fragen

erhob . Es ſind daher im Ganzen nur Punkte von neben

ſächlicher Bedeutung , die hier eine Abweichung aufweiſen.

Läßt man Aenderungen bei Seiten, die mehr auf deut:

lichere Faſſung des urſprünglichen Gedankens, als auf fach

liche Neuerungen des Inhalts ausgehen , ſo iſt Folgendes

anzuführen .

1. Der Entwurf forderte für den eingetragenen Verein,

daß der zu wählenden Firma die Bezeichnung als ,,einge

tragener Verſicherungsverein auf Gegenſeitigkeit“ vollſtändig
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oder mit der geſeklichen Abkürzungsformel , e. V. a. G. “ bei:

gefügt werde ") . Das Geſet iſt weniger formell und be

gnügt fich (§ 18) mit der Forderung , daß in der Firma

oder in einem Zuſaße auszudrücken iſt, daß Verſicherung auf

Gegenſeitigkeit betrieben wird .

2. In § 17 des Entwurfs war geſagt , daß die

Sabung von den Vorſchriften des Geſekes nur inſoweit ab :

weichen dürfe, als dies ausdrüdlich für zuläſſig erklärt ſei ?) .

Dieſe Worte fehlen im Gefeße. Gleichwohl iſt an der zwingen

den Natur der Vorſchriften , die ſich auf die Saßung des

Vereins beziehen , nicht zu zweifeln , ſoweit das Geſeß nicht

ausdrücklich den Betheiligten eine Abweichung geſtattet. Nach

der Begründung der Bundesrathsvorlage (S. 31) ſcheint man

beabſichtigt zu haben , durch die Streichung klarzuſtellen ,

daß eine Abweichung der Saßung von den geſeßlichen Zwangs

vorſchriften nicht die Nichtigkeit des Vereins zur Folge habe.

Die Rechtsfähigkeit des Vereins ſoll lediglich durch ſeine be

hördliche Zulaſſung , nicht durch die Erfüllung ihrer ge

feßlichen Vorausſeßungen bedingt ſein . Ich laſſe dahinge

ſtellt, ob das richtig iſt und ob man in der That der Zu

laſſung und Eintragung eines Vereins , deſſen Saßung mit

zwingenden Normen des Geſeßes in Widerſpruch ſteht, auch

ohne eine ausdrückliche Beſtimmung im Gefeße ſelbſt die

Wirkung beilegen darf, daß dieſe Verſtöße geheilt ſeien.

3. Die Fälle , in denen die Mitglieder des Vorſtandes

insbeſondere“ zum Schadenserſaße verpflichtet ſind), ſind

ſachgemäß dadurch ergänzt , daß auch „eine Vertheilung des

Vereinsvermögens“, die erfolgt , nachdem die Zahlungsun

fähigkeit des Vereins eingetreten iſt oder ſeine Ueberſchul

dung ſich ergeben hat, Erwähnung gefunden hat (8 34) .

4. Die Ausgeſtaltung des oberſten Vereinsorgans 9) iſt

6) Bd. XLVIII S. 535.

7) BS. XLVIII S. 536.

8 ) Bd. XLVIII S. 547 .

9) BD. XLVIII S. 550-554.
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unerachtet der dieſerhalb von verſchiedenen Seiten erhobenen

Bedenken, denen auch ich mich anſchließen zu müſſen geglaubt

habe, ſo beibehalten worden, wie der Entwurf ſie vorſah. Es

bleibt alſo dabei, daß die Vollverſammlung der Mitglieder nicht

kraft gefeßlicher Nothwendigkeit als oberſtes Organ erſcheint,

Sie iſt es nur , falls die Saßung es vorſchreibt. Die

Saßung kann aber auch irgend welche ,, Vertreter der Mit

glieder “ als oberſtes Organ berufen, ſo daß das Syſtem der

ſogenannten Bankausſchüſſe konſervirt bleibt. Iſt aber nach der

Saßung die Verſammlung der Mitglieder als oberſtes Organ

beſtellt , ſo ſoll nach dem Gefeße (8 36) abweichend vom

Entwurfe auch das Minoritätsrecht des § 254 des HGB.'S

Plaß greifen ; eine Minderheit von Mitgliedern , die in der

Saßung zu bezeichnen iſt, kann die Berufung des oberſten

Organs unter Angabe des Zweds und der Gründe und

die Ankündigung von Gegenſtänden zur Beſchlußfaſſung ver:

Langen .

5. In Bezug auf die Aenderung der Verſicherungs

bedingungen 10) weiſt § 41 Abſ. 2 des Geſeßes eine Neue

rung auf . Danach ſoll der Aufſichtsrath durch die Saßung

oder durch Beſchluß des oberſten Organs ermächtigt werden

können, dringliche Aenderungen der allgemeinen Verſicherungs

bedingungen mit Genehmigung der Aufſichtsbehörde vor

läufig vorzunehmen. Die Aenderungen müſſen alsdann dem

oberſten Organe bei ſeinem nächſten Zuſammentritte vor

gelegt werden und ſind außer Kraft zu feßen , wenn das

oberſte Drgan dies verlangt.

6. Die Vorſchriften des Entwurfs über die Belegung

der Beſtände der ſogenannten Prämienreſervefonds bei der

Lebensverſicherung11) ſind im Geſeße erheblich gemildert

worden : SS 57–61 .

7. Die Uebernahme von Verſicherungen gegen feſte

Prämien wollte der Entwurf nur dem eingetragenen Ver

10) Bd . XLVIII S. 557.

11 ) BD . XLVIII S. 564.
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ficherungsverein auf Gegenſeitigkeit geſtatten und auch nur

dann , falls deſſen Saßung es zuläßt und falls „die Auf

ſichtsbehörde hierzu die beſondere, jederzeit widerrufliche Ge

nehmigung ertheilt “ 12) . Dabei iſt es im Allgemeinen ver

blieben . Jedoch hat der Reichstag das Erforderniß der

beſonderen , jederzeit widerruflichen Genehmigung der Auf

fichtsbehörde geſtrichen (§ 21 Abſ. 2, $ 53) .

8. In Bezug auf die Ordnung der Nachſchußpflicht der

Mitglieder 18) iſt durch die anderweitige Faſſung des § 24

die Nothwendigkeit ſtatuirt, daß die Sabung darüber Be

ſtimmung treffen muß , ob, wenn Nachſchüſſe ausgeſchloſſen

ſein ſollen , eine Kürzung der Verſicherungsanſprüche vor

behalten ſein ſoll oder nicht. Eine Verbeſſerung des Gefeßes

vermag ich in dieſer Aenderung nicht zu erblicken . Die im

Voraus erhobenen Beiträge der Mitglieder haben an und für

fich den Charakter von Vorſchußleiſtungen. Erſt am Schluſſe

des Geſchäftsjahres kann ſich ergeben, ob ſie zur Tilgung des

Jahresbedarfs ausreichen oder ob ſie einen Ueberſchuß oder

ob ſie einen Fehlbetrag ergeben. Iſt ein Ueberſchuß vors

handen, ſo gelangt er in der Geſtalt ſogenannter Dividenden

zur Vertheilung an die Mitglieder : der nicht erforderlich

geweſene Theil des Vorſchuſſes wird zurückgezahlt 14). Hat

ſich ein Fehlbetrag ergeben , ſo müſſen die fehlenden Mittel

durch Nachſchüſſe der Mitglieder ergänzt werden. Das iſt

die unmittelbare Folge des Grundſaßes der Gegenſeitigkeit

und entſpricht an und für ſich allein der Natur der Sache.

Soll es gleichwohl für zuläſſig gelten, daß ein Verein, ob

ſchon er auf dem Syſteme der Vorauserhebung der Beiträge

fußt, durch ſeine Saßung die Nachſchußpflicht der Mitglieder

ausſchließt oder auf einen beſtimmten Höchſtbetrag beſchränkt—

was ich nicht beanſtanden will — , ſo iſt die nothwendige

Konſequenz, daß bei Unzulänglichkeit der Prämieneinnahmen

12) Bd. XLVIII S. 565 Note 29.

13 ) BS. XLVIII S. 569 .

14) Bd. XLVIII S. 562 ff .,
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C

und der ſonſt verfügbaren Mittel des Vereins eine verhältniß

mäßige Kürzung der Verſicherungsanſprüche eintritt. Db

dies in der Weiſe geſchieht, daß von vornherein die Höhe der

einzelnen Anſprüche vom Betrage der verfügbaren Mittel ab

hängig gemacht wird, oder ob die Saßung eine nachträgliche

Herabſeßung der an ſich in voller Höhe begründeten Forde

rungen durch ein Vereinsorgan vorſieht, iſt gleichgiltig. In

der einen oder anderen Form bleibt der Vorbehalt einer

Kürzung der Verſicherungsanſprüche weſentlich, ſobald bei

Vorauserhebung der Beiträge von unbeſchränkter Nachſchuß

pflicht abgeſehen werden ſoll. Gleichwohl geſtattet das Geſek

nunmehr ausdrüdlich, daß bei Vorauserhebung der Beiträge

die Sabung den Ausſchluß von Nachſchüſſen ohne

Vorbehalt der Kürzung der Verſicherungsanſprüche

feſtfeßt. Die unabweisbare Folge einer derartigen Regelung

der Ausgabendeđung iſt, daß bei Unzulänglichkeit der Prämien

einnahmen und der ſonſt verfügbaren Mittel des Vereins

zur Ausrichtung der Verſicherungsanſprüche Ueberſchuldung

und Konkurs eintritt. Im Konkurſe aber werden Anſprüche

aus dem Verſicherungsverhältniſſe im Range nach den An

ſprüchen der ſonſtigen Konkursgläubiger befriedigt (8 51) 15) .

Die Kürzung der Verſicherungsanſprüche, von der nach der

Sagung keine Rede ſein ſoll , tritt dann alſo via facti doch

ein . Dem unerfahrenen Verſicherungsluſtigen werden gewiß

die Worte „ Ausſchluß von Nachſchüſſen “ und „Keine Kürzung

der Verſicherungsanſprüche“ angenehm in den Ohren klingen .

In Wahrheit enthalten ſie einen Widerſpruch im Beiſaße

und eine gefährliche Täuſchung, die das Geſeß beſſer nicht

zugelaſſen hätte . In dem Entweder-Oder von Nachſchuß

pflicht oder Kürzung der Verſicherungsanſprüche liegt der

am meiſten einſchneidende Unterſchied zwiſchen der Erwerbs

verſicherung und der Gegenſeitigkeitsverſicherung, und es iſt

eine bekannte Erfahrung, daß die Gegenſeitigkeitsgeſellſchaften

im Wettbewerbe mit den Aktiengeſellſchaften gerade dieſen

n

15) BS. XLVIII S. 588 .
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für den Verſicherten unliebſamen Punkt vielfach zu ver

ſchleiern lieben 16). Mögen immerhin die geſeglichen Bes

fugniſſe der Aufſichtsbehörde dazu beitragen , dieſen Uebel

ſtand in Zukunft zu mildern , ſo bleibt es doch zu beklagen,

daß hier das Geſeß ſelbſt die nächſte und einfachſte Abhilfe

nicht eintreten läßt. Warum es unterblieben iſt, darüber

geben auch die Materialien keinen Aufſchluß.

12. Der dem Bürgerlichen Geſekbuch entlehnte , aber

unverſtändliche und unvernünftige Saß des Entwurfs :

„ Durch die Eröffnung des Konkurſes verliert der

Verein die Rechtsfähigkeit “ 17)

iſt jeßt der Sprache des Handelsgeſezbuches angepaßt und

durch die Wendung erfekt (8 49) :

„ Durch die Eröffnung des Konkurſes wird der

Verein aufgelöſt. "

13. Was die Eröffnung des Konkursverfahrens anlangt,

ſo iſt die Verſchiedenheit, die der Entwurf für den Fall der

Zahlungsunfähigkeit einerſeits und für den der Ueberſchul

dung andererſeits in Bezug auf das einzuſchlagende Verfahren

vorſah18), im Gefeße beſeitigt worden. Das Verfahren iſt jeßt

durch § 68 ſo geregelt, daß der Antrag auf Eröffnung des Ron

furſes überhaupt nur von der Aufſichtsbehörde geſtellt wer

den kann, und daß das Konkursgericht ihm — falls es nicht

etwa finden ſollte, daß eine den Koſten des Verfahrens ent

ſprechende Konkursmaſſe nicht vorhanden ſei (KD. $ 107

Abf. 1) ſtattgeben muß . Die Prüfung der Voraus

ſeßungen des Konkurſes iſt demnach ausſchließlich der Auf

fichtsbehörde übertragen und auch die Organe und die

Gläubiger des Vereins find, wenn ſie die Konkurseröffnung

herbeizuführen wünſchen, darauf beſchränkt, bei der Aufſichts

behörde dieſerhalb vorſtellig zu werden . Damit ſteht im.

Einklange, daß, ſobald Zahlungsunfähigkeit eintritt oder ſo:

16) Bd. XLVIII S. 567 .

17) Bd . XLVIII S. 585 .

18) Bd. XLVIII S. 586 .
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1

bald ſich bei der Aufſtellung der Fahresbilanz oder einer

Zwiſchenbilanz lieberſchuldung ergibt , der Vereinsvorſtand

lediglich die Pflicht hat , der Aufſichtsbehörde Anzeige zu

machen 19). Für Vereine mit Nachſchuß oder- Umlagepflicht

iſt für den Fall des Nichteingangs ausgeſchriebener Nach

ſchüſſe oder Umlagen mit Rückſicht auf die Schwierigkeiten

der Feſtſtellung einer Ueberſchuldung noch eine Spezialvor:

ſchrift hinzugefügt (8 68 Abſ. 2 Saß 4) .

14. In Bezug auf die mitgliedſchaftlichen Sonder

rechte20) hat das Geſeß inſofern eine Ergänzung erfahren, als

jekt in § 41 Abſ . 4 ausdrücklich geſagt iſt:

„ Durch eine Aenderung der Saßung oder der all

gemeinen Verſicherungsbedingungen wird ein beſtehen :

des Verſicherungsverhältniß nur berührt, wenn der

Verſicherte der Aenderung ausdrücklich zuſtimmt. Dies

gilt nicht von der Aenderung ſolcher Beſtimmungen ,

für welche die Saßung ausdrücklich vorſieht, daß ihre

Aenderung auch mit Wirkung für die beſtehenden Ver

ſicherungsverhältniſſe geſchehen kann . “

19) Dies gilt nicht nur vom Verficherungsverein auf Gegenſeitigkeit,

fondern ( in Abänderung des Handelsgeſeßbuches und der Konkurs:

ordnung) auch von Attiengeſellſchaften , die das Verſicherungêgeſchäft

betreiben. Vgl. auch § 102 des Geſekes.

20) Bd. XLVIII S. 573—581 dieſer Zeitſchrift.

1



VI.

Die Klauſel tel quel.

Von

Herrn Aſſeſſor Dr. Boden in Hamburg .

§ 1 .

Einleitung.

In Hamburg iſt ſeit etwa 40 Jahren bei Kaufverträgen

über beſtimmte überſeeiſche Artikel die Anwendung der

Klauſel tel quel recht gebräuchlich geworden. Wenn nun auch

die Mehrzahl der Fälle , in denen über die Tragweite der

Klauſel Streitigkeiten entſtehen , durch Schiedsgerichte ihre

Erledigung findet, ſo iſt doch auch eine ganze Anzahl vor

die ordentlichen Gerichte gelangt , und es ſteht zu erwarten ,

daß auch in Zukunft die Gerichte noch oft in die Lage

kommen werden, ſich mit dieſer Klauſel zu beſchäftigen . Es

iſt nun überaus mißlich, wenn die Gerichte im Einzelfalle

erſt durch umfangreiche Bernehmungen von Sachverſtändigen

die Tragweite einer Klauſel wie der vorliegenden eruiren

müſſen. Läßt ſich dieſes Verfahren vielleicht auch bei

ſeltener angewandten Klauſeln nicht vermeiden , ſo hat die

Rechtswiſſenſchaft gegenüber einer ſo häufig gebrauchten

Klauſel die Verpflichtung, klare Grundfäße über die Be
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deutung und Tragweite derſelben aufzuſtellen, die im Einzel

falle ohne Weiteres angewandt werden können . Es mag des

halb der Verſuch unternommen werden, den Sinn der Klauſel

an der Hand der ergangenen Entſcheidungen unter Prüfung

der bisherigen Auffaſſungen feſtzuſtellen.

i

§ 2 .

Geſchichte der Klauſel.

I

Die Geſchichte der Klauſel in Deutſchland iſt ein höchſt

intereſſanter Beweis für die Schwierigkeit der juriſtiſchen Bes

handlung kaufmänniſcher Klauſeln , ein Beweis , wie ſchwer

ſich die Jurisprudenz von ihrer gewohnten Methode eman

zipirt, und zugleich, zu welchen Reſultaten dieſe Methode kauf

männiſchen Uſancen gegenüber führen kann. Abgeſehen von

einer kurzen Beſprechung im Neuen Archiv für Handelsrecht

Bd . I S. 272 hat die Klauſel tel quel die erſte theore

tiſche Behandlung in Deutſchland in Bd. II S. 297 des

Neuen Archivs für Handelsrecht erfahren . Voigt , der Ver

faſſer des Aufſages, ſtellt feſt, daß die Klauſel erſt ſeit kurzer

Zeit in Hamburg in Aufnahme gekommen ſei und daß ſich

ihr Sinn in der deutſchen Praxis keinesfalls ſchon in einer

beſtimmten Richtung feſtgeſtellt habe . Man ſcheine ſich über

das Verhältniß der Klauſel zu den gemeinrechtlichen Grund

fäßen nicht recht klar geworden zu ſein , indem dieſe bereits

daſſelbe als geſeßliche Norm enthielten, was durch die Klauſel

tel quel überhaupt nur erreicht werden könne ; die Klauſel

diene nämlich in ihrem Urſprungslande, in Frankreich, dazu,

den in Art. 1246 des Code civil aufgeſtellten Grundſaß, daß

der Schuldner bei einer Gattungsſchuld nicht von der ſchlechteſten

Sorte liefern dürfe, welcher Grundſaß von der franzöſiſchen

Jurisprudenz dahin erweitert ſei, daß er überhaupt keine ſehr

ſchlechte Sorte liefern dürfe, ſondern mittlere Art und Güte

liefern müſſe, aufzuheben und den Grundſaß des römiſchen

Rechts, daß er auch die ſchlechteſte Sorte liefern dürfe, wieder



Boden : Die Klauſel tel quel . 341

.

herzuſtellen. Die Klauſel beziehe ſich aber nur auf die Quali

tät und ſei keinesfalls im Stande, auch einen verdorbenen oder

ungeſunden Zuſtand der Waare zu decken ; es ſei rathſam,

die Klauſel gänzlich wieder fallen zu laſſen , da ſie im gelten:

den Recht doch völlig nichtsſagend ſei. Dieſe Ausführungen

machen, wie erſichtlich iſt, den Verſuch, die übliche juriſtiſche

Methode auf die Klauſel in Anwendung zu bringen. Man

ſucht einen Punkt im Syſtem , an dem ſie logiſcher Weiſe

gut unterzubringen iſt, eine Lücke, die ſie ausfüllen könnte,

und hat man dergleichen gefunden , ſo fragt man nicht

weiter , ob dieſe Deutung auch der kaufmänniſchen Uſance

entſprechend ſei. Auch die Wunderlichkeit des Reſultats, daß

die häufig gebrauchte Klauſel eigentlich etwas ganz Selbft

verſtändliches enthalte, ſchreckt den Juriſten nicht. Beſonders

merkwürdig iſt es aber , daß die von Voigt angegebene

franzöſiſche Deutung der Klauſel auch nur eine Erfindung

ſpekulirender Jurisprudenz iſt, und daß die franzöſiſche

Theorie und Praxis nicht den geringſten Anhaltspunkt für

dieſe Deutung liefert. Die Ausführungen des im Uebrigen

zweifellos bedeutenden und tüchtigen Juriſten wurden für

die Judikatur maßgebend. Das Hamburger Urtheil vom

14. Juni 1872 (Hamburger Gerichtszeitung Jahrgang 1872

Hauptblatt Nr. 164) ſtellt ſich durchaus auf den Voigt'ichen

Standpunkt. Die Richtigkeit dieſes Standpunktes hatte da:

durch an Wahrſcheinlichkeit noch gewonnen, daß das inzwiſchen

eingeführte Handelsgeſekbuch das gemeine Recht in derſelben

Weiſe wie der Code civil modifizirt hatte ; die gedachte Ent

ſcheidung geht denn auch in Anlehnung an den Voigtſchen

Aufſaß davon aus , daß die Klauſel tel quel beſtimmt ſei,

gegenüber dem Art . 335 des Handelsgeſezbuchs das gemeine

Recht wiederherzuſtellen . Sodann erörtert die Entſcheidung

des Näheren den logiſchen Unterſchied zwiſchen Qualität und

Zuſtand , um daran den Rechtsſaß zu knüpfen , daß die

Klauſel tel quel fich regelmäßig nur auf die Qualität

beziehe , und daß nur ausnahmsweiſe bei gewiſſen Artikeln

ein Zuſtandsmangel als Qualitätsmangel empfunden und
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in Folge deſſen einiger Verderb und einige Veſchädigung durch

die Klauſel mit gedeckt werde. Auch dieſes Erkenntniß

ſtüßt ſich nicht auf empiriſche Unterſuchung des kaufmänni

ſchen Sprachgebrauchs, ſondern läßt ſich in ähnlicher Weiſe

wie Voigt von dem logiſchen Unterſchied von Qualität

und Zuſtand leiten . Aber höchſt intereſſant ſind doch die

Konzeſſionen, die das Urtheil, troß ſeiner Freude am Syſte

matiſiren , der Praxis macht; man fühlt es deutlich durch,

daß das Urtheil, das doch immerhin der kaufmänniſchen

Praxis ſehr nahe ſtand, mit der ſtrengen Durchführung ſeines

Grundſaßes nicht durchzukommen fürchtete und deshalb dieſen

Grundſaß dadurch wieder einſchränkte, daß es die Möglich

keit offen ließ , Beſchädigung und Verderb als Qualitäts:

mängel aufzufaſſen und auf dieſem Umwege doch als durch

die Klauſel gedeckt anzuſehen . Die in dem Voigtſchen Auf

ſaß und dem gedachten Urtheil derfochtene Auffaſſung der

Klauſel iſt lange Jahre herrſchend geblieben, bis der in den

Fahren 1887–1890 ſpielende Prozeß Willnick gegen Cohen

einen neuen Wendepunkt in der Geſchichte der Klauſel her:

beiführte. Im Anſchluß an dieſen Rechtsfall erſchien in der

Zeitſchrift für Handelsrecht Bd . XXXVIII S. 353 eine Ab

handlung des damaligen Oberlandesgerichtsraths, jeßt Senats

präſidenten am hanſeatiſchen Oberlandesgericht Schlodt:

mann , in der er den Rechtsfall ausführlich beſpricht, und

zu dem Schluß gelangt , daß die bisherige Schablone, nach

der die Gerichte die Klauſel beurtheilt hätten , ſich als un

brauchbar erwieſen habe .

In dem fraglichen Prozeß handelte es ſich kurz um

total verdorbenen Domingotabak, der unter der Klauſel tel

quel gekauft war. Das Oberlandesgericht war auf Grund

einiger Sachverſtändigenvernehmungen zu dem Schluß gea

kommen , daß der Käufer den Tabat, troßdem er total ver

dorben war, doch annehmen müſſe. Das Reichsgericht hatte

das Urtheil unter Berufung auf den alten Grundſaß , daß

die Klauſel nur die mangelhafte Qualität und höchſtens

einigen , nicht aber totalen Verderb decke, aufgehoben
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und zurüdverwieſen. Das Berufungsgericht hatte nunmehr

eine umfangreiche Beweisaufnahme veranſtaltet und darauf

hin den Käufer abermals zur Abnahme und Bezahlung des

Tabaks verurtheilt ; bei dieſem Urtheil hatte fich der Käufer

beruhigt .

$ 3 .

Die Klauſel tel quel in der franzöſiſchen Literatur und

Judikatur.

Man wird der Abhandlung Schlodtmann's ohne

Weiteres darin beiſtimmen müſſen , daß durch den von ihr

behandelten Prozeß der Nachweis erbracht iſt, daß die alte

Auslegung der Klauſel tel quel unbrauchbar iſt. In der

Abhandlung iſt nun aber noch nicht der Verſuch gemacht,

den alten , unbrauchbar gewordenen Grundſaß durch einen

neuen zu erſeßen , und es war damals vielleicht auch nicht

der gegebene Moment, nachdem ſich eben herausgeſtellt hatte,

daß die bisherige Praxis im Weſentlichen auf falſchen Bahnen

gewandelt war und es demnach muthmaßlich an Material

zur Feſtſtellung der richtigen Bedeutung der Klauſel tel quel

gefehlt hätte. Seit der Beendigung des beregten Prozeſſes ſind

nun über zehn Jahre verfloſſen ; die Klauſel hat inzwiſchen

noch wiederholt zur Kognition der Gerichte geſtanden, und

es haben umfangreiche Sachverſtändigenvernehmungen ſtatt

gefunden . Man könnte jeßt wohl an den Verſuch denken,

auf Grund der neuſten Ergebniſſe unter Berückſichtigung der

älteren Literatur neue Grundſäße für die Klauſel aufzu:

ſtellen . Man braucht von der älteren Literatur nicht gänz

lich abzuſehen ; wenn auch der in der Voigt'ſchen Abhand

lung aufgeſtellte und ſeitdem als giltig angeſehene Grundſaß

verkehrt war , ſo ſind doch eine Anzahl Entſcheidungen un

abhängig von demſelben, und außerdem darf man wohl an

nehmen, daß die Richter, die den kaufmänniſchen Anſchauungen
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durchgängig nicht fremd gegenüber ſtanden , troß des ver

kehrten Grundſaßes doch nicht ſelten inſtinktiv das Richtige

getroffen haben. Von nicht zu unterſchäßender Wichtigkeit

iſt aber insbeſonders die in dem Urſprungslande der Klauſel

erwachſene Literatur. Wenn man ſich in Deutſchland des

fremdländiſchen Ausdrucks bediente , ſo darf man wohl die

Vermuthung hegen , daß man ihn in ähnlichem Sinne ver

ſtand , wie er in Frankreich ſelbſt verſtanden wurde. Von

Intereſſe wird im Ganzen weniger die neuere franzöſiſche

Jurisprudenz ſein , in der der Begriff der Klauſel inzwiſchen

ein anderer geworden ſein kann, als die Jurisprudenz jener

Zeit, in der die Klauſel in Deutſchland rezipirt wurde.

An der Spiße der franzöſiſchen Literatur iſt das ausgezeich

nete Werk von Delamarre.et Le Poitvin , Le contract de

commission et les obligations conventionnelles en matière

de commerce , Paris 1856 , in zweiter Auflage unter dem

Titel Traité théorique et pratique de droit commercial,

Paris 1861 , zu erwähnen . Daſſelbe beſpricht die Klauſel

ausführlich in Bd . V S. 214 der zweiten, Bd . IV S. 262 der

erſten Auflage ) . Dort heißt es , daß die fragliche Klauſel

angewandt werde, wenn es ſich um den Verkauf von Waaren

vor deren Ankunft handele und man über den Zuſtand der

ſelben im Unklaren ſei . Die Klauſel ſei aleatoriſcher Natur,

und es ſei deshalb durchaus erforderlich , daß Käufer und

>

.

1

1) Eine weitere Stelle , in der die Klauſel erwähnt wird , Bd. IV

S. 358 der zweiten , Bd. III S. 456 der erſten Auflage, faßt

diefelbe nur unter dem Geſichtspunkt ins Auge, ob ein unter dieſer

Klauſel abgeſchloſſener Rauf troßdem als eine vente à l'essai

der deutſchen Jurisprudenz fehlt ein entſprechender Begriff auf:

zufaffen ſei. Die Stelle will alſo gar keine Begriffsbeſtimmung

der Klauſel geben und kann ſchon aus dieſem Grunde , ſoweit fie

von der oben gedachten ausführlichen Stelle abweicht, nicht maß:

gebend ſein . Außerdem wird hier die Klauſel im engen Zuſammens

hang mit der Klauſel avarié ou non beſprochen , und es hat

durchaus den Anſchein , als wenn ſich die genaueren Ausführungen

lediglich auf dieſe Klauſel direkt beziehen und auf die Klauſel tel

quel nur in analoger Weiſe anzuwenden ſind.
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Verkäufer ſich in einer gleichen Unwiſſenheit hinſichtlich des

Zuſtandes der Waare befänden ; deshalb könne der Verkäufer

auch nur die erwartete Waare liefern unter Ausſchluß jeglicher

Subſtitution. Die Klauſel decke ferner lediglich die Minder:

werthigkeit der Waare , nicht aber eine Abweichung von der

vereinbarten Qualität, Form oder Herkunft. Die Klauſel

könne allerdings verallgemeinert werden und dede dann

nicht bloß die Qualität, ſondern 3. B. Sorte und Her

kunft. Auf alle Fälle aber müſle die Waare marchande

ſein, d . 5. nicht unterhalb des Schlechteſten, „ dont le com

merce est faisable “ . Eine Waare, die nicht marchande ſei,

ſei überhaupt keine Waare mehr. In der theoretiſchen Lite

ratur beſchäftigt ſich außer Delamarre und Le Poitvin

nur noch Lewé , Code de la vente commerciale, eingehend

mit der Klauſel . Er wiederholt im Weſentlichen die Auss

führungen von Delamarre und Le Poitvin und erwähnt

don Präjudikaten lediglich ein auch von Delamarre und

Le Poitvin citirtes Urtheil des Handelsgerichts zu Marſeille,

durch das die Klage des Verkäufers don Bourbon -Zuđer troß

der Klauſel tel quel abgewieſen wurde, weil der Zucker nicht von

Bourbon herſtammte. Von Intereſſe ſind ſeine Ausführungen

bezüglich des Begriffes marchand. Er erklärt denſelben zunächſt

als unverkäuflich, und erörtert ſodann, daß z. B. Zucker nicht.

mehr als marchand anzuſehen ſei, wenn ihn der Raffineur

nicht zu den gewöhnlichen Bedingungen nehmen wolle; wenn

z . B. die beſonderen Koſten , die zur Reinigung deſſelben

aufzuwenden feien , die Koſten des fertigen Fabrikats über

ſchritten .

Was die Judikatur angeht , ſo ſind die anzuführenden

Entſcheidungen Urtheile des Handelsgerichts zu Savre , in

der Berufungsinſtanz des Appellhofes zu Rouen , und des

Handelsgerichtes zu Antwerpen. Was die lektere Stadt be

trifft , ſo ſteht die belgiſche Jurisprudenz im engſten Zu

ſammenhang mit der franzöſiſchen ; ſoweit nicht durch legis

lative Eingriffe eine Verſchiedenheit herbeigeführt iſt, kann

die belgiſche und franzöſiſche Jurisprudenz als Einheit auf

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD . LI. 23
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gefaßt werden ; man benußt auch in den beiden Ländern

ſelbſt die fremden Präjudikate, als wenn es eigene wären.

Daß fich übrigens die Klauſel nicht auf Savre und Ant

werpen beſchränkt , ergibt ſich aus dem von Delamarre

und Le Poitoin und von Lewé angeführten Urtheil des

Þandelsgerichts zu Marſeille. Die folgenden Entſcheidungen

find abgedrudt in Guerrand , Recueil de Jurisprudence

commerciale et maritime du Havre und in Jurisprudence

du port d'Anvers von de Kinder , van Zuylen , Baghe

und Spée. Die größte Tragweite ſchreibt ein Urtheil des

Handelsgerichts zu Antwerpen vom 18. April 1871 (Guer

rand TomeXVII Theil 2 S. 114) der Klauſel zu . Es handelte

ſich in dieſem Falle um Kaffee, der eine ſtarke Landbeſchädi

gung aufwies. Das Urtheil führt aus , in Anbetracht des

Umſtandes , daß die Parteien fich klarer und präziſer Aus

drücke bedient hätten , ſei es den Richtern verwehrt, dieſen

Ausdrücken einen anderen als ihren natürlichen Sinn unter

zulegen , und es brauche deshalb der Verkäufer nicht für

irgend eine Qualität einzuſtehen , auch nicht dafür , daß die

Waare marchande ſei. Mit dem Begriff marchand arbeitet

eine Entſcheidung des Handelsgerichts zu Havre vom 28. No

vember 1864 (Guerrand Tome X Theil 1 S. 220) . Es

handelt ſich um Baumwolle; die Entſcheidung ſtüßt ſich in

erſter Linie darauf, daß der Verkäufer nur die marques,

und nicht auch die contremarques angegeben hatte und ent

ſcheidet aus dieſem Grunde gegen den Verkäufer, führt aber

noch des Weiteren aus , Käufer brauche auch deshalb nicht

abzunehmen, weil die Waare ſo mangelhaft ſei, daß ſie nicht

mehr als marchande bezeichnet werden könne und außerhalb des

regelmäßigen Kurſes ſtehe und nur noch zu einem prix débattu

verkauft werden könne. Der Begriff marchand wird hier augen

ſcheinlich etwas anders gefaßt wie von Delamarre und

Le Poitvin ; leßtere nannten nur ſolche Waare nicht mehr

marchande, die ſich überhaupt nicht mehr handeln läßt, das

obige Urtheil aber ſchon diejenige, die außerhalb des regel

mäßigen Kurſes ſteht. Das Urtheil des Handelsgerichts zu
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Havre vom 31. Mai 1870 (Guerrand Tome XVII Theil 2

S. 145) , beſtätigt durch Urtheil des Appellhofes zu Rouen

vom 4. Juli 1871, entſcheidet zu Gunſten des Verkäufers,

weil der verkaufte Kaffee, trokdem ihm nach dem Gutachten

der Sachverſtändigen die Désignation de soute zu verſagen

ſei , darum doch noch nicht aufhöre , marchand zu ſein .

Mehrere Urtheile arbeiten mit dem Begriff loyal et marchand,

deſſen Inhalt und Tragweite aber ebenfalls nicht zweifellos

iſt. Delamarre und le Poitoin führen Bd. IV S. 82

der 2. Auflage aus, daß heutzutage unter einer marchandise

loyale et marchande eine geſunde Waare von mittlerer

Qualität zu verſtehen ſei . Das Urtheil des Sandelsgerichts

zu Havre vom 3. November 1880 (Guerrand Tome XXVI

Theil 1 S. 248) legt dieſem Begriff augenſcheinlich eine ge

ringere Tragweite bei . Es führt aus , daß der Ausdruck

tel quel deutlich und präzis ſei und augenſcheinlich zeige,

daß die Räufer die Gefahr der Qualität und des Zuſtandes

des Kaffees hätten laufen wollen , und daß ſie ihn deshalb

annehmen müßten , wie auch immer ſein Zuſtand ſei, vor

ausgeſeßt allerdings, daß er loyal et marchand ſei . Das

Urtheil des Appellhofes zu Rouen vom 26. Auguſt 1870

(Guerrand Tome XVI Theil 2 S. 243) erklärt den Aus

druck qualité loyal et marchande mit dem Begriff ayant

cours dans le commerce ; es handelte fich in dem betreffen

den Falle um Kaffee ; die Klage iſt auf Grund von Sach

verſtändigenausſagen wegen Mangelhaftigkeit des Kaffees ab

gewieſen . Den Begriff loyal et marchand hatte auch das

in derſelben Sache ergangene erſtinſtanzliche Beweisinterlokut

des Handelsgerichts zu Havre vom 1. April 1870 (Guer

rand Tome XVI Theil 1 S. 98) und zwar in demſelben

Sinne gebraucht, indem es eine Unterſuchung über die Frage

anordnete , ob der Kaffee loyal et marchand , oder ob er

infolge von Betrug oder aus ſonſtigen Gründen ſo mangel

haft (défectueux) geweſen ſei, daß er keinen Kurs im Handel

mehr hatte. In dem erſtinftanzlichen Endurteile (Guer

rand Tome XVI Theil 1 S. 146) findet ſich aber ſtatt
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des Begriffes ayant cours dans le commerce “ ähnlich wie

in dem oben erwähnten Urtheil vom 28. November 1864

der mit dieſem gewiß nicht identiſche Begriff „ ayant cours

régulier dans le commerce“ untergeſchoben. Einen ähn

lichen Begriff wie loyal et marchand benußt das Urtheil

des Handelsgerichts zu Havre vom 31. Mai 1870 (Guer

rand Tome XVI Theil 1 S. 142) , indem es zu Gunſten

des Verkäufers entſcheidet, weil er Waare — es handelt ſich

wiederum um Kaffee geliefert hat , die die Uſance als

lieferbar zuläßt (que l'usage admet comme livrable ).

Ganz allgemein erklärt das Urtheil des Handelsgerichts zu

Havre vom 19. Auguſt 1861 (Guerrand Tome VII Theil 1

S. 172) , daß der Käufer bei der Klauſel tel quel grund

fäßlich die Gefahr des mehr oder weniger guten Ausfalls

trage ; das Urtheil entſcheidet zu Gunſten des Verkäufers

von Kaffee, in dem Steine gefunden waren . Ein anderes

Entſcheidungsprinzip verwendet ein Urtheil des Handels

gerichts zu Antwerpen vom 13. Auguſt 1869 ( Jurisprudence

d'Anvers, Jahrgang 1869 Theil 1 S. 325) , indem es aus:

führt, daß der Verkäufer troß der Klauſel nicht berechtigt

ſei, eine Waare zu liefern , die hinſichtlich ihrer Brauchbarkeit

verſchieden von der ſei , die die Kontrahenten im Auge ge

habt hätten , und die zu dem beſtimmungsmäßigen Gebrauch

beinah ganz ungeeignet ſei. Aehnlich iſt das Prinzip, das

in dem Urtheil des Handelsgerichts zu Havre vom 28. Auguſt

1858 (Guerrand Tome IV Theil 1 S. 185) zum Aus

druck kommt. Es handelte ſich in dem fraglichen Falle um

Kokosnüſſe, die zu klein ausgefallen waren . Die Entſcheidung

ſpricht aus , daß der Käufer die Waare trop der Klauſel

tel quel , obwohl ſie an ſich brauchbar ſei , nicht zu em

pfangen brauche, weil ſie zu erheblich von dem Ueblichen

abweiche.
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$ 4 .

Die deutſche Judikatur vor dem Prozeß Willnid gegen Cohen.

។

Der Begriff der marchandise marchande und der

marchandise loyale et marchande, im Deutſchen zu

ſammengeſchloſſen in den Begriff des ordentlichen Rauf

mannsgutes, ſpielt auch in den deutſchen Präjudikaten eine

bedeutende Rolle . Daneben iſt es das der franzöſiſchen

Jurisprudenz ganz fremde Voigt'ſche Prinzip , daß die

Klauſel ſich nur auf die Qualität und nicht auf den Zu

ſtand beziehe , das die deutſche Judikatur beherrſcht. Eine

ſehr weitgehende Anwendung dieſes Prinzips enthält, ab

geſehen von der oben erwähnten Entſcheidung des Reichs

gerichts in Sachen Willnic gegen Cohen ( Hanſeatiſche

Gerichtszeitung Jahrgang 1888, Hauptblatt Nr. 43) das Ur

theil des Hamburgiſchen Handelsgerichts vom 23. Juni 1877

(Hamburgiſche Gerichtszeitung Fahrgang 1877, Hauptblatt

Nr. 228) . Es handelte ſich hier um Ukrainer Krontabak,

der in einem innerlich beſchädigten Zuſtand geliefert war.

Das Urtheil lautet zu Ungunſten des Verkäufers, weil nichts

darüber vorgetragen ſei, daß bei dieſem Artikel gewiſſe, nicht

äußerliche Beſchädigung nach Uſance mit abzunehmen ſei.

Nicht ganz ſo ſcharf iſt dieſer Standpunkt vertreten in dem

Urtheil des hanſeatiſchen Oberlandesgerichts vom 3. Fe

bruar 1882 (Hanſeatiſche Gerichtszeitung Jahrgang 1881 ,

Hauptbl. Nr. 115, Seuffert's Archiv Bd . XXXVII Nr. 238) .

Hier hatte der Verkäufer durch Froſt in erheblichem Um

fange beſchädigte Aepfel geliefert . Das Gericht führt aus,

daß der Käufer beſchädigte Waare und ſolche, die nicht mehr

als ordentliches Kaufmannsgut gelten könne, nicht anzunehmen

brauche, daß bei Aepfeln keine Uſance beſtehe, nach der auch

beſchädigte mit abzunehmen ſeien, daß im Uebrigen die Be

fchädigung auch jedenfalls zu erheblich geweſen ſei, um durch

die Klauſel gedeckt zu werden, und daß es ganz unerheblich ſei,

wenn durch die Beſchädigung die Waare nicht völlig werthlos
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geworden ſei . Die Entſcheidung des Hamburger Handelsgerichts

vom 26. März 1874 (Hamburgiſche Gerichtszeitung Jahr

gang 1874, Hauptblatt Nr. 127) ſteht prinzipiel auf dem

ſelben Standpunkt , erblickt jedoch in dem Umſtande, daß

einige der gelieferten Bohnen landbeſchädigt waren , einen

Qualitätsmangel. Es ſei unmöglich, die beſchädigten Bohnen

herauszuſuchen ; die Waare charakteriſire fich durch das Vor

handenſein einzelner beſchädigter Bohnen als eine nicht fehler

freie, und auf Fehlerfreiheit der Waare ſei eben gerade durch

die Klauſel tel quel verzichtet. Desgleichen erachtet das

hanſeatiſche Oberlandesgericht in dem Urtheil vom 17. DE:

tober 1879 ( Hanſeatiſche Gerichtszeitung Jahrgang 1873,

Hauptblatt Nr. 154), im Gegenſaß zu dem erſtinſtanzlichen

Urtheil, die Wurmſtichigkeit eines erheblichen Theils gelieferter

Steinnüſſe für einen Qualitätsmangel , wegen deſſen der

Käufer die Waare nicht zurückweiſen dürfe , und erachtet

es lediglich für erheblich , ob die Waare überhaupt noch

verwendbar war.

Eine große Anzahl von Entſcheidungen beſchäftigt ſich

mit Kaufgeſchäften über Häute und Leder. Hier hat ſchon

immer der Grundſaß gegolten , daß auch Verderb und Be

ſchädigung in einem gewiſſen Umfange durch die Klauſel

mit gedeckt werden . Das Urtheil des Hamburger $ andels

gerichts vom 8. September 1874 (Hamburger Gerichtszeitung

Fahrgang 1874 , Hauptblatt Nr. 212) , in dem es ſich um

Guatemala-Häute handelte, ſtellt feſt, daß die Klauſel tel

quel am hieſigen Plaße die Beſonderheit habe, ſich eventuell

nicht nur auf die Qualität zu beziehen, ſondern auch einigen

Verderb und einige Beſchädigung zu decken , und daß es

hauptſächlich auf den Umfang der Beſchädigung ankomme,

daß aber jedenfalls total verfaulte Häute, wie ſie hier

vorlägen , nicht abgenommen zu werden brauchten , indem

weſentlich beſchädigte oder verdorbene Waare kein Handelsgut

mehr ſei . In dem durch Urtheil des Şamburger Handels

gerichts vom 6. Juli 1878 (Hamburger Gerichtszeitung Jahr

gang 1878, Hauptblatt Nr. 117 ) entſchiedenen Falle ſind die
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Parteien darüber einverſtanden geweſen, daß bei ſchwimmend

mit der Klauſel tel quel verkauften Häuten der Räufer troß

eines gewiſſen Grades von Beſchädigung die Abnahme der

Waare nicht verweigern könne ; die Entſcheidung fügt hinzu,

daß die Waare aber als empfangbares Handelsgut abgeladen

geweſen ſein müſſe. Auch das Reichsgericht hat in der Ent:

ſcheidung vom 4. Dezember 1886 (Entſcheidungen des Reichs

gerichts in Civilſachen Bd. XIX Nr. 8 , Seuffert's Archiv

Bd . XLII Nr. 129) ſich zwar prinzipiell ſtreng auf den

Voigt'ſchen Standpunkt geſtellt, hinſichtlich des Lederhandels

aber anerkannt , daß die Klauſel auch einige Beſchädigung

decke, indem die beſchädigte Waare uſancemäßig als geringere

Qualität aufgefaßt werde. Es ſei dabei für den Begriff der

Beſchädigung gleichgiltig, ob dieſelbe dem Rohſtoff oder dem

Fabrikat zugefügt ſei. Die Entſcheidung des Şamburger

Obergerichts vom 9. Juni 1879 (Hamburger Gerichtszeitung

Jahrgang 1879 , Haupblatt Nr. 166) , in der es ſich um

Ochſenleder handelt , knüpft daran an , daß die Klauſel

tel quel geſtatte, unſortirte Waare auch der geringſten

Qualität, die aber immer noch ordentliches Kaufmannsgut

ſein müſſe, zu liefern . Es hindere nun aber die Empfang

barkeit der Waare nicht, wenn die Waare bereits beſchädigt

abgeladen , ungeſtempelt und nicht prima Qualität geweſen

fei . Um Valdivia -Sohlleder, das in der Gerbung verdorben

war , handelt es ſich in der Entſcheidung des hanſeatiſchen

Oberlandesgerichts vom 8. Juni 1881 (Hanſeatiſche Gerichts

zeitung Jahrgang 1881, Hauptblatt Nr. 54 ); die Entſcheidung

geſtattet dem Käufer, die Waare dann zurückzuweiſen, wenn zu

der ſchlechten Qualität hinzukommt, daß die Waare bei ihrer

Abladung verdorben war und in Folge deſſen nicht mehr als

ordentliches Kaufmannsgut gelten könne. In der Thatſache

jedoch , daß das Leder in der Gerbung verdorben ſei , jei

ein Qualitätsmangel zu erbliden , der den Käufer nicht zur

Zurückweiſung der Waare berechtige.

Lediglich auf den Grundſaß, daß die Waare ordentliches

Kaufmannsgut ſein müſſe , ſtüßt ſich das Urtheil des Ham
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burger Obergerichts vom 9. Mai 1879 (Hamburger Gerichts

zeitung Jahrgang 1879 , þauptblatt Nr. 42) . Es handelt

fich um gelieferte Nüſſe, die zum Theil unreif waren. Das

erſtinſtanzliche Urtheil hatte zu Gunſten des Verkäufers ent

ſchieden , weil der Käufer die Waare annehmen müſſe, wenn

ſie nur unter den bezüglichen Gattungsbegriff falle. Das

Obergericht hebt das erſtinſtanzliche Urtheil auf , indem es

die Behauptung des Käufers , daß die Nüſſe zu einem

erheblichen Prozentſaße unreif ſeien , für relevant erachtet,

weil die gelieferte Waare in dieſem Falle nicht mehr als

ordentliches Kaufmannsgut anzuſehen ſei.

$ 5 .

Die deutſche Judikatur nach dem fraglichen Prozeß.

Die vor dem Prozeß Willnick gegen Cohen ergangenen

Entſcheidungen , ſoweit ſie hier intereſſieren , ſind damit er:

ſchöpft. Wie ſchon oben angedeutet, bedeutet dieſer Prozeß

einen Wendepunkt in der Geſchichte der Klauſel ; es ſpricht

ſich deutlich in den ſpäteren Entſcheidungen aus , daß die

alten Grundfäße ins Wanken gerathen ſind , und es zeigt

ſich ein lebhaftes Suchen nach neuen Grundfäßen, zum Theil

geſtüßt auf umfangreiche Sachverſtändigenvernehmungen, die

von nun an unſer beſonderes Intereſſe in Anſpruch nehmen .

Charakteriſtiſch iſt, daß niemals ein Sachverſtändiger einen

Unterſchied zwiſchen Qualität und Zuſtand macht, ſondern

daß ausnahmslos die Tragweite der Klauſel in anderer

Weiſe zu begrenzen verſucht wird . Dieſe Verſuche fallen

recht mannigfaltig aus, und man möchte daraus faſt ſchließen ,

daß auch in faufmänniſchen Kreiſen eine gewiſſe Unſicherheit

hinſichtlich der Bedeutung der Klauſel herrſche. Allein es

ſind doch weit mehr die Entſcheidungsgründe, als die

Entſcheidung , worin die Sachverſtändigen differiren . Im

Algemeinen ſind die Sachverſtändigen es weniger gewohnt,
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ihre Entſcheidungen auf klare allgemeine Grundſäße zurück

zuführen ; ihre Entſcheidung beruht mehr auf einem inſtink

tiven Gefühl als auf bewußten Ueberlegungen. Die allge

meinen Grundfäße, falls die Sachverſtändigen ſolche aufſtellen,

ſind mit großer Vorſicht aufzunehmen, und man muß immer

damit rechnen , daß zwar die konkrete Entſcheidung richtig

iſt, aber nicht auf Grund des Prinzips, auf das der Sach

verſtändige ſelbſt ſie etwa ſtüßt, ſondern auf Grund ganz

anderer Erwägungen , denen der Sachverſtändige, ohne ſich

ihrer bewußt zu werden, gewiſſermaßen inſtinktiv gefolgt ift.

Was zunächſt den Prozeß Willni& gegen Cohen )

angeht, ſo hat in demſelben der Sachverſtändige A. erklärt,

es ſei fraglich, ob und inwieweit die Klauſel tel quel Ver

berb und Beſchädigung decke ; jedenfalls decke die Klauſel

aber nach ſeiner Anſicht nicht jeden inneren Verderb und

am wenigſten eine äußere auf dem Transporte erfolgte

Beſchädigung. Der Sachverſtändige D. hat deponirt, daß

der Käufer im Handel mit Domingotabak die Waare em

pfangen müſſe, wenn ſie auch noch ſo verdorben ſei , wenn

fie nur überhaupt noch als Tabak anzuſehen ſei. Auch auf

dem Landtransport beſchädigte Waare müſſe er annehmen,

erhalte jedoch für dieſelbe Refaktie ; ſeebeſchädigte Waare

brauche er hingegen nicht zu nehmen , da dieſe für Rech

nung des Aſſekuradeurs gehe. Der Sachverſtändige R.

erklärt ganz allgemein , daß der Käufer bei der Klauſel

tel quel unbedingt empfangen müſſe , ob die Waare be

ſchädigt ſei oder nicht; für äußerliche Beſchädigung, auch

Landbeſchädigung , werde allerdings regelmäßig eine Ver

gütung gewährt. Die Reſultate des Prozeſſes Willnick

gegen Cohen hat das Urtheil des hanſeatiſchen Ober

landesgerichts vom 27. September 1894 in Sachen M i

row & Marcus gegen H. N. Dettinger & Cie. (Han

2 ) Das Schlußurtheil des hanſeatiſchen Oberlandesgerichte , dem die

folgenden Sachverſtändigenausſagen entnommen ſind, iſt nicht im

Drud eridienen .
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featiſche Gerichtszeitung Fahrgang 1894, Hauptblatt Nr. 92)

verwerthet , und zwar hat es angenommen , daß die Trag :

weite der Klauſel im Domingotabakhandel über ihren

eigentlichen Geltungsbereich ausgedehnt ſei, und daß dieſelbe,

während ſie ſich ſonſt nur auf die Qualität und den nach

lokaler Uſance als Qualitätsmangel empfundenen Verderb

beziehe , hier den Verkäufer verpflichte , die äußerlich unbe

ſchädigte Waare in Originalverpackung abzunehmen , wie ſie

hier eintrifft, ohne daß es auf Art und Grund des por:

handenen inneren Mangels ankäme und ohne daß hinſichtlich

eines bereits bei der Verpackung vorhandenen und erſicht:

lichen Fehlers ein Unterſchied zu machen ſei, indem der

Käufer eben gerade die Unſicherheit der ſchlechten Verpackung

durch den Pflanzer übernehmen ſolle. Das Urtheil des

hanſeatiſchen Oberlandesgerichts vom 16. Februar 1894 in

Sachen Nottebohm & Cie. gegen Stucken & Andreſen

(Hanſeatiſche Gerichtszeitung Fahrg . 1895, Hauptbl . Nr. 96)

will es dahin geſtellt ſein laſſen , ob bei Domingokaffee die

Klauſel tel quel auch einigen Verderb und einige Beſchädi

gung decke, erachtet jedoch die durch zu feuchte Abladung

entſtandene Beſchädigung jedenfalls für einen Qualitäts

mangel. Ein genaueres Eingehen auf die Bedeutung der

Klauſel erübrigte ſich in dieſem Prozeß , weil der Vertrag

noch die weitere Beſtimmung enthielt : „ inkluſive Beſchädigung

zu empfangen“ .

Von beſonderem Intereſſe iſt der Prozeß Dettling

Gebr. gegen Moriß Nordheim jr., der durch Urtheil

des hanſeatiſchen Oberlandesgerichts vom 15. Juni 1894

(Hanſeatiſche Gerichtszeitung Jahrg . 1894, Hauptbl . Nr. 92)

beendet wurde. Es handelte ſich hier um Salina Cruz:

Häute, die während der Seereiſe in erheblichem Umfange von

Ratten zerfreſſen worden waren . Es ſind zwei Sachver

ſtändige, allerdings nicht ſehr eingehend , über dieſen Punkt

vernommen , von denen der eine , T., ſich dahin geäußert

hat , daß nach ſeiner Meinung der Käufer bei der Klauſel

tel quel die Gefahr der Seereiſe zu tragen habe, wenngleich
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ihm ſpezielle Fälle der Regulirung bei Beſchädigung durch

Rattenfraß nicht bekannt geworden ſeien. Der andere Sach

verſtändige, P. , hat ſich nach dem Vernehmungsprotokolle

dahin geäußert , daß die Klauſel tel quel alle ſelbſt zur

Zeit der Abladung vorhandenen Fehler decke , einerlei, in

welchem Umfange dieſelben beſtänden , und zwar auch in

dem Falle, daß die Häute ganz werthlos geworden ſeien .

Dieſe Ausſage wird aber modifizirt durch ein zu den Akten

gebrachtes Memorandum des lekteren Sachverſtändigen,

welches dahin lautet , daß ſeine Ausſage unrichtig wieder

gegeben ſei , daß er nämlich ausdrüdlich erklärt habe , daß

eine Beſchädigung durch Ratten nicht durch die Klauſel ge

deckt werde, weil ſie erſt nach der Abladung entſtanden ſei .

Das Urtheil des hanſeatiſchen Oberlandesgerichts hat zu

Gunſten des Käufers entſchieden , indem es davon ausgeht,

daß eine auf See erfolgte Beſchädigung unter keinen Um

ſtänden als unter die Klauſel fallend angeſehen werden könne ;

eine Beſtätigung dieſer Auffaſſung findet das Urtheil noch

beſonders darin , daß ſich in dem Vertrage, auf die Klauſel

tel quel folgend, die Beſtimmung findet: „ exkluſive eventuell

ſeewaſſerbeſchädigter Bäute , welche mit Refaktie zu unſerer

Tare mitzunehmen ſind“ , indem der Verkäufer, zu deſſen

Gunſten dieſe Beſtimmung offenbar getroffen ſei , ſich nicht

für ſeebeſchädigte Häute Abnahme gegen Refaktie ausbedungen

hätte , wenn er auf Grund der Klauſel Abnahme gegen

Zahlung des vollen Preiſes hätte verlangen fönnen.

Schließlich kommen noch zwei Prozeſſe in Frage , in

denen es ſich um Blauholz handelte, der eine, Johs. Schu

back & Söhne gegen Ebeling & Janſen , durch Urtheil

des hanſeatiſchen Oberlandesgerichts vom 16. Oktober 1896

zu Gunſten des Verkäufers, der andere, Jimenes Grul

lon & Cie. gegen Ebeling & Janſen , durch Urtheil des

hanſeatiſchen Oberlandesgerichts vom 5. Juni 1895 3) zu

Gunſten des Käufers entſchieden ; der legtere nach einer um

3) Hanſeatiſche Gerichtszeitung Fahrg. 1895, Hauptbl. Nr. 80.
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fangreichen Beweisaufnahme. Das Urtheil des erſtgenannten

Prozeſſes verlangt vom Verkäufer nur die Garantie dafür,

daß die Ladung ſo beſchaffen ſei , daß ſie die Bezeichnung

Laguna -Campêche- Blauholz , auf die der Vertrag lautete,

noch verdiene, und gelangt zu dem Reſultat, daß dieſes Er

forderniß bei der gelieferten Waare erfüllt ſei . In dem

Lektgenannten Prozeſſe handelte es ſich um eine Ladung

Blauholz, die in einem ganz beſonders ſchlechten , insbeſon

bere auch in total verdorbenem Zuſtande hier angekommen

war. Das Landgericht hatte auf Grund des Voigt'ſchen

Prinzips zu Gunſten des Käufers entſchieden ; das Ober

landesgericht weiſt dieſe Auffaſſung als durch die Ergebniſſe

des Prozeſſes Willnid gegen Cohen widerlegt zurück.

Vor dem Berufungsgerichte hat ſodann eine außerordentlich

umfangreiche Beweisaufnahme durch Vernehmung von Sach

verſtändigen ſtattgefunden. Die Sachverſtändigen find faſt

alle darin einig , daß man dem Käufer nicht zumuthen

fönne , das angebiente Blauholz anzunehmen ; aber ihre

Gründe für dieſe Anſicht ſind ſehr mannigfaltig. Ein Theil

der Sachverſtändigen (M. und Cr.) will die Tragweite der

Klauſel tel quel bis zum Aeußerſten ausdehnen, ſo daß jede

Beſchädigung ſo gut wie jeder Qualitätsmangel durch fie

gedeckt werde , und ihr nur inſofern eine Grenze feßen , als

der Verkäufer nicht abſichtlich eine ſchlechte Waare ausgeſucht

haben dürfe. Hier tritt der von Delamarre und Le Poit

vin ſo energiſch betonte , in der deutſchen Judikatur aber

völlig zurückgetretene Gedanke der aleatoriſchen Natur der

Klauſel uns aus dem Kreiſe der Sachverſtändigen wieder

entgegen . Andere Sachverſtändige betonen, daß der Klauſel

tel quel, ſo ſtreng ſie an ſich auch auszulegen ſei, doch noth

wendig irgend eine Grenze gefeßt werden müſſe, und wollen

dieſe Grenze entweder der bona fides des Vertrages (Op.

und N.) oder dem kaufmänniſchen Gefühl (ob .) entnehmen.

Ein Theil der Sachverſtändigen iſt ſchließlich der Anſicht,

daß auch bei der Klauſel tel quel die Lieferung einiger

maßen ſo ausfallen müſſe, wie man es bisher gewohnt
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ſei (CI . , U. und Sch .). Verſchiedene von den Sachverſtän

digen ſtellen ausdrücklich feſt, daß die Klauſel in Hamburg

eine größere Tragweite habe , als ihr in Frankreich und

England beigemeſſen werde.

Das Urtheil des Oberlandesgerichts gründet ſeine Ent

ſcheidung auf den von den erſtgenannten Sachverſtändigen

betonten aleatoriſchen Charakter der Klauſel . Das Urtheil

hält es nicht für entſcheidend, daß die in Frage ſtehende

Ladung Blauholz erheblich ſchlechter ausgefallen iſt, als jede

frühere, ſondern erklärt es lediglich für erheblich , daß der

Verkäufer gerade mit Rückſicht auf die Klauſel tel quel

ſeinen überſeeiſchen Lieferanten zu einer beſonders ſchlechten

Lieferung veranlaßt habe . Der Verkäufer hatte nämlich nach

der Feſtſtellung des Oberlandesgerichts ſeinem überſeeiſchen

Lieferanten gegenüber unter ausdrücklicher Bezugnahme auf

den tel quel erfolgten Verkauf dahin gewirkt , daß gering

werthige Waare , nämlich Waare von der Küſte , abgeladen

wurde .

§ 6 .

Kritik der Voigt'ſchen Theorie.

Das zur Verfügung ſtehende Material iſt damit voll

ſtändig beigebracht.

Indem wir nunmehr dazu übergehen , aus dem beige

brachten Material die Bedeutung der Klauſel abzuleiten,

prüfen wir zunächſt die Theorien, die bereits von der Lite

ratur aufgeſtellt und mit Bewußtſein von der Judikatur

benußt ſind. Wir beginnen nochmals mit der Voigt'ſchen

Theorie und unterſuchen nunmehr eingehend, inwieweit unſere

obige Behauptung , daß dieſelbe fich als unrichtig erwieſen

habe, ſtichhaltig iſt. Die fragliche Theorie geht dahin , daß

die Klauſel nur Qualitätsmängel, nicht aber Zuſtandsmängel

decke. Dieſe Theorie leitete man nicht ſowohl aus dem Ver

kehrsgebrauch oder aus praktiſchen Gründen ab, ſondern aus

der Behauptung , daß die Klauſel den Zweck habe , den
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Art. 1246 des Code civil, beziehungsweiſe den Art. 335 des

alten Handelsgeſekhuches außer Kraft zu ſeßen und das ge

meine Recht wieder herzuſtellen. Dieſe Behauptung iſt hinter

dem Studiertiſch erfunden . Kaufmänniſche Uſancen pflegen

ſich nicht im Anſchluß an derartig rein theoretiſche und ab

ſtrakte Vorſchriften , wie die gedachten Artikel fie enthalten,

zu bilden . Dazu iſt der kaufmänniſche Gedankengang , die

kaufmänniſche Logit zu verſchieden von der juriſtiſchen , dazu

ſind die Begriffe der ſchlechteſten und mittleren Sorte und

Güte viel zu ſchattenhaft und theoretiſch, als daß eine kauf

männiſche Uſance ſich verſucht fühlen ſollte, an dieſe Artikel

anzuknüpfen und mit dieſen Begriffen zu operiren. Die

Voigt'ſche Behauptung ſtüßt ſich auf die franzöſiſche Lite

ratur und Praxis, findet aber hier nicht die geringſte Unter

ſtüßung. Das in Jahrg. 1872 Nr. 164 abgedruckte Urtheil

verſucht nun allerdings noch, die Theorie durch die Natur der

Sache zu ſtüßen , indem es den hier in Betracht kommenden

Unterſchied zwiſchen Qualität und Zuſtand für einen natür:

lichen und deshalb der Begrenzung der Klauſel muthmaßlich

zu Grunde zu legenden erklärt. So beſtechend die Logik

dieſer Auseinanderſeßung auf den erſten Blick iſt, ſo wenig

kann ſie bei näherer Prüfung Stand halten . Der in der

Philoſophie ſo bedeutſame Unterſchied zwiſchen Subſtanz und

Zuſtand läßt fich im praktiſchen Leben nicht verwerthen .

Definirt man die Beſchädigung als eine rein durch äußere

Einflüſſe hervorgerufene Verſchlechterung der Waare und den

Verderb als eine aus der inneren Natur der Waare hervor

gehende, ſo bleibt für eine ſchlechte Beſchaffenheit der Waare,

die nicht als Beſchädigung oder Verderb zu charakteriſiren

wäre, nur eine in der Art ihrer Entſtehung und Entwicklung

begründete urſprüngliche Minderwerthigkeit. Weshalb nun

aber eine nachträglich verſchlechterte Waare im praktiſchen

Leben prinzipiell anders behandelt werden ſoll, als eine ur

ſprünglich minderwerthige , iſt gänzlich unerfindlich. Was

kann es zum Beiſpiel im Sandel für einen Unterſchied machen ,

ob Nüſſe von vorn herein taub gewachſen oder nachher vom
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Wurm zerfreſſen ſind . Wenn in dem oben citirten Urtheil

geleugnet iſt , daß Wurmſtichigkeit eine Deterioration des

Zuſtandes ſei, ſo iſt das Urtheil auf dieſem Wege allerdings

zu einer richtigen Entſcheidung gelangt , aber nur dadurch,

daß es den ſtreng logiſchen Begriff der Deterioration verlaſſen

hat. Von ſtreng logiſchem Standpunkte hat entſchieden das

Reichsgericht (Bd . XIX Nr. 8) Recht, wenn es ausführt,

daß es für den Begriff der Beſchädigung ganz gleichgiltig

ſei, ob dieſelbe dem Rohſtoff oder dem Fabrikat zugefügt ſei,

wenn ſich vielleicht auch praktiſch mit dieſem Begriff der

Beſchädigung nicht viel ausrichten läßt . Die von dem oben

citirten Urtheil ( Jahrg. 1872 Nr. 164) gemachte Unter

ſcheidung zwiſchen Qualität und Zuſtand kann allein deshalb,

weil ſie logiſch ſehr ſcharf und korrekt iſt, nicht ohne Weiteres

auch für die Begrenzung der Klauſel von Werth ſein . Es

müßte ein inneres, kaufmänniſches Bedürfniß hinzukommen,

die logiſchen Unterſchiede auch praktiſch verſchieden zu be

handeln, und das fehlt eben im vorliegenden Falle. Es iſt

auch keineswegs richtig , was jene Entſcheidung behauptet,

daß die Qualität einer Waare fich regelmäßig ganz unab

hängig von Verderb und Beſchädigung erhalte. Dieſe Bes

hauptung iſt zum Beiſpiel ganz unzweifelhaft unrichtig, in

foweit es fich bei einem Rohprodukt um einen in der Natur

deſſelben liegenden Verderb handelt. Die obige Anſicht wird

auch in keiner der oben referirten Sachverſtändigenausſagen

beſtätigt , während Delain arre und Le Poitvin gerade

auf dem entgegengeſekten Standpunkt ſtehen. In Bd . V

S. 214 (2. Aufl.) erſcheint nämlich gerade qualité und état

als gleich geſtellt und beides durch die Klauſel gedeckt, wäh

rend im Gegenſaß dazu die Begriffe espèce und provenance

ſtehen ; espèce bezeichnet viel eher das , was im Deutſchen

als Qualität bezeichnet wird, während qualité ganz allgemein

„ Beſchaffenheit“ bedeutet. Auch iſt in Bd. V S. 216 die

Klauſel tel quel der die Geſundheit der Waare verbürgenden

Klauſel „marchandise saine , fraîche, bien conditionnée "

ausdrücklich entgegengeſeßt.
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Die Voigt'ſche Theorie kann nach dem Geſagten in

keiner Richtung als maßgebend anerkannt werden , wenn:

gleich ſie von einer großen Anzahl Präjudikaten , darunter

fogar zwei reichsgerichtlichen , vertreten wird .

$ 7 .

Die franzöſiſchen Theorien.

Ein anderes Prinzip wird von einem Theil der fran

zöſiſchen Judikatur zur Begrenzung der Klauſel verwandt.

Man verlangt, daß die Waare loyale et marchande ſei. Auch

dieſes Prinzip unterliegt erheblichen Bedenken . Der Begriff

loyal et marchand wird zunächſt nicht übereinſtimmend auf

gefaßt .

Delamarre und Le Poitvin definiren eine mar

chandise loyale et marchande als eine geſunde Waare

von mittlerer Güte. Mit dieſer Begriffsbeſtimmung ſteht

das Urtheil des Handelsgerichts zu Havre vom 3. November

offenbar im Widerſpruch , wenn es den Käufer für ver

pflichtet erklärt, die Waare abzunehmen, wenn auch ihr Zu:

ſtand noch ſo ſchlecht ſei , vorausgeſeßt , daß fie loyale et

marchande ſei . Eine andere Begriffsbeſtimmung iſt es auch,

wenn mehrere der oben citirten Urtheile loyal et marchand

und ayant cours dans le commerce einander gleichſtellen.

Außerdem aber würde die von Delamarre und Le Poit

vin vertretene Auffaſſung des Ausbrucks loyal et marchand

die ganze Klauſel illuſoriſch machen. Mehr wie geſunde

Waare mittlerer Güte braucht der Verkäufer unter keinen

Umſtänden zu garantiren ; er würde alſo durch die Klauſel

gar nichts gewonnen haben . Der Begriff loyal et marchand

iſt alſo jedenfalls ein ſehr unbeſtimmter und dehnbarer, und

man würde deshalb , ſelbſt wenn er die Klauſel richtig be :

grenzte , für die praktiſche Anwendung derſelben eine feſte

Grundlage doch noch nicht gewonnen haben . Es iſt für die

franzöſiſche Jurisprudenz charakteriſtiſch , daß ſie zur Bes
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grenzung der Klauſel einen ſo unbeſtimmten Begriff gewählt

hat und ſo die richtige Auslegung der Klauſel im konkreten

Falle beinahe ganz dem Gefühl des Richters überläßt, wäh

rend man in Deutſchland von vorne herein verſuchte, die

Tragweite der Klauſel in ganz beſtimmte Grenzen einzuſchließen .

Die Begrenzung der Klauſel durch den Begriff loyal

et marchand iſt nun aber weiter in Frankreich keineswegs

allgemein anerkannt . In offenem , klarem Widerſpruch dazu

ſteht das Urtheil des Handelsgerichts zu Antwerpen vom

18. April 1871 , das der Klauſel prinzipiell in der hier

fraglichen Beziehung überhaupt keine Grenzen feßen will;

ferner ſtehen im Gegenſaß dazu Delamarre und Le Poit:

pin. Sie ſtellen eine dritte Theorie auf, die mit der

Voigt'ſchen Theorie den Vortheil der Klarheit und Be

ſtimmtheit jedenfalls theilt. Der Käufer ſoll die Waare an

nehmen müſſen , wenn ſie überhaupt noch im Handel gangbar

iſt. Dieſes Prinzip begrenzt die Klauſel aber nur dann in

beſtimmter und klarer Weiſe , wenn man den Begriff des

,, im Handel gangbar ſein" wirklich ernſtlich nimmt und nur

die Zurückweiſung ſolcher Waare geſtattet, die als Waare

der fraglichen Art wirklich nicht mehr angeſehen und ver

werthet werden kann. So verſteht aber die franzöſiſche Judi

katur dieſen Begriff keineswegs durchgängig. Dem Begriff

,,keinen Kurs im Handel haben" ſchiebt ſich der Begriff

„keinen regelmäßigen Kurs im Handel haben“ unter ; nun

kann der Käufer eventuell ſchon eine beſonders minderwerthige

Waare zurüdweiſen . Dieſe in der Praxis hervortretende

Begriffsverſchiebung erweđt den Argwohn, daß auch das von

Delamarre und le Poitoin aufgeſtellte Prinzip den

praktiſchen Bedürfniſſen noch nicht vollſtändig entſpricht.

$ 8 .

Verſuch einer neuen Theorie.

Merkwürdiger Weiſe iſt man gar nicht auf den Ge

danken gekommen, den von Delamarre und le Poitvin

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd . LI . 24
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jo energiſch betonten aleatoriſchen Charakter der Klauſel

weiter zu entwickeln und daraus für ihre Tragweite Schluß

folgerungen zu ziehen. Es iſt nirgends näher unterſucht,

was für Chancen der Käufer durch die Klauſel eigentlich

übernimmt. Insbeſondere muß doch der Umſtand ins Auge

gefaßt werden , daß das Kaufobjekt - zur Zeit des Kauf

abſchluſſes noch gar nicht feſtſteht ; es iſt ja keineswegs erforder

lich, daß der Kauf unter der Klauſel tel quel ein Individuals

kauf ſei ; gerade in den beiden intereſſanteſten Prozeſſen des

verfloſſenen Dezenniums , Dettling Gebr. gegen Nord

heim ir. und Jimenes Grullon & Cie . gegen Ebe:

ling & Janſen , ſind die abgeſchloſſenen Geſchäfte keine

Individual-, ſondern Gattungskäufe . Wenn aber das Rauf

objekt zur Zeit des Kaufabſchluſſes noch nicht feſtſteht, d. h.

wenn der Verkäufer den zu liefernden Gegenſtand noch aus

einer unbeſtimmten Anzahl von Gegenſtänden auszuſuchen

hat , ſo iſt es eben nicht der reine Zufall, der über den

Ausfall der Waare entſcheidet, ſondern mindeſtens zu einem

Theil auch die Wilfür des Verkäufers. Wenn es nun aber

richtig bleiben ſoll, daß der Kauf mit der Klauſel tel quel

ein gewagter Vertrag iſt, d . h. wenn der Zufal darüber

entſcheiden ſoll, ob der Käufer gute oder ſchlechte Waare

erhält , ſo kann ſich die Klauſel nicht auf diejenigen zum

Zwecke der Lieferung vorzunehmenden Manipulationen be

ziehen , welche von der Wilfür des Verkäufers abhängen,

ſondern lediglich auf diejenigen, auf die der Verkäufer keinen

Einfluß hat .

Nun iſt es aber nicht wahrſcheinlich, daß wirklich alle

die Vorgänge , die von der Willkür des Verkäufers unab

hängig ſind, über die hinaus ſich alſo die Tragweite der Klauſel

auf keinen Fall erſtrecken kann, durch die Klauſel gedeckt wer

den ſollten . Eine ſolche Scheidung wäre praktiſch ſehr ſchwer

durchzuführen. Es läßt ſich nur ſehr ſchwer genau beſtimmen ,

welche Vorgänge dem Einfluß des Verkäufers wirklich völlig

entzogen ſind, und auf welche der Verkäufer der bona fides

des Kaufvertrages entſprechend doch vielleicht einen Einfluß
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zu gewinnen verſuchen mußte , ganz abgeſehen davon , daß

eventuell der Nachweis der Maßnahmen des Verkäufers un

ſäglichen Schwierigkeiten begegnen würde. Ueberdies aber

wäre es ſehr merkwürdig , wenn die Unabhängigkeit der

ſchädigenden Einflüſſe von der Widfür des Verkäufers , die

allerdings die logiſche conditio sine qua non für die

Klauſel iſt , zugleich der einzige Maßſtab für dieſelbe ſein

ſollte. Man muß doch annehmen, daß die Klauſel ihre Ent

ſtehung und Anwendung einem beſtimmten , möglichſt konkreten

wirthſchaftlichen Bedürfniſſe verdankt, und da wäre es doch

immerhin auffallend, wenn dieſes Bedürfniß fich gerade mit

der logiſchen conditio sine qua non der Klauſel deďte. Man

wird das von vorne herein nicht annehmen dürfen, ſondern

lieber nach einem konkreten wirthſchaftlichen Bedürfniß ſuchen ,

bei dem der Einfluß des Verkäufers keine Rolle ſpielt, und

das zugleich für den überſeeifchen Verkehr , in dem

die Klauſel bisher allein Verwendung gefunden hat,

charakteriſtiſch iſt. Ein ſolches Bedürfniß wird nun fraglos

durch die unberechenbaren Zufälligkeiten gebildet , denen die

Auswahl und Behandlung der Waare in den überſeeiſchen

Produktionsländern ausgeſegt iſt. Dieſen Zufälligkeiten ſteht

der Raufmann theils in Folge der großen Entfernung, theils

wegen der unſicheren Verhältniſſe zum größten Theil machtlos

gegenüber. Daß der Tabak von den Pflanzern ordnungsmäßig

verpadt wird , daß die Bäute richtig gegerbt werden , daß

man beim Einſammeln des Blauholzes auf die Farbſtoff

haltigkeit deſſelben die genügende Rückſicht nimmt , darauf

kann der hieſige Kaufmann ſo gut wie gar keinen Einfluß

ausüben ; er muß die ſchlechte Ladung in gleicher Weiſe wie

die gute abnehmen und bezahlen . Er muß bei überſeeiſchen

Geſchäften von vorne herein mit einem Riſiko rechnen , das

einheimiſchen Geſchäften völlig fremd iſt. Wenn der Ver

ſuch , die Tragweite der Klauſel nur nach dem Zuſtande

der Waare zur Zeit der Lieferung zu beſtimmen , bisher zu

keinerlei befriedigendem Ergebniß geführt hat, ſo iſt es ja

eigentlich ſehr nahe liegend , auch die Urſachen dieſes Zu
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ſtandes mit in Rechnung zu ziehen . Dafür ſpricht auch noch

der Umſtand, daß der Käufer nur in dieſem Falle ſeine

Chancen mit einiger Wahrſcheinlichkeit vorausberechnen kann,

während, wenn man nur den Zuſtand der gelieferten Waare,

ohne Rückſicht auf die Urſachen einer eventuellen Minder

werthigkeit, berückſichtigt, der Ausfall der Lieferung fich für

den Käufer als rein zufällig und völlig unberechenbar dar

ſtellt. Will man aber die Urſachen einer eventuellen Minder

werthigkeit mit in Rechnung ziehen, ſo iſt die oben umgrenzte

Kategorie ſchädigender Einflüſſe am meiſten der Natur der

Sache entſprechend.

Es fragt ſich nun , inwieweit die bisherige Judikatur

und eventuell auch die bisher aufgeſtellten Theorien durch

das hier entwicelte Prinzip ihre Erklärung finden , wenn

man nämlich davon ausgeht , daß die bisherigen Entſchei

dungen im Ergebniß auch dann noch richtig ſein können,

wenn ſie ſich auch in ihrer Begründung auf kein richtiges

Prinzip ſtüßen , und daß die aufgeſtellten Theorien wahr

ſcheinlich einen richtigen Kern enthalten , der zum Theil nur

unrichtig formulirt oder unrichtig verallgemeinert iſt. Von

den Entſcheidungen laſſen ſich nun insbeſondere die in Sachen

Willnid gegen Cohen , Dettling Gebr. gegen Nord

heim und Jimenes Grullon & Cie. gegen Ebeling

auf das hier aufgeſtellte Prinzip zurückführen . In dem legt :

gedachten Prozeß mußte die Klage zweifellos abgewieſen

werden , weil der Verkäufer die bona fides verleßt hat . Das

Gericht will nur dieſen Umſtand als Grund gelten laſſen ;

es muß aber wirklich fraglich erſcheinen , ob das Gericht

nicht auch ohne dieſen Umſtand zur Abweiſung des Ver

käufers gelangt wäre , wo doch die Mehrzahl der Sachver:

ſtändigen auf dieſem Standpunkt ſteht. Der von dem Urtheil

aufgeſtellte Grundſaß verdankt ſeine Entſtehung wahrſchein

lich dem Beſtreben , für die Auslegung der Klauſel eine ein

fache Formel zu finden ; im vorliegenden Falle führte die

Formel zu einem befriedigenden Ergebniß ; man würde ſie

wahrſcheinlich verlaſſen haben, wenn das Ergebniß nicht be:
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friedigend ausgefallen wäre. Und daß ſie nicht durchgängig

genügen kann, ergibt ſich gleich aus dem Urtheil in Sachen

Oettling Gebr. gegen Nordheim. Es handelte ſich

hier um Häute , die in erheblichem Umfange während der

Seereiſe von Ratten zerfreſſen worden waren. Nun bildet

die Beſchädigung durch Ratten einen Fall, der regelmäßig

von der Seeverſicherung ausgeſchloſſen iſt. Rattenfraß auf

der Seereiſe gehört aber nicht zu den Gefahren, die in über

ſeeiſchen Ländern den Waaren drohen , und alſo entſcheidet

das Gericht durchaus übereinſtimmend mit unſerem Prinzip,

daß Rattenfraß während der Seereiſe nicht unter die Klauſel

fällt. In dem Prozeß Willnid gegen Cohen ſind die

Schäden in ganz typiſcher Weiſe durch mangelhafte Ver

packung durch den Pflanzer entſtanden. Hier ſpricht ſich

gerade in dem Werthe , der auf die Unverleştheit der Dri

ginalverpackung gelegt wird , der Grundſaß aus , daß die

Schäden erſichtlichermaßen durch falſche Behandlung im Lande

der Produktion entſtanden ſein müſſen .

Die Schäden müſſen in den Eigenthümlichkeiten der

Produktionsländer ihre Urſache haben , d . h . es müſſen die

Vorgänge , welche die Schäden verurſacht haben , für dieſe

Länder typiſch ſein. Daraus ergibt ſich , daß ſolche Vorfälle,

die in den Produktionsländern ebenſo ungewöhnlich ſind,

wie hier zu Lande , nicht unter die Klauſel fallen . Dieſe

Unterſcheidung läßt dem Ermeſſen einen weiten Spielraum ;

aber ohne ein biegſames Prinzip gelingt es überhaupt nicht,

dem kaufmänniſchen Empfinden bei einer ſolchen Klauſel

gerecht zu werden . In dem Prozeß Jimenes Grullon

& Cie, gegen Ebeling & fanſen will keiner der Sach

verſtändigen den Käufer zwingen , die Ladung abzunehmen,

auch ganz abgeſehen von dem vertragswidrigen Verhalten

des Verkäufers . Man darf alſo vermuthen , daß noch ein

weiterer Grund für die Gutachten maßgebend geweſen iſt.

Dieſer Grund liegt wahrſcheinlich in dem von dem ſonſt

üblichen völlig abweichenden Verhalten der überſeeiſchen

Lieferanten . Während es ſonſt durchaus gebräuchlich war,
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Blauholz nur aus den im Inneren des Landes befindlichen

Waldungen zu nehmen , haben die Lieferanten hier plößlich

das Holz den unmittelbar an der Küſte gelegenen Waldungen

entnommen. Sie ſind dazu von dem Verkäufer veranlaßt,

aber das ziehen die Sachverſtändigen gar nicht in Rechnung;

die Thatſache, daß das Blauholz einer nicht mehr üblichen

Stelle entnommen und deshalb ſo viel ſchlechter ausgefallen

iſt, ſcheint für ihre Entſcheidung allein ſchon maßgebend

geweſen zu ſein . Dieſe Abweichung vom Ueblichen iſt nun

auch etwas in keiner Weiſe für die überſeeiſchen Länder

Typiſches ; eine ſolche Lieferung iſt lediglich auf eine höchſt

perſönliche Eigenthümlichkeit des Lieferanten zurückzuführen .

Eine ſolche Art der Lieferung war für den Räufer gänzlich

unberechenbar ; ſie geht über das Riſiko , das ihm der

Verkäufer durch die Klauſel in Ausſicht ſtellte, hinaus, und

der Räufer braucht fich deshalb eine ſolche Lieferung nicht

mehr gefallen zu laſſen .

Nahe verwandt mit dem hier aufgeſtellten Prinzip iſt

auch die in dem Antwerpener Urtheil vom 13. Auguſt 1869

zum Ausdruck gebrachte Auffaſſung. Nach dieſem Urtheil darf

der Verkäufer keine Waare liefern , die verſchieden von der

iſt, die die Kontrahenten im Auge gehabt haben. Es werden

alſo nur ſolche Fehler durch die Klauſel gedeckt, die die

Kontrahenten beim Vertragsabſchluß im Auge gehabt haben.

Weiſt die Waare Mängel auf, mit deren Vorhandenſein man

mit Rüdſicht auf die überſeeiſchen Verhältniſſe abſolut nicht

rechnen konnte , ſo werden dieſe durch die Klauſel nicht

gedeckt.

Auch die Entſcheidung des Sandelsgerichts zu Havre

vom 28. Auguſt 1858 ſteht dem hier aufgeſtellten Prinzip

ſehr nahe . Die Waare wich in dieſem Falle zu erheblich

von dem Ueblichen ab , und zwar waren die Kokosnüſſe zu

klein ausgefallen . Das iſt ein Mangel, der mit der Klauſel

nicht das Geringſte zu thun hat , weil er in gar keiner Be

ziehung zu den überſeeiſchen Verhältniſſen ſteht. Ganz ähn

lich liegt der Fall in dem Hamburger Urtheil vom 9. Mai
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1879 (Hamburger Gerichtszeitung 1879 Nr. 42), in dem es

fich um die Lieferung unreifer Nüſſe handelte. Es iſt das

allerdings ein Grenzfall und dem Falle der Wurmſtichigkeit

von Nüſſen , der durch Urtheil vom 17. Oktober 1879 ent

gegengeſekt entſchieden wurde , nahe verwandt. Immerhin

kann man wohl ſagen, daß Unreife eher eine Thatſache iſt,

deren Berückſichtigung man auch in überſeeiſchen Ländern

erwarten kann , als Wurmſtichigkeit. Und auch der Fall, in

dem total verfaulte Guatemala-Häute geliefert waren (Ham

burger Gerichtszeitung 1874 Nr. 212) , läßt ſich vielleicht

ohne Weiteres durch das Prinzip rechtfertigen , wenn man

erwägt, daß eine Verſendung von total verfaulten Häuten in

den Eigenthümlichkeiten überſeeiſcher Länder keine genügende

Erklärung findet, vielmehr eine perſönliche Nachläſſigkeit des

überſeeiſchen Lieferanten iſt, mit welcher der tel quel-Käufer

nicht zu rechnen hat.

Selbſtverſtändlich harmoniren auch alle diejenigen Ent:

ſcheidungen mit unſerem Prinzip, die troß der Landbeſchädi

gung , ſchlechter Qualität und fehlerhafter Behandlung der

Waare den Käufer zur Abnahme verurtheilten, wie der Fall

der landbeſchädigten Bohnen , des durch Schnitte , Narben

und Sonnenbrand beſchädigten Leders , des in der Gerbung

verdorbenen Leders ; ferner von neueren Entſcheidungen der

Fal des zu feucht abgeladenen Kaffees und des Laguna

Campêche-Blauholzes mindeſter Qualität. Das ſind alles

Mängel, deren Vorkommen für die Produktionsländer typiſch

iſt und die der tel quel-Käufer deshalb erwarten darf . Es

harmonirt auch mit dem aufgeſtellten Prinzip die Antwer

pener Entſcheidung vom 18. April 1871. Dieſe Entſcheidung

widerſpricht dem franzöſiſchen Prinzip, daß die Waare trok

der Klauſel marchande ſein müſſe, und leugnet , daß die

Waare irgend welchen Mindeſtanforderungen genügen müſſe.

Auch das hier aufgeſtellte Prinzip leugnet , daß der Trag

weite der Klauſel in der Richtung , in der ſie einmal gilt ,

irgend eine Grenze geſeßt ſei . Wenn nur die Mängel , die

die . Waare aufwies, an ſich unter die Klauſel fielen – und
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das war hier der Fall - , ſo gab es allerdings keinerlei

Grenze für ihre Tragweite.

Von den deutſchen Präjudikaten bleiben noch drei übrig,

die ſich mit dem Prinzip nicht vertragen . Es ſind dies die

Hamburger Entſcheidungen vom 23. Juni 1877 und vom

3. Februar 1882, deren erſtere ſich mit innerlich beſchädigtem

Ukrainer Krontabak und deren legtere ſich mit durch Froſt

beſchädigten Aepfeln beſchäftigt, ſowie die reichsgerichtliche

Entſcheidung in Sachen Willnid gegen Cohen. Dieſe

Entſcheidungen wären nach dem hier vertretenen Prinzip

anders ausgefallen. Aber gerade dieſen Entſcheidungen liegt

nichts zu Grunde als das ſtreng befolgte Voigt'ſche Prinzip,

und man darf deshalb in ihnen am wenigſten troß falſcher

Entſcheidungsgründe eine richtige Entſcheidung erwarten.

Das Voigtſche Prinzip ſelbſt ging von der durchaus rich

tigen Erwägung aus, daß die Klauſel nicht gänzlich ſchranken

los gelten könne ; aber man verſuchte die Einſchränkung ihrer

Giltigkeit lediglich nach dem Zuſtand der gelieferten Waare

vorzunehmen , wobei man das nächſtliegende Unterſcheidungs

merkmal aufgriff , ohne auf empiriſchem Wege genauer zu

prüfen , ob man ſich damit nicht mit den kaufmänniſchen

Anſchauungen in Widerſpruch ſeşte. Immerhin zeigt auch

die Voigt'ſche Theorie in dem Beſtreben, den Käufer nicht

ſchrankenlos der Willkür des Verkäufers auszuliefern , einen

richtigen Kern

Was das franzöſiſche Prinzip angeht , daß die Waare

loyale et marchande oder marchande ſein müſſe , ſo kann

man billig zweifeln , ob man hierin wirklich ein Prinzip

erblicken kann ; denn bei der Unklarheit der Begriffe mar

chand und loyal et marchand erfolgt die Entſcheidung nur

nominell nach dieſem Prinzip , und die wirkliche Grundlage

der Entſcheidung bildet unbewußter Weiſe ein anderes Prin :

zip. Uebrigens ſind die Begriffe marchand und loyal et

marchand in der franzöſiſchen Jurisprudenz nicht für die

Klauſel tel quel typiſch , ſondern haben ein allgemeineres,

Anwendungsgebiet , während ſie der deutſchen Jurisprudenz
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an ſich fremd ſind, ſo daß ihre Verwendung bei der Klauſel

tel quel in Deutſchland eine ganz andere Bedeutung haben

würde, wie in Frankreich, und ſchon aus dieſem Grunde als

bedenklich angeſehen werden muß ; man darf es deshalb den

Sachverſtändigen wohl glauben , wenn ſie in dem Prozeſſe

Jimenes Grullon & Cie. gegen Ebeling & fanſen

verſichern , daß in Deutſchland die Tragweite der Klauſel

eben in dieſer Richtung eine größere fei . Schließlich hat

aber auch das franzöſiſche Prinzip mit dem hier aufgeſtellten

eine gewiſſe Verwandtſchaft, oder läßt ſich wenigſtens mit

demſelben vereinigen . Daß die Waare loyale et marchande

ſei, läßt ſich dahin verſtehen, daß ſie ſo ausfallen muß, wie

der Käufer es erwarten durfte und wie die bona fides des.

Vertrages es erforderte ; die Waare hört nun nicht auf,

loyale et marchande zu ſein , wenn durch die überſeeiſchen

Verhältniſſe eine Beſchädigung derſelben herbeigeführt iſt,

obvohl der Verkäufer das Seinige gethan hat , um gute

Vaare zu erhalten . Loyale et marchande iſt dann eben

eine Waare, wie man ſie nach den gemachten Erfahrungen

von drüben erwarten kann . Auch der Begriff „im Handel

Kurs haben" läßt ſich von einer Waare verſtehen , die nicht

von dem Ueblichen abweicht, d . 5. auf die man ſich bei

überſeeiſchen Lieferungen gefaßt machen muß . Nur wenn

man den Begriff ſo faßt, kann man ihn mit dem Begriffe

„regelmäßigen Kurs im Handel haben“, wie es in der fran-.

zöſiſchen Judikatur geſchieht, promiscue gebrauchen. Die

franzöſiſchen Urtheile, die ſich der in Rede ſtehenden Begriffe

bedienen , widerſprechen dieſer Auffaſſung nirgends . Dahin:

gegen kann man eine direkte Beſtätigung derſelben darin

erblicken, daß das Urtheil des Handelsgerichts zu Havre vom

1. April 1870 als Grund der vertragswidrigen Beſchaffen

heit der Waare in erſter Linie Betrug vorausſeßt . Man

könnte daraus ſchließen , daß eine Mangelhaftigkeit, die rein

zufällig entſtanden iſt, die Waare nicht zu einer vertrags

widrigen machen ſollte. Eine noch ſtärkere Beſtätigung

enthält das Urtheil des Handelsgerichts zu Havre vom
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3. November 1880 , das trop der größten Mängel noch

die Möglichkeit offen läßt , daß die Waare loyale et mar

chande iſt.

Was ſchließlich die Sachverſtändigen angeht, ſo finden

fich in dem Prozeß Jimenes Grullon & Cie. gegen

Ebeling & fanſen eine Anzahl Verſuche , die Klauſel

durch ein beſtimmtes Prinzip zu begrenzen . Ein Theil der

Sachverſtändigen findet dieſes Prinzip in der bona fides des

Vertrages, ein Theil in dem kaufmänniſchen Gefühl. Dieſe

Begriffsbeſtimmungen beſagen an ſich nichts Beſtimmtes ;

ſie bedeuten nur, daß es den Sachverſtändigen gegen das

Gefühl geht, die Klauſel ganz ſchrankenlos gelten zu laſſen,

daß ſie aber ein beſtimmtes Prinzip nicht zu formuliren

vermögen , ſich insbeſondere auch keiner der bereits aufge

ſtellten Theorien anſchließen können , die Entſcheidung viel

mehr von Fall zu Fall nach dem Gefühl treffen wollen .

Dieſe Anſichten befinden ſich jedenfalls nicht im Widerſpruch

mit der hier vertretenen Theorie , find derſelben vielmehr

inſofern günſtig, als ſie ziemlich deutlich auf die Nothwendig

keit der Aufſtellung einer neuen , von den bisherigen Theorien

möglichſt abweichenden Theorie hindeuten. Wenn andere

Sachverſtändige der Klauſel nur inſoweit eine Grenze ſeßen

wollen , als der Verkäufer nicht abſichtlich ſchlechte Waare

liefern dürfe, ſo haben ſie damit in bezeichnender Weiſe den

aleatoriſchen Charakter der Klauſel , auf den gerade unſere

ganze Theorie fich ſtüßt, hervorgehoben , ohne allerdings alle

Konſequenzen dieſer Auffaſſung zu ziehen . Mit unſerer

Theorie ganz nahe verwandt iſt ſchließlich die Anſicht der

Sachverſtändigen, die verlangen, daß die Ware einigermaßen

ſo ausfalle, wie man es gewohnt ſei ; gewohnt iſt man bei

überſeeiſchen Lieferungen eben die Fehler , die in den Ver

hältniſſen der Produktionsländer ihre Urſache haben.

Merkwürdig unſicher iſt das Gutachten der Sachver

ſtändigen in dem Prozeß Dettling gegen Nordheim .

Der erſte Sachverſtändige, T. , will allerdings auch den

Rattenfraß unter die Klauſel bringen , aber er fügt gleich
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hinzu, daß ihm Schadensregulirungen in einem ſolchen Falle

noch nicht vorgekommen ſeien , mit anderen Worten , ſeine

eben ausgeſprochene Anſicht erſcheint ihm doch zweifelhaft,

und er wagt nicht recht, eine Entſcheidung zu treffen. Daß

der Sachverſtändige P. fich nicht ganz zweifelsfrei ausge:

ſprochen hat , darf man wohl daraus ſchließen , daß das

Gericht ihn ſcheinbar völlig mißverſtanden hat . In ſeinem

Memorandum entſcheidet er ſich dann mit Sicherheit im

entgegengeſegten Sinne ; Schäden nach der Abladung ſollen

nicht durch die Klauſel gedeckt werben .

Es ſcheint den Sachverſtändigen ein feſtſtehender Grund

faß zu ſein , daß die Klauſel tel quel alles deckt, ein

Grundſag, den ſie aber doch im konkreten Falle erheblich ein

ſchränken . Im vorliegenden Falle iſt es nun ſehr charakte

riſtiſch, daß der eine Sachverſtändige die Anwendbarkeit des

Grundſaßes entſchieden in Abrede ſtellt, während der andere

Sachverſtändige, wenn man ihn recht verſteht, den Grundſaß

zwar aufſtellt, aber hinſichtlich ſeiner Anwendbarkeit auf den

vorliegenden Fall keine Entſcheidung zu treffen wagt. Daß

der Grundſat in faufmänniſchen Kreiſen allgemein anerkannt

wird , hat ſeinen Grund darin , daß die Fälle , die wirklich

unter die Klauſel fallen , derartig überwiegen , daß ſie als

Regel empfunden werden .

Was die Sachverſtändigen im Prozeß Willni gegen

Cohen angeht , ſo ſtimmt es wieder zu unſerem Prinzip,

daß alle Sachverſtändigen die Seebeſchädigung von der

Klauſel ausnehmen, daß ferner alle den Grad der Beſchädi

gung für irrelevant erklären , daß aber einer der Sach

verſtändigen die Klauſel nicht unbeſehen auf jede Art der

Beſchädigung ausdehnen will. Gerade hinſichtlich der Trans

portbeſchädigung iſt der Gegenſaß der Gutachten beſonders

charakteriſtiſch; denn die Transportbeſchädigung kann eben

ſo wohl in den typiſchen Verhältniſſen der Produktionsländer

ihren Grund haben, wie auch davon unabhängig ſein .

Die vorſtehende Unterſuchung dürfte ergeben haben, daß

das hier aufgeſtellte Prinzip mit der überwiegenden Mehr
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zahl der Präjudikate und zugleich mit den Anſchauungen der

Sachverſtändigen beſſer harmonirt, als irgend ein anderes ;

im Uebrigen genießt es außerdem den Vorzug, daß es

weder, wie das franzöſiſche, ganz leer und verſchwommen iſt

und die Entſcheidung lediglich dem Gefühl des Richters

überläßt , noch , wie das Voigt'ſche, mit einer abſtrakten

Eintheilung die Bedürfniſſe des konkreten Einzelfalles gänzlich

unberückſichtigt läßt.

I



VII.

Beiträge zur Lehre von den Erwerbsgründen

des Aktienrechts.

Von

Karl Lehman n .

Einleitung.

Form und Wirkung der Uebertragung von Aktien find

in den zahlreichen Bearbeitungen des Rechts der Werth

papiere, insbeſondere des Aktienrechts ausführlich erörtert .

Verhältnißmäßig ſtiefmütterlich ſind dagegen die der Ueber

tragung zu Grunde liegenden rechtsgeſchäftlichen Bergänge be

dacht und das Gleiche gilt von den jura in re aliena an

Aktien, mögen ſie auf Vertrag oder Geſek beruhen “) . Gewiß

handelt es ſich hierbei weniger um rein aktienrechtliche Ma

terien, als um Anwendung allgemeiner Grundſäße auf einen

beſtimmten Gegenſtand des Vertrages , bezw. des Rechts ?).

Immerhin werden jene allgemeinen Grundſäße in ihrer

Durchführung durch die beſondere Natur des Aktienrechts

beeinflußt und eben darum mag es ſich rechtfertigen , eine

keineswegs erſchöpfende Behandlung der wichtigſten Säße,

die hierfür in Betracht kommen, zu liefern, wobei weſentlich

1 ) Eine Ausnahme macht Wahl , Traité des titres au porteur

français et étrangers II Nr. 931 ff.

2) Vgl. Goldſchmidt in dieſer Zeitſchrift XL S. 270 .



374 Lehmann : Zur Lehre von den Erwerbegründen des Aktienrechte.

das geltende deutſche Recht berückſichtigt und von einer

weiteren Heranziehung ausländiſcher Rechtsfäße abgeſehen

werden, desgleichen eine Heranziehung der zahlreichen Börſen

uſancen , wie ſie ſich in der Literatur der Börſentechnik

finden , und eine Beſprechung der börſenrechtlichen Sonder

formen außer Betracht bleiben mag.

$ 1 .

Der Kauf eines Aktienrechts.

Unter den dem Wechſel der Mitgliedſchaft zu Grunde

liegenden juriſtiſchen Thatſachen ſpielt eine Hauptrolle der

Kauf eines Aktienrechte . Iſt, wie regelmäßig, das Aktien

recht durch eine Aktienurkunde verbrieft, ſo handelt es ſich um

den Kauf zugleich eines Rechtes und einer Sache 3) . Der

Verkäufer eines Rechts iſt nach dem B.GB. verpflichtet,

dem Käufer das Recht zu verſchaffen , der Verkäufer einer

Sache iſt verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben

und das Eigenthum an der Sache zu verſchaffen (§ 433

Abf. 1) . Iſt das Aktienrecht in einer Inhaberaktie ver

förpert, ſo forreſpondiren beide Pflichten inhaltlich. Da die

Mitgliedſchaft dem Eigenthümer der Inhaberaktie zuſteht,

genügt der Verkäufer ſeiner Pflicht zur Verſchaffung des

Rechts dadurch, daß er das Eigenthum an der Inhaberaktie

dem Erwerber verſchafft, was auch erfolgen kann, ohne daß

er ſelbſt Eigenthümer iſt, weil die Inhaberaktie nach den für

Inhaberpapiere) geltenden Grundſäßen zu behandeln iſt

und demgemäß dem Grundſaße „Þand wahre Hand" unter

liegt. Lautet die Urkunde auf Namen und iſt ſie indoſſabel,

ſo unterſteht ſie nach HGB. § 222 Abſ. 3 den Vorſchriften

3) Daß beides vorliegt und nur fo fich die Folgen des Recht&geſchäftes

erklären, darüber herrſcht heute weſentliche Uebereinſtimmung. Vgl.

zuleßt Jacobi , Die Werthpapiere S. 101–103.

4) Vgl . Simon in dieſer Zeitſchrift XLIX S. 21 .
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der Wechſelordnung über die Legitimation des Inhabers und

die Verpflichtung des legitimirten Erwerbers zur Herausgabe

des Wechſels. Indem hier Art . 74 der Wechſelordnung zur

Anwendung gelangen ſoll, wird zum Ausdruck gebracht,

daß der gutgläubige, gehörig legitimirte Erwerber der in

doſfirten Namensaktie deren Eigenthümer wird . Der Ver

käufer einer indoſſablen Namensaktie genügt ſomit ſeiner

Verpflichtung zur Eigenthumsübertragung dadurch, daß er die

äußerlich ordnungsgemäße , 6.b. mit einer äußerlich fehler

freien , zuſammenhängenden Kette von Indoſſamenten ver

ſehene Aktienurkunde an den Erwerber indoſſirt, vorausgeſeßt,

daß der Erwerber gutgläubig iſt. Gilt freilich troß der

Uebertragung im Verhältniß zur Aktiengeſellſchaft derjenige

als Aktionär, der als ſolcher im Aktienbuche verzeichnet iſt,

jo kann doch der Erwerber der Namensaktie unter Vor

legung der Aktie jederzeit ohne weitere Mitwirkung des Ver

käufers die Umſchreibung auf ſeinen Namen ( ichlimmſtenfalls

durch Klage) erwirken . Folgeweiſe wird der Verkäufer nur

dann gehalten ſein, feinerſeits dieſe Umſchreibung herbeizu

führen , wenn dem Käufer hinſichtlich der Umſchreibung ſich

beſondere Schwierigkeiten entgegenſtellen und er den Ver

käufer zur Mitwirkung auffordert. Im Allgemeinen wird

es den Intereſſen des Käufers entſprechen , wenn ihm die

Freiheit gelaſſen wird, die Umſchreibung nach ſeinem Belieben

zu betreiben , weil er es vorziehen kann , durch Indoſſirung

der Aktie, bezw . bei Blankoindoſſament durch einfache Weiter

gabe ohne Umſchreibung , der Aktiengeſellſchaft gegenüber

ganz außer Spiel zu bleiben 5) . Umgekehrt kann der Ver

käufer ein Intereſſe daran haben , daß die Umſchreibung

baldigſt auf den Namen des Käufers erfolge. Handelt es

ſich um nicht volbezahlte Aktien , ſo hält ſich die Aktien

geſellſchaft in erſter Linie an den legten , im Aktienbuche

verzeichneten Aktionär, während die früheren Rechtsvorgänger

.

5) Die Roſten folcher Umſchreibung würden dem Verkäufer zur Laſt

fallen (BOB. $ 448 A6. 2) .
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nur inſoweit belangt werden können, als die Zahlung von

dem Rechtsnachfolger nicht zu erlangen iſt (HGB. § 220) .

Durch die Umſchreibung wird erzielt, daß der Verkäufer

nunmehr die ſubſidiäre Verhaftung gegen die prinzipale ein

tauſcht. Wo nach dem Inhalt des Vertrages eine Ver

pflichtung des Käufers von Uebernahme dieſer Schuld anzu

nehmen iſt 6) , wird der Verkäufer mit Zuſtimmung des

Käufers (die dieſer nicht verweigern darf) die Anmeldung

des Eigenthumsüberganges und die Umſchreibung jederzeit

betreiben können 7 .

Außer durch Indoſſirung kann bei der Namensaktie das

Aktienrecht auch durch Abtretung nach den Vorſchriften des

bürgerlichen Rechts übertragen werden 8) und das Legtere

gilt überhaupt, wo ſie nicht indoſſabel iſt oder wo gar keine

Aktienurkunde ausgeſtellt iſt 8a ). Bei Kleinaktien iſt nach

deutſchem Recht eine gerichtlich oder notariel beglaubigte,

die Perſon des Erwerbers bezeichnende Erklärung des Ver

äußerers vorzunehmen und dem Erwerber mit der Aktien

urkunde zu übergeben (HGB. $ 222 Abſ . 4) . Iſt die Ge

nehmigung der Geſellſchaft zur Uebertragung erforderlich , ſo

ſteht der Verkäufer mangels anderer Vereinbarung dem

Käufer nicht dafür ein, daß die Genehmigung ertheilt wird,

er hat nur ſeine Zuſtimmung zur Umſchreibung des Käufers

zu ertheilenº) . Verweigert die Geſellſchaft die Genehmigung,

ſo liegt der Fall der nachträglich eintretenden unverſchuldeten

Unmöglichkeit (B.GB. § 323) vor. Iſt, wie gewöhnlich, nach

dem Sinn des Vertrages das Geſchäft unter der Bedingung

6) Darüber unten S. 383 ff.

7) Vgl. Entich. des RG. III S. 164. XLI S. 18 ; Ring zu § 223

Nr. 3.

8) Vgl. Ring zu § 222 Nr. 3.

8 a) Vgl. Entſch. des RG. XXXIV S. 115 ; anderer Unficht King zu

$ 223 Nr . 5 , der annimmt , daß die Mitgliedſchaft ohne Aufgabe

von Altienurkunden mit Wirkung für die Geſellſchaft nicht über:

gehen kann.

9) Vgl . dieſe Zeitſchrift VIII S. 606 .
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1

der ertheilten Genehmigung abgeſchloſſen worden 1 ') , ſo iſt

bei Deficienz der Bedingung der Vertrag ohne Wirkung.

Der Verkäufer hat dem Käufer das Mitgliedſchafts

recht mit allen daraus reſultirenden Befugniſſen

zu verſchaffen . Folglich iſt er verpflichtet , ihm die zu der

Aktienurkunde gehörigen Dividendenſcheine zu übertragen,

ſoweit die Dividende an dem rechtmäßigen Zeitpunkte der

Erfüllung noch nicht fällig war , wie nahe oder ferne der

zukünftige Zeitpunkt der Fälligkeit der Dividende auch ſein

mag 11) ; natürlich kann vereinbart werden, daß der demnächſt

fällige Dividendenſchein oder gar daß alle Dividendenſcheine 11a)

dem Verkäufer verbleiben . Die Dividenbenſcheine über bereits

fällige Dividenden verbleiben dem Verkäufer 12) .

Der Verkäufer hat dem Käufer die Aktienurkunden

a uszuliefern 19), weil der Befiß der Urkunde jedenfalls

für den Beweis des Mitgliedſchaftsrechtes von Bedeutung iſt.

Der Verkäufer iſt verpflichtet, dem Käufer das verkaufte

Aktienrecht frei von Rechten zu verſchaffen , die von

Dritten gegen den Käufer geltend gemacht werden

können 14). Bei Inhaberaktien und indoſfirten Namensaktien

läßt freilich der Grundſaß „Þand wahre Sand" ein Er

löſchen der Rechte Dritter zu Gunſten des gutgläubigen Er

werbers der Aktie eintreten 15). Aber es wäre zu weit ge

gangen , hier der Eviktionshaftung des Verkäufers praktiſche

Bedeutung abzuſprechen. Man denke an den Fall, daß es

ſich um die geſtohlene Aktie einer ausländiſchen Aktiengeſell

ſchaft handelt und daß der Eigenthümer im Auslande Oppo

10) Vgl. Pinner zu § 180 Nr. III. 3 (S. 11) ; vgl. B.GB. § 308

Abf. 1 .

11) Vgl. darüber unten S. 390.

11 a) Der Eigenthümer begibt die Aktie, behält ſich jedoch den Nießbrauch

durch Bezug der Revenüen vor. Vgl. Entſch. des RG. Bd. XXIII

S. 270.

12) RDHG. VI Nr. 28 ; Seuffert XLVII Nr. 132.

13) B.GB. § 444.

14 ) B.GB. § 434.

15) B.GB. SS 934-936, HGB. § 222 Abſ. 3 , WD. Art. 74.

Zeitſchrift für Handelårecht. Bd . LI. 25
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ſition einlegt 16) oder daß einem Dritten durch das aus

ländiſche Urtheil das Eigenthum zuerkannt iſt 17) . Iſt dem

Räufer das Vorhandenſein der Rechte Dritter, z . B. eines

Pfand- oder Nießbrauchrechtes, zur Zeit des Abſchluſſes des

Kaufes bekannt, ſo kann er den Verkäufer wegen des Man

gels im Rechte nicht zur Verantwortung ziehen 18 ); anders,

wenn er den Mangel des Rechts in Folge grober Fahrläſſigkeit

nicht kannte, oder wenn die Kenntniß in der Zeit zwiſchen

Abſchluß des Kaufes und Uebertragung der Aktienurkunde

eintritt. Wenn hier der Uebergang des Eigenthums an ihn

gehindert oder doch die Erhaltung der Rechte des Dritten

geſichert wird, ſo kann darum auf der anderen Seite der

Käufer wegen Entwehrung die Rechte nach § 440 BGB.'8

ausüben. Der Beweis , daß ein Mangel im Recht vor

liegt, iſt bei Beſtreiten des Verkäufers vom Käufer zu

führen 19) . Eine Vereinbarung , durch die dem Verkäufer

die Verpflichtung von Gewährleiſtung wegen eines Mangels

im Rechte erlaſſen oder beſchränkt wird, iſt nichtig, wenn

der Verkäufer den Mangel argliſtig verſchweigt (B.GB.8443).

Der Verkäufer haftet für den rechtlichen Beſtand

des Aktienrecht820), alſo dafür, daß die Aktiengeſellſchaft

als ſolche zu Recht beſteht, daß der Käufer Mitglied der

Aktiengeſellſchaft wird und daß er Mitglied von der zugeſicherten

Art wird . War die Aktiengeſellſchaft nichtig 21) oder war

16) ROHG. XVI Nr. 7 ; Entfch. des RG. X Nr. 46, vgl. Entſch. des

RG. XXX Nr. 48 (nicht zutreffend Entſch. des RG. bei Hold

heim X S. 223) ; vgl . Pland zu $$ 434, 437 Nr. 2 .

17) ROHG. XIV Nr. 76 ; man denke ferner an B.GB. § 1404 : der

Dritte nahm gutgläubig an , die Frau ſei underheirathet oder es

handle fich um Vorbehaltsgut. ( Vgl. hierzu lehmannsring

§ 366 Nr. 8. )

18) B.GB. § 439 Abſ. 1 .

19) B.GB. § 442.

20) B.GB. § 437 Abſ. 1 .

21) 9ft die Nichtigkeit heilbar , ſo wird Käufer uach B.GB. $ 254

Abſ, 2 das Seinige thun müſſen, um den Schaden abzuwenden, d . h .

die nöthigen Schritte zur Erzielung der Heilung ergreifen müſſen.
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die Aktie nichtig, etwa weil ſie unter dem geſeßlich zuläſſigen

Nennbetrag ausgeſtellt war 21a) oder war die verkaufte Aktie

unecht oder für kraftlos erklärt, ſo haftet der Verkäufer dem

Käufer nach B.GB. § 437 Abſ. 1 , § 440 Abſ. 1 , $ 325

auf vollen Schadenserſaß 22) ; der Käufer hat ſtatt deſſen auch

das Rüdtrittsrecht (B.GB. § 437 Abſ.1 , § 440 Abſ. 1, $ 325

Abf. 1) ; er hat endlich auch das Anfechtungsrecht aus B.GB.

$ 119 und legterenfalls Anſpruch auf das negative Vertrags

intereſſe nach Maßgabe von B.GB. § 122 ; bei Gattungs

kauf kann er an Stelle der gelieferten unechten oder formell

ungiltigen oder für kraftlos erklärten Aktien die Lieferung

echter oder giltiger beanſprechen , es iſt nicht erfüllt wor

den 23). Ergibt ſich, daß die Aktiengeſellſchaft zur Zeit des

Verkaufes im Zuſtande der Liquidation fich befand, ſo würde

dem im Frrthume befindlichen Käufer das Anfechtungsrecht

zuſtehen, weil es ſich um einen Frrthum über Eigenſchaften

des Kaufobjektes handelt, die im Verkehr als weſentliche an

geſehen werden ; denn wer eine Aktie kauft, will regelmäßig

die Mitgliedſchaft in einer auf Gewinn arbeitenden und

nicht in einer ihr Vermögen liquidirenden Körperſchaft er

werben . Eine Schadenserſaßpflicht des Verkäufers würde,

vom Falle der argliſtigen Täuſchung abgeſehen , aber dann

21 a) HGB. § 209.

22) Dies entſpricht dem gemeinen Recht ( Entſch. des RG. VIII Nr. 27) ;

vgl . Rönig , Die Haftpflicht des Verkäufers von Inhaberpapieren,

Differt. 1892 S. 21. Die Anſicht Jacobi's (a . a . D. S. 348, 354

Anm.1), daß § 306 des B.GB.'s zur Anwendung komme und nur

eine condictio dem Käufer gegeben ſei , wurde in der Kommiſſion

für die zweite Leſung (Protok. II S. 664 ) ausdrüdlich zurücks

gewieſen . Bei Nichtigkeit der Aktiengeſellſchaft liegt möglicher Weiſe

gar kein Schaden des Käufers vor, weil durch HGB. § 311 für

Liquidation geſorgt iſt. Die franzöfiſche Praxis fteht folchem An

ſpruch ſehr ffeptiſch gegenüber. Vgl. Lyon - Caen et Renault,

Traité II Nr. 787 (2. éd .).

23) Buid VII S. 257 ; ROHG. V S. 240, XI S. 46. Es würde

dann bei Verzug des Verkäufers B.GB. $ 326, eventuell HGB.

$ 376 zur Anwendung gelangen.
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regelmäßig nicht begründet werden , wenn die Auflöſung der

Aktiengeſellſchaft in das bandelsregiſter eingetragen und der

öffentlicht iſt 24) .

Der Käufer kann ferner beanſpruchen , daß ihm eine

wirkliche Mitgliedſchaft und nicht bloß die Stellung eines

Gläubigers gegenüber der Aktiengeſellſchaft verſchafft wird .

Der Verkäufer würde demnach nicht etwa durch Lieferung

von Prioritätsobligationen oder Genußſcheinen , die nur

Gläubigerrechte gewähren , ſeiner Verpflichtung nachkommen,

ebenſowenig durch Lieferung von bloßen Bezugsſcheinen ſtatt

der wirklichen Aktien 25) . Ergibt fich, daß das Antheilsrecht

koduzirt oder eingezogen ( ausgelooft) iſt 26), ſo kann der da:

durch geſchädigte Käufer den Verkäufer wegen Nichterfüllung

nach allgemeinen Grundſäßen belangen . Bei Specieskauf wäre

demnach zu unterſcheiden , ob dieſe Thatſachen bereits bei Ab

ſchluß des Kaufes oder nachher eingetreten ſind. Erſteren

falls haftet der Verkäufer nach B.GB. § 437 Abſ. 1 auf

vollen Schadenserſaß 27) , dem Käufer bleibt daneben das

Anfechtungsrecht aus B.GB. § 119 28) ; lekterenfalls hätte

der Verkäufer dem Käufer den durch die Nichterfüllung ent

ſtandenen Schaden zu erſeßen, ſofern er an der nachträglich

eintretenden Unmöglichkeit ſchuld war , was regelmäßig bei

Koduzirung, nur ausnahmsweiſe bei der Einziehung der Fall

ſein wird. Dem Käufer bleibt ferner das Rücktrittsrecht 2 9) .

Der Erkulpationsbeweis trifft den Verkäufer 30) . Ift Ver

fäufer an der nachträglich eintretenden Unmöglichkeit der

Erfüllung unſchuldig , wird z. B. im Wege der Auslooſung

24 ) HOB. § 15.

25) Adler - Clemens Nr. 529.

26 ) Vgl. die Fälle in dieſer Zeitſchrift XXIII S. 543 .

27 ) Umgekehrt tann auch die Intention der Parteien dahin gehen ,

daß Räufer den Vortheil bezw . Nachtheil einer etwa inzwiſchen

erfolgten Verlooſung tragen folle (vgl. ROHG. XX Nr. 98 ).

28) Vgl. hierzu die Bedingungen für die Geſchäfte an der Berliner

Fondsbörſe $ 9 (dieſe Zeitſchrift Bd. XXXVII S. 489 ).

29) B.GB. § 325.

30) B.GB. § 282 .
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die verkaufte Aktie zwiſchen Vertragsabſchluß und Lieferung

eingezogen, ſo verliert der Verkäufer den Anſpruch auf den

Raufpreis 3 1), der Käufer ſeinerſeits kann gegen Zahlung des

Kaufpreiſes vom Verkäufer Herausgabe des von dieſem als

Erſaß der Einziehung Empfangenen oder Abtretung des

Erfaßanſpruches gegen die Aktiengeſellſchaft verlangen 32).

Sollte demnach dem Verkäufer außer dem Nennbetrag der

Aktie auch ein Genußſchein gewährt ſein, ſo kann der Käufer

den Kaufpreis in Verrechnung bringen mit dem ausgezahlten

Betrage und außerdem Herausgabe des Genußſcheines be

anſpruchen . Ueberſteigt der Kaufpreis den Werth der

Amortiſationsſumme und des Genußſcheines , ſo kann er

Minderung nach Maßgabe der Vorſchriften über die actio

quanti minoris verlangen . War der volle Kaufpreis ent

richtet, ſo kann er die Differenz kondiziren 38) .

Bei Gattungskauf gilt, daß eine andere als die be

dungene Sache geliefert iſt33 a), der Käufer hat die exceptio

non adimpleti contractus, der Verkäufer hat ſo lange die

Leiſtung der bedungenen Art aus der Gattung noch möglich

iſt, ſein ſubjektives Unvermögen zu vertreten ; hatte er das

zur Leiſtung Erforderliche ſeinerſeits gethan und war damit

die Gattungsſchuld konkretiſirt, ſo trifft die nachträgliche

Amortiſation nach Maßgabe der obigen Grundſäße den

Käufer 34) .

Der Käufer hat Anſpruch auf eine Mitgliedſchaft

der zugeſicherten Art. Hatte er alſo beim Gattungskauf

Vorzugsaktien gekauft, ſo wäre Lieferung von Stamm

aktien nicht Erfüllung des Vertrages und ebenſo wenig

Lieferung von Genußaktien oder Interimsſcheinen , wenn er

31 ) BGB. § 323 Abſ. 1 .

32) B.GB. § 323 Abſ. 2 , § 281 Abſ. 1 .

33) B.GG. § 323 Abſ. 3 .

33 a) § 378 des HGB.'8 wird wegen Erheblichkeit der Unterſchiede nicht

zur Anwendung kommen. Denkſchrift zum Entwurf I des HGB.'S

S. 228.

34) B.GB. § 243 Abſ. 2..
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wirkliche Aktien gekauft hatte 35) . Wie weit ſolchenfalls in

der Unterlaſſung der Rüge nach erfolgter Lieferung eine

Genehmigung des Käufers anzunehmen iſt 3 6), hängt von der

Stärke des Unterſchiedes zwiſchen der vereinbarten und ge

lieferten Art ab .

Kaufte der Käufer eine Gattung von Inhaberaktien ,

ſo würde die Lieferung von Namens aktien ebenfalls nicht

als Vertragserfüllung anzuſehen ſein , doch wird bei der

Zuläſſigkeit des Blankoindoſſaments die Anwendbarkeit des

$ 378 HGB.'8 gegeben ſein können. Iſt die freie Umwand

lung der einen Art in die andere durch das Statut geſtattet,

ſo kann Räufer verlangen, daß Verkäufer für die Umwand

lung vor der Lieferung Sorge trage. Beim Specieskauf läge

in allen dieſen Fällen ein Mangel im Rechte vor , für den

der Verkäufer nach allgemeinen Grundſäßen aufzukommen

hätte.

3ft über das Aktienrecht eine Aktienurkunde ausge

fertigt, ſo haftet der Verkäufer dem Käufer bei Specieskauf

dafür , daß ſie zur Zeit des Kaufabſchluſſes nicht

zum Zwede der Kraftloserklärung aufgeboten iſt 37),

während bei Gattungskauf an Stelle dieſes Zeitpunktes der

Zeitpunkt tritt, in dem die Gattungsſchuld konkretiſirt iſt 38) .

Wie weit er für nachträgliches Aufgebot zum Zwecke der

Kraftloserklärung haftet, regelt ſich nach den oben erörterten

Grundfäßen über die Vertretung für nachträglich eintretende

Unmöglichkeit

Nicht haftet der Verkäufer in Ermangelung beſonderer

Zuſicherungen oder argliſtiges Verhalten dafür, daß das

Aktienrecht eine beſtimmte Dividende gewährt 39) , oder daß

35) KOHG. XIV S. 369 ; Bolze I Nr. 1188.

36 ) p88. 8 378.

37 ) B.GB. § 437 Ab . 2 ; bekanntlich war die Behandlung dieſer

Frage im bisherigen Recht eine ſehr ſtreitige. Vgl. Rönig a. a. D.

S. 39 ff.; $ anauſet, Haftung des Verkäufers II S. 387 .

38) Planď zu 437 Nr. 2 .

39) Steht eine Dividendengarantie in Frage, fo haftet der Verkäufer
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die Liquidationsquote den vollen Nennbetrag der Aktie er:

reicht 4 ). Denn ſo wenig der Verkäufer einer Forderung

an ſich eine Haftung für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners

übernimmt, ſo wenig liegt in dem Verkauf einer Aktie die

Zuſage der Prosperität des Unternehmens. Der Käufer muß

vielmehr ebenſo mit den wechſelnden Konjunkturen wie mit

der Abänderlichkeit des Statutes durch Mehrheitsbeſchlüſſe

pon vornherein rechnen . Ebenſo hat der Käufer den Schaden

zu tragen , der nach Abſchluß des Kaufes ihn durch einen

Auflöſungsbeſchluß , durch Herabſeßung oder Erhöhung des

Grundkapitales trifft - es ſei denn , daß der Verkäufer

unter Verlegung ſeiner Vertragspflichten die Herbeiführung

derartiger Beſchlüſſe verurſacht hat41); auch ein nachträglich

eintretender Ronkurs trifft den Käufer.

Handelt es ſich um Kauf einer nicht vollgezahlten

Aktie , ſo iſt mangels anderer Vereinbarung 41 a) anzunehmen,

daß der Käufer, dem dieſer Umſtand bekannt iſt, verpflichtet

ſein ſolle, den fehlenden Betrag der Aktiengeſellſchaft einzu

zahlen 42) . Denn da durch die Einzahlung des vollen Be

trages der Gewinnantheil und die Liquidationsquote fich

ſteigern 43) , ſo kann es im Zweifel nicht die Abſicht der

Parteien ſein, daß der Verkäufer, der aus dieſer Steigerung

keinen Vortheil mehr ziehen wird , die dafür erforderliche

a

nur für die Echtheit der Garantieerklärung , nicht für deren Güte

( ROHG . XXI S. 340 ).

40) Vgl. Runße , Inhaberpapiere S. 705 ff.

41 ) Hat z . B. der Verkäufer eine große Partie Aktien verkauft und

dor beren Lieferung an einem Generalverſammlungsbeſchluß theils

genommen , bei dem er durch ſeine Abſtimmung die Intereſſen des

Käufers verleşte, fo tann er dafür aufzukommen haben .

41 a) Vgl. den Fall in Entich. des RG. VII Nr . 29.

42) RDHG. XXII S. 233. Das Reichsoberhandelsgericht hat auch

mit Recht angenommen, daß die Kommiſſion zum Verkauf einer

nicht vollbezahlten Aktie auf Abſchluß eines Verkaufsgeſchäftes

geht, durch welches Räufer die Verpflichtung zur Seiſtung der

weiteren Einzahlungen übernimmt (ebenda S. 236) .

43) HGB. $$ 214, 300 A6 . 3 .
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Belaſtung trage. Umgekehrt darf vielmehr der Verkäufer

verlangen , daß der Käufer Sorge trage, daß er nicht mehr

von der Aktiengeſellſchaft in Anſpruch genommen werde.

Iſt alſo durch Geſek vorgeſehen , daß die Aktiengeſellſchaft

fich bei nicht voleingezahlten Namensaktien zunächſt an den

legten im Aktienbuche verzeichneten Rechtsnachfolger hält,

ſo kann der Verkäufer einer Namensaktie begehren, daß der

Käufer die zur Umſchreibung der Aktie auf ihn nöthige Mit

wirkung vernehme und daß er der an ihn ergehenden Auf

forderung der Aktiengeſellſchaft zur Zahlung des Betrages

nachkomme. Würde die Aktiengeſellſchaft nach fruchtloſer, an

den Räufer ergangener Aufforderung, den Verkäufer belangen,

ſo hätte dieſer nach Zahlung des Betrages an die Aktien

geſellſchaft einen Regreßanſpruch gegen den Käufer 44), und

zwar nicht bloß hinſichtlich der erſten verſäumten Raten

zahlung, ſondern auch hinſichtlich ſpäterer Ratenzahlungen 45).

Es kann demnach nicht der Anſicht Nenaud's (S. 751) bei

gepflichtet werden , wonach es in der Willkür des Aktien

erwerbers ſtehen ſoll, ſich durch Aufgeben des Aktienrechts

von jeder Verpflichtung in Anſehung des Aktienbetrages zu

befreien . Wie dieſe Anſicht für das Verhältniß des Er

werbers zur Aktiengeſellſchaft nicht zutrifft, da der ausge

ſchloſſene Aktionär wegen des Ausfalls , den die Geſellſchaft

an den zuerſt oder ſpäter eingeforderten Beträgen erleidet,

der Geſellſchaft verhaftet bleibt – ſo kann ſie auch für die

obligatoriſchen Beziehungen des Käufers zum Verkäufer für

zutreffend nicht erachtet werden . Denn es muß , wie auch

Renaud ſelbſt annimmt , im Zweifel als im Sinne des

Vertrages liegend angeſehen werden , daß der Erwerber

jedenfalls ſeinem Urheber inſoweit verpflichtet ſein will, als

eres als Aktionär im Verhältniß zur Geſellſchaft ſein

44) Vgl. KOHG. XXII S. 233 ff.; Renaud , Attienrecht S. 749

und 750 ; Wahl Nr. 1008 ; Ring zu § 220 Nr. 8 .

45 ) Dagegen hätte er gegen denen Sondernachfolger feinen Rüdgriff

(Behrend S. 815 Anm. 21 ) ; anders im belgiſchen Recht

(Gefeß vom 18. Mai 1873 Art. 42) .
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wird. Der Käufer andererſeits könnte dem Verkäufer

die Vortheile entgegen halten , welche dieſer durch Zahlung

des ausſtehenden Betrages an die Aktiengeſellſchaft erlangt.

Erhält der Verkäufer, wie im deutſchen Rechte 45a) , gegen

Zahlung des rückſtändigen Betrages die neu auszugebende

Aktienurkunde, ſo würde der Käufer ihm nur inſoweit regreß

pflichtig ſein, als der Verkauf@werth dieſer Urkunde hinter

dem an die Aktiengeſellſchaft gezahlten Betrage zurückbleibt.

Anderenfalls würde der Verkäufer auf Koſten des Käufers

ſich ungerechtfertigt bereichern. – Das oben Geſagte gilt

aber nur im Zweifel. Der Inhalt des Kaufvertrages kann

auch dahin gehen , daß dem Verkäufer allein die Laft der

Einzahlungen obliegen ſoll. Insbeſondere kann dies in den

Ländern praktiſch werden , in welchen die Ausgabe von In

haberaktien oder Interimsſcheinen auf Inhaber bereits nach

Einzahlung eines gewiſſen Theiles des Nennbetrages :für zu

läſſig erklärt wird , wie in der Schweiz 46). Der Käufer

einer ſolchen Inhaberaktie kann möglicher Weiſe nur das

aus der Mitgliedſchaft entſpringende Recht erwerben wollen ,

ohne eine Verbindlichkeit zur Einzahlung an Stelle des Ver

käufers zu übernehmen . Das maßgebende Zeichen für das

Beſtehen einer ſolchen Abſicht wird die Bemeſſung der Höhe

des Kaufpreiſes ſein . Zahlt der Erwerber der Aktie den

vollen Nennbetrag oder einen dieſem nahekommenden Betrag

an den Veräußerer , ſo wird darin gewöhnlich liegen , daß

der Veräußerer allein gehalten werden ſoll, die noch reſtiren

den Zahlungen an die Geſellſchaft vorzunehmen .

Und gänzlich zu ſcheiden von dieſem Fall iſt der Erwerb

von auf Inhaber lautenden Interimsſcheinen , die ausgegeben

find, nachdem der Zeichner der Aktie von weiteren Ein

zahlungen durch die Geſellſchaft entbunden iſt – wie dies

nach dem Aug. Deutſchen HGB. (Art . 222 Nr. 3) und dem

Schweizer Obligationenrecht (Art.636 Abſ.3) zuläſſig iſt. Hier

45 a) HGB. § 220.

46) Obligationenrecht Art. 636 .
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liegt lediglich ein Erwerb von Antheils rechten vor, da eine

Pflicht zur Vornahme weiterer Einzahlungen überhaupt nicht

beſteht.

Iſt dem Käufer unbekannt, daß die Aktie nicht voll

eingezahlt iſt, was insbeſondere dann der Fall ſein kann,

wenn der geſeblichen Vorſchrift zuwider unterlaſſen iſt, auf

der Aktienurkunde den wirklich eingezahlten Betrag anzugeben,

ſo iſt im internen Verhältniß ſelbſtverſtändlich von der Ueber

nahme einer Verpflichtung zur Zahlung des Reſtbetrages

keine Rede. Wieweit der Geſellſchaft gegenüber ſolche Ver

pflichtung beſteht, iſt eine andere Frage . Würde ſie für den

Erwerber der Aktie nach erfolgter Umſchreibung der Geſell

ſchaft gegenüber entſtehen , ſo hätte er gegen den Verkäufer

Anſpruch auf Erſag des ihm entſtehenden Schadens und

könnte nach Maßgabe der allgemeinen Vorſchriften auch den

Kaufvertrag anfechten. Denn, wie einerſeits der Verkäufer

verpflichtet iſt, dem Käufer den verkauften Gegenſtand frei

von Rechten zu verſchaffen, die von Dritten gegen den Käufer

geltend gemacht werden können (B.GB. § 434), dieſer Fall

hier aber inſofern gegeben iſt, als das Aktienrecht, das er

worben werden ſollte, zugleich mit Verpflichtungen verknüpft

war , aus denen Anſprüche der Aktiengeſellſchaft gegen den

Erwerber erwachſen - ſo läge andererſeits ein Irrthum des

Käufers über eine Eigenſchaft des Verkaufsobjektes vor , die

im Verkehr als weſentlich zu erachten iſt. Durch die An

fechtung würde der Käufer nicht bloß Nichtigkeit des Kauf

vertrages, ſondern auch Tilgung der auf ihn im Aktienbuche

erfolgten Umſchreibung erzielen .

Der Verkäufer iſt verpflichtet, dem Käufer des Aktien

rechts über die das Aktienrecht betreffenden rechtlichen

Verhältniſſe die nöthige Auskunft zu ertheilen (B.GB.

§ 444) . Insbeſondere würden dahin die ſtatutariſchen Beſtim

mungen, ſoweit ſie dem Verkäufer bekannt ſind, oder er ſich die

Kenntniß verſchaffen kann, gehören, ferner etwaige Beſchlüſſe

der Generalverſammlungen, die unmittelbare Bedeutung für

das konkrete Aktienrecht haben, während zu einer Information
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über den ganzen Stand der geſchäftlichen Angelegenheiten

der Aktiengeſellſchaft, über die Gewinne früherer fahre und

andere thatſächliche Umſtände von Relevanz der Verkäufer

nicht gehalten iſt, es vielmehr Sache des Käufers iſt, ſich

hierüber ſelbſt die erforderliche Kenntniß zu verſchaffen.

Der Verkäufer des in einer Aktienurkunde verkörperten

Aktienrechts haftet dem Käufer für phyſiſche Fehler der

Aktienurkunde, die den Werth oder die Tauglichkeit zu

dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrage vorausgeſekten

Gebrauche beeinträchtigen , ſoweit ſolche in dem Zeitpunkte

vorhanden ſind, in dem die Gefahr auf den Käufer übergeht,

es ſei denn, daß der Käufer den Fehler bei dem Abſchluß

des Kaufes gekannt hat, oder daß ihm der Fehler in Folge

grober Fahrläſſigkeit unbekannt geblieben iſt, vorausgeſeßt,

daß legterenfalls der Verkäufer den Fehler nicht argliftig

verſchwiegen hat oder die Abweſenheit des Fehlers nicht zu

geſichert hat (B. GB. SS 459, 460) . Als ſolche Fehler kommen

in Betracht, daß die Aktien in Folge der Beſchädigung der

Haupt- oder Nebenurkunden, z . B. der Dividendenſcheine oder

des Talons, nicht an der Börſe als lieferbar angeſehen wer

den 47). Dagegen würde der Umſtand , daß das gekaufte

Aktienrecht gewiſſer Eigenſchaften entbehrt, die nach den

Verkaufsbedingungen bei ihm als vorhanden angenommen

find, z. B. mit einem geringerwerthigen Dividendenrecht aus

geſtattet iſt, als zugeſichert war , oder hinſichtlich der Liqui

dationsquote zurückgeſeßt iſt oder des geſeblichen Bezugsrechtes

entbehrt 48), ebenſo das Fehlen von Nebenwerthpapieren oder

die Anheftung falſcher Nebenwerthpapiere keinen phyſiſchen

Mangel darſtellen . Vielmehr handelt es ſich entweder um

47) Vgl. das Einzelne bei panauiet II S. 370 ff.; Siegfried,

Die Börſe (6. Aufl.) S. 474 ff. Ujancen in dieſer Zeitſchrift

Bd. XV S. 181, XVII S. 626, XVIII S. 503, XIX S. 208 ff .,

XXIII Beilageheft S. 286 ff., XXIV S. 528, 534 ff., 538, 549.ff.,

XXXII S. 141 ff., XXXVII S. 487 ff., XL S. 162 , XLIII

S. 547. Vgl. Wahl Nr. 982 ff.

48) Vgl. ROHG. XIV S. 369.
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einen Mangel im Recht oder um unvollſtändige Erfüllung 49) .

- Die Anwendung der Grundfäße über den Gefahrs

übergang iſt eine verhältnißmäßig beſchränkte. Wenn

nach allgemeinen Vorſchriften mit der Uebergabe der ver

kauften Sache die Gefahr des zufälligen Unterganges

und einer zufälligen Verſchlechterung auf den Räufer über

geht (B. GB. § 446 Abſ. 1 ), ſo würde ein zufälliger Unter

gang der Aktienurkunde oder eine zufällige Beſchädigung

derſelben das Aktienrecht ſelbſt nicht aufheben , vielmehr im

erſteren Falle nur die Vorausſeßung 50) der Kraftloserklärung

im Wege des Aufgebotsverfahrens bilden (HGB. § 228),

während im lekteren Falle der Berechtigte, ſofern der weſent

liche Inhalt und die Unterſcheidungsmerkmale der Urkunde

noch mit Sicherheit zu erkennen find , von der Geſellſchaft

die Ertheilung einer neuen Urkunde gegen Aushändigung der

beſchädigten verlangen kann (HGB. $ 229 ). In beiden

Fällen kann es ſich nur darum handeln, wen die Koſten des

hierdurch verurſachten Verfahrens zu treffen haben. Hin

fichtlich dieſes Punktes würden die Grundfäße des B.GB.

über den Gefahrsübergang beim Kauf zur Anwendung ge

langen . Regelmäßig wird darnach mit der Uebergabe der

Aktienurkunde an den Käufer die Gefahr auf dieſen über

gehen. Verſendet aber der Verkäufer auf Verlangen des

Räufers die verkaufte Aktienurkunde nach einem anderen

Orte als dem Erfüllungsorte, ſo geht die Gefahr auf den

Käufer über , ſobald der Verkäufer die Aktienurkunde der

zur Ausführung der Verſendung beſtimmten Perſon oder

Anſtalt ausgeliefert hat. Þatte der Verkäufer eine beſondere

49) banauſet II S. 376 ff.; vgl. RDHG. I Nr. 48 . Bei uns

vollſtändiger Erfüllung fann $ 378 HGB.'s zur Anwendung ges

langen . (Die Entſch, des RG. bei Holdheim X S. 223 fieht

mit Unrecht in der Einlegung der Dppoſition einen dem § 377

HOB.'8 unterfallenden Mangel .)

50) Es ſei denn , daß die Aktienurkunde die Kraftloserklärung aus :

geſchloſſen hat. In dieſem Falle wäre die Gefahr freilich eine

erhöhte.
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Anweiſung über die Art der Verſendung ertheilt, und weicht

der Verkäufer ohne dringenden Grund von der Anweiſung

ab , ſo iſt der Verkäufer dem Käufer für den daraus ent

ſtehenden Schaden verantwortlich (B.GB. & 447) . Geht die

Aktienurkunde zwar nicht unter, kommt ſie aber abhanden,

ſo wird das Entſprechende zu gelten haben . Die beſondere

Gefahr dieſes Falles beſteht darin , daß ein dritter redlicher

Erwerber das Eigenthum an der abhanden gekommenen

Aktienurkunde und damit die Mitgliedſchaft in der Aktien

geſellſchaft erwerben kann . Der Verkäufer hätte dieſen

Umſtand ſo lange zu vertreten , als er die Aktienurkunde

dem Käufer nicht übergeben, beziehungsweiſe auf Verlangen

des Käufers die Aktienurkunde behufs Verſendung nach einem

anderen Ort als dem Erfüllungsort der zur Ausführung

der Verſendung beſtimmten Perſon oder Anſtalt ausgeliefert

hat . Würde darnach die vom Verkäufer der Poſt zur Beför

derung an den Käufer ordnungsgemäß übergebene Inhaber

aktie während des Transportes geſtohlen werden und ein

Dritter in gutem Glauben die Aktie erworben, ſo könnte der

Käufer nicht vom Verkäufer Schadenerſaß verlangen , wohl

aber könnte er beanſpruchen, daß der Verkäufer fich auf den

Kaufpreis den Betrag anrechnen läßt, den ihm die Poſt für

den Verluſt des Gutes zu erſeßen hat (B. GB. $ 324 508).

Nach dem B.GB. 446 gebühren von der Uebergabe

der verkauften Sache an dem Käufer die Nußungen und

trägt er die Laſten der Sache. Unter Nußungen des

verkauften Aktienrechts wären insbeſondere die daraus reſul

tirenden Anſprüche auf Dividenden , Bauzinſen u . dgl . zu

verſtehen (B. GB. SS 99, 100) . Die Frage , von welchem

Augenblicke ab im Verhältniß des Käufers gegenüber dem

I

50 a) von größerer Bedeutung als hinfichtlich der Aktienurkunde find

die Grundfäße über den Gefahrsübergang hinſichtlich der Dividenden

ſcheine, weil folche nach B.GB. § 799 Abſ. 1 einem Aufgebots

verfahren behuis Kraftlogerklärung nicht unterliegen . Øier wür:

den die genannten Beſtimmungen des Bürgerlichen Gefeßbuches

unbedingt zur Anwendung gelangen .
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Verkäufer die Dividenden auf den Verkäufer übergehen ,

würde nach den im B. GB. aufgeſtellten Geſichtspunkten in

Erwägung des Umſtandes, daß es ſich hier um Gewinnantheile

handelt, dahin beantwortet werden müſſen , daß dem Käufer

die Dividenden antheilig von dem Zeitpunkt ab , an dem die

Uebertragung der Aktienurkunde ſtattfinden ſoll, gebühren,

wie er umgekehrt von da ab die Laſten des Rechts tragen

ſoll. Der Aktiengeſellſchaft gegenüber erwirbt er bei Namens

aktien aber erſt mit der Umſchreibung im Aktienbuche den

Anſpruch auf die von da ab fälligen Dividenden . Wäre

der Verkäufer mit der Erfüllung in Verzug , ſo hätte er

dem Käufer den für entgangenen Bezug von Dividenden

entſtehenden Schaden zu erſeßen. Uſancemäßig liefert der

Verkäufer den laufenden Dividendenſchein , während der

Käufer ihm die vom Beginn der betreffenden Dividenden

periode bis zum Tage , wo des Käufers eigene Nußung be

ginnen ſoll, laufenden ſogenannten Stückzinſen vergütet 51).:

Der Käufer ſeinerſeits iſt verpflichtet, dem

Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen , ſei

es , daß dieſer im Einzelnen feſtgeſeßt oder als Marktpreis

beſtimmt iſt, welchenfalls im Zweifel der für den Erfülungsort

zur Erfüllungszeit maßgebende Marktpreis als vereinbart gilt

(B. GB. § 453). Er iſt ferner gehalten , ihm die gekauften

Aktien abzunehmen , was , wie berührt iſt, insbeſondere dann

I

.

51) An den deutſchen und öſterreichiſchen Börſen werden ſogenannte

Stüdzinſen berechnet, die fich nach dem Durchſchnittsertrage des

Unternehmens berechnen , und die vom Beginne des Geſchäftsjahres

an laufen. Bei doligezahlten Aktien werden ſie vom Nennwerthe,

bei nicht vollgezahlten Aktien nur von der Einzahlung berechnet.

Gewöhnlich find fie auf 4 oder 5 Prozent feſtgefeßt, doch kommen

auch andere Beträge vor, namentlich bei Vorzugsaktien. In Eng

land, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten findet eine

Vergütung der Stüdzinſen meiſt nicht ſtatt , vielmehr gelangt der

Antheil des Verkäufers an der Dividende im Kurs zum Ausdrud.

Vgl. Siegfried , Die Börſe und die Börſengeſchäfte (6. Aufl.)

S. 29, 30 ; auch ROHG. X S. 307 ; Wahl , Titres Nr. 974 ;

Cojad S. 656 .
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1

von Wichtigkeit ſein kann , wenn die Aktien nicht voll ein

gezahlt ſind oder wenn mit der Mitgliedſchaft dauernde

Nebenleiſtungen , wie z . B. die Verpflichtung zur Lieferung

von Rüben , verbunden ſind. Demgemäß wäre der Räufer

gehalten, ſeine Einwilligung zur Umſchreibung der Namens

aktie auf ihn zu ertheilen und könnte äußerſten Falles im

Wege der Klage dazu gezwungen werden , derart, daß das

rechtskräftige Urtheil feine Einwilligungserklärung erſeßt.

Die Koſten der Uebertragung des Rechtes, alſo bei Namens

aktien der Umſchreibung würden dem Verkäufer , die der

Ueberſendung der Aktienurkunden nach einem anderen Orte

als dem Erfüllungsort dem Käufer zur Laft fallen (B. GB.

8 448) . Im Uebrigen gelten hinſichtlich ſeiner Verpflichtung

zur Verzinſung des Kaufpreiſes, hinſichtlich der Folgen des

Annahme- und Leiſtungsverzuges eines Theiles die gewöhn

lichen Grundſäße des bürgerlichen Rechts , beziehungsweiſe

des Handelsrechts.

Der Verkauf des Aktienrechts kann nicht bloß ſeitens

eines bisherigen Mitgliedes, bezw . deſſen Erben, ſondern auch

durch die Aktiengeſellſchaft ſelbſt, durch den Pfandgläubiger,

den Konkursverwalter oder durch den Gerichtsvollzieher,

beziehungsweiſe das Vollſtreckungsgericht auf Grund eines

vollſtreckbaren Titels eines Gläubigers im Vollſtreckungs

verfahren erfolgen .

Die Aktiengeſellſchaft kann als Verkäuferin auf

treten , wenn die Aktie nicht volleingezahlt iſt, der Aktionär

mit der Zahlung eines eingeforderten Betrages ſäumig

iſt, das Antheilsrecht daraufhin kaduzirt iſt und auch die

Zahlung des rückſtändigen Betrages von Rechtsvorgängern

nicht zu erlangen iſt. Dieſenfalls kann ſie das Antheils

recht zum Börſenpreiſe und in Ermangelung eines ſolchen

durch öffentliche Verſteigerung verkaufen (vgl. HGB. § 220

Abf. 3) .

Aber auch darüber hinaus kann die Aktiengeſellſchaft

eigene Aktien, ſoweit ſie ſolche rechtsgiltig erworben hat, im

Wege des Verkaufes wieder abſtoßen. In beiden Fällen
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I

würde das hinſichtlich des Verkaufes des Aktienrechtes Er

örterte auch hier zutreffen 52 a ), ja die ħaftung des Verkäufers

wird hier meiſt den thatſächlichen Verhältniſſen entſprechend

eine ſtrengere fein . Nicht dagegen fällt unter den Begriff

des Verkaufes des Aktienrechtes die Neuausgabe von Aktien

z . B. im Falle der Erhöhung des Grundkapitals. Wie weit

hier eine Verhaftung der Aktiengeſellſchaft gegenüber den

Zeichnern der neuen Aktien ſtattfindet, iſt nicht hier zu

erörtern .

Der Verkauf des Aktienrechtes durch den Pfandgläu

biger 52) erfolgt im Wege der öffentlichen Verſteigerung,

falls die Aktie einen Börſen- oder Marktpreis hat , auch

freihändig zum laufenden Recht durch einen zu ſolchen Ver

käufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler oder durch eine

zur öffentlichen Verſteigerung befugten Perſon (B.OB. 88 1295,

1228, 1221 ) .

Der Konkursverwalter iſt in der Art des Verkaufes

frei, insbeſondere keineswegs auf den Weg der öffentlichen

Verſteigerung angewieſen .

Der Verkauf gepfändeter Aktien durch den Gerichts

vollzieher geſchieht im Wege der öffentlichen Verſteigerung,

es ſei denn , daß ſie einen Börſen- oder Marktpreis haben,

welchenfalls der Gerichtsvollzieher fie freihändig zum Tages

kurs zu verkaufen hat (CPO . § 821) . Lautet die Aktien :

urkunde auf Namen, ſo kann der Gerichtsvollzieher durch das

Vollſtreckungsgericht ermächtigt werden, die Umſchreibung auf

den Namen des Käufers zu erwirken und die hierzu erforder:

lichen Erklärungen an Stelle des Schuldners abzugeben (CPO.

§ 822) . Sind keine Urkunden über das Aktienrecht ausgeſtellt,

ſo kann die Veräußerung des gepfändeten Aktienrechts durch

das Vollſtreckungsgericht angeordnet werden , nachdem die

Pfändung durch Zuſtellung des Gebotes an den Schuldner,

52 a) Vgl. den interefjanten Fall der Entſch. des RG. VII Nr. 29.

52) Beziehungeweife den , der dem Pfandgläubiger gleichgeſtellt iſt,

3. B. den mit einem faufmänniſchen Retentionsrecht Ausgeſtatteten.

HGB. § 371 .
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ſich jeder Verfügung über das Aktienrecht zu enthalten, voll

zogen iſt (CPD. $ 857) . — Hinſichtlich der internen Verhält

niſſe kommen auch in dieſen Fällen die oben erörterten Grund

fäße zur Anwendung. Jedoch ſteht, falls das Aktienrecht auf

Grund der Pfändung im Vollſtreckungsverfahren

veräußert wird , dem Erwerber wegen eines Mangels im

Rechte oder wegen eines Sachmangels ein Anſpruch auf

Gewährleiſtung überhaupt nicht zu (CPO . S 806) weder

gegen den Gläubiger, der die Pfändung veranlaßte noch gegen

den bisherigen Aktionär. Geſchieht der Verkauf des Aktien

rechts durch den Pfandgläubiger , fo haftet dieſer , nicht der

Pfandſchuldner, alſo der bisherige Aktionär, als Verkäufer.

Läßt der Pfandgläubiger im Wege der öffentlichen Vers

ſteigerung die Aktien unter der Bezeichnung als Pfand ver

kaufen, ſo hat er einen phyſiſchen Mangel nicht zu vertreten

(B.GB. § 461) .

Der Konkursverwalter endlich handelt als gefeßlicher

Vertreter des Kridars , verpflichtet dieſen alſo nach

Maßgabe der obigen Erörterungen .

Das Aktienrecht kann Gegenſtand eines gewöhnlichen

Kaufes oder eines beſonders gearteten Kaufes ſein . Insbe

ſondere kann ſich der Verkäufer in dem Kaufvertrage das

Recht des Wiederkaufes vorbehalten . Solchenfalls liegt ein

einheitlicher Kaufvertrag über einen und denſelben Kaufgegen

ſtand vor (B.OB. & 497) . Der Wiederverkäufer iſt ver

pflichtet, dem Wiederkäufer die gekauften Aktienrechte nebſt

deren Dividendenſcheinen und Talons herauszugeben, nachdem

der Verkäufer dem Käufer gegenüber erklärt hat, daß er das

Wiederkaufsrecht ausübe (B. GB. § 498) . Hat er in der

Zwiſchenzeit über die Aktienrechte verfügt, ſo iſt er verpflichtet,

die dadurch begründeten Rechte Dritter zu beſeitigen . Dies

gilt ſogar dann , wenn im Wege der Zwangsvollſtreckung

oder durch den Konkursverwalter die Verfügung erfolgt iſt

(B.GB. $ 499) . Iſt das Aktienrecht durch ſein Verſchulden

untergegangen , z. B. für kaduk erklärt worden, oder iſt ihm

die Aktienurkunde durch ſein Verſchulden abhanden gekommen ,

Zeitſchrift für Handelsrecht . Bd. LI.
26
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ſo iſt er dem Wiederkäufer für den daraus entſtehenden

Schaden verantwortlich (B. GB. § 498) .

Vom Kauf auf Wiederkauf iſt das häufiger vorkommende

Prolongationsgeſchäft über Aktien zu ſcheiden. Hier

iſt nicht nothwendig dieſer gekaufte Gegenſtand zugleich Gegen

ſtand des Wiederkaufes, ſondern es handelt ſich um zwei Kauf:

geſchäfte, Verkauf einer Quantität von Aktien und Rückauf

einer gleichen Quantität von Aktien derſelben Art 53), wobei

die Preisanſäße für die beiden Geſchäfte nicht die gleichen

ſind , ſei es , daß der zweite Kaufpreis (für den Rückauf)

höher, oder daß er niedriger als der erſte Kaufpreis iſt (Re

port-Deport) 54) . Auch hat der Wiederkäufer nicht bloß das

Recht, ſondern zugleich die Pflicht der Wiederabnahme der

gleichen Quantität. Demgemäß ſind die Haftungsgrundſäße

für jedes der beiden Geſchäfte ſelbſtändige und es iſt völlig

gleichgiltig , ob die den Gegenſtand des erſten Geſchäftes

bildenden Aktienrechte durch Zufall oder durch Verſchulden

des Erwerbers und Wiederverkäufers entgangen ſind , weil

er , ſolange die Leiſtung aus der Gattung möglich iſt, ſein

Unvermögen zur Leiſtung ſchlechthin zu vertreten hat (B. GB.

$ 279) .

Eine beſondere Erklärung des Verkäufers gegenüber

dem Käufer , daß er das Wiederkaufsrecht ausübe , kommt

hier deshalb nicht in Frage , weil der auf Wiederkauf ge

richtete Vertrag bereits abgeſchloſſen iſt, umgekehrt alſo der

Wiederverkäufer auf Abnahme und Zahlung des Kaufpreiſes

auch ſeinerſeits beſtehen kann.

I

53 ) Daß thatſächlich beide Geſchäfte denſelben Gegenſtand betreffen,

ſteht nicht entgegen .

54) Vgl. Grünhut bei Endemann III S. 34 ; ROHG. in diejer

Zeitſchrift XXVI S. 248 ; Entich. XXII S. 191 ; Entich. des

RG. XIX Nr. 29 ; Stalieniſcher Cod . di Commercio Art . 73 ;

Rumäniſches Sandelegefeßbuch Art. 74.
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§ 2 .

.

I

Kaufähnliche Geſchäfte.

Die für den Kauf eines Aktienrechtes erörterten Grund

fäße finden, ſoweit es ſich um die Haftung des Veräußerers

für Mängel im Rechte oder um phyſiſche Mängel der Aktien

urkunde handelt, im Ganzen 55) entſprechende Anwendung

auf den Tauſch (B.GB. 8 515), die þingabe an Erfül

lungsſtatt 55a) (B. GB. § 365) , die Zutheilung eines

Mehreren gehörigen Aktienrechts an einen der

Theilhaber (B.GB. 8 757) oder einen der Miterben (B.GB.

8 2042 Abſ.2), den Vergleich, die fllation des Aktien

rechts in eine Geſellſchaft, ſei es , daß es ſich um eine

offene Handelsgeſellſchaft oder Kommanditgeſellſchaft oder um

die Sacheinlage in eine Aktiengeſellſchaft oder Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung handelt, obwohl im lekteren Falle

kein eigentlicher Vertrag im Sinne von 88 445, 493 B.GB.'S

vorliegt.

Für die Schenkung gelten eigenthümliche Grundſäße.

Hier wird unterſchieden, ob der Schenker Aktienrechte, die er

bereits in ſeinem Vermögen hat oder ſolche, die er erſt er

werben fol, verſchenkt. Erſterenfalls haftet er wegen eines

Mangels im Rechte regelmäßig nicht. Nur bei dolus iſt er

zum Erſaß des aus dem Mangel dem Beſchenkten entſtehen

den Schadens verpflichtet (B.GB. & 523 Abſ. 1) . Zur Ver

ſchaffung des Rechtes iſt er nicht verpflichtet.

Verſchenkt der Schenker dagegen Aktienrechte, die er

erſt erwerben ſoll, ſo haftet er wegen Mangels im Rechte

dem Beſchenkten auf das volle Erfüllungsintereſſe, ſofern

55) Daß die Beſtimmungen des Sandelégefeßbuches über die Rügepflicht

nicht auf alle dieſe Verträge Anwendung finden , darüber lehin anns

Ring zu § 377 Nr. 5 .

55 a) Daß bei der Hingabe Zahlungs halber, wenn der Empfänger nicht

zu ſeinem Gelde kommt , der Fingebende nach Maßgabe der alten

Schuldverhältniſſe einzuſtehen hat, iſt felbftverſtändlich.
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CP

.

der Mangel dem Schenker beim Erwerb des Aktienrechts

bekannt geweſen oder in Folge grober Fahrläſſigkeit unbekannt

geblieben iſt (B. GB. § 523 Abſ. 2) . Für phyſiſche Mängel

der Aktienurkunde haftet er regelmäßig nur im Falle der

Argliſt (B. GB. § 524 Abſ. 1) . Nur, wenn er die Schenkung

von Aktien in genere verſprochen hat, haftet er für Vorſaß

und grobe Fahrläſſigkeit. Der Beſchenkte kann dann ver

langen , daß ihm an Stelle der fehlerhaften Aktien fehler

freie geliefert werden. Verſchwieg der Schenker den Fehler

argliftig, ſo kann der Beſchenkte ſogar Schadenserſaß wegen

Nichterfüllung verlangen (B.OB. 8 524 Abſ. 2) . Der

Schenkung iſt in allen dieſen Beziehungen die Ausſtattung

eines Kindes gleichgeſtellt 55 b) .

Gegenſtand eines Darlehens , eines irregulären

Depoſits , der Beſtellung eines uneigentlichen

Nießbrauchs oder eines irregulären Pfandvertrages

(pignus irregulare) können Aktien nur dann bilden , wenn

ſie durch Urkunden verkörpert ſind. Dieſe Urkunde braucht

nicht nothwendig auf Inhaber zu lauten, auch Namensaktien

genügen . Dagegen würden Aktienrechte, die nicht verbrieft

ſind, nicht zum Gegenſtand dieſer Geſchäfte gemacht werden

fönnen . Zur Perfektion des Darlehens wird es bei Inhaber

aktien und frei übertragbaren Namensaktien der Uebergabe

der Aktienurkunden an den Darlehensnehmer bedürfen , es

ſei denn , daß dieſer die Aktien aus einem anderen Grunde

fchuldet und mit dem Gläubiger vereinbart , daß ſie als

Darlehen geſchuldet werden ſollen (B. GB . 8 607) ; dagegen

iſt die Umſchreibung im Aktienbuche auf den Erwerber auch

bei Namensaktien nicht erforderlich , denn Eigenthümer der

Aktienurkunde wird der Darlehensnehmer ſchon mit deren

Uebergabe und für den Begriff des Darlehens iſt es an ſich

gleichgiltig , ob er als Mitglied gegenüber der Geſellſchaft gilt ;

denn Gegenſtand des Vertrages iſt das Werthpapier, wie

bei kurzfriſtigen Darlehen im Leben auch praktiſch von der

.

55 b) B.GB. § 1624 Abſ. 2.
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Umſchreibung abgeſehen werden wird . Solen Aktien

urkunden Gegenſtand eines irregulären Depoſitums

bilden, ſo muß die Vereinbarung ausdrücklich (mündlich oder

ſchriftlich) ſpeziell oder generell getroffen werden , daß das

Eigenthum auf den Verwahrer übergehen und dieſer ver

pflichtet ſein ſoll, Aktienurkunden von gleicher Art, Güte und

Menge zurückzugewähren (B. GB. 8 700 Abſ . 2) , anderen

falls gilt der Verwahrungsvertrag als regulärer. Ja, wenn

der Verwahrer ein Vollkaufmann iſt und den Verwahrungs

vertrag in ſeinem Handelsgewerbe abſchließt, fo genügt ſogar

dieſe ausdrückliche Vereinbarung nur dann, wenn der Hinter

leger ſelbſt Banquier ift. Im Uebrigen bedarf es dazu

ſchriftlicher Spezialermächtigung (Bankdepotgeſeß von 1896

§ 2) . Das Gleiche gilt vom irregulären Pfandvertrag . Hin

ſichtlich des Quaſi-Uſusfruktus vgl. B.OB. § 1067 .

§ 3 .

Die Verpfändung von Aktien .

Die Aktie kann auch den Gegenſtand von Verträgen

bilden, bei denen es ſich um die Begründung beſchränkter

dinglicher Rechte handelt , ohne daß die Mitgliedſchaft

wechſeln ſoll. Voran ſteht die Verpfändung von Aktien .

Die Verpfändung der Aktie iſt Verpfändung eines Rechts,

bezw . , ſoweit das Aktienrecht durch eine Urkunde verkörpert

iſt, Verpfändung eines Werthpapieres . An ſich iſt die Ver

pfändung von übertragbaren Aktienrechten auch ohne daß

Aktienurkunden ausgeſtellt find zuläſſig, aber im Leben

dürfte ſie kaum vorkommen. Regelmäßig wird es ſich um

die Verpfändung der Aktienurkunde handeln. Iſt ſolche eine

Inhaberaktie , ſo iſt zur Pfandbeſtellung die Uebergabe der

Aktienurkunde erforderlich nach Maßgabe der Vorſchriften,

die über das Pfandrecht an beweglichen Sachen gelten 56) ;

56 ) BGB . $ 1293 ; fo aud meiſt im Ausland, ſo weit Inhaberaktien

bekannt ſind (Wahl Nr. 1142) ; in Frankreich iſt die Frage
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iſt es eine indoſſable Namensaktie, ſo genügt die Uebergabe

des auf den Pfandgläubiger oder in blanco indoſſirten

Papieres 57) , bei Kleinaktien , deren Uebertragung erhöhter

Formalitäten bedarf, iſt die gleiche Form für die Beſtellung

eines Pfandrechts an der Aktie zu beobachten 58) . Dagegen

erfolgt nach deutſchem Recht 59) eine Eintragung der Ver

pfändung in das Aktienbuch nicht, weil dieſes nur der wirk

lichen Uebertragung des Rechts , nicht der Beſtellung von

beſchränkten dinglichen Rechten dient 60). Der Pfandgläubiger

wird nicht Mitglied der Aktiengeſellſchaft 61), er iſt demgemäß

als Aktionär auch nicht befugt, die Mitverwaltungsrechte,

insbeſondere das Stimmrecht auszuüben ; doch kann er bei

nicht unbeſtritten , ob Art. 2074 oder 2075 des Code civil ans

wendbar ift (Wahl Nr. 1141) .

57) B.OB. $ 1292 ; es kann aber auch die Form der Geffion benußt

werden . Vgl. hierüber Staub zu § 368 Anm . 9 ff.; Lehmann

Ring zu § 364 Nr. 12.

58) B.GB. § 1274.

59 ) Anders nach ausländiſchen Rechten ; hier gibt es eine Eintragung

der Verpfändung der Namensaktie in den Regiſtern der Aktien:

geſellſchaft Code de commerce Art. 91 Abſ. 2. Cod. di com

mercio Art. 455. Portugieſiſches Handelégefeßbuch Art. 399.

60) Da es ein Pfandindoſjament richtiger Anſicht nach im deutſchen

Recht nicht gibt, wird der Pfandgläubiger, auf den die Aktiens

urkunde indoffirt iſt oder der im Befiß der in blanco indoſfirten

Namensaftie iſt , freilich in der Lage ſein , die Umſchreibung auf

feinen Namen zu erzielen . Für ein Pfandindofjament ſpeziell

ſpricht ſich aus Jacobi S. 60 im Anſchluß an Staub § 368

Anm. 10 Note 1 .

61 ) Bei Inhaberaktien nicht , weil nicht das Eigenthum an der In:

haberattie auf ihn übertragen iſt ; eben daſſelbe hat zu gelten,

wenn ihm die in blanco indoſfirte Aktie übergeben iſt. Ift frei :

lich die Aktie auf ſeinen Namen indoſfirt, ſo muß man ein fidu :

ciariſches Rechtsgeſchäft annehmen ; die in neuerer Zeit derfochtene

Meinung , daß auch hier nur die Legitimation , nicht das Recht

übertragen fei , halte ich nicht für die richtige. Das Indoſſament

iſt ein Formalatt gleich der Auſlaſſung. Es würde aber zu weit

führen , an dieſer Stelle auf die vielfach behandelte Frage einzu:

gehen .
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Inhaberaktien durch den bloßen Beſiß der Aktie der Geſell

ſchaft gegenüber als Aktionär legitimirt ſein . Das Stimm

recht würde vielmehr allein dem Aktionär 62) zuſtehen 63) .

Iſt zur Ausübung des Stimmrechts durch ſtatutariſche An

ordnung die Vorlegung der Aktienurkunde nöthig , ſo wird

der Verpfänder mangels anderer Vereinbarung beanſpruchen

dürfen, daß der Pfandgläubiger, ohne den Beſiß der Aktien :

urkunde aufzugeben, dieſe Vorlegung vornimmt, insbeſondere

die Aktie bei der Geſellſchaft unter der Bedingung, daß die

Herausgabe nur an den Aktionär und ihn gemeinſchaftlich

erfolgen kann, hinterlegt 64). In der Ausübung ſeines Mit

verwaltungsrechts iſt der Verpfänder frei, doch kann er das

verpfändete Aktienrecht nicht einſeitig aufheben oder daſſelbe

zu Ungunſten des Pfandgläubigers beeinträchtigen (B. GB.

§ 1276) . Dieſe Beſtimmung bezieht ſich auf Rechtsgeſchäfte,

man wird hierunter aber auch die Theilnahme an der Be

fchlußfaſſung der Körperſchaft ziehen müſſen. Soweit dem

Aktionär das Mitgliedſchaftsrecht nicht ohne feine Zuſtimmung

genommen oder beeinträchtigt werden kann, ſo weit bedarf es

62) Aftionär und Verpfänder brauchen fich nicht zu decken. Möglicher

Weiſe entſteht das Pfandrecht, obwohl der Verpfänder nicht

Aktionär ift.

63) Vgl. Simon in der Feſtgabe für Wilke S. 267 ; Lyon - Caen

et Renault , Traité II Nr. 845. In nordamerikaniſchen Sta:

tutarrechten wird dies mitunter ausdrücklich hervorgehoben. Vgl.

Cook , Stock and stockholders (3. ed . ) p . 1662 (Illinois) :

pledgers may vote , p . 1630 ( Colorado ), p . 1701 (Maine),

p. 1768 (Nevada) , p . 1780 (New Hampshire) , p. 1786 (New

Jersey) , p . 1808 (New York ), p. 1856 (Pennsylvania) , p. 1905

(Washington ). Vgl. Cool § 612. Hat der Pfandgläubiger

die in blanco indoſfirte Aktienurkunde ausgefüllt und dann die

Attie auf ſich umſchreiben laſſen , ſo erſcheint er zwar nach Außent

zum Stimmen berechtigt, hat aber nach Innen die Pflicht , fich

des Votums zu enthalten (Cook $8 466, 468) . Aehnliche

Grundſäße gelten in England (Buckley , Companies Act,

6. ed. S. 73).

64) Vgl. Simon a. a . D.; B.GB. § 1206 ; Arrêt de la cour de

Bruxelles in Annales de droit commercial XIV p . 59 .

.
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der Zuſtimmung des Pfandgläubigers, doch iſt Vorausſeßung,

daß die Aktiengeſellſchaft das Recht des Pfandgläubigers

kannte (B. GB. § 1275), anderenfalls beſeitigt die Beſtimmung

des Verpfänders das Recht des Pfandgläubigers 64a) 65) .

Leiſtungen , die der Aktionär aus dem Aktienrecht zu

beanſpruchen hat , dürfen , falls eine Inhaberaktie oder in

doſſable Namensaktie verpfändet iſt, nur an den Pfandgläubiger

erfolgen (B.GB. § 1294) , insbeſondere wäre die Liqui

dationsquote oder der Einziehungsbetrag an ihn zu zahlen,

ebenſo die Dividende, falls beſondere Dividendenſcheine nicht

ausgegeben ſind 66) . Dagegen erſtreckt ſich das Pfandrecht

auf die zu dem Papiere gehörenden Dividendenſcheine nur

dann , wenn ſie dem Pfandgläubiger übergeben ſind. In

Ermangelung anderer Vereinbarung kann dieſenfalls der

Verpfänder vom Pfandgläubiger die Herausgabe der Scheine

verlangen , ſoweit ſie vor dem Eintritte der Fälligkeit der

Pfandforderung fällig werden 67).

Soweit die Leiſtungen an den Pfandgläubiger zu er

folgen haben oder dieſer zu Beeinträchtigungen des ver

pfändeten Rechts zuzuſtimmen hat , muß er die an den

Aktionär erfolgte Leiſtung, beziehungsweiſe die rechtsgeſchäft

liche Beeinträchtigung gelten laſſen, wenn die Aktiengeſellſchaft

die Verpfändung nicht kannte ; der Beweis der Kenntniß liegt

dem Pfandgläubiger ob 68).

I

64 a) Schwieriger iſt die Frage, ob Beſchlüſſe der Generalverſammlung,

die den Inhalt des Aktienrechts zu Ungunſten der Pfandgläubiger

beeinträchtigen , die aber per majora zu Stande kommen können,

dann ungiltig find , wenn ſie durch Zuſtimmung der Verpfänder

zu Stande tamen. Dieſe Frage iſt meines Erachtens zu verneinen ;

es fann fich hier höchſtens um einen obligatoriſchen Anſpruch des

Pfandgläubigers gegen den Verpfänder auf Schadenserſats handeln .

65) Wie ſteht es mit der Anfechtung ? § 271 des SGB.'8 iſt hierauf

nicht anwendbar , der Pfandgläubiger würde die Unwirkſamkeit

nach allgemeinen Grundfäßen geltend machen können.

66) Entich. des RG. XLII S. 157 .

67) B.GB. § 1296.

68) B.GB. § 1275, $ 407 Abſ. 1 .1
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Zum Verkauf der Inhaberaktie und der indoſfirbaren

Namensaktie iſt der Pfandgläubiger befugt, ſobald die For

derung ganz oder zum Theil fällig iſt 69) . Eine weitergehende

Befugniß kann ihm eingeräumt werden 70).

Iſt der Pfandgläubiger Volkaufmann , ſo iſt er nach

dem Bankdepotgeſek § 1 verpflichtet, die verpfändeten Aktien

geſondert aufzubewahren und ein beſonderes Buch zu führen,

in das die einzelnen Verpfändungen eingetragen werden .

Dem durch Vertrag begründeten Pfandrechte ſtehen die

gefeßlichen Pfandrechte gleich, zumal die des Kommiſſionärs,

Spediteurs und Frachtführers. Auch das kaufmänniſche

Zurückbehaltungsrecht kann begründet ſein . In allen dieſen

Fällen muß aber das Aktienrecht durch eine Urkunde der

körpert ſein .

$ 4 .

Der Nießbrauch an Aktien .

Eine zweite , nicht minder wichtige, Kategorie hierher

gehöriger Rechtsgeſchäfte bilden die auf Beſtellung des Nieß

brauchs an Aktien gerichteten Verträge 7 ). Auch hier

handelt es ſich um einen Nießbrauch an dem Aktienrecht, bei

Ausſtellung von Aktienurkunden um den Nießbrauch an einem

Werthpapier. Die Beſtellung des Nießbrauchs erfolgt nach

den für die Uebertragung des Aktienrechts geltenden Vor

ſchriften 72), alſo bei fnhaberaktien durch Uebergabe der

Aktienurkunde , bei indoſſablen Namensaktien genügt die

Begebung des auf den Nießbraucher indoſſirten Papieres,

69) B.GB. SS 1295, 1293.

70) Beſondere Form für die Einräumung im Bantdepotgeſek.

71) Hanauſet , Lehre vom uneigentlichen Nießbrauch S. 134-143 ;

Brunner in Endemann's Handbuch II S. 209 ; Dernburg,

Bürgerliches Recht III (Sachenrecht) $ 193 ; Jacobi , Werths

papiere § 65.

72) B.GB. § 1069 Abſ. 1 .
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während eine Umſchreibung im Aktienbuch auch hier nicht

ſtattfindet 72 a ). An Stelle der Uebergabe kann bei Inhaber

aktien und in blanco indoſfirten Namensaktien die Einräumung

des Mitbeſißers treten 73). Der Nießbraucher hat dann hin

ſichtlich des Hauptpapieres und der Erneuerungsſcheine gemein

ſchaftlichen Beſiß mit dem Eigenthümer, während der Befiß

der dazu gehörigen Dividendenſcheine dem Nießbraucher allein

zuſteht 74) . Zur Ermöglichung des Mitbeſißes kann jeder

Theil, der Nießbraucher wie der Eigenthümer , Hinterlegung

des Papieres nebſt dem Erneuerungsſchein bei einer Hinter

legungsſtelle mit der Beſtimmung beanſpruchen , daß die

Herausgabe nur von dem Nießbraucher und dem Eigenthümer

gemeinſchaftlich verlangt werden kann , der Nießbraucher

kann auch Hinterlegung bei der Reichsbank verlangen 75) .

Der Nießbraucher wird nicht Eigenthümer der Aktie,

das Stimmrecht ? 6) ſteht dem Eigenthümer der Aktie

1

72 a) Die thatſächliche Möglichkeit, die Umſchreibung zu erzielen , beſteht

für den Nießbraucher freilich nicht minder als für den Pfand

gläubiger.

73) B.GB. § 1081 Abſ. 2 .

74) B.BB. § 1081 Abſ. 1 .

75 ) B.GB. § 1082.

76) Banauet S. 142; Dernburg a. a. D. Die Frage iſt

freilich eine ſchwierige. Vertretbar iſt freilich kaum der entgegen

gefeßte Standpunkt, wonach allein der Nießbraucher das Stimms

recht hat , denn man kann dieſes nicht als Nußung anſehen .

Aber es iſt doch nicht zu leugnen , daß das Stimmrecht behufa

Ausübung der Nußung zur Anwendung gelangen kann, z. B. bei

der Frage , wie viel Dividenden zu gewähren feien oder wie ftark

der Reſervefonds in einem Jahre mit dem Gewinn ausgeſtattet

werden ſoll. Soll ſolchen Falls der Nießbraucher das Stimmrecht

haben ? Dieſe Scheidung geht aus praktiſchen Gründen unmöglich

an . Höchſtens ließe fich rechtfertigen, daß ſolchen Falls beide zu:

ſammen das Stimmrecht geltend machen, nach Analogie von Mits

berechtigten . Jacobi nimmt dies generaliter an , was meines

Erachtens zu weit geht . Das Richtige iſt doch wohl , ſtets dem

Eigenthümer das Stimmrecht zu geben , der nur gegenüber dem

Nießbraucher verpflichtet iſt , dieſen zu bevollmächtigen , wenn es
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7

zu ??) , bei Namensaktien dem im Aktienbuche verzeichneten

Aktionär ; hinſichtlich der Legitimation gilt das vom Pfand

gläubiger Geſagte 78), ebenſo hinſichtlich der Aufhebung oder

Beeinträchtigung des Aktienrechtes 79) .

Dem Nießbraucher gegenüber iſt der Beſteller verpflichtet,

das Stimmrecht ſo auszuüben, daß er deſſen Intereſſen nicht

verleßt.

Iſt die Aktie nicht volleingezahlt, ſo iſt nur der Eigen

thümer der Geſellſchaft gegenüber zur Einzahlung der reſti

renden Beträge verpflichtet 80) . Zahlt der Nießbraucher, ſo

iſt ihm der Eigenthümer nach den Vorſchriften über die Ge

ſchäftsführung ohne Auftrag verpflichtet 81). Zahlt der Eigen

thümer nicht, ſo kann mangels anderer Vereinbarung der

Eigenthümer vom Nießbraucher nicht für die Folgen der

unterlaſſenen Zahlung , z . B. die Kabukerklärung, haftbar

gemacht werden .

In der Beſtellung des Nießbrauchs liegt an ſich nicht

die Uebernahme der Verpflichtung gegenüber dem Nieß

braucher , die reſtirenden Einzahlungen vorzunehmen 82),

1

fich um Fragen der Nußung handelt. Der Eigenthümer wird

auch verlangen können , daß der im Beſiße der Attie befindliche

Nießbraucher dieſe behuis Ausübung des Stimmrechts deponirt

(anderer Anſicht Wahl Nr. 1160 ). Rathſam iſt es , dieſe

Frage durch ſtatutariſche Klauſeln , nach denen der Nießbraucher

bas Stimmrecht ganz erhält, zu regeln.

77) Ebenſo das Bezugsrecht (Ritter , Die allgemeinen Behren des

Handelsrechts S. 147). Unter die Früchte zieht dieſes mit Un

recht Meili bei Holdheim IX S. 4. Es iſt ſo wenig eine

Frucht als nach B.GB. § 1083 Abſ. 2 die Prämie bei den Prämien

papieren (Brandus über den Nießbrauch an Inhaberpapieren

mit Prämien S. 35) .

78) Oben S. 398.

79) Oben S. 399. Vgl. insbeſ . B.GB. S$ 1071, 1070.

80 ) Anderer Anſicht früher Dernburg , Preuß . Privatrecht 4. Aufl.

§ 286.

81 ) B.GB. § 1049 .

82) Banauel S. 143.
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ebenſowenig iſt an ſich der Beſteller verpflichtet, Bezugsrechte

auszuüben 83) .

Die Dividenden 84) gebühren dem Nießbraucher der

Aktie zu einem der Dauer ſeiner Berechtigung entſprechenden

Theil 85), d . h . der für das betreffende Geſchäftsjahr ent

fallende Gewinn fällt ihm nach der Dauer ſeiner Berechtigung

in jenem Geſchäftsjahr zu, gleichgiltig ob die Feſtſtellung und

Auszahlung der Dividende noch im Laufe jenes Geſchäfts

jahres oder , wie regelmäßig , erſt im folgenden Geſchäfts

jahre erfolgt 86). Die Liquidationsquote iſt an Nießbraucher

und Aktionär gemeinſchaftlich zu zahlen , ebenſo die Amorti

ſationsſumme (B.GB. § 1077) , es ſei denn, daß der Nieß:

braucher im alleinigen Befiß der Inhaberaktie, beziehungs

weiſe der in blanco indoffirten Namensaktie iſt, welchenfalls

er der Geſellſchaft gegenüber zur Erhebung legitimirt iſt.

Nießbraucher und Aktionär ſind einander verpflichtet,

dazu mitzuwirken, daß das eingezogene Kapital nach den für

die Anlegung von Mündelgeld geltenden Vorſchriften verzinslich

angelegt und gleichzeitig dem Nießbraucher der Nießbrauch

beſtellt wird 87) . Die Art der Anlegung beſtimmt der Nieß

braucher 88) . Auch zur Beſchaffung neuer Gewinnantheils

ſcheine ſind ſie verpflichtet mitzuwirken , wie überhaupt zu

83) Anderer Anficht W. Pappenheim bei Qold heim V S.209.

84) Ebenſo die Bauzinſen (anderer Anſicht Pappenheim a. a. D. ) ,

die Rechte auf Benußung von Gefellſchaftsanſtalten .

85) B.GB. § 101 Schluß.

86) Dernburg , Sachenrecht § 194. Hat der Nießbraucher bei

amortiſabeln Aktien , für die im Falle der Einziehung nur der

Nennbetrag ausgezahlt wird, zum Schuße des Eigenthümers gegen

den Kursverluſt durch Verſicherung oder Beiſeitelegung einer Hes

ferbe beizutragen ? Dies iſt (gegen Pappenheim a . a. D. S. 208 ,

207) zu verneinen, B.GB. § 1041 iſt nicht anwendbar. Es iſt

ihn nicht der Zinsgenuß eines feſten Rapitales , ſondern die

wechſelnde Nußung eines im Werthe veränderlichen Rechtes eins

geräumt.

87) Tritt an Stelle der au @geloften Attie ein Genußidhein, ſo ergreift

der Nießbrauch dieſen .

88) B.GB. § 1083 Abſ. 2 , § 1079 .
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Maßnahmen , die zur ordentlichen Vermögensverwaltung er:

forderlich ſind 89) . Zum Verkauf der Aktienurkunde iſt der

Nießbraucher nicht berechtigt89a ). Daß auch ein uneigentlicher

Nießbrauch an Aktien vorkominen kann , iſt bereits erwähnt

worden (oben S. 396, 397) .

$ 5 .

Die ehemänuliche und elterliche Nußnießung an Aktien.

Steht dem Ehemanne kraft des geſeblichen Güterrechts

Verwaltung und Nußnießung an zum eingebrachten Gut

gehörigen Aktienrechten der Ehefrau zu, ſo darf er über die

Aktien , auch wenn es ſich um Inhaberaktien handelt, ohne

Zuſtimmung der Ehefrau nicht verfügen , es ſei denn , daß

er damit eine Verbindlichkeit der Ehefrau zu deren Leiſtung

erfüllt ' ' ), oder daß die Aktien verbrauchbare Sachen ſind,

z . B. dem von der Ehefrau ererbten Bankgeſchäfte zuge

hörenº1) . Wohl aber kann der Ehemann das Aktienrecht

in eigenem Namen gerichtlich geltend machen92), doch reicht

das Urtheil für und gegen die Ehefrau nur ſoweit als er

über die Aktien verfügen kann . Umgekehrt kann die Ehe

frau das Recht im Wege der Klage nur mit Zuſtimmung

des Ehemannes geltend machen und das gegen ſie als Beklagte

ergangene Urtheil wirkt gegen das eingebrachte Gut nur dann,

wenn ſie den Rechtsſtreit mit ( ſpezieller oder genereller,

vgl . B. GB. 1405) Zuſtimmung des Mannes geführt

hat 93) . Erwirbt derErwirbt der Ehemann mit MittelEhemann mit Mitteln des einge

89) B.GB. § 1083.

89 a) Vgl. Motive zum Entwurf I Bd. III S. 557. Die hierzu ges

äußerten Bedenken Roch's (Geld und Werthpapiere) find nicht

herüdfichtigt worden.

90) B.GB. SS 1375, 1376 Nr. 3.

91 ) B.GB. § 1376 Nr. 1 , § 92 Abſ. 2 .

92) B.GB. § 1380.

93 ) B.GB. § 1400. Ausnahmen in § 1407 .
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brachten Gutes Inhaberaktien oder in blanco indoſſierte

Namensaktien , ſo wird die Ehefrau Eigenthümerin dieſer

Aktien, wenn nicht der Mann – was er beweiſen muß

ſie für eigene Rechnung erwerben wollte 94) . Bei ſonſtigen

Namensaktien wird aus dem Abtretungsakt hervorgehen,

ob der Ehemann für die Ehefrau oder für ſich erwerben

wollte.

Die Nußungen der zum eingebrachten Gut gehörigen

Aktienrechte der Ehefrau erwirbt der Ehemann wie ein Nieß

braucher , er hat demnach Anſpruch auf die Dividenden zu

einem der Dauer ſeiner Berechtigung entſprechenden Theil95) .

Hat er das Stimmrecht in der Generalverſammlung ? Man

wird dies zu bejahen haben 96 ), denn es erſcheint die Aus

übung des Stimmrechts als in den Bereich der ehemänn

lichen Verwaltung fallende Befugniß . Nur kann er das

Stimmrecht nicht ausüben, um über eingebrachtes Gut ohne

Zuſtimmung der Ehefrau zu verfügen, z . B. auf Sonderrechte

zu verzichten 97). Ebenſo wird man ihm die Anfechtungs

klage gegen ungeſeßliche Beſchlüſſe der Generalverſammlung

zugeſtehen müſſen.

Auf nicht voleingezahlte Aktien zu leiſtende Einzahlungen

an die Geſellſchaft vorzunehmen iſt der Ehemann weder der

Geſellſchaft noch der Ehefrau gegenüber verpflichtet, ſolche

wären zu den privatrechtlichen Laſten , die auf dem einges

brachten Gut ruhen 98) , nicht zu rechnen . Zahlt er behufs

Vermeidung der Raduzirung der Aktie die Summe, ſo kann

94 ) B.GB. $ 1381 A6.1; er führt dieſen Beweiß nicht ichon dadurch,

baß er fich darauf beruft, er habe die Namensattie nachträglich

auf ſich umſchreiben laſſen ; doch wird dies immerhin dann von

Bedeutung ſein , wenn er die Umſchreibung ſofort betrieb.

95) B.GB. § 1383.

96) So auch Simon a. a. D. S. 273 .

97) Darum wird er auf Erfordern verpflichtet fein, anzugeben , daß die

Aktien zum eingebrachten Gut der Frau gehören ; anderer Anſicht

Simon a. a . D. S. 276.

98) B.GB. § 1385 Nr. 2.

1
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er von der Ehefrau Erſaß verlangen " ). Die Aktiengeſell

ſchaft kann ihre Anſprüche auf Leiſtung der geforderten Rate

gegen das eingebrachte Gut dann richten , wenn die Ver

pflichtung aus der Zeit vor Eintritt des geſeßlichen Güter

rechts ſtammt oder wenn ſie die Ehefrau nach deſſen Eintritt

mit Zuſtimmung des Ehemannes auf ſich genommen hatte,

ſonſt kann ſie das eingebrachte Gut nur nach den Vorſchriften

über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung

belangen 100) . Die Ehefrau ihrerſeits kann über zum ein

gebrachten Gut gehörige Aktien nur mit Zuſtimmung des

Ehemannes verfügen, die ſpeziell oder generell erfolgen kann.

Iſt die Ehefrau Þandels- oder Gewerbsfrau, ſo genügt es

ſchon, daß ſie mit Wiſſen und ohne Einſpruch des Mannes

das Erwerbsgeſchäft betreibt 101), um ihr die Verfügung über

die Aktie zu ſichern.

Gefährdet der Mann durch ſein Verhalten die Rechte

der Frau hinſichtlich des eingebrachten Gutes erheblich , ſo

kann die Frau verlangen, daß der Mann die Inhaberaktien

und in blanco indoſfirten Namensaktien nebſt den Er

neuerungsſcheinen bei einer Hinterlegungsſtelle oder bei der

Reichsbank mit der Beſtimmung hinterlegt, daß die Heraus

gabe von dem Manne nur mit Zuſtimmung der Frau ver

langt werden kann, während die Dividendenſcheine im Beſiße

des Mannes verbleiben 102) . Die Befugniß zeſfirt, wenn die

Aktien verbrauchbare Sachen ſind.

Gehören bei der vertragsmäßigen Gütergemeinſchaft

Aktienrechte, die die Frau einbrachte, zum Geſammtgut, ſo

iſt der Mann berechtigt, der Geſellſchaft gegenüber als

Aktionär aufzutreten, weil das Geſammtgut ſeiner Verwaltung

und Verfügung unterliegt. Die Umſchreibung im Aktien

buche könnte er auf ſeinen Namen betreiben und das Mit

99) B.GB. § 1390.

100) B.OB. $ 1399 45.2 .

101) B.OB. 8 1405 .

102) B.GG. § 1392.
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verwaltungsrecht in der Generalverſammlung frei vornehmen,

denn er iſt nach innen (vom Falle des dolus abgeſehen)

der Frau für die Verwaltung des Geſammtgutes nicht ver

antwortlich 103) . Satte die Frau die Aktien vor Eingehung

der Gütergemeinſchaft oder nach Eingehung mit Zuſtimmung

des Mannes gezeichnet, ſo kann die Aktiengeſellſchaft das

Geſammtgut in Anſpruch nehmen 104) .

Steht dem Inhaber der elterlichen Gewalt die Ver

waltung des dem Kinde gehörigen Aktienrechtes zu, ſo ver

fügt er als Vertreter des Kindes über das Aktienrecht 105) ,

einer Genehmigung des Vormundſchaftsgerichtes zur Ver

äußerung oder Belaſtung des Aktienrechts bedarf er nicht.

Iſt die Mutter Inhaberin der elterlichen Gewalt und iſt

ein Beiſtand beſtellt, ſo bedarf ſie bei Verfügungen über

die Aktie der Zuſtimmung des Beiſtandes , die durch die

Zuſtimmung des Vormundſchaftsgerichtes erſegt werden

kann 106).

Gehört die Aktie zum unfreien Kindesvermögen, ſo hat

der Inhaber der elterlichen Gewalt die Nußungen des

Aktienrechts in derſelben Weiſe und in demſelben Umfange

wie ein Nießbraucher 107). Zur EinzahlungZur Einzahlung von einge-:

forderten Raten aus ſeinem Vermögen iſt er nicht gehalten ;

dagegen kann die Aktiengeſellſchaft ohne Rücficht auf die

elterliche Nußnießung Befriedigung aus dem Vermögen des

Kindes verlangen 108) .

Das Stimmrecht in der Generalverſammlung übt der

Inhaber der elterlichen Gewalt als geſeßlicher Vertreter des

Kindes aus . Steht ihm die Verwaltung nicht zu, ſo erhält

das Kind einen beſonderen Vertreter. Dieſer hat an den

Elterntheil die Dividenden auszuzahlen , ſoweit nicht die

103) B.GB. § 1456.

104) B.GB. $$ 1459 ff.

105) Beſchränkungen, B.OB. § 1641 .

106) B.GB. SS 1690, 1812 .

107 ) B.GB. § 1652.

108) B.GB. § 1659 Abſ. 1 .
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Verwendung zur ordnungsmäßigen Verwaltung des Kindes

vermögens und zur Beſtreitung der Laſten der Nußnießung

erforderlich iſt 109) .

§ 6 .

Pacht, Miethe, Leihe, Verwahrung von Aktien.

Das Aktienrecht oder doch die Aktienurkunde kann auch

den Gegenſtand eines nur obligatoriſche Rechtsverhältniſſe

zu erzeugen tendirenden Vertrages bilden . Hierhin gehört

vor Allem die Pacht, die freilich nicht gerade häufig prak

tiſch ſein wird , weil deren primäres Ziel , die Einräumung

der wirthſchaftlichen Erträgniſſe, ſich durch Verkauf der noch

nicht fälligen Dividendenſcheine auf gleiche Weiſe erreichen

läßt. Der Pächter hätte keine Verfügung über das Aktien

recht und würde zur Aktiengeſellſchaft überhaupt nicht in

unmittelbare Beziehung treten 110). Veräußert der Verpächter

das Aktienrecht an einen Dritten , der dem Pächter den

Genuß der Dividenden entzieht, ſo iſt der Pächter von der

Entrichtung des Pachtzinſes befreit oder kann Schadenserſaß

wegen Nichterfüllung verlangen 111) .

Miethe und Leihe ſind nur an der Aktie als Sache

möglich . Sie kommen im Leben nicht ſelten vor. So kann

ſich jemand auf vorübergehende Zeit Aktienurkunden miethen,

um ſie für wiſſenſchaftliche oder gewerbliche Zwecke zu ge

brauchen oder um den Anſchein zu erwecken , daß er ein

dermögender Mann ſei, oder um wegen einer Verbindlich

keit Sicherheit zu leiſten 112); oder um Stimmrechte oder

109) B.GB. § 1656 .

110) Es ſei denn, daß er als Inhaber des Dividendenſcheines auftritt.

Daß ihn der Befiß z . B. der Inhaberattie legitimiren fann , iſt

felbſtverſtändlich.

111) B.GB. § 581 abj. 2, § 541 .

112) Bolze I Nr. 940, IV Nr. 510 ; Entſch. des RG. XIII S. 130 ;

Seuffert XXVI Nr. 237, XXXVII Nr. 63 ; Wahl , Titres

au porteur Nr. 1103.
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ſonſtige Mitverwaltungsrechte als Strohmann auszuüben, der

bekannte durch das Handelsgeſekbuch 113) unter Strafe ge

ſtellte Fall .

Ebenſo iſt eine entgeltliche oder unentgeltliche Verwah

rung nur hinſichtlich der Aktien als Sachen möglich 114) .

Sind Aktienurkunden zur Verwahrung einem Volkaufmann

im Betriebe ſeines Handelsgewerbes unverſchloſſen übergeben ,

ſo iſt er nach dem Bankdepotgeſeß § 1 verpflichtet, die Aktien

urkunden unter äußerlich erkennbarer Bezeichnung jedes

Hinterlegers geſondert von ſeinen eigenen Beſtänden oder

von denen Dritter aufzubewahren und in ein Depotnummer:

buch die Stücke des Hinterlegers nach Gattung , Nennwerth,

Nummern oder ſonſtigen Unterſcheidungsmerkmalen einzu

tragen .

Der Verwahrungsvertrag kann auch dem Verwahrer

die Berechtigung oder Verpflichtung zu Verwaltungshand

lungen gewiſſer Art, z . B. zur Einziehung fälliger Dividen

den, zur Deponirung bei der Depotſtelle behufs Anmeldung

zur Generalverſammlung , zur Vertretung in der General

verſammlung 115) u. dergl. auferlegen.

Ueber das irreguläre Depoſitum iſt bereits gehandelt

worden .

113) AGB. $ 318.

114) Vgl. Wahl Nr. 1115 ff.

115) Veber dieſen Fall vergleiche die eingehende Erörterung bei Simon

S. 279 ff. Mit Recht hebt Simon hervor, daß in dieſer Er

mächtigung noch nicht eine Ermächtigung zur Verfügung im Sinne

des Bantdepotgeſeges § 2 Abſ. 1 liegt. Die Frage, ob die Er

mächtigung auch dahin gehen kann, daß der Depoſitar auf ſeinen

Namen die Aktie umſchreiben laſſe, während das Eigenthum dem

Deponenten verbleiben ſoll, iſt meines Erachtens zu verneinen . Die

fogenannte Legitimationsübertragung , von der Staub & 222

Anm . 13 und Simon S. 292 handeln , iſt ein bedentliches

Gebilde.
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8 7 .

Sonſtige Fälle von Erwerbøgründen.

Auch einſeitige Rechtsgeſchäfte oder geſeßliche

Erwerbsgründe können für Aktien in Frage kommen .

An der Inhaberaktie , die derelinquirt iſt, kann Eigenthum

und damit das Aktienrecht durch Okkupation erworben

werden , die verlorene Inhaberaktie kann nach den Grund

ſäßen vom Fund in das Eigenthum des Finders fallen ,

die Inhaberaktie kann als Schaß in Betracht kommen, das

Eigenthum an ihr kann durch Erfißung erworben wer

den 116) . An Namensaktien , felbſt in blanco indoflirten,

ſind derartige Erwerbsgründe ausgeſchloſſen 117) .

Der Uebergang des Aktienrechts von Todes wegen

regelt ſich nach den allgemeinen Grundjäßen des bürgerlichen

Rechts . Als Beſtandtheil der Erbſchaft geht das Aktienrecht

auf den berufenen Erben (auch den Vorerben) mit dem Erb

fall über . Der Beſiß an der Aktienurkunde fällt ihm ſofort

zu (B.GB. § 857) . Die Umſchreibung der Namensaktie

betreibt der Erbe auf Grund des Erbſcheines. Fällt die

Aktie an mehrere Erben, ſo können ſie bis zur Auseinander

ſeßung nur gemeinſchaftlich über das Aktienrecht verfügen

(B.GB. § 2040) ; das Stimmrecht in der Generalverſamm

lung müſſen ſie durch einen gemeinſamen Vertreter ausüben

(HGB . § 225 Abſ. 1) . Für Willenserklärungen , die die

Aktiengeſellſchaft gegenüber dem Aktionär abzugeben hat,

genügt, falls nicht ein gemeinſamer Vertreter beſtellt iſt, die

Abgabe an einen der Erben, ſobald ein Monat nach Anfall

der Erbſchaft verſtrichen iſt (BOB. § 225 Abſ. 3). Die Ver

pflichtung zur Leiſtung der Einlage laſtet als gemeinſchaftliche

116) Vgl . über dieſe Fälle Facobi S. 108 , 109. Spezifikation iſt

für den Erwerb des Artienrechts ausgeſchloſſen (Jacobi S. 105 ) .

117) ROHG. XXV S. 66 ; Entich. des RG. V S. 83, XXXV S. 76 ;

Jacobi S. 249.
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Nachlaßverbindlichkeit auf den Erben als Geſammtſchuldnern

(B.GB. $ 2058, HGB. $ 225 Abſ. 2) .

Iſt eine beſtimmte, zum Nachlaß gehörige Aktie Gegen

ſtand eines Vermächtniſſes , ſo erhält der Legatar

gegen den Beſchwerten den Anſpruch auf Uebertragung dieſes

Aktienrechts nebſt den Acceſſorien von der Zeit des Anfalls

an (B. GB . $ S 2174, 2184) . Eine Gewährleiſtung für den

rechtlichen Beſtand des Aktienrechts ſeitens des Beſchwerten

findet dem Legatar gegenüber nicht ſtatt. Sind nur der

Gattung nach beſtimmte Aktienrechte vermacht oder iſt eine

nicht zum Nachlaß gehörige Aktie vermacht, ſo haftet der

Beſchwerte wie der Verkäufer für den rechtlichen Beſtand

der Aktie und für Mängel im Rechte (B.GB. SS 2182,

2183) .



VIII .

Der Paragraph 27 des neuen Handelsgeſeķbumes.

Von

Herrn Dr. jur. Bolte , Rechtsanwalt in Bromberg.

S 1 .

Einleitung.

Jedes faufmänniſche Geſchäft ſtellt einen Organisinus

dar, der von der Perſon des Geſchäftsinhabers ſo weit un

abhängig iſt, daß er fortdauern kann , auch wenn der Ge

ſchäftsinhaber wechſelt. Von jeher wurden deshalb kauf

männiſche Geſchäfte wie Sachen verkauft und verpachtet,

verpfändet und von Todes wegen übertragen .

Aber erſt der neueſten Zeit war es für Deutſchland

vorbehalten , die Rechtsfolgen dieſer Vorgänge geſeßlich feſt

zuſtellen und auszugeſtalten . Erſt das Handelsgeſeßbuch für

das Deutſche Reich vom 10. Mai 1897 regelt in den 88 25

bis 27 den Einfluß , den ein ſolcher Geſchäftsübergang auf

die im Betriebe des Geſchäfts begründeten Forderungen und

Verbindlichkeiten ausübt.

Hier ſoll nur die Bedeutung und Tragweite derjenigen

Beſtimmungen erörtert werden , welche den Sonderfall be

treffen , daß das Geſchäft auf den Erben des früheren In

habers übergeht. Sie ſind im § 27 HOB.'s enthalten.
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§ 2 .

Geſchichtliches.

Im römiſchen Rechte wird die Frage der Vererbung

von Handelsgeſchäften nicht berührt . Nur zwei Stellen ,

1. 77 g 16 Dig. de legatis II und 1. 5 § 4 Dig. de tribu

toria actione 14,4 ſtehen zu ihr in entfernter Beziehung .

Auch die Gloſſe, die Poſtgloſſatoren und die mittelalterliche

Literatur erörtern den Gegenſtand nicht “) .

Noch im Allgemeinen Landrecht für die Preußiſchen

Staaten fehlt es an hierhergehörigen Beſtimmungen . Auch

als im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts die Literatur

ſich mit den Rechtsfolgen des Ueberganges eines Handels

geſchäftes eingehender zu beſchäftigen begann , ſtand der

Uebergang unter Lebenden derartig im Vordergrunde des

Intereſſes, daß der Uebergang durch Erbfolge nirgends er

wähnt wurde .

Auch die Vorentwürfe zum „ Allgemeinen deutſchen Han

delsgeſekbuch“ ſchwiegen über unſern Gegenſtand völlig.

Nur der Deſterreichiſche revidirte Entwurf beſtimmte im $ 31 ,

ohne den Inhaberwechſel durch Erbgang beſonders zu

berückſichtigen :

Wer ſich erklärt , eine ſchon beſtehende proto

kollirte Handlung zu übernehmen, muß ſich protokol:

liren laſſen , nach welcher Protokollirung er den

Gläubigern des früheren Inhabers zur Erfüllung

aller Handlungsverbindlichkeiten deſſelben verpflichtet

1 ) Glofie „ mensae“ zu 1 , 77 Digest. de legalis Il ; Bartolus

Super Infortiato Secunda P. , Ausgabe 1536, p . 45 ; Super Di

gesto Veteri Secunda P. , Ausgabe 1526, p . 94—95 ; Baldus in

secundam Digesti Veteris partem , Turin 1576, p . 109 ; Lauter

bach , de jure in curia mercatorum usitato , Tübingen 1656,

Nr. 70 und Nr. 73 ; Benvenuto Straccha, Tractatus de mer

catura , Köln 1576, Theil I Nr. 96 ; Johannes Marquardt, de

jure Mercatorum etc. , lib. IV cap. I nro 6-9 , Ausgabe von

1662, p . 470.
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iſt, er möge die Handlung unter einer früheren oder

veränderten Firma betreiben . "

Dagegen iſt der Nürnberger Rommiſſion zur Berathung

des Allgemeinen Deutſchen Handelsgeſeßbuchs die Sonderart

des Geſchäftsüberganges auf die Erben des früheren fn

habers nicht entgangen. Aber gerade die Schwierigkeiten ,

die dieſer Fall der Geſeßgebung bot, haben es mitverſchuldet,

daß überhaupt darauf verzichtet wurde, die Rechtsfolgen des

Ueberganges von Handelsgeſchäften zu regeln ?).

Nach dem Inkrafttreten des Allgemeinen deutſchen Han

delsgeſeßbuchs beſchäftigte ſich die Rechtswiſſenſchaft wiederum

auf das Lebhafteſte mit dem Problem des Geſchäftsüberganges

unter Lebenden . Auch die Rechtſprechung ſtellte hierfür in

zahlreichen Entſcheidungen Grundfäße auf, die allmählich eine

ſolche Feſtigkeit erlangten , daß man in dieſer Beziehung

bereits von der Bildung eines Gewohnheitsrechts reben konnte .

Dagegen wurden die Rechtsfolgen des durch Erbfolge

ermittelten Ueberganges eines Handelsgeſchäftes auch jekt

weder wiſſenſchaftlich erörtert noch zum Gegenſtande prin

zipieller Entſcheidungen der höchſten Gerichtshöfe gemacht.

Wo dieſer Fall in der Literatur erwähnt wurde , ſah man

ſeine Rechtsfolgen irrthümlicher Weiſe als ſelbſtverſtänd:

lich an :) .

Auch der 15. deutſche Juriſtentag, der ſich mit der

Frage des Ueberganges von Handelsgeſchäften zur Vor

bereitung der geſeßlichen Regulirung befaßte , ging auf die

Beſonderheiten des Uebergangs durch Erbfolge nicht ein 4) .

12) Protokolle der Nürnberger Kommiſſion Bd. I S. 41, 280 und

Bd. III S. 1435 Abſ. 3 .

3) Z. B. d. Ara e wel in Buidh's Archiv Bd. XII S. 70 A6 . 3 :

Dieſe Falle bedürfen einer weiteren Erörterung. " Aehnlich

Rünger , Haben der Erwerb und die Fortführung der Firma

den Uebergang der Schulden und Forderungen zur Folge ? " 1881

S. 6.

4 ) Gutachten des Advokaten einen in den Verhandlungen des

XIV. Deutſchen Juriſtentages S. 215 ff. und Sißung der zweiten
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Erſt in einer Abhandlung von Karl Adler ( Archiv

für Bürgerliches Recht Band III S. 25) wurde auch dieſer

Fall beſonders gewürdigt.

Vielleicht auf Adler's Anregung hin ftellte dann der

erſte Entwurf eines Sandesgeſeßbuches für das Deutſche Reich

im Jahre 1896 für den Uebergang von Handelsgeſchäften

von Todes wegen beſondere Beſtimmungen auf, die, ſo weit

ſie als Grundlage des geltenden Rechtes von Intereſſe ſind,

folgendermaßen lauteten 5) :

,, $ 23. Wer ein von ihm erworbenes Handels:

geſchäft unter der bisherigen Firma mit oder ohne

Beifügung eines das Nachfolgeverhältniß andeutenden

Zuſages fortführt , haftet für alle im Betriebe des

Geſchäfts begründeten Verbindlichkeiten des früheren

Inhabers

Dieſe Vorſchriften finden keine Anwendung, wenn

in handelsüblicher Weiſe von dem Erwerber oder dem

Veräußerer bekannt gemacht iſt, daß die Forderungen

oder Schulden von dem Erwerber des Geſchäftes nicht

übernommen ſeien .

Wird die Firma nicht fortgeführt, ſo haftet der

Erwerber eines Handelsgeſchäfts für die früheren

Geſchäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein beſonderer

Verpflichtungsgrund vorliegt, insbeſondere, wenn die

Uebernahme der Verbindlichkeiten in handelsüblicher

Weiſe von dem Erwerber bekannt gemacht iſt.

$ 25. Führt der Erbe ein zu einem Nachlaſſe

gehörendes Þandelsgeſchäft fort, fo finden die Vor

ſchriften des § 23 Abſaß 1 keine Anwendung , falls

die Fortführung vor dem Ablauf von drei Monaten

nach dem Zeitpunkt , in welchem der Erbe von dem

Abtheilung des XV. Deutſchen Juriſtentages vom 9. September

1880 (Verhandlungen S. 131).

5) Entwurf eines Handelsgeſeßbuches , Berlin 1896 , S. 7 und 8 ,

Vegründung Š 37 unten, 38 und 39.

1
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Anfalle der Erbſchaft Kenntniß erlangt hat, eingeſtellt

wird ."

In dem zweiten, dem Reichstage im Jahre 1897 vor

gelegten Entwurf haben die entſprechenden Rechtsfäße bereits

diejenige Faſſung erhalten, in der ſie ſpäter Geſeß geworden

find 6).

Die Gründe für dieſe übrigens fachlich wenig einſchnei

dende Umformung ſind weder aus der Denkſchrift zum

zweiten Entwurf, noch aus den privaten Beſprechungen der

Vorarbeiten in der Literatur erſichtlich ?) .

In den Reichstagsverhandlungen ſind Aeußerungen, die

zur Auslegung des § 27 HCB.'s herangezogen werden könnten,

weder bei der Kommiſſionsberathung noch im Plenum ge

fallen 8) .

$ 3 .

Der Wortlaut des § 27 des Handelsgeſezbuches.

Die Beſtimmung, die in Folgendem erörtert werden

ſol, lautet wie folgt :

6) Drucjachen des Reichstages 1895-1897, 6. Anlagenband S. 3055.

Dentſchrift S. 3158.

7) 7. B. Beiträge zur Beurtheilung des Entwurfes eines bandelés

gefeßbuches von Makower und Simon , Berlin 1896 ; Adler

in der Monatöſchrift für Handelsrecht und Bankweſen 1896 S. 349 ;

Bericht über die Verhandlungen der I. Unterkommiſſion des Handels:

tages 1896/1897, 3. Fahrgang der Zeitſdrift für Handel und

Gewerbe S. 2/3 und S. 129. Gierke in dieſer Zeitſchrift

BS. XLV S. 462.

8) Drudſachen des Reichstages , Stenogr. Berichte BD. VI S. 4546.

Einleitungsrede des Staatsſekretärs Dr. Nieberding S. 4557.

Verhandlungen vom 9. Februar 1897. (Hier wurde des § 25,

nicht aber des § 27 KGB.'s gedacht, und zwar von den Abgeord

neten Roeren und Iraeger S. 4558 D , 4559 A , 4563 D.)

Verhandlungen vom 5. April 1897 BD. VII S. 5521 C. 5586 B.

Bericht der XVIII. Kommiſſion des Reichstages , Anlagen pro

1895–1897 VI. VII S. 3877.
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Wird ein zu einem Nachlaſſe gehörendes Han

delsgeſchäft von dem Erben fortgeführt, ſo finden auf

die Haftung des Erben für die früheren Geſchäfts

verbindlichkeiten die Vorſchriften des § 25 entſprechende

Anwendung.

Die unbeſchränkte þaftung nach § 25 Abſaß 1

tritt nicht ein, wenn die Fortführung des Geſchäftes

vor dem Ablauf von drei Monaten nach dem Zeit

punkt , in welchem der Erbe von dem Anfalle der

Erbſchaft Kenntniß erlangt hat, eingeſtellt wird . Auf

den Lauf der Friſt finden die für die Verjährung

geltenden Vorſchriften des § 206 des Bürgerlichen

Gelegbuches entſprechende Anwendung . Iſt

Ablauf der drei Monate das Recht zur Ausſchlagung

der Erbſchaft noch nicht verloren, ſo endigt die Friſt

nicht vor dem Ablaufe der Ausſchlagungsfriſt."

§ 4 .

Der Thatbeſtand des § 27 des Handelsgeſetzbuches.

Der Kreis der thatſächlichen und rechtlichen Voraus:

feßungen, von denen die Anwendung der im § 27 HGB.'S

aufgeſtellten Säße abhängig iſt , wird zunächſt durch die

Worte beſtimint :

„Wird ein zu einem Nachlaſſe gehörendes Han

delsgeſchäft von dem Erben fortgeführt .

1. Demnach iſt die erſte Vorausſeßung das Vorhanden:

ſein eines „Handelsgeſchäftes“ . Der Begriff des „ Ge

ſchäfts “ bedarf keiner näheren Erörterung ') . „ Geſchäft“ in

dem hier in Rede ſtehenden Sinne bedeutet einen Inbegriff,

9) Ausführungen über die Bedeutung des Wortes „ Geſchäft “ ſiehe

beſonders bei Behrend in ſeiner Zeitſchrift BD. IV S. 431 ff.;

Campe, Verkauf einer Firma S. 13 ff. Lehmann - Ring,

Kommentar zn § 25 Nr. 2 .
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der einerſeits die zum Betriebe eines Gewerbes dienenden

Sachen , andererſeits die in dem Gewerbe und zum Zwecke

deſſelben entſtandenen Rechtsverhältniſſe und thatſächlichen

Beziehungen zu Dritten umfaßt. Ein „ ħandelsgeſchäft “ iſt

alſo der zum Betriebe eines Þandelsgewerbes dienende Dr:

ganismus.

Welche Gewerbe als „ħandelsgewerbe“ im Sinne des

Geſekes anzuſehen ſind , wird in den SS 1-3 HGB.'s er

ſchöpfend beſtimmt 19) . Praktiſch bedeutſamer jedoch als dieſe

materiellen Beſtimmungen iſt der formale Rechtsfall des

$ 5 HOB.'S :

„ Iſt eine Firma im Handelsregiſter eingetragen,

ſo kann gegenüber demjenigen , welcher ſich auf die Ein

tragung beruft , nicht geltend gemacht werden , daß

das unter der Firma betriebene Gewerbe kein San

delsgewerbe ſei. "

Hiernach können die Rechtsſäße des § 27 HGB.'s überall

da geltend gemacht werden , wo ein Geſchäft vorliegt , das

entweder unter einer im Þandelsregiſter eingetragenen Firma

betrieben wird , oder das gemäß § 1 HGB.'s ein Handels

geſchäft iſt.

Hervorzuheben iſt, daß auch die Geſchäfte derjenigen

Perſonen , welche nach § 4 HOB.'S Minderkaufleute ſind,

durch den Begriff des Handelsgeſchäfts nicht von dem

Anwendungsgebiete des § 27 ausgeſchloſſen ſind. Inwiefern

dies ſonſt der Fall iſt, bleibt unten zu erörtern ( ſiehe

6. 432, 469 ft) .

2. Weiter ſeßt der 8 27 des HGB.'s voraus, daß das

Handelsgeſchäft „zu einem Nachlaſſe gehört“ .

1 ff.;

10) Vgl. hierüber die Kornmentare von Staub S. 46 fi .; Beh:

mann: Ring S. 3 ff .; Małower S. Goldmann

S. 1 ff.; Düringer:Hachenburg S. 24 ff.; ferner Schirr:

meiſter in dieſer Zeitſchrift BD . XLVIII S. 418 ff ., BD. XLIX

S. 29 f.; Cofad , Sandelbrecht S. 33 ; auch: Die Bedeutung

der Kaufmannseigenſchaft für das Rechtsgeſchäft von Dr. Dürin:

ger in der Zeitſchrift „Das Recht“ 1900 Nr. 5 S. 92.
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Nachlaß bedeutet „die Geſammtheit der einzelnen Stücke

oder Beſtandtheile des Vermögens des Erblaſſers “ 12) .

Da die Todeserklärung nach § 18 B.GB.'s die Ver

muthung begründet , daß der Verſchollene in dem Zeitpunkt

geſtorben ſei , welcher in dem die Todeserklärung ausſprechen

den Urtheile feſtgeſtellt iſt, ſo iſt auch das Vermögen eines

Verſchollenen von dem Augenblick der Todeserklärung ab

als „ Nachlaß “ zu behandeln .

Daß zum Vermögen eines Verſchollenen noch zur Zeit

der Todeserklärung ein Handelsgeſchäft gehört, wird bei den

Fällen der einfachen Abweſenheitsverſchollenheit kaum jemals

vorkommen . Dagegen iſt es durchaus natürlich , daß z . B.

das Ladengeſchäft eines im Kriege , auf Seefahrten oder in

beſonderer Lebensgefahr verſchollenen Kaufmanns (SS 15,

16, 17 B.GB.'s) durch Vertreter oder Geſchäftsführer ohne

Auftrag (etwa durch Familienangehörige) fortgeführt wird

und noch zur Zeit der Todeserklärung beſteht.

Was bedeutet nun „zu einem Nachlaſſe gehörig“ ?

Dieſer Ausdruck wird in Hinblick auf die eben gegebene Be

griffsbeſtimmung des Nachlaſſes dahin zu verſtehen ſein, daß

das Handelsgeſchäft einen Beſtandtheil des Vermögens des

Erblaſſers bilden muß .

Dies iſt aber nicht nur dann der Fall, wenn das Şan

delsgeſchäft dem Erblaſſer eigenthümlich zuſtand, ſondern auch

in denjenigen Fällen , in denen ſich das Handelsgeſchäft auf

Grund eines beſchränkten Rechtes unter dem Vermögen des

Erblaſſers befand .

Auch wenn der Erblaſſer z . B. Pächter des ßandels

geſchäftes war, liegt eine ſo enge rechtliche und thatſächliche

Beziehung zu den übrigen Vermögensſtücken des Erblaſſers

vor, daß man von einer Zugehörigkeit des Geſchäftes zum

Nachlaſſe ſprechen kann.

11 ) Pland , Rornmentar zum Bürgerlichen Gefeßbuch BD . V S. 9 a .

Motive zum Entwurf I des Bürgerlichen Geſejbuch : Bd. V S. 603,

604. Bordhardt, Erbredt Bd. I S 34.
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3. Der $ 27 HGB.'S erfordert nun weiter, daß das

Handelsgeſchäft „von den Erben fortgeführt wird" .

In dem Begriff der Fortführung liegt zweierlei :

Einmal, daß die Thätigkeit des Erben eine führende,

Leitende iſt, wie ſie der Prinzipal auszuüben pflegt. Welche

Handlungen im Einzelnen zu dieſer Thätigkeit gehören , iſt

bei der unendlichen Mannigfaltigkeit der Geſchäftsarten nicht

zu beſtimmen . Bei einem kleinen Ladengeſchäft wird zur

„ Führung“ des Geſchäftes die perſönliche Leitung des

Waarenverkaufes und der Abſchluß der Anſchaffungsgeſchäfte

gehören .

Bei einer in den Schußgebieten liegenden Faktorei z . B.

wird ſich die Thätigkeit des „Prinzipals“ auf die Ertheilung

allgemeinſter Anordnungen beſchränken , ja oft Monate lang

überhaupt nicht in die Erſcheinung treten .

Praktiſch wird man annehmen können, daß überall da

eine Fortführung des Geſchäfts erfolgt , wo nicht klar er:

ſichtlich iſt, daß die Auflöſung ſtattfindet. Legtere wird in

der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle daraus hervorgehen,

daß in Anzeigen oder Anſchlägen am Geſchäftsraum der

„,Ausverkauf“ wegen Auſgabe des Geſchäftes oder wegen

Todesfalles angekündigt wird . Es wird kaum jemals vor

kommen, daß bei einer Geſchäftsauflöſung eine derartige An

kündigung fehlt , zumal dieſe Ankündigungen als eine be:

ſonders wirkſame Reklame gelten .

In dem Ausdruck „ fortführen " liegt ferner , daß die

Thätigkeit des Erben als eine Fortſetzung der älteren

Geſchäftsführung angeſehen werden kann.

Ausgeſchloſſen kann dieſer Zuſainmenhang werden durch

zeitweiſen Stillſtand des Geſchäftes oder durch

fachliche Veränderungen in der Art der Geſchäfts

führung.

Was den zeitweiſen Stilſtand des Geſchäfts betrifft, ſo

werden nur erheblichere Zeiträume genügen , um der gleich

artigen Geſchäftsthätigkeit des Erben den Charakter einer

Fortſeßung der früheren Geſchäftsführung zu nehmen . Ins

I
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I

beſondere wird die vorübergehende Schließung des Geſchäftes ,

wie ſie der Tod des Inhabers bei kleineren Betrieben meiſt

zur Folge hat, keine Unterbrechung des vom Geſeßgeber er

forderten Zuſammenhanges bewirken .

Auch von Veränderungen in der Art des Geſchäftsbetriebes

kommen hier nur beſonders tiefgehende in Betracht.

Die Grenze iſt auch hier flüſſig. Die ſicherſte Ent:

ſcheidung wird aber die allgemeine Verkehrsanſchauung er

geben . Im Verkehr wird es ſelten zweifelhaft ſein, ob der

vom Erben geleitete Geſchäftsorganismus derſelbe iſt wie

das Handelsgeſchäft des Erblaſſers , oder ob die Verände

rungen ſo einſchneidende ſind , daß das Geſchäft des Erben

als ein neues Handelsunternehmen erſcheint.

Hervorzuheben iſt noch, daß die „ Fortführung “ des Ge

ſchäftes ſich nicht unmittelbar an die Geſchäftsführung des

Erblaſſers anſchließen muß , ſondern daß die Rechtsjäße des

§ 27 HGB.'8. auch dann eingreifen, wenn eine andere Ges

ſchäftsführung dazwiſchen tritt .

Dies kann z . B. dadurch geſchehen , daß das Geſchäft

inzwiſchen von einem Nachlaßpfleger, einem Nachlaßverwalter,

einem Teſtamentsvollſtrecker verwaltet wird , oder daß dem

Erben ein Vorerbe oder ein vor ihm berufener, aber die

Erbſchaft ausſchlagender Erbe vorangeht , oder endlich wenn

der dazwiſchen getretene Geſchäftsführer ein Erbe iſt, der

durch Tod oder in Folge Erbunwürdigkeit wegfällt.

Die Fortführung muß nun ferner durch den „ Erben "

bewirkt werden . Erbe iſt derjenige, auf welchen das Ver

mögen des Verſtorbenen als Ganzes übergeht. Ob der Erbe

durch geſeßliche Erbfolge , Teſtament oder Erbvertrag be

rufen iſt, kommt nicht in Betracht. Ebenſowenig ob der

Erbe eine phyſiſche Perſon oder eine juriſtiſche Perſon des

privaten oder öffentlichen Rechtes , 3. B. der Fiskus, iſt.

Ausgeſchloſſen iſt der Vermächtnißnehmer . Er hat nach dem

Bürgerlichen Geſekbuch nur einen obligatoriſchen Anſpruch

auf Uebertragung des vermachten Vermögensſtüdes. Erlangt

er das Vermachte , ſo geſchieht dies in Erfüllung dieſes
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ihm gegen den Erben , einen „ Lebenden “, zuſtehenden An:

ſpruches 12) .

Sein Erwerb läßt ſich alſo bei erweiterter Anwendung

des Begriffes als ein Erwerb „unter Lebenden" betrachten,

der im 25 HOB.'8 geregelt iſt.

Die Mehrzahl der Schriftſteller will allerdings nur eine

analoge Anwendung des § 25 zulaſſen 13) . Aber wohl mit

Unrecht. Ausſchlaggebend dürfte troß der entgegenſtehenden

ſprachlichen Bedenken namentlich die Entſtehungsgeſchichte der

SS 25 und 27 ſein .

Im erſten Entwurf, deſſen Beſtimmungen oben (S. 416)

wiedergegeben ſind , waren in § 23 ſämmtliche Fälle des

Geſchäftserwerbes , alſo auch der durch einen Legatar , zu :

ſammengefaßt. In § 25 wurden für einen dieſer im § 23

enthaltenen Fälle — den Geſchäftsübergang auf den Erben -

noch beſondere Beſtimmungen aufgeſtellt.

Dies hat der zweite Entwurf inſofern geändert, als er

den Geſchäftsübergang auf die Erben überhaupt von den

übrigen Fällen trennte.

Da aber kein Anhalt dafür gegeben iſt, daß man den

Geſchäftserwerb durch den Vermächtnißnehmer von der An

wendung der hier in Rede ſtehenden Rechtsſäße entgegen dem

erſten Entwurf hat ausſchließen wollen, ſo muß angenommen

werden, daß auch dieſer Fall in dem Anwendungsgebiet der

allgemeinen Beſtimmung , die ießt im § 25 enthalten iſt,

zurückgeblieben iſt.

Gleichgiltig iſt es natürlich, ob der Erbe die Fortführung

12) § 2174 B.GB.'S.

13) So die Kommentare von Lehmann : Ring S. 100 Nr. 7 ;

Staub S. 156 Anm. 32 ; Düringer : Hachenburg S. 116 ,

II 3 ; Goldmann S. 102. Direkt will den § 25 auch auf

Vermächtniſſe anwenden : Małower , Kommentar S. 57, I c .

Bemerkenswertă iſt, daß Kraewel in Buſch's Archiv Bd. XII

S. 72 (1868 ) bei feinem Vorſchlage zur gefeßlichen Regelung der

Frage den Fall des Vermächtniffes außdrüdlich neben dem Er

werb unter Lebenden genannt wiſſen will.

1

1
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des Geſchäftes in Perſon oder durch einen Vertreter bewirkt.

Beſonders häufig wird die Fortführung durch die noch vom

Erblaſſer beſtellten Prokuriſten und Handlungsbevollmächtigten

ſein, deren Vertretungsinacht ja nach § 52 HGB.'S, SS 672,

675 B.GB.'s ſich auf die Vertretung des Erben erſtreckt.

Sogar eine Geſchäftsführung ohne Auftrag ſeitens eines

Dritten gilt als Fortführung durch den Erben , wenn dieſer

ſie nachträglich genehmigt .

Man wird hier an Fälle zu denken haben , in denen

Ž . B. ein entfernterer , am Orte wohnender Verwandter fich

nach dem Tode des Erblaſſers des Geſchäfts annimmt, wäh:

rend der Erbe ſpäter die Geſchäftsführung in derſelben Weiſe

fortſeßt .

Beſonders zu erörtern ſind die Fälle der Fortführung

durch einen gejeglichen Vertreter des Erben . Dieſe bieten

keine Schwierigkeit, ſolange die Beziehungen zwiſchen dem

Erben und dem Vertreter in vermögensrechtlicher Þinſicht

auf das Vertretungsverhältniß beſchränkt ſind, wie es z . B.

beim Vormunde der Fall iſt. Anders dagegen, wo der Ver

treter zugleich ein eigenes Recht an dem Vermögen des Erben

hat, wie bei der elterlichen Gewalt. Hier kann der Gewalt

haber die Fortführung des Geſchäftes entweder auf Grund

ſeines eigenen Verwaltungsrechtes für ſich ſelbſt und im

eigenen Namen betreiben , oder er kann das Geſchäft als

Vertreter des Kindes führen und ſich auf Grund ſeines Nuß

nießungsrechtes nur die Reinerträge vorbehalten 14) . Ob

das eine oder das andere der Fall iſt, wird häufig in der

Art der Thätigkeit des Gewalthabers gar nicht zum Ausdruck

gelangen, beſonders wenn die Geſchäftshandlungen unter der

alten Firma vorgenommen werden, meiſt wird hierüber aber

die Eintragung des Inhabers in das Handelsregiſter Aus

kunft geben . Im Zweifel wird man allerdings anzunehmen

haben , daß der Gewalthaber von ſeiner weitergehenden Be

fugniß Gebrauch macht und das Handelsgeſchäft im eigenen

14) SS 1649, 1652 B.G B.'3.
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I

Namen betreibt. Welche Rechtswirkungen eine ſolche Fort

führung durch den Gewalthaber und in ſeinem Namen aus

übt, iſt hier nicht zu erörtern . Indeſſen iſt nach dem oben

vom Vermächtniß Geſagten anzunehmen , daß auch dieſer

Fall unter die allgemeine Beſtimmung des § 25 HGB.'S

fällt 15).

Zu bemerken bleibt noch, daß die Fortführung des Ge

ſchäftes durch den Ehemann einer Erbin nur dann unter die

Beſtimmung des § 27 HGB.'s fallen könnte, wenn der Ehe

mann auf Grund ausdrücklicher oder ſtillſchweigender Voll

macht als vertragsmäßiger Vertreter der Erbin handelt , da

er nach keinem der Güterrechte des B.GG.'s als allgemeiner

Vertreter der Ehefrau gilt 16). Ebenſowenig iſt die Fort

führung durch den Nachlaßpfleger, Nachlaßverwalter, Nachlaß

konkursverwalter oder Teſtamentsvollſtrecker als Fortführung

des Geſchäftes durch die Erben im Sinne des § 27 HGB.'S

anzuſehen , weil ihnen allen die Eigenſchaft eines allgemeinen

gefeßlichen Vertreters des Erben mangelt 17) . Die nähere

Begründung dieſer Säße muß vorbehalten bleiben (ſiehe

S. 449) , da ſie erſt durch einen Rückſchluß aus der Art

der im § 27 angeordneten Rechtsfolgen möglich wird .

§ 5 .

Die Rechtswirkungen des § 27 des Handelsgeſeķbuches.

Die Rechtsfolgen , welche der § 27 HGB.'8 für den im

Vorſtehenden umſchriebenen Thatbeſtand anordnet, ſind durch

die Worte bezeichnet:

„ſo finden auf die Haftung des Erben für die frühe

ren Geſchäftsverbindlichkeiten die Vorſchriften des § 25

entſprechende Anwendung“ .

15) Ebenſo Lehmann : Ring S. 91 Nr . 4 a .

16) SS 1375, 1443 Abſ. 2, 1519, 1549 B.GB.'S.

17) SS 1960, 1985, 2203 B.GB.'8. § 6 Kont.Ordn.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI . 28
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Eine Einſchränkung dieſer Rechtsfolgen beſtimmt dann

der oben im Wortlaut wiedergegebene Abſaß 2 des $ 27

(S. 418) .

Es werden alſo von den Rechtsfolgen des § 27 nur die

früheren Geſchäftsverbindlichkeiten betroffen. Insbeſon

dere bedurfte es keiner beſonderen Anordnung über die

Geſchäftsforderungen , da ſie ſchon kraft des Erbrechtes

unverkürzt auf den Erben übergehen 18) .

Der $ 25 KGB.'s, der nach Anordnung des § 27 auch

auf die dort bezeichneten Thatbeſtände entſprechende An

wendung finden ſoll, lautet nun , ſo weit er ſich nicht auf

die Geſchäftsforderungen bezieht und deshalb hier unerheblich

iſt, wie folgt :

„ S 25 . Wer ein unter Rebenden erworbenes

Handelsgeſchäft unter der bisherigen Firma mit oder

ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältniß an

deutenden Zuſaßes fortführt , haftet für alle im Be

triebe des Geſchäftes begründeten Verbindlichkeiten

des früheren Inhabers .

Eine abweichende Vereinbarung iſt einem Dritten

gegenüber nur wirkſam , wenn ſie in das Handels

regiſter eingetragen und bekannt gemacht, oder von

dem Erwerber oder dem Veräußerer dem Dritten

mitgetheilt worden iſt.

Wird die Firma nicht fortgeführt, ſo haftet der

Erwerber eines Handelsgeſchäftes für die früheren

Geſchäftsverbindlichkeiten nur , wenn ein beſonderer

Verpflichtungsgrund vorliegt , insbeſondere wenn die

Uebernahme der Verbindlichkeiten in handelsüblicher

Weiſe von dem Erwerber bekannt gemacht worden iſt. "

Wenn der Geſeßgeber beſtimmt, daß der für einen

Thatbeſtand aufgeſtellte Rechtsſaß auf einen anderen „ent

ſprechende " Anwendung finden ſolle, jo bedeutet dies, daß

18) Denkſchrift zum Entwurf II des Handelsgeſeßbuches S. 3159 Sp. 1

Mitte.
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ſich der allgemeine geſeßgeberiſche Gedanke, der für den einen

Thatbeſtand zum Rechtsſaße ausgeſtaltet worden iſt, auch auf

den zweiten Sachverhalt erſtreckt. Beide Thatbeſtände follen

daher nach gleichen Geſichtspunkten beurtheilt werden . Dies

foll in der Weiſe geſchehen , daß die vom Gefeßgeber für

den einen Thatbeſtand aufgeſtellten Rechtsfäße auch für den

zweiten Fall gelten ſollen, jedoch mit denjenigen Abweichungen ,

welche die Natur des zweiten Falles nöthig macht .

Es wird ſich alſo zunächſt darum handeln , jenen den

SS 25 und 27 gemeinſamen geſeßgeberiſchen Gedanken zu

ermitteln, in dem feſtgeſtellt wird,

welche Grundfäße der Geſeßgeber für den Uebergang

von Handelsgeſchäften auf einen neuen Inhaber über

haupt aufſtellt.

Dieſe Grundſäße ſind das Ergebniß zweier widerſtreben

den Gedanken .

In erſter Linie wollte der Geſeßgeber einer im Verkehr

überaus weitverbreiteten und in den thatſächlichen Verhält:

niſſen wohlbegründeten Anſchauung, nämlich der Anſicht, daß

das Handelsgeſchäft als ſolches Gläubiger und Schuldner

der im Sandel entſtehenden Schuldverhältniſſe ſei , auch bei

dem Uebergange des Handelsgeſchäftes auf einen neuen In

haber entgegen kommen .

Bei der Thätigkeit des Geſchäftsorganismus tritt nämlich

die einzelne Perſon ,' von der die betreffende Verrichtung aus

geht, vollkommen zurück. Der Einzelne , auch der Inhaber,

der „ Prinzipal“, handelt nach außen hin nur als Beſtand

theil des Geſchäftsorganismus 19) . Die Folge iſt, daß der

Einzelne und auch der Inhaber im Verkehr nur als Ver

treter des Geſchäfts angeſehen wird und daß die aus ſeinen

Handlungen entſtehenden Rechte und Verbindlichkeiten nach

.

19) Mommſen in Bujdh's Archiv Bd. XXXII S. 210 weiſt mit

Recht darauf hin , daß ichon der Name „ Prinzipal “ den Inhaber

nicht als dominus , ſondern als erſtes Glied des Geſchäftes be:

zeichnet.
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der Verkehrsanſchauung dem Geſchäfte, als dem vertretenen

Subjekte, gegenüber begründet werden .

Würde dieſer Anſchauung nun auch bei dem Uebergange

des Geſchäftes auf einen neuen Inhaber vollſtändig Rechnung

getragen, ſo müßte der unbedingte Rechtsſaß aufgeſtellt wer:

den , daß die Geſchäftsforderungen und -ſchulden auf den

neuen Inhaber übergehen . Wer gerade ,, Vertreter " des Ge

ſchäfts iſt, müßte verpflichtet ſein, alle Verbindlichkeiten deſſelben

zu erfüllen, er müßte berechtigt ſein, alle Forderungen des

Geſchäftes geltend zu machen ; ebenſo wie etwa der Magiſtrat

auch diejenigen Rechte und Verbindlichkeiten einer Stadt zu

vertreten hat, die begründet wurden, ehe die jeßt ihn bilden

den Perſonen ins Amt kamen .

Dieſe Folgerung konnte der Geſepgeber nicht ziehen ;

jenem Wunſche, der Verkehrsanſchauung entgegenzukommen,

trat ein anderer Gedanke entgegen : jene 3dee liefe darauf

hinaus, dem Handelsgeſchäft Rechtsperſönlichkeit zu verleihen .

Dies kann nicht geſchehen , ohne mit grundlegenden Säßen

des Privatrechtes zu brechen. Deshalb iſt rechtlich derjenige,

welcher zur Zeit der Begründung eines Rechtsverhältniſſes

Inhaber des Handelsgeſchäftes iſt, alleiniger Gläubiger der

daraus entſtehenden Forderungen und alleiniger Schuldner

der dadurch begründeten Verbindlichkeiten. Sollen die For:

derungen und Schulden übertragen werden , ſo muß dies

durch beſonderes, von der Rechtsordnung als wirkſam aner

kanntes Rechtsgeſchäft geſchehen . Dies iſt nicht möglich ohne

Willenserklärung der Beteiligten, insbeſondere nicht ohne eine

Willensäußerung desjenigen , zu deſſen Nachtheil der Ueber

gang gereicht. Bei den Forderungen iſt dies der frühere

Inhaber , bei den Schulden der neue Erwerber des Ge

ſchäfts.

Deshalb hat der Geſeßgeber jener Idee von der Rechts

perſönlichkeit des Handelsgeſchäftes nur für diejenigen Fälle

Rechnung getragen,

in denen ſich ihre Konſequenzen (der Uebergang der

Forderungen und Schulden ) zugleich auf die

1
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Grundlage eines Willensaktes der Bethei

ligten ſtellen laſſen.

Daß es dieſe Erwägungen ſind, auf denen die geſeßliche

Regulirung des Uebergangs von Forderungen und Schulden

bei der Geſchäftsübertragung beruht , ſpricht nicht nur die

Denkſchrift zu dem Entwurf des Handelsgeſekbuches aus 20),

ſondern es zeigt ſich dies auch in denjenigen Vorgängen des

Rechtslebens, die der geſeßlichen Regulirung vorangegangen

ſind. In Literatur und Rechtſprechung treten deutlich jene

beiden entgegengeſegten Strömungen hervor. Die einen

wollen der Idee von der Einheit des Handelsgeſchäftes,

wenn auch mit der verſchiedenartigſten Begründung, unter

allen Umſtänden Rechnung tragen , die andern ſtellen ſich

ſchroff auf den Standpunkt, daß Forderungen und Schulden

nur kraft beſonderen Rechtsgeſchäftes von dem alten In

haber auf den neuen übergehen können . Die Dritten ſuchen

zwiſchen beiden zu vermitteln 21) .

Den legteren Standpunkt hat beſonders die Recht:

ſprechung des Reichsoberhandelsgerichts und ſpäter des Reichs

gerichts eingenommen, an die der Geſeßgeber nach ausdrück

licher Erklärung der Denkſchrift angeknüpft hat ? 2).

$ 6 .

Fälle der Fortführung der Firma.

Es fragt ſich nunmehr, wie der Gefeßgeber dieſen

jeinen Grundſaß, daß die Folgen der Idee von der Rechts

perſönlichkeit des Handelsgeſchäftes (beſonders der Ueber

20) Vgl. Dentſchrift S. 3158/3159.

21 ) Ueber die Haftung des Erwerbers eines Handelsgeſchäftes für die

früheren Geſchäftsſchulden iſt im Weſentlichen auf die bei Beha

rend , Lehrbuch § 37 Zuſat III verzeichnete Literatur zu ver:

weifen . Vgl. außerdem : d. Campe , Verlauf einer Firma, Differt.

1891 ; Ehrenberg in dieſer Zeitſchrift B. XXVIII S. 25 ff .;

Adler im Archiv für bürgerl . Recht Bd. III S. 1 ff.

22) Vgl. Dentſdrift S. 3158 Sp . 1 unten .
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gang der Geſchäftsſchulden auf den neuen Inhaber ) ſtets

dann, aber auch nur dann eintreten ſollen, wenn ſich dieſe

Folgen zugleich als Wirkung eines darauf gerichteten Willens:

aktes des Betheiligten rechtfertigen laſſen, für den Fall des

§ 25 HGB.'s zum Rechtsſaße ausgeſtaltet hat , und welche

Veränderungen dieſer Rechtsſaß in Folge der abweichenden

Natur des im § 27 HGB.'8 bezeichneten Thatbeſtandes er

fahren muß ?

1. Der $ 25 trifft eine durchgreifende Unterſcheidung zwi:

ſchen den Fällen, in denen nach dem Uebergange des Geſchäftes

die Firma, ſei es auch mit einem das Nachfolgeverhältniß

andeutenden Zuſaße, fortgeführt wird , und den Fällen, in

denen dies nicht geſchieht, und zwar dergeſtalt, daß die erſteren

Fälle den eigentlichen, engeren Thatbeſtand der aufgeſtellten

Rechtsſäße bilden , während die Fälle , in denen die Firma

nicht fortgeführt wird , ausſcheiden , aber bei dieſer Gelegen :

heit mit beſonderen Beſtimmungen bedacht werden . Dieſe

Unterſcheidung, die ſich ohne Weiteres auf die Fälle des § 27

übertragen läßt, wird von der Denkſchrift damit begründet,

der Erwerber eines Geſchäfts, der die Firma, wenn :

gleich nur mit einem Zuſaße , fortführe , erkläre da

durch ſeine Abſicht, in die Geſchäftsbeziehungen des

früheren Inhabers ſo weit als möglich einzutreten 23) .

Man würde dieſe Begründung für ſich allein nicht als

überzeugend anerkennen können . Wer die Firma fortführt,

wird dabei kaum daran denken, möglichſt viele Schulden des

früheren Inhabers übernehmen zu wollen. Troßdem iſt die

Unterſcheidung ſelbſt durchaus zweckentſprechend und gerecht

fertigt.

Einmal liegt in Fällen, in denen die Firma nicht fort

geführt wird, gar kein beſonderes praktiſches Bedürfniß für

das Eingreifen des Geſeßgebers vor. Ein Wechſel der Firma

wirkt für alle , die mit dem Geſchäft in Beziehung ſtehen ,

als Warnungsſignal.

28) Dentſchrift S. 3158 .
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Insbeſondere fönnen die Gläubiger ihre Forderungen

einziehen , ehe ihnen dies in Folge der Wirkungen des Ge

ſchäftsüberganges unmöglich iſt. Sie können beim Uebergang

unter Lebenden ſich z . B. an die Verkaufsvaluta des früheren

Inhabers halten oder das Veräußerungsgeſchäft anfechten .

Sie können beim Tode des Inhabers ihre Forderungen dem

Nachlaßverwalter , dem Nachlaßkonkursverwalter gegenüber

oder im Aufgebot der Nachlaßgläubiger geltend machen.

Anders, wenn die Firma fortgeführt wird . Hier kann

es vorkommen, daß die Gläubiger Jahre lang von dem Wechſel

der Inhaber nichts erfahren und dadurch aller der vorer:

wähnten Vortheile verluſtig gehen , zumal auch die Zuſäße

zu der alten Firma im Verkehr wenig beachtet werden . Hier

bedarf es deshalb beſonderer Rechtsfäße.

Andererſeits entſpricht es auch durchaus der Billigkeit,

diejenigen , welche eine alte Firma fortführen, mit der ihnen

nachtheiligen Folge dieſer Rechtsfäße zu belaſten .

Dadurch wird nur ein Gegengewicht gegen die außer

ordentlichen Vortheile geſchaffen , die durch die Fortführung

der Firma für den neuen Geſchäftsinhaber entſtehen . Durch

ſie werden dem Geſchäfte fchwere Schäden erſpart. Eine Ver

änderung des Namens, unter dem das Geſchäft nach außen

hin thätig wird , müßte den ruhigen und ſteten Fortbeſtand

der Beziehungen zu Lieferanten, Kreditgebern und Abnehmern

aufs weſentlichſte beeinträchtigen und damit die Hauptgrund

lage des Geſchäfts erſchüttern.

Ferner bringt ein Erwerber , der einem Geſchäft den

alten von ſeinem eigenen abweichenden Namen beläßt, das

durch zum Ausdruck, daß er dieſem Geſchäft eine von dem

Inhaber unabhängige Sondereriſtenz zuerkennt, mit anderen

Worten, er erkennt die idee von der Selbſtändigkeit des

Handelsgeſchäftes an . Man braucht deshalb keine Bedenken

zu tragen , dieſe Idee auch gegen ihn zur Geltung zu

bringen.

2. Wie geſtaltet ſich nun die Unterſcheidung , die zur

entſprechenden Anwendung des § 25 auch im Falle des § 27

I
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durchgeführt werden muß, im einzelnen ? Der Gefeßgeber

ſondert alle diejenigen Fälle aus, in denen die eben erwähnte

Fortführung des Handelsgeſchäftes unter der bisherigen

Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nach

folgeverhältniß andeutenden Zuſages erfolgt.

„Firma" bedeutet nach § 17 HGB.'8 „den Namen ,

unter dem ein Kaufmann im Handel ſeine Geſchäfte

betreibt und die Unterſchrift abgiebt ."

Es kommt alſo nicht darauf an , ob jener Name im

Handelsregiſter eingetragen iſt, oder ob dort ein anderer

oder gar kein Geſchäftsname des Kaufmanns verzeichnet iſt.

Durch jene Begriffsbeſtimmung der Firma wird von

dem Thatbeſtand des § 27 die Fortführung mit bloßer Bei

behaltung des Etabliſſementsnamens unter Aenderung

der Firmenzeichnung ausgeſchloſſen.

Andererſeits wird durch den Begriff der Firma das An

wendungsgebiet des § 27 auf Geſchäfte von Vollkaufleuten

beſchränkt.

Nach § 4 KGB.'8 findet die Beſtimmung des § 17,

daß der Geſchäftsname eines Kaufmanns „ Firma“ heißt,

auf Minderkaufleute keine Anwendung. Die Beibehaltung

des Geſchäftsnamens eines Minderkaufmannes ſtellt alſo nicht

die Fortführung einer Firma dar. Damit entfällt eine der

Vorausſeßungen des engeren Thatbeſtandes des § 25 HOB.'S.

Dies wird auch im Prinzip überal anerkannt, ſtreitig

iſt aber, ob nicht die Rechtsjäße des § 25 5GB.'S. analog

auf die Betriebe der Minderkaufleute auszudehnen ſind 24) .

i

24) Für die Anwendung der $S 25-27 auf Mindertaufleute ſprechen

fich aus : Staub S. 145 Anm. 29 zu § 25 ; Goldmann

S. 102 ; anders S. 31. Dagegen beſchränken folgende Schriftſteller

die Anwendbarkeit der SS 25-27 auf Vollkaufleute: Düringer:

Hachenburg S. 97, S. 116 II ; Lehmann - Ring S. 89

Nr. 1 ; Małower S. 57. Aus der Praxis vgl. die Entſcheidung

des Oberſten Gerichtshofs zu Wien in dieſer Zeitſchrift BD. VI

S. 590 und des DLG. Roſtod , ebenda Bd . XXXIV S. 566 für

das ältere Recht).
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Auch das dürfte aber abzulehnen ſein, da die Rechts

fäße des § 27 im Grundgedanken eine Durchführung der

Idee von der Selbſtändigkeit der Sandelsgeſchäfte bezwecten .

Dieſe Idee aber iſt thatſächlich auf Betriebe von Vollkauf

leuten beſchränkt .

Niemand wird es einfallen , das Geſchäft einer Sökerin

oder den Betrieb eines Hauſirers als Subjekt der im Betriebe

begründeten Forderungen oder als Schuldner der Geſchäfts

verbindlichkeiten zu betrachten .

Die Firma braucht nun bei der Fortführung des Ge:

ſchäftes nicht vollſtändig unverändert beibehalten zu werden.

Der Gefeßgeber erſtreckt die Anordnungen des § 25 und

damit die des § 27 auch auf diejenigen Fälle, in denen die

Fortführung unter der bisherigen Firma

„mit Beifügung eines das Nachfolgeverhältniß an

deutenden Zuſaßes"

erfolgt .

Solche Zuſäße ſind im Verkehr in großer Mannichfaltig

keit üblich. Firmen wie :

„ Mar Müller Nachfolger“,

„Karl Schulze's Söhne“,

„Martin Meyers Nachfolger Auguſt Färber“

bezeichnen die häufigſten Typen.

Aber auch die Firmen , wie :

„Friß Gärtner vormals Hermann Meißner"

gehören hierher. Streng genommen ſtellen ſie allerdings nicht

die alte Firma init Beifügung eines das Nachfolgerverhältniß

andeutenden Zuſages , ſondern eine neue Firma mit einem

den Vorgänger nennenden Zuſaß dar. Auch dieſe Form

wird aber im Verkehr den übrigen vollkommen gleichgeſtellt,

ſo daß es ungerechtfertigt wäre, ſie abweichend zu behandeln .

Materiel trifft dies auch deshalb zu , weil die Annahme

einer derartigen Firma gleichfalls die Anerkennung der Idee

von der Einheit des Handelsgeſchäftes enthält. Die Form

der neuen Firma deutet an , daß der Name des neuen In



434 Bolte : § 27 des neuen Handelsgeſezbuches.

n

habers gewiſſermaßen nur zur Umtaufung des alten Ge

ſchäftes verwendet iſt 25) .

Ebenſo greifen die Rechtsſäße des § 27 aber auch Plaß,

wenn gewiſſe Beſtandtheile der alten Firma aufgegeben wer

den , ohne daß ihre weſentliche Grundlage davon betroffen

wird . Fälle , in denen etwa die Firma des Vorgängers

„ Karl Friedrich Beyer“ lautete, während der Erbe die Firma

,, Veyers Nachfolger Felix Bürger“ führt, ſind zweifellos den

vorerwähnten gleich zu achten .

Was endlich den Fall anbelangt , daß der Name des

Erben mit der bisherigen Firma übereinſtimmt, ſo daß es

nicht erſichtlich iſt, ob die von dem Erben geführte Firma

die „bisherige“ oder eine neue iſt, wird man die Rechts

folgen des § 27 ,,mangels Beweiſes“ nicht eintreten laſſen

können 26). ' Indeſſen wird ſich unter Umſtänden doch aus

äußeren Anzeichen das Vorhandenſein einer Fortführung der

Firma ſchließen laſſen. Dies wird z . B. dann der Fall ſein,

wenn der Erbe auch in den von ihm neuangeſchafften For

mularen und Geſchäftsſtempeln die fakſimilirte Unterſchrift

des früheren Inhabers verwendet.

Sehr zweifelhaft erſcheint der Fall, wo der Erbe, der

den gleichen Namen wie der bisherige Inhaber trägt , das

Geſchäft unter der alten Firma mit dem Zuſaße „junior“

fortführt.

Einerſeits läßt ſich ſagen, das gerade der Zuſaß „junior “

die neue Firma als den Namen des jeßigen Inhabers

kennzeichnet. Andererſeits aber liegt in dem Zuſaße „junior “

25) In den Kommentaren wird auch dieſe Form als Beiſpiel der

Fortführung der bisherigen Firma angeführt. Vgl. 3. B. Staub

S. 129 Anm. 8 zu § 22. Aus der Praxis Entich . des RG. V

S. 113 .

26) So die Kommentare. Es iſt wohl nur ein Verſehen, daß Staub

zwar das dem Erben Günſtigere annehmen will, als dieſes aber

die Fortführung unter der Firma des Vorgängers bezeichnet ; denn

hierdurch würde ja die direkte Haftung des Erben begründet wers

den (Staub S. 153 Anm . 17) .
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genau dieſelbe Bezugnahme auf den früheren Geſchäftsnamen

wie etwa in dem Zuſaß „vormals Mar Müller “ .

Ausſchlaggebend wird ſein , daß die Fortführung einer

alten Firma derartig im Intereſſe des Geſchäftes liegt, daß

man im Zweifel den Thatbeſtand des § 27 wird für gegeben

erachten können .

$ 7 .

Haftung des Firmenfortführers.

Für dieſen engeren Thatbeſtand wird nun im $ 25

des HGB.'s beſtimmt, daß der Fortführende „für alle im

Betriebe des Geſchäftes begründeten Verbind

lichkeiten des früheren Inhabers" haftet. Ueber

die rechtliche Natur dieſer Haftung wird nichts geſagt . In

deſſen kann es keinem Zweifel unterliegen , daß der Geſek

geber die Entſtehung eines Geſammtſchuldverhältniſſes gemäß

§ 421 B.OB.'s anordnen wollte 27) .

Die Fortführung des Geſchäftes unter der bisherigen

Firma erzeugt als ſelbſtändiger Verpflichtungsgrund eine

Verbindlichkeit des Fortführenden , die in ihrem Inhalte

vollſtändig der des bisherigen Inhabers entſpricht und ſich

mit dieſer zu einer Geſammtſchuld vereinigt . Insbeſondere

liegt kein Anhalt dafür vor, daß die Haftung des neuen In

habers eine bloß acceſſoriſche wie etwa die des Bürgen ſein

follte. Noch weniger kann von einer Anwendung des § 420

des B. GB.'s die Rede ſein , ſo daß der Erwerber und der

frühere Geſchäftsinhaber für theilbare Leiſtungen nur zu

gleichen Antheilen haſten würde .

Wie ſoll nun dieſe Rechtsfolge „ entſprechend“ auf den

Fall des § 27 angewendet werden ? 28).

27) Vgl. z. B. Goldmann S. 104b.

28) Ueber die Natur der nach § 27 eintretenden Haftung des Erben

finden fich eingehendere Erörterungen nicht. Cohn bei Grudzot

Bd. XLII S. 62 a iſt der im Texte vertretenen Meinung. Bors

dhardt, Erbrecht S. 144 IX ſieht die „ unbeſchränkte Haftung“
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Durch den Erbfall geht das Vermögen des Erblaſſers

als Ganzes auf den Erben über. Hierunter ſind , ſofern

man zum Vermögen die Schulden rechnet 29), auch die

Schulden begriffen . Der Erbe iſt alſo bereits kraft des Erb

rechtes Schuldner auch der im Betriebe des Geſchäfts be

gründeten Verbindlichkeiten des Erblaſſers. Dieſe Haftung

iſt indeſſen für die Gläubiger erheblich entwerthet durch die

Rechtsſäße über die „ beſchränkte “ Haftung des Erben, und

durch die Möglichkeit eines Aufgebotes der Nachlaßgläubiger

oder des Nachlaßkonkurſes 30) .

Dieſer Rechtszuſtand könnte dem des § 25 nun einmal

in der rein äußerlichen Weiſe angepaßt werden, daß jene

Beſchränkungen und Gefährdungen für die Verwirklichung

der dem Erben fraft des Erbrechtes obliegenden Haftung

beſeitigt werden, dergeſtalt, daß der Erbe fich in Folge des

§ 27 weder auf die beſchränkte Haftung noch auf die Wir

kungen eines Aufgebotes der Nachlaßgläubiger oder eines

Nachlaßkonkurſes berufen könnte.

Für dieſe Anſchauung ſpricht der Abſag 2 des § 27,

in dem der Geſeßgeber den in Folge des § 27 eintretenden

Rechtszuſtand als „ unbeſchränkte“ Haftung bezeichnet. Es

iſt dies derſelbe Ausdruck, der im Bürgerlichen Geſekbuch

für die Haftung eines Erben gebraucht wird, der den Gläu

bigern jene Hinderniſſe nicht entgegenſtellen kann 31) .

Indeſſen würde dies Verfahren der inneren Natur des

Thatbeſtandes des § 27 nicht gerecht. Dieſem wohnt gerade

3

nach § 27 als unbeſchränkte Haftung im Sinne des Bürgerlichen

Gefeßbuches an. Vgl. Düringer machenburg S. 122 ;

Boehm bei Gruchot Bd. XLII S. 709 ; Fåger , Erbenhaftung

S. 3.

29) In neueſter Zeit für das Bürgerliche Gefeßbuch beſtritten von

Binder , Die Rechtsſtellung des Erben , 1901 , S. 7 fi.

30) Es bedarf hier feiner Erörterung über die Frage , ob der Erbe

grundſäßlich beſchränkt oder unbeſchränkt haftet , da die dirette

Haftung nach § 27 ein ſelbſtändiges rechtliches Band erzeugt.

31 ) Siehe die Neberſchrift zu Ziffer IV Titel 2 Abſchnitt 2 Buch v

B.GB.3.
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ſo wie demjenigen des § 25 eine rechts erzeugende Kraft

inne . Dieſer Kraft würde nicht Rechnung getragen , wenn

man ſeine Wirkung auf die Zerſtörung beſtimmter Ein

wendungen und Hemmniſſe, die einem beſtehenden Anſpruche

drohen, beſchränken würde.

Vielmehr tritt in Folge der Fortführung unter der bis

herigen Firma im Falle des § 27 gerade ſo wie in dem

des § 25 neben das beſtehende obligatoriſche Band ein

zweites .

Der Erbe, der nach § 27 haftet, iſt nicht nur als Erbe

und mit allen Vorrechten eines ſolchen verpflichtet, ſondern

er iſt daneben noch Schuldner in eigenſter Perſon S2), gerade

ſo , wie wenn er fich durch ausdrückliche Willenserklärung

verpflichtet hätte , neben ſeiner erbrechtlichen Haftung dieſe

perſönliche „direkte“ Haftung zu übernehmen ; die Fort

führung der Firma ſoll ja nach Anſicht des Geſeßgebers

nur als eine beſondere Form gelten , in die jene Willens

erklärung der Schuldenübernahme gekleidet wird.

Der Fall ſtellt, bildlich geſprochen, wie der des S 25 ein

zweiſpißiges Schuldverhältniß dar , nur daß die Spißen ſich

im Falle des $ 25 gegen zwei verſchiedene Perſonen , im Falle

des § 27 gegen dieſelbe Perſon, den Erben, richten.

Dies kann ſich aber ändern .

Einmal kann es vorkommen , daß nach Eintritt ber

Haftung aus 27 die Verpflichtung als Erbe zeitweiſe ab

gezweigt wird, indem eine Nachlaßverwaltung oder der Nach

laßkonkurs in Kraft tritt . Dann macht ſich die erbrechtliche

Haftung gegen den Nachlaßkonkursverwalter bezw . den Nach:

laßverwalter geltend , während die „direkte“ 33) Haftung

32) Mit dieſer Auffaſſung iſt auch die Ausführung der Denkſchrift,

daß der Erbe „mit ſeinem ganzen Vermögen ohne Rüdſicht auf

die erbrechtlichen Beſchränkungen ſeiner Haftung haften folle " , wohl

vereinbar (S. 3159 Abſ. 1 ). Jedenfalls iſt die Ausführung zu

allgemein, zu unbeſtimmt, um zur Widerlegung der hier vertretenen

Meinung zu genügen ..

33) Dieſer Ausdruck ſoll im Folgenden beibehalten werden , um eine



438 Bolte : § 27 des neuen Handelsgefeßbuches.

aus § 27 nach wie vor für den Erben beſtehen bleibt . Vor

allem aber kann die erbrechtliche Haftung auch endgiltig auf

einen anderen übergeben , z. B. durch Nacherbſchaft oder in

Folge einer Entziehung der Erbſchaft durch einen anderen

Erben. Oder es kann ſich, beſonders im Falle der Todes

erklärung herausſtellen , daß die erbrechtliche Haftung des

Fortführenden gar nicht beſtanden hat. In allen dieſen

Fällen bleibt die direkte Haftung aus § 27 auf dem Rechts

grunde der Fortführung des Geſchäftes beſtehen und es tritt

ein Verhältniß ein, das auch äußerlich dem des § 25 HGB.'S

vollſtändig entſpricht.

Im einzelnen iſt über den Inhalt der direkten Haftung

des Erben folgendes zu bemerken : Die Verpflichtung des Erben

erſtreckt ſich auf dieſelbe Leiſtung und iſt unter denſelben

Bedingungen zu erfüllen , wie die kraft Erbrechtes auf ihn

übergegangene Verbindlichkeit. Thatſachen, die auf den Bes

ſtand der erbrechtlichen Verpflichtung eingewirkt hatten , ehe

die direkte Haltung eintrat, werden deshalb auch für legtere

wirkſam ſein . Dagegen ſind von dem Augenblick der Ent:

ſtehung der direkten Haftung ab die Rechtsjäße der $ 421 ff.

B. GB.'s über die Geſammtſchuldverhältniſſe maßgebend.

Darnach wird eine vom Gläubiger bewirkte Vorleiſtung,

eine Kündigung, Mahnung oder eine Unterbrechung der Ver

jährung unter allen Umſtänden die direkte Haftung beein

fluſſen , wenn dieſe Handlungen vorgenommen werden , ehe

die „direkte“ Haftung entſtand. Geſchieht die Vornahme

ſpäter, ſo muß ſie, um die direkte“ Haftung zu treffen, nicht

bloß dem Erben als ſolchen, ſondern auch dem direkt haften

den Inhaber des Handelsgeſchäftes gegenüber erfolgen . In

der Mehrzahl der Fälle wird es freilich nur einer einmaligen

Vornahme der Handlung bedürfen , da ja beide Perſonen

in dem Erben vereint find . Wenn aber die erbrechtliche

Haftung zeitweiſe abgezweigt oder endgiltig getrennt iſt,

Verwechslung mit der erbrechtlichen „ unbeſchränkten “ Şaftung zu

perhüten .
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wird eine derartige Handlung immer nur für denjenigen

Zweig des Geſammtſchuldverhältniſſes wirkſam werden , für

den ſie vorgenommen wird .

Tritt z . B. nach der Entſtehung der direkten Haftung

eine Nachlaßverwaltung ein, ſo muß der Gläubiger, um die

Fälligkeit einer kündbaren Forderung herbeizuführen ,
die

Kündigung nicht nur dem Nachlaßverwalter, ſondern auch

dem Erben ſelbſt gegenüber erklären , wenn er dieſen auf

Grund der direkten Haftung belangen will.

Beſonders zu erörtern bleibt noch der praktiſch nicht

unwichtige Fall, daß die direkte Haftung für eine Verbind

lichkeit des Erblaſſers eintritt , die von einer Gegenleiſtung

abhängig iſt.

Nimmt hier der Gläubiger den Erben als ſolchen in

Anſpruch , ſo fält feine Gegenleiſtung, da fie auf Grund

eines zum Nachlaß gehörigen Schuldverhältniſſes erlangt

wird, in den Nachlaß. Die Gegenleiſtung gehört alſo z. B.

zur Nachlaßkonkursmaſſe. Stüßt ſich der Gläubiger dagegen

auf die direkte Haftung des Erben , ſo muß er auch an

dieſen ſelbſt leiſten . Die Gegenleiſtung fällt dadurch in das

freie Vermögen des Erben und iſt z . B., wenn ſich die

Haftung des Erben für die ſonſtigen Schulden des Erblaſſers

auf den Nachlaß beſchränkt, dem Zugriff der Nachlaßgläubiger

entzogen.

Erklärt der Gläubiger nicht, auf welchen Rechtsgrund

er ſeinen Anſpruch gegen den Erben ſtüßt, ſo wird man an

nehmen müſſen , daß er den beſonderen Grund der direkten

Haftung nicht geltend macht und zwar auch deshalb , weil

der Gläubiger, um ſeiner Verbindlichkeit aus dem gegen

ſeitigen Schuldverhältniſſe zu genügen, genöthigt iſt, an den

Erben als Nachfolger des Erblaſſers, alſo zur Nachlaßmaſſe

zu leiſten .
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§ 8 .

Fortſeßung.

Wie iſt nun der Kreis derjenigen Schuldverhältniſſe zu

begrenzen, für die jene „direkte“ Haftung des Erben eintritt ?

Der $ 27 bezeichnet dieſen Kreis mit dem Ausdruck :

„die früheren Geſchäftsverbindlichkeiten .“

Dies iſt offenbar daſſelbe, was im § 25 die Worte be

zeichnen:

„für alle im Betriebe des Geſchäfts begründeten Ver:

bindlichkeiten des früheren Inhabers ."

Damit werden zwei Erforderniſſe aufgeſtellt, ein ſach

liches und ein zeitliches.

Für die Frage, ob dem fachlichen genügt iſt, hat der

$ 344 HGB.'8 eine gewiſſe Bedeutung 34) .

Dort wird beſtimmt:

,,Die von einem Raufmann vorgenommenen Rechts

geſchäfte gelten im Zweifel als zum Betriebe ſeines

Handelsgewerbes gehörig . Die von einem Kaufmanne

gezeichneten Schuldſcheine gelten als im Betriebe ſeines

Handelsgewerbes gezeichnet, ſofern nicht aus der Ur:

kunde fich das Gegentheil ergibt. “

Es kann allerdings keinem Zweifel unterliegen, daß der

Gefeßgeber an eine Anwendung des § 344 auf die Fälle

der SS 27 und 25 HOB.'s nicht gedacht hat . Denn der $ 344

iſt aus dem alten Handelsgeſeßbuch übernommen und dort

34) Den ganzen § 344 wollen für das Gebiet der $S 25—27 gelten

laſſen : Behmann - Ring S. 93 Nr. 9 ;.Goldmann S. 105,;

106 ; Wolff in dieſer Zeitſchrift BD. XLVII S. 247 ff. Ebenſo

für das ältere Necht Simon in dieſer Zeitſchrift Bd. XXIV

S. 95. Nur den 344 Abſ. 1 wollen anwenden : Staub

S. 132 Anm. 21 ; Düringer : achenburg S. 117 ad 1 .

Unertvähnt laſſen den & 344 bei Beſtimmung des Begriffes der

Geſellſchaftsſchulden : Gohn bei Bruch of Bd. XLII S. 51/52 ;

Cofad , Handelsrecht S. 68 ; Małower S. 57 .

s
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waren die Beſtimmungen der SS 25 und 27 noch gar nicht

vorhanden.

Der § 344 ftellt aber einen ganz allgemeinen Rechtsſa

auf, der von ſelbſt auch diejenigen Thatbeſtände ergreift, für

die er zunächſt nicht gegeben wurde.

Indeſſen iſt die Tragweite der Anwendbarkeit des $ 344

im Falle des § 25 und demzufolge auch im Falle des § 27

HGB.'s nicht zu überſchäßen.

Zunächſt greift $ 344 nur bei einer beſchränkten Zahl

von Schuldverhältniſſen durch. Nur wenn die rechtserzeugende

Thatſache ein „ Rechtsgeſchäft “ bezw. im Falle des noch engern

Abſaß 2 die Zeichnung eines Schuldſcheines darſtellt, gilt

dieſe Thatſache nach $ 344 als Theil der zum Betriebe des

Handelsgewerbes gehörigen Handlungen. Für Verpflichtungen ,

die auf dem Geſet oder auf unerlaubten Handlungen be

ruhen, iſt der § 344 alſo gänzlich unerheblich.

Sodann aber iſt der Kreis , in den nach § 344 die

rechtserzeugende Thatſache verſekt wird, der Betrieb des

Handelsgewerbes, keineswegs identiſch mit dem Kreiſe, der

der Rechtsſaß des § 27 gemäß dem des § 25 vorausſeßt,

dem Betriebe des Handelsgeſchäftes.

Allerdings wird der Nachweis, daß ſich Handelsgewerbe

und Handelsgeſchäft im einzelnen Falle decken, häufig nicht

ſchwer zu erbringen ſein , da ſich in den meiſten Fällen der

Betrieb des Handelsgewerbes auf den Betrieb eines einzigen

Handelsgeſchäftes beſchränken wird.

Wo der $ 344 hiernach im Falle des § 27 Anwendung

finden kann, wird aber nicht nur der Abſaß 1 , wie es einige

Schriftſteller wollen , ſondern auch der Abſaß 2 in Betracht

kommen.

Denn beide Beſtimmungen ſind innerlich ganz gleich

artige. Beide ſtellen im Intereſſe der Gläubiger Ver

muthungen auf, von denen nur die zweite, auf die Schuld

ſcheine bezügliche, dadurch verſchärft wird, daß ein außerhalb

der Urkunde liegender Gegenbeweis ausgeſchloſſen wird.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI. 29
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Soll nun eine Verbindlichkeit „im Betriebe des Ge

ſchäfts begründet“ ſein , ſo muß ihr Grund , die rechts

erzeugende Thatſache, auf der ſie beruht , einen Theil der

jenigen Vorgänge bilden , die in ihrer Geſammtheit den

„ Betrieb “, d . h . die Verrichtungen des Geſchäftsorganismus

darſtellen , und zwar kommt es nicht an auf die rechtliche

Natur des Schuldgrundes. Die direkte Haftung tritt für

Verpflichtungen , die auf unerlaubten Handlungen oder uns

mittelbar auf dem Gelege beruhen, ebenſowohl ein, wie für

Verbindlichkeiten aus Rechtsgeſchäften. Die Hauptmaſſe wer

den naturgemäß die eigentlichen Betriebsgeſchäfte bilden , bei

einem Waarenhauſe z . B. die Verpflichtungen aus den Kauf

verträgen mit Lieferanten und Abnehmern, bei einem Spedi

tionsgeſchäft die Verbindlichkeiten gegen die Auftraggeber und

die Frachtführer. Ebenſogut gehören aber ſicher die durch

den Betrieb begangenen Verlegungen der Patent-, Muſter-,

Marken- und ſonſtigen Urheberrechte, nicht minder Ver

pflichtungen aus unlauterem Wettbewerb oder eine gemäß

88 278, 831 B.GB.'8 eintretende Verpflichtung aus Hand

lungen von Angeſtellten 35).

Ferner ſind im Betriebe des Geſchäftes begründet auch

die Schulden aus den ſogenannten Hilfsgeſchäften eines Kauf

mannes, z. B. aus der Anſchaffung von Ladenutenſilien, aus

den Verträgen mit den Angeſtellten des Geſchäftes , gleich

viel , ob es fich hierbei um vertragsmäßig begründete oder

ſchon auf dem Gefeße beruhende Verbindlichkeiten handelt.

Auch diejenigen Verbindlichkeiten gehören hierher, die aus

Geſchäften entſtehen , welche dem Betriebe die nöthigen

Kapitalien zuführen ſollen. So kann die dingliche Belaſtung

des Geſchäftsgrundſtückes eine Geſchäftsverbindlichkeit be

gründen .

Dagegen läßt ſich die Verpflichtung aus dem Erwerbe

eines Handelsgeſchäfts ſelbſt nicht als eine im Betriebe

.

.

35) Zahlreiche andere Beiſpiele führen die Kommentare auf. Siehe

auch Cohn S. 59 (Gruchot Bd. XLII).
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deſſelben begründete Verbindlichkeit anſehen 36). Denn der

Erwerb des Geſchäfts iſt ja eine Rechtshandlung , die das

Handelsgeſchäft zum Gegenſtande hat und es von außen her

betrifft. Sie kann alſo nicht als ein Theil der Funktionen

des Geſchäftes ſelbſt angeſehen werden .

Dagegen iſt es nicht ausgeſchloſſen, daß die Schuld aus

dem Erwerbe des Handelsgeſchäftes nachträglich die Natur

einer Geſchäftsſchuld erlangt .

Wenn z. B. das Geſchäft ſpäter die Zinſen der Schuld

bezahlt oder Abſchlagszahlungen leiſtet, ſo liegt hierin eine

„ in dem Betriebe des Geſchäftes “ enthaltene Handlung, die

jene Schuld in die Reihe der übrigen Geſchäftsverbindlich

keiten verſeßt.

Ucbrigens wird die Beſtimmung, ob eine „ Geſchäfts

verbindlichkeit “ im Sinne des § 27 vorliegt , ſich nur nach

den Umſtänden des einzelnen Falles treffen laſſen. Hierbei

wird wiederum die Verkehrsanſchauung eine weſentliche Stüße

gewähren .

Im Verkehr wird es ſelten zweifelhaft ſein , ob eine

beſtiminte Schuld dem Geſchäfte als ſolchem obliegt, oder

ob ſie eine Privatverbindlichkeit des Inhabers darſtellt.

Häufig wird hierfür der Umſtand ausſchlaggebend fein , ob

das die Schuld begründende Geſchäft unter der Firma ab

geſchloſſen iſt und ob die Schuld in die Sandelsbücher ein

getragen wurde. Für fich allein iſt keines von beiden ent

ſcheidend 37) . Es kann vorkommen , daß ein Kaufmann

offenbare Privatgeſchäfte unter ſeiner Firma eingeht und

daß auch die hieraus entſtehenden Verbindlichkeiten gebucht

werden . Umgekehrt werden mitunter Geſchäftsverbindlich

.

36) Cohn bei Gruchot Bd. XLII S. 53.

37) Die Nürnberger Rominiſſion lehnte einen Antrag ab , nach dem

nur die unter der Firma eingetragenen Fandelsgeſchäfte als zum

Betriebe des bandelegewerbes gehörend angeſehen werden follten .

Vgl. die Entſch . des ROHG.'s Bd. II S. 426/429 ; Wolff in

dieſer Zeitſchrift Bd. XLVII S. 250. Wegen der Eintragung

in die Geſchäftebücher fiehe Entich. des RDVS.'8 BO. VIII S. 42.
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keiten unter dem bürgerlichen Namen des Inhabers begründet

oder es unterbleibt ihre Aufnahme in die Handelsbücher.

Wenn nach alledem die Entſcheidung, ob eine beſtimmte

Verbindlichkeit „im Betriebe des Geſchäftes begründet iſt “

häufig zu Zweifeln Anlaß geben wird , ſo kann die weitere

Frage, ob eine einzelne Verbindlichkeit zu den

„früheren Geſchäftsverbindlichkeiten "

im Sinne des § 25 gehört, keine Schwierigkeiten machen.

„Frühere“ Geſchäftsverbindlichkeiten ſind diejenigen,

welche begründet wurden, ehe das im Thatbeſtande des § 27

behandelte Ereigniß , die Fortführung der Firma durch den

Erben , eintrat .

Hiernach ſind frühere Geſchäftsverbindlichkeiten nicht nur

die aus der Zeit des Erblaſſers ftammenden , ſondern auch

die während einer dazwiſchengetretenen Fortführung des Ge

ſchäftes durch eine andere Perſon begründeten Verpflichtungen

(vgl. oben S. 422) .

3. B. haftet der Erbe, welcher die Firma als Nach

erbe fortführt, auch für die von dem Vorerben begründeten

Geſchäftsverbindlichkeiten .

Dies iſt eine zwingende Folge des Wortlautes des Ge:

fekes , das von „früheren“ Geſchäftsverbindlichkeiten , nicht

von Geſchäftsverbindlichkeiten des Erblaſſers ſpricht.

Dies Ergebniß entſpricht aber auch der inneren Natur

des $ 27. Denn die Fortführung des Geſchäftes ſtellt nach

der Auffaſſung des Geſeßgebers die Bethätigung des Willens

dar, unter Anerkennung der Einheit des Handelsgeſchäftes,

in deſſen Beziehungen einzutreten . Hierbei iſt es ebenſo

gleichgiltig, wenn eine beſtimmte Geſchäftsverbindlichkeit nach

dem Tode des Erblaſſers begründet wurde, als wenn ſie

etwa aus der Zeit eines Vorbeſißers ſtammt und erſt gemäß

25 HGB.'8 auf den Erblaſſer übergegangen iſt.
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$ 9 .

Ausſchluß der direkten Haftung.

-

Der § 27 knüpft nun aber die Rechtswirkung: die

unbeſchränkte Haftung des Erben – keineswegs unbedingt

und unter alen Umſtänden an den Thatbeſtand der Fort

führung des Geſchäftes unter der alten Firma.

Er beſtimmt vielmehr im Abſaß 2 :

„Die unbeſchränkte Haftung nach § 25 Abſ. 1 tritt

nicht ein , wenn die Fortführung des Geſchäftes vor dem

Ablaufe von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in welchem

der Erbe von dem Anfalle der Erbſchaft Kenntniß erlangt

hat, eingeſtellt wird .

Auf den Lauf der Friſt finden die für die Verjährung

geltenden Vorſchriften des § 206 des Bürgerlichen Geſekbuches

entſprechende Anwendung. Iſt bei dem Ablaufe der drei.

Monate das Recht zur Ausſchlagung der Erbſchaft noch nicht

verloren, ſo endigt die Friſt nicht vor dem Ablaufe der

Ausſchlagungsfriſt.“

Hiernach wird der Eintritt der „direkten" Haftung davon

abhängig gemacht, daß binnen beſtimmter Friſt ein gewiſſes

Ereigniß, „die Einſtellung der Fortführung“ eintritt.

In erſter Linie iſt zu ermitteln , welches die rechtliche

Natur jener Abhängigkeit der direkten Haftung von der Ein

ſtellung der Fortführung iſt.

Dieſe rechtliche Natur fönnte eine dreifache ſein 38 ).

1 /

38) Die Schriftſteller ſprechen ſich über die rechtliche Natur der Friſt

des § 27 Abſ. 2 nicht eingehend aus. Małower ſpricht aus:

drücklich von einer auflöſenden Bedingung ; ebenſo ſagt Gojad

S. 73, V 2, ?, der Erbe könne die Haftung nach § 27 Abſ. 2

„ wieder abſtreifen “. Lehmann S. 99 Nr. 4 ſpricht von einem

, Schwebezuſtand ". Staub S. 154 von einer Verſuchefriſt ".

Auf dem im Text vertretenen Standpunkt ſtehen fäger , Erben:

haftung S. 3 ; Cohn bei Gruchot Bd. XLII S. 62 a ; Dü

ringersHachenburg S. 125 VII.

I
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Die Haftung könnte durch die Einſtellung auflöſend

bedingt ſein :

ſie endet , ſobald binnen der Friſt die Einſtellung

eintritt .

Oder es könnte eine aufſchiebende Bedingung vor

liegen :

die Haftung tritt ſofort ein, aber ſie wird erſt wirk

ſam , wenn die Friſt abläuft, ohne daß vorher die

Einſtellung erfolgt iſt.

Oder endlich die Haftung tritt überhaupt nicht ein

nihil actum est , ſo lange die Friſt zur Einſtellung noch

läuft.

Von dieſen drei Möglichkeiten verdient die legte aus

äußeren und inneren Gründen den Vorzug .

Sowohl eine auflöſende, wie eine aufſchiebende Bedingung

hätte vom Geſeßgeber anders bezeichnet werden müſſen , als

es durch die Worte geſchehen iſt:

„Die unbeſchränkte Haftung nach § 25, Abſ . 1 ,

tritt nicht ein, wenn u . f . w . "

Die vom Geſeßgeber gewählte Faſſung deutet darauf

hin, daß während der Schwebezeit überhaupt keine Haftung

des Erben, nicht einmal eine ſuspenſiv bedingte, begründet

wird . Nur für dieſen Fal trifft der Ausdruck zu

,, Die unbeſchränkte Saftung tritt nicht ein,

wenn .

Daß dies der Sinn des § 27 iſt, geht beſonders ſcharf aus der

Form hervor, die jenem Rechtsſaße im erſten Entwurfe gegeben

war , wonach die Vorſchriften des (damaligen) § 23 Abſ. 1

bei rechtzeitiger Einſtellung keine Anwendung finden

follten. Der innere Grund , der für dieſe Auffaſſung

ſpricht, liegt darin , daß jene Friſt nach der ausdrücklichen

Erklärung der Denkſchrift 39) dem Erben dazu gewährt wird,

um ſich über die endgiltige Fortführung der Firma ſchlüſſig

zu machen. Danach ſoll erſt in der über die Friſt hinaus

//

39) Dentſchrift S. 3159.
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fortgeſeßten Fortführung jene Willensäußerung liegen , die

nach dem oben Geſagten den Rechtsgrund der „direkten"

Haftung bildet. So lange die Friſt noch läuft, fehlt es

demgemäß an dem Rechtsgrunde der Haftung , ſo daß die

felbe weder als auflöſend noch als aufſchiebend bedingte

entſtehen kann .

Welches iſt nun die Bedeutung desjenigen Ereigniſſes,

das durch die Worte bezeichnet wird : „wenn die Fortführung

des Geſchäfts eingeſtellt wird" ?

Dieſe Worte fönnten dahin ausgelegt werden, daß der

Betrieb des Handelsgeſchäftes überhaupt aufhören und die

Thätigkeit des Geſchäftsorganismus gänzlich erlöſchen müſſe.

Indeſſen kann dieſe Auslegung nicht für zutreffend erachtet

werden 4). Einmal könnte eine derartige Beſtimmung

unter Umſtänden volkswirthſchaftlich ſchädlich wirken . Denn

ſie würde auf den Erben , der die Fortführung begonnen

hat, einen Druck ausüben , das vielleicht ganz lebensfähige

Geſchäft zu zerſtören , nur um der direkten Haftung für die

Geſchäftsverbindlichkeiten zu entgehen . Außerdem würde der

vom Geſeßgeber betonte Charakter der Schwebezeit als einer

dem Erben gewährten Ueberlegungsfriſt fortfallen , wenn dem

Erben , der die Fortführung begonnen hat , nur die zwei

Möglichkeiten blieben , entweder das Handelsgeſchäft zu ver

nichten , oder die direkte Haftung zu übernehmen. Dieſen

Charakter einer Ueberlegungsfriſt hat die Schwebezeit nur,

wenn dem Erben während derſelben alle denkbaren Arten der

Verwerthung des ererbten Geſchäftes offen bleiben . Dies

iſt der Fall, wenn man die Worte des Gefeßes : „Wenn die

Fortführung des Geſchäftes eingeſtellt wird“ in dem zweiten

denkbaren Sinn auslegt , indem man unter „Fortführung

des Geſchäftes “ diejenige beſondere Art der Fortführung

-

40) So Düringerspachenburg S. 126 ; Cohn S. 163 ( Forte

führung der Firma ! ). - Anberer Meinung: Staub S. 155 ;

Cojad 5, 73 I, 2 % ; an cheinend aucy Behmanns Ring 6.99

Nr. 5.
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verſteht, welche der Geſeßgeber vorher als Grundlage der

unbeſchränkten Haftung feſtgeſtellt hat, d . i .:

„Die Fortführung durch den Erben unter der

bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung eines

das Nachfolgeverhältniß bezeichnenden Zuſakes . "

Folgt man dieſer Auffaſſung , ſo ergibt ſich, daß die

unbeſchränkte Haftung erſt dann eintritt , wenn die ſämit

lichen oben erörterten Erforderniſſe des Thatbeſtandes des

§ 27 noch beim Ablaufe der Friſt vorliegen , während die

Haftung gar nicht in die Erſcheinung tritt, wenn eins dieſer

Erforderniſſe vorher wegfällt.

Einige der Möglichkeiten , wie dieſer Wegfall eines Er

forderniſſes, eintreten kann, werden hier zu erwähnen ſein .

Am durchgreifendſten wirkt natürlich die Einſtellung des

Geſchäftsbetriebes überhaupt . Dieſe braucht aber, wie oben

bereits erwähnt , keine plößliche und unvermittelte zu ſein ,

vielmehr hört die „ Fortführung " auch dadurch auf, daß zur

allmählichen Auflöſung des Geſchäftes übergangen wird .

Ebenſo liegt eine Fortführung dann nicht mehr vor,

wenn der Geſchäftsbetrieb fachlich ein vollſtändig anderer

geworden iſt.

Das Erforderniß der Fortführung

,,unter der bisherigen Firma mit oder ohne Beifügung

eines das Nachfolgeverhältniß andeutenden Zuſaßes“

fällt dann fort , wenn während der Friſt eine Firma an

genommen wird , die den eben feſtgeſtellten Erforderniſſen

nicht mehr entſpricht.

Am häufigſten wird das Erforderniß hinfällig werden,

daß die Fortführung des Geſchäftes „ durch den Erben"

ſtatthaben muß. Hierher gehören die Fälle, in denen das

Geſchäft verkauft oder ſonſt (z . B. auf einen Vermächtniß

nehmer) übertragen wird 4 1) .

41) Insbeſondere kann der Vermächtnißnehmer auch der Erbe ſelbſt

ſein . So bald derſelbe auf Grund des Vorausvermächtniſſes ($ 2150

B.GB.'S) die Fortführung der Firma beginnt , tritt feine perſön :
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Ferner die Fälle der Ausſchlagung der Erbſchaft, des

Eintrittes der Nacherbfolge , des Todes des fortführenden

Erben .

In allen dieſen Fällen bleibt die bisherige Fort

führung wirkungslos und es kann ſich nur darum handeln,

ob der Nachfolger des Erben auf Grund des § 25 oder

§ 27 die Haftung für die früheren Geſchäftsverbindlichkeiten

von neuem übernimmt.

Endlich kann die Fortführung durch den Erben " auch

dadurch wegfallen , daß das Recht des Erben am Geſchäfte

zwar unverändert beſtehen bleibt , daß aber die thatſächliche

Fortführung auf einen anderen übergeht.

Hierher gehört die Verpachtung des Geſchäftes. Aber

auch diejenigen Fälle ſind hier zu erörtern, in denen die that

ſächliche Fortführung im Laufe der Friſt an den Nachlaßver

walter, Nachlaßkonkursverwalter oder Teſtamentsvollſtrecker

übergeht, oder in denen z . B. in Folge Verheirathung der

Erbin ihr Ehemann auf Grund ſeines Rechtes als ſolcher die

Fortführung übernimmt.

Daß die Fortführung durch alle dieſe Perſonen nicht

als eine Fortführung durch den Erben im Sinne des Ge

feßes anzuſehen iſt , wurde oben bereits erwähnt (ſiehe

S. 425).

Der innere Grund hierfür liegt in folgender Erwägung :

Die Fortführung des Geſchäftes leitet ihre Fähigkeit,

die direkte Haftung zu begründen , daraus her, daß der

Geſebgeber in ihr nur eine beſondere Form der Willens :

erklärung ſieht, jene direkte Haftung zu übernehmen. Sie

muß jene Fähigkeit deshalb verlieren , wenn es rechtlich

unmöglich iſt, ſie als eine die direkte Haftung begründende

Willenserklärung anzuſehen. Das Leştere iſt in allen vors

erwähnten Fällen gegeben. Es iſt unmöglich, die Fortführung

durch den Nachlaßverwalter, den Nachlaßkonkursverwalter oder

liche Haftung für die Geſchäftsverbindlichkeiten nach § 25 HOB.PS

fofort ein .
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den Teſtamentsvollſtrecker als eine die direkte Haftung begrün:

dende Willenserklärung aufzufaſſen, da ſelbſt eine ausdrüd:

liche, auf die Uebernahme der direkten Haftung durch die

Erben gerichtete Willenserklärung dieſer Perſonen wirkungs

los wäre, weil eine ſolche Erklärung eine offenbare Ueber :

ſchreitung ihrer Befugniſſe und ihrer Vertretungsmacht dar

ſtellen würde.

Ebenſo iſt es unmöglich, der Fortführung durch den

Ehemann der Erbin den Sinn einer die Erbin verpflichten

den Willenserklärung unterzulegen , da er nach keinem der

Güterrechte des Bürgerlichen Geſekbuches befugt iſt, ſelbſt

durch eine ausdrückliche Willenserklärung eine obligatoriſche

Verbindlichkeit ſeiner Ehefrau zu begründen .

Derſelbe Gedanke greift auch bei der Fortführung durch

mehrere Miterben Plaß. Wenn eine Fortführung durch

einige Miterben nach § 2038 B. GB.'s als Fortführung

durch alle Erben gilt, kann dies trofdem für die nicht mit

fortführenden die direkte Haftung nicht begründen, weil die

einzelnen Miterben ebenfalls nicht die Macht haben , ſelbſt

durch ausdrückliche Erklärungen neue perſönliche Verbindlich

keiten der anderen Miterben zu begründen .

Es bleibt nunmehr noch die zeitliche Begrenzung der

jenigen Friſt übrig, binnen welcher jene den Thatbeſtand des

§ 25 aufhebenden Veränderungen der „ Fortführung “ eintreten

müſſen , um die Entſtehung der direkten Haftung zu ver

hindern .

Die Friſt beginnt mit dem Zeitpunkte, in dem der Erbe

von dem Anfalle der Erbſchaft Kenntniß erlangt hat . Maß

gebend iſt alſo der Augenblick, in welchem der Erbe erfährt,

daß der Erbfall eingetreten, und daß er der Erbe iſt. Auf

die Kenntniß vom Grunde der Berufung kommt es nicht

an , ebenſowenig darauf , ob der Erbe gleichzeitig über die

Höhe ſeines Erbtheileb , über den Umfang der Belaſtungen

und die ſonſtigen näheren Umſtände ſeiner Rechtslage unter:

richtet wird .

Dieſer Augenblick kann unter Umſtänden erſt nach dem
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,

Beginn der „Fortführung“ eintreten, z . B. wenn die „ Fort

führung “ durch den Erben ſogleich nach dem Tode des Erb

Laſſers beginnt, indem die von leßterem beſtellten Prokuriſten

und Beauftragten den Geſchäftsbetrieb als Vertreter des

Erben fortſeßen , ohne daß dieſer von dem Erbfall ſchon etwas

erfahren hat.

Beſonders häufig wird jener Augenblick aber vor dem

Beginn der Fortführung durch den Erben eintreten , z. B.

wenn nach dem Tode des Erblaſſers zunächſt eine Nachlaß

verwaltung eintritt. Dann hat der Erbe, wenn er ſelbſt die

Fortführung übernimmt, bereits einen Theil der Friſt hinter

ſich, ja es kann vorkommen, daß die Friſt bereits vollſtändig

abgelaufen iſt, wenn der Erbe in die Lage kommt, die Fort

führung ſelbſt zu übernehmen , ſo daß die Rechtswirkung

des § 27 ſofort mit dem Beginn einer den ſonſtigen Er

forderniſſen dieſes Paragraphen entſprechenden Fortführung

eintritt. Dies Ergebniſ iſt auch durchaus zweckentſprechend.

Denn wer weiß , daß er Erbe iſt, hat bereits während

der Dauer einer Nachlaßverwaltung oder eines ſonſtigen

Zwiſchenzuſtandes Zeit und Gelegenheit, ſich darüber ſchlüſſig

zu werden , ob er das Geſchäft fortführen will oder nicht.

Uebernimmt er dann die Fortführung , ſo liegt hierin

eine Willensäußerung der im 27 zur Begründung der

direkten Haftung erforderten Art.

Das Ende der Friſt tritt regelmäßig mit dem Ablaufe

von drei Monaten ſeit ihrem Beginn ein . Die Friſt endet

alſo mit dem Ablaufe desjenigen Tages des dritten Monats,

welcher durch ſeine Zahl dem Tage entſpricht , an dem die

Friſt begann . Fehlt in dem leßten Monate der Friſt der

für ihren Ablauf maßgebende Tag, ſo endigt die Friſt mit

dem Ablaufe des leßten Tages dieſes Monates (8 188 des

B. GB .' ).

Die Friſt kann aber auf zwei verſchiedenartige Weiſen

verlängert werden . Zunächſt auf Grund der angeordneten

entſprechenden Anwendung des § 206 B.GB.'8, der folgen-:

den Worlaut hat :
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„ Iſt eine geſchäftsunfähige oder in der Geſchäfts

fähigkeit beſchränkte Perſon ohne geſeßlichen Vertreter,

ſo wird die gegen ſie laufende Verjährung nicht vor

dem Ablaufe von ſechs Monaten nach dem Zeitpunkte

vollendet, in welchem die Perſon unbeſchränkt geſchäfts

fähig wird oder der Mangel der Vertretung aufhört.

Iſt die Verjährungsfriſt kürzer als fechs Monate, ſo

tritt der für die Verjährung beſtimmte Zeitraum an

die Stelle der ſechs Monate.

Dieſe Vorſchriften finden keine Anwendung, ſo

weit eine in der Geſchäftsfähigkeit beſchränkte Perſon

prozeßfähig iſt .“

Hiernach tritt eine Verlängerung der Friſt ein , ſobald

der Erbe während derſelben geſchäftsunfähig oder in der

Geſchäftsthätigkeit beſchränkt wird, ohne daß er gleichzeitig

einen geſeßlichen Vertreter erhält 42) .

1

42) Mit Inrecht nimmt Düringer Sachenburg, Kommentar

S. 126 VIII an, die Anwendung des § 216 B.GB.'8 fönne nur

praktiſch werden, wenn der geſeßliche Vertreter, der die Fortführung

begann, vor Ablauf der drei Monate ſtirbt oder aus einem ſonſtigen

Grunde aufhört, Vertreter zu ſein . Andere Fälle find leicht denf

bar ; z. B. ein großjähriger Erbe beginnt die Fortführung nach

Menntniß vom Anfall; nach zwei Monaten wird er geiſteskrant;

fein nach § 661 CPO. beſtellter Vertreter ſeßt das Geſchäft fort .

Dann läuft die Einſtellungsfriſt erſt drei Monate nach der Bes

ſtellung des Vertreters ab. Aehnliches iſt denkbar bei der Ent

mündigung nach § 683 CPO. Dagegen iſt das Beiſpiel von

Boehm bei Gruchot Bd . XLII S. 709 nicht glüdlich gewählt.

„Ein 20 Jahre 10 Monate alter Erbe , für den wegen der Kürze

der Minderjährigkeit kein Vormund beſtellt wird, beginnt die Fort :

führung. Die Einſtellungsfriſt endet erſt drei Monate nach der

Großjährigkeit. " Das Reſultat iſt zwar richtig, aber nicht nach

§ 206 B.GB.'S , ſondern ſchon deshalb , weil der vormundloſe

Erbe das Geſchäft gar nicht rechtswirkſam fortſeßen kann. Die

Fortführung " im rechtlich erheblichen Sinne beginnt erſt mit

der Großjährigteit.

Führt der minderjährige Erbe mit Ermächtigung ſeines bes

ſtellten Vormundes und mit Genehmigung des Vormundſchafts
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Die Dauer der Verlängerung beſtimmt ſich nach dem

Zeitpunkt , in welchem der fortführende Erbe „ unbeſchränkt

geſchäftsfähig “ wird , oder in dem eine gehörige geſeßliche

Vertretung eintritt . Die Verlängerung erſtreckt ſich gemäß

$ 206 Saß 2 Abſ.1 B.OB . '& auf die Zeit bis zum Ablauf

von drei 43) Monaten ſeit jenem Zeitpunkt .

Der Abſag 2 des § 206 B. GB.'S iſt einer entſprechen

den Anwendung auf den Fall des § 27 HGB.'8 deshalb

entzogen , weil es ſich dort um die Prozeßfähigkeit handelt,

die wohl bei der Verjährung erheblich iſt, hier aber keine

Bedeutung hat.

Die zweite Möglichkeit einer Verlängerung der Ein

ſtellungsfriſt ergibt ſich aus dem Saß 3 des Abſ. 2 § 27

HGB.'S.

Hier wird beſtimmt :

Iſt bei dem Ablaufe der drei Monate das Recht

zur Ausſchlagung der Erbſchaft noch nicht verloren,

ſo endigt die Friſt nicht vor dem Ablaufe der Aus

ſchlagungsfriſt.

Dieſe Beſtimmung greift alſo zunächſt nur dann Plak,

wenn der Erbe vor dem Ablaufe der drei Monate die Erb

ſchaft noch nicht angenommen hat. Eine ſolche Annahme

wird in jeder Handlung liegen, durch die der Erbe den Ent

gerichtes das Geſchäft fort ($ 112 BGB .' ), ſo gilt dies felbft:

verſtändlich als Fortführung “ im Sinne des § 27 56B.'s.

Fällt der Vormund fort , ſo muß dies einflußlos bleiben , und

zwar aus demſelben Grunde , der im § 206 B.GB.'s Abſ. 2 zur

Geltung kommt ; es liegt zur Verlängerung der Friſt keine Ver

anlaſſung vor . Ebenſo wie im $ 206 BGB.'8 der beſchränkt

Geſchäftsfähige und Prozeßfähige flagen und damit die Vers

jährung unterbrechen fönnte , ebenſo könnte im Falle des § 27

HGG.'8 der Erbe die Firma abändern oder das Geſchäft einſtellen ,

oder auch nach § 25 Ab . 2 verfahren . In dieſem beſonderen Sinne

könnte man alſo auch den Abſ. 2 des § 206 B.GB.'s bei § 27

KGB.'s entſprechend anwenden.

43) So ( nach Analogie des $ 206 26.1 Sab 2) ſämmtliche Rom:

mentare .



454 Bolte : $ 27 des neuen Hanbelagefeßbuches.

4

1

ſchluß bethätigt, das Geſchäft endgiltig in ſeinem Vermögen

zu behalten 44) .

Dieſe Bedeutung hätte es z . B. , wenn der Erbe der alten

Firma einen das Nachfolgeverhältniß andeutenden Zuſaß

beifügt 45).

Iſt eine ſolche Annahme der Erbſchaft beim Ablaufe

der drei Monate noch nicht erfolgt, fo kommt es darauf an,

ob die Friſt zur Ausſchlagung bereits verſtrichen iſt. Dies

wird in der Regel der Fall ſein , da die Dauer der Aus

ſchlagungsfriſt meiſt nur ſechs Wochen beträgt und ihr Be

ginn in der Mehrzahl der Fälle mit dem Beginn der drei

monatlichen Friſt des § 27 zuſammenfält. Möglich iſt es

aber , daß die Ausſchlagungsfriſt beim Ablauf der Drei

monatsfriſt des § 27 noch läuft . Sie kann nämlich aus

nahmsweiſe eine längere Dauer haben oder ſpäter be:

ginnen als die Friſt des § 27 46) .

Nach § 1944 Abſ. 3 B.GB.'s beträgt die Ausſchlagungs

friſt fechs Monate, wenn der Erblaſſer ſeinen legten Wohnſiß

nur im Auslande gehabt hat oder wenn fich der Erbe bei

dem Beginne der Friſt im Auslande aufhält.

Beide Fälle bedürfen keiner Erläuterung. Der erſte

liegt z . B. vor, wenn ein in Amerika wohnhafter Deutſcher

in Berlin ein Zweiggeſchäft ſeiner Fabrik unterhielt, das

ſein Erbe nach ſeinem Tode fortführt. Dann hat der Erbe

ſechs Monate Zeit, ſich über die Ausſchlagung der Erbſchaft

ſchlüſſig zu machen . Der zweite , noch einfachere Fal tritt

ein , wenn z . B. ein in Italien reijender Erbe bort den Erb

fall und den Grund ſeiner Berufung erfährt. Auch er hat

nach dem Geſeße eine ſechsmonatliche Ausſchlagungsfriſt.

Die Ausſchlagungsfriſt kann ferner in drei Fällen ſpäter

beginnen als die Dreimonatsfriſt des § 27 HCB.'S.

*1

44) Siehe unten S. 459 ff.

45) Borchardt, Erbrecht S. 110. Pland , Kommentar zum

Bürgerlichen Gefeßbuch BD . V S. 38 ff.

46) Staub S. 140 Anm . 6 zu $ 27, 1 a .
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I

Zu ihrem Beginn reicht es nämlich nach § 1944 Abſ. 2

B.OB.'s nicht aus, daß der Erbe, wie es im Falle des § 27

KGB.'8 genügt , von dem Anfalle der Erbſchaft Kenntniß

erlangt , ſondern dieſe Kenntniß muß ſich auch auf den

Grund der Berufung erſtreden.

Wenn z . B. der geſebliche Erbe glaubt durch ein beſtimmtes

Teſtament berufen zu ſein , während thatſächlich das Teſta

ment aufgehoben worden iſt, ſo beginnt zwar die Friſt des

$ 27 mit der Kenntniß vom Tode des Erblaſſers diejenige

des § 1944 B. GB.'S aber erſt mit dem Augenblicke, in dem

der Erbe erfährt, daß er nicht durch Teſtament, ſondern

durch die geſeßliche Erbfolge berufen iſt.

Ferner beſtimmt der $ 1944 B.GB.'S , daß die Aus

ſchlagungsfriſt nicht vor der Verkündung der Verfügung be:

ginnt, durch die der Erbe berufen iſt. Wenn der Erbe alſo

von vornherein weiß, daß er teſtamentariſch eingeſeßt iſt, ſo

läuft die Friſt des § 1944 B.GB.'s dennoch erſt von dem

Augenblick der Verkündung des Teſtamentes ab , während

die Friſt des § 27 ſchon mit der Renntniß vom Tode be

ginnt.

Eine beſonders erhebliche Verſchiebung des Beginns der

Ausſchlagungsfriſt ordnet ſchließlich der $ 2306 B. GB.'8 an .

Er betrifft den Fall, daß der Erbtheil eines Pflichttheils

berechtigten zwar größer als ſein Pflichttheil, aber mit ge

wiſſen allgemeinen Beſchränkungen und Laſten beſchwert iſt.

Dann kann ſich der Erbe ftatt des ihm zugewendeten Erb

theiles ſeinen freien Pflichttheil verſchaffen , indem er die

Erbſchaft ausſchlägt. Die Friſt für dieſe Ausſchlagung be

ginnt erſt,

„wenn der Erbe von der Beſchränkung oder der Bes

ſchwerung Kenntniß erlangt . “

Dies kann ſehr erheblich nach dem Beginn der Friſt des

§ 27 HCB.'S eintreten . Noch nach Jahren kann der Erbe

durch Auffindung einer leştwilligen Verfügung von einer

Belaſtung ſeines Erbtheiles Kenntniß erlangen und dadurch

zur Ausſchlagung der Erbſchaft veranlaßt werden .
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Die hierdurch eintretende Verlängerung der Friſt des

§ 27 iſt an ſich weder durch innere Gründe geboten , noch

liegt ſie recht im Geiſte dieſes Paragraphen, da ſie die Rechte

der Gläubiger erheblich abſchwächt. Sie findet ihre Recht

fertigung aber darin, daß das Ausſchlagungsrecht vollkommen

werthlos würde , ſobald der Erbe direkt für die Geſchäfts

verbindlichkeiten haftete. Denn er könnte ſich dann durch

die Ausſchlagung gerade vor dem Uebel , das ihn meiſt zu

der Ausſchlagung veranlaſſen wird, nämlich vor der Haftung

für die Erbſchaftsſchulden zum erheblichen Theile nicht mehr

bewahren. Die Verlängerung der Friſt des § 27 iſt alſo

eine im Intereſſe der Wahrung des Ausſchlagungsrechtes ge

troffene Sonderbeſtimmung.

Dieſe Sonderbeſtimmung bedeutet gleichzeitig eine Be

ſtätigung der oben über die Natur der direkten Haftung ent

wickelten Anſicht.

Wäre nämlich dieſe Haftung nichts als eine beſondere

Art derjenigen Haftung , welche dem Erben auf Grund des

Anfalles der Erbſchaft für die Schulden des Erblaſſers ob

liegt, fo würde auch eine nach Eintritt der direkten Haftung

erfolgende , an ſich rechtzeitige Ausſchlagung der Erbſchaft

den Erben ohne Weiteres befreien (§ 1953 Abſ. 1 B.GB.'s) .

Es wäre alſo überflüſſig , den Eintritt der direkten Haftung

von dem endgiltigen Verluſte des Ausſchlagungsrechtes ab:

hängig zu machen. Daraus, daß der Geſeßgeber dies thut,.

geht gerade hervor , daß die direkte Şaftung eine beſondere

Verpflichtung begründet , die aus Zweckmäßigkeitsgründen

nach der erbrechtlichen Verbindlichkeit zugeſchnitten wird, in

dem der Geſeßgeber dem Erben daſſelbe Reurecht für die

Fortführung des Geſchäfts , wie für die Annahme der Erb :

ſchaft, gibt .

1
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§ 10 .

Anwendbarkeit von § 25 Abſaß 2.

Weiter iſt noch zu erörtern , ob der Erbe keine Mittel

hat, troß einer über die Friſt des § 27 hinaus fortgeſekten ,

den Beſtimmungen dieſes Paragraphen entſprechenden Fort

führung des Geſchäftes der direkten Haftung zu entgehen .

Dieſe Frage wird auf Grund des § 25 Abſ. 2 HGB.'S

zu bejahen ſein.

Jene Beſtimmung lautet :

„Eine abweichende Vereinbarung iſt einem Dritten

gegenüber nur wirkſam , wenn ſie in das Handels

regiſter eingetragen und bekannt gemacht oder von

dem Erwerber oder dem Veräußerer bem Dritten init

getheilt worden iſt.“

Da im § 27 angeordnet iſt, daß auf die direkte Haftung

des Erben die Vorſchriften des § 25 entſprechende Anwen

dung finden ſollen , ohne daß der Abſag 2 des § 25 aus:

geſchloſſen wird , ſo muß auch dieſe Beſtimmung für den

Fal des § 27 entſprechende Geltung haben , es ſei denn ,

daß die Anwendung wegen der abweichenden Natur des

Thatbeſtandes des § 27 nicht angängig iſt.

Die Anwendbarkeit des § 25 Abſ . 2 auf den Fall des

§ 27 iſt jedenfalls dann gegeben , wenn durch Erbvertrag

zwiſchen dem Erben und dem Erblaſſer beſtimmt iſt, daß

der Erbe troß der Fortführung des Geſchäftes und der Firma

die direkte Haftung nicht zit übernehmen brauche. Denn ein

derartiger Erbvertrag entſpricht auf das Genaueſte einer zwi

ſchen dein Veräußerer und dem Erwerber getroffenen ab

weichenden Vereinbarung im Falle des $ 25.

Die Anwendbarkeit des § 25 Abſ. 2 im Gebiete des

§ 27 HGB.'S iſt aber nicht auf dieſen ſeltenen Einzelfall

beſchränkt.

Da der $ 25 entſprechende Anwendung finden ſoll,

iſt er nicht bloß ſoweit auf den Thatbeſtand des § 27 zu

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LI.
30
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übertragen , als dies unter Aufrechterhaltung des Wort:

lautes möglich iſt, ſondern ſeine Beſtimmungen ſind auf

ihren Sinn und Zweck zurückzuführen und von hier aus für

den Thatbeſtand des § 27 neu zu formen .

Das Weſentliche und Wirkſame der „ abweichenden

Vereinbarung" des § 25 liegt nun , wie aus dem oben Ge

ſagten hervorgeht darin , daß ſie zum Ausdruck bringt, der

Erwerber ſei nicht gewillt , die Haftung für die früheren

Geſchäftsverbindlichkeiten zu übernehmen. Die Kundgebung,

daß der Erwerber die Haftung nicht übernehmen wolle,

tritt der geſeßlichen Vermuthung entgegen , daß die Fort

führung des Geſchäftes einen auch die Uebernahme der

Haftung für die früheren Geſchäftsſchulden enthaltenden

Willensakt darſtelle. Die Rundgebung einer abweichenden

Vereinbarung“ iſt aber im Falle des § 25 nur dann wirk

ſam , wenn wirklich eine ſolche Vereinbarung vorliegt , mit

anderen Worten , wenn der Erwerber zur Uebernahme der

Schulden nicht verpflichtet iſt. Darnach muß auch im

Falle des § 27 zweierlei zutreffen :

1. der Erbe muß zur Uebernahme der direkten Haftung

nicht verpflichtet ſein ;

2. er muß kund geben , daß er dieſe direkte Vaftung

nicht übernehmen wolle.

Das erſte Erforderniß iſt bei dem Erben regelmäßig

von ſelbſt gegeben :

Durch den Erbfall wird der Erbe Herr des Nachlaſſes.

Er kann jedes Stück des ererbten Vermögens ſo benußen,

wie es ihm am vortheilhafteſten erſcheint.

Er kann z . B. das Handelsgeſchäft nebſt der Firma

verkaufen , ohne daß der Erwerber die perſönliche Haftung

für die Geſchäftsſchulden übernimmt. Nichts ſpricht alſo

dagegen , daß er auch ſelbſt das Geſchäft nebſt der Firma

fortführen kann , ohne daß er verpflichtet iſt , neben ſeiner

erbrechtlichen Haftung noch eine beſondere perſönliche, direkte

Haftung für die Geſchäftsſchulden zu übernehmen.

Eine Rundgebung, nach der der Erbe die perſönliche
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Haftung für die Geſchäftsſchulden nicht übernimmt, iſt alſo

wahrheitsgemäß, ſolange nicht beſondere Umſtände eine der

artige Verpflichtung begründen .

Hierhin gehören in erſter Linie Beſtimmungen, die durch

Erbvertrag oder durch leştwillige einſeitige Verfügung, etwa

durch Auflage, oder auch durch formloſe Abrede unter Leben :

den (8 329 B. GB.'s) dem Erben die Verpflichtung auf

erlegen, bei Fortführung des Geſchäftes und der Firma auch

die Geſchäftsſchulden zu vertreten , und zwar perſönlich und

direkt.

Solche Beſtimmungen des Erblaſſers werden praktiſch

nicht ſelten ſein . Es iſt ein verſtändlicher Wunſch jedes

Kaufmannes, die geſchäftliche Ehre und das Gedeihen ſeines

„Þauſes“ über ſeinen Tod hinaus zu ſichern. Dieſem Wunſche

wird gedient , wenn die Geſchäftsgläubiger dagegen geſichert

werden , daß beim Tode des Inhabers eine bloß erbrecht

liche Haftung des Nachfolgers mit allen ihren Einſchränkungen

und Gefahren eintritt , indem neben dieſer erbrechtlichen

Haftung dem Erben die Verpflichtung zur Uebernahme der

direkten Haftung auferlegt wird .

Die Form , in der dies ausgedrüct wird , wird meiſt

dahin gehen , daß der Erbe das Geſchäft mit allen Aktiven

und Paſſiven zu übernehmen und unverändert fortzuführen

habe.

Sonſtige Umſtände, die die Richtigkeit der Kundgebung,

daß der Erbe die direkte Haftung nicht zu übernehmen brauche

und wolle, beeinträchtigen könnten, würden in dem Miterben

verhältniß liegen . Wenn nur einer oder nur einige von

mehreren Miterben das zum Nachlaß gehörige Handelsge

ſchäft fortführen , ſo bedürfen ſie hierzu nach § 22 HGB.'S

auch formell der Genehmigung der übrigen, da ſie ſich nur

mit deren ausdrücklicher Einwilligung der Firma des Erb

laſſers bedienen dürfen .

Hierbei kann ihnen die Verpflichtung auferlegt werden,

die Geſchäftsſchulden perſönlich und direkt zu vertreten, dies

wird ſogar meiſt der Fall ſein.

.
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Was die Form der Kundgebung anbelangt, ſo

find hier die Beſtimmungen des § 25 Abſ. 2 ohne Weiteres

anwendbar.

Zwei Wege der Kundgebung gibt § 25 Abſ. 2 frei.

Das erſte und gegen jeden Dritten wirkſame Verfahren

beſteht in einer Eintragung ins Handelsregiſter und deren

Bekanntmachung.

Für die Anmeldung zur Eintragung , für dieſe ſelbſt

und für die Bekanntmachung find mangels beſonderer An

ordnungen die allgemeinen Beſtimmungen maßgebend .

(SS 10-13 KGB.'S , SS 125, 128-131 des Gefeßes

über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit .)

Dies Verfahren iſt der Natur des Handelsregiſters nach

auf allgemeine Beſtimmungen, z . B. daß die direkte Haftung

überhaupt ausgeſchloſſen werde , oder daß ſie nur für ge

buchte oder nur für die auf Verträgen beruhenden Geſchäfts

verbindlichkeiten, eintreten ſolle, beſchränkt47).

Für den Ausſchluß der direkten Haftung gegenüber

einem oder einzelnen Gläubigern wird der Regiſterrichter den

Erben auf den zweiten Weg der Kundgebung verweiſen

müſſen 48).

Dieſer beſteht im Falle des § 25 darin , daß die ab

weichende Vereinbarung

von dem Erwerber oder Veräußerer dem Dritten mit :

getheilt wird .

Im Falle des § 27 wird in der Regel alſo eine von

dem Erben an den Dritten gerichtete, im liebrigen formloſe

Erklärung erforderlich ſein.

Bezüglich der Zeit der Kundgebung iſt zu berücffichtigen,

daß fich auch im Falle des $ 25 die Wirkſamkeit der Rund:

gebung einer „ abweichenden Vereinbarung " darauf beſchränkt,

den Eintritt der Haftung des Erwerbers zu verhindern,

47 ) Cohn bei Gruchot Bd. XLII S. 54.

48) Siehe die Erörterungen von Sohn S. 53 c über dieſen Punkt.



Bolte : $ 27 des neuen Handel@ gefeßbuches . 461

nicht aber auch ſich darauf erſtreďt, die einmal eingetretene

Haftung zu beſeitigen .

Demnach muß im Falle des § 27 die Kundgebung

vor dem hier ſcharf beſtimmten Augenblick des Eintrittes

der direkten Haftung ſtattfinden , wenn ſie überhaupt Erfolg

haben ſoll.

Bei der Eintragung in das Wandelsregiſter muß alſo

vor oder ſpäteſtens mit dem Ablauf der Einſtellungsfriſt der

Ablauf desjenigen Tages eintreten , an welchem das legte

der die Bekanntmachung enthaltenden Blätter erſchienen iſt.

Bei der Mittheilung unter Abweſenden muß die Mit:

theilung dem Dritten vor Ablauf der Einſtellungsfriſt zu

gegangen fein ( 10 HOB.' , $ 130 B.GB.'S) .

Es bleiben noch einige Einwendungen zu erörtern, nach

denen die Anwendung des § 25 265. 2 im Falle des $ 27

aus inneren Gründen unzuläſſig ſein ſoll: Die Denkſchrift

ſagt zunächſt:

„ Falls daher der Erbe die bisherige Firma mit oder

ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältniß an

deutenden Zuſaßes beibehält, haftet er u . ſ. w . “

Darnach könnte es den Anſchein haben , daß der Erbe

nicht die Möglichkeit haben ſollte, der direkten Haftung auch

im Wege des § 25 Abſ. 2 HGB.'8 zu entgehen . Indeſſen

beweiſt die Thatſache, daß die Möglichkeit des § 25 Abſ. 2

nicht erwähnt wird , noch nicht, daß dieſe Möglichkeit hat

ausgeſchloſſen werden ſollen .

Die allgemeine Beſtimmung, daß § 25 auf die Haftung

des Erben entſprechende Anwendung finden ſolle, wirkt nicht

nur für die Punkte , an die man gerade dachte , als man

die Beſtimmung traf, ſondern umgekehrt, ſie würde nur in

denjenigen Fällen nicht wirkſam werden, die der Gefeßgeber

von dem Geltungsbericht hat ausſchließen wollen , und für

die dieſe Abſicht außerdem auch erkennbar zum Ausdruck ge

bracht iſt.

Ein ſolcher Ausdruck iſt nirgends in der Denkſchrift und

noch weniger im Gefeße ſelbſt zu finden .

I
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Man ſucht nun die Anwendbarkeit des § 25 Abſ. 2

im Falle des § 27 auch durch den Hinweis auf 8 27 46.2

zu widerlegen .

Die einen meinen , daß § 27 Abſ. 2 den § 25 Abſ. 2

zu erſeßen beſtimmt ſei49).

„S 27 Abſ. 2 zeigte dem Erben den Weg , auf

dem er ſich vor der Haftung nach § 27 Abſ. 1 frei

machen könne.

Dadurch verſperre fich ihm der Weg des § 25

Abſ. 2."

Dem gegenüber iſt zu bemerken, daß aus der Eröffnung

des einen Weges noch nicht die Verſchließung des zweiten

folgt, beſonders wenn jeder, wie hier zu einem verſchiedenen

Ziele führt.

Der Fall des § 27 Abſ. 2 führt zur Einſtellung der

Fortführung und damit zum Wegfall der Vorausſeßung, von

der die direkte Haftung abhängig gemacht iſt, im Falle des

§ 25 Abſ . 2 bleibt dieſe Vorausſeßung beſtehen , es wird

nur ihrer Wirkung entgegengetreten .

Auch praktiſch ſind beide Wege keineswegs gleich:

werthig.

Beſtände nur der § 25 Abſ. 2, ſo müßte der Erbe, der

auch nur vorübergehend und ohne an eine endgiltige Ueber

nahme zu denken, das Geſchäft fortführt, fofort eine Rund

gebung der im § 25 Abſ . 2 bezeichneten Art erlaſſen , um

der direkten Haftung zu entgehen .

Gibt man dem Erben dagegen nur die Befugniß des

$ 27 A61.2 , ſo müßte er , wenn er das Geſchäft fortſeßen

will, zuin mindeſten die Firma und damit einen oft ſehr er

49) Lehmann : Ring S. 100 Nr. 6 und Cohn bei ruchot

Bd. XLII S. 63 wollen die Anwendung des § 25 Ab . 2 für § 27

HGB.'s ganz quaichließen ; ebenſo Goldmann S. 132 .

Düringer.Hachenburg S. 124 V wollen nur die Runds

gebung von Anordnungen des Erblaſſers zulaſſen.

Staub S. 151 Anm . 11 zu § 27 iſt der hier vertretenen

Meinung.
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heblichen Vermögenswerth opfern , oder aber die direkte

Haftung auf ſich nehmen und ſich damit einer Gefahr aus:

ſeßen, deren Umfang er von vorneherein gar nicht überſehen

fann .

Hiernach bedeutet die Vorſchrift des § 27 Abſ. 2 nicht

einen an die Stelle des § 25 Abſ. 2 tretenden Erſaß, ſondern

beide Beſtimmungen ſtehen neben einander , ſich gegenſeitig

ergänzend .

Weiter wird geſagt50 ), daß die Beſtimmung des § 27

für die Gläubiger praktiſch werthlos, ja ſogar ſchädlich wäre,

wenn man dem Erben das Recht gäbe , ſich gemäß § 25

Abſ. 2 von der direkten Haftung zu befreien.

Hiergegen wird zunächſt geltend zu machen ſein , daß

das Recht aus § 25 Abſ. 2 nicht mehr ausgeübt werden

kann , ſobald einmal die Einſtellungsfriſt des § 27 Abſ. 2

abgelaufen und damit die direkte Haftung eingetreten iſt.

Es iſt alſo ausgeſchloſſen , daß der Erbe erſt dann , wenn

ihm gegenüber die direkte Haftung geltend gemacht wird,

ſich durch Vornahme der im § 25 Abſ. 2 vorgeſchriebenen

Kundgebungen aus der Schlinge ziehe.

Sodann aber hat ja auch im Falle des § 25 der Er

werber die Möglichkeit, der direkten Haftung durch Rund

gabe der abweichenden Vereinbarung ohne Weiteres zu ent

gehen .

In der Praris wird ſchon das eigene Intereſſe des

Erben eine übermäßige Ausnußung des § 25 Abs. 2 der:

hindern.

Die Beobachtung des § 25 Abſ. 2 erfordert einen Auf

wand an Thätigkeit und Koſten , der in der Mehrzahl der

Fälle die Erben abſchreden wird 51) .

.

50) Sohn bei Gruchot Bd. XLII S. 63.

51) Lehmann Ring S. 1006 machen geltend, im Falle des § 25

bleibe der bisherige Inhaber den Gläubigern verhaftet, auch wenn

die Haftung des Erlerbers ausgeſchloſſen werde. Dieſe Haftung des

früheren Inhabers fehle im Falle des § 27, daher ſei unzuläſſig, die
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Der ſchwerwiegenſte und für ſich allein ausſchlaggebende

Grund iſt aber darin zu finden , daß der Gefeßgeber die

direkte Haftung auf einen zugleich die Uebernahme der Ge

ſchäftsſchulden enthaltenden Willensakt des fortführenden

Erben ſtüßen wil. Nur darauf , daß die endgiltige Fort

führung als ein derartiger Willensakt angeſehen wird , be:

ruht ihre Rechtswirkſamkeit.

Dieſer innere Charakter des § 27 würde zerſtört wer:

den , wenn dem Erben nicht einmal die Möglichkeit gegeben

würde , ſeine abweichende und der geſeßlichen Vermuthung

entgegen ſtehende Willensmeinung in beſtimmter Form und

Friſt zum Ausdruck zu bringen , auch wenn dieſe Willens :

meinung den Pflichten des Erben nicht zuwiderläuft.

Ohne dieſe Möglichkeit würde der Rechtsſag des § 27

eine Zwangsvorſchrift ſein , die mit dem Bau des Privat

rechtes in keiner organiſchen Verbindung ſtände.

$ 11 .

Die direkte Haftung im Prozeſ.

Es bleibt noch zu unterſuchen , wie die erörterte direkte

Haftung des Erben im Prozeß ihre praktiſche Wirkſamkeit

ausübt.

Hierbei iſt davon auszugehen, daß die Säße des Pro

zeßrechtes weniger auf die rechtliche Natur und die innere

Beſchaffenheit der Rechtsverhältniſſe Rückſicht nehmen , als

Haftung des Erben gemäß § 25 Abſ. 2 aufzuſchließen. Hiergegen

iſt zu bemerken , daß ja auch im Falle des § 25 die erbrechtliche

Haftung des Erben tro Anwendung des § 25 Abf . 2 beſlehen

bleibt , ſo daß auch hierin die Fälle des § 25 und des § 27

übereinſtimmen . (Eine vollkommene Gleichheit liegt doch wohl

nicht vor , jedenfalls nicht in wirtſchaftlicher , aber auch nicht in

juriſtiſcher Hinſicht ; der frühere Inhaber haftet mit ſeinem der:

zeitigen ganzen Vermögen , ſo lange der Anſpruch gegen ihn beſteht,

der Erbe nur mit dem Nachlaſſe. S. 2.)
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vielmehr die ſchnelle und ſichere Verwirklichung der An

ſprüche erſtreben .

Darauf beruht es, daß die Civilprozeßordnung für die

direkte Saftung nach § 27 keine beſonderen Beſtimmungen

trifft, während ſie der gleichartigen Haftung des Erwerbers

eines unter Lebenden übergegangenen Handelsgeſchäftes die

beſondere Beſtimmung des § 729 Abſ. 2 widmet 52) .

Die Vorſchriften über die prozeſſuale Verwirklichung

der erbrechtlichen þaftung find thatſächlich ſo ſcharf, daß fie

auch zur Durchführung der Anſprüche aus der eigentlich einer

beſonderen Regelung bedürftigen direkten Haftung vollkommen

genügen .

Liegt gegen den Erblaſſer bereits ein volſtredbarer

Titel vor, ſo kann nach § 727 CPO. gegen den Erben eine

polſtreckbare Ausfertigung ertheilt werden. Aus dieſer findet

nach $ 781 CPD. 58) die Zwangsvollſtreckung gegen den

Erben ohne Einſchränkung ſtatt , bis er nach SS 755, 767

CPD. Einwendungen erhebt. Dieſen Einwendungen kann

der Gläubiger alsdann durch Geltendmachung der direkten

Haftung begegnen .

Solange ein vollſtreckbarer Titel für die durch direkte

Haftung des Erben geſicherte Schuld nicht vorhanden iſt,

wird der Gläubiger fich zunächſt gleichfalls darauf beſchränken

können, die erbrechtliche Haftung geltend zu machen. Denn

ſo lange der Erbe nicht die Beſchränkung ſeiner Haftung

geltend macht, reicht auch die erbrechtliche Haftung aus, um

einen unbeſchränkt volſtreckbaren Titel gegen den Erben zu

52) Strudia 1111 & Stod , kommentar zur Civilprozeßordnung

S. 828/829. Aus drüdlich iſt weder in der Denkſchrift zur

Novelle der Civilprozeßordnung noch in den Verhandlungen erſichts

lich geworden , weshalb man die Beſtimmung des § 729 Abſ. 2

CPO. nur für den Fall des § 25, nicht auch für den des § 27

getroffen hat. Der & 27 wird überhaupt nicht erwähnt. Drude

ſachen des Reichstages X. leg. Periode 5. Seffion Bd. III S. 2138,

I. Anlageband Nr. 61 S. 59.

53) Strudmann & Roch S. 879.
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erwirken ($ 780 Abſ . 2 CPD.) Erſt wenn der Erbe verlangt,

daß ihm die Beſchränkung ſeiner Haftung im Urtheil vor

behalten wird, iſt der Gläubiger genöthigt, mit der direkten

Haftung hervorzutreten , um die Aufnahme des Vorbehaltes

zu verhindern .

Hier iſt, wie ſo häufig, die Frage der Beweislaſt von

größter praktiſcher Bedeutung. Der Geſeßgeber gibt hier

über eine ausdrückliche Anordnung nicht. Auch in der Denk

ſchrift findet ſich keine diesbezügliche Andeutung, bagegen

gibt die Faſſung des § 27 hierfür einen deutlichen Finger

zeig, wie ja auch im Bürgerlichen Geſezbuch meiſtens durch

die Faſſung der Rechtsſäße die Vertheilung der Beweislaſt

mitgeregelt wird .

Folgt man dieſem Fingerzeig, ſo wird anzunehmen

ſein, daß die rechtsbegründeten Thatſachen des § 27 Abſ. 1

von dem Gläubiger nachzuweiſen ſind.

Er wird alſo darzuthun haben, daß der Erbe ein zum

Nachlaſſe gehöriges Handelsgeſchäft fortgeführt habe, und

zwar (um das weitere Erforderniß des im § 27 Abſ. 1 in

Bezug genommenen $ 25 Abſ. 1 zu erfüllen ) unter der bis

herigen Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolge

verhältniß andeutenden Zuſaßes , und daß die Forderung,

die er gerade geltend macht, eine im Betriebe dieſes Ge

ſchäftes begründete Verbindlichkeit darſtelle.

Demgegenüber liegt es dem Erben ob, die Erforderniſſe

des § 25 Abſ. 2 oder des § 27 Abſ. 2 geltend zu machen

und zu beweiſen, da dieſe Thatſachen als „ rechtsverhindernde “

ausgedrückt ſind.

Der Erbe wird alſo nachweiſen müſſen , daß er die

Fortführung rechtzeitig eingeſtellt hat oder daß er ſie noch

rechtzeitig einſtellen kann , oder endlich, daß er in rechter

Form und Friſt den Weg des § 25 Abſ. 2 beſchritten hat.

Will der Gläubiger geltend machen, daß der Erbe zum

Ausſchluß der direkten Haftung nicht befugt geweſen ſei,

ſo liegt dieſer Nachweis ihm ob .

Daß es dem Gläubiger unbenommen bleibt , nicht erſt

m
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zu verſuchen , ob er auf Grund der erbrechtlichen Haftung

zum Ziele kommt, ſondern von vorneherein die direkte Haftung

geltend zu machen , iſt ſelbſtverſtändlich. Unter Umſtänden

wird er dies ſogar müſſen , nämlich dann, wenn die erbrecht

liche Haftung von der direkten getrennt iſt 54) .

§ 12 .

Die Fortführung des Geſchäftes unter neuer Firma.

Der Fall , daß der Erbe ein zum Nachlaſſe gehöriges

Handelsgeſchäft unter neuer Firma fortführt, ſteht mit dem

vorſtehend erörterten „ engeren " Thatbeſtand des § 27 in

keiner inneren Verbindung. Dies iſt oben bereits ausgeführt

(S. 430) .

Der Geſeßgeber beſchränkt ſich denn auch auf die nega

tive Feſtſtellung, daß dieſe Art der Fortführung für ſich

allein keine Verpflichtungen erzeuge, indem er bei dieſer Ge

legenheit einem anderen Verpflichtungsgrunde, der gewohn

heitsrechtlich längſt anerkannt war, die geſeßgeberiſche Sank

tion ertheilt . Die betreffende Beſtimmung des § 25, deren

Anwendbarkeit für den Fall des § 27 angeordnet iſt und

auch keinerlei Bedenken unterliegen kann, lautet :

Wird die Firma nicht fortgeführt , ſo haftet der

Erwerber eines Handelsgeſchäftes für die früheren

Geſchäftsverbindlichkeiten nur , wenn ein beſonderer

Verpflichtungsgrund vorliegt , insbeſondere, wenn die

Uebernahme der Verbindlichkeiten in handelsüblicher

Weiſe von dem Erwerber bekannt gemacht wor

den iſt.“

Die Art der Anwendung dieſer Beſtimmung im Gebiete

des § 27 ergibt ſich ohne Weiteres, wenn man ſtatt des

Wortes „Erwerbers“ das Wort ,,Erbe " einſeßt55).

54) Oben S. 437, 438.

55) Düringer:Hachenburg S. 118. Behmann - Ring S, 94.
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Von den „ beſonderen “ Verpflichtungegründen iſt zu:

nächſt der vom Geſeßgeber ausdrüdlich genannte zu er:

örtern .

Er liegt vor,

„wenn die Uebernahme der Verbindlichkeiten in

handelsüblicher Weiſe von dem Erben bekannt ge

macht worden iſt ."

Erfordert wird alſo zunächſt eine vorſäßliche Rund

gebung des Erben . Es genügt alſo z . B. nicht, wenn der

Erbe in ſeinen Büchern die Geſchäftsſchulden als ſeine eigenen

bucht und ein Gläubiger hiervon ohne ſeinen Willen etwas

erfährt 56).

Dieſe Kundgebung muß den Willen des Erben zum

Ausdruck bringen, die Verbindlichkeiten zu übernehmen.

Die Uebernahme braucht nicht der Zweď der Kund

gebung zu ſein , es genügt , wenn ſie thatſächlich durch die

Sandlung des Erben bekannt gemacht wird . Deshalb ge

hören hierher die üblichen Rundſchreiben an die Geſchäfts

freunde, in denen um die Erhaltung des bisher der Firma

geſchenkten Wohlwollens und Vertrauens gebeten wird, ſofern

darin die Uebernahme der Geſchäftsverbindlichkeiten nebenbei

zum Ausdruck kommt.

Die Kundgebung muß in handelsüblicher Weiſe erfolgen .

Die weitaus häufigſte Form iſt die ſchon erwähnte des Rund

ſchreibens. Es wird faum eine Geſchäftsübernahme ſtatt

finden , bei der ſolche im Wege des Vervielfältigungsver:

fahrens hergeſtellten Rundſchreiben nicht verſandt werden.

Andere zweifellos anerkannte Formen ſind die Ein

rückung von Anzeigen in öffentliche Blätter und der An

ſchlag im oder am Geſchäftsraum . Auch der Anſchlag an

der Börſentafel gehört hierher.

Malower S. 59. Goldmann S. 105 e. Staub Anm. 8b

zu § 27 S. 151 , Anm . 30-31 zu § 25 S. 145. Cohn bei

Gruchot Bd. XLII S. 55–63. Cojad , Handelsrecht S. 70

bis 73 .

56) Entich. des Reichsgerita B.. XXXVIII S. 173 ff.
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An ſich genügt es in allen dieſen Fällen nicht, wenn

nur die Uebernahme des Geſchäftes bekannt gemacht wird,

ohne der Geſchäftsverbindlichkeiten zu gedenken . Denn das

Geſet ſpricht ausdrücklich von der Bekanntmachung „einer

Uebernahme der Verbindlichkeiten ". Eine andere Frage iſt

es, ob nicht die Uebernahme des Geſchäftes nach der (vom

Gefeßgeber für maßgebend erklärten ) Anſchauung des Handels

zugleich die Uebernahme der Geſchäftsverbindlichkeiten ent

hält. Dies iſt nicht zweifellos , wird aber jedenfalls örtlich

anzunehmen ſein , wo die Uebernahme der Geſchäftsverbind

lichkeiten , auch wenn ſie thatſächlich erfolgt und kundgegeben

werden ſoll, nicht beſonders ausgeſprochen wird, indem da

von ausgegangen wird, daß zum „ Geſchäft “ im Zweifel auch

die Geſchäftsſchulden gehören 57).

Fälle, in denen eine Kundgebung nicht den geſeßlichen

Erforderniſſen genügt, ſind z. B. polizeiliche Anmeldungen

der Uebernahme des Gewerbebetriebes nebſt Aktiven und

Paſſiven 58), oder eine Steuererklärung, in der die früheren

Geſchäftsverbindlichkeiten mit den eigenen gleichgeſtellt werden .

Denn dieſe Kundgebungen liegen nicht in dem Kreiſe des

geſchäftlichen Lebens. Sie ſind keine „ handelsübliche “ Bes

kanntmachung. Dagegen ſchließt es die Anwendbarkeit des

$ 25 nicht aus , wenn die Kundgebung zugleich in oder bei

Gelegenheit der Erfüllung einer öffentlichen Verpflichtung

erfolgt. Deshalb iſt z . B. die Anmeldung zum Handels

regiſter als „beſonderer Verpflichtungsgrund “ anzuſehen, wenn

ſie ſich mit auf die Uebernahme der Geſchäftsverbindlichkeiten

erſtreckt.

!

57) Cojad , Handelsrecht S. 70 oben will nie in der Anzeige der

, Geſchäftsübernahme“ eine Belanntmachung nach § 25 Abſ. 2

ſehen , es ſei denn , daß es ſich um ganz beſondere Fälle handelt.

Dies wird dem Sinne des Geſekes , das den Nachdruck auf das

Handelsübliche “ legt , nicht gerecht. Wo die Handelsfitte eine

ſolche Anzeige als Bekanntmachung der Vebernahme mit Attiven

und Paffiven auffaßt, muß fie maßgebend ſein.

5S) ROHG. BD. XI S. 153 .

#
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Der hier erörterte Rechtsſaß gilt auch für Minder

kaufleute.

Auch formell erſtrecken ſich die SS 27 und 25 HGB.'8 auf

ſämmtliche Raufleute, nur daß die Rechtsfäße über die Fort

führung des Geſchäftes mit Beibehaltung der Firma, that

ſächlich für Minderkaufleute bedeutungslos ſind, weil ihnen

eben die „Firma“ fehlt59) . Gerade bei Minderkaufleuten

wird der Rechtsſaß betr. die Kundgebung der Schuldenüber

nahme beſondere praktiſche Bedeutung haben, da er hier zu

gleich die Anordnungen des § 25 Abſ. 1 erſegen muß.

Was den Rechtsgrund, die innere rechtliche Grundlage

anbelangt, auf der die durch ſolche Bekanntmachungen be

gründete Haftung beruht , ſo enthält der § 25 Abſ. 3 die

Anerkennung eines Prinzipes, das bereits in anderen Fällen

. B. bei der Auslobung angewendet worden iſt; einer ein

ſeitigen Willenserklärung, die an einen nicht genau begrenzten

Perſonenkreis gerichtet iſt, wird durch beſonderen Rechtsſak

die Wirkung beigelegt, den Erklärenden zu binden .

Die Wirkung der Bekanntmachung nach § 25 Abſ. 3 be

ſteht in der Begründung einer ſelbſtändigen Verpflichtung des

Erklärenden, die neben die ſonſtigen Rechtsverhältniſſe tritt.

Sie gleicht in ſofern der „ direkten Haftung“, die für den

engeren Thatbeſtand des § 27 eintritt. Der Kreis der Ver

pflichtungen , auf die ſich jene Wirkung erſtredt, richtet ſich

naturgemäß in erſter Linie nach dem Inhalt der Bekannt

machung. Es ſteht nichts im Wege , daß die Uebernahme

hier auf beſtimmte Arten , z . B. die nach einem beſtimmten

Zeitpunkt begründeten , oder die auf Verträgen beruhenden,

oder die in den Büchern verzeichneten Verpflichtungen be

ſchränkt wird .

Im Zweifel wird man aber annehmen müſſen, daß die

Wirkung fich auf alle im Betriebe des Geſchäftes be

gründeten“ Verbindlichkeiten erſtreckt, da der Gefeßgeber mit

den Worten § 25 A61.3 :

.

59 ) Siehe oben S. 432.
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„für die früheren Geſchäftsverbindlichkeiten “

offenbar auf die gedachte Beſtimmung des § 25 Abſ. 1 Bezug

nimmt .

Was die im 8 25 Abſ. 3 nicht aufgeführten „ beſonderen "

Verpflichtungsgründe anbelangt , ſo kann eine Aufzählung

derſelben hier nicht in Frage kommen. Gemeint iſt jeder

Rechtsgrund , der nach anderen Rechtsfäßen eine Haftung

des Geſchäftsnachfolgers begründen kann 6 ).

60) Gine gewiſſe Analogie zu der durch Fortführung des Handelés

geſchäftes eintretenden beſonderen Saftung des Erben bedeutet die

usucapio pro herede des römiſchen Rechte , durch die ebenfalls

eine Haftung für die Erbſchafteſchulden begründet wurde , gleichs

viel ob der Betreffende wirklich Erbe war oder nicht. Vgl. auch

hierüber Ihering , Scherz und Einſt in der Jurisprudenz

%, 137 f.
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VII.

Internationale Verträge.

1. Uebereinkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und

Defterreich-Ungarn , betreffend den Schuß der Urheberrechte

an Werken der Literatur, Kunſt und Bhotographie. Bom

30. Dezember 1899.

( Reichs-Gefeßblatt 1901 Nr. 17 S. 131.)

Seine Majeſtät der Deutſche Kaiſer , König von Preußen ,

im Namen des Deutſchen Reichs, einerſeits,

und

Seine Majeſtät der Kaiſer von Deſterreich , König von

Böhmen 2c . und Apoſtoliſcher König von Ungarn ,

andererſeits,

von dem Wunſche beſeelt, die Urheberrechte an Werken der

Literatur , Kunſt und Photographie in den beiderſeitigen

Staatsgebieten in wirkſamer Weiſe zu ſichern , haben be

ſchloſſen , zu dieſem Behuf ein beſonderes Uebereinkommen 1 )

zu treffen, und demgemäß die folgenden Artikel vereinbart:

Artikel I.

Jedes Werk der Literatur, der Kunſt und der Photo:

graphie, welches in den Staatsgebieten eines der vertrag

1 ) Berner Uebereinkunft in dieſer Zeitſchrift B6 . XLVII S. 382.
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ſchließenden Theile einheimiſch iſt, wird in den Staatsgebieten

des anderen Theiles, wenn es nicht auch dort als einheimiſch

anzuſehen iſt, den dort für Werke gleicher Art durch die in

ländiſche Geſeßgebung jeweils gewährten Schuß auf Grund

dieſes Uebereinkommens genießen .

Der vertragsmäßige Schuß wird jedoch nicht gewährt,

wenn das Werk dort, wo es einheimiſch iſt, überhaupt keinen

geſeßlichen Schuß genießt. Er ſoll ferner nicht länger be

ſtehen, als der geſeßliche Schuß dort dauert , wo das Werk

einheimiſch iſt.

Artikel II .

Als einheimiſch gilt ein Werk, wenn auf daſſelbe vermöge

ſeines Erſcheinungsorts oder vermöge der Staatsangehörig

feit oder des Wohnſißes feines Urhebers die betreffende in:

ländiſche Geſeßgebung Anwendung findet.

Artikel III .

Im Verhältniſſe zwiſchen dem Deutſchen Reiche und den

im Deſterreichiſchen Reichsrathe vertretenen Königreichen und

Ländern iſt der vertragsmäßige Schuß von der Erfüllung nur

der Bedingungen und Förmlichkeiten abhängig, welche durch

die Gefeßgebung des Theiles vorgeſchrieben ſind , in deſſen

Gebiete das betreffende Werk einheimiſch iſt.

Dagegen iſt im Verhältniß zwiſchen den Ländern der

Ungariſchen Krone und dem Deutſchen Reiche der vertrags

mäßige Schuß davon abhängig , daß hinſichtlich der Be

dingungen und Förmlichkeiten nicht nur den Geſeßen und

Vorſchriften des vertragichließenden Theiles , in deſſen Ge

biete das Werk einheimiſch iſt, ſondern auch den Gefeßen

und Vorſchriften des anderen Theiles , in deſſen Gebiete

der vertragsmäßige Schuß gewährt werden ſoll, entſprochen
worden iſt.

Als Bedingungen und Förmlichkeiten im Sinne dieſes

Artikels ſind insbeſondere der Vorbehalt des Ueberſeßungs

rechts und der Beginn der Ueberſeßung innerhalb einer be

ſtimmten Friſt anzuſehen ; das Gleiche gilt von dem Vorbehalte

des Rechtes der öffentlichen Aufführung bei muſikaliſchen
Berten .

Artikel IV.

Das ausſchließliche Ueberſeßungsrecht dauert hinſichtlich

der Sprachen , in denen nicht eine rechtmäßige und volftändige

Ueberſeßung herausgegeben worden iſt, keinenfalls länger als

drei Jahre nach der Herausgabe des Werkes.

Zeitſchrift für Qandel& recht. Bd. LI. 31
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.

Bezüglich der Sprachen , in denen eine ſolche Ueber

ſeßung rechtzeitig herausgegeben iſt, endigt das Ueberſekungs

recht erſt fünf Jahre nach dieſer Serausgabe.

Bei Berechnung der Friſten iſt das Ralenderjahr der

Herausgabe des Werkes oder der Ueberſeßung nicht mitzu

zählen.

Artikel V.

Die durch dieſes Uebereinkommen gewährleiſteten Rechte

ſtehen nicht nur den Urhebern , ſondern auch ihren Rechts

nachfolgern , mit Einſchluß der Verleger, zu , gleichviel ob

dasUrheberrecht als ſolches oder nur zur Ausübung auf den

Rechtsnachfolger übergegangen iſt.

Damit die Urheber bis zum Beweiſe des Gegentheils als

ſolche angeſehen und demgemäß von den Gerichten der ver

tragichließenden Theile zur Verfolgung ihrer Rechte zugelaſſen

werden, genügt es , wenn ihr Name in der üblichen Weiſe

auf dem Werke angegeben iſt.

Bei anonymen oder pſeudonymen Werken iſt der Ber

ausgeber, und wenn ein ſolcher nicht oder nicht mit ſeinem

wahren Namen angegeben iſt, der Verleger berechtigt, die dem

Urheber zuſtehenden Rechte wahrzunehmen .

DerHerausgeber und der Verleger gelten in dieſen Fällen

ohne weiteren Beweis als Rechtsnachfolger des anonymen oder

pſeudonymen Urhebers.

Artikel VI.

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Uebereinkommens

ſollen in keiner Beziehung das jedem der beiden vertrag

ſchließenden Theile zuſtehende Recht beeinträchtigen , durch

Maßregeln der Geſeßgebung oder inneren Verwaltung die

Verbreitung, die Aufführung, die Ausſtellung oder das Feil

bieten eines jeden Werkes oder Erzeugniſſes zu überwachen

oder zu unterſagen.

Jedem der beiden vertragſchließenden Theile bleibt

gleicherweiſe das Recht gewahrt, im eigenen Gebiete die Ein

fuhr ſolcher Werke zu verbieten, welche nach ſeinen inneren

Gefeßen oder in Gemäßheit ſeiner Verabredungen mit anderen

Mächten als unerlaubte Wiedergabe erklärt ſind oder erklärt

werden .

Artifel VII.

Die Beſtimmungen dieſes Uebereinkommens ſollen auch

auf die vor Beginn der Wirkſamkeitdeſſelben vorhandenen

Werke Anwendung finden . Jedoch können begonnene Ver
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vielfältigungen und Nachbildungen, deren Herſtellung bisher

nicht verboten war, vollendet und gleich den bereits erlaubter:

weiſe hergeſtellten verbreitet werden .

Desgleichen können die Vorrichtungen zur Verviel

fältigung oder Nachbildung ( Abdrücke, Abgüſſe, Platten ,

Steine und Formen ), deren Herſtellung bisher nicht verboten

war, zu beſagtem Zwecke noch während eines Zeitraums von

vier Jahren, vom Beginne der Wirkſamkeit des gegenwärtigen

Uebereinkommens an, benußt werden .

Die Verbreitung ſolcher Vervielfältigungen oder Nach

bildungen und die fernere Benußung der bezeichneten Vor

richtungen iſt aber nur dann geſtattet , wenn dieſe Gegenſtände

in Folge eines von der betheiligten Partei binnen drei Mo

naten nach Beginn der Wirkſamkeit des gegenwärtigen Ueber

einkommens geſtellten Anſuchens in einemInventar verzeichnet

und mit einem beſonderen Stempel verſehen worden ſind.

Die näheren Beſtimmungen hierüber werden durch die Ver

waltungsbehörden getroffen .

Die vor Beginn der Wirkſamkeit des gegenwärtigen

Uebereinkommens rechtmäßig zur Aufführung gebrachten dra

inatiſchen , muſikaliſchen und dramatiſch-muſikaliſchen Werke

können auch ferner frei aufgeführt werden .

Artikel VIII.

Das gegenwärtige Uebereinkommen wird durch zehn

Jahre von dem Tage ab, an welchem es in Wirkſamkeit tritt,
in Kraft bleiben.

Indem Fale, daß keiner der vertragichließenden Theile

zwölf Monate vor dem Ablaufe des zehnjährigen Zeitraums

das gegenwärtige Uebereinkommen aufkündigt, bleibt daſſelbe

in Kraft bis zum Ablauf eines Jahres , von dem Tage ab

gerechnet , an welchem einer der vertragſchließenden Theile

die Kündigung erklärt.

Artikel IX.

Das gegenwärtige Uebereinkommen ſoll ratifizirt, und

die Ratifikations-Urkunden ſollen ſobald als möglich in Berlin

ausgetauſcht werden ; es wird mit Beginn des fünfzehnten

Tages nach dem Tage, an welchem der Austauſch der Rati

fikationen erfolgt iſt, in Wirkſamkeit treten .

Das vorſtehende Uebereinkommen iſt ratifizirt worden,

und die Auswechſelung der Ratifikationen hat am 9. Mai 1901
in Berlin ſtattgefunden .
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Schlußprotokou.

Im Begriffe, zur Volziehung des unter dem heutigen

Datum abgeſchloſſenen Uebereinkommens zu ſchreiten, haben

die unterzeichneten Bevollmächtigten das Nachſtehende ver

abredet :

Zu Artikel I und II.

In Betreff des Verhältniſſes zwiſchen den im Deſter

reichiſchen Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern

einerſeits und dem Deutſchen Reiche andererſeits beſteht Ein

verſtändniß darüber :

1. daß die in dem einen Gebiet erſchienenen Werke in :

ländiſcher Urheber in dem anderen Gebiete nicht als ein

heimiſch gelten und deshalb nur den vertragsmäßigen Schuß

genießen ;

2. daß einem Werke , ſoweit daſſelbe durch die Geſek

gebung des eines Theiles nur vermöge ſeines Erſcheinens

geſchüßt wird, der vertragsmäßige Schuß nur dann zu

kommt, wenn es auch nach der inländiſchen Geſeßgebung des

anderen Theiles als in dem Gebiete des erſteren Theiles

erſchienen gilt .

Das gegenwärtige Protokoll, welches ohne beſondere

Ratifikation , durch die bloße Thatſache des Auswechſelung

der Ratifikationen des Uebereinkommens, auf welches es ſich

bezieht, als von den vertragichließenden Theilen gebilligt und

beſtätigt anzuſehen iſt, wurde in doppelter Ausfertigung am

30. Dezember 1899 zu Berlin unterzeichnet.

2. Ausführung des Uebereinkommens zwiſchen dem Deutſchen

Reiche und Deſterreich-Ungarn zum Schuße der Urheberrechte

an Werken der Literatur, Kunſt und Photographie.

(Centralblatt für das Deutſche Reich 1901 Nr. 23 S. 130.)

Die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 17. Mai

1901 lautet:

Das mit dem 24. Mai d. gs . in Kraft tretende Ueber

einkommen zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Deſterreich

Ilngarn zum Schuße der Urheberrechte an Werken der Literatur,
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Kunſt und Photographie, vom 30. Dezember 1899 1) findet

auf Werke, die bereits vor dem bezeichneten Tage vorhanden

waren, mit den im Artikel VII des Abkommens vorgeſehenen

Einſchränkungen Anwendung. Soweit hiernach Werke, die

aus Deſterreich -Ungarn herrühren, einen Schuß erlangen, der

ihnen bisher nicht gewährt war, ſind vom Bundesrathe die

nachfolgenden Beſtimmungen über die Abſtempelung und In

ventariſirung der im Artikel VII bezeichneten Eremplare und

Vorrichtungen erlaſſen worden :

§ 1 .

Wer ſich im Beſiße folcher Eremplare von Schriftwerken,

Abbildungen, Zeichnungen, muſikaliſchen Kompoſitionen ,Werken

der bildenden Künſte oder der Photographie befindet, welche

am 24. Mai 1901 ſchon hergeſtellt waren oder deren Ber:

ſtellung an dieſem Tage im Gange war, hat die Exemplare,

wenn er ſie verkaufen oder verbreiten will, bis zum 23. Auguſt

1901 einſchließlich der Polizeibehörde ſeines Wohnorts zur

Abſtempelung vorzulegen .

Sortimentsbuchhändler, Kommiſſionäre 2c. , welche ſolche

Exemplare beſißen, können ſie namens der Verleger oder ihrer

Auftraggeber zur Abſtempelung vorlegen, ohne daß es einer

beſonderen Vollmacht bedarf.

$ 2 .

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr

vorgelegten Eremplare nach dem nachſtehenden Muſter A²)

aufund bedruckt demnächſt jedes einzelne Eremplar mit ihrem

Dienſtſtempel.

$ 3 .

Wer ſich im Beſiße von Vorrichtungen zur Verviel

fältigung oder Nachbildung (Abdrücken , Abgüſſen, Platten,

Steinenund Formen) befindet und ſie noch ferner, und zwar

längſtens bis zum 23. Mai 1905, zur Herſtellung von Erem

plaren benußen will, hat die Vorrichtungen bis zum 23. Auguſt

1901 einſchließlich der Polizeibehörde ſeines Wohnorts zur

Abſtempelung vorzulegen .

Die Exemplare ſelbſt, welche mit Hülfe der geſtempelten

Vorrichtungen hergeſtellt ſind, bedürfen eines Stempels nicht .

Auf Verlangen ſollen ſie indeſſen ebenfalls abgeſtempelt
werden .

1 ) S. 472.

2 ) Muſter hier weggelaſſen.



478 Rechtsquellen .

Wer Eremplare ber bezeichneten Art abgeſtempelt zu

haben wünſcht, hat ſie bis zum 23. Mai 1905 einſchließlich

der Polizeibehörde vorzulegen .

$ 4 .

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr

vorgelegten Vorrichtungen nach dem nachſtehenden Muſter B4)

auf und bedruckt die Vorrichtungen demnächſt, unter thun

lichſter Schonung derſelben, mit ihrem Dienſtſtempel, und zwar

in einer Weiſe, welche die Erhaltung des Stempelzeichens

möglichſt ſicherſtelt.

Sie ſtelt ferner, ſoweit ihr die mit jenen Vorrichtungen

hergeſtellten Eremplare vorgelegt werden, ein genaues Verzeich

niß dieſer Exemplare nach dem im § 2 erwähnten Muſter A

auf und bedruct demnächſt jedes einzelne Eremplar mit ihrem

Dienſtſtempel.

§ 5.

Db die Herſtellung der Eremplare und die Benußung der

Vorrichtungen erlaubt war, hat die Polizeibehörde nicht zu

prüfen; dagegen hat ſie die Stempelung zu verſagen , wenn

fie ermittelt, daß die im § 1 bezeichneten Exemplare oder die

im § 3 bezeichneten Vorrichtungen am 24. Mai 1901 noch

nicht hergeſtellt waren , auch der Druck der Eremplare an

dieſem Tage noch nicht im Gange war, oder daß die im

§ 3 bezeichneten Eremplare mit Hülfe ungeſtempelter Vor

richtungen hergeſtellt worden ſind.

.

$ 6 .

20.

$ 7 .

Für die Eintragung und Abſtempelung der Eremplare

und Vorrichtungen werden Koſten nicht erhoben .

1) Mufter hier weggelaffen .
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VIII.

Geſeße etr. des Deutſdeu Reids.

1. Gefeß zur Abänderung des Gefeße, betreffend das

Flaggenrecht der Kauffahrteiſchiffe. Bom 29. Mai 1901.

( Reich -Geſetzblatt 1901 Nr. 20 S. 184. )

.

Das Geſeß vom 22. Juni 1899, betreffend das Flaggen

recht der Kauffahrteiſchiffe, iſt abgedrudt in dieſer Zeitſchrift

Bb. XLIX S. 235 ff., bazu Bericht von Landgerichtsrath

Loewe ( ebendaſ. S. 243 ff.); R. Verordnung vom 1. März

1900, betreffend das Flaggenrecht deutſcher Binnenſchiffe, die

ausſchließlich auf ausländiſchen Gewäſſern verkehren , ebendaſ .

S. 534 .

An die Stelle des § 26 des Geſeßes , betreffend das

Flaggenrecht der Rauffahrteiſchiffe, vom 22. Juni 1899 treten

die nachſtehenden Vorſchriften :

§ 26 .

Die Vorſchriften dieſes Geſeßes finden auch Anwendung

auf ſeegehende Luſtyachten, auf ausſchließlich zur Ausbildung

von Seeleuten beſtimmte Seefahrzeuge (Schulſchiffe) ſowie

auf ſolche Seefahrzeuge , welche für Rechnung von aus

wärtigen Staaten oder deren Angehörigen im Inlande erbaut

ſind. Machen ſolche Fahrzeuge von dem Rechte zur Führung

der Reichsflagge Gebrauch, ſo unterliegen ſie den für Rauf

fahrteiſchiffe geltenden Vorſchriften.

Durch Kaiſerliche Verordnung mit Zuſtimmung des

Bundesrathe kann die Geltung der im Abſ . 1 bezeichneten

Vorſchriften auch auf andere nicht zum Erwerbe durch die

Seefahrt beſtimmte Seefahrzeuge erſtreckt werden .

$ 26 a .

Durch Kaiſerliche Verordnung mit Zuſtimmung des

Bundesraths kann beſtimmt werden , daß die Vorſchriften

dieſes Gefeßes auch auf Binnenſchiffe, die ausſchließlich auf

ausländiſchen Gewäſſern verkehren, Anwendung finden . Die

Schiffsregiſter für ſolche Schiffe werden bei den durch den

Reichskanzler beſtimmten Deutſchen Konſulaten geführt.
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2. Gefeß über die privaten Berſicherungsunternehmungen ' ) .

Bom 12. Mai 1901.

( Reichs-Gefeßblatt 1901 Nr. 18 S. 139 ff.)

I. Einleitende Borſchriften .

$ 1 .

Privatunternehmungen , welche den Betrieb von Ver

ſicherungsgeſchäften zum Gegenſtande haben , unterliegen ,

vorbehaltlich der in den $8 116 , 117, 122 gegebenen Vor

ſchriften, der Beaufſichtigung nach Maßgabedieſes Geſeges.

Als Verſicherungsunternehmungen im Sinne dieſes Ge

ſeßes find ſolche Perſonenvereinigungen nicht anzuſehen, die

ihren Mitgliedern Unterſtügung gewähren, ohne ihnen einen

Rechtsanſpruch darauf einzuräumen.

$ 2 .

Die Beaufſichtigung der Verſicherungsunternehmungen

wird, ſofern ihr Geſchäftsbetrieb durch die Saßung oder die

ſonſtigen Geſchäftsunterlagen auf das Gebiet eines Bundes:

ſtaats beſchränkt iſt, durch Landesbehörden, anderenfalls durch

die hierzu beſtellte Reichsbehörde ausgeübt .

$ 3 .

Die Beaufſichtigung von Verſicherungsunternehmungen ,

deren Geſchäftsbetrieb auf das Sebiet eines Bundesſtaats

beſchränkt iſt, kann auf Antrag dieſes Bundesſtaats mit Zu

ſtimmung des Bundesraths durch Kaiſerliche Verordnung der

Reichsbehörde übertragen werden .

3m Einvernehmen mit den betheiligten Landesregie:

rungen kann der Reichskanzler beſtimmen , daß Unterneh
mungen , deren Geſchäftsbetrieb ſich zwar über das Gebiet

eines Bundesſtaats hinaus erſtreckt, aber ſachlich , örtlich oder

hinſichtlich des Perſonenkreiſes eng begrenzt iſt , durch die

Landesbehörde desjenigen Bundesſtaats beauffichtigt werden,

in deſſen Gebiete ſie ihren Siß haben .

.

1 ) Vgl. hierzu die Abhandlungen des Herrn Reichsgericht&raths

Dr. Sievers in Bd. XLVIII S. 521 ff. und BD. LI S. 329 ff.

dieſer Zeitſchrift.
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II. Zulaſſung zum Geſchäftsbetriebe.

$ 4 .

Verſicherungsunternehmungen bedürfen zum Geſchäfts

betriebe der Erlaubniß der Aufſichtsbehörde.

Mit dem Antrag auf Ertheilung der Erlaubniß iſt der

Geſchäftsplan einzureichen , welcher den Zweck und die Ein

richtung des Unternehmens, das räumliche Gebiet des be

abſichtigten Geſchäftsbetriebs ſowie namentlich auch diejenigen

Verhältniſſe klarzulegen hat, aus denen ſich die dauernde Er

füllbarkeit der künftigen Verpflichtungen des Unternehmens

ergeben ſoll.

Als Beſtandtheile des Geſchäftsplans find insbeſondere

einzureichen :

1. der Geſellſchaftsvertrag oder die Sagung , ſofern

die Unternehmung auf ſolchen beruht,

2. die allgemeinen Verſicherungsbedingungen und die

techniſchen Geſchäftsunterlagen , ſoweit ſolche nach

der Art der zu betreibendenVerſicherungen erforder

lich ſind.

§ 5 .

Die Ertheilung der Erlaubniß erfolgt unabhängig von

dem Nachweis eines Bedürfniſſes und, ſofern nicht der Wir

kungskreis des Unternehmens nach dem Geſchäftsplan auf

eine beſtimmte Zeit oder auf ein kleineres Gebiet beſchränkt

iſt , ohne Zeitbeſchränkung beziehungsweiſe für den Umfang

des Reichs.

S 6.

Die Erlaubniß darf Perſonenvereinigungen , welche die

Verſicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundiaße der Gegen

ſeitigkeit betreiben wollen , nur ertheilt werden , wenn dieſe

Vereinigungen in der Form von Verſicherungsvereinen auf

Gegenſeitigkeit (SS 15 bis 53) errichtet werden.

Zum Betriebe der verſchiedenen Arten der Lebensver

ficherung ſowie zum Betriebe der Unfall-, Haftpflicht-, Feuer

oder Hagelverſicherung darf die Erlaubniß außer Verſiche

rungsvereinen auf Gegenſeitigkeit nur an Aktiengeſellſchaften

ertheilt werden .

Als Lebensverſicherung im Sinne dieſes Geſekes gilt

auch die Invaliditäts-, Alters-, Wittwen-, Waiſen-, Ausſteuer

und Militärdienſtverſicherung, gleichviel ob auf Kapital oder

Menten .

.
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$ 7 .

Die Erlaubniß zum Geſchäftsbetriebe darf nur verſagt

werden, wenn

1. der Geſchäftsplan geſeßlichen Vorſchriften zuwider:

läuft;

2. nach dem Geſchäftsplane die Intereſſen der Ver

ficherten nicht hinreichend gewahrt ſind oder die

dauernde Erfülbarkeit der aus den Verſicherungen

ſich ergebenden Verpflichtungen nicht genügend dar

gethan iſt ;

3. Thatſachen vorliegen , welche die Annahme recht

fertigen , daß ein den Geſeßen oder den guten

Sitten entſprechender Geſchäftsbetrieb nicht ſtatt

finden wird.

Die Erlaubniß kann von der Stellung einer angemeſſenen

Sicherheit abhängig gemacht werden, wobei deren Zweck und

die Bedingungen für die Rückgabe feſtzuſtellen ſind.

§ 8 .

Der Geſellſchaftsvertrag einer Aktiengeſellſchaft ſoll die

einzelnen Verſicherungszweige, auf welche ſich der Geſchäfts

betrieb erſtreckt, ſowie die Grundfäße für die Anlegung des

Vermögens feftfeßen und erſichtlich machen , ob das Ver

ficherungsgeſchäft lediglich unmittelbar oder zugleich auch

mittelbar (durch Rückverſicherung) betrieben werden ſoll.

Bei Unternehmungen , die durch eine Saßung geregelt

ſind, ſollen die im Abſ. 1 bezeichneten Angaben in der Saßung

enthalten ſein .

§ 9 .

In den allgemeinen Verſicherungsb
edingungen ſollen

diejenigen Beſtimmungen enthalten ſein , welche getroffen

werden :

1. über die Ereigniſſe, bei deren Eintritte der Ver

ficherer zu einer Leiſtung verpflichtet iſt, und über

die Fälle, in denen aus beſonderen Gründen dieſe

Verpflichtung ausgeſchloſſen oder aufgehoben ſein

fou (wegen unrichtiger Angaben im Antrage, wegen

Aenderungen während der Vertragsdauer u . . w .) ;

2. über die Art, den Umfang und die Fälligkeit der

dem Verſicherer obliegenden Leiſtungen ;

3. über die Feſtſtellung und Leiſtung des vom Ver

ficherten an den Verſicherer zu entrichtenden Ent:

.
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.

gelts und über die Rechtsfolgen eines Verzugs in

ber Entrichtung des Entgelte ;

4. über die Dauer , insbeſondere eine ſtilſchweigende

Verlängerung, über die Kündigung ſowie über die

ſonſtige gänzliche oder theilweiſe Aufhebung des

Verſicherungsvertrags und die Verpflichtungen des

Verſicherers in den Fällen der leßteren Art (Storni,

Rücklauf, Umwandlung der Verſicherung, Reduktion

und dergleichen ) ;

5. über den Verluſt des Anſpruchs aus dem Ver

ſicherungsvertrag in Folge der Verſäumung von

Friſten ;

6. über das Verfahren im Falle von Streitigkeiten

aus dem Verſicherungsvertrag, über das zuſtändige

Gericht und die Beſtellung eines Schiedsgerichts ;

7. über die Grundſäße und Maßſtäbe, nach denen die

Verſicherten an den Ueberſchüſſen Theil nehmen ;

8. bei Lebensverſicherungen über die Vorausſeßungen

und den Umfang von Vorausbezahlungen oder Dar

lehen auf Verſicherungsſcheine ( Policen ).

Bei Verſicherungsvereinen auf Gegenſeitigkeit können

die im Abſ. 1 bezeichneten Gegenſtände ſtatt in den all

gemeinen Verſicherungsbedingungen in der Saßung geregelt

werden .

Abweichungen von den allgemeinen Verſicherungsbedin :

gungen zu Ungunſten des Verſicherten ſind nur aus beſon

beren Gründen ſowie unter der Bedingung ſtatthaft, daß

der Verſicherungsnehmer vor dem Abſchluſſe des Vertrags

auf dieſe Abweichungen ausdrücklich hingewieſen worden iſt

und fich hiernach ſchriftlich damit einverſtanden erklärt hat .

$ 10.

Vor dem Abſchluſſe des Verſicherungsvertrags iſt dem

Verſicherungsnehmer ein Exemplar der maßgebenden all

gemeinen Verſicherungsbedingungen gegen eine beſonders

auszufertigende Empfangsbeſcheinigung auszuhändigen . Das

Gleiche gilt, ſoweit es ſich um Verſicherung auf Gegenſeitig

keit handelt, auch von der Saßung des Vereins.

Auf ſolche Feuerverſicherungen , deren Abſchluß im

Börſenverkehr oder nach Börſenuſance erfolgt, findet die

Vorſchrift des Abſ. 1 keine Anwendung.

Die Aufſichtsbehörde kann weitere Ausnahmen von den

Vorſchriften des Abſ. 1 zulaſſen.
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§ 11 .

Der Geſchäftsplan einer Lebensverſicherun
gsunterneh

mung hat die von ihr angenommenen Tarife ſowie die

Grundſäße für die Berechnung der Prämien und Prämien

reſerven vollſtändig darzuſtellen , namentlich auch den an

zuwendenden Zinsfuß und die Höhe des Zuſchlags zur Netto :

prämie anzugeben . Auch iſt anzugeben, ob und in welchem

Maße bei der Berechnung der Prämienreſerve eine Methode

angewandt werden ſoll, nach welcher anfänglich nicht die

volle Prämienreſerve zurückgeſtellt wird , wobei jedoch der

Saß von zwölfeinhalb per Mile der Verſicherungsſu
mme

nicht überſchritten werden darf. Die als Grundlage der

Berechnungen dienenden Wahrſcheinlichkeitst
afeln , insbeſondere

über die Sterblichkeit und die Invaliditäts- und Krankheits

gefahr, ſind beizufügen .

Für jede Verſicherungsart ( Verſicherung auf den Lebens

fall auf den Todesfal , Rapitalverſicherung – Renten-:

verſicherung u . ſ. w . ) ſind die zur Berechnung der Prämien.

und der Prämienreſerven dienenden Formeln vorzulegen und

durch ein Zahlenbeiſpiel zu erläutern.

Sollen auch Verſicherungen mit erhöhter Prämie über:

nommen werden , ſo iſt in dem Geſchäftsplane ferner ana

zugeben , ob und nach welchen Grundſäßen hierfür eine be

ſondere Prämienreſerve gebildet werden ſoll.

$ 12 .

Soweit Kranken- oder Unfallverſicherungsunternehmungen

Verſicherungen nach Art der Lebensverſicherungunter Zugrunde

legung beſtimmter Wahrſcheinlichkeitstafeln betreiben , ins

beſondere die Verſicherung von Renten , Verſicherungen mit

Prämienrückgewähr oder ſonſtige die Anſammlung von Prä:

mienreſerven erfordernde Verſicherungen übernehmen, finden

die Vorſchriften des § 11 entſprechende Anwendung.

$ 13 .

Jede Aenderung des Geſchäftsplans iſt der Aufſichts

behörde anzuzeigen und bedarf , bevor fie in Kraft geſeßt

wird, ihrer Genehmigung. Die Genehmigung darf nur aus

den Gründen des § 7 verſagt werden .

$ 14 .

Jedes Uebereinkommen , wodurch der Verſicherungs

beſtand eines Unternehmens in ſeiner Geſammtheit oder in
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einzelnen Zweigen mit den darauf bezüglichen Reſerven und

Prämienüberträgen auf ein anderes Unternehmen übertragen

werden ſoll, bedarf der Genehmigung der für die betheiligten

Unternehmungen zuſtändigen Aufſichtsbehörden . Die Ge

nehmigung darf nur aus den Gründen des § 7 verſagt

werden .

III. Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit.

$ 15 .

Ein Verein, welcher die Verſicherung ſeiner Mitglieder

nach dem Grundſaße der Gegenſeitigkeit betreiben will, er:

langt durch die von der Aufſichtsbehörde ertheilte Erlaubniß

zum Geſchäftsbetrieb als „ Verſicherungsverein auf Gegen

ſeitigkeit“ die Rechtsfähigkeit.

$ 16 .

Die in Betreff der Kaufleute im erſten und dritten

Buche des Handelsgeſeßbuchs gegebenen Vorſchriften , mit

Ausnahme der Ss 1 bis 7 , finden auf die Verſicherungs

vereine auf Gegenſeitigkeit entſprechende Anwendung, ſoweit

dieſes Geſeß nicht ein Anderes beſtimmt .

$ 17 .

Die Verfaſſung eines Verſicherungsvereins auf Gegen

ſeitigkeit wird durch die Saßung beſtimmt, ſoweit ſie nicht

auf den nachfolgenden Vorſchriften beruht.

Die Saßung bedarf der gerichtlichen oder notariellen

Beurkundung.

§ 18 .

Die Sagung hat den Namen (die Firma) und den Siß

des Vereins zu beſtimmen .

Die Firma ſoll den Siß des Vereins erkennen laſſen .

Auch iſt in der Firma oder in einem Zuſaß auszudrücken ,

daß Verſicherung auf Gegenſeitigkeit betrieben wirð.

$ 19.

Für alle Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Ver

einsgläubigern nur das Vereinsvermögen. Eine Haftung

der Mitglieder gegenüber den Gläubigern des Vereins findet

nicht ſtatt.

§ 20 .

Die Saßung ſoll Beſtimmungen über den Beginn der

Mitgliedſchaft enthalten. Der Erwerb der Mitgliedſchaft
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ſeßt die Begründung eines Verſicherungsverhältniſſes mit dem

Vereine voraus. Die Mitgliedſchaft endigt, ſoweit nicht die

Saßung ein Anderes beſtimmt, mit Beendigung des Ver

ſicherungsverhältniſſes.

§ 21 .

Die Beiträge der Mitglieder und die Leiſtungen des

Vereins an die Mitglieder dürfen bei gleichen Voraus

ſeßungen nur nach gleichen Grundſäßen bemeſſen ſein.

Der Verein darf Verſicherungsgeſchäfte gegen feſte Prä:

mien in der Art , daß die Verſicherungsnehmer nicht Mit

glieder des Vereins werden, nur betreiben , ſoweit die Saßung

dies ausdrücklich geſtattet.

$ 22.

In der Saßung iſt die Bildung eines Gründungsfonds

vorzuſehen , der zur Deckung der Koſten der Errichtung des

Vereins ſowie als Garantie- und Betriebsfonds zu dienen

hat. Die Saßung ſoll die Bedingungen , unter denen der

Fonds dem Vereine zur Verfügung ſteht, enthalten und ins

beſondere beſtimmen , in welcher Weiſe eine Tilgung des

Gründungsfonds erfolgen und ob und in welchem Umfange

den Perſonen , welche den Gründungsfonds zur Verfügung

geſtellt haben, ein Recht zur Theilnahme an der Verwaltung

des Vereins eingeräumt ſein ſoll.

Der Gründungsfonds iſt baar einzuzahlen, ſoweit nicht

die Saßung an Stelle der Baarzahlung die Hingabe eigener

Wechſel geſtattet; als Baarzahlung gilt nur die Zahlung

in deutſchem Gelde, in Reichskaſſenſcheinen ſowie in geſeßlich

zugelaſſenen Noten deutſcher Banken .

Denjenigen, welche den Gründungsfonds zur Verfügung

geſtellt haben , darf ein Kündigungsrecht nicht eingeräumt

werden . In der Saßung kann ihnen außer einer Verzinſung

aus den Jahreseinnahmen eine Betheiligung an dem aus

der Jahresbilanz fich ergebenden Ueberſchuſſezugeſichert wer

den ; die Verzinſung darf vier, die geſammten Bezüge dürfen

ſechs vom Hundert des baar eingezahlten Betrags nicht über

ſteigen. Der Gründungsfonds darf in Antheile zerlegt werden,

über welche Antheilſcheine ausgegeben werden können .

Eine Tilgung des Gründungsfonds darf nur aus den

Fahreseinnahmen erfolgen und nur in dem Maße , als die

Bildung des im § 37 vorgeſehenen Reſervefonds fortgeſchritten

iſt; fie muß beginnen , nachdem die Koſten der Errichtung
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und die im erſten Geſchäftsjahr entſtandenen Koſten der

Einrichtung getilgt worden ſind.

$ 23.

Die Aufſichtsbehörde kann geſtatten , von der Bildung

eines Gründungsfonds Abſtand zu nehmen , wenn nach der

Natur der zu betreibenden Geſchäfte oder durch beſondere

Einrichtungen eines Unternehmens anderweitige Sicherheit

gegeben iſt.

$ 24 .

Die Sagung hat darüber Beſtimmung zu treffen , ob

die Deckung der Ausgaben erfolgen ſoll

1. durch einmalige oder wiederkehrende Beiträge im

voraus , und zwar mit Vorbehalt von Nachſchüſſen

oder unter Ausſchluß von Nachichüſſen mit oder

ohne Vorbehalt der Kürzung der Verſicherungs

anſprüche,

2. durch Beiträge, die nach Maßgabe des eingetretenen

Bedarfs umgelegt werden .

Die Saßung kann einen Höchſtbetrag feſtſeßen, auf welchen

die Pflicht zur Zahlung von Nachſchüſſen oder Umlagen be

ſchränkt iſt . Eine Beſchränkung , wonach die Ausſchreibung

von Nachichüſſen oder Umlagen nur zum Zwecke der Deckung

von Verſicherungsanſprüchen der Mitglieder ſtattfinden darf,

iſt unzuläſſig.

$ 25 .

Zu den Nachſchüſſen oder Umlagen haben auch die im

Laufe des Geſchäftsjahrs ausgeſchiedenen Mitglieder bei

zutragen . Die Beitragspflicht dieſer Mitglieder ſowie der

im Laufe des Geſchäftsjahrs eingetretenen Mitglieder bemißt

ſich nach dem Verhältniſſe der Seitdauer der Mitgliedſchaft

innerhalb des Geſchäftsjahrs.

Bemißt ſich die Höhe des von dem einzelnen Mitgliede

zu leiſtenden Nachſchuß- oder Umlagebetrage nach der Höhe

des im voraus erhobenen Beitrags oder der Verſicherungs

ſumme, ſo iſt bei der Berechnung, wenn im Laufe des Ge

ſchäftsjahrs eine Erhöhung oder Herabſeßung des Beitrags

oder der Verſicherungsſumme eingetreten iſt, der höhere Be

trag zu Grunde zu legen .

Die Vorſchriften der Abſ. 1 , 2 finden nur inſoweit An

wendung, als nicht die Saßung ein Anderes beſtimmt.
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$ 26.

Gegen eine Forderung des Vereins aus der Beitrags

pflicht kann das Mitglied eine Aufrechnung nicht geltend

machen .

$ 27 .

Die Saßung ſoll über die Vorausſeßungen , unter denen

die Ausſchreibung von Nachſchüſſen oder Umlagen zu erfolgen

hat , insbeſondere darüber Beſtimmung treffen , inwieweit

zuvor die ſonſt vorhandenen Deckungsmittel (Gründungs

fonde, Rüdlagen) zu verwenden ſind.

Die Sabung ſoll ferner beſtimmen , in welcher Weiſe

die Nachſchüſſe oder Umlagen ausgeſchrieben und eingezogen

werden .

§ 28 .

Die Saßung hat über die Form Beſtimmung zu treffen ,

in der die Bekanntmachungen des Vereinszu erfolgen haben.

Bekanntmachungen , die durch öffentliche Blätter erfolgen

ſollen , ſind, wenn der Geſchäftsbetrieb des Vereins fich über

das Gebiet eines Bundesſtaats hinaus erſtredt, in den Reichs

anzeiger einzurücken. Iſt der Geſchäftsbetrieb auf das Gebiet

eines Bundesſtaats beſchränkt, ſo kann die Landes-Zentral

behörde an Stelle des Reichsanzeigers ein anderes Blatt

beſtimmen. Weitere Blätter beſtimmt die Saßung.

S 29 .

Die Saßung hat über die Bildung eines Vorſtandes,

eines Aufſichtsraths und eines oberſten Organg (Verſamm:

lung von Mitgliedern oder von Vertretern der Mitglieder)

Beſtimmung zu treffen .

Die durch das oberſte Drgan auszuübenden Obliegen

heiten können auf mehrere dem Vorſtand und dem Aufſichts

rath übergeordnete Drgane vertheilt ſein .

30.

Der Verein iſt bei dem Gericht, in deſſen Bezirk er

ſeinen Siß hat, von ſämmtlichen Mitgliedern des Vorſtandes

und des Aufſichtsraths zur Eintragung in das Handelsregiſter

anzumelden .

Von jeder Ertheilung der Erlaubniß zum Geſchäfts

betriebe (S 15) hat die Aufſichtsbehörde dem Regiſtergerichte

Mittheilung zu machen.
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§ 31 .

Der Anmeldung ſind beizufügen :

1. die Urkunde über die Erlaubniß zum Geſchäfts

betriebe;

2. die Saßung ;

3. die Urkunden über die Beſtellung des Vorſtandes
und des Aufſichtsraths ;

4. die Urkunden über die Beſtellung des Gründungs

fonds nebſt einer Erklärung des Vorſtandes und

des Aufſichtsraths darüber , inwieweit der Grün

dungsfonds durch Baarzahlung gedeckt und in ihrem

Befiß iſt.

Die Mitglieder des Vorſtandes haben ihre Namens

unterſchrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen .

Die der Anmeldung beigefügten Schriftſtücke werden

bei dem Gericht in Urſchrift oder in beglaubigter Abſchrift

aufbewahrt .

§ 32 .

Bei der Eintragung in das Handelsregiſter ſind die

Firma und der Siß des Vereins , die Verſicherungszweige,

auf welche ſich der Betrieb erſtrecken ſou , die Höhe des

Gründungsfonds, der Tag, an dem die Erlaubniß zum Ge

ſchäftsbetrieb ertheilt iſt, und die Mitglieder des Vorſtandes

anzugeben .

Enthält die Saßung beſondere Beſtimmungen über die

Dauer des Vereins oder über die Befugniß der Mitglieder

des Vorſtandes oder der Liquidatoren zur Vertretung des

Vereins, ſo ſind auch dieſe Beſtimmungen einzutragen .

$ 33.

In die Veröffentlichung , durch welche die Eintragung

bekannt gemacht wird , ſind außer dem Inhalte der Ein

tragung aufzunehmen :

1. eine Angabe darüber, ob die Deckung der Ausgaben

durch Beiträge im Voraus oder im Umlageverfahren

erfolgen ſoll, und im erſteren Falle, ob mit Äuss

ſchluß oder mit Vorbehalt von Nachſchüſſen, ob die

Beitragspflicht beſchränkt iſt oder nicht, und ob

eine Kürzung der Verſicherungsanſprüche vorbehalten

iſt (§ 24) ;

2. die im § 28 bezeichneten Feſtfeßungen ;

Zeitſchrift fllr Handelsredt. Bd. LI.
32
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3. die Art der Beſtellung und Zuſammenſeßung der

Vereinsorgane;

4. Name , Stand und Wohnort der Mitglieder des

erſten Aufſichtsraths;

5. die Form , in der die Berufung des oberſten Organs

erfolgt .

S 34 .

Auf den Vorſtand finden die Vorſchriften der SS 231

bis 239, 241, 242 des Handelsgeſeßbuchs mit der Maßgabe

entſprechende Anwendung, daß das von Beſchlüſſen der Ge

neralverſammlung Geſagte von den Beſchlüſſen des oberſten

Organs gilt und daß an die Stelle des § 236 Abſ. 1 und

des § 241 Abſ. 3 des Handelsgeſekbuchs folgende Vorſchriften

treten :

1. die Mitglieder des Vorſtandes dürfen , ſofern die

Saßung nicht ein Anderes beſtimmt, ohne Ein

willigung des Aufſichtsraths weder ein Handels

gewerbe betreiben noch dem Vorſtand oder Aufſichts

rath einer gleichartigen Verſicherungsunternehmung

angehören ;

2. die Mitglieder des Vorſtandes ſind insbeſondere

zum Schadenserſaße verpflichtet, wenn entgegen den

Vorſchriften des Geſeßes eine Verzinſung oder Til

gung des Gründungsfonds oder eine Vertheilung

des Vereinsvermögens erfolgt oder wenn Zahlungen

geleiſtet werden , nachdem die Zahlungsunfähigkeit

des Vereins eingetreten iſt oder ſeine Ueberſchuldung

fich ergeben hat .

§ 35 .

Auf den Aufſichtsrath finden die Vorſchriften der $$ 243

bis 249 des Handelsgeſeßbuchs mit der Maßgabe ent

ſprechende Anwendung , daß die der Generalverſammlung

übertragenen Aufgaben von dem oberſten Organe wahr

genommen werden , und daß an die Stelle des § 243 Abf.4

Saß 2 , des § 245 Abs. 1 und des § 249 Abſ. 3 Saß 1

des Þandelsgeſeßbuchs folgende Vorſchriften treten :

1. die Sabung hat zu beſtimmen , ob für einen Be:

ſchluß des oberſten Drgans, durch den die Beſtellung

zum Mitgliede des Aufſichtsraths widerrufen wird,

eine beſondere Mehrheit erforderlich ſein ſoll;

2. eine nach dem Jahresüberſchuſſe bemeſſene Vergütung

für die Mitglieder des Aufſichtsraths darf nur von
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dem Betrage gewährt werden , welcher verbleibt,

nachdem jämmtliche Abſchreibungen und Rücklagen

bewirkt worden ſind und nachdem für diejenigen

Perſonen, welche gegen Zuſicherung einer Betheili

gung am Ueberſchuſſe den Gründungsfonds zur

Verfügung geſtellt haben, der nach § 22 Abſ . 3 be

dungene Antheil am Ueberſchuß in Abzug gebracht

worden iſt;

3. die Mitglieder des Aufſichtsraths ſind insbeſondere

zum Schadenserſaße verpflichtet, wenn mit ihrem

Wiſſen und ohne ihr Einſchreiten die im $ 34 Nr. 2

bezeichneten Handlungen vorgenommen werden .

.

§ 36 .

Auf das oberſte Organ finden die für die Generalver

ſammlung der Aktionäre gegebenen Vorſchriften der $$ 250,

251 , des § 252 Abſ. 3, 4 , der SS 253, 256 bis 261, 264,

265, des § 266 Abſ . 1 , des § 267 Abſ. 1 , 2, der $8 268

bis 273 des Handelsgeſeßbuchsund, wenn als oberſtes Drgan

die Verſammlung der Mitglieder beſtellt iſt, auch die Vor

ſchriften des § 252 Abſ. 2 und der SS 254, 255, 263 des

Handelsgeſekbuchs mit folgenden Maßgaben entſprechende

Anwendung :

1. ſoweit nach dieſen Vorſchriften einer Minderheit

von Aktionären , deren Antheile den zehnten oder

den zwanzigſten Theil des Grundkapitals erreichen,

gewiſſe Rechte gewährt ſind, hat die Saßung die

erforderliche Minderheit der Mitglieder des oberſten

Organs zu beſtimmen ;

2. die bezeichneten Vorſchriften bleiben inſoweit außer

Anwendung , als ſie eine Hinterlegung von Aktien

oder die Angabe des Betrags der vertretenen Aktien

vorſchreiben ;

3. die Aufſichtsbehörde kann bei der Erlaubniß zum

Geſchäftsbetriebe geſtatten , daß die Koſten der Er

richtung und die im erſten Geſchäftsjahr entſtehen

den Koſten der Einrichtung , ſoweit ſie weder die

Hälfte des geſammten Gründungsfonds noch den

baar eingezahlten Theil überſteigen , auf mehrere,

höchſtens jedoch auf die erſten fünf Geſchäftsjahre

vertheilt werden und der jedesmal verbleibende Reſt

als Aktivum in die Bilanz eingeſtellt wird .
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Die Saßung hat die Form und, ſoweit nicht nach Abſ.1

die SS 254, 255 des Handelsgeſekbuchs zur entſprechenden

Anwendung gelangen , auch dieVorausſeßungen und die Friſt

für die Berufung des oberſten Drgang zu beſtimmen.

§ 37 .

Die Saßung hat die Bildung einer Rüdlage , die zur

Deckung eines aus dem Geſchäftsbetriebe ſich ergebenden

außergewöhnlichen Verluſtes zu dienen hat ( Reſervefonds ),

insbeſondere die Beträge zu beſtimmen, welche hierzu jährlich

zurückzulegen ſind, und den Mindeſtbetrag, bis zu deſſen Er

reichung die Zurüdlegung zu erfolgen hat .

Aus den Gründen , aus denen von der Bildung eines

Gründungsfonds Abſtand genommen werden darf ($ 23), kann

die Aufſichtsbehörde auch geſtatten , von der Bildung eines

Reſervefonds abzuſehen.

$ 38 .

Ein nach der Bilanz ſich ergebender Ueberſchuß kommt,

ſoweit er nicht nach der Saßung dem Reſervefonds oder an:

deren Rücklagen zuzuführen oder zur Vertheilung von Tan

tiemen zu verwenden oder auf das nächſte Geſchäftsjahr

zu übertragen iſt, zur Vertheilung unter die in der Saßung

beſtimmten Mitglieder.

Die Sabung hat über den Maßſtab der Vertheilung,

ſowie darüber zu beſtimmen , ob die Vertheilung nur unter

die am Schluſſe des Geſchäftsjahrs vorhandenen oder auch

unter ausgeſchiedene Mitglieder erfolgen ſoll.

Die Vertheilung darf erſt erfolgen, nachdem die Koſten

der Errichtung und erſten Einrichtung (S 36 Abſ. 1 Nr. 3)

getilgt ſind.

§ 39 .

Die Saßung kann nur durch Beſchluß des oberſten
Organg geändert werden .

Die Vornahme von Aenderungen, die nur die Faſſung

betreffen , kann durch Beſchluß des oberſten Drgans dem Auf

ſichtsrath übertragen werden.

Der Auffichtsrath kann durch Beſchluß deb oberſten

Drgans ermächtigt werden, den Aenderungsbeſchluß für den

Fað , daß die Aufſichtsbehörde vor der Genehmigung die

Vornahme von Aenderungen verlangt , dieſen Aenderungen

zu unterziehen .
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Der Beſchluß des oberſten Organs bedarf, wenn durch

ihn ein Verſicherungszweig aufgegeben oder ein neuer ein :

geführt werden ſoll , einer Mehrheit von drei Viertheilen

der abgegebenen Stimmen ; die Saßung kann noch andere

Erforderniſſe aufſtellen. Zu ſonſtigen Beſchlüſſen der im

Abſ. 1 bis 3 bezeichneten Art bedarf es einer ſolchen Mehr:

heit nur dann, wenn die Saßung nicht andere Erforderniſſe

aufſtellt.

§ 40 .

Die Aenderung der Saßung iſt zur Eintragung in das

Handelsregiſter anzumelden. Der Anmeldung iſt die Ge

nehmigungsurkunde beizufügen .

Bei der Eintragung genügt, ſoweit nicht die Aenderung

die im $ 32 bezeichneten Angaben betrifft, die Bezugnahme

auf die bei dem Bericht eingereichten Urkunden über die

Aenderung. Die öffentliche Bekanntmachung findet in Be

treff aller Beſtimmungen ſtatt, auf welche ſich die im § 33

vorgeſchriebenen Veröffentlichungen beziehen .

Die Aenderung hat keine Wirkung, bevor ſie bei dem

Gericht, in deſſen Bezirke der Verein ſeinen Siß hat, in das

pandelsregiſter eingetragen worden iſt.

$ 41 .

Die Vorſchriften des S 39 Abſ.1 bis 3 finden auf

Aenderungen der nach § 9 feſtgeſeßten allgemeinen Ver

ficherungsbedingungen entſprechende Anwendung.

Der Aufſichtsrath kann durch die Saßung oder durch

Beſchluß des oberſten Drgans ermächtigt werden , dringliche

Aenderungen der allgemeinen Verſicherungsbedingungen mit

Genehmigung der Aufſichtsbehörde vorläufig vorzunehmen .

Dieſe Aenderungen ſind dem oberſten Organe bei ſeinem

nächſten Zuſammentritte vorzulegen . Sie ſind außer Kraft

zu ſeßen, wenn das oberſte Organ dies verlangt .

Durch eine Aenderung der Sabung oder der all

gemeinen Verſicherungsbedingungen wird ein beſtehendes

Verſicherungsverhältniß nur berührt, wenn der Verſicherte

der Aenderung ausdrüdlich zuſtimmt. Dies gilt nicht von

der Aenderung ſolcher Beſtimmungen, für welche die Saßung

ausdrüdlich vorſieht, daß ihre Aenderung auch mit Wirkung

für die beſtehenden Verſicherungsverhältniſſe geſchehen kann .



494 Rechtsquellen.

S42.

Durch den Ablauf der in der Saßung beſtimmten Zeit

wird der Verein aufgelöſt.

§ 43 .

Die Auflöſung des Vereins kann nur durch das oberſte

Organ beſchloſſen werden .

Zu dem Veſchluſſe bedarf es einer Mehrheit von drei

Viertheilen der abgegebenen Stimmen, ſofern nicht die Saßung

andere Erforderniſſe aufſtellt. Mitglieder des oberſten Dr:

gans, welche gegen die Auflöſung geſtimmt haben , ſind be:

rechtigt, gegen den Auflöſungsbeſchluß Widerſpruch zum

Protokolle zu erklären (8 74) .

Der Beſchluß bedarf der Genehmigung der Aufſichts

behörde . Von der Genehmigung hat die Aufſichtsbehörde

dem Regiſtergerichte Mittheilung zu machen.

Die zwiſchen den Mitgliedern und dem Vereine be

ſtehenden Verſicherungsverhältniſſe erlöſchen mit dem in dem

Beſchluſſe beſtimmten Zeitpunkte , früheſtens jedoch mit dem

Ablaufe von vier Wochen , mit der Wirkung, daß die bis

zu dieſem Zeitpunkt entſtandenen Verſicherungsanſprüche gel

tend gemacht, im Uebrigen aber nur die für fünftige Ver

ſicherungsperioden vorausbezahlten Beiträge, abzüglich der

hierfür aufgewandten Koſten, zurückgefordert werden können.

Auf die Verſicherungsverhältniſſe aus der Lebensverſiche

rung finden die Vorſchriften des Abſ . 4 keine Anwendung.

Dieſe Verſicherungsverhältniſſe bleiben unberührt, ſoweit die

Saßung nicht ein Anderes beſtimmt.

§ 44.

Die Vorſchriften des § 43 Abſ . 1 , 2 Saß 1 finden auf

Beſchlüſſe, die ein Uebereinkommen der im $ 14 bezeichneten

Art zum Gegenſtande haben, entſprechende Anwendung.

$ 45 .

Die Auflöſung des Vereins iſt außer dem Falle des

Konkurſes durch den Vorſtand zur Eintragung in das Handels

regiſter anzumelden.

§ 46.

Nach der Auflöſung des Vereins findet die Liquidation

ſtatt, ſofern nicht über ſein Vermögen der Konkurs er:

öffnet iſt.

.
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Bis zur Beendigung der Liquidation gilt der Verein

als fortbeſtehend, ſoweit nicht aus den folgenden Vorſchriften

oder dem Zwecke der Liquidation ein Anderes fich ergiebt ;

insbeſondere kann die Ausſchreibung und Einziehung von

Nachſchüſſen oder Umlagen (SS 24 ff .) erfolgen .

Neue Verſicherungen dürfen nicht mehr übernommen,

die beſtehenden nicht erhöht oder verlängert werden .

$ 47 .

Auf die Liquidation finden die Vorſchriften des $ 295

Abſ. 1, Abſ. 3 Saß 2, der $8 296 bis 299 und des § 302

des Handelsgeſezbuchs entſprechende Anwendung. Auf Antrag

des Aufſichtsrathe oder einer in der Sagung zu beſtimmenden

Minderheit von Mitgliedern kann aus wichtigen Gründen

die Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen,

in deſſen Bezirke der Verein ſeinen Siß hat . Die Abberufung

von Liquidatoren kann durch das Gericht unter denſelben

Vorausſeßungen wie die Beſtellung ſtattfinden. Die Vor

ſchriften der $$ 145, 146 des Geſekes über die Angelegen:

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit finden entſprechende

Anwendung.

Eine Tilgung des Gründungsfonds darf erſt erfolgen,

nachdem die Anſprüche ſämmtlicher übrigen Gläubiger, ins:

beſondere die Anſprüche der Mitglieder aus dem Verſicherungs

verhältniſſe, befriedigt oder ſichergeſtellt worden ſind. Zum

Zwecke der Tilgung dürfen Nachſchüſſe oder Umlagen nicht

erhoben werden.

§ 48.

Das nach der Berichtigung der Schulden verbleibende

Vermögen des Vereins wird, ſofern nicht in der Saßung

andere Anfalberechtig
te beſtimmt ſind, an die zur Zeit der

Auflöſung vorhanden geweſenen Mitglieder und zwar, ſofern

die Saßung nicht ein Anderes beſtimmt, nach demſelben

Maßſtabe vertheilt, nach welchem während des Beſtehens des

Vereins die Vertheilung des Ueberſchuſſes ſtattfindet.

Die Saßung kann vorſchreiben, daß die Anfallberechtigten

durch Beſchluß des oberſten Organs beſtimmt werden .

Auf die Ausführung der Vertheilung finden die Vor

ſchriften des $ 301 des Handelsgeſezbuchs entſprechende An

wendung .
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§ 49 .

Durch die Eröffnung des Konkurſes wird der Verein

aufgelöſt. Die Vorſchriften des § 307 Abſ. 2, 3 des Handels

geſeßbuchs finden entſprechende Anwendung.

$ 50.

Soweit den Mitgliedern oder ausgeſchiedenen Mitgliedern

nach dem Geſeß oder der Sagung eine Beitragspflicht obliegt

(88 24 bis 26) , haften fie im Falle des Konkurſes dem

Vereine gegenüber für deſſen Schulden .

Ausgeſchiedene Mitglieder gelten, wenn ihr Ausſcheiden

innerhalb des leßten Jahres vor der Konkurseröffnung ſtatt

gefunden hat , in Anſehung der Haftung für die Schulden

des Vereins noch als deſien Mitglieder.

§ 51 .

Die Anſprüche auf Tilgung des Gründungsfonds ſtehen

allen übrigen Konkursforderungen nach. Unter den lekteren

werden die Anſprüche aus dem Verſicherungsverhältniſſe,

ſoweit ſie den zur Zeit der Konkurseröffnung dem Verein

angehörenden oder den innerhalb des leßten Jahres vor der

Konkurseröffnung ausgeſchiedenen Mitgliedern zuſtehen , im

Range nach den Anſprüchen der ſonſtigen Konkursgläubiger

befriedigt.

Zur Tilgung des Gründungsfonds dürfen Nachſchüſſe

oder Umlagen nicht erhoben werden .

§ 52 .

Die Feſtſtellung und Ausſchreibung der im Falle des

Konkurſes erforderlichen Nachſchüſſe oder Umlagen erfolgt

durch den Konkursverwalter. Dieſer hat ſofort, nachdem die

Bilanz auf der Gerichtsſchreiberei niedergelegt worden iſt

(Konkursordnung § 124), zu berechnen , wieviel die Mit

glieder zur Deckung des in der Bilanz bezeichneten Fehl

betrags auf Grund ihrer Beitragspflicht vorſchußweiſe bei:

zutragen haben. Auf dieſe Vorſchußberechnung und die

erforderlich werdenden Zuſaßberechnungen finden die Vor :

ſchriften des § 106 Abſ. 2 , 3 und der $8 107 bis 113 des

Gefeßes , betreffend die Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſen

ſchaften , entſprechende Anwendung.

Sobald mit dem Vollzuge der Schlußvertheilung (Kon

kursordnung § 161) begonnen iſt, hat der Konkursverwalter

in Ergänzung oder Berichtigung der Vorſchußberechnung und

der etwa ergangenen Zuſäße die von den Mitgliedern zu
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/ 1

.

leiſtenden Beiträge zu berechnen. Auf dieſe Berechnung und

das weitere Verfahren finden die Vorſchriften des § 114

Abſ. 2 und der $8 115 bis 118 des Geſeßes, betreffend die

Erwerbe- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften, entſprechende An

wendung.

§ 53 .

Auf Vereine, die beſtimmungsgemäß
einen fachlich, örtlich

oder hinſichtlich des Perſonenkreiſes engbegrenzten Wirkungs

kreis haben , finden von den im Abſchnitte III gegebenen

Vorſchriften nur der § 15, der § 17 Abſ. 1, der 18 Abſ. 1,

die SS 19, 20 , der § 21 Abſ. 1 , die SS 22 bis 27 , der

§ 28 Abſ. 1, der $ 37, der $ 38 X6 . 1 , 2 , der $ 39 Å61.1

bis 3 , die S8 41 bis 44, der $ 47 Abſ. 2 und die SS 50

bis 52 Anwendung. Die Uebernahme von Verſicherungen

gegen feſte Prämie ohne Erwerb der Mitgliedſchaft durch

den Verſicherungsnehmer
iſt ausgeſchloſſen .

Soweit ſich nach Abſ . 1 nicht ein Anderes ergiebt, hat

es für die daſelbſt bezeichneten Vereine bei den für Ver

eine gegebenen allgemeinen Vorſchriften der SS 24 bis 53

des Bürgerlichen Geſekbuchs mit den Maßgaben ſein Be

wenden, daß

1. in den Fällen des § 29 und des § 37 Abſ. 2 des

Bürgerlichen Geſekbuchs an die Stelle des Amts

gerichts die Aufſichtsbehörde tritt,

2. im Falle des § 45 Abſ. 3 des Bürgerlichen Geſek

buchs das Vermögen an die Mitglieder nach dem

im § 48 Abſ. 1 dieſes Geſeges beſtimmten Maß

ſtabe zu vertheilen iſt.

Soll nach der Saßung ein Aufſichtsrath beſtellt werden,

ſo finden die Vorſchriften des § 36 Abſ. 2, 3, der $$ 37

bis 40 und des § 41 Abſ. 1 , 2, 4 des Gefeßes , betreffend

die Erwerbs- und Wirthſchaftsgenoſſenſchaften, entſprechende

Anwendung.

Darüber, ob ein Verein im Sinne des Abſ. 1 als klei

nerer Verein anzuſehen iſt, entſcheidet die Aufſichtsbehörde.

,

IV. Geſchäftsführung der Verſicherungsunternehmungen.

1. Allgemeine Vorſchriften. Rechnungslegung.

$ 54 .

Zum Erwerbe von Grundſtücken bedürfen Verſicherungs

aktiengeſellſchaften und Verſicherungsvereine auf Gegenſeitig
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keit der Genehmigung der Aufſichtsbehörde , ſoweit es rich

nicht um den Erwerb von ihnen beliehener Grundſtücke im

Zwangsverſteigerungsverfahren handelt. Die Genehmigung

iſt zu ertheilen , wenn es ſich außerhalb des Zwangs

verſteigerungsverfahrens um die Sicherung eingetragener

Forderungen, oder wenn es ſich um den Erwerb von Grund

ſtücken handelt, die für die Zwecke des Geſchäftsbetriebs be

ſtimmt ſind.

In den Fällen des Abſ. 1 , auch ſoweit die Genehinigung

der Aufſichtsbehörde nicht erforderlich iſt , bedarf es der

landesgeſeßlich vorgeſchriebenen ſtaatlichen Genehmigung (Ar

tikel 86 des Einführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Geſek

buche) nicht.

$ 55 .

Die Bücher einer Verſicherungsunternehmung ſind jähr

lich abzuſchließen; auf Grund der Bücher iſt für das ver

floſſene Geſchäftsjahr ein Rechnungsabſchluß und ein die

Verhältniſſe ſowie die Entwicklung des Unternehmens dar :

ſtellender Jahresbericht anzufertigen und der Aufſichtsbehörde

einzureichen .

Soweit nicht in dieſem Geſeß oder in ſonſtigen Reichs

geſeßen oder durch den Bundesrath Vorſchriften über die

Buchführung und Rechnungslegung der Verſicherungsunter

nehmungen getroffen ſind , können nähere Vorſchriften über

die Friſten , ſowie die Art und Form des Rechnungs

abſchluſſes und des Jahresberichts von der Aufſichtsbehörde

erlaſſen werden .

Verſicherungsaktiengeſellſchaften und Verſicherungsvereine

auf Gegenſeitigkeit ſind verpflichtet, innerhalb des auf das

Berichtsjahr folgenden Geſchäftsjahrs jedem Verſicherten

auf Verlangen ein Eremplar des Rechnungsabſchluſſes und

des Jahresberichts mitzutheilen . Im Uebrigen kann die Auf

ſichtsbehörde darüber Beſtimmung treffen, inwieweit und auf

welche Weiſe alljährlich der Rechnungsabſchluß und der

Jahresbericht den Verſicherten zugänglich zu machen oder zu

veröffentlichen ſind.

Vor Erlaſſung von Vorſchriften der in den A6 . 2, 3

bezeichneten Art hat die aufſichtführende Reichsbehörde den

Verſicherungsbeirath zu hören .
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2. Beſondere Vorſchriften über die Prämienreſerve

bei der Lebensverſicherung .

$ 56.

Die Prämienreſerve für Lebensverſicherungen iſt hin :

fichtlich der in Kraft ſtehenden Verſicherungsverträge für den

Schluß eines jeden Geſchäftsjahrs , unter Anwendung der

nach § 11 angenommenen Rechnungsgrundlagen , getrennt

nach den einzelnen Verſicherungsarten zu berechnen und zu

buchen .

Durch mindeſtens einen mit der Berechnung der Prä

mienreſerve bei Lebens-, Kranken- oder Unfallverſicherungs

unternehmungen (§ 12) beauftragten Sachverſtändigen iſt,

unbeſchadet der eigenen Verantwortlichkeit der Vertreter des

Unternehmens, unter der Bilanz zu beſtätigen, daß die ein

geſtellte Prämienreſerve gemäß Abſ . 1 berechnet iſt. Auf

kleinere Vereine im Sinne des § 53 findet dieſe Vorſchrift

keine Anwendung.

§ 57 .

Der Vorſtand des Unternehmen
s

hat dafür Sorge zu

tragen , daß unverzüglich die der Berechnung gemäß § 56

entſprechenden Beträge dem Prämienreſerve
fonds zugeführt

und vorſchriftsmäßi
g angelegt werden . Dieſe Zuführung darf

nur inſoweit unterbleiben, als im Auslande zu Gunſten be

ſtimmter Verſicherunge
n beſondere Sicherheit aus der Prä

mieneinnahme geſtellt werden muß .

Der Prämienreſervefonds (Gelder , Werthpapiere, Ur:

kunden it . . w .) iſt geſondert von jedem anderen Vermögen

zu verwalten und am Siße des Unternehmens in einer der

Aufſichtsbehörde bekannt zu gebenden Weiſe aufzubewahren ;

die Aufſichtsbehörde kann auch die Genehmigung zur Auf:

bewahrung an einem anderen Orte des Inlandes ertheilen .

Die den Prämienreſervefonds bildenden Beſtände find

einzeln in ein Regiſter einzutragen . Jedoch brauchen darin

die Forderungen aus Vorauszahlungen oder Darlehen auf

die eigenen Verſicherungsſcheine des Unternehmens (Policen

beleihungen), ſoweit ſie zu den Beſtänden des Prämienreſerve

fonds gehören, nur in einer Geſammtſumme nachgewieſen

zu werden . Am Schluſſe eines jeden Geſchäftsjahrs iſt der

Aufſichtsbehörde eine bezüglich ihrer Uebereinſtimmung mit

dem Originale gerichtlich oder notariell beglaubigte Abſchrift
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der im Laufe des Geſchäftsjahrs bewirkten Eintragungen

vorzulegen. Die Abſchrift iſt von der Aufſichtsbehörde auf

zubewahren .

$ 58.

Bei Rückverſicherungen hat das rückverſicherte Unter

nehmen die Prämienreſerve auch für die in Rückverſicherung

gegebenen Summen nach den Vorſchriften der $8 56, 57 zu

berechnen ſowie ſelbſt aufzubewahren und zu verwalten.

$ 59.

Die Anlegung der den Prämienreſervefonds bildenden

Beſtände (§ 57) kann erfolgen :

1. in der im $ 1807 Abſ . 1 Nr . 1 bis 4 des Bürger

lichen Geſeßbuche für die Anlegung von Mündel

geld vorgeſchriebenen Weiſe . Außerdem dürfen die

Beſtände bis höchſtens zum zehnten Theile des Prä

mienreſervefonds in Werthpapieren , welche nach

landesgeſeßlichen Vorſchriften zur Anlegung von

Mündelgeld zugelaſſen ſind , ſowie in ſolchen auf

den Inhaber lautenden Pfandbriefen deutſcher Hypo

theken -Aktien - Banken angelegt werden , welche die

Reichsbank in Klaſſe I beleiht ;

2 : gegen Verpfändung ſolcher Hypotheken oder Werth

papiere, in denen eine Anlegung nach Nr. 1 ge

ſtattet iſt, bis zu fünfundſiebzig vom Hundert ihres

Nennwerths , ſofern aber der Kurswerth niedriger

iſt, bis zu fünfundſiebzig vom Hundert des Kurs

werths ;

3. in der Weiſe, daß Vorauszahlungen oder Darlehen

auf die eigenen Verſicherungsſcheine des Unterneh

mens (Policenbeleihung ) nach Maßgabe der all

gemeinen Verſicherungsbedingungen (8 9 Nr. 8) ge

währt werden ;

4. mit Genehmigung der Aufſichtsbehörde in Schuld

verſchreibungen inländiſcher kommunaler Körper

ſchaften, Schulgemeinden und Kirchengemeinden,

wofern dieſe Schuldverſchreibungen entweder von

Seiten des Gläubigers kündbar ſind oder einer

regelmäßigen Tilgung unterliegen .

Kann die Anlegung den Umſtänden nach nicht in einer

dem Abſ. 1 entſprechenden Weiſe erfolgen , ſo iſt eine vor

übergehende Anlegung bei der Reichebant, bei einer Staats
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bant oder bei einer durch die Aufſichtsbehörde dazu für ge

eignet erklärten anderen inländiſchen Banf oder öffentlichen

Sparkaſſe geſtattet.

$ 60 .

,

Bei der Anlegung der Beſtände des Prämienreſerve

fonds nach der Vorſchrift des § 59 46. 1 Nr. 1 darf die

Sicherheit einer Sypothek , einer Grundſchuld oder einer

Rentenſchuld angenommen werden , wenn die Beleihung die

erſten drei Fünftheile des Werthes des Grundſtücks nicht

überſteigt. Soweit jedoch die Zentralbehörde eines Bundes.

ſtaats gemäß 11 Abſ. 2 des øypothekenbankgeſeßes die

Beleihung landwirtſchaftlicher Grundſtücke bis zu zwei Dritt

theilen des Werthes geſtattet hat , darf die Sicherheit auch

bei einer ſolchen Beleihung angenommen werden.

Die Beleihungen dürfen der Regel nach nur zur erſten

Stelle erfolgen .

Beleihungen von Baupläßen und ſolchen Neubauten,

welche noch nicht fertiggeſtellt und ertragsfähig ſind, ſowie

von Grundſtücken , die einen dauernden Ertrag nicht ge

währen , insbeſondere von Gruben , Brüchen und Berg

werken, find ausgeſchloſſen .

Der bei der Beleihung angenommene Werth des Grund

ſtüds darf den durch forgfältige Ermittelung feſtgeſtellten

Verkaufswerth nicht überſteigen . Bei der Feſtſtellung dieſes

Werthes ſind nur die dauernden Eigenſchaften des Grund

ſtüds und der Ertrag zu berückſichtigen, welchen das Grund

ftück bei ordnungsmäßiger Wirthſchaft jedem Beſißer nach

haltig gewähren kann .

Auf Verlangen der Aufſichtsbehörde haben die Unter

nehmungen über die Werthsermittelung eine Anweiſung zu

erlaſſen , welche der Genehmigung der Auffichtsbehörde bedarf .

$ 61 .

Dem Prämienreſervefonds dürfen , abgeſehen von den

zur Vornahme und Aenderung der Kapitalanlagen erforder

lichen Mitteln , nur diejenigen Beträge entnommen werden ,

welche durch Eintritt des Verſicherungsfalls , durch Rückauf

oder andere Fälle der Beendigung von Verſicherungsverhält

niſſen frei werden.

Durch die Eröffnung des Ronkurſes erlöſchen die Lebens

verſicherungsverhältniſſe ; die Verſicherten können, unbeſchadet

ihrer weitergehenden Anſprüche aus dem Verſicherungsver

hältniſſe, denjenigen Betrag fordern , der als rechnungs
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mäßige Prämienreſerve zur Zeit der Konkurseröffnung auf

fie entfällt.

In Anſehung der Befriedigung aus den in das Regiſter

der Beſtände des Prämienreſervefonds ($ 57 Abſ. 3 ) ein

getragenen Gegenſtänden gehen die Forderungen auf die

rechnungsmäßige Prämienreſerve inſoweit , als für ſie die

Zuführung zu dieſem Fonds vorgeſchrieben iſt ( 8 57 Abſ. 1 ),

den Forderungen aller übrigen Konkursgläubiger vor . Unter

einander haben ſie gleichen Rang. In Betreff des An

ſpruchs der Verſicherten auf Befriedigung aus dem ſonſtigen

Vermögen der Unternehmung finden die für die Abſonderungs

berechtigten geltenden Vorſchriften der SS 64, 153, 155, 156

und des § 168 Nr. 3 der Konkursordnung entſprechende An

wendung .

$ 62 .

.

Das Konkursgericht hat den Verſicherten zur Wahrung

der ihnen nach § 61 zuſtehenden Rechte einen Pfleger zu

beſtellen. Für die Pflegichaft tritt an die Stelle des Vor

mundichaftsgerichts das Ronkursgericht.

Dem Pfleger liegt ob , den Umfang des vorhandenen

Prämienreſervefonds feſtzuſtellen ſowie die den Verſicherten

zuſtehenden Anſprüche zu ermitteln und anzumelden.

Der Pfleger hat die Verſicherten ſoweit thunlich vor

der Anmeldung zu hören und von der erfolgten Anmeldung

zu benachrichtigen, ihnen auf Verlangen auch ſonſt über die

für ihre Anſprüche erheblichen Thatſachen Auskunft zu er

theilen . Das Recht des einzelnen Verſicherten zur Anmeldung

bleibt unberührt . Soweit mit der Anmeldung des Verſicherten

eine Anmeldung des Pflegers in Widerſpruch ſteht, gilt bis

zur Beſeitigung des Widerſpruchs die dem Verſicherten gün

ſtigere Anmeldung.

Der Konkursverwalter hat dem Pfleger die Einſicht:

nahme aller Bücher und Schriften des Gemeinſchuldners zu

geſtatten und ihin auf Verlangen den Beſtand des Prämien

reſervefonds nachzuweiſen .

Der Pfleger kann für die Führung ſeines Amtes eine

angemeſſene Vergütung verlangen. Die ihm zu erſtattenden

Auslagen und die Vergütung fallen dem Prämienreſerve

fonds zur Laſt.

Vor der Beſtellung des Pflegers und vor der Feftfeßung

der Vergütung iſt die Aufſichtsbehörde zu hören .
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$ 63 .

Auf Kranken- oder Unfallverſicherungen der im § 12

bezeichneten Art finden die Vorſchriften der SS 56 bis 62

entſprechende Anwendung .

V. Beaufſichtigung der Verſicherungsunternehmungen.

1. Aufgaben und Befugniſſe der Aufſichtsbehörden.

$ 64 .

Der Aufſichtsbehörde liegt es ob, den ganzen Geſchäfts

betrieb der Verſicherungsunternehmungen , insbeſondere die

Befolgung der geſeßlichen Vorſchriften und die Einhaltung

des Geſchäftsplans, zu überwachen .

Sie iſt befugt, diejenigen Anordnungen zu treffen, welche

geeignet ſind, den Geſchäftsbetrieb mit den geſeßlichen Vor

ſchriften und dem Geſchäftsplan im Einklange zu erhalten

oder Mißſtände zu beſeitigen , durch welche die Intereſſen

der Verſicherten gefährdet werden oder der Geſchäftsbetrieb

mit den guten Sitten in Widerſpruch geräth.

Zur Befolgung ihrer nach Abſ. 2 erlaſſenen Anord

nungen kann die Aufſichtsbehörde die Inhaber und Geſchäfts

leiter der Unternehmungen durch Geldſtrafen bis zu eintauſend

Mark anhalten . Solche Geldſtrafen werden in derſelben

Weiſe beigetrieben wie Gemeindeabgaben.

$ 65 .

Die Aufſichtsbehörde iſt befugt, jederzeit die Geſchäfts

führung und Vermögenslage eines Unternehmens auch nach

der Richtung zu prüfen , ob die veröffentlichten Rechnungs

abſchlüſſe und die Jahresberichte mit den Thatſachen und

dem Inhalte der Bücher übereinſtimmen und ob die vor

ſchriftsmäßigen Reſerven vorhanden und vorſchriftsmäßig

angelegt und verwaltet ſind .

Die Inhaber , Geſchäftsleiter, Bevollmächtigten und

Agenten eines Unternehmens haben innerhalb ihrer Ge

ſchäftsräume der Aufſichtsbehörde auf Erfordern alle Bücher,

Belege und diejenigen Schriften vorzulegen , welche für die

Beurtheilung des Geſchäftsbetriebs und der Vermögenslage

von Bedeutung find , ſowie jede von ihnen erforderte Aus

kunft über den Geſchäftsbetrieb und die Vermögenslage zu

ertheilen . Die Vorſchriften des § 64 A65. 3 finden ent

ſprechende Anwendung.
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Bei Verſicherungsunternehmungen , die einen Aufſichts

rath, eine Mitgliederverſammlung oder ähnliche Geſellſchafts

organe haben , iſt die Aufſichtsbehörde befugt, Vertreter in

die Verſammlungen und Sißungen dieſer Organe zu ent

ſenden ; die Vertreter ſind jederzeit zu hören . Die Aufſichts

behörde iſt ferner befugt, die Berufung von Verſammlungen

und Sißungen ſowie die Ankündigung von Gegenſtänden zur

Berathung und Beſchlußfaſſung zu verlangen und, wenn dem

Verlangen nicht entſprochen wird , die Berufung oder An

kündigung auf Koſten der Unternehmung ſelbſt vorzunehmen.

In den Verſammlungen und Sißungen, welche von der Auf

fichtsbehörde berufen find , führt ein Vertreter der leßteren

den Vorſit. Als Vertreter der Aufſichtsbehörde find Reiter

und Beamte von öffentlichen Verſicherungsanſtalten aus

geſchloſſen .

$ 66 .

Die Aufſicht hat ſich auch auf die Liquidation eines

Unternehmens und auf die Abwickelung der beſtehenden

Verſicherungen im Falle einer Unterſagung oder einer frei

willigen Einſtellung des Geſchäftsbetriebs ſowie im Falle

des Widerrufs der Zulaſſung eines Unternehmens zu er

ſtrecken .

$ 67 .

Handelt eine Unternehmung fortgeſeßt den ihr nach

Maßgabe der Geſeße oder des genehmigten Geſchäftsplans

obliegenden Pflichten zuwider, oder ergeben ſich bei Prüfung

ihrer Geſchäftsführung oder ihrer Vermögenslage ſo ſchwere

Mißſtände , daß bei Fortſeßung des Geſchäftsbetriebs die

Intereſſen der Verſicherten gefährdet ſind, oder befindet ſich

der Geſchäftsbetrieb mit den guten Sitten in Widerſpruch,

ſo iſt die Aufſichtsbehörde befugt , den Geſchäftsbetrieb mit

der Wirkung zu unterſagen , daß neue Verſicherungen nicht

abgeſchloſſen , früher abgeſchloſſene nicht erhöht oder ver

längert werden können .

Im Falle der Unterſagung des Geſchäftsbetriebs iſt die

Aufſichtsbehörde berechtigt , ale diejenigen Anordnungen zu

treffen, welche zur einſtweiligen Sicherſtellung des Vermögens

der Unternehmung im Intereſſe der Verſicherten nöthig ſind,

insbeſondere die Vermögensverwaltung geeigneten Perſonen
zu übertragen . Die Vorſchriften des § 64 Abſ. 3 finden

entſprechende Anwendung .

Bei Verſicherungsvereinen auf Gegenſeitigkeit hat die
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Unterſagung des Geſchäftsbetriebs die Wirkung eines Auf

löſungsbeſchluſſes . Die Eintragung der Unterſagung in das

Handelsregiſter erfolgt auf Anzeige der Aufſichtsbehörde.

$ 68.

Das Konkursgericht hat , unbeſchadet der Vorſchrift im

§ 107 Abſ. 1 der Konkursordnung, auf Antrag der Auf

fichtsbehörde den Konkurs über das Vermögen einer Per

ficherungsgeſellſchaft auf Aktien oder eines Verſicherungs

vereins auf Gegenſeitigkeit zu eröffnen . Der Antrag auf

Eröffnung des Konkurſes kann nur von der Aufſichtsbehörde

geſtellt werden. Eine Anfechtung des Eröffnungsbeſchluſſes

findet nicht ſtatt.

Sobald die Zahlungsunfähigkeit eintritt, hat der Vor

ſtand der Aufſichtsbehörde Anzeige zu machen. Das Gleiche

gilt, ſobald ſich bei der Aufſtellung der Jahresbilanz ober

einer Zwiſchenbilanz Ueberſchuldung ergiebt. Dieſe Anzeige

pflicht tritt an die Stelle der dem Vorſtande durch andere

geſebliche Vorſchriften auferlegten Pflicht , im Falle der

Zahlungsunfähigkeit oder der Ueberſchuldung die Eröffnung

des Konkurſes zu beantragen . Geben bei Verſicherungs

vereinen auf Gegenſeitigkeit mit Nachſchuß- oder Umlagen:

pflicht ausgeſchriebene Nachſchüſſe oder Umlagen innerhalb

fünf Monaten nach der Fälligkeit nicht ein , ſo hat der Vor

ſtand zu prüfen , ob ſich, wenn die nicht baar eingegangenen

Nachſchuß- oder Umlagebeträge außer Berückſichtigung bleiben,

Ueberſchuldung ergiebt; liegt eine ſolche Ueberſchuldung vor,

ſo iſt innerhalb eines Monats nach dem Ablaufe der be

zeichneten Friſt der Aufſichtsbehörde Anzeige zu machen . Die

gleichen Pflichten liegen den Liquidatoren ob .

§ 69.

Ergiebt ſich bei der Prüfung der Geſchäftsführung und

der Vermögenslage eines Unternehmens, daß dieſes zur Er:

füllung ſeiner Verpflichtungen für die Dauer nicht mehr im

Stande iſt, die Vermeidung des Konkurſes aberim Intereſſe

der Verſicherten geboten erſcheint, ſo kann die Aufſichtsbehörde

die zu dieſem Zwecke erforderlichen Anordnungen treffen ſowie

auch die Vertreter des Unternehmens auffordern, binnen be

ſtimmter Friſt eine Aenderung der Geſchäftsgrundlagen
oder

die ſonſtige Beſeitigung der Mängel herbeizuführen. Beſtimmte

Arten von Zahlungen , insbeſondere Gewinnvertheilungen
,

und bei Lebensverſicherungen
der Rückauf oder die Beleihung

Zeitſchrift für Sandelsrecht. ed. LI. 33
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des Verſicherungsſcheins ſowie Vorauszahlungen darauf fönnen

zeitweilig verboten werden .

Unter der im Abſ. 1 Saß 1 bezeichneten Vorausſeßung

iſt die Aufſichtsbehörde berechtigt, nöthigenfalls die Verpflich

tungen einer Lebensverſicherungsunternehmung aus ihren

laufenden Verſicherungen , dem Stande ihres Vermögens

entſprechend , jedoch um höchſtens dreiunddreißigeindrittel

Prozent, zu ermäßigen .

2. Verfaſſung und Verfahren der AufſichtB

behörden.

§ 70.

Als auffichtführen
de

Reichsbehörde wird ein Raiſerliches

Aufſichtsamt für Privatverſicheru
ng
mit dem Siße in Berlin

errichtet. Es beſteht aus einem Vorſißenden und der erforder

lichen Zahl von ſtändigen und nichtſtändigen Mitgliedern .

Der Vorſißende und die ſtändigen Mitglieder werden

auf Vorſchlag des Bundesraths vom Kaiſer ernannt , die

nichtftändigen Mitglieder vom Bundesrathe gewählt . Die

Ernennung der ſtändigen Mitglieder erfolgt , ſoweit nicht

einzelne Mitglieder, die im Reichs- oder Staatsdienſt ein

anderes Amt bekleiden, für die Dauer dieſes Amtes berufen

werden, auf Lebenszeit .

Die übrigen Beamten werden vom Reichskanzler er:

nannt.

Die Mitglieder des Aufſichtsamts dürfen nicht gleich :

zeitig Leiter oder Beamte von öffentlichen Verſicherungs

anſtalten ſein .

$ 71 .

Zur Erleichterung des Geſchäftsverkeh
rs

des Aufſichts

amts für Privatverſiche
rung

mit den ſeiner Aufſicht unter:

ſtehenden Unternehmunge
n

können nach Bedarf vom Reichs

kanzler im Einvernehmen mit der betheiligten Landesregierun
g

aus der Mitte der Landesbeamte
n

beſondere Kommiſſare be

ſtellt werden , welche im Auftrag und nach näherer Anordnung

des Amtes beſtimmten Unternehmung
en

gegenüber mit der

Ausübung der unmittelbaren Aufſicht betraut werden .

Die Beſtimmung des § 70 Abſ. 4 findet entſprechende

Anwendung.

§ 72 .

Zur Mitwirkung bei der Aufſicht wird bei dem Amte

ein aus Sachverſtändigen des Verſicherungsweſens beſtehender
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Beirath gebildet, deſſen Mitglieder auf Vorſchlag des Bundes

raths vom Kaiſer auf fünf Jahre ernannt werden.

Die Mitglieder des Verſicherungsbeiraths find berufen,

das Amt auf Erfordern bei Vorbereitung wichtigerer Be

ſchlüſſe gutachtlich zu berathen und bei den in den 88 73

bis 76 bezeichneten Entſcheidungen mit Stimmrecht mit

zuwirken.

Sie verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt ;

für ihre Theilnahme an Sißungen erhalten fie Tagegelder

und Vergütung der Reiſekoſten nach feſten, von dem Reichs

kanzler beſtimmten Säßen. Die Vorſchriften des § 16 des

Gefeßes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der Reichsbeamten,

vom 31. März 1873 (Reichs-Gefeßbl. S. 61) finden auf fie

feine Anwendung.

Die Beſtimmung des § 70 Abſ. 4 findet auch hier ent

ſprechende Anwendung.

§ 73 .

Das Aufſichtsamt für Privatverſicherung entſcheidet auf

Grund mündlicher Berathung in der Beſeßung von drei

Mitgliedern einſchließlich des Vorſißenden unter Zuziehung

von zwei Mitgliedern des Verſicherungsbeiraths

1. über die Ertheilung der Erlaubniß zum Geſchäfts

betriebe (88 4 bis 7 ),

2. über die Genehmigung einer Aenderung des Ge

ſchäftsplans (8 13 ), ſofern bei dem Aufſichtsamte

Bedenken beſtehen ,

3. über die Genehmigung einer Beſtandsveränderung

($ 14),

4. über die Genehmigung der Auflöſung eines Ver

ficherungsvereins auf Gegenſeitigkeit (8 43) ,

5. über die Anerkennung eines Vereins als eines klei

neren ( 53),

6. über den Erlaß einer Anordnung der im § 64

Abſ. 2 bezeichneten Art , ſofern damit eine Straf

androbung nach § 64 Abſ. 3 verbunden werden

ſou,

7. über die Unterſagung des Geſchäftsbetriebs (8 67) ,

8. über die Stellung des Antrags auf Eröffnung des

Ronkurſes ($ 68),

9. über den Erlaß einer Anordnung der im $ 69

Abſ. 1 Saß 2, Abſ. 2 bezeichneten Art .

Die Zuziehung der Mitglieder des Verſicherungsbeiraths
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erfolgt in der Regel nach einerim voraus:(8 80) aufgeſtellten

Reihenfolge . Weicht der Vorſißende des Amtes aus befon :

deren Gründen von der Reihenfolge ab, ſo ſind dieſe akten

kundig zu machen.

Die Beſtimmungen der Civilprozeßordnung über Aus

ſchließung und Ablehnung der Gerichtsperſonen finden auf

ale zur Mitwirkung bei der Entſcheidung berufenen Per

ſonen entſprechende Anwendung.

Vor der Ertheilung einer ablehnenden Entſcheidung in

den Fällen der Nr. 1 bis 5 und vor der Ertheilung einer

Entſcheidung in den Fällen der Nr. 6 bis 9 find Vertreter

der betheiligten Unternehmungen zu hören und auf ihren

Antrag zur mündlichen Verhandlung zu laden .

Die ablehnenden Entſcheidungen in den Fällen der

Nr. 1 bis 5 und die Entſcheidungen in den Fällen der

Nr. 6 bis 9 find mit Gründen zu verſehen .

In den Fällen der Nr . 1 bis 3 kann der Vorſißende

des Amtes einen ablehnenden Vorbeſcheid ergehen laſſen ;

gegen dieſen iſt bis zum Ablaufe von zwei Wochen nach der

Zuſtellung der Antrag auf eine gemäß Abf. 1 bis 5 zu er

theilende Entſcheidung ſtatthaft.

Sämmtliche Entſcheidungen ſind den Betheiligten zu

zuſtellen. Die rechtskräftig erfolgte Ertheilung der Erlaubniß

zum Geſchäftsbetrieb und die Genehmigung einer Beſtands

veränderung ſowie die Unterſagung des Geſchäftsbetriebs iſt

vom Aufſichtsamt im Reichsanzeiger öffentlich bekannt zu

machen .

S 74 .

Gegen die gemäß § 73 Abſ. 1 ertheilten Entſcheidungen

ſteht den Betheiligten der Rekurs zu. Als Betheiligte gelten

im Falle des § 73 Abſ . 1 Nr . 4 , wenn die Genehmigung

des Auflöſungsbeſchluſſes verſagt iſt , nur der Vereinsvor

ſtand, wenn der Auflöſungsbeſchluß genehmigt iſt , nur die

jenigen Mitglieder des oberſten Organs, welche gegen den

Auflöſungsbeſchluß Widerſpruch zumProtokoll erklärt haben .

Im Falle des $ 7 3 Abſ. 1 Nr . 5 gilt als Betheiligter nur

der Vereinsvorſtand, gegen deſſen Antrag die Anerkennung

des Vereins als eines kleineren verſagt worden iſt.

Ueber den Rekurs entſcheidet das Aufſichtsamt für

Privatverſicherung in der Befeßung von drei Mitgliedern

einſchließlich des Vorſißenden unter Zuziehung von zwei

Mitgliedern des Verſicherungsbeiraths ſowie eines richter:
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lichen Beamten und eines Mitglieds eines höchſten Ver

waltungsgerichtshofs in einem deutſchen Bundesſtaate.

Die richterlichen Beamten fowie die Mitglieder höchſter

Verwaltungsgerichtshöfe werden für die Dauer ihres Haupt

amts auf Vorſchlag des Bundesraths vom Kaiſer ernannt.

Bezüglich der Zuziehungder Mitglieder des Verſicherungs

beiraths gilt die Vorſchrift des § 73 Abſ. 2 , bezüglich der

Ausſchließung und Ablehnung der zur Mitwirkung bei der

Entſcheidung berufenen Perſonen die Vorſchrift des § 73

Abf. 3 .

$ 75 .

Der Rekurs iſt innerhalb eines Monats nach der Zu

ſtellung der Entſcheidung bei dem Aufſichtsamte für Privat

verſicherung ſchriftlich einzulegen und zu begründen. Der

Rekurs gegen die nach § 67 Abſ. 2 oder nach § 69 Abſ. 1

Saß 2 von der Aufſichtsbehörde getroffenen Anordnungen

ſowie gegen die Entſcheidung auf Stellung des Konkurs

antrags hat keine aufichiebende Wirkung . Von der Auf

hebung der Entſcheidung auf Stellung des Konkursantrags

hat das Aufſichtsamt für Privatverſicherung dem Konkurs

gerichte Mittheilung zu machen. Das Konkursgericht hat

das Verfahren einzuſtellen.

An der Entſcheidung über den Rekurs dürfen außer

dem Vorſißenden des Amtes Perſonen, die bei der angefoch

tenen Entſcheidung mitgewirkt haben, nicht Theil nehmen.

Der Vorſigende des Amtes ernennt einen erſten und

einen zweiten Berichterſtatter; ein Berichterſtatter muß aus

den richterlichen Beamten oder aus den Mitgliedern höchſter

Verwaltungsgerichtshöfe ernannt werden .

Die Entſcheidung erfolgt nach Ladung der Betheiligten

auf Grund mündlicher und öffentlicher Verhandlung. Die

Deffentlichkeit kann aus den Gründen des $ 173 des Ge

richtsverfaſſungsgeſekes ausgeſchloſſen werden.

§ 76 .

Gegen eine nach S 65 Abſ. 2, $ 67 Abſ. 2 oder $ 98

von dem Aufſichtsamte für Privatverſicherung erlaſſene Straf

androhung ſteht den Betheiligten bis zum Ablaufe von zwei

Wochen nach der Zuſtellung die Beſchwerde zu ; über die

Beſchwerde entſcheidet das Amt in der im § 73 beſtimmten

Beſeßung .



510 Rechtsquellen .

$ 77 .

Soweit in dieſem Geſeß ein Rechtsmittel nicht ausdrück

lich zugelaſſen iſt, ſteht den Betheiligten ein ſolches gegen

Verfügungen oder Entſcheidungen des Aufſichtsamts für

Privatverſicherung nicht zu .

§ 78 .

Das Amt kann jeden ihm erforderlich erſcheinenden

Beweis erheben , insbeſondere Zeugen und Sachverſtändige,

auch eidlich, vernehmen oder vernehmen laſſen.

$ 79 .

Die Gerichte und ſonſtigen öffentlichen Behörden find

verpflichtet, den im Vollzuge dieſes Geſekes an ſie ergehenden

Erſuchen des Amtes zu entſprechen. Die Erſuchen um eid

liche Vernehmungen ſind an die zur eidlichen Abhörung von

Zeugen und Sachverſtändigen zuſtändigen Landesbehörden

zu richten. Als Koſten der Rechtshülfe ſind der erſuchten

Behörde die im $ 79 des Gerichtskoſtengeſeßes bezeichneten

baaren Auslagen zu erſtatten .

$ 80 .

Die Zahl und die Zuziehung der nichtſtändigen Mit

glieder, die Formen des Verfahrens und der Geſchäftsgang

des Amtes ſowie die Zuſammenſeßung des Verſicherungs

beiraths und die Zuziehung ſeiner Mitglieder werden , ſoweit

dieſes Geſek keine Vorſchriften darüber enthält, durch Kaiſer

liche Verordnung unter Zuſtimmung des Bundesraths ge

regelt. Die Verordnung iſt dem Reichstage bei ſeinem nächſten

Zuſammentritte zur Kenntnißnahme vorzulegen.

§ 81 .

Die Koſten des Aufſichtsamts für Privatverſicher
ung

und des Verfahrens vor dem Amte trägt das Reich.

Als Gebühren für die Aufſichtsthätigkeit des Amtes

werden von den ſeiner Aufficht unterſtellten Verſicherungs

unternehmungen Jahresbeiträge erhoben , welche nach den

einer jeden Unternehmung im leßten Geſchäftsjahr aus den

im Inland abgeſchloſſenen Verſicherungen erwachſenen Brutto

prämien (Beiträgen , Vor- und Nachichüſſen , Umlagen) , je

doch abzüglich der zurückgewährten Ueberſchüſſe oder Gewinn

antheile, mit der Maßgabe bemeſſen werden, daß Eins vom

Tauſend nicht überſchritten werden darf . Nach Anhörung

des Verſicherungsbeiraths iſt der Bundesrath befugt, einen

anderweiten Vertheilungsmaßſtab zu beſtimmen .
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Der Geſammtbetrag der Gebühren ſoll annähernd die

Hälfte der im leßten Reichshaushalts-Etat für das Amt feſt

geſeßten fortdauernden Ausgaben betragen. Die genaue

Summe wird jährlich durch den Bundesrath beſtimmt.

Die Vertheilung der Gebühren erfolgt durch das Amt,

welches die Unternehmungen unter Beifügung eines Ver

theilungsplans auffordert, die Gebühren an die Reichs

Þauptkaſſe innerhalb eines Monats einzuzahlen. Nach dem

Ablaufe dieſer Friſt können die Gebühren nach den für die

Betreibung öffentlicher Abgaben beſtehenden Vorſchriften ein:

gezogen werden.

$ 82.

Das Amt kann bei einem Beweisverfahren , das durch

unbegründete Anträge oder Beſchwerden veranlaßt worben

ift, ſowie bei erfolgloſer Einlegung eines Rechtsmittels die da:

durch verurſachten baaren Auslagen ganz oder theilweiſe den

Antragſtellern auferlegen.

$ 83.

Das Amt veröffentlicht jährlich Mittheilungen über

den Stand der ſeiner Aufſicht unterliegenden Verſicherungs

unternehmungen ſowie über ſeine Wahrnehmungen auf dem

Gebiete des Verſicherungsweſens.

Desgleichen veröffentlicht das Amt fortlaufend die Rechts

und Verwaltungsgrundſäße aus dem Bereiche ſeiner Thätigkeit .

$ 84.

Entſcheidungen der aufſichtführenden Landesbehörden,

bei denen es ſich um Gegenſtände der im $ 73 Abſ. 1 be

zeichneten Art handelt, können innerhalb eines Monats nach

der Zuſtellung im Wege des Verwaltungsſtreitverfahrens

oder , wo ein ſolches nicht beſteht, im Wege des Rekurſes

nach den Vorſchriften der SS 20 , 21 der Gewerbeordnung

angefochten werden .

Im Uebrigen iſt für das Verfahren der Landesbehörden

bei Ausübung der Beaufſichtigung das Landesrecht maß

gebend .

VI. Ausländiſche Verſicherungsunternehmungen.

$ 85 .

Ausländiſche Verſicherungsunternehmungen, die im In

lande durch Vertreter, Bevollmächtigte, Agenten oder ſonſtige
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Vermittler das Verſicherungsgeſchäft betreiben wollen , bedürfen

hierzu der Erlaubniß.

Die Vorſchriften dieſes Gefeßes finden auf ſie, ſoweit

fich nicht aus den SS 86 bis 91 ein Anderes ergiebt , ent

ſprechende Anwendung.

$ 86.

Zur Entſcheidung über den Antrag auf Ertheilung der

Erlaubniß iſt ausſchließlich der Reichskanzler zuſtändig .

Die Erlaubniß darf nur dann ertheilt werden, wenn

1. Das Aufſichtsamt für Privatverſicherung nach An

hörung des Verſicherungsbeirathe fich gutachtlich da:

hin äußert, daß keiner der im § 7 bezeichneten

Gründe zur Verſagung der Erlaubniß vorliegt,

2. die Verſicherungsunternehmung den Nachweis führt,

daß fie am Siße des Unternehmens unter ihrem

Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten ein

geben, vor Gericht klagen und verklagt werden kann,

3. die Unternehmung ſich verpflichtet , innerhalb des

Reichsgebiets eine Niederlaſſung zu unterhalten und

für das Inland einen Hauptbevollmächtigten zu be

ſtellen , der innerhalb des Reichsgebiets ſeinen Wohnſiß

hat . Der Hauptbevollmächtigte gilt als ermächtigt,

die Unternehmung zu vertreten , insbeſondere die

Verſicherungsverträge mit Verſicherungsnehmern im

Inland und über inländiſche Grundſtücke mit ver

bindlicher Kraft abzuſchließen , auch alle Ladungen

und Verfügungen für die Unternehmung in Em

pfang zu nehmen .

Im Uebrigen entſcheidet der Reichskanzler nach freiem

Ermeſſen .

$ 87 .

Zum Geſchäftsbetrieb im Inlande zugelaſſene auslän:

diſche Verſicherungsunternehmungen dürfen die Verſicherungs

verträge mit Verſicherungsnehmern , die im Inland ihren

gewöhnlichen Aufenthalt haben , ſowie Verſicherungsverträge

über inländiſche Grundſtücke nur durch Bevollmächtigte ab

ſchließen , die im Inland ihren Wohnſiß haben.

$ 88 .

Die den Inhabern oder Vertretern einer inländiſchen

Unternehmung nach dieſem Geſeß obliegenden Pflichten hat
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der für das Reichsgebiet beſtellte Sauptbevollmächtigte einer

ausländiſchen Unternehmung zu erfüllen .

§ 89 .

Für Klagen , die aus dem inländiſchen Verſicherungs

geſchäfte gegen die Unternehmung erhoben werden , iſt das

Gericht zuſtändig, wo die Niederlaſſung (8 86 Abſ. 2 Nr . 3 )

fich befindet. Dieſer Gerichtsſtand darf nicht vertragsmäßig

ausgeſchloſſen werden .

S 90 .

Die Vorſchriften des § 56 , des § 57 Abſ. 1 Saß 1,

Abſ . 2 , 3 und der SS 58 bis 63 finden auf ausländiſche

Unternehmungen nur hinſichtlich der im Inland abgeſchloſſenen

Verſicherungen Anwendung.

Der Prämienreſervefonds für dieſe Verſicherungen iſt

nach näherer Beſtimmung des Aufſichtsamts für Privatver

ficherung in der Weiſe ſicherzuſtellen, daß nur mit Genehmigung

des leßteren darüber verfügt werden kann .

$ 91 .

Die Beaufſichtigung der zugelaſſenen ausländiſchen Ver

ſicherungsunternehmungen nach Maßgabe dieſes Gefeßes wird

durch das Aufſichtsamt für Privatverſicherung ausgeübt .

Auf Antrag des Reichskanzlers kann auch der Bundes

rath gegen zugelaſſene ausländiſche Unternehmungen die Unter:

fagung desGeſchäftsbetriebs nach freiem Ermeſſen beſchließen .

Die Ausführung eines ſolchen Beſchluſſes liegt dem Auffichts

amte für Privatverſicherung ob .

VII. Uebergangsvorſchriften.

§ 92 .

Die beim Unkrafttreten dieſes Gefeßes in einem oder

in mehreren Bundesſtaaten landesgeſeßlich zum Geſchäfts

betriebe befugten Verſicherungsunternehmungen bedürfen zur

Fortſeßung ihres Geſchäftsbetriebs in den von ihnen bisher

eingehaltenen oder, ſofern ihre Befugniß zum Geſchäftsbetrieb

auf beſonderer Zulaſſung beruht , in den bisher durch die

Zulaſſung gejtatteten Grenzen keiner Erlaubniß nach Maß

gabe dieſes Gefeßes .

$ 93.

Diejenigen beim Infrafttreten des Geſeßes zum Ge

ſchäftsbetriebe befugten deutſchen Unternehmungen , deren
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Geſchäftsbetrieb ſich über das Gebiet eines Bundesſtaats

hinaus erſtreckt oder welchen durch die Zulaſſung ein ſolcher

Geſchäftsbetrieb geſtattet iſt, unterſtehen der Aufſicht des Auf

ſichtsamts für Privatverſicherung ; die Beaufſichtigung der

übrigen deutſchen Unternehmungen wird durch Landesbehörden

ausgeübt .

§ 94,

Beim Ablauf einer landesgeſeßlich auf eine beſtimmte

Zeit erfolgten Zulaſſung bedarf es der Ertheilung einer

neuen Erlaubniß durch die Aufſichtsbehörde nach Maßgabe

dieſes Geſekes .

Wenn der Zeitraum vom Inkrafttreten dieſes Gefeßes

bis zum Ablaufe der auf eine beſtimmte Zeit erfolgten Zu

laſſung nicht mehr als ſechs Monate beträgt, ſo gilt die

Dauer der Zulaſſung als um ein Jahr verlängert.

§ 95.

Beruht die Zulaſſung einer Unternehmung auf einer

widerruflichen Genehmigung, ſo unterliegt die Ausübung des

Widerrufs ſolange dem freien Ermeſſen der Aufſichtsbehörd
e,

als die Unternehmung nicht die Erlaubniß zum Geſchäfts

betriebe nach Maßgabe dieſes Geſekes erlangt hat.

$ 96.

Verſicherungsunternehmungen , die zur Zeit des Inkraft:

tretens dieſes Geſeßes in einem oder in mehreren Bundes

ſtaaten zum Geſchäftsbetriebe befugt ſind, können jederzeit

die Zulaſſung nach Maßgabe dieſes Gefeßes beantragen .

Zur Ausdehnung ihres Geſchäftsbetriebs auf einen anderen

Bundesſtaat iſt die Erlaubniß des Aufſichtsamts für Privat

verſicherung erforderlich.

§ 97 .

Soweit ein Uebergang der Aufſicht vonLandesbehörden

auf das Aufſichtsamt für Privatverſicherun
g

ſtattfindet, gehen

auf dieſes kraft Geſebes auch alle Rechte und Pflichten über,

welche durch Rautionsbeſtellung, Hinterlegung, Eintragung

von Schuldverſchreib
ungen

in ein Staatsſchuldbuch oder in

das Reichsſchuldbuch oder durch ſonſtige Sicherungsmaßrege
ln

für die Landesbehörden begründet ſind.

In den vorſtehend bezeichneten Fällen iſt auf Erſuchen

des Amtes der Gewahrſam und die Verwaltung der vor

handenen Kautionen durch die Landesbehörden einſtweilen,

jedoch auf höchſtens fünf Jahre, weiterzuführen .
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$ 98.

2

Die bereits zugelaſſenen Verſicherungsunternehmungen

haben der Aufſichtsbehörde auf Erfordern binnen einer von

dieſer zu beſtimmenden Friſt die zur Klarlegung ihres Ge

ſchäftsplans erforderlichen Angaben (S$ 4 bis12 ) zu machen .

Die Vorſchriften des § 64 Abſ. 3 finden entſprechende An

wendung.

$ 99 .

Bei bereits zugelaſſenen Unternehmungen finden die

Vorſchriften der SS 56 bis 63 auf die Prämienreſerve der

jenigen Lebensverſicherungen ſowie derjenigen Kranken- oder

Unfallverſicherungen der im § 12 bezeichneten Art Anwen

dung , welche nach dem Inkrafttreten dieſes Gefeßes ab

geſchloſſen werden .

Die Prämienreſerve für die früher abgeſchloſſenen Ver

ficherungen iſt, dem rechnungsmäßigen Soll entſprechend,

binnen drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieſes Geſekes

aus dem übrigen Vermögen einer Unternehmung auszuſon

dern , dem nach Abſ. 1 gebildeten Prämienreſervefonds zu:

zuführen und gemäß § 57 , § 61 Abſ . 1 aufzubewahren, zu

buchen und zu verwalten . Ausnahmsweiſe kann für eine

beſtimmte Verſicherungsunternehmung die bezeichnete Friſt

durch den Reichskanzler auf Antrag der Landesregierung

desjenigen Bundesſtaats, in deſſen Gebiete die Unternehmung

ihren Siß hat, verlängert werden ; eine ſolche Verlängerung

der Friſt iſt durch den Reichskanzler im Reichsanzeiger be

kannt zu machen .

Auf den geſammten Prämienreſervefonds (Abſ . 1 , 2)

finden die Vorſchriften des § 61 Abſ. 2 , 3 und des § 62

mit dem Ablaufe von drei Jahren nach dem Inkrafttreten

dieſes Geſeßes oder mit dem Ablaufe der nach Abſ. 2 Saß 2

durch den Reichskanzler verlängerten Frift Anwendung , ſo :

fern ſie nicht auf Antrag einer Unternehmung durch die

Aufſichtsbehörde ſchon zu einem früheren von dieſer feſt

zuſeßenden und im Reichsanzeiger bekannt zu machenden

Zeitpunkt in Wirkſamkeit geſekt werden .

Die Anlegung der Prämienreſerve in der durch die

SS 59 , 60 vorgeſchriebenen Weiſe iſt für die älteren Ver

ſicherungen binnen einer Friſt von fünf Jahren zu bewirken .

Hinſichtlich beſtimmter Theile der Prämienreſerve können

Ausnahmen durch die Aufſichtsbehörde geſtattet werden .

.
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$ 100.

Erachtet die Aufſichtsbehörde die Prämienreſerve zur

Sicherſtellung einer dauernden Erfüllung der aus den Ver

ficherungsverträge
n ſich ergebenden Verpflichtungen nicht für

ausreichend, ſo kann ſie, vorbehaltlich ihrer Befugniß zum

Eingreifen nach den &S 67 bis 69, zur Nenderung der

Rechnungsgrundlage
n oder ſonſtigen Beſeitigung der Mängel

eine angemeſſene Friſt gewähren .

§ 101 .

Vereine, die zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Geſeķes

die Verſicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundlage der

Gegenſeitigkeit betreiben und die Rechtsfähigkeit beſiken ,

unterliegen auch den Vorſchriften dieſes Gefeßes über die

Verſicherungsvereine auf Gegenſeitigkeit (Abſchnitt III) mit

Ausnahme der Vorſchriften über die Bildung eines Grün

dungs- und eines Reſervefonds .

Auf die Anmeldung und Eintragung dieſer Vereine

finden die SS 30 bis 33 entſprechende Anwendung.

Die Aufſichtsbehörde hat nach dem Ablaufe der gemäß

$ 98 beſtimmten Friſt diejenigen Vereine, welche der Ein:

tragungspflicht unterliegen , den für die Führung des San

delsregiſters zuſtändigen Gerichten mitzutheilen.

$ 102 .

Den Vorſchriften des Abſchnitts III unterliegen nicht

ſolche eingetragene Genoſſenſchaften und ſolche nach dem

ſächfiſchen Gefeße vom 15. Juni 1868, betreffend die juriſti

îchen Perſonen , beſtehende eingetragene Vereine, welche die

Verſicherung ihrer Mitglieder nach dem Grundſaße der Gegen

ſeitigkeit betreiben.

Auf die im Abſ. 1 bezeichneten Genoſſenſchaften und

Vereine finden die Vorſchriften des § 68 Abſ. 1 , 2 Saß 1

bis 3, 5 , auf die bezeichneten Vereine auch die Vorſchriften

des 16 und des § 68 Abſ . 2 Saß 4 entſprechende An

wendung.

§ 103.

Auf Vereine , die , ohne die Rechtsfähigkeit zu beſigen ,

zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Geſekes die Verſicherung

ihrer Mitglieder nach dem Grundſaße der Gegenſeitigkeit

betreiben , finden die Vorſchriften des Abſchnitts III teine

Anwendung. Solche Vereine können von der Aufſichts

, .
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behörde aufgefordert werden , binnen einer beſtimmten Friſt

ihre Zulaſſung gemäß den Vorſchriften dieſes Geſeßes nach:

zuſuchen ; die Friſt ſoll wenigſtens ſechs Monate betragen .

Kommt ein Verein einer ſolchen Aufforderung nicht nach ,

ſo iſt die Aufſichtsbehörde befugt, ihm den weiteren Geſchäfts

betrieb zu unterſagen ; auf die Unterſagung des Geſchäfts

betriebe finden die Vorſchriften des 8 73 Abſ. 1 bis 5 , der

SS 74, 75 entſprechende Anwendung.

$ 104 ,

Die Vorſchriften dieſes Gefeßes finden keine Anwendung

auf Verſicherungsunternehmungen , die ſich bei ſeinem In

krafttreten in Liquidation oder im Ronkurſe befinden.

VIII. Strafvorſchriften .

$ 105 .

Wer der Aufſichtsbehör
de

gegenüber wiſſentlich falſche

Angaben macht, um die Zulaſſung einer Verſicherungs
unter:

nehmung zum Geſchäftsbetrie
be, die Verlängerung einer Zu

laſſung oder die Genehmigung zu einer Aenderung der Ge

ſchäftsunterlag
en

oder des Verſicherungsbe
ſtandes

( $ 14) zu

erlangen , wird mit Gefängniß und zugleich mit Geldſtrafe

bis zu zwanzigtauſend Mark beſtraft.

Auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte: er

kannt werden .

Sind mildernde Umſtände vorhanden , ſo kann auss

ichließlich auf die Geldſtrafe erkannt werden.

I

$ 106.

Mit Gefängniß bis zu ſechs Monaten und zugleich mit

Geldſtrafe bis zu zweitauſend Mark oder mit einer dieſer

Strafen werden die Mitglieder des Vorſtandes, eines Auf:

ſichtsraths oder ähnlichen Organs ſowie die Liquidatoren

einer Verſicherungsgeſellſchaft auf Aktien oder eines Ver

ficherungsvereins auf Gegenſeitigkeit beſtraft , wenn ſie

wiffentlich

1. den Vorſchriften des Geſeßes oder der Saßung

über die Bildung von Reſerven zuwider eine Ge

winnvertheilung vorſchlagen oder zulaſſen ;

2. den geſeblichen Vorſchriften über die Berechnung

und Buchung, Verwaltung und Aufbewahrung der
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Prämienreſerve (88 56 bis 61 , 63 , 99) zuwider

handeln ;

3. ben faßungsmäßigen Vorſchriften über die Anlegung

von Geldbeſtänden zuwiderhandeln.

$ 107 .

Sachverſtändige, welche die Berechnung der Prämien

reſerve bei Lebens-, Kranken- oder Unfallverſicherungsunter

nehmungen zu prüfen haben , werden , wenn ſie die nach

$ 56 Abſ. 2 unter der Vermögensüberſicht abzugebende Er

klärung wiſſentlich falſch abgeben , mit Gefängniß und zu

gleich mit Geldſtrafe bis zu zwanzigtauſend Mark beſtraft.

Auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte er :

fannt werden .

Sind mildernde Umſtände vorhanden , jo kann aus

ſchließlich auf die Geldſtrafe erfannt werden.

$ 108 .

Wer im Inlande das Verſicherungsgeſchäft ohne die

vorgeſchriebene Erlaubniß betreibt , wird mit Geldſtrafe bis

zu eintauſend Mark oder mit Şaft oder mit Gefängniß bis

zu drei Monaten beſtraft.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher im Inlande

für eine daſelbſt zum Geſchäftsbetriebe nicht befugte Unter

nehmung einen Verſicherungsvertrag als Vertreter oder Be

vollmächtigter abſchließt oder den Abſchluß von Verſicherungs

verträgen geſchäftsmäßig vermittelt.

Die Vorſchrift der Nr. 9 des § 360 des Strafgeſek:

buchs iſt, ſoweit ſie ſich auf Verſicherungsunternehmungen

im Sinne dieſes Geſekes bezieht, aufgehoben .

$ 109 .

Mit Gefängniß bis zu drei Monaten und zugleich mit

Geldſtrafe bis zu fünftauſend Mark werden die Mitglieder

des Vorſtandes oder die Liquidatoren einer Verſicherung
s

geſellſchaft auf Aktien, eines Verſicherungsver
eins

auf Gegen

ſeitigkeit, einer eingetragenen Genoſſenſchaft oder eines Ver

eins der im § 102 bezeichneten Art beſtraft, wenn entgegen

der Vorſchrift des § 68 Abſ. 2 der Aufſichtsbehörd
e

eine

der dort vorgeſchriebene
n
Anzeigen nicht gemacht worden iſt.

Sind mildernde Umſtände vorhanden , ſo tritt aus:

ſchließlich die Geldſtrafe ein .
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Straflos bleibt derjenige , bezüglich deſſen feſtgeſtellt

wird, daß die Anzeige ohne ſein Verſchulden unterblieben iſt.

$ 110 .

Die Mitglieder des Vorſtandes , eines Aufſichtsraths

oder eines ähnlichen Organs ſowie die Liquidatoren eines

Verſicherungsverei
ns auf Gegenſeitigkeit werden , wenn ſie

abſichtlich zum Nachtheile des Vereins handeln, mit Gefängniß

und zugleich mit Geldſtrafe bis zu zwanzigtauſend Mark

beſtraft.

Auch kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte er

kannt werden .

Sind mildernde Umſtände vorhanden , ſo kann aus

ſchließlich auf die Geldſtrafe erkannt werden .

$ 111 .

Die Mitglieder des Vorſtandes , eines Aufſichtsraths

oder eines ähnlichen Organs ſowie die Liquidatoren eines

Verſicherungsvereins auf Gegenſeitigkeit werden mit Ge

fängniß bis zu einem Jahre und zugleich mit Geldſtrafe

bis zu zwanzigtauſend Mark beſtraft, wenn ſie wiſſentlich

in ihren Darſtellungen, in ihren Ueberſichten über den Ver

mögensſtand des Vereins oder in ihren Vorträgen vor dem

oberſten Organe den Stand des Vereins unwahr darſtellen

oder verſchleiern .

Zugleich kann auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden .

Sind mildernde Umſtände vorhanden , ſo kann aus

ſchließlich auf die Geldſtrafe erkannt werden .

$ 112 .

Die Vorſchriften der SS 239 bis 241 der Ronkurs

ordnung finden gegen die Mitglieder des Vorſtandes und

die Liquidatoren eines Verſicherungsvereins auf Gegenſeitig

keit, welcher ſeine Zahlungen eingeſtellt hat oder über deſſen

Vermögen das Konkursverfahren eröffnet worden iſt , Än

wendung, wenn ſie in dieſer Eigenſchaft die mit Strafe be

drobten Handlungen begangen haben .

$ 113 .

Die Vorſchriften der SS 106, 109 bis 112 finden auch

auf die Mitglieder des Vorſtandes, eines Aufſichtsraths oder

ähnlichen Organs ſowie die Liquidatoren eines ſolchen Ver

eins Anwendung , der nach § 101 als Verſicherungsverein

auf Gegenſeitigkeit im Sinne dieſes Gefeßes gilt.
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IX . Schlußvorſchriften.

$ 114 .

Zur Ausführung dieſes Geſeķes kann der Bundesrath

nach Anhörung des Verſicherungsbeiraths Vorſchriften er

laſſen. Er kann insbeſondere Art und Form der Rechnungs

legung der Unternehmungen regeln und die näheren Voraus

feßungen beſtimmen , unter welchen ein Verſicherungsverein

auf Gegenſeitigkeit als kleinerer Verein im Sinne des § 53

anzuſehen iſt.

$ 115,

Der Vorſtand einer Verſicherungsunternehmung , deren

Geſchäftsbetrieb ſich über das Gebiet eines Bundesſtaats

hinaus erſtreckt, hat den Landes-Zentralbehörden derjenigen

Bundesſtaaten , in deren Gebieten fie Geſchäfte betreiben

will, bei der Eröffnung des Geſchäftsbetriebs hiervon An

zeige zu erſtatten .

Jedes Verſicherungsunternehmen hat in demjenigen

Bundesſtaat, auf deſſen Gebiet es ſeinen Betrieb erſtreckt,

ohne daß ſein Siß in dieſem Gebiete gelegen iſt , auf Ver

langen der Zentralbehörde dieſes Staates unter der Voraus

ſeßung einen Hauptbevollmächtigten zu beſtellen , daß der

Geſchäftsbetrieb in dieſem Staate von einem ſolchen Um

fang iſt oder nach dem Geſchäftsplane von einem ſolchen

Umfange werden ſoll, daß darnach die Beſtellung eines Haupt

bevollmächtigten ſich rechtfertigt. Beſtreitet das Unternehmen

das Vorhandenſein dieſer Vorausſeßung, ſo entſcheidet dar

über der Bundesrath auf Grund der ihm vorzulegenden Nad)

weiſe . Das Verlangen kann von den Zentralbehörden mehrerer

Bundesſtaaten zuſammen auf Beſtellung eines gemeinſchaft

lichen Hauptbevollmächtigten gerichtet werden . Der Haupt

bevollmächtigte muß ſeinen Wohnſig innerhalb des betreffenden

Bundesſtaate beziehungsweiſe der zuſammengehenden Bundes

ſtaaten haben ; er gilt als ermächtigt, die Unternehmung zu

vertreten , insbeſondere die Verſicherungsverträge mit Ver

ficherungsnehmern des Bundesſtaats beziehungsweiſe der zu :

ſammengehenden Bundesſtaaten und über daſelbſt belegene

Grundſtücke mit verbindlicher Kraft abzuſchließen , auch alle

Badungen und Verfügungen für die Unternehmung in Em

pfang zu nehmen . Zum Abſchluſſe der Lebensverſicherungs:

verträge iſt jedoch die vorausgegangene Genehmigung der
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Zentralleitung der Unternehmung erforderlich , die in dem

Vertrage zum Ausdruđe gebracht werden muß.

Für Klagen, die aus dem Verſicherungsgeſchäft inner

halb des Bundesſtaats beziehungsweiſe der zuſammengehenden

Bundesſtaaten gegen die Unternehmung erhoben werden, iſt

das Gericht zuſtändig , wo der Hauptbevollmächtigte ſeinen

Wohnſiß hat. Dieſer Gerichtsſtand darf nicht vertragsmäßig

ausgeſchloſſen werden .

§ 116.

Unternehmungen , welche die Verſicherung gegenKurs
verluſte oder die Transportverſicherung

oder ausſchließlich

die Rückverſicherung zum Gegenſtande haben, mit Ausnahme

von Verſicherungsvereinen
auf Gegenſeitigkeit, bedürfen keiner

Zulaſſung . Sie unterliegen auch keiner behördlichen Beauf
ſichtigung ihres Geſchäftsbetriebe; der Bundesrath kann

jedoch anordnen , daß beſtimmte Vorſchriften dieſes Geſekes

auch auf ſolche Unternehmungen Anwendung finden.

§ 117 .

Durch Beſchluß des Bundesraths kann angeordnet

werden :

1. daß die Vorſchrift des § 6 Abſ. 2 auch für andere

als die dort bezeichneten Verſicherungszweige gilt ;

2. daß für Verſicherungszweige, für welche die Vor

ſchrift des § 6 Abſ. 2 nicht gilt, die Vorſchriften

dieſes Gefeßes ganz oder theilweiſe außer An

wendung bleiben .

$ 118.

Alle der Beaufſichtigung nach Maßgabe dieſes Geſekes

unterliegenden Unternehmungen ſind verpflichtet, dem Auf

fichtsamte für Privatverſicherung die von dieſem erforderten

ftatiſtiſchen Nachweiſe über ihren Geſchäftsbetrieb einzureichen .

Ueber die hiernach zu erfordernden ſtatiſtiſchen Nachweiſe iſt

der Verſicherungsbeirath zu hören .

§ 119 .

Die auf Grund landesgeſeßlicher Vorſchriften errichteten

öffentlichen Verſicherungsanſtalten unterliegen den Vorſchriften

dieſes Gefeßes nicht, find jedoch verpflichtet, nach näherer

Anordnung des Bundesraths beſtimmte ſtatiſtiſche Nachweiſe

über ihren Geſchäftsbetrieb an das Aufſichtsamt für Privat:

verſicherung einzureichen .

Zeitſdrift für Handelsredot. BD. LI. 34
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$ 120 .

Unberührt bleiben die landesgeſeßlichen Vorſchriften ,

nach denen der Betrieb beſtimmter Verſicherungsgeſchäfte

öffentlichen Anſtalten vorbehalten iſt.

I

$ 121 .

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorſchriften über

die polizeiliche Ueberwachung der Feuerverſicherungs
verträge

nach ihrem Abſchluß und der Auszahlung von Brand

entſchädigungen ; dagegen werden aufgehoben , die landes

rechtlichen Vorſchriften , welche den Abſchluß von Feuer :

verſicherungsgeſch
äften von einer vorgängigen polizeilichen

Genehmigung abhängig machen , ſowie die landesrechtlichen

Vorſchriften , durch welche der unmittelbare Abſchluß von

Feuerverſicherungs
verträgen mit ſolchen Vertretungen verboten

wird, die ſich nicht im Staatsgebiete befinden.

Unberührt bleiben ferner die landesrechtlichen Vorſchriften

unddie mit Landesbehörden getroffenen Vereinbarungen über

die Verpflichtungen der Feuerverſicherungsunternehmungen in

Bezug auf die Leiſtung von Abgaben für gemeinnüßige

Zwecke, insbeſondere zur Förderung des Feuerlöſchweſens

oder zur Unterſtüßung von Mitgliedern von Feuerwehren

und ſonſtigen bei Hilfeleiſtung in Brandfällen verunglückten

Perſonen oder ihrer Hinterbliebenen.

Unberührt bleiben auch Verpflichtungen , welche nach

dem Stande vom 1. Januar 1901 Feuerverſicherungsunter

nehmungen in einem Bundesſtaate nach Landesrecht oder auf

Grund von Vereinbarungen mit Landesbehörden hinſichtlich

der Uebernahme gewiſſer Verſicherungen obliegen, wenn die

Unternehmung ihren Geſchäftsbetrieb in dem Bundesſtaate

fortſeßt oder die Zulaſſung nach Maßgabe dieſes Geſeges

erlangt. Die Erfüllung dieſer Verpflichtungen wird von

der Aufſichtsbehörde nach Maßgabe dieſes Geſekes über

wacht.

$ 122.

Den Vorſchriften dieſes Geſeßes unterliegen nicht die

auf Grund des Geſeßes über die eingeſchriebenen Hilfs

kaſſen vom 7. April 1876 (Reichs -Gefeßbl. S. 125) in der

Faſſung des Geſeßes vom 1. Juni 1884 (Reichs - Gefeßbl.

Š. 54 ) errichteten Raſſen , die im S 75 Abſ. 4 des Kranken

verſicherungsgeſeges bezeichneten, auf Grund landesrechtlicher

Vorſchriften errichteten Hilfskaſſen, die auf Grund der Ge
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werbeordnung von Innungen oder Innungsverbänden er:

richteten Unterſtüßungskaſſen ſowie die auf Grund berggeſek:

licher Vorſchriften errichteten Knappſchaftskaſſen.

§ 123.

Die Vorſchrift des S 39 Abſ . 3 findet auf Verſicherungs

aktiengeſellſchaften entſprechende Anwendung .

$ 124 ,

Die Aufſichtsbehörde kann für Vereine auf Gegenſeitig

keit, die der Eintragungspflicht nicht unterliegen , hinſichtlich

der Zulaſſung , der Geſchäftsführung und der Rechnungs

legung Abweichungen von den Vorſchriften der SS 11, 12,

55 bis 57 geſtatten .

Soweit die Abweichungen ſich auf die Geſchäftsführung

und die Rechnungslegung beziehen , können ſie insbeſondere

davon abhängig gemacht werden, daß in mehrjährigen Zeit

räumen auf Koſten des Vereins eine Prüfung des Geſchäfts

betriebe und der Vermögenslage durch einen Sachverſtändigen

vorgenommen und der Prüfungsbericht der Aufſichtsbehörde
eingereicht wird .

$ 125 .

Die Vorſchriften des $ 70, des § 98 Saß 1 und des

$ 101 Abſ. 3 treten mit dem 1. Juli 1901 in Kraft .

Bis zu dem gleichen Zeitpunkte werden die zur Be

aufſichtigung von Verſicherungsunternehmungen zuſtändigen

Landesbehörden durch die Landesregierungen beſtimmt .

Fm Uebrigen wird der Zeitpunkt , mit welchem das

Gefeß in Kraft tritt, mit Zuſtimmung des Bundesraths

durch Kaiſerliche Verordnung beſtimmt.

Im Königreiche Bayern tritt das Geſek, ſoweit es ſich

um das Immobiliar - Verſicherungsweſen handelt , nur mit

Zuſtimmung der Königlich bayeriſchen Regierung in Kraft.

3. Gefek über das Berlagsrecht. Bom 19. Juni 1901.

(Reichs-Geſeßblatt 1901 Nr. 27 S. 217 ff.)

$ 1 .

Durch den Verlagsvertrag über ein Werk der Literatur

oder der Tonkunſt wird der Verfaſſer verpflichtet, dem Ver:
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leger das Werk zur Vervielfältigung und Verbreitung für

eigene Rechnung zu überlaſſen. Der Verleger iſt verpflichtet,

das Werk zu vervielfältigen und zu verbreiten .

$ 2 .

Der Verfaſſer hat ſich während der Dauer des Ver

tragsverhältniſſes jeder Vervielfältigung und Verbreitung des

Werkes zu enthalten, die einem Dritten während der Dauer

des Urheberrechts unterſagt iſt.

Dem Verfaſſer verbleibt jedoch die Befugniß zur Ver

vielfältigung und Verbreitung:

1. für die Ueberſeßung in eine andere Sprache oder

in eine andere Mundart ;

2. für die Wiedergabe einer Erzählung in dramatiſcher

Form oder eines Bühnenwerkes in der Form einer

Erzählung;

3. für die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunſt,

ſoweit ſie nicht blos ein Auszug oder eine Ueber

tragung in eine andere Tonart oder Stimm

Lage iſt.

Auch iſt der Verfaſſer zur Vervielfältigung und Ver

breitung in einer Geſammtausgabe befugt , wenn ſeit dem

Ablaufe des Ralenderjahrs, in welchem das Werk erſchienen

iſt, zwanzig Jahre verſtrichen ſind.

$ 3 .

Beiträge zu einem Sammelwerke, für die dem Verfaſſer

ein Anſpruch auf Vergütung nicht zuſteht, dürfen von ihm

anderweit verwerthet werden , wenn ſeit dem Ablaufe des

Kalenderjahres, in welchem ſie erſchienen find, ein Jahr der

ftrichen iſt.

§ 4.

Der Verleger iſt nicht berechtigt, ein Einzelwert für

eine Geſammtausgabe oder ein Sammelwerk ſowie Theile

einer Geſammtausgabe oder eines Sammelwerkes für eine

Sonderausgabe zu verwerthen. Soweit jedoch eine ſolche

Verwerthung auch während der Dauer des Urheberrechts

einem Jeden freiſteht, bleibt ſie dem Verleger gleichfalls ge:

ſtattet.

§ 5.

Der Verleger iſt nur zueiner Auflage berechtigt. Iſt

ihm das Recht zur Veranſtaltung mehrerer Auflagen ein :
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geräumt, ſo gelten im Zweifel für jede neue Auflage die

gleichen Abreden wie für die vorhergehende.

Iſt die Zahl der Abzüge nicht beſtimmt, ſo iſt der Ver

leger berechtigt, tauſend Abzüge herzuſtellen. Þat der Verleger

durch eine vor dem Beginne der Vervielfältigung dem Ver

faſſer gegenüber abgegebene Erklärung die Zahl der Abzüge

niedriger beſtimmt, ſo iſt er nur berechtigt, die Auflage in

der angegebenen Höhe herzuſtellen .

§ 6 .

Die üblichen Zuſchußeremplare werden in die Zahl der

zuläſſigen Abzüge nicht eingerechnet. Das Gleiche gilt von

Freieremplaren , ſoweit ihre Zahl den zwanzigſten Theil der

zuläſſigen Abzüge nicht überſteigt.

Zuſchußeremplare, die nicht zum Erſaß oder zur Er

gänzung beſchädigter Åbzüge verwendet worden ſind, dürfen

von dem Verleger nicht verbreitet werden .

$ 7 .

Gehen Abzüge unter , die der Verleger auf Lager hat,

ſo darf er fie durch andere erſeßen ; er hat vorher dem Ver

faſſer Anzeige zu machen.

§ 8.

In dem Umfang , in welchem der Verfaſſer nach den

$$ 2 bis 7 verpflichtet iſt, ſich der Vervielfältigung und

Verbreitung zu enthalten und fie dem Verleger zu geſtatten,

hat er , ſoweit nicht aus dem Vertrage ſich ein Anderes er:

giebt , dem Verleger das ausſchließliche Recht zur Verviel

fältigung und Verbreitung ( Verlagsrecht) zu verſchaffen.

§ 9 .

Das Verlagsrecht entſteht mit der Ablieferung des Werkes

an den Verleger und erliſcht mit der Beendigung des Ver

tragsverhältniſſes.

Soweit der Schuß des Verlagsrechts es erfordert, kann

der Verleger gegen den Verfaſſer ſowie gegen Dritte die

Befugniſſe ausüben , die zum Schuße des Urheberrechts durch

das Gefeß vorgeſehen ſind.

§ 10 .

Der Verfaſſer iſt verpflichtet , dem Verleger das Werk

in einem für die Vervielfältigung geeigneten Zuſtand abzu:

liefern .
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$ 11 .

Iſt der Verlagsvertra
g

über ein bereits vollendetes

Werk geſchloſſen , ſo iſt das Werk ſofort abzuliefern .

Soll das Werk erſt nach dem Abſchluſſe des Verlags"
vertrags hergeſtellt werden, ſo richtet ſich die Friſt der Åb

lieferung nach dem Zwede, welchem das Werk dienen ſoll.

Soweit ſich hieraus nichts ergiebt, richtet ſich die Friſt nach

dem Zeitraum , innerhalb deſſen der Verfaſſer das Wert bei

einer ſeinen Verhältniſſen entſprechenden Arbeitsleiſtung her:

ſtellen kann ; eine anderweitige Thätigkeit des Verfaſſers bleibt

bei der Bemeſſung der Friſt nur dann außer Betracht, wenn

der Verleger die Thätigkeit bei dem Abſchluſſe des Vertrags

weder kannte noch kennen mußte.

$ 12 .

Bis zur Beendigung der Vervielfältigung darf der Ver

faſſer Aenderungen an dem Werke vornehmen. Vor der

Veranſtaltung einer neuen Auflage hat der Verleger dem

Verfaſſer zur Vornahme von Aenderungen Gelegenheit zu

geben . Aenderungen ſind nur inſoweit zuläſſig , als nicht

durch ſie ein berechtigtes Intereſſe des Verlegers verlegt

wird .

Der Verfaſſer darf die Aenderungen durch einen Dritten

vornehmen laſſen .

Nimmt der Verfaſſer nach dem Beginne der Verviel

fältigung Aenderungen vor , welche das übliche Maß über

ſteigen, ſo iſt er verpflichtet, die hieraus entſtehenden Koſten

zu erſeßen ; die Erſaßpflicht liegt ihm nicht ob, wenn Úm

ſtände, die inzwiſchen eingetreten ſind, die Aenderung recht

fertigen.

$ 13 .

Der Verleger darf an dem Werke ſelbſt, an deſſen Titel

und an der Bezeichnung des Urhebers Zuſäße , Kürzungen

oder ſonſtige Aenderungen nicht vornehmen .

Zuläſſig find Aenderungen, für die der Verfaſſer ſeine
Einwilligung nach Treu und Glauben nicht verſagen kann.

§ 14 .

Der Verleger iſt verpflichtet, das Werk in der zwed :

entſprechenden und üblichen Weiſe zu vervielfältigen und zu

verbreiten . Die Form und Ausſtattung der Abzüge wird

unter Beobachtungder im Verlagshandel herrſchenden Uebung
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ſowie mit Rückſicht auf Zweck und Inhalt des Werkes von

dem Verleger beſtimmt.

§ 15 .

Der Verleger hat mit der Vervielfältigung zu beginnen,

ſobald ihm das vollſtändige Werk zugegangen iſt. Erſcheint

das Werk in Abtheilungen , ſo iſt mit der Vervielfältigung

zu beginnen, ſobald der Verfaſſer eine Abtheilung abgeliefert

hat , die nach ordnungsmäßiger Folge zur Herausgabe be

ſtimmt iſt.

§ 16 .

Der Verleger iſt verpflichtet, diejenige Zahl von Ab

zügen herzuſtellen , welche er nach dem Vertrag oder gemäß

dem § 5 herzuſtellen berechtigt iſt. Er hat rechtzeitig dafür

zu ſorgen, daß der Beſtand nicht vergriffen wird.

§ 17.

Ein Verleger, der das Recht hat, eine neue Auflage zu

veranſtalten , iſt nicht verpflichtet, von dieſem Rechte Gebrauch

zu machen . Zur Ausübung des Rechtes kann ihm der Ver

faſſer eine angemeſſene Friſt beſtimmen. Nach dem Ablaufe

der Friſt iſt der Verfaſſer berechtigt, von dem Vertrage

zurückzutreten, wenn nicht die Veranſtaltung rechtzeitig erfolgt

iſt. Der Beſtimmung einer Friſt bedarf es nicht, wenn die

Veranſtaltung von dem Verleger verweigert wird.

$ 18 .

Fällt der Zwed , welchem das Werk dienen ſollte, nach

dem Abſchluſſe des Vertrags weg, ſo kann der Verleger das

Vertragsverhältniß fündigen ; der Anſpruch des Verfaſſers

auf die Vergütung bleibt unberührt.

Das Gleiche gilt, wenn Gegenſtand des Verlagsvertrags

ein Beitrag zu einem Sammelwerk iſt und die Vervielfälti
gung des Sammelwerkes unterbleibt.

§ 19.

Werden von einem Sammelwerke neue Abzüge hergeſtellt,

ſo iſt der Verleger im Einverſtändniſſe mit dein Herausgeber

berechtigt, einzelne Beiträge wegzulaſſen .

$ 20.

Der Verleger hat für die Korrektur zu ſorgen. Einen

Abzug hat er rechtzeitig dem Verfaſſer zur Durchſicht vor

zulegen .
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Der Abzug gilt als genehmigt, wenn der Verfaſſer ihn

nicht binnen einer angemeſſenen Friſt dem Verleger gegen
über beanſtandet.

§ 21.

Die Beſtimmung des Ladenpreiſes , zu welchem das

Werk verbreitet wird, ſteht für jede Auflage dem Verleger

zu . Er darf den Ladenpreis ermäßigen , ſoweit nicht bea

rechtigte Intereſſen des Verfaſſers verlegt werden. Zur Er

höhung dieſes Preiſes bedarf es ſtets der Zuſtimmung des

Verfaſſers.

$ 22.

Der Verleger iſt verpflichtet, dem Verfaſſer die verein

barte Vergütung zu zahlen. Eine Vergütung gilt als ftil

ſchweigend vereinbart, wenn die Ueberlaſſung des Werkes

den ümſtänden nach nur gegen eine Vergütung zu er

warten iſt.

Iſt die Höhe der Vergütung nicht beſtimmt, ſo iſt eine

angemeſſene Vergütung an Geld als vereinbart anzuſehen.

$ 23.

Die Vergütung iſt bei der Ablieferung des Werkes zu

entrichten . Iſt die Höhe der Vergütung unbeſtimmt oder

hängt ſie von dem Umfange der Vervielfältigung, insbeſondere

von der Zahl der Druckbogen , ab , ſo wird die Vergütung

fällig, ſobald das Werk vervielfältigt iſt.

$ 24.

Beſtimmt ſich die Vergütung nach dem Abſaße, ſo hat

der Verleger jährlich dem Verfaſſer für das vorangegangene

Geſchäftsjahr Rechnung zu legen und ihm , ſoweites für die

Prüfung erforderlich iſt , die Einſicht ſeiner Geſchäftsbücher

zu geſtatten.

$ 25 .

Der Verleger eines Werkes der Literatur iſt verpflichtet,

dem Verfaſſer auf je hundert Abzüge ein Freieremplar,

jedoch im Ganzen nicht weniger als fünf und nicht mehr

als fünfzehn zu liefern. Auch hat er dem Verfaſſer auf

deſſen Verlangen ein Eremplar in Aushängebogen zu übers

laſſen.

Der Verleger eines Werkes der Tonkunſt iſt verpflichtet,

dem Verfaſſer die übliche Zahl von Freieremplaren zu liefern.

Von Beiträgen , die in Sammelwerken erſcheinen, dürfen

Sonderabzüge als Freieremplare geliefert werden .



Gefeße ac. des Deutſchen Heide. 529

8 26 .

Der Verleger hat die zu ſeiner Verfügung ſtehenden

Abzüge des Werkes zu dem niedrigſten Preiſe, für welchen

er das Werk im Betriebe ſeines Verlagsgeſchäfts abgiebt,

dem Verfaſſer, ſoweit dieſer es verlangt , zu überlaſſen .

§ 27 .

Der Verleger iſt verpflichtet, das Werk , nachdem es

vervielfältigt worden iſt, zurückzugeben, ſofern der Verfaſſer

ſich vor dem Beginne der Vervielfältigung die Rückgabe vor

behalten hat.

§ 28 .

Die Rechte des Verlegers find übertragbar, ſoweit nicht

die Uebertragung durch Vereinbarung zwiſchendem Verfaſſer

und dem Verleger ausgeſchloffen iſt. Der Verleger kann

jedoch durch einen Vertrag, der nur über einzelne Werke

geſchloſſen wird , jeine Rechte nicht ohne Zuſtimmung des

Verfaſſers übertragen. Die Zuſtimmung kann nur verweigert

werden , wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Fordert der

Verleger den Verfaſſer zur Erklärung über die Zuſtimmung

auf, ſo gilt dieſe als ertheilt, wenn nicht die Verweigerung

von dem Verfaſſer binnen zwei Monaten nach dem Empfange

der Aufforderung dem Verleger gegenüber erklärt wird .

Die dem Verleger obliegende Vervielfältigung und Ver

breitung kann auch durch den Rechtsnachfolger bewirkt werden.

Uebernimmt der Rechtsnachfolger dem Verleger gegenüber

die Verpflichtung , das Werk zu vervielfältigen und zu ver

breiten , ſo haftet er dem Verfaſſer für die Erfüllung der

aus dem Verlagsvertrage ſich ergebenden Verbindlichkeiten

neben dem Verleger als Geſammtſchuldner. Die þaftung

erſtreďt ſich nicht auf eine bereits begründete Verpflichtung

zum Schadenserſaße.

$ 29.

Iſt der Verlagsvertrag auf eine beſtimmte Zahl von

Auflagen oder von Abzügen beſchränkt, jo endigt das Vers

tragsverhältniß , wenn die Auflagen oder Åbzüge ver

griffen ſind.

Der Verleger iſt verpflichtet , dem Verfaſſer auf Ver

langen Auskunft darüber zu ertheilen , ob die einzelne Auf

lage oder die beſtimmte Zahl von Abzügen vergriffen iſt.

Wird der Verlagsvertrag für eine beſtimmte Zeit ge
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I

ſchloſſen , ſo iſt nach dem Ablaufe der Zeit der Verleger

nicht mehr zur Verbreitung der noch vorhandenen Abzüge

berechtigt.

$ 30.

Wird das Werk ganz oder zum Theil nicht rechtzeitig

abgeliefert, ſo kann der Verleger , ſtatt den Anſpruch auf

Erfüllung geltend zu machen , dem Verfaſſer eine angemeſſene

Friſt zur Ablieferung mit der Erklärung beſtimmen , daß er

die Annahme der Leiſtung nach dem Ablaufe der Friſt ab:

lehne. Zeigt ſich ſchon vor dem Zeitpunkt , in welchem das

Werk nach dem Vertrag abzuliefern iſt, daß das Werk nicht

rechtzeitig abgeliefert werden wird, ſo kann der Verleger die

Friſt ſofort beſtimmen ; die Friſt muß ſo bemeſſen werden,

daß ſie nicht vor dem bezeichneten Zeitpunkt abläuft. Nach

dem Ablaufe der Friſt iſt der Verleger berechtigt, von dem

Vertrage zurückzutreten, wenn nicht das Werk rechtzeitig ab

geliefert worden iſt; der Anſpruch auf Ablieferung des Werkes

iſt ausgeſchloſſen.

Der Beſtimmung einer Friſt bedarf es nicht, wenn die

rechtzeitige Herſtellung des Werkes unmöglich iſt oder von

dem Verfaſſer verweigert wird oder wenn der ſofortige Rück :

tritt von dem Vertrage durch ein beſonderes Intereſſe des

Verlegers gerechtfertigt wird.

Der Rüdtritt iſt ausgeſchloſſen , wenn die nicht recht:

zeitige Ablieferung des Werkes für den Verleger nur einen

unerheblichen Nachtheil mit ſich bringt.

Durch dieſe Vorſchriften werden die im Falle des Ver

zugs des Verfaſſers dem Verleger zuſtehenden Rechte nicht

berührt.

$ 31 .

Die Vorſchriften des § 30 finden entſprechende An

wendung, wenn das Werk nicht von vertragsmäßiger Be

ſchaffenheit iſt.

Beruht der Mangel auf einem Umſtande, den der Ver

faſſer zu vertreten hat, ſo kann der Verleger ſtatt des im

$ 30 vorgeſehenen Rüdtrittsrechts den Anſpruch auf Schadens

erſaß wegen Nichterfüllung geltend machen .

§ 32.

Wird das Werk nicht vertragsmäßig vervielfältigt oder

verbreitet, ſo finden zu Gunſten des Verfaſſers die Vor

ſchriften des § 30 entſprechende Anwendung .
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$ 33.

Geht das Werk nach der Ablieferung an den Verleger

durch Zufall unter , ſo behält der Verfaſſer den Anſpruch

auf die Vergütung. Im Uebrigen werden beide Theile von

der Verpflichtung zur Leiſtung frei.

Auf Verlangen desVerlegers hat jedoch der Verfaſſer

gegen eine angemeſſene Vergütung ein anderes im Weſent

lichen übereinſtimmendes Werk zu liefern , ſofern dies auf

Grund vorhandener Vorarbeiten oder ſonſtiger Unterlagen

mit geringer Mühe geſchehen kann ; erbietet ſich der Verfaſſer,

ein ſolches Werk innerhalb einer angemeſſenen Friſt koſten:

frei zu liefern, ſo iſt der Verleger verpflichtet, das Werk an

Stelle des untergegangenen zu vervielfältigen und zu ver

breiten. Jeder Theil kann dieſe Rechte auch geltend machen ,

wenn das Werk nach der Ablieferung in Folge eines Um:

ſtandes untergegangen iſt, den der andere Theil zu ver

treten hat .

Der Ablieferung ſteht es gleich, wenn der Verleger in

Verzug der Annahme kommt.

$ 34.

Stirbt der Verfaſſer vor der Vollendung des Werkes,

ſo iſt, wenn ein Theil des Werkes dem Verleger bereits ab

geliefert wordenwar, der Verleger berechtigt, in Anſehung

des gelieferten Theiles den Vertrag durch eine dem Erben

des Verfaſſers gegenüber abzugebende Erklärung aufrecht

zuerhalten .

Der Erbe kann dem Verleger zur Ausübung des im

Abſ. 1 bezeichneten Rechtes eine angemeſſene Friſt beſtimmen.

Das Recht erliſcht, wenn ſich der Verleger nicht vor dem

Ablaufe der Friſt für die Aufrechterhaltung des Vertrags

erklärt.

Dieſe Vorſchriften finden entſprechende Anwendung,

wenn die Vollendung des Werkes in Folge eines ſonſtigen

nicht von dem Verfaſſer zu vertretenden Umſtandes unmög

lich wird .

$ 35.

Bis zum Beginne der Vervielfältigung iſt der Verfaſſer

berechtigt, von dem Verlagsvertrage zurückzutreten, wenn ſich

Umſtände ergeben, die bei dem Abſchluſſe des Vertrags nicht

dorauszuſehen waren und den Verfaſſer in Renntniß der

Sachlage und verſtändiger Würdigung des Falles von der
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Herausgabe des Werkes zurückgehalten haben würden. Ift

der Verleger befugt, eine neue Auflage zu veranſtalten , ſo

findet für die Auflage dieſe Vorſchrift entſprechende An

wendung.

Erklärt der Verfaſſer auf Grund der Vorſchrift des

Abf. 1 den Rücktritt , ſo iſt er dem Verleger zum Erſaße

der von dieſem gemachten Aufwendungen verpflichtet. Giebt

er innerhalb eines Jahres ſeit dem Rüdtritte das Werk

anderweit heraus, ſo iſt er zum Schadenserſaße wegen Nicht

erfüllung verpflichtet; dieſe Erſaßpflicht tritt nicht ein, wenn

der Verfaſſer dem Verleger den Antrag, den Vertrag nach

träglich zur Ausführung zu bringen , gemacht und der Ver:

leger den Antrag nicht angenommen hat .

§ 36.

Wird über das Vermögen des Verlegers der Konkurs

eröffnet, ſo finden die Vorſchriften des § 17 der Konkurs

ordnung auch dann Anwendung, wenn das Wert bereits vor

der Eröffnung des Verfahrens abgeliefert worden war.

Beſteht der Konkursverwalter auf der Erfüllung des

Vertrags , ſo tritt , wenn er die Rechte des Verlegers auf

einen Anderen überträgt, dieſer an Stelle der Konkursmaſie

in die ſich aus dem Vertragsverhältniß ergebenden Ver

pflichtungen ein. Die Konkursmaſſe haftet jedoch, wenn der

Erwerber die Verpflichtungen nicht erfüűt, für den von dem

Erwerber zu erſeßenden Schaden wie ein Bürge, der auf die

Einrede der Vorausklage verzichtet hat . Wird das Konkurs

verfahren aufgehoben , ſo ſind die aus dieſer Haftung fich

ergebenden Anſprüche des Verfaſſers gegen die Maſſe ficher

zu ſtellen .

War zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens mit der

Vervielfältigung noch nicht begonnen, ſo kann der Verfaſſer

von dem Vertrage zurücktreten.

§ 37 .

Auf das in den $S 17, 30, 35, 36 beſtimmte Rüd

trittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht

geltenden Vorſchriften der SS 346 bis 356 des Bürgerlichen

Gefeßbuchs entſprechende Anwendung. Erfolgt der Rüdtritt

wegen eines Umftandes, den der andere Theil nicht zu ver :

treten hat , ſo haftet dieſer nur nach den Vorſchriften über

die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung.

.
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§ 38 .

Wird der Rücktritt von dem Verlagsvertrag erklärt, nach

dem das Werk ganz oderzum Theil abgeliefert worden iſt,

ſo hängt es von den Umſtänden ab , ob der Vertrag theil

weiſe aufrechterhalten bleibt. Es begründet keinen Unterſchied,

ob der Rücktritt auf Grund des Geſeßes oder eines Vors

behalts im Vertrag erfolgt .

Im Zweifel bleibt der Vertrag inſoweit aufrechterhalten ,

als er ſich auf die nicht mehr zur Verfügung des Verlegers

ſtehenden Abzüge, auf frühere Abtheilungen des Werkes oder

auf ältere Auflagen erſtredt.

Soweit der Vertrag aufrechterhalten bleibt, kann der

Verfaſſer einen entſprechenden Theil der Vergütung ver

Langen .

Dieſe Vorſchriften finden auch Anwendung , wenn der

Vertrag in anderer Weiſe rückgängig wird .

$ 39 .

Sol Gegenſtand des Vertrags ein Werf ſein, an dem

ein Urheberrecht nicht beſteht, ſo iſt der Verfaſſer zur Ver

ſchaffung des Verlagsrechts nicht verpflichtet.

Verſchweigt der Verfaſſer argliftig , daß das Werk be:

reits anderweit in Verlag gegeben oder veröffentlicht worden

iſt, ſo finden die Vorſchriften des bürgerlichen Rechtes, welche

für die dem Verkäufer wegen eines Mangels im Rechte ob

liegende Gewährleiſtungspflicht gelten , entſprechende An

wendung.

Der Verfaſſer hat ſich der Vervielfältigung und Ver

breitung des Werkes gemäß den Vorſchriften des § 2 in

gleicher Weiſe zu enthalten , wie wenn an dem Werke ein

Urheberrecht beſtände. Dieſe Beſchränkung fällt weg, wenn

ſeit der Veröffentlichung des Werkes durch den Verleger

ſechs Monate abgelaufen ſind.

$ 40.

Im Falle des § 39 verbleibt dem Verleger die Befugniſ,

das von ihm veröffentlichte Werk gleich jedem Dritten von

neuem unverändert oder mit Aenderungen zu vervielfältigen .

Dieſe Vorſchrift findet keine Anwendung, wenn nach dem

Vertrage die verſtellung neuer Auflagen oder weiterer Ab :

züge von der Zahlung einer beſonderen Vergütung ab

hängig iſt.
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§ 41 .

Werden für eine Zeitung, eine Zeitſchrift oder ein ſon

ſtiges periodiſches Sammelwerk Beiträge zur Veröffentlichun
g

angenommen, ſo finden die Vorſchriften dieſes Gefeßes An

wendung, ſoweit ſich nicht aus den SS 42 bis 46 ein Anderes

ergiebt .

$ 42 .

Sofern nicht aus den Umſtänden zu entnehmen iſt, daß

der Verleger das ausſchließliche Recht zur Vervielfältigung

und Verbreitung erhalten ſoll, verbleibt dem Verfaſſer die

anderweitige Verfügung über den Beitrag.

Ueber einen Beitrag , für welchen der Verleger bas

ausſchließliche Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung

erhalten hat, darf der Verfaſſer anderweit verfügen , wenn

ſeit dem Ablaufe des Kalenderjahrs, in welchem der Beitrag

erſchienen iſt, ein Jahr verſtrichen iſt . Iſt der Beitrag für

eine Zeitung geliefert, ſo ſteht dieſe Befugniß dem Ver

faſſer alsbald nach dem Erſcheinen zu .

$ 43 .

Der Verleger iſt in der Zahl der von dem Sammel

werke herzuſtellenden Abzüge, die den Beitrag enthalten,

nicht beſchränkt. Die Vorſchrift des § 20 Abſ. 1 Saß 2

findet keine Anwendung.

§ 44 .

Sol der Beitrag ohne den Namen des Verfaſſers er

ſcheinen , ſo iſt der Verleger befugt, an der Faſſung ſolche

Aenderungen vorzunehmen, welche bei Sammelwerken der

ſelben Art üblich ſind.

§ 45 .

Wird der Beitrag nicht innerhalb eines Jahres nach

der Ablieferung an den Verleger veröffentlicht, ſo kann der

Verfaſſer das Vertragsverhält
niß fündigen . Der Anſpruch

auf die Vergütung bleibt unberührt.

Ein Anſpruch auf Vervielfältigung und Verbreitung

des Beitrags oder auf Schadenserſa wegen Nichterfüllung

ſteht dem Verfaſſer nur zu , wenn ihm der Zeitpunkt, in

welchem der Beitrag erſcheinen ſoll, von dem Verleger be:

zeichnet worden iſt.

$ 46.

Erſcheint der Beitrag in einer Zeitung , ſo kann der

Verfaſſer Freieremplare nicht verlangen .
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Der Verleger iſt nicht verpflichtet, dem Verfaſſer Abzüge

zum Buchhändlerpreiſe zu überlaſſen.

$ 47 .

Uebernimmt Jemand die Herſtellung eines Werkes nach

einem Plane, in welchem ihm der Beſteller den Inhalt des

Werkes ſowie die Art und Weiſe der Behandlung genau

vorſchreibt, ſo iſt der Beſteller im Zweifel zur Vervielfäl

tigung und Verbreitung nicht verpflichtet.

Das Gleiche gilt, wenn ſich die Thätigkeit auf die Mit

arbeit an encyklopädiſchen Unternehmungen oder auf Hülfs

oder Nebenarbeiten für das Werk eines Anderen oder für

ein Sammelwerk beſchränkt.

$ 48.

Die Vorſchriften dieſes Geſeßes finden auch dann An

wendung , wenn derjenige , welcher mit dem Verleger den

Vertrag abſchließt, nicht der Verfaſſer iſt.

$ 49.

In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten , in welchen durch

Klage oder Widerklage ein Anſpruch auf Grund der Vor

ſchriften dieſes Geſeßes geltend gemacht iſt, wird die Ver

handlung und Entſcheidung legter Inſtanz im Sinne des § 8

des Einführungsgeſeßes zum Gerichtsverfaſſungsgeſeße dem

Reichsgerichte zugewieſen .

$ 50 .

Dieſes Gefeß tritt am 1. Januar 1902 in Kraft .

4. Gefeß , betreffend das Urheberrecht an Werken

der Literatur und der Tonkunſt. Vom 19. Juni 1901

( Reichs - Gefeßblatt 1901 Nr. 27 S. 227.)

I. Abſchnitt.

Vorausſeķungen des Schußes.

§ 1 .

Nach Maßgabe dieſes Geſeßes werden geſchüßt:

1. die Urheber von Schriftwerken und ſolchen Vor

trägen oder Reden , welche dem Zwecke der Er
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.

bauung , der Belehrung oder der Unterhaltung

dienen :

2. die Urheber von Werken der Tonkunſt;

3. die Urheber von ſolchen Abbildungen wiſſenſchaft
licher over techniſcher Art, welche nicht ihrem Haupt

zwede nach als Kunſtwerke zu betrachten ſind. Zu

den Abbildungen gehören auch plaſtiſche Dar

ſtellungen .

§ 2 .

Urheber eines Werkes iſt deſſen Verfaſſer. Bei einer

Ueberſeßung gilt der Ueberſeßer , bei einer ſonſtigen Be

arbeitung der Bearbeiter als Urheber .

$ 3.

Juriſtiſche Perſonen des öffentlichen Rechtes, die als

Herausgeber ein Werk veröffentlichen, deſſen Verfaſſer nicht

auf dem Titelblatt, in der Zueignung, in der Vorrede oder

am Schluſſe genannt wird, werden, wenn nicht ein Anderes

vereinbart iſt, als Urheber des Werkes angeſehen .

$ 4 ,

Beſteht ein Werk aus den getrennten Beiträgen Mehrerer

(Sammelwerk), ſo wird für das Werk als Ganzes der Heraus

geber als Urheber angeſehen. Iſt ein ſolcher nicht genannt,

ſo gilt der Verleger als Herausgeber .

§ 5 .

Wird ein Schriftwerk mit einem Werke der Tonkunſt

oder mit Abbildungen verbunden , ſo gilt für jedes dieſer

Werke deſſen Verfaſſer auch nach der Verbindung als Ür

heber.

$ 6 .

Haben Mehrere ein Werk gemeinſam in der Weiſe ver

faßt, daß ihre Arbeiten ſich nicht trennen laſſen , ſo beſteht

unter ihnen als Urhebern eine Gemeinſchaft nach Bruch

theilen im Sinne des Bürgerlichen Geſeßbuchs.

$ 7 .

Enthält ein erſchienenes Werk auf dem Titelblatt, in

der Zueignung, in der Vorrede oder am Schluſſe den Namen

eines Verfaſſers , ſo wird vermuthet, daß dieſer der Urheber

des Werkes ſei. Iſt das Werk durch Beiträge Mehrerer ge

bildet, ſo genügt es , wenn der Name an der Spiße oder

am Schluſſe des Beitrags angegeben iſt.
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.

Bei Werken, die unter einem anderen als dem wahren

Namen des Verfaſſers oder ohne den Namen eines Verfaſſers

erſchienen ſind , iſt der Herausgeber, falls aber ein ſolcher

nicht angegeben iſt, der Verleger berechtigt, die Rechte des

Urhebers wahrzunehmen.

Bei Werken, die vor oder nach dem Erſcheinen öffentlich

aufgeführt oder vorgetragen ſind, wird vermuthet , daß der

jenige der Urheber ſei, welcher bei der Ankündigung der

Nufführung oder des Vortrags als Verfaſſer bezeichnet

worden iſt.

$ 8 .

Das Recht des Urhebers geht auf die Erben über.

Iſt der Fiskus oder eine andere juriſtiſche Perſon ge

jeßlicher Erbe, ſo erliſcht das Recht, ſoweit es dem Erblaſſer

zuſteht, mit deſſen Tode.

Das Recht kann beſchränkt oder unbeſchränkt auf Andere

übertragen werden ; die Uebertragung kann auch mit der

Begrenzung auf ein beſtimmtes Gebiet geſchehen.

§ 9 .

Im Falle der Uebertragung des Urheberrechts hat der

Erwerber, ſoweit nicht ein Anderes vereinbart iſt, nicht das

Recht, an dem Werke ſelbſt , an deſſen Titel und an der

Bezeichnung des Urhebers Zuſäße, Kürzungen oder ſonſtige

Aenderungen vorzunehmen.

Zuläſſig ſind Aenderungen ,für die der Berechtigte ſeine

Einwilligung nach Treu und Glauben nicht verſagen kann .

§ 10 .

Die Zwangsvollſtreckung in das Recht des Urhebers

oder in ſein Werk findet gegen den Urheber ſelbſt ohne

deſſen Einwilligung nicht ſtatt; die Einwilligung kann nicht

durch den geſeßlichen Vertreter ertheilt werden . Gegen den

Erben des Urhebers iſt ohne ſeine Einwilligung die Zwangs

vollſtreckung nur zuläſſig , wenn das Werk erſchienen iſt.

II . Abſchnitt.

Befugniſſe des Urhebers.

$ 11 .

Der Urheber hat die ausſchließliche Befugniß, das Werk

zu vervielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten ; die aus

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD . LI. 35
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ſchließliche Befugniß erſtreckt ſich nicht auf das Verleihen .

Der Urheber iſt ferner, ſolange nicht der weſentliche Inhalt

des Werkes öffentlich mitgetheilt iſt, ausſchließlich zu einer

ſolchen Mittheilung befugt.

Das Urheberrecht an einem Bühnenwerk oder an einem

Werke der Tonkunft enthält auch die ausſchließliche Befugniß,

das Wert öffentlich aufzuführen .

Der Urheber eines Schriftwerkes oder eines Vortrags

hat, ſolange nicht das Werk erſchienen iſt, die ausſchließliche

Befugniß, das Werk öffentlich vorzutragen .

$ 12.

Die ausſchließlichen Befugniſſe, die dem Urheber nach

g 11 in Anſehung des Werkes ſelbſt zuſtehen, erſtrecken fich

auch auf die Bearbeitungen des Werkes.

Die Befugniſſe des Urhebers erſtrecken fich insbeſon

dere auf :

1. die Ueberſeßung in eine andere Sprache oder in

eine andere Mundart derſelben Sprache, auch wenn

die Ueberſeßung in gebundener Form abgefaßt iſt ;

2. die Rücküberſeßung in die Sprache des Original

werkes;

3. die Wiedergabe einer Erzählung in dramatiſcher

Form oder eines Bühnenwerkes in der Form einer

Erzählung;

4. die Herſtellung von Auszügen aus Werken der Tons

kunſt ſowie von Einrichtungen ſolcher Werke für

einzelne oder mehrere Inſtrumente oder Stimmen .

§ 13 .

Unbeſchadet der ausſchließlichen Befugniſſe, die dem

Urheber nach § 12 Abſ. 2 zuſtehen , iſt die freie Benußung

ſeines Werkes zuläſſig , wenn dadurch eine eigenthümliche
Schöpfung hervorgebracht wird .

Bei einem Werke der Tonkunſt iſt jede Benußung un

zuläſſig , durch welche eine Melodie erkennbar dem Werke

entnommen und einer neuen Arbeit zu Grunde gelegt wird .

§ 14 .

3in Falle der Uebertragung des Urheberrechte verbleiben ,

ſoweit nicht ein Anderes vereinbart ift , dem Urheber ſeine

ausſchließlichen Befugniſſe:

1. für die Ueberſeßung eines Werkes in eine andere

Sprache oder in eine andere Mundart ;
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2. für die Wiedergabe einer Erzählung in dramatiſcher

Form oder eines Bühnenwerkes in der Form einer

Erzählung;

3. für die Bearbeitung eines Werkes der Tonkunſt,

ſoweit ſie nicht blos ein Auszug oder eine Ueber

tragung in eine andere Tonart oder Stimmlage iſt.

§ 15 .

Eine Vervielfältigung ohne Einwilligung des Berech

tigten iſt unzuläſſig , gleichviel durch welches Verfahren ſie

bewirft wird ; auch begründet es keinen Unterſchied, ob das

Werk in einem oder in mehreren Exemplaren vervielfältigt

wird .

Eine Vervielfältigung zum perſönlichen Gebrauch iſt zu:

läſſig , wenn ſie nicht den Zweck hat , aus dem Werke eine

Einnahme zu erzielen.

$ 16 .

Zuläſſig iſt der Abdruck von Geſekbüchern , Geſeßen,

Verordnungen, amtlichen Erlaſſen und Entſcheidungen ſowie

von anderen zum amtlichen Gebrauche hergeſtellten amtlichen

Schriften.

§ 17.

Zuläſſig iſt:

1. die Wiedergabe eines Vortrags oder einer Rede in

Zeitungen oder Zeitſchriften , ſofern der Vortrag

oder die Rede Beſtandtheil einer öffentlichen Ver

handlung iſt;

2. die Vervielfältigung von Vorträgen oder Reden,

die bei den Verhandlungen der Gerichte, der poli

tiſchen , kommunalen und kirchlichen Vertretungen

gehalten werden .

Die Vervielfältigung iſt jedoch unzuläſſig, wenn

ſie in einer Sammlung erfolgt, die der Şaupt

fache nach Reden desſelben Verfaſſers enthält.

§ 18 .

Zuläſſig iſt der Abdruck einzelner Artikel aus Zeitungen,
ſoweit die Artikel nicht mit einem Vorbehalte der Rechte ver:

fehen find ; jedoch iſt nur ein Abdruck geſtattet, durch den

der Sinn nicht entſtelt wird . Bei dem Abdruck iſt die Quelle

deutlich anzugeben.

Der Abdruck von Ausarbeitungen wiſſenſchaftlichen ,
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techniſchen oder unterhaltenden Inhalts iſt, auch wenn ein

Vorbehalt der Rechte fehlt, unzuläſſig.

Vermiſchte Nachrichten thatſächlichen Inhalts und Tages

neuigkeiten dürfen aus Zeitungen oder Zeitſchriften ſtets ab

gedruckt werden .

S 19 .

Zuläſſig iſt die Vervielfältigung:

1. wenn einzelne Stellen oder kleinere Theile eines

Schriftwerkes, eines Vortrags oder einer Rede nach

der Veröffentlichung in einer ſelbſtändigen litera

riſchen Arbeit angeführt werden ;

2. wenn einzelne Auffäße von geringem Umfang oder

einzelne Gedichte nach dem Erſcheinen in eine ſelb

ſtändige wiſſenſchaftliche Arbeit aufgenommen werden ;

3. wenn einzelne Gedichte nach dem Erſcheinen in eine

Sammlung aufgenommen werden, die Werke einer

größeren Zahl von Schriftſtellern vereinigt und ihrer

Beſchaffenheit nach zur Benußung bei Geſangs

vorträgen beſtimmt iſt;

4. wenn einzelne Aufſäße von geringem Umfang, einzelne

Gedichte oder kleinere Theile eines Schriftwerkesnach

dem Erſcheinen in eine Sammlung aufgenommen

werden, die Werke einer größeren Zahl von Schrift:

ſtellern vereinigt und ihrer Beſchaffenheit nach für

den Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch oder

zu einem eigenthümlichen literariſchen Zwecke be:

ſtimmt iſt. Bei einer Sammlung zu einem eigen

thümlichen literariſchen Zwecke bedarf es , ſolange

der Urheber lebt, ſeiner perſönlichen Einwilligung.

Die Einwilligung gilt als ertheilt, wenn der

Urheber nicht innerhalb eines Monats , nachdem

ihm von der Abſicht des Verfaſſers Mittheilung

gemacht iſt, Widerſpruch erhebt.

§ 20 .

Zuläſſig iſt die Vervielfältigun
g , wenn kleinere Theile

einer Dichtung oder Gedichte von geringem Umfange nach

ihrem Erſcheinen als Tert zu einem neuen Werke der Ton

kunſt in Verbindung mit dieſem wiedergegeben werden . Für

eine Aufführung des Werkes darf die Dichtung auch allein

wiedergegeben werden, ſofern der Abdruck ausſchließlich zum

Gebrauche der Hörer beſtimmt iſt.
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Unzuläſſig iſt die Vervielfältigung von Dichtungen, die

ihrer Gattung nach zur Kompoſition beſtimmt ſind.

§ 21 .

Zuläſſig iſt die Vervielfältigung:

1. wenn einzelne Stellen eines bereits erſchienenen

Werkes der Tonkunſt in einer ſelbſtändigen litera

riſchen Arbeit angeführt werden ;

2. wenn kleinere Kompoſitionen nach dem Erſcheinen

in eine ſelbſtändige wiſſenſchaftliche Arbeit auf

genommen werden ;

3. wenn kleinere Kompoſitionen nach dem Erſcheinen

in eine Sammlung aufgenommen werden , die

Werke einer größeren Zahl von Komponiſten ver:

einigt und ihrer Beſchaffenheit nach für den Unter

richt in Schulen mit Ausſchluß der Muſikſchulen

beſtimmt iſt.

§ 22 .

Zuläſſig iſt die Vervielfältigung, wenn ein erſchienenes

Werk der Tonkunſt auf ſolche Scheiben , Platten , Walzen ,

Bänder und ähnliche Beſtandtheile von Inſtrumenten über

tragen wird, welche zur mechaniſchen Wiedergabe von Muſik

ſtüden dienen . Dieſe Vorſchrift findet auch auf auswechſel

bare Beſtandtheile Anwendung, ſofern ſie nicht für Inftru

mente verwendbar ſind , durch die das Werk hinſichtlich der

Stärke und Dauer des Tones und hinſichtlich des Zeitmaßes

nach Art eines perſönlichen Vortrags wiedergegeben werden
fann .

§ 23 .

Zuläſſig iſt die Vervielfältigung , wenn einem Schrift:

werk ausſchließlich zur Erläuterung des Inhalts einzelne Ab

bildungen aus einem erſchienenen Werke beigefügt werden .

§ 24.

Auf Grund der SS 19 bis 23 iſt die Vervielfältigung

eines fremden Werkes nur zuläſſig , wenn an den wider

gegebenen Theilen keine Aenderung vorgenommen wird .

Jedoch ſind, ſoweit der Zweck der Wiedergabe es erfordert,

Ueberſeßungen eines Schriftwerkes und ſolche Bearbeitungen

eines Werkes der Tonkunſt geſtattet, die nur Auszüge oder

Uebertragungen in eine andere Tonart oder Stimmlage oder
Einrichtungen für die im § 22 bezeichneten Inſtrumente dar

ſtellen . Werden einzelne Auffäße, einzelne Gedichte oder
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kleinere Theile eines Schriftwerkes in eine Sammlung zum

Schulgebrauch aufgenommen ,ſo ſind die für dieſen Gebrauch

erforderlichen Aenderungen geſtattet, jedoch bedarf es , ſolange

der Urheber lebt, ſeiner perſönlichen Einwilligung. Die

Einwilligung gilt als ertheilt, wenn der Urheber nicht inner:

halb eines Monats, nachdem ihm von der beabſichtigten

Aenderung Mittheilung gemacht iſt, Widerſpruch erhebt.

§ 25 .

Wer ein fremdes Werk nach Maßgabe der $$ 19 bis 23

benußt, hat die Quelle deutlich anzugeben .

§ 26.

Soweit ein Werk nach den SS 16 bis 24 ohne Ein

willigung des Berechtigten vervielfältigt werden darf, iſt auch

die Verbreitung, die öffentliche Aufführung ſowie der öffent

liche Vortrag zuläſſig.

$ 27 .

Für öffentliche Aufführungen eines erſchienenen Werkes

der Tonkunſt bedarf es der Einwilligung des Berechtigten

nicht, wenn ſie keinem gewerblichen Zwecke dienen und die

Hörer ohne Entgelt zugelaſſen werden . Im Uebrigen find

ſolche Aufführungen ohne Einwilligung des Berechtigten

zuläſſig:

1. wenn ſie bei Volksfeſten, mit Ausnahme der Muſik

feſte, ſtattfinden ;

2. wenn der Ertrag ausſchließlich für wohlthätige Zwecke

beſtimmt iſt und die Mitwirkenden keine Vergütung

für ihre Thätigkeit erhalten ;

3. wenn ſie von Vereinen veranſtaltet werden und nur

die Mitglieder ſowie die zu ihrem Hausſtande ge

hörigen Perſonen als Hörer zugelaſſen werden.

Auf die bühnenmäßige Aufführung einer Oper oder

eines ſonſtigen Werkes der Tonkunft, zu welchem ein Tert

gehört, finden dieſe Vorſchriften keine Anwendung.

$ 28 .

Zur Veranſtaltung einer öffentlichen Aufführung iſt,

wenn mehrere Berechtigte vorhanden ſind , die Einwilligung

eines jeden erforderlich.

Bei einer Oper oder einem ſonſtigen Werke der Ton

kunſt, zu welchem ein Text gehört, bedarf der Veranſtalter

der Aufführung nur der Einwilligung desjenigen , welchem

das Urheberrecht an dem muſikaliſchen Theile zuſteht.

/ .
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III. Abſchnitt.

Dauer des Schußes.

§ 29 .

Der Schuß des Urheberrechts endigt , wenn ſeit dem

Tode des Urhebers dreißig Jahre und außerdem ſeit der

erſten Veröffentlichung des Werkes zehn Jahre abgelaufen

ſind. Iſt die Veröffentlichung bis zum Ablaufe von dreißig

Jahren ſeit dem Tode des űrhebers nicht erfolgt , ſo wird

vermuthet, daß das Urheberrecht dem Eigenthümer des Werkes

zuſtehe.

$ 30 .

Steht das Urheberrecht an einem Werke Mehreren ge

meinſchaftlich zu, ſo beſtimmt ſich, ſoweit der Zeitpunkt des

Todes für die Schußfriſt maßgebend iſt, deren Ablauf nach

dem Tode des Leptlebenden.

S 31 .

Iſt der wahre Name des Urhebers nicht bei der erſten

Veröffentlichung gemäß § 7 Abſ. 1, 3 angegeben worden , ſo

endigt der Schuß mit dem Ablaufe von dreißig Fahren ſeit

der Veröffentlichung.

Wird der wahre Name des Urhebers binnen der dreißig

jährigen Friſt gemäß § 7 Abſ. 1 , 3 angegeben oder von

dem Berechtigten zur Eintragung in die Eintragsrolle (8 56)

angemeldet ), ſo finden die Vorſchriften des § 29Anwendung.

1

1) Beſtimmungen über die Führung der Eintragørolle für Werke der

Literatur, der Tonkunſt und der bildenden Künſte find getroffen

in der B.fanntmachung des Reichskanzlers vom 13. September 1901

( Centralblatt fur das Deutſche Reich vom 20. September 1901
Nr. 40 S. 335) :

§ 1. Für die im $ 31 Abſ. 2 des Gjebes , betreffend das

Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunſt vom

19. Juni 1901, und im § 9 des Gefeßes , betreffend das Ur:

heberrecht an Werfen der bildenden Künſte, vont 9. Januar 1876

( Reichs-Geſetzbl. S. 4) vorgeſehenen Eintragungen des Namens

des Urhebers wird eine gemeinſame Eintragsrolle bei dem Stadt:

rathe zu Leipzig geführt.

§ 2. Der Antrag auf eine Eintragung iſt ſchriftlich oder

zu Protokoll bei dem Stadtrathe zu Leipzig zu ſtellen. In dem

Antrag iſt außer dem Namen des Urhebers und der Bezeichnung

des Werkes anzugeben, wann und in welcher Form die erſte

Veröffentlichung des Werkes erfolgt iſt.

§ 3 beſtimmt die Form der Eintragungsrole.
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Das Gleiche gilt , wenn das Werk erſt nach dem Tode des

Urhebers veröffentlicht wird.

$ 32 .

Steht einer juriſtiſchen Perſon nach den $$ 3, 4 das

Urheberrecht zu, ſo endigt der Schuß mit dem Ablaufe von

dreißig Jahren ſeit der Veröffentlichung . Jedoch endigt der

Schuß mit dem Ablaufe der im 29 beſtimmten Friſten,

wenn das Werk erſt nach dem Tode des Verfaſſers veröffent

licht wird .

$ 33 .

Bei Werken, die aus mehreren in Zwiſchenräumen ver

öffentlichten Bänden beſtehen , ſowie bei fortlaufenden Be

richten oder Heften wird jeder Band, jeder Bericht oder jedes

Heft für die Berechnung der Schußfriſten als ein beſonderes

Werk angeſehen .

Bei den in Lieferungen veröffentlichten Merken wird die

Schußfriſt erſt von der Veröffentlichung der legten Lieferung

an berechnet.

§ 34.

Die Schußfriſten beginnen mit dem Ablaufe des Kalender

jahrs , in welchem der Urheber geſtorben oder das Werk ver

öffentlicht worden iſt.

§ 35 .

Soweit der in dieſem Gefeße gewährte Schuß davon

abhängt , ob ein Werk erſchienen oder anderweit veröffent

licht oder ob der weſentliche Inhalt eines Werkes öffentlich

mitgetheilt worden iſt, kommtnureine Veröffentlichung oder

Mittheilung in Betracht, die der Berechtigte bewirkt hat.

N

§ 4. Verweigerung des Antrages und Verfügungen in einem

Aftenſtück.

$ 5. Der zum Nachweiſe der Eintragung dienende Ein :

tragungsſchein wird dem Antragſteller nur auf beſonderes Ver

langen ertheilt.

$ 6. Ausfertigungen und Verfügungen erhalten die Unter:

chrift ,Der Stadtrath in Leipzig ".

§ 7. Die vom Antragſteller im Voraus zu entrichtende

Gebühr für die Eintragung, für jeden Eintragungsſchein, ſowie

für jeden ſonſtigen Aufzug aus der Eintragung & rolle beträgt

1.50 Mark und ſteht dem Stadtrath in Leipzig zu.

§ 8. Die Beſtimmungen treten mit 1. Januar 1902 in

Wirkſamkeit. Gleichzeitig treten die den gleichen Gegenſtand

betreffenden älteren Beſtimmungen vom 7. Dezember 1870 und

29. Dezember 1876 außer Kraft. K.
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IV. Abſchnitt.

Rechtsverlegungen .

S 36.

Wer vorſäßlich oder fahrläſſig unter Verlegung der

ausſchließlichen Befugniß des Urhebers ein Werk verviel

fältigt, gewerbsmäßig verbreitet oder den weſentlichen Inhalt

eines Werkes öffentlich mittheilt , iſt dem Berechtigten zum

Erſaße des daraus entſtehenden Schadens verpflichtet.

$ 37.

Wer vorſäßlich oder fahrläſſig unter Verlegung der

ausſchließlichen Befugniß des Urhebers ein Werk öffentlich

aufführt oder öffentlich vorträgt, iſt dem Berechtigten zum

Erjaße des daraus entſtehenden Schadens verpflichtet. Die

gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher vorſäßlich oder

fahrläſſig eine dramatiſche Bearbeitung, die nach § 12 un

zuläſſig iſt, öffentlich aufführt.

§ 38 .

Mit Geldſtrafe bis zu dreitauſend Mark wird beſtraft:

1. wer in anderen als den geſeßlich zugelaſſenen Fällen

vorſäßlich ohne Einwilligung des Berechtigten ein

Werk vervielfältigt oder gewerbsmäßig verbreitet;

2. wer in anderen als den geſeßlich zugelaſſenen Fällen

vorſäßlich ohne Einwilligung des Berechtigten ein

Bühnenwerk, ein Werk der Tonkunſt oder eine

drainatiſche Bearbeitung, die nach § 12 unzuläffig

iſt , öffentlich aufführt oder ein Werf , bevor es er

ſchienen iſt, öffentlich vorträgt.

War die Einwilligung des Berechtigten nur deshalb

erforderlich, weil an dem Werke ſelbſt, an deſſen Titel oder

an der Bezeichnung des Urhebers Aenderungen vorgekommen

ſind, ſo tritt Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark ein .

Soll eine nicht beizutreibende Geldſtrafe in Gefängniß

ſtrafe umgewandelt werden , ſo darf deren Dauer in den

Fällen des Abſ. 1 ſechs Monate , in den Fällen des Abſ. 2

einen Monat nicht überſteigen.

§ 39 .

Wer den weſentlichen Inhalt eines Werkes , bevor der

Inhalt öffentlich mitgetheilt iſt, vorſäßlich ohneEinwilligung

des Berechtigten öffentlich mittheilt, wird mit Geldſtrafe bis

.

.
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zu eintauſendfünfhundert Mark beſtraft. Soll eine nicht bei

zutreibende Geldſtrafe in Gefängnißſtrafe umgewandelt werden ,

ſo darf deren Dauer drei Monate nicht überſteigen .

§ 40 .

Auf Verlangen des Berechtigten kann neben der Strafe

auf eine an ihn zu erlegende Buße bis zum Betrage von

ſechstauſend Mark erkannt werden. Die zu dieſer Buße

Verurtheilten haften als Geſammtſchuldner.

Eine erkannte Buße ſchließt die Geltendmachung eines

weiteren Anſpruchs auf Schadenserſaß aus .

§ 41 .

Die in den SS 36 bis 39 bezeichneten Handlungen find

auch dann rechtswidrig, wenn das Werk nur zu einem Theile

vervielfältigt, verbreitet, öffentlich mitgetheilt, aufgeführt oder

vorgetragen wird .

§ 42 .

Die widerrechtlich hergeſtellten oder verbreiteten Erem

plare und die zur widerrechtlichen Vervielfältigung aus:

ſchließlich beſtimmten Vorrichtungen , wie Formen , Platten,

Steine, Stereotypen, unterliegen der Vernichtung. Ift nur

ein Theil des Werkes widerrechtlich hergeſtellt oder verbreitet,

ſo iſt auf Vernichtung dieſes Theiles und der entſprechenden

Vorrichtungen zu erkennen .

Gegenſtand der Vernichtung ſind alle remplare und

Vorrichtungen , welche ſich im Eigenthume der an der Her

ſtellung oder der Verbreitung Betheiligten ſowie der Erben

dieſer Perſonen befinden .

Auf die Vernichtung iſt auch dann zu erkennen , wenn

die Herſtellung oder die Verbreitung weder vorſäßlich noch

fahrläſſig erfolgt. Das Gleiche gilt, wenn die Herſtellung

noch nicht vollendet iſt.

Die Vernichtung hat zu erfolgen, nachdem dem Eigen

thümer gegenüber rechtskräftig darauf erkannt iſt. Soweit

die Eremplare oder die Vorrichtungen in anderer Weiſe als

durch Vernichtung unſchädlich gemacht werden können,hat

dies zu geſchehen , falls der Eigenthümer die Koſten über:

nimmt.

$ 43.

Der Berechtigte kann ſtatt der Vernichtung verlangen,

daß ihm das Recht zuerkannt wird, die Eremplare und Vor:
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richtungen ganz oder theilweiſe gegen eine angeineſſene,

höchſtens dem Betrage der Herſtellungskoſten gleichkommende

Vergütung zu übernehmen .

§ 44,

Wer den Vorſchriften des § 18 46.1 oder des § 25

zuwider unterläßt , die benußte Quelle anzugeben , wird mit

Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark beſtraft.

§ 45.

Die Strafverfolgung in den Fällen der S$ 38, 39, 44

tritt nur auf Antrag ein . Die Zurüdnahme des Antrags

iſt zuläſſig.

§ 46 .

Die Vernichtung der widerrechtlich hergeſtellten oder

verbreiteten Exemplare und der zur widerrechtlichen Verviel

fältigung ausſchließlich beſtimmten Vorrichtungen kann im

Wege des bürgerlichen Rechtsſtreits oder im Strafverfahren

verfolgt werden .

§ 47 .

Auf die Vernichtung von Eremplaren oder Vorrichtungen

kann auch im Strafverfahren nur auf beſonderen Antrag

des Berechtigten erkannt werden. Die Zurücknahme des An

trags iſt bis zur erfolgten Vernichtung zuläſſig .

Der Berechtigte kann die Vernichtung von Eremplaren

oder Vorrichtungen ſelbſtändig verfolgen . In dieſem Falle

finden die SS 477 bis 479 der Strafprozeßordnung mit der

Maßgabe Anwendung, daß der Berechtigte als Privatkläger

auftreten kann .

§ 48 .

Die $$ 46, 47 finden auf die Verfolgung des im § 43

bezeichneten Rechtes entſprechende Anwendung.

$ 49.

Für ſämmtliche Bundesſtaaten ſollen Sachverſtändigen

Kammern beſtehen , die verpflichtet ſind, auf Erfordern der

Gerichte und der Staatsanwaltſchafte
n Gutachten über die

an ſie gerichteten Fragen abzugeben .

Die Sachverſtändigen -Rammern ſind befugt, auf Anrufen

der Betheiligten über Schadenserſaßanſprüche, über die Ver

nichtung von Eremplaren oder Vorrichtungen ſowie über die

Zuerkennung des im § 43 bezeichneten Rechtes als Schieds

richter zu verhandeln und zu entſcheiden .
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Der Reichskanzler erläßt die Beſtimmungen 1) über die

Zuſammenſeßung und den Geſchäftsbetrieb der Sachverſtän

digen -Kammern.

Die einzelnen Mitglieder der Sachverſtändigen -Kammern

1

1 ) Dieſe Beſtimmungen ſind voin Reichskanzler unterm 13. September

1901 getroffen worden (Centralblatt für das Deutſche Reich 1901

Nr. 40 S. 337) und lauten :

§ 1. Für Werke der Literatur und für Werke der Tonkunft

werden geſonderte Sachverſtändigen -Rammern gebildet . En feinem

Bundesſtaate ſoll von folchen Kammern mehr als je eine be:

ſtehen .

§ 2. Jede Kammer beſteht aus fieben Mitgliedern und aus

der erforderlichen Anzahl von Stellvertretern.

$ 3. Die einer Kammer angehörenden Sachverſtändigen

(Mitglieder und Stellvertreter) werden von der Landes-Central

behörde ernannt. Dieſe ernennt auch den Vorſißenden und

deſſen Stellvertreter aus der Zahl der Mitglieder.

Die Sachverſtändigen werden gerichtlich beeidigt.

§ 4. Auf Erfordern der Gerichte und der Staatsanwalt:

ichaften haben die Rammern ein Gutachten nur abzugeben ,wenn

1. in dem Erſuchungsſchreiben die zu begutachtenden Fragen

einzeln aufgeführt,

2. die Akten und diezu vergleichenden Gegenſtände überſandt
werden.

§ 5. Der Vorfißende der Rammer beſtellt, ſobald der An

trag auf Erſtattung eines Gutachtens an ihn gelangt iſt, nach

ſeinem Ermeſſen einen oder zwei Berichterſtatter. Dieſe legen

dem Vorfißenden eine ſchriftliche Bearbeitung der Sache bor.

Die Beſchlußfaffung der Rammer erfolgt auf Grund mündlicher

Berathung in einer von dem Vorfißenden anzuberaumenden

Sißung nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die

Stimme des Vorfißenden den Ausſchlag.

§ 6. An jedem Beſchluffe müſſen mindeſtens fünf Sach:

verſtändige mit Einſchluß des Dorfißenden Theil nehmen. Mehr

ale fieben Sachverſtändige dürfen an dem Beſchluffe nicht Theil

nehmen.

$ 7. Die beſchloffenen Gutachten werden ausgefertigt von

den Sachverſtändigen , die an dem Beſchluſfe Theil genommen

haben, unter drieben und mit dem Siegel der Rammer verſehen .

§ 8. Die Rammer iſt befugt, Gebühren für das Gutachten

im Betrage von dreißig bis dreihundert Mark zu erheben . Die

Gebühren ſind von der erſuchenden Behörde der Rammer ſofort

nach Eingang des Gutachtens koſtenfrei zu überſenden.

§ 9. Anträge, durch welche eine Kammer gemäß § 49 Ab. 2

des Gefeßes vom 19. Juni 1901 als Schiedsrichter angerufen

wird, find in beglaubigter Form einzureichen . Áuf die Erledi:

gung ſolcher Anträge finden die Vorſchriften der 88 4 bis 8

entſprechende Antendung.
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den hat.

ſollen nicht ohne ihre Zuſtimmung und nicht ohne Genehmi

gung des Vorſißenden von den Gerichten als Sachverſtändige

vernommen werden .

$ 50.

Der Anſpruch auf Schadenserſaß und die Strafverfol

gung wegen Nachdrucks verjähren in drei Jahren .

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem

die Verbreitung der Nachdruckeremplare zuerſt ſtattgefun

$ 51 .

Der Anſpruch auf Schadenserſaß und die Strafverfolgung

wegen widerrechtlicher Verbreitung oder Aufführung ſowie

wegen widerrechtlichen Vortrags verjähren in drei Jahren .

Das Gleiche gilt in den Fällen der SS 36, 39.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage , an welchem

die widerrechtliche Handlung zuleßt ſtattgefunden hat .

$ 52 .

Der Antrag auf Vernichtung der Widerrechtlich her:

geſtellten oder verbreiteten Exemplare ſowie der zur wider

rechtlichen Vervielfältigung ausſchließlich beſtimmten Vor

richtungen iſt ſolange zuläſſig, als ſolche Eremplare oder

Vorrichtungen vorhanden ſind.

§ 53.

Die Verjährung der nach dem § 44 ſtrafbaren Hand

lung beginnt mit dem Tage, an welchem die erſte Veröffent

lichung ſtattgefunden hat.

V. Abſchnitt.

Schluſbeſtimmungen.

$ 54 .

Den Schuß genießen die Reichsangehörigen für alle ihre

Werke, gleichviel ob dieſe erſchienen ſind oder nicht.

$ 55 .

Wer nicht Reichsangehöriger iſt, genießt den Schuß für

jedes ſeiner Werke, das im Inland erſcheint, ſofern er nicht

das Werk ſelbſt oder eine Ueberſeßung an einem früheren

Tage im Auslande hat erſcheinen laſſen .

Unter der gleichen Vorausſeßung genießt er den Schuß
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für jedes feiner Werke , das er im Inland in einer Ueber

feßung erſcheinen läßt ; die Ueberſeßung gilt in dieſem Fale

als das Originalwerk.

$ 56.

Die Rolle für die im $ 31 Abſ . 2 vorgeſehenen Ein

tragungen wird bei dem Stadtrathe zu Leipzig geführt. Der

Stadtrath bewirkt die Eintragungen , ohne die Berechtigung

des Antragſtellers oder die Richtigkeit der zur Eintragung

angemeldeten Thatſachen zu prüfen .

Wird die Eintragungabgelehnt, ſo ſteht den Betheiligten

die Beſchwerde an den Reichskanzler zu .

$ 57 .

Der Reichskanzler erläßt die Beſtimmungen über die

Führung der Eintragsrolle. Die Einſicht der Eintrag& rolle

iſt Jedem geſtattet. Aus der Rolle können Auszüge ge

fordert werden ; die Auszüge ſind auf Verlangen zu be

glaubigen.

Die Eintragungen werden im Börſenblatte für den

deutſchen Buchhandelund, falls das Blatt zu erſcheinen auf

hören ſollte , in einer anderen vom Reichskanzler zu be

ſtimmenden Zeitung öffentlich bekannt gemacht.

$ 58.

Eingaben, Verhandlungen, Beſcheinigungen und ſonſtige

Schriftſtücke, welche die Eintragung in die Eintragsrolle be

treffen , ſind ſtempelfrei.

Für jede Eintragung , für jeden Eintragsſchein ſowie

für jeden ſonſtigen Auszug aus der Eintragsrolle wird eine

Gebühr von 1,50 Mark erhoben ; außerdem hat der Antrag

ſteller die Koſten für die öffentliche Bekanntmachung der Ein

tragung zu entrichten .

§ 59.

In bürgerlichen Rechtsſtreitigkei
ten, in welchen durch Klage

oder Widerklage ein Anſpruch auf Grund der Vorſchriften

dieſes Geſeßes geltend gemacht iſt, wird die Verhandlung

und Entſcheidung legter Inſtanz im Sinne des § 8'des Ein:

führungsgeſeßes zum Gerichtsverfaſſ
ungsgeſeße dem Reiche:

gerichte zugewieſen.

$ 60 .

Einem nachgelaſſenen Werke, das bei dem Inkrafttreten

dieſes Geſeßes noch nicht veröffentlicht iſt, wird die im § 29

1

1
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vorgeſehene Schußfriſt auch dann zu Theil , wenn die bis

herige Schußfriſt bereits abgelaufen iſt.

$ 61 .

Der durch dieſes Gefeß gewährte Schuß gegen Auf

führung kann nach deſſen Enkrafttreten einem Werke der

Tonkunſt, für welches das Aufführungsrecht bis dahin nicht

vorbehalten war , dadurch geſichert werden , daß das Werk

nachträglich mit dem Vorbehalte verſehen wird. Jedoch iſt

die Aufführung eines ſolchen Werkes auch ferner ohne Ein

willigung des Urhebers zuläſſig , ſofern nicht bei der Auf

führungNoten benußt werden , die mit dem Vorbehalte ver

ſehen ſind.

Die ausſchließliche Befugniß zur öffentlichen Aufführung

eines nach dieſen Vorſchriften geſchüßten Werkes ſteht demi

Urheber zu.

$ 62 .

Die ausſchließlichen Befugniſſe des Urhebers eines ge

ſchüßten Werkes beſtimmen ſich nach den Vorſchriften dieſes

Gefeßes, auch wenn das Werk vor deſſen Inkrafttreten ent

ftanden iſt . War jedoch eine Ueberſeßung oder ſonſtige Bes

arbeitung oder eine Sammlung , welche aus den Werken

mehrerer Schriftſteller zum Schulgebrauche veranſtaltet iſt,

vor dem Inkrafttreten dieſes Geſeķes erlaubterweiſe ganz

oder zum Theil erſchienen , ſo bleibt die Befugniß des Bez

arbeiters zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen

Aufführung unberührt.

$ 63.

Soweit eine Vervielfältigung, die nach dem Inkraft

treten dieſes Gefeßes unzuläſſig iſt, bisher erlaubt war, darf

der bereits begonnene Druck von Exemplaren vollendet

werden . Die vorhandenen Vorrichtungen , wie Formen,

Platten, Steine, Stereotypen, dürfen noch bis zum Ablaufe

von ſechs Monaten benußt werden . Die Verbreitung der

gemäß dieſer Vorſchriften hergeſtellten ſowie der bereits vor

dem Inkrafttreten dieſes Geſekes vollendeten Eremplare iſt

zuläſſig.

$ 64 .

Dieſes Geſek tritt mit dem 1. Januar 1902 in Kraft .

Die Ss 1 bis 56, 61, 62 des Geſeßes , betreffend das ür

heberrecht an Schriftwerken u . ſ. w. , vom 11. Juni 1870
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(Bundes-Geſekbl. S. 339) 1) treten mit demſelben Tage außer

Kraft. Jedoch bleiben dieſe Vorſchriften inſoweit unberührt,

als ſie in den Reichsgeſeßen über den Schuß von Werken

der bildenden Künſte, von Photographien ſowie von Muſtern

und Modellen für anwendbar erklärt werden .

IX.

A

Ueberſicht der Deutſchen Landes-Geſeke etc. in den Jahren

1899 und 1900 ').

Zuſammengeſtellt

von Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

Elſaß - Lothringen .

1899 .

Geſek, betreffend die Ausführung des Bürgerlichen Geſek

buchs in Elſaß -Lothringen. Vom 17. April 1899. (Gefeß:

blatt Nr. 6.)

Gefeß , betreffend das ģinterlegungsweſen und den

Geſchäftskreis der Staatsdepoſitenverwaltung. Vom 1. No

vember 1899. (Ebenda Nr. 15.)

Geſeß, betreffend die Ausführung des Reichsgeſeßeg

über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom

6. November 1899. (Ebenda Nr. 15.)

Geſeß, betreffend die Ausführung der Grundbuchordnung

vom 24. März 1897. Vom 6. November 1899. ( Ebenda

Nr. 15.)

1) In dieſer Zeitſchrift Bd. XV S. 392.

2) Vgl. die Ueberſichten von 1894 und 1895 in dieſer Zeitichrift

BO. XLIV S. 501 ff ., von 1896_ebenda Bb. XLVI S. 223 ff.,
von 1897 und 1898 ebenda Bd. XLIX S. 272.

.
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Geſek , betreffend die Ausführung der Civilprozeß

ordnung und der Konkursordnung ſowie des Rechtsmittels

der Raſſation. Vom 13. November 1899. (Ebenda Nr. 16.)

Geſek, betreffend die Ausführung des Reichsgeſebes über

die Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom

13. November 1899. (Ebenda Nr. 16.)

Geſeß, betreffend die Aufhebung von Landesgeſeßen. Vom

29. November 1899. (Ebenda Nr. 17.)

Verordnung, betreffend die Vereine und Stiftungen .

Vom 6. Dezember 1899. (Ebenda Nr. 17.)

Verordnung, betreffend die Verzinſung der bei der

Staatsdepoſitenverwaltung eingezahlten Gelder. Vom 19. De

zember 1899. (Ebenda Nr. 19.)

1900.

Bekanntmachung des Tertes des Geſeßes, betreffend die

Ausführung des Bürgerlichen Geſekbuchs in Elſaß -Lothringen .

Vom 22. Dezember 1899. (Ebenda Nr. 1.)

Allerhöchſter Erlaß , betreffend die Genehmigung der

Vereinbarung über die Abänderung der Ziffer 4 lit. À des

Schlußprotokolls zu Art. 15 der revidirten Rheinſchiffahrts:

Akte vom 17. Oktober 1868, d . d. Mannheim, den 4. Juni

1898. Vom 19. April 1899. (Ebenda Nr. 2.)

Verordnung, betreffend die Vertretung des Landesfiskus

vor Gericht. Vom 6. Februar 1900. (Ebenda Nr. 5. ).

Verordnung zur Abänderung der Verordnung, betreffend

die landwirthſchaftlichen Vereine und den Landwirthſchafts :

rath. Vom 12. März 1900. (Ebenda Nr. 7. )

Verordnung, betreffend die Ausführung der Gewerbe

ordnung . Vom 8. Oktober 1900. (Ebenda Nr. 18. )

Preußen.

1899 .

Verordnung, betreffend die Verleihung des Zwangsvoll

ſtreckungsrechts an die Naſſauiſche Landesbank zu Wiesbaden .

Vom 5. November 1898. (Geſekſammlung Nr. 1.)

Allerhöchſter Erlaß , betreffend die Genehmigung eines

Nachtrags zu den reglementariſchen Beſtimmungen des Kur

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI. 36
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.

1

und Neumärkiſchen Ritterſchaftlichen Kreditinſtitus. Vom

13. Februar 1899. ( Ebenda Nr. 13.)

Gefeß, betreffend Ergänzung der geſeßlichen Vorſchriften

über die Ausübung der Jagd auf eigenem Grundbeſige.

Vom 7. Juli 1899. (Ebenda Nr. 25.)

Geſeß, betreffend die Bewilligung weiterer Staatsmittel

zur Verbeſſerung der Wohnungsverhältniſſe von Arbeitern ,

die in ſtaatlichen Betrieben beſchäftigt ſind, und von gering

beſoldeten Staatsbeamten. Vom 23. Auguſt 1899. (Ebenda

Nr. 29.)

Geſek , betreffend die Gerichtsorganiſation für Berlin

und Umgegend . Vom 14. September 1899. ( Ebenda

Nr. 33.)

Ausführungsgeſek zum Bürgerlichen Geſekbuche. Vom

20. September 1899. (Ebenda Nr. 31.)

Geſeß über die freiwillige Gerichtsbarkeit. Vom 21. Sep

tember 1899. ( Ebenda Nr. 31.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß vom 17. Mai 1898,

betreffend Aenderungen der Civilprozeßordnung. Vom 22. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr . 31.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 23. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr. 31.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſeßbuche. Vom 24. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr. 31.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 26. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr. 31.)

Geſet, enthaltend die landesgeſeßlichen Vorſchriften über

die Gebühren der Rechtsanwälte und der Gerichtsvollzieher.

Vom 27. September 1899. (Ebenda Nr. 31.)

Geſeß zur Abänderung des Gefeßes , betreffend die Landes:

bank in Wiesbaden , vom 20. Auguſt 1883. Vom 3. Sep :

tember 1899. (Ebenda Nr. 37.)

Verordnung über das Grundbuchweſen. Vom 13. No

vember 1899. (Ebenda Nr. 38.)

Geſek, betreffend die ärztlichen Ehrengerichte, das Umlage

recht und die Kaſſen der Aerztekammern. Vom 25. November

1899. (Ebenda Nr. 40.)

Verordnung, betreffend den Güterſtand beſtehender Ehen .

Vom 29. November 1899. (Ebenda Nr. 44.)
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1900 .

Vertrag mit der R. R. Deſterreichiſchen Regierung zur

Beſeitigung von Doppelbeſteuerungen. Vom 21. Juni 1899 .

( Ebenda Nr. 29.)

Geſe , betreffend die Vermeidung von Doppelbeſteue

rungen . Vom 18. April 1900. (Ebenda Nr. 29.)

Geſeß , betreffend die Hinterziehung und Unterhaltung

von Verkehrsabgaben . Vom 2. Mai 1900. (Ebenda Nr. 18.)

Gefeß über die Fürſorgeerziehung Minderjähriger. Vom

2. Juli 1900. (Ebenda Nr. 29.)

Geſeß, betreffend die Waarenhausſteuer. Vom 18. Juli

1900. (Ebenda Nr. 32.)

Bayern .

1899.

Bekanntmachung , die Poſtordnung für das Königreich

Bayern vom 1. Mai 1889 betreffend. Vom 29. Dezember

1898. (Geſek- und Verordnungsblatt S. 3.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuche. Vom

9. Juni 1899. ( Ebenda. Beilage zum Landtags -Abſchied

6. 1 ft.)

Gefeß, Uebergangsvorſchriften zum Bürgerlichen Geſeka

buch betreffend. Dom 9. Juni 1899. (Ebenda S. 83 ff.)( )

Ausführungsgeſeß zu der Grundbuchordnung und zu

dem Geſeß über die Zwangsverſteigerung und die Zwangs

verwaltung betreffend. Vom 9. Juni 1899 . (Ebenda

6. 125 f. )

Gefeß , die Einkommenſteuer betreffend. Vom 9. Juni

1899. (Ebenda S. 227 ff.)

Geſeß, die Kapitalrentenſteuer betreffend. Vom 9. Juni

1899. (Ebenda S. 259 ff.)

Geſeß, die Gewerbeſteuer betreffend. Vom 9. Juni 1899.

(Ebenda S. 275.)

Bekanntmachung, Tert des erſten Abſchnittes des Geſeßes

zur Ausführung der Reichscivilprozeßordnung und Konkurs

ordnung betreffend. Vom 26. Juni 1899. (Ebenda S. 401.)

Bekanntmachung , betreffend den Vollzug des Geſekes

voin 9. Juni 1899 über die Einkommenſteuer . Vom 10. Auguſt

1899. (Ebenda S. 525 ff .)
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Bekanntmachung, betreffend den Vollzug des Geſekes
vom 9. Juni 1899 über die Kapitalrentenſteuer. Vom

10. Auguſt 1899. (Ebenda S. 591 ff.)

Bekanntmachung , betreffend den Vollzug des Geſeßes

vom 9. Juni 1899 über die Gewerbeſteuer. Vom 27. Auguſt

1899. (Ebenda S. 623 ff .)

Bekanntmachung, die Anlegung von Mündelgeld in

Werthpapieren der bayeriſchen Kreditanſtalten betreffend. Vom

9. September 1899. (Ebenda S. 830.)

Bekanntmachung , den gewerbsmäßigen Betrieb des

Handels mit ländlichen Grundſtücken betreffend. Vom 3. DE

tober 1899. (Ebenda S. 844.)

Königliche Allerhöchſte Verordnung , das gerichtliche

Hinterlegungsweſen betreffend (Hinterlegungsordnung). Vom

18. Dezember 1899. (Ebenda S. 1033.)

Königliche Allerhöchſte Verordnung zur Ausführung des

Bürgerlichen Geſekbuchs und ſeiner Nebengeſeße (Zuſtändig

keitsverordnung) . Vom 24. Dezember 1899. (Ebenda

ẽ. 1229 f.)

1900 .

Bekanntmachung, den Vollzug der Geſeße vom 9. Juni

1899 über die Einkommen- und Kapitalrentenſteuer, hier die

Zu- und Abgänge , dann die Mehrungen und Minderungen

betreffend. Vom 4. Januar 1900. (Ebenda S. 1.)

Bekanntmachung, die Anzeigen über den Gewerbebetrieb

betreffend. Vom 12. Januar 1900. (Ebenda S. 26.)

Bekanntmachung, den Vollzug des Geſekes vom 9. Juni

1899 über die Gewerbeſteuer, hier die Behandung der Zu

und Abgänge von der Gewerbeſteuer betreffend. Vom 12. ja:

nuar 1900. (Ebenda S. 39.)

Königliche Allerhöchſte Verordnung, die Abänderung und

Ergänzung der Bauordnungen betreffend. Vom 21. März

1900. (Ebenda S. 217.)

Geſeß , die Pferdeverſicherungsanſtalt betreffend. Vom

15. April 1900. (Ebenda Š. 377.)

Bekanntmachung , den Vollzug des Reichsſtempelgeſekes

vom 14. Juni 1900 betreffend . Vom 30. Juni 1900.

(Ebenda S. 608.)

Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsſtempelgeſeßes

vom 14. Funi 1900 betreffend. Vom 14. Juli 1900.

(Ebenda S. 719.)

1
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Bekanntmachung , die Redaktion des Berggeſeķes für

das Königreich Bayern betreffend. Vom 20. Juli 1900 .

(Ebenda Š . 774.)

Oberbergpolizeiliche Vorſchriften. Vom 30. Juli 1900,

(Ebenda S. 843.)

Bekanntmachung, den Geſchäftsbetrieb der Auktionatoren

betreffend. Vom 20. Oktober 1900, (Ebenda S. 1182.)

Sachſen.

1899.

Verordnung jämmtlicher Miniſterien , die Einziehung

nicht mehr umlaufsfähiger Zehn- und Fünfpfennigſtücke be

treffend. Vom 9. Februar 1899. (Geſeß- und Verordnungs

blatt Nr. 2. )

Bekanntmachung des Kriegs-Miniſteriums, anderweite

Ausführungsvorſchriften zu dem Reichsgeſeße über die Aus

dehnung der Unfall- und Krankenverſicherung vom 28. Mai

1885 für den Bereich der ſächſiſchen Heeresverwaltung be

treffend. Von 28. März 1899. ( Ebenda Nr. 4.)

Verordnung ſämmtlicher Miniſterien , die Behandlung

nachgemachten , verfälſchten , beſchädigten und abgenußten

Metall- und Papiergeldes betreffend. Vom 23. Mai 1899 .

( Ebenba Nr. 6. )

Verordnung ſämmtlicher Miniſterien , die ſilbernen

Zwanzigpfennigſtücke betreffend. Vom 30. Mai 1899. (Ebenda

Nr. 6.)

Verordnung ſämmtlicher Miniſterien zur Ausführung des

Bürgerlichen Geſeßbuchs und der zu deſſen Ein- und Aus

Ausführung ergangenen Gefeße. Vom 6. Juli 1899. (Ebenda

Nr. 9.)

Verordnung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern

zur Ausführung einiger mit dem Bürgerlichen Geſekbuche

zuſammenhängender Reichsgeleße. Vom 24. Juli 1899.

( Ebenba Nr. 9.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur Aus

führung des Gefeßes vom 2. Juni 1898 , die ſtaatliche

Schlachtviehverſicherung betreffend. Vom 24. Juli 1899.

(Ebenda Nr. 11.)

Verordnung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern

zur Ausführung der geſeßlichen Beſtimmungen über die An
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gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Hinter

legungsweſens. Vom 25. Juli 1899. (Ebenda Nr. 9. )

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz zurAusführung

der Grundbuchordnung. Vom 26. Juli 1899. (Ebenda
Nr. 10.)

Verordnung ſämmtlicher Miniſterien , die ſilbernen

Zwanzigpfennigſtücke betreffend. Vom 18. Auguſt 1899.

(Ebenda Nr. 12.)

Verordnung der Miniſterien des Innern und der Fi

nanzen , die Abänderung der Verordnung über Desinfektion

der zu Viehtransporten auf Eiſenbahnen benußten Wagen 2c .

vom 13. September 1886 betreffend. Vom 5. September

1899. (Ebenda Nr. 15.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern, die Anzeige

pflicht beim Auftreten der Peſt betreffend.Peſt betreffend. Vom 13. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr. 13.)

Verordnung des Finanz-Miniſteriums , die Ausführung

des Geſeķes über den Urkundenſtempel vom 13. November

1876 in der Faſſung des Geſeßes vom 10. Juni 1898 be

treffend. Vom 12. Oktober 1899. (Ebenda Nr. 15. )

Wahlordnung , die Wahlen von Vertretern der Arbeit

geber und der Verſicherten für die Invalidenverſicherung

betreffend. Vom 27. Oktober 1899. (Ebenda Nr . 17.)

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz über das Re

giſterweſen bei den Amtsgerichten. Vom 8. November 1899.

(Ebenda Nr. 19.)

Verordnung der Miniſterien der Juſtiz und des Innern

zur Ausführung des Handelsgeſebuchs , des Binnenſchiff:

fahrtsgeſeßes und des Flößereigeſeßes . Vom 10. November

1899. (Ebenda Nr. 19.)

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz zur Ausführung

der Civilprozeßordnung und der Konkursordnung. Vom

20. November 1899. (Ebenda Nr. 20.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur Aus

führung des Invalidenverſicherungsgeſeßes vom 13. Juli

1899. Vom 30. November 1899. (Ebenda Nr. 21.)

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz, die Zwangs

vollſtreckung in das unbewegliche Vermögen betreffend. Vom

5. Dezember 1899. ( Ebenda Nr. 20.)

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz zur Ausführung
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der geſeßlichen Beſtimmungen über die Zwangsvolſtreckung

in das unbewegliche Vermögen. Vom 6. Dezember 1899.

(Ebenda Nr. 20.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, die Abkürzung

der Jahreszahl bei der Entwerthung der Urkundenſtempel

marken im Jahre 1900 betreffend. Vom 18. Dezember 1899.

(Ebenda Nr. 22.)

Geſeß, die Anlegung von Mündelgeld betreffend. Vom

22. Dezember 1899. ( Ebenda Nr. 22.)

Verordnung des Juſtiz-Miniſteriums zur Ausführung

des Gefeßes vom 22. Dezember 1899 , die Anlegung von

Mündelgeld betreffend. Vom 23. Dezember 1899. (Ebenda

Nr. 22.)

1900 .

Verordnung des Miniſteriums des Innern , eine Ab

änderung des Formulars zu den Heimathſcheinen für das

Ausland betreffend. Vom 16. Februar 1900. (Ebenda

Nr . 2.)

Verordnung des Miniſteriums der Juſtiz, die Anlegung

von Mündelgeld bei Banken betreffend. Vom 13. März.

1900. (Ebenda Nr. 3.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, die Poſt

ordnung vom 20. März 1900 betreffend. Vom 23. März

1900. (Ebenda Nr. 5.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, Ausdehnung

des Geltungsbereichs der Ortstare auf Nachbarpoſtorte be

treffend. Vom 26. März 1900. (Ebenda Nr. 5.)

Verordnung der Miniſterien des Innern und der Fi

nanzen, die Aufſicht über unterirdiſch betriebene Brüche und

Gruben betreffend. Vom 12. Mai 1900. (Ebenba Nr. 7. )

Geſeß zur Ausführung einiger mit dem Bürgerlichen

Geſekbuche zuſammenhängender Reichsgeſeße. Vom 15. Juni

1900. ( Ebenda Nr. 10.)

Verordnung der Miniſterien der Juſtiz und des In

nern zur Ausführung des Geſekes über die Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Hinterlegungsweſens.

Vom 16. Juni 1900. (Ebenda Nr. 10.)

Geſeß , die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche

Vermögen betreffend. Vom 18. Juni 1900. (Ebenda

Nr. 10.)

.



560 Rechtøquellen.

Verordnung des Juſtiz-Miniſteriums zur Ausführung der

geſeglichen Beſtimmungen über die Zwangsvollſtreckung in

das unbewegliche Vermögen. Vom 19. Juni 1900. ( Ebenda

Nr . 10.)

Geſek zur Ausführung der Civilprozeßordnung und der

Konkursordnung. Vom 20. Juni 1900. ( Ebenda Nr. 10.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums , die Aus

führung des Reichsſtempelgeſeßes vom 14. Juni 1900 be

treffend. Vom 30. Juni 1900. (Ebenda Nr. 12.)

Allgemeines Baugeſeß für das Königreich Sachſen. Vom

1. Juli 1900. (Ebenda Nr. 11.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern, die Ausfüh

rung des Allgemeinen Baugeſeķes für das Königreich Sachſen

betreffend. Vom 1. Juli 1900. (Ebenda Nr. 11.)

Gefeß über die Verwaltungsrechtspflege. Vom 19. Juli

1900. (Ebenda Nr. 12.)

Verordnung der Miniſterien der Juſtiz, des Innern

und der Finanzen, die Ausführung des Algemeinen Berg

geſeßes in der Faſſung der Geſeße vom 18. März 1887

und vom 20. Juni 1898, ſowie die Ausführung dieſer beiden

Gefeße betreffend. Vom 24. Juli 1900. (Ebenda Nr. 12. )

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, den Tert

des Einkommenſteuergeſeßes in der vom 1. Januar 1901 ab

gültigen Faſſung betreffend. Vom 24. Juli 1900. (Ebenda

Nr. 13. )

Geſeß , die Handels- und Gewerbekammern betreffend.

Vom 4. Auguſt 1900. (Ebenda Nr . 14.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, die Aus

dehnung des Geltungsbereichs der Ortstare auf Nachbarpoſt

orte betreffend. Vom 7. Auguſt 1900. (Ebenda Nr. 14.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums, die Aen

derung der Poſtordnung für das Deutſche Reich vom 20. März

1900 betreffend. Vom 7. Auguſt 1900. (Ebenda Nr. 14.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur Aus

führung des Geſeßes vom 4. Auguſt 1900, die Handels- und

Gewerbekammern betreffend . Vom 15. Auguſt 1900. (Eben

da Nr. 14.)

Verordnung der Miniſterien des Innern und der Fi

nanzen zur Ausführung des Reichsgeſeßes , betreffend die

Abänderung der Unfallverſicherungsgeſeße vom 30. Juni 1900

.
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.

und der damit im Zuſammenhange ſtehenden Reichs- und

Landesgeſeße . Vom 19. September 1900. (Ebenda Nr. 15.)

Verordnung des Miniſteriums des Innern zur Aus

23. Juni 1880

führung des Reichsgeſeßes vom die Abwehr
1. Mai 1894

und Unterdrückung von Viehſeuchen betreffend. Vom 30. DE

tober 1900. (Ebenda Nr. 18.)

Bekanntmachung des Finanz-Miniſteriums , die Poſt

ordnung vom 20. März 1900 betreffend. Vom 16. November

1900. ( Ebenda Nr. 18.)

Bekanntmachung des Miniſteriums des Innern , die

Werkſtätten mit Motorbetrieb betreffend. Vom 5. Dezember

1900. (Ebenda Nr. 19.)

Verordnung des Juſtiz-Miniſteriums, die Feſtſtellung

des Werthes von Grundſtücken zum Zwecke inündelmäßiger

Beleihung betreffend. Vom 12. Dezember 1900. ( Ebenda

Nr. 19.)

Verordnung ſämmtlicher Miniſterien , die Außerkurs

feßung der Vereinsthaler öſterreichiſchen Gepräges betreffend.

Vom 15. Dezember 1900. (Ebenda Nr. 19.)

Verordnung der Miniſterien des Innern und der Fi

nanzen , die Abänderung der Unfallverſicherungsgeſeße vom

30. Juni 1900 und der damit im Zuſammenhange ſtehenden

Reichs- und Landesgeſeße betreffend. Vom 18. Dezember

1900. (Ebenda Nr. 19.)

.

Württemberg.

1899.

Geſeß betreffend Abänderung des Geſekes , betreffend

die Errichtung von Handels- und Gewerbekammern. Vom

4. Juli 1899. (Regierungsblatt S. 43.)

Verfügung, betreffend die Ergänzung der Württembergi

fchen Telegraphenordnung vom 3. Juli 1897. Vom 21. März

1899. (Ebenda S. 247.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſtimmungen über

die Urſprungsnachweiſe für die aus meiſtbegünſtigten Ländern

eingehenden Waaren. (Ebenda S. 393.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuch und zu

deſſen Nebengeſeßen . Vom 28. Juli 1899. (Ebenda S. 423.)

Geſindeordnung (Anlage zu dem Ausführungsgeſek zum
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Bürgerlichen Geſeßbuch und zu deſſen Nebengeſeßen) . Vom

28. Juli 1899. (Ebenda S.528.)

Geſek , betreffend die Einrichtung eines Reſervefonds der

Staatseiſenbahnen. Vom 29. Juli 1899. (Ebenda S. 575.)

Königliche Verordnung, betreffend das Grundbuchweſen.
Vom 30. Juli 1899. (Ebenda S. 540.)

Geſeß, betreffend die Sandelskammern . Vom 30. Juli

1899. (Ebenda S. 579.)

Verfügung , betreffend die Zulaſſung der Schuldver:

ſchreibungen des Württembergiſchen Kreditvereins und der

Pfandbriefe der Württembergiſchen Hypothekenbank in Stutt

gart zur Anlegung von Mündelgeld . Vom 2. Oktober 1899.

(Ebenda S. 750.)

Verfügung , betreffend die Abänderung der Württem

bergiſchen Poſtordnung vom 27. Juni 1892. Vom 12. DE

tober 1899. (Ebenda S. 755.)

Verfügung , betreffend den Vollzug des Abſchnitts III

(Handwerkskammern $ S 103 bis 1039), des Titels VI der

Gewerbeordnung in der Faſſung des Reichsgeſeßes vom

26. Juli 1897. Vom 31. Oktober 1899. ( Ebenda S. 785.)

Verfügung, betreffend die Führung des Handelsregiſters.

Vom 9. November 1899. (Ebenda S. 823.)(

Verfügung, betreffend die Führung des Genoſſenſchafts

regiſters. Vom 9. November 1899. (Ebenda S. 844.)

Verfügung, betreffend die Führung des Vereinsregiſters

und des Güterrechtsregiſters. Vom 9. November 1899 .

(Ebenda S. 845.)

Verfügung, betreffend den Vollzug des Hypothekenbank

geſeßes vom 13. Juli 1899. Vom 16. November 1899 .

(Ebenda S. 980.)

Verfügung , betreffend das Hinterlegungsweſen . Vom

1. Dezember 1899. (Ebenda S. 995.)

Verfügung, betreffend die Beſtellung der Reviſoren zur

Prüfung der Gründung von Aktiengeſedſchaften und Rom

manditgeſellſchaften auf Aktien . Vom 11. Dezember 1899.
(Ebenda S. 1082.)

Verfügung , betreffend die Anlegung von Mündelgeld

bei öffentlichen Sparkaſſen. Vom 15. Dezember 1899. (Eben
da S. 1090.)
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1900.

Verfügung, betreffend die Bekanntmachung des Verluſtes

von Inhaberpapieren nach § 367 des Handelsgeſekbuche.

Vom 4. Januar 1900. (Ebenda S. 20.)

Königliche Verordnung , betreffend die Vollziehung der

geſeßlichen Vorſchriften über die Staatsſchuldverſchreibungen

auf den Inhaber. Vom 26. Januar 1900. (Ebenda S. 101.)

Verfügung , betreffend die Berichtigung und Vervoll

ſtändigung des Handelsregiſters. Vom 15. Februar 1900.

(Ebenda S. 161.)

Verfügung, betreffend die Führung des Muſterregiſters.

Vom 26. Februar 1900. (Ebenda(Ebenda S. 165.)

Verfügung, betreffend die Führung des Schiffsregiſters.

Vom 28. Februar 1900. (Ebenda S. 167.)

Königliche Verordnung, betreffend die Errichtung der

Handelskammern. Vom 22. März 1900. (Ebenda S. 249.)

Verfügung, betreffend den Vollzug des Geſekes, betreffend

die Handelskammern vom 30. Juli 1899. Vom 28. März

1900. (Ebenda S. 303.)

Geſeß , betreffend die Bierſteuer. Vom 4. Juli 1900.

( Ebenda S. 542.)

Geſeß , betreffend die Ablöſung der Realgemeinderechte

und ähnlicher Rechte. Vom 28. November 1900. ( Ebenda

S. 869.)

Waſſergeſe . Vom 1. Dezember 1900. (Ebenda S. 921.)

Baden .

1899 .

Verordnung, betreffend die Beſeßung der Kammern für

Þandelsſachen . Vom 8. April 1899. (Gefeßes- und Ver

ordnungsblatt S. 114.)

Verordnung, betreffend die Anlegung von Mündelgeld .

Vom 15. April 1899. ( Ebenda S. 116.)

Geſek : Ausführung des Bürgerlichen Geſeßbuchs. Vom

17. Juni 1899. (Ebenda S. 229.)

Gefeß : Ausführung des Reichsgeſeßes über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung und der Civilprozeß

ordnung . Vom 18. Juni 1899. (Ebenda S. 267.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 19. Juni

1899. (Ebenda Š . 273.)
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Waſſergeſeß. Vom 26. Juni 1899. (Ebenda S. 309.)

Enteignungsgeſek. Vom 26. Juni 1899. (Ebenda

S. 359.)

Verordnung, betreffend die Anlegung von Mündelgeld .

Vom 1. Juli 1899. (Ebenda S. 378.)

Verordnung,betreffendBerichtigungund Vervollſtändigung

der Handels- und Genoſſenſchaftsregiſter Vom 20. Juli 1899.

(Ebenda S. 385.)

Verordnung, betreffend das Hinterlegungsweſen (Hinter

legungsordnung). Vom 30. Juli 1899. (Åbenda S. 393.)

Verordnung , betreffend Vollzug der Hinterlegungs

ordnung. Vom 30. Juli 1899. (Ebenda S. 405.)

Verordnung, betreffend Führung der Grund- und der

Pfandbücher. Vom 1. Auguſt 1899. (Ebenda S. 430.)

Verordnung , betreffend polizeiliche Behandlung der

Fundſachen. Vom 6. Oktober 1899. (Ebenda S. 495.)

Algemeine Verordnung zur Ausführung des Bürger

lichen Geſekbuchs und damit zuſammenhängender Geſeße.

Vom 11. November 1899. (Ebenda S. 521.)

Bekanntmachung, betreffend Aenderung desVerwaltungs

rechtspflegegeſeķes. Vom 16. November 1899. ( Ebenda

S.543 und 1002.)

Bekanntmachung, betreffend die Sagungen der „ Landes:

verſicherungsanſtalt Baden " . Vom 28. November 1899.

(Ebenda S. 787.)

Bekanntmachung, betreffend Einführung der Reiche

juſtizgeſeße. Vom 30. November 1899. ( Ebenda S. 805. )

Verordnung zum Vollzug des Waſſergeſeßes vom 26. Juni

1899. Vom 8.Dezember 1899. (Ebenda S. 897.)(

Waſſerwehrordnung. Vom 8. Dezember 1899. (Ebenda

S. 936.)

Waſſerpolizeiordnung. Vom 8. Dezember 1899. (Ebenda

S. 939.)

Volzug des Reichs-Hypothekengeſebes. Vom 20. De

zember 1899. (Ebenda S. 975.)

1900.

Verordnung , betreffend amtsgerichtliche öffentliche Re

giſter (Regiſterverordnung). Vom 2. Januar 1900. (Eben

da S. 1.)
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Verordnung , betreffend das Gewerbe der Pfandleiher

und Trödler. Vom 20. März 1900. (Ebenda S. 533.)

Bekanntmachung, betreffend die Poſtordnung für das

Deutſche Reich. Vom 22. März 1900. (Ebenda S. 469,

895, 1065.)

Gejek, betreffend Einſchäßung der Grundſtücke und Ge

bäude . Vom 9. Auguſt 1900. ( Ebenda S. 887.)

Gefeß , betreffend Abänderung des Berggeſeßes vom

22. Juni 1890. Vom 16. Auguſt 1900. ( Ebenda S. 945.)

Bekanntmachung , betreffend das Einkommenſteuergeſek.

Vom 20. September 1900. (Ebenda S. 991 und 1028.)

Verordnung, betreffend Neueinſchäßung der Grundſtücke.
Vom 7. November 1900. (Ebenda S. 1043.)

Verordnung, betreffend Neueinſchäßung der Waltungen.

Vom 7. November 1900. (Ebenda S. 1051 und 1068.)

Verordnung , betreffend Neueinſchäßung der Gebäude .

Vom 1. Dezember 1900. (Ebenda S. 1069.)

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung.

Vom 13. Dezember 1900. ( Ebenda S. 1077.)

Heſſen .

1899.

Geſek, betreffend die Anlegung des Grundbuchs. Vom

16. März 1899. ( Regierungsblatt S. 65.)

Gefeß , die Ausführung des Bürgerlichen Gefeßbucha

betreffend . Vom 17. Juli 1899. ( Ebenda S. 133.)

Gefeß, die Ausführung des Geſekes über die Angelegen

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit betreffend. Vom 18. Juli

1899. (Ebenda S. 287.)

Gefeß , die Ausführung des Handelsgeſekbuches und

der Wechſelordnung betreffend. Vom 20. Juli 1899. (Ebenda

S. 353.)

Geſek , betreffend Aenderungen des Geſeßes , die Aus

führung der deutſchen Civilprozeßordnung und Konkurs
ordnung vom 4. Juni 1879 betreffend. Vom 21. Juli 1899 .

( Ebenda S. 356.)

Gefeß, die Ausführung der Grundbuchordnung betreffend.

Vom 22. Juli 1899. (Ebenda S. 363.)

Gefeß, die Ausführung des Geſekes über die Zwangs
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verſteigerung und die Zwangsverwaltung betreffend. Vom

23. Juli 1899. ( Ebenda S. 367.)

Verordnung, das Gewerbe der Pfandleiher und Trödler

betreffend. Vom 2. Auguſt 1899. (Ebenda S. 421.)

Bekanntmachung , betreffend Beſtimmungen über das

Vereinsregiſter und das Güterrechtsregiſter. Vom 7. Auguſt

1899. (benda S. 437.)

Bekanntmachung, die Behandlung von Fundſachen be

treffend. Vom 9. Auguſt 1899. ( Ebenda S. 449.)

Geſeß über den Urkundenſtempel. Vom 12. Augſt 1899 .

(Ebenda Š. 529.)

Bekanntmachung des Textes des Gefeßes , die Aus

führung der deutſchen Civilprozeßordnung und Konkurs

ordnung betreffend , in der vom 1. Januar 1900 an geltenden

Faſſung. Vom 22. September 1899. (Ebenda S. 633.)

Verordnung, die Fahrräder und Automobile betreffend.

Vom 10. Oktober 1899. (Ebenda S. 625.)

Anordnungen, die Einrichtung und Führung des Vereins

regiſters, des Güterrechtsregiſters , des Handelsregiſters und

des Genoſſenſchaftsregiſters betreffend. Vom 15. Dezember

1899. (Ebenda S. 1391.)

Verordnung, das Grundbuch- und Hypothekenweſen in

der Provinz Rheinheſſen betreffend. Vom 23.Dezember 1899.

( Ebenda S. 1457.)

1900.

Verordnung, die Anlegung des Grundbuchs und die

die Ausführung der Grundbuchordnung betreffend. Vom

13. Januar 1900. ( Ebenda S.51.)

Anordnungen , die Ausführung der Grundbuchordnung

betreffend. Vom 14. Januar 1900. (Ebenda S. 151.)

Bekanntmachung , Poſtordnung für das Deutſche Reich

vom 20. März 1900 betreffend. Vom 22. März 1900. (Ebenda

S. 297.)

Bekanntmachung , die Neugeſtaltung des Kaſſenweſens

betreffend . Vom 8. September 1900. (Ebenda S. 551. )

1

Medlenburg -Schwerin.

1899 .

Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Geſeka

buche. Vom 9. April 1899. (Regierungsblatt S.57 u . 397.)



Ueberſicht der Deutſchen Landes-Gefeße zc. i . f. 1899–1900. 567

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung.

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 173.)

Verordnung, betreffend das Verfahren in Vereinsſachen .

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 209.)

Verordnung zur Ausführung des Gefeßes über die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 9. April

1899. (Ebenda S. 227.)

Verordnung zur Ausführung des Geſekes über die

Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom

9. April 1899. (Ebenda S. 257.)

Verordnung zur Ausführung der Civilprozeßordnung .

Vom 9. April 1899. (Ebenda Š. 263.)

Verordnung zur Ausführung der Konkursordnung . Vom

9. April 1899. (Ebenda S. 279.)Š

Verordnung zur Ausführung des Þandelsgeſezbuchs.

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 283.)

Verordnung, betreffend das Hinterlegungsweſen. Vom

9. April 1899. (Ebenda S. 291.)

Geſindeordnung. Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 323.)

Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und Füh

rung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom

25. April 1899. (Ebenda S. 383.)

Beſtimmungen , betreffend die Einrichtung und Führung

des Handelsregiſters. Vom 4. Juli 1899. (Ebenda Š. 477.)

Bekanntmachung, betreffend Beſtimmungen über die

Einrichtung und Führung des Schiffsregiſters für Binnen

ſchiffe. Vom 11. November 1899. ( Ebenda S. 802.)

Bekanntmachung , betreffend Beſtimmungen über die

Einrichtung und Führung des Schiffsregiſters für Seeſchiffe.

Vom 18. November 1899. ( Ebenda S. 822.)

1900.

Verordnung, betreffend die Flaggenordnung. Vom 2. Ja

nuar 1900. (Ebenda S. 103 und 107.)

Bekanntmachung , betreffend die Saßungen und die

Wahlordnung für die Handelskammer in Schwerin. Vom

6. Februar 1900. (Ebenda S. 73.)

Neue Verordnung zur Ausführung des Reichsgeſeķes

über die Freizügigkeit vom 1. November 1867. Vom 18. Mai

1900. (Ebenda S. 265. )
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Bekanntmachung, betreffend die Angabe des Geſchäfts

zweiges in den handelsrechtlichen Bekanntmachungen. Vom

11. Juli 1900. (Ebenda S.324.)

Bekanntmachung, betreffend das Verfahren der Polizei

behörden beim Verluſt geſtohlener u.ſ.w. Inhaberpapiere. Vom

3. Auguſt 1900. (Ebenda S. 332.)

Medlenburg -Streliť.

1899 .

Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Geſek

buche. Vom 9. Aprill 899. (Offizieller Anzeiger für Geſek

gebung und Staatsverwaltung S. 85.)

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung.

Vom 9. April 1899. (Ebenda Š . 181.)

Verordnung, betreffend das Verfahren in Vereinsſachen .

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 219.)

Verordnung zur Ausführung des Geſebes über die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 9. April

1899. (Ebenda S. 237.)

Verordnung zur Ausführung der Civilprozeßordnung.

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 271.)

Verordnung zur Ausführung der Konkursordnung. Vom

9. April 1899. (Ebenda Š . 287.)

Verordnung zur Ausführung des Handelsgeſekbuchs.

Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 291.)

Verordnung, betreffend das Hinterlegungsweſen . Vom

9. April 1899. (Ebenda S. 297.)

Geſindeordnung. Vom 9. April 1899. (Ebenda S. 313.)

Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und die

Führung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters.

Vom 25. April 1899. (Ebenda S. 341.)

Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und Füh

rung des Handelsregiſters. Vom 4. Juli 1899. ( Ebenda

S. 439.)

Bekanntmachung, betreffend die Beſtimmungen über die

Einrichtung und Führung des Schiffsregiſters für Binnen :

ſchiffe. Vom 11. November 1899. (Ebenda S. 787.)
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1900.

Bekanntmachung, betreffend eine zuſammenfaſſende Be

kanntmachung der von den einzelnen Regiſtergerichten für die

Veröffentlichungen aus dem Handels- und Genoſſenſchafts

regiſter benußten Blätter. Vom 13. Februar 1900. ( Ebenda

S. 94.)

Bekanntmachung, betreffend die Angabe des Geſchäfts

zweiges in den handelsrechtlichen Bekanntmachungen vom

24. Juli 1900. ( Ebenda S. 319.)

Sachſen -Weimar-Eiſenach.

1899.

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſeßbuch. Vom

5. April 1899. (Regierungsblatt s. 123.))

Ausführungsgeſeß zur Civilprozeßordnung und zur Kon

kursordnung . Vom 8. April 1899. (Ebenda S. 198.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſekbuch. Vom 10. April

1899. (Ebenda Š . 204.)

Geſeß, betreffend die Ausführung des Reichsgeſekes über

die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom

17. Mai 1898. Vom 12. April 1899. (Ehenda S. 207.)

Geſindeordnung. Vom 11. Oktober 1899. (Ebenda

S. 403.)

Hinterlegungsordnung. Vom 29. November 1899. (Ebenda
S. 543.)

Miniſterialverordnung über die Führung des Vereins

regiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom 2. Dezember

1899. (Ebenda S. 737.)

Miniſterialverordnung überdie Führung des Handels

regiſters. Vom 4. Dezember 1899. (Ebenda S. 755.)

Miniſterialverordnung über die Führung des Genoſſen

ſchaftsregiſters. Vom 5. Dezember 1899. (Ebenda S. 781.)

Geſek über die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche

Vermögen. Vom 6. Dezember 1899. (Ebenda S. 853.).

1900.

Geſet, betreffend die Einrichtung eines Schuldbuchs bei

der Großherzoglichen
Landeskreditkaſſe

.Vom 20. Januar 1900 .

(Regierungsblatt
S. 57.)

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LI. 37
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Miniſterialverordnung zur Regelung des Verkehrs auf

den Chauſſeen und anderen öffentlichen Wegen. Vom 17. Fe

bruar 1900. (Ebenda S. 131.)

Miniſterialverordnung, betreffend den Verkehr der Motor

wagen. Vom 18. Februar 1900. ( Ebenda Š. 140.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Poſtordnung

für das Deutſche Reich vom 20. März 1900. Vom 27. März

1900. (Ebenda S. 331.)

Miniſterialverordnung, betreffend die Errichtung der

Handwerkskammer. Vom 30. März 1900. (Ebenda S. 298.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Wahlordnung

für die Handwerkskammer zu Weimar und den Geſellen

ausſchuß derſelben . Vom 31. März 1900. (Ebenda S. 315.)

Ausführungsverordnung zum Gefeße vom 20. Januar

1900 , Einführung eines Schuldbuchs bei der Landeskredit

kaſſe betreffend. Vom 30. Juli 1900. (Ebenda S. 421.)

Gefeß, betreffend die Errichtung einer Handelskammer.

Vom 25. September 1900. (Ebenda S. 533.)

Ausführungsverordnung zum Geſeke vom 25. September

1900, betreffend die Errichtung einer Handelskammer. Vom

8. November 1900. (Ebenda S.537.)

Oldenburg.

1899.

Geſeß zur Ausführung des Bürgerlichen Gefeßbuche

und des Handelsgeſekbuchs. Vom 15. Mai 1899. (Geſeka

blatt S. 405.)

Gefeß zur Ausführung der Civilprozeßordnung und des

Geſeßes über die Zwangsverſteigerung und die Zwangsvers

waltung . Vom 15. Mai 1899. ( Ebenda S. 427.)

Gefeß zur Ausführung des Geſeßes über die Angelegen :

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 15. Mai 1899 .

(Ebenda S. 437.)

Gefeß zur Ausführung der Grundbuchordnung vom

24. März 1897. Vom 15. Mai 1899. (Ebenda S. 453.)

Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Geſek

buche. Vom 1. Dezember 1899. (Ebenda S. 651.)

Verordnung zur Ausführung des Reichsgeſeķes , be

treffend die privatrechtlichen Verhältniſſe der Binnenſchiffahrt.

Vom 7. Dezember 1899. (Ebenda Š. 687.)



Ueberſicht der Deutſchen Landes-Gefeße zc. i. 8.3. 1899-1900. 571

Bekanntmachung, betreffend Vorſchriften über die Füh

rung des Schiffsregiſters. Vom 7. Dezember 1899. (Ebenda

S. 689.)

Bekanntmachung , betreffend die Führung des Vereins

regiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom 7. Dezember 1899 .

( Ebenda S. 737.)

Bekanntmachung, betreffend die Führung des Handels

regiſters. Vom 7. Dezember 1899. (Ebenda S. 759.)

Bekanntmachung, betreffend die Führung des Genoſſen

ſchaftsregiſters. Vom 7. Dezember 1899. (Ebenda S. 792.)

1900.

Geſeß, betreffend die Errichtungeiner Handelskammer.
Vom 19. Februar 1900. (Ebenda S. 121.)

Bekanntmachung, betreffend Publikation der neuen Poſt

ordnung für das Deutſche Reich vom 20. März 1900. Vom

31. März 1900. (Ebenda S. 305.)

Bekanntmachung , betreffend den Fiſchereiaufſichtsdienft

an der Unterweſer. Vom 16. Mai 1900. (Ebenda S. 452.)

Bekanntmachung, betreffend Fahrradordnung. Vom 4. De

zember 1900. ( Ebenda S. 771.)

Braunſchweig.

1899.

Gemeindeabgabengeſeß. Vom 11. März 1899. (Geſeß

und Verordnungsſammlung Nr. 12.)

Ergänzungsſteuergeſek. Vom 11. März 1899. (Ebenda
Nr. 15.)

Geſeß, betreffend Bauordnung . Vom 13. März 1899 .

(Ebenda Nr. 25.)

Wahlgeſek . Vom 6. Mai 1899. (Ebenda Nr. 32.)

Ausführungsgeſe zum Bürgerlichen Geſeßbuch. Vom

12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 36.)

Ausführungsgeſetz zur Reichsgrundbuchordnung

24. März 1897. Vom 12. Juni 1899. ( Ébenda Nr. 37.)

Ausführungsgeſeß zum Geſeß über die Angelegenheiten

der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 12. Juni 1899. ( Ebenda

Nr. 38.)

dom
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Ausführungsgeſetz zu dem Reichsgeſeß über die Zwangs

verſteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 .

Vom 12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 39.)

Geſek über das Hinterlegungsweſen. Vom 12. Juni 1899.

(Ebenda Nr. 40.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſekbuch. Vom 12. Juni

1899. ( Ebenda Nr. 41.)

Gefeß , betreffend Aenderungen des Geſekes , die Aus

führungen der deutſchen Prozeßordnungen betreffend. Vom

12. Juni 1899. (Ebenba Nr. 42.)

Geſek , betreffend Abänderung des Berggeſeßes vom

15. April 1867. Vom 12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 44.)

Geſeßwegen Abänderung der Geſindeordnung. Vom

12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 45.)

Geſeß,betreffend Zwangserziehung Minderjähriger. Vom

12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 46.)

Verordnung , betreffend die Ausführung der Reichs

grundbuchordnung, ſowie die Anlegung der Grundbücher.

Vom 12. Juni 1899. (Ebenda Nr. 50.)

Wegordnung. Vom 29. Juni 1899. (Ebenda Nr. 56.)

Bekanntmachung, betreffend Anweiſung über die Führung

des Handelsregiſters . Vom 7. Juli 1899. (Ebenda Nr. 58.)

Bekanntmachung, betreffend eine Allgemeine Verfügung

zur Ausführung der Reichsgrundbuchordnung. Vom 7. Juli

1899. (Ebenda Nr . 61.)

Verordnung , betreffend die Ausführung des Bürger

lichen Geſekbuchs. Vom 1. Auguſt 1899. ( Ebenda Nr. 64.)

Bekanntmachung, enthaltend die „ Abgeänderte Geſinde

ordnung für das Herzogthum Braunſchweig “ in der vom

1. Januar 1900 an geltenden Faſſung. Vom 16. Auguſt

1899. (Ebenda Nr. 69.)

Bekanntmachung , die Anweiſung zur Ausführung der

Bauordnung vom 13. März 1899 betreffend. Vom 7. Sep

tember 1899. (Ebenda Nr. 77.)

Bekanntmachung, betreffend die Anweiſung über die

Führung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters.

Vom 9. Oktober 1899. (Ebenda Nr. 91.)

Geſeß, betreffend Abänderung und Ergänzung der Bau

ordnung vom 13. März 1899. Vom 27. Oktober 1899.

(Ebenda Nr. 96.)

m

.
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1900.

Bekanntmachung zur Ausführung der Reichsgewerbe

ordnung , betreffend die anderweite Klaſſifikation der Ge

werbearten . Vom 6. Januar 1900. (Ebenda Nr. 6.)

Verordnung zur Ausführung der Unfallverſicherungs

gefeße des Deutſchen Reichs , Gefeß vom 30. Juni 1900 .

Vom 19. September 1900. ( Ebenda Nr. 42.)

.

Sachſen -Meiningen .

1899.

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſeßbuch. Vom

9. Auguſt 1899. (Sammlung der landesherrlichen Ver

ordnungen S. 333.)

Geſeß zur Ausführung des Handelsgeſeßbuchs. Vom

13. Auguſt 1899. (Ebenda S. 397.)

Gefeß zur Ausführung der Reichsgrundbuchordnung.
Vom 24. März 1897. (Ebenda S. 399.)(

Geſeß über freiwillige Gerichtsbarkeit. Vom 15. Auguſt

1899. (Ebenda S. 405.)

Gefeß zur Ausführung des Reichsgeſekes vom 17. Mai

1898 , betreffend Aenderung der Civilprozeßordnung. Vom

16. Auguſt 1899. (Ebenda S. 435.)

Geſeß zur Ausführung des Reichsgeſeges über die
Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom

17. Auguſt 1899. (Ebenda S. 441.)

Geſeß, betreffend dieZwangserziehung. Vom 19. Auguſt

1899. (Ebenda S. 451.)

Verordnung über das Handelsregiſter. Vom 11. De

zember 1899. ( Ebenda S. 479.)

Verordnung, betreffend das Grundbuch. Vom 16. De

zember 1899. (Ebenda S. 484.)

Geſeß , betreffend Hinterlegungsweſen . Vom 27. De

zember 1899. (Ebenda S. 553.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend das Hinterlegungs

weſen . Vom 27. Dezember 1899. (Ebenda S. 560.)

1900.

Verordnung, betreffend die Umſchreibung der auf den

Inhaber ausgeſtellten Schuldverſchreibungen auf den Namen

des Inhabers. Vom 22. Januar 1900. (Ebenda S. 23.)
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Sachſen -Altenburg.

1899.

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſeßbuch. Vom

4. Mai 1899. (Ceſekſammlung S. 31.)

Ausführungsgeſeß zur Civilprozeßordnung. Vom 4. Mai

1899. (Ebenda Š . 64.)

Ausführungsgeſeß zur Konkursordnung. Vom 4. Mai

1899. (Ebenda Š. 68.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 4. Mai

1899. ( Ebenda Š. 69.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſek über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 4. Mai 1899.

(Ebenda S. 74.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß über die Angelegen

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 4. Mai 1899.

(Ebenda S. 80. )

Höchſte Verordnung , die anderweite Regelung des

Meldeweſens betreffend. Vom 2. Mai 1899. ( Ebenda S. 120.)

Höchſte Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen

Geſeßbuchs und ſeiner Nebengeſeße. Vom 24. Juni 1899.

(Ebenda S. 103.)

Höchſte Verordnung zur Ausführung der Grundbuch

ordnung . Vom 5. September 1899. ( Ebenda S. 141.).

Hinterlegungsordnung.
.

Vom 8. September 1899.

(Ebenda S. 209.)

Verordnung, die Führung des Vereinsregiſters und des

Güterregiſters betreffend. Vom 20. November 1899. ( Ebenda

S. 315. )

Verordnung , die Führung des Handelsregiſters be

treffend. Vom 21. November 1899. (Ebenda Š. 331.)

Verordnung , die Führung des Genoſſenſchaftsregiſters

betreffend. Vom 23. November 1899. (Ebenda S. 350.)

Bekanntmachung, Hauptmängel und Gewährfriſten beim

Viehhandel betreffend. Vom 12. Dezember 1899. (Ebenda

S. 469.)

Geſeß, betreffend die Stempelſteuer. Vom 24. Dezember

1899. (Ebenda S. 419. )

.
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1900.

Bekanntmachung, die Abänderung der Ausführungs

anweiſung zur Gewerbeordnung vom 23. März 1892 be

treffend. Vom 20. Februar 1900. (Ebenda S. 89.)

Verordnung zur Ausführung des Gefeßes, betreffend die

Stempelſteuer vom 24. Dezember 1899. Vom 1. März 1900 ,

(Ebenda S. 69 und 182.)

Gefeß, betreffend Errichtung einer Handelskammer. Vom

7. Mai 1900. (Ebenda S. 185.)

Verordnung , betreffend die Bekanntmachung des Ge

ſchäftszweige bei den in das Handelsregiſter eingetragenen

Firmen . Vom 28. Juli 1900. (Ebenda S. 244.)

Höchſte Verordnung zur Ausführung des Reichsgefeges

vom 30. Juni 1900, betreffend die Abänderung der Gewerbe

ordnung. Vom 6. Dktober 1900. ( Ebenda S. 261.)

Anweiſung zur Ausführung der Artikel 1 , 3 V, 5 und 14

des Gefeßes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung

vom 30. Juni 1900. Vom 6. Oktober 1900. (Ebenda S. 262.)

Verordnung , die Bekanntmachung des Verluſtes von

Inhaberpapieren betreffend. Vom 30. Oktober 1900. (Ebenda

Š. 273.)

Sachſen -Koburg.

1899.

Ausführungsgeſeß zur Civilprozeßordnung. Vom23. Oks

tober 1899. (Geſekſammlung S. 73.)

Koburg-Gothaiſches Geſeß über die freiwillige Gerichts
barkeit. Vom 23. Oktober 1899. ( Ebenba S. 89.).

Hinterlegungsordnung . Vom 23. Oktober 1899. (Eben

da S. 111.)

Ausführungsgeſek zum Sandelsgeſeßbuche. Vom 23. DE

tober 1899. (Ebenda S. 123.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 23. Ok
tober 1899. (Ebenda S. 129.)

Berggeſek . Vom 23. Oktober 1899. (Ebenda S. 135.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuch. Vom

20. November 1899. (Ebenda S. 215.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 20. No:

vember 1899. (Ebenda S. 267.)
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Geſindeordnung. Vom 8. Dezember 1899. (Ebenda
S. 291.)

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung.

Vom 1. Dezember 1899. (Ebenda S. 345.)

Miniſterialverfügung vom 12. Dezember 1899 über die

Führung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters.

(Ebenda S. 435.)

Miniſterialverfügung vom 13. Dezember 1899 über die

Führung des Handelsregiſters. (Ebenda S. 435.)

Miniſterialverfügung vom 14. Dezember 1899 über die

Führung des Genoſſenſchaftsregiſters. (Ebenda S. 435.)

Verordnung, betreffend die Ausführung des Bürgerlichen

Gefeßbuchs und ſeiner Nebengeſeße. Vom 28. Dezember

1899. (Ebenda S. 459.)

1900.

Miniſterialbekanntmachung, die weitere Ausführung des

Invalidenverſicherungsgeſeßes vom 19. Juli 1899 betreffend.

Vom 28. Februar 1900. (Ebenda S. 31.)

Verordnung , betreffend die Ausführung verſchiedener

Beſtimmungen der Hinterlegungsordnung vom 23. Oktober

1899. Vom 20. April 1900. (Ebenda S. 159.)

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Fahrrädern

auf öffentlichen Wegen, Straßen und Pläßen. Vom 3. Mai

1900." (Ebenda S. 165.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Errichtung der

Handwerkskammern für die Herzogthümer Roburg und Gotha.

Vom 3. Auguſt 1900. (Ebenda S. 201.)

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Milch. Vom

8. September 1900. (Ebenda S. 229.)

Gotha.

1899.

Ausführungsgeſeß zur Civilprozeßordnung. Vom 23. DE

tober 1899. (Gefeßſammlung S. 75. )

Roburg -Gothaiſches Gefeß über die freiwillige Gerichts

barkeit. Vom 23. Oktober 1899. ( Ebenda S. 87.)

Hinterlegungsordnung. Vom 23. Oktober 1899. (Eben
da S. 107.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſezbuche. Vom 23. DE:

tober 1899. (Ebenda S. 117.)
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Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 23. DE

tober 1899. (Ebenda S. 121.))

Berggeſek. Vom 23. Oktober 1899. (Ebenda S. 125.)

Geſek, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren. Vom

9. November 1899. (Ebenda S. 175.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuch. Vom

20. November 1899. (Ebenda S. 199.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſek über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 20. November

1899. ( Ebenda S. 249.)

Geſindeordnung. Vom 8. Dezember 1899. (Ebenda

S. 271.)

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung .

Vom 1. Dezember 1899. ( Ebenda S. 317. )

Miniſterialverfügung, das Grundbuchweſen betreffend.

Vom 1. Dezember 1899. ( benda S. 317.)

Miniſterialverfügung vom 12. Dezember 1899 über die

Führung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters.

Ebenda S. 407.)

Miniſterialverfügung vom 13. Dezember 1899 über die

Führung des Handelsregiſters. (Ebenda S. 407.)

Miniſterialverfügung vom 14. Dezember 1899 über die

Führung des Genoſſenſchaftsregiſters. (Ebenda S. 407.)

Verordnung, betreffend die Ausführung des Bürgerlichen

Gefeßbuchs und ſeiner Nebengeſeße. Vom 28. Dezember

1899. ( Ebenda S. 469.)

1900.

Miniſterialbekanntmachung, die weitere Ausführung des

Invalidenverſicherungsgeſeßes vom 19. Juli 1899 betreffend.

Vom 28. Februar 1900. ( Ebenda S. 3.)

Verordnung , betreffend den Verkehr mit Fahrrädern

auf öffentlichen Wegen, Straßen und Pläßen. Vom 22. April
1900. (Ebenda S. 143.)

Verordnung für den Verkehr von Motorwagen auf öffent

lichen Wegen, Straßen und Pläßen. Vom 22. April 1900.

( Ebenda Š. 149.)

Verordnung, betreffend den Verkehr mit Milch. Vom
4. Mai 1900. ( Ebenda S. 153. )
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Miniſterialverordnung , betreffend die Errichtung der

Handwerkskammern für die Herzogthümer Koburg und Gotha .

Vom 3. Auguſt 1900. (Ebenda S. 169.)

Anhalt.

1899.

Geſek, betreffend das Pfandleihgewerbe. Vom 17. März

1899. ( Geſekſammlung S. 15.)

Geſeß, betreffend die Zwangserziehung Minderjähriger.

Vom 21. März 1899. (Ebenda S.37.)

Geſeß , betreffend den Vertragsbruch in landwirthſchaft

lichen Arbeitsverhältniſſen. Vom 16. April 1899. ( Ebenda

S. 43.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuche. Vom

18. April 1899. ( Ebenda S. 57.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß über die Angelegen:

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 18. April 1899 .

(Ebenda S. 91.)

Geſet zur Ausführung des Reichsgeſeßes , betreffend

Aenderungen der Civilprozeßordnung vom 17. Mai 1898 .

Vom 20. April 1899. (Ebenda S. 119.))

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeße über die Zwangs

verſteigerung und dieZwangsverwaltung. Vom 20. April

1899. (Ebenda S. 123.)

Ausführungsgeſek zum Vandelsgeſekbuche. Vom 20. April

1899. (Ebenda S. 133.)

Ausführungsgeſek zur Grundbuchordnung. Vom 20. April

1899. (Ebenda Š . 139.)

Geſindeordnung. Vom 21. April 1899. (Ebenda

S. 153.)

Bergpolizeiverordnung für die Braunkohlen -Briket

fabriken im Herzogthum Anhalt. Vom 1. Dezember 1899 .

( Ebenda S. 351.)

Verordnung , betreffend das Grundbuchweſen. Vom

10. Dezember 1899. (Ebenda S. 369.)

1900.

Gefeß , betreffend das Verwaltungsſtrafverfahren bei

Zuwiderhandlungen gegen die Zollgeſeße und die ſonſtigen

Vorſchriften über indirekte Reichsabgaben. Vom 30. März

1900. (Ebenda S. 643.)
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Geſeß, betreffend die Errichtung einer Landwirthſchafts

fammer. Vom 2. April 1900. (čbenda S. 661.)

Verordnung, betreffend die Abſchäßung von Grundſtücken .

Vom 17. November 1900. (Ebenda S.99.)

Schwarzburg- Rudolſtadt.

1899 .

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuch. Vom

11. Juli1899. (GeſepiammlungS.61.)

Ausführungsgeſek zum Reichsgeſek über die Angelegen:

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 11. Juli 1899.

(Ebenda S. 94.)

Geſet, betreffend die Ausführung der Civilprozeßordnung

und der Konkursordnung. Vom 11. Juli 1899. (Ebenda

S. 111.)

Geſek , betreffend die Ausführung des Sandelsgeſek:

buchs vom 10. Mai 1897. Vom 11. Juli 1899. ( Ebenda

S. 119.)

Verordnung zur Ausführung der Vorſchriften über das

Vereins- und das Güterrechtsregiſter. Vom 11. Juli 1899.

(Ebenda S. 121.)

Verordnung über die Führung des Handelsregiſters.

Vom 16. November 1899. (Ebenda S. 169.)

Verordnung über die Führung des Genoſſenſchafts

regiſters . Vom 17. November 1899. (Ebenda Š. 193.)

Allgemeine Verfügung über die Führung des Vereins

und Güterrechtsregiſters. Vom 18. November1899. (Eben

da S. 201.)

Hinterlegungsordnung. Vom 11. Dezember 1899. (Eben

da S. 221.)

Geſeß über die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche

Vermögen. Vom 11. Dezember 1899. (Ebenda S. 237.)

Verordnung, betreffend die Feſtſeßung des Kleingewerbes

im Sinnedes Handelsgeſekbuchs. Vom 21. Dezember 1899.
( Ebenda S. 300.)

1900.

Miniſterialbekanntmachung vom 2. Januar 1900 , be

treffend die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei

der Invalidenverſicherung und die Einrichtung der Quittungs
karten bei derſelben . (Ebenda S. 7.)
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Miniſterialbekanntmachung vom 2. Januar 1900 , be

treffend die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber und der

Verſicherten nach § 63 des Invalidenverſicherungsgeſeßes.
( Ebenba S. 17.)

Miniſterialbekanntmachung vom 22. Januar 1900 , zur

Ausführung der Gewerbeordnung , betreffend die anderweite

Eintheilung der Gewerbefarten . ( Ebenda S. 65. )

Ausführungsgeſeß vom 28. Februar 1900 zum Reichs

geſek über die Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwal

tung . (Ebenda S. 163.)

Ausführungsgeſeß vom 28. Februar 1900 zur Grund

buchordnung. (Ebenda S. 169.)

Geſindeordnung. Vom 28. Februar 1900. (Ebenda

S. 175.)

Schwarzburg -Sondershauſen .

1899.

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuche. Vom

19. Juli 1899. ( Gefeßſammlung S.29.)

Geſeß , betreffend die Ausführung der Civilprozeß

ordnung und Konkursordnung. Vom 19. Juli 1899. (Eben

da S. 65.)

Geſeß über das Verwaltungszwangsverfahren. Vom

19. Juli 1899. (Ebenda S. 71.)

Ausführungsgeſek über die Zwangsverſteigerung und

Zwangsverwaltung. Vom 19. Juli 1899. (Ebenda S. 83.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſek über die Angelegen:

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 29. Juli 1899.

(Ebenda S. 87.)

Enteignungsgeſeß. Vom 29. Juli 1899. (Ebenda

S. 103.)

Geſek, betreffend Ortsſchäßer und Handelsmäkler. Vom

29. Juli 1899. ( Ebenda S. 121.)

Geſindeordnung. Vom 29. Juli 1899. (Ebenda S. 125.)

Zwangserziehungsgeſek. Vom 29. Juli 1899. (Ebenda

S. 141.)

Ausführungsgeſeß zur Reichsgrundbuchordnung. Vom

29. Juli 1899. ( Ebenda S. 145.)

Hinterlegungsordnung . Vom 29. Juli 1899. (Ebenda

S. 153.)

I
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Geſek, betreffend Errichtung einer Handelskammer. Vom

30. Juli 1899. " (Ebenda S. 175.)

Dienſtanweiſung für Ortsſchäßer. Vom 10. Oktober

1899. (Ebenda S. 245.)

Ausführungsverordnung zur Hinterlegungsordnung. Vom

14. Oktober 1899. (Ebenda S. 321.).

Ausführungsverordnung zur Reichsgrundbuchordnung.

Vom 14. oktober 1899. ( Ebenda S. 343.)

Miniſterialverordnung, betreffend die Führung des Ge

noſſenſchaftsregiſters. Vom 27. November 1899. (Ebenda

S.417.)

Miniſterialverordnung, betreffend Allgemeine Verfügung

über die Führung des Handelsregiſters. Vom 27. November

1899. (EbendaS. 441.)

Miniſterialverordnung,betreffenddie Führung des Vereins

regiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom 27. November

1899. (Ebenda S. 465.)

1900 .

Miniſterialverordnung zur Ausführung des Art. 18 des

Ausführungsgeſeßes zum Bürgerlichen Geſekbuchevom19. Juli

1899. Vom 12. Februar 1900. (Ebenda Š. 134.)

Miniſterialbekanntmachung, betreffend die Redaktion der

Miniſterialverordnung vom 11. März 1880 über den Um

fang der Befugniſſe und Verpflichtungen und den Geſchäfts

betrieb der Pfandverleiher. Vom 8. März 1900. (Ebenda
S. 163. )

Waldeck.

1899.

Anweiſung, betreffend die polizeiliche Behandlung der

Fundſachen. Vom 13. Dezember 1899. (Regierungsblätter

S. 127.)

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Geſekbuche. Vom

11. Dezember 1899. ( Ebenda Š. 137.)

Gefeß , betreffend Abänderung des Algemeinen Berg

geſekes vom 1. Januar 1869. Vom 11. Dezember 1899.

( Ebenda S. 151.)

Waldediſches Geſek über die freiwillige Gerichtsbarkeit.

Vom 11. Dezember 1899. (Ebenda S. 162.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 11. De

zember 1899. ( Ebenda S. 173.)
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Ausführungsgeſek zum Reichsgeſek über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 11. Dezember

1899. (Ebenda S. 177.)

Ausführungsgeſetz zum Reichsgeſeß vom 17. Mai 1898,

betreffend Abänderung derCivilprozeßordnung. Vom 11. De

zember 1899. (Ebenda S. 181.)

Ausführungsgeſeß zum Handelsgeſekbuche. Vom 11. De

zember 1899. ( Ebenda S. 184.)

Geſek über das Hinterlegungsweſen. Vom 11. Dezember

1899. ( Ebenda S. 225.)

Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Geſea

buchs und des Art. 4 des Ausführungsgeſeßes zum Handels

geſeßbuch in den Fürſtenthümern Waldeck und Pyrmont.

Vom 20. Dezember 1899. (Ebenda S. 237.)

Verordnung, betreffend das Grundbuchweſen. Vom

20. Dezember 1899. (Ebenda S. 244.)

1900.

Bekanntmachung, betreffend die Ausführung des In:

validenverſicherungsgeſeßes vom 19. Juli 1899. Vom 16. Ja

nuar 1900. (Ebenda S. 3.)

Polizeiverordnung , betreffend den Verkehr mit Fahr

rädern . Vom 8. September 1900 (ebenda S. 171) und

vom 30. November 1900. (Ebenda S. 205.)

Reuß ältere Linie.

1899.

Geſek, die Ausführung des Bürgerlichen Geſeßbuchs

vom 18. Auguſt 1896 und des Einführungsgeſeķes von dem

ſelben Tage betreffend. Vom 26. Oktober 1899. (Celeb

ſammlung S. 25.)

Geſeß zur Ausführung des Reichsgeſeßes über die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai
1898. Vom 27. Oktober 1899. (Ebenda S. 65.)

Geſeß zur Ausführung der Grundbuchordnung vom

24. März 1897. Dom 28. Oktober 1899. (Ebenda Š. 85.)

Geſek zur Ausführung des Reichsgeſeßes vom 24. März

1897 über die Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwal

tung . Vom 30. Oktober 1899. ( Ebenda S.90.)

Gefeß zur Ausführung der Reichscivilprozeßordnung.

Vom 1. November 1899. ( Ebenda S. 95.)
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Geſet zur Ausführung der Konkursordnung für das

Deutſche Reich. Vom 2. November 1899. (Ebenda S. 99.)

Gefeß zur Ausführung des Þandelsgeſeßbuchs vom

10. Mai 1897. Vom 4. November 1899. ( čbenda Ś. 107.)

Geſek , betreffend das gerichtliche Hinterlegungsweſen.

Vom 6. November 1899. (Ebenda S. 109.)

Regierungsverordnung, die Führung des Vereinsregiſters

und des Güterrechtsregiſters betreffend . Vom 7. Dezember

1899. ( Ebenda S. 285.)

Regierungsverordnung, betreffend die Führung des

Handelsregiſters. Vom 9. Dezember1899. ( Ebenda S. 297.)

Regierungsverordnung, betreffend die Führung des Ge

noſſenſchaftsregiſters. vom 11. Dezember 1899. ( Ebenba

S.314.)

Regierungsverordnung, die Behandlung der Funde be

treffend. Vom 12. Dezember 1899. (Ebenda S.321.)

Landesherrliche Verordnung zur Ausführung des Bürger

lichen Geſeßbuchs und ſeiner Nebengeſeße. Vom 20. De

zember 1899. ( Ebenda S. 332. )

1900 .

Statut für die Handelskammer zu Greiz und Wahl

ordnung für dieſelbe. Vom 27. März 1900. (Ebenba

S. 25.)

Regierungsbekanntmachung, betreffend die Wahlen der

Vertreterder Arbeitgeber und der Verſicherten nach § 63und

nach § 77 des Invalidenverſicherungsgeſeges. Vom 19. Juni

1900. (Ebenda S. 155.)

Regierungsverordnung, betreffend den Verkehr mit Fahr

rädern auf öffentlichen Wegen , Straßen und Pläßen. Vom

29. Auguſt 1900. ( Ebenda S. 181.)

1

Reuß jüngere Linie.

1899 .

Gefeß, die Handelskammer betreffend. Vom 7. Auguſt

1899. ( Geſekſammlung S. 295.)

Gefeß, die Ausführung des Bürgerlichen Gefeßbuchs

vom 18. Auguſt 1896 und des Einführungsgeſekes dazu

von demſelben Tage betreffend. Vom 10. Auguſt 1899.

(Ebenda S. 1. )
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Geſeß zur Ausführung des Reichsgeſeßes über die An

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Vom 10. Auguſt

1899. ( Ebenda S. 46.)

Hinterlegungsordnung . Vom 10. Auguſt 1899. (Ebenda

S. 96.)

Geſetz zur Ausführung der Civilprozeßordnung . Vom

10. Auguſt 1899. (Ebenda S. 115.)

Geſet zur AusführungderKonkursordnung. Vom
10. Auguſt 1899. (Ebenda S. 121.)

Geſetz zur Ausführung des Bandelsgeſeßbuchs vom

10. Mai 1897. Vom 10. Auguſt 1899. (Ebenda Š . 123.)

Geſek zur Ausführung des Reichsgeſeķes über die Zwangs

verſteigerung und Zwangsverwaltung. Vom 10. Auguſt 1899.

(Ebenda S. 127.)

Geſeß zur Ausführung der Grundbuchordnung. Vom

10. Auguſt 1899. (Ebenda S. 137.)

Geſek , die Zwangsvollſtreckung im Verwaltungswege

betreffend. Vom 10. Auguſt 1899. (Ebenda S. 202.)

Landesherrliche Verordnung zur Ausführung des Bürger

lichen Geſeßbuchs und ſeiner Nebengeſeße. Vom 9. November

1889. (Ebenda S. 245.)

Landesherrliche Verordnung zur Ausführung der Grund

buchordnung. Vom 18. November 1899. (Ebenda S. 263.)

Miniſterialverfügung , das Vereins- und Güterrechts

regiſter betreffend. Vom 23. November 1899 . ( Ebenda

S. 375.)

Miniſterialverfügung, die Führung des Handelsregiſters

betreffend. Vom 24. November 1899. (Ebenda S. 393.)

Miniſterialverfügung, die Führung des Genoſſenſchafts

regiſters betreffend. Vom 25. November 1899. ( Ebenda

S. 419.)

1900.

Miniſterialverfügung , die weitere Ausführung des In

validenverſicherungsgeſeßes vom 19. Juli 1899 betreffend.

Vom 5. Januar 1900. (Ebenda S. 3.)

Statut , die gemeinſame Handwerkskammer zu Gera

betreffend. Vom 15. März 1900. (Ebenda S. 113.)

Geſek , betreffend die Bekämpfung des Vertragsbruchs

landwirthſchaftlicher Arbeiter und Arbeitgeber. Vom 12. Mai

1900. (Ebenda S. 137.)
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Verordnung, die Bekanntmachung des Verluſtes von

Inhaberpapieren betreffend. Vom 13.Dezember 1900. ( Ebenda

S. 209.)

.

Schaumburg -Lippe.

1899.

Gefeß , betreffend die Ertheilung von Unſchädlichkeits

zeugniſſen . Vom 4. Mai 1899. ( Landesverordnungen S. 19.)

Geſeß, betreffend die Hinterlegung . Vom 20. Juni 1899.

(Ebenda S. 63.)

Geſek, betreffend die Ausführung des Reichsgeſekes

über dieZwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung

vom 24. März 1897. Vom 23. Juni 1899. ( Ebenda S. 81.)

Geſet zur Ergänzung und Abänderung des Gefeßes,

betreffend die durch den Betrieb der Kohlenwerke erforderlich

werdenden Enteignungen und Entſchädigungen vom 12. De

zember 1872 , des Geſekes , betreffend die Enteignung von

Grundeigenthum vom 23. März 1896 , und des Geſekes,

betreffend den Bergbau auf Steinſalz vom 29. April 1897.

Vom 27. Juni 1899. (Ebenda Š. 84.)

Geſek, betreffend die Zwangserziehung Minderjähriger.

Vom 30. Juni 1899. (Ebenda S. 91.)

Geſeß zur Ausführung des Reichsgeſeķes , betreffend

Nenderungen der Civilprozeßordnung vom 17. Mai 1898 .

(Ebenda S. 96.)

Geſeß, betreffend die Geſindeordnung. Vom 14. Auguſt

1899. ( Ebenda S. 103.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſek über die Angelegen:

heiten der freiwiligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898.

Vom 16. Mai 1899. (Ebenda S. 127. )

Geſeß, betreffend die Ausführung derGrundbuchordnung

von 24. März 1897. Vom 19. Auguſt 1899. ( Ebenda

S. 146.)

Geſeß zur Ausführung des Bürgerlichen Geſekbuchs.

Vom 23. Auguſt 1899. (Ebenda S. 153.)

Allgemeine Verfügung über die Führung des Vereins

regiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom 20. November

1899. (Ebenda S. 237.))

Allgemeine Verfügung über die Führung des Bandels

regiſters . Vom 23. November 1899. (Ebenda S. 255.)

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LI. 38
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Allgemeine Verfügung über die Führung des Genoſſen

ſchaftsregiſters. Vom 25. November 1899. (Gbenda S. 279.)

Landesherrliche Verordnung, betreffend die Ausführung

der Grundbuchordnung vom 24. März 1897, ſowie die An

legung der Grundbücher. Vom 2. Dezember 1899. ( Ebenda

S. 319.)

Stempelſteuergeſek. Vom 21. Dezember 1899. (Ebenda

S. 429.)

Polizeiverordnung, betreffend Erlaß einer Bauordnung .

Vom 24.Dezember 1899. (Ebenda S. 531.)

1900.

Bekanntmachung, betreffend Ausführung des § 367 des

Handelsgeſekbuchs. Vom 25. Januar 1900. (Ebenda S. 5.)

Polizeiverordnung, betreffend ſicherheitspolizeiliche Vor

ſchriften beim Bergwerksbetriebe. (Adgemeine Bergpolizei

verordnung .) Vom 7. Februar 1900. (Ebenda S. 9.)

Geſeß , betreffend die Umſchreibung von auf den In

haber lautenden Schuldverſchreibungen auf den Namen der

Inhaber. Vom 25. März 1900. (Ebenda S. 124.)

Verordnung , betreffend die Ausführung des Gefeßes,

betreffend die Umſchreibung von auf den Inhaber lautenden

Schuldverſchreibungen auf den Namen der Inhaber. Vom

7. April 1900. (Ebenda S. 127.)

Polizeiverordnung , betreffend den Verkehr mit Fahr

rädern auf öffentlichen Wegen, Straßen und Pläßen . Vom

18. Juli 1900. (Ebenda Š . 263.)

Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren

wegen Beitreibung von Geldbeträgen . Vom 15. September

1900. (Ebenda S. 271.)

Anweiſung zur Ausführung des Geſeßes, betreffend die

Abänderung der Gewerbeordnung vom 30. Juni 1900. Vom

8. Oktober 1900. (Ebenda S. 377.)

Verordnung, betreffend die Errichtung eines Schieds:

gerichts für Arbeiterverſicherung. Vom 8. November 1900 .

(Ebenda S. 391.)

Lippe- Detmold.

1899.

Ausführungsgeſeß zum Bürgerlichen Gefeßbuch vom

17. November 1899. Vom 17. November 1899. (Geſekſamm:

lung S. 489.)
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Ausführungsgeſek zum Reichsgeſeß über die Angelegen

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898.

Vom 17. November 1899. (Ebenda S. 507.)

Ausführungsgeſet zum Reichsgeſeß , betreffend Aende

rung der Civilprozeßordnung vom 17. Mai 1898. ( Ebenda

S. 522.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24.März 1897 .

Vom 17. November 1899. (Ebenda Š. 525.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſekbuch vom 10. Mai

1897. Vom 17. November 1899. (Ebenda S. 528.)

Geſetz zur Ausführung der Grundbuchordnung vom

24. März 1897. Voin 17. November 1899. (Ebenda S. 529.)

Geſindeordnung vom 17. November 1899. (Ebenda

S. 532.)

Algemeine Verfügung vom 12. Dezember 1899 über

die Führung des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters .
(Ebenda S. 546.)

Allgemeine Verfügung vom 13. Dezember 1899 über

die Führung des Handelsregiſters. (Ebenda S. 563.)

Allgemeine Verfügung vom 14. Dezember 1899 über

die Führung des Genoſſenſchaftsregiſters. (Ebenda S. 584.)

Geſeß , betreffend die Anlegung und Veränderung von

Straßen und Pläßen in Städten und ländlichen Ortſchaften.

Vom 13. Dezember 1899. (Ebenda S. 593.)

Verordnung zur Ausführung der Grundbuchordnung

vom 24. März 1897. Vom 18. Dezember 1899. ( Ebenda

S. 600.)

1900.

Geſek , Abänderungen des Ausführungsgeſeßes zum

Bürgerlichen Gefeßbuch betreffend. Vom 15. März 1900.

(Ebenda S. 40.)

Lübeck.

1899.

Verordnung , betreffend das Fahren mit Fahrrädern.

Vom 18. März 1899. (Sammlungen der Lübeckiſchen Ver

ordnungen und Bekanntmachungen S. 14.)

Geſek, betreffend die Zwangsvollſtreckung im Verwaltungs

wege. Vom 20. März 1899. (Ebenda S. 107.)

.
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Hinterlegungsordnung. Vom 20. März 1899. ( Ebenda

S. 120.)

Geſindeordnung. Vom 19. Juli 1899. (Ebenda S. 84.)

Ausführungsgeſek zur Civilprozeßordnung. Vom 19. Juli

1899. (Ebenda Š . 130.)

Ausführungsgeſeß zum Reichsgeſeß vom 17. Mai 1898

über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Vom 18. September 1899. ( Ebenda S. 135.)

Ausführungsgeſe zum Bürgerlichen Gefeßbuch , zum

Handelsgeſezbuch undzur Wechſelordnung. Vom 30. Oktober

1899. (Ebenda S. 150.)

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 18. De

zember 1899. (Ebenda S. 263.)

Ausführungsgeſe zum Reichsgeſetz über die Zwangs

verſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom 18. Dezember

1899. (benda S. 279.)

1900.

Jagdgeſeß . Vom 28. Februar 1900. (Ebenda S. 53.)

Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbeſtim

mungen zum Reichsſtempelgeſek. Vom 14. Juni 1900 .

( Ebenda S. 185 und 252.)

Bekanntmachung, die Stempelordnung betreffend. Vom

22. Dezember 1900. (Ebenda S. 414.)

Bremen .

1899.

Ausführungsgeſek zum Bürgerlichen Geſekbuch. Vom

18. Juli 1899. ( Gefeßblatt S. 61.)

Geſeß, betreffend die durch die Einführung des Bürger

lichen Gefeßbuchs und anderer Reichsgeſeke veranlaßten

Aenderungen verſchiedener bremiſcher Gefeße. Vom 18. Juli

1899. (Ebenda S. 94.)

Hinterlegungsordnung. Vom 18. Juli 1899. (Ebenda

S. 125. )

Ausführungsgeſeß zur Grundbuchordnung. Vom 18. Juli

1899. (Ebenda Š. 133.)

Ausführungsgeſeß zu dem Reichsgeſek vom 24. März

1897, betreffend die Zwangsverſteigerung und die Zwangs

verwaltung. " Vom 18. Juli 1899. (Ebenda S. 135.)
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Ausführungsgeſek zur Civilprozeßordnung. Vom 18. Juli

1899. (Ebenda Š. 157.)

Ausführungsgeſek zum Handelsgeſekbuch. Vom 18. Juli

1899. (Ebenda S. 154.)

Bekanntmachung , betreffend die Redaktion des Gefeßes

über die Firmenſteuer. Vom 23. Juli 1899. (Ebenda S. 170.)

Verordnung , betreffend die Einrichtung der Grund

bücher. Vom 19. Dezember 1899. (Ebenda S. 251.)

Verordnung, betreffend die Einrichtung und Führung

des Vereinsregiſters und des Güterrechtsregiſters. Vom19. De

zember 1899. ( Ebenda S. 290.)

Regulativ der Finanzdeputation zur Ausführung des

Gefeßes vom 2. Dezember 1898 über das Staatsſchuldbuch.

Vom 26. Februar 1899. (Ebenda S. 20.)

1900.

Gefeß, betreffend Aenderung des § 1 des Ausführungs

geſeßes zum Handelsgeſeßbuch vom 18. Juli 1899. Vom

24. Juli 1900. (Ebenda S. 235.)

Geſek , betreffend Nenderung des §1 des Gefeßes vom

23. Juli 1899 über die Firmenſteuer. Vom 24. Juli 1900.

(Ebenda S. 235.)

Hamburg.

1899 .

Geſek , betreffend Ausführung des Bürgerlichen Gefeß

buchs. Vom 14. Juli 1899. (Geſeßſammlung S. 69.)

Geſek , betreffend Ausführung der Vormundſchafts

ordnung. Vom 14. Juli 1899. (Ebenda I S. 106.)

Gefeß, betreffend Ausführung des Reichsgeſeges über

die Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung. Vom

14. Juli 1899. (Ebenda I S. 115.)

Hinterlegungsordnung . Vom 14. Juli 1899. (Ebenda I

S. 122.)

Bekanntmachung, betreffend Aichordnung für die Binnen

ſchiffahrt auf der Elbe und dazu gehörige Ausführungs

beſtimmungen. Vom 4. Auguſt 1899. (Ebenda I ' S. 134.)

Bekanntmachung, betreffend Grundfäße für die Prüfung

von Bauprojekten durch die Baupolizei. Vom 20. Oktober

1899. (Ebenda I S. 178.)
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Bekanntmachung, betreffend das Grundbuchweſen. Vom

11. Dezember 1899. (Ebenda I S. 193.)

Gefeß , betreffend Ausführung der abgeänderten Civil

prozeßordnung. Vom 22. Dezember1899. ( Ébenda I S. 210.)

Geſeß , betreffend Ausführung des Handelsgeſekbuchs.

Vom 29. Dezember 1899. ( Ebenda I S. 236.)

Hamburgiſches Geſeß über Angelegenheiten der frei

willigen Gerichtsbarkeit. Vom 29. Dezember 1899. ( Ebenda I

S. 238.)

Bekanntmachung, betreffend Anbringung des Namens

und der Firma der Gewerbetreibenden , Raufleute 2c . an

der Außenſeite der Läden und der Gaſt- und Schankwirth

ſchaften. Vom 11. Dktober 1899. ( Ebenda II Š. 91.).

Geſchäftsanweiſung für die Grundbuchamter. Vom

29. November 1899. (Ebenda II S. 105.)

Bekanntmachung, betreffend allgemeine Uſancen für den

Kaffeehandel. Vom 5. Dezember 1899. (Ebenda II S. 181.)

Gebührenordnung für die von der Handelskammer ge

mäß § 192 des Handelsgeſekbuchs (vom 10. Mai 1897)

zur Prüfung des Bergangs der Gründung von Aktiengeſell

ſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien beſtellten

Reviſoren. Vom 8. Dezember 1899. (Ebenda II S. 185.)

1900.

Verfügung, betreffend die Einrichtung und Führung des

Vereins- und des Güterrechtsregiſters. Vom 1. Januar 1900 .

(Ebenda II S. 1.)

Nachtrag

zu § 125 Abſ. 3 des Geſekes , betreffend die privaten Ver

ficherungsunternehmungen, oben S. 523 :

Nach Verordnung vom 24. November 1901 (RGBI.

Nr. 46) tritt das Gefeß mit dem 1. Januar 1902 ſeinem

vollen Umfange nach in Kraft.
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XLV. Dr. F. Robler , ord. Profeſſor an der Univerſität

Berlin. Zwölf Studien zum Bürgerlichen

Geſeßbuch. Erſter Theil . I bis IV. (Sonder

abdruck aus dem Archiv für Bürgerliches Recht.]

8 . (379 S.) Berlin 1900 , Karl Heymann's

Verlag.

I

Von Kohler's Studien zum Bürgerlichen Gefeßbuche, die nach der

Veröffentlichung im Orchiv für bürgerliches Recht auch in Buchform

herausgegeben werden, liegt der erſte Band, enthaltend die vier Studien :

Das Obligationsintereſſe; Der Ehematellohn ; Der Gläubigerverzug und

Vertrag und Uebergabe, vor. In dieſen Studien , von denen die erſten

ishon vor längerer Zeit erſchienen ſind und die zum Theil auf früheren

Arbeiten Kohler's fußen, foll „ die uns allein frommende Methode vers

folgt werden , das Bürgerliche Gefeßbuch als die reife Frucht unſerer

Hechtsentwidlung hiſtoriſch zu behandeln ." Es werden nicht nur die

grundlegenden Gedanken beleuchtet , vielmehr dringt die Darſtellung häufig

an der Hand der reichen Rohler'ſchen Raſuiſtit bis in die Einzelheiten

vor, wobei neue und fruchtbare Gefichtåpunkte in Fülle aufſpringen , die

im Rahmen eines kurzen Berichte auch nicht einmal andeutungsweiſe

wiedergegeben werden können .

Vielfach beſchäftigt fich Rohler mit den legislativen Fragen und

verwerthet dann den durch ſeine Auffaſſung von dem Wefen der Inſtitute

und der geſchichtlichen Entwidlung gewonnenen Standpunkt nicht nur für

die Kritik, ſondern auch für die Auslegung des Bürgerlichen Gefeßbuchs.

Dabei fieht er ſich ſelbſt einmal zu dem Geſtändniſſe genöthigt : Daß

folches die Erwägungen geweſen find, welche zu dieſer Beftimmung geführt

haben , wird allerdings Niemand glauben" (S. 221). Ein anderes Mal

N
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bemerkt er , daß es zur Einführung eines von ihm aus gefeße@ politiſchen

Erwägungen geforderten Saßes nicht erſt einer Uſualinterpretation bedürfe,

da er den Prinzipien des Bürgerlichen Gefeßbuchs folge (S. 221). Daß

dieſer freie Standpunkt nicht immer zu völlig geſicherten Ergebniſſen

führen kann , liegt auf der Hand , wie denn auch die ſchon längere Zeit

veröffentlichten Studien mehrfach auf Widerſpruch geſtoßen find.

1. Das Bürgerliche Gefeßbuch hat davon abgeſehen , das Vorhandens

ſein eines Vermögensintereſſes des Gläubigers an der geſchuldeten Leiſtung

als Erforderniß für die Obligation aufzuſtellen. Damit iſt die Frage noch

nicht abgeſchnitten, ob das Erforderniß des Vermögensintereffes nicht troba

dem als aus dem Weſen der Obligation folgend aufrecht zu erhalten iſt.

Andererſeits ergiebt fich , ſofern dieſes Erforderniß wegfällt , die Noth

wendigkeit, die Grenze zwiſchen den ein Schuldverhältniß erzeugenden Ver

ſprechen und den Zuſagen, denen dieſe Kraft nicht innewohnt, anderweit

zu beſtimmen. In der Darlegung, daß ein Vermögensintereffe des Gläubi

gers mit dem Weſen der Obligation nicht verbunden iſt, und dem Verſuch

einer rationellen Scheidung des dem Obligationenrecht unterworfenen und

des ihm nicht unterworfenen Kreiſes von Verſprechungen gipfelt die erſte

Studie über das Obligationsintereſſe.

Die Scheidung macht Rohler nicht nach dem Inhalte der Vers

ſprechen , ſondern nach der Sphäre , welcher fie angehören. Alle Ber:

abredungen über Dinge, die nach unſerer Lebensanſchauung freie Aeuße:

rungen der Liebe oder des Anſtandes ſein ſollen , ſind dem Rechtsverkehr

und damit der Rechtspflicht entzogen ; noch mehr gilt dies von Allem , was

ſich auf die Religion bezieht. Religion , Liebe und Anſtand find die drei

Faktoren , die außerhalb des Rechtes unſere Geſellſchaft beherrſchen . Die

Sphäre des Obligationenrechts iſt das Geſchäftsleben (S. 21).

Im Eingange beidhäftigt fich Rohler mit dem Begriffe des Ver:

mögensintereſſes (S. 1-11 ), um ſodann die Unhaltbarkeit der Lehre von

dem nothwendigen Vermögensintereſſe darzuthun (S. 11-17) und die nach

feiner Meinung richtige Scheidung zu begründen (S. 17-27) .

Inêbeſondere wendet er fich dann noch zu den altruiſtiſchen Bers

trägen , die ihr Urbild im mandatum aliena gratia finden , und zeigt

auch hier in eingehender Rafuiftit die Unzulänglichkeit der Theorie von

Vermögensintereffe. Er ſchließt dieſe Unterſuchung mit den Worten :

„Die Lehre vom Vermögensintereſſe iſt ebenſo ein wiſſenſchaftlicher grr:

thum , wie die Lehre , daß nur der pekuniäre Schaden zu vergüten ſei.

Die erſte Lehre iſt durch das Bürgerliche Gefeßbuch auch legislativ übers

wunden, die zweite befteht leider in ſehr erheblichem Umfange noch fort.“

In einem Schlußabſchnitte, welcher die Ueberſchrift Papinian und

das Affektionsintereffe " trägt , werden Auslegungen von Digeſtenſtellen

gegeben .

2. Die zweite Studie über den Ehematellohn enthält in der Baupt

1

1

1 .

1

1
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ſache eine nähere Ausführung des von Rohler in ſeinen „ Idealen im

Recht“ vertretenen , von dem B.GB. im $ 656 angenommenen Stand

punkts.

3. Von höchſtem Intereffe iſt die umfangreiche Studie über den

Gläubigerberzug.

Wie beim Ehematellohn , fo glaubt Rohler auch hier von einem

legislativen Siege ſprechen zu dürfen , da er die in ſeiner Abhandlung

über Annahme und Annahmeverzug ( Fahrb. für Dogmatit XVII S. 262)

vertretenen Anſchauungen im Bürgerlichen Gefeßbuch angenommen findet,

fo inebeſondere das Grundprinzip , beffen wiederholter Vertheidigung der

erſte Abſchnitt gewidmet iſt : Annahmeverzug liegt ohne Rüdficht auf ein

Verſchulden des Gläubigers iiberali da vor, wo der Gläubiger nicht dass

jenige thut , was nach dem Sinne der Verpflichtung von ihm erwartet

wird, damit der Schuldner erfüllen kann. Es iſt aber nur das gute Recht

des Gläubigers , wenn er Erfüllung will , dieſe Mitwirkung zu leiſten.

Eine Mitwirkungepflicht des Gläubigers iſt nicht anzuerkennen ; deshalb

fällt der Rechtsordnung die Aufgabe zu, dem Schuldner die Mittel an die

Þand zu geben , fich auch ohne Mitwirkung des Gläubigers zu befreien

und, ſolange er dieſe Mittel nicht effektuiren kann , ihn gegen eine

Schädigung zu ſchüßen . Schwierigkeiten bereiten Rohler jest § 433

Abſ.2 und $ 640 des B.GB.'s, wo bei Rauf und Werkvertrag dem Gläu

biger die von ihm grundfäßlich verworfene Abnahmepflicht auferlegt wird .

Die Gründe , aus denen Rohler die Beſtimmungen nicht in dieſem

Sinne verſtanden wiſſen will (S. 136 ff.), ſcheinen aber über eine Wider:

legung der von anderer Seite verſuchten prinzipiellen Rechtfertigung der

Annahmepflicht nicht hinaus zu gehen , und die Auðlegung, die er ſpäter

den angeführten Vorſchriften giebt (S. 201 ff.), fann nicht befriedigen .

In dem zweiten Abſchnitt über die Vorausſeßungen des Annahme

verzugs werden zunächſt die Fälle behandelt, in denen noch nicht die Em

pfangnahme der Leiſtung in Frage kommt, ſondern der Gläubiger es

unterläßt, die Bedingungen zu feßen, welche erfüllt ſein müſſen , damit die

Beiftung in obligationsmäßiger Weiſe erfolgen fann , ſei es , daß ohne

die Erfüllung dieſer Bedingungen die Leiſtung unmöglich iſt, ſei es , daß

fie dem Schuldner nicht zugemuthet werden fann (S. 143-152).

Des Weiteren beſchäftigt fich Rohler mit dem zum Eintreten des

Unnahmeverzugs erforderlichen Angebote des Schuldners. Nachdem er die

von ſeiner früher geäußerten Anſchauung grundfäßlich abweichende Regelung

dieſes Punktes im Bürgerlichen Gefeßbuche gebilligt hat, führt er die ein

zelnen Fälle an der pand des Gefeßes näher aus (S. 153-161).

Tritt Annahmeverzug des Gläubigers ein , ſo giebt das Recht dem

Schuldner die Möglichteit, fich auch ohne Mitwirkung des Gläubiger zu

befreien ; fie ſchafft ihm , ſo weit erforderlich , ein Erfüllungeſurrogat.

Darüber handelt der dritte Abſchnitt. Sehr intereſſant find hier die

1

.

1

1
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Ausführungen Rohler's über Preißgebung , pinterlegung und Selbſt

hilfeverkauf im deutſchen und römiſchen Rechte (S. 161 ff., 195 ff.).

Am eingehendſten erörtert Rohler fodann die Finterlegung nach

dem Bürgerlichen Gefeßbuche (S. 169–195); kürzer ſind die Befißaufgabe

von Grundſtüden (S. 167–169) ſowie der Selbſthilfeverkauf (S. 199

bis 200) behandelt. Faſt durchgängig findet er, daß bei der Regelung der

Sinterlegung ſeinen früher aufgeſtellten Poftulaten von dem Bürgerlichen

Gefeßbuch entſprochen worden iſt , ſo namentlich auch hinſichtlich der

Wirkung. Er unterſcheidet ztviſchen der dinglichen und der obligations

zerſtörenden Wirkung.

Dinglich ſtellt ſich die Hinterlegung nach Rohler , ſofern ein de

positum regulare vorliegt, ale Traditionsofferte, anderenfalls ale Ceffions

offerte dar , die durch Annahme ſeitens des Gläubigers zur Tradition im

Sinne des § 931 des B.GB.'8 oder zur Ceffion wird (S. 169, 191 , über

den Fall des § 373 ſiehe S. 171) .

Die obligationezerſtörende Wirkung beſtimmt Rohler dahin : Die

Hinterlegung tilgt, mit der Möglichkeit des Wiederauflebens, welche Mögs

lichkeit ſo lange beſteht , als die Rüdnahme nicht ausgeſchloſſen iſt

(S. 173 ff.). Das würde fohler's früher geäußerter Anſicht und bem

$ 275 des erſten Entwurfs entſprechen . Es entſpricht nicht dem 8 379

des B.GB.'S.

Nunmehr wendet ſich Rohler den Fällen zu , in denen es eines

Erfüllung ſurrogate nicht bedarf, nämlich wenn es fich um den Empfang

durch Aufnußung einer Sache oder durch Annahme von Dienſtleiſtungen

handelt, ſo bei Miethe und Dienſtvertrag (S. 206 ff.), um ſich dann ein:

gehend mit dem Verzuge beim Wertvertrage vor Vollendung des Wertes

zu beſchäftigen.

Die Ausführungen Rohler's über die Anſprüche des Unternehmers

bei nicht vollendetem Merte find höchſt beſtechend. Sie führen zu folgents

dem Ergebniſſe :

„Wo immer die Nichterfüllung bloß im Annahmeverzug begründet

iſt, hat der Werkleiſter das ganze Honorar zu begehren ; wo kein An

nahmeverzug vorliegt , hat er nichts zu begehren ; wo aber ſowohl Ans

nahmeverzug als Leiſtungsunmöglichkeit vorliegt , hat er nach Maßgabe

des Geleiſteten zu begehren ; dem Annahmeverzug wird es gleich geſtellt,

wenn im einzelnen Falle die Beiſtungsſituation nicht durch den Beſteller

zu bieten iſt, wie in den Normalfällen, ſondern von dritter Seite gegeben

werden muß" (S. 221 ).

Richtig iſt unzweifelhaft der zweite Saß ($ 644 ). Jm Uebrigen

wäre gewiß eine ſolche Regelung wünſchenswerth, fie entſpricht aber kaum

dem Gefeße (SS 642 ff ., 292 ff., 323 ff.).

Die Folgen des Annahmeverzuge beſchränken fich nicht auf das

Eintreten eines Erfüllungsſurrogats. Dies iſt nur eine der Rechtswirkungen

.

1
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des Verzuge. Mit den übrigen Rechtswirkungen beſchäftigt fich Sohler

im 4. Abſchnitt unter zahlreichen geſchichtlichen Rüdbliđen.

4. In der vierten Studie über Vertrag und Uebergabe heißt es :

„Wir können kedlich ſagen : Das Bürgerliche Gefeßbuch hat nur formell

das Traditionsſyſtem , materiell aber das Syſtem des Vertrags angenommen ;

es hat dies dadurch gethan, daß es im Falle des Befißes des Uebertragenden

die Befißübergabe zum Ronſtitut oder zur Befikanweiſung dergeiſtigte und

daß es in Ermangelung des Beſiges auf die Tradition völlig verzichtete

(S. 350). Unter Vertrag verſteht Rohrer ſelbſtverſtändlich nicht den

obligationsrechtlichen Vertrag, ſondern den dinglichen Uebertragungs :

vertrag“ .

Er iſt auch nicht der Anficht , daß die nadte Einigung irgendwann

das Eigenthum an beweglichen Sachen übertragen könnte. Aber Ronſtitut

und Befißübertragung durch Anweiſung (8 870 des BGB.'s) find ihm

im Grunde nichts als Folgen des Eigenthumsübergangs , als praktiſch

gebotene Regulirungsmittel der Beſißverhältniſſe im Falle, daß der Ver

äußerer beſißt.

Doch ſcheint Rohler im Allgemeinen daran feſtzuhalten, daß auch

im Falle des Konſtituts und der Anweiſung der Eigenthumsübergang von

dem Erfolge des Beſißvertrags abhängig bleibt ' ). Wenn aber der Er:

werber Eigenthümer wird, nicht weil er und der Veräußerer es ſo wollen,

ſondern weil ſie es ſo wollen und er Befißer wird (Goldfchmidt,

Befiklehre, Vermiſchte Schriften BD. I S. 22) , ſo gilt materiell das Tra:

bitionsſyſtem , mag auch die Spiritualiſirung des Befißbegriffs es ermög

lichen, ausnahmslos von der Handhaften Tradition abzuſehen. Sichtbarkeit

der Aenderung (v. S hering) iſt kein Erforderniß des Traditionsſyſtems.

1

Richtig iſt freilich , daß das Bürgerliche Geſetzbuch im Falle des

$ 931 das Traditionsſyſtem durchbrochen hat. Die Beſtimmung berſagt

aber , wenn Niemand im Beſige der Sache iſt. Kohler hält allerdings

auch dann den § 931 für anwendbar. Er meint , daß in einem ſolchen

Falle die rei vindicatio im Augenblick eine bloß latente fei ; aber auch

latente Anſprüche ließen ſich übertragen (S. 343). Latent wird man jedoch

ſchwerlich nennen dürfen , was noch gar nicht exiſtirt. Wenn heute ſchon die

gegen einen Finder in Zukunft vielleicht erwachſende rei vindicatio ab

getreten wird, ſo fann damit nicht heute ichon das Eigenthum übergehen.

Wie ſoll es aber ſein, wenn Niemand ſonſt die Sache an ſich nimmt und

der Erwerber fie felbſt aufſucht. Sit er dann ſchon Eigenthümer geworden

zur Zeit der völlig gegenſtandsloſen Abtretung der rei vindicatio oder

zur Zeit der Befißergreifung ? Rohler ſcheint das erſtere anzunehmen ,

aber wohl nicht mit Recht.

1

1 ) Bei der Unterſuchung der bedingten Tradition icheint fohler

allerdings auch dieſes Erforderniß fallen laſſen zu wollen (S. 354 ff .).
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Es muß alſo bezweifelt werden , daß das Bürgerliche Gefeßbuch in

Ermanglung des Befißes völlig auf die Tradition (oder die Befißerlangung

des Erwerbers ) verzichtet.

Am eingehendſten beſchäftigt fich Rohler mit dem Befiklonſtitut, zu :

nächſt mit ſeiner Konſtruktion (S. 256 ff.) und Bedeutung (S. 262 ff.)

im römiſchen Rechte, ſodann mit der weiteren Geſchichte (S. 265). Eine

umfangreiche quellenmäßige Darſtellung zeigt , wie der „ Fortſchritt des

franzöſiſchen Rechtes, der zum Eigenthumsübergang durch bloßen Vertrag

führte , fich völlig durch das Runſtmittel des Konſtituts vollzogen hat"

(S. 268 ff.). Dann giebt Rohler einen Ueberblick über die modernen

Gefeßgebungen (S. 304 ff.), um in der Folge die Lehre des Naturrechts vom

Uebergange des Eigenthums durch bloßen Vertrag zu behandeln (S. 308 ff.).

Im Anſchluß hieran unterſucht er vom geſeßeßpolitiſchen Standpunkt

aus , ob weſentliche Gründe für das Tradition ſyſtem im Gegenſaße zu

dem Syſtem des bloßen Vertrags ſprechen (S. 312 ff.). Was er hier

gegen das Traditionsſyſtem vorbringt , richtet fich , abgeſehen davon , daß

das Traditionsſyſtem berſagt , wenn der Eigenthümer nicht befißt , nur

gegen die Nothwendigkeit der Sichtbarkeit des Eigenthumsüberganges, alſo

gegen Shering's Standpunkt. Gegenüber dieſem Standpunkt mag freis

lich die Erfindung des Konſtituts als „Befreiung von den Banden des

Traditionsſyſtems, als Uebertindung des Traditionsſyſtems durch fich

felbft erſcheinen " (lo Robler S. 262). Mit der Darlegung , daß das

Traditionsſyſtem eine Spezialität des römiſchen Rechtes iſt, ſchließen dieſe

Unterſuchungen über das Konſtitut (S. 318 ff.).

Nach einigen Bemerkungen über die Geſchichte der Befißanweiſung

(S. 321-325 ) feßt fich fohler noch in Kürze mit der Frage außein

ander , ob der dingliche Uebereignungsvertrag ein wirklicher Vertrag fei

(S. 325-328) , wobei er fich jedoch auf die Darlegung beſchränkt, daß

die nach ſeiner Anſicht allein in Betracht kommenden Digeſtenſtellen der

Bertragstheorie nicht entgegenſtehen .

Es folgen die Unterſuchungen über das Recht des Bürgerlichen Ge :

feßbuche mit dem oben angegebenen Ergebniffe. Zunächſt iſt auch hier

das Konſtitut behandelt (S. 328-341).

Nach Darlegung ſeiner Anſchauung über deffen Wefen nach dem

Bürgerlichen Gefeßbuch behandelt sohler das Verhältniß des Befig:

ſyſtems des Bürgerlichen Gefeßbuchs zum Gedanken des Konſtituts (S. 333)

und die Konſtruktion nach dem Bürgerlichen Geſeßbuch (S. 335 ) , ſowie

die Möglichkeit des Sonſtitute in der Weiſe, daß der Eigen befißer zum

Befiggehilfen (8 855) herabfintt (S. 336).

Schließlich beſchäftigt ſich Rohler noch mit dem Beſißkonſtitut als

Art des Vertrags mit fich felbft (S. 338 ), um dann zu dem Befißerwerb

burch Anweiſung (88 870 , 931) überzugehen (S. 341-350).

Es folgen eine Reihe einzelner Unterſuchungen : Warum nicht alle

.

.
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Erwerbearten fich in gleicher Weiſe zu dem Grundfaße band wahre

Hand " ftellen (S. 353) ; über die bedingte Hebergabe (S. 354 ); die Un

zuläffigkeit eines dinglichen Vertrags über zukünftig zu erwerbende Sachen

(S. 357) , wobei für das Bürgerliche Gefeßbuch nur zwei Ausnahmen

anerkannt werden , nämlich bei der ehelichen Gütergemeinſchaft (S. 361)

und beim Fruchterwerb (S. 362 ff.); und endlich über die Möglichkeit

eines nicht abſtrakten dinglichen Vertrags (S. 365) .

Riel. Dr. Heinrich Göppert.

I

XLVI. Raymond Saleilles , professeur à la faculté

de droit de l'université de Paris . De la dé

claration de volonté ; contribution à l'étude

de l'acte juridique dans le code civil allemand

(art. 116 à 144) . 8. (XIV et 423 p.) Paris

1901 , F. Pichon successeur.

Der Verfaſſer, der bereits mehrfach mit Studien über das deutſche

bürgerliche Recht hervorgetreten iſt, iſt von dem comité de législation

étrangère des franzöfiſchen Juſtizminiſteriums beauftragt worden, in Ges

meinſchaft mit einigen anderen Rechtsgelehrten das deutſche Bürgerliche

Gefeßbuch zu überfeßen ; ihm fiel die Heberlegung des allgemeinen Theils

zu. Sie wird von kurzen Anmerkungen begleitet ſein . Das vorliegende

Wert ſtellt eine Vorarbeit zu dieſer Uebertragung dar. Der Verfaſſer hat

die $8 116–144 B.GB.'s ?), den von der „ Willenserklärung“ handelnden

Titel, überfeßt und mit ſehr eingehenden Erläuterungen (fo werden z . B.

$$ 130, 138 B.GB. ': jeder auf mehr als 50 Seiten behandelt) verſehen .

Die Erläuterungen zu den einzelnen Paragraphen beginnen

regelmäßig mit einem — bisweilen etwas weitläufigen — Bericht über die

Entſtehung @geſchichte des Paragraphen , unter Seranziehung nicht nur der

Entwürfe, Motive, Protokolle, Reichstag &berichte, ſondern auch der außer

amtlichen Kritiken . Daran ſchließt fich eine eingehende Darſtellung des Ges

feßeinhaltee, bei welcher lehrreiche Vergleiche mit dem franzöſiſchen Recht

-

.1 ) Der Verfaſſer bezeichnet die Paragraphen als Artikel", die Paras

graphenabfäße als Paragraphen“ , die einzelnen Säße mit „ 1 °,

2 °, 304 u. 1. w . ( fiehe z .B. S. 359 § 143 Abſ. 2); eine auch

durch die Bewohnheiten der franzöfiſchen Gefeßgebung nicht zu

rechtfertigende Ungenauigkeit.
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gezogen werden und die deutſche Literatur, auch die monographiſche, nahezu

vollſtändig berückſichtigt worden iſt. Der Kommentar wird auch dem deutſchen

Civiliſten eine Reihe von Anregungen bringen. An Mißverſtändniſſen

fehlt es freilich nicht. So verſteht z . B. der Verfaſſer die nicht ernſtlich

gemeinte“ Erklärung deß § 118 B.GB.'& irrig als eine ſolche, deren Form

offenbar macht, daß der Erklärende die Erklärung nicht ernſt genommen

wiffen wollte. So ſcheint der Verfaſſer zu $ 126 ( Anm . 2 ) anzunehmen , daß

die gefeßliche Schriftform nur erfüllt ſei, wenn der Ausſteller die Urkunde

geleſen habe oder fie ihm vorgeleſen worden ſei, daß aber eine widerlege

bare gefeßliche Vermuthung für das Vorliegen dieſer Vorausſeßung ſpreche

und daß die Widerlegung durch Anfechtung wegen Frrthums geſchehen

könne; eine befrenidende, vierfach fehlerhafte Auffaſſung : das Leſen der

Urkunde gehört nicht zu den Erforderniſſen der Schriftform ; würde es

Erforderniß ſein , ſo würde feine Rechtsvermuthung für ſeine Erfüllung

ſprechen, und wenn folche Vermuthung beſtände, ſo würde es keiner An:

fechtung bedürfen , um ſie zu widerlegen ; die Anfechtung endlich iſt nicht

dann gegeben, wenn der Ausſteller den Inhalt der Urkunde weder geleſen

hat noch fich hat vorleſen laſſen , ſondern dann , wenn einer der beiden

Fälle des § 119 B.GB.'s vorliegt. Ein anderes Mal ſtellt der Verfaſſer

der Anfechtung des Bürgerlichen Gefeßbuches die „ Anfechtbarkeit des

Handelsrechts “ gegenüber , worunter er die Anfechtung auf Grund der

Konkursordnung und des Anfechtungsgeſeßes verſteht (S. 357).

Bedentlicher als die oft gebantenreichen Erläuterungen erſcheint die

Heberlegung der SS 116-144 B.GB.'8 ; fie weckt für das geplante

große Ueberſeßungswerk ſchwere Befürchtungen. Zunächſt finden fich grobe

Ueberfeßungsfehler: Die Willenserklärung, „ die in der Erwartung abges

geben wird , der Mangel der Ernſtlichkeit werde nicht verkannt werden "

($ 118) , wird wiedergegeben mit : ,déclaration , qui se présente de

telle façon , que l'on (!) doive s'attendre à ce que ce défaut de

serieux ne puisse être méconnu, “ während es in Wahrheit auf die

Erwartung des Erklärenden ankommt. Die Ueberfeßung müßte alſo etwa

lauten : ,déclaration qui est faite dans l'attente que ... " . So übers

leßt auch zutreffend de la Grasserie , Code civil allemand, traduit

et annoté ( Paris 1897) ). Den gerade entgegengeſeßten Ueberſeßungs

fehler macht der Verfaſſer beim § 132 Abſ. 2 B.GB.'B. Dieſer ſegt

voraus, daß der Erklärende über die Perſon des Adreſſaten in Unfennt:

niß iſt oder daß der Aufenthalt dieſer Perſon unbekannt iſt “. Der

Verfaffer überfeßt : „ Lorsque celui qui fait la déclaration ignore ...

quelle est la personne ... ou s'il ignore quelle est sa résidence,“

.

1) Richtig ferner de Meulenaere , Code civil allemand , trad .

Paris 1897 ; Gruber , Bürgerliches Geſetzbuch, deutiche Au& gabe

mit franzöfiſcher Heberſebung ( 2. Aufl.), Straßburg 1900.
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als ob auch im Falle der zweiten Alternative die Unkenntniß des Er

llårenden genügte *). Fehlerhaft iſt es weiter , wenn in § 135 die

Worte „Verfügung über einen Gegenſtand“ zwar zunächſt richtig mit

„acte de disposition , relatif à un objet“ , ſodann aber noch in

demſelben Abſaß mit disposition d'une chose überſeßt werden,

während doch der Gefeßgeber ſtreng zwiſchen Gegenſtand " und Sache"

geſchieden wiſſen will, § 90 B.GB.'). Weitere Verſehen enthält die

Uebertragung des § 138 : die Gegenüberſtellung von „ verſprechen “ und

gewähren " fann füglich nicht mit „ promettre “ und assurer " wieders

gegeben werden , das wäre identiſch ; richtiger ſcheint mir ſtatt assurer

„ faire“ oder „ procurer “ oder „ donner“ 2). Ebenda überſeßt der Vers

faffer „ Leiſtung “ mit „prestation par lui faite“, „prestation fournie “ ,

während in Wahrheit die Leiſtung noch nicht entrichtet zu fein braucht.

Auch $ 127 iſt unrichtig übertragen : es , fann nachträglich eine ... Beur

fundung berlangt werden " beſagt nicht, daß dieſes Verlangen unmittel

bar" ( immédiatement) geſtellt werden muß , wie der Verfaſſer überfeßt.

Wenn & 126 Unterzeichnung durch Namengunterſchrift " berlangt, ſo iſt

die Ueberſeßung : ,le titre doit être signé du nom de son auteurs

nicht ungefährlich, da fie die Rontroverſe, weſſen Name unterſchrieben ſein

müffe, abichneidet. Den dywerften Fehler endlich enthält die Wiedergabe

des § 124 : während in § 123 „Drohung “ richtig durch „menaces“

überlebt iſt ) , heißt e ſtatt deſſen in $ 124 , violence" , als wären

Drohung und Gewalt eines .

Dies führt auf einen weiteren methodiſchen Ueberfeßungsfehler. Das

deutſche Bürgerliche Geſetzbuch vermeidet es bekanntlich mit peinlicher

Sorgfalt , für denſelben Begriff berichiedene Worte, für verſchiedene

Begriffe ein Wort zu verwenden. Dieſe Eigenart der Gefeßesſprache muß

ſich in der Ueberfeßung ſpiegeln ; freilich ſtellt das an den Ueberſeßer große

Anforderungen : er muß fich mit der Sprache des Gefeße völlig vertraut

machen, er muß fich insbeſondere einen forgfältigen legitaliſchen Apparat

ſchaffen und darf an die Heberſeßungsarbeit ſelbſt erſt gehen , wenn er

für jeden terminus technicus den paſſenden Ausdruck feiner Sprache

gefunden hat. Dieſer Ausdruck wird immer für den entſprechenden deutſchen

einzuſeßen ſein, wo nicht der Charakter der Sprache zu einer Umſchreibung

zwingt. Ein Zuſammenarbeiten mehrerer Weberfeßer feßt zudem eine bis

in das Aleinſte gehende ſprachliche Verſtändigung voraus .

I

1) Denſelben Fehler macht de la Grasserie in ſeiner erwähnten

Ueberfeßung .

2) ,donner“ : 1o de Meulena ere a. a . D.

3) Widerrechtlich durch Drohung" überfeßt Verfaffer mit , menaces

exercées d'une façon illégitime“. Beffer wäre meines Erachtens :

sans droit par des menaces; denn nicht die „Art des Drohens "

muß „widerrechtlich " ſein.
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Es darf nicht verſchwiegen werden , daß der Verfaffer dieſen – wie

mir ſcheint - elementarften Anforderungen leider nicht genügt hat. Eine

Feſte Terminologie iſt nicht geichaffen. Daß , Gegenſtand bald mit objet,

bald mit chose , Drohung einmal mit menaces , ein anderes Mal mit

violence wiedergegeben iſt , wurde bereits erwähnt. Das wichtige Wort

„ anfechten “ wird mit attaquer (S$ 119, 120) , annuler ($ 122) , dé

clarer l'annulation ( $ 124 Abſ. 2) , frapper d'annulation 1) ($ 142),

der „ Anfechtungsberechtigte“ mit celui qui a droit de déclarer l'annu

lation (8 124 ), celui à qui l'annulation appartient ($ 121) , celui

qui a droit à l'annulation ( $ 144 ) wiedergegeben . Recht häufig heißt

es in dem von dem Verfaffer überſeßten Abſchnitte , daß eine Willens

erklärung weinem Anderen gegenüber abzugeben “, ein Rechtsgeſchäft meinem

Anderen gegenüber vorzunehmen " ſei . Hierfür bietet der Verfaffer die nach:

folgenden dier fehlerhaften Ueberſeßungen : déclaration qui doit être

adressée à une personne déterminée “ (?) , 122 ; déclaration à

adresser directement (?) à une autre personne" , $ 123 Abſ. 2 ; „dé

claration qui doit être adressée à un tiers (als ob drei Perſonen in

Frage ſtünden ), 88 116, 117, 130 ; endlich gar : „acte juridique qui doit

être fait à l'égard d'une autre personne “ , & 143 Abſ. 3. Urgliftige

Täuſchung “ wird einmal mit dol (8 123), ein anderes Mal mit manoeuvres

dolosives (8 124 ) überſeßt ; Handzeichen einmal mit signe qui rem

place le nom ($ 126), ein anderes Mal mit marque d'identité (S 129) ;

„ Veräußerungsverbot “ bald mit prohibition d'aliéner (§ 135 ), bald mit

défense d'aliéner (§ 136) ; die Redewendung raus einem Rechtsgeſchäft

( Vertrag ) unmittelbar ein Recht erwerben “ wird im § 123 richtig durch

„acquérir directement un droit “ , im § 143 Abſ. 3 underſtändlich durch

„ acquérir un droit immédiat du contrat“ wiedergegeben, und dergl.

mehr. Weiter iſt es nicht zu rechtfertigen , daß der Verfaffer für die

$$ 121 Abſ. 3 und 124 Abſ. 3 , die wörtlich übereinſtimmen , zwei vers

ichiedene Heberleßungen bietet. (Vgl. auch die $8 126 Abſ. 3 und 129

Ab . 2 ) 2 ).

Die Beiſpiele dafür, daß der Verfaſſer einen deutſchen terminus

durch wechſelnde franzöſiſche wiedergegeben hat , laſſen fich leicht mehren .

M

entgegengefesten Fehler tann ich nur für zwei minder bedeutende

Fälle feſtſtellen : Das Wort „immédiat“ iſt beſtimmt, ſowohl den Auês

druď punmittelbar“ (8 143 Abſ. 2) als den Ausdrud „ nachträglich “

(8 127) wiederzugeben . Das Geſetz ſcheidet weiter bewußt zwiſchen der

„ Einwilligung " (8 131 Abſ. 2 Sap 2) des geſeblichen Vertreters und der

behördlichen „ Bewilligung “ ($ 132 Abſ. 2 Saß 2) ; der Verfaffer vers

1 ) de Meulenaere a. a. D.überſeßt : arguer de nullité; Gruber

a. a. D. bald attaquer, bald annuler, bald invoquer la nullité .

2 ) In denſelben Fehler verfällt Gruber a. a . D.
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tvendet das Wort autoriser für beide Fälle, während für den erſten beffer

consentir paſſen dürfte.

Die Art , in der Saleilles die hier zur Erörterung geſtellten

29 Paragraphen überſeßt hat , läßt weiter darauf ſchließen , daß er mit

ſeinen Mitarbeitern in eine eingehende ſprachliche Verſtändigung bisher

nicht eingetreten iſt.

Berlin. Privatdozent Dr. Martin Wolff.

XLVII. 1. Das Reichsgeſe über die privaten Ver

ficherungsunternehmungen vom 12. Mai

1901 ? ). Nach den Geſekesmaterialien erläutert

von Dr. jur. Alfred Manes. kl. 8. (IV und

272 S.) . Leipzig 1901, C. L. Hirſchfeld.

2. Geſeß über die privaten Verſicherungs

unternehmungen vom 12. Mai 1901. Nebſt

Abdruck der zugehörigen Gefeße. Teytausgabe

mit Anmerkungen und Sachregiſter von $. Kö

nige , Oberlandesgerichtsrath in Karlsruhe. 12 .

(XVI und 319 S.) . Berlin 1901, I. Guttentag .

3. Gefeß über die privaten Verſicherungs

unternehmungen vom 12. Mai 1901. Er

läutert von Dr. Alexander - Kaß , Rechts

anwalt. 8. (X und 280 S.) . Berlin 1901, Franz

Vahlen .

Von den vorliegenden Ausgaben des Reichsgefeßes über die privaten

Verficherungsunternehmungen bildet die erſte einen Theil der Hirſchfeld':

ichen Taſchen -Gefeßfammlung für Juſtiz und Verwaltung ", die zweite

einen Theil der „I. Guttentag'ichen Sammlung Deutſcher Reichs- und

Preußiſcher Landesgeſeße“. Die dritte gehört feiner derartigen Sammlung

an, fie zeichnet fich aber vor ihren Schweſtern durch eine hübſche Aus:

ſtattung und leichter lesbaren Druck aus.

1 ) Das Gefeß iſt in dieſem Bande der Zeitſchrift S. 480 ff. abs

gedrudt. R.

Zeitſdrift für Handelsrecht. BD . LI . 39
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Fede kann als ein brauchbares Silf&mittel für das Studium und

die Anwendung des auch in bas bürgerliche Recht vielfach eingreifenden

Gefeßes bezeichnet werden .

Am ausführlichſten iſt die Ausgabe von Manes angelegt. Der

Verfaffer bringt als Einleitung eine hiſtoriſche Darſtellung der Beſtrebungen

nach Vereinheitlichung des deutſchen Verficherungerechte und des Ganges

der gefeßgeberiſchen Vorarbeiten zu dem Gefeße. Daran ſchließt fich ein

Auszug aus dem allgemeinen Theile der amtlichen Begründung des erſten

Entwurfs, der fich mit einer Darlegung der Grundzüge des Gefeßes befaßt.

Den einzelnen Abſchnitten des Gefeßes find furz gefaßte Vorbemerkungen

vorangeſtellt, die den Ueberblid über den Inhalt der geſeßlichen Beſtim :

mungen erleichtern und allemal die leitenden Gedanken gut hervortreten

laffen. Bei den Erläuterungen, die dem Text der einzelnen Paragraphen

hinzugefügt find, hat der Verfaffer auf eine felbſtändige Durcharbeitung

des Stoffes verzichtet. Was er bringt, beſchränkt fich im Weſentlichen

auf eine wörtliche Wiedergabe der einſchlägigen Stellen der Gefeßesmates

rialien , insbeſondere aus der Begründung des Regierungsentwurfes und

aus den Berichten der Reichstagskommiffion. Dieſer , nicht Jedermann

Leicht zugängliche, Stoff aber iſt geſchidt gruppirt und überſichtlich an

geordnet. Der Nicht- Juriſt, der die Ausgabe benußt , wird es auch mit

Dant begrüßen, daß die im Gefeße angezogenen Stellen des Bürgerlichen

Gefeßbuche, des Handel & gefeßbuchs, des Genoffenſchaft& gefeßes und anderer

Reichagefeße mit zum Abbrude gelangt find. Ein Sachregiſter erleichtert

die Benußung.

Auf S. 225 und 252 bezeichnet der Verfaffer den in den 88 89

und 115 geregelten Gerichteſtand als einen ausſchließlichen “. Dies iſt

ein Jrrthum oder doch mindeſtens mißverſtändlich. Nach den Beſtimmungen

der Civilprozeßordnung bedingt der Begriff des ausſchließlichen Gerichte:

ſtandes, daß jede Vereinbarung der Parteien, den Prozeß vor einem anderen

Gerichte auszutragen, unzuläſſig iſt. Dieſe Tragweite haben die erwähnten

Beftimmungen des Gefeßes nicht. $ 89 beſtimmt für ausländiſche Vera

ficherungsunternehmungen , daß bei Klagen , die aus dem inländiſchen

Verficherungsgeſchäfte erhoben werden , das Gericht zuſtändig iſt , wo fich

die inländiſche Niederlaſſung der Unternehmung - don deren Einrichtung

die Zulaſſung der ausländiſchen Unternehmung zum Betriebe des Bers

ficherunggeſchäftes nach den S$ 85, 86 abhängig iſt – befindet. InSS

ähnlicher Weiſe fordert § 115, daß ein inländiſches Verſicherungsunter

nehmen, das ſeinen Betrieb in erheblicherem Umfange auf das Gebiet eines

anderen Bundesſtaateß erſtredt, ale degjenigen , wo es ſeinen Siß hat, für

dieſen Bundesſtaat einen Hauptbevollmächtigten beſtellt, und beſtimmt

dann , daß für Klagen , die aus dem Verſicherungsgeſchäft innerhalb des

anderen Bundesſtaates gegen die Unternehmung erhoben werden , das

Gericht zuſtändig iſt , wo der Bauptbevollmächtigte ſeinen Wohnfit hat.

.
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Beiden Beſtimmungen iſt der gleichlautende Saß nachgefügt:

„ Dieſer Gerichtsſtand darf nicht vertragsmäßig ausgeſchloffen

werden. "

Die Beſtimmung will derhüten, daß die Verficherungsunternehmungen

den durch das Geſet geregelten Gerichteftand der Niederlaſſung durch ihre

Policebedingungen beſeitigen und etwa beſtimmen , daß Klagen nur am

Siße der Geſellſchaft erhoben werden können . Solchen Abmachungen wird

die Anerkennung berſagt. Daraus folgt aber nicht, daß die Betheiligten

ihren Hechtsſtreit nicht fraft ausdrüdlicher oder ſtillſchweigender Vereins

barung vor ein anderes Gericht als das am Drte der Niederlaffung

bringen dürften, z. B. vor das Gericht, wo zwar nicht der Hauptbevoli

mächtigte, aber ein Unterbevollmächtigter der Unternehmung feinen Wohn

fiß hat. Das Verbot des Gefeßes beſchränkt fichdarauf, daß der geſeßliche

Gerichtsſtand der Niederlaſſung nicht wegbebungen werden Sarf, will aber

nicht verhindern , daß daneben noch andere Gerichteftände vereinbart

werden .

Auf S. 176 hat der Druckfehlerteufel aus dem Verſicherungabeirath "

eine Verficherungeheirath " gemacht.

Die beiden anderen Aufgaben find Inapper angelegt, beruhen aber

auf eigener Durchdringung des vorliegenden Stoffes , und bieten inſofern

mehr als Manes , der ſich im Weſentlichen auf den Abdruck der Mates

rialien beſchränkt. An der von Könige beſorgten iſt rühmend herbors

zuheben , daß fie da, wo dies angezeigt war, die bisherige Hechtſprechung

berücfichtigt und zur Erläuterung der Gefeßes beſtimmungen mit heranzieht.

Der Mitabdrud der angezogenen Beſtimmungen anderer Gefeße und die

Beigabe eines Regiſters iſt auch bei Rönige und bei Alexander- Ra

erfolgt .

Leipzig. Reichêgerichtsrath Dr. Sieber .

XLVIII. Dr. Rarl Deybed , Kgl . bayr. Regierungsrath.

Das Reichsgefeß über die privaten Ver

ficherungsunternehmungen vom 12. Mai

· 1901. Mit Einleitung , Erläuterungen und Sach

regiſter, ſowie den einſchlägigen Vollzugsinſtruktionen

herausgegeben . kl. 8. (268 S.)kl. 8. (268 S.) Leipzig 1902,

K. Deichert (Georg Böhme) .

Die Einleitung gibt eine gute Ueberſicht über Inhalt und Anord

nung des Gefeßes ; es folgt das Geſetz mit eingehenden , öfters aus den
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Vorarbeiten geſchöpften Erläuterungen ; ber umfangreichen Literatur iſt

beſondere Aufmerkſamkeit gewidmet, auch die ausländiſche Gefeßgebung

berüdſichtigt. Eine eingehendere Darlegung des Ausſchluffes von Nach

ſchüffen ohne Vorbehalt der Aürzung der Verſicherungsanſprüche (§ 4

Biff. 1 , § 33 Ziff. 1) wäre erwünſcht geweſen. (Ugl. S. 338 dieſes

Bandes der Zeitſchrift.) Wäre es möglich , das Wort „ Prämie“ auszu

ſchalten , ſo würde mir das ſehr wiltommen geweſen ſein ; die Wort:

verwendung auf die Beiträge bei der Verſicherung auf Gegenſeitigkeit iſt

für das Volt irreführend. Im Regiſter findet fich unter Verficherunge

unternehmungen " ein Hinweis auf 6.1 , Begriff" ; eine folche Feftſtellung

dürfte dort nicht verſucht ſein . Inhalt und Faſſung der Erläuterungen

ſowie die Anordnung derſelben wird der gut ausgeſtatteten Ausgabe Ver

breitung verſchaffen .

Dr. ReyBner.

.

XLIX. Ernſt Jacobi. Die Werthpapiere im bür:

gerlichen Recht des Deutſchen Reiches.

[Von der juriſtiſchen Geſellſchaft in Berlin gekrönte

Preisſchrift.] 8. (XI und 384 S.) Jena 1901,

Guſtav Fiſcher.

Für das Recht der Werthpapiere iſt Brunner's Aufſaß in Ende

mann's Sandbuch Bd. II S. 140-235 von maßgebender Bedeutung

geworden. Auf nicht ganz 100 Seiten hatte der Verfaffer den anziehenden

und ichwierigen Stoff in tlarer Sprache und ſelbſtändiger Gedantenarbeit

genießbar gemacht. Spätere Unterſuchungen Anderer haben in Einzel:

heiten Fortſchritte gebracht, ohne die Geſammtarbeit überflüffig zu machen.

Naturgemäß kann einer fo einſchneidenden Reform deß Hedyta, wie ſie uns

zu Theil geworden iſt, auch eine Arbeit vom Werthe der Brunner'idhen

nicht völlig gewappnet ſein . Ihre Benußung kann nunmehr nur noch

mit Vorſicht erfolgen . So iſt es mit Freude zu begrüßen , daß das

dringende Bedürfniß nach einer Monographie über das Recht der Werthe

papiere durch die Arbeit Jacobi's Abhilfe erfahren hat. Veranlaſſung

gab ein Preisausſchreiben der juriſtiſchen Geſellſchaft in Berlin über Bez

griff. Weſen und Behandlung der Werthpapiere im Bürgerlichen Gefeßbuch

und den Nebengeſeßen“. Der Verfaſſer war, wie er im Vorwort berichtet,

mit einer Unterſuchung über die Einreden nach Art. 82 der Wechſelordnung

beſchäftigt, als jenes Preisausſchreiben erging. Profeſſor D. Fiſcher in

Breßlau beſtimmte ihn , ſeine Unterſuchung auf dieſes Thema außzubehnen.

Die Arbeit hat er im Laufe von etwa 14—15 Monaten vollendet, fie ift

D. Fiſcher zugeeignet .

W
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Erwägt man die verhältnißmäßige Aürze der Arbeitszeit, ſo iſt dem

Buche alles Rob zuzuſprechen ; es iſt entſchieden eine Bereicherung unſerer

mageren monographiſchen Literatur zum neuen Recht. Der Verfaffer iſt

eine kritiſch veranlagte Natur , die fich ihr eigenes Urtheil wahrt und

durch theoretiſche Schlagworte nicht blenden läßt. Vorſichtig wägt Jacobi

vielfach ab , wie weit älteren Theorien Angeſichts des kodifizirten Rechts

zu folgen fei; auch wo der Buchſtabe des Gefeßes eine Theorie zu beträfs

tigen ſcheint, fucht er die Grenzen , bis zu denen das Geſetz vorgehen

wollte, abzuſtecken und lehnt es ab , blindlings ſonſtige Folgerungen zu

ziehen . Ein gutes Beiſpiel liefert ſeine Kritik der Kreationstheorie

(S. 166 ff.), die meines Erachtens nicht ohne Einfluß bleiben wird. 318

beſondere in den Anmerkungen iſt eine große Zahl werthvoller Bemer

kungen enthalten , die häufig nicht fo zur Geltung gelangen , als ſie es

verdienten.

Auf der anderen Seite erklärt die Kürze der Arbeitszeit , daß dem

Buche ein etwas unfertiger Charakter aufgeprägt iſt. Manches iſt zu

breit gehalten, Anderes bloß ſkizzirt, die Sprache nicht immer präzis und

edel genug , das Ganze auch nicht völlig zuſammengeſchweißt. Der Vers

faffer ſtand offenbar unter dem Banne des Ablieferungstermines für die

Preisarbeit , der nicht übermäßig viel Muße ließ . Speziell eine Ver

gleichung mit der ausgereiften Brunner'ſchen Arbeit laßt die Schatten

feiten hervortreten , ohne daß des Verfaſſere Verdienſt damit geſchmälert

werden ſoll.

Was den 3nhalt des Buches betrifft, jo idheidet der Verfaſſer

einen allgemeinen und einen beſonderen Theil. In jenem be

handelt er in fünf Aapiteln den Begriff der Werthpapiere" (S. 1-28) ,

ben Rechtsgrund der Werthpapiere" (S. 28-101) , D. h. die wirkliche,

materiell- rechtliche Bedeutung des Papieres für die Rechtsträgerſchaft, das

„Werthpapier als Sache“ (S. 101–121), das Verhältniß zwiſchen dem

Berechtigten und Verpflichteten “ (S. 121–135 ), endlich das „ Werthpapier

als Werthgegenſtand " (S. 135—165 ). Die Eintheilung des Stoffes ift,

wie man ſieht, etwas willkürlich. Insbeſondere iſt das letzte der fünf

Kapitel eine Art Rumpeltammer , in die alles hineingeſteckt wird , was

ſonſt nicht unterzubringen iſt (Umſchreibung auf den Namen , Maſſens

emiffion, Schuldverſchreibungen der Hypothekenbanken , Kommiſſionen 2c.).

- Im beſonderen Theile werden in fieben Kapiteln behandelt die

ſfripturmäßigen Rechte (S. 166—236), die beſſer wohl in den allgemeinen

Theil gehört hätten - die Rekta papiere (S. 236-245) die Orders

papiere (S. 246-254) die Inhaberpapiere (S. 255-270) die

Traditionspapiere (S. 271-278 ) – einzelne Arten don Werthpapieren

(S. 278-363) — endlich die Karten und Marlen des täglichen Verkehrs

(S. 363-373). Auch hier läßt ſich über die Eintheilung ſtreiten, z. B.

darüber, ob das fechſte und ſiebente Kapitel zu trennen waren.

.
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Die Unterſuchung des Begriffe der Werthpapiere nach dem

geltenden Reichsrecht bekräftigt dem Verfaſſer die Richtigkeit der Brun:

ner'ichen Definition : „ Urkunden über ein Privatrecht, deffen Verwerthung

durch die Innehabung der Urkunde privatrechtlich bedingt ift " (S. 28 ),

wie er auf der anderen Seite Goldidhmidt zuſtimmt, wenn dieſer den

Namen „Werthpapier“ von ſeiner Werthsnatur (valeur) ableitet (S. 136 ) .

Thatſächlich hat, wie des Verfaffers Ausführungen lehren, das Reichsrecht

zu der begrifflichen Beſtimmung nirgends feſt Stellung genommen .

Sprachgebrauch des Bürgerlichen Gefeßbuches iſt felbft tein einheitlicher

und das Gleiche gilt vom Handelsgeſeßbuch. Sind doch an einzelnen

Stellen zweifellos auch einfache Beweiſurkunden (wie in B.GB. § 701,

HGB. $$ 429, 462 ), an anderen umgekehrt nur bertretbare Werthpapiere

damit gemeint. Steht dies aber feſt, ſo dürfte die Goldid midt'idhe

Auffaſſung mit dem Sprachgebrauch der Gefeße zunäcft mehr zu vereins

baren fein , als die Brunner'e. Doch iſt ja allerdings ſo viel richtig,

daß die Brunner'iche Definition für die theoretiſche Durchführung des

Gegenſtandes brauchbarer iſt, als die allgemeiner gehaltene Goldſchmidt's

und daß fie fachlich von einander mehr ſcheinbar als wirklich abweichen.

Die Bedeutung des Papierbeißes beſtimmt Facobi

dahin , daß , bei teinem Werthpapier der Befißer des Bapieres wegen der

bloßen Thatjache des Befiße aus dem Papier berechtigt ift. Vollberechtigt

iſt bei allen Werthpapieren nur der Eigentümer ; der Eigentümer braucht

nicht Beſißer zu ſein . Der Befiß des Papieres hat aber die Wirkung,

daß er zur Legitimation des Berechtigten dient " (S. 92) . Unter Legiti

mation verſteht Jacobi nicht bloß den Nachweis des Rechts im Pro

zeß “, fondern das Gelten ale Berechtigter, bis das Gegentheil hiervon

feſtſteht (S. 93) . Dieſe Säße, denen man wohl zuſtimmen kann, werden

für Inhaberpapiere, Order- und Rektapapiere durchgeführt. Beſonders

lange verweilt Verfaſſer bei den Orderpapieren , wobei er die neuerlich

vielfach behandelte Frage des Volindoſjaments zu Intafiozweden in $ 11

und daran anſchließend das Vollindoſſaient zu Pfandzweden (S 12 )

unterſucht. Die Ergebniſſe, zu denen er hierbei gelangt , entſprechen der

neueren Praxis und Theorie, ja gehen zum Theil darüber hinaus. Glău:

biger fol beim Vollindoſſament zu Inkaſſozwecken der Indoſſant ſein , der

Indoffatar foll ermächtigt ſein , im eigenen Namen für fremde Rechnung

das Recht aus dein Papier geltend zu machen , auch im Wege der Klage ,

er ſei Prozeßpartei , aber nicht Gläubiger (S. 52) , darum fönne der

Schuldner Mängel aus der Perſon des Indoffanten geltend machen , der

Indoſſant habe ein Aubſonderungsrecht im Konkurſe des Indoſſatars

(S.55). Dem entſprechend werde durch das Indofjament zu Pjandzweden

nur ein Pfandrecht am Papiere begründet (S. 56), auch könne fich ein

Indoſſament ausdrüdlich als Pfandindoſſament bezeichnen (S. 60) . Anderers

ſeits gibt Jacobi die Möglichkeit des wirklich fiduziariſchen Indofiaments

N
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zu (S. 62) . - 3 ch felbft ftehe auf dem vom Reichsoberhandelegerichte

und von Goldichmidt vertretenen älteren Standpunkte, wie ihn neuer

lich auch eine Roſtocker Diſſertation von Golß , Das fibuziariſche Rechtes

geſchäft mit beſonderer Berücfichtigung des Wechſels und Ronkursrechtes,

vertreten hat. Mir ſcheint mit der neueren Auffaſſung ein Vortheil für

die Klarheit der Rechtsverhältniſſe faum zu erwachſen . Ich vermag nicht

einzuſehen , daß jenez Zwiſchengebilde dem Wortlaut und dem Gedankens

gang der Wechſelordnung entſpricht. Doch würde es zu weit führen,

hierauf einzugehen. -

Theoretiſch werthvolle Betrachtungen enthält das Rapitel über das

Werthpapier als Sache. Mit Recht betont Jacobi , daß die

Eigenthumstheorie nicht allzu wörtlich genommen werden dürfe. Ein

Konflikt zwiſchen dem auf die ſtoffliche Sache Bedacht nehmenden Sachen

recht und dem Recht aus dem Papier jei wohl möglich, z . B. bei Spezis3 .

fikation des Stoffes (ein Maler bemalt die eine Seite des Papieres) oder

es wird das Papier nur als Autogramm übertragen (S. 106). Gewiß

find derartige Fälle wenig praktiſch , aber für die theoretiſche Struktur

zweifellos von Werth.

Zu den beſten I heilen zähle ich das erſte Kapitel des zweiten

Buches über die ffripturmäßigen Rechte. Der Verfaffer iſt Gegner

der Kreationstheorie und ſucht den Nachweis zu führen, daß § 794 des

B.GB.'s nicht nothwendig für jene Theorie verwerthbar iſt. Dieſen Nach:

weis halte ich für erbracht. Verfaffer betont mit Recht, daß wir es nur

mit einer fingulären Ausnahmebeſtimmung zu thun haben, daß das Gefeß

die Grundfrage nicht entſcheiden wollte, daß höchſt unerfreuliche Reſultate

die Folge der unbedingten Durchführung der Areationstheorie wären , bab

deshalb der Saß nur für dritte Erwerber, nicht für den erſten Nehmer

des Papieres in Betracht täme. Es ſei lediglich der Schuß der redlichen

Dritten, den das Geſetz im Auge habe, § 794 laufe parallel dem § 935 .

Jacobi will andererſeits von dieſem Standpunkt aus den Fall, daß der

Ausſteller das Papier unbewußt ausſtelle und bewußt liegen laſſe, ebenſo

behandelt wiffen , alſo inſofern weiter gehen , als die Kreationstheorie

(S. 184 ). Doch glaube ich, ihm hierin nicht folgen zu follen. Für nicht

unbedenklich halte ich ferner die analoge Anwendung des § 794 auf die

Orderpapiere. Gewiß iſt es wenig erfreulich, daß die Materie nicht ein

heitlich für Inhaber- und Orderpapiere geregelt iſt. Aber erblidt man in

$ 794 nur eine Aufnahmebeſtimmung , ſo iſt ihre analoge Anwendung

um jo bedenklicher. Auch auf Inhaberattien jenen Saß auszudehnen

trage ich Bedenken, wie ich endlich nicht allen „ Folgerungen “, die Verfaffer

in $ 35 zieht, beipflichten kann. In allen dieſen Punkten icheint mir

Jacobi zu einſeitig den dritten Erwerber gegenüber dem Ausſteller zu

idüßen.

Roch mancherlei weitere Bedenken laffen fich gegen Einzelausfüh:

.
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rungen erheben , ſo gegen die Ausführungen auf S. 222 ff., die mich nicht

überzeugt haben , gegen die weitgehende Auflegung von 8 795 B.SB.'3

auf S. 261 , gegen die Deduktionen auf S. 284 und 357 und Anderes

mehr.

Die Siteratur iſt nicht überall gleichmäßig benußt. So vers

miſſe ich für das Attienrecht mehrere werthvolle Arbeiten .

Aus der Eile des Drucs erklären fich einzelne finnentſtellende Drud :

fehler ( 3. B. auf S. 123 Zeile 12 ,Schuldners “ ſtatt „ Gläubigers " ), –

Das Geſammturtheil über die Arbeit fann nur ein günſtiges ſein .

Roftoc. Karl Behmann.

L. Dr. Otto Gierke , o . Profeſſor an der Univerſität

Berlin . Handelsgeſellſchaftsrecht und bür

gerliches Recht. Archiv für bürgerliches Recht

Bd . XIX S. 114-137 . Berlin 1901, Karl Hey

mann.

Der in der juriſtiſchen Gefellſchaft zu Berlin am 15. Dezember 1900

gehaltene Vortrag iſt bankenswerth über den Kreis der Zuhörer hinaue

durch dieſe Veröffentlichung dauernd erhalten und wird bei den Leſern

denfelben Beifal finden, wie folcher von den Zuhörern funbgegeben wurde.

Die verbindende und vergleichende Darſtellung der Geſellſchaft des Bürgers

lichen Gefeßbuchs und der offenen Handeldgeſellſchaft aufbauend auf dem

Recht@ prinzip der geſammten Band darf als muſterhaft in ihrer Beſchräns

kung auf einen kurzen Vertrag bezeichnet werden .

Es ſei der Gedankengang verfolgt.

Wenn auch das Handelégeſellſchaftsrecht am meiſten Geſchloſſenheit,

Eigenart und Selbſtändigkeit bewahrt habe, fo fei doch eine tiefgreifende

Neuerung durch $ 105 Ab . 2 hervorgerufen . Im alten Sandelsgefeßbuch

jei die offene Handelsgeſellſchaft ein geſchloffentes, aus fich ſelbſt gleiches,

in allem Weſentlichen vollſtändig geregeltes Gebilde geweſen , jeßt fei fie

nur noch der handelôrechtliche Ausbau der Gefellſchaft des bürgerlichen

Rechts. Das neue Handelègeſeßbuch habe dieſen Schritt thun fönnen, weil

das Bürgerliche Gefeßbuch ihm einen noch größeren Schritt entgegen ges

kommen ſei ; es habe den germaniſchen Gedanken der Gemeinſchaft zur

geſammten Hand, der in der Handel@ geſellſchaft lebendig geblieben, in feine

eigene Geſellſchaft hineingepflanzt (S. 115). Das alte deutſche Mechte:

wort der geſammten Hand, welches fich als techniſcher Ausdrud weder im

Bürgerlichen Geſetzbuch noch im Handelsgefeßbuche finde, habe fich in der

Literatur des neuen Rechts mit überraſchender Schnelligkeit Bahn gebrochen .

I
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Das Wort bezeichne nicht ein Rechtsinſtitut, ſondern ein Rechtsprinzip; es

handle fich grundfäßlich zuerſt um Perſonenverbindung , eine Perſonen

mehrheit ; dieſelbe ſei keine juriſtiſche Perſon (S. 116, 118) oder eine von

den Gliedperſonen verſchiedene und ihnen gegenüber verboliftändigte Bers

bandsperſon, ſondern nur die tollektive Einheit der verbundenen Perſonen.

Der Ausdruck dafür fei , daß die verbundenen Perſonen fåhig ſeien , mzus

ſammen “, winsgeſammt “ Rechte und Pflichten zu haben, die fich von den

ihnen als Einzelnen „ fonders" oder infonderheit“ zutommenden Rechten

und Pflichten unterſcheiden . So wurzle die geſammte Hand im Perſonens

recht und fei ohne perfonenrechtliche Grundlage gar nicht bentbar. Das

Rechtsprinzip der geſammten Hand ſei bei ſeiner Elaſtizität der ungleich

artigften Verwendung fähig ; für das rechtliche Weſen der eigentlichen

Handelsgeſellſchaft habe man damit einen feſten Boden unter den Füßen

(S. 115). Alle weſentlichen Unterſchiede ber þanbelageſellſchaft von der

Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts ließen fich auf einen Pluß von ges

fammter Sand zurüdführen (S. 119).

Wenn hiermit verſucht iſt, die Grundlagen, auf welchen'ficher immer

weiter fortgebaut wird , darzulegen , ſo ſei des Weiteren der Gang nur

durch einzelne Stichworte gekennzeichnet: Rechtsfähigkeit unter der Firma,

ſolcher Ausdruck der Perſoneneinheit fehle bei der Geſellſchaft des bürger

lichen Rechts, was für das Grundbuchrecht und dem Prozeß als bedeutſam

nachgewieſen wird. Die Vertretungsmacht, beruhend auf gefeßlicher Organis

ſation , im Gegenſaß zu Bollmacht oder Auftrag (S. 125) , damit im

Zuſammenhang Entziehung durch gerichtliche Entſcheidung (5GB. $ 127)

und durch Beſchluß der Geſellſchafter (BGB. $ 712). Das Geſellſchafts

vermögen , der Zugriff der Gläubiger , konkurs über das Vermögen der

Handelsgeſellſchaft, ausgeſchloffen bei der Geſellſchaft des bürgerlichen

Rechte (S. 126 ). Geſellſchaftsſchulden , wie weit fie das Privatvermögen

ergreifen (S. 127 ). Veränderungsfähigkeit durch Ausſcheiben und Eintritt

eines Geſellſchafters ; beim Ausſcheiden wächſt fein Antheil den übrigen

Geſellſchaftern zu (B.GB. § 738) , beim Eintritt wächſt ein Antheil am

Geſellſchaftsvermögen für ihn ab" (S. 129 ).

Der Schluß iſt einem Einblid in andere Handelsgeſellſchaftsformen

gewidmet, wobei hervorzuheben iſt, daß der Anſicht Simon's und nach

ihm King's zutreffend entgegen getreten wird , daß nach § 22 B.GB.'S

eine Aktiengefellſchaft für einen anderen Zweck als den eines wirthſchaft

lichen Geſchäftsbetriebes nicht mehr errichtet werden könne.

Möchte mit dieſem nur andeutenden Bericht, ſo weit das durch den

Namen Dtto Gierfe nicht bereits voll und wirkſam geſchehen iſt, eine

weitere Anregung gegeben ſein, den Vortrag zu leſen. Das einfache, klare

Wort wird belehrend wirkſam ſein.

Dr. Reyner.

1
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LI. Dr. jur. Paul Knoke , Gerichtsaſſeſſor und Privat

dozent in Göttingen . Das Recht der Geſell

fchaft nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch

für das Deutſche Reich. 8. ( VIII und 141 S.)

Jena 1901, Guſtav Fiſcher.

.

.

Das Buch iſt als eine ſyſtematiſche Darſtellung des Rechtes der

Geſellſchaft nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch geplant und durchgeführt,

wie das Inhaltsverzeichniß barthut. Die Einleitung (S. 1-10) trennt

Verein und Geſellſchaft und gelangt über das römiſche Recht hinweg zur

Anerkennung und Geſchloffenheit des Geſellſchaftsvermögens ( gegen Adler )

in Nachfolge von Gierte aus dem Beſtehen einer perſonenrechtlichen

Verbundenheit (S. 10).

Die Anordnung ergibt fich aus den Ueberſchriften der Kapitel.

1. Der Begriff der Geſellſchaft nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch und der

Abſchluß des Geſellſchaftsvertrages ." Bei Gegenüberſtellung der Geſells

ſchaft und nicht rechtsfähigen Verein (8 7 S. 20 , 22 , 38) wird naments

lich der Konkurs aufgeſchloſſen, übereinſtimmend mit Endemann (5. Aufl.

BD. I S. 823) . Wenn in § 8 geſagt iſt , daß Grundſtücke auf Namen

der Gefellſdafter einzutragen feien (S. 22) , ſo wird doch mit Rüdficht

auf $ 738 B.GB.'s auch die Zuſammengehörigkeit in bürgerlicher Geſells

ſchaft nicht unerwähnt bleiben dürfen, weil fich anderweit das Anwachſen

an die übrigen Gefeliſchafter nicht vollzieht. Hierauf beziehen fich in $ 48

der Reichs-Grundbuchordnung die Schlußworte, daß für die mehreren

Berechtigten anzugeben iſt das „ für die Gemeinſchaft maßgebende Rechts:

verhältniß ". Vgl. Windicheid - Stipp BD. II S. 738 ; Bradvogel

und Frydrych owicz. Handbuch des Grundbuchrechts S. 248 ; Obers

neď, Reichagrundbuchrecht 2. Aufl. S. 327. Eine Erörterung der das

Grundbuchrecht betreffenden Recht&verhältniſſe wäre beſonders erwünſcht

geleſen , etwa am Soluß von § 37 Wechſel der Mitglieder ". Kapitel II

behandelt Pflichten und Rechte der Mitglieder aus dem Geſellſchafte:

bertrage". Kapitel III , Geſchäftsführung und Vertretung ". Kapitel IV

„Das Geſellſchaftsvermögen ". Im $ 28 iſt die Saftung der Geſellſchafter

mit ihrem Privatvermögen für die Geſellſchaftëſchulden erörtert (Winds

idheid -Ripp Bd. II S. 736) . Zutreffend wird es für zuläffig erachtet,

durch Vertrag mit dem Dritten die Haftung auf das Geſellſchaftsvermögen

zu beſchränten . Daß dies bei der offenen Sandel@ geſellſchaft unmöglich

ſein ſolle, dürfte wohl nicht gemeint fein ( vgl. Lehmann:Ring, soms

mentar zum Handelsgeſezbuch S. 278 Nr. 11) . Kapitel V iſt mit „Auf:

löſung der Geſellſchaft; Veränderung im Mitgliederſtande " befaßt. —

Quellen und Sachregiſter machen den Abſchluß.

Die Abhandlung iſt nicht der Unterſuchung einzelner Zweifelsfragen

s

-
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gewidmet ; vielmehr iſt weſentlich auf Grund der vorhandenen Siteratur

und Rechtſprechung eine Darſtellung der Geſellſchaft nach Bürgerlichem

Gefeßbuch gegeben und iſt als ſolche bei zuverläſſiger Anführung der bes

nußten Quellen widtommen . Wenn hierbei die offene Handeløgeſellſchaft

nicht gänzlich bei Seite gelaffen werden konnte, fo war dies zwingend bei

dem Zuſammenhange der beiden Geſellſchaftsformen , was in $ 105 Abſ. 2

ŞOB.'s zum ſcharfen Ausbruc gelangt iſt. Die Geſellſchaft des Bürgerlichen

Gefeßbuches hat ſich, abgeſehen von der durch die Firma geſchaffenen Ges

ichloffenheit und der gefeßlich geregelten Vertretung &macht der Geſellſchafter,

durchaus der offenen Sandelsgeſellſchaft genähert durch die regelmäßige

Geſammthaftung der Gefellſchafter und die Vorbefriedigung der gemein

ſchaftlichen Schulden aus dem Gefellſchaftsvermögen, $ 733. Es wird dereinſt

die offene Handelsgeſellſchaft als ein Theil des Handelsrechts ausſcheiben

können, wie dies mit dem Handelskauf der Fall ſein wird. Manche

Schwierigkeit in der Anwendung des Gefeßes , namentlich für das Volt,

welches ſein Recht kennen will , würde verſchwinden. Den erſten Schritt

in dieſer Beziehung hat der Entwurf eines Bürgerlichen Gefeßbuche für

Rußland, Buch V : Recht der Forderungen, gemacht ), indem daſelbſt die

Handel @ geſellſchaft SS 644 ff., die Aktiengeſellſchaft $$ 719 ff., bie Genoſſen

ſchaft $$ 769 ff. in das Gefelifchaftsrecht eingearbeitet ſind.

Dr. ReyBner.
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LII. Arnold Aßmann. Die unbeſtellten Zu

fendungen. Ein Beitrag zur Erläuterung des

neuen bürgerlichen und Handelsrechts. 8. (160 S.)

Berlin 1901, Verlag von Fr. Vahlen.

Die vom Verfaffer behandelten, für das Leben eminent wichtigen Fragen

waren früher zumal von handelsrechtlichen Autoren eingehender erörtert .

Mit dem neuen Recht iſt der Schwerpunkt in das bürgerliche Recht gelegt,

wenn gleich auch manche Beſtimmungen des neuen Handelsgeſezbuches ,

insbeſondere die SS 362 und 378, in Betracht kommen. Der Verfaffer

hat den erfahrungêmäßig am meiſten vorkommenden Fall, daß der Abſender

ein Kaufmann iſt und als ſolcher die Waare dem anderen Theil ſendet,

zu Grunde gelegt. Damit erreichte er den Vortheil , die ältere Raſuiſtik

fich zu Nuke machen zu können, und dieſe Möglichteit nußt er denn auch

is
ho

w
s

vind

cacitet

"

πάρεα
w
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t
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1 ) Aus dem Ruffiſchen überſekt von Nikolaus von Seelet,

Rechtsanwalt in Kiga. Herausgegeben vom Rigaer Börſenkomite.

Riga 1900, R. Kueß .tage
r
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1nach Aräften aus. Durch lebendvolle , mit zahlreichen Beiſpielen durchs

feßte Darſtellung hat ſeine Schrift gerade für den Praktiker einen uns

mittelbaren Werth und ſie wird zweifelsohne von der kommentatoriſchen

Literatur zum bürgerlichen Recht und Handelérecht mit Erfolg verwerthet

werden. In vier Abſchnitten unterſucht Aßmann die Stellung des

Abſenders, insbeſondere die durch die Offerte erzeugte Gebundenheit (S. 24

bis 47) , die Form und Wirkung der Annahme , zumal der ſogenannten

ſtillen Annahme nach B.GB. § 151 (S. 48–89), die Stellung des An:

tragsempfängers , wenn ein Rauf nicht zu Stande kommt (S. 90-139)

und endlich einige weitere Fälle, insbeſondere den des HGB.'S § 378, die

Fälle des Jrrthums u. A. m. (S. 140-161).

Die neueſte Biteratur iſt ausgiebig benußt, ſo weit fie zur Zeit der

Veröffentlichung erſchienen war. Eine Differtation von Schlotter über

das vom Verfaffer behandelte Thema (1899) iſt ihm entgangen und auch

den Kommentar von DüringersHachenburg hätte Aßmann heran

ziehen können. Daß das Eine oder Andere vollſtändiger hätte behandelt

werden können , iſt bei der Bielgeſtaltigkeit des Gegenſtandes tein harter

Tadel. So iſt mir die fonſtruktion der Automatenaufſtellung (S. 42)

als Offerte zum Rauf nicht unbedenklich, die Entſcheidung des Falles auf

S. 87 erſcheint mir wenigſtens nach der Darſtellung des Thatbeſtandes

recht anfechtbar , auf S. 72 wäre die bindende Kraft der Handelsfitte

wohl etwas ausführlicher zu unterſuchen geweſen , der „ Beſichtigungs:

vertrag" , der S. 127 mit der Wirkung konſtruirt wird, daß der Adreſſat,

der in Renntniß der Sachlage die Sendung entgegennimmt, härter als der

Verwahrer hafte, ſcheint mir recht bedenklich zu ſein u. A. m. Doch will

ich damit die Vorzüge der Abhandlung, die ich mit Genuß geleſen habe,

nicht herabſeßen. Sie wird wegen ihres Werthes auf dauernde Benußung

Anſpruch erheben dürfen und verdient zumal deshalb Anerkennung , weil

Fie die Anknüpfung an den früheren Rechtszuſtand ftetë tahrt und hand

greiflich lehrt, wie fruchtbringend die geiſtige Arbeit war, die Theorie und

Praxis vor dem Bürgerlichen Gefeßbuch verrichteten.

Roftod. Karl Lehmann,

.

1

.

LIII. Der Entwurf des däniſchen Aktiengefeßes

(Udkast til Lov om Aktieselskaben m. m. med

Motiver) . Kopenhagen 1901 , Gad .

Von den drei ſkandinaviſchen Reichen hat Schweden bereits 1848

ein Attiengeſes erhalten, das 1895 durch ein umfangreiches neues Geſetz

abgelöſt iſt. In Norwegen iſt zunächſt 1883, dann 1894 ein Entwurf
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(vgl. dieſe Zeitſdr. Bb. 43 S. 267) ausgearbeitet worden , der in vers

änderter Geſtalt jeßt dem Storthing zugegangen iſt ). Jeßt erſcheint auch

Dänemart auf dem Plage mit dem Entwurf eines Attiengeſekes , hes

ſtehend aus 92 Paragraphen, dem fich ein aus 4 Paragraphen beſtehender

kurzer Entwurf eines Gefeße über Rommanditgefellſchaften auf Attien

anſchließt. Die Initiative iſt von dem Ropenhagener Profeffor Torp

ausgegangen, der in ſeinem Buche „om Interessentskab “ ausführlich die

Handelsgeſellſchaften behandelt hat.

Die Regierung ernannte Ditober 1900 eine Kommiffion von neun

Mitgliedern ( größerentheils Kaufleuten), die bis zum April des Jahres 1901

den vorliegenden Entwurf ausarbeitete und berieth. Die formelle Redaktion

iſt dem genannten Profeſſor Torp zu berbanten .

Der Entwurf Lehnt fich in erſter Linie an den Entwurf des note

wegiſchen Aktiengefeßeß von 1894 an ( ausführlich von mir in folds

heim's Monatsſchrift BD. IV S. 161 beſprochen ), berückſichtigt in zweiter

Linie ichwediſches und deutſches Attienrecht. AS Minimum des Grunds

fapitales find 50,000 Kronen gefordert, als Minimalnennbetrag der Attie

100 Kronen. Bei gemeinnüßigem Zweck kann aber von beiden Beſchrän

fungen dispenfirt werden. Der Gründungshergang iſt grundfäßlich in

ähnlicher Weiſe wie in Deutſchland geordnet. Zwiſchen Simultan- und

Succeffivgründung wird jedoch nicht geſchieden. Vielmehr wird die Grenzs

linie etwas anders gezogen , nämlich nach der Zahl der die Aktien über

nehmenden Perſonen. Wenn nicht mehr als 15 Perſonen das ganze

Aktienkapital übernehmen , ſollen die Förmlichkeiten eines öffentlichen Pros

Ipektes und einer förmlichen Aktienzeichnung fortfallen dürfen . Doch follen

folchen Falls Hebertragungen von Aktien an andere als die urſprünglichen

Aktienübernehmer innerhalb zweier Jahre nach der Entſtehung der Geſells

ſchaft nur dann giltig ſein, wenn der Proſpekt inzwiſchen veröffentlicht iſt.

Die ſtrengen Beſtimmungen des deutichen Rechts über Sacheinlagen und

Vermögensübernahmen , insbeſondere über die Gründungsprüfung, find nicht

rezipirt, vielmehr beſchränkt fich der Entwurf darauf, das Prinzip der

Publizität hierfür außzuſprechen . —

1) Dieſer dem Storthing zugegangene Entwurf behandelt Aktiengeſells

ichaften, Kommanditgeſellſchaften auf Aktien und Vereinigungen

mit wechſelndem Kapital , er beſteht aus 200 Paragraphen.

Wichtig iſt vor Allem ſein § 1 , nach dem jede Erwerbsgeſellſchaft,

die nicht Aktiengeſellſchaft, Rommanditgeſellſchaft, Kommanditattien

geſellſchaft, Vereinigung mit wechſelndem Kapital oder ſtille Ge

felſchaft iſt, als offene Geſellſchaft anzuſehen iſt, d. h. als Geſells

ichaft, bei der die Befellſchafter als Geſammt oder Partialſchulds

ner nach Außen haften. Der dem Storthing zugegangene Entwurf

weicht nicht unerheblich von dem Entwurfe von 1894 ab. Er iſt

nicht bloß den Materien nach weit umfaſſender, ſondern hat auch

Manches in Einzelheiten geändert.
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Die Vorſchriften über Grundlapital und Attien unterſcheiben

fich nur in vielen kleinen Einzelheiten vom deutſchen Recht. Die Aktien

können Summen- und Quotenaktien ſein. Doch fann in derſelben Geſells

ſchaft nur eine Art zur Anwendung kommen. So weit der Attionăr

nicht binnen ſechs Monaten nach der Eintragung der Geſellſchaft die Aktie

voll einzahlt , hat er eine Grundfondeverſchreibung " für den nicht eins

bezahlten Theil der Geſellſchaft auszuſtellen , bei ſpäteren Einzahlungen

erfolgt Quittung auf der Verſchreibung.

„ Bauzinſen “ find nur ganz beſchränkt zugelaffen. Von eingehenderen

Beſtimmungen über Bilangirung iſt abgeſehen . Von Intereffe ift

hier die Vorſchrift, daß bei Uebernahmen von Geſchäften der Anſchaffungos

preis mit mindeſtens jährlich 15 Prozent amortifirt werden ſoll (8 37).

Ein Aufſichtsrath (Bestyrelsen foll nur für Bants und Vers

ficherungégeſellſchaften ſchlechthin obligatoriſch ſein , für andere Geſellſchaften

nur dann , wenn das Grundlapital mindeſtens 100,000 Aronen beträgt,

doch auch hier nicht, falls die Geſellſchaft aus höchſtens zehn Mitgliedern

beſteht und die Aktien vinkulirte Namensattien find (8 40 ).

Der Aufſichtérath hat aber nicht, wie bei uns, die Stellung eines

rein internen Kontrolorganes, ſondern zugleich Antheil an der Verwaltung

und neben dem Vorſtand (Direktionen ) Vertretung nach Außen (§ 42 ),

doch können die Statuten ihn auf die Funktionen eines reinen Kontrols

organes beſchränken . Nach den Motiven (S. 19) hat die däniſche Ents

widlung es mit fich gebracht , daß der Aufſichtsrath „in manchen Fällen

eine weitergehende , in gewiſſem Umfange adminiſtrative Wirtſamteit ent

faltet". Als überwiegende Regel ſehen freilich die Motive aud für die

Zukunft icharfe Scheidung zwiſchen Vorſtand und Aufſicht& rath durch

ſtatutariſche Beſtimmung an .

Die Vertretungsbefugniß des Vorſtandes ( bezw . Auffichtsrathes) ift

nach Außen eine unbegrenzte , freilich nicht abſolute, wie im beutichen

Recht. Jede Begrenzung im Umfange ihrer Vertretungếmacht, die nicht

im Gefeß beſonders begründet iſt, iſt ohne Beſchränkung gegen Dritte, die

fie nicht fannten oder kennen mußten (§ 42).

Neben Vorſtand und Auffichtsrath iſt noch beſonderer Rechnungế:

reviſoren Erwähnung gethan, die durch die Generalverſammlung gewählt

werden ($ 50).

Was die Generalverſammlung betrifft, fo iſt das Minimal:

ſtimmrecht jedes Aftionårs anerkannt (8 51). Ziemlich weitgehend ift

daß Sonderrecht des Attionärs berücfichtigt (8 58 ). Einſtimmiger Beſchluß

aller Aktionäre wird für Aenderung des Zwedes , Fortfeßung der Geſells

ichaft über die ſtatutenmäßige Zeit und Vermehrung der Einſchußpflicht

verlangt . Zuſtimmung der benachtheiligten Aktionäre iſt einzuholen bei

Veränderung kontraktsmäßig zugeſicherter Rechte, der Aenderung des Stimm :

rechtes, des Antheilsrechtes am Vermögen, der Verlegung der Gleichheits
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ſtellung. Die Anfechtung ungefeßlicher Beſchlüſſe iſt nach deutſchem Vors

bilde geordnet ( 8 59).

Bei der Auflöſung der Attiengeſellſchaft (88 60—70) macht fic

ſtart das deutſche Vorbild geltend. Abweichend fout jedoch gelten , daß

Sinten der Mitglieder unter fünf Auflöſungsgrund ſein ſoll, wenn dem

Mangel nicht binnen drei Monaten abgeholfen wird ($ 60) .

þinſichtlich des Regiſters iſt zu bemerken , daß ein Centralattiens

geſellſchaftsregiſter in Kopenhagen geführt werden foll ( 71).

Anlehnung an den norwegiſchen Entwurf verrathen die Beſtimmungen

über den Geſchäft& betrieb ausländiſcher Attiengeſellſchaften (S8 79—83).

Roftod. Karl Lehmann.

LIV. Dr. Theodor Gerſtner. Der neueſte Stand

des Berner Internationalen Ueberein

kommens über den Eiſenbahn - Frachtu e r

kehr vom 14. Oktober 1890. 8. (XII und

191 S.) Berlin 1901, Franz Vahlen.

1

In einer lichtvollen Abhandlung ſtellte in dieſer Zeitſchrift

( Bd. XLIX S. 380 ff.) v. d . Beyen , der in amtlicher Stellung an den

Berathungen des Berner internationalen Uebereinkommens , des deutſchen

Handelsgefeßbuches und der Verkehrsordnung Theil genommen hatte , die

Fortbildung des Eiſenbahnfrachtrechts ſeit dem Berner internationalen

Uebereinkommen über den Eiſenbahnfrachtverkehr dar. Er erörtert nicht

nur die Fortbildung des internationalen Eiſenbahnfrachtrechts , alſo die

Zuſaßübereinkommen zum Berner intern . Nebereinkommen von 1890, fon

dern auch das Eiſenbahnfrachtrecht des Deutſchen Reiche, insbeſondere des

neuen deutſchen Handelsgefeßbuchs und das der Eifenbahnverkehrsordnung

von 1899, ſowie das der übrigen am B. Ueb. (= Berner Uebereinkommen)

betheiligten Staaten. In kurzen Zügen hebt der Verfaſſer alles Weſent.

liche hervor und bietet ſo auch den Juriſten , die ſich nicht ſpeziell mit

dem Eiſenbahnrechte beſchäftigen , ein anſchauliches und lehrreiches Bild

von der in unaufhaltſamem Fluffe befindlichen Bewegung auf dem wich

tigſten Gebiete des modernen Berkehrsrechte.

Eine andere Aufgabe ſtellt ſich Gerſtner. Er will in ſeinem Buche

den neueſten Stand des B. Heb.'s zur Darſtellung bringen, alſo in der Haupt

lache eine Ergänzung geben zu ſeinem vortrefflichen Werte Internationales

Giſenbahnfeachtrecht“ 1893 (618 S.), in dem er das B. Heb. von 1890

in ſyſtematiſcher Darſtellung erläutert. Der Verfaffer beſchränkt ſich aber
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in ſeinem neueſten Buche nicht auf eine Erörterung der nachträglichen

Aenderungen des B. Ueb.'8 , ſondern nimmt die Gelegenheit wahr, fich

auch bezüglich der unveränderten Partien dieſes Staatsvertrags mit anderen

in der Rechtsliteratur vertretenen Anſchauungen auseinander zu ſeßen ,

und wendet feine Aufmerkſamkeit auch der Rechtſprechung auf dieſem Ges

biete zu .

-

Nach Art. 59 des am 1. Januar 1893 in Wirkſamkeit getretenen

B. Ueb.'s war für deffen Weiterentwidlung Vorſorge getroffen durch die

Vorſdrift, daß wenigftens alle drei Jahre Delegirte zur Berathung der

nothwendigen Abänderungen und Verbeſſerungen zuſammen treten ſollten .

Schon 1893 verſammelte fich aber in Bern eine fachmänniſche Konferenz.

Das Ergebniß ihrer Berathungen Reviſion der Vorſchriften über be

dingungsweiſe zum Transport zugelaſſene Gegenſtände, bedingte Zulaſſung

der bislang vom internationalen Transporte ausgeſchloſſenen Roſtbarkeiten ,

Kunſtgegenſtände und Leichen führte zur Zufagpereinbarung vom

16. Juli 1895.

Die erſte ordentliche (B. Heb. Art. 59) Reviſionskonferenz 'trat im

März 1896 in Paris zuſammen. Gerſtner, der ebenſo wie v. 0. leyen

an dieſen Konferenzen als Vertreter Deutſchlands Theil nahm , wurde zum

Vizepräſidenten gewählt. Die Beſchlüffe dieſer Konferenz liegen in dem

Zuſaßübereinkommen vom 16. Juni 1898 vor, das am 10. Oktober 1901

endlich in Kraft getreten iſt. Neben einigen erheblichen Aenderungen weift

dieſes Zuſaßübereinkommen eine Reihe weniger bedeutender, meiſt formaler

Aenderungen auf.

Gerſtner drudt den Text des B. Heb.'s in der Faſſung ab, die

er durch die Zuſaßvereinbarung erfahren hat, und fügt bei jedem Artitel

erläuternde Bemerkungen hinzu. Am Schluſſe der Bemerkungen fügt er

ſodann ſtets alle Parallelſtellen zu jedem Artikel aus dem geltenden inneren

Rechte eines jeden Vertrageſtaates an , ein außerordentlich zweckmäßiges,

die Brauchbarkeit des Kommentars erhöhendes Verfahren . So findet man

S. 26 ff. eine bankenswerthe Zuſammenſtellung der in jedem Vertrageſtaate

bem Poſtzwang unterworfenen Gegenſtände.

Unter den erheblicheren Aenderungen hebe ich folgende hervor: Aus:

dehnung der Frachtzuſchläge, die bisher nur für unrichtige Inhaltsangabe

und Wagenüberlaſtung erhoben werden konnten, auf zu niedrige Gewichtes

angaben und Feſtfeßung beſtimmter Fälle, welche die Erhebung des Frachts

zuſchlag ausſchließen (Art. 7 Abſ. 4 und 5). Der þöchſtbetrag der

Nachnahme, bisher 2000 Franten für den Frachtbrief, wurde geſtrichen ,

da die Bahnen, die die Nachnahme nicht nach Eingang zahlen , in keiner

Weiſe gefährdet find , andererſeits der Abſender eines werthvollen Gutes

ein Intereffe an einer höheren Nadinahmebelaſtung hat. Ferner tonnen

ießt Nachnahmen auf verderbliche und die Fracht nicht ficher deđende

Güter von den Bahnverwaltungen zugelaſſen werden (Art. 13 Abſ. 1 ).

.
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Sodann wurde das nachträgliche Verfügungsrecht des Abſenders (Art. 15

Ab . 1 ) ausgedehnt, ſo daß nunmehr die Ablieferung auf einer über die

Beftimmungsſtation hinaus oder feitwärts von dem urſprünglichen Bes

förderungsweg gelegenen Station verfügt werden fann. - Bezüglich der

Verjährungsfriſten von Frachterſtattungsanſprüchen (Art. 12) und Ent

jdhädigungsforderungen (Art . 45) wurde beſtimmt, daß die Zeit vom Tag

der Einbringung einer ſchriftlichen Reklamation bis zum Tage der Zuſtellung

der Entſcheidung derfelben in die einjährige Verjährungsfriſt nicht einzu :

rechnen ſei . Endlich wurde in Art. 44 Ziff. 2 die Friſt für das An

bringen von Entſchädigungeanſprüchen wegen Verſpätung von 7 auf

14 Tage erhöht. – Außer dieſen und anderen geringfügigeren Verbeſſe:

rungen wurde eine Reihe von Erklärungen der Delegirten in die Protokolle

aufgenommen , die wegen der Bekundung der Nebereinſtimmung der Ans

ſchauungen von Wichtigteit find (vgl. Gerftner S. 10). - Der auf

Grund von Vorſtellungen des deutſchen Sandelsſtandes von Deutſchland

geſtellte, von Deſterreich -Ungarn und der Schweiz unterſtüßte Antrag auf

Aufhebung des ſogenannten Alarirungsmonopols, des ausſchließlichen Rechts

der Eiſenbahn zur Bodbehandlung unterwegs (Art. 10) , wurde mit fünf

gegen dier Stimmen abgelehnt. Namentlich Rußland hatte dieſem harts

nädigen Widerſtand entgegen geſeßt.

Daß Gerſtner , der, wie erwähnt , an dem Zuſtandekommen des

internationalen Vertragswerks in ſeinen verſchiedenen Stadien betheiligt

war, fich als ein ſachkundiger , mit der Literatur und der Rechtſprechung

vertrauter Führer , dem man ſich gerne anvertraut , erweiſen würde , ließ

fich erwarten. Dieſe Erwartung wurde nicht getäuſcht. Sein Buch iſt eine

gediegene , auf der Höhe wiſſenſchaftlicher Forſchung ſtehende Leiſtung, die

man Juriſten, Kaufleuten und Eiſenbahnbeamten warm empfehlen kann .

Nicht allen ſeinen Behauptungen dermag ich beizupflichten . Ich

will mich jedoch begnügen, nur zwei Differenzpunkte zu betonen .

Nach Art. 5 des B. Neb.'s iſt eine Vorausſeßung der Transport:

pflicht der Eiſenbahn, daß die Beförderung mit den regelmäßigen Tranes

portmitteln möglich iſt". Gerſtner berfict S. 40 die ſchon in ſeinem

Internationalen Eiſenbahnfrachtrecht S. 103 f. vertretene Auffaſſung, daß

das Nichtvorhandenſein der regelmäßigen Transportmittel " (Art. 5 Abſ.1

Biff. 2 ) keinen civilrechtlichen Anſpruch gegen die Bahn begründe. Er

erkennt eine Transportpflicht der Eiſenbahn nur an, wenn die Beförderung

mit den regelmäßigen, d. h. den zur Bewältigung des regelmäßigen Ver

kehrs thatſächlich zur Verfügung ſtehenden Tranfportmitteln möglich ift.

Das halte ich nicht für zutreffend. Die Verpflichtung der Bahnen , fich

mit den regelmäßigen Transportmitteln zu verſehen , iſt durch Art. 5

Ab . 2 implicite zu einer civilrechtlichen geworden . Und da nach Ab.4

jede Zuwiderhandlung gegen die Beftimmungen dieſes Artitels einen

Schadenserſaßanſpruch begründet , fo hat der Richter im Streitfall audy

Zeitſchrift für Handelårecht. Bd. LI. ' 40

.

1
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über dieſe Vorausſeßung des Schadenserſaßanſpruchs zu entſcheiden. Aus

dem Wortlaut , jedenfalls aus dem Sinn des Art . 5 iſt das zu folgern .

3d fann nur wiederholen (vgl. Roſenthal , Internationales Eiſen

bahnfrachtrecht S. 43 Anm . 7) , daß das richterliche Ermeffen in Bezug

auf die Auslegung der gefeßlichen Begriffe nicht eingeſchränkt werden darf.

Grrthümlich zählt mich Eger (Eiſenbahn -Verkehrsordnung 2. Aufl. 1901

S. 24 ), mit dem ich übereinſtimme, zu den Anhängern der Meinung, daß

in einem ſolchen Falle fich nur ein Einſchreiten der Adminiſtrativbehörden

rechtfertige.

Sodann verwirft Gerſtner S. 69 meine Anſicht, daß eine Nach :

forderung von Frachtbeträgen ſeitens der Bahn unzuläffig ſei , wenn in

Folge irriger Außkunft durch die zuſtändigen Organe der Eiſenbahn über

die Söhe der Frachtfäße der Abſender oder Empfänger geſchädigt würde .

Man fann nicht behaupten, daß meine Anſchauung zu einer Rechtfertigung

der Nichtachtung der Tarife führe , denn die Einrede ftüßt ſich auf ein

Verſchulden der zuſtändigen Drgane der Bahn, das für den Abſender be :

ſtimmend geweſen iſt (vgl. Roſenthal a. a . D. S. 109 Anm. 4) .

Gerſtner führt aus : „ Wenn ſich Roſenthal auf $ 45 Abſ. 2 des

Entwurfs eines Reichs-Eiſenbahngeſeßes vom März 1874 und die Motive

dazu beruft, ſo ſcheint er zu überſehen , daß jener Saß niemals Geltung

erlangt hat.“ Dieſe Behauptung ichwebt in der Luft. Ein ſolches

Ueberſehen wäre allerdings eine ſtarke Leiſtung eines Fachjuriſten. Ich

citirte aber nirgends den 8 45 dieſes Entwurfe, ſondern berief mich dafür,

daß die von mir bekämpfte Anſchauung zu den größten Unbilligteiten

führen würde , lediglich auf die Motive zum Entwurf des Reiche:

Eiſenbahngefeßes (S. 77) .

gena. Profeſſor Dr. Eduard Rojenthal.

1

LV. Profeſſor Dr. Paul Puntichart. Der Grund

ſchuldbegriff des deutſchen Reichsrechtes

in Gefeß und literatur. Kritiſche Studie .

[ Feſtſchrift der Univerſität Graz aus Anlaß der

Jahresfeier am 15. November 1900. 8. ( 121 S.)

Graz 1901 , Leuſchner & Lubensky . (Preis 3 Mark .)

Der Verfaſſer ſucht dem Grundſchuld& problem , das durch das neue

bürgerliche Recht des Deutſchen Reiches feiner Löjung nicht näher gebracht

ift, aus dem Geſichtswinkel des altdeutſchen Obligationenrechts
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beizufommen . Im Anſchluß an die Ausführungen in ſeinem Buche

„ Schuldvertrag und Treugelðbniß des fächfiſchen Rechtes im Mittelalter “

will er Schuld und Haftung ſcharf unterſchieden wiſſen. Es handle fich

um Gegenſäße. Die Schuld ſei das Leiftenſollen , das fich nicht als

Auffluß der perſönlichen Haftung darſtelle, das aber ſtets Perſonen voraus:

feße ; neben ihr ſtehe die Obligation oder şaftung . Gebundenheit,

Verbindlichkeit, Verſtridung, alſo die rechtliche Beſtimmung , für eine

Schuld Genugthuunges und zunächſt Erfako bjelt zu werden. Die Oblis

gation fei entweder Perſonen- oder Sachobligation. Die perſönliche

Haftung ſei feine Haftung des Vermögens der Perſon , keine General:

hypothet , ſondern eine Haftung der Perſon felbſt als des Trägers ihrer

wirthſchaftlichen Straft. Bei der Sachhaftung ſtehe die Sache ſelbſt ein.

Von dieſem Ausgangspunkte aus entwickelt der Verfaſſer zunächſt den

Inhalt der die Grundſchuld betreffenden Beſtimmungen des Bürgerlichen

Gefeßbuches und gibt ſodann einen Ueberblick über die bisherige , ins:

beſondere auf dem Boden des preußiſchen þypothefenrechte erwachſene

umfaſſende Literatur . Darauf folgt die fritiſche Würdigung des Geleges

und der über den Grundſchuldbegriff aufgeſtellten Lehrmeinungen . Den

Schluß bildet die vom Verfaſſer aus dem altdeutſchen Obligationenrechte

geſchöpfte Konſtruktion der Grundiould. Sie gipfelt in den Saßen, daß

die Grundſchuld eine Schuld ſei , bei welcher der Thatbeſtand des Schuld

derhältniffes nicht in ſeinen ſämmtlichen Beſtandtheilen Aufnahme gefunden

habe ; es werde vom Schuldgrund und von der Perſon des Schuldners

abgeſehen . Die Grundſchuld werde formell durch einen , bloßen Zahler "

geleiſtet. Bei ihr beſtehe reine Sachhaftung ; eine Perſonenhaftung exiſtire

im Rahmen des Grundſchuldrechtes nicht. Der Verfaſſer gewinnt hiernach

folgende Begriffsbeſtimmung der Grundſchuld : „Die Grundſchuld iſt eine

durch Eintragung im Grundbuch entſtehende, in Bezug auf Schuldgrund und

Perſon des Schuldners abſtrakte Schuld einer beſtimmten Geldſumme, für

deren Bezahlung an den Gläubiger ausſchließlich ein beſtimmtes Grund:

ſtück haftet. “

Aus dieſer nur den Rern der Darlegungen des Verfaffers heraus .

ſchålenden Inhaltsangabe wird ſchon ſo viel erſichtlich ſein , daß es ſich

um einen in jedem Fall anregenden , gründlichſter Forſchung und Sach

kenntniß entſprungenen Beitrag zu der ſchwierigen Frage des Grundſchuld

begriffs handelt. An ihm wird auch der Praktiker um fo weniger vorbei

gehen können , als Dernburg in ſeinem Sachenrechte des Deutſchen

Reichs und Preußens im Weſentlichen den Gedanken Puntich a r t's

gefolgt iſt und auf der Scheidung von Schuld und Haftung ſeinen ein

heitlichen Pfandrechte begriff aufgebaut hat. Eine Auſeinanderſeßung mit

dieſer Auffaffung iſt nicht zu umgehen. Nun ſcheint es von vornherein

mißlich , die Ergebniſſe rechtshiſtoriſcher Forſchungen für ein Inſtitut des

modernen Rechtes bertverthen zu wollen (vgl. die Ausführungen von

I
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Kohler im Archiv für civil. Praxis Bd. XCI S. 172 ff.). Es möchte

dies angängig ſein , wenn das Bürgerliche Gefeßbuch fich jene Ergebniffe

zu eigen gemacht hätte und von ihnen auß zur Seßung ſeiner Normen

über die Grundſchuld gelangt wäre. Der Obligationsbegriff des Reichs

rechts iſt aber nicht der des altgermaniſchen Obligationenrechts. Araft

des Schuldverhältniſſes iſt der Gläubiger berechtigt , von dem Schuldner

eine Leiſtung zu fordern " ( $ 241 Sab 1 B.OB.' ). Der Schuldner iſt

alſo verpflichtet, fein Verhalten nach Maßgabe des kontreten Inhalts

der Obligation einzurichten ; er foll im Sinne der ihm auferlegten

Schuld. Widerſpricht ſein Verhalten dieſem Solen , ſo iſt er dem ſtaats

lichen Zwange in dem Umfang ausgeſeßt , wie er durch die Vorſchriften

über die Zwangsvollſtredung beſtimmt wird. Dieſes Baften, dieſes Unters

worfenſein unter die zur Befriedigung des Gläubigers gewährten Zwangs

mittel tritt nicht in Gegenſatz zur Schuld ; es iſt die Folge des obligations:

widrigen Thuns oder Unterlaffen des Schuldnere. Eine Haftung der

Perſon, ſelbſt nach der Weiſe früherer Schuldrechte, eine Schuldinechtſchaft

oder ein Zwang etwa zur Abarbeitung der geſchuldeten Leiſtung iſt dem

modernen Rechte fremd. Die Haftung iſt Vermögenshaftung inſofern, als

der Schuldner gezwungen iſt, ſein Vermögen zum Zwede der Verfilberung

und der Befriedigung des Gläubigers herzugeben . Darin liegt feine

Generalhypothet, denn nur das jeweilige Vermögen des Schuldners iſt

Gegenſtand der Zwang @vollſtredung. Schuldig fein heißt mit ſeinem

Gute für das Leiſtenfolien einſtehen. Der Gegenjaß zu diefer obligationens

rechtlichen Saftung iſt die Sachhaftung , die Unterwerfung einer Sache

unter den menſchlichen Willen dergeſtalt, daß ihrem Werthe eine beſtimmte

Summe entnommen werden kann. Es iſt der Gegenſa nicht zwiſchen

Schuld und Haftung, ſondern zwiſchen perſönlichem und dinglichem Recht

(vgl. Kohler a . a . D. S. 176 ff .). Darum möchte die Erfaſſung des

Grundichuldbegriffe von dem alten Schuldrecht auß nicht wohl angängig

ſein . Aber auch von dem Standpunkte des Verfaſſers aus erhebt ſich das

Bedenken , wie bei einer Schuld von der Perſon des Schuldners abſtrahirt

werden mag. Der Verfaſſer ſagt ſelbſt, daß die Schuld ſtets eine Perſon

vorausſeße, und darin hat er offenbar Recht. Nun folle bei der Grunds

ichuld die Perſon des Schuldners und mit ihr auch der Schuldgrund

verſchwinden. Folgerichtig kommt es auf eine Schulb überhaupt nicht

Wenn die Grundſchuld von dem unabhängig iſt, was das Weſen

der Schuld ausmacht, lo fann fie faum mit Hilfe des Schuldbegriffe tons

ſtruirt werden. Der Verfaffer hilft fich damit , daß er einen Schuldner

fingirt, wenn keiner vorhanden iſt. Es handle fich um Aufnahmefälle,

die für die Konſtruktion nicht in Betracht fåmen. Regelmäßig ſei ein

Schuldner (der nur nicht hafte) borhanden. 30h glaube nicht, daß eine

Begriff &beſtimmung, die der Stüße der Fiktion bebarf, haltbar iſt. Dieſe

Stüße iſt in Wahrheit teine. Wie ſoll ein Schuldner vorgeſtellt werden ,

an.
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wenn Femand eine Grundſchuld kauft, d. h . wenn Jemandem eine Grundichuld

gegen eine ihrem Kapitalbetrage gleichkommende Summe vom Eigenthümer

des Grundſtüds beſtellt wird ? Der Gläubiger begnügt fich mit der

Sachhaftung ; es fehlt an jeglichem Leiſtenſollen , an jeglicher Schuld,

wenn ichon nicht an dem Wofür, an der causa der Sachhaftung ; fie

liegt in dem gegenſeitigen , der Beſtellung der Grundſchuld vorausgegangenen

Vertrage.

Es kann nicht der Zweck dieſer Zeilen ſein , im Einzelnen den

Ausführungen des Verfaffere zu folgen . Sie ſollen nur eine beſcheidene

Anregung zum Studium des Buches geben , das belehrend wirkt , auch

wenn man im Ergebniß anderer Meinung iſt.

Berlin. Predari , kammergericht @rath.

LVI. Alberto Vighi , Prof. di Diritto Comm. all'

Università di Camerino. Notizie storiche

sugli amministratori ed i sindaci delle

società per azioni auteriori al codice di

commercio francese. 8. (61 p.) Camerino

1898, Tipografia Savini.

Vighi unterſucht in dieſer lleinen Abhandlung zuerſt die Frage

des Urſprungs der Aktiengeſellſchaft (S.5—21) , gibt ſodann einen Uebers

blick über die Entwidlung des Vorſtandes (S. 23—51) und zum Schluß

einige Notizen über den Auffichtērath (S. 53–61). Das Material hat

er im Weſentlichen aus den Arbeiten von Goldſchmidt, mir , Ring

geſchöpft, wie er fich auch in den Reſultaten meiner Unterſuchung über

die geſchichtliche Entwicklung des Altienrechts anſchließt (bas 1898 er

ſchienene größere Wert iſt noch nicht benußt). Insbeſondere verneint

aud Vighi einen Zuſammenhang zwiſchen der George-Bant und der

modernen Aktiengefellſchaft. Er weift S. 18 darauf hin , daß felbſt in

der Zeit, wo die luoghi der Georgs- Bant ziemlich hoch im Aurſe ſtanden,

der Ausdruc , luogho " in Italien teine Verbreitung fand , ſondern die

italieniſchen Sandelstompagnien , die fich bildeten , die Bezeichnungen

„ porzione“ und „ azione" nach ausländiſchen Vorbildern annahmen.

Etwas dürftig find die Bemerkungen über den Aufſichtsrath. Die

geſchichtliche Entwidlung dieſes Inſtitutes ift erheblich verwidelter als die

des Vorſtandes und auch wohl in den einzelnen Ländern eine verſchiedene

geweſen. Hier müffen Spezialunterſuchungen ergänzend einfeßen.

Rofto d . Karl Lehmann.
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LVII. Dr. jur. Ernſt Brud. Die Einigung im

Sachenrecht des Bürgerlichen Gefeßbuchs.

8. (75 S.) Berlin 1900, Verlag von Otto Lieb

mann.

Die kleine Monographie ſoll die jachenredytliche Einigung des

Bürgerlichen Gefeßbuches (zu vergleichen $ S 873 , 925 , 1032 , 1205)

nach allen Richtungen erſchöpfend behandeln. Sie beginnt mit einer

eingehenden Unterſuchung über die rechtliche Natur der Einigung.

Das Ergebniß läßt fich dahin zuſammenfaſſen : Einigung und Eins

tragung oder Uebergabe ſind die beiden Elemente eines einheitlich ge

dachten Rechtsakts, des ſachenrechtlichen Rechtsgeſchäfts. Für ſich allein

fehlt der Einigung jeder ſelbſtändige Erfolg , insbeſondere erzeugt fie,

ſelbſt wenn fie bindend geworden iſt (§ 873 Abſ. 2 des B.GB.'3),

nicht die Verpflichtung, die dingliche Rechtsänderung durch Bewirtung

der Eintragung oder der Webergabe zur Vollendung zu bringen . Eine

folche Verpflichtung kann vielmehr nur aus dem regelmäßig vorhandenen

Raujalgeſchäft, in Verfolg beffen die Einigung geſchehen iſt , nicht aus

der Einigung, die Leiſtungsgeſchäft iſt, hergeleitet werden . Der Mangel

jedes ſelbſtändigen Erfolge grenzt die Einigung von den Verträgen und

den Rechtsgeſchäften ab. Man muß fie als den Typus eines neuen

Rechtsbegriffs bezeichnen . Sie erſchöpft fich in der Feſtſtellung der über :

einſtimmenden Erklärungen , ein dingliches Recht begründen oder ein

begründetes Recht ändern, belaſten, übertragen oder aufheben zu wollen

(S. 14) .

Die Ausſcheidung der Einigung aus den Rechtsgeſchäften macht

eine Unterſuchung der Frage nothwendig , inwieweit die Vorſchriften

des Allgemeinen Theiles des Bürgerlichen Gefeßbuchs über Rechtsgeſchäfte

auf die Einigung Anwendung finden können. Dieſe Unterſuchung findet

fich am Schluſſe der Arbeit (S. 52 ff.). Die Antwort wird dahin

gegeben, daß die Vorſchriften , die einen rechtlich relevanten Erfolg zur

Vorausſeßung haben, keine Anwendung finden können, während diejenigen ,

bei welchen das Willensmoment im Vordergrunde ſteht, auch auf die

Einigung paſſen. Dies wird dann für jeden der ſechs Titel des dritten

Abſchnitte des Allgemeinen Theiles durchgeführt. Die Ergebniſſe erſcheinen

allerdings mitunter ſehr anfechtbar.

Uebrigens ſondert Brud von den eingangs bezeichneten Fällen

der Einigung den Fall des § 854 Abſ. 2 ab. Dort iſt beſtimmt, daß

die Einigung des bisherigen Befißers und des Erwerbers zum Erwerbe

des Befißes genügt , wenn der Erwerber in der Lage iſt , die thatſäch:

liche Gewalt auszuüben. Da dieſe Einigung einen rechtlich relevanten

Erfolg herbeiführt , fo foll fie der Rechtsfigur des Vertrags zu unter:
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ſtellen ſein und den Vorſchriften des Allgemeinen Theiles über Rechts

geſchäfte ac. unterliegen , ohne daß Beſonderheiten entſtehen (S. 19).

Außerdem enthält die Arbeit Unterſuchungen über die Frage, ob

die Einigung nothwendig abſtrakt ſei , was nur für die Auflaffung

bejaht wird (S. 21 ff .) , ſowie über die Subjekte (S. 30 ff.) und das

Anwendung @ gebiet der Einigung (S. 40 ff.). Dieſe wohl nur der

Vollſtändigkeit halber aufgenommenen Unterſuchungen bieten nichts Bes

merkenswerthes.

Riel. Dr. Heinrich Göppert .

LVIII. G. Espinas et H. Pirenne. Les coutumes

de la gilde marchande de Saint - Omer.

( Extrait du Moyen-Age. ) gr. 8. (8 p . ) Paris

1901 , Emile Bouillon .

Die vorliegende kleine Schrift behandelt die Statuten der Gilde

von Saint Omer und bringt die erſte den modernen wiſſenſchaftlichen

Anforderungen entſprechende Ausgabe jener Rechtsquelle. Die Arbeit

verdient entſchieden eine Anzeige in dieſer Zeitſchrift, da die Gilde:

ordnung von Saint-Omer das älteſte Zeugniß für das Beſtehen einer

Kaufmannsgilde im ganzen deutſch -franzöfiſchen Rechtsgebiete bildet, zu :

gleich aber keiner ſpäteren Quelle an Reichhaltigkeit des Erkenntniß

materials für das Weſen jenes wichtigen Inſtituts nachſteht.

Die Statuten der Gilde von Saint-Omer ſind zwar ſchon 1879

entdeckt worden ; dadurch aber , daß fie in einer deutſchen Gelehrten faſt

ganz unbekannten lokalhiſtoriſchen belgijchen Zeitſchrift, den Mémoires

de la société des antiquaires de la Morinie , veröffentlicht wurden,

ſind fie fowohl Goldichmidt bei Ausarbeitung der einſchlägigen

Partien ſeiner Univerſalgeſchichte des Handelsrechts wie Hegel bei

Abfaſſung feines Werkes über Städte und Gilden entgangen. Erſt ein

amerikaniſcher und ein franzöfiſcher Gelehrter , Groß und Fagniez,

machten jene Quelle durch wörtlichen Abdruck der erſten Publikation

auch den Rechts- und Wirthſchaftshiſtorikern in Deutſchland bekannt.

Nach den der neuen Ausgabe vorangeſchidten Unterſuchungen

ſtammen die Statuten der Gilde von Saint:Omer aus den Jahren

1083-1127 ; fie find aber nicht einheitlich , ſondern allmählich ent

ſtanden. Aus dem Inhalte unſerer Urkunde, den die Herausgeber viel

fach durch Parallelſtellen anderer Gildeordnungen erläutern, ſei hervor:

gehoben , daß die Ausſchließung der Handwerker von der Kaufmanns
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genoſſenſchaft unſerer Quelle noch fremd iſt. Af þauptzwed des

Verbandes erſcheint hier wie in ſpäteren Urkunden gegenſeitige Unter:

ſtüßung der Mitglieder daheim und auf ihren Handelsreiſen, während

Mitbürger , welche ben Beitritt zur Gilde ablehnen , nicht unterſtüßt

werden ſollen, Pflege der Geſelligkeit, Gottesdienft und Wohlthätigteit.

Durchaus unſerer Rechtsquelle eigenthümlich iſt aber die Beſtimmung,

daß bei Handelsgeſchäften von Gilbemitgliedern mit Fremben die Ges

noſſen das Recht hatten , Abſchluß des Geſchäftes mit ihnen , ſtatt mit

den Fremden zu verlangen , während ſonſt nur ein Recht auf Theil:

nahme an den Geſchäften der Genoffen mit Fremben überliefert wird ' ) .

Berlin. Carl Roehne.

LIX. Dr. jur. Georg Zadig. Der Terminhandel

und ſeine Behandlung durch Rechtſprechung

und Gefeßgebung. gr . 8. (64 S.) Breslau

1901 , Wilhelm Roebner.

In den "volkswirthſchaftlichen Kapiteln der Schrift wird aus:

geführt, daß die Maßregeln des Börſengefeßes ihren Zwed verfehlten ,

daß überdies die Beſchränkung des Terminhandels in Folge Ausdehnung

des Terminhandel im Ausland und des Rafſageſchäfte der deutiden

Voltswirthſchaft ſchwere Nachtheile gebracht hat. Aus den juriſtiſchen

Rapiteln ſcheint mir am werthvollſten die Feſtſtellung zu ſein , daß im

rechtageſchäftlichen Berkehr an und außerhalb der Börje nur wirkliche

Spekulationstäufe ( Differenzgeſchäfte im wirthſchaftlichen Sinne) ge:

ichloffen werden , und daß die nach Anſicht des Reichsgerichts dem

Berkehr vielfach zu Grunde liegenden Geſchäfte , welche - an Stelle

der Abwidlung durch Abſchluß eines Gegengeſchäfts burdh bloße

Zahlung der Differenz von Vertrags- und Lieferungspreis erfüllt werden

follen ( Differenzgeſchäfte im Sinne des § 764 B.GB.'3), überhaupt nicht

exiſtiren (S. 12 ff.). Verfaffer führt richtig aus , daß der Begriff des

Differenzgeſchäfte im Rechtsſinne, von ihm echtes Differenzgei häft"

genannt , durch eine unrichtige Auffaſſung des Liquidationskurſes als

identiſch mit dem Durchſchnittskurſe des Lieferungstages entſtanden ſei.

Dazu tam , wie hinzuzufügen iſt , die unrichtige Auffaſſung der bei

der Abwidlung der Termingeſchäfte gezahlten Differenzen von Bertrages

!

I

1 1

1 ) Vgl. Ernſt Mayer, Deutſche und franzöſiſche Verfaſſungs:

geſchichte Bd. II S. 236 Note23.
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1

und Siquidationskurs. Während dieſe fich mit Rüdficht auf die vor:

gängige Lieferung der Waare und Zahlung des Liquidationskurſes als

Kaufpreisreſtforderungen darſtellen, ſah die Rechtſprechung in der Zah

lung dieſer Differenzen die Auflöſung des Kaufes in eine bloße Leiſtung

des Unterſchiedes zwiſchen dem Vertrags- und dem vermeintlichen Liefe

rungspreiſe .

Die Kritit der Rechtſprechung des Reichågerichte iſt nicht immer

zutreffend, ſo namentlich nicht, wenn Verfaffer S. 16 ff. annimmt, das

Reichsgericht habe an die Stelle des echten Differenzgeſchäfts ganz un:

auffällig das unechte Differenzgeſchäft untergeſchoben ," bei welchem es

nicht auf die Differenz des Vertrags- und des zeitlich feſtbeſtimmten

Lieferungspreiſes ankomme, ſondern auf die Differenz des Vertrags

preiſes und des Preiſes an einem ſpäteren Zeitpunkt , den eine Partei

willkürlich beſtimme. In Wirklichkeit iſt das unechte Differenzgeſchäft

des Verfaffers nach der reichegerichtlichen Rechtſprechung eine Verbindung

zweier echter Differenzgeſchäfte entgegengefegter Tendenz.

Verfaffer beſpricht ferner eine Reihe Einzelfragen aus den Bez

ſtimmungen des Börſengefeßes . Raum richtig und auch durch § 82

Abſ. 4 des Bürgerlichen Gefeßbuches nicht ausreichend zu begründen

dürfte es fein , wenn Verfaſſer S. 39 den Ausdruck , börſenmäßiger

Terminhandel“ in $ 50 Abſ. 3 als im Gegenjaş zu „ Börſentermin

handel" (Ab . 1 und 2) ſtehend und gleichbedeutend mit dem freien

Terminhandel des § 51 Abſ. 2 und § 52 auffaßt. Offenbar handelt

es ſich hier um eine ungenaue Ausdrudsweiſe , was umſo wahrſchein

licher iſt, als g 50 Abſ. 3 im Reichstag beſchloſſen und in den voraus:

gehenden Verhandlungen der Ausdruck börſenmäßiger Terminhandel als

mit Börſenterminhandel gleichwerthig gebraucht wurde.

München. Dr. Trumpler.

1

LX. Dr. Mar Apt. Das Börſengeſeß und ſeine

Reform. [Sonderabdruck aus dem Archiv für

Bürgerliches Recht.] gr. 8. (40 S.) Berlin 1901 ,

Karl Heymann.

Der Verfaſſer anerkennt im Allgemeinen die zweckmäßigkeit der

organiſatoriſchen Beſtimmungen des Börſengefeßes ( Aufſicht und Leitung,

Maklerweſen und Zulaſſung zum Börſenhandel, Ehrengerichte, ſonſtige

Organe ). Die Vorſchläge , die er hierzu auf Grund ſeiner Renntniß

der Praxis macht, find beachtenswerth. Den zur Bekämpfung der

wirthſchaftlich unberechtigten Börſenſpekulation eingeſchlagenen Weg hält
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Verfaffer dagegen für verfehlt und verſpricht fich eher einen Erfolg

von der Auftlärung des Publikums und der Gebung des torporativen

Geiſtes des Bankiergewerbes. Die Rechtſprechung des Reichsgerichts

wird im Anſchluß an Riejſer (handelårechtliche Lieferungsgeſchäfte)

und Reyßner (dieſe Zeitſchrift Bd . 49 S. 570 ff.) einer treffenden

Kritik unterzogen. Von der Beſtimmung des § 764 B.GB.'S nimmt

Verfaffer wenigſtens an , daß fie auf mindeſtens 991/2 Prozent aller

Werthpapiergeſchäfte nicht pafie. Die Schrift , im Weſentlichen einen

am 9. Februar 1901 gehaltenen Vortrag wiedergebend, gipfelt in dem

Vorſchlag , im Anſchluß an die erſte Börſenenquete -Rommiffion eine

neue Rommiffion zur Berathung über die Wirkungen des Börſengefeßes

und die Maßregeln zu ſeiner Reform zu berufen.

München Dr. Trumpler.

LXI. Das Internationale Privatrecht im Bür:

gerlichen Geſebuch für das Deutſche Reich.

Von Dr. Cäfar Barazetti , a. o . Univerſitäts

profeſſor in Heidelberg und vormal. Rechtsanwalt.

8. ( 123 S.) Hannover 1897, Helwing'ſche Ver-:

lagsbuchhandlung.

Das bereits im Jahre 1897 erſchienene Buch hat das Verdienſt, die

internationalen Vorſchriften des Bürgerlichen Gefeßbuches oder vielmehr

ſeines Einführungsgeſeßes in der Folgeordnung des Gefeßbuchs zu be:

handeln .

Der Verfaffer folgt in der großen Mehrzahl der Fragen dem

Standpunkte, welchen Niemeyer in ſeinem Vortrage über das inter:

nationale Privatrecht vom Jahre 1896 ( Berlin , Guttentag) ein :

genommen hatte. Der Verſuch des Verfaſſers , die Lüde , welche der

Gefeßgeber bei Ordnung des internationalen Privatrechts gelaſſen hat ,

auszufüllen , ſo dankenswerth er iſt , kann ohne Stellungnahme zu den

großen, noch ſehr umſtrittenen Grundfragen dieſer Recht&materie nicht

gelingen . Daß in dieſer Beziehung mehr geboten werden konnte, wollen

wir dem Verfaſſer nicht zum Vorwurf machen , da naturgemäß die

tiefere Durcharbeitung einer ſo ſpröden und ichwierigen Materie fich

immer erſt mit der Zeit vollzieht. Uebrigens iſt das Buch mehrfach

in Entſcheidungen der Gerichte genannt worden , ein Beweis für ſeine

praktiſche Brauchbarkeit , die durch ein Gefeßes: und Sachregiſter er:

höht wird.

Berlin. Dr. Neumann.
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LXII. Das internationale Privatrecht und die

Staatenkonferenzen in Haag. Von Dr. F.

Meili , Profeſſor an der Univerſität Zürich. 8 .

(12, II und 133 S.) Zürich 1900, Schultheß & Co.

Das Buch iſt Anfangs 1900 , alſo zwiſchen der zweiten und

dritten der im þaag abgehaltenen Staatenkonferenzen über Enter:

nationales Privatrecht, erſchienen. Meili , einer der eifrigſten Förderer

des internationalen Rechts , war auf allen drei Konferenzen der wür:

dige Vertreter ſeines Heimathlandes, der Schweiz. In der ihm eigenen

Alarheit und Darſtellungskunſt berichtet er in dem vorliegenden Buche

über den Stand der Arbeiten zur Zeit unmittelbar vor dem Zuſammen

tritt der dritten fonferenz (Mai 1900 ). Im erſten Kapitel be:

ſpricht er das gegenwärtig noch ſpärliche praktiſche Ergebniß der beiden

erſten Konferenzen , den Staatsvertrag, welcher unter der Bezeichnung

Abkommen zur Regelung von Fragen des internationalen Privatrechts

vom 14. November 1896 in dem Reichsgeſekblatt von 1899 S. 285 ff.

veröffentlicht iſt und ſich unter allen auf der zweiten Konferenz ver:

treten geweſenen Staaten derzeit in Kraft befindet.

Der Inhalt des zweiten Rapitels faßt fich dahin zuſammen :

die Staatenkonferenzen bilden eine durchaus nothwendige internationale

Rechtsſtation zur gemeinſamen Ausarbeitung einheitlicher Kolliſions:

normen , um die Konflikte in den Privatrechtsgeſeßgebungen möglichſt

zu beſeitigen und um zu verhindern , daß fie durch das einſeitige Vor:

gehen der internationalen Gefeßgebung fünftlich geſchaffen werden.

In dem dritten Kapitel geht Meili dazu über, die Gegen:

ſtände, welche auf der Tagesordnung der dritten Staatenkonferenz

ſtanden , zu behandeln. Zunächſt entwickelt er einige Geſichtspunkte alla

gemeiner Natur und kommt dabei zu folgenden Leitfäßen :

!

1. Die gegenwärtig beſtehende Webermacht der lex patriae, die

Verföhnung der beiden Sauptprinzipien durch eine Art media

sententia iſt möglich ;

2. Auch das Forum in den einzelnen Materien iſt feſtzuſtellen ;

3. Die Errichtung einer Spezialkommiſſion für internationales

Privatrecht in jedem Staate (nach dem Vorbilde der Nieder:

lande , Nußlands , Belgiens und Frankreichs ) iſt dringend

erwünſcht.

Im vierten Kapitel werden die Gegenſtände felbſt einer

furzen Beſprechung unterzogen , die auf der Tagesordnung der dritten

Staatenkonferenz ftanden. Dies geſchieht in der Weiſe , daß die auf

den früheren Konferenzen feſtgeſtellten Entwürfe als Grundlage ges

nommen und an der Hand des beſtehenden Rechts beleuchtet werden.

.
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In dieſer Weiſe werden behandelt die Entwürfe über den Ehe:

abſchluß, die Vormundjchaft, das Ronkursrecht und das Erbrecht, wähs

rend für das eheliche Güterrecht ein neuer niederländiſcher Entwurf als

Ausgangspunkt dient.

im fünften tapitel wird die Bilanz über die bisherigen

auf einheitliche Geſtaltung des internationalen Privatrechts gerichteten

Bemühungen gezogen . Meili geht hierbei grundfäßlich von dem

fchweizeriſchen Rechtszuſtande aus.

Einer kurzen Solußbemerkung , in welcher die Möglichkeit

einer praktiſchen Löſung der Einheitebeſtrebungen betont und die Wiffen :

ſchaft zur Mitarbeit aufgerufen wird , folgt in einer Beilage der

Abdruck des Abkommens vom 14. November 1896 nebſt dem Zuſak

protokoll vom 22. Mai 1897 in dem franzöfiſchen Originaltegt und in

der offiziellen deutſchen , für das Deutſche Reid und die Schweiz gleich

lautenden Ueberſeßung.

Wie immer bietet Meili auch in dieſer Arbeit eine Fülle großer,

auf das Ganze gerichteter Gefichtepunkte, ohne dabei den kleinen und

doch ſo wichtigen Fragen aus dem Wege zu gehen. Jeder, der für die

Entwidlung des internationalen Privatrechts und ſeiner nächſten Schic :

ſale Intereſſe hat, wird das Buch nicht nur als eine werthvolle, ſondern

wegen des reichlich gebotenen poſitiven Materials auch als eine un :

entbehrliche Bereicherung unſerer internationals rechtlichen Literatur

ſchäßen .

Berlin. Dr. Neumann.

LXIII. Konrad Sellwig , orb. Profeſſor in Erlangen.

Die Verträge auf Leiſtung an Dritte.

Nach deutſchem Reichsrecht unter beſonderer Berüc

ſichtigung des Handelsgeſekbuche. Mit einer Ein :

leitung (über das römiſche Recht) und mit einem

Anhange (die Erbverträge zu Gunſten Dritter ). 8.

(XVIII und 682 S.) Leipzig 1899, A. Deichert'ſche

Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme). (Preis

12 Mark.)

Der Verfaffer behandelt ein Thema, das nicht nur theoretiſch von

hohem Intereffe iſt und daher eine recht umfangreiche Spezialliteratur )

1 ) Gleichfalls aus 1899 ftammen zwei Fnaugural-Differtationen

über Die Verträge zu Gunſten Dritter nach dem BürgerlichenN
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zu verzeichnen hat, ſondern das auch praktiſch eine ungemein wichtige

Rolle ſpielt. Dieſe Rolle erſcheint um ſo bedeutſamer, wenn man außer

an die bisher unter der Bezeichnung Verträge zu Gunſten Dritter “

beliebten Muſterbeiſpiele, wie Leibrentenvertrag , Lebensverficherung,

Altentheil und Gutsttberlaffung, auch an folgende vom Berfaffer gleich

falls herangezogene Fälle denkt : an die Uebernahme eines Vermögens

nach B.GB. $ 419 (Hellwig S. 390 ff.), an die Uebernahme von

Hypotheken und Keallaſten (vgl. B.GB. $S 1108 , 416 ; Ķellwig

S. 413 ff .), an den Eintritt in die Miethobligation (B.GB. 88 571 ff.,

Hellwig S. 420 ff.) , an die unſelbſtändige Stiftung" und das

Sammelgeſchäft" (B.GB. $ 1914 , bellwig S. 236 ff .), ſowie an

die Hinterlegung zu Gunſten Dritter (zur Schuldbefreiung – B.GB.

SS 432, 1077 , 1281 , HGB. & 646 , CPO. SS 839, 853 , 856 Abſ. 1 ,

847 f. , 854 f. - ; zur Sicherheitsleiſtung- B.GB. SS 232 ff. –

und bei Verwahrung eines zum Accepte derfandten Wechſelduplikats

VO. Art. 68 — ; Hellwig S. 442 ff., 467 ff., 470 ff.). " Aus

dem Gebiete des Handelsrechts erörtert Hellwig neben dem Fracht:

vertrage (S. 477 ff., vgl. auch S. 442), der Seeverſicherung (S. 576 ff. )

und der Uebernahme eines faufmänniſchen Geſchäftes (S. 399 ff.) -

HOB. SS 425 ff., SS 778 ff. und 88 22 ff. – auch den Eintritt in$

eine Offene Handelsgeſellſchaft (HGB. § 130 , Hellwig S. 409 ff .),

die Aktienübernahme ($OB. & 220 - dieſer Fall kommt bei well:HGB

wig S. 442 etwas kurz fort -- ) und vor Allen die Poſtverträge

(S. 516 ff.). Insbeſondere aber verſteht und behandelt Verfaſſer unter

dem Titel Verträge auf Leiſtung an Dritte " nicht bloß die Verträge

zu Gunſten Dritter ", ſondern auch diejenigen Fälle, in welchen der

Dritte nicht ein Recht erhalten , vielmehr bloß ermächtigt werden ſoll

(vgl. pag . V, S. 92 ff., 130 ff.): alſo Fälle, denen gegenüber die eigent:

lichen Verträge zu Gunſten Dritter als Verſtärkung " der Rechtsſtellung

des Dritten (S. 145 ) erſcheinen .

Daß auch dieſe Fälle unter den vom Verfaſſer gewählten Titel

gehören und daß ihre gleichzeitige Beranziehung durchaus fruchtbringend

auch für die engere Lehre von den Verträgen zu Gunſten Dritter ſein

mußte, liegt auf der Band. Inbeffen habe ich gegen die von Wellwig

angewendete Bezeichnung ſelber ein Bedenken , bezw. ich muß geſtehen,

daß mir des Verfaffers Bemerkungen über den Titel unverſtändlich ge

blieben ſind. Wenn wir nämlich S. 42/43 leſen : mein Vertrag zu

Gunſten Dritter oder wie wir ießt korrekter zu ſagen haben , ein

11 11

1

.Gefeßbuch“, eine Erlanger von Joſeph Holl (Köln , Adel:

mann) und eine Bonner von Hermann Stahl (Münſter,

Bredt) , die aber beide das Hellwig'ſche Werk noch nicht be

rüdſichtigen. Hellwig ſelber bietet eine Literaturangabe leider

nicht.
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Vertrag auf Leiſtung an Dritte , “ und wenn es S. 53 heißt : „ Das

Bürgerliche Gefeßbuch tennt nur Verträge ,a uf Se iſt u ng an Dritte, "

fo klingt das , als ob Bellwig dieſen Titel für dem Bürgerlichen

Gefeßbuch entſprechend erachtet. Das kann er aber nicht gemeint haben ;

denn einmal findet ſich der Ausdruck ſchon in den älteren Auflagen (z . B.

der 4. , 1875) des Windicheid'ichen Pandeltenlehrbuchs (Bd . II $ 316 ;

auch in der 8. , von Ripp bearbeiteten Auflage S. 272 ff. iſt er beibehalten

worden), und ſodann redet das Bürgerliche Gefeßbuch in der Ueberſchrift

zu Buch II Abſchnitt II Titel III , die bei der Wahl des Ausdruds die

meiſte Berücfichtigung beanſpruchen konnte , von „ Verſprechen ") der

Leiſtung an einen Dritten " und weiterhin von dem „ Recht, die

Leiſtung (die Befriedigung , $ 329) zu fordern " ( $S 328 Abſ. 1 , 330

Saß 1 ; vgl. § 335), ſowie allerdings von dem „Recht des Dritten

auf die Leiſtung" (SS 331 Abſ. I , 335), nie aber von einem Ver:

trage auf Leiſtung an Dritte. Wir werden alſo durchaus an dem

bisher üblicheren und wohl auch mit dem Sprachgefühl beſſer überein:

ſtimmenden Ausdrucke „ Verträge über (Leiſtungen an Dritte) " feſt:

halten dürfen .

Der Inhalt des Werkes, an der Hand der Dispoſition geichildert,

betrifft im Einzelnen Folgendes :

Zunächſt wird (Einleitung S. 1–41) erörtert , daß auch ſchon

das Römiſche Recht ?) derartige Verträge mit dem Erfolge einer

Berechtigung des Dritten gekannt habe und zwar neben dem fidei

commissum a debitore relictum (1. 26 pr . D. 16, 3 und 1. 77 D. 30 )

mit ſeiner im Juftinianäiſchen Rechte erfolgten Modifikation noch ge

wiffe andere Fälle (S. 23 ff .). Sodann werden (Buch I S. 42-389)

die „ Allgemeinen Grundfäße über die Verträge auf

Leiſtung an Dritte“ erörtert. Darauf wird ( Buch II S. 390.- 590)

ein Spezieller Teil" mit Darſtellung der (zum Teil ſchon oben

erwähnten) Einzelfälle geboten und ſchließlich werden (in einem III. Buche

„ Anhang " S. 591-670) die Erbverträge zu Gunſten Dritter "

behandelt , die nämlich nach Hellwig's Auffaſſung (vgl . Vorrede

pag. V) mit den Verträgen auf Leiſtung an Dritte nichts gemein

haben , als den Namen , unter dem man bisher die durchaus ver :

ſchiedenen Rechtsinſtitute zuſammenzufaffen pflegte ".

Die beiden Hauptabſchnitte des Wertes , nämlich Buch I und II ,

zerfallen in Unterabſchnitte ( „ Rapitel “ ), wovon ſich die vier des Buches II

mit dem „ Eintritt in die Schuldenhaftung in Folge der Nebernahme

111 ) Gegen dieſe „ ungenaue Bezeichnungsweiſe " des Bürgerlichen Ge :

jepšuches felber wendet ſich mit Recht bellwig S. 42 Anm . 77

und S. 257 .

2) Den Ausführungen des Verfaſſers überdas römiſche Recht tritt
in einigen Punkten Kipp a . a. D. S. 275 Anm. 4 a entgegen .
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N

.

11

1 .

N

eines Vermögens" (S. 390-442) , mit der interlegung zu Gunſten

Dritter “ (S. 442—477), mit den Transportverträgen " (S. 477–537)

und mit der Schadensberficherung mit Vereinbarung der Leiſtung an

Dritte “ (S. 537–590) beſchäftigen , die brei des Buches I mit den

„ Vorausſegungen der Giltigkeit " der Verträge auf Beiſtung an Dritte

(S. 42—72) , mit den Rechtsverhältniſſen bei den Verträgen auf„

Leiſtung an Dritte, falls der Dritte kein Recht hat “ (S. 72–145) und

mit den Rechtsverhältniſſen bei berechtigenden Berträgen auf Leiſtung

an Dritte" (S. 145—389). Die mit römiſchen Zahlen ſtattfindende

weitere Eintheilung dieſer Unterabſchnitte, der dann vielfach (Buch I

Kap. II sub III und Rap . III sub I, II, III, IV ; Buch II Rap. III

sub I und II , Kap. IV sub II ; ebenſo Buch III sub I , II und III)

noch eine detaillirtere Untereintheilung folgt , intereffirt namentlich in

Buch I Rap. II und III. Sie betrifft in Rap. II folgende Punkte :

I. „ Die Rechtsverhältniſſe im Allgemeinen “ ; II . „ Die Rechte des Ver

ſprechensempfängers " ; III . „Die Stellung des Dritten " ; IV . Das Ver

hältniß zwiſchen dem Gläubiger und dem Dritten ; condictio des Schuld

ners “ . In Rap. III erörtert fie folgende Fragen : I. „In welchen

Fällen erwirbt der Dritte ein Recht auf die Leiſtung ?“; II. „ In welcher

Art und zu welcher Zeit erwirbt der Dritte das Recht auf die Leiſtung ?“;

III. Das Recht des Dritten " ; IV . Rechtsverhältniſſe des Verſprechens:

empfängers zu dem Drittberechtigten “.

Der Stil der Monographie iſt ſehr gewandt und fließend ; das

Quellen- und Sachregiſter (S. 671-675 und S. 676—682) erleichtern

das Studium des Werkes weſentlich ) .

11 11

Zur Erörterung gelangen von den geltenden Gefeßen nicht nur

Bürgerliches Geſetzbuch und Handelsgeſezbuch nebſt der Wechſelordnung,

dem Reichspoſtgeſeß, der Poſtordnung und der Eiſenbahnverkehrsordnung,

ſondern mehrfach auch die älteren Sandesgeſebe "), in beſondere Aug.

Bandrecht und Sächfiſches Bürgerliches Gefeßbuch (vgl. S. 314 , 415,

552 Anm. 112 , 562 , 601 , 651 ) , von Reichsgefeßen aber neben dem

Zwangsvollſtreckungsgeſeße vor Allem oft und bisweilen ſehr eingehend

1

IT

1

1 ) Druckfehler find in einem ſo umfangreichen Buche natürlich un

vermeidlich. Ich habe mir folgende notirt: S. 48 Zeile 9 d . o .

Wann “ (ſtatt Wenn“); S. 50 Zeile 18 v. 0. „ verdienen ; der:

ſpricht“ (ſtatt verdienen , verſpricht“ ); S. 385 Zeile 15 ' 8. D.

„S 2 A. G. “ ( ſtatt „$ 1 “ ) . – S. 491 Zeile 21 d. o . foll es wohl

status qui ante “ ſtatt „ statusquo ante “ heißen .

2) Einige S. 314 Zeile 6 und Zeile 5/4 v. u. , ſowie S. 415 Zeile 20

v. o., S. 447 Anm. 900 a . E. erwähnte Partikulargefeße, ſowie

das S. 385 Zeile 15 (vgl. vorige Anm .) und Anm. 813 er

wähnte Reichs- Anfechtung gefe find im Quellenregiſter uner

wähnt geblieben.
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(vgl. S. 78 ff ., 179 ff., 233 ff., 369 ff., 462 ff.) die Civilprozeßordnung

und Konkursordnung. - Die Gefeßeßmaterialien , insbeſondere zum

Bürgerlichen Gefeßbuch und die Entſtehungsgeſchichte der Normen find,

jene oft in polemiſcher Weiſe (vgl. S. 46, 102/103 , 275, 334, 637, 660 ),

gründlich berücfichtigt worden (vgl. auch S. 183 , 188 , 208 f. , 564 ),

ebenſo die Literatur und (vgl. z . B. S. 337 f. , 585 f.) die Jubitatur.

Sonſt iſt im Allgemeinen namentlich noch hervorzuheben, daß in

Buch I - welches naturgemäß den Mittelpunkt der Darſtellung und

mit ſeinen etwa 350 Seiten die Hälfte des Werkes einnimmt – die Dar:

ſtellung zwar in ſehr poſitiver und für die Gegenwart durchaus ans

gebrachter Weiſe auf dem Bürgerlichen Gefeßbud fußt und deſſen Bes

ſtimmungen (S$ 328–335) aufs eingehendſte erläutert , daß der Ber:

faffer aber, wo es angebracht und nothwendig erſchien, immer auf das

römiſche Recht zurück geht , während dies bei ben zum Theil recht

modernen Spezialfragen des Buch II und ebenſo im Anhange wegen

der Erbverträge natürlich nicht der Fall ſein fonnte (vgl. nur S. 511

Anm . 35c).

Auf die germaniſtiſchen Elemente in der Entwidlung der Verträge

zu Gunſten Dritter wird dagegen nicht genügend eingegangen .

Das gründliche Wert bietet aber auch noch mehr, als ſein Titel

berſpricht. Denn es ſind vielfach allgemeinere und zum Theil ſehr

eingehende Erörterungen über andere Grundfragen des bürgerlichen

Rechts , des bandelsrechts und des Konkursrechts eingeſtreut. So

S. 54 ff. über die bekanntlich ſehr beſtrittene Frage, ob die den Gegen:

ſtand eines Schuldberhältniſſes bildende Leiſtung einen Vermögenswerth

haben müſſe; S. 134 ff. über die Rüdforderung wegen Bereicherung ;

S. 159 ff. über das Weſen der Schuldübernahme; S. 379 ff. über die

Anfechtung nach der neuen Konkursordnung ; S. 390 ff. über die Ver:

mögensübernahme nach dem Bürgerlichen Gefeßbuch; S. 399 ff. über

die kaufmänniſche Geſchäftsübernahme; S. 442 ff. über Sinterlegung

zur Schuldbefreiung: S. 516 ff. über die Poſto, insbeſondere Boft

beförderungsverträge ; S. 591 ff. über das Weſen des Erbvertrageê ) .

Auf dieſe Punkte kann bei der Anappheit des mir zur Verfügung

ſtehenden Raumes hier leider ebenſowenig bes Näheren eingegangen

werden , wie auf die Ausführungen zum eigentlichen Thema. Nur ſo:

viel ſei hervorgehoben, daß ich das Verhältniß , in welchem das Recht

des Verſprechensempfängers und des begünſtigten Dritten ſtehen , nicht

1 ) Von Einzelbemerkungen intereffirt für das bandelørecht ins :

beſondere auch die pag. IV niedergelegte Beobachtung, daß 1. 37

§ 3 D. 32 (S. 8/9 des Werkes ) mit den Worten , mihi aut cui

volam“ „ein zweifelloſes Beiſpiel der Orderklauſel enthält '.
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mit Hellwig S. 310 ff. 1) „unter den weiten Begriff der Geſammt

gläubigerſchaft “ zu ſtellen dermag 2 ).

Kiel , im November 1901 . Richard Weyl.

LXIV. Robert Voigtländer , Verlagsbuchhändler.,

Die Gefeße , betreffend das Urheberrecht

und das Verlagsrecht an Werken der

Literatur und der Tonkunft vom 19. Juni

1901 , ſachlich erläutert. 8. (357 S.) Leipzig)

1901, Roſberg & Berger. (Preis 6 Mark. )

Auch der Juriſt wird es dankbar begrüßen , daß der Verfaſſer,

der in der urheber- und verlagsrechtlichen Literatur bereits mehrfach

hervorgetreten iſt, zu den beiden neuen Gefeßen , bei deren Schaffung

er als Sachverſtändiger gehört worden iſt, das Wort ergriffen hat.

Sein Buch , das in erſter Reihe für Buchhändler, aber auch für Juriſten

und Schriftſteller beſtimmt iſt, bringt nach einigen Vorbemerkungen

über Geſchichte und Weſen des Urheber- und des Verlagsrechtes

(S. 1—36) den Text der Gefeße mit eingehendem Kommentar . Dieſer

iſt durch die Fülle des gebotenen Thatſachenſtoffes und durch manche

Beobachtung über die Folgerungen , welche der Buchhändler aus dem

Gefeße ziehen kann (z . B. S. 68) , werthvoll. Auch fritiſcher Bez

merkungen iſt das Wert voll (3. B. S. 24 f . , 64, 126 ): fie beſchränken

fich freilich zumeiſt auf die Wiederholung oft gehörter Gründe.

Daß der Verfaſſer nicht Juriſt iſt , tritt vielfach hervor, oft in

bem er auf eine Entſcheidung der aufgeworfenen Frage verzichtet (z . B.

S. 88 oben), öfter leider durch unzutreffende Rechtsausführungen. So

finden fich allein auf S. 59 folgende Frrthümer. Es heißt dort , daß

Urheberrechte, die auf eine Erbengemeinſchaft übergegangen ſeien , nach

den Grundfäßen der Bruchtheilsgemeinſchaft , $8 742–758 B.GB.'S,

verwaltet werden , während § 2038 zu citiren war. Von der Ueber

1

1

.

I 1

1 ) So auch Gofad, Bürgerliches Recht Bd . I, 3. Aufl. (Fena 1900 )

S. 337 sub 6 und Dernburg, Das bürgerliche Recht Bd. II

( 1. u. 2. Aufl., Halle 1899) § 106 S. 237a. E. Unrichtige

Seitenzahlen enthalten übrigens die Verweiſungen auf bells

wig bei Dernburg a. a. D. S. 235 Anm. 5 und 7.

2) Gegen Şellwig auch Nipp a. a. D. S. 287 sub 5 unter

Bezugnahme auf Stammler , Recht der Schuldverhältniſſe
S. 170 f.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LI.
41
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tragung des Urheberrechtes wird geſagt , fie könne durch Abtretung,

Rauf , Lauio , Schenkung oder jeden anderen zwiſchen Lebenden zus

läffigen Vertrag “ ſtattfinden . Befiß und Eigenthum werden verwechſelt

(Zeile 28). Es wird weiter von einem Befiß am Urheberrecht ge

ſprochen (Zeile 36). Ganz unverſtändlich iſt die Bemerkung S. 61 ,

daß das Urheberrecht eines erbenlos ( ! ) geſtorbenen Verfaſſers fortan

mit ſeinem Tode erlöſchen folle, während es früher verſt dreißig Jahre

ſpäter“ (?) erloſchen ſei . Auf S. 164 iſt für den konkludenten Vertrags

ſchluß unzutreffend auf § 151 B.GB.'s verwieſen worden und dgl. mehr.

Als Anhang find dem Buche das Urheberrechtegeſe Defterreichs,

die Urheber- und Verlagsrechte gefeße Ungarns und der Schweiz , die

Berner Konvention , das deutſch - öſterreichiſche Uebereinkommen vom

30. Dezember 1899 und eine Anweiſung zur Erlangung des amerika:

nijchen copyright beigefügt. Ein Sachregiſter erleichtert die Ueberſicht.

Berlin. Privatdozent Dr. Martin Wolff.

1

LXV. Kurze Anzeigen eingegangener Werke , auf welche

ohne weitere Beſprechung aufmerkſam gemacht wird .

R. Sydow , Direktor im Reichspoſtamt, und L. Buſch , Rammergerichte:

rath . Civilprozeßordnung mit Gerichtsverfaſſung8:

gefeß und den Einführung & geleßen , unter beſonderer

Berüdrichtigung der Entſcheidungen des Reichêgerichte heraufgegeben

mit Anmerkungen. 9. vermehrte Auflage. 8. (XVI und 853 S.)

Berlin 1901 , 9. Guttentag .

Die achte Auflage ift Bd. XLIX S. 378 angezeigt . Rechtſprechung

und Literatur ſind einem Handkommentar entſprechend mit Zuverläſſigkeit

benußt. Der Begründer der Ausgabe tritt , beanſprucht durch Amts

geſchäfte, zurück, die Fortführung ruht in ficheren Händen des Kammer

gericht @ raths Buch.

Die Civilprozeßordnung für das Deutſche Reich nebſt den

auf den Civilprozeß bezüglichen Beſtimmungen des Gerichtsver:

faſſungsgeſeßes und den Einführung&geſeßen . In der Faſſung vom

20. Mai 1898. Kommentar von weiland Dr. J. Strudmann,

Wirkl. Geheimer Oberjuſtizrath, Oberlandesgerichtspråfident, und

Dr. R. Koch , Wirkl. Geheimer Rath, Präſident des Reichsbank:

Direftoriums , unter Mitwirkung von K. Raſch, Oberlandes :

gerichtsrath , Dr. P. Roll , Landgerichtørath, Dr. G. Strud:

mann , Amtsrichter. 8. umgearbeitete Auflage. gr. 8. (BD. I :

.
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VIII und 775 S.; Bd. II : IV und 698 S.) Berlin 1901 ,

9. Guttentag.

Die fiebente Auflage des Werkes erſchien 1900 und iſt Bd. XLIX

S. 380 dieſer Zeitſchrift angezeigt. Der Mitbegründer des Werkes,

Geh. Rath Dr. Roch , hat auch dieſer achten Auflage feine leitende kraft

erhalten. Die bewährte Art der Bearbeitung mit der zuverläffigen Ver :

werthung der angeführten Literatur wird in den Gerichtshöfen und in der

Wiffenſchaft anerkannt. Die unabweisliche Verſtärkung des Umfanges

hat die Zertheilung in zwei Bände nothwendig gemacht.

.

Dr. Karl Friedrich S. Handbuch der Prozeß praxis . Bd. I :

592 S. Bd. II : 495 S. Berlin 1900, Karl Heymann's Verlag.

Preußiſche bürgerliche Gefeßiammlung. Sammlung der noch

geltenden Landesgeſeke privatrechtlichen Inhalts, herausgegeben von

9. Fiſcher , Gerichtsaffeffor, und Dr. F. Soroeder , Gerichte :

affeflor. Bd. I : Das Allgemeine Landrecht mit den Einführungs

patenten . tl. 8. (XVI und 505 S.) Berlin 1901 , f. Guttentag.

Die im Laufe der Jahre bis endlich durch das Bürgerliche Gefeßbuch

außer Araft geſeşten Beſtimmungen des Preußiſchen Allgemeinen Lands

rechts find mit ſorgfältig prüfender Geſekeskunde außgeſchaltet, und es iſt

ein Allgemeines Breußiſches Sandrecht , wie es gegenwärtig noch in Gels

tung iſt, feſtgelegt.

Die Grundbuordnung und die preußiſchen Ausführung:

beſtimmungen. Rommentar und ſyſtematiſche Ueberſicht über

das materielle Grundbuchrecht von Dr. A. A chilles, Reichas

gerichtsrath a. D., und G. Streder , Amtsrichter. Th. I : Das

Reichsrecht (356 S.). Th. II : Die preußiſchen Ausführungs

beſtimmungen (590 S.). 8. Berlin 1901, 9. Guttentag.

Der durch ſeinen Kommentar zu den preußiſchen Grundbuchgefeßen

und durch ſeine Mitarbeit am Sachenrecht des Bürgerlichen Gefeßbuches

und dem Plan d'ichen Kommentar in geſicherter Erinnerung bleibende

Dr. Achilles iſt am 29. Oktober 1900 verſtorben . Dr. Achilles hat

die von ihm begonnene Arbeit ſeinem Mitarbeiter überlaffen müffen , der

fie in voller Zuverläſſigkeit durchgeführt hat.

W. Hallbauer , Oberlandesgerichtsrath. Das Hypothekenrecht

des Deutſchen Bürgerlichen Gefeßb uch 3. Ein Leitfaden

durch das Hypothekenrecht und ein Hilfabuch für alle, die fich mit

Hypothefen zu befaſſen haben . kl. 8. (VIII und 218 S.) Leipzig

1901 , Roßberg & Berger .

Dr. 3. Freund , Amtégericht&rath. Die 3wangsvollſtredung

in Grundſtüde in ſyſtematiſcher Anordnung zum praktiſchen

I

.



636 Literatur .

Gebrauch dargeſtellt. Nebſt Tabellen, betreffend die Gerichtsgebühren

und die Gebühren der Rechtsanwälte. 3. neu bearbeitete Auflage.

8. (XVI und 335 S.) Breslau 1901 , J. I. Rern .

Dr. jur. Horſt Auerswald. Repetitorium des neuen $ an:

beldrecht für Studirende und Prüfungekandidaten.

fl. 8. (VI und 342 S.) Leipzig 1901, Roßberg & Berger.

Baul Bojener. Grundriß des andelBredats (33 S.) Dag

Wechſelredt und Seerecht (31 S.). Berlin 1901 , F.

. Seine.

Dr. Richard Roß , Amtsrichter in Johann -Georgen -Stadt. Das

Beurkundungsweſen in Sachſen mit Ausid luß des

Notariat 8. fl. 8. ( XII und 227 6.) Leipzig 1901 , Hobs

berg & Berger.

Dr. Philipp Zorn , Geh. Juſtizrath , ord. Profeſſor an der Univerfität

Bonn. Deutige Rolonialgeſe gebung. Textau & gabe

mit Anmerkungen und Sachregiſter. 16. (XXVI und 770 S.)

Berlin 1901, 9. Guttentag.

In der Einleitung iſt die Anordnung angegeben , nachdem eine In

Halteangabe vorangeſchidt ift. Erwünſcht wäre ein Verzeichniß der abs

gedructen Gefeße und Verordnungen in zeitlicher Folge geweſen ; es wäre

damit das Auffinden unter den 462 einzelnen Gefeßen, Verordnungen u.ſ.w.

weſentlich erleichtert worden . Underkennbar liegt die Schwierigkeit der

Arbeit in der Mannigfaltigkeit des Stoffes und der raſchen Umgeſtaltung.

Vom felben Verfaffer erſcheint im gleichen Verlage in der bekannten

zierlichen Ausgabe deutſcher Reichêgefeße Die Ronſulargelebgebung

des Deutigen Reiche 8" .

Dr. Ernſt Heinric Rofenfeld , a... Profeſſor an der Univerfitat

Rönigsberg i. Pr. Der Reichsſtrafprozeß. tl. 8. (470 S.)

Berlin 1901 , F. Guttentag.

Dr. Berthold Freudenthal , Privatdozent an der Univerſität Breg :

lau und Gerichte affeffor. Die nothwendige Theilnahme

am Verbrechen. 8. (194 S.) Breslau 1901, Schlitter'ſche

Buchhandlung. ( 4.80 Mart.)

Dr. Wilhelm Höpfner , Gerichtsaffeffor und Privatdozent an der

Univerfität Göttingen. Einheit und Mehrheit der Ber:

brechen. Bb. I : Einleitung ; Das Weſen des Verbrechend; Vers

brechenseinheit. 8. (272 S.) Berlin 1901 , Franz Vahlen .

(5.40 Mark.) R.



Regiſter.

( Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl.)

I. Quellenregiſter.

1

A. Internationales Recht.

Uebereinkommen zwiſchen dem Deutſchen Reich und Deſterreich:

Ungarn, betreffend den Schuß der Urheberrechte an Werten

der Literatur , Kunſt und Photographie. Vom 30. Des

zember 1899 .

Ausführung des Uebereinkommens zwiſchen dem Deutſchen Reich

und Defterreich -Ungarn zum Schuße der Urheberrechte

an Werten der Literatur, Kunſt und Photographie ·

472 ff.

476 ff..

.

.

593 ff .

.

B. Deutſches Reichsrecht.

Bürgerliches Geſetzbuch vom 18. Aus Allgemeines Deutſches Handel& gefeß

guſt 1896 : buch :

$ 116 ff. 597 Art. 217 235

§ 129 229 Art. 335 341

§ 181 246 Art. 344 40

§ 226 310 Handelsgeſeßbuch vom 10. Mai 1897 :

§ 293 § 1 224

SS 328 ff. 629 § 2 221 , 224 , 225
§ 644 594 § 9 228

$$ 719, 747 64 § 15 226

SS 855, 868, 870 . 41 SS 17, 18 227 , 432

S$ 870, 931 595 426 , 435

§ 873 49 413 ff.

§ 903 54 SS 39 , 40 248

§ 925 49 § 121 69

$$ 929, 931 41 § 182 230, 231

$ 1008 48, 62 § 212 231

§ 1011 63 S$ 215, 217 232

§ 1645 226 S$ 231 , 232,

§ 2033 234, 235 . 218, 242,

§ 2047 60 244, 245

§ 25 .

$ 27 .

59
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77

.

.

Handeløgefeßbuch vom 10. Mai 1897 :

§ 248 243

SS 261 , 265 248

S$ 268, 269 250

§ 344 440

$$ 433—435 43

§ 447 42

Civilprozeßordnung vom 17. Mai

1898 :

$ 727 465

Ronkursordnung vom 17./20. Mai

1898 :

SS 17, 44 45

Grundbuchordnung vom 24. März

1897 :

$ 29 229

Grundbuchordnung vom 24. März
1897 :

§ 33 237

8 48

Gefeß über die Angelegenheiten der

freiwilligen Gerichtsbarkeit bom

17. Mai 1898 :

§ 127 218

§ 183 229

Reichagefets , betreffend die privaten

Verſicherungsunternehmungen,

vom 12. Mai 1901 . 329 ff.

§ 41 338

§ 49 337

337, 338

Genoſſenſchaftsgeſeß vom 20. Mai

1898 • 246, 248, 252, 253

.

.

§ 68

.

C. A uel indiſches Recht.

Frankreich :

Code civil Art. 1246 340

Ungarn :

Der ungariſche Gefeßeßartikel XXIII über die landwirthichaftlichen

und gewerblichen Genoſſenſchaften vom Jahre 1898 198 ff.

Rußland :

Ruffiſches Stempelſteuerreglement vom 10. Juni 1900. .. 176

Siehe ferner Inhaltsüberſicht bei Rechtsquellen unten II, VIII .



II. Sachregiſter.

.

Abzahlungsgeſchäfte. 321 .

Attien, Stempelſteuer. 161 .

Aktiengeſellſchaft :

Aufſichtsrath als Vorſtand. 243,

614.

Bauzinjen . 232, 404, 614.

Bilanz. 248, 614.

Congrès international des so

ciétés par actions. 292.

Däniſches Aftiengeſeß, Entwurf.

612.

Erwerb eines Handelégeſchäfts mit

Firmenrecht. 230.

Generalverſammlung. 303.

Gründer , Anſpruch gegen dies

felben . 250, 251.

Grundkapitalserhöhung. 232.

Namensaftien. 231 , 396 , 398.

Nebenleiſtungen . 231 , 303.

Profuriſt. 241 .

Vollmachteertheilung durch den

Vorſtand. 245, 246 .

Vorſtandemitglied. 242 , 244.

Zweigniederlaſſung . Vorſtand.

244 .

Aktienrecht:

Erwerbsgründe deſſelben. 373 ff.

Kauf des. 374 ff.

Umſchreibung des Käufers im

Attienbuch. 375, 384.

Rauf eigener Aktien. 391.

Wiederkauf. 393 .

Prolongationsgeſchäft. 394 .

Schenkung. 395.

Darlehen. 396.

rreguläres Depoſit. 397.

Verpfändung. 397 ff.

Nießbrauch . 401 ff.

Nußnießung , ehemännliche und

elterliche. 405 ff.

Aftienrecht:

Pacht. 409 .

Miethe. 409.

Leihe. 409.

Vertahrungevertrag. 410 .

Dktupation . 411 .

Erfigung. 411.

Erbrecht. 411 .

Vermächtniß . 412.

Vgl. auch bei Stimmrecht.
Attienurkunde, fraftlogerklärung.

382 .

Anhalt, Gefeßgebung 1899, 1900.

578.

Anſchaffung geſchäfte , Stempels

pflicht. 146 , 165.

Arbeiterverſicherung, Stalien . 187.

Ausländiſche Verſicherungsunterneh:

mungen. 511 .

Baben , Gefeßgebung 1899, 1900.

563.

Banto nach japan. Recht. 34.

Bauzinſen . 232, 404, 614.

Bayern , Gefeßgebung 1899 , 1900.

555.

Bergung. 135.

Berlin, Handelsgebräuche. 257.

Berner Uebereinkommen über den

Eiſenbahnfrachtverkehr. 615 .

Beſchränkte Saftung. 255.

Befißdiener. 41.

Befikmittler. 41 , 43 .

Bezugsrecht. 403.

Bilanz. 30 ff., 248, 614.

Börſengefeß. " 625 .

Braunſchweig, Gefeßgebung 1899 ,

1900. 571 .

Bremen , Gefeßgebung 1899, 1900.

588.



640 Sachregiſter.

1

Breslau, Handelsgebräuche. 261. Geſchäftsfortführung mit Firma.

Buchführung nach japan . Recht. 30. 426 .

Geſchäft& gebrauch. 259.

Chitane. 310. Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung:

Cuſanus, Nicolaus. 2. Aufſichtsrath. 243.

Comité maritime international. Literatur. 319.

128 ff. Geſellſchafterecht. 608, 610.

Gewalt, höhere. 308.

Däniſches Attiengefeß , Entwurf. 612 . Gewohnheiterecht der lombardiſchen

Deutſche Landesgeſeße 1899 , 1900. Städte . 263.

552 ff. Gilden . 623,

Differenzgeſchäfte, Engliſches Recht. Gläubigerberzug. 593.

83 ff. Grundkapitalserhöhung. 232.

Dritte , Verträge auf Leiſtung an. Grundſchuld, Begriff. 618.

629 .

þamburg, Gefeßgebung 1899, 1900.

Eigenthumsübergang bei verſendeten 589.

Sachen. 39 ff. Handelégebrauch. 257 ff .

Einigung im Sachenrecht des Bür: Þandelageſchäfte, japaniſches pan

gerlichen Geſekbuchs. 622. delsgeſeßbuch . 13, 21.

Eiſenbahnfrachtverkehr. 615. Handelsgeſchäft, Fortführung durch

Elektrizität und Recht. 317. Erben. 413 ff.

Eljaſ-Lothringen, Gefeßgebung 1899, Fanbeløgeſellſchaft. 608 .

1900. 552. offene , Firmenzeichnung. 229,

Erben , Fortführung des Sandels 231 .

geſchäfte. 413 ff. Dandelsregiſter. 22 ff ., 217 ff., 283.

Handelsregiſterzeugniſſe. 227 .

Firma. 432. Handlungsgehilfe nach japan. Recht.

Beifügung eines Nachfolgeverhält: 34.

niſjes. 461 . Beffen , Gefeßgebung 1899 , 1900.

Beifügung eines Zuſaßes. 433. 565 .

Fortführung vom Geſchäftderwers Hilfeleiſtung in Seenoth. 135 .

ber. 426.

Verſicherungsverein auf Gegen- Japan, Sandel@ recht. 1 ff.

feitigkeit . 332. Internationales Privatrecht. 626,

Firmenrecht. 293 . 627.

nad japaniſchem Sandelsgefeß- Italien :

buch. 26 . Arbeiterverſicherung. 187.

Flaggenrecht der Rauffahrteilchiffe. Handel@gefeßgebung 1896-1899.
479. 181 ff.

Frachtbrief. 43 ff.

Sauffahrteifchiffe fiehe Flaggenrecht.

Gattungeiduld. 307 . Raufgeſchäfte, Stempelſteuer nach

Gegenſeitiger Verſicherungsverein. Reichêſtempelgeſeß. 146, 165.

329 ff. Kaufmann nach japaniſchem Fans

Genoſſenſchaft: delegeſeßbuch. 17, 30 .

Bilanz. 248. Kommiffionsgeſchäft. Eigenthums:

Geſchäftsantheile. 252. erwerb. 268.

Regifter. 283. Konkurs des Verſicherungsvereins

Siß, Verlegung . 252. auf Gegenſeitigteit. 337.

Vollmachtsertheilung des Vor: Konnoſjement. 42.

ſtandes. 246. Kraftloserklärung von Schuldvers

Geſammte pand. 46 ff., 608 , chreibungen und Spaßs

610. cheinen . 142.



Sachregifter. 641

1Kurøverluft, Verſicherung gegen. 331 .

Kure, Stempelſteuer. 161 .

Reuß jüngere Linie, Gefeßgebung

1899, 1900. 583.

Rheder, Haftung derſelben. 131 .

Rüdverficherung. 331 .

Rußland, Stempelſteuer-Reglement.

176.

Rabeichein . 42 .

Lebensverſicherung, Prämienreſerbes

fonds. 334, 499.

Lippe-Detmold, Gefekgebung 1899,

1900. 586 .

Lotterielooſe, Stempelſteuer. 168.

Lübeck, Gefeßgebung 1899,1900.587 .
3

Medlenburg -Schwerin, Gefeßgebung

1899, 1900. 566.

Streliß , Gefeßgebung 1899, 1900.

568.

Miteigenthum und geſammte Hand.

47 ff ., 608, 610.

Uebertragung an einer Grunds

ſtüdsquote. 49.

.
1

Nachſchußpflicht und Aufſchluß dere

jelben bei Verſicherungsver:

einen aufGegenſeitigkeit.335 .

Namenrecht. 293, 654.

Namensaftie. 231 .

Indoffirung. 375 .

Pfandindofſament. 398.

1

Oldenburg, Gefeßgebung 1899, 1900.

Sachſen (Rgr.), Gefeßgebung 1899 ,

1900. 557 .

Sachſen - Altenburg, Gotha -Roburg,

-Meiningen , Weimar-Eiſen

ach, Gefeßgebung 1899, 1900.

569 ff.

Sachverſtändige in Handel und

Schiffahrt. 305.

Saint-Omer, Gilden von. 623.

Schaßanweiſungen. 138, 139, 142.

Schaumburg-Lippe , Geſetzgebung

1899, 1900. 585.

Schiffefrachturkunden , Stempel.

155, 169.

Schleppſchiffer. 135.

Schlüſſelgewalt der Ehefrau. 309.

Solußnoten , Stempelſteuer. 148 ,

157 .

Schuldverſchreibungen , Stempels

ſteuer. 163.

Schwarzburg Rudolſtadt, Gefeß:

gebung 1899 , 1900. 579 .

Schwarzburg-Sondershauſen , Geſek:

gebung 1899, 1900. 580.

Seenoth, Silfeleiſtung. 135 .

Spiel und Wettverträge, Stempels

ſteuer. 152.

Engliſches Recht. 83, 85 , 105..

570.

Drberklauſel. 632.

120.

Stempelmarfen. 157 ..

Stempelpflicht von Verträgen , be

treffend Hebertragung von

Geſellſchaftsvermögen in das

Privatvermögen eines Gefell

ichafters. 78.

Stempelſteuer nach Reichaftempel

gefeß. 144, 152.

Stempelſteuer-Reglement, ruſſiſches.
176.

Stempelfteuerftrafen. 157 .

Stimmrecht:

des Pfandgläubigers einer Aktie.

398 ff.

des Nießbrauchers. 402.

des Ehemannes. 406.

des Inhabers der elterlichen Ges
walt. 408.

Batentrecht, Literatur. 266.

Photographie fiehe Urheberrecht.

Poſtſendnung. 42.

Preußen, Gefeßgebung 1899, 1900.
553.

Prokura nach japan. Recht. 32 ff.

Pſeudonym . 297.

Rechtsweg , betreffend die Verpflich:

tung zur Entrichtung von

Reichsftempelabgaben . 157.

Reichsſchuldenkommiſſion. 141.

Reichschuldenordnung. 137 .

Reichaftempelgeſel vom 14. Juni

1900.144 ff.

Rentenverſchreibungen , Stempels

ſteuer. 163.

Report. 288.

Reuß ältereLinie, Gefeßgebung 1899,

1900. 582.



642 Sacyregifter.

Verſicherungs : Aktiengeſellſchaften.
482 .

Erwerb von Grundſtüđen . 497 .

Verſicherungsunternehmungen :

Reichsgeſetz über die privaten.
480 ff.

Literatur. 601 .

Zulaffung zum Geſchäftsbetrieb.

481, 518.

Verſagung. 331, 482.

Strafvorſchriften. 517 .

Verſicherungsvereine aufGegenſeitig

keit . 332, 485 ff., 504, 601 .

Rechtsfähigkeit. 333, 485 .

Erwerb von Grundſtücken . 497 .

Oberſtes Vereinsorgan. 333, 493.

Nachichußpflicht. 335, 487 .

Auflöſung. 494.

Konkurs. 337 , 496.

Verzug des Gläubigers. 593 .

Vis major. 308.

Waldec, Gefeßgebung 1899, 1900.
581 .

Wechſelſtempelfteuer :

deutſche. 170.

italieniſche. 197.

ruffiche. 176.

Werthpapiere, Literatur. 504.

Wettverträge, Engliſches Recht. 83 ,

85, 105, 120 .

Milleneerklärung, Buch 1 Abdn.3

Tit . 2 BGB.'S ( franzöſiſde

Neberfeßung ). 597 .

Württemberg, Gefeßgebung 1899,
1900. 561.

1

Tel quel. 339 ff.

Die Alauſel in der franzöſiſchen

Literatur undJuditatur. 343 .

Der Begriff „marchand “ . 345,
346 .

Die deutſche Juditatur. 349 ff.

Qualitätsmängel, Zuſtandemän

gel. 357 ff.

Der Begriff, loyal et marchand “ .

360.

Anwendung der Alauſel für den

überſeeifchen Verkehr. 363 ff.

Terminhandel. 94, 624.

Transportverficherung. 331 .

Uebereignung durch Tradition . 265.

Unbeſteāte Zuſendungen . 611 .

Ungarn , fandelsgeſebgebung 1896

bis 1900. 212 ff.

Bejet über die landwirthidhafts

lichen und gewerblichen Ge:

noſſenſchaften 1898. 198 .

Urheberrecht, Úebereinkommen zwis

ichen Deutſchem Reich und

Deſterreich-Ungarn , betreff.

den Schuß an Werlen der

Literatur,Kunſt und Photo:

graphie. 472 ff., 476 ff.

Gefes, betreffend das U. an Werken

der Literatur und der Ton:

kunſt. 535, 633.

Eintragungsrolle beim Stadtrath

zu Leipzig . 543 .

Sachverſtändigentammer. 548 .

Berlagerecht, Gefeß über. 523 ff.,

633.

Verfolgungerecht. 45.

Vermögensintereſſe bei Schuldver:

hältniſſen . 592.

Verſicherungsbedingungen , Aende:

rung derſelben. 334, 493.

Zeitgeſchäfte. 624 .

Engliſches Recht. 94.

Zunftweſen, mittelalterlichez. 312 .

Zuſammenſtoß von Schiffen . 128.

Zweigniederlaſſung. 230.
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